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I. Allgemeiner Teil 

1. (1) Jedes Organ des Bundes 'darf die 'für 
die Verwendung von Kraft-, Luft- oder Wasser
fahrzeugen vorgesehenen Ausgaben nur ,insoweit 
bestreiten, als sich diese Ausgaben aus der Ver
wendung der im Abschnitt II zusammengefaßten 
Anzahl und Kategorie solcher Fahrzeuge .er
geben. 

(2) Einer Systemisierung bedürfen sowohl 
bundeseigene als auch angemietete oder dem 
Bund unentgeltlich zur Verfügung gestellte Fahr
zeuge. 

(3) Von der Aufnahme im Abschnitt H aus
genommen sind 

a) die Fahrzeuge des Bundesheeres und der 
Heeresverwaltung, soweit die hiefür anfallenden 
Ausgaben beim Ausgaben-Titel 401 zu bestreiten 
sind; 

b) die anderen Rechtsträgern zur Verfügung 
gestellten Fahrzeuge des Bundes, wenn deren 
Aufwand von diesen Rechtsträgern . getragen 
wird. In den Anmerkungen zu den Plänen der 
systemisierten Fahrzeuge sind diese bundes
eigenen Fahrzeuge da~zustellen; 

c) für den vorübergehenden Bedarf tageweise 
angemietete oder für Erprobungszwecke dem 
Bund unentgeltlich zur Verfügung gestellte 
Fahrzeuge. 

2. Ausgaben für bei einem Organ des Bundes 
vorhandene Fahrzeuge, die über den im Syste
misierungsplan vorgesehenen Stand hinausgehen, 
dürfen nicht bestritten werden. Solche Fahrzeuge 
sind unter Angabe der Fahrzeugkategorie, der 
Fahrzeugtype und des Abstellplatzes ebenso 
wie die Wiederverwendung dem Bundesminister 
für Finanzen bekanntzugeben. Ausgenommen 
sind aus Anlaß von Staatsbesuchen oder Staats
empfängen anfallende Ausgaben für solche 
Fahrzeuge, wenn die Bestimmungen der Ziffer 5 
Abs. 1 eingehalten werden. 

3. Ausgaben für aus den Vorjahren vorhandene 
Personenkraftwagen der Kategorien IIb, Ha, II oder 
III, die nicht der Kategorie der vorgesehenen 
Fahrzeuge des Systemisierungsplanes für das Jahr 
1981 entsprechen, dürfen im Jahre 1981 bei dem 

gleichen Organ des Bundes bestritten werden, 
wenn die unverzügliche Veräußerung eines 
solchen Fahrzeuges unwirtschaftlich wäre. 

4. Ein Organ des Bundes darf die Ausgaben 
für den Einsatz eines bei einem anderen Organ 
des Bundes vorgesehenen Kraftfahrzeuges. dann 
bestreiten, wenn bei dem ersteren Organ des 
Bundes nach dem Einsatz des bei dem anderen 
Organ des Bundes vorgesehenen Kraftfahrzeuges 
ein vorübergehender, unabwendbarer Bedarf 
besteht. 

5. (1) Tritt im Laufe des Jahres 1981 ein unab
wendbarer Mehrbedarf bezüglich eines Kraft
fahrzeuges bei einem Organ des Bundes auf, 
so dürfen die hiefür erforderlichen Ausgaben 
mit Zustimmung des Bundesministers für Finan
zen dann bestritten. werden, wenn 

a) ein gegenüber dem Systemisierungsplan 
zusätzliches Kraftfahrzeug in Dienst gestellt 
werden muß, 

b) ein systemisiertes Kraftfahrzeug eines· ande
ren Organs des Bund,:s, das dem gleichen oder 
auch einem anderen Bundesminister untersteht, 
nicht zur Verfügung gestellt werden kann und 

c) seitens des Organs des Bundes,bei dem der 
unabwendbare Mehrbedarf bezüglich eines Kraft
fahrzeuges auftritt, die finanzielle Bedeckung der 
Anschaffung und des Betriebes des Kraftfahr
zeuges sichergestellt wird. Der Bundesminister 
für Finanzen hat hierüber dem Nationalrat 
zumindest einmal im Jahre zu berichten. 

(2) Ist der unabwendbare Mehrbedarf im 
Sinne des Abs. 1 dadurch bedingt, daß an Stelle . 
eines systemisierten Kraftfahrzeuges ein Fahrzeug 
einer höheren Kraftfahrzeugkategorie gemäß 
Ziffer 6 Abs. 1 erforderlich ist, so gilt bei Zu
stimmung zum Mehrbedarf im Sinne des Abs. 1 
das systemisierte Kraftfahrzeug der niedrigeren 
Kategorie als gebunden. 

(3) Die Bestimmungen des Abs. 1 sind sinn
gemäß auch bei Luft- und Wasserfahrzeugen 
anzuwenden. 
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6. (1) An Stdle der Ausgaben für ein systemi
siertes Kraftfahrzeug dürfen die Ausgaben für ein 
Kraftfahrzeug einer niedrigeren Kategorie bestrit
ten werden. Als Reihenfolge der Kategorien gilt: 

1. Personenkraftwagen Kategorie III, 
2. " "II, 
3. " "rr a, 
4. " "II b, 
5. " "I, 
6. Fahrzeuge für betriebliche Zwecke, 
7. Motorräder über 125 cms Hubraum, 
8. Motorräder über 50 cms Hubraum bis ein

schließlich 125 cms Hubraum, 
oder 

1. Lastkraftwagen mit einer Nutzlast über 
1000 kg, . 

2. Lastkraftwagen mit einer Nutzlast bis 
einschließlich 1000 kg, 

3. Kraftfahrzeuge für besondere Zwecke. 
(2) Zu den "Personenkraftwagen Kategorie Irr 

(das sind Personenkraftwagen bis einschließlich 
2800 cms Hubraum)" zählen die Dienstkraft
wagen für den Bundespräsidenten, die Präsi
denten des Nationalrates, den Vorsitzenden des 
Bundesrates, . den Präsidenten und Vizepräsiden
ten des Rechnungshofes, die Mitglieder der 
Bundesregierung einschließlich der Staatssekre
täre und die Landeshauptmänner. Außerdem 
ist je ein Fahrzeug der Kategorie rrI für den 
Verfassungs gerichtshof, Verwaltungsgerichtshof 
und den Obersten Gerichtshof vorgesehen. Aus
genommen von der Hubraumbeschränkung ist 
je ein Personenkraftwagen für den Bundesprä
sidenten, die Präsidenten des Nationalrates und 
den Bundeskanzler. 

(3) Zu den "Personenkraftwagen der Kate
gorie II" zählen ausschließlich Personenkraft
wagen für die österreichischen Vertretungen 
im Ausland. Sie unterliegen keiner Hubraumbe
schränkung, jedoch sind die Anschaffungskosten 
(einschließlich Zusatzausstattung) je Personen
kraftwagen mit 180.000 S begrenzt. 

(4) "Personenkraftwagen der Kategorie rr a (das 
sind Personenkraftwagen mit einem Hubraum von 
2001 cms bis' 2200 cmS) und· rr b (das sind 
Personenkraftwagen mit einem Hubraum von 
1601 cm3 bis 2000 cmS)" dürfen als Dienstkraft
wagen nur bei den Organen des Bundes vorge
sehen werden, die Fahrzeuge mit größerem Fas
sungsvermögen oder für repräsentative Zwecke 
der Bundesverwaltung benötigen, Fahrzeuge der 
Kategorie II a aber nur bei Bundesministerien 
und bei nachgeordneten Organen mit Planstellen 
der Dienstklasse IX oder vergleichbaren Plan
stellenkategorien, jedoch unabhängig von der 
Anzahl dieser Planstellen. 

(5) Die Dienstkraftwagen der Bundesverwa.l
tung werden als "Personenkraftwagen Kategorie I 
(das sind Personenkraftwagen bis einschließlich 
1600 cms Hubraum)" bezeichnet. 

(6) Zu den "Fahrzeugen für betriebliche 
Zwecke" sind folgende Kraftfahrzeuge zu zählen: 

a) Kombinationskraftwagen gemäß § 2 Z. 6 des 
Kraftfahrgesetzes 1967, BGBI. Nr. 267, das 
sind mehrspurige Kraftfahrzeuge, die zur 
wahlweisen Beförderung von Personen oder 
Gütern eingerichtet sind, wenn diese die 
Voraussetzungen für die Fahrzeug-Katego
rien I, rr b, rr a und rr erfüllen und soweit 
sie nicht als Kraftfahrzeuge für besondere 
Zwecke im Sinne des Abs. 8 erfaßt werden; 

b) Personenkraftwagen der Kategorie I, die 
für betriebliche oder betriebs ähnliche Zwek
ke dienen und als solche durch eine Auf
schrift an den beiden vorderen Türen 
gekennzeichnet sind, aus der das benützende 
Organ des Bundes ersichtlich sein muß; 

c) Personenkraftwagen der Kategorie I, die 
als Einsatzfahrzeuge Verwendung finden, 
wenn sie mit Warnleuchten mit blauem 
Licht (Blaulicht) und Vorrichtungen zum 
Abgeben von Warnzeichen mit aufein-

'anderfolgenden, verschieden hohen Tönen 
(Folgetonhorn) ausgestattet sind oder für 
sie ein Deckkennzeichen zugewiesen ist; 

d) Personenkraftwagen, die im Zulassungs
schein mit dem Zusatz "Fahrzeug zur 
Lastenbefärderung gemäß 2. Abgabenände
rungsgesetz 1977" versehen sind, wenn diese 
die Voraussetzungen für die Fahrzeug-Kate
gorien I, rr bund rr a erfüllen. 

, (7) Zu den "Motorrädern über 125 cm 3 Hub
raum" zählen auch solche' mit Beiwagen ohne 
Rücksicht auf ihren Hubraum. 

(8) Als "Kraftfahrzeuge für besondere Zwecke" 
kommen in Betracht: 

Kraftfahrzeuge, die auf Grund einer erhöhten 
Bodenfreiheit mit entsprechendem Über
hangwinkd oder einer auf alle Räder wir
kenden Antriebseinrichtung für den Einsatz 
im Gdände geeignet sind; 

Kraftfahrzeuge für spezielle straßen- und 
sicherheitspolizeiliche Zwecke, soweit diese 
nicht bereits als Fahrzeuge für betriebliche 
Zwecke im Sinne des Abs. 6 Ht. cerfaßt 
werden; 

Omnibusse gemäß § 2 Z. 7 Kraftfahrgesetz 1967; 
Personenkraftwagen mit mehr als sechs Sitzen 

außer dem Lenkersitz (Kleinbusse); 
Kombinationskraftwag~n gemäß §2 Z. 6 und 

Lastkraftwagen gemäß § 2 Z. 8 leg. cit., mit, 
Laboratoriumseinrichtungen, Röntgenein
richtungen, Meßeinrichtungen u. dgl.; 

Zugmaschinen (Radschlepper, Kettenschlepper 
und Traktoren) gemäß. § 2 Z. 9 leg. cit.; 

Einachszugmaschinen gemäß § 23 leg. cit. 
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Nicht aufzunehmen sind Transportkarren (auch 
mit Elektroantrieb) gemäß § 2 Z. 19, selbstfah
rende Arbeitsmaschinen gemäß § 2 Z. 21, An
hänger-Arbeitsmaschinen gemäß § 2 Z. 22 und 
Kraftfahrzeuge gemäß § 96 1) leg. cit. 

(9) Motorfahrrädei: sowie Kleinmotorräder 
unterliegen nicht der Systemisierung. 

1) Kraftfahrzeuge mit einer Bauartgeschwindigkeit von 
nicht mehr als 10 km/h und für deren Lenkung keine 
Lenkerberechtigung erforderlich ist (z. B. kleine 
Schneeräumungsgeräte). 

187 

7. Ein Haltungskostenbeitrag für privateigene 
Kraftfahrzeuge (Personenkraftwagen oder Kraft
räder) von Bundesbediensteten kann nach Maß
gabe der dienstrechtlichen Vorschriften gewährt 
werden, wenn die Voraussetzungen für die· 
Benützung eines bundeseigenen Fahrzeuges, das 
dem privateigenenKraftfahrzeug entspricht, durch 
den Bundesbediensteten gegeben sind und das 
privateigene Fahrzeug an .Stelle eines bundes
eigenen benützt wird. 
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II. Fahrzeugpläne 

1. Plan der systemisierten Kraftfahrzeuge 
Ansatz 'des Bundesvoranschlages Personenkraftwagen Motorräder Lastkrattwagen 

Fahrzeuge 
"b I über 50 cm' mit einer Nutzlast Kategorie für be- II er bIS elOschJ. 

triebliche 125 cm3 125 om' 
Ansatz Bezeichnung 

I I I I 
Zwecke über Ibis einsehl. 

III n Ha Ilb I Hubraum 1000 kg 1000 kg 

Anzahl der systemisierten Fahrzeuge 

01008 Präsidentschaftskanzlei ............. 5,1) • 
------------

.. ' 
02 Bundesgesetzgebung : 

02108 Nationalrat .......................... 4 1 1 

02208 Bundesrat 2) : .••••....•...••••.•.•••• ------------
Kapitel 02 (Summe) ... 4 1 1 

--- ---------

03008 Verfassungsgerichtshof .............. 1 

04008 Verwaltungsgerichtshof ............. 1 

05008 Volksanwaltschaft ................... 1 .. 
06008 Rechnungshof ..... '.' ............... 2 

--- ---------

10 Bundeskanzleramt mit Dienststellen: 

10008 Bundeskanzleramt .................... 13 3) 1') 2 1 

10018 Verwaltungsakademie ................ 1 

10208 Statistisches Zentralamt .............. . '. 1 2 5) ------------
Kapitel 10 (Summe) ... 13 1 3 4 

--- --- ------

AnmerkuIJ-gen siehe Seite 198. 

Kraft-
fahrzeuge 

für Summe 
1981 besondere 

Zwecke 

5 

6 

... 
6 

1 

1 

1 

'. 2 

. 

17 

'. 1 

3 

21 

Summe 
1980 

5 

6 

6 

1 

1 

1 

2 

18 

1 

2 

21 . 

-00 
00 
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Ansatz des Bundesvoranschlages Personenkraftwagen 

Kategorie 

Ansatz Bezeichnung III I H I Ha I I1b I I 

-

11 Inneres: 

11008 Bundesministerium für Inneres ........ 1 · . 5 · .. 2 
11308 Bundespolizei ....................... · .. · .. · .. 16 7 

11408 Bundesgendarmerie .................. .. · .. · . 9 

11508 Flüchtlingslager und 
Flüchtlingsanstalten 8) •••••••.••••.• . . . . · .. ------------

Kapitel 11 (Summe) ... 1 5 25 9 
------------

-

Hiell()fl für Zwuke des Z;lIilS&hu/~p ....• . . · .. · . · .. ------------

12 Unterricht: 

12008 Bundeiministerium für Unterricht 
und Kunst ...•..•....•.....•.•...• 1 · . 3 · .. · .. 

12408 Bundesheime und Sporteinrichtungen 7) · .. · .. · .. · .. 
12608 Schulaufsichtsbehörden"B) ......••....• · .. · .. · . · . 1 

12628 Bundesstaatliche" Einrichtungen der 
" Erwachsenenbildung 8) ..••••••.•••• · .. · .. · .. · .. · . 

12718 Höhere Intematsschulen des Bundes 10). · .. · .. · .. · .. 
12748 Bundes-Blinden- und Taubstummen-

institute 11) ..•••••.•• ; ••••••••••••• · .. · .. . . 
12768 Konvikte und Schülerheime 

(Allgemeinbildende) ll) ............ . . · .. · . · . 
12788 Bundesanstalten f"Ur Leibeserziehung 18) · . . . .. · .. · .. 
12808 Technische und gewerbliche Lehr-

anstalten 1') ...•.•.•.•...•.••••.••• · .. · .. · .. 
12818 SoziaJ'Ikademien - LA für Fremden-

verkehrs-, Frauen- und Sozialberufe lli) · .. · .. · .. · . · . 
12868 Konvikte, Internate und Schüler-

heime (Berufsbildende) 18) ...•••.••• 
~ 

· .. · .. · .. 
Kapitel 12 (Summe) .,. 1 · . 3 1 ------ ------

Anmerkungen sielle Seiten 198 bis 200. 

Motorräder Lastkraftwagen 
Fahrzeuge 

"b \ über 50 cm' mit einer Nutzlast für be- u er bis eins~hl. 
triebliehe 125 cml 125 cm' 

über IbiS einseh!. Zwecke 
Hubraum 1000 kg 1000 kg 

Anzahl der systemisierten Fahrzeuge 

11 ........ 5 7 

638 213 · . 20 18 

1.940 369 .. ...... 15 18 

8 · .. · .. 2 

2.597 582 ........ 42 43 

Z78 ... 3 .. ...... 

1 · .. .. ...... · . .. ...... 
14 .. .. .. .. · · . 2 1 

1 · .. .. .. .. .. .. .-.. .. 

3 .. .. .. .. .. ...... .. ...... . . 
2 · .. · . · . .. ...... 

.. ...... . . .. ...... · . 
-

2 . .. · .. .. ...... . .. 
1 .. .. .. .. .. ...... · . .. ...... 

9 . . . . .. ...... 7 7 

. . . · . · .. .. ...... 

1 .. ...... .. ...... . . . 
34 ........ .. ...... 9 8 

Kraft-
fahrzeuge 

für 
besondere 

Zwecke 

16 

133 

202 

1 

352 

2 

........ 
6 

. . 

4 

3 

1 

. . 
2 

1 

1 

.. ...... 

18 

Summe 
1981 

47 

1.045 

2.553 

11 

3.656 

283 

5 

23 
2 

7 

5 

I" 

2 
3 

24 

1 

1 

74 

" Summe 
1980 

I 

37 

1.045 

2.551 

12 

3.645 

283 

5 

23 

2 

7 

5 

1 

2 

3 

24 

1 

1 

74 -00 
--0 
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Ansatz des Bundesvoranschiages Personenkraftwagen 

Kategorie 

Ansatz Bezeichnung III I H I Ha I IIb I I 

13 Kunst: 

13508 Bundesstaatliehe Hauptstelle für Licht-
bild und Bildungsfilm ...... ; ....... 

------------
14 Wissenschaft und Forschung: 

14008 Bundesministerium rur Wissenschaft 
und Forschung ................... 1 2 

14208 Universitäteri 17) ••.•.•...••.•.•.•.... 5 2 
14218 Universitäten (zweckgebundene Ge-

barung) 19).. •..••. . . . . . . . • . . . .••.. 

14228 Wissenschaftliche Anstalten 18) ........ 

14238 Bibliotheken 20) •••••••••••••••••••••• 

14308 Kunsthochschulen 21) •••.••..•.•••••.. 

14318 Kunsthochschulen (zweckgebundene Ge-
barung) 22) ....................... , 

14408 Museen 23) •••••••••••••••••••••••• '.' 

14508 Bundesdenkmalamt .................. 4 

Bundesstaatliche Hauptstelle für wissenschaftliche 

~inematographie .•••..••...•.•••.•.••.• ------------
Kapitel 14 (Summe) ... 1 7 2 4 ------------

15 .: Soziales: 

15008 Bundesministerium für soziale Verwal-
tung .......•.........••••...•..•.. 2 3 

15508 Landesarbeitsämter 24) •.••••••.•...••• 9 

15928 Arbeitsinspektion .................... 1115) ------------
Kapitel 15 (Summe) ... 2 . . 3 9 11 

------------

Anmerkungen siehe Seiten 200 bis 202. 

Motorräder Lastkraftwagen 
Fahrzeuge 

"b I über 50 cm' mit einer Nutzlast für be- u er bis einseh!. 
triebliehe 125 cms 125 cm l 

Zwecke über Ibis einseh!. 
Hubraum 1000 kg 1000 kg 

Anzahl der systemisierten Fahrzeuge 

1 

21 3 5 

22 4 

3 1 

5 

3 

1 

4 1 2 

5 1 

64 3 11 3 

' .. 
104 2 

328) 

107 2 . . 

Kraft-
fahrzeuge 

für 
besondere 
Zwecke 

2 

25 

28 

2 

1 

2 

1 

59 

. . 

Summe 
1981 

3 

3 

61 

54 

4 

7 

3 

2 

9 

11 

154 

5 

115 

14 

134 

Summe 
1980 

3 

3 

61 

53 

4 
I) 

3 

2 

9 

10 

1 

151 

4 

115 

14 

133 

-'" o 
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Ansatz des Bundesvoranschlages 

Ansatz Bezeichnung 

17 Gesundheit und Umweltschutz: 

17008 Bundesministerium für Gesundheit und 
Umweltschutz .................... 

17328 Strahlenschutz ....................... 

17368 Umwelthygiene ...................... 

17908 Lebensmitteluntersuchungsanstalten 17) .• 

17928 Bakteriologisch-serologische und 
sonstige Untersuchungsanstalten 18) .. 

17958 Veterinärmedizinische Anstalten 29) •••• 

Kapitel 17 (Summe) ... 

Hievon für Zwecke du Ziviltchlll!(p ..... 

20 Äußeres: 

20008 Bundesministerium für Auswärtige 
Angelegenheiten .............. , .... 

20108 Vertretungsbehörden ................ 

20208 Diplomatische Akademie .... : ........ 

20308 Österreichische Rulturinstitute 84) ••... 

Kapitel 20 (Summe) ... 

30 Justiz: 

30008 Bundesministerium für Justiz ......... 

30108 Oberster Gerichtshof und Generalproku-
tatur ............................ , 

30208 . Justizbehörden in den Ländern .') .... 

30308 Justizanstalten 86) •••••••••..••••••••• 

Kapitel 30 (Summe) ... 

Anmerkungen siehe Seiten 202 bis 204. 

Personenkraftwagen 

Kategorie 

III I II I I1a I IIb I I 

1 1 

.. · . · . · . 
· . · . · . 

· .. · . · .. 

· . ------------
1 1 · . · . ------------

· . · .. 
------------

190) • 3 

... 7491) • · . · . 
· .. 
· . · .. · .. ------------

1 74 3 
------------

1 3 · . · . 
1 · . 

.. 4 16 1 

.. · . ------------
2 · . 7 16 1 

------------

Motorräder Lastkraftwagen 
Fahrzeuge 

über I ü~cr ~o cm' mit einer Nutzlast für be- 125 8 bIS .,nsch!. triebliehe cm 125 cm' Zwecke über IbiS einschl. 
Hubraum 1000 kg 1000 kg 

Anzahl der systemisierten Fahrzeuge 

.... · . . . · . · . 
· .. · . . . · ... 
· . · . · .. · . 

1 · ... · . · . · . 
1 · . · . · . 
. . 7 · . 
2 · .. · . 7 · . 
1 · . · . · .. · . · . 

, 

2 · . 
332) 588

) · . · . 
1 · . . . · . 
1 1 · . · . · . 
7 · . 6 

· . · . · ... 
, · .. · .. 
1 · . 

47 · . 20 · . 
48 · . 20 · . 

Kraft-
fahrzeuge 

für 
besondere 
Zwecke 

. .. 
2 

.13 

1 

1 

9 

26 

1 

· . 
· ... 
· . 

. . 

· . . . 

· ... 
4 

27 

31 

Summe 
1981 

- 2 

2 

13 

2 

2 

16 

37 

2 

6 

82 

1 

2 

91 

4 

i 
26 

94 

125 

Summe 
1980 

2 

2 

13 

2 

2 

16 

37 

2 

6 

80 

1 

2 

89 

4 

1 

26 

92 

123 
..... 
\&) .... 
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Ansatz des 'Bundesvoranschlages Personenkraftwagen 

Kategorie 

Ansatz Bezeichnung , 
III I II I IIa I IIb I I 

40 Militärische Angeleg~nheiten: 

40008 Bundesministerium für Landesverteidi-
gung ,., .......................... 1 2 6 3 

40108 Heer und Heeresverwaltung as) .•...... , · .. . . · . . . 
40508 Heeres-Land- und Forstwirtschaftsbe-

triebe ; Allentsteig (betriebsähnl. Ein-
richtung) (zweckgeb. Gebarung) .. , · .. · .. 1 · .. ------------

Kapitel 40 (Summe) .. , 1 · . 2 7 3 ------------

50 Finanzverwaltung: 

50008 Bundesministerium für Finanzen ..... '. 2 · .. 3 · . . . 
50408 Finanzlandesdirektionen 89) 40) ••••.••• .. · . 5 2 16 
50508 FinanzprokuratUl .................... · .. · .. 1 . . · .. 
50608 Hauptpunzierungs- und Probieramt .. , . . · .. · .. · .. 1 
50708 Bundesrechenamt .....•..•........... · .. -.... · .. · . · . ------------

Kapitel 50 (Summe) .. , 2 9 2 17 
------------

Anmerkungen siehe Seite 204. 

Motorräder Lastkraftwagen 
Fahrzeuge 

"b ' I über 50om' mit einer Nutzlast für be- u er bis einseh1. 
triebliche 125 cms 125 cm' 

über IbiS einseh!. Zwecke 
Hubraum 1000 kg 1000 kg 

Anzahl der systemisierten Fahrzeuge 

· . · .... . . . .. · . 
· ..... · . . . · . · . 

· . 1 1 4 2 

· . 1 1 4 2 

2 . .. · . · . · . 
162 · . 8 5 

· .. . . · . . .. · . 
· . .. .... . . · . · . 

· .. . .. · . 
164 ... 8- 5 

-

Kraft-
fahrzeuge 

für 
besondere 
Zwecke 

. . 
· .. 

22 

22 

· . 
112 
. . 

· .. 
3 

115 

Summe 
1981 

12 
....... 

31 

43 

7 
310 

1 

1 
3 

322 

Summe 
1980 

12 
. . 

31 

43 

6 
310 

1 
1 
3 

321 

.... 
\CI 
~ 
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Ansatz des Bundesvoranschlages Personenkraftwagen Motorräder Lastkraftwagen Kraft-
Fahrzeuge 

"b I über 50 cm' mit einer Nutzlast fahrzeuge 
Kategorie für be- u er bis einseht. für Summe Summe 

triebliche 125 cm8 125 cm' 1981 1980 
AnsatZ Bezeichnung 

I I I I 
Zwecke über IbiS einseh!. besondere 

III 11 Ha IIb I Hubraum 1000 kg 1000 kg Zwecke 

Anzahl der systemisierten Fahrzeuge 

60 Land- und Forstwirtschaft: 

60008} Bundesministerium für Land- und 
60078. Forstwirtschaft ") . , , , , , , , , , , , , , , , , , 2 5 '- , , , 11 ' , , , , , 1 19 19 

60508 Landwirtschaftliche Bundeslehranstal-
ten42), , , , , , , , , , , , , , , • , , , , , , , , , , , , • , , , , , , 6 2 B6 44 42 

-
60518 Landwirtschaftliche Bundesversuchsan-

stalten 48) ., ••• , •.•• , •• ,., •• , •••• ', , . , , , , , , . , 20 , , 5 6 B7 68 68 

60528 Forstwirtschaftliche Bundeslehran-
q 

------ - --stalten.'.!)-.-... , .-,-.-,-,-,-.-,_-,-., .-.-.-,-.-.-.-.-.- -.-.-.- -.-.-.--.-.-.- -.-.--.- - .. -._-- __ 3_ --_._.- ,., _.- -----_._-'"-- -._._-~ - ._.~~ 5 8 8 

60538 Forstliche Bundesversuchsanstalt ,.,." , , , , , , , 1 19 , , , , 1 2 23 22 

60548 Bundesinstitut für Gewässerforschung 
und Fischereiwirtschaft .. , , ... , ..... , , , , , , , 4 2 ....... 6 6 

60558 Bundeslehr- und Versuchsanstalten für 
Milchwirtschaft ") ................ , , , , , · , , , , 2 ' , 4 , , , 6 6 

60568 Pferdezuchtanstiliten 48) ...••• : •..•• , ••• , , , , , , 1 , , ........ .. .. .. .. ........ 11 12 12 

60588 Wasserwirtschaftliche Bundesanstalten ") , , , , , , , , , , , 5 ' , , , , , . , 1 6 6 

60598 Bundesanstalt für künstliche Besamung 
der Haustiere " .. , ..... ,." .•..... , , · , . . , , . , · . , , , . 1 , . 1 1 

60728 Forstliche Ausbildungsstätten 48) ."", , . , , , , , , , , · . 1 ........ · . 1 , . 10 12 12 

60808 Wildbach- und Lawinenverbauungs-
dienst49) •••• , •• , •• , •••••••••• , , •• , · .. · . 6 · .. 1 .. .. .. .. · . ' . . . ........ 7 7 

60918 Weinaufsicht 50), ••••• , •••••••• ,. ,., •• · .. · .. · .. · . 11 · . . . .. ...... . . .. . . . . 11 11 

60938 Bundesgärten 51) ••••• "." ••• ,., •••• , .. · .. . .. . . , . 4 · . · . 8 1 10 23 23 

60958 Landwirtschaftliche Bundesversuchswirt-
scbaften 61) ••• , •• " •••..••••••••••• , .. · . 7 5 · . 6 2 83 103 79 

60968 Forstwirtschaftlicbe Bundeslehr- und 
Versuchsforste 53) ................. . . · .. · .. 2 · . , . .. ...... . . ........ 11 13 13 

60998 Bauhöfe (betriebsähnliche Einrichtungen, 
zweckgebundene Gebarung)U) ...... , ..... · . . . . . · .. 106 · . . . .. ...... 31 15 27 179 177 ------------

Kapitel 60 (Summe) ... 2 · .. 5 7 · .. 203 5 ........ 61 24 234 541 512 
------------ -- -0 

Hie/Jon ßir Zwe&ke des Zi"ils&hu/~.es ••..• · .. · .. . . . . · .. · .. . . .. .. .. .. · .. .. ...... . . 1 1 t 
..., 

------------
Anmerkungen siehe Seiten 204 bis 207. 
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Ansatz des Bundesvoranschlages Personenkrafvwagen 

Kategorie 

Ansatz Bezeichnung 
III I II I Ua I Ub I I 

63 Handel, Gewerbe, Industrie: 

63008 Bundesministerium für Handel, Gewerbe 
und Industrie 65) .••••.•. ~ .••••••..• 2 · .. 3 · .. · . 

63208 Österreichisches Patentamt ........... . . . 1 .. 
63308 Bergbehörden '6) .•••••.•• .' •••.•••...• · .. · . 1 6 ------------

Kapitel 63 (Summe) ... 2 · . 4 1 6 
------------

64 Bauten und Technik: 

64008 Bundesministerium für Bauten und 
Technik; Zentralleitun:g 55) ••••.•••. 2 · .. 2 · . 

64018 Bundesmobilienverwaltung ........... · . · .. · . 
64028 Bundesversuchs- und Forschungsanstalt 

Arsenal (betriebsähnliche Einrichtung) . . · .. · . 
64058 Kurheime (betriebsähnliche Einrich-

tungen) 57) ..•.•••.•.•.•••..•••••••• .. · . · .. 
64218 Bundesstraßenverwaltung ;Erhaltung68)69) · . · . .-

64318 Bundesstraßenverwaltung (Autobahnen); 
Erhaltung 60) ••.••••......•••.•••• . . · .. · .. 

64408 Bundesstrombauamt 61) ••....•.••..••• · . · . 2 

64508 Dienststellen der Bundesgebäudeverwal-
tung 6S) ••••••.••• , ••••• , •••••••••• . . · . 3 13 

64518 Tiergarten Schönbrunn (betriebsähnliche 
Einrichtung) ..................... · . 

64908 Einrichtungen des Eichwesens 64) ..•••. . . · .. · .. 1 · . 
64918 Einrichtungen des Vermessungswesens66) 1 1 · . ------------

Kapitel 64 (Summe) ... 2 · .. 3 7 13 ------------

Anmerkungen siehe Seiten 207 bis 209. 

Motorräder Lastkraftwagen Kraft-Fahrzeuge 
"0 I über 50 cm~ mit einer Nutzlast fahrzeuge für be- u er bis einsehl. für triebliehe 125 cms 125 cm' 

Zwecke über I bis einseh!. besondere 
Hubraum 1000 kg 1000 kg Zwecke 

Anzahl der systemisierten" Fahrzeuge 

1 · ... . . 
1 . . . . · . . .. 

· .. · . 
2 · ... · . . . · .. · .. 

. . · . · . · ... · .. · .. 
1 · . 1 · . . . 

3 · . " .. 1 1 4 

1 · . · .' · ... · . · . 
254 · .. 711 336 355 

102 .- 205 70 101 

16 4 13 3 1 
-

47 1 10 18 · . 5 

1 · . 1 · .. . ' 3 

1 12 1 23 

75 · . · ... 2 1 · . 
501 5 10 964 412 492 

Summe 
1981 

6 

2 

7 

15 

4 

2 

9 

1 

1.656 

478 

39 

97 

5 

38 

80 

2.409 

Summe 
1980 

5 

2 

7 

14 

3 

2 
, 

9 

1 

1.634 

455 

39 

97 

5 

38 

78 

2.361 

-\D 
.j>. 
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Ansatz· des Bundesvoranschlages PeJsonenkrafvwagen 

Kategorie 

Ansatz Bezeichnung 
I I III II 

I 
Ha I Ilb I I 

65 Verkehr: 

65008 Bundesministerium für Verkehr _ ....... 1 4 3 · . 
65308 Bundesamt für Zivilluftfahrt (betriebs-

ähnliche Einrichtung) 66) ••••.•••.•• · .. 1 1 · .. 
65408 Amt für Sehiffahrt einschließlich Dienst" " 

stellen der Schiffahrtspolizei .7), ...... · . · .. 1 · . 
65508 Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge .. · . · . ------------

Kapitel 65 (Summe) ... I' · . 5 5 · . --- --- ------
70368 Staatsdruckerei ...... , ..... , ___ ... , .. · . 1 

71188 _ Bundestheater .......... ; ... __ ...... . . 3 . . · .. 
74308 Glücksspiele (Monopol) ............ · . · .. . . . 1 

, 
75368 Branntwein (Monopol) ............. . . . . . 1 

76358 Hauptmünzamt . __ . , .. , ............ . . . · . · .. 
77368 Österreichische Bundesforste .0) . _ ... .. 3 4 · .. 
78358 Post- und Telegraphenverwaltung 70) •. 9 4 7 

79358 Österreichische Bundesbahnen 71) '" · .. 15 3 13 

Hi,Ilon für Zwuk, des Zivi/rGhul:{B.f , ...• · . . . .. .... ------- ---
Kapitel 01 bis 79 (Summe) '" 45 75 93 93 86 

------------
/ 

""v 

392 

Anmerkungen siehe Seiten 209 bis 211. 

Motorräder Lastkraftwagen 
Fahrzeuge 

--b I über 50 cm' mit einer Nutzlast für be- u er bis einseht 
triebliehe 125 cm" 125 cm' 
Zwecke über I bis einseh!. 

Hubraum 1000 kg 1000 kg 

Anzahl der systemisierten Fahrzeuge 

1 . . .. 

13 ... · .. 1 

. . · . .. 
1 1 

15 2 

6 · .. 4 

· .. 4 

. . . . · . . .. . ... 

. ...... . .. · .. . . . . 
. . · . 1 

240 45 12 126 311 

1.394 2 347 674 3.154 

225 · .. 222 272 

7 · . ... . . 
5.611 643 376 2.16~ 4.238 

, 
--- ' ~ -v-

1.019 6.399 

Kraft-
fahrzeuge 

für 
besondere 
Zwecke 

39 

2 

41 

8 18) 

.. ...... 

. . . . 
424 

2.529 

1.033 

; 

5.386 

Summe 
1981 

9 

55 

1 

4 

69 

11 

15 

1 

1 

1 

1.165 

8.120 

1.783 

7 

18.807 

Summe 
1980 

9 

54 

1 

4 

68 

11 

15 

1 

1 

1 

1.118 

7.514 

1.707 

7 

17.979 

-~ 
V1 
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2. Plan der systemisierten Luftfahrzeuge 
-

Ansatz des Bundesvoranschlages Segelflugzeuge Motorflugzeuge 
-.0 

Hubschrauber 0\ 

.Sitzplatzklassen 1) Gewichtsklassen I) bis Abflug- Summe Summe 
gewicht 1981 1980 

Ansatz Bezeichnung I b A I B I c I D-F 
2000 kg 

/ a 

Anzahl der systemisierten Fahrzeuge 

11 Inneres·: 

11108 Flugpolizei und Flugrettungsdienst ................... ...... . . 4 ") · . .. ...... 12 16 16 
, , 

Hiel/on für Zl1Iuke des Zi"ilf&hllt!(p .•........••....•• . . . .. 1 . . . · .. . . ......... 1 1 

12 Unterricht: 

12408 Bundesheime und Sporteinrichtungen ') ............... 10 6 9 . . .. . . . .. . . 25 25 
12808 Technische und gewerbliche Lehranstalten 6) .••.....••. 1 1 · .. .. ..... ...... 2 2 

, 
Kapitel 12 (Summe) ... 11 6 10 .. .. .. .. . . . .. ............ 27 27 

-

64 aauten und Technik: 

64918 Einrichtungen des Vermessungs wesens ............... . . . . . . 1 1 ' .. 2 2 

65 Verkehr: 

65008 Bundesministerium für Verkehr ...................... . . . .. 1 .. ...... .. ...... . . . . .. .. .. .. 1 1 
-65308 Bundesamt für Zi villuftfahrt (betriebsähnliche Ein- ~ 

richtung) ........................................ .. .. .. .. 1 . .. 1 1 ... 3 3 

Kapitel 65 (Summe) ... - 2 1 1 4 4 .. .. .. .. .. . . 
Kapitel 01 bis 79 (Summe) .,. 11 6 16 1 2 1 12 49 49 ,._- - ----- --- - ---- -_ ... - ---- -- --_.-

Anmerkungen siehe Seite 211. 
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3. Plan der systemisiertenW asserfahrzeuge 

Ansatz des Bundesvoranschlages Wasserfahrzeuge mit Kraftantdeb 1) 

Passagier- und Innenbord-.I Außenbord- Boote, Zillen 

Transport- Spezialwasser- u. ä. mit 
fahrzeuge Außen bord-Ansatz Bezeichnung schiffe Motorboote motor 

Anzahl der systemisierten Fahrzeuge 

11 Inneres: 
11308 Bundespolizei 2) ...•.•.••...•.•....................• '. · . 8 3 16 
11408 Bundesgendanrierie ................................. · . ,. ....... 37 12 22 

Kapitel 11 (Summe) ... · ...... · . 45 15 38 

12 Unterricht: 
12808 Technische und gewerbliche Lehranstalten 3) ..•....... .. .. .. .. . . . . · .. .. .- ... 1 

14 Wissenschaft und Forschung: 
14208 Universitäten 4) .................................... . . .. ...... . . .. ........ 1 
14228 Wissenschaftliche Anstalten 6) ..•.•.•••• : •.•.•..•••..•• · . ... . . . · .. . .. 2 

Kapitel 14 (Summe) .. , .......... 0," .. .. ........ . . . .. 3 

50 Finanzverwaltung: 
50408 Finanzlandesdirektionen 6) ....••......•......•.. , ...• .. .. .. .. .. ........ 9 6 6 

60 Land- und Forstwirtschaft: 
60548 Bundesinstitut für Gewässerforschung und Fischerei-

wirtschaft ........................................ .......... 5 5 . . . . 
60588 Wasserwirtschaftliche Bundesanstalten " ....... ' ........ .. .. .. .. · . · .. 1 ') . .. 
60728 Forstliche Ausbildungsstätten ........................ ........ . .. . . .. 10 ....... 1') 
60998 Bauhöfe (betriebsähnliche Einrichtungen, zweckgebun-

dene Gebarung) .................................. · . · .. .. ...... . .. 2 ") 
Kapitel 60 (Summe) 10) ... ........ .. ...... 5 6 3 

64 Bauten und Technik: 
64408 Bundesstrombauamt 11) .•..•.•..•••.•..•••. ' ...•••....• .. 27 5 . .. 46 
65 Verkehr: 
65408 Amt für Schiffahrt einschließlich Dienststellen' der Schiff-

fahrtspolizei ......... ' ............................. .. 8 ") 20 2 16 
77368 Österreichische Bundesforste ....................... ....... 3 1 1 16 
79358 Österreichische Bundesbllhnen ..................... 13 ") ........ · .. .. ......... . . 

Kapitel 01 bis 79 (Summe) ... 13 38 85 30 129 
· -- - -

Anmerkungen siehe Seite 212. 

Summe 1981 

27 
71 

98 

1 

1 
2 

3 

21 

10 
1 
1 

2 

14 

78 

46 
21 
13 

295 

Summe 1980 

27 
71 

98 

1 

1 
2 

3 

21 

. 10 

1 
1 

2 

14 

66 

48 
21 
13 

285 

-

...... 
-0 
....... 
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198 

4. Anmerkungen 
zum Plan der systemisierten Kraftfahrzeuge 

1) Hievon 3 Fahrzeuge für offizielle repräsentative Zwecke. 

') Der jeweilige Vorsitzende erhält statt der Zurverfügungstellung eines Dienstkraftwagens eine Entschädigung, da halbjähr
lich ein Wechsel im Vorsitz des Bundesrates eintritt und der Vorsitzende sich nicht ständig in Wien aufhält. Von der Systemisierung 
eines Dienstkraftwagens wird daher derzeit abgesehen. 

3) Hievon 9 Fahrzeuge für die Landeshauptmänner. 

4) Für die Österreichische Delegation bei der OECD in Paris. 

6) Hievon 1 angemieteter Lastkraftwagen (mit einer Nutzlast bis einseh!. 1000 kg) fur die Dauer der Volkszählung 1981. 

6) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: Fahrzeuge 
für betrieb!. 

Zwecke 

Flüchtlingslager Bad Kreuzen ........................ 2 
Flüchtlingslager Traiskirchen einschließlich Transitlager 

(Schubstation) und Auswanderungsstelle ............ 4 
Flüchtlingslager Vorderbrühl .. , ... " ................ , 1 

Lastkraftwagen 
(mit einer Nutz

last über 1000 kg) 

2 

Kraftfahrzeuge 
für besondere 

Zwecke 

Pflegeanstalt für chronische Kranke in Thalham ....... 1 
--~----------------------------------

7) Die Fahrzeuge verteilen sich 
wie folgt: 

Betreuungsstelle für Schulsportanlagen 

Bundesschullandheime : 
J osefsberg/NÖ ................... . 
Mariazell ...................... ). 
Raach bei Gloggnitz ............. . 
Radstadt ......................... . 
Saalbach ....................... . 

Bundessporteinrichtungen : 
Haus des Sports .................. . 
Faak am See .................... . 
Hintermoos ..................... . 
Kitzsteinhorn ............•....... 
Obergurgi ...............•....... 
Obertraun ...................... . 
Schielleiten ...................... . 
Spitzerberg ..................... . 
St. Christoph/Arlberg ............ . 

Bundessportzentrum Südstadt ....... . 
Bundesstadion Graz-Liebenau ....... . 

Zus~mmen ... 

Zusammen... 8 2 1 

----------------------------------~--------

Fahrzeuge 
für betriebL 

Zwecke 

1 
1 
1 
1 
1 

2 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

Lastkfaftwagen 
(mit einer Nutz

last über 1000 kg) 

1 

Lastkraftwagen 
(mit einer Nutz
last bis einseh!. 

1000 kg) 

1 

Kraftfahrzeuge für besondere 
Zwecke 

Traktoren Sonstige 

1 

1 

1 
1 
1 
1 

--------------------------------------------------------
14 2 1 5 

----------~--~~~----~====~6~====== 

8) 1 Personenkraftwagen (Kategorie I) für den Stadtschulrat in Wien und 1 Fahrzeug für betriebliche Zwecke für 
-ien Landesschulrat in Salzburg. 
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• Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Fahrzeuge Kraftfahrzeuge 
für betrieb!. für besondere 

Zwecke Zwecke 

Bundesinstitut für Erwachsenenbildung in St. Wolfgang ............................... . 1 

Förderungsstellen des Bundes für Erwachsenenbildung in: 

Kärnten ........................................................................ . 1 
Niederösterreich ................................................................. . 1 
Oberösterreich .................................................................. . 1 
Salzburg ..................................................................... '" . 1 
Steiermark ...................................................................... . 1 
Tirol : .............................. ; ........................................... . 1 ----------------------

Zusammen ... 3 4 

10) Die Fahrzeuge verteilen. sich wie folgt: Fahrzeuge Kraftfahrzeuge 
für betrieb\. für besondere 

Höhere Internatsschulen in: Zwecke Zwecke 

Graz-Liebenau ................................................................... . 1 
Saalfelden ....................................................................... . 1 2 
Schloß Traunsee/Altmünster ....................................................... . 1 ----------------------

Zusammen ... 2 3 

11) Das Kraftfahrzeug ist für das Bundes-Blindenerziehungsinstitut in Wien II vorgesehen. 

12) Je 1 Kraftfahrzeug für das Bundeskonvikt Wien IJ (einschließlich Expositur Wien XIII) und das Bundeskonvikt Lienz. 

13) 1 Fahrzeug für betriebliche Zwecke ist für die Bundesanstalt für Leibeserziehung in Wien und je 1 Kraftfahrzeug 
für besondere Zwecke ist für die Bundesanstalten für Leibeserziehung in Graz und Innsbruck vorgesehen. 

14) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Bundesfachschule für Holzbearbeitung Hallstatt ........... . 
Höhere technische Bundeslehranstalten: 

Hallein ....................... : ....................... . 
Kapfenberg ........................................... . 
Krems .............................................. . 
I Linz ............................................... . 
II Linz ............................................ .. 
Saalfelden ........................................... . 
Salzburg ............................................ . 
Steyr ............................................... . 
Wiener Neustadt '" ~ ................................ . 

Höhere technische Bundeslehranstalt und Handelsschule Wien V 
Höhere technische Bundeslehr- und Versu.chsanstalten: 
Brege~. .: ................ / ........................... . 
Graz-Gostlng ..................... , ................. . 
Innsbruck ........................................... . 
Mödling ............................................ . 
Rankweil .......................................•.... 
St. Pölten .......................................... . 
Waidhofen/Ybbs ..................................... . 
Wien I ............................................ . 

Höhere technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Wien XX, 
Technologisches Gewerbemuseum ..................... . 

*) Dient auch als Unterrichtsbehelf. 
**) Traktor. 

Zusammen .. . 

Fahrzeuge 
für betrieb!. 

Zwecke 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 *) 

.9 

Lastkraftwagen Lastkraftwagen Kraftfahrzeuge 
(mit einer (mit einer Nutz- für besondere 
Nutzlast last bis einsch!. Zwecke 

über 1000 kg) 1000 kg) 

1 
1 
1 *) 
1 *) 

1 *) 
1 *) 

1 

1 *) 
1 *) 

1*) 1 **) 
1 
1 

1 

7 7 1 
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16) Das Kraftfahrzeug ist für die Bundesfachschule für wirtschaftliche Frauenberufe Tümitz vorgesehen. 
16) Das Kraftfahrzeug ist für das Bundeskonvikt für Knaben der Höheren Technischen Bundeslehranstalt Krems vorgesehen. 
17) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Montanuniversität Leoben .......................... . 
Institut für ErdÖlgeologie und Angewandte Geophysik 

Technische Universität Graz ..•...................... 
Institut für Landwirtschaftliches Bauwesen und Länd-

liches Siedlungswesen ........................... . 
Technische Universität Wien ........................ . 

Institut für Hochbau und Entwerfen I ............. . 
Institut für Mechanische Technologie II ........... . 

Universität für Bildungswissenschaften Klagenfurt .... . 
Universität für Bodenkultur ........................ . 

Institut für Pflanzenbau .......................... . 
Versuchswirtschaft Großerizersdorf der Universität für 

Bodenkultur .................................. . 
Universität Graz ........... : ....................... . 

Institut für systematische Botanik ................. . 
Zentrale Versuchstieranlage ....................... .-

Universität Innsbruck ........................ . .... . 
Archäologisches Institut .......................... . 
Technische Fakultät und Botanischer Garten , ...... . 

Universität Linz ...........................•... ' .... . 
Un!vers!t~t Sa~zburg ........... , ............ , ....... . 
Uruversltat Wien ........ , ......................... . 

Botanisches Institut und Botanischer Garten ....... . 
Institut für Meterologie und Geophysik ........... . 
Institut für Petrologie ..............•............. , 
Österreichisches Archäologisches Institut Athen ..... . 
Universitätssternwarte mit Außenstelle Schöpfl ..... , . 
I. Zoologisches Institut. .......................... . 

Veterinärmedizinische Universität Wien .............. . 
Lehr- und Forschungsgut Merkenstein .. , .......... . 

Wirtschaftsuniversität Wien .. , ...................... . 

Zusammen ... 

Personen-
kraftwagen 

'" .0 
:::: ..... ..... 

'i .~ 
0 
Oll ... ... 

~ ~ 
~ 

1 . 
1 

5 2 

::E 
u.~ 
gFtljj 
~] ~ ... ... ~ 
~:::tN u, ..... 

1 

1 
1 

1 
1 *) 

1 
4 

5 

1 

1 
1 
1 2 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 4 
1 3 1 6 
1 

21 3 5 25 
--------------------------------------------

*) Dient auch als UnterrichtsbeheIf. 

18) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: Fahrzeuge 
für betrieb!. 

Zwecke 

Geologische Bundesanstalt ........... , ..... , ............ , ............ , . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Lastkraftwagen 
(mit einer Nutzlast 
biseinschl.l000kg) 

1 

-------------------
Zusammen... 3 1 
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19) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Montanuriiversität Leoben ........................... . 
Institut für Markscheide und Bergschadenkunde ... . 
Institut für Verformungskunde ................... . 
Turn- und Sportinstitut .......................... . 

Technische Universität Graz ................ ; ....... . 
Institut für BaugeoJogie .......................... . 
Institut für Festigkeitslehre und Materialprüfung. 
Institut für Verbrennungskraftmaschinen und Thermo-

dynamik ............... ~ ....................... . 
Versuchs- und Forschungsanstalt für Hochspannungs-

technik ....................................... . 
Technische Universität Wien: 

Arbeitswissenschaftliches Institut .................. . 
Institut für Geophysik ............................ . 
Institut für Maschinenelemente .................... . 
Institut für Verbrennungskraftmaschinen und Kraft· 

fahrwesen ..................................... . 
Institut für Wasserversorgung, Abwassc;rreinigung und 

.Gewässerschutz .••.................. , ...... , ... . 
Technische Versuchs- und Forschungsanstalt ........ . 
Versuchsanstalt für Brennstoffe, Feuel1mgsanlagen und 

Gastechnik .. '" ..................... " ........ . 
Universität für Bodenkultur : 

Institut für Garten- und Obstbau .................. . 
Institut für Geotechnik und Verkehrsbau .......... . 
Institut für Waldbau ............................. . 

Universität Graz ................................... . 
Universitäts-Sportinstitut ......................... . 
Universitäts-Sportinstitut (Universitätsheim 

Planneralpe) .' .................................. . 
Universität lnnsbruck: 

Anatomisches Institut ............................. . 
Institut für Bauverfahren und Bauwirtschaft ....... . 
Universitäts-Sportinstitut ......................... . 

Universität Linz: 
Uni versitäts-Sportinstitut ......................... . 

Universität Salzburg: 
Institut für Allgemeine Biologie, Biochemie und Bio-
. physik ........................................ . 
Universitäts-Sportinstitut .......................... . 

Universität Wien .................................. . 
1. Anatomische Lehrkanzel und Topographisch-Anato-

mische Lehrkanzel. .......................... ' ... . 
I. Chirurgische Universitäts-Klinik ............. : .... . 
1I. Chirurgische Universitäts-Klinik ................. . 
Forschungsinstitut für Versuchstierzucht Himberg '" 
Österreichisches Archäologisches Institut ........... . 
Österreichisches Archäologisches Instimt Athen ..... . 
Österreichisches Archäologisches Insti;tut Ephesos ... . 
Österreichisches Archäologisches Instimt Kairo .... . 
Paläontologisches Institut ......................... . 
Universitäts-Turnanstalt .......................... . 

Fahrzeuge 
für betrieb!. 

Zwecke 

1 

2 

1 

2 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

I. Zoologisches Institut ........................... 1 

Last kraftwagen 
(mit einer Nutz

last über 1000 kg) 

3 

201. 

Kraftfahrzeuge 
für besondere 

Zwecke 

1 
1 
1 

1 
1 

2 

1 
1 
1 

1 

1 

4 

1 

1 
1 
2 

1 

1 

1 

Veterinärmedizinische Universität Wien ................ 1 2 --------------------------------------------
Zusammen ... 'i~---2-2---------4----_----2-8---

20) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Bundesstaatliche Hauptstelle für wissenschaftliche Kinematographie ..................... . 
Österreichische Nationalbibliothek ................................................... . 
Österreichische Phonothek .......................................................... . 
Universitätsbibliotheken: 

Graz ................................................................ , .......... . 
Innsbruck ........................ · ............................................... . 
Salzburg ........................................................................ . 

·Wien ............................................................................ . 

Fahrzeuge 
für betriebl. 

Zwecke 

1 
1 

1 
1 

Kraftfahrzeuge 
für besondere 

Zwecke 

1 

1 

-------------------
5 2 
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21) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Hochschule für angewandte Kunst in Wien, ......................................................... . 
Hochschule für künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz ...................................... . 
Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Graz ........................................ ' ...... .. 

Zusammen ... 

Fahrzeuge 
für betriebl. 

Zwecke 

1 
1 
1 

------
3 ------

22) 1 Fahrzeug für betriebliche Zwecke ist für die Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien und 1 Kraftfahr
,zeug für besondere Zwecke ist für die Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Graz (Expositur Oberschützen) vorgesehen. 

23) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Graphische Sammlung A~bertina ........................ . 
Kunsthistorisches Museum .................. , ............ . 
Museum für Angewandte Kunst ................ : ....... . 
Museum für "ölkerkunde .............................. . 

Fahrzeuge 
für betriebl. 

Zwecke 

1 
Naturhistorisches Museum .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Österreichisches Museum für moderne Kunst ............. . 
Technisches Museum ................................... . 

Zusammen... 4 

2') Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Bereich Landesarbeitsamt Wien ..................................... . 
Bereich Landesarbeitsamt Niederösterreich ........................... . 
Bereich Landesarbeitsamt Burgenland .............................. ~ . 
Bereich Landesarbeitsamt Oberösterreich ............................. . 
Bereich Landesarbeitsamt Salzburg .................................. . 
Bereich Landesarbeitsamt Steiermark ...................... ' .......... . 
Bereich Landesarbeitsamt Kärnten .................................. . 
Bereich Landesarbeitsamt Timl ..................................... . 
Bereich Landesarbeitsamt Vorarlberg 

Zusammen ... 

Lastkraftwagen 
(mit einer Nutz

last über 
1000 kg) 

1 

1 

Personen-
kraftwagen 

Kategorie II b 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

9 

Lastkraftwagen 
(mit einer Nutz
last bis einseh!. 

1000 kg) 

1 

2 

Fahrzeuge 
für betrieb!. 

Zwecke 

5 
27 

7 
20 
7 

19 
9 
8 
2 

104 

Kraftfahrzeuge 
für besondere 

Zwecke 

1 

1 

2 

Lastkraftwagen 
(mit einer Nutz-

last über 1000 kg) 

1 
1 

2 
----------------------------

26) Je 1 Fahrzeug für die Arbeitsinspektorate in St. Pölten, Krems, Linz, Vöcklabruck, Salzburg, Graz, Leoben, Klagen
furt, Innsbruck, Bregenz und Eisenstadt. 

08) Für die Arbeltsinspektion Wien. 

27) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Fahrzeuge 
für betriebliche 

Zwecke 

Bundesanstalt für Lebensmitteluntersuchung und -forschung Wien ...................... . 
Bundesanstalt für Lebensmitteluntersuchung Graz...................................... 1 *) 

Kraftfahrzeuge 
für besondere 

Zwecke 

1 

---------------
Zusammen ... 1 1 

, *) Dieses Fahrzeug wird im Rahmen des Zivilschutzes und der Umwelt hygiene eingesetzt. 

28) Die Fahrzeuge sind für die Bundesstaatliche bakteriologisch-serologische Untersuchungsanstalt Wien vorgesehen. 
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.~) Die Fahrzeuge. verteilen sich wie folgt: 

Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung Mödling 

Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren Wien-Hetzendorf .......... . 

Bundesanstalt für veterinärmedizinische Untersuchungen: 
Graz ......................................................................... . 
Linz .......................................................................... . 
Innsbruck ..................................................................... . 

Zusammen ... 

*) Eines dieser Fahrzeuge wird im Rahmen des Zivilschutzes eingesetzt. 

30) Dieses Fahrzeug dient auch für offizielle Repräsentationszwecke. 

Lastkraftwagen 
(mit einer Nutz

last über 1000 kg) 

7 

7 

203 

Kraftfahrzeuge 
für besondere 

Zwecke 

3 

3*) 

1 
1 
1 

9 

31) Die Fahrzeuge verteilen §ich wie folgt: je 1 Fahrzeug für die diplomatischen Vertretungsbehörden in Addis Abeba, 
Abidjan, Algier, Amman, Ankara, Athen, Bagdad, Bangkok, Beimt, Belgrad, Berlin, Bem, Bogota, Bonn, Brasilia, Btüssel, Budapest, 
Buenos Aires, Bukarest, Canberra, Caracas, Dakar, Damaskus, New Delhi, Den Haag, Djakarta, Djedda, Dublin, Havanna, Helsinki, 
Islamabad, Kabul, Kairo, Kinshasa, Kopenhagen, Kuala Lumpur, Kuwait, Lagos, Lima, Lissabon, London, Lusaka, Luxemburg, 
Madrid, Manila, Mexiko, Moskau, Nairobi, Oslo, Ottawa, Paris, Peking, Prag, Pretoria, Rabat, Rom, Rom-Vatikan, Santiago de Chile, 
Sofia, Stockholm, Teheran, Tel Aviv, Tokio, Tripolis, Tunis; Warschau, Washington sowie 2 Fahrzeuge für die Vertretung 
Österreichs bei den Vereinten Nationen in New Y ork (hievon auch 1 Fahrzeug für das österreichische Generalkonsulat in New 
York). Ferner je 1 Fahrzeug für die Ständige Delegation Österreichs bei den Vereinten Nationen in Genf, für die Vertretung 
Österreichs beim. Europarat in Straßburg, für die Österreichisehe Delegation in Berlin, rur die Österreichische Mission bei den 
Europäischen Gemeinschaften in Btüssel und für die Ständige Vertretung Österreichs bei der UNESCO in Paris. 

32) Je 1 Fahrzeug für die Botschaften in Moskau und Peking sowie für das Generalkonsulat in Hongkong. 

33) Je 1 Fahrzeug für die Vertretungsbehörden in Djedda, Hongkong, Lagos, Rom-Vatikan und für die Vertretung 
ÖSterreichs bei den Vereinten Nationen in New Y ork. 

84) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Österreichische Kulturinstitute in 

Rom ........................................................................... . 
Warschau .... ; .................................................................. . 

35) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Oberlandesgerichte: Graz ........................... . 
Innsbruck ....................... . 
Linz ........................... . 
Wien ........................... . 

Gerichtshöfe I. Instanz: 
Landesgerichte für Zivilrechtssachen: Graz ........... . 

Wien .......... . 

Landesgerichte für Strafsachen: Graz ................ . 
Wien ................ . 

Landesgerichte in Eisenstadt, Feldkireh, Innsbruck, 
Klagenfurt, Linz· und Salzburg je 1 Personenkraft-
wagen .......................................... . 

Jugendgerichtshof Wien .................. " ......... . 

Kreisgerichte in Komeuburg,Leoben, St. Pölten, Wels und 
Wiener Neustadt je 1 Personenkraftwagen .......... . 

Kreisgericht in Krems 

Zusammen .. , 

Zusammen ... 

Personenkraftwagen 
Kategorie 

Ha IIb 

1 
1 
1 
1 

4 

1 
1 

1 
1 

6 

1 

5 

16 

I 

1 

1 

Fahrzeuge 
rur betrieb!. 

Zwecke 

1 

1 

Motorräder über 
50 cm8 

bis einseh!. 
125 cm8 Hubraum 

1 

1 

Fahrzeuge 
für betrieb!. 

Kraftfahr
zeuge für 
besondere Zwecke 

1 

1 

Zwecke 
1 
1 
1 
1 

4 
------------~------------------------
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36) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

18 Gerichtshofgefängnisse (Eisenstadt, 
Feldkirch, Graz, Innsbruck, Jugend-
gerichtshof Wien, Klagenfurt, Kor-
neuburg, Krems, Leoben, Linz, Ried 
im Innkreis, Salzburg,Steyr; St. Pöl-
ten, Wels, Wien I, Wien II und 

Fahrzeuge 
für betrieb!. 

Zwecke 

Wiener Neustadt) . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Strafvollzugsanstalten (Garsten, Graz, 

Hirtenberg, Schwarzau, Stein, Suben, 
Wien-Simmering) ............. '. . . . 13 

Sonderanstalt für Jugendliche Gerasdorf 1 
Sonderanstalt Mittersteig ............ 2 
Sonderanstalt Sonnberg . . . . . . . . . . . . . . 1 
Sonderanstalt Wien-Favoriten........ 1 

Last-
, kraftwagen 

(mit einer 
Nutzlast 

über 1000 kg) 

8 

10 
1 

Kraftfahrzeuge für besondere Zwecke 

Gefangenen
transport-

wagen 

2 

Traktoren 

9 

14 
1 

1 

-------------------------------------------------------
Zusammen ... 47 20 2 25 

37) (frei). 

38) Im Sinne der Ermächtigung der Ziffer 1 Aba. 3 Ht. a des "Allgemeinen Teiles" (Seite 185) sind die Fahrzeuge des 
Bundesheeres und der Heeresverwaltung, soweit die hiefür anfallenden Ausgaben beim Ausgaben-Titel 401 zu bestreiten sind, 
von der Aufnahme in den Plan der systemisierten Kraftfahrzeuge ausgenommen. 

88) Einschließlich der Fahrzeuge des dem Bundesministerium für Finanzen direkt unterstehenden ,Zollwachegeneral
inspektorates. 

40) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Zollwachegeneralinspektorat ....... : .............. . 

Finanzlandesdirektion für: 

Wien, Niederösterreich und Burgenland .......... . 
Oberösterreich ................................ . 
Salzburg ...................................... . 
Steiermark .................................... . 
Kärnten ...................................... . 
Tirol .' ....................................... . 
Vorarlberg ..................................... . 

Zusammen ... 

Personenkraftwagen 
der Kategorie 

IIa nb I 

1 
1 
1 
1 

5 2 

6 

2 
4 
1 
2 
1 

16 

32 3 
18 1 

8 1 
22 1 

9 1 
7 
4 

162 8 

1 

1 
1 

5 

5 
2 

1 

112 

--------------~------------~---------

41) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft: 

Zentralleitung ......................................... ',' ................... . 
Zivilschutz ............................ , .................................... . 
Film- und LichtbildsteIle ............................. ~ ...................... . 

Summe ... 

Qualitätskontrolle: 
Graz ......................... : ...........•.................................. 
Innsbruck ................................. " .......................... " . ; ... . 
Klosterneuburg .........................................................•.... 
Linz ...................................................................... . 

Summe .. , 

Zusammen ... 

Personenkraftwagen 
der Kategorie 

III IIa 

2 5 

-------------------------
2 5 

2 5 

2 

2 
2 
4 
1 

9 

11 

1 
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41) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: Fahrzeuge 
für betrieb!. 

Zwecke 

Lastkraftwagen 
(mh einer Nutzlast 

über 1000 kg) 

Kraftfahrzeuge 
für besondere Zwecke 

Traktoren' Sonstige 

1 Agrarwirtschaftliches Institut ........................ . 
Bundesseminar für das landwirtschaftliche Bildungswesen 

in Wien-Ober St. Veit ........................... . 
Höhere Bundeslehranstalt für alpenländische Landwirt-

schaft in Raumberg-Trautenfels ................... . 
Höhere Bundeslehranstalt für alpenländische Landwirt-

schaft Ursprung/Elixhausen ....................... . 
Höhere Bundeslehranstalt für landwirtschaftliche Frauen-

berufe in Elmberg/Oberösterreich .................. . 
Höhere Bundeslehranstalt für landwirtschaftliche Frauen-

berufe in Kematen/Tirol .......................... . 
Höhere Bundeslehranstalt für landwirtschaftliche Frauen-

berufe in Sitzenberg .............................. . 
Höhere Bundeslehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau 

in Wien ......................................... . 
Höhere Bundeslehr- und Versuchsanstalt für ländwirt

schaft liehe Frauenberufe in Pitzelstätten mit Wirt-
schafts betrieb .................. ~ ' ................ . 

Höhere Bundeslehr- und Versuchsanstalt für Wein- und 
Obstbau in Klosterneuburg ....................... . 

Höhere landwirtschaftliche Bundeslehranstalt Francisco-
]osephinum in Weinzierl ......................... . 

2 

3 2 

3 *) 

3 

2 *) 

2 

2 

4*) 

3 **) 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 
2 Höhere landwirtschaftliche Bundeslehranstalt in St. Florian 1 *) 

--------~--------------~-------
Zusammen ... 6 2 21 15 

----------~--------------~----~~~ '----v-

*) Hievon 1 Leihfahrzeug. 
**) Hievon 2 Leihfahrzeuge. 

U) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: Fahr- Last-
, zeuge kraftwagen 

für (mit einer 
betrieb!. ' Nutzlast 
Zwecke über 1000 kg) 

Bundesanstalt für Pflanzenbau und Samenprüfung in 
Wien............................................ 3 1 

Bundesanstalt für Pflanzenschutz in Wien ............. 3 1 
Bundesversuchsanstalt für alpenländische Landwirtschaft 

in Gumpenstein mit Wirtschaftsbetrieb ............. 4 
Bundesversuchs- und Prüfungsanstalt für landwirtschaft-

liche Maschinen und Geräte in Wiesel burg . . . . . . . . . . 2 
Landwirtschaftlich-chemische Bundesversuchsaristalt in 

Linz .. ............... ........................... 2 
Landwirtschaftlich-chemische Bundesversuchsanstalt in 

Wien: ' 
B<;>denkartierung' und Bodenwirtschaft . . . . . . . . . . . . . 2 
Versuchsanstalt ....... '..... ...... .. ............• 4 1 

Zusammen... 20 5 

44) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Lastkraft
wagen (mit 

einer Nutzlast 
bis einseh!. 

ll000 kg) 

5 

6 

36 

Kraftfahrzeuge für besondere 
, Zwecke 

Traktoren Sonstige 

8 2 
1 3 

8 

6 5 

2 1 

25 12 

37 

Fahrzeuge Kraftfahrzeuge 
für betrieb!. für besondere 

Zwecke Zwecke 

Forstliche Fachschule in Waidhofen an der Ybbs .................................... . 1 1 
Höhere Lehranstalt für Forstwirtschaft Bruck/Mur ................................... . 2 
Höhere Lehranstalt für Forstwirtschaft Gainfarn ......................... " ........... . 4 

Zusammen ... 3 5 

<5) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: Last-
Fahrzeuge kraftwagen 

für betrieb!. (mit einer 
Zwecke Nutzlast 

über 1000 kg) 
Bundeslehr- und Versuchsanstalt für alpenländische Milchwirtschaft in Rotholz mit S~:nnerei-

und Molkereibetrieb ............................................................. " 4 
Bundeslehr- und Versuchsanstalt für Milchwirtschaft in Wolfpassing mit Molkereibetrieb .,. 2 

----------------------
Zusammen. " 2 4 -------------------
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U) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: Fahrzeuge 
rur betrieb!. 

Kraftfahrzeuge für 
besondere Zwecke 

Zwecke 

Bundesgestüt Piber ............................................... ~ .. 1 
Bundeshengstenstallamt StadI ........................................ . 

Traktoren 

7 
1 

Sonstige 

1 
2 -----------------------------

Zusammen ... 1 

&7) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Bundesanstalt für Kulturtechnik und Bodenwasserhaushalt in Petzenkirchen ............. . 
Bundesanstalt für Wassergüte in Wien ............................................... . 
Bundesanstalt für Wasserhaushalt von Karstgebieten in Wien ........................... . 

8 

Fahrzeuge 
für betrieb!. 

Zwecke 
2 
2 
1 

v'" 

11 

3 

Kraftfahrzeuge 
für besondere 

Zwecke 

-------------------
Zusammen... 5 

--------------~------

'8) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 
Fahrzeuge 

für betrieb!. 
Lastkraftwagen 

(mit einer Nutz
last über 1000 kg) 

Kraftfahrzeuge für 
besondere Zwecke 

Zwecke Traktoren 
Forstliche Ausbildungsstätten in: 

OrtJGmunden .................................... 1 *) 

Sonstige 

3 
5 Ossiach .....•.................................... 1 1 1 *) 

------------------------~------------
112 Zusammen .. , 

--------------------~~====~W~====~-
8 

*) Leihfahrzeuge. 

") Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Forsttechnischer Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung, Sektion für: 

Personen
kraftwagen 

Kategorie II b 

Kärnten in Villach .................................. :............................. 1 
Oberösterreich in Linz ........................................................... . 
Salzburg in Salzburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Steiermark in Graz ................................................. :............... 1 
Tirol in Innsbruck......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Vorarlberg in Bregenz ...................................................... , .. ..... 1 
Wien, Niederösterreich und Burgenland in Wien ..................................... 1 

Fahrzeuge 
für betrieb!. 

Zwecke 

----------------------
Zusammen. " 6 1 

60) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: Fahrzeuge 
für betrieb!. 

Zwecke 
Tätigkeitsgebiet: I, U, IV, IX (Langenlois, Horn, Wien, Gerasdorf) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Tätigkeitsgebiet: UI, V, XIII (Kritzendorf, Gänserndorf, Innsbruck) ........................................ 3 
Tätigkeitsgebiet : X (Baden, Eisenstadt, Mödling, Rust, Wien) .............................................. 1 
Tät~gk~its~ebiet:. XII (Oberösterreich, Salzburg) ........................................................... 1 
Welngutestegelburo .................................................... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

61) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Verwaltung der Bundesgärten in Innsbruck ........... . 
Verwaltung der Bundesgärten in Wien-Schönbrunn .... . 

Zusammen .. , 

Fahrzeuge' 
für betrieb!. 

Zwecke 

1 

3 

4 

Last
kraftwagen 

/ (mit einer 
Nutzlast 

über 
1000 kg) 

1 
7 

8 

Zusammen .. , n 

Lastkraft
wagen (mit 

einer Nutzlast 
bis einseh!. 

1000 kg) 

1 

Kraftfahrzeuge für 
besondere Zwecke 

Traktoren 

1 
3 

4 

Sonstige 

----10 

2' 

1 

5 

6 
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Si) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Fahrzeuge Motorräder 
für betriebl. über 125 cm" 

Zwecke Hubraum 

207 

Kraftfahrzeuge für 
besondere 'Zwecke 

Last
kraftwagen 

(mit einer Nutzlast 
über 1000 kg) 

Lastkraft
wagen (mit 

einer Nutzlast 
bis einschI. 

1000 kg) Traktoren Sonstige 
Bundesversuchswirtschaft Fohlenhof 

bei Wr. Neustadt ................ . 
Bundesversuchswirtschaft Fuchsenbigl 

im Marchfe1d .................... . 
Bundesversuchswirtschaft Königshof 

bei Bruck an der Leitha .......... . 
Bundesversuchswirtschaft Wieselburg 

an der Erlauf. ................... . 

Zusammen ... 

3 

2 

2 

7 

4 

1 

5 

2 

2 

2 

6 

1 

2 

4 

33 

22 

23 

82 

1 

1 
--------------------------------------------------------~----_v_------~, 

63) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Fahrzeuge 
für betriebI. 

83 

Kraftfahrzeuge für 
besondere Zwecke 

Zwecke Traktoren Sonstige 
Bundeslehr- und Versuchsforst ·Bruck/Mur ............. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 *) 
Bundeslehr- und Versuchsforst in Lahnhube ................................... 1 
Bundeslehr- und Versuchs forst in Merkenstein ................ :................ 3 *) 2 

1 Bundeslehr- und Versuchsforst Kollerhube ......... ' ........................... . 
Bundeslehr- und Versuchs forst Ort ............................................ 1 
Bundeslehr- und Versuchsforst Ulmerfeld....................................... 1 *) . 2 

------------~--~----

*) Hievon 1 Leihfahrzeug. 
6& Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Zusammen ... 

Fahrzeuge 
für betrieb!. 

2 6 5 
------------~.----~---------

11 

Kraftfahrzeuge für 
besondere Zwecke 

Forsttechnischer Dienst für Wildbach-' und Lawinenverbauung Zwecke 
Sektion für: 

Last
kraftwagen 
(mit einer 

Nutzlast 
über 1000 kg) 

Lastkraft
wagen (mit 
einer Nutzlast 

bis einseh!. . 
1000 kg) Traktoren Sonstige 

Kärnten in Villach ..............................•....... 19 4 9 
Oberösterreich in Linz................................... 11 6 4 3 
Salzburg in Salzburg .......................•............ 20 4 2 1 
Steiermark in Graz ...................................... 15 6 4 1 
Tirol in Innsbruck....................................... 21 8 2 8 
Vorarlberg in Bregenz ................................... 10 3 3 
Wien, Niederösterreich und BurgenIand in Wien........... 10 3 1 1 

----------~----------------------------
Zusammen ... 106 31 15 1 . 26 _..--

27 
65) Gemeinsame Fahrbereitscbaft. 
68) 1 Personenkraftwagen der Kategorie 11 b für die Berghauptmannschaft Wien, je 1 Personenkraftwagen der Kategorie I 

für die Berghauptmannschaften Graz, Innsb:ruck. Klagenfurt und Wien sowie 2 Personenkraftwagen der Kategorie I für die 
Bergbauptrnannschaft Salzburg 

67) Für das 'Kurhaus Semmering. 
68) Die systemisierten Fahrzeuge, deren Aufwand die Budgetmittel belastet, verteilen sich wie folgt: 

Bundesstraßenverwaltungen : 
BurgenIand ................. ' ....................... . 
Kärnten ...................................•........ 
Niederösterreich ..................•................... 
Oberösterreich ....................................... . 
Salzburg ..... , ...................................... . 
Steiermark ......................................... .. 
Tirol ............................................... . 
Vorarlberg .......................................... . 
Wien .............................................•. 

Zusammen ... 

Fahrzeuge 
fürbetriebI. 

Zwecke 

2 
75 
76 
2 
8 

48 
37 

3 
3 

254. 

Last
kraftwagen 
(mit einer 
Nutzlast 

über 1000 kg) 

50 
91 

195 
110 
40 

143 
70 
11 
1 

711 

Lastkraft
wagen (mit 

einer Nutzlast 
bis einsch!. 
1000 kg) 

31 
31 
79 
58 
19 
78 
31 
5 
4 

336 

Kraft
fahrzeuge 

für besondere 
Zwecke 

(Zugmaschinen) 

25 
49 
68 
55 
29 
45 
61 
22 
1 

355 
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11) Außerdem ist im Bereiche der Bundesstraßenverwaltung in Tirol1 bundeseigenes Fahrzeug für betriebliche Zwecke vor
handen, dessen Aufwand vom Land getragen wird und das gemäß Absatz 3 Ut. b der Ziffer 1 des ,,Allgemeinen Teiles" (siehe 
Seite 18S)· nicht systemisiert wurde. 

"0) Die systemisierten Fahrzeuge, deren Aufwand die Budgetmittel belastet, verteilen sich wie folgt: 

Last- Lastkraft- Kraft-kraftwagen wagen (mit fahrzeuge . Bundesstraßenverwaltungen : 
Fahrzeuge 

für, betrieb!. 
Zwecke 

(mit einer 
Nutzlast 

einer Nutzlast für besondere bis einseb!. 
über 1000 kg). 

Burgenland ........................................ . 
Kärnten ........................................... . 
Niederösterreich ...........................•....•• ; .. 
Oberösterreich ........ ~ ........................••..... 
Salzburg .....................................•...... 
Steiermark ....... " .....................•....•.•.•.•. 
Tirol .......... " ...•.......................•••...... 
Vorarlberg .•.•...•.•................................ 
Wien ......... ' ..................................•... 

Zusammen ... 

11) Die F~hrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Bundesstrornbauamt, Betriebs
bauleitung und Stroinbau-
leitung in Wien ........ .. 

Marchbauleitung ........... . 
Strombauleitungen : 

Aschaeb ................. . 
Deutsch-Altenburg ...... . 
Greifenstein ............ . 
Grein .................. . 
Krems ................ .. 
Linz .................. :. 
Ybbs ...... , ........... . 

Zusammen ... 

12) (frei). 

Personenkraftwagen 
Kategorie 

IIb 

2 

2 

18) Die Fahrzeuge verteilen sieb wie folgt: 

Fahrzeuge 
für betriebt. 

Zwecke 

3 
3 

2 

1 
1 
1 
2 
2 

16 

2 
10 
31 
10 
9 
4 

20 
8 
8 

102 

Motorräder 
über 125 cm' 

Hubraum 

1 

1 
1 

Person~kraftwagen 
Kategorie 

Bundesgebäudeverwaltung I: 

Wien ....................................... . 

Bundesgehäudeverwaltung 11: 

Graz ..............................••........ 
Innsbruck ................•............•..•... 
Klagenfurt ........... " .......•............... 
Linz .. , ... ; .•....................•...•....•. 
Salzburg .....•......... : .....•..•.•....•..•.. 
Wien ....•..............•........•...••...... 

Burghauptmannschaft Wien ..................... . 
Sebloßbauptmannschaft Schönhrunn ...•.......... 

Zusammen ... 

II b ' I 

1 
1 

3 

2 

3 
2 
2 
1 
1 
2 

13 

4 

4 
4 
4 
6 
9 

14 

2 

47 

3 
23 
61 
36 
21 
17 
26 

6 
12 

205 

Last
kraftwagen 
(mit einer 
Nutzlast 

über 1000 kg) 

1 

2 

3 
2 

1 
1 
1 

2 

13 

1 
1 
2 
1 
4 

1 

10 

1000 kg) 

3 
17 
23 

7 
2 
4 

7 
4 

3 

70 

Lastkraft
wagen (mit 

einer Nutzlast 
bis einsch!. 
1000 kg) 

1 
1 

1 

3 

7 

1 
1 
2 
2 
2 
3 

18 

Zwecke 

3 
12 
25 
16 
11 
10 
11 

8 
5 

101 

Kraft
fahrzeuge 

für besondere 
Zwecke 

1 

1 

1 
1 
2 

5 
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t4) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Personen
kraftwagen 

Fahrzeuge 
für betrieb!. 

Last
kraftwagen 
(mit einer 
Nutzlast 

Lastkraft
wagen (mit 

einer Nutzlast 
, bis einseh!. 

1000 kg) 

Kraft
,fahrzeuge 

für besondere 
Zwecke 

i Kategorie II b Zwecke 

Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen : 
Gruppe Eichwesen ................... . 

Eichämter Kärnten ..................... . 
Eichämter Niederösterreich .............. . 
Eichämter Oberösterreich ................ . 
Eichämter Salzburg ..................... . 
Eichämter Steiermark ................... . 
Eichämter Tirol/Vorarlberg .............. . 
Eichamt Wien .......................... . 

Zusammen ... 1 

86) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

ß1;l_n~e.samt für Eich- und' Vermessungswesen : 
Prasldium ......................................... . 
Gruppe K: 

Leitung ........................... : ............. . 
Abteilung K 1 .............. : ................... . 
Abteilung K 2 .................................. . 
Abteilung K 3 ............................ , ..... . 
Abteilung K 9 ............................ , ..... . 
Aufsichtsbereich Oberösterreich und Salzburg 
Aufsichtsbereich Steiermark und Kärnten .......... . 
Aufsichtsbereich Tirol und Vorarlberg ............. . 
Aufsichtsbereich Wien, Niederösterreich und Burgenland 

Gruppe L: 
Leitung ......................................... . 
Abteilung L 1 .................................. . 

über 1000 kg) 

2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 

12 

Personen- Fahrzeuge 
kraftwagen für betrieb!. 

Kategorie II a Kategorie II b Zwecke 

1 1 

1 
1 
2 

13 
2 

12 
12 
9 

17 

1 
4 

1 

1 

Last
kraftwagen 
(mit einer 

Nutzlast 
über 1000 kg) 

2 

10 
1 

23 

Lastkraft
wagen (mit 

einer Nutzlast 
bis einseh!. 

1000kg) 

Abteilung L 6 ..... ,............................. 1 

--------------------------~----------~-----
Zusammen ... 1 1 75 2 1 --------------------------------------

10) Die Fahrzeuge verteilen sich' wie folgt: 

, Personen- on 
kraftwagen ::!i C: ... .l<I a ... 4).~ ~~ .. 8 .!.~ t 0 Kategorie 00 ...... 

~t)~ ;·ü]~ ..c:: "O.l<I 
~ f.) t:: u 

Ha IIb N..c:: u .o.i .... N '-t .... 00 0 ... ... ... ~ ~~'ä ~] 't;l ::: ~ ~ 
~'::IN j..ld ,-,Z:::I ~:l..c::N u.."'"' 

Bundesamt für Zivilluftfahrt ....................... , ........ . 1 1 3 1 10 
Flughafen in 

Hörsching (Oberösterreich) ............................... . 2 3 
1 3 
1 6 

Innsbruck-Kranebitten (Tirol) ....•............... , ........ . 
Klagenfurt-Annabichl (Kärnten) ........................... . 
Salzburg (Salzburg) ..................•........ ' .. , ........ . 2 3 , 

1 11 
3 3 

Schwechat (Wien) •....................................... 
Thalerhof (Steiermark) ................................... . ---------------------------------------

Zus:tmmen ... 1 1 13 1 39 

------------------------~-------------

IT) Das Fahrzeug ist für das Amt für Schi/fahrt ... orgcsehen. 
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88) 5 Zugmaschinen, 2 Sonderlastkraftwagen und 1 Kleinbus. 

89) Die Fahrzeuge verteilen sich 
wie folgt: 

Personenkraft
wagen 

Kategorie 
Ha IIb 

Generaldirektion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 

Inspektion Innsbruck ............... . 

Inspektion Salzburg ................ . 

Forstverwaltungen, Bau- und Maschinen
höfe und Sägewerke in 
Burgenland ....................... . 

Kärnten .......................... . 

Niederösterreich ................... . 

Oberösterreich .................... . 

Salzburg .......................... . 

Steiermark ...... ' .................. . 

Tirol ............................. . 

Wien ............................. . 

Zusammen ... 

2 

3 4 

8 

7 

9 

45 

34 

44 

33 

36 

24 

240 

2 

2 

8 

6 

10 

9 

8 

45 

2 

4 

4 

12 

2 

47 

21 

15 

14 

27 

126 

*) Hievon 203 geländegängige Fahrzeuge, 108 Unimog und Traktore und 113 Forstschlepper. 

'0) Die Fahrzeuge verteilen sich 
wie folgt: 

Bundeseigene Fahrzeuge: 
Generaldirektion .............. . 

Personenkraftwagen 

Kategorie 

Ha I1b I 

5 2 

4 

4 5 

42 93 

81 108 

52 53 

38 53 

62 55 

31 53 

311 424*) 

Direktionsbereich Wien ........ 2 323 2 174 267 859 747 
Direktionsbereich Linz ......... 1 . 2 222 17 99 304 444 
Direktionsbereich Graz . . . . . . . . . 255 127 101 276 373 
Direktionsbereich Klagenfurt ... 1 1 160 29 63 148 329 
Direktionsbereich Innsbruck .... 1 1 285 82 236 394 
Inspektoratsbereich Salzburg ... , - 149 62 141 242 ------------------------------------------------------------

Zusammen ... 9 4 7 1.394 2 347 674 . 1.964 2.529 

Angemietete Fahrzeuge: 
Direktionsbereich Wien ........ 194 
Direktionsbereich Linz ... ~ . . . . . 237 
Direktionsbereich Graz . . . . . . . . . 240 
Dir~ktionsbereich Klagenfurt .. , 256 
Direktionsbereich Innsbruck .... 126 
InsjJektoratsbereich Salzburg .... 137 -----------------------------------------------------------

Zusammen ... 1.190 

Insgesamt... 9 4 7 1.394 2 347 674*) 3.154 2.529**) 

----------------------------------------~-----------------
*) Ohne Zugmaschinen und Tankwagen. . 

**) Hievon 1.525 Omnibusse, 515 Paketkraftwagen mit Verbrennungsmotor. 124 Paketkraftwagen mit Elektromotor. 27 Zug
maschinen, 3 Tankwagen und 335 Lastkraftwagen mit Spezialaufbauten. 
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11) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 
Personenkraftwagen 

Kategorie 
- I 

I1a I1b 

Generaldirektion der Osterreichischen Bundesbahnen . 10 
Zentral- und AußendienststeIlen der Generaldirektion . 

Bundesbahndirektion Wien .. : .................... . 1 1 
AußendienststeIlen der BB-Dion Wien .......... . 

Bundesbahndirektion Linz ........................ . 
AußendienststeIlen der BB-Dion Linz ........... . 

Bundesbahndirektion Innsbruck ................... . 1 
AußendienststeIlen der BB-Dion Innsbruck ...... . 

Bundesbahndirektion Villach ...................... . 1 1 
AußendienststeIlen der BB-Dion Villacb ......... . 

Elektrotechnischer Dienst *) ....................... . 
Kraftwagendirektion ........................ _ .... __ 

AußendienststeIlen der Kraftwagendirektion ....... . 
Werkstätten- und Unfallreserve ............ _ .... . 

Zusammen ... 15 3 

*) Systemisierung nur für die- Dauer der Elektrifizierung. 

2 

2 

1 

2 

1 
2 

3 

13 

6 
10 
11 
14 
4 
8 
4 
6 
7 
4 

118 

23 
10 

225 

3 
6 
1 

5 

3 

2 

3 

25 

171 
3 

222 

**) Hievon 70 Zugmaschinen, 870 Omnibusse, 42 Sonderkraftfahrzeuge und 51 Kleinbusse. 

Anmerkungen 
zum Plan der sysltemisierten Luftfahrzeuge 

1) Sitzplatzklassen : a = einsitzige Segelflugzeuge, 
b = zweisitzige Segelflugzeuge. 

3 
2 

51 
1 

37 

15 
1 

32 

102 

20 
8 

272 

S) Gewichtsklassen gemäß § 4 Abs. 3 lit. ader Zivilluftfahrt-Personal"erordnung (ZLPV.), BGB!. Nr. 219/1958' 
einmotorige Flugzeuge mit einem Gewicht bis 2000 kg (Gewichtsklasse A), 
einmotorige Flugzeuge mit einem Gewicht von 2000 kg bis 5700 kg (Gewichtsklasse B), 
mehrmotorige Flugzeuge mit einem Gewicht bis 5700 kg (Gewichtsklasse C), 
ein- und mebrmotorige Flugzeuge mit einem Gewicht von 5700 kg bis 14.000 kg (Gewichtsklasse D), 
mehrmotorige Flugzeuge mit einem Gewicht von 14.000 kg bis 20.000 kg (Gewichtsklasse E) und 
mehrmotorige Flugzeuge mit einem Gewicht von mehr als 20.000 kg (Gewichtsklasse F). 

B) 4 viersitzige Flugzeuge. 

') Für die Bundessportschule Spitzerberg. 

i) Für die höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt, Wien I. 

2 
12 

12 

5 

5 

9 

41 
3 

943 
1 

1.033**) 
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Anmerkungen 
zum Plan der systemisierten Wasserfahrzeuge 

1) Den einzelnen Kategorien sind folgende Wasserfahrzeuge zugeordnet:. 

Kategorie Zugeordnete Fahrzeuge 
Kennziffer 
derRIM *) 

Passagier- und Transportschlffe Passagier- und Transportschlffe ................................ 220, 221 

Spezialwasserfahrzeuge Barken, Leichter, Prähme ...................................... 222, 223 
Schleppschiffe, Schleppboote, Zugschiffe, sonstige Spezialwasser-

fahrzeuge .. . ........... .. .. ................. . ....•....... .• 224 
Bagger...................................................... 226 

Innenbord-Motorboote 
Außen bord-Motorboote 227 

Boote, Zillen u. ä. mit Außenbordmotor Sonstige Wasserfahrzeuge mit Außenbordmotor ...... .' .......... 227, 228 

*) Richtlinien für die Sachenverwaltung des Bundes (Inventar-Kontenrahmen). 

I) Strom- und Seepolizei. 
I) Für die Bundesfachschule für· Holzbearbeitung in Hallstatt. 
') Für das I. Zoologische Institut der Universität Wien. 
') Für die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. 
') Die Fahrzeuge unterstehen dem Zollwachegeneralinspektorat im Bundesministerium für Finanzen. 
') Für die Bundesanstalt für Wassergüte in Wien. 
8) Für die Forstliche Ausbildungsstätte in Ossiach. 
') Für den Forsttechnischen Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung: 

Sektion Wien ...................................................................................... . 

Boote, Zillen u. ä. 
mit Außenbord

motor 

Sektion Linz ....................................................................................... 1 

10) Außer diesen für das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft systemisierten Wasserfahrzeugen sind bei den 
Ämtern der Landesregierungen die nachstehend angeführten bundeseigenen Wasserfahrzeuge eingesetzt, deren Aufwand von diesen 
Stellen getragen wird und die gemäß Absatz 3 lit. b der Ziffer 1 des. "Allgemeinen Teiles" (siehe Seite 185) nicht systemisiert 
wurden: 

Hydrographischer Dienst: Außenbord-
Motorboote 

Amt der Steiermärkischen Landesregierung.......................................................... 1 

11) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Donau ........................... . 
March-Thaya .................... . 

Spezialwasserfahrzeuge 
Zugschiffe 

unter 200 PS über 200 PS 
10 8 *) 
1 

Bagger 

8 **) 

Motorboote 
(Innenbord) 

3 
2 

Boote, Zillen 
u. ä. mit Außen

bordmotor 
46 

--------------------------------------------------------
Zusammen ... 11 8 8 5 46 

*) Schleppschiffe ............................. 5 **) Großbagger (Selbstfahrer) .................. 2 
Steintransportschiffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 Schutenentleerer (Selbstfahrer) .•............ 2 
eisverstärkte Zugschiffe .................... 1 Schwirnrngreifer ........................... 2 

Kleineimerbagger ........•................. 1 
Saugbagger.. .. ............... ............. 1 

11) 8 Schleppschiffe. Außerdem 24 Standschiffe (Anlegepontons) und 9 Schleppboote (Ankerplätten). 
18) Passagierschiffe. 
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. I. Allgemeiner Teil 

§ 1. (1) Jedes Organ des Bundes darf Aus
gaben. für Datenverarbeitungsanlagen nur inso
weit tätigen, als sich diese aus Anschaffung und 
Betrieb der im Anlagenplan nach Anzahl und 
Type zusammengefaßten Datenverarbeitungsan
lagen ergeben. 

(2) Einer Systemisierung bedürfen 
a) bundeseigene, 
b) gemietete und dem Bund unentgeltlich zur 

Benützung· überlassene Datenverarbeitungs
anlagen. 

(3) Vom Bund gekaufte, aber noch unter 
Eigentumsvorbehalt des Verkäufers stehende 
Datenverarbeitungsanlagen, gelten als bundes
eigene. 

§ 2. (1) Eine Datenverarbeitungsanlage im 
Sinne des Systemisierungsplanes ist ein program
mierbares System von auf elektronischem Wege 
kommunizierenden Maschinen, das unabhängig 
von anderen Systemen Daten verarbeiten kann 
und dessen Wert gemäß Abs. 4 300000 Schilling 
übersteigt. . 

(2) Elektronische Systeme, die ausschließlich 
der Datenerfassung oder der Steuerung bestimmter 
technischer Einrichtungen dienen, wie z. B. 
Netzknoten, Hausleitsysteme und Bestandteile 
von Fahrzeugen, Maschinen, maschinellen An
lagen, Geräten u. ä., zählen nicht zu den Daten
verarbeitungsanlagen im Sinne des Abs. 1. 

(3) Besteht ein Datenverarbeitungssystem aus 
mehreren lediglich im Wege der Datenfernverar
beitung zusammengeschlossenen Datenverarbei
tungsanlagen, sind die Bestimmungen dieses 
Systemisierungsplanes auf jede dieser Anlagen 
gesondert anzuwenden. 

(4) Maßgeblicher Wert im Sinne des Abs. 1 
ist jener Kaufpreis, der unter Außerachtlassung 
allfälliger Sonderkonditionen und der U msatz
steuer vom· Bund zum Zeitpunkt der Systemisie
rung aufzuwenden wäre, um die zu systemisie
rende Datenverarbeitungsanlage neu zu erwerben. 

Sollte die Bestimmung des Kaufpreises nicht 
möglich sein, so ist an dessen Stelle der Kaufpreis 

2 Systemisierungsplan EDV 

für ein ähnlich leistungsfähiges System als· maß
geblicher Wert heranzuziehen. 

§ 3. (1) Die systemisierungspflichtigen Daten
verarbeitungsanlagen sind einer der folgenden 
Typen zuzuordnen: 

a) Type A (Kleinanlage), 
b) Type B (Mittelanlage), 
c) Type C (Großanlage), 
d) Type D (Sonderanlage). 

(2) Der Type A sind alle Datenverarbeitungs
anlagen zuzuordnen, die nicht die· Erfordernisse 
einer größeren Type erfüllen. 

(3) Der Type. B sind alle Datenverarbeitungs
anlagen zuzuordnen, die nicht die Erfordernisse 
einer größeren Type erfüllen, auf die jedoch die 
nachstehenden Voraussetzungen zutreffen: 

a) Hauptspeicherkapazität über 50 000 Zeichen, 
b) mindestens zwei Magnetbandstationen oder 

eine Magnetplatteneinheit, 
c) mindestens ein Schnelldrucker (ab 400 Zei

len pro Minute). 
Magnetbandkassettengeräte gelten nicht als 

Magnetbandstationen und Diskettenlaufwerke 
nicht als Magnetplatteneinheiten. 

(4) Der Type C sind alle Datenverarbeitungs
anlagen zuzuordnen, die die Erfordernisse der 
Type D nicht erfüllen, auf die jedo~h die nach
stehenden Voraussetzungen zutreffen: 

a) Hauptspeicherkapazität über 250000 Zei
chen, 

b) Großra~mspeicher für mindestens eine 
Milliarde Zeichen im direkten Zugriff. 

(5) Der Type D sind alle Datenverarbeitungs
anlagen zuzuordnen, auf die die folgenden V or
aussetzungen zutreffen: 

a) mindestens zwei Zentraleinheiten mit Haupt
speicherkapazitäten über 500 000 Zeichen, 

b) Großraumspeicher für mindestens drei Milli
arden Zeichen im direkten Zugriff. 

§ 4. (1) Tritt im Laufe des Jahres 1981 ein 
unabwendbarer Mehrbedarf bezüglich einer Da-
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tenverarbeitungsanlage bei einem Organ des 
Bundes auf, ist der Bundesminister für Finanzen 

, ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundes
kanzler den Ausgaben für Anschaffung und Be
trieb einer bisher nicht systemisierten Datenver
arbeitungsanlage dann zuzustimmen, wenn fol
gende Voraussetzungen gegeben sind: 

a) Die anfallenden Arbeiten können auf einer 
systemisierten Datenverarbeitungsanlage des 
gleichen oder auch eines anderen Ressort
bereiches für die restliche Zeit des laufenden 
Verwaltungsjahres nicht durchgeführt 
werden; 

b) seitens des die Systemisierung beantragenden 
Ressorts wird die finanzielle. Bedeckung 
sichergestellt. 

(2) Bei Erteilung der Zustimmung im Sinne des 
Abs. 1 ist die Datenverarbeitungsanlage einer der 
im § 3 ausgewiesenen Typen zuzuordnen. 

(3) Der Bundesminister für Finanzen hat über 
die gemäß Abs. 1 getroffenen Maßnahmen dem 
Nationalrat einmal jährlich zu berichten. 

§ 5. (1) Anstelle der Ausgaben für eine syste
misierte Datenverarbeitungsanlage im Sinne des 
§ 1 Abs. 2 lit a dürfen die Ausgaben für eine Da
tenverarbeitungsanlage im Sinne des § 1 Abs. 2 
lit. b der gleichen Type und umgekehrt getätigt 
werden. 

(2) Weiters dürfen anstelle der Ausgaben für 
eine systemisierte Datenverarbeitungsanlage die 
Ausgaben für eine Datenverarbeitungsanlage einer 
kleineren Type getätigt werden. 

§ 6. Die Zuständigkeit des. Bundeskanzlers 
zur Koordination der gesamten Verwaltung des 
Bundes auf dem Gebiete der elektronischen Da
tenverarbeitung wird durch die Bestimmungen 
dieses Systemisierungsplanes nicht berührt. 
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11. Anlagenplan 

1. Plan der systemisierten Datenverarbeitungsanlagen 

Ansatz des Bundesvoranschlages ' 

Ansatz Bezeichnung 

10 Bundeskanzleramt mit Dienststellen: 
1000. Zentralleitung ..•................................... 
1020. Statistisches Zentralamt .............................. 
11 Inneres: 
1100. Zentralleitung ....................................... 
12 Unterricht: 
1200. Zentralleitung ...................................... 
1280. Technische und gewerbliche Lehranstalten ............. 
1282. Handelsakademien und Handelsschulen .............•.. 
14 Wissenschaft und Forschung: 
1420. Universitäten ....................................... 
17 Gesundheit und Umweltschutz: 
1700. Zentralleitung .................. : .................... 
1720. Vorsorgemedizin, Epidemiologische Maßnahmen ........ 
1732,. Strahlenschutz ............................... ',' ..... 
1790. Lebensmitteluntersuchungsanstalten ............... ~ .... 
30 Justiz: 
3000. Zentralleitung , ........... ,~ ..... ,: . , ................. 
3020. ]ustlzbehörden in den Ländern ....................... 
40 Militärische Angelegenheiten: 
4000. Bundesministerium 'für Landesverteidigung 12) .•....... '1 
4010. Heer, und He,eresverwaltung .... ' .................•.. " 
50 Finanzverwaltung: 
5000. Zentralleitung ......................... , ................ 
5070. Bundesrecheriamt .... " ............................... 
60 Land. und Forstwirtschaft: 14) 
6051. Landwirtschaftliche Bundesversuchsanstalten ........... 
6053. Forstliche Bundesversuchsanstalt ...................... 
6055. Bundeslehr- und Versuchsanstalten für Milchwirtschaft " 
6080, Wildbach- und Lawinenverbauungsdienst ............... 
63 Handel, Gewerbe und Industrie: 
6320. Österreichisches Patentamt ...........................1 

Anmerkungen' siehe Seite 217 bis 220 

A 
(Kleinanlagen) 

Type ') der Anlagen 
B C 

(Mittelanlagen) (Großanlagen) 
D 

(Sonderanlagen) 

bundeseigene I gemietete *) 1 bundeseigene I gemietete *) I ,bundeseigene I gemietete *) I bundeseigene I gemietete *) 

Anzahl der systemisierten Anlagen 

'21) '2·1 
21) 

1 .1 : 1 : I : I . ·1 " .,' ·1 : I 1 .... 

.1 .1 .1, .1 .1 .1 2) 1 .\ 

') '1 ·1 : I 
3) 

1: 1 : I : I ') 11 ') 11 
') 26 ') 7 

5) 9 ') 11 ') 3 I ') 3 ') 2 ./ 5) 2 

21) 1 
, 

6) 1 
7) 1 

9) 4 10) 1 

21) 2 '1 ., : I : , : I : , : I 21) 4 11) 

2 I 7 
1 i2)' 24 ./ : I : 1 : I 2 '1 :1 12) 3 12) 7 12) 

21) 1 
'1 '1 : I 2 '1 : I '1 '1 : I 13) 13) 13) 

15) 1 
16) 1 

17) 2 
18) 1 

'1 '1 '1 
21) 1 J .1 • J .1 • J 

Summe 
1981 

1 
,3 

1 

1 
22 
34 

30 

1 
1 
1 

,5 

2 
5 

9 
36 

1 
4 

1 
1 
2 
1 

1 

Summe 
1980 

2 

1 

21 
34 

29 

1 

1 

24 

4 

1 
1 
2 
1 

N .... 
VI 
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Ansatz des Bundesvoranschlages 
A 

(Kleinanlagen) 

Ansatz· Bezeichnung bundeseigene I gemietete *) 

64 Bauten und Technik: 
6400. Zentralleitung ....................................... · . 
6402. Bundesversuchs- und Forschurigsanstalt Arsenal ........ 20) 1 - ... 
6491. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen .......... 21) 1 · . 
65 Verkehr: 
6530. Bundesamt für Zivilluftfahrt (betriebsähnliche Einrichtung) .21) 1 · . · . 
7036. ÖSterreichische Staatsdruckerei ..................... ... · ... 
7736. Österreichische Bundesforste ....................... · . · . 
7835. Post- und Telegraphenverwaltung .................. ... 11) 9 

7935. Österreichische Bundesbahnen ...................... 27) 8 27)28) 27 

Kapitel 01 bis 79 (Summe) ... 71 62 

Anmerkungen siehe Seite 217 bis 220. 

Type 1) der Anlagen 
B C D 

(Mittelanlagen) (Großanlagen) (Sonderanlagen) 

bundeseigene I gemietete *) bundeseigene I gemietete *) bundeseigene I gemietete *) 

Anzahl der systemisierten Anlagen 

19) 3 · . . . . . · ... · . · ... 
; . . · . · . 

22) 3 22) 4 ; .. . . . . .. · .. 
23) 1 · .. · ... · . . . · . · . 
. . . . · . . . U) 1 · . . . · . ... · . · . 

· . . .. 26) 2 26) 1 · . · . 
. . . . · . . . 29) 1 · ... · .. 

63 10 6 7 5 2 

, 

Summe 
1981 

3 
1 
1 

8 

1 
1 

12 

36 
226 

Summe 
1980 

3 
1 

7 

1 
1 

1 

29 

165 

~ -a-. 
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2. Anmerkungen zum 
Plan der systemisierten Datenverarbeitungsanlagen 

*) Von Dritten leihweise zur Verfügung gestellte Anlagen sind gemieteten Anlagen gleichzuhalten. 

1) Hinsichtlich der Zuordnung der Datenverrbaritungsanlagen zu den einzelnen Typen siehe Allgemeinen Teil § 3 Abs. 2 bis 5 

I) Die Anlagen sind vorwiegend für Zwecke des Innenressorts bestimmt. 

I) Die Anlagen sind für folgende Anstalten bestimmt: 

Österr. Schultechenzentrum ..........................•.•..•.......... 

Technische und gewerbliche Lehranstalten: 
Höhere technische Bundeslehranstalt Pinkafeld ...................•..... 

Höhere technische Lehranstalt Ferlach ............................... . 

Höhere technische Lehranstalt Wolfsberg .......................•..... 

Höhere technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Mödling .......... . 

Höhere technische Bundeslehranstalt Wiener Neustadt '" .............. . 

Höhere technische Bundeslehranstalt St. Pölten ....................... . 

Höhere technische Lehranstalt Hollabrunn ........................... . 

Höhere technische Lehranstalt Waidhofen/Ybbs ....................... . 

Höhere technische Bundeslehranstalt Linz II ......................... . 

Höhere technische Bundesiebranstalt Braunau/Inn .................... . 

Höhere technische Bundeslehranstalt Steyr ............. : ............. . 

Höhere technische Bundeslehranstalt Wels ....................•........ 

Höhere technische Lehranstalt Hallein ................................ . 

HÖhere technische Bundeslehranstalt Saalfelden ........... ' ............ . 

Höhere technische Bundeslehranstalt Salzbtirg ........................ . 

Höhere technische Bundeslehranstalt Graz-Ortweinplatz ............... . 

Höhere technische Bundeslehranstalt Kapfenberg ...................... . 

Höhere technische Bundeslehranstalt Fulpmes ...... ' .......... ' ........ . 

Höhere technische Bundeslehl'anstalt Wien IV ..................•...... 

Höhere technische Bundeslehranstalt Wien X ........................ . 

Höhere Bundes-Lehr- u. Versuchsanstalt flirchemische Industrie Wien XVII. 

Technologisches Gewerbemuseum Wien XX ......................... . 

TypeA 
(bundes
eigene) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Type B 
(bundes- (ge-
eigene) mietete) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

TypeC 
(ge

mietete) 

1 

Summe ... ___ 1..:1 ____ 1..:1 _________ 1 __ 
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') Die Anlagen sind für folgende Bundeshandelsakademien und 
Bundeshandelsschulen bestimmt: 

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Oberwart ...................... . 

Type A 
(bundes
eigene) 

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Oberpullendorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Klagenfurt ..................... . 

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Villach ........................ . 

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Spittal/Drau ....... , ........... . 

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Völkermarkt .................. ,. 1 

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Feldkirchen . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Althofen ....................... 1 

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Baden ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Krems an der Donau ........ , .. . 

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Wiener Neustadt ............... . 

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Waidhofen/Ybbs .......... ,...... 1 

Bundeshandelsakademie und Bundesh~ndelsschule Bruck/Leitha ................... . 

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Neunkirchen ................... 1 

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Bad Ischl .... , ................. . 

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Braunau amInn ..... ' ...... ' ... . 

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Freistadt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Gmunden ..... '................. 1 

Bundcshandelsakademie und Bundeshandelsschule Traun ............. : .......... . 

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Perg ........................... . 

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Ried/Innkreis ................... . 

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Rohrbach .................. , ... . 

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Vöcklabruck ................... . 

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule I und II Wels ................. . 

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Steyr .......................... . 

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule I+II Salzburg , ................ . 

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Tamsweg .......... , ............ . 

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Zell/See ........................ . 

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Neumarkt .. , ................... . 

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Innsbruck ..................... . 

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Wörgl ..................... " ... . 

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Bregenz ........................ . 

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Wien X ....................... . 

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Wien XII 

1 

1 

1 

1 

Summe... 26 

Type B," 
(bundes- (ge-
eigene ) mietete) 

7 1 
------------~-------------
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6) Es handelt sich um folgende Anlagen: 

TypeA Type B Type C Type D 

Summe 
bundes-I ' eigene genuetcte I

' , 
bundet- , 
eigene gemietete 

Anzahl der Anlagen 

Interuniversitäres EDV -Zentrum, Universitätsrechner-
verbund Wien' ...... _ ......... _ ................ . 

EDV-Zentrum :der Technischen Universität Wien: 
Prozeßrechenanlage ............................. . 
Hybridrechenanlage ............................ . 
Geodäsierechenanlage ........................... . 
Rechenanlage am Atominstitut .................. . 

EDV-Zentrum der Universität Wien: 
Rechenanlage am Institut für' medizinische Com-

puterwissenschaften ........................... . 
Prozeßrechenanlage der Physikalischen Institute ... . 
Rechenanlage am Institut für Neuropharmakologie .. 
Rechenanlage am Institut für Pharmakologie ..... . 
Rechenanlage am Institut für Anorganische Chemie .. 
Rechenanlage am Instilut für Mineralogie und 

Kristallographie .............................. . 
Rechenanlage am Gerichtsmedizinischen Institut ... . 
Rechenanlage am Institut für Analytische Chetnie .. . 
Rechenanlage der Sternwarte und des Leopold-Figl-

Observatoriums .............................. . 
EDV-Zentrum der Wirtschaftsuniversität Wien ..... . 
EDV-Zentrum der Universität für Bodenkultur Wien. 
Recbenanlage der Zentralanstalt für Meteorologie und 

Geodynainik .. : ... _ .................... _ ........ " 
EDV-Zentrum der Montanuniversität Leoben .....•.. 
Technische Universität Graz; Rechenanlage am 

Institut für elektromagnetische Energieumwandlung. 
EDV -Zentrum der Universität Graz ................ . 
Rechenanlage d'ir Universit:ätsbibliothek Graz .....•. 
EDV-Zentrum der Universität Linz ............•... 
EDV-Zentrum der Universität Innsbruck ........... . 
EDV -Zentrum der Veterinärmedizinischen Universität 

Wien .......... _ ................ _ .............. . 
EPV-Zentrum der Universität Klagenfurt .......... . 
Rechenanlage des wissenschaftlichen Bibliothekswesens. 

Summe ... 

6) Terminal für die Äl'ztedatei und Pflegepersonen. 

1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

2 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

9 I -- I 11 I 

7) 'Prozeßrechner für die Erstellung und Ausarbeitung von Analyseergebnissen. 

1 
1 

1 

3 I 

1 
1 

1 

3 I 2 I -- I 2 I 

2 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

2 
1 

1 
1 
1 
2 
2 

1 
1 
1 

30 
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8) 1 Datenverarbeitungsanlage an der Technischen Universität Wien Gußhausstraße 27-29 und 1 Datenverarbeitungsanlage 
im neuen Institutsgebäude der Universität Wien. 

') Von den 4 Textverarbeitungsanlagen sind 2 für die Bundesanstalt für Lebensmitteluntersuchung und -forschung in Wien, 
1 für die Bundesanstalt für Lebensmitteluntersuchung in Linz und 1 für die Bundesanstalt für Lebensmitteluntersuchung in Innsbruck 
hestimmt. ' 

10) Die Anlage ist für Zwecke der Bundesanstalt' für Lebensmitteluntersuchung und -forschung Wien bestimmt. 

11) Die Anlage ist für die Einlaufstellen.des Landesgerichtes für Strafsachen Wien und der Staatsanwaltschaft Wien bestimmt. 

12) Die für den Bereich des Heeres und der Heeresverwaltung eingesetzten Anlagen sind für folgende Arbeitsgebiete bestimmt: 
Ergänzungswesen, Materialversorgung, 'Dokumentationssystem, verschiedene Statistiken und Personalinformationssystem. 

13) Zusätzlich zu den Aufgaben der Finanzverwaltung werden Arbeiten für folgende Ressorts bzw. Bundesoetriebe durchgeführt: 
Bundesministerium für Bauten und Technik 
Bundesministerium für Justiz 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 
Bundesministerium für soziale Verwaltung 
Österreichischer Bundestheaterverband. 

14) Der EDV-Bedarf des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft wird zum gröäten Teil durch das auf 
Vereinsbasis arbeitende Land- und forstwirtschaftliche Rechenzentrum in Wien I erfullt. Die Anlage dieses Rechenzentrums ist 
nicht im Systemisierungsplan enthalten. 

16) Die .Anlage ist für Zwecke der Bundesversuchs- und Prüfungsanstalt für landwirtschaftliche Maschinen und Geräte in 
Wieselburg bestimmt. ' 

i6) Die Anlage ist für spezielle Zwecke der Forstlichen 'Bundesversuchsanstalt Wien-Schönbrunn bestimmt. 

17) Die Anlagen sind für spezielle Zwecke der Bundeslehr- und Versuchsanstalt für Milchwirtschaft in Wolfpassing und der 
Bundeslehr- und Versuchsanstalt für alpenländische Milchwirtschaft in Rotholz bestimmt. 

18) Die Anlage ist für' spezielle Zwecke der Sektion Oberästerreich der Forsttechnischen Abteilung für Wildbach- und 
Lawinenverbauung bestimmt. 

19) Graphische Datenverarbeitungssysteme. 

20) Datenmeßplatz. 

21) Textverarbeitungsanlage(n). 

22) Je zwei Anlagen sind für die Wetterfernmeldezentrale, die Flugfernmeldezentrale und die Flugverkehrskontrollzentrale 
bestimmt; die als Dualanlagen ausgebildet sind. Eine weitere Anlage, bestehend aus 37 Einzelsystemen, dient der Flugverkehrs
kontrollzentrale zur Luftraumüberwachung. Dieses Verbund\ystem ist als Großanlage anzusehen. Die Voraussetzungen für 
eine Typisierung als Anlage der Type C sind jedoch nicht gegeben. 

23) Die Datenverarbeitungsanlage ist für Zwecke des gesamten Unternehmensbereiches der Österreichischen Staats
dru<;kerei bestimmt. 

24) Die Datenverarbeitungsanlage ist für Zwecke der Generaldirektion der Österreichischen Bundesforste und ihrer nach
geordneten Dienststellen (Forstverwaltungen, Bauhöfe, Sägewerke und Waldbauhof) bestimmt. 

25) Die Datenverarbeitungsanlagen bei der RechensteIle Salzburg sind für Zwecke des Gesamtbereiches der Post- und Tele
graphenverwaltung bestimmt. 

26) Die Datenverarbeitungsanlage bei der Datenverarbeitungsstelle der Buchhaltung der Generaldirektion für die Post- und 
Telegraphenverwaltung ist für Zwecke des Gesamtbereiches der Post- und Telegraphenverwaltung bestimmt. 

27) Datenverarbeitungsanlagen in 33 Bahnhöfen Österreichs, welche für den Verbundbetrieb über das bahneigene Daten
übertragungs- und Fernschreibnetz mit der Zentralen Großrechenanlage in Wien zum Aufbau und Betrieb des Güterverkehr-Inforlna
tionssystems (GIS) bestimmt sind.' 

2B) Neben den in Fußnote 27) erwähnten Datenverarbeitungsanlagen ist hier eine Disketten-Konvertierstation und eine Pro
grammieranlage für Kassenterminals enthalten. 

29) Die zentrale Datenverarbeitungsanlage in Wien ist für universelle Anwendungen in den Unternehmensbereichen Transport, 
Technik und Verwaltung der ÖBB bestimmt. 
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III 

, 111. Erläuterungen 
zum Systemisierungsplan der Datenverarbeitungsanlagen des Bundes für das Jahr 1981 

Allgemeines 

An Hand des Systemisierungsplanes ist es möglich, die. Voranschlagsbeträge "zu errechnen,. 
sonst abzuschätzen, das tatsächliche Jahreserfordernis zu veranschlagen" und den "tatsächlichen 
Bedarf" nach diesen Ausgaben darzutun (Art. 6 P. VI und XV VEG). 

. Die der Veranschlagung 'zugrunde gelegte Anzahl der Datenverarbeitungsanlagen in den in den 
Jahren 1972 bis 1978 erstellten Systemisierungsplänen der Datenverarbeitungsanlagen des Bundes 
zeigt die folgende Übersicht: . . 

1972 ............... : ............. 
1973 .............................. 
1974 ............................. 
1975 .............................. 
1976 ............................. 
1977 ••••••••••••••• ii ••••••••••••• 

1978 ............................. 

Type A 
(Kleinanlagen) 

bundes- gemie-
eigene tete 

8 
18 1 
23 
26 6 
39 6 
31 16 
47 21 

TypeB 
(Mittel- und 

Großanbgen) 
bundes- gemie-
eigene tete 

8 8 
10 8 
12 7 
12 9 
13 12 
26 12 
33 14 

-Type C 
(Sonderanlagen) Datenverarbei
bundes- gemie- tungsanlagen 
eigene tete Summe 

2 15 41 
4 19 60 
4 21 67 
4 19 76 
4 20 94 
4 17 106 
7 15 137 

Durch die technische Entwicklung wurde eine Neugestaltung des Systemisierungsplanes ab 
dem BVA 1979 notwendig, die neben der Schaffung der Type D (Sonderanlagen) zum Teil eine 
geänderte Zuordnung von Datenverarbeitungsanlagen zu den einzelnen Typen erforderte. Darüber 
hinaus sind Kleinanlagen, deren Wert gem. § 2 Abs. 4 des Allgemeinen Teiles unter 300 000 S 
liegt, nicht mehr systemisierungspflichtig. Dadurch ergibt sich ab dem Jahr 1979 eine einge-' 
schränkte Vergleichbarkeit mit den in den Jahren 1972 bis 1978 der Systemisierung zugrunde ge
legten Datenverarbeitungsanlagen. 

Die teilweise unterschiedliche Systemisierung der Anlagen in den Jahren 1978 bzw. 1979 kann 
aus der Übersicht auf den Seiten IX-XI des Systemisierungsplanes der Datenverarbeitungsanla
gen des Bundes für das Jahr 1979 ersehen werden. 

Daten-
Type A Type B .. Type C Type D verarbeitungs-

(Kleinanlagen) (Mittelanlagen) (Großanlagen) (Sonderanlagen) anlagen 
bundeseigene gemietete bundeseigene gemietete bundeseigene gemietete bundeseigene gemietete Summe 

1979 ... 45 30 38 11 6 8 1 3 142 
1980 ... 60 22 55 9 6 8 3 2 165 
1981 ... 71 62 63 10 6 7 5 2 226 

Die auf den Seiten IV und V abgedruckte, vom Bundeskanzleramt erstellte Übersicht gibt einen 
überblick über die installierten elektronischen Datenverarbeitungsanlagen des Bundes zum Stichtag 
1. Jänner 1980: . 
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IV 

übersicht der EDV A je Ressort zum Stichtag 1. Jänner 1980::') 

Ressort Dienststelle Hersteller Type/Modell 
Hauptspeicher-

Kapazität 

A. Hoheitsverwaltung 

BKA ÖStZ IBM 370/158 4.096 KB 
BMBuT Zentralleitung 2 Contraves Coragraph II/B 20 KW 

BVF A Arsenal .DEC PDP 8 12 KW 
BMF BRA IBM 370/158 AP 4.096 KB 

IBM 370/158 MP 6.144 KB 
HoneyweIl Bull GE 435 32 KW 

BMGuU BA f. Lebensmittelunters. 
u. -forschung, Wien Honeywell Bull 61/40 36 KB 

BMI EDV-Zentrale {IBM 370/158 4.096 KB 
IBM 370/158 4.096 KB 

BMLV Kaufmänn. Zentralabteilung IBM 3741 8 KB 
Buchhaltung NCR 8230 64 KB 
Inform.JEDV IBM 370/158 4.096 KB 

IBM 3032 4.096 KB 
LRBS ITEL AS-5 2.048 KB 

7 DE PDP 11/60 256 KW 
2DE VAX 11/780 1.024 K 
DE PDP 11/34. 64 K 

Stellungskommissionen 6 IBM S/1 128 KB 
BMLuF BVPA Wieselburg DE PDP 11/40 32 KW 

FBVA IBM 1130/2c 16 KW 
BLVA Wolfpassing Philips P 352/400 6'4 KW 
BL V A Rotholz Philips P 352/1000 16 KW 
WL V Sektion Linz Burroughs L 5112 0·8 KW 

BMUuK ÖSRZ IBM 370/125 256 KB 
Techn. u. Gew. LA: 
HTBLA Pinkafeld DE PDP 8 20 KW 
HTBLA St. Pölten Siemens 4004 256 KB 
HTBLu V A Mödling DE PDP 8 16 KW 
HTBLA Wr. Neustadt DE PDP 8 20 KW 
HTBLA II Linz DE PDP 11 28 KW 
HTBLA Wels DE PDP 11 16 KW 
HTBLA Braunau/lnn DCS D 516/4 32 KB 
HTBLA Salzburg DE PDP 8 40 KW 
HTBLA Saalfelden Data General Nova 2/10 32 KW 
HTBLA Graz-Ortweinplatz DE PDP 8 16 KW 
HTBLA Kapfenberg DE PDP 11 20 KW 
RTBLA Wien IV DE PDP 11 16 KW 
HTBLA Wien X. DE PDP 8 16 KW 
RTBLu VA Wien XVII. Hewlett P. 4845 P 64 KB 
TGM Wien XX Siemens 7521 512 KB 
HAK u. BHS: 
BHAK u. BRS Oberwart DE PDP 8 12 KW 
BHAK u. BRS Klagenfurt Honeywell BuH GE 58 10 K 
BRAK u. BHS Krems DE PDP 8 16 KW 
BHAK u. BRS Baden Olivetti P 6060 8 KW 
BHAK u. BHS. Braunau DCS D 516/4 48 KB 
BHAK u. BHS Wels IBM S 34 64 KB 
BHAK u. BHS Salzburg Data General Nova 1230 24 KB 
BHAK u. BRS Freistadt DE PDP 11 16 KW 
BHAK u. BHS Bad Ischl DE PDP 8 8 KW 
BRAK u. BHS Vöcklabruck IBM S 1 64 KB 
BHAK u. BRS Rohrbach IBM 5110 16 KB 
BRAK u. BRS Neumarkt DE PDP 11 32 KW 
BRAK u. BRS Zell/See DE PDP 11 20 KW 
BRAK u. BRS Tamsweg DE PDP 11 28 KW 
BHAK u. BHS Innsbruck Scanips Data Point 32 KB 

*) Siehe die Ausführungen auf Seite III, letzter Absatz. 
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V 

Ressort Dienststelle Hersteller Type/Modell 
Hauptspeicher-

Kapazität 

BHAK u. BHS Wörgl Scanips RC Data 1100 16 KB 
BHAK u. BHS Bregenz Data General Nova 4/C 64 KW 
BHAK u. BHS Wien X DE PDP 11 32 KW 

BMV BAZ Wetterfernmeldezentrale CDC 1784/05 32 KW 
CDC 1784/05 32 KW 

BAZ Flugfernmeldezentrale CGCT CT/21 12 KW 
CGCT CT/21 12 KW 

BAZ FlugverkehrskontroHzentrale CDC 1784/2 24 KW 
CDC 1784/2 24 KW 

B. Betriebe 

PTV IBM 3031 2.048 KB 
IBM 370/145 1.024 KB 
IBM 360/40 256 KB 

ÖBB IBM 370/158 3.072 KB 
Siemens 310 S 32 KW 
21 IBM S 7 28-36 KW 
IBM 3033 4.096 KB 
IBM 5/1 128 KB 
Nixdorf 8820 64 KB 
Nixdorf 8812 64KB 

ÖBF IBM 370/148 1.024 KB 

C. Wissenschaftlich-akademischer Bereich 

BMWF 
Univ.-Rechn.- IEZ CDC Cyber 74 96 KW 
Verbund CDC Cyber 73 64 KW 

TU Wien Proußr. DE PDP Sys. 20-11 242 KW 

Hybridr. EAI PACER 100 
PACER 690 64 KW 
PACER 693 

Geodäsier. Philips P 352 16 KW 

Atorninst. DE PDP 11/45 144·KW 

Uni. Wien Inst. f. med. Compw. IBM 370/148 1.024 KB 
Prozeßrechenanl. DE PDP 15-11 88 KW 
Neuropharm. Hewlett P. 2114 MX 32 KW 
Pharmako!. DE PDP 11/10 16 KW 
Anorg. Chemie Hewlett P. 2114 A 12 KW 
Mineralogie DE PDP8L 4 KW 
Gerichtsmed. DE PDP 8L 8 KW 
Analyt. Inst. DE PDP 15110 8 KW 
Sternwarte DE PDP 12[11 56 KW 

Wirtschaftsuniversität Wien IBM 1130/02 C 16 KW 

Uni. für Bodenkultur CDC Sys. 17 40 KW 

Zentralanstalt für Meteorologie IBM 1130 16 KW 
und Geodynamik CDC 171 64 KW· 

TU Graz Siemens 3003 16 KW 

Uni. Graz DE PDP 11T34 32 KW 

Montanuni. Leoben Scanips RC 8000 128 KW 

Uni. Linz IBM 360/44 256 KB 
IBM 370/115 192 KB 

Uni. Innsbruck CDC 3300 164 KB 

ZUSE Z 23 

Veterinärmedizinische Uni. Wien DE PDP 8/m 8 KW 

Uni. BibI. Graz Honeywell Bull Sys.6/43 128 KB 

Wiss. Bibliothekswesen Honeywell BuH Sys. 6/43 256 KB 

Universität für Bildungswissenschaften, 
Mod.76 Klagenfurt Data 100 
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VI 

Anzahl der EDV A: Stichtag 1. Jänner 1980, Systemisierungspläne 1980 und 1981 
Vergleicht man die in der vorstehenden Übersicht angeführten Anlagen mit den in den Systemisierungs

plänen des Bundes für die Jahre 1980 und 1981, ergibt sich folgendes Bild: 

Oberstes Organ des Bundes 

A. Hoheitsverwaltung 

Bundeskanzleramt 

Bundesministerium für 
Inneres 

Bundesministerium für 
Unterricht und Kunst 

Bundesdienststelle 

Zentralleitung .............................. . 
Österreichisches Statistisches Zentralamt ........ . 
EDV-Zentrale ............................... . 

Österr. Schulrechenzentrum .................. . 
Technische und gewerbliche Lehranstalten: 
Höhere technische Bundeslehranstalt Pinkafeld .. . 
Höhere technische Lehranstalt Ferlach ......... . 
Höhere technische Lehranstalt Wolfsberg ...... . 
Höhere technische Bundeslehr- und Versuchs-

anstalt Mödling ........................... . 
Höhere technische Bundeslehraristalt Wiener 

Neustadt ................................. . 
Höhere technische Bundeslehranstalt St. Pölten .. 
Höhere technische Lehranstalt Hollabrunn ..... . 
Höhere technische Lehranstalt Waidhofen/Ybbs .. 
Höhere technische Bundeslehranstalt Linz II ..... 
Höhere technische Bundeslehranstalt Braunau/Inn .. 
Höhere technische Bundeslehranstalt Steyr ..... . 
Höhere technische Bundeslehranstalt Wels ..... . 
Höhere technische Lehranstalt Hallein ......... . 
Höhere technische Bundeslehranstalt Saalfelden .. 
Höhere technische Bundeslehranstalt Salzburg ... 
Höhere technische Bundeslehranstalt Graz-Ort-

weinplatz ................................. . 
Höhere technische Bundeslehranstalt Kapfenberg .. 
Höhere technische Bundeslehranstalt Fulpmes '" 
Höhere technische Bundeslehranstalt Wien IV .. . 
Höhere technische Bundeslehranstalt Wien X .. . 
Höhere Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt für 

chemische Industrie Wien XVII. ............ . 
Technologisches Gewerbemuseum Wien XX .... . 
Bundeshandelsakademien und Bundeshandels-

schulen: . 
Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule 

Oberwart ................................. . 
Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule 

Oberpullendorf .......................... ' .. . 
Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule 

Klagenfurt ................................• 
Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule 

Villach .................................... . 
Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule 

Spittal/Dr.au ............................... . 
Bundeshandelsakademie und BundeshandeIsschule 

Völkermarkt .............................. . 
Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule 

Feldkirchen ............................... . 
Bundeshandersakademie und Bundeshandelsschule 

Althofen .................................. . 
Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule 

Baden .................................... . 
Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule 

Krems an der Donau ...................... . 
Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule 

Wiener Neustadt .......................... .' 
Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule 

Waidhofen/Ybbs ........................... . 

1) Laut übersicht des Bundeskanzleramtes. 
') Laut Systemisierungspläne. 

Anzahl der Anlagen (insgesamt) 

1980 1) 

1 
1 

1 

1 
1 

f 
1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 

1980 2) 

2 
1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1981 1) 

1 
3 
1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Oberstes Organ des Bundes 

Bundesministerium für 
Unterricht und Kunst 
(Fortsetzung) 

Bundesministerium für 
Gesundheit u. Umweltschutz 

Bundesministerium für Justiz 

Bundesministerium für 
Landesverteidigung 

Bundesministerium für 
FinanZen 

Bundesdienststelle 

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule 
Bruck/Leitha .......................... , ... . 

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule 
Neunkirchen .............................. . 

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule 
Bad Ischl ................................ .. 

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule 
Braunau am Inn .......................... . 

Bundeshandelsakadernie und Bundeshandelsschule 
Freistadt .. , ............................... . 

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule 
Gmunden ................................. . 

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule 
Traun .................................... . 

Bundeshandelsakadernie und Bundeshandelsschule 
Perg ..................................... . 

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule 
Ried/lnnkreis ............................. . 

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule 
Rohrbach ................................. . 

Bundeshandelsakadernie und Bundesruindelsschule 
Vöcklabruck .............................. . 

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule 
I und 11 Wels ............................ . 

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule 
Steyr ..................................... . 

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule 
I + n Salzburg ........................... . 

Bundeshandelsakadernie und Bundeshandelsschule 
Tamsweg .......... ' .. ., .................... . 

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule 
Zell/See .................................. . 

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule 
Neumarkt ................................. . 

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule 
Innsbruck ................................. . 

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule 
Wörgl ................................... . 

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule 
Bregenz .................................. . 

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule 
Wien X .................................. . 

Bundeshandelsakadernie und Bundeshandelsschule 
Wien XII ................................ . 

Bundesrninisterium für G~sundheit und Umwelt
schutz (Zentralleitung einschließlich Vorsorge-
medizin und Strahlenschutz) '" ............. . 

Bundesanstalt für Lebensrnitteluntersuchung und 
-forschung Wien ............................ . 

Bundesanstalt für Lebensmitteluntersuchung Linz 
Bundesanstalt für Lebensmitteluntersuchung Ioos-

bruck .................................... . 
Landesgericht für Strafsachen Wien und Staats-
, anwaltschaft Wien ......................... . 
Zentralleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Handelsgericht Wien ................. ' ....... . 
Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien ..... . 
Zentralleitun~ ............................... . 

Bundesrninisterium für Landesverteidigung (In-
formatikabteilung) ......................... . 

Zentralleitung ............................... . 

Bundesrechenamt (Zentralbesoldungsamt) ...... . 

1) Laut übersicht des Bundeskanzleramtes. 
I) Laut Systemisierunspläne. 

VII 

Anzahl der Anlagen (insgesamt) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

21 

3 

1980 I) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1: 

1 

1 

24 

4 

1981 1) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

3 
1 

1 

2 
2 
2 
1 
9 

36 
1 

4 
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VIII 

Oberstes Organ des Bundes 

Bundesministerium für Land
und Forstwirtschaft 

Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie 

Bundesministerium für Bauten 
und Technik 

Bundesministerium für 
Verkehr 

B. Betriebe 

Bundesdienststelle 

Landwirtschaftliche Bundesversuchsanstalten .... . 
Forstliche Bundesversuchsanstalt .............. . 
Bundeslehr- und Versuchsanstalten für' Milchwirt-

schaft ............. " ..................... . 
Wildbach- und Lawinenverbauungsdienst ...... . 
Österreichisches Patentamt ................ ~ ... . 

Bundesministerium für Bauten und Technik 
(Zentralleitung) ........................... . 

Bundesversuchs- up.d Forschungsanstalt Arsenal .. 
Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ... 
Bundesamt für Zivilluftfahrt (Wetterfernmelde-

zentrale) ..... ' ............................. . 
Bundesamt ,ftir 'Zivilluftfahrt (Flugfernmeldezen-

trale) ................. ; ................... . 
Bundesamt für Zivilluftfahrt (Flugverkehrskon-

trollzentrale) .............................. . 
Bundesamt für Zivilluftfahrt .................. . 

Summe A .. . 

Österreichische Staatsdruckerei Österreichische Staatsdruckerei ............... . 

Österreichische Bundesforste IÖsterreichische Bundesforste ........ ; ......... . 

Post- u. Telegraphenverwaltung, Post- und Telegraphenverwaltung ............. . 

Anzahl der Anlagen (insgesamt) 

1980 1) 

1 
1 

2 
1 

2 
1 

2 

2 

2 

75 

1 

3 

1980 2) 

1 
1 

2 
1 

3 
1 

2 

2 

3 

104 

1 

1 

1 

1981 I) 

1 
1 

2 
1 
1 

3 
1 
1 

2 

2 

3 
1 

146 

Österreichische Bundesbahnen Österreichische Bundesbahnen ......•.........• 27 29 

1 

1 

12 

36 

C. Wissenschaftlich-akade
mischer Bereich 

Bundesminist~rium für 
Wissenschaft und Forschung 

Summe B ... 

Interuniversitäres EDV -Zentrum, Universitäts-
rechnerverbund Wien ...................... . 

EDV-Zentrum der Technischen Universität Wien: 
Prozeßrechenanlage ........................ . 
Hybridrechenanlage ....... ' ................. . 
Geodäsierechenanlage ...................... . 
Rechenanlage am Atominstitut .............. . 

EDV-Zentrum der Universität Wien: 
Rechenanlage am Institut für medizinische 

Computerwissenschaften ...... : ........... . 
Prozeßrechenanlage der Physikalischen Institute .. 
Rechenanlage am Institut für Neuropharma-

kologie ................ , ................ . 
Rechenanlage am Institut füi: Pharmakologie .. 
Rechenanlage am Institut für Anorganische Che-

mie ................... , ................ . 
Rechenanlage am Institut für Mineralogie und 

Kristallographie ....................... ~ .. 
Rechenanlage am Gerichtsmedizinischen Institut. 
Rechenanlage am Institut für Analytische Chemie 
Rechenanlage der Sternwarte und des' Leopold-

Figl-Observatoriums ............. : ....... . 
EDV-Zentrum der Wirtschaftsuniversität Wien .. . 
EDV-Zentrumder Universität für Bodenkultur Wien 
Rechenanlage der Zentralanstalt für Meteorologie 

und Geodynamik .......................... . 
EDV-Zentrum der Montanuniversität Leoben ... ; 
Technische Universität Graz, Rechenanlage am 

Institut für Elektromagnetische Energieumwand-
lung ...................... , ................ . 

1) Laut übersicht des Bundeskanzleramtes. 
') Laut Systemisierungspläne. 

1-----1 
31 32 50 

I----------I------------I---~-----

2 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

2 
1 

1 

2 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

2 
1 

2 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 
,1 

2 
1 
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Oberstes Organ des Bundes Bundesdienststelle 

EDV-Zentrum der Universität Graz .........•.. 
Rechenanlage der Universitätsbibliothek Graz .... 
EDV-Zentrum der Universität Linz ............ 
EDV-Zentrum der Universität Innsbruck ....... 
EDV-Zentrum der Vetednärmedizinischen Uni-

versität Wien ............................... 
EDV-Zentrum der Universität Klagenfurt' ...... 
Wissenschaftliches Bibliothekswesen ............. 

Summe C ... 

Summe Abis C ... 

, 

1) Laut übersicht des Bundeskanzleramtes. 
I) Laut Systernisierungspläne. 

IX 

Anzahl der Anlagen (insgesamt) 

1980 1) I 1980 2) I 1981 2) 

1 1 1 
1 1 1 
2 2 2 
2 2 2 

1 1 1 
1 - 1 
1 1 1 

30 29 30 

136 165 226 

-
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Zu 460 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates 
xv. GP 

Anlage III zum Bundesfinanzgesetz fur das Jahr 1981 

Stellenplan 
fur das Jahr 1981 

Wien 1981 
österreichische Staatsdruckerei 

L6\ 25040 
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221 

J. Allgeme.ner Teil 
1. Gliederung des Stellenplanes 

(1) Der Stellenplan enthält das Planstellen
verzeichnis des Bundes und eine Aufstellung über 
die Planstellen der Österreichischen Bundes
bahnen sowie der jugendlichen' Bedienstet,en. 

(2) Im Planstellenverzeichnis des Bundes wer
den die Bundesbediensteten getrennt nach Be
amten sowie nach Vertragsbediensteten der Ka
tegorien A und B ausgewiesen. Unter Planstel
len für Vertragsbedienstete der Kategorie A sind 
solche für ganzjährig vollbeschäftigte und der 
Kategorie B solche für saison- oder. teilbeschäf
tigte Vertragsbedienstete zu verstehen. Für Ver
trags bedienstete der Kategorie B sind die Plan
stellen mit der auf ganzjährig vollbeschäftigte 
Vertragsbedienstetef umgerechneten Zahl fest
gesetzt. Vertragslehrer der Kategorie Asowie 
Vertragsassistenten der Kategorie A sind den 
Vertragsbediensteten der Kategorie B zugeord
net. Auf Rechnung einer Planstelle für Vertrags
bedienstete der Kategorie B sowie einer solcher
art den Vertragsbediensteten der Kategorie B zu
geordneten Planstelle für Vertragslehrer oder 
Vertragsassistenten können mehrere saison- oder 
teilbeschäftigte Vertrags bedienstete der gleichen 
Entlohnungsgruppe mit der Einschränkung auf
genommen werden, daß die für die Planstelle 
vorgesehene Gesamtjahresarbeitsleistung nicht 
überschritten wird. 

(3) Unter Planstellen für jugendliche Bedien
stete sind Planstellen der Kategorie A für Lehr
linge sowie für sonstige Vertragsbedienstete zu 
verstehen, die das 18. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben. 
2. Besetzung von Planstellen. über den im 

Planstellenverzeichnis festgesetzten Stand 
(1) Ist keine im Stellenplan vorgesehene 

Planstelle . frei und kann auch keine andere 
Planstelle im Sinne des Punktes 3 gebunden 
werden, so können Vertragsbedienstete, soweit 
nicht Abs. 3 bis 6 anders bestimmt, mit Zustim
mung der Bundesregierung aufgenommen werden. 
Der Antrag ist vom zuständigen Bundesminister 
im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler und 
dem Bundesminister für Finanzen zu stellen. 

(2) Durch die Bestimmungen des . Abs. 1 
werden die Bestimmungen über die überschrei
tung von Ausgabenansätzen nicht berührt. 

(3) Die dem Präsidenten des Nationalrates 
gemäß Art. 30 Abs. 4 des Bundes-V erfassungs
gesetzes und die dem Vorsitzenden der V olks
anwaltschaft gemäß § 8 Abs. 2' des Bundesge
setzes vom 24. Feber 1977 über die V olksan
waltschaft, BGBl. Nr. 121, zustehenden Rechte 
auf dem Gebiet der Diensthoheit über die Beamten 
und Angestellten ~er Parlamentsdirektion bzw. 
der Volksanwaltschaft bleiben unberührt. 

(4) Für einen Beamten der Verwendungsgrup
pen D, E, P3, P4 und P5 sowie für einen Ver ... 
tragsbediensteten des Entlohnungsschemas I, Ent
lohnungsgruppe d und e sowie des Entlohnungs
schemas II, Entlohnungsgruppe p 3, P 4 und p 5, 
der an der Dienstleistung verhindert ist, kann bei 
dringendem Bedarf als Ersatz ein Vertragsbe
diensteter der gleichen Entlohnungsgruppe der 
Kategorie B aufgenommen werden. 

(5) Für einen Bundesbediensteten, der 
a) als Mitglied eines Organs der Gesetzgebung, 

als Organ der Volksanwaltschaft oder als 
Oberstes Organ der Vollziehung vom Dienst 
freigestellt ist, 

b) als Mitglied des Verfassungsgerichtshofes 
außer Dienst gestellt ist, 

c) zur Dienstleistung bei einer internationalen 
Organisation oder sonstigen internationalen 
Einrichtung sich im Urlaub gegen Entfall 
der Bezüge befindet, 

d) zu einer Dienstleistung im Rahmen einer 
internationalen Organisation oder sonstigen 
internationalen Einrichtung, 

e) zu einer Dienstleistung im Sinne des Bundes
gesetzes vom 14. Juli 1965, BGBl. Ni:. 233, 
oder im Rahmen einer Übernahme einer 
Schutzmachtfunktion durch die Republik 
Österreich herangezogen wird, 

f) ordentlichen Präsenzdienst gemäßJ27 Abs. 2 
des Wehrgesetzes 1978, BGBl. Nr. 150, 
bzw. außerordentlichen Präsenzdienst gemäß 
§ 27 Abs. 3 Ziffer 1 bis 4 und 6 des Wehrge
setzes 1978, BGBl. Nr. 150, leistet, 

g) Zivildienst leistet, 
h) zu Lasten einer freien Planstelle zur Dienst· 

leistung in einem anderen Personalstand ein
beruf\,!n wird, 

i) sich in einem Karenzurlaub befindet, 
kann für die Dauer der Dienstfreistellung, der 
AußerdienststeIlung, der Dienstleistung, des 
Karenzurlaubes, des Präsenzdienstes, des Zivil
dienstes oder der Heranziehung nach Iit. d und 
e unter Bindung seiner Planstelle ein Vertrags
bediensteter aufgenommen werden. Punkt 3 
Abs. 5 und 6 gilt sinngemäß. Unter der gleichen 
Voraussetzung kann für einen Richter, Staats
anwalt oder Richteramtsanwärter ein Richter
amtsanwärter, für einen Berufsoffizier, einen Be
amten in UO-Funktion oder für einen zeitver
pflichteten Soldaten ein zeitverpflichteter Soldat 
aufgenommen werden. 

(6) Für eine Vertragsbedienstete, die gemäß 
§§ 3 und 5 des Mutterschutzgesetzes, BGBI. 
Nr. 76/1957, nicht beschäftigt werden darf, kann 
für die Dauer des Beschäftigungsverbotes unter 
Bindung ihrer Planstelle ein Vertragsbediensteter 
aufgenommen werden. Punkt 3 Abs. 5 und 6 
gilt. sinngemäß. 
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(7) WerdenineinemPlanstellenbereichArbeits- Planstelle zu binden, wenn durch den Werkver
plätze für Behinderte vorgesehen, kann der Bun- trag die Arbeitskraft des Werkunternehmers zur 
deskanzler im Einvernehmen mit dem Bundesmi- Gänze in Anspruch genommen wird. Wird durch 
nister für Finanzen für die Besetzung dieser Ar- den Werkvertrag die Arbeitskraft des Werkunter
beitsplätze Planstellen zuweisen. Hiefür stehen 30 nehmers nur zu einem Teil in Anspruch genom
Planstellen zusätzlich zur Verfügung. Die Bestim- men, ist eine entsprechende freie Planstelle eines 
mungen über die Überschreitung von Ausgaben- Vertrags bediensteten der Kategorie.B zu binden. 
ansätzen werden hiedurch nicht berührt. 4. Umwandlung von Planstellen 

3. Bindung von Planstellen (1) Eine freie Planstelle kann vom zuständigen 
Bundesminister im Einvernehmen mit dem Bun(1) Innerhalb desselben finanzgesetzlichen An-
deskanzler und dem Bundesminister für Finanzen satzes können freie Planstellen der Verwendungs-. 

A B C D P 1 P 2 P 3 P 4 L 1 in eine Planstelle der gleichen oder einer niedri-
gruppen· , , " , , , " D' kl fi d 
L 2, W 1, W 2, H 1, H 2 und H 3 mit Bundes- geren lenst asse (Dienststu e) einer nie rigeren 
beamten der nächstniedrigeren Verwendungs- Verwendungsgruppe desselben finanzgesetzlichen 
gruppe oder in der gleichen Verwendungsgruppe Ansatzes umgewandelt werden .. 
mit Bundesbeamten einer niedrigeren Dienst- (2) Der Bundeskanzler kann im Einvernehmen 

mit dem Bundesminister für Finanzen im Falle klasse (Dienststufe) besetzt werden. Ferner können 
freie Planstellen für Vertrags bedienstete der Ent- einer Änderung der Planstellenorganisation den 
lohnungsschemen I, I L, II und II L mit Ver- Stellenplan den Organisationsänderungen an
tragsbediensteten einer niedrigeren Entlohnungs- passen. 

5. Personalreserve gruppe des betreffenden Entlohnungsschemas 
besetzt werden. 

(2) Freie Planstellen der Verwendungsgruppen 
D und E können mit Bundesheamten der Ver
wendungsgruppen P 4 und P 5 besetzt werden. 

(3) Freie Planstellen für Richter können im 
selben Planstellenbereich mit Richtern derselben 
Gehaltsgruppe ohne Verwendungszulagenan
spruch, mit Richtern einer niedrigeren Gehalts
gruppe ohne Verwendungszulagenanspruch oder 
mit Richteramtsanwärtern besetzt werden. Dies 
gilt auch für Staatsanwälte. 

(4) Freie Planstellen für ordentliche Hoch
schulprofessoren können mit ao. Hochschulpro
fessoren besetzt werden. 

(5) Freie Planstellen für Bundesbeamte der All
gemeinen Verwaltung, für Bundesbeamte in hand
werklicher Verwendung, Universitäts (Hochschul)
lehrer, Lehrer, Wachebeamte und Berufsoffiziere 
können zur Versehung gleichartiger oder niedri
gerer Dienste mit Vertrags bediensteten der Kate
gorie A besetzt werden. 

(6) Freie Planstellen für Bundesbeamte und 
Vertragsbedienstete können mit jugendlichen Be
diensteten besetzt werden. 

(7) Wird ein nicht im Bundesdienst stehender 
Bediensteter in einem Planstellenbereich des 
Bundes verwendet und trägt der Bund, ohne 
hiezu gesetzlich verpflichtet zu sein, die Personal
kosten, so ist für die Dauer der Verwendung 
eine der dienstrechtlichen Stellung des Bedien
steten entsprechende freie Planstelle zu binden. 

(8) Wird in einem Planstellenbereich mit einem 
Bundesbediensteten oder einer anderen Person 
ein Werkvertrag abgeschlossen, der eine geistige 
Arbeitsleistung zum Gegenstand hat und einen 
Auftrag beinhaltet, der eine Reihe von Leistungen 
umfaßt, deren Anzahl von vornherein nicht fest
steht und deren Erfüllung einen längeren Zeit
raum erfordert, ist für die Dauer des Werkver
trages eine der Wertigkeit der für das Werk 
aufgewendeten Arbeitsleistung entsprechende freie 

(1) Die Personalreserve enthält Planstellen, die 
vom Bundeskanzler einzelnen Planstellenbereichen 
über den im Planstellenverzeichnis festgesetzten 
Stand an gleichen Planstellen zugewiesen werden 
können. Für jede derart über den Stand in einer 
höheren Dienstklasse (Dienststufe) besetzte Plan
stelle hat eine Planstelle einer niedrigeren Dienst
klasse (Dienststufe) in der gleichen Verwendungs
gruppe des Planstellenbereiches unbesetzt zu 
bleiben. 

(2) Eine in einem Planstellenbereich frei wer
dende Planstelle einer Dienstklasse (Dienststufe), ' 
für die aus der Personalreserve eine Planstelle 
zugewiesen ist, gilt als Planstelle der Personal
reserve, solange in dieser Dienstklasse (Dienst
stufe) in der gleichen Verwendungsgruppe der 
tatsächliche Stand den systemisierten Stand im 
Planstellenverzeichnis übersteigt. 

(3) Die Zahl der Planstellen in der Personal
reserve erhöht sich um die Zahl der Planstellen, 
die durch ein vom Dienst freigestelltes Mitglied 
eines Organs der Gesetzgebung oder der Volks
anwaltschaft, ein vom Dienst freigestelltes Ober
stes Organ der Vollziehung oder ein außer Dienst 
gestelltes Mitglied des Verfassungsgerichtshofes 
oder mit einem Bundesbediensteten besetzt sind, 
der zur Dienstleistung bei einer internationalen 
Organisation oder sonstigen internationalen Ein
richtungen einen Karenzurlaub . erhalten hat. Hat 
ein vom Dienst freigestelltes Mitglied eines 
Organs der Gesetzgebung oder der Volksanwalt
schaft, ein vom Dienst freigestelltes Oberstes 
Organ der Vollziehung oder ein außer Dienst 
gestelltes Mitglied des Verfassungsgerichtshofes 
oder ein zur Dienstleistung bei einer inter
nationalen Organisation oder sonstigen inter
nationalen Einrichtung beurlaubter Bundesbe
diensteter seinen Dienst als Beamter wiederauf
genommen oder seine Funktion beendet, so ent
fällt diese Erhöhung in dem Zeitpunkt, in dem 
im betreffenden Planstellenbereich eine Planstelle 
der gleichen Art frei wird. 
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11. Planstellen 
A. Planstellen 

für . die Bundesbediensteten der unmittelbaren Bundesverwaltung 

0100 
Allgemeine Verwaltung und hand-
werklicher Dienst 

Verwendungsgruppe 

A ............................ 

B ...•........................ 

C ............................ 

D ............................ 

P 3 ................ : .......... 

P 4 ........ _ .................. 

Summe ... 

0210 

--
Oberste Organe 

Präsidentschaftskanzlei . 
Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

A B C D 
---- ---

IX 1 VIII VII V IV 

1/1 2 
. __ .- -------

---- ------
1/3 

-------

3 
--- .. ------ ---

---------- ----

1 

1/1 1 2 
1 1 

1/3 I 3 

übrige Summe 
Beamte Beamte 

4 7 
------

7 7 
------

15 16 
---

8 11 

6 6 
---_. 

1 
40 47 

Bundesgesetzgebung (Parlamentsdirektion ) 

Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

VBA VBB 
Summe Summe 

VB 'gesamt 

1 1 8 
---

1 1 8 
--- -

16 
r----i-

2 2 13 
--- ---- ---

2 2 8 

4 4 4 

9 
1 

1 10 57 ---

Allgemeine Verwaltung und hand-
werklicher Dienst a-----~--__;_----;---I übrige Summe VB A VB B Summe Summe 

ABC D Beamte Beamte VB gesamt 

Verwendungsgruppe IX I VIII VII 

A............................ 1 12/1 

B ............................ 5 

V IV 

24 

14 
1--------------0----- ---- ---- ---- ----

37 ') 2 2 39 
----11---1- ---- --

19 19 
-- ._- --- ._--

C ........................... . 5 16 21 21 

D ........................... . 4 32 

._E_ .. _._. _ .. _. _ .. _._ .. _._. _ .. ~._ .. _._ .. _._. _. '_'_'1 i--~- -_ -_ -_-- ==== -=-=1==. 24 

P 1.......................... 2 
--------------I-~ --- ---- ----------

P 2 ......................... , 8 

6 2
) 7 43 

----- ----1----1 

24 
I--~---.---

2 
------ --- -----

8 
1--------------1---1--------- ---- ---- .---. -----1---- -----1-----1 

P 3 .......................... 12 12 12 
1--------------1---- ---- ---- -.--- ----- --- .----- -----1----11 

P 4 .......................... 6 6 8 8 14 
- --- ---- ---- ------- ---

P 5 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7 7 11 11 18 

Summe. .. 1 1 12/1 I· 5 5 4 I. 145 172 26 1 2 28 200 

') Davon gemäß Artikel 30 Absatz 5 B-VG SA, 2D, 1E den parlamentarischen Klub zugewiesen, sowie 2A gemäß § 17 bzw. § 19 B-VG dienstfteigestellt. 
Z) Dazu für die Zeit des vorübergehenden Bedarfes 1 Planstel1e:. 
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Verfassungsgerlchtshof 

0300 
Allgemeine Verwaltung und hand- Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

werklicher Dienst übrige Summe VBA VBB Summe Summe 
A B C D Beamte Beamte VB gesamt 

------
Verwendungsgruppe IX I VIII VII V IV 

A ............................ 10 10 3 3 13 
------------ ------ - --- ----

B ............................ 1 1 1 
--------------- -

C ............................. 6 6 4 4 10 
------------ ---

D ........................... -/1 2 2 4 4 6 
--------- ---------

P 3 .......................... 1 1 1 1 2 
------

P 5 .......................... 4 4 4 

Summe ... I I I I -11 I 20 20 16 I 16 36 

Verwaltungsgerichtshof 

0400 
a) Richter 

Präsident Vize- Senats- Hofrat Summe Summe 
präsident präsident Beamte gesamt 

, 

Richter ......................... 1 I 1 I 9 I 36 47 47 

Summe a) ... 1 I 1 I 9 I 36 47 47 

b) Allgemeine Verwaltung und Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

handwerklicher Dienst übrige Summe VBA VBB Summe Summe 
A B C D Beamte Beamte VB gesamt 

----------
Verwendungsgruppe IX I VIII VII V IV 

A ............................ 2 5 7 3 3 10 
----- ---------

B ............................. 1 1 2 1 1 3 
------

C .......... , .................. 4/1 7 11 2 2 13 
------ i-

D ........................... 1 3 4 18 18 22 
---------

E ............................ 4 4 2 2 6 
-----------

P2 .......................... 1 i 1 
---------

P 3 .......................... 2 2 2 2 4 
------

P 5 .......................... 7 7 7 

Summe b) ... I 2 I 1 I 4/1 I 1 I 24 31 35 I 35 66 

Summe a) und b) ... 1 351 1131 
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Volk.anwaltschaft . 

0500 Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

Allgemeine Verwaltung übrige Summe VBA VBB 
Summe Summe 

A B C D Beamte Beamte VB gesamt 

IX 1 

------
.v c:rwendungsgruppe VIII VII V IV 

A ............................ -/1 1 6 7 7 
--------- -- -

B ............................ -/1 5 5 5 
--------- ---

C ............... ' ............. 5 5 2 2 7 
--------- ---

D ........................... 2 2 4 4 6 

Summe ... -/11 i I -/1 I I I 18 19 61 6 25 

Rechnungshof 

0600 -
Allgemeine Verwaltung und hand- V c:rwendungsgruppe/Dienstklasse 

werklicher Dienst übrige Summe VBA VBB 
Summe Summe 

A Ei C D Beamte Beamte VB gesamt 
------

Verwendungsgruppe IX I VIII VU V IV 

A .... · ........................ 3 28/8 78 109 1 1 110 
------------- --- -- ---

B ............................ 20/10 62 82 82 
---------------- ._--

C ............................ 1/10 23 24 2 2 26 
---------------- --- ------- ---

D ............................ 3 12 15 10 10 25 
---------------- ---- --- ---

E ............................ 6 6 1 1 7 
--- ------------- --- --I-

P 1 .......................... 1 1 1 
--------------- --- --

P 3 .......................... 2 2 2 
--------------- --- ------- ---

P 4 .......................... 1 1 1 
------ '--------- --- ---

P 5 .......•........ ; .......... 2 2 7 7 9 

Summe ... 31 28/8 I 20/1.0 I 1/10 I 3 I '186 241 22 
1 

22 263 
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Innenverwaltung 

Bundeskanzleramt 

1. Zentralleitung 

1000 Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
Allgemeine Verwaltung und hand- übrige Summe Summe Summe 
werklicher Dienst A B C D Beamte Beamte VBA VBB VB gesamt 

------
Verwendungsgruppe IX 1 VIII VII V IV 

A· ............................ 5 38/1 105 148 19 19 167 
-------

B ............................ 8/19 123 131 16 1 17 148 
---------

C ............................ 2/9 56 58 45 1 46 104 ._-----
D ........................... 1/2 38 39 86 2 88 127 

---------
E .....•...................... 30 30 10 10 40 

---------------------
P 1 ......................... 2 2 2 

------
P 2 ......................... 5 5 5 

------
P 3 .......................... 17 17 17 17 34 

---------
P 4 ...................•...... 6 6 11 11 17 

------------
PS .......................... 38 2 40 40 

Summe 1. .. 5 
1 

38/1 
1 

8/19 
1 

2/9 
1 

1/2 
1 

382 436 242
1 

6 248 684 

2. Verwaltungs akademie 

1001 
~erwendungsgruppe/Dienstklasse 

. Allgemeine Verwaltung übrige Summe VBA VBB Summe Summe 
A B C D Beamte Beamte VB gesamt 

------
Verwendungsgruppe lxi VIII VII V IV 

A ........................... ·. 1 5 6 3 3 9 
------

B ............................ 3 3 3 , 
---------

C ...............••.•......... 3 3 1 1 4 
------

D ............................ 1 1 5 5 6 
---------

P 3 .......................... 1 1 1 

Summe 2 ..• I 1 I I 1 
13 14 9 I 9 23 
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Bundeskaro:leramt 

3. Staatsarchiv und Archivamt 

1010 

Verwendungsgruppe v 

Allgemeine Verwaltung und hand-
werklicher Dienst I----~;-----,----;-----I übrige Summe VB A VB B Summe Summe 

ABC D Beamte Beamte VB gesamt ...---------1---;---1----------
IX 1 VIII VII 

Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

IV 

A ........................... 7 16 23 3 3 26 
8----------,------11--1---------------1---1----1---1----1---

B ............................ 3 14 17 4 4 21 
1-------------'1----------'- ---_ ---- ---1----1---11---1---

C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 16 20 7 7 27 
I-------------jl--I------------ i----- ----

D .. . .. . . . . . . .. .. . .. .. . .. .. .. 2/1 11 13 15 1 16 29 
1----------------'1--1---------------- ------------

E............................ 1 1 1 
11------------+-1------- -------1---1---- ------------

P2.......................... 3 3 4 
1--------------11--1------- ---- ----- -----11----1----- ---1----1----

P3.......................... 2 2 3 3 5 
1-------------6---1-------------- ---If----If----l----fl-----I-----II 

P4.......................... 1 7 7 8 
1-------------1--1------------------11----1----1----1----1---1 

PS.......................... 7 7 7 

Summe 3 .•• 7 3 4 2/t I- 63 79 48 1 1 49 128 

4. Statistisches Zentralamt 

1020 
Allgemeine Verwaltung und hand- Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

werklicher Dienst 
I 

übrige Summe VBA VBB Summe Summe 
A B C D Beamte Beamte VB gesamt 

= ... -=.."pe W3!'JlWI 

I--VII -
------

Verwendungsgruppe IX 1 VIII V IV 

A ............................ 1 8 51 60 15 15 75 ----i--B ............................ 24 116 140 97 1 98 238 
- -------------- -- ----

C ............................ 20 84 104 231 231 335 
--- --------

D ............................ 3 21 24 451 15 466 490 
--- ------ r--------

E ............................ 15 15 12 12 27 
---- ------- ------ ----- --- ---- --- ---- ---

P 3 .......................... 5 5 5 5 10 
----- ---------- -----,-

P 4 .......................... 6 6 32 32 38 
--- --------- I------

P 5 ......................... 20 3 23 23 

Summe 4 ... 1 
1 

8 
1 

24 
1 

20 
1 

3 
1 

298 354 863 
1 

19 882 1.236 

l _ Gesamtsumme 1 bis 4 ... J [1.1881 2.0711 
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Bundesministerium f'dr Inneres 

1. Zentralleitung 
1100 
Allgemeine Verwaltung und hand- Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

werklicher Dienst übrige Summe VBA VBB Summe Summe 
A B C D Beamte Beamte VB gesamt ---------

Verwendungsgruppe IXI VIII VII V IV 

A ..... , ....................... 2/2 29/25 73 104 7 7 111 
------

B ............................ 3/74 220 223 13 13 236 
---------

C ............................ 1/32 156 157 56 56 213 
------------

D ............................ -/10 123 123 102 2 104 227 
---------

E ............................ 12 12 7 7 19 
------

P 1 .......................... 2 2 2 
---------

P 2 ......................•... 5 5 2 2 7 
------

P 3 .......................... 28 28 12 12 40 
------

P 4 •........................• 8 8 19 19 27 
------

P 5 .......................... 6 6 37 37 43 

Summe 1 ... 2/2 1 29/25 I 3174 I 1/32 I -/10 I 633 668 255 I 2 257 925 

2. Bundespolizei 
1130 
a) Allgemeine Verwaltung und hand- Verwendungsgruppe/DienstkIasse 

werklicher Dienst übrige Summe VBA VBB 
Summe Summe 

A B C D Beamte Beamte VB gesamt 
------

Verwendungsgruppe IX I VIII VII V IV 

A ..........•................. 1 46/23 337 384 18 3 21 405 
-,--------

B ............................ 11/31 324 335 11 11 346 
---------

C ............................ 9[21 459 468 26 26 494 
------

D ............................ -/39 385 385 668 10 678 1.063 
---------

E ............................ 96 96 96 
---------

P 1 .......................... 6 6 5 5 11 
------

P 2 ............................ 50 50 25 25 75 
---

P 3 .......................... 45 45 33 33 78 
---------

P 4 .......................... 20 20 16 1 17 37 
------

P 5 .......................... 417 77 494 494 

Summe 2a ..• 1 I 46/23 I 11131 I 9/21 I -/39 I 1.722 1.789 1.219 - I 91 1.310 3.099 
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Bundesministerium für Inneres 

Dienstklasse/Dienststufe 
b) Sicherheitswachedienst 

I IV-I 

übrige Summe Summe 
VllI VII VI V IV IV-I Beamte Beamte gesamt 

(3) (3) (2) (1) 
, 

Verwendungsgruppe' 

W 1 ................. -/1 20/17 54/10 123 197 197 
-----------

I) 
W 2 ................. 225 97/1 1.202 1.676 3.667 6.867 6.867 

-------------------
2) 

\'(13 ................. 2.946 2.946 2.946 

Summe 2 b ... -/1 I 20/17 I 54/10 I 225 I 97/1 11.20211.6761 6.736 10.010 10.010 

Auf Rechnung freier Phtnstellen können 
1) 30 Vertrag,bedienstete A Entlobnungs.che"", I Entlobnungsgruppe c 
') 200 Vertragsbedienstete A Entlobnung.schema I Entlobnungsgruppe d und 150 Vertragsbedienstete A Entlobnungllche"", II aufgenommen werden. 

Dienstklasse/Dienststufe 
c) Kriminaldienst 

übrige Summe Summe 
VII VI V IV IV-I IV-I Beamte Beamte gesamt 

Verwendungsgruppe (3) (3) (2) (1) 

W 1 ....................... 9/6 45 54 108 108 
-----------

W 2 ....................... 93 24/7 771 1.315 2.203 2.203 

Summe 2c ... 9/6 I 45 1 93 1 24/7 I 771 11.3151 54 2.311 2.311 

Summe 2 a, 2 bund 2c ... I 1.310 115.420 I 
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Bundesministerium für Inneres 

3. Bundesgendarmerie 
1140 

a) Allgemeine Verwaltung und hand- Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

werklicher Dienst übrige Summe VBA VBB Summe Summe 
A B C D Beamte Beamte VB gesamt 

------
Verwendungs gruppe IX I VIII VII V IV 

A ............................ 2 2 2 
------

B ............................ 1 1 1 
---------- I-

C ............................ 16 16 1 1 17 
------ -

D ..........•................. -/2 17 17 22 22 39 
------

E ............................ 6 6 6 
----------

P1 .......................... 1 1 5 5 6 
--- ------

P 2- .......................... 6 6 13 13 19 
----------

P3 .......................... 15 15 31 1 32 47 
------

P4 .......................... 5 5 55 4 59 64 
--- -------------f---

P·5 .......................... 180 404 584 584 
--------- _._-- ----

I Bedienstete nach anderen 
Rechtsvorschriften ........... 5 5 5 

--- ------ ---
li Bedienstete nach anderen 

Rechtsvorschriften .......... 55 55 55 

Summe 3a.:. I 2 1 1 1 -/2 1 67 69 307 1 469 776 845 

Dienstklasse/Dienststufe 
b) Gendarmeriedienst 

I übrige Summe Summe 

VIII I VII VI V IV IV-I IV-I Beamte Beamte gesamt 

Verwendungsgruppe (3) (3) (2) (1) 

W 1 ............................... 2/3 27/15 60/19 133 222 222 
------- ---

W 2 ................................ 224/7 187/64 1.447/216 3.719 4.319 9.896 9.896 
---------

1) 
W3 ............................... 1.195 1.195 1.195 

Summe 3b ... 2/3 127/15 160/19 1224/7 1187/6411.447/21613.719 I 5.647 11.313 11.313 

Auf Rechnung freier Planstellen könaen 
1) 35 Vertragsbedieaatete A Entlobnungsschema I Entlohnungagtuppe d und 25 Vertrag.bedieostete A Entlohnung .. cbemall aufgenommen werden. 

Summe 3 a und 3 b ... 1 776112.158 1 
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Bundesministerium für Inneres 

4. Besondere Einrichtungen 

a) 

1150 
Allgemeine Verwaltung und hand- Verwendungsgtuppe/Dienstklasse 

werklicher Dienst übrige Summe VBA VBB Summe Summe 
A B C D Beamte Beamte VB gesamt 

IX I 
------

Verwendungsgruppe VIII VII V IV 

A ............................ , 7 7 7 
-------

B ............................. 25 25 25 
---- ---------- ---- ,------

C ............................ 36 36 36 
------ ------

D ............................ 17 17 17 
----------

P 1 .......................... 1 1 1 
---- ------------- ------ ---- ----

P 2 .......................... 5 5 5 
-------------- ---- I---

P 3 .......................... 22 22 22 
---------

P 4 .......................... 34 34 34 
--------- ---

P 5 .......................... 36 36 36 

I I I I I 
1) 

I Summe 4a ... 183 183 183 

• ) An Stelle von 7 Vertragsbediensteten A EntlohnungsschemaII können 1 VerItl1gsbedienstetc:r B Botlohnung.schema I und 6 Vertragsbedienstete B Entlob. 
nungaschemall aufgenommen werden. 

b) Vertragslehrer Direktor- Summe Summe Summe Direktor stell- Lehrer Beamte VBA VBB VB gesamt vertreter 
Verwendungsgruppe 

---
I Lil 2 ........................................ I I 1 I 1 1 

Summe 4b .. I I 1 I 1 1 

Summe 4 a und 4 b ... , c::J_·_18_4~1 __ ~_1_84~I __ l_84~1 

Gesamtsumme 1 bis 4 ... 1 .1 2.5271 28.6871 
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Bundesministerium für Unterricht und Kunst 

1. Zentralleitung 

1200 
Allgemeine Verwaltung und hand- Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

werklicher Dienst 
A B 

Verwendungsgruppe IX 1 VIII VII 

A ............................ 4/1 5015 
---

B ............................ 19 
------

C ..•......................... 
---

D ........................... 
---

E ............................ 
---

P 1 .......................... 
------

P 2 .......................... 
---

P 3 .......................... 
---

P 4 .......................... 
------

P 5 .......... -................ 

Summe 1 ... 4/1 1 50/5 
1 

19 

2. Bundesheime und Sporteinrichtungen 

1240 
a) Bundeslehrer 

C D 
------

V IV 

------

-------
3 

------
5 

------

---- ._--

------

---

--- , 
---

1 
3 

1 
5 

Direktor 

Verwendungsgruppe 

L 1 

L 2 ................................................... . 

I L/12 

Summe 2a ... 

übrige Summe 
Beamte Beamte 

80 134 
--- ---

63 
, 

82 
--- ---

29 32 
--- ---

16 21 
------

16 16 
--- ---

1 1 
--- ---

1 1 

10 10 

3 3 

2 2 

1 
221 302 

Lehrer Summe 
Beamte 

4 4 

1 1 

5 5 

VBA VBB Summe Summe 
VB gesamt 

134 
---

17 17 99 
--

38 38 70 

106 6 112 133 
-----

10 10 26 
------- ---

_1 
-------

1 
-----

3 3 13 
----

9 9 12 

3 3 5 

186 I 6 192 494 

VBA VBB 
Summe Summe 

VB gesamt 

4 

1 

4 4 4 

4 4 9 
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Bundesministcrium für Unterricht und Kunst 

b) Allgemeine Verwaltung und hand- Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

wcrklicher Dienst übrige Summe VBA VBB Summe Summe 
A B C D Beamte Beamte VB gesamt ------

Verwendungsgruppe IX I VIII VII V IV 

A ............................ 5 5 2 2 7 
---------------

B ............................ -/2 14 14 23 21 44 58 
--- .------

C ............................ 5 5 28 1 29 34 
------

D ........................... 3 3 14 14 17 
------

P 2 .......................... 3 3 18 18 21 
------------ --

P 3 .......................... 5 5 36 3 39 44 
---------

P4 .......................... 6 6 105 25 130 136 
.. _-- '--------- I-

PS .......................... 1 1 1 

Summe 2b ... 
1 I -/2 

1 I I 41 41 227
1 

50 277 318 

Summe 2 a und 2 b ... 1 281 I 3271 

3. Sonstige Einrichtungen für ]ugenderziehung 

1242 

a) Bundeslehrer Summe Summe Summe Direktor Lehrer Beamte VBA VBB VB gesamt 

Verwendungsgruppe 

L 1 .................................................... 6 6 6 
I 

L2 ................................................... 2 2 2 

Summe 3a ... I 8 8 I 8 
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Bundesministerium für Unterricht und Kunst 

b) Allgemeine Verwaltung und Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

handwerklicher Dienst I B _C I_D-

übrige Summe VBA VBB Summe Summe 
A Beamte Beamte VB gesamt 

Verwendungsgruppe IX I VIII I~ V IV 

A ............................ 1 1 1 
------ --------------

B ............................ 10 10 16 16 26 
------------

C ............................ 1 1 1 
------ --

E ............................ 1 1 2 2 3 
--------------- -----

P4 .......................... 1 1 1 

Summe 3 b ... I I I I I . 12 12 20 I 20 32 

Summe 3 a und 3 b:J 

4. Schulaufsichtsbehörden 

1260 
, 

a) Beamte des Schulaufsichtsdienstes 
Summe Summe S 1 S 2 Beamte gesamt 

Verwendungsgruppe 

Landesschulinspektor .................................... n n n 
Bezirks- bzw. Berufsschulinspektor ......................... 150 150 150 

Summe 4a ... nl 150 221 221 

b) Bundeslehrer Summe Summe Direktor Lehrer Summe VBA VBB 
Beamte VB gesamt 

Verwendungsgruppe 

L 1 ........................................•......... 52 52 52 

L2 .................................................. 20 20 20 

Summe 4b ... I 72 72 I 72 

c) Allgemeine Verwaltung und 
Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

handwerklicher Dienst übrige Summe VBA VBB Summe Summe 
A B 

eiD 
Beamte Beamte VB gesamt 

• 
IX I 

------
Verwendungsgruppe VIII VII V IV 

A ............................ 9 56 65 3 3 68 
---------------- --------- ------

B ............................ 1/9 250 251 114 2 116 367 
------------ -------

C .. : ......................... -/3 114 114 44 5 49 163 
------------ --- -----

D ............................ -/2 68 68 153 15 168 236 
--------- ------- --- ---

E ............................ 13 13 9 9 22 
---------

P 2 ........................... 2 2 1 1 3 ---

1* 
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Bundesministerium fürUnter~icht und Kunst 

b) Allgemeine Verwaltung und Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

handwerklicher Dienst 

I-v"nl+ 
übrige Summe VB A VB B Summe Summe 

A D Beamte Beamte VB gesamt 

Verwendungsgruppe IX I VIII IV 

P 3 .......................... 1 1 1 
----------- I-

P 4 .......................... 5 5 7 1 8 13 
-------

PS ........................... 8 6 14 14 
------------- --- ---

I Bedienstete nach anderen 
Rechtsvorschriften 5 5 5· 

Summe 4 c ... I 9 I 1/9 I -/3 I -/2 I 509 519 336 I 37 373 892 

Summe 4 a, 4 bund 4 c ... ) 3731 1.1851 

5. Schulpsychologie - Bildungsberatung 

1261 
Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

Allgemeine Verwaltung I_c übrige Summe Summe Summe 
A B D Beamte Beamte VBA VBB VB gesamt 

Verwendungsgruppe IX I VIII VII I V IV ---
A ............................ -/6 102 102

1
) 2 2 104 

------------ --- ----- --- ---
B ............................ 4 4 7 7 11 

---------------- --- ------ --- ----
C ............................ 1 1 8 5 13 14 

---- ------------ --- --- ---
D ............................ 1 1 2 12 14 15 

------ ------ --- ---
E ............................ 1 1 1 

Summe 5 ... I -/6 I I I I 108 108 20 I 17 37 145 

1) Auf Rechnung von freieo Planstellen können 50 Bundellehrer ernannt werden. 

6. Bundesstaatliche Einrichtungen der Erwachsenenbildung 

1262 

a) Bundeslehrer Summe Summe Summe Direktor Lehrer VBA VBB Beamte VB gesamt 

Verwendungsgruppe 

L 1 ..................................................... 1 11 12 12 

L 2 .................................................... 1 1 1 

Summe 6 a ... 1 I 12 13 I 13 

2 Stellenplan 1981 
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Bundesministerium für Unterricht ~nd Kunst 

b} Allgemeine Veiwaltung und Verwendungsgruppe/Dienstklassc 

handwerklicher Dienst übrige Summe VBA VB B Summe Summe 
A B C D Beamte Beamte VB gesamt 

------
Verwendungsgruppe IX 1 VIII VII V IV 

A ............................ 12 12 3 3 15 
------ ----I--- --_. 

B ............................ 3 3 9 2 11 14 
------ I-

C ............................ 3 3 12 1 13 16 
---------

D ............................. 12 2 14 14 
------------. 

E ............................ 1 1 1 
------ ---

P 2 .......................... 2 2 2 
------ ---

P 3 .......................... 2 2 2 
--- ------

P 4 .: ......... : .............. 1 1 6 1 7 8 
------

P 5' ........................... 3 3 3 

Summe 6b ... 1 I I I I 20 20 46 1 9 55 75 

Summe 6 a und 6 b ... 1 551 881 

7. Allgemeinbildende Höhere Schulen 
1270 

Summe Summe Summe 
Beamte VB A VB B VB gesamt 

Er-
Direktor ziehungs- Lehrer 

:-------------------1 leiter 

a) Bundes!ehrer 

Verwendungsgruppe 

L 1 .......... , ................................ . 306 1 9.855 10.162 10.162 
.---------------------------------~I-----I-----I------·---·~--I----~----~--__i 

L 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 232 232 
~------------~------I---I----I---II--~----

L3........................................... 28 28 28 
~------~--------------~-----I------l------l-----I---------I-----------

I LI) 1........................................ 95 957 1.052 1.052 

I LI! 2 ....................................... . 59 10 69 69 

I LI) 3 ....................................... . 16 16 16 
~-------------------I----I----I----I----------I~-~---. 

II LI! 1 ...................................... . 6 6 6 
t-----------------'--------I---I----I---II--- ------- ---

1I LI) 2 ...................................... . 2 2 2 
1-----------------------------'------1-----------1----1-- ---'---- ----

II LI! 3 .................................... '. . . 1 . 1 1 

Summe 7 a ... 1 I 10.115 10.422 1701 976 1.146 11.568 
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Bundesministerium für Unterricht und Kunst 

b) Allgemeine Verwaltung und Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

handwerklicher Dienst übrige Summe VBA VBB Summe Summe 
A B C D Beamte Beamte VB gesamt 

----------
Verwendungsgruppe IXI VIII VII V IV 

B ............................. 1 1 1 
------

C ............................ 60 60 147 32 179 239 
--- ----------

D ...............•..........•. -/14 117. 117 108 31 139 256 
------

E .......... : ................. 7 7 23 23 30 
------

P 2 .......................... 2 2 3 3 5 
------------

P 3 .......................... 4 4 4 ._-- ------
P 4 .......................... 102 102 342 15 357 459 

------------
PS .•••..... ....... ' ...•.•.••• 10 10 181 209 390 400 

--- --- ---
I Bedienstete nach anderen 

Rechtsvorschriften ........ 100 100 100 

Summe 7b ... I I I I -/14 298 298 809
1 

387 1.196 1.494 

_.I _________ su_mm ___ e_7 __ a_un __ d __ 7_b_·_·~·1 2.342113.062 1 

8. Höhere Internatsschulen des Bundes 

1271 

a) Bundeslehrer Direktor- Er- Summe Summe Summe 
Direktor stell- zIehungs- Lehrer Beamte VBA VBB VB vertreter leiter 

gesamt 

Verwendungsgruppe 

L 1 ................................. 4 3 4 149 160 160 
------ ---

L 2 .................................. 13 13 13 

I L/I 1 ............................... 29 20 49 49 

I L/I 2 ............................... 1 9 10 10 

11 L/I 1 .............................. 1 1 1 

Summe 8a ... 41 31 4i 162 173 30 I 30 60 233 

b) AUgemeine Verwaltung und Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

handwerklicher Dienst übrige Summe VBA VBB Summe Summe 
A B C D Beamte Beamte VB gesamt 

------
Verwendungsgruppe IX I VIII VII V IV 

B ............................ -/1 6 6 1 1 7 
--------- --- ---

C ............................ 7 7 12 2 14 21 
------ --- --
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Bundesministerium für Unterricht und Kunst 

b) Allgemeine Verwaltung und Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

handwerklicher Dienst übrige Summe VBA VBB 
Summe Summe 

A B C D Beamte Beamte VB gesamt 
------

Verwendungsgruppe IX I VIII VII V IV 

D ............................ 3 3 9 9 12 
--------------- --- --

E ............................ 5 5 5 
----------------- --- ---

P 2 .......................... 14 14 15 15 29 
------- ------

P 3 .......................... 9 9 11 11 20 
------ --

P 4 .......................... 9 9 49 1 50 59 
------------ -- -

P 5 ......... : ................ 7 7 29 29 36 
---------_. ----,---. 

I Bedienstete nach anderen 
Rechtsvorschriften ........ 4 4 4 

Summe 8b ... I I - -11 I I I 60 60 126 I 7 133 193 

Summe 8 a und 8 b .. .] 1931 4261 

9. Pädagogische Akademien und Pädagogische Institute 

1272 

a) Bundeslehret Fach- Summe Summe Summe Direktor vorstand Lehrer Beamte VBA VBB VB gesamt 

Verwendungsgruppe 

L PA ........................................ 33 18 274 325 325 
----

L 1 ........................................... 30 517 547 547 
--

I L/lpa ........................................ 2 2 2 
---- ------

I L/11 ........................................ 1 10 11 11 
--

II L/lpa ....................................... 1 1 1 
.. ----- --

II L/I 1 ., ..................................... 1 1 1 

Summe 9 a ... 33 I 48 I 791 872 1 I 14 15 887 

b) Allgemeine Verwaltung und Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

handwerklicher Dienst übrige Summe VBA VBB Summe Summe 
A B C D Beamte Beamte VB gesamt 

'-----_. ---
Verwendungsgruppe IX I VIII VII V IV 

B ............................ -11 15 15 4 2 6 21 
----------------- ---r--

C ............................. 11 11 16 3 19 30 
------------

D ..•..... · .................... 6 6 31 2 33 39 
------._-----

Zu 460 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)68 von 542

www.parlament.gv.at



239 

Bundesministerium für Unterricht und Kunst 

b) Allgemeine Verwaltung und Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

handwerklicher Dienst 

I Bel D 

übrige Summe VBA VB B Summe Summe 
A Beamte Beamte VB gesamt 

IX 1 

---------
Verwendungsgruppe VIII lVII V IIV 

E ............................ I 1 1 1 
~------------ -----

P 2 .......................... 1 1 1 
-------------

P 3 .......................... 2 2 2 
------- ---------- ---- ---

P 4 ........... , .............. 2 2 20 20 22 
---- --~------- ---- I---1-

PS .......................... 16 12 28 28 
---- ------ ~--- ---

I Bedienstete nach anderen 
Rechtsvorschriften ......... 11 11 11 

Summe 9b ... 
1 1 

-11 
1 1 1 

34 34 91 
1 

30 121 155 

Summe 9 a und 9 b ... 1 [1361 1.042 1 

10. Bildungsanstalten fü rAr bei t sIeh rerinnen, Kind er gärt nerin nen und Erz i eh e r 

1273 

a) Bundeslehrer 
Direktor Fach- Lebrer Summe VBA VBB Summe Summe 

vorstand Beamte VB gesamt 

Verwendungsgruppe 

L 1 ............... , .......................... . 33 23 167 223 223 
---- -

L2 2 229 231 231 
~~-

L3 27 27 27 

I LII 1 ....................................... . 12 16 28 28 
~~-

I LI! 2 ....................................... . 16 41 57 57 
------- --- --- -

I LI! 3 ....................................... . 4 4 4 

II LI! 1 ...................................... . 1 

Summe 10 a ... 35
1 

23
1 

423 481 32 1 58 90 571 

b) Allgemeine Verwaltung und Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

handwerklicher Dienst übrige Summe VBA VBB Summe Summe 
A B C D Beamte Beamte VB gesamt 

--- -------
Verwendungsgruppe IX 1 VIII VII V IV 

B ............................ 1 1 1 
------------- ----- --~ 

C ............................ 7 9 16 16 
--- ----- ---- ... _--- ---

D ........................... 3 3 10 10 13 
~--- ---- --- --- --- -- ~-'----
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Buridesministerium für Unterricht und Kunst 

b) Allgemeine Verwaltung und Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

handwerklicher Dienst 
A B C 

----
Verwendungsgruppe IX I VIII VII V 

P 2 .......................... 
------

P 4 ......... _ ................. 
------

P 5 .......................... 
-------

I Bedienstete nach anderen 
Rechtsvorschriften ......... 

Summe 10 b ... I I I I 

Summe 10 a und 10 b .. . 1 

11. Bundes-, Blinden- und Taubstummeninstitute 

1274 

a) Bundeslehrer 

D 
----

IV 

---

---

Er-
Direktor ziehungs-

leiter 
Verwendungsgruppe 

L 1 .......................................... 2 2 

L2 .......................................... 

L 3 ......................................... 

I LI! 1 ....................................... 

I LI! 2 ....................................... 

I LI! 3 ....................................... 

li LI! 1 ....................................... 

Summe 11 a ... 2 I 2 I 

b) Allgemeine Verwaltung und Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

handwerklicher Dienst 
A B C D 

I 

------
Verwendungsgruppe IX I VIII VII V IV 

B •.......•................... 
------

C ............................ ~ 

-------------
D ........................... 

---------
E ............................ 

---------

übrige 
Beamte 

1 
--

4 

9 

Lehrer 

25 

53 

6 

84 

übrige 
Beamte 

3 

2 
---

1 

2 

Summe VBA VBB 
Summe Summe 

Beamte VB gesamt 

1 1 
---

4 24 5 29 33 

9 7 16 16 

7 7 7 

9 50 I 28 78 87 

1681 6581 

Summe Summe Summe 
Beamte VBA VBB VB gesamt 

29 29 

53 53 

6 6 

1 3 4 4 

11 4 15 15 

2 6 8 8 
- ------
1 1 1 

88 14 I 14 28 116 

Summe VBA VBB 
Summe Summe 

Beamte VB gesamt 

3 1 1 4 

2 11 11 13 
------ --- ---

1 5 5 6 

2 1 1 3 
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Bundesministerium für Unterricht und Kunst 

b) Allgemeine Verwaltung und V«werulu"""""p""lDi",,,,,, .. ~ 1 
handwerklicher Dienst I übrige 

ABC D Beamte 

IX 1 

1----------
Verwendungsgruppe VIII lVII V IV 

P 2 .......................... 3 
---~ -------------

P 3 .......................... 3 
---,---- ,------~'-

P 4 .......................... 4 
--------- ---~ 

P 5 .......................... 3 
--------------

I Bedienstete nach anderen 
Rechtsvorschriften ......... 

Summe 11 b ... 
1 1 1 1 1 

21 

Summe 11 a und 11 b ... , 

12. Konvikte und Schülerheime (Allgemeinbildende) 
1276 

a) Bundeslehrer 
Direktor Lehrer 

Verwendungsgruppe 

L 1 .. 

b) Allgemeine Verwaltung und 
handwerklicher Dienst 

Summe 12a ..• 

12 5 

12 1 13 

Verwendungsgruppe/Dienstklassc f:-' 
ABC D B 

:----------1----,---- ----
,brige 
eamte 

VerwendungSgruppe IX 1 VIII VII V IV 

B ........................... . 2 
1-;---------"---'-1-------- --- -~-' --' 

C .......................... .. 1 
--

D ........................... ' 
1------------1-------------- - --

E ........................... . 
1------------1--1---------------

P 2 ......................... . 2 
1-------------1--1------------ - --

P 3 ........................ .. 
1------------1-----------------

P 4 .................. ; ...... . 6 
1-------------1--1------------

P 5 ......... _ .' .............. . 4 

Summe 12 b ... 15 

Summc 12 a und 12 b ... 1 

241 

Summe 
VBA VBB Summe Summe 

Beamte VB gesamt 

3 5 5 8 
--'- I----- ~ --

3 2 2 5 
--- I-

4 21 21 25 
~~ 

3 11 11 14 

2 2 2 

21 57 
1 

2 .59 80 

871 1961 

Summe VB A VB B Summe Summc 
Beamte VB gesamt 

17 17 

25 281 25 

Summe VBA VB B Summe Summe 
Beamte VB gesamt 

---
2 1 1 3 

--- -- -- ---, ---
1 20 3 23 24 
-- -- ---

8 8 8 
--- --- -- --- ---

2 1 2 2 
--- -- ---'-

2 3 3 5 
------- --- ---

8 8 8 
-------

6 39 1 40 46 
-- ---

4 72 5 77 81 

15 153
1 

9 162 177 

2151 255 , 
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Bundesministerium für Unterricht und Kunst 

13. Bundesanstalten für Leibeserziehung 
1278 

a) Bundeslehrer Fach-Direktor vorstand Lehrer 

Verwendungsgruppe 

L 1 ........................................... 4 10 7 
-

L 2 ........................................... 1 

I L/I 1 ........................................ 

II L/I 1 ....................................... 

Summe 13 a ... 4 I 10 I 8 

b) Allgemeine Verwaltung und Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

handwerklicher Dienst übrige 
A B C D Beamte 

------ ---
Verwendungsgruppe IX I VIII VII V IV 

A ......•••................... 1 
------

B ...•........................ 2 
-------------

C ............................ 3 
------

D ............................ 5 
----------

E .................... ' ........ 1 
---------

P 2 .......................... 2 
---------

f 3 .......................... 2 
------ ---

P 4 .......................... 
---------

P 5 .......................... 
------

I Bedienstete nach anderen 
Rechtsvorschriften ........... 

Summe 13 b ... I I I I I 16 

Summe 13 a und 13 b ... 1 
14. Technische und gewerbliche Lehranstalten 

1280 

a) Bundes!ehrer Fach-Direktor vorstand Lehrer 

Verwendungsgruppe 

LI ........................................... 49 133 2.403 

L 2 ............................................ 2 808 

I L/I 1 ••••••••••••••••• ~ •••••• 0' •••• 0" ••••••••• 

I L/l 2 ........................................ 

11 LI! 1 ....................................... 

II LI! 2 ....................................... 

Summe 14a ... 49 I 135 I 3.211 

Summe Summe Summe 
Beamte VBA VBB VB gesamt 

21 21 
- ---

1 1 
- ------

2 2 2 

1 1 1 

22 I 3 3 25 

Summe VBA VBB Summe Summe 
Beamte VB gesamt 

1 1 

2 3 3 5 
I-

3 10 1 11 14 
--

5 6 6 11 

1 2 2 3 

2 2 2 4 

2 3 3 5 

8 8 8 

6 6 6 

3 3 3 

16 40 I 4 44 60 

47' I 85 I 

Summe Summe Summe 
Beamte VBA VBB VB gesamt 

2.585 2.585 

810 810 

197 81 278 278 

3 1 4 4 

1 1 1 

1 1 1 

3.395 200 I 84 284 3.679 
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Bundesministerium für Unterricht und Kunst 

b) Allgemeine Verwaltung und hand- VerwendungsgruppelDienstkIasse 

werklicher Dienst übrige Summe VBA VBB Summe Summe 
A B C D Beamte Beamte VB gesamt 

-------
Verwendungsgruppe IX I VIII VII V IV 

A ............................ 5 5 2 1 3 8 
------------

B ............................ -/4 28 28 192 3 195 223 
---------

C ............................ 37 37 83 6 89 126 
----------------,----

D .....................•...... -/5 72 72 113 7 120 192 
---------_._- ---

E ............................ 22 22 9 9 31 
--------- --

P 1 .......................... 5 5 2 2 7 
-------------

P 2 .......................... 32 32 46 46 78 
------------- --

P 3 .......................... 11 11 26 26 37 
------ -- f-------

P 4 .......................... 34 34 107 1 108 142 
--------------- --

P 5 .......................... 3 3 136 54 190 193 
------

I Bedienstete nach anderen 
Rechtsvorschriften ......... 16 16 16 

Summe 14 b ... I 1 
-/4 I I -/5 

1 
249 249 716 

1 
88 804 1.053 

Summe 14 a und 14 b .. ] 1.0881 4.7321 

15. Sozialakademien-Lehranstalten für Fremdenverkehrs-, Frauen- und Sozialberufe 

1281 I 

a) Bundeslehrer 
Direktor Fach- Lehrer Summe VBA VBB Summe Summe 

vorstand Beamte VB gesamt 

Verwendungsgruppe 

L P A ......................................... 4 22 26 26 
- t---

L 1 ............................................. 90 5 1.740 1.835 1.835 

L 2 ........................................... 54 58 636 748 748 
-----

I LI) 1 ........................................ 261 53 314 314 

I L/l 2 ........................................ 4 1 5 5 

11 L/l 1 •••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••• 1 1 1 
----

II LIl 2 ....................................... 1 1 1 

Summe 15 a ... 148 
1 

63 
1 

2.398 2.609 265
1 

56 321 2.930 
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Bundesmipisterium für Unterricht und Kunst 

b) Allgemeine Verwaltung und Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

handwerklicher Dienst 
A B C D 

------ ---
Verwendungsgruppe IX I VIII vn V IV 

B ............................ 
------------

C ............................ -/1 
----------

D ............................. 
--- '------

E ............................ 
---------

P 2 .......................... 
---------

P 3 .......................... 
---

P 4 .......................... 
---------

P5 .......................... 
---------

I Bedienstete nach anderen 
Rechtsvorschriften ......... 

Summe 15 b .. I I 1 -11 

Summe 15 a und 15 b . ~ .1 

16. Handelsakademien und Handelsschulen 

1282 

-/3 

---

---

I -/3 

a) Bundeslehrer Direktor 

Verwendungsgruppe 

L 1 .................................................... . 118 

L 2 .................................................. .. 

I LI! 1 ................................................ . 

I LI! 2 ................................................ . 

II LI! 1 

II LI! 2 

Summe 16a ... 118
1 

b) Allgemeine Verwaltung und Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
handwerklicher Dienst 

A B C D 

IX I ------
Verwendungsgruppe VIII VII V IV 

B ............................ 
------------

C ....•....................... 
---------

D ............................ -/1 
------

E ............................ 
------------

P 2 .......................... 
------

übrige 
Beamte 

6 
--

9 

12 

2 

8 

5 

I 42 

Lehrer 

2.385 

207 

2.592 

übrige 
Beamte 

16 

19 

---

Summe VBA VB B 
Summe Summt> 

Beamte VB gesamt 

6 5 2 7 13 
--- ~----

9 43 22 65 74 
---

12 49 2 51 63 

2 2 2 
-- -----

2 1 1 3 
----- ----

1 1 1 
f---1-

8 29 1 30 38 
---- --- ---

5 60 18 78 83 

12 12 12 

42 190 I 57 247 289 

5681' 3.219 1 

Summe VBA VBB Summe Summe 
Beamte VB 'gesamt 

2.503 2.503 
----I- ~------

207 207 
1-

147 79 226 226 

5 34 39 39 
-----

I 1 1 
-- ----

I 1 

2.710 152
1 

115 267 2.977 

Summe Summe Summe 
Beamte VBA VBB VB gesamt 

46 46 46 
I-

16 36 27 63 79 

19 61 9 70 89 
I-

2 2 2 
--- --I-

1 1 1 
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Bundesministerium für Unterricht und Kunst 

b) Allgemeine Verwaltung und . Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
handwerklither Dienst übrige Summe VBA VBB Summe Summe 

A B C D Beamte Beamte VB gesamt 

IX I 
---------

Verwendungsgruppe VIII VII V IV 

P 3 .......................... 1 1 1 1 2 
----------

P 4 .......................... 7 7 40 3 43 50 
--------- --- ----

PS ........................... 13 13 46 73 119 132 
---------

I Bedienstete nach anderen 
Rechtsvorschriften ......... 24 24 24 

Summe 16 b ... I I I I -/1 I 56 56 233 1 136 369 425 

Summe 16 a und 16 b ... 1 

17. Berufspädagogische Akademien und Berufspädagogische Institute 

1283 
a) Bundeslehrer 

Direktor Fach- Lehrer Summe VBA VBB 
Summe Summe 

vorstand Beamte VB gesamt 

Verwendungsgruppe 

LPA ........................................ 10 12 41 63 63 
\ 

L 1 ........................................... 1 23 24 24 

TI L/l 1 ...................................... 4 4 .. 
Summe 17 a ... 11 I 12 1 64 87 I 4 4 91 

b) Allgemeine Verwaltung und Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

handwerklicher Dienst übrige Summe VBA VBB Summe Summe 
A B C D Beamte Beamte VB gesamt 

---------
Verwendungsgruppe lxi vm VII V IV 

B .....•.........•............ 4 4 4 4 8 
------ -----

C ............................ 3 3 9 2 11 14 
------

D ............................ 1 1 5 5 6 
------ .------,,- ---

P 4 .......... ~ ............... 2 2 4 1 5 7 
------

PS .......................... 2 2 2 

Summe 17 b '" I I I I 1 10 10 24 1 3 27 37 

Summe 17 a und 17 b ... 1 31 I 128 1 

18. Konvikte, Internate und Schülerheime (Berufsbildende) 

1286 
a) Bundeslehrer Direktor Lehrer Summe VBA VBB Summe Summe 

Beamte VB gesamt 

Verwendungsgruppe 

L 1 ...................................................... 31 19 22 1 22 

Summe 18a ... 31 19 22 I 22 
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Bundesministerium für Unterricht und Kunst 

b) Allgemeine Verwaltung und Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
handwerklicher Dienst übrige Summe Summe Summe 

A B C D Beamte Beamte VBA VBB VB gesamt 
---------

Verwendungsgruppe IX 1 VIII VII V IV 

B ............................ 6 6 9 9 15 
------

C ............................ 2 2 12 2 14 16 
------

D .•.....................•.... 1 1 1 
-------

P 2 .......................... 2 2 2 2 4 
------

P 3 ..............•........... 1 1 5 5 6 
------

P 4 .......................... 6 6 23 1 24 30 
-------

P5 .......................... 3 3 38 4 42 45 

Summe 18 b ... 
1 1 1 1 I 21 21 89

1 
7 96 117 

- Summe 18 a und 18 b ... 1 961 1391 

19. Hofmusikkapelle 

1320 

Allgemeine Verwaltung 
Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

übrige Summe . Summe Summe 
A B C D Beamte Beamte VBA VBB VB gesamt ------

Verwendungsgruppe IX I VIII VII V IV 

B ............................ 1 1 1 1 2 
------

D .. cc •••••••••••••••••••••••• 1 1 1 
------ -

I Bedienstete nach anderen 
Rechtsvorschriften ......... 6 6 6 

Summe 19 ... I I I I I 1 1 1 I 7 8 9 

20. Bundesstaatliche HauptsteIle für Lichtbild und Bildungsfilm 

1350 

a) Bundeslehrer Direktor Lehrer Summe VBA VBB Summe Summe 
Beamte VB gesamt 

Verwendungsgruppe 

L 2 ..•..•..............••.•.......•.•...•.•......•..... I 2 2 \ 2 

Summe 20a ... I 2 2 I 2 
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Bundesministerium für Unterricht und Kunst 

b) Allgemeine Verwaltung und Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
handwerklicher Dienst übrige Summe Summe Summe 

A B C D Beamte Beamte VBA VBB VB gesamt 
) ------

Verwendungsgruppe lxi VIII VII V IV 

A ............................ -/1 5 5 5 
------

B ............................ 7 7 4 4 11 
------------

C ............................ 3 3 16 16 19 
------ --- ---

n ............................ 3 3 3 
------ ---

P 2 .......................... 1 1 1 

Summe20b ... I -/1 I I I 15 15 24
1 

24 39 

Summe 20 a und 20 b ... , 

Gesamtsumme 1 bis 20 ... 1 6.597129.6731 
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1. Zentralleitung 

1400 
Allgemeine Verwaltung 

Bundcsministerium für Wissenschaft und Forschung 

Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

I übrige 

r----v-e-rw-en-d-u-n-gs-gr-up-p-e--~I-I-X"ll-A-VI--II-I-VII-B-+1+ Beamte 

Summe VB A VB B Summe Summe 
Beamte VB gesamt 

A . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 2 16/3 58 76 76 
t----------,-----I---------------I----I----t---I------I---I 

B .......... , .. .. .. .. .. . • .. .. . 8/5 48 56 2 2 58 
t-------------+-I-------------I,--~I--~~--I---~--~---~ 

C ............................ 1 r 9 10 10 

Stimme 1 ... 21 16/3 1 815 1 1 1 1 115 142 2 144 

2. Universitäten 

1420 Vertrags-
a) Universitätslehrer Beamte assistenten Summe Summe 

gesamt 

Verwendungsgruppe A 1 B 

Ordentlicher Universitätsprofessor ...................... ,' : ................... 1.134 1.134 
~---

Außerordentlicher Universitätsprofessor ...................................... 520 520 

U niversi tätsassistent ....................................................... 4.030 300 80 380 4.410 

Summe 2 a ... 5.684 300 I 80 380 6.064 

b) Bundeslebrer Fach- Summe Summe Summe Direktor vorstand Lehrer Beamte VBA VBB VB gesamt 

Verwendungsgruppe 

L 1 .......................................... 10 9 109 128 128 

L 2 .......................................... 50. 50 50 

L 3 ........................................... ~ ". 
- --

I LI! 1 ....................................... 5 5 5 
-

I LI! 2 ........................................ 7 7 7 
----- ----~~ 

I LI! 3 ........................................ 1 1 1 

Summe 2b ... 10 I 9 1 160 179 13 I 13 192 
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Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 

c) Allgemeine Verwaltung urid Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

handwerklicher Dienst übrige Summe VBA VB B Summe Summe 
A B ,C D Beamte Beamte VB gesamt -----~-

IX 1 Verwendungsgruppe VIII VII V IV ---
A ............................ 8/7 528 536 110 110 646 

------------ ---- --~ 

B ............................ -/14 288 288 1.175 108 1.283 1.571 
------ --_. --- ---~ ---- ---

C ............................ -/21 228 228 812 63 875 1.103 
r-- ------ --------- --~ --

D ............................ -'-/19 193 193 610 68 678 871 
------------ ,----- ~,--

E ............................ 69 69 81 81 150 
'._-- --------- ------

P 1 .......................... 32 32 29 29 61 
------ r-----

P 2 ......................... ' 50 50 88 1 89 139 
------

P3 .......................... 34 34 78 1 79 113 
------

P4 .......................... 40 40 203 4 207 247 
------------

PS ........................... 8 8 105 12 117 125 
------------ --_. --~ 

11 Bedienstete nach anderen 
Rechtsvorschriften ......... 26 6 32 32 

Summe 2c .... 
1 

8/7 
1 

-/14 I -/21 I -/19 I 1.470 1.478 3.317 I 263 3.580 5.058 

Summe 2 a, 2 bund 2 c ... 1 3.973111.3141 

3. Universitäten - Zweckgebundene Gebarung 
1421 

,a) Universitätslehrer 

Verwendungsgruppe 

U niversitätsa ssistenten 

b) Allgemeine Verwaltung und handwerklicher Dienst 

Verwendungsgruppe 

A .................................................................... . 

Vertragsassistenten Summe 

A 
1 

10
1 

VBA 

1 

B 

13 

VBB 

VB 

23 

Summe 
VB 

1 2 

B .................. ','" ........... '.................. ........... ....... 16 9 25 

c ................................... ,.................................. 5. 1 6 

D ................................................................... . 1 2 

Summe 
gesamt 

23 

Summe 
gesamt 

2 

25 

6 

2 
----I--~~----I~--~ 

E ..................................................................... 1 

P 1 2 2 2 

P 2 1 

P 3 5 5 5 

P 4 1 1 

P 5 1 2 2 

Summe lb ............................•.........•.... 34 13 47 47 

Summe 3a und 3b ... 1 70 70 
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Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 

4. Wissenschaftliche Anstalten 
1422 

Allgemeine Verwaltung und hand· Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

werkJicher Dienst übrige Summe VBA VBB Summe Summe 
A B 

C I D Beamte Beamte VB gesamt 

IXI 
-------

Verwendungsgruppe VIII VII V IV 

A ............................ 2 77 79 2 2 81 
---------- ---

B .......................... ' .. -/1 38 38 16 1 17 55 
---------

c ........ : ................... -/5 43 43 16 1 17 60 
----------------1------------ ---

D ............................ -/1 11 11 22 22 33 
---------------- -

P 2 .......................... 1 1 1 1 2 
------------ ---- --

P 3 .......................... 1 1 4 4 5 
-------------

P 4 ....... : .................. 1 1 5 5 6 
------------ ------

P 5 ........ ' ............... ~. 1 1 4 4 5 

Summe 4 ... I 2 I -/1 I -/5 I -/1 I 173 175 70 I 2 72 247 

5. Bibliotheken und Bundesstaatliche Hauptstelle für wissenschaftliche Kinematographie 
1423 

Verwendungsgruppe/Dienstklasse Allgemeine Verwaltung und hand-
werklicher Dienst übrige Summe VBA VBB Summe Summc 

A B C D Beamtc Beamte VB gesamt 
-----_. 

VerwcndUogsgruppe lXi VIn VII V IV 

1) 
A •.......•........•.......... 8/12 192 200 24 2 29 229 

------------- ._-- ---
I) 

B ............................ 3/17 252 255 96 13 114 369 
---------

C .............. ; ............. -/4 81 81 66 2 68 149 
------------

D ............................ -/9 38 38 127 5 132 170 
--------------- -----

E ............................. 5 5 5 
-------------. --

P 1 ........................... 1 1 1 
---------------_. 

P 2 .......................... 
, 

1 1 1 
--------- ------ --- - ----- ---' 

P 3 .......................... 1 1 1 
- ------ ._-_. -----

P 4 .......................... 5 5 2 2 7 
--- --- ------ ----~ --. ------

P 5 .......................... 12 1 13 13 

Summe 5 .. I 8/12 I 3/17 I -/4 I -/9 I 573 584 338 I 23 361 945 

Dazu für die Zeit des yorübergehendec Bedarf •• ') 3, I) 5 Planstellen. . 
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Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 

6. Kunsthochschulen 

1430 
a) Hochschullehrer Beamte Summe 

gesamt 

Verwendungsgruppe 

Ordentlicher Hochschulprofessor ............................................ 268 268 

Außerordentlicher Hochschulprofessor ........................................ 96 96 
.-

Hochschulassistent .....................................•...........•.... o. 12 72 

Summe 6 a ... 436 436 

b) Bundeslehrer Summe Summe Summe Direktor Lehrer Beamte VBA VBB VB gesamt 

Verwendungsgruppe 

L 1 .................................................... 85 85 85 

L 2 .................................................... 2 2 2 
-

I L Bedienstete nach anderen Rechtsvorschriften ............ 6 6 6 
-

11 L Bedienstete nach anderen Rechtsvorschriften ........... 3 3 3 

Summe 6b •.• I 87 87 6 3 9 96 

3 Stellenplan 1981 
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Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 

e) Allgemeine Verwaltung ~d hand- Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

werklieher Dienst 

I_B 
übrige Summe VBA VBB Summe Summe 

A C D Beamte Beamte VB gesamt 

Verwendungsgruppe lXi VIII I VII V IV 

A ............................ -/1 13 13 2 2 15 
---------

B ............................ -/1 19 19 15 2 17 36 
------

C ............................ -/2 14 14 38 2 40 54 
---------

D .......................... :. -/1 20 20 34 2 36 56 
------

E ........ · .................... 24 24 64 64 88 
------

P 1 .......................... 3 3 3 1 4 7 
---------

P 2 •......................... 1 1 5 5 6 
------

P 3 .......................... 4 4 9 9 13 
--------- --

P 4 .......................... 2 2 2 2 4 
------

PS .......................... 4 4 21 5 26 30 

Summe 6e ... I -/1 I -/1 I -/2 I -/1 I 104 104 193 12 205 309 

Summe 6 a, 6b und 6 e .... 1 2141 841 1 

7. Museen 
1440 

Allgemeine Verwaltung und hand- Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

werklicher Dienst übrige Summe VBA VBB Summe Summe 
A B C D Beamte Beamte VB gesamt 

------
Verwendungsgruppe IX I VIII VII V IV 

A ...••...........•........... 9/1 106 115 22 6 28 143 
---._----- ---

B ............................ 1/1 36 37 32 4 36 73 
--------- -

C ...... , ..................... -/5 46 46 42 3 45 91 
---------

D ............................ -/6 62 62 137 2 139 201 
------

E ............................ 44 44 110 19 129 173 
------

PI ........................... 2 2 2 
------

P 2 .......................... 10 10 7 7 17 
------

P 3 .......................... 7 7 10 10 17 
------ -----;-

P 4 .......................... 5 5 22 1 23 28 
--------- I-

PS .......................... 1 1 35 35 36 

Summe 7 ... I 9/1 I 1/1 I -/5 I -/6 I 319 329 417 I 35 452 781 
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Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 

8. Bundesdenkmalamt 
1450· 

Allgemeine Verwaltung und hand- Verwendungsgruppe/DienstklasSe 

werklicher Dienst übrige Summe VBA VBB 
Summe· Summe 

A B C D Beamte Beamte VB gesamt 
------

Verwendungsgruppe IX I VllI VII V IV 

A ............................ 2/6 ! 53 55 15 3 18 73 
------ -----

B ............................. 15 15 12 1 13 28 
-------------------

C ............................ -/1 8 8 15 2 17 25 
---_._- --

D ......................••.... -/1 8 8 4 3 7 15 
------------ ------- ---

E ............................ 2 2 4 4 6 
------ ---- --

:P 2 .......................... 1 1 2 2 3 
------------ ---

P 3 .......................... 3 3 3 
------------

PS ........................... 1 1 1 

Summe 8 .... I 2/6 I I -/1 I -11 I 90 92 53 I 9 62 154 

Gesamtsumme 1 bis 8 ..•. 1 I 5.206114.4961 
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Bundesministerium für soziale Verwaltung 

1. Zentralleitung 

1500 
Allgemeitie Verwaltung und hand- Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

werklicher Dienst übrige Summe VBA VBB Summe Summe 
A 

B I c 
D Beamte Beamte VB gesamt 

Verwendungsgruppe IX I. VIII VII' V IV 

A .............••...... ; •..... 3/2 .40/18 89 132 17 1 18 150 
---~ --~--~----- -

B ............................. 4/45 121 125 15 15 140 
----~ --

C ...••.•...•......•.........• 1/2 25 26 17 17 43 
------------

.D ............................ -/4 20 20 65 6 71 91 
--------- -~--

E ................. ; .......... 7 7 3 3 10 
------

P3 ......... ' ................ 4 4 4 
--------

.. p 4 ........................... 1 1 1 

Summe 1 ... 3/21 40/18 
1 4/45 1 1/21 -/41 266 314 118 I 7 125 439 

2. Landesarbeitsämter 

1550 
Allgemeine Verwaltung und hand- Verwendungsgruppe/Dienstk lasse 

werklicher Dienst übrige Summe VBA VBB Summe Summe 
A B C D Beamte Beamte VB gesamt --_. ---

Verwendungsgruppe IX I VIII VII V IV 

A .......................•.... 9/12 141 150 23 23 173 
---------- i-

B ............................ 35/62 770 805 85 85 890 
--_ .. -------

C ............................ " -/92 868 868 182 1 183 1.051 
- -------------

D .......•.................... -/12 177 177 310 22 332 509 
------~---------------i-

E ............................ 14 14 14 14 28 
._---------

P 2· .......................... 4 4 4 
----~------ --

P 3 .......................... 35 35 14 14 49 
------ i-

P 4 .......................... 1 1 5 2 7 8 
---------

PS .......................... 1 1 30 88 118 119 

Summe 2 ... I 9/12 I 35/62 I -/92 I .,./12 I· 2.011 2.055 663 I 113 776 2.831 
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Bundesministerium für soziale Verwaltung 

3. Landesinvalidenämter 

1570 
Allgemeine Verwaltung und Verwendungsgruppe[Dienstklasse 

handwerklicher Dienst übrige Summe VBA VBB Summe Summe 
A B C D Beamte Beamte VB gesamt 

---------
Verwendungsgruppe IX I VIII VII V IV 

A ............................ 3[8 36 39 9 16 25 64 
----------

B ............................ 1[69 343 344 69 69 413 
-------------

C .................. , ......... -[38 125 125 38 1 39 164 
,,----'--------

D ........................... -[6 39 39 100 3 103 142 
---------- ----

E ........................... '. 7 7 14 14 21 
----------

P 2 .......................... 1 1 1 1 2 
---------

P 3 .......................... 1 1 2 2 3 
---------

P 4 ................. .- ........ 1 1 1 
------'-------- ---[-c--

P5 .......................... 7 6 13 13 

Summe 3 ... I 3[8 I 1[69 I -[38 I -[6 I 552 556 241" 26' 267 823 . 

4. Bundesstaatliche Prothesenwerkstätten (betriebsähnliche Einrichtungen) 

1572 -
Allgemeine Verwaltung und VeJtwendungsgruppc[Dienstklasse 

handwerklicher Dienst 

1+ 
übrige Summe VBA VBB 

Summe Summe 
A B D Beamte Beamte VB gesamt 

Verwendungsgruppe IX I VIII VII IV 
---

B ............................ 1 1 1 
--------------- --- ------- --

C ............................ -/1 2 2 2 2 4 
---- ------ ,---- -,-- ,--- ----- --- ---

D ........................... -[1 1 1 19 19 20 
--------- -- ---- ---

PS .......................... 1 1 1 
--------- ----- ---

II Bedienstete nach Kollektiv-
vertrag ......•............ 12 12 12 

Summe 4 ... 
/ / / 

-/1 
/ 

-[1 
/ 

4 4 34/ 34 ' 38 

5. Einigungsämter, Schlichtungsstellen, Heimarbeitskommissionen 
1590 

Verwendungsgruppe[Dienstklasse 
Allgemeine Verwaltung 

übrige Summe Summe Summe 
A B C D Beamte Beamte VBA VBB VB gesamt 

-------
Verwendungsgruppe IX / VIII VII V IV 

B ............................ -[1 1 1 5 5 6 
--- ----------- --- --- ---------

C ............................ 1 1 1 
------, ---------- ---

D ........................... 1 1 1 

Summe 5 ... I 
, -[1 

/ / / 
3 3 5 , 5 8 
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Bundesministerium für soziale Verwaltung 

6. Arbeitsinspektion 
1592 

Allgemeine Verwaltung und Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

handwerklicher Dienst übrige Summe VBA VBB Summe Summe 
A B C D Beamte Beamte VB gesamt 

------
Verwendungsgruppe IX 1 Vlll VII V IV 

A ............................ 9/10 74 83 33 33 116 
------

B ............................ -/21 87 87 28 28 115 
------

C ............................ -/19 43 43 22 22 65 
------

D ............... ~ .............................. -/5 19 ' 19 10 7 17 36 
---------

E ............................. 1 1 1 
------

P 3 .......................... 12 12 4 4 16 
-------I-P 5 .......................... 2 7 9 9 

Summe 6 ... 1 9/10 1 -/21 -/19 1 -/5 I 236 245 991 14 113 358 

I Gesamtsu~e 1 bis 6 ... 1 1.320 I 4.4971 
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257 

Bundesministerium für· Gesundheit und Umweltschutz 

1. Zentralleitung 

1700 
AB gemeine Verwaltung und Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

handwerklicher Dienst übrige Summe VBA VBB 
Summe Summe 

A B C D Beamte Beamte VB gesamt 
------

Verwendungsgruppe IX I VIII VII V IV 

A ............................ 1/1 23/14 56 80 29 2 31 111 
------------ --- r---------- ---

B ............................ 2/14 36 38 19 19 57 
------- ------ --- ---

C ............................ -/1 10 10 8 8 18 
-----.---- r'-

D ................... : ........ 5 5 40 1 41 46 
------------ --- --_. 

.E ............................ 2 2 2 
----------

P 2 .......................... 1 1 1 
------------- ---r-- --

P 3 .......................... 1 1 1 1 2 

Summe 1 ... 1/1 I 23/14 I 2114 I -/1 I I 111 137 97
1 

3 100 237 

2. Lebensmittel untersuc h ungsanstalten 

1790 
Allgemeine Verwaltung und Verwendungsgrilppe/Dienstklasse 

handwerklicher Dienst übrige Summe VBA VBB Summe Summe 
A B C D Beamte Beamte VB gesamt ------

Verwendungsgruppe IX 1 VIII VII V IV 

A ............................ 4/1 44 48 21 1 ·22 70 
---------

B ............................ -/3 36 36 19 2 21 57 
--- ---------

c ............................ -/2 16 16 7 1 8 24 
------

D . ~ ......................... 6 6 8 8 14 
------

E ............................ 1 1 1 
------

P 3 .......................... 1 1 1 
------------

P 4 .......................... 16 16 16 

Summe 2 ... 
1 

4/1 I -/3 
1 

-/2 
1 1 

104 108 71 
1 

4 75 183 
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BundesministeIium für Gesundheit und Umweltschutz 

3. Bakteriologisch-serologische und sonstige Untersuchungsanstalten 

1792 
Allgemeine Verwaltung und Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

handwerklicher Dienst übrige Summe VBA VBB Summe Summe 
A B C D Beamte Beamte VB gesamt 

------
Verwendungsgruppe . lxi VIII VII V IV 

A ........................... 8/9 48 56 42 3 45 101 
--- ------ --~ ---

B ............................. -11 46 46 35 5 40 86 
----_.---- --- ---

C ............................ -11 8 8 20 20 28 
------------------,---- ------

D 
, 

-/1 9 ••••••••••••••••••••••••• o. 9 48 3 51 60 
-~ ------ --- ----

E ............................ 1 1 1 
---------

PI .......................... 2 2 2 
------

P 3 ......................... : 1 1 18 18 19 
----------_._- --- I-----

P 4 .......................... 30 2 32 32 
-------_. -- ------

PS .......................... 1 1 1 

Summe 3 ... I 8/9 I -/1 I -11 I -11 I i12 120 197 I 13 210 330 

4. Veterinärmedizinische Anstalten 

1795 
Allgemeine Verwaltung und Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

handwerklicher Dienst I übrige Summe VBA VBB Summe Summe 
A B C D Beamte Beamte VB gesamt 

IX I ~I-v----
Verwendungsgruppe VIII IV 

A ............................ 2/5 27 29 3 3 32 
---------

B ................. : .......... -11 17 17 17 17 34 
------------

C ............................ -11 10 10 30 30 40 
---------

D ........................... -/2 12 12 34 34 46 
------

PI .......................... 4 4 2 2 6 
---------

P2 ......................... : 4 4 2 2 6 
---------

P3 .......................... 7 7 20 20 27 
------

P4 .......................... 4 4 28 28 32 

Summe 4 ... I 2/5 I -11 ·1 -11 
1 

-/2 
1 

85 87 136
1 

136 223 
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Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschu~ 

5. Bundeshebammenlehranstalten 

1794 
Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

Allgemeine Verwaltung 
übrige Summe 

A B C D Beamte Beamte 
-------

Verwendungsgruppe IX 1 VIII VII V IV 

C .................•.......... 
1 1 1 

-/1 
1 1 

2 2 

Summe 5 ... 
1 1 1 

-/1 
J I 2 2 

6. Veterinärmedizinischer Grenzbesthaudienst 

1796 
Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

Allgemeine Verwaltung übrige Summe 
A B C D Beamte Beamte 

------
Verwendungsgruppe IX 1 VIII . VII V IV 

.A . ~ ......................... 
1 I I 1 I 

Summe 6 ... I I 1 1 1 

Gesamtsumme 1 bis 6 .. . 1 

259 

Summe Summe VBA VBB VB gesamt 

1 
2 

1 
2 

Summe Summe VBA VBB VB gesamt 

I 

24
1 

9 33 33 

24
1 

9 33 33 

5541 1.0081 
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Auswärtige Angelegenheiten 

Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten 

1. Zentralleitung und Vertretungsbehörden 

.2000/2010 
Verwendungsgruppe/Dienstklasse Allgemeine Verwaltung u~d 

handwerklicher Dienst übrige Summe 
A B C D Beamte Beamte 

------
Verwendungsgruppe IX I VIII VII V IV 

A ............................ 5 59/74 267 331 
--------_. 

B ............................ 5/41 172 177 
------ ---

C ..................... , ...... 1/6 28 29 
---------

D ............................ -/4 29 29 
---------

E ............................ 20 20 , ------ ---
P3 .......................... 10 10 

---------
PS ........................... 

------
I Bedienstete nach anderen 

Rechtsvorschriften ........... 
------------

II Bedienstete nach anderen 
Rechtsvorschriften ......•.. 

Summe 1 ... 5 I 59/74 I 5/41 I 1/6 -/4 I 526. 596 

2. Diplomatische Akademie 

2020 
Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

Allgemeine Verwaltung und übrige Summe handwerklicher Dienst A B C D Beamte Beamte ------
Verwendungsgruppe IX I VIII VII V IV 

A ............................ -/1 2 2 
------

B ............................ 1 1 
------

C •••.••....•.• · .....•....•.••• 
------

D ............................ 1 1 
------

E ............................ 1 1 
------

P2 ........................... 
------

P3 .......................... 1 1 
---------

P4 ........................... 
------

PS ........................... 
Summe 2 ... I -/1 I 1 I I I S 6 

VBA VBB Summe Summe 
VB gesamt 

5 5 336 
r-- ---

27 1 28 205 
I-

92 1 93 122 

327 8 335 364 
--

36 1 37 57 
------_. -_ .. 

16 16 26 
-

6 6 12 12 
-- ---

97 6 103 103 
--

74 34 108 108 

680 I 57 737 1.333 

Summe Summe VBA VBB VB gesamt 

2 

1 

1 1 1 

1 1 2 

1 1 2 

1 1 1 

1 

7 1 8 8 

1 1 2 2 

12 I 2 14 20 
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Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten 

3. Österreichische Kulturinstitute 
2030 

Allgemeine Verwaltung und Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

handwerklicher Dienst übrige Summe 
A B C D Beamte Beamte ------

Verwendungsgruppe IX I VIII VII V IV 

A ......•..................... -/6 17. 17 
-------------

B .•.......................... -/1 7 7 
---------

C ...•....•................. ~. -11 1 1 
---------

D ••......•.........•......... 1 1 
---------

E ............................ 1 1 
----------

PS .......................... 
---------

I Bedienstete nach anderen 
Rechtsvorschriften ......... 

---------
II Bedienstete nach anderen 

Rechtsvorschriften .......•. 

Summe 3 ... I -/6 I -/1 I -11 I I 27 27 

Gesamtsumme 1 bis 3 ... 1 

261 

VBA VBB Summe Summe 
VB gesamt 

5 5 22 
---

4 4 11 
---

5 5 6 

10 1 11 12 

1 

1 1 1 
I---- ---

8 1 9 9 

8 8 8 

41 I 2 43 70 

I 7941 1.4231 
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1 Z 11 . entra eltung 
3000 

Allgemeine Verwaltung und 
handwerklicher Dienst 

Verwendungsgruppe 

A ............................ 

B ............................ 

C ............................ 

D ........................... 

E ............................ 

P3 .......................... 

PS ........................... 

Summe 1 ... 

}ustizwesen 
Bundcsministcrium für Justiz 

Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

übrige 
A B C D Beamte 

------
IX 1 VIII VII V IV 

1) I) 
3/1 30/4 44 

------
5/3 19 

---------
2/7 26 

--- -.------
4/1 12 

---------
1 

-------

---------

3/11 30/4 1 5/3 1 2/7 1 4/1 1 102 

1) Hievon können 6 Planstellen mit Generalanwölten besetzt werden (für Sektion IV). 
") Hievon können 14 PlaOlteUen mit Staatlanwölten beaetzt werden (für Sektion IV). 

2. Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur 

3010 

a) Richter Präsident Vize- Senats-
präsident präsident 

Ri .................................. 1 1 21 11 1 

Summe 2a .... 1 I 21 11 1 
1) Dazu fur dIe Zelt des vorübergehenden Bedarfes 1 Planstelle. 

b) Staatsanwälte General- Erster 

prokurator General-
anwalt 

I StA ............................................. 1 1 3 1 

Summe 2 b .... 1 1 3 
1 

c) Allgemeine Verwaltung und Verwendungsgruppe/Dienstkiasse 

handwerklicher Dienst übrige 
A B C D Beamte -----------

Verwendungsgruppe IX 1 VIII VII V IV 

B ............................ 1/1 6 
---_. -------

C ............................ 4 
---------

D ........................... -11 7 
---------

E ............................ 2 
------

P3 .......................... 2 

Summe 2c ... 1 1 I/I _ \ I -/1 I 21 

Summe 2 a, 2 b und 2 c ••. 1 

, 

Summe VBA VBB Summe Summe 
Beamte VB gesamt 

77 77 
---

24 24 

28 9 9 35 

16 24 24 42 

1 2 2 3 

7 7 7 

2 2 2 

146 441 44 190 

Hofrat Summe Summe 
Beamte gesamt 

371) 52 52 

38 52 52 

General- Summe Summe 
anwalt Beamte gesamt 

10 14 14 

10 14 14 

Summe VBA VBB Summe Summe 
Beamte VB gesamt 

7 7 

4 5 5 9 

7 11 11 18 
i-

2 2 

2 1 1 3 

22 17 1 17 39 
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Bundesministerium für Justiz 

3. Justizbehärden in den Ländern 

a) 

b) 

c) 

3020 Präsi- Richter Präsi-
Richter und Richteramtsanwarter dentdes VlZeptäsi- Senats- des dent Ober- dent des ptä.ident Ober-

landes- Oberlan- des Ober- landes- des Ge-
de.gerich- landes- richts-gerich- tes gerichtes gerich- hofes I tes tes 

Ri ...................•....... 4 4 53 91 20 
------~ ---

Richteramtsanwärter ........... 

Summe 3 a ... 41 41 53
1 91 1 20

1 
1) Hievon 7 Planstellen für das Evidenzbüro des Obersten Gerichtshofes. 
') Hievon können 20 Planstellen für Verwendungen in der Zentralleitung herangezogen werden. 
3) Dazu für die Zeit des vorübergehenden Bedarfes 25 PlansteIl en. 

Staatsanwälte Erster Oberstaats-

Vize-
präsi- Richter-

dentdes übrige amts- Summe Summe 
Ge- Richter anwär- Beamte gesamt 

richts- ter 
hofes I 

1) 2) 
32 1.184 1.388 1.388 

------
8) 

119 144 144 

32 1 1.184 1 144 1.532 1.532 

Oberstaats-Oberstaats- anwalt- Leitender Summe Summe 
anwalt- Staatsanwalt anwalt stellvertre- Staatsanwalt Beamte gesamt 

stell vertre-
ter, ter 

StA ......................... 4 I 41 9 ') I 17 I 159 5) 194 194 

Summe 3 b ... 41 41 10 I 17 159 194 194 

') Dazu füt <fie Zelt des vorubergehenden Bedarfes 1 Planstelle. 
S) Hievon können 4 Planstellen für Verwendungen in der Zentralleitung herangezogen werden. 

Allgemeine Verwaltung und Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
handwerklicher Dienst übrige Summe Summe Summe 

A B C D Beamte Beamte VBA VB B VB gesamt 
------

Verwendungsgruppe IX I VIll VII V IV 

A ............................ 6 6 6 
------------------ ------

B ............................ 78/52 953 1.031 71 71 1.102 
------------

C ............................ 80/36 1.153 1.233 483 14 497 1.730 
------ ---- --- ---

D ............................ 100 837 937 668 109 777 1.714 
----------

E ............................ 62 62 25 25 87 
---------- - ,-------_. 

. P 1 .......................... 1 1 1 
----------- --- --- ---

P2 .......................... 3 3 3 
-------------- .---.--- --- ----

P3 .......................... 44 44 10 10 54 
---- ---------- --------

P4 .......................... 9 9 14 4 18 27 
--------------- I-

PS ..... ................... 20 20 147 161 308 328 

Summe 3 c .•. I I 78/52 I 80/36 1 100 I 3.082 ,3.340 1.424 1 288 1.712 5.052 

Summe 3 a, 3 b und 3c ... , 1.7121 6.778) 
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Bundesministerium für Justiz 

4. Justizanstalten 

3030 
a) Justizwachdienst und Dienstklasse/Dienststufe 

Erzieher übrige Summe Summe 

vrrl I 
V 

I 
IV I IV-! I IV-I 

Beamte Beamte gesamt 

Verwendungsgruppe 
VI (3) (3) (2) . (1) 

W 1 ....................... 5/7 20 58 83 83 
--------

W 2 .•.......•.......•..... 30/5 11 294 984 1.240 2.559 2.559 
--------

W 3 ....•••.........•...•.. 220 220 220 

Summe 4a ... 5/7 120 130/5 1 11 1 294 1 984 1.518 2.862 2.862 

b) Bundes!ehrer 
Summe Summe Summe 

Direktor Lehrer Erzieher Beamte VBA VBB VB gesamt 

Verwendungsgruppe 

L2 ........................................... 2 3 10 15 15 

II LI! 2 .........................•.............. 3 3 3 

II LI! 3 .............•......................•... 1 I 1 1 1 1 

Summe 4b ... 21 31 10 15 1 4 4 19 

c) Allgemeine Verwaltung und Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
handwerklicher Dienst übrige Summe Summe Summe 

A B C D Beamte Beamte VBA VBB VB gesamt ---
Verwendungsgruppe IX 1 VIII vrr V IV 

A .•..••....•.....•........... 1/3 54 55 6 10 16 71 
---------

B ............................ -/2 69 69 10 1 11 80 
---------

C ....•..•..•.............. : .. -/2 16 16 13 13 29 
------

D ........................... -11 8 8 33 1 34 42 
---------

P 1 .......................... 6 6 2 2 8 
--- ---

P 3 .........•................. 3 3 12 12 15 
---------

P 4 .......................... 3 3 3 
------ --

P 5 ....•...... '.' ... " 0" ••••• 

, 
1 1 1 

Summe 4 c ... I 1/3 1 -/2 1 -/2 I -/1 1 156 157 80 1 12 92 249 

Summe4·a; 4 b und 4 c .. . , 961 3.130 I 
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Bundesministerium für Justiz 

S. Bewährungshil fe 
3050 

Allgemeine Verwaltung Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

A 
eiD 

übrige Summe VBA VBB Summe Suriune 
B Beamte Beamte VB gesamt 

IX I 
-------

Verwendungsgrnppe VIII VII V IV 

A ............................ 1 14 15 15 
------

B ............... ; ............ 156 156 16 2 18 174 

Summe 5 .. I 1 I I I 1 
170 171 16

1 
2 18 169 

Gesamtsumme 1 bis 5 ... 1 1.887110.3921 
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Landesverteidigung 

Bundesministerium für Landesverteidigung 

1. Zentralleitung 

4000 
Allgemeine Verwaltung Und Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

handwerklicher Dienst übrige 
A B C D I}eamte 

------
Verwendungsgruppe IX 1 VIII VII V IV 

A ........................... 1 25/5 70 
---------

B ......................•..... 20/13 265 
---------

C .....•...................... 1/12 154 
----------

D ........................... 3 93 
--------- ---

E ...................... · ...... 12 
---------

P 2 •....•......•......•...... 2 
--- ._--------

P 3 ................ : ••....... 22 
------

P 4 .......................... 2 
--------_. 

PS ......•................... 10 

Summe 1 ... 1 1 25/5 1 20/13 1 1/12 1 3 1 630 

2. Militärpersonen 

4010 
Verwendungsgruppe/Dienstkiasse 

übrige 
Hl H2 Beamte 

Verwendungsgruppe lxi VIII I VII VII 1 VI 

Hl ......................... 4/1 59/26 155 222 
------

(VIII)/12 
H2 ......................... 198/130 411/8 2.238 

---------

H3 ......................... 2.743 
------ ---

H4 ......................... 255 

Summe 2 ... 4/11 59/26 1155 1198/1421 411/81 5.458 

HieTon können 1) 147. ') 212.') 5 Plaaatellen für eine Verwendung in der ZenttabteIle herangezogen werden. 
.) Auf Rechnung Ton freien Planstellen können Beamte der Verwendung.gruppe A ernannt werden. 
') HieTon können 7 PI_teilen f'Ur Bedienstete nach anderen Rechtsvorschriften gebunden werden • 
• ) Auf Rechnung von freien Planstellen können bio zu 50 Beamte der Verwendungsgruppe B ernannt werden. 

Summe 
Beamte 

96 

285 

155 

96 

12 

2 

22 

2 

10 

680 

Summe 
Beamte 

1)')6) 
440 

1)')7) 
2.847 

I) 
2.743 

255 

6.285 

') HieTOß kann 1 Bediensteter für eine Verwendung im Heeresgeschichtlichen Museum berangezogen werde". 

VBA VBB Summe Summe 
VB gesamt 

-
2 2 98 

---I----f----
11 11 296 

39 39 194 

305 13 318 414 
--- ------

7 7 19 

2 

22 

2 

26 26 36 

390 I 13 403 1.083 

Summe 
gesamt 

440 

2.847 

2.743 

255 

6.285 
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Bundesministerium für Landesverteidigung 

3. Heeresverwaltung 

4010 
a) Allgemeine Verwaltung und Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

handwerklicher Dienst übrige Summe VBA VBB Summe Summe 
A B C D Beamte Beamte VB gesamt 

---- -----
Verwendungsgruppe IX I VIII VII V IV 

A ........................... 3 60 63 45 15 60 123 
------------- --- ---

B ............................ 11/19 667 678 78 78 756 
---- -------------- ---- --- ---

I) I) 1) ') 
C .•.......................... 195 8.604 8.799 82 82 8.881 

--------------- --- ------ -----1----
1) 8) 1) ') 

D ........................... 14 2.595 2.609 267 34 301 2.910 
------ --------- ---- ------ --- ---

I) 1) 
E ............................ 19 19 38 38 57 

--------- ------ --- ---

I) 1) 
Pi .......................... 550 550 90 90 640 

------------t--- ---I---- ---

I) 1) 
P 2 .......................... 961 961 200 200 1.161 

--- ------ -- ------ ---
I) 1) 

P 3 .......................... 829 829 313 313 1.142 
---------------------I---- -----

1) 1) 
P4 .......................... 177 177 97 97 274 

------ ----
I) 1) 

P 5 .......................... 61 61 90 28 118 179 
------- I- -------

I Bedienstete nach anderen 
Rechtsvorschriften ........ 33 33 33 

Summe 3 a ... I 3 
1 

11/19 
1 

195 
1 

14
1 

14.523 14.746 1.300 
1 

110 1.410 16.156 

') Von der Gesamtsumme der Planstellen der Verwendungsgruppen C, D, E, PI bis F' 5 und der Entlobnung.gruppen c, d, e und p I bio p 5 der 
Hceresverwaltung können bis 11.080 Planstellen mit Bediensteten, welche zur Ausübung einer UO-FunktiOD gemäß § 11 dei Wchrgescucs herangezogen 
lind. besetzt oder von zvS gebunden werden. 

Hievon können bit zu ') 204, ') 5, ') 2. ') 2 Planstellen für eine Verwendung in der Zentralstellc berangezogen werden. 

b) Bundeslehrer 
Summe Summe Summe Direktor Lehrer Beamte VBA VBB 'VB gesamt 

Verwendungsgruppe 
, 

1 1 
L2 .................................................... 44 44 44 

Summe 3ob ... I 44 44 I 44 

Summe 3 a und 3 b ... 1 1.410 116,200 I 

4 Stellenplan 1981 
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Bundesministerium für Landesverteidigung 

4. Heeresgeschichtliches Museum, Militärwissenschaftliches Institut 
4040 

Allgemeine Verwaltung und Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

handwerklicher Dienst , . übrige Summe VBA VBB Summe Summe 
A B C D Beamte Beamte VB gesamt 

---------
Verwendungsgruppe IX I VIII VII V IV 

A ............................ -/2 13 13 13 
------ ---I---- ---

B ............................ -11 8 8 1 1 9 
--------- I----

i) 
C ...............•...•........ -/2 4 4 4 

--------- I-
D ........................... 8 8 12 12 20 

------ I-

E ............................ 5 5 20 20 25 
---------

P 1 .......................... 4 4 1 1 5 
---------

P 2 ........•................... 8 8 1 1 9 
------------ --- r---

P 3 .......................... 1 1 2 2 3 
--------- ---

P 4 .......................... 1 1 1 1 2 
----------

P 5 .......................... 1 1 1 1 2 

Summe 4 ... I -/2 I -/1 I -/2 I I 53 53 39 I 39 92 

I) HieTOD kann 1 Planstelle von einem Bediensteten, weichet zur Ausübung einet Va-Funktion gemäß § 11 des Wehrgese .... herangezogen iot, besetzt w",dea. 

5. Heeres-Land- und Farstwirtschaftsbetrieb Allentsteig (betriebsähnliche Einrichtung) 
4050 

Allgemeine VerWaltung und Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

handwerklicher Dienst übrige Summe VBA VBB Summe Summe 
A B C D Beamte Beamte VB gesamt ------

, Verwendungsgruppe IX I VIII VII V IV 

A ........................... 1 1 2 2 
. _--------

C ............................ 1 1 1 
----------.--

I Bedienstete nach Kollektiv-
vertrag ..................... 24 24 24 

------

II Bedienstete nach Kollektiv-
vertrag .................... 57 21 78 78 

Summe 5 ... I 1 I I I 2 3 ., 81 I 21 102 105 

Gesamtsumme 1 bis 5 .. . 1 1.954123.765 1 

Zu 460 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)98 von 542

www.parlament.gv.at



-- --- -------------

269 

Finanzen 

Bundesmil:listerium für Finanzen 

1. Zentralleitung 
. 5000 

Allgemeine Verwaltung und Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

handwerklicher Dienst übrige Summe VBA VBB Summe Summe 
A B C D Beamte Beamte VB gesamt -----------

Verwendungsgruppe IX 1 VllI VII V IV 

A ............................ 6/1 55/49 
1) 

170 237 5 5 242 
--------_._-

B ...... ' .............. : ....... 9/68 217 226 29 29 255 
----------

C ............................ 1/20 110 111 28 28 139 
---' ---

D ........................... -J:l4 38 38 115 6 121 159 
---' -_.----

E ............................ 31 31 18 18 49 
------' --- --_.-

Pi .......................... 10 10 10 
---------

P 2 ..•....................... 5 5 5 
------

P 3 .......•.................. 10 10 10 
-------_.------- ---

P 4 .................•........ 10 10 2 .2 12 
------

P 5 .......................... 15 15 36 36 51 

Summe 1 ... 6/11 55/49 1 9/68 1 1/20 1 -/14 1 622 693 233 1 6 239 932 

I ~ Dazu für die Zeit de. vorübergehenden Bedarf •• 6 Plan.tellen. 

2. Finanzlandesdirektionen und Staatshauptkasse 

5040 
a) Allgemeine Verwaltung und Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

handwerklicher Dienst übrige Summe VBA VBB Summe Summe 
A B C D Beamte Beamte VB gesamt 

---------
Verwendungsgruppe IX 1 VIII VII V, IV ---

A ............................ 4 181 , 703 888 18 1 19 907 
-------_.- ------ --_. ---- -- -

B ............................ 585/177 4.641 5.226 307 14 321 5.547 
--- ._----- -_. --------- .---'--

C ......•.•................... 250/365 4.398 4.648 633 30 663 5.311 
---._---_.- ---

D ........................... 48/35 450 498 486 21 507 1.005 
--------- --- --_. 

E ............................ 73 73 37 37 110 
---._---

Pi .......................... 11 11 1 1 12 
---._-- '---

P 2 .......................... 34 34 1 1 35 
---------- '---

P 3 .......................... 84 84 15 3 18 102 
--------- --

P 4 .......................... 89 89 43 4 47 136 
----------

P 5 ........................... 75 75 230 208 438 513 
-----_. --- 0-

n Bedienstete nach anderen 
Rechtsvorschriften ......... 23 23 23 

Summe 2a ... 4 1181 1585/1771250/3651 48/35 110.558 11.626 1.771 1 304 2.075 13.701 
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Bundesministerium für Finanzen 

b) Zollwachdienst Dienstklasse/Dienststufe 
übrige Summe Summe 

VIII 
VI 

I 

V 

I 
IV I IV-! I lV-I 

Beamte Beamte gesamt 

Verwendungsgtuppe (3) (3) (2) (1) 

W 1 ....................... 10/6 15/16 30 55 55 
-------------- ---, 

W 2 ....................... 60/15 50/9 335/312 1.428 1.350 3.223 3.223 
--------------

W 3 ....................... 706 706 706 

Summe 2b ... 10/6115/161 60/15 1 50/9 1335/31211.4281 2.086 3.984 3.984 

Summe 2a und 2b ... 1 2.0751 17.685 1 

3. Finanzprokuratur 

S050 
Allgemeine Verwaltung und Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

handwerklicher Dienst übrige Summe VBA VBB Summe Summe 
A B 

C I D Beamte Beamte VB gesamt 

IX 1 
------

Verwendungsgruppe VIII VII V IV 

A ............................ 1 13 29 43 2 2 45 
------------

B ............................ 1 1 2 1 1 3 
--------- ---- --- ---

C ............................ 1 5 6 1 1 7 
--- ---------

D ........................... 19 19 12 1 13 32 
------------ --- ------

E ............................ 2 2 4 4, 6 
----------

P 3 .......................... 2 2 2 
---------

PS .......................... 2 2 4 1 5 7 

Summe 3 ... 1 1 13 
1 1 1 1 1 1 60 76 24 1 2 26 102 

4. Hauptpunzierun-gs- und Probieramt 

5060 
Allgemeine Verwaltung und Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

handwerklicher Dienst übrige Summe VBA VBB Summe Summe 
A B C D Beamte Beamte VB gesamt 

------
Verwendungsgruppe IX I VIII VII V IV 

A ............................ 1 13 14 14 
--- ------ ---------- -----

B_ .....•............. ........ 1 7 8 8 
--------- I----r---

C .............. -.............. 3 11 14 14 
------------- I---- ---

D ........................... 12 12 12 
---------------- ---- --

E .. .- ..... ' .................... 1 1 1 
--- ---------

P 5 ........................... 2 2 2 

Summe 4 ... 1 1 I 1 I 3 I I 44 49 1 2 2 SI 
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Bundesministerium für Finanzen 

5. Bundesrechenamt 

5070 Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
Allgemeine Verwaltung und 
handwerklicher Dienst J_c- übrige Summe VBA VB B Summe Summe 

A B D Beamte Beamte VB gesamt 

Verwendungsgruppe IX I VIII VII IV I V 

A ............................ 2 4 6 2 2 8 
--_ .. --------- I-

B .....................•...... 6/7 165 171 132 132 303 
._-- ---- -

C ................••..•••.•••. 1/1 45 46 119 119 165 
---------

D ........................... -/1 34 34 48 48 82 
------ -.-

E ............................ 17 17 1 1 18 
._--------

P 2 ........................... 1 1 1 
------ -- --

P 3 .......................... 4 4 4 
------------ f--- I--

P 4 .......................... 3 3 14 14 17 
------- ----

P 5 .......................... 4 4 31 31 35 

Summe 5 ... I 2 I 6/7 I 1/1 I -/1 I 277 286 347 I 347 633 

6. Österreichisches Postsparkassenamt 

5080 Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
Allgemeine Verwaltung und 
handwerklicher Dienst I übrige Summe VBA VBB Summe Summe 

A B _C __ I_D _ Beamte Beamte VB gesamt 

Verwendungsgruppe IX I VIII VII V I IV 
---

A ............................ 1 9 36 46 4 4 50 ._-- --------- ._- ._--
B .........•.................. 28 256 284 284 

---------- ------- ._-- ----
C ............................ 43 515 558 477 20 497 1.055 

---------------- --- ----- -_. ---
D ........................... 58 58 85 80 165 223 

-----_. ------ --- ---- ---_. ----
E ............. _ .............. 10 10 1 1 11 

--------- ---
P 1 .......................... 8 8 8 

----------- ---
P 2 .......................... 10 10 4 4 14 

------._------ --
P 3 ................. ; ........ 7 7 7 7 14 

------ --_. --
P 4 .......................... 2 2 2 2 4 

--- ------ ------
PS .......................... I 9 9 21 21 30 

Summe 6 ... 1 I 9 I 28 I 43 I I 911 992 601 I 100 701 1.693 
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Bundesministerium für Finan?en 

7. Österreichische Salinen AG 
" ...... , 

5090 
Allgemeine Verwaltung und hand- Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

werklicher Dienst übrige Summe VBA VBB Summe Summe 
A B C D Beamte. Beamte VB gesamt 

------
Verwendungsgruppe lXi VIII VII V IV 

A .•..•...••. , ................ I 5/2 2 7 7 
------

B •••.•..........•............ 2/2 7 9 9 
---------

C ..•.•.••..•....•........•... 19/9 17 36 36 
---------

D •..•.........•..•.•.......... -/1 2 2 2 
--------------- ---I---- ---

TI Bedienstete nach anderen 
Rechtsvorschriften ......... 136 136 136 

Summe 7 ... I 5/2 I 2/2 I 19/9 I -/1. I 28 54 136
1 

136 190 

Gesamtsumme 1 bis 7 .. . 1 3.526121.286 1 
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Wirtschaft 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 
1. ZentraIleitung 

6000 
Allgemeine Verwaltung und Verwendungsgruppe/Dienstk!asse 

handwerklicher Dienst übrige Summe VBA VBB Summe Summe 
A B C D Beamte Beamte VB gesamt 

-----
Verwendungsgruppe rx I VIII VII V IV 

A ........................... 3 72/6 94 169 9 9 178 
- ------' -_. ------ --- ---

B ........................... 17/9 126 143 7 7 150 
- ------------ ._--

C ......•..................... 3/4 38 41 40 2 42 83 
- ---------- ._-~ 

D ........................... 4/1 33 37 41 3 44 81 
- ------------ --

E ............................ 4 4 4 
--------- --

P 3 .......................... 10 10 3 3 13 

Summe 1 ... 3 , 72/6 I 17/9 I 314 I 4/1 I 305 404 100 I 5 105 509 

2. Landwirtschaftliche Bundeslehranstalten 

6050 
a) Bundes!ehrer Direktor Fachvor- Lehrer Summe VBA VBB Summe Summe 

stand Beamte VB gesamt 

Verwendungsgruppe 

LPA .......................................... 3 4 4 
----- ---

L 1 ........................................... 11 2 108 121 121 

L 2 ...•....................................... 78 78 78 

L 3 ...••............ ' ......•...•.•......•...... 1 

I LI! 1 ........................................ 34 34 34 

I LI! 2 ........................................ 37 37 37 

I LI! 3 ........................................ 1 1 

n LI! 1 ....................................... 3 3 3 

n LI! 2 ........................................ 1 1 1 

II LI! 3 ...................... ~ ................................. " ....... 1 1 1 

Summe 2a ... 12 I 21 190 204 72 1 5 77 281 
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Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 

h) Allgemeine Verwaltung und band- Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
werklicher Dienst übrige Summe Summe Summe 

A B C D Beamte Beamte VBA VBB VB gesamt. 
------

IX I Verwendungsgruppe VIII VII V IV -
A ........... ' ................. 2/1 34 36 36 

--- -----_. --- --- ---- --_. ---
B ............................ -/3 25 25 11 11 36 

------------ ---- --- ---
C ............................ 2 13 15 13 13 28 

---------------
D ............................ -11 9 9 18 18 27 

--------------- --- -- - -- ----
P 1 ........................ ,- 2 2 1 1 3 

--- --------- f---- ----- --_. ---
P 2 .......................... 19 19 16 16 35 

--------------- ----
P 3 ....................... : .. 20 20 29 29 49 

--------- --I-
P 4 .......................... 8 8 32 32 40 

--------- --I-
P 5 .......................... 20 20 20 

I---------------- ---
li Bedienstete nach Kollektiv-

vertrag .................... 46 31 77 77 

Summe 2b ... I 2/1 I -/3 I 2 I -11 I 130 134 186 I 31 217 351 

Summe 2 a und 2 b ... 1 

3. Land wirts chaftliche Bundes versuchsanstal ten 

6051 
Allgemeine Verwaltung und hand- Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

werklicher Dienst übrige Summe VB A VBB Summe Summe 
A B C D Beamte Beamte VB gesamt 

------
Verwendungsgruppe IX I VIII VII V IV 

A ............................. 11/8 111 122 17 17 138 
--------- ._-_. ---- --' 

B ............................. 3/2 99 102 27 27 128 
--------- ------- ------- --- ---

C ............................ 6 53 59 103 103 161 
---------- ---- --I- ---

D ............................ 5 3 8 101 1 102 110 
--------------------------

P 1 ........................... 13 13 4 4 17 
------ -------

P 2 .......................... 34 34 23 23 57 
------------_. --- -- -

P3 .......................... 18 18 43 43 61 
------ ------

P 4 .......................... 2 2 28 28 30 
---- ---- -- - ---

P 5 .......................... 2 2 2 
--- -------------

II Bedienstete nach Kollektiv-
vertrag ................... 

1 
22 52 74 74 

Summe 3 ... I 11/8 I 3/2 I 6 I 5 I 333 358 368 I 55 423 781 
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Rundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 

4. Forstwirtschaftliehe Bundeslehranstalten 

6052 
a) Bundeslehrer Direktor Lehrer 

Verwendungsgruppe 

L 1 2 23 

L2 12 

I L/l 1 ................................... : ............ . 

I L/l 2 ............................................... . 

II L/l 1 

Summe 4 a ... 35 

b) Allgemeine Verwal tung und hand- Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
werklicher Dienst übrige 

A B C D Beamte ------
Verwendungsgruppe IX I VIII VII V IV 

A ............................ -{1 1 
-------

B ............................ 4 
-------

C ............................ 3 
------

P 1 .......................... 1 
------

P2 ......... , ................. 4 
-------

P 3 ........................... 1 
---------

P4 ........................... 1 
------

P 5 ........................... 
------ ---

II Bedienstete nacb Kollektiv-
vertrag .................. 

Summe 4,b ... I -{1 I I I I lS 

Summe 4a und 4 b .. .1' 

Summe VB A VB B Summe Summe 
Beamte VB gesamt 

25 25 
--

12 11 

12 12 12 

8 8 8 

2 2 2 

37 20 I 2 22 59 

Summe Summe Summe 
Beamte VBA VBB VB gesamt 

1 1 

4 4 
---

3 S' S 8 

1 1 

4 2 2 6 
-f--1------

1 2 2 3 
f---

1 5 5 6 
I---- ----

1 1 1 

2 2 2 

15 15 I 2 17 32 
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Bund~ministerium für Land- und Forstwirtschaft 

5. Forstliche Bundesversuchsanstalt 
6053 

Allgemeine Verwaltung und hand- Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

werklicher Dienst übrige Summe VBA VBB Summe Summe 
A B C D Beamte Beamte VB gesamt 

------
Verwendungsgruppe IX' VIII . VII V IV 

A ............................ 3/6 61 64 8 8 72 
----------

B ............................ 36 36 21 21 57 
--- ---

C ............................. 4 7 11 16 16 27 
---------

D ............................ -11 3 3 26 2 28 31 
------

·P2 ........................... 8 8 2 2 10 
---------

P 3 ......................... ~ .. 3 3 8 8 11 
------

P 4 ........................... 5 5 5 
------

PS ........... , ....... '" ..... 1 1 2 2 
------ I-

U Bedienstete nach Kollektiv-
vertrag .................. 12 20 32 32 

Summe 5 ... I 3/6 I I 4 I -/1 I 118 125 99 I 23 122 247 

6. Bundesinstitut für Gewässerforschung und Fischereiwirtschaft 

6054 
Allgemeine Verwaltung und hand- Verwendungsgruppe/Dienstkiasse 

werklicher Dienst übrige Summe 
VBA VBB Summe Summe 

A B C D Beamte Beamte VB gesamt 
------

Verwendungsgruppe IX I VIII VII V IV 

A ............................ -/1 7 7 7 
------------

B ............................ 1 1 2 2 3 
--- ---

C .................. ; ........ ·. 2 2 4 4 6 
------ ---

D ............................ 1 1 1 1 2 
------

P 1 ........................... 1 1 1 
---------

P 2 .......................... 6 6 6 
---------

P 3 .......................... 2 2 1 1 3 
---------

P4 .......................... 1 1 1 
---------

II Bedienstete nach Kollektiv-
vertrag ................... 1 1 1 

Summe 6 ... I -/1 I I I I 21 21 8 I 1 9 30 
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Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 

7. Bundeslehr- und Versuchsanstalten für Milchwirtschaft 
6055 

a) Allgemeine Verwaltung und hand- Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

werklicher Dienst übrige 
A B C D Beamte 

------
Verwendungsgruppe IX I Vlll vn V IV 

A ............................ 2/1 9 
------------

B ............................ 4 
------------

C ............................ 2 7 
---------

D ............................ 1 
---------------

Pi .......................... 
------------

P 2 .......................... 
------------

P3 .......................... 
---------------

P 4 .......................... 
------

li Bedienstete nach Kollektiv-
vertrag ................... 

Summe 7a ... I 2/1 I I 2 I \ 21 

b) Bundcslehrer 
Direktor Lehrer 

V crwendungsgruppc 

L2 1 

IL/J 1 ........................•......•.........•....•.... 

I L/J2 .................................................. . 

Summe VBA VBB Summe Summe 
Beamte VB gesamt 

11 1 1 12 
---

4 8 8 12 
---------- ---

9 19 19 28 
---

1 9 9 10 
--- ---I- --- ---

5 5 5 
---

6 6 6 
--- ----

23 , 23 23 
--- ---~ --

14 14 14 
---

2 2 2 

25 85\ 2 87 112 

Summe VB A VB B Summe Summe 
Beamte VB gesamt 

1 1 

7 7 7 

1 1 
I-------------------------------------------r-·----·�-----.-----.----~I---~I----~r_--~ 

1I L/12 .............................................••... 1 1 1 

Summe 7b ... 1 1 81 1 9 10 

Summe 7 a und 7 b ... 1 G 96 1 1221 
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Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 

8. Pferdezuchtanstalten 

6056 
Allgemeine Verwaltung und hand- Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

werklicher Dienst übrige Summe VBA VBB Summe Summe 
A B C D Beamte Beamte VB gesamt 

------

Verwendungsgruppe IX I VIII VII V IV 

A ............................. 1/1 3 4 4 
.------------- --~ 

B ............................ 1 2 3 1 1 4 
---------

C ............................ 1/1 7 8 3 1 4 12 
------------ --- --------

D ............................. 1 2 3 1 1 4 
-------------- ---

P 1 .......................... 6 6 6 
-.--- ------ ---

P 2 .......................... 27 27 27 
--------- ---

P 3 .......................... 14 14 14 
------._--

II Bedienstete nach Kollektiv-
vertrag ................... 56 8 64 64 

Summe 8 ... I 1/1 I 1 I 1/1 I 1 I 61 65 61 I 9 70 135 

9. Wasserwirtschaftliche Bundesanstalten 

6058 
Allgemeine Verwaltung und Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

handwerklicher Dienst übrige Summe VBA VBB Summe Summe 
A B C D Beamte Beamte VB gesamt 

------
Verwendungsgruppe IX I VIII VII V IV 

A ............................ 2/2 22 24 4 1 5 29 
------ ------ -----I---- ---

B ....................•....... 1 15 16 9 1 10 26 
--------------- - ----- ---

C ........... · ................. 1 11 12 13 2 15 27 
---- -----------_. --- --1--

D ........................... 1 2 3 2 2 5 
--------- ------_. --- --I---- ----

P 2 .......................... 5 5 2 2 7 
------

P 3 .......................... 1 1 2 2 3 
---.--------- - --- ----

P 4 .......................... 4 4 4 
--------------- -- -----

II Bedienstete nach Kollektiv-
vertrag ................... 2 2 2 

Summe 9 ... I 2/2 I 1 I 1 I 1 I 56 61 36 I 6 42 103 
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Bundesministerium rur Land- und Forstwirtschaft 

10. Bundesanstalt für künstliche Besamung der Haustiere 
6059 

Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

279 

Allgemeine Verwaltung und 
handwerklicher Dienst 

ABC I D 
übrige Summ~ Summe Summe 
Beamte Beamte VB A VB B VB gesamt 

r---v-erw-e-n-d .. un-gS-g .. ru .. p .. p""e----ll-r-x---,I-VI-n-I-VI-I.:..- --v-I~-

A ........................... . 3 3 1 1 4 

B ........................... . 3 3 3 

C ........................... . 1 1 1 

D ........................... 1 1 1 
1-------------1-------------- --- --- ------ ----1----1 

P3.......................... 5 5 5 
ft------------I-- '--------------

P4.......................... 1 1 1 
1------------1------------------- ---1----1----1---

PS.......................... 1 1 1 

Summe 10 ... 6 6 1 10 16 

11. Internate, Zweckgebundene Gebarung 
a) land- und milchwirtschaftliche 

Bundeslehranstalten Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

6060 

I B C D 

übrige Summe VBA VBB 
Summe Summe 

Handwerklicher Dienst A Beamte Beamte VB gesamt 

IX I 
---------

Verwendungsgruppe VIII VII V IV 

P 2 .......................... 1 1 6 6 7 
--- ------_. --- ---

P 3 ........................ :. 20 20 20 
---------' 

P 4 .......................... 46 46 46 
- -------------

PS .......................... 17 17 17 
---- -----------'- r--------

II Bedienstete nach Kollektiv-
vertrag ....•.............. 1 1 1 

Summe 11a •.. 
I I I I I 1 1 89 I 1 90 91 

b) forstwirtschaftliche Bundeslehr-
anstalten und forstliche Ausbil-
dungsstätten Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
6062 

I 
übrige Summe Summe Summe 

Handwerklicher Dienst A B C D Beamte Beamte VBA VBB VB gesamt --1-Verwendungsgruppe IX I VIII VII V IV 

P 3 .......................... , 5 5 5 
----------

P 4 •......................... 12 12 12 
------ -_ .. 

PS .......................... 4 4 4 
---------

II Bedienstete nach Kollektiv-
vertrag ................... 3 3 3 

Summe llb ... I I I I I 21 I 3 24 24 

Summe 11 a und 11 b ... , [ 114 1 
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Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 

12. Forstliche Ausbildungsstätten 

6072 
a) Bundeslehrer 

Direktor Lehrer 

Verwendungsgruppe 

L 1 ................................................... . 2 2 

L 2 ................................................... . 12 

IL/l1 ............................................... .. 

I L/l 2 .....................................•........... 

Summe 12a ... 14 

b) Allgemeine Verwaltung und Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
handwerklicher Dienst übrige 

A B C D Beamte ----------
Verwendungsgruppe IX I VIII VII V IV 

B ............................ 1 
------

C ............................ 1 
------

D ........................... 1 
------

P2 .......................... 3 
------------

P 3 .......................... 1 
------------

P4 .......................... 
---------

P 5 .......................... 

Summe 12 b ... I I I I I 7 

Summe 12 a und 12 b ... 1 

Summe vB A VB B Summe Summe 
Beamte VB gesamt 

4 4 

12 12 

2 2 2 

2 2 2 

16 4 4 20 

, 

Summe VBA VBB Summe Summe 
Beamte VB gesamt 

1 4 4 5 

1 2 2 3 

1 1 1 2 

3 3 

1 4 4 5 
----.---

2 2 2 

1 1 1 

7 14 I 14 21 

181 
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Bundesministerium 'für Land- und Forstwirtschaft 

13.WiIdbach- und Lawinenverbauungsdienst 
6080 

Allgemeine Verwaltung und hand- Verwendungsgruppe/Dienstlclasse 

werklicher Dienst übrige Summe VBA VBB Summe Summe 
A B C D Beamte Beamte VB gesamt 

IX I 
------

Verwendungsgruppe VIII VII V IV 

A .•........•.......•..•....•. 13/2 80 93 12 12 105 
------------

B ............................ 3 26 29 42 42 71 
--------------- -

C ............................ 9 33 42 54 2 56 98 
------------ I- --

D ............................ 3 7 10 11 11 21 
------

P2 ........................... 2 2 2 
---------

P3 .......................... 1 1 3 3 4 
---------

P 4 .......................... 1 1 1 
---------

PS .......................... 4 1 5 5 
-'------------ ---

II Bedienstete nach Kollektiv-
vertrag ....•....•.•...•••. 1.699 1.699 1.699 

Summe 13 .. I 13/2 I 3 I 9 I 3 147 175 12911.702 1.831 2.006 

14. Weinaufsicht 

6091 
A!lgemeine Verwaltung Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

übrige Stimme VBA VBB Summe Summe 
A B C D Beamte Beamte VB gesamt 

---------
Verwendungsgruppe lxi VIII VII V IV 

B ............................ 2 15 17 1 1 18 
------------------

D ............................ 1 1 1 

I I I 
I 

Summe 14 ... 2 I I 16 18 1 I 1- 19 
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Bundesministetium für Land- und· Forstwirtschaft 

15. Bundesgärten 
6093 

Allgemeine Verwaltung und hand- Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

werklicher Dienst übrige Summe VBA VBB Summe Summe 
A B C D Beamte Beamte VB gesamt 

-------
Verwendungsgruppe IX I VIII VII V IV 

A .•.......................... 1 1 1 
------------ --- ---I---- ----

B ............................ 1 9 10 10 
------------ I- ---- ----

·C ............................ 4/8 21 25 3 3 28 
--- --------- ---I-------

D ........................... 6 6 6 
------------ --- --- - ------

P 1 ........................... 27 27 12 12 39 
------ ----- --

P2 .......................... 11 11 24 24 35 
------

P3 .......................... 15 15 45 45 60 
---------

P4 .......................... 6 6 76 76 82 
---------

PS .......................... 14 14 14 
------------

II Bedienstete nach anderen 
Rechtsvorschriften ...•..... 3 3 3 

--------- .-
II Bedienstete nach Kollektiv-

vertrag ...........••....•• 8 8 8 

Summe 15 ... I 1 I 1 I 4/8 I I 89 95 183 I 8 191 286 

16. Spanische Reitschule 
6094 

Allgemeine Verwaltung und hand- Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

wetklicher Dienst übrige Summe VBA VBB Summe Summe 
A B C D Beamte Beamte VB gesamt 

------
Verwendungsgruppe IX I VIII VII V IV 

B ............................ 1 4 5 2 2 7 
---------

C •....•.................•.•... 2 12 14 2 2 16 
------------ ---

D ............................ 2 2 4 4 6 
------------- I-------

P 1 .......................... 1 1 1 
------------ I-

P 3 .......................... 4 4 4 
------ ---

P 4 .......................... 14 14 14 
------ --- --- ---- ---

II Bedienstete nach Kollektiv-
vertrag. " ....•........... 2 2 2 

Summe 16 ... I I 1 I 2 I I 18 21 27 I 2 29 50 

4* 
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Bundesrniniste.rium für Land- für Forstwirtschaft 

17. Land wirts chaftliche Bundesvers uchs wirtschaften 
6095 

Allgemeine Verwaltung und hand- Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

.werklicher Dienst übrige Summe VBA VBB Summe Summe 
A B C D Beamte Beamte VB gesamt 

------
Verwendungsgruppe IX I VIII VII V IV 

A ............................ 3 3 6 1 1 7 
------------ --- ---

B ......•..................... 1 10 11 4 4 .15 
---------------

C ............. ; .............. 2 6 8 10 10 18 
------- ----------- --- -------_. f-----

D ........................... 1/1 6 7 2 2 9 
------------

P 1 .......................... 2 2 2 
------------- --_. 

r 

P 3 ........................ _. 1 1 1 
---------------

II Bedienstete nach Kollektiv-
vertrag ................... 134 53 187 187 

Summe 17 ... I 3 I 1 I 2 I 1/1 26 33 153 I 53 206 239 

18. Forstwirtschaftliche Bundeslehr- und Versuchsforste 

6096 
Allgemeine Ve.rwaltung und hand- Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

werklicher Dienst übrige Summe VBA VBB Summe Summe 
A B C D Beamte Beamte VB gesamt 

------
Verwendungsgruppe IX I VIII VII V IV 

B ............................ 2 2 2 2 4 
--- ---------- ---- ----- ---

D ............................ 2 2 2 
--- ------------- --- --

P 3 .......................... 3 3 3 
--------- --- -------- ---- ---

II Bedienstete nach Kollektiv-
vertrag ................... 22 11 33 33 

Summe 18 ... I I I I I 4 4 27 I 11 38 42 

19. Bauhöfe (betriebsähnliche Einrichtungen), Zweckgebundene Gebarung 
, 

6099 Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
Handwerklicher Dienst Summe I übrige Summe VBA VBB Summe 

A B C D Beamte Beamte VB gesamt 

lxi '-V-
---

Verwendungsgruppe VIII VII IV ---
1 1 1 621 

li Bedienstete nach Kollektiv-

1 1 vertrag ................... 62 62 

Summe 19 ... I I I I I 62
1 

62 62 

Gesamtsumme 1 bis 19 ... 1 I 3.700 I 5.5261 

5 Stellenplan 1981 
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Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie 

1. Zentralleitung 
6300 

Allgemeine Verwaltung und hand- Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

werklicher Dienst übrige Summe VBA VBB Summe Summe 
A B C D Beamte Beamte VB gesamt 

---~ ---
Verwendungsgruppe IX I VIII VII V IV 

A ..•.•...••..•............... 3 41/32 123 167 6 6 173 
---------

B ............................. 9/27 88 97 21 1 22 119 
--------------

C ............................ 5/9 51 56 59 59 115 
---------------

D ............................ 3 41 44 111 5 116 160 
---------

E ............................ 14 14 4 4 18 
--- ------

P 1 .......................... 1 1 1 
._-----

P 2 .......................... 1 1 1 
------

P 3 .......................... 9 9 4 4 13 
---------

P 4 .......................... 1 1 3 3 4 
---------

P 5 .......................... 3 1 4 4 

Summe 1 ... 3 I 41/32 I 9/27 I 5/9 I 3 I 329 390 211 I 7 218 608 

2. ÖsterreichischesPatentamt 
6320 

Allgemeine' Verwaltung und hand- Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

werklicher Dienst übrige Summe VBA VBB Summe Sunime 
A B C ,D Beamte Beamte VB gesamt 

------
Verwendungsgruppe IX I VIII VII V IV 

A ............................ 1 20/31 115 136 6 6 142 
------ -

B ........ ; ................... -/3 16 16 2 2 18 
--------

C ............................ -/4 36 36 2 2 38 
--- ---

D .................... ~ ....... 25 25 13 1 14 39 
---------

E ............ · ................ 7 7 3 3 10 
---------

P 3 .......................... 1 1 3 3 4 
------------ --- ---

P 4 .......................... 2 2 2 
------

P 5 .......................... 8 8 8 

Summe 2 .. , 1 I 20/31 I -/3 I -/4 I I 200 221 39 I 1 40 261 
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Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie 

3. Bergbehörden 
6330 

Allgemeine Verwaltung und hand- Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

werklicher Dienst übrige Summe VBA VBB Summe Summe 
A B C D Beamte Beamte VB. gesamt ------

Verwendu~gsgruppe IX I VIII VII V IV 

A ............................ 2/1 17 19 4 4 23 
---------._--

B ............................ -/1 2 2 2 
---------

C ............................ -{3 11 11 1 1 1.2 
------

D ....... ' ..................... 4 4 6 1 7 11 
-------

P 3 .......................... 1 1 2 2 3 
------

P 5 .......................... 2 2 2 

Summe 3 ... I 2/1 I -{I I -/3 I I 35 37 13
1 

3 16 53 

Gesamtsumme 1 bis 3 .. . 1 2741 922 1 
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Bundesministerium ("Ur Bauten und Technik 

1. Zentralleitung 

6400 , 

Allgemeine Verwaltung 
Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

übrige. Summe Summe Summe 
A B C D Beamte Beamte VBA VBB VB gesamt 

-------
Verwendungsgruppe lXi VIII VII V IV 

A ............................ 2/1 46/31 121 169 15 15 184 
------------ -----

B ............................ 5/36 94 99 16 16 115 
--------------- --- r---

C ............................ -/4 23 23 30 30 53 
---------------- ---r--- --- --- -----

D ............................ -/3 27 27 77 1 78 105 
------- ---

E ............................. 6 6 6 

2/11 I 1 1 I 
I 

Summe 1 ... 49/31 5/36 -/4 -/3 265 318 1441 1 145 463 

2. Bundesmobilienverwaltung 

6401 r-----------------------~--~----~--~----~--~----~ Verwendungsgruppe/Dienstklasse Allgemeine Verwaltung und hand-
werklicher Dienst 1-----,.----,..---,-----1 übrige Summe VB A VB B Summe Summe 

ABC D Beamte Beamte VB gesamt =-----------1--.---1--- ------
IX I· VIII VII Verwendungsgruppe IV V 

B .......................... .. 1 4 5 5 
1--------------1--1-----------------1----1---1---11--

C ........................... . 4 4 2 2 6 
1-------------1--1---------------- r----R---II-----

D ........................... . 222 2 4 
1--------------1--1------------------1----1---1---

E .......................... .. 
1------------1----------- ---- -- r--- t--- ---1-------

Pi ........................ .. 3 3 3 
1------------,----1--1---------- -------

P 2 ....................... : .. 9 9 11 11 20 
11-------------1---1---- -------- ---- --- r-----J---I---I----I---

P 3.......................... 2 2 2 
1-------------1---1----------- ----- ---1----1--- ---I----!----I 

P 4 ............ , ............ .. 1 1 1 
1--------------1--1----------------.1---1---1--- t---. ---

PS ........................ .. 1 1 2 

Summe 2 ... 1 . 26 27 17 44 
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Bundesministerium für Bauten und Technik 

3. Bundesversuchs- und Forschungsanstalt Arsenal (betriebsähnliche Einrichtung) 
6402 

Allgemeine Verwaltung und hand· Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

werklicher Dienst 
I_B 

übrige Summe VBA VB B 
Summe Summe 

A C D Beamte Beamte VB gesamt 

Verwendungsgruppe 'IX I VIII I VII V IV 
" 

A ............................ 4/1 43 47 7 2 9 56 
---- --------- ---- - ---f--' ---

B ............................ 5 41 46 201) 3 24 70 
--------- --- --" ---

C ............................ 2 28 30 25') 26 56 
------------ - ------

D ............................ 3 3 4 4 7 
,---------------- --- ----, ---- -----

P 1 ... , ....................... 15 15 - 15 
---- ---- ------- -

P 2 ............. , ............ 14 14 14 
--------- --::--

P 3, .......................... 9 9 9 
---- -------- ------ ----

P 4 .......................... 5 5 1 1 6 

Summe 3 ... I 4/11 I 5 I 2 I I 158 - 169 59 I 5 64 233 

Da"" für die Zeit des vorübergehenden Bedarfes') 1, .) 1 Planstelle. 

4. Beschußämter 

6403 
Allgemeine Verwaltung und hand- Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

werklicher Dienst übrige Summe VBA VB B Summe Summe 
A B C D Beamte Beamte VB gesamt 

--- ,------, 
Verwendungsgruppe IX I VIIl VII V IV 

B ............................. 1 1 2 2 
--- --------- ----r--

C ............................ 1 7 8 8 
----------- --- r----- c--' 

P 5 .......................... 1 1 1 

Summe 4 ..• I I 1 I 1 I I 8 10 I 1 1 11 
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Bundesministerium für Bauten und Technill: 

5. Kurheime (betriebsähnliche Einrichtungen) 
6405 

Allgemeine Verwaltung und band- Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

werklicher Dienst übrige Summe VBA VBB Summe Summe 
A B C D Beamte Beamte VB gesamt 

------
Verwendungsgruppe IX 1 VIII VII V IV , 

C ............................ 1 1 , 1 
------ r----

D ........................... 1 1 1 
---------

P 3 ..•.••...•....•..... ; ...... 4 4 4 
------ -

P 4 ....••..•.....•.......... '. 2 2 1 18 19 21 
------

P 5 .••.•.....•........•.••.•. 2 2 2 

Summe 5 ... 1 1 1 I 1 3 3 21 24 26 29 

6. Bäder (betriebsähnliche Einrichtungen) 
6406 

Allgemeine Ver:waltung und hand- Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

werkIicher Dienst , übrige Summe VB-A VBB 
Summe Summe 

A B C D Beamte Beamte VB gesamt ------
Verwendungsgruppe IX 1 VIII VII V IV 

C .......•..........•......... 2 2 2 
---------

D ........•.•..........•...... 2 2 2 
------

P 4 .....••••.•.•.•.. · ...•...•. 5 5 5 
------

P 5 ..•.•.•.•...•....•........ 5 5 5 

Summe 6 ... 1 1 1 1 1 2 2 12 12 14 

7. Bundesst'romhauamt 

6440 
'Allgemeine Verwaltung und hand- Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

werklieher Dienst übrige Summe VBA VBB Summe Sumine 
A B C D Beamte Beamte VB gesamt 

------
Verwendungsgruppe IX 1 VIII VII V IV 

A •..••.••••••••••.•....•.•••. 6 20 26 2 2 28 
------

'B •........................... 6/1 52 58 4 4 62 
------

C •.•.••••.......•••.••••..... 7/1 39 46 59 59 105 
----- ------

D ...••.••••........•..•...... 5 5 31 31 36 
---------

E ............................ 1 1 1 1 2 
---------

P 1 .......................... 46 46 11 11 57 
---------

P 2 ..•...........•........... 102 102 45 45 147 
---------, --

P 3 ........................... 154 154 131 131 285 
------------

P 4 .....•........•...•••..... 9 9 24 3 27 36 
------------

PS ••..•........••....•...... 1 1 4 8 12 13 

Summe 7 .. , I 6 I 6/1 1 7/1 1 1 429 448 312 1 11 323 771 
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Bundesministerium für Bauten und Technik 

8. Dienststellen der Bundesgebäudeverwaltung 

a) Bundesgebäudeverwaltung I 

6450 
Allgemeine Verwaltung und hand- I V erwendungsgruppe/Dienstklass~ 

werklicher Dienst 

I 
A B C D 

IX I 
-.-----

Verwendungsgruppe VIII I VII V IV 
I 

A •..•........................ 4/5 
----------

B •...•....................... 3/9 
----------

C ............................ -/17 
------------

D ..........................•. -/8 
._--------

E ............................ 
---------

P 1 .......................... 
---------

P 2 ....•...................... 
---------

P 3 ......................•... 
-------

P 4 .......................... 
---------

PS ••..............•...•.••.. 

Summe 8a ... I 4/5 I 3/9 I -/17 I -/8 

b) Bundesgebäudeverwaltung II 

6450 
Allgemeine Verwaltung und hand- Verwendungsgruppe/Dicnstklasse 

werklicher Dienst 

I A B C D 

IX I I 
------

Verwcndungsgruppe VIII VII V IV 

A ................ -............ 7/8 
-------

B ............................ 23/10 

übrige 
Beamte 

46 

117 

130 

40 

7 

25 
---

35 

55 

19 

I 474 

übrige 
Beamte 

27 

155 
------------

C ............................ -/29 232 
--- ,---

D ............................ 6/17 142 
------------ ---

E ............................ 1 
------------

P 1 .......................... 50 
------------

P 2 .......................... 223 
---------

P 3 .......................... 180 
------

P 4 .......................... 157 
--------- ---

P 5 .......................... 

Summe 8b ... I 7/8 I 23/10 I -129 I 6/17 I 1.167 

Summe 8 a und 8 b .. . , 

289 

Summe VBA VBB Summe Summe 
Beamte VB gesamt 

50 4 4 54 

120 27 2 29 149 

130 58 58 188 

40 121 10 131 171 

7 13 13 20 

25 4 4 29 
--- --

35 28 28 63 

55 61 1 62 117 

19 10 26 36 55 

16 16 16 

481 342 I 39 381 862 

Summe VBA VBB Summe Summe 
Beamte VB gesamt 

34 1 1 35 
--

178 42 1 43 221 
-----

232 44. 44 276 

148 133 5 138 286 
-----

1 3 3 4 
-

50 10 10 60 
---

223 132 132 355 
--

180 186 1 187 367 

157 175 70 245 402 
----

14 10 24 24 

1.203 740 I 87 827 2.030 

1.208 I 2.8921 
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Bundesministerium für Bauten und Technik 

9. Tiergarten Schönbrunn (betriebsähnliche Einrichtung) 
6451 

Allgemeine Verwaltung und hand- Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

werklicher Dienst übrige 
A B C D Beamte 

------
Verwendungsgruppe IX I VIII VII V IV 

A ............................ -/1 3 
--- -------------

B •.••.....•.•................ -11 3 
------- ---

C ; ............•.............. 2 
._-----------

D ............... : ............ 3 
------

P 1 .......................... S 
------

P 2 .......................... 19 
._-----

P 3 ....................... .. 5 
---------

P 4 .......................... 
------

P 5 .......................... 

Summe9 ... I -11 I -/1 I I I 40 

10. Bundesgebäudeverwaltung - (Liegenschaftsverwaltung) 

6460 
Handwerklicher Dienst 

Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

A B C D 
------

Verwendungsgruppe IX I VIII VII V IV 

II Bedienstete nach anderen 

I I I I Rechtsvorschriften ......... 

Summe 10 ... I I I I 
1) Hausbeaorgergeset2 BGBI. Nt. 16/1970. 

11. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen 
a) Amtsleitung 

6491 
Allgemeine Verwaltung und hand- V etwe~dungsgruppe/Dienstklasse 

werklicher Dienst 
A B C D 

------- ----~-

Verwendungsgruppe IXI VIII VII V IV 

A ................•..........• 1 3 
-------------

B ....••.•.....•....••••......• S 
-----------

C ............................ -/1 
--- ---_. 

D ............................ 
---------

E ............................ 
------

P 2 .......................... 
-------

P 3 .......................... 
---------

P 4 .......................... 
------ ._--

PS .......................... 

Summe 11a ... 1 I 3 I S I -/1 I 

übrige 
Beamte 

I 
I 

übrige 
Beamte 

1 
---

21 
--_. 

11 

2 

5 

2 

I 42 

Summe VBA VBB 
Summe Summe 

Beamte VB gesamt 

3 3 
---

3 3 
--

2 4 4 6 
i-

3 7 1 8 11 
I- ._-- ---

5 5 

19 2 2 21 

5 20 2 22 27 

2 2 2 

2 2 2 

40 37 I 3 40 80 

Summe Summe Summe 
Beamte VBA VBB VB gesamt 

I 
1) 

243 243 243 

I 243 243 243. 

. 
Summe VBA VBB Summe Summe 
Beamte VB gesamt 

S S 
---

26 5 S 31 

11 8 8 19 

2 16 16 18 

1 1 1 

5 S 
--

2 1 1 3 

3 3 3 
----- ---

10 1 11 11 

51 44 I 1 45 96 
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Bundesministerium für Bauten und Technik 

b) Einrichtungen des Eichwesens 

6490 
Allgemeine Verwaltung und hand- Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

werklicher Dienst übrige Summe VBA VBB 
Summe Summe 

A B C D Beamte Beamte VB gesamt 
'------

Verwendungsgruppe IX I VIII VII V IV 

A ............................ 6 18 24 1 1 25 
-------

B ......•.........•........... 12/8 116 128 11 1 12 140 
------ _.------

C .....••..........•.••.•..•.. 1/2 57 58 31 3 34 92 
---' ------ i-

D ............................ -/1 1 1 10 1 11 12 
--------- --- ------

E ............................ 1 1 1 
--------- --- --------

P 2 ....... : .................. 1 1 1 
--------- -

P'3 .......................... 7 7 4 4 11 
---------

P 4 .......................... 
--------- --

PS .......................... 1 3 4 4 

Summe 11 b ... I 6 I 12/8 I 1/2 I -11 I 199 218 60 I 8 68 286 

c) Einrichtungen des Vennessungswesens 

6491 
Allgemeine Vetwaltung und hand- Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

werklicher Dienst . übrige Summe VBA VBB Summe Summe 
A B C D Beamte Beamte VB gesamt ._--------

Verwendungsgruppe IX I VIII VII V IV 

A ......... , .................. 18/9 142 160 4 4 164 
--------- ----

B ............................ 21/17 399 420 65 1 66 486 
------' 

C ............................. 25/73 395 420 200 200 620 
---- ._---------- --

D ............................ 5 5 124 1 125 130 
--------- -----i- ._-. 

E ............................ 2 2 2 
---------- -- -----

P 1 .......................... 3 3 3 
.. ------------ I-

P 2 .......................... 4 4 4 
---------

P 3 ........................... 15 i5 22 22 37 
------

P 4 ........................... 4 4 10 10 14 
---------

PS .......................... 20 85 105 105 

Summe 11 c ... I 18/9 I 21/17 I 25/73 I 967 1.031 447 I 87 534 1.565 

, Summe 11 a, 11 bund 11 c ... , 13 [ 647 1 1.947 1 

Gesamtsumme 1 bis 11 ... 1 B I 2:726 1 6.727 1 
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1. Zentralleitung 

6500 
Allgemeine Verwaltung und hand-
werklicher Dienst 

Verwendungsgruppe 

A ............................ 

B ...•........................ 

C ............................ 

D ........................... 

E ........................... 

P 1 ................... : ...... 

P 2 .......................... 

P 3 .......................... 

P 5 ......................... 

Summe 1 ... 

Verkehr 
Bundesministerium für Verkehr 

Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

übrige 
A B C D Beamte 

------
IX I VIII VII V IV 

2) 
2 25/24 83 
------------

1)8) 
3/15 48 

---------
':'/8 21 

---------
') 

-/1 26 
------

&) 
6 

------

------
1 

---------
, G) 

4 
--- ------

2 I 25/24 I 3/15 I -/8 I -/1 I 190 

') Dazu fflr die Zeit des vorübergehenden Bedarfes 1 Plan.telle. 

Summe 
Beamte 

110 

52 

21 

26 

6 

1 

4 

220 

Mit Bedienlteten der Osterreiehischen Bundesbahnen können ') 16, ') 6, ') 10, ') 1, ') 2 Planstellen besetzt werden. 

2. Bundesamt für Zivilluftfahrt (betriebsähnliche Einrichtung) 
6530 

Allgemeine Verwaltung und hand- Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

werklicher Dienst I übrige Summe 
A B C D Beamte Beamte 

------
Verwendungsgruppe IX I VIII VII V IV 

A ............................ -/11 1/5 17 18 
---------

,B ............................ 2/7 69 71 
---------

C ....•........•... ' ........... 3 3 
---------------

I Bedienstete nach Kollektiv-
vertrag ................... 

Summe 2 ... -111 1/5 I 2/7 I I I 89 92 

VBA VBB Summe Summe 
VB gesamt 

7 1 8 118 

9 1 10 62 

4 4 25 

31 3 34 60 

2 2 8 

1 1 1 

1 

2 2 6 

4 4 4 

60 I 5 65 285 

VBA VBB Summe Summe 
VB gesamt 

18 

71 

3 
---

810 2 812 812 

810 I 2 812 904 
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Bundesministerium für Verkehr 

3. Schiffahrt 
a) Amt für Schiffahrt 
6540 v.erwendungsgruppefDienstklasse 

Allgemeine Verwaltung und hand- übrige Summe VBA VBB Summe Summe 
werklicher Dienst A B' C D Beamte Beamte VB gesamt 

IX I 
----------

Verwendungsgruppe . VIII VII V IV 
-

A ............................ 1 1 1 
------ --

B ............................ -/2 5 5 5 
---------

C ............................ . -/1 2 2 2 
---------

D ............................ 2 2 - 2 
------ -

P 3 ........................... 1 1 1 

Summe 3a ... I I -/2 I -/1 I I 11 11 I 11 

b) Schiffahrtspolizei 

6540 
Allgemeine Verwaltung und hand- Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

werklicher Dienst übrige Summe VBA VBB Summe Summe 
A. B C D Beamte Beamte VB gesamt 

Verwendungsgruppe lXi VIII ,VII 
---

V IV 

c ............................ 1_ 2/4 33 35 5 5 40 
I ---

D I -11 8 8 19 19 27 ........................... 
1 

.....l.--------: 

P 1 .......................... I 1 1 1 , 

-'--------
.p 2 .......................... 12 12 3 3 15 

: ------
P 3 ......................... : I 4 4 4 

1 

I I 
I I I I 32

1 
Summe 3b ... I 2/4 -/1 53 55 32 87 

I 

Summe 3a und 3b ... 1 

4. Bundesprüfanstalt für KraftfahrzeJge 
6550-

Allgemeine Verwaltung und hand- Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

werklicher Dienst 
IB 

übrige Summe VBA WB Summe Summe 
A C D Beamte Beamte VB gesamt , ------

lXi 
I 

IV Verwendungsgruppe VIII jVII V 

A .•.......................... 1 I 1 2 1 1 3 
------------

B ............................ ~ 6 6 6 
--- -

C ............................. I -/4 14 14 4 4 18 
__ 1_-------

D ............................ I 1 1 10 10 ,11 
-,--------

P 3 .......................... 2 2 2 
---------

P 4 .......................... 
i 

2 , 2 2 _1 __ ------
P 5 .......................... I 1 1 1 1 

Summe 4 ... I 1 I J.../1 I -/4 I I 26 27 15 I 1 16 43 
I 

Gesamtsumme 1 bis 4 ... 1 9251 1.330 I 
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1. Sta,atsdruckerei 

a) Wiener Zeitung 

7020 
Allgemeine Verwaltung 

Verwendungsgruppe 

A ........•......•......•..... 

Summe la ... 

b) Staats druckerei 

7020 
Allgemeine Verwaltung und hand-
werklicher Dienst 

Verwendungsgruppe 

A .•.......•...........•...... 

B ....•....................... 

C ......•..................... 

D ..•...........•............. 

E ............................ 

II Bedienstete nach Kollektiv-
vertrag ................... 

Summe 1 b ... 

Summe 1 a und 1 b ... 1 

2. Bundestheater 

7100 
Allgemeille Verwaltung und hand-
werklicher Dienst 

Verwendungsgruppe 

A ...•..••..................•. 

B ..........••...........•.... 

C· .•.............•............. 

D ....•.•..................•.. 

E .....................•.....•. 

I Bedienstete nach Bühnen-
dienstvertrag ....... ~ ...... 

I Bedienstete nach anderen 
Rechtsvorschriften ......... 

II Bedienstete nach Kollektiv-
vertrag .............•...•. 

Summe 2 ... 

Bundesbetriebe 

Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

A B C I D 

lxi VIII VII -1-V, IV 

I 1 I I I I 
1 1 I 1 I I 

Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

A B C D 
------

IX I VIII VII V IV 

1 
--------

5/6 
------ ---

4 
---

------

---------

I 1 I 5/6 I 4 I I 

Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

A B C D 
---

IX I VIII VII V IV 

------,------
1/4 

------
1 

------

---------

------,---

------

------

I I 1/4 I 1 I I 

übrige Summe Summe Summe 
Beamte Beamte VBA VBB VB gesamt 

6 7 61 6 13 
---

6 7 61 6 13 

übrige Summe VBA VBB 
Summe Summe 

Beamte Beamte VB gesamt 

2 3 '1 1 4 

77 82 16 16 98 
----- --- ---

9 13 68 1 69 82 

12 12 12 

1 1 1 

785 3 788 788 

88 98 883 1 4 887 985 

8931 998 , 

übrige Summe VBA VBB 
Summe Summe 

Beamte Beamte VB gesamt 

2 2 1 1 3 
---

23 24 11 11 35 

30 31 16 16 47 

2 2 10 10 12 

1 1 1 

840 174 1.014 1.014 

1 1 1 

1.503 176 1.679 1.679 

58 60 2.381 I 351 2.732 2.,792 
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Bundesbetriebe 

3. Glücksspiele (Monopol) 
7420 , . 

Allgemeine Verwaltung und band- Verwendupgsgruppe/Dienstklasse 
, 

werklicher Dienst I übrige Summe VBA VBB Summe Summe 
A I B C D Beamte Beamte VB gesamt 

------
IX 1 

, 

Verwendungsgruppe VIII i vn V IV 

A ............................ 1 I 2 3 3 
---------_. -----

B ............................ 
, 

4/5 56 60 5 1 6 66 
-,-- -------------r--

c ............ , ............... , 
9 9 7 1 8 17 

-,--------
D ............................ 1 1 6 7 1 1 8 

---L----
1 

P 3 .......................... , 
1 1 1 1 2 

I 

Summe 3 ... 
1 

1 
1 

I 4/5 
1 1 

1 
1 

74 80 14
1 

2 16 96 

4. Branntwein (Monopol) 
7520 

Allgemeine Verwaltung und hand- VerwendungSgruppe/Dienstklasse 
1 ' 

werklicher Dienst , übrige Summe VBA VBB Summe Summe 
A ,B C D Beamte Beamte VB gesamt 

---L--------
Verwendungsgruppe IX I VIII VII V IV 

I 

A ............................ 
i 

1 1 1 
-----'_. --------- c-' ,..- ---

B 
, 

1 8 9 11 11 20 ............................ 1 __ 1------- --- -_. 
-~ 

C ............................ ! 3 3 8 8 11 
--,- _._-------_. 

D .....•...................... i 2 2. 3 3 5 
--,---- -

P 3 .......................... 
, 

1 1 1 , 

--!-------- --
P 4 ............•............. 2 2 5· 5 7 

. --- ----,-
P 5 .......................... , 2 3 5 5 , 

Summe 4 ... I I i 1 
1 1 

16 17 30 I 3 33 50 
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Bundesbetriebe 

5. Hauptmünzamt 
7620 

Verwendungsgruppe/Dienstklasse Allgemeine Verwaltung und hand· 
werklicher Dienst 1-----.----,------;1--- übrige Summe VB A VB B Summe Summe 
:-___________ -IJ--;-_A ___ 1 __ B_ -VC .\ IVD Beamte Beamte VB gesamt 

Verwendungs gruppe IX 1 VIII VII 

A .............•.............. 2 5 7 7 
1--------------11--------------I----I----1----I---If-----1 --

B ......•.•.......•........... 2 9 11 1 1 12 
1--------------11--1--------------I-----I----If----I-----I----t----

C .........................•.. 19 20 11 11 31 
I-------------t--I------------11---11---11---1----1 

D ........................... . 2 2 12 12 14 
I-------:--------t--I--'------------11---11---11---1----1---+----1 

P 1 ......................... . 6 
1--------------.,1--1-------------1----1 

P 2 ........................... . 7 
1--------------11--1--------------1----1 

P 3 .•........................ 4 
1--------------11--1·-------------1----1 

P 4 ...•.........•......•..... 
1--------------11--1------------

PS ......................... . 

Summe 5 ... 1 2 

6. Österreichische Bundesforste 

a) Generaldirektion 

7720 

1 2 

Allgemeine Verwaltung und handwerklicher Dienst 

1 

18 

1 
70 

6 

7 

4 

18 

75 

8 8 14 

9 9 16 
----

11 11 15 

103 103 121 
---

3 3 3 

158 1 158 233 

VB A . VB B Summe Summe 
VB gesamt 

Verwendungsgruppe 

E ................................................................................ 3 3 3 
---

P 1.............................................................................. 2 2 2 
I---------------------------------~--I------'---·-I---~ 

P 2 .......................................... i............................. ...... 6 

P 3 ...................................... '" ............... ................. ..... 1 

1) 
I Bedienstete nach anderen Rechtsvorschriften . . .. . . . . . . • .. • . . . . .. .. . . . . . . . . • . . . . . . . . . 265 

II Bedienstete nach Kollektivvertrag................................................. 13 

Summe 6 a . . . 278 1 13 

') Dazu fü< die Zeit de. vorübergehenden Bedarf. 1 Planstelle. 

6 6 

1 1 

266 266 

13 13 

291 291 
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b) Forstverwaltungen 

7720 
Allgemeine Verwaltung und handwerklicher Dienst 

: 

Bundesbettiebe 

Verwendungsgruppe 

E ............................ · .............. ' ...................................... . 

P 2 ........................................ ' ...................................... . 
, 
, 

I Bedienstete' nach anderen Rechtsvorschriften .. : .............•.....................•.• 

II Bedienstete nach Kollektivvertrag ............ : ...................................... . 

Summe 6 b .•. 

c) Sägewerke 

7720 
Allgemeine Verwaltung und handwerklicher Dienst: 

'I 

Verwendungsgr\.tppe 
1 

I Bedienstete nach anderen Rechtsvorschriften 
, 

.. : ...................................... 

II Bedienstete nach Kollektivvertrag ............ ; ......................... ' ............. 

I Summe 6 c •.• 
1 

Summe 6 a, 6 b und 6 c .. . 1 

7. Post- und Telegraphenverwaltung 

a) Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung 
I 

7810 
Verwendung~gruppe/Dienstklasse Allgemeine Verwaltung I 

1 übrige Summe 
A B C D Beamte Beamte , ------

IX I 
I 

Verwendungsgruppe VIII yn V IV 

A ••••••••••••••••••••••.•• 0. 2 44/8 
--"-

50 96 
------

B .........................•.. 26/20 134 160 
-L-------, 

C ..•................•..•...... 
, 

1/6 37 38 , 
-----'------------

i 
D ............................ 70 70 

--,----
E ............................ 12 12 

Summe 7a ... 21 44/8 I 26120 I 1/6 I I 303 376 

297 

VBA VBB Summe Summe 
VB gesamt 

1 1 1 

3 3 3 

1.107 1.107 1.107 

3.352 3.352 3.352 

1.111 1 3.352 4.463 4.463 

Summe Summe VBA VBB VB gesamt 

17 17 17 

163 163 163 

17 1 163 180 180 

I 4.9341 4.9341 

VBA VBB Summe Summe 
VB gesamt 

96 

160 

38 

8 8 78 

12 

81 8 384 
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Bundesbetriebe 

b) Post- und Telegraphenanstalt 
7820 

Allgemeine Verwaltung und hand- Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

werklicher Dienst übrige Summe VBA VBB Summe Summe 
A B I C D Beamte Beamte VB gesamt 

IX 1 
------

Verwendungsgruppe VIII VII V IV I 
A ............................ 1 43/29 299 343 343 

--- -------------I--- --
B ............................ 220/190 9.230 9.450 548 83 631 10.081 

--------------------
C ............................ 230/240 10.922 11.152 1;364 832 2.196 13.348 

----'-------- ----- ,---

D ........................... 21.876 21.876 1.948 1.359 3.307 25.183 
------------ --

E ............................ 920 920 632 310 942 1.862 
-------------- ----

P 1 ........................... 125 125 5 5 130 
,------------ I--

P 2 ........................... 671 671 134 134 805 
---------

P 3 .......................... 307 307 283 283 590 
---------------

P 4 .......................... 251 251 120 120 371 
----------

P 5 ._ ........................ 1.133 557 1.690 1.690 
------ ---

II Bedienstete nach anderen 
Rechtsvorschriften ......... 16 16 16 

Summe7b .•. 1 1 43/29 1220/1901230/2401 1 44.601 45.095 6.16713.157 9.324 54.419 

I Summe 7 a und 7 b ... I 9.332154.8031 

5* 
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B. Personalreserve 

a) Allgemeine Verwaltung 

Zahl der Planstellen 

Für die Verwendungsgruppen in den Dienstklassen 

IX VIII VII V IV 

800 

1.700 

c .......................................... . 1.700 

D .......................................... . 500 

b) Wachebeamte 

Verwendungs- In der Sicherheits- Kriminal. Gendarmerie- Justizwach- Zollwach-Dienstklasse gruppe (Dienststufe) wachdienst dienst dienst dienst dienst 

I 
VIII 1 - 3 - -

W1 .......... VII 26 14 30 14 10 

VI . 65 35 70 16 14 

V 5 5 70 25 30 

W2 .......... 3 5 10 76 30 140 

2 500 300 775 250 490 

c) Militärpersonen 

Zahl der Planstellen 

Für die Verwendungsgruppen in den Dienstklassen 

IX I VIU I VII I VI 

H1 .............................. 11) 58 50 -

HZ .............................. - 18 270 300 

t) Auf Rechnung dieaerPlanatelle kann ein Beamter du Verwcndungsgruppe A etnannt werden. 

6 SteJlenplan 1981 
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111. Österreichische 
7920 

Bundesbahnbeamte: Planstellen der Gehaltsgruppe 
Dienstzweig 

X I 
Zentraldienst (GD, 

Zentr. St., BBD) ............... 68 

Bahnhof- und Zugbegleitdienst •.... -
Zugf'örderungs- und Werkstätten-

dienst ......................... -

Schiffahrtsdienst .................. -

Bau- und Bahnerhaltungsdienst ..... -

Vorratslagerdienst ................. -

Sicherungs- und Fernmeldedienst ... -
Elektrobetriebsdienst ............... -
Elekttobaudienst .................. -
Kraftwagendienst ................. -

Summe ... 68 

IX b I IX a I VIII I VIIb I VIla I VIb I VIa I Vb 

235 307 563 760 610 
----------

- 18 -73 310 910 
----------

19 42 72 110 330 
----------

- - - - 2 
----------

26 36 54 166 210 
----------

- - 6 6 22 
-----------

7 10 21 60 76 
----------

4 5 14 24 85 
----------

2 5 11 21 13 
----------

- 7 11 15 33 

293 430 825 1.472 2.291 

Sonstige Bedienstete 

480 80 280 
------
1.415 1.040 2.430 
------

800 3.095 355 
------

2 9 3 
------

215 - 150 
------

45 - 80 
------

155 180 240 
----

65 28 60 
------

25 - 6 
------

80 23 48 

3.282 4.455 3.652 

Teilbe
schäftigte 

Bedienstete 

Babnbettiebsärzte • . . . • • . . • • . . • • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 35 

Teilbeschäftigte ••..•.........•...•................. 1.227 

Summe .•. 1.262 

I Va 

120 
--

1.830 
--

640 
--

'1 
--

140 
--

37 
--

235 
--

260 
--

1 
--

85 

3.349 

IV-I Summe 

457 3.960 
------
14.234 22.260 
------

8.247 13.710 
--- ---

13 30 
------

6.583 7.580 
---~ ---

274 470 
------

1.286 2.270 
-----

1.165 1.710 
--- ---

6 . 90 
--- ---

1.788 2.090 

34.053 54.170 
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Bundesbahnen 

I Vertragsbedienstete: Planstellen der Gehaltsgruppe 
Gesamt-

Lohn- summe 

IXb I IXa I VIII I VIIh I VIla I Vlb I VIa I Vb I Va I Summe 
bedienstete ständiges 

Personal 

- 5 7 2 2 - - 34 - 50 596 4.606 

- - - - - - - 300 - 300 5.085 27.645 

- - - - - - - 66 - 66 3.914 17.690 

- - - - - - - - - - 10 40 

- - - - 3 - - 87 - 90 2.670 10.340 

- - - - - - - 25 - 25 185 680 

- - - - - - - 26 - 26, 779 3.075 

- - - - - - - 10 - 10 370 2.090 

- - - - - - - 20 - 20 5 115 
---

- - - - - - - 13 - 13 532 2.635 

- 5 7 2 5 - I - 581 - 600 14.146 68.916 

Zusammenstellung 

Bundesbahn- Vertrags- Lohn- Teilbeschäftigte Gesamt-
beamte bedienstete bedienstete Bedienstete summe 

.-

Betrieb ............................... 54.170 600 14.146 1.262 70.178 
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IV. Jugendliche Vertragsbedienstete, Anlernkräfte und Lehrlinge 

Vertrags- Anlern-
Ressort Planstellenbereiche bedien- kräfte Lehrlinge Sumine 

stete 

Bundeskanzleramt Zentralleitung 2 
Statistisches Zentralamt 5 
Österreichische Staatsdruckerei 1 30 38 

Inneres Zentralleitung 6 
Bundespolizei 20 500 526 

Unterricht und Kunst Zentralleitung 6 
Schulaufsichtsbehörden 2 
Bundestheater 50 58 
-

Wissenschaft und Forschung Universitäten 70 
Kunsthochschulen 10 
Bundesdenkmalamt 2 82 

Soziale Verwaltung Zentralleitung 5 
Landesarbeitsämter 20 
Landesinvalidenämter 6 31 

Gesundheit und Umweltschutz Zentralleitung 3 3 

Auswärtige Angelegenheiten Zentralleitung 3 3 

Justiz Zentralleitung 1 
Justizbehörden in den Ländern 74 75 

-
Landesverteidigung Zentralleitung 7 

Heeresverwaltung 7 14 

Finanzen Zentralleitung 5 
Finanzlandesdirektionen 150 
Finanzprokuratur 5 
Bundesrechenamt 1 
Postsparkassenamt 41 202 

Land- und Forstwirtschaft Zentralleitung 8 
Landwirtschaftliche Bundes-

lehranstalten 5 
Landwirtschaftliche Bundes-

versuchsanstalten 5 
Forstliche Bundesversuchsanstalt 1 
Bundesinstitut für Gewässerfor-

schung und Fischereiwirtschaft 2 
Bundeslehr- und Versuchsanstalten 

für Milchwirtschaft 14 
Pferdezuchtanstalten 3 
Wildbach- und 

Lawinenverbauungsdienst 20 
Bundesgärten 37 
Spanische Reitschule 2 
Österreichische Bundesforste , 18 115 

Handel, Gewerbe und Industrie ZentraIieitung 4 4 

Bauten und Technik Zentralleitung 5 
Bundesversuchs- und 

Forschungsanstalt Arsenal 1 
BGV I 1 
BGV Il 3 
Tiergarten Schön brunn Betr. Einr. 6 
Bundesamt für Eich- und Ver-

messungswesen 17 33 

Verkehr Zentralleitung 1 
Post- und Telegraphenverwaltung 82 720 1.020 , 
Österreichische Bundesbahnen 140 150 1.360 3.473 

717 1.377 2.563 4.657 

Druck der Osterreichischen Staatsdruckerei 
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Erläuterungen zum Stellen plan 1981 

ABSCHNITT I 

. Dem Bundesfinanzgesetz 1981 ist als Anlage III 
der Stellenplan angeschlossen, der einen Allge
meinen Teil, das Planstellenverzeichnis und eine 
Aufstellung über die Planstellen der Österreichi
schen Bundesbahnen sowie der jugendlichen Be
diensteten enthält. 

Der ALlgemeine Teil enthält Bestimmun
gen über die Gliederung des Stellenplanes 
(Punkt 1 ),die Besetzung von Planstellen über 
den im Planstellenverzeichnis festgesetzten Stand 
(Punkt 2), die Bindung und die Umwandlung von 
Planstellen (Punkt 3 und 4) sowie die Personal
reserve (Punkt 5). 

Im Planstellenverzeichn1s ist die Zahl 
der Planstellen für die Bundesbediensteten 
festgesetzt, und zwar getrennt für Beamte und 
Vertrags bedienstete. Bei letzteren wird unter
schieden, ob sich das Dienstverhältnis nach dem 
Vertragsbedienstetengesetz 1948 richtet oder ob 
daos Dienstverhältnis durch Kollektivvertrag, 
Bühnendienstv,ertrag oder andere Rechtsvor
schriften geregelt ist. 

D.ie Planstellen aus der Personalreserve sind in 
den einzelnen Planstellenbereichen jeweils nach 
einem Schrägstrich angeführt. 

Hinsichtlich ,der Vertragsbediensteten unter
scheidet das Planstellenverzeichnis Planstellen der 
"Kategorie A", das sind solche für ganzjährig 
vollbeschäftigte, und der "Kategorie B",das sind 
solche für saison- und teilbeschäftigte Bedienstete. 
Für die Vertragsbediensteten ,der Kategorie B 
sind die Planstellen mit der auf ganzjährig voll
beschäftigte Bedienstete umgerechneten Anzahl 
festgesetzt.' Der Stellenplan ermächtigt die Res
sortS, Vertragsbediensteteder Kategorie B im 
Rahmen der Gesamtjahresarbeitsleistung in einer 
der Vollbeschäftigtenanzahl enbSprechenden An
zahl zu verwenden. 

Durch die Neufassung des Punktes 1 Abs. 2 
des Allgemeinen Teiles werden die Vertrags
lehrer und Vertragsassistenten der Kategorie' A 
der Kategorie B zugeordnet. Das ist im Hinblick 
auf eine verbesserte automations unterstützte 
Stellenbewirtschaftung für diese Bediensteten
gruppen erforderlich. 

Im Punkt 2 Abs. 5 war für Militärpersonen 
(Berufsoffiziere, Beamte in UO-Funktion und 
zeitverpflicht,ete Soldaten), die auf Grund eines in 
Et. a (bis lit. i) genannten Grundes für eine 
Dienstleistung nicht zur Verfügung stehen, inso
weit ein Ersatz vorzusehen, als hiefür in analo
ger Anwendung der für eine andere Besoldungs
gruppe bereits getroffenen Regelung der Bundes
minister für Landesverteidigung ermächtigt wird, 
diese freien Planstellen mit zeitverpflichteten 
Soldaten zu besetzen. 

Die Zahl ,der Planstellen für die Bediensteten 
der Österreichischen Bundesbahnen ist - außer
halb ,des Planstellenverzeichnisses - getrennt für 
Bundesbahnbeamte und Vertragsbedienstete 
(Lohnbedienstete und sonstige Bedienstete) fest
gesetzt. 

Die Zahl der Planstellen für jugendliche Be
dienstete ist gleichfalls außerhalb ,des Planstellen
verzeichnisses getrennt für Lehrlinge, Anlern
kräfte und sOIliStige jugendliche Vertragsbedien
stete festgesetzt. 

Wenngleich der Bund der Einstellungspflicht 
nach dem Invalideneinstellungsgesetz 1969 nach
gekommen ist, sollen aber zusätzliche Maßnah
men getroffen werden, um Behinderten eine An
stellung im Bundesdienst selbst dann zu ermög
lichen, wenn keine freie Planstelle zur Verfü
gung steht. Es wurde daher für das Jahr 1981 
erstmals durch den neuen Abs. 7 des Punktes 2 
des Allgemeinen Teiles die Möglichkeit geschaffen, 
Behinderte über die im Stellenplan vorgesehenen 
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Planstellen hinaus aufzunehmell, und zwar wer
den zusätzlich 30 Planstellen für Behinderte zur 
Verfügung stehen. 

ABSCHNITT 11 

Die Gesamtzahl der im Stellenplan 1981 vorge
sehenen Planstellen für Bundesbedienstete ent
spricht annähernd der Größenordnung des Vor
jahres. Eine geringfügige Vermehrung um 1.991 
Planstellen erhöht den Stand der, Planstellen 
d~s Jahres 1980 um 0,70 v. H. Die richtige 
Wertung dieser Vermehrungen kann aber 
nur dann vorgenommen werden, wenn die 
im Jahre 1980 durch Ministerratsbeschlüsse be
willigten Aufnahmen von Vertragsbedienste
ten über den Stand (Punkt 2 Abs. 1 des 
Allgemeinen Teiles des Stellenplanes 1980) mit 
ihren Auswirkungen für den Stellenplan 1981 
berücksichtigt werden. Im Laufe des Jahres 1980 
mußten mit Beschluß der Bundesregierung für 
verschiedene, unvorhersehbar aufgetretene und 
unaoweisliche Personalbedürfnisse 4.848 Vertrags
bedienstete aufgenommen' werden, von denen 
wohl die überwiegende Mehrzahl nur vorüber
gehend über den im Stellenplan ausgewiesenen 
Stand (etwa als Urlaubsvertretungen, für vor
gezogene Ausbildungen u. dgl.) beschäftigt wurde, 
während hingegen 1.505 dieser Aufnahmen Aus
wirkungen auf den Stellenplan 1981 haben. 
Davon entfällt als Schwerpunkt der weitaus 
größte Teil auf den Unterrichtssektor sowie auf 
den Universitäts- und Kunsthochschulsektor (ins
gesamt 895 Vertragsbedienstete). Zur verstärkten 
Bekämpfung der Suchtgiftkriminalität sowie auf 
Grund des ansteigenden Zustromes von Flücht
Lingen mußten beim Bundesministerium für Inne
res 52 Vertragsbedienstete aufgenommen werden, 
während zur Behebung verschiedener Personal
engpässe auf dem Gebiet der Gerichtsbarkeit und 
des Strafvollzuges 86 Vertragsbediienstete erfor
derlich waren. Die neuen Vertretungsbehörden 

, in Amman und Manila erforderten an zusätzli
chem Personal tinsgesamt 24 Bedienstete, während 
im Finanzressort auf Grund der Umorganisation 
der Betfliebsprüfung, zur Steigerung des Verwal
tungsservices in Lohnsteuer- und Beihilfenstellen, 
zur Besetzung neuer Grenzzollämter sowie auf 
Grund weiterer unabweislicher Personalbedürf
nisse 330 Vertragsbedienstete aufgenommen 
werden mußten. Die übrigen Aufnahmen von 
Vertragsbediensteten mit Auswirkungen auf den 
Stellenplan 1981 (insgesamt 118 Vertragsbedien
stete) verteilen sich auf die Abdeckung kleinerer 
personeller Notstände in versch:iedenen Bereichen. 

über diese Auswirkungen der Vertragsbedien
stetenaufnahmen hinaus mußten selbst unter Be
achtung des Gebotes äußerster Zurückhaltung 
verschiedene unabweisliche Planstellenvermeh
rungen vorgenommen werden: Der gestiegene 
Beschwerdeanfall bei der Volks anwaltschaft , 

zwang zur Zusystemisierung von zwei weiteren 
Planstellen, während für die verstärkte Prüfungs
tätigkeit des Rechnungshofes 10 zusätzliche 
Planstellen erforderlich waren. Bei der Präsident
schaftskanzlei, der Parlamentsdirektion, beim 
Verwaltungsgerichtshof sowie beim Bundeskanz
leramt waren auf Grund verschiedener, unab
weislicher Bedürfnisse insgesamt 12 zusätzliche 
Planstellen erfoflderlich. Beim Bundesministerium 
für Inneres waren über die Auswirkungen der 
Vertragsbedienstetenaufnahmen hinaus vor allem 
auf Grund des weiterh:in gesteigerten Sicher
heitsbedürfniss'es 108 zusätzliche Planstellen not
wendig. Beim Bundesministerium für Justiz 
waren zur Heranbi1dung eines Richternachwuchs 
auf Grund organisatorischer Umstellungen sowie 
verschiedener Personalnotstände 48' weitere, dh. 
über die Ausw,irkungen der Vertragsbediensteten
aufnahmen hinausgehende Planstellen notwendig. 
Beim Bundesministerium für Landesverteidigung 
erforderten die Fortführung der Heeresreform 
1978 und die Eröffnung von zwei ortsfesten 
Stellungskommissionen sowie einer neuen Garni~ 
son insgesamt 484 zusätzliche Planstellen. Die 
Vermehrung von 44 Planstellen beim Bundes
ministerium für Land- und Forstwirtschaft ent
fällt zum überwiegenden Teil auf die übernahme 
der Marchfeldökonomien von der Gemeinde 
Wien, während die restlichen Vermehrungen zum 
Großteil auf Grund der gestiegenen Schüler
zahlen bei den Lehranstalten notwendig waren. 
Zur weiteren und intensiveren Kontrolle des 
Energieverbrauches waren beim Bundesmlniste
rium für Bauten und Technik 8 Planstellen für 
weitere Energiesonderbeauftragte erforderLich. 
Die Vermehrung von 25 Planstellen beim Bun
desministerium für Verkehr entfällt zum Groß
teil auf den weiteren Ausbau des Bundesamtes 
für Zivilluftfahrt auf Grund des mehrjährigen 
Bedarfsplanes sowie zur Inbetriebnahme neuer 
Anlagen. 

Den über die Auswirkungen der erwähnten 
Vertragsbedienstetenaufnahmen hinausgehenden 
,unabweislichen Vermehrungen von insgesamt 
741 Planstellen stehen auch im Jahr 1981 Ein
sparungen gegenüber. Die österreich ischen Bun
desforste konnten 170 Planstellen einsparen, wäh
rend die übrigen Einsparungen vor allem bei der 
österreichischen Staatsdruckerei und bei dem der 
österreichischen Salinen AG zugewiesenen Per
sonal möglich waren. Insgesamt konnten 
255 Planstellen eingespart werden. 

Auch der Stellenplan 1981 eröffnet jugend
lichen Bediensteten in weiten Bereichen eine An
stellung im Bundesdienst. Die Zahl der für 
jugendliche Bedienstete vorgesehenen Planstellen 
konnte entsprechend den Gegebenheiten noch auf 
4.657 erhöht werden, wodurch die Bundesregie
rung auch weiterhin einen wertvollen Beitrag 
zur Sicherung von Arbeitsplätzen für Jugend
liche leistet. 
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Verwaltungszweig 

1. Allgemeine Verwaltung: 
I 

a) Oberste Organe .............. i ••••••••• 

b) Zentralstellen ................ 1 ••••••••• 

I 

Stellenplan 
1980 

Stellenplan 
1981 

528 545 

6.927 6.993 

c) Verwaltung in administrativer Hinsicht.. 19.342 19.604 
- I 

Prozent des 
Gesamt
standes 

0,19 

2,44 

6,84 

3,28 

(3) 

cl) Verwaltung in technischer Hinsicht. . . . . . 9.366 9.388 1-----------1----------1-----------
Surpme 1 .. , 36.163 36.530 12,75 

I 
2. Sicherheitswesen ................. 1 •••••••• 

I 
3. Gericht-&barkeit und gerichtlicher Strafvollzug 

4. Unterrichtswesen, Kultur und Forschting (ohne 

32.318 
\ 

10.214 

32.553 

10.351 

11,36 

3,61 

LandeSlehrer) ................... .1........ 47.939 48.919 
1 

17,07 

7,84 5. Heerwesen ................ ~ .•... : . . . . . . . . 22.000 22.485 

6. Auswärtige Angelegenheiten ...... ·1···· .. · ., ___ 1_._39_9 __ 
1 

______ 1_._42_3 ___ 1 ______ 0_,:-50 __ _ 

Summe 2! bis 6 . . . 113.870 115.731 40,38 
1 

7. Bundesbetriebe und Monopole ...... ;. . . . . .. . 134.557 134.320 46,87 
I ,--------------------1-------:--

Gesamtstand . . . 284.590 286.581 100,00 
I 
I 
I 
i 

I 
I 

ABSCHNITT III i 

Zur Erläuterung -der Entwicklung def Stellen
pläne und der in Aussicht genommen~n Plan
stellenvermehrungen bzw. -verminderuqgen sind 
nachstehende übersichten angeschlossen: I 

Verwaltungszweigen (anteilsmäßige Aufgliede
rung der Planstellen) in den Jahren 1938, 1959, 
1965,1970,1978,1979,1980 und 1981. 

Die Anlage D enthält eine übersicht über die 
Entwicklung der einzelnen Verwaltungsbereiche 
in den Jahren 1959, 1965, 1970, 1975, 1978, 1979 
und 1980. 

Die Anlage A enthält eine Zusammenstellung 
der für das Jahr 1981 vorgesehenen PI~nstellen, 
getrennt nach den einzelnen Ressorts. 1

1 

Die Anlage D 1 enthält eine, den geänderten 
Die Anlage B 1 enthält eine Gegenüberstel~ Gegebenheiten entsprechend modifizierte über:

lung des Stellenplanes 1980 zum Stellenplan für sicht über die Entwicklung der einzelnen Verwal-
1981, getrennt nach einzelnen Verwaltungsberei- tungszweige. Zum besseren Verständnis ist erst
chen.. I mals eine Aufstellung angeschlossen, die eine Zu-

Die Anlage B 2 enthält eine übersicht über ordnung der einzelnen Planstellenbereiche zu den 
die in ,den einzelnen Ressorts bis zum 1.\ August -Verwaltungszweigen enthält. 
1980 aus der Personalreserve zugewiesenen Plan- Die Anlage E enthält eine übersicht zum 
stellen. I Stellenplan 1981 über die nach Verwendungs-

Die Anlage C enthält eine übernicht über die gruppen aufgegliederten Stellenpläne der ein-
Entwicklung der SteiIenpläne in den einzeinen zeInen Ressorts. 

I 
I 

I 
i 
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(4) 

Anlage A Planstellen für das 

Oberste Organe Innenverwal-

I .... .... 
'ü 0 0 

1 bI) ..a .;! 
c 

~ 1 .t: e a ~ .. ~i bI) ..!oI ::I .2 {l '" .;:: -tl § '" -tl 13 .~ e '5~ c!:: bI) ... 0 .... 
'15~ .e bI) '" 0 0 ... ·S .. t 13 '" 1 1 g'o tIj) ..a :1 B g .. 'g ~ 

., ... ., .. öl 
§ a § . .!! 0 

j o C :§~ ~.g ..!oI ~11c 
0 .. ~ öl '" c rJ rJ ..... 

.." .. .." ~ ... .." ..,,'" ~ 

~ 
..!oI 1 .." .." ... 

.l(l §Z ~ ~ § c:::I §iB § §iB § ... ::I .... 
~ j:Q ~ j:Q j:Q j:Q j:Q 

A. Bundesvetwaltung 

Beamte der Allg.' Verwaltung ..... 41 137 19 28 19 236 835 2.329 1.485 2.688 
Beamte in handwerklicher 

Verwendung " •.............•.. 6 35 1 3 - 5 48 197 364 216 
Richter ... ' ...........•......•.. - - - 47 - - - - - -
Staatsanwaltschaftliche Beamte .... - - - - - - - - - -
Universitäts(Hochschul)lehrer ..... - - - - - - - - - 6.120 
Btindeslehrer .................... - - - - - - - - 21.006 266 
Beamte des Schulaufsichtsdienstes . - - - - - - - -, 221 -
Wachebeamte .•................. - - - - - - - 23.634 - -
Angehörige des Bundesheeres ..... - - - - - - - - - -
Vertragsbedienstete End. Sch. I .. 3 7 11 26 6 14 1.021 1.016 1.779 3.737 
Vertragsbedienstete Ent!. Sch. i/L. - - - - - - - 1 896 13 
Vertragsassistenten ............... - - - - - - - - - 310 
Vertragsbedienstete Ent!. Sch. Il .. 6 19 5 9 - 8 141 948 1.659 661 
Kollektivvertrag •................ - - - - - - - - - -
nach anderen Rechtsvorschriften ... - - - - - - - - - 26 
nach anderen Rechtsvorschriften I/L - - - - - - - - - 6 
Vertr. Bed. Ent!. Sch. I teilbesch .... 1 2 -' - - - 21 15 244 324 
Vertr. Bed. Ent!. Sch. I/L teilbesch .. - - - - - - - - 1.354 -
Vertragsassistenten teilbesch ....... - - - - - - - - - 93 
Vertr. Bed. Ent!. Sch. II/L teilbesch .. - - - - - - - - 25 -
Vertr. Bed. Ent!. Sch. II teilbesch •.. - - - - - - 5 487 450 27 
Kollektivvertrag teilbesch ......... - - - - - - - - - -
nach anderen Rechtsvorschriften 

teilbesch ...................... - - - - - - - 60 190 6 
nach anderen Rechtsvorschriften I/L - - - - - - - - - -
nach anderen Rechtsvorschriften II/L - - - - - - - - - 3 

---------------
Summe A .. '. 57 200 36 113 25 263 2.071 28.687 29.673 14.496 

--- ----- ---~ ---

B. Bundesbetriebe (Monopole) 

Beamte der Allg. Verwaltung ..... - - - -
Beamte in handwerklicher 

- - 105 - 60 -
Verwendung .................. - - - - - - - - - -

Vertr. Bed. Ent!. Sch. I .•.•••••. - - - - - - 104 - 38 -
Vertr. Bed. Ent!. 'Sch. 11 .•...•... - - - - - - - ,- - -
Kollektivvertrag ................. - - - - - - 785 - 1.503 -
nach anderen Rechtsvorschriften .. - - - - - - - - 840 -
Vertr. Bed. Ent!. Sch. I teilbesch .... - - - - - - 1 - - -
Vertr. Bed. Ent!. Sch.1I teilbesch ... - - - - - - - - - -
Kollektivvertrag teilbesch ... , •.... - - - - - - 3 - 176 -
nach anderen Rechtsvorschriften 

teilbesch •••...•............... - - - - - - - - 175 -------------------
Summe B ... - - - - - - 998 - 2.792 ---- --- --- ---------

Summen A und B 

Öffentlich-rechtlich Bedienstete .... 47 172 20 78 19 241 988 26.160 23.136 9.290 
Vertragsbedienstete .............. 9 26 16 35 6 22 2.051 1.965 6.715 4.753 
Vertragsbedienstete teilbesch. . .... 1 2 - - - - 30 562 2614 453 ---------------

Zusammen ... 57 200 36 113 25 263 3.069 28.687 32.465 14.496 
--- --------- ---
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(5) 

Jahr 1981 (Zusammenstellung) Anlage A 

, 

tung Wirtschaft .. i 

~ ~ 
.. ... .. ... ".!<I ... 

iBtIO iBtIO iB iB iB iB] iC 
8 § 1 § 

, 
8 Jl §1l § B 8 8 tIO .8 § E 8 ~ S .,o!:: ., .,.- ., ·e g.~ .g E-< ·S .~ E ";::; ::t.t! 0t; eil '0:: .- ou .t:; .t:; 0 

~.~] ~ ä~ B t·u u ulJ:.. ~tUlj ~] U ...... 
.~ I:: 

"'ou ... 
'E> 'E Jl ~ "a·g .~ ~ 'E I::<!:: 

.:!lc.!l1!J '" "S'- u 'E ., 'E 5 ·lL.!l .- ""0 ~ ._ 1:: Öl) ·s 1!J '§ ~ 's u .- "jg .§-"-g ·s I:: 's~ SI::Ü e '.. U '", l::! S , u u ..... -§ ~·a '" ., ~ ",~ü '" -. ",ou fl '"g- ~ ~]ou '" U "'.!<I 
-l:l~e U.,tIO u U I:: U '" 

U ... U ... 
ou 0 1l~~ ou .. "0", ou .9 "'0 ~.~ 1l::r: § 

ou g "'Clu '" § UJ §c.!l;:l I:: :., 
§....< §IJ:.. §....< ~ l~ §;> '" ., ., ..... 

~ 
., 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ N 
, 

3.118 431 618 3.748 12.853 13.381 1.295 634 2.815 383 47.093 

I 
5.575 59 23 11 88 2.629 395 273 14 1.186 22 

- - - 1.584 
: - - - - - 1.631 

- - - 208 - - - - - 208 
- - - - I - - - - - 6.120 
- - - 15 1 44 - 258 - - - 21.589 
- - - - ;- - - - - - 221. 
- 2.862 : 

3.984 . 30.480 - - I - - - -
- - - - ~.285 - - - - - 6.285 

1.080 405 514 1.382 1907 2.565 706 238 1.241 92 16.750 
- - - - +- - 104 - - - 1.014 
- - - - 1 - - - - - 310 

68 120 32 199 1822 411 610 25 963 15 6.721 
12 - - - ) 81 - 354 - - 810 1.257 

- - 187 - - 136 3 - - - 352 
- - - - 1 62 

- - - - - 6 
57 . 27 12 137 173 15 8 34 5 1.137 

- I - 1.354 - - - I - - - - -
- - - - - - - - - 93 
- - - 4 I - 8 - - - 37 
103 2 8 165 28 218 5 3 245 1 1.747 

- - - - 21 - 1.895 - - 2 1.918 

- - 41 - 33 23 - - 243 - 596 
- - - - '- - - - - - -
- - - - T - - - - - 3 

4.497 1.008 1.423 10.392 
I 

23.1765 21.286 5.526 922 6.727 1.330 152.497 

I 
I 

1 

- - - - I 134 - - - 44.117 44.416 T 

- - - _. I 38 - - - 1.354 1.392 T 
59 4 4.500 4.705 - - - - -- - -

- - - - T 143 12 - - 1.675 1.830 
- - - - I" - - - - - 2.288 
- - - - "I - 1.390 - - - 2.230 
- - - - 2 - - - 2.584 2.587 
- - - - T 3 - - - 557 560 
- - - -

1 
- 3.528 - - - 3.707 

- - - - - - - - 16 191 1 

- - - - 1 379 4.934 - - 54.803 63.906 

I 

I 
I 

3.177 454 629 8.505 21.811 17.932 1.826 648 4.001 45.876 165.010 
1.160 525 733 1.581 t.810 . 3.314 3.183 263 2.204 7.092 37.463 

160 29 61 306 ~44 419 5.451 11 522 3.165 13.930 

4.497 1.008 1.423 10.392 
I 

23.,\65 21.665 10.460 922 6.727 56.133 216.403 
I 
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(6) 

Anlage A 

(Fortsetzung) 

Ubertrag Summen A und B 

Öffentlich-rechtlich Bedienstete ... 
Vertragsbedienstete .............. 
Vertragsbedienstete teilbesch ...... 

Zusammen ... 

C. Bundesbahnen 

Bundesbahnbeamte ............... 
Bundesbahnbedienstete ........... 
Bundesbahnbedienstete teilbesch ... 

-
Summe C ... 

S~eA-C ... 

Jugendliche Vertragsbedienstete, 
Anlernkräfte und Lehrlinge ..... 

i 
'" ~ 

.::: 
'" -e ., 
tl 
"tl 
'0; ... ... 
p", 

47 
9 
1 ---

57 ---

-
-
----
----
57 

Oberste Organe 

I ..... ..... 
0 0 

c.o ~ 1 § -ä .!l 
'E 

. ;:: .., 
1ill ~ ... bO ..... ., ., .., ... 

J .,~ § .., c:: 
~.g ., 

~ 1 "tlt\! 
§Z > Q:l :> 

172 20 78 
26 16 35 

2 - ----------
200 36 113 ---------

- - -
- - -
- - ----------
- - ----------

200 ~I~ 

Innenverwaltung 

iß 
.::: Ei 

8 8 8'::: ::s ::s ::s",c.o .. .;:: 
.~ ~ ~ 

.;:: -e § 
-e ..... .. 
fJ '0 j B '" Ba-e 

~ :Ij 'a-e a ·ä ~ :l ~ 

~ § '~'§~ .~~& 
<I> .. 

~ 
.., 

i:~ 
.., ... "tl ~ ... "tl ~ "tl "tl c:: § 

J §::> c:: :::s § '0 ::s ..... ::s ..... 
:> r:t:: Q:l Q:l Q:l 

19 241 988 26.160 23.136 9.290 
6 22 2.051 1.965 6.715 4.753 

- - 30 562 2.614 453 ---
25 263 3.069 28.687 32.465 14.496 ---

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - ----
- - - - - ----
25 263 3.069 28.687 32.465 14.496 

38 526 58 82 
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I 
I 
I 

1E0Il 
... .. 

l:l .:a .:a0ll 
aB E~ § :I .~ B e ... ,..c 

'11 .- u .E! :1.-.... u ~ ... ·ü 'E~ tl"Q ... ... 
Bv.,Q U ... "043 ·!i!a ...... 

.~ e::: 11: l~5 .~ ... '13> '§ ~ 8 "§ ä 's U 
. t: öO la U;:J :~ U 

:J~ "8jl fJ~ i',l ..... :J"O 

1~ 
"0 .. "0 "8 :~ "Oe::: §.:a § :I 0 .... gj 

~ ~ ~ ~ I;l 

I 
I 

I 
I 

3.177 454 629 8.505 21.811 
1.160 525 733 1.581 1.810 

160 29 61 306 1144 
I 

4.497 1.008 1.423 10.392 
! 

23.765 
I 

I 
I 
! 

- - - - 1-
I - - - - ,-

- - - - 1-

- - - - i-· 
I 
i 

4.497 1.008 1.423 10.392 23.765 

31 3 3 75 14 

1E 
... 
::1 .... , 

e s'" .g :I :: 
'O::~ 

U U .... .... "0 
'" .~ e:::i 
:~ 5 'g :I,..c 

"' ~ 
, u 

i',l"O ~ 
~.5 "0 ~._ 
§Lt. §~ 11: 
~ ~ 

17.932 1.826 
3.314 3.183 

419 5.451 

21.665 10.460 

- -
- -
- -
- -

21.665 10.460 

202 115 

Wirtschaft 

... ...,..!011 

.:a .:a~ U e..c e U 
:I lj U 'E E-< .~ ~'E ... "0 
'ä~ a :~ g 's 43"-g 

"0 ..... '" 5 :Je:::"O ~g "O"'e::: 
§:I: 0 §~ 
~ ~ 

648 4.001 
263 2.204 

11 522 

922 6.727 

- -- -
- -
- -
922 6.727 

33 

(7) 

Anlage A 

(Fortsetzung) 

... 
.:a 
§ 
'C 
U .... 
·ä 5 'si 

~ "',..!oll U ... 

]> ~ 
:I 
N 

45.876 165.010 
7.092 37.463 
3.165 13.930 

56.133 216.403 

54.170 54.170 
14.746 14.746 

1.262 1.262 

70.178 70.178 

126.311 286.581 

3.473 4.657 
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Anlage B Übersicht zum Stellenplan 1981 (Gesamtüberblick) 

Stellenplan 1980 Stel1enplan 1981 

Vetwaltungsbereich 
I 

Vertragsbcdienstete 

I I 
Vertragabedienstcte 

I Beamte Summe Beamte 

I 
Summe 

A I B A B 

Anzahl der Planstellen 

Präsidentschaftskanzlei .......•....•....•... 46 9 1 56 47 9 1 57 
Bundesgesetzgebung - Parlamentsdirektion ... 170 26 2 198 172 26 2 200 
Verfassungsgerichtshof ..................... 18 18 - 36 20 16 - 36 
Verwaltungsgerichtshof .................... 78 32 - 110 78 35 - 113 
Volksanwaltschaft " ........•....•......... 15 6 - 21 19 6 - 25 
Rechnungshof. ............................ 231 21 1 253 241 22 - 263 
Bundeskanzleramt ....•.•.................. 882 1.152 26 2.060 883 1.162 26 2.071 
Inneres ................•.................. 26.016 1.947 564 28.527 26.160 1.965 562 28.687 
Unterricht und Kunst ...................... 23.025 3.734 2.120 28.879 23.076 4.334 2.263 29.673 
Wissenschaft und Forschung ............... 9.169 4.717 429 14.315 9.290 4.753 453 14.496 
Soziale Verwaltung ........................ 3.175 1.148 157 4.480 3.177 1.160 160 4.497 
Gesundheit und Umweltschutz .............. 437 525 34 996 454 525 29 1.008 
Auswärtige Angelegenheiten ................ 629 711 59 1.399 629 733 61 1.423 
Justiz ......................... , .......... 8.438 1.518 302 10.258 8.505 1.581 306 10.392 
Landesverteidigung ........................ 21.380 1.754 146 23.280 21.811 1.810 144 23.765 
Finanzen ................................. 17.670 2.931 414 21.015 17.760 3.112 414 21.286 
Land- und Forstwirtschaft ..•..•••.......... 1.776 1.786 1.922 5.484 1.826 1.777 1.923 5.526 
Handel, Gewerbe und Industrie ............ 648 263 11 922 648 263 11 922 
Bauten und Technik .................•.... 3.967 2.218 524 6.709 4.001 2.204 522 6.727 
Verkehr .................................. 411 886 8 1.305 405 917 8 1.330 

Summe ... 118.181 25.402 6.720 150.303 119.202 26.410 6.885 152.497 

Bundesbetriebe (Monopole) ................ 45.527 11.417 7.165 64.109 45.808 11.053 7.045 63.906 

Bundesbahnen .•.......................... 54.170 14.746 1.262 70.178 54.170 14.746 1.262 70.178 

Stel1enplan (Gesamtsumme) ................ 217.878 51.565 15.147 284.590 219.180 52.209 15.192 286.581 

Unterschied gegenüber 1980 

I 
Vertragsbedicastete 

I Beamte 

I 
Summe 

A B 

+ 1 - - + 1 
+ 2 - - + 2 
+ 2 - 2 - -

- + 3 - + 3 
+ 4 - - + 4 
+ 10 + 1 - 1 + 10 
+ 1 + 10 - + 11 
+ 144 + 18 - 2 + 160 
+ 51 + 600 + 143 + 794 
+ 121 + 36 + 24 + 181 
+ 2 + 12 + 3 + 17 
+ 17 - - 5 + 12 

- + 22 + 2 + 24 
+ 67 + 63 + 4 + 134 
+ 431 + 56 - 2 + 485 
+ 90 + 181 - + 271 
+ 50 - 9 + 1 + 42 

- - - -
+ 34 - 14 - 2 + 18 
- 6 + 31 - + 25 

+ 1.021 + 1.008 + 165 + 2.194 

+ 281 - 364. - 120 - 203 

- - - -

+ 1.302 + 664 + 45 + 1.991 

....... 
00 
'-' 
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Anlage B, 

(Fortsetzung) 
Übersicht zum Stellenplan 1981 (Planstellenbereiche der einzelnen Ressorts) 

Verwaltungsbereich 

Präsidentschaftskam:lei .................... . 
Bundesgesetzgebung - Parlamentsdirektion .. 
Verfassungsgerichtshof .................... . 
Verwaltungsgerichtshof ................... . 
Volksanwaltschaft ................. '.' .... . 
Rechnungshof. ........................... . 

Bundeskanzleramt 

Zentralleitung .............••.....•........ 
Verwaltungsakademie ..................... . 
Staatsarchiv und Archivamt ............... . 

Stellenplan 1980 Stellenplan 1981 

Vcruagabedien.tete Vertrag.bedienstete 
Beamte Summe Beamte Summe 

46 
170 

18 
78 
15 

231 
1,----

A B 

9 
26 
18 
32 

6 
21 

1 
2 

1 

6 

56 
198 
36 

110 
21 

253 

47 
172 
20 
78 
19 

241 

A B 

Anzahl der Planstellen 

9 
26 
16 
35 

6 
22 

1 
2 

57 
200 
36 

113 
25 

263 

22 14 9 23 
128 79 48 1 128 

Unterschied gegenüber 1980 

VertragsbedicDltcte 
Beamte Summe 

+ 1 
+ 2 
+ 2 

+ 4 
+ 10 

+ 2 

1 ' 

+ 
+ 

A B 

2 
3 

1 

+ 8 
+ 1 
+ 1 

1 

+ 1 
+ 2 

+ 3 
+ 4 
+ 10 

+ 10 
+ 1 

Statistisches Zentralamt ................... . 

Summe ... 

434 
14 
80 

354 

882 

234 
8 

47 
863 

1.152 

1 
19 

26 + + 10 

674 436 [ 242 6 6.84 

::::~ -~:: I--~.:::-- ----::- --:~:::I-----I- --=-- \, ____ ' ___ -
+ 11 

Inneres 

Zentralleitung ............................ 667 249 2 918 668 255 
Bundespolizei............................. 14.028 1.217 91 15.336 14.110 1.219 
Bundesgendarmerie ............. , .. ..... ... 11.321 310 471 12.102 11.382 307 

2 
91 

469 

+ 1 
+ 82 
+ 61 

925 
15.420 
12.158 

14 Besondere Einrichtungen................... - 171 - 171 - 184 11 

Summe, ... 

Unterricht und Kunst 

Zentralleitung ........................... . 
Bundesheime und Sporteinrichtungen ...... . 
Sonstige Einrichtungen für Jugenderziehung . 
Schulaufsichtsbehörden .................... . 
Schul psychologie - Bildungsberatung ....... . 
Bundesstaatliche Einrichtungen der Erwach-

senenbildung ........... ' ............... . 
Allgemeinbildende Höher.: Schulen ........ . 
Höhere Internatsschulen des Bundes ....... . 
Pädagogische Akademien und Pädagogische 

Institute ...... , ........................ . 
Bildungsanstalten für Arbeitslehrerinnen, Kin-

dergärtnerinnen und Erzieher ............ . 
Bundes-Blinden- und Taubstummeninstitute .. 
Konvikte und Schülerheime (Allgemeinbil-

dende) ................................ . 
Bundesanstalten für Leibeserziehung ........ . 

26.016 

286 
46 
20 

731 
105 

33 
10.761 

249 

889 

500 
101 

40 
38 

I 
1.947 

191 
225 
19 

333 
18 

46 
943 
140 

93 

69 
70 

181 
40 

564 

6 
49 

36 
16 

8 
1.221 

37 

41 

79 
16 

34 
7 

28.527 26.160 1.965 

483 
320 

39 
1.100 

139 

87 
12.925 

426 

1.023 

648 
187 

255 
85 

302 
46 
20 

812 
108 

33 
10.720 

233 

906 

490 
109 

40 
38 

186. 
231 
20 

336 
20 

46 
979 
156 

92 

82 
71 

181 
40 

562 

6 
50 

37 
17 

9 
1.363 

37 

44 

86 
16 

34 
7 

28.687 I' + 144 

494 
327 

40 
1.185 

145 

88 
13.062 

426 

1.042 

658 
196 

255 
85 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

16 

81 
3 

41 
16 

17 

10 
8 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

6 
2 
3 

13 

5 
6 
1 
3 
2 

36 
16 

1 

13 
1 

2 

+ 1 

+ 1 
+ 1 

+ 1 
+142 

+ 3 

+ 7 

+ 
+ 
+ 
+ 

7 
84 
56 
13 

+ 160 

+ 11 
+ 7 
+ 1 
+ 85 
+ 6 

+ 1 
+ 137 

+ 19 

+ 10 
+ 9 

,..... 
-.0 
'-' 
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Anlage BI 

(FortsetZlUlg) 

VetWllltungsbereich 

Technische und gewerbliche Lehranstalten ••. 
Sozialakademien - Lehranstalten für Fremden-

verkehrs-, Frauen- und Sozialberufe .....•. 
Handelsakademien und Handelsschulen ..••.. 
Berufspädagogische Akademien und Berufs-

pädagogische Institute ................... 
Konvikte, Internate und Schülerheime (Berufs-

bildende) ...••.....•...•....•......•.•.. 
Hofmusikkapelle .......................... 
Bundesstaatliche Hauptste1le für Lichtbild und 

Bildungs6lm ............................ 

- Summe ... 

Wissenschaft und Forschung 

Zenttalleitung ••...•.•......•.••...•..•••. 
Universitäten .••............•........••.•. 
Universitäten - Zweckgebundene Gebatung . 
Wissenschaftliche Anstalten ..••.•....•...... 
Bibliotheken und Bundesstaatliche Hauptste1le 

für wissenschaftliche Kinematographie .... 
Kunsthochschulen ......................... 
Museen .................................. 
Bundesdenkmalamt ........................ 

Summe ... 

Soziale Vetwaltung 

Zentralleitung .•.••.••..•.....•....•••..... 
Landesarbeitsämter .........•........•...... 
Landesinvalidenämter ...................... 
Bundesstaatliche Prothesenwerkstätten (be-

triebsähnliche Einrichtungen) ......•..... 
Einigungsämter, Schlichtungsste1len, Hcim-

arbeitskommissionen .•...............•... 
Arbeitsinspektion .•.•...•....•....•....... 

Summe ... 

Planstellenbereiche der einzelnen Ressorts (Fortsetzung) 

Stellenplan 1980 Ste1lenplan 1981 

I 
VertragsbedieDitete 

I I 
VeruaglbediCOltete 

I Beamte Summe Beamte Summe 
A I B A I B 

Anzahl der Planstellen 

3.648 721 194 4.563 3.644 916 172 4.732 

2.659 222 103 2.984 2.651 455 113 3.219 
2.761 287 250 3.298 2.766 385 251 3.402 

97 22 9 128 97 24 7 128 

43 89 7 139 43 89 7 139 
1 1 7 9 1 1 7 9 

17 24 - 41 17 24 - 41 

23.025 3.734 2.120 28.879 23.076 4.334 2.263 29.673 

136 2 - 138 142 2 - 144 
7.253 3.592 324 11.169 7.341 3.630 343 11.314 - 48 22 70 - 44 26 70 

171 74 2 247 175 70 2 247 

582 330 23 935 584 338 23 945 
619 195 15 829 627 199 15 841 
322 417 34 773 329 417 35 781 
86 59 9 154 92 53 9 154 

9.169 4.717 429 14.315 9.290 4:753 453 14.496 

312 118 7 437 314 118 7 439 
2.055 658 114 2.827 2.055 663 113 2.831 

552 240 26 818 556 241 26 823 

4 36 - 40 4 34 - 38 

3 5 - 8 3 5 - 8 
249 91 10 350 -245 99 14 358 

3.175 1.148 157 4.480 3.177 1.160 160 4.497 

Unterschied gegenüber 1980 --
I 

VerttagsbediCDItele 

I Beamte 

I 
Summe 

A B 

-9 

- 4 + 195 - 22 + 169 

- 8 + 233 + 10 + 235 
+ 5 + 98 + 1 + 104 

- + 2 - 2 -
- - - -
- - - -
- - - "-

+ 51 + 600 + 143 + 794 

+ 6 - - + 6 
+ 88 + 38 + 19 + 145 - 4 + 4 -
+ 4 - 4 - -
+ 2 + 8 - + 10 
+ 8 + 4 - + 12 
+ 7 - + 1 + 8 
+ 6 - 6 - -
+ 121 + 36 + 24 + 181 

+ 2 - - + 2 
- + 5 - 1 + 4 

+ 4 + 1 - + 5 

- - 2 - - 2 

- - - -
- 4 + 8 + 4 + 8 

+ -2 + 12 + 3 + 17 
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Anlage B1 

(Fortsetzung) 
Planstellenbereiche der einzelnen Ressorts (Fortsetzung) 

Stellenplan 1980 Stellenplan 1981 Unterschied gegenüber 1980 

Vertragsbcdieostete Vertragsbedienstete 
Beamte Summe 

A B 

Vertragsbcdieostete I 
-----.----_. Summe 

A B 
Verwaltungsbereich Beamte Beamte I Summe 

A ,B 

Anzahl der Planstellen 

Gesundlieit und Umweltschut:l; 
Zentralleitung. ...... ..... ................. 127 95 3 225 137 97 3 I 237 
LebensmitteIuntersuchungsanstalten ....... " . 103 76 4 183 108 71 4 183 
Bakterologisch-serologische und sonstige Un- . 

ter~u~hung~~~talten..................... 120 196 14 330 120, 197 13 I 330 
Vetennarmedl21n1sche Anstalten............. 85 138 - 223 87 136 - 223 
BundeshebammenIehranstalten .. , . . . . . . . . . . . 2 - - 2 2 - - 2 

+ 10 
+ 5 

+ 2 

+ 

+ 

2 
5 

1 
2 

+ 12 

1 

Veterinärmedizinischer Grenzbeschaudienst ..• - 20 13 33 - 24 9 33/ - 1 + 41 4 

Summe. . . 437 525 34 996 454 525 29 1.008 + 17 5 I + 12 

Auswärtige Angelegenheiten 
Zentralleitung und Vertretungsbehörden •... 596 658 55 1.309 596 680 57 1.333 -
Diplomatische Akademie............ . . . . . . . 6 12 2 ---.2Q ____ 6___ 12- .-- 2--- - QO- --= 

+ 22 + 21_±-M... 
Osterreichische-KuIturinstitute.-;-;-;-, . ; .,-;-;-;-;-; - - -- 27- - --4T- -_. - -2- -- 70 27 41 2 70 -

----- Summe... 629 711 59 1.399 629 733 61 1.423 - i + 221 + 21 + 24 
Justi% 

Zentralleitung. .............. .............. 144 46 - 190 146 44 - 190 + 2 - 2 
Oberster Gerichtshof und Generalprokutatur. 87 16 - 103 88 17 - 105 + 1 + 1 - + 2 
Justizbehörden in den Ländern............. 5.033 1.384 288 6.705 5.066 1.424 288 6.778 + 33 + 40 - + 73 
Justizanstalten ............................ 3.003 66 12 3.081 3.034 80 16 3.130 + 31 + 14 + 4 + 49 
Bewährungshilfe.. .................. ....... 171 6 2 179 171 16 2 189 - + 10 - + 10 

Summe... 8.438 1.518302 10.258 8.505 1.581 306 10.392 + 67 + 63 + 4 + 134 

. Landesverteidigung 
Zentralleitung . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . 678 392 13 1.083 680 3~ )0 
Militärpersonen ........................... 5.932 - - 5.932 6.285 - 6.285 
Heeresverwaltung ......................... 14.714 1.242 112 16.068 14.790 1.300 110 16.200 
Heeresgeschichtliches Museum, Militärwissen-

schaftliches Institut........... .. .. .. .. .. . 53 39 - 92 53 39 92 
Heeres-, Land- und Forstwirtschafts betrieb 

+ 2 
+ 353 
+ 76 + 

2 

58 2 
+ 353 
+ 132 

Allentsteig (betriebsähnliche Einrichrung). . 3 81 21 105 3 - 81 21 I 105 

Summe. .. 21.380 1.754 146 23.280 21.811 1.810 144 23.765 I + 431 I + 56 I - 2 I + 485 
Finanzen 

Zentralleitung .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 678 238 6 922 693 233 6 932 
Finanzlandesdirektionen und Staatshauptkasse . 15.550 1.533 304 17.387 15.610 1.771 304 17.685 
Finanzprokuratur ......................... 74 14 2 90 76 24 2 102 
Hauptpunzierungs- und Probieramt ......... 49 - 2 51 49 - 2 . 51 
Bundesrechenamt ......................... 263 371 - 634 286 347 - 633 
Österreichisches Postsparkassenamt . . . . . . . . . . 992 601 100 1.693 992 601 100 1.693 

+ 
+ 
+ 
+ 

15 
60 
2 

23 

5 
+ 238 
+ 10 

- 24 

8 

+ 10 
+ 298 
+ 12 

1 

Österreichische Salinen AG .....•.......... 64 174 - 238 54 136' - 190 I 10 1 :3 

Summe... 17.670 2.931 414 21.015 17.760 3.112 414 21.286 + 90 + 181 I I + 271 

,-... ..... ..... 
'-' 
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Anlage BI 

(Fortsetzung) 

Verwaltungsbereich 

Land- und, Forstwirtschaft 

Zentralleitung ............................. 
Landwirtschaftliche Bundeslehranstalten ..... 
Landwirtschaftliche Bundesversuchsanstalten ~ . 
Forstwirtschaftliche Bundeslehranstalten ...... 
Forstliche Bundesversuchsanstalt ............ 
Bundesinstitut für Gewässerforschung und 

Fischereiwirtschaft ...................... 
Bundeslehr- und Versuchsanstalten für Milch-

wirtschaft .............................. 
Pferdezuchtanstalten ~ ..................... 
Wasserwirtschaftliche Bundesanstalten ....... 
Bundesanstalt für künstliche Besamung der 

Haustiere .............................. 
Internate; Zweckgebundene Gebarung 
a) land- und milchwirtschaftlichc Bundeslehr-

anstalten ..........................•.... 
b) forstwirtschaftliche Bundeslehranstalten und 

forstliche Ausbildungsstätten ............. 
Forstliche Ausbildungsstätten ............... 
Wildbach-und Lawinenverbauungsdienst ..... 
Weinaufsicht .............................. 
Bundesgärten ............................. 
Spanische Reitschule ....................... 
Landwirtschaftliche Bundesversuchswirtschaf-

ten ..................................... 
Porstwirtschaftliche Bundeslehr- und Versuchs-

forste .•................................ 
Bauhöfe (betriebsähnliche Einrichtungen), 

Zweckgebundene Gebarung ........•..... 

Summe ... 

Planstellenbereiche der einzelnen Ressorts (Fortsetzung) 

Stellen plan 1980 Stellenplan 1981 

, Veruagsbcdicnstctc " 

I 
Vertrag.bedienatete 

I Beamte 

I 
Summe Beamte 

I 
Summe 

11. B 11. B 

Anzahl der Planstellen 
I 

404 95 5 504 404 100 5 509 
325 257 37 619 338 258 36 632 
341 379 58 778 358 368 55 781 

45 41 5 91 52 35 4 91 
119 105 23 247 125 99 23 247 

21 8 1 30 21 8 1 30 

24 95 3 122 26 93 3 122 
59 68 9 136 65 61 9 135 
61 36 6 103 61 36 6 103 

6 9 1 16 6 9 1 16 

- 92 1 93 1 89 1 91 

- 19 5 24 - 21 3 24 
23 17 1 41 23 18 - 41 

177 127 1.702 2.006 175 129 1.702 2.006 
18 1 - 19 18 1 - 19 
95 185 8 288 95 183 8 286 
21 27 2 50 21 27 2 50 

33 137 43 213 33 153 53 239 

4 26 12 42 4 27 11 42 

- 62 - 62 - 62 - 62 

1.776 1.786 1:922 5.484 1.826 1.777 1.923 5.526 

Unterschied gegenüber 1980 

I 
Vertraglbedieootete 

I Beamte 

I 
Summe 

11. B 

- + 5 - + 5 
+ 13 + 1 - 1 + 13 
+ 17 - 11 - 3 + 3 
+ 7- - 6 - 1 -
+ 6 - 6 - -

- - - -
+ 2 - 2 - -
+ 6 - 7 - - 1 

- - - -
- - - -

+ 1 - 3 - - 2 

- + 2 - 2 -
- + 1 - 1 -

- 2 + 2 - -
- - - -
- - 2 - - 2 
- - - -

- + 16 + 10 + 26 

- + 1 - 1 -
- - - -

+ 50 - 9 + 1 + 42 

.-.. ..... 
IV 

----
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Anlage Bi 

(Fortsetzung) 

Planstellenbereiche der einzelnen Ressorts (Fortsetzung) 

Stellenplan 1980 Stellenplan 1981 Unterschied gegenüber 1980 

Verwaltungsbereich 
1 

VettragBbedienotet. 

I I 
V ctttagsbedienotete 

I \-
Vcttragsbcdicnstete 

I" Summe Beamte 

I 
Summe Beamte 

I 
Summe Beamte 

I A B A B A B 

Anzahl der Planstellen 

• Gewerbe und Industrie 

............................. 390 211 7 608 390 211 7 608 - - - -
es Patentamt •..•............. 221 39 1 261 221 39 1 261 - - - -
............................. 37 13 3 53 37 13 3 53 - - - -

Summe ... 648 263 11 922 648 263 11 922 - - -" -

luten und Technik 

_31~ __ ---.141 ____ 1 .460- ,_~318 - --144- ---- -1- ---463 --- - - -----+-r .----- - +---r ............................ ---
.--

nvciWältung .. -:~: .•.. ~-.--:-:-:-:-:-. 25 19 - 44 27 17 - 44 + 2 - 2 - -
IS- und Forschungsanstalt Arsenal 
liche Einrichtung) ...••..•.... 166 61 5 232 169 59 5 233 + 3 - 2 - + 1 

............................. 10 - 1 11 10 - 1 11 - - - -
:riebsähnliche Einrichtungen) ... 3 1 25 29 3 2 24 29 - + 1 - 1 -
,sähnliche Einrichtungen) ...... 2 - 12 14 2 - 12 14 - - - -
auamt ....................... 438 327 11 776 448 312 11 771 + 10 - 15 - - 5 

der Bundesgebäudeverwaltung 
:bäudeverwaltung 1. ........... 481 335 39 855 481 342 39 862 - + 7 - + 7 

:bäudeverwaltung II .......... 1.203 726 87 2.016 1.203 740 87 2.030 - + 14 - + 14 

lönbrunn (betriebsähnliche Ein-
............................. 39 38 3 80 40 37 3 80 + 1 - 1 - -
everwaltung - (Liegenschafts-
............................ - - 243 243 - - 243 243 - - - -

~ Eich- und Vetmessungswesen 
lOg ..............•..•.. · .. '" 53 41 2 96 51 44 1 96 - 2 + 3 - 1 -
lflgen des Eichwesens ......••. ' 211 65 8 284 218 60 8 286 + 7 - 5 - + 2 

lOgen des Vermessungswesen •.. 1.018 464 87 1.569 1.031 447 87 ' 1.565 + 13 - 17 - - 4 

B 

Summe ..• 3.967 2.218 524 6.709 4.001 2.204 522 6.727 + 34 - 14 - 2 + 18 

I 

........ .... 
\j.I 
'-' 
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Anlage BI 

(Fortsetzung) 

B 

H 
Ö 
P 

ö 

Verwaltungsbereich 

-

. , 

Planstellen bereiche der einzelnen Ressorts (Fortsetzung) 

Stellenplan 1980 Stellenplan 1981 Unterschied gegenüber 1980 

I 
Vcttragsbedienstcte 

I I 
Vertragsbcdienstete 

I I 
Vertragsbedienstete 

I 
Beamte I, Summe Beamte 

I 
Summe Beamte 

I 
Summe 

A B A B A B 

Anzahl der Planstellen 

220 60 5 285 220 60 5 285 - - - -
99 785 2 886 92 810 2 904 - 7 + 25 - + 18 

11 - - 11 11 - - 11 - - - -
54 26 - 80 55 32 - 87 + 1 + 6 + 7 

,27 15 1 43 27 15 1 43 - - - -

411 886 8 1.305 405 917 8 1.330 - 6 + 31 - + 25 

~ 

119 909 4 1.032 105 889 4 998 - 14 - 20 - - 34 
60 2.376 351 2.787 60 2.381 351 2.792 - + 5 - + 5 
80 7 2 89 80 14 2 96 - + 7 - + 7 
17 30 3 50 17 30 3 50 - - - -
76 164 - 240 75 158 - 233 - 1 - 6 - - 7 

- 1.456 3.648 5.104 - 1.406 3.528 4.934 - - 50 - 120 - 170 
45.175 6.475 3.157 54.807 45.471 6.175 3.157 54.803 + 296 - 300 - - 4 

45.527 11.417 7.165 64.109 45.808 11.053 7.045 63.906 + 281 - 364 - 120 - 203 

54.170 14.746 1.262 70.178 54.170 14.746 1.262 70.178 - - - -

, , 

I \ 

..-.. .... 
..j>.. 
'-' 
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(16) 

Planstellenbereiche der einzelnen Ressorts (Personalreserve) 
Stand 1. August 1980 

Anlage B. 

über den Stand aus der Personalreserve :tugewiesene Planstellen 

A B C 
Verwaltungsbereich 

--- W1, ---
W2 D Personalreserve H1 W 1, W2 

H1 H2 W2 H2 
---------

IX I VIII VII VII VI V IV 3 I 2 IV 

Präsidentschafts-
Allgemeine Verwaltung 1 - 3 - -kamlei - - - - -

---------------------------
Bundesgesetzgebung-

Nationalrat Allgemeine Verwaltung - 1 - - - - - - - -
---------------------------

Verfassungs gerichts-
Allgemeine Verwaltung - - - -

hof 
- - - - - 1 

._---------------------------
Verwaltungsgerichts-

hof Allgemeine Verwaltung - - - - - 1 - - - -
--------1-------------------

Volksanwaltschaft Allgemeine Verwaltung 1 - - - - - - - ---- ---
-W ------------------

Rechnungshof Allgemeine Verwaltung - 8 - - 10 - - - -
1 
--- -------w- --- --9-------------

Allgemeine I Zentralleitung - - - - - - 2 ---------------------------
Bundeskanueramt Verwal- sonstige Dienst-

tung stellen - - - 6 - - - - - 3 
---g-----74 ---

~ 
--------- -W Allgemeine I Zentralleitung 2 - - - - -.---------------------------

Verwal- sonstige Dienst-
Inneres tung stellen - 23 - 31 - 21 - - - 41 

------ ------------------
4(VIII) 

Wachebeamte - - - 38 31 7 - 72 - -
--5---- ---------------------

Allgemeine I Zentralleitung 1 - - - - - - - -

I 

---------------------------
Unterricht und Kunst Verwal- sonstige Dienst-

tung stellen - 7 - 21 - 4 - - - 25 
3 
--- --5-------------------

Allgemeine 

I 

Zentralleitung - - - - - - - ----------------------------
Wissenschaft und Verwal- sonstige Dienst-

Forschung tung stellen - 27 - 34 - 38 - - - 37 
----- ---~. .. _-- --------------4-

Allgemeine 

I 

Zentralleitung 2 18 - - 2 - - -
. _--- ---------.. --- ---------------

So:tiale Verwaltung Verwal- sonstige Dienst-
tung stellen - 30 - 153 - 150 - - - 24 

I 
--1- -14" --- -14- ---- ---------------

Allgemeine Zentralleitung - - 1 - - - -
Gesundheit und --------- ----- ---------------

Umweltschutz Verwal- sonstige Dienst-
tung stellen - 15 - 5 - 5 - - - 3 

Auswärtige 
--------------- ---------------

Angelegenheiten Allgemeine Verwaltung - 81 - 42 - 7 - - - 4 
--1---------3------------------

Allgemeine 

I 
Zentralleitung - - 7 - - - 1 

------------------ "------------
Justiz Verwal- sonstige Dienst-

tung stellen - 3 - 55 - 38 - - - 2 
-----------7--- -5-------------

Wachebeamte - - - - - - - -----U --- ----u-------------
Allgemeine 

I 

Zentralleitung - 5 - - - - - ------------------- ------Landesverteidigung Verwal- sonstige Dienst-
tUng stellen - 2 - 20 - 2 - - - ------------- --------- -"--

12 (VIII) 
Militärpersonen 1 26 - 130 8 - - - - -

Zentralleitung 1 
---

68 
---- -zo---------- -----r4 Allgemeine 

I 

49 - - - - -
Finan:ten Verwal- sonstige Dienst-

--------------- .. _-- ------------
tung stellen - 2 - 191 - 375 - - - 37 

Wachebeamte 
--------- --6-~ 

------------- - - 15 - 9 - -

I 
Zentralleitung 

----
6 
---

9 
--- --4------------1-

Land- und Forst- AlIgemeine - - - - - ---- ------------------------
wirtschaft Verwal- sonstige Dienst-

tung stellen - 23 - 5 - 9 - - - 3 

I 
Zentralleitung ~ 

---
~ 

------------------
Handel, Gewerbe Allgemeine - - - 9 - - - -

Verwal- sonstige Dienst-
--- --- ------ ---------------

und Industrie 
tung stellen - 32 - 4 - 7 - - - -

I 
Zentralleitllng 1 ~ 

---
36 

--- --4------------3-
Allgemeine - - - - -

Bauten und Technik Verwal- sonstige Dienst-
------------- ---------------

tung stellen - 24 - 46 - 123 - - - 26 

I 
Zentralleitung ---z4 ---

15 
--- --8------------1-

Allgemeine - - - - - -
Verkehr Verwal- sonstige Dienst-

---------------------------
tung stellen 1 42 - 220 - 255 - - - 1 
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Anlage C Entwicklung der Planstellenbereiche 
in den Jahren 1938, 1959, 1965, 1970, 1978, 1979, 1980 und 1981 

Planstellenbereiche der Bundesbediensteten in den Jahren Unterschied 

I I I I I I I 
gegenüber 

1938 1959 *) 1965 1970 1978 1979 1980 1981 1980 

A. Bundesverwaltung 
Beamte der Allgemeinen Verwaltung ................. 20.623 32.531 35.673 44.422 46.259 46.577 46.812 47.093 + 281 
Beamte in handwerklicher Verwendung ............. - - - 4.025 5.312 5.469 5.539 5.575 + 36 
Richter ........................................... 1.460 1.409 1.488 1.518 1.575 1.590 1.600 1.631 + 31 
Staatsanwälte .. : ................................... 120 131 155 164 202 204 204 208 + 4 
Universitäts(Hochschul)lehrer ........................ 1.011 1.385 2.989 4.500 6.004 6.049 6.042 6.120 + 78 
Bundeslehrer .....................................• 3.606 6.732 11.082 13.464 20.846 21.114 21.590 21.589 - 1 
Beamte des Schulaufsichtsdienstcs ................... 118 179 191 202 217 217 218 221 + 3 
Wachebeamte ..................................... 21.147 29.253 29.544 28.780 29.556 30.122 30.244 30.480 + 236 
Angehörige des Bundesheeres ...................... 28.351 8.175 11.176 5.652 4.782 5.582 5.932 6.285 + 353 
Vertragsbedienstete Entlohnungsschema I ............ 4.782 17.310 17.336 14.396 15.964 15.988 16.262 16.750 + 488 
Vertragsbedienstete Entlohnungsschema I L .......... 2.143 762 581 361 370 453 1.014 + 561 
Vertragsassistenten ................................. - - - - - 310 310 -
Vertragsbedienstete Entlohnungsschema 11 ........... 11.571 11.093 7.510 6.920 6.851 6.753 6.721 - 32 
Kollektivvertrag ................................... 818 606 1.122 1.198 1.242 1.240 1.257 + 17 
nach anderen Rechtsvorschriften .................... 2.054 1.240 840 721 441 378 352 - 26 
nach anderen Rechtsvorschriften I L ................. - - - 133 131 6 6 -
Lehrlinge ......................................... 97 71 55 - - - - -
Vertragsbedienstete Entlohnungsschema I teilbesch .... 248 474 520 995 1.045 1.081 1.137 + 56 
Vertragsbedienstete Entlohnungsschema I L teilbesch .... 14.670 - - - 589 1.020 1.151 1.354 + 203 
Venragsbedienstete Entlohnungsschema II L teilbesch .... 576 409 246 36 36 36 37 + 1 
Vertragsassistenten teilbesch .......................... - - - - - 93 93 -
Vertragsbedienstete Entlohnungsschema n teilbesch .... 1.343 1.604 1.703 1.704 1.705 1.717 1.747 + 30 
Kollektivvertrag teilbeschäftigt ....................... 3.249 2.974 2.063 1.940 1.911 1.911 1.918 + 7 
nach anderen Rechtsvorschriften teilbeschäftigt .. '.' .... 136 694 746 678 663 728 596 - 132 
nach anderen Rechtsvorschriften teilbeschäftigt I L .... - - 74 74 - - -
nach anderen Rechtsvorschriften teilbeschäftigt II L ... J - - - 249 249 3 3 -

Summe A ... 95.888 119.340 129.561 132.509 146.315 148.650 150.303 152.497 +2.194 

B. Bundesbetriebe (Monopole) 
Beamte der Allgemeinen Verwaltung ................. 21.978 28.930 30.768 36.586 42.998 43.428 44.125 44.416 + 291 
Beamte in handwerklicher Verwendung .............. - - - 1.189 1.276 1.230 1.402 1.392 - 10 
Vertragsbedienstete Entlohnungsschema I. ............. 2.784 7.429 15.131 9.253 6.262 5.875 4.997 4.705 - 292 
Vertragsbedienstete Entlohnungsschema II ............. 4.036 1.879 1.816 1.843 1.844 1.838 1.830 - 8 
Kollektivvertrag ................................... 1.901 2.208 2.194 2.321 2.314 2.307 2.288 - 19 
nach anderen Rechtsvorschriften ....... ; ......... , ... 2.045 3.376 2.423 2.288 2.295 2.275 2.230 - 45 
Lehrlinge .......................................... 712 972 968 - - - - -
Vertragsbedienstete Entlohnungsschema I teilbesch .... 13.405 2.033 1.508 2.608 2.586 2.586 2.587 2.587 -
Vertragsbedienstete Entlohnungsschema II teilbesch .... 690 526 580 560 560 560 560 -
Kollektivvertrag teilbeschäftigt ...................... 6.607 6.215 5.535 3.973 3.887 3.827 3.707 - 120 
nach anderen Rechtsvorschriften teilbeschäftigt ........ 6 - 16 192 191 191 191 -
Forstzöglinge ..................................... 65 15 - - - - - -

Summe B ... 38.167 54.454 62.598 63.168 64.299 64.210 64.109 63.906 - 203 
-----

*) Im Dienstpostenplan für das Jahr 1959 wurden erstmals sämtliche Bedienstetenkategorien ausgewiesen. Die Zahl der vergleichbaren Bediensteten, die im Dienstpostenplan 1938 nicht 
ausgewiesen wurde, ist in Kursivschrift dargestellt. 
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Entwicklung der Planstellenbereidle Anlage C 

(Fortsetzung) in den Jahren 1938, 1959, 1965, 1970, 1978, 1979, 1980 und 1981 (Fortsetzung) 

1938 
I 

Summe A und B: 

Öffentlich-rechtliche Bedienstete .................. 98.414 
Verttagsbedienstete ..•........ ; ....•............. 35.641 

Zusammen ... 134.055 

C. Bundesbahnen. 

Bundesbahnbeamte ................................. 49.996 
Bundesbahnbedienstete ....................•........ 7.200 
Lehrlinge ......................................... -
Bundesbahnbedienstete teilbeschäftigt ..........•...... 7.230 

Summe C ... 64.426 

Gesamtsumme A-C ... 202.018 

Jugendliche Vertragsbedienstete, AnIernkräfte und 
Lehrlinge ..............•.......•..........•...... -

Planstellenbereiche der Bundesbediensteten in den Jahren Unterschied 

I I I I I I 
gegenüber 

1959 *) 1965 1970 1978 1979 1980 1981 

108.725 123.066 140.502 159.027 161.582 163.708 165.010 
65.069 69.093 55.175 51.587 51.278 50.704 51.393 

173.794 192.159 195.677 210.614 212.860 214.412 216.403 

62.892 65.903 64.379 54:210 54.200 54.170 54.170 
6.074 2.270 612 615 585 600 600 

270 975 800 - - - -
10.358 11.846 11.708 16.060 15.430 15.408 15.408 

79.565 80.994 77.499 70.885 70.215 70.178 70.178 

253.538 273.222 273.218 281.538 283.113 284.590 286.581 

- - - 3.938 4.445 4.650 4.657 

*) Im Dienstpostenplan für das Jahr 1959 wurden erstmals säintliche Bedienstetenkategorien 
ausgewiesen. Die Zahl der vergleichbaren Bediensteten, die im Dienstpostenplan 1938 nicht 
ausgewiesen Wurde, ist in Kursivschrift dargestellt. 

1980 

+ 1.302 
+ 689 

+ 1.991 

-
-
-
-
-

+ 1.991 

+ 7 

-
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Anlage D Übersicht 
über die Entwicklung der Planstellenbereiche in den einzelnen Verwaltungszweigen 

Verwaltungszweige 1959 1965 1970 1975 1978 1979 

1. Allgemeine Bundesverwaltung 

.) Obet.", Organe ................................. 301 334 370 461 507 520 

b) Zenttal.teIJen .•••....•.•...••....•.•••.....•••.•.. 5.392 5.889 6.012 6.494 6.469 6.644 

cl Verwaltung in administrativer Hmsicht 1) ••.•••••.•••• 21.871 21.824 21.458 21.678 21.165 21.342 

_ d) Verwaltung in technischer Hinsicht ') ......•.•.•.•••. 10.420 10.354 9.527 9.370 9.192 8.589 

e) Besondere Verwaltung ') ........................... 1.702 2.108 2.218 2.564 2.727 2.753 

Summe a-e .. · 39.686 40.509 39.585 - 40.567 40.060 39.848 -

2. Sichcrheitswesen ..............•......... 28.267 28.513 27.578 28.065 28.000 28.449 

3. Gerichtsbarkeit und gerichtlicher Straf-
vollzug ................................ 7.913 8.994 9.147 10.030 10.028 10.071 

4. Unterrichtswesen, Kultur und Forschung 
46.039 (ohne Landeslehrer) .................... 21.105 27.431 33.391 44.807 47.089 

5. Heerwesen ....•.......•........•..•... 20.177 21.775 21.311 20.432 20.835 21.506 

6. Auswärtige 'Angelegenheiten ..........•.• 831 1.131 1.184 1.353 1.347 1.388 

7. Bundesbetriebe und Monopole •. ',' ...••. 135.559 144.869 141.022 - 141.318 135.229 134.762 

Gesamtsumme ... 253.538 273.222 273.218 -286.572 281.538 283.113 

*) Anteil sm Gesamtstel1enplao ohne "Landesbedicnstete (-lehrer und lonstige Bedienstete), deren Bezüge du Bund ttägtu') nach Hundertsat2:. 
1) Z. B. Pinan:zverwaltung, Arbeitsmarktverwaltung .' 
.) So B. Wildbacb- und Lawinenverbauungsdienst, Arbeitsinspektion 
') z. B. UnteIluchungaanstalten der Sanititsverwaltung 

1980 %*) 

528 0'19 

6.896 2'42 

21.364 7'51 

8.614 3'03 

2.645 0'93 

40.047 14'08 

28.404 9'98 

10.214 3'59 

47.969 16'85 

22.000 7.73 

1.399 0'49 

134.557 47'28 

284.590- -100'00 

Differenz 
gegenüber 

1979 

+ 8 

+ 252 

+ 22 

+ 25 

- 108 

+ 199 

- 45 

+ 143 

+ 880 

+ 494 

+ 11 

- 205 

+ 1.477 

I 

---....... 
\0 
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Anlage D1 Übersicht 
über die Entwicklung der Planstellen bereiche in den einzelnen Verwaltungs zweigen 

Verwaltungszweige 1980 1981 % *) I Differenz gegenüber 1980 

1. Allgemeine Bundesverwaltung ........... 

a) Oberste Organe ................................... 528 545 0·19 + 17 
b) Zentral.teUen .................................... 6.927 6.993 2·44 + 66 
c) Verwaltung in administrativer Hinsicht ....... ...... 19.342 19.604 6·84 + 262 
d) Verwaltung in technischer Hinsicht •............... 9.366 9.388 3·28 + 22 

Summe a-d ... 36.163 36.530 12·75 + 367 

2. Sicherheitswesen ....................... 32.318 32.553 11-36 + 235 

3. Gerichtsbarkeit und gerichtlicher Strafvollzug 10.214 10.351 3·61 + 137 

4. Unterrichtswesen, Kultur und Forschung 
(ohne Landeslehrer) .................. 47.939 48.919 17-07 + 980 

5. Heerwesen ....................•••...... 22.000 22.485 7·84 + 485 

6. Auswärtige Angelegenheiten .•...•....... 1.399 1.423 0·50 + 24 

7. Bundesbetriebe und Monopole ...... : .... 134.557 134.320 46·87 - 237 

Gesamtsumme ... 1 284.590 286.581 100·00 +1.991 

*) Anteil am GesamtsteUenplan ohne "Landesbedienstete (.lehrer und sonstige Bedienstete). deren Bezüge der Bund trägt", nach Hundertsat •. 

~ 
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(21) 

Anlage Dl 

(Fortsetzung) 

Zusammensetzung der Verwaltungszwdge· 

Oberste Organe: Unterrichtswesen, Kultur und Forschung 
Präsidentschaftskanzlei, Bundesgesetzgebung (ohne Landeslehrer ): 

(Parlamentsdirektion), Volksanwaltschaft, Rech- Staatsarchiv und Archivamt, Bundesministe-
nungshof rium für Unterricht und Kunst ohne Zentral

ZentralstelIen : 
Zentralleitung des Bundeskanzleramtes und 

aller Bumj.esministerien (ohne Bundesministerium 
für Auswärtige Angelegenheiten und General
direktion für die Post- und Telegraphenverwal
tung) 

Verwaltung in administrativer Hinsicht: 
Verwaltungsakademie, Statistisches Zentralamt, 

Bundesministerium für Inneres - Besondere Ein-
richtungen, Landesarbeitsämter, Landesinvaliden-
ämter, Einigungsämter, Schlichtungsstellen, 
Heimarbeitskommissionen, Veterinärmedizini-
scher Grenzbeschaudienst, Finanzlandesdirektio
nen und Staatshauptkasse (ohne Zollwache), 

. Finanzprokuratur, Bundesrechenamt, Weinauf
sicht, Amt für Schlffahrt 

Verwaltung in technischer Hinsicht: 
Arbeitsinspektion, Lebensmitteluntersuchungs

anstalten, Bakteriologisch-serologische und son
stige Untersuchungsanstalten, Veterinärmedizini
sche Anstalten, Hauptpunzierungs- und Probier
amt, Bundesanstalt für künstliche Besamung der 
Haustiere, Wildbach- und Lawinenverbauungs
dienst, Österreichisches Patentamt, Bergbehörden, 
Beschußämter, Bundesstrombauamt, Dienststellen 
der Bundesgebäudeverwaltung (Bundesgebäude
verwaltung I und Bundesgebäudeverwaltung II), 
Bundesgebäudeverwaltung - (Liegenschaftsver
waltung), Bundesamt für Eich- und Vermessungs
wesen (Amtsleitung, Einrichtungen des Eich
wesens, Einrichtungen des Vermessungswesens), 
Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge 

Sicherheitswesen : 
Bundespolizei, Bundesgendarmerie, Zollwach

dienst, Bundesamt für Zivilluftfahrt (betriebs
ähnliche Einrichtung), Schiffahrtspolizei 

Gerichtsbarkeit und gerichtlicher Strafvollzug: 
Verfassungs gerichtshof, Verwaltungs gerichts

hof, Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur, 
Justizbehörden in den Ländern, Justizanstalten, 
Bewährungshilfe 

leitung, Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung ohne Zentralleitung, Bundeshebam
menlehranstalten, Heeresgeschiehtliches Museum, 
Militärwissenschaftliches Institut, Landwirtschaft
liche Bundeslehranstalten, Landwirtschaftliche 
Bundesversuchsanstalten, Forstwirtschaftliehe 
Bundeslehranstalten, Forstliche Bundesversuchs
anstalt, Bundesinstitut für Gewässerforschung 
und Fischereiwirtschaft, Bundeslehr- und Ver
suchsanstalten für Milchwirtschaft, Wasserwirt
schaftliche Bundesanstalten, Forstliche Ausbil
dungsstätten, Spanische Reitschule, Bundesmobi
lienverwaltung, Bundesversuchs- und Forschungs
anstalt Arsenal (betriebsähnliche Einrichtung), 
Bundestheater 

Heerwesen: 

Militärpersonen, Heeresverwaltung 

Auswärtige Angelegenheiten: 

Zentralleitung und Vertretungsbehörden, 
Diplomatische Akademie, Österreichisehe Kul
turinstitute 

Bundesbetriebe und Monopole: 

Bundesstaatliche Prothesenwerkstätten (be
triebsähnIiche Einrichtungen), Heeres-Land- und 
Forstwirtschaftsbetrieb Allentsteig (betriebsähn
liche Einrichtung), Österreichisches Postspar
kassenamt, Österreichisehe Salinen AG, Pferde
zuchtanstalten, Internate - Zweckgebundene Ge
barung (land- und milchwirtschaftliche Bundes
lehranstalten, forstwirtschaftliehe Bundeslehran
stalten und forstliche Ausbildungsstätten), Land
wirtschaftliche Bundesversuchswirtschaften, 
Forstwirtschaftliehe Bundeslehr- und Versuchs
forste, Bauhöfe (betriebsähnliche Einrichtungen) -
Zweckgebundene Gebarung, Kurheime (be
triebsähnliche Einrichtungen), Bäder (betriebs
ähnliche Einrichtungen), Tiergarten Schönbrunn 
(betriebsähnliche Einrichtung), Staatsdruckerei 
(mit Wiener Zeitung), Glücksspiele (Monopol), 
Branntwein (Monopol), Hauptmünzamt, Öster
reichische Bundesforste, Post- und Telegraphen
verwaltung, Österreichisehe Bundesbahnen 
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(22) 

Anlage E Übersicht über die nach Verwendungsgruppen auf-

Oberste Organe Innenverwaltung 

I ..... ..... 
;ß .~ .;:; 0 0 

] bO ..;l ..c: ..... 
'" t: ... 
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~ t: § ~ 
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., 'S'O:: ... .~~~ bOt: ::l t: " ~.g '" 
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., 
"C "C § "C t: ::l ::!!! ..c: 3.:8 3 .t<I §Z ~ t: 3 ..... §;:J~ ... " " ~ ::s 

0.. C!l :> :> ~ C!l C!l C!l C!l 

ABeamte (Angestellte) der 
Verwendungs(Entlohnungs)-
gruppen 

A (a) ...................... 8 37 13 10 7 110 294 522 342 1.253 
B (b) , .................... 7 19 1 3 5 82 506 608 937 2.077 
C (c) ..................... 16 21 10 13 7 26 550 760 909 1.424 
D (d) ..................... 13 43 6 22 6 25 646 1.334 1.041 1.267 
E (e) ..................... - 24 - 6 - 7 69 121 133 404 

B Beamte in handwerklicher Ver-
wendung (Arbeiter) der 
Verwendungs(Entlohnungs)-
gruppen 

P 1-P 6 (p 1~p 6) ......... 12 54 6 12 - 13 189 1.145 2.023 877 

C Richter ................... - - - 47 - - - - - .-
Staatsanwälte .........•..... - - - - - - - - - _. 

D Universitäts(Hochschul)lehrer 
o. Universitätsprofessoren und 

o. Professoren ...•........ - - - - - - - - - 1.402 
ao. Universitätsprofessoren und 

ao. Professoren ........... - - - - - - - - - 616 
Assistenten ................. - - - - - - - - - 4.412 

E Lehrer (Vertragslehrer) der 
Verwendungs(Entlohnungs )-
gruppen 

LPA (Ipa) ................ - - - - - - - - 414 -
L1 (11) ................. - - - - - - - - 18.955 218 
L2 (1 2) .................. - - - - - - - 1 2.450 59 
L3 (13) .................. - - - - - - - 83 2 

F Beamte des Schulaufsichts-
dienstes der Verwendungs-
gruppen 

81 ....................... - - - - - - - - 71 -
82 ....................... - - - - - - - - 150 -

G Wachebeamte der Ver-
wendungsgruppen 

W1 ...................... - - - - - - 527 - -
W2 ...................... - - - - - - - 18.966 - -
W3 ...................... - - - - - - - 4.141 - -

RBerufsoffiziere und zeitver-
pflichtete Soldaten der 
Verwendungsgruppen 

H1 ...................... - - - - - - - - - -
H2 ....................... - - - - - - - - - -
H3 ....................... - - - - - - - - - -
H4 ...................... - - - - - - - - - ----------------

Teilsumme ... 56 198 36 113 25 263 2.254 28.125 27.508 14.011 
-- -----------
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(23) 

gegliederten Planstellen bereiche der einzelnen Ressorts AnJage E . 
Wirtschaft 

... ... .. 
.....>1 "'0 iB iB :l:l tII) 

... :~ .. .. 
8gp 

§ ~ 
iB 8 8] 8 

8 8 .... § .... , 
" 8 ::s ::s 5 .~ 

8 tII) 8 8:;; §"t 8 u 8 ::s'" ::s ... .a~ '~l 'C'<3 N 'C ... ::s.~ ::s ::s 
~~ ~ " 'öj .~ "'0 'C 'p 0 '5 ~.2 ... '5 , 

... ..d 

'E 
t·u B "t:.. ~ut ~] '" " 'E § fl 'E ~t:: . ~ E .~]~~ .:13 '-' ; 

... .. 
:~ -5 

.~> '8';:: ~ '13 c:: '13 ::s t:: .5 '8 fI) ~ '8 .E ::s .13 .5 ."'0 
8..2 ... " '8 ~ ]J 8<J c:: '8 5 " rnGJQj 

rl ".- fIl N 8 , tJ 8 ., '" ,,'-' ~ "'O~~ ".~ rl"'O fj ~ t~ rl]; on ... rl..>l a ".~ ] ... 8 "'0'" " ::s "'O~ t::::S~ § !l "'0 t:: 
]J'\; "'0 '" § "'0 '" §~ '" § '" ~8::J ~< §J §lt §>Q .. 

>Q-' ~ l~ ::s >Q ~ >Q >Q >Q N 

486 332 360 159 221 1.283 594 338 552 578 7.499 
1.565 227 216 1.384 1.061 6.492 553 138 1.276 10.301 27.458 
1.326 111 128 1.791 9.080 6.735 538 165 1.429 12.642 37.681 

761 162 369 1.704 3.297 1.434 312 203 762 23.999 37.406 
60 4 59 92 101 195 8 28 37 1.572 2.920 

127 143 43 287 3.451 987 89S 39 2.149 3.066 15.518 

- - - U84 - - - - - - 1.631 
- - - 208 - - - - - - 208 

-

- - - - - - - - - - 1.402 

- - - -, - - ,- - - - 616 
- - - - - I - - - - - 4.412 

- - - - - - <I - - - 418 
- - - - - - 205 - - - 19.378 
- - - 15 44 - 151l - - 2.720 
- - - - - '2 - - - 87 

- - - - - - - - - - 71 
- - - - - - - - - - 150 

- - - 83 - 55 - - - - 665 
- - - 2.559 - 3.223 - - - - 24.748 
- - - 220 - 706 - - - 5.067 

- - - - 440 - - - - - 440 
- - - '- 2.847 - - - - - 2.847 
- - - - 2.743 - - - - - 2.743 
- - - - - 255 - - - - - 255 

4.325 979 1.175 10.086 23;540 21.110 3.262 911 6.205 52.158 196.340 

-
" , 
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Anlage E 

(Fortsetzung) 

Übertrag: 

Bedienstete nach Kollektiv-
vertrag (Kategorie A) 
des End. Sch. I .......... 
des End. Scb. II .......... 

K Bedienstete nacb anderen 
Rechtsvorschriften 
(Kategorie A) 
des End. Sch. I ....... ' ... 
des End. Sch. IL ........ 
des End. Sch. II .......... 

L Saison- und teilbeschäftigte 
Vertragsbedienstete u. Ver-
tragsassistenten (Kategorie B) 
des Entl. Sch. I .......... 
des End. Sch. I L/lpa ..... 
des End. Sch. IL ........ 
Vertragsassistenten ......... 
des End. Sch. II .......... 
des End. Sch. II L/lpa ..... 
des End. Sch. 11 L ........ 

Bedienstete nach Kollektiv-
vertrag (Kategorie B) 

des End. Sch. I .......... 
des End. Sch. 11 .......... 

Bedienstete nach anderen 
Rechtsvorschriften 
(Kategorie B) 
des Entl. Sch. I .......... 
des End. Sch. IL ........ 
des End. Sch. II .......... 
des End. Sch. II L ........ 

Stellenplan insgesamt 

M Jugendliche Vertragsbedien-
stete ........ " " ......... 
Anlernkräfte .............. 
Lehrlinge ................. 

'0 

ä 
JJ ., 
<!:: 
'" -5 ., 
ä 
"0 
';l ... 
&:: 

56 

-
-

-
-
-

1 
-
-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
----
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-
-
----
----
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A. Erläuterungen zum Bundesfinanzgesetz für das Jahr 1981 

I. A 11 9 e m ein e s 

Dem Nationalrat ist spätestens zehn Wochen 
vor Ablauf des Finanzjahres von der Bundesregie
rung ein Voranschla.g der Einnahmen und Aus
gaben des Bundes für das folgende Finanzjahr 
vorzulegen. Sein Inhalt darf nicht vor Beginn der 
Beratungen im Nationalrat veröffentlicht werden 
(Art. 51 Abs. 1 B-VG). 

Die Erstellung des Bundesvoranschlagsent
wurfes obliegt dem BMF aufgrund folgender ge
setzlicher Bestimmungen: Art. 77 Abs. 2 B-VG, 
Art. 6 Punkt VII VEG, § 2 und Teil 2, Ab
schnitt D, Z. 2, der Anlage zu § 2 des Bundes
ministeriengesetzes 1973, BGBI. Nr. 389. 

Der Nationalrat bewilligt den Bundesvoran
schlag durch das Bundesfinanzgesetz. Gegen diesen 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates kann der Bun
desrat keinen Einspruch erheben (Art: 42 
Abs. 5 B-VG). 

Der Entwurf des BFG/81 gründet sich auf die 
im 1. und 2. Absatz angeführten Rechtsvor
schriften und die Auslegungen, die diese durch die 
Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofes vom 
19. Dezember 1962, G 1/2, Slg. Nr. 4340, vom 
10. Dezember 1966, G 2'2/66, Slg. Nr. 5421, und 
vom 8. Dezember 1967, G 18/67, Slg. 5636, er~ 
fahren haben. 

Der Entwurf für das BFG/81 übernimmt 
grundsätzlich den Text des BFG/80. Soweit Ab
änderungen angebracht wurden, wird auf die Er· 
läuterungen zu den einzelnen Bestimmungen im 
nachfolgenden Punkt II hingewiesen. Nachstehend 
nicht behandelte Bestimmungen des BFG/81 wur
den gegenüber dem Wortlaut des BFG/80 ent
weder dem Inhalt und dem Wortlaut nach nicht 

Abkürzungen im Text: 
BFG = Bundesfinanzgesetz(e). 
BFG/81 = Bundesfinanzgesetz für das Jahr 1981. 
BFG/80 = Bundesfinanzgesetz für das Jahr 1980. 
BMF Bundesminister für Finanzen. 
B-VG = Bundes-Verfassungsgesetz. 
VEG = Verwaltungsentlastungsgesetz, BGBL 

Nr. 277/1925 in der Fassung BGBL Nr. 7/1927, 11/ 
1963 und 637/1975. 

geändert oder es wurden nur formelle Änderun
gen vorgenommen, die einer Verdeutlichung in 
systematischer, rechtlicher und sprachlicher Hin
sicht sowie der Bezugnahme auf das Jahr 1981 
dienen sollen. 

11. Z u den ein z ein e n Best i m m u n gen 

Zu Artikel I 
Die Bestimmung des Abs. 1 spricht die Be

willigung des Bundesvoranschlages durch den 
Nationalrat im Sinne des Art. 42 Abs. 5 B-VG 
aus und gibt' die Schlußsummen der Einnahmen 
und Ausgaben samt dem sich daraus ergebenden 
(Gesamtgebarungs-)Abgang in der Gli,ederung 
wieder, die im VEG und in der auf dieser gegrün
deten Bundesha.ushaltsverordruung, BGBI. Nr. 118/ 
1926, vorgesehen ist. Seit dem Jahr 1978 wird 
auch der Nettoabgang bzw. das Nettodefizit in 
den Abs. 1 a.ufgenommen. Außerdem werden ab 
dem Finanzjahr 1978 die gesamten Ausgaben 
und Einnahmen des Bundes nur mehr in der 
o!'dentlichen Gebarung verrechnet. 

Im Abs. 2 sind die Vorschriften für die Bedek
kung des (Gesamtgebarungs-}Abganges enthalten. 
Hinsichtlich der während des Jahres anfallenden 
Mehreinnahmen und Ausgabenersparungen (durch 
tatsächlich geringere als im -Bundesvoranschlag 
vorgesehene Ausgaben und durch Rückstellung 
von Ausgaben) wird klargestellt, daß diese inso
weit für die Bedeckung des (Gesamtgebarungs-)
Abganges heranzuziehen sind, als sie nicht für die 
Bedeckung von überschreitungen gemäß 
Artikel IV und V benötigt werden. 

Zu Artikel 11 

Im Abs. 1 wird der BMF verpflichtet, Aus
gabenrückstellungen zu verfügen, um die-Bedek
kung von während des Finanzjahres zusätzlich 
anfallenden, unabweisbaren Personalausgaben und 
Sachausgaben aufgrund gesetzlicher Verpflichtun
gen sicherzustellen. Eine Verpflichtung zur Ver
fügung von Ausgabenrückstellungen liegt insofern 
nicht vor, als. eventuelle Ausgabenexpartsionen 
zur Konjunkturstabilisierung bzw. -belebung 
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(Maßnahmen gemäß Artikel III Abs. 1) und/oder bis zu 5 v. H. der veranschlagten Einnahmen, 
eventuelle Mindereinnahmen durch die Auswir-, durch Einnahmen aus zusätzlichen Kreditopera
kungen eines Konjunkturrückganges gegenüber tionen zu bedecken. 
den veranschlagten Einnahmen gemäß Artikel I Im Abs. 3 wird jenes Kriterium umschrieben, 
Abs. 1 (Maßnahme gemäß Artikel III Abs. 2) bei dessen Vorliegen von einem Konjunkturrück
diesen Ausgabenrestriktionen entgegenwirken. gang im Sinne ·des Abs. 2 gesprochen werden 

kann. Bei der Beurteilung der Entwicklung der 
Im Abs. 2 wird die Art und Weise festgel,egt, nomineLlen Wachstumsrate ,der österreichischen 

in der solche Rückstellungen durchzuführen sind. Wirtschaft ist von den hiefür maßgeblichen aktu-

Zu Artikel 111 

Im Abs. 1 wird der BMF ermämtigt, unter den 
dort normierten Voraussetzungen der österrei
chischen Volkswirtschaft zusätzlime Bundesmittel 
bis zu dem in der Anlage II (Konjunkturaus
gleith-Voranschlag) ausgewiesenen Gesamtbetrag 
von rund 5·1 Milliarden SmiIling zuzuführen, um 
dadurm erforderlichenfalls auf die Konjunktur
entwicklung stabilisierend oder belebend einzu
wirken. Um von vornherein zu gewährlei$ten, 
daß diese Bundesmittel möglimst rasm wirt
smaftlim effizient werden können, ist in der Z. 3 
zwingend vorgesehen, daß die Auftragsvergabe 
innerhalb von drei Monaten nam Genehmigung 
der Bundesmittel ehestmöglich, jedoch spätestens 
bis z.um AbLauf des Finanzjahres 1981 z.u erfo'1gen 
hat. 

Die Wechselbeziehungen und Wechselwirkun
gen zwischen. wirtschaftlichem Wachstum und 
Staatshaushalt sind vielsdlichtiger und äußerst 
komplexer Natur. Im besonderen wird die Ein
nahmenseite des öffentlichen Haushaltes ganz all
gemein von der Entwicklung der heimischen 
Volkswirtschaft so naChhaltig beeinflußt, daß er
fahr.ungsgemäß gesagt werden kann, daß 10f0 
wirtschaftliches Wachstum bzw. 1% Wachstums
rückgang 9ich in etwa dem gleichen Ausmaß auf 
die. Öffentlichen Einnahmen, insbesondere aus den 
Abgaben, auswirkt. Daraus geht klar hervor, daß 
die Zugrundelegung einer überhöhten Wachs
tumsprognose . zum Zeitpunkt der Erstellung des 
Entwurfes für den Bun'desvoranschlag auch zu 
einer, alle~dings erst später erkennbaren, über
schätzung der Budgeteinnahmen, insbesondere aus 
den öffentlichen Abgaben, führt. Das Finanzjahr 

ellen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung 
der Beratungen der Arbeitsgruppe beim tJster
reichischen Institut für Wirtschaftsforschung für 
vorausschauende volkswirtschaftliche Gesamt
rechnung, der Vertreter ,der Sozialpartner ange
hören, auszugehen. 

Im Abs. 4 wird festgehalten, daß sich der im 
Artikel I Abs.l ausgewiesene (Gesamtg.ebarungs-)
Abgang in jenem Ausmaße erhöht, in dem von 
den Ermächtig.ungen gemäß Abs. 1 und 2 und 
Art. VIII a Gebrauch~emacht mr,d. 

Zu Artikel IV bis VI 
Der Artikel IV enthält alle überschreitungs

ermächtigungen, bei denen die Bedeckung in 
Mehreinnahmen, und der Artikel V alle über
schreitungsermächtigungen, bei denen die Bedek
kung vorwiegend in Ausgabenrückstellungen 
bzw. Pauschalvorsorgen zu finden ist. Im Ar
tikel VI sind alle ß.estimmungen enthalten, 
welche zwischen bestimmten Ansatzbeträgen die 
gegenseitige Deckungsfähigkeit vorsehen. Eine 
weitere überschreitun~ermächtigung ~st im 
Artikel VIII a enthalten. 

SämtLiche Ermächtigungen basieren auf dem 
gegebenen Erfor.dernis, den Ausgabenvollzug des 
Bundes in den betreffenden Bereichen laufend 
der tatsächlichen Entwicklung während des Fi
nanzjahres zweckmäßig und wirtschaftlich anpas
sen zu können, um so in der Lage zu sein, den im 
Artikd 126 b B-VG für d1e gesamte Staatswirt
schaft des Bundes verankerten Grundsätzen der 
Sparsamkeit, Wlirtschaftlichkeit und Zweck
mäßigkeit zu entsprechen. Ohne diese Ermämti
gung. dürfte jede kleinste Anpassung nur durch 
einen diesbezüglimen Gesetzesbesmluß des N a
tionalrates herbeigeführt werden. 

Im einzelnen ist nom zu bemerken: . 1975 bietet sich dafür zwingend als Beispiel an. 
Im Arükel IV Abs. 3 wUl'den die zweckge

Für das Jahr 1981 wurde der Ve~ansmlagung widmeten Ausgaben genauer abgegrenzt . 
. der Einnahmen im Entwurf für den Bundesvor- Im Artikel V Abs. 1 Z. 4 wurde die Ermäm-

ansdllag ein nominelles Wachstum des Brutto- ügung zu übersmreitungen von Ausgabenan-. 
inlandsproduktes (BIP) von + TO% zugrunde satzbeträgen, die sim durm die Auflösung von 
gelegt, Falls die Einnahmenentwicklung während Rücklagen ergeben, um 200 Millionen Schilling 
des Finanzjahres 1981 durm die Auswirkungen auf 1800 Millionen Schilling verringert. Weiters 
eines Konjunkturrückganges ·gegenüber den ver- wurde vorgesol1gt, daß beim Ausgabenansatz 
anschlagten Einnahmen zurückbleiben sollte und 1/54717 die in den Vorjahren ztigunsten dieses 
zur Bedeckung des dadurm entstehenden höheren Ansatzes zugeführten Rücklagenbeträge aus 
Abganges keine Ausgabenersparungen zur Ver- zweckgebundenen Einnahmen zur Deckung an
fügung stehen, wird der BMF im Abs. 2 er-, fallender Kursverluste in der Exportfinanzie
mächtigt, den(Gesamt~ebarungs-)Abgang .in rungsförderung durm Auflösung von Rücklagen 
Höhe der Mindereinnahmen, hömstens jedoch ausgegeben werden können. 
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Im ,selben Absatz wurde die Textierung der 
Z. 8 für jene Fälle, in denen Hilfeleistungen in 
Katastrophenfällen in mehreren selbständigen 
Teilmaßnahmen erfolgen, über Anregung des 
Rechnungshofes genauer determiniert. 

Weiters wurde im Abs. 2 die Z. 3 an die Ände
rungen, die sich infolge der Neuauflage des Leit
fadens für den Ansatz- und Kontenplan des Bun
des, Verlag der österreichischen Staatsdruckerei, 
Wien 1980, ergaben, angepaßt. 

,Im Art. VI sieht der neue Abs. 9 zwecks Ver
größerung der Flexibilität des Instrumentariums 
der Exportförderung vor, daß bei der zweck
gebundenen Gebarung und bei der übrigen Ge
barung die Ansatzbeträge der Ansätze innerhalb 
dieser beiden Gebarungsgruppen jeweils gegen
seitig deckungsfähig sind. 

Zu Artikel VII 

Hier sind die Form- und Verfahrensvorschrif
ten zu;sammengefaßt dargestellt. 

Der im Abs. 1 enthaltene Auhrag zur Ein
hebung der Steuern und sonstigen Einnahmen 
nach den bestehenden Rechtsvorschriften ent
spricht dem, Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der 
Verwaltung und dem der doppelten gesetzlichen 
Bedingtheit der FinanzverwaltUng (Artikel 18 
Abs. 1 und Artikel 51 Abs. 3 B-VG). 

Die Bestimmungen der Abs. 2, 3 und 4 be
inhalten die allgemeinen Voraussetzungen für die 
Vollziehbarkeit von Ausg:aben, Gebarungsvor
schriften und die zeitliche Abgr,enzung. 

Zu Artikel VIII 

In dieser Bestimmung weI"den entlSpre<;hend 
dem Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Ver
waltung (Artikel 18 Abs. 1 B-VG) die Voraus
setzungen, Art und Umfang der Ermächtigungen 
des BMF zur Durchführung von Kreditopera
tionen festgelegt, ,die der Sichers~ellung der Be
deckung des (Gesamtgebarungs-)Abganges dienen 
sollen. 

Hinsichtlich der im BFG/80 eingefügten lit. d 
in der Z. 1 des Abs. 1 wird auf die Ausführungen 
zu Art. VIII a im 1. Absatz verwiesen. Im Finanz
jahr 1981 können auf Grund der entsprechenden 
bestehenden Ver,einbarongen mit Bundesländern 
rund 158 Millionen Schilling vorschußweise für 
den Straßenbauzur Verfügung gestellt werden. 

Im übrigen wurden die Bestimmungen des 
Vorjahres unverändert in den Wortlaut des 
BFG/81 übernommen. 

Zu Artikel VIII a 

Für den Ausbau der Hochleistungsstraßen im 
Rahmen ,des österreichischen Bundesstraßennetzes 
bestehen mittdfrrstige Bauterminplanungsun~er-

9 

lagen, die unter Berücksichtigung der verkehrs
technischen Dringlichkeit des Ausbaues und der 
jährlich vorhandenen S~raß'enbaumit~el eine Prio
ritärenreihung festlegen. Diese Planung wurde im 
Einvernehmen zwischen Bund und Bundesländern 
ausgearbeitet. Es g~bt nun Einzelfälle, in denen 
die Bundesländer feststellen, daß aus v,erkehrs
technischen Rücksichten Straß'enstiücke, die in der 
oben erwähnten Planung mittelfristig nicht unter
gebracht werden können, dennoch raschest ausge
baut werden sollten. Soweit sich der Bund dieser 
Meinung anschließen kann, werden die Kosten 
solcher Straßenbautenin Form eines Sonder
finanzierungssystems aufgebracht. 

Diesbezüglich wurde ab dem BFG 1978 ,durch 
die neue Bescimmuhg des Art. VIII ader Blindes
minister für Finanzen ermächtigt, nach Abschluß 
entsprechender Verträge mit den Bundesländern 
Finanzschulden bis z;u einem hestimmten Höchst
betrag einzugehen und über den Rahmen der 
jährlichen zweckgebundenen Bundesstraßenhau
finanzierungsmittel hinaus zum forcierten Aus
bau von Bundesstraßen und Autobahnen zu ver
ausgaben. Soweit es in den entsprechenden Ver
trägen mit den Bundesländern vorgesehen ist, 
werden die aus diesem Titel eingegangenen Fi
nanzschulden aus den zweckgebundenen Bundes
straßenbaufiIl:anzie1'lU11gsmitteln samt den auf den 
Bundentflallenden anteiligen Zinsen nach Maß
gabe der Möglichkeiten zurückgezahlt. 

Bezüglich des Jahres 1981 wäre festzuhalten, 
daß hereits 'abgeschlossene Sonderfinanzierungs
vereinbarungen . vorliegen, wobei die' Höhe der 
Baurate 1981 vom, entsprechenden Baufortschritt 
abhängig ist. Voraussichtlich werden darüber hin
aus auf Grund von mit verschiedenen Bundes
ländern abgeschlossenen Pakten neue Sonder
finanzierungsvereinbarungen zu treff·en sein. Es 
ist daher auch im BFG/81 eine dem Art. VIII a 
des BFG/80 analoge Bestimmung mit einem Um
fang von 2'1 Milliarden Schilling enthalten. 

Der Abs. 2 hält ausdrücklich fest, daß die 
eingegangenen Verpflichtungen aus solchen Son
derfinan7Ji,erun&svereinbarungen mit Bundes
lä'IlIdern samt den auf den Buna entfaUenden an
teiligen Zinsen letz~en Endes die für den Ausbau 
und die Erhaltung von Bundesstraßen und Auto
bahnen zweckgepundenen Einnahmen belasten. 

Zu Artikel IX und X 

Die. Bestimmungen des Vorjahres wurden un
verändert in den Wortlaut des BFG/81 über
nommen. Im Hinblick auf die im Art. IV Abs. 3 
enthaltenen Bestimmungen für zweckgebundene 
Einnahmen, die sinngemäß auch für zweck ge
widmete Einnahmen gelten, können nach der Er
mächtigung des Art. X Abs. 1 Z. 4 auch allfällige 
Reste aus zweckgewidmeten Einnahmen einer 
Rücklage zugeführt werden. 

Zu 460 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)162 von 542

www.parlament.gv.at



10 

Zu Artikel XI und XII 
Verfügungen über Bundesvermögen sind ge

mäß Art. 42 Abs. 5 B-VGder Beschlußfassung 
des Nationalrates vorbehalten. 

Der Nationalrat überträgt regelmäßig diese 
ihm vorbehaltene Beschlußfassung über die Ve,r
fügungen über Bundesvermögen im jährlichen 
BFG iIlifl!erhal'b einer {bestimmten Rahmenbe
fugnis an den BMF, in dessen Wirkungsbereich 
gemäß § 2 des Bundesministeriengesetzes 1973, 
BGBL Nr. 389, im Zusammenhang mit Teil 2 
der Anlage, Abschnitt D, Ziffer 7 u. a. auch 
die "Verfügungen über Bundesvermögen" fal
len. 

Die dem BMF übertragenen Ermächtigungen 
zu Verfügungen über unbewegLiches Btmdes
yermögen sind im Artikel XI, jene zu Verfü
gungen über bewegliches Bundesvermögen im Ar
tikel XII des jeweiligen BFG festgelegt. Es bleibt 
aber dem BMF unbenommen, im Rahmen dieser 
Ermächcigungen - aus Gründen ,der Verwal
tungsökonomie (Art. 126 b Abs. 5 B-VG) - die 
Durchführung dieser Verfügungen ,in Ausübung 
der PI11vatwirtschaftsverwaLtung ,des Bundes 
(Art. 17 B-VG) an das ansonsten :roständige 
Ressort zu delegieren. Die Delega.tion kann ganz 
od'er teilweise erfolg·en und ist ,im Durchführungs
erlaß des BMF zum BFG/81 bzw. in seiner 
Anlage ,in den Bestimmungen über denfinanziel
len Wirkungsbereich abzugrenzen. Zweckmäßiger
weise wiI'd die Durchführung dieser Verfügun
gen - unbeschadetder dem BMF in Abs. 1 
eingeräumten Verfügungs ermächtigung - wie 
bisher durch ,die anson'sten sachlich (für die V'er
waLtung) zuständigen· Ressortls ,erfOlLgen, die aber 
nach Maßgabe der vorerwähnten Durchfühmngs
bestimmungen zum BFG/81 das Zusammenwir
ken mit dem BMF erfordert. 

Die Bestimmungen des Art. XI wurden, abge
sehen von sprachlichen Verbesserungen und be
griff,Lichen Darstellungen im Abs. 2 Z 3 und im 
Abs. 4, unverändert aus dem Vorjahr übernom
men. 

Im Hinblick auf die in den Abs. 3 und 4 des 
Art.· XII enthaltenen näheren Abgrenzungen, die 
eine weitere Determinierung erfuhren, ist 
im Abs. 3 eine Fortführung der taxativen Auf
zählung jener Bestandteile des beweglichen Bun
desvermögens, die Gegenstand einer Verfügung 
sein können, entbehrlich. 

Die Ergänzung im Abs. 10 Z. 1 trägt den Er
fordernissen der Verwaltungspraxis bei Forde
rungsverzichten Rechnung und ermöglicht, daß 
von der Geltendmachung einer Forderung des 
Bundes etwa in einem Konkursverfahren Ab
stand genommen und sogleich ein Verzicht aus
gesprochen werden kann, wenn mit Sicherheit 
anzunehmen ist, daß nicht einmal mit einer teil
weisen Befriedigung dieser Forderung zu rechnen 

ist und auch weitere Einziehungsmaßnahmen zu 
einem späteren Zeitpunkt aussichtslo.s erscheinen. 

Zu Artikel XIII 
Erläuterungen zum Stellenplan sind dem ge

sonderten Druck "Anlage UI zum BFG/81 
Stellenplan für das Jahr 1981" beigeheftet. 

Zu Artikel XIV 
Der Wortlaut des Allgemeinen Teiles des 

Systemisierungsplanes der Kraft-, Luft- und 
Wasserfahrzeuge des Bundes blieb g,egenüber dem 
Jahr 1980, abgesehen von textlichen Verbesse
rungen bzw. Konkretisierungen vor allem in den 
Abs. 6 und 8 der Z. 6, im wesentlichen unver
ändert. 

Wie für 1980 ist fiir die erstmalige Inverwen
dungnahme der im Plan der systemisierten 
Kraftfahrzeuge für 1981 vorgesehenen Personen
kraftwagen, Fahrzeuge für betriebliche Zwecke, 
Motorräder und Lastkraftwagen mit einer Nutz-, 
last bis ·einschließlich 1000 kg, das ist bei An
schaffung, Anmietung oder unentgeltlicher Zur
verfügungstellung, zufolge Ministerratsbeschluß 
die jeweils gültige Typenempfehlungsliste ver
bindlich. 

Die Gesamtanzahl der im Plan der systemlsier
ten Kraftfahrzeuge ausgewiesenen Fahrzeuge er
höhte sich gegenüber dem Vorjahr um 828. 
Während sich die Anzahl der systemisierten Per
sonenkraftwagen gegenüber dem BFG/80 um 5 
Fahrzeuge erhöhte, konnte die Anzahl der Mo
torräder um 3 Fahrzeuge vermindert werden. 
Bei den Fahrzeugen für betriebliche Zwecke, 
den Lastkraftwagen und den Kraftfahrzeugen 
für besondere Zwecke ist ein höherer Bedarf von 
insgesamt 826 Fahrzeugen gegeben. Dieser Mehr- . 
bedarf ist im wesentlichen bei der Bundesstraßen
verwaltung (+ 45) sowie bei den Bundesbetrie
ben österreichische Bundesforste (+ 47), Post
und Telegraphenverwaltung (+ 609) und öster
reichische Bundeshahnen (+ 76) gegeben. Bei 
diesen zusätzlichen Fahrzeugen handelt es sich 
um Fahrzeuge, die zur Bewältigung ausgeweite
ter Aufgabenbereiche und zu Rationalisierungs
Zwecken ,er.forlde.rlich sind. Der wesentlich erhöhte 
Mehrbedarf bei der Post- und Telegraphenver
waltung ist vor allem auf Umorganisationen im 
Bereich des Fernmelde-Baudienstes zurückzufüh
ren, womit u.a. auch ein effizienterer Einsatz der 
Bautrupps bei der Herstellung von Fernsprech
anschlüssen erreicht werden kann. 

Bei den Wasserfahrzeugen erhöhte sich die 
Anzahl gegenüber dem Vorjahr von 285 auf 295. 
Hingegen blieb der Stand der systemisierten 
Luftfahrzeuge gegenüber 1980 unverändert. 

Zu Artikel XV 

Der Wortlaut des A:llgemeinen Teiles des 
Srstemisienmgsplanes der Datenverarbeitungs
anlagen des Bundes wurde gegenüber dem Vor
jahr nicht verändert. Die Anzahl der systemi-
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sierten Anlagen hat sich gegenüber dem Vorjahr Anlagen und bei der Post- und Telegraphen
von 165 auf 226 erhöht. Diese Erhöhung ist u.a. verwaltung um 11 Anlagen mehr systemisiert. 
durch die Einbeziehung von Textverarbeitungs- Weiters wurde je 1 neue Anlage für das Bun
anlagen in die Systemisierungspflicht begründet, desministerium für Finanzen (Zentralleitung), 
soweit solchen Anlagen Kriterien systemisierungs- das Bundesministerium für Handel, Gewerbe 
pflichtiger Datenverarbeitungsanlagen zugeord- und Industrie (österreichisches Patentamt), das 
net werden können. Im einzelnen ergeben sich Bundesministerium für Bauten und Technik 
gegenüber dem Vorjahr folgende Veränderun- (Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen) 
gen: und das Bundesministerium für Verkehr (Bun-

Im Bereich des Bundeskanzleramtes wurden desamt für Zivilluftfahrt) systemisiert. Schließ
für die Zentralleitung und für das österreichi- lich erfolgte noch im Bereich der österreichi
sche Statistische Zentral amt je 1 Anlage neu schen Bundesbahnen eine Vermehrung um 7 An
systemisiert. Im· Unterrichtssektor erfolgte ein ·lagen. 
Zugang von 2 neuen Anlagen. Im Bereich des Mit der Koordinationsstelle für den Einsatz 
Wissenscha,ftsressorts trat heim EDV-Zentrum elektronischer Datenverarbeitungsanlagen im 
der Universität Klagenfurt eine Vermehrung Bundeskanzleramt wurde das Einvernehmen her
um 1 Anlage ein. Beim Bundesministerium für gestellt. 
Gesundheit und Umweltschutz ergab sich eine 
Vermehrung um 7 Anlagen, und zwar für die 
Zentralleitung einschließlich Vorsorgemedizin 
und Strahlenschutz (+ 3), für die Bundesanstalt 
für Lebensmitteluntersuchung und -.forschung 
Wien (+ 2), und für die Bundesanstalten für 
Lebensmitteluntersuchung in Linz und Inns

Zu Artikel XVI 

Artikel XVI betrifft den Wirksamkeitsbeginn 
des BFG und wurde, von der Beziehung auf das 
Jahr 1981 abgesehen, weder dem Inhalt noch dem 
Wortlaut nach geändert. 

bruck (je + 1). Beim Bundesministerium für Zu Artikel XVII 
Justiz wurden 6 neue Anlagen vorgesehen, und 
zwar für die Zentralleitung (+ 2), für das Lan- Die Vollzugsklausel wurde im wesentlichen 
desgericht für Strafsachen Wien und die Staats- an jene Formulierung angepaßt, welche bereits 
anwaltschaft Wien (+ 1), für das Handelsgericht· in der Regierungsvorlage über ein neues Haus
Wien (+ 2) und für das Landesgericht für Zivil- haltsgesetz 1973, Nr. 609 der Beilagen zu den 
rechtssachen Wien (+ 1). Beim Bundesministe- Steno.graphischen Protokollen des Nationalrates 
rium für Landesverteidigung wurden um 21 XIII. GP, enthalten ist. 
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12 Kapitel 01 

B. Ausgaben und Einnahmen des Bundesvoranschlages 1981 
sowie Vergleiche mit den V oranschlags/Gebarungsziffern der Jahre 

1980 und 1979 

. I Aufgaben 
. Der Wirkungskreis des Bundespräsidenten ist 

Kapitel 01 Präsidentsmaftskanzlei 

Personal- Sam- S 
aufwand umme 

MiIl, S 
n~%en in Artikel 65 des Bundes-Verfassungsgesetzes in 

der Fassung von 1929 geregelt. 
1979 ,,) ......... 12'3 15'8 28'1 0'6 

1980 >f*) ......... 13'6 16'3 29'9 0'4 

1981 ~'*) 0· •••••••• 14'8 15'7 30'5 0'4 

Unterschiede der Gebarung 

Die Erhöhung des Personalaufwandes ab 1979 
ist auf die Bezugserhöhungen für Bundesbedien
stete zurückzuführen. 

Bezüge 

Die Bezüge des Bundespräsidenten sind im 
Bundesgesetz vom 9. Juli 1972, BGBI. Nr, 273, 
in der geltenden Fassung, geregelt. 

") Erfolg. 
.... ) Bundesvoranschlag. 

Ehrenzeichenkanzlei 
Die Präsidentschaftskanzlei führt audt die 

Agenden der Ehrenzeichenkanzlei. 
Das Statut für die Ehrenzeichen für Ver

dienste um die Repubik österreidt enthält 
die Verordnung BGBI. Nr. 54/1953 in der Fas
sung der Verordnungen BGBI. Nr. 199/1954, 
197/1956 und 188/1957. Das Statut für das 
Osterreichische Ehrenzeichen (Ehrenkreuz) für 
Wissenschaft und Kunst ist durch die Verordnung 
BGBI. Nr. 180/1956 geregelt. Mit Bundesgesetz 
vom 27. Jänner 1976, BGBI. Nr. 79, wurde das 
Ehrenzeichen für die Verdienste um die Befrei-
ung Osterreichs und mit Bundesgesetz vom 
6. Mai 1976, BGBI. Nr. 255, die Medaille für 
Verdienste um die Vorbereitung und Durchfüh-
rung der XII. Olympischen Winterspiele Inns
bruck 1976 geschaffen. 

I 
Für Orden und Ehrenzeichen sind beim An

satz 1/01008 1'9 Millionen Schilling vorgesehen . 
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Kapitel 02 - Titel 021/022 13 

Kapitel 02 Bundesgesetzgebung 
Titel 021 Nationalrat 

Personal-' Sam- Ein-
aufwand Summe nahmen 

Mill. S 

1979 ,:") ........ 40'6 285'9 326'5 6'9 
1980 ,:.,<) ......... 48'6 309'4 358'0 6'3 
1981 ,:.,<) ........ 53'2 336'5 3897 77 

Unterschiede der Gebarung 
Das Mehrerforderms beim Personalaufwaoo 

ab 1980 ist auf die Erhöhung der Bezüge für die 
Bundesbediensteten zurückzuführen. 

. Der v,ermehrte Sachaufwand ,ab 1980 ist im 
wesentlichen durch die Erhöhungen, die sich auf 
Grund des Bezügegesetz,es, BGBl. Nr. 273/1972, 
bei den Bezügen der Ahgeordneten z,um Natio
nalrat eIigeben, die Intensivierung der parlamen
tarischen Tätigk,eit und durch <die höheren Bei
träge zum Persona'!- und Sachaufwan<d sowie zur 
öffentlichkei,tsarbe,it der parlamentarischen Klubs 
bedingt. 

Gesetzliche Grundlagen 
Die BezUge der MitlgEeder des Nationalrates 

sind im Bundesg,esetz Vlom 9. Juli 1972, BGBl. 
Nr. 273 in der geltenden Fas~ung, geregelt. 

Die Beiträge zum Personal- und S,achaufwand 
der parlamentarischen Klubs sind' durch BGBl. 
Nr. 286/1963 in der Fassung BGBl. Nr. 108! 
1966, 50/1967 und 6/1971, geregelt. 

Aufgaben 
Der Nationalrat übt gemäß Artikel 24 Bundes

Verfaslsungsgesetz gemeinsam mit dem Bundesrat 
die Gesetzgebung des Bundes aus. Außerdem ist 
er zur Mitwirkung beim Abschluß VOJll Staatsver
trägen, sofern sie politischen oder gesetzesändern
den Inhaltes sind, berufen und hat das Interpella
tions-, Resolutions-. und Enqueterec::ht. Ferner 
bedarf die Festsetzung von Eisenb,ahntarifen, 
Post- und Fernme1degebühren und Preisen 
der Monopolgegenstände sowie von Bezügen 
der in Betrieben des Bundes ständig beschäftigten 
Personen der Z\IIStimmung des Hauptausschusses 
des Nationalrates. Schließlich bedürfen bestimmte 
Verordnungen der Bundesregierung oder eines 
Bundesministers, bei denen dies bundesgesetzlich 
festgesetzt wird, des Einvernehmens mit dem 
Hauptausschuß des Nationalrates. Hinsichtlich 
der finanziellen Gebarung des Bundes obliegt 
dem Nationalrat die Genehmigung des Bundes
voranschlages, die Prüfung und Genehmigung 
des Rechnungsabschlusses, die Genehmigung der 
Aufnahme oder Konvertierung von Bundes
anleihen sowie die Verfügung über Bundesver
mögen. 

Im Geschäftsordnungsgesetz 1975, BGBl. 
Nr. 410, ist ferner auch vorgesehel1e, daß der 
Hauptausschuß des Nationalrates. die Abhaltung 

*) Erfolg. 
*") Bundesvoranschlag. 

einer parlamentarischen Enquete über Angelegen
heiten, in denen die Gesetzgebung Bundessache 
ist, beschließen kann. 

Interparlamentarische Union UPU) 

Als Beitrag zur Interparlamentarischen Union, 
die ihren Sitz in Genf hat und der die Parlamente 
zahlreicher europäischer und außereuropäischer 
Staaten angehören, ist bei den gesetzlichen Ver
pflichtungen ein Betrag von 230.000 Schilling 
veranschlagt. 

Zur Bestreitung der mit der Teilnahme öster
reichischer Parlamentarier an den Arbeiten der 
IPU verbundenen Kosten ist ein Betrag von 
1,900.000 SchiHing vorg,esehen. 

Titel 022 Bundesrat 

1979 ") 
1980 *') 
1981 "") 

Unterschiede der Gebarung 

Sam- Ein-
aufwand nahmen 

Mill. S 

38'3 
42'5 
45'3 

1"1 
1'0 
1'2 

Bei dÜJesem Ti,tel wind LedigLich j,ener Sachauf
wand veranschlQlgt, ,der -dIen Bwlidesrat im beson
deren betrifft. Die iibr~gen Sachaufwen.aUlI1lgen 
wer/den 'e!henso w~e ,der g.eSiam1le PeI1sonalaJufwand 
beim T,itd 021 mitv.eI131IlJSchla'gt. 

Die MehraJUJsgaben ab 1980 sind im wesennli
chen auf die Erhöhu11lgen, die sich auf Grund des 
Bezügegesetzes hei den Bezüg,en,der Mitglieder 
des Bundesr,ates eJ:1geben, zUrückzuführen. 

. Gesetzliche Grundlagen 

Für die Bezüge der Mitglieder des Bundes
rates geltendi,eselhen gesetzlichen Bestimmungen 
wie für die Mitglieder des Nationalrates. 

Aufgaben 

Der Bundesrat setzt sich aus den von den ein
zelnen Landtagen entsendeten Vertretern zusam
men und Übt gemäß Art. 24 Bundes-Verfassungs
gesetz gemeinsam mit dem Nationalrat die 
Bundesgesetzgebung aus. Seine vornehmliche 
Aufgabe ist hiebei, die Interessen der Länder zu 
wahren. Der Bundesrat hat das Recht der Ge
setzesinitiative, das Recht der Erhebung von Ein
sprüchen gegen die vom Nationalrat gefaßten Ge
setzesbeschlüsse mit Ausnahme der in Art. 42 
Abs.5 Bundes-Verfassungsgesetz bestimmten Fälle 
sowie das Interpellations- und Resolutionsrecht. 
Außerdem kommt dem Bundesrat ebenso wie 
dem Nationalrat eine Mitwirkung beim Abschluß 
von Staatsverträgen, sofern sie politischen oder 
gesetzesändernden Inhaltes sind, zu. 

*) Erfolg. 
**) Bundesvoranschlag. 
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14 Kapitel 03 

Kapitel 03 Verfassungsgerich tshof 
Personal- Sam- Ein-

aufwand Summe nahmen 
MiU, S 

1979 *) .......... 5'9 13'0 18'9 0'2 

1980 ",,) .......... 7'0 15'3 22'3 0'2 

1981 **) .......... 7'8 17'6 25'4 0'2 

Unterschiede der Gebarung 

Die Steigerung des Personalaufwandes ist 
auf die Bezugserhöhung für Bundesbedienstete 

sOWÜJe auf Personalvermehrungen (von 1979 auf 
1980) zurück'zuführen. 

Der höhere Sachaufwand ist im wesent
lichen dar:auf zurückzuführen, daß ~ich die 
Bezugserhöhungen für die Bundesbediensteten 
auf Grund des Bundesgesetzes vom 9. Juli 1972, 
BGBL Nr. 275, auch auf die Entschädigungen der 
Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes auswir
ken, 

Gesetzliche Grundlagen 

Die Tätigkeit des VerfassuIlJgsgerichtshofes fußt 
auf den Artikeln 126 a und 137 bis 148 1) des 
Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 
1929 und auf folgenden einschlägigen Verfas
sungsges,etzen, Gesetzen, Verordnungen und 
Kundmachungen: 

Verfassungsgerichtshofgesetz 1953, BGBI. 
Nr. 85/1953, in der Fassung BGBl. Nr. 11/1955, 
BGBL Nr. 171/1956, BGBL Nr. 18/1958, BGBl. 
Nr. 185/1964" BGBl. Nr. 297/1964, BGBl. 
Nr. 275/1972, BGBL Nr. 311/1976, BGBL 
Nr, 298/1977, BGBL Nr. 670/1977 und BGBL 
Nr, 683/1978, U1liV'erei:tl!ba;rk;eiooge~etz, BGBL 
Nr. 294/1925 (NovelLe: BGBL Nt. 100/1931) und 
~UU1dmachung .des BunideSlkanzLeromtes, betref
fend dile Geschäftsor.dinung des Verfoosungsg,e
cichoohofes, BGBL Nr, 202f1946, 

Aufgaben 

Die Aufgaben des Verfassungsgerichtshofes sind 
sehr vielseitig. Er entscheidet 

*) Erfolg. 
**) Bundesvoranschlag. 

1) Letzte Novellierung: BGBL Nr. 302/1975. 

, über' vermögensrechtliche Ansprüche an den 
Bund, die Länder oder Gemeinden, die weder im 
ordentlichen Rechtsweg ausgetragen noch durch 
Bescheid einer Verwaltungsbehörde erledigt wer
den können, 

über die Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen, 
die Rechtmäßigkeit von Staatsverträgen sowie 
über die Gesetzmäßigkeit von Verordnungen, 

nach Erschöpfung des Instanzenzuges über Be
schwerden wegen Verletzung verfassun~gesetz
lich gewährleisteter Rechte der Parteien oder 
wegen deren Rechtsverletzungen wegen Anwen
dung einer gesetzwidrigen Verordnung, eines 
verfassungswidrigen Gesetzes oder eines rechts
widrigen Staatsvertrages, 

über die Anfechtung von Wahlen in die all
gemeinen Vertretungskörper und in die Kam
mern sowie über Anträge auf Erklärung von 
Mandatsverlusten, 

über Ministeranklagen, 

über Kompetenzkonflikte zwischen Gerichten 
und Verwaltungsbehörden, zwischen Verwal
tungsgerichtshof und allen anderen Gerichten 
(auch zwischen sich selbst und dem Verwaltungs
gerichtshof) sowie zwischen Bund und Ländern 
und Ländern untereinander, 

bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem 
Rechnungshof oder der Volks anwaltschaft und 
der Bundesregierung, einem Bundesminister oder 
einer Landesregierung. 

Auf Antrag der Bundes- oder einer Landesre
gierung hat der Verfassungsgerichtshof festzu
stellen, ob 

a) ein Akt der Gesetzgebung oder Vollzie
hung in die Zuständigkeit des Bundes oder 
der Länder fällt, 

b) eine Vereinbarung im Sinne des Arti
kels 15 a Absatz 1 B-VG vorliegt und ob 
von einem Land oder dem Bund die aus 
einer solchen Vereinbarung folgenden Ver
pflichtungen, soweit es sich nicht um ver
mögensrechtliche Ansprüche handelt, erfüllt 
worden sind. 
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Kapitel 04 15 

Kapitel 04 Verwaltungsgerichtshof 
Personill- Sach- Ein-

aufwand Summe nahmen 
MUl. S 

1979i 
,,) .......... 36'5 T2 437 27 

1980 **) .......... 41'6 7"5 49'1 2'3 
1981 "",) .......... 45'0 8"2 sn 3"4 

Unterschiede der Gebarung 

Da.s MehrerfoI"dernis gegenüber 1979 beim 
Personalarufwand ist auf Personalvermehrun,gen 
sowie auf die Bezugserhöhungen für Bundeshe
dienste te zuruckzuführen. 

Die Steigerungen im Sachaufwan'd 'sind im 
wesentlichen durch höhere Energiekosten, durch 
Neuanschaffungen fürc1~e Amtsbihliothek und 
Zuueilungsgeibühren für dienstzu@eteiIte Schrjft
führer hedingt. 

Gesetzliche Grundlagen 

Für ·die Tätigkeit des Verwaltungsgerichtsho
fes sind Art. 129 his 136 des Bundes-Verfassungs
gesetzes in der Fassung von 1929 und folgende 
weitere Normen maßgebend: 

Bundesverfa.ssungsgesetz vorn 9. Oktober 1946, 
BGBL Nr. 211, über die Verfassungs- und Ver
waltungsgerichtsbarkeit; Bundesgesetz vorn 
10. Dezember 1947, BGBL Nr. 13/1948, womit 

*) Erfolg. 
U) Bundesvoranschlag. 

Bestimmungen über d~e Altersgrenze der Mit
glieder des Verwaltungsgerichtshofes getroffen 
weI"den; V,erwaltungsgel1ichtshof,gesetz 1965, 
BGBL Nr. 2, ·zuIetzt ,geändert durch das Bundes
gesetz vom 7. März 1979, BGBL Nr. 136, in der 
Fassung der Kundmachung des Bundleskanzlers 
BGBL Nr. 444/1979; Geschäftsordnung des V,er
waltungsgerichtshofes, BGBL Nr. 45/1965; Ver
fahrenshllfegesetlZJ, !BGBL Nr. 569/1973; :Ver
ordrrunJg des Bundeskanzlers vom 31. Oktober 
1977, BGBL Nr. 542, Üiber die Pauschalierung der 
Aufwandersätze im Verfahren vor dem Verwal~ 
tungsger.ichtshof. 

Aufgaben 

Der Verwaltung~gerichtshof ist zur Sicherung 
der Gesetzmäßigkeit der Igesamten öffentlichen 
V.erw.altung bermen. Er erkennt gemäß Art. 130 
des B-VG über Beschwerden - mit Ausnahme 
der in Art. 133 desB-VG angeführten A.nge1e
genheiten -, womit 

a) Rechtswidr,igkeit von Bescheiden der Ver
waltulligsbehörden, 

b) Rechtswidr,igkeit der Ausübung unmittel
barer behördlicher BefehIs- und Zwangs
gewalt g~gen eine hestimmte Person oder 

c) Verletzung der Entscheidungspflicht der 
V,erwaltungsbehörden behauptet wird. Wei
terserkennt er über Beschwerden gegen 
Weisungen gemäß Art. 81 a Abs. 4 B-VG. 
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Kapitel 05 

Kapitel 05 Volksanwaltsmaft 
Peroonal- Sach- Summe Einnahmen 

aufwand 
Mill, S 

1979 *) ............. 4'5 5'9 10'4 0'1 

1980 **) .......... 5'4 8'4 13'8 0'1 
1981 ".*) .............. 6'5 8'5 15'0 0'2 

Unterschiede der Gebarung 

Da im J aJhre 1980 auch die Länder Steiermar,k, 
Kärnten und Oberösterreich die Volks anwalt
schaft für ruhr,e Verwaltu11JgsaU'gelegenheit,en für 
zuständig e!'klärt haben, ist aus diesem Grunde 
eine weitere Personalvermehrung notwendig ge
worden. Dadurch, sowie durch Bezugse!'höhun
gen, erg~bt sich eine Erhöhung des ,Personal- und 
Sacha·ufwandes gegenüber den Vorjahren. Des 
weiteren wurden im Jahre 1980 die y,on der 
Volks anwaltschaft in den Bundesländern abgehal
tenen Sprechtage intensiviert. 

Gesetzliche Grundlagen 

Die Tätigkeit der Volksanwaltsmaft gründet 
sich auf das Bundesgesetz vom 24. Feber 1977, 
BGBL Nr.121,über die Volksanwaltschaft, wo
mit ihr die Priifung behaupteter Mißstände in 
der Verwaltung des iBuooes ülbertragen ist. Durch 
Landesverfassungsgesetz können die Länder die 
Volksanwaltschaft nach § 9 des Gesetzes über 
die Volksanwaltsc:haft auch für ,den Bereich der 
Verwakung des betreffenden Landes für ZlUstän
d~g erldären. Von dieser Möglichkeit haben bis
her die Länder Salzburg mit Landesverhssungs
ges'etz vom 13. Juli 1977, Lande&gesetzblatt für 

*) Erfolg. 
**) Bundesvoransdllag. 

das Lan;d Salz.bul1g Nr. 61 vom 5. August 1977, 
das Land Wi,en mit Landesverfasmng~gesetz vom 
17. März 1978, Landesgesetz:blatt für Wien 
Nr. 14/1978, das Land Steiel1mark mit Landes
verfassungsg,esetz vom 7. Dezember 1979, Lan
desgesetzhlatt für Steiermark vom 12. März 1980, 
Nr. 7/1980, das Land Kärnten mit Landes
verfassUJIligsgesetz vom 31. Jänner 1980, Landes~ 
gesetzblatt für Kärnten vom 23. April 1980, 
Nr. 25/1980 und das Land Oberösterreich mit Lan
desverhssungsgesetz vom 6. März 1980, Landes
gesetz:bl'att für Oberösterreich vom 13. Mai 1980, 
Nr. 28/1980, Gebrauch gemacht. 

Aufgaben 

Die Aufgaiben der Volks anwaltschaft sind im 
zitierten Bundesgesetz über die Volksanwaltschaft 
festgelegt. 

Die. Volksanwaltscha.ft hat jede Beschwerde 
wegen beha.upteter Mißstände in der Verwaltung 
des Bundes einschließlich dessen. Täcigkeit als 
Träger VOn Privatrechten zu prüfen. Sie ist be
rechtigt, 

von ihr vermutete Mißstände in der Ver~ 
waltungdes Bundes einschließlich dessen Tätigkeit 
als Träger von Privatrechten VOn Amts wegen 
zu prüfen; 

den mit den obersten Verwaltungsgesdläften 
des Bundes betrauten Organen Empfehlungen für 
diein einem bestimmten Fall zu treffenden Maß
nahmen zu erteilen und 

beim Verfassungsgerichtshof die Feststellung 
der Gesetzmdrigkeit von Verordnungen zu be
antragen. 

I 
Die Volksanwaltschaft hat dem Nationalrat 

jährlich über ihre Tätigkeit zu berichten.' ' 

A.rbelts(Amts}behlllf zum Bu:ndesfin&nzgeSiltz 1· 
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Kapitel 06 17 

Kapitel 06 Rechnun'gshof 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

Mil!. S 

1979 ") .o ... .o •• .o.o.o • 71'9 20'3 92'2 1'0 

1980 ",:-) .o •••• .o.o ••• 80'2 247 104'9 0'8 

1981 "~-) .o ••• .o • .o.o •• 91'9 28'8. 1207 0'9 

Unterschiede der Gebarung 

Das Mehrerfordernis beim Personalaufwand 
ist vorwiegend durch Personalvermehrungen, Be
zugserhöhungen, höhere Di'enstgeberbei>träge s·o
wie durch die Auswirkung der 35. Gehaltsgesetz
Novelle, BGBL Nr. 561/1979, bedingt. 

Die Erhöhung des Sachaufwandes steht im we
sentlichen im Zusammenhang mit dem verstärk
ten Per!>onaleinsatz, der eine Anpassung der Auf
wandsentschäd~gungen sowie eine <l!usreichende 
Vorsorge für auswaruge Dienstverrichtun:gen 
(Einschau an Ort und SteHe bei im gesamten 
Bundesgebiet gelegenen Dienststellen und Unter
nehmun,g,en) erforderlich mac.~t; Ein weiter,er 
Mehrbedarf erg·ibt sich aus der Fortda,uer des Be
zugs anspruches des ausgeschie.denen Präsidenüen 
anläßlich des Wechsels in der Amtsleitung und 
schließlich aufgrund der Erhöhung der Post- und 
Bahntarife. 

Allgemeines 

Am 23. Dezember 1761 wurde die Hofremen
kammer als unabhängige Stelle für die Kontrolle 
der staatlichen Finanzverwaltung und die Orga
nisation . des staatlichen Rechnungswesens ge
gründet. Nach mehrmaliger Knderung des Na
mens, des Aufgabenkreises und der Stellung zu 
den anderen Verwaltungsbehörden wurde diese 
Einrimtung erstmalig am 21. November 1866 als 
Oberster Rechnungshof bezeichnet. Die Umbe
nennung in Redmungshof erfolgte am 1. Okto
ber 1920. 

") ErfoIg. 
,:-,.) Burudesvoranschlag. 

2 Arbel\s(Amls)beheH z~m Bundeslinanzgesetz . 

Bezüge des Präsidenten und 
Vizepräsidenten 

Die Bezüge des Präsidenten und des Vizepräsi. 
denten des Rechnungshofes sind im Bundesgesetz 
vom 9. Juli 1972, BGBL Nr. 273 (Bezügegesetz), 
geregelt. 

Gesetzliche Grundlagen 

Der Rechnungshof übt seme Tätigkeit auf
grund des Bundesg~setzes vom 16_ Juni 1948, 
BGBL Nr. 144, zuletzt geäIlldert mit Bundes
g,esetz vom 18. Oktober 1977, BGBL Nr. 541, 
aus .. 

Die Funktion des Vizepräsidenten des ,Rech
nungshofes wurde mit Bundesverfassungsgesetz 
BGBL Nr. 171/1959 geschaffen. 

Aufgaben 

Dem Rechnungshof obliegt die Kontrolle der 
Gebarung der gesamten Wirtschaft des Bundes 
und der Gebarung des selbständigen Wirkungs
bereiches der Länder, Gemeindeverbände und 
Gemeinden (in der Regel jedoch nur solcher mit 
mehr als 20.000 Einwohnern) sowie der Geba
tung der Träger der Sozialversicherung. 

Der Rechnungshof hat auch die Gebarung 
Jener Fonds, Stiftungen und Anstalten, die von 
Organen des Bundes, eines Landes oder einer 
Gemeinde beziehungsweise durch von diesen be
stellte Personen verwaltet werden, sowie die Ge
barung aller Unternehmungen, an denen Bund, 
Länder oder Gemeinden finanziell ibeteiligt sind, 
zu überprüfen. . 

Der Rechnungshof hat alljährlich den Bundes
rechnungsabsd1luß zu verfassen und ihn gemein
sam mit einem Nachweis über den Stand der 
Bundesschulden dem Nationalrat vorzulegen. 

Mit der ständigen Führung des Generalsekre
tariates der INTOSAI 1) (Internationale Organi
sation der Obersten Rechnungskontrollbehörden) 
wurde der österreichisme Remnungshof vom 
V. Internationalen Kongreß in Jerusalem betraut. 

1) INTOSAI International Organization of 
Supreme Audit Institutions. 
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18 Kapitel 10 - Titel100 

Kapitel 10 
stellen 

Bundeskanzleramt mit Dienst- Dienstkraftwagen für Lande~hauptmänner vor
g.esorgt, 

Titel 100 Bundeskanzleramt 

1979 *) 

1980 ';'f) 

1981 'f'f) 

Personal- Sad.-
aufwand Summe 

Mill,5 

142'0 

154'3 

165'4 

726'9 

774'6 

868"9 

92'8'9 

896'2 1.061'6 

Unterschiede der Gebarung 

Ein
na~en 

1127 

177'6 

185'3 

Die Steigerung des Personalaufwandes ist 
hauptsächlich auf eine Vorsmge für Bezugserhö
hungen für Bunde&bedienstete zurückzuführen, 
Beim Paragraph 1000 "BKA-Zentralleitung; Per
sonalaufwand" ist der Aufwand für 688 Bedien
stete veranschlagt, 

Der Mehrbedal1f im Sachaufwand gegenüber 
1980 ergibt sich mit einem Teilbetrag von 
74'96 Millionen Schilling beim Paragraph 1000 
"BKA-Zentralleitung" und mit 49'50 Millionen 
Schilling beim Paragraph 1002 "Entwicklungs
hilfe", Demgegenüher sueht ,ein Minder:bedarf 
von 1'11 Millionen Schilling beim Para
graph 1001 "Verwaltungsakademie" und ein 
solcher von 175 Millionen Schilling beim An
satz 1 0038 "Bundesgesetzblatt", 

Die wesentlichsten Unterschiede beim "BKA
Zentralleitung" sind der nachstehenden über
sicht zu entnehmen: 

Arbeitsplatzförderung 
Waldviertel """" 

1979*) 1980**) 
MiIl,S 

1981 **) 

50'00 

Förderungsausgaben (Gesetzliche Verpflichtungen) 

Hier ist gemäß BGBl. Nr, 272/1972 1) für die 
Förderung staatsbürgerLicher Bildungsarbeit im 
Bereich der po,Htischen Parteien ein Betrag von 
44'00 MiHionen; Sch>il1ing '1.lIIlJd f,Ürdiie der PuibLi
zistik mit 7'60 Millionen Schilling, für die Förde
rung der Pres'se g,emäß BGBl. Nr, 404/1975 2) mit 
78'97 Millionen Schilling, für Zuwendungen an 
politische Parteien gemäß BGBl. Nr, 404/1975 2a) 
mit 70'00 Millionen Schilling und für die Volks
gruppenfö,rderu11Jg ,gemäß BGBt Nr, 396/1976 
mit 5'00 Millilionen Schidll,i11Jg Vlorgeso'ngt, 

Förderungsausgaben 

Die "Förderungsausgaben" in der Höhe von 
72'89 Millionen Schilling beinhalten einen Beitrag 
zur Förderung entwicklungsschwacher Räume im 
Berggebiet (15'00 Millionen Schilling), einen Bei
trag zur Al1beitsplatzför.derung im Waldviertel 
(50'00 Millionen Schilling), eine Vorsorge für 
Sonidermaßnaihmen der ;Bundesregierung, Iyor
nehmlich für Beiträge zu nationalen ,und inter
nationalen Hilfsaktionen aus Anlaß von Kata
strophenfällen (2'20 Millionen Schilling), einen 
Restbeitrag zum Solidarität&fonds für Kinder der 
3, Welt (2'OO 'Millionen iSchilling) und einen 
Zuschuß für ,die technische Erneuerung der 
Austria Presse Agentur (176 Millionen Schilling), 
Weiters Zuschüsse zum laufenden Aufwand eines 
Pressekluhs, für die Förderung von Verei
nigungen, die auf dem Gebiete der "Um
fas,soenden Landesverteidigung" tätig weflden, 
für das Internationale lnisti,tut für Menschen
rechte und :bür IAEO-lStipendien, 

Beitrag zum Solidari
tätsfonds "Kinder 
der 3, Welt", Rest
zahlung """"", 2'00 Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen) 

FÖI"derung entwick-
lungsschwacher Räu
me im Berggebiet " 

Finanzierungsbei trag 
zur technischen Er
neuerung der Austt'ia 
Presse Agentur ",' 

Bezugsvorschüsse ,," 
OECD, EUROCHE

MIC und Energie
agentur ,',,""" 

Kunzwellenfunk "',' 
Bundespressedienst ,,', 

19'8 
65'6 
31'0 

15'0 

2'0 
5'6 

29'9 
72'0 
22'0 

Paragraph 
leitung 

1000 Bundeskanzleramt; 

Anlagen 

15'00 

176 
6'00 

31'20 
72'00 
22'95 

Zentral-

Neben dem laufenden Bedarf des B,KA-Zen
traUeitung ist hier für die Anschaffung von 

*) Erfolg, 
**) Bundesvoranschlag, 

Die unter diesem Ansatz veranschlagten Be
züge des Bundeskanzlers, des Vizekanzlers, der 
Bundesminister und der Staatssekretäre in der 
Höhe von 35'18 Millionen Schilling sind 
im Bundesgesetz über die Bezüge und Pensionen 
der obersten Organe des Bundes, BGBl. Nr, 273/ 
1972 (Bezügegesetz) in der geltenden Fassung, ge
regelt, 

Hier sind auch noch die Ruhebezüge und Ver
sorgungsgenüsse gemäß BGBL Nr. 273/1972 für 
ehemalige Präsidenten des Rechnungshofes, Lan
deshauptmänner und Mitglieder der Bundesregie
rung bzw, deren Angehörige und die Ruhe- und 
Versorgungs genüsse an ehemalige Mitglieder des 
Verfassungsgerichtshofes bzw. deren Angehörige 
gemäß BGBl. Nr. 297/1964, veranschlagt, 

1) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr, 396/ 
1973,661/1975 und 394/1976, 

2) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr, 394/ 
1976 und 674/1978. 

2a) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr,569/1979, 
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Kapitel 10 - Titel 100/101 19 

Für den Mitgliedsbeitrag österreichs für 
OECD 3), EUROCHEMIC 4) und IEA 5) ist mit 
insgesamt 25'12 Millionen Schilling vOI1g,esorgt. 
Er wurde auf Grund des im Zeitpunkt der 
BUfcLgeters'te~lung für österreich maßgebenden 
prazentmäßigen Kostenanteils an ,den einzelnen 
Budgetgruppen ,dieser Organis,ationen errechnet, 
Als Beitmg zu Forschungsprojekten ,im Rahmen 
der IEA sind 6'04 Millionen SchillingvoI1gesehen, 

VI eiters werden hier auch die Bezüge der 
Landeshauptmänner, die Ersätze an Länder für 
deren Kraftwagenlenker und die Zahlungen 
gemäß BGBl. Nr, 273/1972, § 13, veranschlagt, 

Aufwendungen 

Dieser Ansatz heinhaltet die Aufwendungen 
aller Sektionen des Bundeskanzleramtes und die 
der Ständigen VertretUng Österreichs bei der 
OECD in Paris, Des weiteren sind hier auch die 
Aufwendungen aus der Funktion der Geschäfts
führung des ERP-Fonds 6) berücksichtigt. Diese 
werden dem Bund ersetzt und beim Ansatz 21 
10004 vereinnahmt, 

In den Gesamtaufw,cndung;en von 183'33 Mil
lionen Schilling ist für Angelegenhe~ten der In
f.ormation ullld Dokumentation der Aufwand 
des Bundespresse,dienstes in Höhe von 22'95 Mil
lionen Schilling, der Aufwand für Seminare, 
und Expertisen im Rahmen der Koordinierung 
der umfassenden LandesverteidiJgüng mit 2'54 Mil
lionen Schilling, für wissenschaftliche· Unter
suchungen auf dem Gebiete der Raumplanung 
mit 5"36 Millionen Schilling, für die Repräsenta
tionsausgab.en der Bundesregierung mit 4'00 Mil
lionen Schilling, das Entgelt für die Aufnahme 
von, Bildberichten politischen, wirtschaftlichen, 
kulturellen oder sportlichen Inhaltes in die 
Austria-Wochenschau mit 4'23 Millionen Sdül
ling, die Abonnementgebühr an die A ustria 
Presse Agentur' für die Lieferung von N ach
richtenmaterial an die Bundesministerien mit 
6'67 Millionen Schillillig, der Kostenanteil des 
Bundes für die Raumordnungskonferenz mit 
477 Millionen Schilling, .für Informationszwecke 
auf dem Gebiete ,der Frauenfragen 2'50 Millionen 
Schilling und di,e Entschädigung für den Aus
landdoi,enst des KurzwdIenf'Ulllks (,gemäß Rund
fUlIll~gesetz BGBl. Nr, 195/1%6, alb 1975 gemäß 
BGBl. Nr. 397/1974) in Höhe von 72'00 Milli1o
nen Schi111ng eIllchaJlten, 

8) OECD = Organisation for Economic Coopera
don and Development (Organisation für wirtschaft
lime Zusammenarbeit und Entwicklung), 

4) EUROCHEMIC = Europäische Gesellsdtaft für 
memische Aufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe, 

&) IEA = Internationale Energieagentur, 
6) Gemäß BGBI. Nr, 207/1962, 

Paragraph 1001 Verwaltungsakademie 

Für den Betrieb und die Einrichtung der Ver
waltungsakademie 7) (einschließlich des Perso
nalaufwandes) ist mit insgesamt 24'31 Millionen 
Schilling vorgesorgt, 

Sie dient der Ausbildung von Bundesbedien
steten, und zwar im Rahmen einer Grundausbil
dung, einer solchen für den Aufstieg in höhere 
Verwendung, einer berufsbegleitenden Fortbil
dung und schließlich der Schulung von Führungs
kräften, 

Paragraph 1002 Entwicklungshilfe 

Die hier für Investitionsdarlehen und die Pro
gramm- und Projektförderung veranschlagten 
Förderungsmittel von ,zusammen 237'65 Millio
nen Schilling (gegenüber 187'65 Millionen Schil
ling imBV A 1980) können vom Bund unter 
Bedachtnahme auf das der Bundesregierung jähr
lich vorzulegen,de Entwicklungshilfepr.ogramm 
gewährt werden (BGBl. Nr. 474/1974). 

Die Programm- und Projektförderung umfaßt 
Vorhaben, die der wirtschaftlichen, kulturellen 
oder sozialen Entwicklung der Entwicklungs
länder dienen, Den Erfordernissen ,der Entwick
lungsländer entsprechend werden die Mittel über
wiegend für Vorhaben der Bildung und Aus
b:1dung verwendet, 

Außel'dem ist ,ein Betrag von 13'10 Millionen 
Schilling als Beitng österreichs zum UN-Inte
rimsfonds für Wissenschaft und Technik im Dien
ste der Entwicklungsländer veranschlagt, 

Ansatz 1/10038 Bundesgesetzblatt 

Bei diesem Ansatz sind die Ausgaben, die mit 
der Herausgabe und dem Vertrieb des Bundes
gesetzblattes 8) zusammenhängen, veranschlagt, 
Der Druck und Vertrieb ,des Bundesgesetzblattes 
erfolg-tdurch die österreichische Staatsdruckerei, 

Die Einnahmen aus dem Vertrieb des Bundes
gesetzblattes sind bei Ansatz 2/10034 veran
schlagt, 

Titel 101 Staatsarchiv und Archivamt 

Personal· Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

Mill. S 

1979 ~-) ............. 24'6 4'2 28'8 07 

1980 "*) ............. 26'S 4'5 301'0 0'6 

1981**) ............ 28'3 4'8 33'1 0'8 

*) Erfolg, 
**) Bundesvoranschlag, 

7) Gemäß BGBl. Nr, 122/1975 bzw, 568/1979, 
8) Gemäß BGBl. Nr, 33/1920, wiederverlautbart 

mit BGBt Nr, 293/1972, 
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20 KapiteilO - Titell01!102 

Personalaufwand beginnende Gwßzählung (V.olkszählung, Häuser- . 
Hier iSJ; unveränder,t der Aufwand rf,ür 131 Be- und Wohnungszählung, sowIe Arbeitsstättenzäh-

dienstete veranschlagt. lung). 

Förderungsausgaben 

Für die Gewährung von Zuschüssen ,durdl das 
Archivamt zur ErhaJ:tung privater Archive, die 
von alLgemeinem Interesse sind, ist ein Betra,g 
von 0'02 Mimonen Schilling vorgesehen. 

Aufwendung~n 

Bei diesem Ansatz ist neben den laufenden 
Aufwendurugen der fünf Arch,ivalbteirlungen -
Haus-, Hof- und 'Sta,atsarchiv, AUgemeines Ver
wakungsardliv, Finanz- und Horfkammerarchiv, 
Verkehrsarchiv und früheres Kriegsarchiv -
aum für die dem Armivamt 9) obliegende be-

. hör,d1ime Tätigkeit zur Durmführung von Siche
rungsmaßnahmen bei in privatem Eigentum 
stehenden Archival,ien huidgetär vorgesorgt. 
0'10 Millionen Schilling sind für den Ankauf 
vo;} ArchLvstücken veransmlagt. 

Titel 102 Statistismes Zentralamt 
Personal- Sadl-

aufwand Summe 

1979 ~') ......... . 
1980 **) ......... . 
1981"':-) ......... . 

204'1 
215'0 
232'3 

Unterschiede der Gebarung 

Mill. S. 

101'6 
1167 
146'1 

3057 
3317 
378'4 

Ein
nahmen 

5'6 
5'6 
5'6 

Der Mehrbedarf beim Personalaufwand ist 
ausschließlich auf eine Vorsorge für Bezugs
erhöhungen für Bundesbedienstete zurückzufüh
ren. Hier ist unverändert gegenüber dem Vor
jahr der Aufwand für 1.243 Bedienstete veran
schlagt. 

Der Merhrbedarf im Sachaufwand gegenüher 
1980 resultiert aus ei'ner Vorsorge für die 1981 

*) Erfolg. 
**) Bundesvoranschlag. 
9) StGBl. Nr. 9011918, §13 in der Fassung BGBl. 

Nr. 282/1958 sowie ·des Denkmalschutzgesetzes, BGBl. 
Nr. 533/1923, § 7 Abs_ 2 letzter Satz und § 16 in der 
Fassung der EGVG-Novelle,BGBl. Nr. 92/1959, 
Art. 3. 

Aufgaben 

Für die Tätigkeit des Statistischen Zentralamtes 
sind unter anderem .folgende Gesetze und Ver
ordnungen maßgebend: BGB!. Nr. 11/1947, 
137/1958, 54/1963, 91/1965 (Bundesstati
stikgesetz), 3/1966, 31/1966, 334/1967, 277Ji968, 
138/1969, 11/1972, 61/1972, 119/1973, 432/1973, 
362/1975, 83/1976, 398/1976, 126/1977, 686/ 
1977, 565/1978, 671/1978, 342/1979 und 199/ 
1980. 1m Statistischen Zentralamt werden zentral 
die Bevölkerungs-, die Agrar-, die gesamte Wirt
schafts-, die Außenhandels-, die Sozial- und 
Wohnbau-, die Finanzstatistik und die Statistik 
des Volkseinkommens erstellt . 

Neben den laufenden Arbeiten werden jeweils 
auf Grund von Gesetzen oder Verordnungen 
st:l!tllstisch'e Erhebungen besonderer Arrt durch
geführt. 

Gesetzliche Verpflichtungen 

Gemäß BGBl. Nr. 91/1965, § 7 Abs. 7, hat 
der Bund den Gemeinden auf Antrag die ihnen 
bei der Mitwirkung an statistischen Erhebungen 
entstehenden Kosten in Form eines Pauschal
betrages abzufinden. 

Handelsstatistische Gebühren 

Für Anmeldungen zum Zwecke der amtlichen 
Handelsstatistik sind Gebühren in Bundesstem
pelmarken auf Grund des Gebührengesetzes, 
BGBl. Nr. 267/1957, in der Fassung BGBI. 
Nr. 137/1958, 115/1963, 87/1965 und 668/1976 zu 
entrichten. Diese werden bei dem Titel 2/525 
"Stempel- und Rechtsgebühren" verrechnet. Die 
Höhe der Gebühr ist im Abschnitt IV des 
Handelsstatistischen Gesetzes, BGBl. Nr. 137/ 
1958 (in der Fassung BGBI. Nr. 122/1973) 
und den Bundesgesetzen BGBl. Nr. 115/ 
1963 und 87/1965 geregelt; dieser Absdmitt er
gänzt das Gebührengesetz (BGBl. Nr. 267/1957) 
und wurde im § 14 als Tarifpost 16 eingebaut. 
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Kapitel 11 - Titel 110/111 21 

Kapitel 11 Inneres 

Titelll0 Bundesministerium für Inneres 

Personal· Sach. Einnahmen 

1979 -.-) 
19'80 *-.-) 
1981 -'-'f) 

aufwand Summe 

MitL 5 

248'9 161"1 410'0 

26'9"4 207'5 '476'9 

3017 221'6 523'3 

36'1 
33'3 
38'0 

Dies·er Titel umfaßt die Gebarung des Bun
desministeriums für Inneres (Zentralstelle) ein
schließlich der Gebarung aus Bezugsvorsc4üssen 
für das gesamte Kapitel 11 "Inneres", 

Unterschiede der Gebarung 

Aufwendungen 

Hier ist für den administrativen Aufwand 
vorgesorgt, Etwa zwei Drittel der Au:sgalbenell!t
fallen auf die elektronische Datenverarbeitung, 

Titel l1i 1 Bundesministerium für Inneres 

(Zweck aufwand) 

1979 'f) 

1980,r"f) 

1981 *'f) 

Sachaufwand Einnahmen 

MilI.S 

124'2 

1507 

197'2 

24'2 

123'0 

171'7 

Die Erhöhung des Personal aufwandes 1st auf Im einzelnen setzen sich die Ausgaben wie· 
Bezugsregelungen zurückzufiihren, folgt zusammen: 

Die Steigerung beim Sachaufwand ergibt sich 
vor allem aus einer notwendigen Aufstockung der 
Anlagen und Aufwendungen im Zusammenhang 
mit organisatorischen Maßnahmen, wie Einglie
derung des EDV-Zentrums der Bundespolizei
direktion Wien in das Bundesministerium für 
Inneres, Aufstellung einer Einsatzgruppe für 
Suchtgiftobservationen und durch Preiserhöhun
gen sowie weiters durch höhere Aufwendungen 
für Bezugsvorschüsse~ , 

Die Einnahmensteigerung im Jahre 1981 ergibt 
sich durch höhere Bezugsvorschußersätze, 

Anlagen 

'. Veranschlagt sind Ausg3!ben für den Ankauf 
bzw, Ersatz notwendiger Amtseinrichtungen, ins
besondere solche technisch,er Art, 

Förderungsausgaben 

Die hier ver.anschlagten Ausgaben dienen teils 
der Pörderung und Unterstü<tZrung von Sport
vereinen der Sicherheitsexekutive, teils werden 
die Förd'erungsbeträge ander,en Subventionswer
hern (u, a, Vereine) gewährt, Außerdem sind 
hier Förderungsausgaben für die Rückführung 
bedürftiger österreicher aus dem Ausland nach 
österreich vorgesehen, 

Gesetzliche Verpflichtungen 

Hier sirucidie Kosten aus der Mitgliedschaft 
österreichs zur INTERPOL und zur Internatio
nalen Zivilstandskommission veranschlagt, Außer
dem beinhaltet dieser Ansatz die Ausgaben für 
Familien- und GeburtenbeihiLfen sowie die Aus
gaben an öffentlichen Abgaben, und die Wahl-
kosten, . 

*) Erfolg, 
',.,) Bundesvoranschlag, 

1979 '} 

Plugpolizei unld Flug-
rettungsdienst .. " .... 21'1 

Zivilschutz: 1) 

Vors,orge für alle Ressorts -:- 2) } 
BereIch Inneres ,.'"". 5 0 

Auslandseinsätze gemäß BGBl. 
Nr, 173/1965 ......... 0'0 

Zivildienst .......... ' ... 98'1 

1980") 1981") 
Mill,S 

26'6 197 

5'5 5'1 

0'0 0'0 

118'6 172'4 

Summe, " 124'2 1507 197'2 

Unterschiede der Gebarung 

Die höheren Ausgaben bei der Flugpolizei und 
dem Flugrettungsdienst im Jahre 1980 waren 
vor allem durch den Austausch ziweier Huh
schrauber bedingt, 

Die Steigerung gegenüber dem Jahre 1979 beim 
Zivildienst in den Jahren 1980 und 1981 ergibt 
sich durch die Einberufung einer größeren An
zahl von Zivildienstpflicht,igen~ 

Die Einn'ahmensteigerung in den Jahren ·1980 
und 1981 ergibt sich vorwiegend aus höheren 
Vergütungen gemäß § 41 des Zivildienstgesetzes, 

") Erfolg. 
"*) Bundesvoranschlag, 

1) Der Aufwand für den Zivilschutz wird pauschal 
beim Paragraph 1/1111 veranschlagt, die Verrechnung 
erfolgt, soweit es sich um in die Kompetenz des Bun
desministeriums für Inneres fallende Zivilschutzauf
gaben handelt, bei Kapitel 11, ansonsten aber nach 
Genehmigung der erforderlichen finanziellen Aus
gleiche bei den Ressorts, und zwar im wesentlichen 
bei folgenden Paragraphen: 

1723 6000 6304 
6409 6S31 7831 
7931 

2) Vergleichbarer Erfolgsbetrag 1979: 6'S MilL S. 
Neben den ausgewiesenen S'OMill. S wurden bei 
anderen Ressorts weitere l'S Mill, S verausgabt, 
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22 Kapitel 11 - 111/112/113 

Paragraph 111 0 Flugpolizei und Flugrettungs- Paragraph 1117 Zivildienst 
dienst 

Unter "Flugpolizei" ist der Einsatz von Luft
fahrzeugen für sicherheits- und ordnungspolizei
liche Zwecke zu verstehen. Der "Flugrettungs
dienst" hat Hilfs- und Rettungseinsätze mit Luft
fahrzeugen, insbesondere bei Katastrophen und 
Bergnotfällen, zur Aufgabe. Dem Bundesmini-, 
sterium für Inneres obliegt auch die fliegerische 
Ausbildung von Exekutivbeamten für Aufgaben 
der Flugsicherung sowie der Flugpolizei und des 
Flugrettungsdienstes. 

Zur Besorgung dieser Aufgaben stehen dem 
Bundesministerium für Inneres 12 Huhschra;uber, 
4 Motorflugzeuge und die notwendigen Kraft
fahrzeuge zur Verf1üguIlJg. 

Zur Erhöhung der Aktionsfähigkeit sind die 
Flugzeuge auf die sieben Einsatzstellen Wien 
(Meidlinger Kaserne), Flughafen Linz/Hörsching, 
Flughafen Salzburg/Maxglan, Flughafen Inns
bruck/Kranebitten, Flughafen Graz/Thalerhof, 
Flughafen Klagenfurt/Wörthersee und Flugplatz 
Hohenems/Dornbirn verteilt. 

Paragraph 1111 Zivilschutz 

Der für 1981 vorgesehene Betrag von 
5,074.000 S ist der GesamtIbetrag für alle mit 
Zivilschutzangelegenheiten befaßten Ressorts, aus
genommen jedoch das Hundesministenium für 
Bauten und Technik. 

Im Bereiche des Bundesministeriums für Inne
res soll die Ausrüstung der StrahlenspUrtrupps 
mit technischen Geräten weiter fortgesetzt wer
den. Außerdem ist für den weiteren Teilausbau 
der Bunkferna:uslösung von Sirenen vorgesorgt. 
Weiters sind ebenso wie in den Jahren 1979 
und 1980 Förderungsmaßnahmen vorgesehen. Die 
Subventionierung .des Ausbaues des Strahlen-' 
suchdienstes und des technischen Dienstes inner
halb der Feuerwehren sowie der Aufklärungs
tätigkeit des österreichischen Zi vilschutzver
bandes stehen hiebei im Vordergrund. 
Bei den Aufwendungen sind die Mietkosten 
für die Ringleitung für den Alarm- und 
Warndienst veranschlagt. Ansonsten dienen die 
Aufwendungen hauptsächlich zur Fortsetzung 
der Aufklärungs-, Kurs- und Lehrtätigkeit im 
Bereiche des Btindesministeriums für Inneres. 

Paragraph 1116 Auslandseinsätze gemäß BGBI. 
. Nr. 173/1965 

Hier werden die restlichen Kostenersätze der 
Vereinten Nationen für das ehemalige öster
reichische Polizeikontingent in Cypern verrech
net. Außerdem dient dieser Paragraph für Zah
lungen im' Zusammenhang mit allfälligen Ein
sätzen österreich,ischer Polizeikontingente m 
anderen Ländern. . 

Die gesetzliche Grundlage für diese Ausgaben 
und Einnahmen bildet das Zivildienstgesetz vom 
6. März 1974, BGBl. Nr. 187. 

Titel 112 Nachgeordnete DienststelIen auf Lan-
desebene 

Samaufwand Einnahmen 
MilU 

1979 *) . . ..... . . . " . . . .. 5'1 0'1 

1980 "*) .... .o •• .o.o • ........... \ .... 4'1 0'0 

1981 :"j . . .. 3"8 0'0 

Unterschiede der Gebarung 

Die Höhe der Ausgaben richllet sich nach dem 
Erfordernis ·der Neugestaltung und Instandset
zung von Kriegsgräbern und Kriegsdenkmälern. 

Paragraph 1121 Kriegsgräberfürsorge 

Die Aufgaben der Kriegsgräberfürsorge wer
den von den Amtern der Landesregierungen 
wahrgenommen. Die Ausgaben betreffen die 
Fürsorge für die Gräber der Gefallenen des 
ersten und des zweiten Weltkrieges und der 
Opf'er der KZ-, Anhalte- und Arbeitslager, der 
Bombenopfer sowie der Flüchtlinge. 

Auf die Bundesgesetze über die Fürsorge für 
Kriegsgräber aus dem ersten und zweiten Welt
krieg, BGBl. Nr. 175/1948, und über die Für
sorge und den Schutz der Kriegsgräber und 
Kriegsdenkmäler aus dem zweiten Weltkrieg für 
Angehörige der Alliierten, Vereinten Nationen 
und für Opfer des Kampfes um ein freies, demo
kratisches österreich und Opfer politischer Ver
folgung, BGBl. Nr. 176/1948, sowie auf Arti
kel 19 des Staatsvertrages, BGBl. Nr. 152/1955, 
wird verwiesen. 

Titel 113 Bundespolizei 
Personal- Sam- Einnahmen 

1979 ~,) 

1980 *'~) 

1981 "") 

aufwand Summe 
Mill. S 

2.996'5 521'0 3.517'5 

3.1797 520'6 3.700'3 

3.368'0 540'0 3.908'0 

Unterschiede der Gebarung 

169'6 

173'0 

184'0 

Das Mehrerfordernis beim Personalaufwand 
ist auf Bezugsregelungen s·owie auf eine Perso
nalvermehrung zurückzuführen. 

Bedingt durch die weiterhin steigen'de Ten
denz der sich.erheitsdienstlichen und verwaltungs
mäßigen Aufgaben der Bundespolizei sowie durch 

~.) Erfolg. 
"".) Bundesyoranschlag. 
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die Gewährung von Essenszuschüssen, weiters 
durch Pl'eis-, T,a,riiif- und Gebühpenerhöhungen 
sowie durch die Änderung des Familienlasten
ausgleichsgesetzes 1967 ergeben sich im Sachauf
wand 1981 gegenüber 1979 und 1980 Mehr
kosten. 

Der Einnahmenschätzlmg wurde die Entwick
lung der Vorjahre zugrunde gelegt. 

Aufgaben 

In 14 Städten werden düe Polizei-

Dem Fonds werden 1m Jahre 1981 voraus
sichtlich zufließen: 

MiU. S 

Aus dem Bundeshaushalt (Massapauschale 
und Massaeinlage) ................ 32'0 

Zusammen ... 

07 

327 

Dieser Betrag wird voraussichtlich wie folgt 
verwendet werden: 

agenden von Bundespolizeibehörden wahrge- Beschaffung von Massasorten ......... . 
nommen. Der, Wirkungsbereich dieser Bundes-

Mill. S 

32'0 

polizeibehörden richtet sich nach den von der Fondsaufwand ...................... . 07 

Bundesregierung gemäß Artikel 102, Absatz 6 Zuführung an Rücklagen ............. . 
Bundesverfassungsgesetz erlassenen Verordnun
gen 3). 

Organisation 

Zusammen ... 32'7 

Wohlfahrtsfonds der Bundespolizei 

Die Bundespolizeibehörden gliedern sich in Zur Unterstützung hilfsbedürftiger Bedienste-
14 Bundespolizeidirektionen: Wien, Linz, Salz- _ter der Bundespolizeibehörden und deren Hin-

terbliebenen wurde mit Erlaß vom 24. Dezember burg, Innsbruck, Graz, Klagenfurt, Eisenstadt, 
Wiener Neustadt, St. Pölten, Steyr, Wels, 1953 der Wohlfahrtsfonds der Bundespolizei als 
Leoben, Villach und Schwechat. Den Bundespoli-. Fonds mit eigener Rechtspersönlichkeit errichtet. 
zeibehörden sind 9 Gr,enzko.flItroHsuel1en ang,e- Dem Fonds werden im Jahre 1981 voraus
schlossen. Sicherheitsdirektionen bestehen In sichtlich zufließen: 
allen Bundesländern (zusammen 9). 

Einnahmen 

Die Einnahmen an Verwaltungsstrafen und 
Verfallserlösen ergeben sich vor allem auf 
Grund des Verwaltungsstrafgesetzes 1925, BGBL 
Nr. 275 4), ferner auf Grund des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1925, BGBL 
Nr. 274 4), des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 
1925, BGBL Nr. 276 4), und des Devisengesetzes 
1946, BGBL Nr. 162. Die Kommissionsgebühren 
werden auf Grund der Bundeskommissionsgebüh
renverordnung 1976, BGBL Nr. 246, die über
wachungsgebühren auf Grund des Bundes-über
wachungsgebührengesetzes, BGBL Nr. 214/ 
1964 5), eingehoben. Die Einhebung der Kosten
beiträge für die wiederkehrende überprüfung 
von Kraftfahrzeugen erfolgt auf Grund des 
Kraftfahrgesetzes 1967, BGBL Nr. 267/1967 in 
der geltenden Fassung. 

Polizei-Massafonds 

Zur Beschaffung von Dienstkleidern für die 
Beamten der österreichischen Bundespolizei 
wurde mit Ministerratsbeschluß vom 6. Dezem
ber 1949 der Polizei-Massafonds als Fonds mit 
eigener Rechtspersönlichkeit errichtet. 

8) Siehe BGBL Nr. 690/1976. 
4) Wiederverlautbart mit BGBL Nr. 172/1950. 
5) Verordnung: BGBL Nr. 113/t965 in der Fassung 

BGBL Nr. 377/1978. 

Mit!. S 

Aus dem Bundeshaushalt (überweisung 
von Geldbußen und Geldstrafen) .... 0'050 

Sonstiges ..................•......... 0'500 

Zusammen ... 0'550 

Dieser Betrag wird voraussichtlich. wie folgt 
verwendet werden: 

Mil!. S 

Unterstützungen' ................... . 0'550 

Zuführung an Rücklagen ............. . 

Zusammen .. . 0'550 

Titel 114 Bundesgendarmerie 
Personal- Saru- Einnahmen 

aufwand Summe 
Mil!. 5 

1979 ~.) 2.581'0 693'3 3.274'3 24'9 

1980 '~*) 2.731'9 695'1 3.427'0 23'2 
1981 ,:.,:.) 2.944'1 742'0 3.686'1 24'8 

Unterschiede der Gebarung 

Der Personalmehraufwand ist im wesentlichen 
auf Bezugsregelungen, Planstellenvermehrungen 
und höhere Mehrleistungsv,ergütungen zurück
zuführen. 

*) Erfolg. 
**)Bundesvoranschlag. 
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Die Steigerung des Sachaufwandes gegeniiber 
dem BV A 1980 bzw. dem Erfolg 1979 ergibt 
sich vor allem durch die Erhöhung der Familien
beihilfen, durch die Gewährung von Essenszu
schüssen an Bedienstete der Bundesgendarmerie 
sOlWie durch Tarif- und Gebührenerhöhungen 
und allgemeinen K.ostensteigerungen. 

Die Erhöhung der Einnahmen im Jahre 1981 
gegenüber 1980 ist insbesondere durch die zu 
erwartende Steigerung des Umsatzes der Dienst
küchen und aus Mehreingängen an überwa
chungsgebühren bedingt. 

Aufgaben 

Die Bundesgendarmerie hat die Aufrechterhal
tung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicher
heit· im ganzen Bundesgebiete zu besorgen, soweit 
diese Aufgaben nicht der Bundespolizei oblie
gen. Sie wurde auf Grund des § 20 des Behör
denüberleitungsgesetzes 1945, StGBl. Nr. 94, 
und der 2. Behördenüberleitungsgesetznovelle 
1946, BGBl. Nr. 64, als bewaffneter Wachkörper 
eingerichtet. 

Organisation 

Die Zahl der Dienststellen beträgt: 8 Landes
gendarmeriekommanden mit 8 Stabsabteilungen, 
8 Schulabteilunge'n mit 2 Außenstellen, 8 Ver
kehrsa!bteilungen mit 23 Außenstellen, 8 Krimi
nalabteaungen mit 10 Außenstellen, 40 Bereims
abteilungskommanden, 90 Bezirksgendarmerie
kommanden, 1048 Gendarmerieposten sowie 
1 Gendarmeriezentralschule und 1 Gendarmerie
einsatzkommando. 

Massafonds der Bundesgendarmerie . 

Zur Beschaffung. von Dienstkleidern für die 
Beamten der österreichischen Bundesgendarmerie 
wurde mit Ministerratsbeschluß vom 6. Dezem~ 
ber1949 der Massafonds der Bundesgendarmerie 
als Fonds mit elgener Rechtspersönlichkeit er
richtet. 

Dem Fonds werden im Jahre 1981 voraus
sichtlich zufließen: 

Mill,S 

Aus dem Bundeshaushalt (Massapauschale 
und Massaeinlage) ....... """,., 34'6 

Sonstiges 

Zusammen" , 

0'4 

35'0 

Die Ausgaben werd~n voraussichtlich betragen: 
Mill, s 

Besdlaffung von Massasorten '."",." 34'S 

Fondsaufwand """"""'.""".,, 0'5 

Zusammen., , 35'0 

Titel 115 Besondere Einrichtungen 

Personal- S.cn- Einnahmen· 
aufwand Summe 

Mill. S 

1979 ,:') ......... 28'4 91'2 119'6 3'3 

1980 ~, .. ,) ......... 29'1 96'0 125'1 3'1 

1981 ".'>:') ......... 35'6 110'3 145'9 3'1 

Im einz-elnen setzen sich die Ausgaben wie 
folgt zusammen: 

1979") 1980'*) 1981**) 
Mill. S 

Flüchtlingsla.ger ,und Flücht-
lingsanstalten """'" 1168 122'1 142'8 

Museum und öffentliches 
Denkmal Mauthausen " 2'8 3'0 n -------

Summe, ,. 119'6 125'1 145'9 

Unterschiede der Gebarung 

Di,e Mehrausgahen im Personalaufwand sind 
auf Bezugsregelungen der 'Bun,desbedienste
ten sowie auf Personalvermehrungen zurückzu~ 
führen. Die erhöhten sachlichen Ausgaben bei 
den Flüchtlingslagern und Flüchtlingsanstalten 
sind durch eine höhere Anzahl zu betreuender 
Flüchtlinge und der Unterbringung außerhalb 
der vom Bundesministerium für Inneres ver
walteten Lager und Heime sowie durch allge
meine Kostensteigerungen bedingt, Beim Museum 
und öffentlichen . Denkmal Mauthausen ergibt 
sich eine Verringerung der Ausgaben, da die Mu
seumserweiterung abgeschlossen wurde, 

faragraph 1150 Flüchtlingslager und Flücht
lingsanstalten 

Gesetzliche Grundlage 

Bundesgesetz über die Aufenthaltsberechti
gung von Flüffitlingen im Sinne der Konvention 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (BGB!. 
Nr, 55/1955 und BGBl. Nr, 126/1968), 

Anlagen 

Der Betrag von 649,000 Sffiilling ist für Nach
sruaffun.gen von Masffiinen., Kraftfahrzeugen, 
Geräten un.d Hi.n.richtungsgegenständen in. den 
Flürot1ingslagern und in ,der Anstalt Thalham 
bestimmt, 

Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen) 

Bei diesem Ansatz sind die ß.eiträge' an den 
UNHCR (UN-Flürutlingshorukommissar) sowie 
an das ICEM (Zw'isroenstaatlirues Komitee für 
Europäische Auswanderung), budgetiert, Weiters 

*) Erfolg, 
*,,) Bundesvoranschlag. 
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Kapitel 11 - Titel.115 25 

sind hier die Ausgaben für öffentLiche Abgaben 
und die Familienbeihilfen präliminiert. 

Aufwendungen 

Die Anzahl der im Jahresdurchschnitt in 
ser Anstalt untergebrachten Personen betrug:. 
1978 ............................... . 
1979 ..... " .......................... . 
1980 ............................... . 

die-

50 
150 
200 Hier sind die Ausgaben für die Betreuung, 

Verpflegung und Unterbringung der FJüchtlinge 
veranschlagt. Paragraph 1151 Museum 

Denkmal Mauthausen 
und öffentliches 

Einnahmen 

Die in den Lagern und in der Pflegeanstalt 
Thalham untergebrachten Flüchtlinge haben, so
weit sie dazu imstande sind, Beiträge für Kost 
und Quartier zu entrichten. 

Lager und Insassen 

d~'r darin unter-

Gesetzlic;he Grundlage 

Bunde~gesetz über die Fürsorge und den 
Schutz der Krieg&gräber und Kriegsdenkmäler 
aus dem zweiten Weltkrieg für Angehörige der 
Aliierten, Vereinten Nationen und für Opfer 
des Kampfes um ein fr,eies, demokratisches Öster-
reich und Opfer politischer Verfolgung, BGBl. 
Nr. 176/1948, sowie der Artikel 19 des Staats
vertrages, BGBl. Nr. 152/1955. 

Die Zahl der Lager und 
gebrachuen Plensonen ;betrug 
~chnitt: 

11m Jahrlesdurch- Anlagen 

1978 1979 

4 4 

Insassen 1790 2650 

Anstalten 

Für Erneuerungen von Maschinen und Ein-
1980 richtungsgegenständen wurde hier vorgesorgt. 

4 Aufwendungen 

3211 Darunter fallen insbesondere die Ausgaben für 
den Betriebs- und Instandhaltungsaufwand. 

Einnahmen 

Im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung wird 
vom Bundesministerium f.ür Inneres die Pflege
anstalt f,ür chronisch Kranke in Thalharn, Ober
österreich, geführt. 

. Die Eintrittsgebühren für den Besuch des 
Museums und öffentlichen Denkmals Mauthausen 
weI'den zweckgelbunden für dlie Insrandhahrung 
der Anlage verwendet. 
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26 Kapitel 12 - Titel 120 

Kapitel 12 Unterricht 
Titel 120 Bundesministerium für Unterricht 
und Kunst 

Person.l- 5.eh- Einnahmen 
aufwand Summe 

Mill.5 

1979 *) 120·2 1.095·1 1.215·3 31·1 
1980 **) 126·9 1.146·9 1.273·8 26·0 
1981 *'~) 145·8 1.143·4 1.289·2 37"3 

Unterschiede der Gebarung 

rDie jeweilige Höhe des Personalaufwandes ist 
im wesentlichen durch die Eingliederung des 
österreichischen Schulrechenzentrums in die Zen
tralleitung und durch die Regulierung der Be
züge der Bundesbediiensueten ibedingt. 

Die Verminderung des Sachaufwandes gegen
über dem Bundesvoranschlag 1980 ergibt sich vor 
allem durch eine Einschränkung der Mittel für 
d~e Schulraumbeschaffung, des Schulentwicklungs
begIeiltprOtgramms und der FörderungstäügJk,eUtt. 

Die Höhe der Einnahmen ist im wesentlichen 
durch Kostenersätze von Verlagen im Rahmen 
der Schulbuchaktionen und Bezugsvorschußersätze 
bestimmt. 

Anlagen 

Bei diesem Ansatz ist vor allem für die Be
schaffung der notwendigen Amtseinrichtung und 
die Errichtung einer Zentraltelefonanlage für die 
Gebäude Minoritenplatz, Bankgasse, Schenken
straße, Freyung und Concordiaplatz Vorsorge 
getroffen. 

Bezugsvorschüsse 

Gemäß § 23 des Gehaltgesetzes 1956, BGBL 
Nr. 54, lin derderz-eit geltenden Fassung und 
§ 25 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948, BGBL 
Nr. 86, in der derz-eit geltenden Fassung kann 
Bundesbediensteten, die unverschuldet in eine 
Notlage geraten sind oder wenn sonst berüc..k
sichtigungswürdige Gründe vorliegen, auf Antrag 
ein unverzinslicher Vorschuß aus Bundesmitteln 
bewilligt werden. 

Förderungsausgaben 

Die Förderungsausgaben betreffen vor allem 
Zwecke der "Allgemeinen Kulturförderung" bzw. 
sind sie besümmt zur Förderung von Minder
heiten. 

Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen) 

Amf Grund der Bestimmungen des Gebühren
gesetzes 1957 gelten die Verträge im Rahmen 
des Schulraumbeschaffung,sprogramms als Dienst
barkeits- oder Bestandsverträge und unterliegen 
der Vergebührung. 

'~) Erfolg. 
*'~) Bundesvoranschlag. 

Auch di,e Personalzahlung für einen dienstzu
geteilten Landesbediensteten ist hier veranschlagt. 

Die Staatsleistungen für Kultuszwecke gehen 
auf Entschädigungsmaßnahmen ~m Sinne des 
Art. 26 ,des Staatsvertrages, BGBl. Nr. 152/1955, 
zurück. 

In dem vorgesehenen GesamtJbetrag ist für die 
wiederkehrenden Zahlungen an die Katholische, 
die Evangelische und die altkatholische Kirche 
sowie an die israelitische Religionsgese'L1s<:haft 
vorgesorgt. Es handelt sich durchwegs um Lei
stunlgen auf Grund von gesetzlichen Verpflich
tungen. 

Der Globalbetrag der ständigen Leistungen in 
der Höhe von 323·5 Millionen Schilling teilt sich 
jeweils einerseits in einen festen Betrag, anderer
seits in einen varra:blen Betrag [m Gegenwert der 
Durchschnittsbezüge eines Beamten in A/IV/5 
für [nsgesamt 1.358 Bedienstete der Religions
gesellschaften, wobei die Republik österreich 
gesetzlich verpfl.ichtet ist, ,eine allg,emeine Steige
rung der Bezüge aus ,"orliegender Post zusätzlich 
zu leisten. 

Gesetzliche Grundlagen 

Vertrag zwischen dem Hl. Stuhl und der Re
publik österreich zur Regelung von vermögens
rechtlichen Beziehungen, BGBl. Nr. 19511960, in 
der Fassung des Zusatzvertrages zwischen dem 
Hl. Stuhl und der Republik österreich, BGBL 
Nr. 107/1970, und des Zweiten Zusatzvertrages, 
BGBl Nr. 2'20/1976. 

§ 20 des Bundesgesetzes vom 6. Juli 1961 über 
äußere Rechtsvel'hältnisse der Evangelischen 
Kirche, BGßiI. Nr. 182, in der Fassung der Bun~ 
des1gesetze vom 12. Dezember 1969, BGBL Nr. 51 
1970, und vom 31. März 1976, BGBI. NI'. 159/ 
1976. 

Bundesgesetz vom 26. Oktober 1960 über 
finanzielle Leistungen an die altkatholische 
Kirche, BGBl. Nr. 221, in ,der Fassung der Bun
desgesetze vom 12. Dezember 1969, BGBI. Nr. 41 
1970, und vom 31. März 1976, BGBl. Nr. 157/ 
1976. 

Bundesgesetz vom 26. Oktober 1960 über 
finanzielle Leistungen an die israelitische Reli
gionsgesellschaft, BGBl. NI'. 222, in der Fassung 
der Bundesgesetze vom 12. Dezember 1969, 
BGBl. Nr. 6/1970, und vom 31. März 1976, 
BGBL Nr. 158/1976. 

Aufwendungen 

Hier wird für den A:dm~nistrativaufwand des 
Bundesministeriums, insbesondere zur Durchfüh
rung -des Schülerbeihilfengesetzes bzw. der Schul
buchaktionen, _sowie für -die schulärztliche Betreu
ung und für verschiedene Mitgliedsbeiträge vor
gesorgt. 
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Programm zur Schulraumbeschaffun,g 

Der veranschlagte Betrag ,dient der Fortsetzung 
des Schulraumbeschaffungsprogramms durch den 
vertraglich festgesetzten Beginn der im mittel
fristigen Bau- und Projektsprogramm vorgesehe
nen Projekte sowie der durch Baukostenerhöhun
gen und Knderungen der Zinskondicionen bei 
in Abrechnung stehenden Projekten notwendig 
gewordenen Knderung der Leasingraten. 

Hallenbäder- und Sporthalienzuschußprogramm 

Der veranschlagte Betrag dient der Durchfüh
rung des Hallenbäder- und Sporthallenzuschuß
programms im Jahre 1981 und ist als Schul
entwicklungsbegleitprogramm gedacht. 

Schülerheimprogramm 

Hier ist für die Durchführung des Zuschuß
programms im Jahre 1981 vorgesorgt. 

Titel 122 Bundesministerium; Zweckaufwand 
für Erziehung und Unterricht 

Sach.ufwand Einnahmen 

1979 ") 

1980 >f>') 

Mill. S 

865'3 

924'5 

1981 ~.") .................. 1.0027 

Unterschiede der Gebarung 

23'3 

0'8 

0'8 

Die Erhöhung ergibt sich vor allem durch die 
notwendige Aufstockung der Beträge für gesetz
liche V'erpHichtungen. 

AI , 9 e m ein· p ä d ag 0 gis c h e 
Erfordernisse 

Anlagen 

Hier ist vor allem für Einrichtungserforder
nisse für das Zentrum für Schulversuche und 
Schulentwicklung vorgesorgt. 

Förderungsausgaben 

För,derungszuwendilngen für P1wbhkationen 
f.ür Lehrer -zur Medienerziehung, di'~ österrei
chische Länder!bühne, das EngLische Theater, den 
Buchkluh der Jugend und sonstige gemeinnützige 
Einrichtungen ermöglichen pädagO@ische Vor
haben, die vom BundesminiS'tJerium für Unter
richt und Kunst nicht selbst durchgeführt werden 
können. 

Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen) 

Hier ist für die Erfüllung des Schülerbeihilfen
gesetzes 1) und des Stud~enförderungsgesetzes 2) 
vorgesorgt. 

*) Erfolg. 
.. *) Bundesvoranschlag. 

Außerdem werden hier die laufenden Transfer
zahlungen an die Länder für konfessionelle und 
sonstige private land- und forstwirtschaftliche 
Berufs- und Fach'schulen sowie Beträge für Gut
achterkommissionen veranschlagt. 

Aufwendungen 

Die veranschlagten Beträge dienen Zum Aus
bau der Schul- und Unterrichtsver-suche zur Neu
gestaltung der Schule, der Durchführung der 
Studienprograll1li!I1e der Massenmedien, zur 
politischen Bildung und staatsbürgerlichen Erzie
hung, dem Ausbau der Schülervertretung und 
zur sportlichen Ertüchtigung der Schuljugend 
im Schileistungssport und bei Schulwettkämpfen. 

Außerdem sind Mitgliedsbeiträge (ORF-Aka
demie) veranschlagt. 

Obwohl das Schülerbeihilfengesetz bestimm
ten Schülergruppen Anspruch auf eine Beihilfe 
des Bundes verleiht, ist eine Unterstützung 
aller Schüler an übungsschulen an Pädagogischen 
Akademien und an mittleren und höheren Schu
len für die Teilnahme an Schulveranstaltungen 
sowie für Härtefälle vorgesehen. 

Erwachse ne n bildung 
Förderungsausgaben 

Die gesetzliche Grundlage für diese Ausgaben 
_ gibt BGBI. Nr.171/1973. 

Einen wichtigen innovatorischen Schwerpunkt 
bildet der Entwicklungsplan für ein kooperatives 
System der Erwachsenenbildung. 

Es werden Subventionen für Volkshoch
schulen, B[1dungswerke, Bildungsheime, Volks
büch-ereien, das Institut für politische Bildung 
und ähnliche Einrichtungen ·der Erwachsenen
bildung gewährt. 

Ferner werden die Badungskurse im Bundesin~ 
stitut für Erwachsenenbildung St. Wolfgang und 
die Aus- und WeitJ~bildung der ehrenamtlichen 
VolksbibLiothekare gefö~dert. 

Des weiteren werden hier Zuschüsse für Kurse 
und für die Ausbildung im Medienverbund ver
,anschlagt. 

Sportförderung 
Förderungsausgaben (D) 

Hier werden Beträge für Investitionsdarlehen 
veranschlagt. 

Förderungsausgaben 

Die gesetzliche Grundlage für diese Ausgaben 
gibt das Bundessportförderungsgesetz, BGBl. 
Nr.2/1970. 

1) BGBl. Nr. 253/1971 in der Fassung der Bundes
gesetze BGBI. Nr. 285/1972, 183/1974, 230/1977 und 
426/1979. . 

!) BGBl. Nr. 421/1969 in der geltenden Fassu!lg. 

Zu 460 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)180 von 542

www.parlament.gv.at



28 Kapitel 12 - Titel 122/124 - Paragraph 1240 

Darüber hinaus ist der Bund ermächtigt, sich 
an der Errichtung von Sportstätten im Rahmen 
des österreichischen Sportstättenplanes durch 
Bundeszuschüsse zu beteiligen. 

Aufwendungen 

Veranschlagt sind Beiträge für die Herstellung 
von Sportfilmen und Sportliteratur sowie der 
Aufwand für Tagungen und Veranstaltungen. 

Jugendförderung-

Förderungsausgaben 

Die Jugendgemeinschaften, der Osterreichische 
Bundesjug,endring (österreichischer Bundesju
gendplan), das österreichische Institut für 
Jugendkunde 3) und andere Einrichtungen der 
außerschulischen Jugenderziehung werden geför
dert> Außerdem sind die Investitionsmittel des 
österreichischen Bundesjugendplanes für. die 
Förderung des österreichischen Jugendherbergs
wesens (österreichischer Jugendherbergsverband 
und österreichisches Jugendherbergswerk) ver
anschlagt. Auch Zuschüsse für die Errichtung von 
Jugendheimen und Aufwendungen für den bila
teralen Jugendaustausch finden hier die Be
deckung. 

Allgemeinbildendes Schulwesen 

Förderungsausgaben 

Dies·er Ansatz UIIllfaß't den, gesamten FÖl'de
rungsbereich des allgemeinibildenden Schulwesens. 

V eransc.~:bagt sind vor allem Beträge für die 
Anschaffung von Lehl'mitteln und Einrichtungs
gegenständen an Privatschulen sowie für deren 
Ausbau und Modernisierung. Weiters dienen die 
veransch'1agten Beträ.ge der Föt1derung und Un
terstützung von privaten Konvikten, Internaten 
und Schülerheimen. 

Außerdem sinlcl verschiedene Baukostenzu
schüsse veranschlagt. 

Berufsbildendes Schulwesen 

Förderungsausgaben 

Dieser Ansatz umfaßt ,den gesamten Förde
rungsbereich des beruhbildenden Schulwesens. 

Hier sind vor allem FÖI1derungszuwendungen 
für Schulen der Lmdwirtschaftskammern, s'lo
wenische SchuLen und sonstige gemeinnützige 
Einrichtungen vorgesehen. 

Lehrer- und Erzieherbildung 

Förderungsausgaben 

Die Förderungsausgaben sind u. a. für die 
Pädagogischen Institute der Länder Tirol 
und W1en, die pr,ivaten Pädagogischen Akade
mien und die Leis'bungen des Bundes für die 
Stiftung Päd<IJgogische Akademie Eisenstadt präl.i
miniert. 

Die iilbrigen veranschlagten B.eträ.ge dienen für 
pädalgogische, sozia'fe, kulturelle und spornliche 
Aktivitäten an aHen Piida'gogisch'en Akmemien 
bzw. für die damit zusammenhängenden Ein
richtungen (z. B. Studentenheim); für Fort- und 
Ambildungs,ahionen von Kirudergärtnel'innen 
und Erziehern und zur Ausstattung von privaten 
Bildungs'anstalten mit entsprechenden Bildungs
mitteln soOW1i'e als FÖI1derungszuwendunlgen für 
die Studentenvertretung an den Pädagogischen 
und Benufspädago.gischen Abdemien. 

Außerdem si.nd verschiedene Baukostenzu
schüsse veranschlagt. 

Titel 124 Bundesministerium; Einrichtungen 
für außerschulische Erziehung 

Paragraph 1240 Bundesheime und Sport
einrichtungen 

PersonaJ- Sach- Einnahmen 
aufwand Summe 

Mi!!. S 

1979 *) .......... 52·3 115·5 167"8 56·1 

1980 ':"') .......... 58·5 123·3 181·8 56·4 

1981 "'f) .......... 64·9 121·1 186·0 59·8 

Unterschiede der Gebarung 

Die jeweilige Höhe des Pellsonalaufwandes ist 
durch die R,egulierung der Bezüge der Bundesbe
diensteten hedi:ngt. 

Die Verminderung des Sachaufwandes im 
Jahre 1981 ist vor allem durch notwendige Ein
sparungen bei den Ausgaben für Anlagen be
dingt. 

Die Einnahmen rim ten sich nach der zu erwar
tenden Besucheranzahl. 

Gebarung 

Bei diesem Ansatz sind die Ausgaben für 
16 Bundesheime bzw. Bundessportschulen und 
8 Spielplätze veranschlagt. 

Anlagen 

Weiters ,dienen die veransch'lagtenBeträge ins- Hier wird für die EinrichtungserfOrdernisse 
besondere der Investftionsfördenung für den Bau, und den Neubau bzw. Ausbau der Sporteinrich
die Einrichtung und die Ausstattung pr,ivater tungen vorgesorgt. 
berufsbildender Schulen und Internate. 

S) Institutionen auf' Vereinsbasis. 
*) Erfolg. 

**) Bundesvoranschlag. 
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Kapitel 12 - Titel 124 - Paragraph 1240/1242, Titel 126 - Paragraph 1260 29 

Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen) 

Veranschlagt sitl!ddie öffentlichen Abgaben 
und die Aufwendungen des Bundes für Bedien
stete gemäß Punkt 3 Abs, 7 ,des Allgemeinen 
Teiles des SteUenplanes, 

Aufwendungen 

Neben dem für den administrativen Betrieb 
erforderlichen AufwaJ;ld dienen diese Ausgaben 
zur Bedeckung der Verpflegsausgaben, zur Erhal
tung und Instandsetzung der gesamten Sportanla
gen und Einrichtungen sowie zur Anschaffung 
von Sportgeräten und Leistungsabzeichen, 

Außerdem sind hier die Ausgaben für 
die überweisungen an die Länder gemäß den 
Bestimmungen des Finanzausgleiches vel'lanschlagt, 

aktion "österreichs Jugend lernt ihre Bundes
hauptstadt kennen" 4)bzw, die internationale 
Jugendaustauschaktion "Europas Jugend lernt 
Wien kennen" 5) und das österr,eichische Jugend
singen sowie verschiedene Lehrgänge für prak
tische Jugendarbeit und Jugendliteratur werden 
hier veraI!JSchlagt. ' 

Jugendschriftenkommission 

Die Osterreichische Jugendschriftenkommission 
beim Bundesministerium für Unterricht 'und 
Kunst hat statutengemäß die Aufgabe, der J u
gend guten Lesestoff zugängllich zu machen, 

Titel 126 Nachgeordnete Dienststellen auf Lan~ 
desebene 

Paragraph 1242 
Jugenderziehung 

Paragraph 1260 
Sonstige Einrichtungen für 

Schulaufsichtsbehörden 
Personal- Sadt

aufwand 
Einnahmen 

PersonaI~ . Sach .. 
aufwand Summe 

1979 ,:.) 
1980 ';';) 
1981 ,,~.) 

Mil1.S 

8'0 47'9 
9'4 487 
97 '48'1 

Unterschiede der Gebarung 

55'9 
58'1 
57'8 

Einnahmen 

33'4 
.34'0 
35'0 

Die jew,eilige Höhe des Personalaufwandes ist 
durch die Reguli,erung der Bezüge der Bundesbe
diensteten ibedingt, 

Die Höhe des Sach,aufwandes ri,chtet sich vor 
allem nach den Kosten der "Wien-Aktion", 

Die Einnahmen richten sich jeweils nach den 
Kostenbeiträgen für die "Wien-Aktion", 

Gebarung 

Die Ausgaben dieses Ansatzes dienen Zwecken 
der außerschulischen Jugenderziehung, die ein 
breites Tätigkeitsfeld von der staatsbürgerlichen 
Erziehung über die Probleme der jungen Genera
tion bis zu, den verschiedenen Möglichkeiten einer 
sinnvollen Fr,eizeitgestaltung umfaßt, 

Anlagen 

Hier wird insbesondere für die weitere 
Einrichtung und Instandhaltung des Jugendhau
ses WieniHernals vorgesorgt, 

Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen) 

Veranschlagt sind die Aufwendungen des 
Bundes für Bedienstete gemäß Punkt 3 Abs, 7 
des AlLgemeiruen Teiles des Stellenplanes SOWle 
Beträge für die Prüfungskommissionen, 

Aufwendungen 

Die Durchführung der Jugendaktionen des Bun
desministeriums für Unterricht und Kunst, so 
zum Beispiel die staatsbürgerliche Erziehungs-

*) Erfolg, 
*") Bundesvoransmlag, 

1979 'f) 
1980 ,;,:.) 
1981 ';,:') 

Summe 
Mill,S 

242'9 99'1' 342'0 
2517 118'9 370'6 
272'4 134'6 407'0 

Unierschiede der Gebarung 

55'2 
61'0 
72'6 

üie j,eweiLige Höhe <les Personalaufwandes ist 
im wesentlich,en durch die Regulierung ,der Be
züge der Bundesbediensteten !bedingt, 

Die Höhe des Sachaufwandes ergibt sidl ,durch 
die Anhebung der Aufwendungen für Gesetz
liche Verpflichtungen sowie durch den erhöhten 
Bedarf an hetrieblichen Mitteln, 

Die Einnahmen ergeben sich durch die Ersätze 
der Länder (§ 20 Abs. 3 B-SchAufsG), 

Gesetzliche Grundlagen 

Bundes-Schulaufsichtsgesetz, BGBl. Nr, 240/ 
1962, in der geltenden Fassung, 

Schulorganisations,gesetz, BGBL Nr. 242/1962, 
in der geltenden Fas~ung, 

Schul unterrichtsges etz, BGBL Nr. 139/1974, in 
der gehenden Fas'sung, 

Gebarung 

In Unterordnung unter das Bundesministerium 
für Unterricht und Kunst üben in den Bundes~ 
ländern die Landesschulräte unq in den politi
schen Bezirken die Bezirksschulräte .die Schulauf
sicht und Schulverwaltung aus, Im Rahmen der 
LandesschuIräte und Bezirksschulräte sind nach 
Art, 81 a Abs. 3 lit, ades Bundes-Verfassttngs
gesetzes Kollegien einzurichten, Soweit· dies Lan
desgesetze vorsehen, besorgen düe Landesschulräte 

") Erfolg, 
"*) Bundesvoransmlag. 

4) Im Schuljahr 1979/80 besumten im Rahmen 
dieser Aktion 1.530 Gruppen mit 46.450 Smülern 
und Jugendlichen die Bundeshauptstadt. 

5) Im Smuljahr 1979/80 wurden im Rahmim dieser 
Aktion 55 Gruppen mit 1.488 Teilnehmern betreut, 
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30 Kapitel 12 - Titel 126 - Paragraph 1260 bis 1262 

und Bezirks,schulräte auch Agenden der Landes- von allgemeinbildenden Pflichtschulen un,d allge
verwaltung gegen Ersatz des Behördenaufwandes meinbildenden höheren Smulen für die Aufgabe 
(§ 20 Abs. 3 B-SchAufsG). des Schülerberaters. 

Anlagen 

V:eranschlagt sind Ausgaben für den Ersatz 
bzw. für ,die Ergänzungsankäufe bei Büromaschi
nen und maschinellen A'nlagen, ferner für die 
Neueinrichtung von Räumen der Landesschul
räte für Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, 
Vorarlberg und Wien auf Grund von über
siedlungen. 

Ein einmaliger erhöhter Kreditbedarf ergibt 
sich aus der Anschaffung von EDV-Geräten für 
die Landesschulräte. 

Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen) 

Hier sind Beträge für die Aufwendungen des 
Bundes für Bedienstete gemäß Punkt 3 Abs. 7 
des Allgemeinen Teiles des Stellenplanes, für 
Inspektoren der Religionsgesellschaften, für Fa
milien- und Geburtenbeihilfen sowie für die 
Tätigkeit von Bundesbediensteten und sonstiger 
vom Bund bezahlter Bediensteten im Rahmen 
von Prüfungskommissionen veranschlagt. 

Aufwendungen 

Hier sind die für ,den administrativen 
Betrieb erfor.derLichen Mittel! veranschlagt. 

Paragraph 1261 Sc:hulpsychologie - Bildungs-
beratung 

Personal- Saeh- Einnahmen 
aufwand Summe 

MiJI.S 

1979 *) .............. 28'0 11'9 39'9 0'0 
1980"'*) .......... . 317 12'9 44'6 0'0 
1981 ~.*) ............. 33'5 14'0 47"5 0'0 

Unterschiede der Gebarung 

Die jeweilige Höhe des Personalaufwandes ist 
im wesentlichen durch die Regulierung der Be
züge ,der 'Bundesbediensteten bedängt. 

Die Höhe des Sachaufwandes richtet sich nach 
der geplanten Errichtung wei~erer schulpsycho
logisch.er Beratung.ssteUen, ,der Er,gänzung der 
Ausstattung in den besbehenden schulpsycholo
gischen BeratUl!lgsstellen, der Preisbewegung und 
den Schwerpunkten der schulpsychologischen 
Al'beit. 

Gebarung 

Die schulpsychol6gische Arbeit umfaßt u. a. die 
Bereitstellung von wis'senschaftlichen Arbeiten 
und von Informationsmaterial (StU!dieninforma
tionen iür Maturanten und Informationen für 
alle Schulabgänger), schulpsychologische Unter
suchungen sowie ,die SchuLung ,geeigneter Lehrer 

*) Erfolg. 
**) Bundesvoranschlag. 

Anlagen 

. Hier ist für die notwendige Amtseinrichtung 
und Ausstattung mit Büromaschinen der schul
psycholo~schen Berat·ungsstellen vorgesorgt. 

Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen) 

V:er<llnls,ch1agt sinidi ,dj'e A'Ilfwendtutl1<gen des 
Bundes für Bedienstete gemäß Punkt 3 Abs. 7 
des AHg·emeinen Teiles des SteHenplanes sowie 
Beträg·e für ,die PrüfungskommisSlionen. 

Aufwendungen 

Neben dem für den administrativen Betrieb 
erforderlichen Aufwand ,sind Beträge für das ln
fonmat;iorusm:lJtJer~aW für alHe Sch,i11er u.nd für die 
schulpsychologische Arbeit veranschlagt. 

Paragraph 1262 Bundesstaatliche Einrichtungen 
der Erwachsenenbildung 

Personal· Sach- Einnahmen 
aufwand Summe 

MiU. S 

1979 *) a 0 •••••••• 13"9 11'4 25'3 2'1 
1980 '~'~) .......... 16'6 12"1 287 2'S 
1981*'~) .......... 17"7 12'3 30'0 2'S 

Unterschiede der Gebarung 

Die jewejJl~ge Höhe des Persona.Iau.fw<lInIdes js,t 
durch die Regulierung ,der B,eziige der Bundeshe
diensteten bedingt. 

1m Sachaufwand ist für die Förderungsstel
len des Bundes für Erwamsenenbildung und 
für das Bundesinstitut für Erwachseneilibildung 
St. Wolfgang vorgesorgt . 

Die Einnahmen sind durch die Verpflegsein
nahmen des Bundesinstitutes gegeben, 

Gebarung 
Die allgemeinen Angelegenheiten der Kultur

pflege und gegenwartsnahen Erwachsenenbildung 
werden im Bundesministerium für Unterricht und 
Kunst bearbeitet. Dem Bundesministerium für 
Unterricht und Kunst sind auf dem Gebiete der 
Erwachsenenbildung die Förderungsstellen des 
Bundes für Erwachsenenbildung in den einzelnen 
Bundesländern und die Direktion des Bundes
institutes für Erwachsenenbildung nachgeordnet. 
Die Gebarung der nachgeordneten Dienststellen 
mit ihren Buchiberatungsstellen und Wander
büchereien ist hier veI1anschlagt. 

Anlagen 

Hier ist für die notwendigen Amts- und Ein
richtungs erfordernisse sowie für den Austausch 
von Kraftfahrzeugen vorgesorgt. 

*) Erfolg. 
**) Bundesyoranschlag. 
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Kapitel 12 - Titel 126 - Paragraph 1262, Titel 127 - Paragraph 1270/1271 31 

Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen) 

Hier sind die öffentlichen Abgaben, die Auf
wendungen' des Bundes für Bedienstete gemäß 
Punkt 3 Abs. 7 des Allgemeinen Teiles des Stel
lenplanes sowie Beträge für die Prüfungskom
missionen veranschlagt. 

Aufwendungen 

Neben dem für den administrativen Betrieb er
forderlichen Aufwand werden die Kosten der 
zentralen Veranstaltungen der Erwachsenenbil
dung veranschlagt. Außerdem werden aus diesen 
Mitteln Veranstaltungen der Förderungsstellen 
des Bundes für Erwachsenenbildung, die der 
Ausbildung und Weiterbildung von Erwachse
nenbildnern und Volksbibliothekaren dienen, 
sowie Seminare und Tagungen im Bundesinstitut 

. für Erwachsenenbildung St. Wolfgang mitfinan
ziert. 

Auch die Kosten für die Hand- und Wander
büchereien der Förderungsstellen des Bundes für 
Erwachsenenbildung einschließlich der Zeitschrift 
"Erwachsenenbildung in Österreich" sowie der 
"Schriftenreihe zur Erwachsenenbildung" belasten 
diesen Ansatz. 

Titel 127 Schulen I 6) 

Paragraph 1270 Allgemeinbildende Höhere 
Schulen 

1979 ~,) 

1980 'f~') 
1981 >f>f) 

Personal, Sacb. Einnahmen 
aufwand Summe 

MilLS 

3.702·8 601·6 4.304·4 6·9 
4.092·4 622·1 4.714·5 6·9 
4.536·8 641'0 5.177"8 6·9 

Unterschiede der Gebarung 

Die jeweihge Höhe des P,ersonalaufwandes ist 
im wesentlichen durch die Regulierung der Be
züge der Bundesbediensteten bedingt. 

Die Erhöhung des Sachaufwandes ist durch 
Kostensteigerungen bedingt. 

Gesetzliche Grundlagen 

Privatschulgesetz, BGBl. Nr. 244/1962 m der 
Fassun,g BGBl. Nr. 290/1972. 

Gebarung 

öffeIftIich,e allgemeinbildende höhere Schulen 
im Sinne des § 14 Abs. 6 B-VG sind die vom 
Bund erhalteßen Gymnasien, Realgymnasien, 
Wirtschaftskundliche Realgymnasien für Mäd-

*) Erfolg. 
*") Bundesvoranschlag. 

G) Allgemeinbildende Schulen sowie Höhere Inter
natsschulen des Bundes, Pädagogische Akademien und 
Pädagogische Institute, Bildungsanstalten für Arbeits
lehrerinnen, Kindergärtnerinnen und Erzieher, Bun
des-Blinden- und Taubstummeninstitute, Konvikte 
und Schülerheime, Bundesanstalten für Leibeserzie
hung. Siehe auch übersicht auf Seite 38. 

chen, Aufbaugymnasien und -realgymnasien, 
Oberstufenrealgymnasien um G}"mnasien und 
Realgymnasien für Berufstätige. 

Tagesschulheime sind Einrichtungen an allge
meinbHdenden höheren Schulen, die dazu be
stimmt sind, Schüler außerhalb der Unterrichts
zeit zu beaufsichtigen und ~u betreuen. 

Anlagen 

An den meisten allgeme,inibildenden höheren 
Schulen des Bundes besteht noch ein Nachhol
bedarf an Einrichtungsgegenständen und Lehr
mitteln. Darüber hinaus ist für die Anschaffung 
von Einrichtungsgegenständen, Lehrmittelsamm
lungen und Lehrerbibliotheken für die Neu
ba.uten' der allgemeinbildenden höheren Schulen 
des Bundes 'in den einze1nen Bundesländern vor
z'usorgen. 

Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen) 

Hier sind die öffentlichen Abga:ben, die Auf
wendull'g~n des Bundes für, Bedienstete gemäß 
Punkt 3 Abs. 7 des Allgemeinen Teiles des 
SteUenplanes (z. B. tür dienst zugeteilte Landes
lehrer) sowie für Bedienstete gemäß § ,19 (3) bis 
(5) des Privatschrulgesetzes (Vergütungslehrer) 
präliminiel't, auch Beträge für die kirchlich be
steHten R!Cligionslehrer 7), die AusbHdungsbei
träge für Pwbelehrer 8), für Austauschlehrer und 
Austauschassistenten sowie die Ausgaiben tür die 
Prüfungskommissionen 9) sind hier veranschlagt. 

Außerdem sind hier Leistungen nach § 58 
B-KUVG und § 130 ASVG sow~e die Familien
und Geburtenbeihilfen präliminiert. 

Aufwendungen 

Vor allem werden hier die gesamten Aufwen
dungen der Schulen veranschlagt. Weitere finan
zielle Aufwendungen des Bundes sind für den 
Ausbau bzw. die Fortführung von Schulver
anstakungen kurhureller Ibzw. sportlicher Art für 
die Schüler der a:Mgemeinbildenden höheren 
Schulen vongesehen. 

Paragraph 1271 Höhere Internatsschulen des 
Bundes 

Personal· Saeb· Einnahmen 
aufwand Summe 

Mil!. S 

1979 ~') .......... 91·9 29·4 121"3 21·2 

1980 *'f) .................. 101·5 34·8 136·3 21·2 

1981 'f~') ................... 104·9 34·1 139·0 22·0 

*) Erfolg. 
**) BundesvoranschlaF;, 

'I) Siehe Religionsunterrichtsgesetz, BGBl. Nr. 190/ 
1949, in der geltenden Fassung. 

8) Siehe BGBl. Nr. 170/1973 in der Fassung BGBl. 
Nr. 285/1974, 307/1975 und 166/1977. 

D) Siehe BGBl. Nr. 314/1976. 
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32 Kapitel 12 - Titel 127 - Paragraph 1271/1272 

Unterschiede der Gebarung 

Die jeweilige Höhe des Personalaufwandes ist 
im wesentlichen Idurch -dtle Regulierung der Be
züge der Bundesbediensteten bedingt, 

GEibarung 

. Höhere Internatsschulen des Bundes sind all
gemeilllbildelllde höhere Schulen, die mit einem 
Schülerheim deral't organisch verbunden sind, 
daß die Schüler nach einem einheitlichen Erzie
hungsplan, Unterricht, Erziehung und Betreuung, 
ferner Unterkunft und Verpflegung erhalten, 

Sie sind für begabte Kinder, vor allem solche, 
die unt;er einem Schul-, Erziehungs- oder wirt
schaftlichen Notstand leiden; vorgesehen. 

1980/81 werden 4 Anstalten mit 63 Klassen 
geführt. 

Anlagen 

Schule, in 4 bzw. 6 Semestern, Volksschullehrer, 
Hauptschullehrer, Sonderschullehrer und Lehrer 
für Polytechnische Lehrgänge heral1JZubilden, Den 
Pädagogischen Akaidemien sind übungsvolks
und übungshauptschulen eingegliedert. Ferner 
können die Pädagogischen. Akademien entspre
chend den unterl'ichtlichen" Erfordernissen päd
agogische Tatsachenforschung betrerben, 

Die Pädagogischen Institute dienen gemäß 
Schulorganisationsgesetz 1962 der Fortbildung 
der Lehrer, zur Vorbereitung auf die Lehr
amtsprüfungen für Hauptschulen, Sonderschulen 
undPolyt;echnische Lehrgänge sowie der päd
agogischen Tatsachenforschung, 

Außer den 8 Pädagogischen Akademien des 
Bundes bestehen die Pädagogische Akademie Bur
genland als Stiftung (wobei deren Lehrerpersonal
aufwand zur Gänze und der Sachaufwand zu 
500/0 vom Bund zu tragen ist) und 5 Pädagogi
sche Aka<demien der Diözesen. 

Hier ist für die Anschaffung von Amts- und Unterschiede der Gebarung 
Einrichtungserfordernissen und für die Ausstat
tung der Lehrmittelsammlungen vorgesorgt. 

Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen) 

Hier sind die öffentlichen Abgaben, die Aus
bildungsbeiträge für Probelehrer, die Aufwen
dungen des Bundes für Austauschlehrer und Aus
tauschassistenten und die Ausgaben für die Prü
fungskommissionen präLiminiert. 

Aufwendungen 

Neben dem für den administrativen Betrieb er
fordefilichen Aufwand werden hier vor allem 
Aufwendungen für Betriebs- und Verpflegsaus
gaben veranschlagt, 

Paragraph 1272. Pädagogische Akademien und 
Pädagogische Institute '. 

Die jeweiEge Höhe des Personalaufwandes ist 
durch die Regulierung der Bezüge der Bundes
bediensteten sowie ,durch Personal vermehrung be
dingt, 

Die Erhöhung des Sachaufwandes ergibt sich 
durch die Steigerung der Energiekosten, durch 
eine Erhöhung für die Ausgaben der Lehrerfort
bildung und die Institutionalisierung derHaupt~ 
schullehrer ausbildung an den Pädagogischen In
stituten, 

Anlagen 

Ein neues Gebäude der Pädagogischen Akade
mie ist einzurichten, Die Hauptschullehrer
ausbildung bedingt den Ausbau des didaktischen 
Apparates, Dies trifft auch für die den Pädago
gischen Akademien eingegliederten übungs
schulen zu, 

Personal- 5oth- Einnabmea 
aufwand Summe Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen) 

Mill. s 

1979 ~-) ........ 372'0 877 4597 1'2 

1980 **) •••• 0' ••• 393'3 100'2 493"5 1'4 

1981 ",,) ...... ' .. 447"9 104'5 552'4 1"4 

Allgemeines 

Die Pädagogisdlen Akademien haben gemäß 
Schulorganisationsgesetz 1962 (SCHOG, BGBI. 
Nr, 242) und seinen NoveHen die Aufg.abe, auf
hauend auf dem Brldungsgut einer höheren 

*) Erfolg, ' 
**) Bundesvoranschlag. 

Hier sind die öffentlichen Abga.ben, die AuJ
wendungen des Bundes für Bedienstete gemäß 
Punkt 3 .A:bs, 7 des Allgemeinen Teiles des 
SteUenplanes (z. B. für dienstzugeteilte Landes-' 
lehrer) sowie für Bedienstete gemäß § 19 (3) 
bis (5) Ides Privatschulgesetzes (V eI'gü tungsl ehrer) 
präliminiert, auch Beträge für .die kirchlich be
stellten Religionslehrer 10), für Austauschlehrer 
und Austauschassistenten sowie Entschädigungen 
für Gastvortragende und Au~gaben für die Prü
fungskommissionen 11) sind hier veranschlagt, 

10) Siehe Fußnote 7) auf Seite 31. 
11) Siehe Fußnote 9) auf Seite 31. 

Arbeits(Amls)behelf zum Bundesfinanzgeselz 2· 
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Kapitel 12- Titel 127 :- Paragraph 1272 .bis 1274 33 

Aufwendungen 

Der Aufwand für die Verwaltung und den 
Studienbetrieb der Pädagogischen Akademien, den 
Schulbetrieb der übungsschulen sow,ie die Aus
gaben der Kuratorien sind hier erfaßt. Hiezu 
kommen der Aufwand der Pädagogischen Insti
tute des Bundes für die Fort- und Weiterbildung 
der Pflichtschullehrer und der Prüfungskommis
sionen für das Lehramt an Hauptschulen, Son
derschulen und Polncechnischen Lehrgängen in 
allen Bundesländern. Weiters wurde rur die Stu
dienMbliotheken, die' der Lehr~raus- und -fort
bildung zu dienen haben, und für die Bildungs
zulagen vorgesorgt. Ferner sind hier die ErfoI'der
nisse für die pädagogische Tatsach,enforschung 
und der Aufwand für die Fort- und Weiterbil
dung der Protfessoren der Pädagogisch'en AkaJde
mien einschHeßlichder übungsschulen veran
schlagt. Sportplatzsanierungen vermehren zusätz
lich den Aufwand. 

Paragraph 1273 Bildungsanstalten Hir Arbeits
lehrerinnen, Kindergärtnerinnen und Erzieher 

Personal· Sach. Einnahmen 
. aufwand Summe 

Mill.S 

1979 *) .......... 1377 45'4 183"1 3'6 

1980 ",,) .......... 147"5 46'9 194'4 4"1 

1981 *") ... , ..... , 168'1 49'9218'0 5'1 

Unterschiede der Gebarung 

Die jeweilige Höhe des Pel1sonalaufw~ndes ist 
im wesentlichen durch die Regulierung der Be
züge der !Bundeshediensteren bediingt. 

Die Erhöhung des Sachaufwandes ergibt sich 
vor allem durch die notwendige Aufstockung 
der Beträge für Anlagen und Aufwendungen. 

Anlagen 

N eben den zu erneuernden und zu ergänzen
den Einrichtungsgegenständen und Unterrichts
behelfen an allen Bildungsanstalten sin,d die Neu
bauten der Buldungsanstalten in Judenburg, Bi
schofshofen, Liezen, Hartberg, Mureck, Wien 
und Klassenräume in Baden mit neuer Innen
einrichtung auszustatten. 

Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen) 

Hier sind die öffentlichen Abgaben, die AUf
wendungen des Bundes für Bedienstete gemäß 
Punkt 3 Abs. 7 des Allgemeinen Teiles des 
Stellenplanes (z. B. für dienstzugeteilte Landes
lehrer) und ,für Bedienstete gemäß § 19 (3) bis (5) 

") Erfolg. 
**) Bundesvoranschlag. 

3 Arbeil.(Amtslbehell zum BllDdeslill&llzgesetz 

des Privatschulgesetzes (Vergütungslehrer), sowie 
Beträge für. die kirchlich bestellten Religionsleh
rer und die Ausgaben für die Prüfungskommis
sionen präliniiniert. 

Aufwendungen 

Neben dem für den administrativen Betrieb 
erforderlichen AU'fwandmachen vermehrter' Auf
'wand für die Reinigung und Beheizung sowie 
die Anschaffung geringwertiger Lehr- und Lern
mittel und Einrichtungsgegenstände ,der neu be
zogenen Gebäude eine üiber ,die Preissteigerungs
rate hinausgehende Erhöhung des Voranschlags
betrages nöcig. 

Paragraph 1274 Bundes-Blinden- und Taub-
stummeninstitute . 

Personal. Sach- Einnahmen 
aufwand Summe 

Mill. S 

1979 *) " ........... 41'9 9'5 51'4 3'0 

1980 **) ......... ". " 447 18~0 627 2'S 

1981 *,,) ."."" .. """.,, . 52"1 19'0 71'1 27 

Unterschiede der Gebarung 

Die jeweilige Höl1e des Pel1sonalaufwandes ist 
im wesendicl1endurch ,die Regulierung der Be
züge der B'undeSbediensteten bedingt. 

Die Erhöhung des Sachaufwandes ab dem 
Jahre 1980 bei Aufwendungen ist auf die bauliche 
Fertigstellung der beiden Neubauten (Blinden
erziehungsinstitut und Taubstummeninstitut) 
zurückzuführen. 

Gebarung 

Unter "Blinden- und Taubstummeninstitute" 
werden die Erziehungs-, Unterrichts- und Berufs
bildungseinrichtungen des Bundes an den Sonder
schulen für blinde und taubstumme Kinder m 
Wien verstanden. 

Anlagen 

Hier wird für die notwendigen Einrichtungs
erfordernisse für beide Schulen und Internate 
sowie für die Berufsbildungseinrichtungen, Blin
dendruckerei und Leihbücherei vorgesorgt. 

Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichllmgen) 

Hier sind die öffentlichen Abgaben, die Auf
wendungen des Bundes für Bedienstete gemäß 
Punkt 3 Abs.· 7 des Allgemeinen Teiles des 
SteJlenplanes und die Ausgaben für die Prü
fungskommissionen veranschlagt. 

"') Erfolg. 
"'''') Bundesvoranschlag. 
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34 Kapitel 12 - Titel 127 - Paragraph 1274 bis 1276/1278 

Aufwendungen 

Neben dem für den administrativen Betrieb 
erforderlichen Aufwand fallen insbesondere die 
Aufwendungen für Unterrichtserfordernisse, Be
triehsmatel'liaLien und Verpflegsausgaben an. 

Paragraph 1275 Allgemeinbildende Pflicht
schulen 

SacbaufWlllld Einnahmen 
Mill. 5 

1979 *) .................. 12.778'3 0'0 

1980 **) " ..... , ........... 13.6257 0'0 
1981 **) ... ' ............... 15.042'5 0'0 

Gebarung 

Der Personalaufwand der Lehrer wird auf 
Grund von Bestimmungen des Finanzausgleiches 
mm Personalaufwand der Budgets der Länder 
veranschlagt und vom Bund an die Länder ein
schließlich Reise- und übersiedlungsgebühren so
wie der Bildungszulagen zu Lasten des Sachauf
wandes mit 1000/0 ersetzt. 

Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen) 

Hier sind die den Prüfungskommissionen für 
Externistenprüfungen zur Erwerbung eines Ab
schlußzeugnisses einer allgemeinbildenden Pflicht
schule zustehenden Prüfungsgebühren sowIe 
die laufenden Transferzahlungen an die 
Länder veranschlagt. 

Der in den Kostenersätzen an die Läl1Jder für 
Landeslehrer an Priv,atschulen enthaltene Au.f
wand wird voraussichtlich 430 Millionen Schil
ling betragen. 

i 

Aufwendungen 

Hier sind u. a. Beträge für die Fortbildung 
der Lehrer und dQe Kosten für die Veranstaltung 
sportlicher Wettkämpfe veranschlagt. 

Paragraph 1276 Konvikte und Schülerheime 
(Allgemeinbildende) 

Personal- Sach- Einnahmen 
aufwand Summe 

Mill,S 

1979 'r) .......... 42'6 21'4 64'0 33'0 

1980 **) .......... 45'3 25'2 70'5 35'0 
1981 'r*) .......... 49'3 23'S 72'8 33'6 

Unterschiede der Gebarung 

Die jeweilige Hölhe des Personalaufwandes ist 
durch die Regulierung der Bezüge der Bundes
bediensteten bedingt, 

*) Erfolg. 
**) Bundesvoranschlag, 

Der jeweilige Sachaufwan:d richtet sich nach ,den 
wirtschaftliichen Erfor,dermssen und .steht auch in 
B,eziehung zu ,den Verpflegseinnahmen. 

Gebarung 

Bundeskonvikte sind staatliche Schüler
heime für Schüler und Schülerinnen, die zur 
Absolvierung ihres Studiums einer internats
mäßigen Unterbringung bedürfen. 

Im Jahre 1981 stehen "insgesamt 12 Bundes
konvikte in Betrieb, die zu allgemeinbildenden 
höheren Schulen in Verbindung st,ehen. 

Anlagen 

Für Erneuerungen von Einrichtungserforder
nissen wrurde hier vorgesorgt. 

Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen) 

Hier sind die öffentlidlen Abgaben und die 
Ausgaben für die Prüfungskommissionen veran
schlagt. 

Aufwendungen 

Die Aufwendungen umfassen den für den 
administrativen Betrieb erforderlichen Aufwand, 
die erforderlichen Mittel für die Betriebsmateria
lien und Verpflegsausgaben sowie die Vorsorge 
für Tagungen und Veranstaltungen im Rahmen 
der Fortbildung der Erzieher und im Rahmen 
von besonderen Konviktsveranstaltungen. 

Paragraph 1278 Bundesanstalten für Leibes
erziehung 

1979 ~-) ........... . 
1980 **) , , , , , , , , , , , , 
1981 **) ...... , .... ' 

Personal- Sach-
aufwand 

13'5 19'8 
14'5 23'8 

167 23'S 

Unterschiede der Gebarung 

Einnahmen 
Summe 

MiIl.S 

33'3 07 
38'3 0'1 

40'2 07 

. Die jeweilige Hohe d,es Personalaufwandes ist 
durch die Regulierung der Bezüge der Bundes
bediensteten bedingt, 

Die Verminderung des Sachaufwandes im Jahre 
1981 ist vor allem durch notwendige Einspa
rungen bei den Ausgaben für Anlagen bedingt, 

Gesetzliche Grundlagen 

§ 9 des Bundesgesetzes vom 6, Feber 1974, über 
Schulen zur Ausbildung von Leibeserziehern und 
Sportlehrern, BGBl. Nr; 140/1974, 

*) Erfolg, 
*,,) Bundesvoranschlag, 
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Gebarung 

Kapitel 12 - Tite1127 - Paragraph 1278, Titel 128 - Paragraph 1280/1281 

Anlagen 

35 

Es sind sämtliche Erfordernisse der Bundes
anstalten für Lei,beserzj.ehung in Wien, Graz, 
Innsbruck unld Lim veranschlagt. 

Anlagen 

Hier sind die Ausgaben für die notwendigsten 
Amts- und Einrichtungserfordernisse, 

Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen) 

Hier sind die öffentlichen Abgaben, die Ent
schädigungen für die Lehrbeauftragten und die 
Ausgaben für die Prüfungskommissionen ver-
anschlagt, . 

Aufwendungen 

Darunter fallen neben dem für den administra
tiven Betrieb erforderlichen Aufwand u, a, die 
Aufwendungen für Unterrichtserfordernisse, 
Tagungen und Ausbildungsaktionen, 

Titel 128 Schulen 11 lZ) 

Paragraph 1280 Technische und gewerbliche 
Lehranstalten 

Personal- Sach- Einnahmen 
aufwand Summe 

Mill. S 

1979 ,,) 1.4507 358'5 1,809'2 34'6 

1980 **) 1.548'6 3647 1.913'3 30'2 

1981 **) 1.798'8 361'8 2,160'6 34'4 

Unterschiede der Gebarung 

Die jeweilige Höhe .des Personalaufwandes ist 
durch ·d~e Regulierung der Bezüge .der Bundes
bediensteten ·sowie :durch Personalvermehrung 
bedi.ngt, 

Die Verminderung des Sachaufwandes im Jahre 
1981 ist vor allem durch notwendige Einsparun
gen bei den Ausgaben für Anlagen bedingt, 

Gebarung 

Die Gebarung umfaßt ·dlie höheren und mittle
ren technisch,en und gewerblichen Lehranstalten 
mit ihren Sonderforrnen, die Kollegs und die 
angeschlossenen Versuchsanstalten, 

*) Erfolg, 
**) Bundesvoranschlag, 
12) Berufsbildende Schulen sowie Berufspädagogische 

Akademien und Berufspädagogische Institute, Kon
vikte, Internate und Schülerheime: 
Siehe auch übersicht auf SeIte 38, 

Hier sind Mittel für die Einrichtung und 
maschinelle Ausstattung der neu errichteten 
Schulen und die Modernisierung bestehender An
stalten vorgesehen, Außerdem sind Beträge für 
die Datenfernübertragungs-Einrichtungen veran
schlagt. 

Aufwendung.en (Gesetzliche Verpflichtungen) 

Hier sind di~ öffentlichen Abgaben, die Auf
wendungen :des.Bundes für Bedienstete gemäß 
Punkt 3 Abs, 7 des Allgemeinen Teiles des 
Stellenplan~s (z, B. für dienstzugeteilte Landes
lehrer) sowi~ für Bedienstete gemäß § 19 (3) bis 
(5) des Pri va tschulgesetzes (Vergütungslehrer) 
präliminiert, auch Beträge f.ur die kirchlich be
stellten Religionslehrer, die Ausbildungsbeiträge 
für Probelehrer, für Austauschlehrer und Aus
tauschassiS1:enten sowie die Ausgaben für die 
Prii~ungskommissionen sind 'hier veranschlagt, 

Aufwendungen 

Darunter fallen insbesondere ·die Ausgaben 
[,ür den Betriebsaufwand der Lehr- und Ver
suchsanstalten, für Bildungszulagen und für 
Schulveranstaltungen, . 

Paragraph 1281 Sozialakademien - LA f. 
Fremdenverkehrs-, Frauen- und Sozialberufe 

1979 *) 
1980 **) 
1981**) 

Personal- Sach- Einnahmen 
aufwand Summe 

Mill.S 

708'0 1347 8427 16'9 
841'0 155'1 996'1 16'5 
983'9 162'61.146'5 22'8 

Unterschiede der Gebarung 

Die jeweilige Höhe des Personalaufwandes ist 
durch die Regulierung der Bezüge ,der Bundes
bediensteten sowie durch P,ersonalvermehrung 
bedingt, 

Die Steigerung des Sachaufwandes el.1gibt sich 
durch neue Schulen, Schulgebäude und den damit 
verbundenen erhöhten Einrichtungs- und Be
triebs aufwand, 

Gebarung 

Hier ist die Gebarung für die Akademien für 
Sozialarbeit, für die höheren und mittleren Lehr
anstalten für wirtschaftliche Frauenberufe und 
Fremdenverkehrsberufe und für die Fachschulen 
für Sozialarbeit und Bekleidungsgewel.1be veran
schlagt, 

. *) Erfolg, 
*'-) Bundesvoranschlag. 
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36 

Anlagen 

. Kapitel 12 - Titel 128 - Paragraph 1281 bis 1283 

Anlagen 

Die Mittel dienen der Einrichtung und maschi
nellen Ausstattung der neu errichteten. Schulen 
und der Modernisierung bestehender Anstalten, 

Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen) 

Hier sind die öffentlichen Abga:ben, die Auf
wendungen ,des BU11!des für Bedienstete gemäß 
Punkt 3 Abs, 7 des Allgemeinen Teiles des 
Stellenplanes (z, B, für dienstzugeteilte Landes
lehrer) sowie für Be·dienstete .gemäß § 19 (3) 
bis (5) ,des Privatschulgesetzes (Vergütungslehrer ) 
präLiminiert, auch Beträge für ,die kirchlich be
steI,lten Religionslehrer, ,die AusbiMungsbeiträge 
für Probelehrer, rur Austauschlehrer und Aus
tauschas,sistenten sowie . Entschädigungen rur 
Lehrbeauftragte und Gastvortragende und Aus
gaben rur die Prüfungskommissionen sin,d hier 
vel'anschlagt, 

Aufwendungen 

Darunter fillen ,die Au~ga:ben ~ür die Betriebs
führung ,der Lehranstalten, insbesondere die Er
fordernisse rur den theoretischen und prakti
schen Unterricht, für die Bildungszulagen und 
Schulveransta1tungen, 

Die Mittel dienen vor ,allem der Einrichtung 
und Ausstattung neuer Schulen und der laufen
den Ergänzung und Verbesserung der maschinel
len Ausstattung bestehender Schulen, 

Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen) 

Hier sinld die öffentlichen Abgaben, die Auf
wendungen des :Bundes für Bedienstete gemäß 
Punkt 3 Abs, 7 des Allgemeinen Teiles des 
Stellen planes (z, B, .für dienstzugeteilte Landes
lehrer) sowie für Bedienstete gemäß § 19 (3) 
bis (5) des Privatschulgesetzes (Vergütungslehrer) 
präLiminiert, 31uch Beträge rur die kirchlich be
stellten Religionslehrer, ,die Ambiltdungsbeiträge 
für Probelehrer, f,ür Austausch'lehrer und Aus
tauschassistenten sowie die Ausgaben für die 
Prüfungskommissionen sind hier veranschlagt, 

Aufwendungen 

Daru11!ter fallen ,die Ausgaben :~ür die Betriebs
führungder Lehranstalten, inSibesonderedie Er-' 
foroernisse ,rur ,den theoretischen U11!d praktischen 
Unterricht, rur die Bildungswlagen U11!d Schul
veranstaltungen, 

Paragraph 1283 Berufspädagogische Akademien 
Paragraph 1282 Handelsakademien und Han- und Berufspädagogisme Institute 
delsschulen 

Personal- Saeh- Einnahmen 
aufwand Summe 

Mill, S 

1979 ~.) 946'9 176'1 1.123'0 13'4 
1980 **) ",." 1.031'9 188'0 1.225'9 2'6 
1981 *'}) ".",1.20n 1937 1:396'8 1"9 

Unterschiede der Gebarung 

Die jeweilige Höhe des Personalaufwandes ist 
du,rch die Regulierung der Bezüge der Bundes
bediensteten sowie durch Personalvermehrung. 

, bedingt, 

Der steigende Samaufwailid ist durch die Er
richtung neuer' kau.fmänn,ischer Schulen bzw, die 
übernahme bestehender Schulen in die Bundes
verwaltung bedingt. 

Gebarung 

Bei diesem Ansatz wird der Aufwand für die 
mittleren und höheren kaufmännischen Lehran
stalten (Handelsakademien und Handelsschulen) 
und ,deren Sonderformen veransch.lagt 13), 

*) Erfolg, 
**) Bundesvoranschlag, 

18) Die Handelsakademie des österreichischen 
("Avusturya") St, Georgs-Kollegs in Istanbul ist als 
österreichische Handelsakademie zu bezeichnen. 

Person.l- S.th, Einnahmen 
aufwand Summe 

Mill.S 

1979 '}) ................... 34:8 14'5 49'3 0'4 
1980 **) ...................... 40'6 11'0 51'6 0'3 
1981 'f~") ............... 43'1 19"0 62'1 0'3 

Unterschiede der Geba~ung 

Die jeweilige Höhe des Personalaufwandes ist 
durch dj'e Regulierung der Bezüge der' Bundes
bediensteten bedingt. 

Die Erhöhung des Sachaufwande~ ergiht sich 
aus einer notwendigen Aufstockung der Beträge 
für Aufwendungen, 

Gebarung 

Aufgabe der Berufspädagogischen Akademien 
ist gemäß den einschlägigen Bestimmungen des 
Schulorganisationsgesetzes die Ausbildung der 
Lehrer des berufshildenden' Schulwesens, Auf
gabe. ,der Berufspädagogischen Institute ist die 
Fortbildung der Lehrer dieses Schulwesens; in 
beiden Fällen außerdem die berufspädagogische 
Tatsachenforschung. Neben den in allen 
Bundesländern errichteten Berufspädagogischen 

*) Ei:folg, 
"*) Bundesvoranschlag, 
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Kapitel 12 - Titel 128 - Paragraph 1283/1285/1286 37 

Inst!ituten (zum 'teil g,emein~am mit den päd- sowie die laufenden Transferzahlungen an die 
agogischen Instituten geführt) wer,den vier Be- Länder veranschla<gt, 
rufspädagogli.sche Akademien (Wien, Graz, Linz, 
Innsbruck) gemäß der 5, SCHOG-Novelle ge
führt, 

Anlagen 

Es ist für die Einrichtung des neuen Gebäudes 
der Berufspädagogischen Akademie des Bundes 
in Linz sowie für die notwendigen Amts- und 
Einrichtungserfordernisse und ,den didaktischen 
Apparat der anderen Berufspädagogischen Aka
demien und Institute vorgesorgt, 

Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen) 

Hier sind die öffentlichen Abgaben, die Auf
wendungen :des Bundes für Bedienstete gemäß 
Punkt 3 Abs, 7 des Allgemeinen Teiles des 
Stellenplanes, für AustaUschlehreru nd Austausch
assistenten, die Entschädigungen für Gastvor
tragende und die den Mitgliedern der Prüfungs
kommissionen zustehenden Prüfungsgebühren 
veranschlagt, 

Aufwendungen 

Darunter faJllen neben dem für den Studien
betrieb und für den administrativen Betrieb er
forderlichen Aufwand insbesondere Aufwendun
gen für Tagungen und Veranstaltungen, für 
Lehrgänge zur FortbiIdung und Ambildung der 
Lehrer und für die pädagogische Tatsachenfor
schung sowie die Verpflegsausgaben für die in der 
Expos'itur Wien~Mauer internatsmäßig 'Unterge
brachten Werkstättenlehrer, 

Paragraph 1285 Berufsbildende Pflichtschul~n 

1979 ") 
1980 ~"') 
1981 **) 

Gebarung 

Sad ... ufwand Einnahmen 
Mill, S 

524'8 0'0 
573'0 0'0 
616'5 0'0 

Der Personalaufwand ,der Lehrer wir:d auf 
Grund von Bestimmungen des Fmanzausgleiches 
im Personala,ufwand .der Budgets der Länder ver
anschlagt ,und vom Bund an rue Länder ein
schließlich Reise- und übemedlungSigebühren so
wie ,der Bildungszulagen zu Lastlen des Sach,auf
wandes mit 500/0 ersetzt, 

Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen) 

Hier sind die den Mitgliedern der Prüfungs
kommissionen zustehenden Prüfungsgebühfen 

*) Erfolg, 
**) Bundesvoranscblag, 

Aufwendungen 

Darunter fallen 
Schulversuche und 

vor allem Ausgaben für 
FortbiI.dungsveranstaltungen, 

Paragraph 1286 Konvikte, Internate und Schü
lerheime (Berufsbildende) 

Personal· Sach. Einnahmen 
aufwand Summe 

MiU, S 

1979 ,,) ........ 20'6 30'9 51'S 40'6 

1980 "*) ........ 22'2 35'8 58'0 42'6 

1981 *") ........ 24'4 387 63'1 46'1 

Unterschiede der Gebarung 

Die j.eweilige Höhe des Personalaufwandes ist 
durch ,die Regulierung der iBezüge der Bundes
bediensteten bedingt, 

Der Sachaufwand richtet sich nach den wirt
schaftlich,en Erfordernissen und steht auch In 

Beziehung zu den Verpflegseinnahmen, 

Gebarung 

Bei ldiesem Ansatz s,ind die Bundeskonvikte 
der berufsbildenden Schulen, die Internate der 
Lehranstalten für Frauenberufe, das Schülerheim 
der höheren technischen Bundeslehran,stalt und 
Bundeshandelsschule Wien 5 s~ie das Bundes
heim Krieglach veranschlagt, 

Anlagen 

B,ei ,den Anlagen wird für ,die Einrichtung von 
Neubauten und die Erneuerung ,der Ausstattung 
an berufsbildenden Internaten v'oI"gesorgt. 

Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen) 

Hier sind ,die öffentlich·en Abgaben und die 
Ausgaben für die Prüfungskommissionen ver
anschlagt. 

Aufwendungen 

Darunter ,fa;11en insbesondere die Ausgaben 
für die Lebensmittel, d.ie Energie und den übri
gen Betrielbsaufwand ,der Konvtikte, Internate 
und Sdtülerheime, 

*) Erfolg, 
**) Bundesvoranscblag, 
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38 Kapitel 12 - öJfentlidte Sdtulen 

Öffentliche Schulen 

Schulformen Schuljahr Schulen Klassen (Jahrgänge) 

Allgemeinbildende Pilichtschulen ****) 1978/79 *) 
1979/80 *) 
1980/81 **) 

Allgemeinbildende hö!;tere Schulen * ***) 1978/79 *) 

Berufsbildende PBichtschulen 

Berufsbildende mittlere Schulen 

Berufsbildende höhere Schulen 

Berufsbildende Akademien 

Lehrerbildende mittlere Schulen 

Lehrerbildende Akademien 

*). Laut Österreichischer Schulstatistik. 
**) Vorläufige Schätzung. 

1979/80 *) 
1980/81 **) 

1978/79 *) 
1979/80 **) 
1980/81 **) 

1978/79 *) 
1979/80 *) 
1980/81 **) 

1978/79 *) 
1979/80 *) 
1980/81 **) 

1978/79 *) 
1979/80 *) 
1980/81 **) 

1978/79 *) 
1979/80 *) 
1980/81 **) 

1978/79 *) 
1979/80 *) 
1980/81 **) 

5.084 ***) 
5.040 ***) 
5.040 ***) 

236 
237 
237 

301 
301 
301 

211 
222 
222 

179 
185 
185 

2 
2 
2 

20 
20 
20 

13 
13 
13 

35.347 
34.945 
33.687 

~.447 
5.525 
5.423 

6.930 
6.954 
6.854 

1.336 
1.414 
1.467 

2.123 
2.298 
2.386 

-t) 
-t) 
-t) 

131 
128 
124 

-t) 
-t) 
-t) 

Schüler 

879.852 
843.769 
811.863 

157.953 
159.090 
156.209 

195.125 
196.128 
193.308 

43.989 
47.248 
49.025 

58.409 
62.965 
65.380 

200 
197 
190 

3.565 
3.245 
3.163 

6.393 
5.869 
5.080 

***) Ab dem Schuljahr 1978/79 werden angeschlossene Polytechnische Lehrgänge nicht mehr als Schulen gezählt. 
****) Den berechneten Klassenzahlen liegen konstante Klassenschülerdurchschnittszahlen zugrunde. Bei abnehmen

den Schülerzahlen ist jedoch aufgrund von Strukturveränderungen mit geringeren Abnahmen bei den Klassenzahlen 
zu rechnen. 

t) Keine Vergleichsbasis, da nur nach Semestern geführt. 
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Kapitel 13 - Titel 130 - Paragraph 1300 bis 1302 39 

Kapitel 13 Kunst 

Titel 130 Bundesministerium (Zweckaufwand) 

Paragraph 1300 Bildende Künste und Aus
stellungen 

1979 ")""""",;";,,, 

1980 :f>f) 

1981 'f*) 

Unterschiede der Gebarung 

Sachaufwand Einnahmen 

14'4 

16'0 

157 

Mil!. S 

0'0 

0'0 

0'0 

Förderungsausgaben 

Die Förderungsausgaben betreffen Subven
tionen, ,inshesondere an ,die Theater, Musikver
einigungen, Orchester und sonstige gemeinnützige 
EinriChtung,en, Kunstschulen sowie die Fest
wochen und Festspiele lin Wien; Bregenz, Burgen
land, Kärnten, Steiermark und Oberösterreich, 
Weiters s,ind Beiträge ,für Kulturbauten in ver
schiedenen Bundesländern vor,gesehen, 

Außerdem gewährt das Bundesministerium für 
Unterricht und Kunst Preise und Staatsstipendien, 

Die Höhe des Sachaufwandes richtet sich nach . Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen) 
der Anzahl der vorgesehenen Ausstellungen, 

Anlagen 

Hier sind die Kosten für Kunstankäufe ver
anschlagt, 

Förderungsausgaben 

An Förderungsmaßnahmen sind u, a, vor
gesehen: 

Subventionen für Vereinigungen der bilden
dren Künstler, Förderungenbildender Künstler 
durch Unterstützung von Amstellungen, Zutei
lung von Arbeitsstipendien, Reisekostenzuschüs
sen, . Künstlersymposien und die Nachwuchs
förderung, 

Aufwendungen 

Hier sind die Ausgaben für Ausstellungen, die 
der Bund veranstaltet, sowie Beträge für Ver
waltung und Instandhaltung der im Eigentum 
des Bundesministeriums für Unterricht und 
Kunst stehenden Kunstwerke sowie Kosten der 
innerstaatlichen Durchführung von Kulturab
kommen .für den Bereich der bildenden Kunst 
und Ehrengaben venanschlagt, 

Paragraph 1301 Musik und darstellende Kunst 
Sachaufwand Einnahmen 

Hier ist der Bundesbeitrag für den Salzburger 
Festspielfonds veranschlagt; nach dem Bun
desgesetz vom 12, Juli 1950, BGBl. Nr, 147" ist 
der Bund verpflichtet, 40 v, H, des Abganges 
zu übernehmen, 

Aufwendungen 

Die Ehrengaben an verdiente Künstler 
sowie Kosten für Veranstaltungen und sonstige 
Aufwendungen, die anläßlich von Preisverleihun
gen und Ehrungen anfallen, und Unterstützun
gen für alte Künstler sind 'hier veranschlagt, 

Paragraph 1302 Literatur 
Sachaufwand Einnahmen 

Mill.S 

1979 ,,) .................. 14'6 0'0 

1980 'f*) ••• 0" •••••••••• •••• 
14'5 0'0 

1981 'f*) .................. 15'2 0'0 

Unterschiede der Gebarung 

Die Steigerung des Sachaufwandes ist vor allem 
durch die steigenden Kosten der Vorhaben be-
dingt, . 

Förderungsausgaben 

Mill, S An Förderungsmaßnahmen sind u, a, vor-
1979 '~) ................... 240'0 0'0 

1980 **) .................. 284'8 0'0 

1981 "") ................... 266'2 0'0 

Unterschiede der Gebarung 

Die Verminderung des Sachaufwandes ist durch 
die Fertigstellung des Festspielhauses in 
Bregenz sowie durch die übertragung des für die 
Renovierung des Opernhauses in Graz' vorge
sehenen Subventionsbetrages . zum Kapitel 53 
"Finanzausgleich" bedingt, 

*) Erfoig, 
**) Bundesvoranschlag, 

gesehen: 

Druckkostenbeiträge, Reise- und Arbeits
stJipendrien, Preise und Prämien, Subventionen 
für literarische Vereinigungen und für die litera
rische Verwertungs gesellschaft, 

Aufwendungen 

Hier sind Ehrengaben an verdiente Schrift
steller sowie Kosten für Veranstaltungen anläß
lich von Ehrungen und Unterstützungen für alte 
Schr,iftsteller veranschlagt, 

*) Erfolg, 
~'f) Bundesvoninsdl1a;;. 
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40 Kapitel 13 - Titel 130 .,...- Paragraph 1303 bis 1306 

Paragraph 1303 Kunstförderungsbeiträge 
(zweckgebundene Gebarung) 

Sachaufwand Einnahm .. , 

Mil!. S 

1979 ~').................. 23'2 0'1 

1980 *,,) .................. ~3'1 0'0 

1981 **) . . . . . . . . . . . . • . . . . . 24'1 0'0 

Allgemeines 

Als Einnahmen werden die Kunstförderungs
beiträge je Rundfunkteilnehmer, die als jähr
liche Abgabe in der Höhe von 20 Schilling ein
gehoben werden, beim Ansatz 2/52180 veran
schlagt'. 

Diese Einnahmen werden nach Verminderung 
um die Einhebungsvergütung (4 v. H.) zwischen 
dem Bund und den Ländern im Verhältnis 70: 30 
aufgeteilt (BGBL NI'. 301/1968). 

Anlagen 

Zur Förderung junger Künstler werden vom 
Bund Kunstankäufe getätigt. 

Förderungsausgaben (D) 

Die Förderung kann zum Teil durch Gewäh
rung vonzins'enlosen Darlehen erfolgen. 

Förderungsausgaben 

Das Erträgnis aus dem Bundesanteil am Kunst
förderungsbeitrag wir,d für Zwecke der Kunst· 
förderung vIerwendet. 

Zur Beratung des Bundesministeriums für 
Unterricht und Kunst über die Verwendung der 
Kunstförderungsbeiträge ist ein Beirat eingesetzt. 

Aufwendungen 

Hier sind vor allem K:ünstlerhilfen für nicht 
mehr aktive KünstiIer veranschla.gt~ 

Paragraph 1304 Filmwesen 

1979 *) ......... ' ... :~ ...... 
1980 'f*) ~ • a ••••••••••••••• 

1981 'f") .................. 

Unterschiede der Gebarung 

Sachalifwand Einnahmen 
MilI.S 

387 0'1 

59'0 0'1 

52'1 0'1 

D1e V,ermLnideruIlJg 'des Sach:liuJ'w,a,ndes i.st durch 
Ei!IlJschräonkurng der FÖl.'IdeI1UJngsrnaßnahmen he
d1intgt; 

Förderungsausgaben 

Hier sind vor allem Ausgaben für die FiIm
förderung sowie für gemeinnützige Einrichtungen 
vorgesehen. . 

Aufwendungen 

Hier sind Beträge für die Filmbegutachtung, 
Filmberichterstattung und für Ehrengaben sowie 
Ersätze für Filmarchivierung.vorgesehen. 

Paragraph 1305 Künstlerhilfe 

1979 *) ................. . 

1980 **) 

1981**) ........ ; ......... . 

Förderungsausgaben 

Sachaufwand Einnahmen 
Mill. S 

11'3 

12'8 

14'3 

0'0 

0'0 

0'0 

Die 4. GSPVG-Novelle, BGBL Nr. 295/1960, 
sieht vor, daß Zahlungen, die von einer Ein
richtung zur wirtschaftlichen Selbsthilfe auf 
Grund einer Vereinbarung mit der Sozialv·er
sicherungsanstalt der. gewerblichen Wirtschaft ge
leistet werden, auf den. Beitrag der Pflichtver
sicherten anzurechnen. sind. Für die pflichtver
sicherten bildenden Künstler leistet der privat
rechtliche "Künstler hilfe-Fonds" solche Zahlun
gen in der Höhe von 50 v. H. der dieser Gruppe 
von Pflichtversicherten vorgeschriebenen' Bei
träge auf Grund vertraglicher Verpflichtung .an 
die Sozial versicherungsanstalt der geweI1blich,en 
Wirtschaft. In Fortführung der bis zur 
4. GSPVG-Novelle bestandenen gesetzlichen 
Verpflichtung des Bundes (§ 27 Abs. 2 GSPVG 
in der Fassung des Künstler-Sozialversicherungs
gesetzes, BGBL Nr. 157/1958) leistet der Bund 
nunmehr an den Fonds Beiträge, die den ponds 
in die Lage versetzen sollen, seine vertraglichen 
Verpflichtungen gegenüber der Sozialversiche
rungsanstaJt einzuhalten. 

Paragraph 1306 Innerstaatliche Durchführung 
kultureller Auslandsangelegenheiteo 

1979 *) .................. . 

1980 **) 

1981 *,,) 

Unterschiede der Geb~rung 

Sachaufwand Einnahmen 

7'3 

7'0 

6'8 

Mill. S 

07 

0'0 

0'0 

Anlagen Die Verminderung des Sachaufwandes ist durch 
Hier sind Ausgaben für den Ausbau der Film- Einschränkung der Förderungsmaßnahmenbe-

sammlungen veranschlagt. dingt. 

*) Erfolg. 
"*) Bundesvoranschlag. 

*) Erfolg. 
**) Bundesvoranschlag. 
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Förderungsausgaben 

Kapitel 13 - Titel 130 - Paragraph 1306, Titel 132 und 13S 

Anlagen 

41 

Gewährt werden u, a, Subventionen für: 

Mediacult (Internationales Instlitut für audio
visuelle KommUnikation und kulturelle Ent
wicklung; früher: IMDT), die Betreuung 
administrativ;er und künstlerism~pä:dagogischer 
Aufg.aben sowie ;für internadonale Begegnungen, 
Unterstützungen von :privaten Lnstitutionen und 
V,orJJaiben, die der zwischenstaatlichen Kultur
entwicklung dienen, "SchuLen ·im Ausland": 
St, Georgs-Kolleg in IstallJbul, Instituto Austriaco 
Guatemalteco u, a,; 

Ausbildungs- und BeratungshiHe ~ür Entwick
'lungsläruder, 

Aufwendungen 

Vorgesehen sind Ausgaben für notwendige 
Amts- und Einrichtungserfordernisse, 

Aufwendungen 

Hi~rsind Aufwendungen für den laufenden 
Betrieb, vor allem für Entgelte an Einze!personen 
(Pflichtdienste der Sängerknaben, Choralsänger, 
Gastsolisten und "-dirigenten usw,), veranschlagt, 

Titel135 Bundesstaatlime HauptsteIle für 
Lichtbild und Bildungsfilm . 

Personal- Sach~ Einnahmen 
aufwand Summe 

Mill,S 

1979 *) •• 0· •••••• 0 •• 7'5 14:3 21:8 0'4 

1980 *~") ............ 77 14'5 22'2 0'2 

1981 **) ..... , ... ' _, 8'4 237 32'1 10'3 
Veranschlagt sind u, a, Ueträge für die Durch

führung von Untersuchungen, Expertengut-
achten und Seminaren, die entweder von UN- Unterschiede der Gebarung 
Organisationen, Iden Fachkomitees des Europa- Die jewei.llige Höhe 'des Perso.nalaufwan.des äst 
rates einschließlich des CCC (Conseil de Co- durch .die ReguLierung der lBezüge der Bundes-
operation CultJUrelle = Regierun.gsgremium für bediensteten bedingt, . 
Erziehung und Kultur ·der im Europarat und D' E h"h d S ch f d" d ch le r.o ung es a au wan es 1st ur der europäischen Kulturkonvention vel"tre·tenen 
Mitglieder) und von der UNESCO (United Kostensteigerungen bedingt und steht auch in 
Nations Educational, Scientific and Cultural Beziehungen zu den Einnahmen aus Handels
Organization) oder von diesen nahestehenden, waren, 
in ,deren Auftrag arbeitenden multilateralen' In
scitJU'tion'en, der ständigen' VertretJUng österreichs 
beim Europarat bzw, bei der UNESCO aurm
geführt werden und der Betriebsaufwand der 
österreichischen UNESCO-K.ommission, 

Die diesbezüglichen Kulturabkommen werden 
vom Bundesministel'ium für Au~ärtige Angele
genheiten albgeschlossen (siehe Titel 203), ihre 
Vollziehung im innerstaatlichen Bereich obliegt 
dem Bundesministerium für Unterricht und 
Kunst sowie ·dem Bundesministerium .fürWissen
schaft und Forschung (s.iene Ansam: 14108), . 

Titel 132 Hofmusikkapelle 

Personal- Sach- Einnahmen 
.ufWBnd Summe 

Mill, S 

1979 *) •••••••• 0" ••• 3'9 2'9 6'8 1-4 
1980 ",,) ............ 4'2 3'3 7'5 1'8 
1981 ",,) ............ 47 3'0 77 1'8 

Unterschiede der Gebarung 

Die unterschiedliche Höhe des Personal- und 
Sachaufwandes sowie der Einnahmen ist durch 
die Anzahl der jeweils geplanten bzw_ durchge
führten Veranstaltungen und Proben bestimmt, 

*) Erfolg. 
",,) Bundesvoranschlag, 

Gebarung 

Der Bundesstaatlimen HauptsteIle für Licht
bild und Bildungsfilni obliegt die Beschaffung und 
die Obsorge für die Herstellung audiovisueller 
Unterrichtsmrttel und deren Verteilung im 
Wege der LandesbiMstelIen (und der diesen 
unterstehenden 93 Bezirksbildstellen) an die 
Bundesschulen und die Unterstützung der ein
schlägigen volksbildnerischen Arbeit, 

Anlagen 

Neben den Einrichtungsel"fo!ldlernissen sind 
:!lUch Anschaffungen. von techn~schen Anlagen 
und Geräten vorgesehen, 

Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen) 

Hier sind die öffentlichen Abfia.ben und die 
Aufwerudungen des Bundes rur Bedienstete gemäß 
Punkt 3 Ahs, 7 des Allgemeinen Teiles des Ste!
lenplanes (dienstzugeteilte Lan:deslehrer) ver an
smlagt, 

Aufwendungen 

Neben dem für den administrativen Betrieb 
el"ford~rlichen Aufiwan·d sindhi,er .auch die not
wendigen Ausgahen für die audiovisuellen 
. LehI1ßlittel !für Bundesschulen veransmlagt, 

") Erfolg, 
.... ) Bundesvoranschlag, 
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42 Kapitel 14 - Titel 140 und 141 

Kapitel 14 Wissenschaft und Forschung 
Titel 140 Bundesministerium für Wissenschaft 
und Forschung 

Personal- Sach- Einnahmne 
, aufwand Summe 

1979 ,:.) ........ _ . 
1980 **) ......... . 
1981 *,) ......... . 

49'8 
52"1 
58"4 

Unterschiede der Gebarung 

Mill. S 

53'5 
70'1 
71'0 

103'3 
122'2 
129'4 

17"8 
18'8 
21'0 

Die jeweiIige Höhe des Personalaufwandes ist 
im wesentlichen durch die Regulierung der Be
züge der Bundesbediensteten bedingt. 

Die Steigerung des Sachaufwan1des gegenlÜber 
dem Bundesvoranschlag 1980 ergibt sich vor 
allem durch eingetretene Tariferhöhungen. 

Anlagen 

Bei diesem Ansatz ist vor allem für die Be
schaffung der notwendigen Amtseinrichtung und 
die Errichtung einer Zentraltelefonanlage für 
die Gebäude Minoritenplatz, Bankgasse, Schen
kenstraße, Freyung und Concordiaplatz Vorsorge 
getroffen. 

Bezugsvorschüsse 

Gemäß § 23 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. 
Nr. 54, .in der derzeit geltenden Fassung und 
§ 25 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948, 
BGBl. Nr. 86, in der derzeit geltenden Fassung 
kann Bundesbediensteten, die unverschuldet in 
eine Notlage geraten sind oder wenn sonst be
rücksichtigungswürdige Gründe vorliegen; auf 
Antrag ein unverzinslicher Vorschuß aus Bundes
mitteln bewilligt werden. 

Förderungsausgaben 

Die Förderungsausgaben betreffen' vor allem 
Zuschüsse für wissenschaftliche Zeitschriften und 
allgemeine Kulturförderungen. 

Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen) 

Hier sind Beiträge für Familien- und Gebu1"ten
beihilfen sowie ,die Au~gahen für öff,entliche .Ab
gaben vOl"gesehen. 

Aufwendungen 

Neben dem für den administrativen Betrieb 
erforderlichen Aufwand sind u. a. auch Miet
kosten und Beträge für A~ellUngen' von 
Wohnungen für Bundesbedienstete veranschlagt. 

Titel 141 Bundesministerium (Zweckaufwand) 

1979 ~') 

1980 *,,) 

1981 **) 

••• 0" •••••••••••• 

*) Erfolg. 
... ) Bundesvoranschlag. 

Sachaufwand Einnahmen 
. Mill. S 

1.7387 0'2 
1.839'6 0'1 
1.881'8 0'1 

Unterschiede der Gebarung 
Eine Steigerung des Sachaufwandes gegenüber 

dem Bundesvoranschlag 1980 ergibt sich vor 
allem durch eine notwendige Erhöhung der Aus
gaben für Gesetzliche Verpflichtungen (u. a. Stu
dienförderung) sowie einer Aufstockung der Aus
gaben für den Fonds zur Förderung der wis
senschaftlichen Forschung und den Forschungs
förderungsfonds der gewerblichen Wirtschaft. 

Hochschulische Einrichtungen 

Förderungsausgaben (Gesetzliche Verpflichtungen) 

Zu den Klinik~eubauten in Graz und Inns
bruck leistet der Bund einen Beitrag von 400/0 
der Bauaufwendungen. 

Förderungsausgaben 
Neubau von Studentenheimen und Mensen, 

Ausbau und Renovierung von bestehenden Stu
dentenheimen und Mensen, die von der öster
reidlischen Hochschülerschaft oder von privaten 
Vereinen verwaltet werden. 

ZUsdlüsse an die österreichische Hochschüler
schaft (Ausschüsse) und an private Vereine 
zur Ansmaffung von Lehrmitteln durm die 
österreimische Hochschülersmaft sowie für stu
dentisme Aufgaben kultureller, sozialer und wirt
schaftlicher Art und ähnliches. 

Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen) 

Bei diesem Ansatz sind die Ausgaben für öffent
liche Abgaben und. Mittel für die Studienförde
rung (Studienbeihilfen und Begabtenstipendien) 
der Studierenden an den Universitäten und an 
den Kunsthomschrulen veranschla.gt. 

Aufwendungen 
Vorsor,ge für Wissensmaftler- rund SllUdenten

austausch auf Grund von Verpflichtungen aus 
internationalen Ahkommen. 

Durmführungvon neu abgeschlossenen wissen
smaftlim-technismen Abkommen, die vor allem 
die Gewährung von Forsmungs- und Studien
stipendien, die' Organisation von Studienreisen, 
Kurse, Vorträge, wissenschaftlich-technische Kol
loquien und Austausch von Dokumentations
und Filmmaterial vorsehen. 

,Stipendien an absolvierte Akademiker zur wei
teren Ausbildung und ständige Unterstützungs
aktionen. 

Durmfüh111mg von Forschungskooperation 
a.uf Grund internationaler Abkommen für die 
Realisierung bilater;aler Forschungsprojekte. 

Beitra.g für die Wetterbeobachtulligsstation im 
N ol'datlantik. 

Stwdienunterstiitzungen werden Studenten, die 
namden Bestimmungen des Studienförderungs
gesetzes, BGBl. Nr. 421/1969, in der derzeit 
geLtenden Fassung einen gesetzlichen Anspruch 
nidlt geltend machen können, gewährt . 
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Leistungen des Bundes an den Hauptverband 
der Sozialvenicherungsträger als Beitrag zur So
zialversicherung der Studenten. 

Außerdem sind die Jahresrate zur Errichtung 
des Universitätszentrums Althanstraß.e und Be
träge für den Neubau der Expositur Ober
schützen, der Hochschule für Musik und darstel~ 
lende Kunst Graz und den Linzer Hochschul
fonds veranschlagt. Dem Linzer Hochschulfonds 
werden im Jahre 1981 voraussichtlich 45'000 Mil
lionen Schilling aus Bundesmitteln zufließen. 

Wissenschaftliche Einrichtungen 

Förderungsausgaben 

Die Förderungsbeiträge für wissenschaftliche 
Einrichtungen fließen teils namentlich in der 
Postenbezeichnung geilan.nten Institutionen zu, 
teils werden sie Subventionswerbern Cu. a. wissen
schaftliche Vereine) für Einzelvorhaben Cu. a. 
Kongresse, Studienreisen, Druckkostenzuschüsse) 
gewährt. 

Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen) 

Internationale Beitragsleistungen sind vorge
sehen für die WeltorganJisation für Meteorologie 
(WMO) (Beitragsleistung: Art. 24BGBl. Nr. 64/ 
1958) und versChiedene, durch Mini.sterratsbe
schlüsse ubernommene Mitgliedsbeiträge der 
österreichischen Akademie der Wissenschaften 
für .internationaleVereinigungen. 

Aufwendungen 

Veranschlagt sind Beihilfen für Zwecke der 
Wissenschaft. 

B i b I i 0 I h e kar i s ehe Ein r ich I u n gen 1) 

Förderungsausgaben 

Hier sind Beträge für Einrichtungen im Inter
esse ·des gesamtösterl"eichischen Bibliothekswesens 
(österreichische Bibliographie, österl"eichisches 
Institut für. Bibliotheksforschung u. ä.), für 
wissensch.aftliclre Bibliotheken von Körperschaf
ten, die in Koordination mit dem gesamtöster
reichischen Bibliothekswesen Aufgaben der 
Literaturversorgung wahrnehmen, yeran:schlagt. 

Expertengulachlen und 
Auftragsforschung 

Aufwendungen 

Durch die Mittel [,ür Expertengutachten, die 
nur einen kleinen Teil des Ansatzes betragen, 
sollen Fachexperten zur Erstellung forschungs
politischer Gutachten in interdisziplinärer Team
arbeit herangezogen werden. 

1) Im .BVA 1980 und 1979 als "Bibliothekarische 
und wissenschaftliche· Filmeinrichtungen" bezeichnet 
gewesen. 

Die Auftragsforschung sieht die Vergabe 
öffentlicher Aufträge zur Durchführung notwen
diger Forschungsvorhaben für den Staat vor. 
Diese Aufträge sollen der Forschung neue Im
pulse geben und eine enge Verbindung von 
Staat, Wissenschaft und Wirtschaft im For-. 
schungsbereich bewirkeil. In den hochentwickel
ten Industriestaaten ist Auftragsforschung die 
wichtigste Form der Forschungsförderung; in 
österreich ·ist sie jedoch im Forschu:ngsförderungs
gesetz, iBGBl. Nr. 377/1967, bisher ausgeklammert 
worden und kann ·daher nicht von den lbeLden 
Forschungsför.derungsfonds angewandt werden; 

Wissenschaftliche Forschung 

Förderungsausgaben 

Fonds zur Förderung der wissenschafHichen 
Forschung 

Das Forschungsförderungsgesetz vom 25. Ok
tober 1967, ·BGBl.Nr. 377/1967, sieht zwei 
FondS vor. Aufgahe des "Fonds· zur Förderung 
der wissenschaftLichen Forschung" ist die Förde
rung der Forschung, die der weiteren Entwick
lung der Wissenschaft in österreich dient und 
nicht auf Gewinn gerichtet ist. Dabei werden 
Forschungsvorhaben einzelner oder mehrerer 
natürlicher Personen durch Darlehen oder Bei
träge des Fonds gefördert. Als Koordinierungs
organ ist der österreichische Forschungsrat vor-
gesehen. . 

Dem Fonds werden im Jahre 1981 vorausc 
sichtlich 163'9 Millionen Schilling aus Bundes
mitteln zufließen. 

G ewe r b I i eh e F 0 r 5 c hu n 9 

Förderungsausgaben 
Forschungsförderungsfonds der 
gewerblichen Wirtschaft 

Zur Förderung der Forschung im Bereiche der 
gewerblichen Wirtschaft in österreich wurde 
gemäß Bundesgesetz BGBl. Nr. 377/1967 ein "For
schungsförderungsfonds der -gewerblichen Wirt
schaft" errichtet. 

Dem . Fonds werden im Jahre 1981 voraus
sichtlich 248'9 Millionen Schilling aus Bundes
mitteln zufließen, wobei ein besonderer Schwer
punkt auf Projekte der Fertigungsüberleitung 
gelegt werden soll. 

F 0 r 5 c hu n 9 5 ein r ich tun gen 

Förderungsausgaben 

In diesem Ansatz sind die Sundeszuwendungen 
an die LudWiig-'Bolt?:mann-GeseUschaft sowie .die 
Förderungsmittel für .das Institut für höhere 
Studien und W1issenschaftliche ·Fonschung, das 
österreidlische Ost- und Südosteuropa-Instrtut, 
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aIlJd·ere Ostforschungseinrichtung,en ul1Jd das 
Il1Jsütut für Konfliktforscbung, ,djj,e östel'reichi
sche Gesellschaft für Chinaforschung, die Mini
sterratsprotokolle der Monarchie und der 1. Re
publik und die Forschungsgesellschaft Joanneum 
sowie die österreichische Computergesellschaft, 
das Institut für internationale Politik, das Be
rufsforschungsinstitut und das Kunststoffinstitut 
veranschlagt, Außerdem sind Beträge für die 
Verleihung des Österreichischen Staatspreises für 
Energieforschung, für den Ludwig-Boltzmann
Preis, für den Sir-Karl-Popper-Preis, den Eeo
nomo-Preis, den Viktor-Adler-Preis und den 
Karl-V ogelsang-Preis vorgesehen, 

Aufwendungen 

Das Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung hat nicht nur die Aufgabe, bestehende 
Forschungseinrichtungen sowie einzelne For
schungsvorhaben zu fördern, sondern vor allem 
auch zur Verstärkung der Effektivität des wis
senschaftlichen Informationsflusses, zur Stärkung 
des Forschungsbewußtseins und zur Verbesse
rung des Forschungsmanagements beizutragen, 
Aus diesem Grund enthält dieser finanzgesetzliche 
Ansatz Posten für Vorträge, Seminare und Ta
gungen und Forschungspublikationen, Weiters 
s,ind di,e AufWiendungen für d~e We1tr.a·umzu
sammenarbeit mit der UdSSR, die Sondervor
haben "Geophysik der Erdkruste" und "Hydro
logie österreichs", die friedliche Anwendung der 
Atomenergie sowie für IIASA-Stipendien ent-
halten, . 

österreich ische Akademie der 
Wissenschaften unI;! Forschungs
institute 

Förderungsausgaben 

Im Sinne der Autonomie der ö.sterreichäschen 
.Nkademie ,der Wissenschaften oblliegt es ähr, auch 
die fürdtie Institute vorges.ethenen Förderungs
mittel <in Eigenverantwortlichikeit zu verwen·den, 

~ufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen) 

In diesem Ansatz sind die Kosten aus der Mit
gliedschaft zum IIASA (Internationales Institut 
für angewandte SysteIT\analyse), zur IFAC (Inter
national Federation of Automatie Control), zur 
IFSR (International Federation for Systems 
Research), der österreich ische Beitrag zur Inter
nationalen Universität und zum CISM(Centre 
International de Scienees Mecaniques = Inter
nationales Zentrum für mechanische Wissenschaft) 
zusammengefaßt, 

Aufwendungen 

Die Aufwendill.'»gen für das UNESCO~Projekt 
Man anod B.iosphere, das österreichische Eutrophile
programm 1978-1982, das Geologi,sche Kor!'e1a~ 

tionsprogramm und das Internationale Versuchs
programm für Gehirn- und Verhaltensforschung 
der European Scienee Foundation sind hier ver
anschlagt, 

F 0 r 5 c h un 9 s vor hab e n i n i n t e r· 
nati.onaler Kooperation 

Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen) 

Dieser Ansatz !beinhaltet die österteichischen 
Mit>gliedsbeitragsleistungen zum Europäischen 
Koord,inationszentrum für wissenschaftliche 
Forschung, zur Europäischen KernforschuIlJgs
organisation (CERN), zur Europ~ischen Mole
kularibiolognekonferenz CEKMB), dem Euro
päischen Laboratorium für Molekularbiologie 
un1d zum Europäischen Zentrum für mittelfristige 
Wettervorhersa·ge, 

Des weiteren sind hier die anf·allenden Ko
sten, die sich aus der Beteiligung am ESA-Spaee
lab 2), der ESA-Association sowie an 3 ESA
Nachrichtensatellitenprogrammen ergeben· wer
den, berücksichtigt, 

Forschungsunternehmungen 

Förderungsausgaben 

Der Ansatz enthält ,die Bundeszusch:üsse an die 
Osterreichische Gesellschaft für Sonnenenergie 
und Weltraumfragen sowie an das österreichische 
Forschungszentrum Seibersdorf Ges, m, b, H, 
(OFZS) 3), Die Wahrnehmung der Anteilsrechte 
des Bundes an dem öFZS obliegt dem Bundes
ministerium für Finanzen, 

Titel 142 Universitäten und 
Einrichtungen 

wissenschaftliche 

Paragraph 1420 Universitäten 
Persomil- Sam- . Einnahm~n 

aufwand Summe 
Mill.S 

1979 'f) 3,071'8 1.846'6 4,918'4 9'5 
1980 **) 3.2267 1.966'4 5.193'1 8'4 
1981 **) 3.498'0 2,117'2 5,615'2 9'1 

Unterschiede der Gebarung 

'Di,e jeweilige Höhe des PersOllahtutfwandes ist 
durch .die Regulierung der Bezügecler Butlides
bedi·ensteten 'bedingt, 

Die <Erhöhung.cl.es Sachaufwancles ,ist durch die 
Entw:icklung an den Un~ver&itäteri und durch 
Inkrafttreten neuer Studienor.dnungen, . sowie 
durch neue Forschl\lIl!g·sinstitute und interun1ver
sitärer Einrichtungen !bedingt, 

*) Erfolg, 
.. *) Bundesvoranschlag, 

2) Siehe BGBl. Nr, 243/1976, 
3) Vormals Österreichische Studiengesellschaft für 

Atomenergie Gesellschaft m, b, H, (öSGAE), 
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Der Mehrantrag erg,iiOt sich hauptsächlich aus 
dem Mehrbedarf bei den Posten "Klinischer 
Aufwand", auf Grund der vorliegenden Abrech
nungen .. 

BUll'desgesetzüber die Studienrichtung Veteri
närmedizin, BGBl. Nr. 430/1975. 

Bundesgesetz uberdas Studium der Rechtswis
senschaften, BOBl. Nr. 140/1978. 

Bundesgesetz über VOI1bereitungslehl"gänge für 
Wesentliche gesetzliche Grundlagen die Studienbereehtigungsprüfung, BGBl.Nr. 603/ 

Universitäts-Or,ganisat~onsg;esetz (UOG), BGBl. 1976. 
Nr. 258/1975, in der Fassung BOB!. Nr. 443/ Tierversuchsgesetz, BGBl. Nr. -184/1974. 
1978. 

Strah'Ienschutz,gesetz, BGBl. Nr. 227/1969. 
Allgemeines Hochschul-Studiengesetz, BGBl. 

Nr. 177/1966, in. der Fassung BGBl. Nr. 458/ Anlagen 
1972 und 561/1978. 

Linzer Hochschulfonds, BGBl.Nr. 189/1962. 

Hochschultaxengesetz, BGBl. Nr. 76/1972. 

Hier sind die Investitio'nsausgaben (Einrich
tung und apparative Ausstattung) für die Uni
versitäten veranschlagt. Außerdem ist für den 
notwendigen Austausch von sonstigen Kraftfahr-

Bundesgesetz vom 11. Juli 1974 über die Ab- zeugen vorgesorgt. 
geltung von Lehr- und Prüfungstätigkeiten an 
Hochschulen, BGBl. Nr. 463. Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen) 

Krankenanstaltengesetz, BGBl. Nr. 1/1957, 
2. Teil, Hauptstück D (betr. Kostenersätze für 
den klinischen Mehr:wfwand), BGBl. Nr. 281/ 
1974 und 659/1977. 

Hochschulassisteritengesetz 1962, BGBl. 
Nr. 216/1962, in der Fassung BGBL Nr. 261/ 
1963, 315/1963, 156/1964, 166/1965, 112/1966, 
7211967, 239/1967, 6/1969, 220/1972, 4'28/1975, 
295/1976 und 665/1977. 

Hier sind Ausgaben für öffentliche Ahgahen, 
für die Durchführung des Strahlenschutzgesetzes, 
rur die Remunerationen, Kollegiengeldabgeltun
gen \lind Prufungsentgelte für Lehrbeauftragte, 
Gastprofessoren und Gastvortragende, für .die 
Gesundheitsuntersuchungen und. für den Klini
schen Aufwand sowie die Aufwendungen des 
Bundes für Bedienstete gemäß Pun~ 3 Abs. 7 
des Allgemeinen Teiles ,des SteJl1eruplanes vorge
sehen. 

Studienförderungsgesetz, BGEL Nr. 421/1969, Aufwendungen 
inder Fassung BGBl. Nr. 330/1971, 286/1972, 
335/1973,182/1974,228/1977 und 425/1979. 

Bundesgesetz über sozial- und wirtschafts
wissenschaftLiche . Studienrichtungen, BGBl. 
Nr. 179/1966, in der Fassung BGBI.Nr. 7111971, 
152/1972, 334/1973, 12/1975 und 644/1975. 

Bundesgesetz vom 21. Jänner 1970 betreffend 
die Gründung der Hochschule für Bildungswis
senschaften in Klagenfurt, BGBl. Nr. 48/1970. 

Bundesgesetz über technische Studienrichtungen, 
BGB!. . Nr. 290/1969, in der Fassung BGBl. 
Nr. 329/1971~ 464/1974, 92/1976 und 84/1978. 

Bundesgesetz über montanistische Studienrich
tungen, . BGBl. Nr. 291/1969, in der Fassung 
BGBI. Nr. 328/1971 und 465/1974. . 

Hier sind die Betriebsaufwendurtgen der 
Universitäten für Unterricht und Forschung ver
anschlagt. Neben den Investitionen stellim diese 
Aufwendungen einen wesentlichen Faktor zur 
Durchführung des Universitätsbetriebes dar. 
Wichtige Schwerpunkte im Unterricht und in der 
Forschung sind in gesonderten Posten darge.stellt. 
Dazu kommen elie laufenden Aufwendungen 
f'ür den administraoiven Betrieb der Univer
sitäten. Durch die Inbetriebnahme neuer Univer
sitätsgebäude muß für Beleuchtung, Behei
zung und sonstige Mehraufwendungen vorgesorgt 
wel"den. Darüber hinaus sind 'Beiträge für wissen
schaftliche und sportliche Veranstaltungen, für 
Vorbereitungslehrgänge und die Entwicklmigs
kosten für· die Fernstudienprojekte sowie über
siedlungskosten aus Berufungsverhandlungen hier 
veranschlagt. Bundesgesetz über Studienrichtungen der 

Bodenkultur, BGBL Nr. 292/1969, in der Fassung 
BGBl. Nr. 327/1971 und 466/1974. Paragraph 1421 Universitäten 

Bundesgesetz über Katholisch-Theologische Stu-
dienrichtungen., BGBl. Nr. 293/1969. 

Bundesgesetz über geisteswissenschaftliche un.d 
naturwissenschaftliche Studienrichtungen, BGBI. 
Nr. 326/1971, in der Fassung BGBI. Nr. 280/ 
1972,467/1974 und 477/1979. 

Bundesgesetz über die Studienrichtung Medi
zin, BGBI. Nr. 123/1973. 

(zweckgebundene Gebarung) 
Personal- Sach- Einnahmen 

Summe aufwand 

1979 ").......... . 67'0 
1980"") .......... 31·1 
1981"*) ..... ..... 34'5 

*) Erfolg. 
**) . Bundesvoranschlag. 

Mill.S 

148·8 215'8 
164"5 1~S'6 
171'2 205'1 

216'3 
195'6 
205'1 
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46 Kapitel 14 - Titel 142 - Paragraph 1421 bis 1423 

Unterschiede der Gebarung 

D~e jewei%gJe Höhe des Persorua:1aufwandes ,j~t 
.durch die Regulier~mg ,der Bezüge der Bundes
bediensteten !bedlingt. 

Die Höhe des Sachaufwandes und der Ein
nahmen ist durch die steigende Inanspruchnahme 
der Institrutionen bedingt. 

Wesentliche gesetzliche Grundlagen 

Hoehschultaxengesetz 1972, BGBL Nr. 76/1972, 
und Verordnung über die Nebentätigkeit der 
Hochschullehrer vom 18. Apri11939, DRGBL I, 
S.797. 

Anlagen 

schung und -beobachtung, alber auch in der 
ErcLbebenmessung, 1m Voranschlag des Sachauf
wandes zu berücksichtigen, 

Gebarung 

Bei diesem Ansatz sind die Ausgaben für die 
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik . 
und die Geologische Bundesanstalt veranschlagt, 

Anlagen 

Vorsorge für die laufende Nachschaffung von 
Geräten für die beiden wissenschaftlichen An
stalten, 

Hier sind die Ausg,aben ,für die Einrichtung Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen) 
und apparative Ausstattung von Universitäts- Hier sind nur die Ausgaben für öffentliche A'b
instituten und Labors veranschlagt, Außerdem ist gaben veransmlagt, 
für den notwendigen Austausch von sonstigen 
Kraftfahrzeugen vorgesorgt, 

Aufwendungen 

Hier sind die Regieaufwendungen der Univer
sitäten für den administrativen Betrieb und den 
Unterrichts- und Forschungsbetrieb veranschlagt, 
Ihre Ausgabenhöhe muß aus den Einnahmen auf 
Grund 'des Hochschultaxengesetzes 1972, aus der 
Verordnung über die Nebentätigkeit der Hoch
schullehrer bzw. aus Spenden und sonstigen Zu
wendungen durch Dritte Bedeckung finden. 

Außerdem sind auch die Erlöse aus Stiftungen 
und aus Beiträgen Dritter (Spenden) zweck
gebunden und finden' nur für den Widmungs
zweck Verwendung, 

Weiters sind hier die Beträge für St\lJdien
beihilf,en und -unterstützungen veranschlagt. 

Paragraph 1422 Wissensdlaftliche Anstalten 

1979 *) .......... 
........... 

Personal- Sach- Einnahmen 
aufwand Summe 

Mill, S 

sn 36'0 81'1 
54'6 36'2· 90'8 

1"9 
2'0 

Aufwendungen 

Hi,er sind ·die Mittel für die Betriebsmaterialien 
(vor allem Radiosonden für den Wetterdienst 
der Zentralansllalt für Meteorologie und Geo
dynamik), für Entschädigungen an Personen 
(sie dienen zur ,Bedeckung der Remunerationen) 
für .den nichtamtlichen Wetterbeobachtungsdienst, 
,die Gebühren für Aufnahmegeologen, ,die in ,der 
Feldvermessungsarbeit tätig sind, und der Regäe
a'Ufwa>nd f'ür die beiden wissenschaftlichen An
stalten veranschlagt. Außerdem ist ein Betrag 
für den Vollzug des Lagerstätllengesetzes (BGBL 
Nr. 246/1947) vorgesehen. 

Paragraph 1423 Bibliotheken 
Personal- Sach- Einnahmen 

aufwand Summe 
Mill.5 

1979 ,,) .......... 151'9 176'8 3347 37 

1980 ~.,;) ............ 169'5 183"1 352'6 4'0 

1981 'f*) .......... 184'5 173'2 3577 4'2 

1980 *'f) 
1981 ';';) .......... 58'4 31'9 96'3 2'0 Unterschiede der Gebarung 

Unterschiede der Gebarung 

Die jew,e~Lige Höhe Ides Pe1'SonaJwwandes ist 
durch ,die Regulierung ,der Bezüge der Bundes
'bediensteten bedingt. 

ßtei der Zentralanstalt für Meteorologie und 
Geodynamik i~t die Ausweitung mrer wissen
schaftlichen Aufgahenhereiche, ,insbesondere bei 
den Erfordernis~en für das Lagerstättengesetz, 
sow.ie für die EDV-Aufwendungen, bei der ,inter
nationalen Zusammenarbeit in ,der W,etterfor-

*) Erfolg. 
**) Bundesvoranschlag. 

Die jeweiLige Hohe ,des Personalaufwandes ist 
durch die Regulierung ,der Bezüge der Bundes
bediensteten und durch Personalvermehrung 
(Übernahme von Paragraph 1424) bedingt. 

Die Verminderung des Sachaufwandes im Jahre 
1981 ist trotz Mitveranschlagung des bis zum 
Jahr 1980 bei Paragraph 1424 veranschlagten 
Aufwandes der Bundesstaatlichen HauptsteIle für 
wissenschaftliche Kinematographie durch not
wendige Einsparungen bei den Ausgaben· für 
Anlagen und Aufwendungen bedingt. 

*) Erfolg, 
**) . Bundesvoranschlag. 
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Kapitel 14 - Titel 142 - Paragraph 1423, Titel 143 - Paragraph 1430 47 

Gebarung I Kunsthochschul-Organisationsgesetz, BGBL 
Bei diesem Ansatz sind die Ausgaben für die i Nr. 54/1970, in: der Fassung ,der Bundesgesetze 

Osterreichische Nationalbibliothek die Bundes- I BGBL Nr. 250/1973 und 85/1978, flÜrdie Hoch
staatliche Studienbibliothek in Lin;, die Universi- schule für angewandte Kunst in Wien, die Hoch
tätsbibliotheken sowie für die Bundesstaatliche sch:UJ!.en für Musik und darstellende' Kunst ,in 
Hauptstelle für wissenschaftliche Kiriemato- Wien, Salzhurg und Graz sowie die Hochschule 
graphie veranschlagt, für künstlerische und industrielle Gestaltung in 

Anlagen 

Vorgesehen sind Ausgaben für Amtseinrich
tung, Einrichtungserfordernisse sowie für die 
EDV-Ausstattung der Bibliotheken und die An
schaffung von Sondersammlungen (Nachlässen, 
Filmsammlungen u, dgl.), Außerdem ist für den 
notwendigen Austausch von sonstigen Kraft
fahrzeugen vorgesorgt, 

Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen) 

Hier sind nur ,die AusgaJben für öffentliche Ab
ga.ben veranschlagt, 

Aufwendungen 

Neben dem für den administrativen Betrieb 
erforderlichen Aufwand sind hauptsächlich Auf
wendungen für Materialien für Mikrofilme und 
Photo kopien, Druckaufträge und Druckwerke 
sowie Mittel für Zwecke der Bibliotheks- und 
Dokumentationsplanung veranschlagt, 

Titel143 Kunsthochschulen 

Paragraph 1430 Kunsthochschulen 

1979 *),"""'" 
1980 **) ",",'," 
1981 ~"f) ......... . 

Personal- Sach- Einnahmen 
aufwand Summe 

Mill, S 

2707 203'3 474'0 24'8 
292'4 203'3 4957 74'0 
323'9 234'2 558'1 81'8 

Unterschiede der Gebarung 

Die j,eweilige Höhe ,des Per,sonalaufwandes ist 
dlurchdie Regulierung ,der 'Bezüge der Bundes
bediensteten und Personalvermehrung bedingt. 

Der steigende Sachaufwand ist auf einen Mehr
bedarf bei den Anlagen und auf, eine notwendige 
Erhöhung bei den Aufwendungen (Gesetzlichen 
Verpflichtungen) zurückzuführen. 

Die Einnahmen ergeben sich vor allem aus den 
Beitragsleistungen der Gebietskörperschaften 
zum Gebarungsabgang für die Kunsthochschulen 
in Salzburg, Graz und Linz. 

Gesetzliche Grundlagen 

Akademie-Organisationsgesetz, BGBL Nr. 237/ 
1955 (in der derzeit geltenden Fassung), für die 
Akademie der hildenden Künste; 

*) Erfolg. 
**) Bundesvoranschlag. 

LiIliZ; , 

Bundesgesetz vom 9, Mai, 1973 über die, Er
richtung der Hochschule für künstlerische und 
industrielle Gestaltung in Linz, BGBL Nr, 251/ 
1973; 

, Kunsthochschulordnung, BGBL Nr, 70/1971, in 
der Fa,ssung ißGBl. Nr. 252/1973, 429/1975 und 
626/1978; , 

Kunsthochschul-Iiienstordrtung, B'GBL Nr, 77/ 
1972, in der Fassung 'BüBl. Nr, 219/1972, 296/ 
1976,666/1977,680/1978 und 564/1979; 

Bundesgesetz vom 11. Juli 1974 über die 
Abgdtung von Lehr- und Prüfungstätigkeiten an 
Hochschulen, BGBL Nr, 463/1974; 

Gehaltsgesetz 1956, BGBL Nr, 54/1956, in der 
geltenden Fassung. ' 

Gebarung 

Die Gebarung für sechs Hochschulen ist hier 
veranschlagt. 

Anlagen 

Vorgesehen sind vor allem Ausgaben für not
wendige' Amtseinrichtungen und Einrichtungs
erfordernisselinsbesondere für die Neueinrichtung 
des Neubaues der Hochschule für Musik' und 
darstellende Kunst "Mozarteum" in Salzburg 
(Borromäum). 

Förderungsausgaben 

An Förderungsmaßnahmen sind u, a, vorge
sehen: 

Die Gewährung von Subventionen an das 
Mediawlt (I~ternationaJes Institut für audio
visueIle Kommunikation und kultureHe Ent
wicklung; Früher: IMDT) das "Forum Design" 
in Linz, Druckkostenzuschüsse aus dem Bereich 
der Kunsthochschulen sowie Zuschüsse für die 
Vortrags- und Studientätigkeit und Wettbewerbe. 

Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen) 

Hier sind ,die öff·entlichen kbgaben, die Ent
schä.digungen für die Kollegiengeldabgeltung und 
die Prufungsentgelte sowie die Aufwendungen 
des BUll1Jdes für B,edLenstete gemäß Punkt 3 
Abs. 7 des .Mlgemeinen Teiles des Steltlenplanes 
und die Abgeltung von Lehrtätigkeiten ver
anschlagt. 
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48 Kapitel 14 - Titel 143 - Paragraph 1430/1431, Titel 144/145 

Aufwendungen 

Hier ist sowohl der administrative Aufwand 
der Hochschulen als auch der ihrer Bibliotheken 
veranschlagt~ Weiters Aufwendungen für Unter
tichtserfordernisse, Bildungszulagen, Tagungen 
und Veranstaltungen sowie Exkursionen und Aus
tausch aktionen. 

Außerdem ist für außerordentliche Studien
beihilfen und Schülerunterstützungen aus1än~ 
discher Studierender . sowie für Stipendien für 
Gra-duierte österreichischer Kunsthochschulen, die 
österreichische Staatsbürger sind, vorgesorgt. 

Paragraph 1431 Kunsthochschulen 
(zweckgebundene Gebarung) 

Sacbaufwand Einnahmen 

1979 *) 
1980 >f>f) 
1981 **) 

7"6 
T8 
9·0 

Mill. S 

8·3 
T8 
9·0 

Unterschiede der Gebarung 

Die jeweilige Höhe des Person·alaufwaOldes ist 
im wesentlichen durch ,die Regulierung der Be
züge der Bundesbediensteten hedingt. 

Die Steigerung des Sachaufwandes beruht ins
beson,dere ,aufemer notwend'Lgen Erhöhu11!g der 
Mittd für Förderungen und Aufwendungen. 

Gebarung 

ImPersonalaufwand sind auch die Bezüge der 
Bediensteten des österreichischen Museums ·für 
Volkskunde sowie diejenigen des Leiters des 
Ethnogl"aphischen Museums Krttsee enthalten. 

Die Gebarung' für alle Buridesmuseen [st hier 
veranschlagt .. 

Anlagen 

Neben den. notwendigsten Aints- und Ein
richtungserfordernissen sind vor allem Ausgaben 
für Anschaffung und Herstellung von wissen
schaftlich-tedlOischen Geräten und AusstellungsUnterschiede 'der Gebarung 

Die Höhe des Sachaufwandes 
nahmen richtet sich jeweils nach 
der Veranstaltungen. 

und der Ein- behelfen, ferner für den Ausbau von Sammlun
dem Volumen gen sowie für die weitere Installation von 

mechanischen Sicherheitseinrichtungen und 
Brandschutzanlagen vorgesehen. Besonders be
deutende Vorhaben in diesem Budget jahr sind 
die Neuaufstellung einzelner Schau5'ammlungen 

Gebarung 

Im Bereiche der Hochschulen wird ein gewisser sowie der Ausbau der AußensteHen der Bundes
Anteil der Gebarung als "Zweckgebundene Ge- museen. 
barung" ausgewiesen. 

Anlagen 

. Für den ,eventuellen Austausch eines systemi
sierten Kraftfahrzeuges wUl1de hier in einer Ver
remnungspost vorgesol1gt. Außerdem ist ein Be
trag für notwenldigeEinl"ichtungserfordemis~e 
~emnschlagt. 

Aufwendungen 

Die Taxen der Studierenc1en sind anteilmäßig 
für Unterrfichtlserfordernisse zu verwenden. 
Ebenso findeil Teile des Erlöses aus dem Druck
sortenverkauf Verwendung. 

Ferner ist hier die Gebarung der internatio
nalen Sommerakademie der Hochschule für 
Musik und' darstellende Kunst "Mozarteum" in 
SaJZlburg und der Vel'~uchsat11St:a:1t ,der Hoch~trle 
für angewandte Kunst V1eranschlagt. 

Ebenso wird hier. für Studienbeihilfen und 
Schülerunterstützungen vorgesorgt. 

Titel 144 Museen 
PerSonal- . Sach-

aufwand 
Einnahmen 

Summe 
Mill. S 

Förderungsausgaben 
Aus den Förderungsbeträgen werden Museen, 

die nicht vom Bund erhalten werden, wie Hei
mat- und Vereinsmuseen, unterstützt. Bei diesem 
Ansatz ,ist auch der Bundesbeitrag für die Frei
lichtmuseen und für Internationale Großaus
stellungen veranschlagt. 

Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen) 

Hier sind nur die Ausgahen für öffentliche Ab
gaben veransch1a:gt. 

Aufwendungen 
Neben dem für den administrativen Betrieb 

erforderlichen Aufwand dient dieser Ansatz der 
Bedeckung der Kosten für den wissenschaftlichen 
Betrieb, die Feldforschung' der Museen, für die 
nichtständigen Ausstellungen sowie für Kataloge 
und sonstige Publikationen. Außerdem sind hier 
diie Aufwendungen für das Museum im Augarren 
unld .für ,da,s tlsterreichische Museum für Volks
kunde veians~la.gt. 

Titel 145 Bundesdenkmalamt 
Pcroonal- Sticb- Einnahmen 

.ufwsnd Summe 
Mill, S 

1979 >,) 
1980 *>') 
1981 **) 

128·8 
138·0 
152·0 

113·2 242·0 
78·0 216·0 
877 2397 

10·8 1979 *) 
T5 1980 *>f) 
T5 1981 *>f) 

33·9 
3TO 
39·3 

100'9 ,134·8 
109'8 146·8 
115·4 1547 

0·2 
0'2 
0-2 

.. ) Erfolg. 
.... ) Bundesvoranschlag. 

*) Erfolg . 
**) Bundesvoranschlag. 

Arb&IIs(Amlalbehell ZIlIlI BImdealinuzg,eaeu 3' 
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Kapitel 14 - Titel 145 49 

Unterschiede der Gebarung 

Die jeweilige Höhe des Personalaufwandes ist 
im wesentlichen durch die Regulierung der Be~ 
züge der Bundesbediensteten bedingt. 

Die Erhöhung des Sachaufwandes im Jahre 
1981 erfolgt vor allem durch eine notwendige 
Aufstockung der. Beträge für Förderungen und 
Aufwendüngen. 

Die Erhöhung der Aufwendungen gegenüber 
dem Vorjahr ist durch die vordringliche Erfas
sung des gesamten österreich:ischen Denkmalbe
standes und dessen Zustandes auf Grund des Ent
schließungs antrages des Nationalrates vom 
15. März 1978, E 20-NR/XIV. GP, notwendig. 
Gestiegene Kosten etwa bei Bahn, Energie, 
Strom und Dienstleistungen aller Art bedingen 
entsprechende Erhöhungen. 

Gebarung 

Die gesetzliche Grundlage ergibt sich aus: 
Bundesgesetz vom 5. Dezember 1918,StGBl. 

Nr. 90, in der Fassung BGBL Nr. 282/1958; 

Bundesgesetz vom 25. September 1923, BGBl. 
NI". 533, in der Fassung BGBl. Nr. 92/1959 und 
167/1978 (Denkmalschutzgesetz). 

Das Bundesdenkmalamt hat die Aufgabe, 
neben dem Denkmalschutz auch Maßnahmen der 
Denkmalpflege im ,ganzen Bundesgebiet wahr
zunehmen. 

Anlagen 

Hier sind vor allem die Ausgaben für die not
wendigen Amts- und Einrichtungserfordernisse 
sowi-e für Spezialeinnichtungen vorgesehen. 

4 ArbeltslAmts)behell zum BUlIdesfinlWzgeseb 

Außerdem ist für den notwendigen Austausch 
von Personenkraftwagen und sonstigen Kraft
fahrzeu~;en vorgesorgt. 

Förderungsausgaben 

Mit diesen Förderungsmitteln trägt der Bund 
daz)l bei, -daß nicht im Bundeseigent'lim stehende 
Kunstdenkmale vor dem Verfall 'hewaJhrt wer
den. Eine ausdrückliche gesetzliche Ermächtigung 
wurde als § 5 Abs. 5 Denkmalschutzgesetz durch 
die Novelle 1978, BGBL Nr .. 167/1978, ne'li 
geschaffen. Diese Bestimmung sieht auch aus
drückliche Zinsenzuschüsse vor. 

Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen) 

-Veranschlagung u. a. auf Grund der Konven
tion zum Schutz von Kulturgut im Falle eines 
bewaffneten Konfliktes, BGBL Nr. 58/1964. 

Die zuständigen Organe des Europarates haben 
Beschlüsse gefaßt, um die sinnvoUe Fortführung 
der im Jahre 1975 (InternatJionales Jahr des 
Denkmalschutzes) begonnenen internationalen 
Aktivitäven >sicherzustellen. Die Beteiligung 
österreichs als Mitglied des Europarates ~~t ver-
pflichtend. . 

Aufwendungen 

Neben dem für den administrativen Betrieb er
forderlichen Aufwand sind vor allem Aufwen
düngen für Versuchs- und Restaurierungsarbei
ten, wissenschaftliche Forschungsarbeiten, für die 
Drucklegung von Publikationen sowie für die Be
teiligung österreichs an den internationalen Ret
tungsaktionen veranschlagt~ Auch die Ausgaben 
·für .die Restaur.ierung -bundeseigener Kunstdenk
malesindhier vorgesehen. 
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50 KapitellS - Titel 150 und 151 

KapitellS Soziales 

Titel 150 Bundesministerium für soziale Ver
waltung 

Personal- Sach- Einnahmen 
aufwand Summe 

MilI.S 

1979 ,,) .......... 1047 597 164'4 20'4 

1980 * .. -) .......... 114'8 73"5 188'3 21'2 

1981 ~-'f) .......... 124'0 92'6 216'6 23"4 

Unterschiede der Gebarung 

mission zur Vorbereitung der Kodifikation des 
Arbeitsrechtes und die Gleichbehandlungskom
mission sowie die Aufwendungen im Interesse der 
Verbesserung der sozialen und beruflichen Stel
lung der Frau, weiters entsprechende Mittel für 
die Vergabe von Forschungsaufträgen betreffend 
Soziale Sicherheit, Arbeitswissenschaften, Kampf 
gegen die Armut u. dgl. sowie die Aufwendungen 
anläßlich des "Internationalen Jahres der Behin
derten". 

Bundesaufsicht 
Der Personalmehraufwand ist im wesentlichen i n A n gel e gen h e i t end e r 

durch Bezugserhöhungen bedingt. So z i ale n Ver wal tun 9 

Der steigende Sachaufwand erg~ht sich über
wiegend aus höheren Beitragsleistung.en an inter
nationale Organisationen und zunehmenden Auf
wendungen im Interesse der Verbesserung der 
sozialen und beruflichen Stellung der Frau sowie 
für Forschungsaufträge betreffend Grundsatzfra
gen der Ressortpolitik. 

Förderungsausgaben 
Diese Ausgaben betreffen, abgesehen von 

Reisekostenvergütungen an Stipendiaten der Ver
einten Nationen und ·deren Spezialorganisa
tionen, die Förderung des Internationalen Rates 
für soziale Wohlfahrt und von Veranstaltungen 
anläßlich des von den Vereinten Nationen er
klärten "Internationalen Jahres der Behirider
ten". Weiters ist die Subventionierung des Insti
tutes für arbeitswissenschaftliche Forschung und 
des österreichischen Institutes für Berufsbildungs
forschung vorgesehen. 

Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen) 

Die "Gesetzlichen Verpflichtungen" erwachsen 
in erster Linie aus der Mitgliedschaft österreichs 
bei internationalen Organisationen (Internatio
nale Arbeitsorganisation, Internationaler Kinder
hilfsfonds der Vereinten Nationen u. ä.). 

Mitveranschlagt ist hi.erauchder Mitg,Iietkibei
trag an das Europäische Zentrum für Ausbildung 
und Forschung auf ;demGebieteder soz1alen Wohl
fahrt in Zusammenarbeit mit den Vereinten Na
tionen in österreich. Dieses Zentrum befaßt sich 
insbesondere mit Schulung und Forschung in 
bezug auf Familien- und Kinderwohlfahrt, Be
triebsfürsorge, Wohlfahrt für Gastarbeiter und 
deren Familien, Sozialschutz, Gemeinschaftsent
wicklung u. ä. 

Aufwendungen 
Dieser Ansatz berücksichtigt u.a. auch die 

Aufwendungen für das Obereinigungsamt, den 
Beirat für Arbeitsmarktpolitik, den Beirat für 
die Renten- und Pensionsanpassung, die Kom-

*) Erfolg. 
**) Bundesvoranschlag. 

Träger der Sozialversicherung 
Die Bundesaufsicht über die Träger der Sozial

versicherung wird vom Bundesministerium für 
soziale Verwaltung auf Grund der Bestimmungen 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes -
ASVG (BGBl. Nr. 189/1955), des Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetzes GSVG (BGBl. 
Nr, 560/1978), des Bauern-Sozialversicherungs
~eset:zes - BSVG (BGB!. Nr, 559/.1978), des 
Beamten-Kranken- und Unfallvenicherungsgeset
zes - B-KUVG (BGB1. Nr. 200/1967) und 
des Notarversicherungsgesetzes 1972 - NVG 
1972 (BGBL Nr. 66) ausgeübt, Mit der Durch
führung der Bundesaufsicht werden vom Bun
desminister für soziale Verwaltung bzw. von den 
Landeshauptleuten bestimmte Bedienstete der 
Aufsichtsbehörde betraut. 

Zur JJeckung der durch die Aufsicht erwach
senden Kosten haben ,die Versicherungsträger 
durch Entrichtung ,einer Aufsichtsgebühr bei
zutragen, deren Höhe .das 'Bundesministerium 
für soziale Verwaltun:g nach AIlIhörungder Ver
sicherungsträger (des Ha.uptverl,andes) bestimmt. 
Die yonden Versicherungsnrägern zu entrichtende 
Aufsichtsgebi.ilhr heträgt zurzeit 8'5 Groschen 
für je 1.000 Schilling der tatsächlich vereinnahm
ten Soz~alversicherungsbeiträge, 

Bauarbeifer-Urlaubskasse 

Gemäß § 33 des Bauarbeiter-Urlaubsgesetzes 
1972, BGBL Nr. 414, unterliegt die Bauarbeiter
Urlaubskasse der Aufsicht des Bundesministers 
für soziale Verwaltung, 

Titel 151 Bundesministerium; Opferfürsorge 

1979 ,,) 
1980 *'f) 
1981 *f) 

Gesetzliche Grundlagen 

Sachaufwand Einnahmen 

223'8 
224'0 
249'6 

Mill.S 

0'4 
0'2 
0'3 

Opferfürsorgegesetz (OFG), BGBI. Nr. 183/ 
1947, in der geltenden Fassung; 

*) Erfolg. 
'Hr) Bundesvoranschlag, 
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KapitellS - Titel 151/152 und 154 51 

Verordnung über die Anpassung von Versor- Ansatz 1/15209 Ersatzleistungen 
gungsleistungen in der Opferfürsorge für das 
Kalenderjahr 1981, BGBl. Nr. 000/0000. 

Ansatz 1115117 Heilfürsorge 
Bei diesem Ansatz ist für die notwendige Be

handlung in Krankenanstalten, Heilstätten und 
ähnlichen Einrichtungen vorgesorgt. 

Ansatz 1/15127 Versorgungsgebühren 
Von dem mit 231'250 Millionen Schilling ver-

anschlagten Gesamtaufwand entfallen , 
145'200 Mill. Sauf Rentengebühren für Opfer, 
76700 Mill. Sauf Rentengebühren für Witwen 

bzw, Lebensgefährtinnen, 
4'500 Mill. Sauf Rentengebühren für Waisen, 
1700 Mill. Sauf Rentengebühren für Eltern, 
1'600 Mill. Sauf Familienbeihilfen 1) und 
1'550 Mill. S auf Sterbegeld und Abfertigun-

gen. 

übersicht, über den Stand der Rentenempfän
ger: 

I. Juli 1978 I. Juli 1979 I. Juli 1980 

Opfer .......... 3.427 3.268 3.099 
Hinterbliebene .. 2.363 2.301 2.230 

Summe ... 5,790 5.569 5.329 

Das Erfordernis im Jahre 1981 berücksichtigt 
die Erhöhungen der Versorgungsleistungen ab 
1. Jänner 1981 auf Grund der Rentenanpassung 
sowie die Auswirkungen auf Grund der 26. No-
velle zum OFG vom .................. , BGBl. 
Nr. 000, der 2. Etappe der Novelle zum KOVG 
vom 29. April 1980, BGBL Nr. 225, ab 1. Juli 
1981 und den Minderaufwand infolge des natur
lichen Rückganges der Zahl der Anspruchsberech
tigten. 

Ansatz 1/15158 Sonstige Leistungen 
Dieser Ansatz betrifft die im Zusammenhang 

mit der ärztlichen Begutach·tung anfallenden 
Kosten, die Entschädigungen an ,die österreichi
schen Buooesbahnen für die Gewährung von 
Fahrpreisermäßigungen an Opfer sowie die Son
derfürsorge in Notstandsfäi},len, 

Von dem mit 3'100 Millionen Schilling veran
schlagten Gesamtaufwand entfallen 
1'350 Mill, S auf laufende Leistungen für Opfer, 
0'300 Mill. S auf laufende Leistungen für Witwen 

bzw. Witwer, . 
'1'145 Mill. Sauf laufende Leistungen für Waisen, 
0'.105 Mill. S auf laufende Leistungen für Eltern 

und 
0'200 Mill. Sauf Bestattungskostenersatz. 

Am 1. Juli 1980 bezogen 65 Personen (18 Opfer 
und 47 Hinterbliebene) eine laufende Geld
leistung gemäß § 2 gegenüber 49 Personen am 
1. Juli 1978 und 58 Personen am 1. Juli 1979. 

Ansatz 1/15217 Heilfürsorge 

In diesem Ansatz ist für die notwendige Be
handlung in Krankenanstalten, Heilstätten, für 
Kuren in verschiedenen Kurorten österreichs, 
ferner für ärztliche Hilfe, Zahnbehandlung, Bei
stellung von Heilmitteln und HeilbeheLfen vorge
sorgt. 

Ansatz 1/15227 Orthopädische Versorgung 

Die orthopädische Versorgung umfaßt die 
Ausstattung mit Körperersatzstücken, orthopädi
schen und anderen Hilfsmitteln sowie deren 
Wiede.rherstellung und Erneuerung, 

Ansatz 1/15237 Rehabilitation 

Bei Idiesem Ansatz ist Vorsol1ge für die medi
zinische, berufliche und soziale Rehabilitation ge
troffen worden, Der Aufwand dient der Wieder
eingliederung der Opfer von Verbrechen in das 
Erwerbsleben, wenn die Maßnahmen der Heilfür
sorge und der orthopädischen Versorgung zur 
Erreichung dieses Zieles nicht -ausreichen. 

Ansatz 1/15248 Sonstige Leistungen 

Aufwendungen für die ärztliche Begutachtung 
(Reisekosten, Diäten sowie Krztehonorare) und 
die im Zusammenhang mit einem Gerichtsverfah
ren entstehenden Kosten. 

Titel 152 Bundesministerium; Hilfeleistungen Ansatz 1/15255 Darlehen 
an Opfer von Verbrechen 

1979 '~) 

1980 **) 
1981 **) 

Gesetzliche Grun-dlage 

S.chaufwond Einaahmen 

2'2 
4'3 
37 

MiII.S 

0'0 
0'0 
0'0 

Bundesgesetz über die Gewährung von Hilfe
leistung-enan Opfer von Verbrechen, BGBl. 
Nr. 288/1972, in der derzeit geltenden Fassung, 

*) Erfolg. 
**) Bundesvoranschlag. 
1) Für 110 Anspruchsberechtigte. 

Darlehen zur Ermöglichung der Fortsetzung 
der Erwerbstätigkeit, 

Titel 154 
sorge 

Bundesministerium; Allgemeine Für-

Sachaufwand Einnahmen 

1979 '~) ...... , ..... " ... . 
1980 '~*) ................. . 
1981 '~*) ................. . 

*) Erfolg. 
"*) Bundesvoranschlag. 

36'4 
34'9 
35'6 

Mill. S 

0'0 
0'0 
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Ansatz 1/15427 Kleinrentnerentschädigung 

Gesetzliche Grundltlgen 

Kleinrentnergesetz, BGBl. Nr. 251/1929, in der 
geltenden Fassung; 

Bundesgesetz' betreffend die Abänderung und 
Ergänzung, des Kleinrentnergesetzes, BGBl. 
Nr. 90/1955, in der derzeit geltenden Fassung; 

Verordnung über die Durchführung der Kran
kenversicherung für die gemäß § 9 ASVG in die 
Krankenversicherung einbezogenen Personen, 
BGBl. Nr. 278/1974. ' 

Gebarung 

,Die Zahl der Empfänger einer Kleinrente 
nimmt wegen des hohen Alters dieser Personen 
ständig ab. Am 1. JuJi 1980 standen 149 Personen 
im Rentenbezug gegenüber 193 am 1. Juli 1979 
lind 243 am 1. Juli 1978. Der mit 5"3 Millionen 
Schilling geschätzte Rentenaufwand im Jahre 1981 
berücksichtigt einen weiteren Rückgang der Zahl 
der Rentenempfänger und eine Erhöhung der 
Kleinrentensätze um 15 v. H. ab 1. Jänner 1981 
auf Grund des Bundesgesetzes vom 4. Dezem
ber 1979, BGBl. Nr. 535. Für die aus Bundes
mitteln zu tragenden Krankenversicherungsbei
träge sind 350.000 Schilling erforderlich. 

Die Zahl der Empfänger von außerordentlichen 
Hilfeleistungen ,wird sich auch im Jahre 1981 
weiter verringern (1. Juli 1978: 382 Personen, 
1. Juli 1979: 320 Personen und 1. Juli 1980: 
252 Personen), sodaß der Aufwand bei dieser Post 
mit 850.000 Schilling geschätzt wurde. 

Ansatz 1/15436 Sonstige Fürsorgernaßnahmen 

Diese Ausgaben sind für unbedingt er
forderliche Subventionierungen der' Fürsorge 
vorgesehen. Gefördert wird insbesondere ' die 
Erholungsfürsorge im Rahmen von Wohlfahrts
institutionen aller Art, besonders auch für be
dürftige alte oderbehinde(te Menschen. 

Die von den Organisationen der freien Wohl~ 
fahrtspflege im ganzen Bundesgebiet geschaffenen 
Fürsorgeeinrichtungen leisten eine äußerst wert
volle" vielseitige und umfangreiche Arbeit und 
stellen eine unentbehrliche Ergänzung der öffent
lichen Fürs.orgeeinrichtungen dar. Durch zweck
mäßigen Einsatz von S~bventionsmittelndes 
Bundes sollen sie dazu in 'die Lage' versetzt 
werden. 

, In diesen Ausgaben sind auch Mittel 'enthalten, 
die an jene Organisationen der freien Wohl
fahrtspflege, die insbesondere die Vereinsamung 
alter Menschen verhindern wollen, gewährt wer
den. 

Weiters ,erhalten Schwerbeschädigte, die aus 
Erwerbsgründen ein Kraftfahrzeug benötigen, aus 
Mitteln des Ausgleichstaxfonds deIl erhöhten 

Umsatzsteuersatz vergütet. Diese Ausgaben 
werden dem Ausgleichstaxfondsaus Bundesmit
teln ersetzt. 

Titel 155 Einrichtungen der Arbeitsmarktver
I 

waltung (I) 

1979 *) 
1980 ,:";) 
1981 ';*) 

Personal- Sach-
, aufWlllld Summe 

475·5 
509'0 
543'3 

, MilLS 

6.4377 6.913"2 
7.582'3 8.091·3 
8.5147 9.058'0 

Unterschiede der Gebarung 

Einnahmen 

6.556'9 
7.276'6 
8.595'6 

,Der Mehribedarf heim Personalaufwand ist 
hauptsächlich auf Bezugserhöhüngen zurückzu
führen. 

Der Sachaufwand ist gegenüber dem Voran
schlag 1980 um rund 932'4 Millionen Schilling 
höher. Dies ist vor allem auf die höheren Unter
stützungsleistungen nach ,dem AIVG (rund 
1.016'4 Millionen Schilling einschließlich Kranken
versicherung un.d ,der überweisung an .den Aus
gleichsfonds für Pensionsversicherungsträger ge
mäß § 447 g ASVG), auf den Mehraufwand für 
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen (85'0 Mil
lionen Schilling), auf die niedrigeren Leistungen 
nach ,'dem Sonderunterstützungsgesetz (rund 
263'3 Millionen Schilling) und auf den höheren 
Beitrag der Arbeitslosenversicherung zur Schlecht
wetterentschädigung (rund 89'6 Millionen Schil
ling) zurückzuführen, 

Der Sachaufwand ist auch gegenüber dem 
Erfolg 1979 um rund 2.077'0 Millionen Schilling 
höher. Diese Mehraufwendungen sind vor allem 
auf höhere Unterstützungsleistungen nach dem 
AIVG (rund 1.360·3 Millionen -Schilling ein
schließlich Krankenversicherung und der Über
weisung an den Ausgleichsfonds der Pensionsver
sicherungsträger gemäß § 447 g ASVG), auf' die 
höheren Leistungen nachdem Sonderunter
stützungsgesetz (rund 246'2 Millionen Schilling) 
und auf . die steigenden Aufwendungen für 
arbeitsmarktpolitsche Maßnahmen (rund 
366'6 Millionen Schilling) zurückzuführen. 

Unter' Zugrundelegungdes Arbeitslosenver
sicherungsbeitrages gemäß § 61 Abs. 1, AIVG 
1977 und der Anhebung der Höchstbeitrags
grundlage von, 14.400 Schilling auf 15.300 Schil
ling monatlich sowie unter Berücksichtigung , der 
Lohnentwicklung wurden diese Einnahmen mit, 
8,047'0 Millionen Schilling veranschlagt, Dieser 
Betrag ist gegenüber dem Voranschlag 1980 um 
1.309'9 Millionen Schilling urid gegenüber ,dem 
E~folg 1979 um rund 2.308:2 Millionen S,chilling 
hoher. , ' ' 

*) Erfolg. 
**) Bundesvoranschlag. , 
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Auf Grund der einschlägigen gesetzlichen Be
stimrimngen werden aus den Gesamteingängen 
der Arbeitsmarktverwaltung im Jahre 1981 fol
gende Ausgaben geleistet werden. Der vom Bund 
zu tragende Teilaufwand ist in Klammer ange
führt: 

§ 1550 Landesarbeitsämter 
§ 1551 Arbeitsmarktpoli

,tische Maßnahmen .... '. 

§ 1554 Sonderunterstüt
zung n,ach §1 Abs. 1 Z 1 

§ 1554 Sonderunterstüt-
, zung nach § 1 Abs. 1 Z 2 

§ 1555 Leistungen nach 
dem AIVG2) ......... . 

§ 1557 übe-rweisung an den 
Reservefonds nach dem' 

'AtVG ............... . 

Mi!/. Schilling 

348'3 (347'5) 

1.385'0 ( - ) 

129'1 ( 64'6 ) 

201'6 ( 50'4 ) 

6.313'4 (-) 

2'0 ( - ) 

Gesetzliche Grundlagen 

Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, BGBL 
Nr. 609, in derge!tenden Fassung;, 

Bundesgl~setz betreffend die Arbeitsmarktförde
rung (Arbeitsmarktförde-rungsgeseti), BGBI. 
Nr~ 31/1969, in der geltenden Fassung; 

Bundesgesetz über die Gewährung einer Sonder
unterstützung (Sonderunterstützungsgesetz ~ 
SUG), BGBI. Nr. 642/1973 in der geltenden 
Fassung; 

§ 447 g ASVG; 

Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetz 
1957, BGBI. Nr. 129, in der geltenden Fas
sung. 

Im einzelnen ist zu bemerken: 
§ 1558 Kostenersatz an die 

Träger der Krankenversi-
cherung ............. . 80'4 ( :_) Paragraph 1/1550 Landesarbeitsämter 

§ 1559 Beitrag der Arbeits-
losenversicherung zur 
Schiech twetterentschädi-
gung 8) ........... ," .' 1357 ( -) 

8.595'5 (462'5) 

Tite1155 (Summe) 9.058'0 

Der Bund hat den zu tragenden Teilauf
wand gemäß den nachstehenden gesetzlichen 
Bestimmungen in Form von Beiträgen zu leisten: 

a) Nach dem Arbeitsmarktförderungsgesetz 
- BGBI. Nr. 31/1969 (§ 51 Abs. 3 in der 
geltenden Fassung) - einen Beitrag zu den 
Verwal tungskosüm der Landesarbeits
ämter und Arbeitsämter im Betrag von 
50 v. H. der Nettoausgaben. 

b) Nach dem Sonderunterstützungsgesetz -
SUG - BGBI. Nr. 642/1973 (§ 12) in 
der geltenden Fassung - einen Beitrag 
von einem Drittel der Ausgaben für Lei
stungen gemäß § 1 Abs. 1 Ziff. 1 und 
einem Fünftel der Ausgaben für Leistungen 
gemäß § 1 Abs. 1 Ziff.2. ' 

2) Na<;h dem Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, 
BGBl. Nr. 609 (§ 60 Abs. 2 lit. b in der geltenden 
Fassung), trägt der Ausgleichsfonds für Familienbei
hilfen 25 v. H. des Gesamtaufwandes (Barleistung ein
schließlich der hierauf entfallenden Krankenversime
rungsbeiträge) für das Karenzurlaubsgeld. Diesen für 
1981 mit rund 2.111'0 Millionen Schilling veran
schlagten Bruttoausgaben stehen die Fondsüberwei
sungen in der Höhe von rund 527'8 Millionen Schil
ling gegenüber (Ansatz 2/15550). 

3) Gemäß § 12 Abs. 1 lit. b des Bauarbeiter
Schlemtwetterenrsmädigungsgesetzes 1957, Fassung 
BGBL Nr. 4/1971. 

Die Durchführung sämtlicher Agenden der 
Arbeitsvermittlung, Berufsberatung und Arbeits
losenversicherung einschließlich des Karenz
urlaubsgeldes und der Sonderunterstützung, des 
Insolvenzau.sfaUge1des sowie aller arbeitsmarkt
poLitischenMaßnahmen, der Arbeitsmarktbeob
achtung und der Schlechtwetterentschädigung ob
liegt 9 Landesarbeitsämtern, 95 Arbeitsämtern 
und '14 Arbeitsamtszweigstellen mit einem Perso
nalstimd von 2.851 Bediensteten. 

Diese ,Dienstbehörden und Dien\$tste11en ver
teilen siCh auf' die einzelnen Bundesländer wIe 
folgt: 

Bundesland 

Wien ... , ... , ........ . 

Niederösterreich ....... . 

Burgenland ........... . 

Oberösterreich ........ . 

Salzburg ............. . 

Steiermark ............ . 

Kärnten .............. . 

Landesarbeits· Arbeits-
ämter ämter 

1 :10 

1 23 

1 6 

1 14 

1 5 
1 17 

1 8 

Arbeitsamts~ 
zweigstellen 

2 

1 

3 

6 

Tirol. ....... ; ......... 1 8 1 

Vorarlberg ............ __ --"-___ 4 ____ 1_ 

Summe. 9 95 14 --------------------

Paragraph 1/1551' LA~ -.:.. ArbeitsmarktpoIi-: 
tische Maßnahmen gemäß AMFG 

Die Vielzahl der Beihilfenmöglichkeiten und 
die mit den Novellen zum AMFG geschaffenen 
Verbesserungen dieses arbeitsmarktpolicischen 
Instrumentes bedingen unter Berücksichtigung 
der Konjunkturprognosen sowohl gegenüber 

Zu 460 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)206 von 542

www.parlament.gv.at



54 Kapitel 15- Titel 155 

dem Erfolg 1979 als auch gegenüber dem Bun
desvoranschlag 1980 einen höheren Aufwand. 
Da arbeitsmarktpolitisch gesehen die Ansatz- und 
Postengliederungen des Voranschlages wenig aus
sagekräftig sind, wurden die Ausgaben nach 
arbeitsmarktpolitischen KriterienzuProgram
men zusammengefaßt. Unter diesen Gesichts
punkten enthält der Paragraph 1/1551 folgende 
Ausgaben: 

73'0 Mil!. S für Arbeitsmarktinformation 

(1/15516 ~ 3'0 MiIl. S; 1/15518 ~ 
70'0 Mill. S). 

Davon für Grundlagenarbeiten 
25'0 Mill. S und für Information 
48'0 Mill. S. 

530'0 Mill. S für Mobilitätsförderung 
(1/15516 ~ 530'0 Mill. S). 

Davon für Arbeitsmarktausbildung 
gemäß § 19 (1) bund § 26 
510'0 Mill. S und für geographische 
Mobilität und Arbeitsantritt gemäß 
§ 19 (1) c bis k 20'0 Mill. S. 

380'0 Mil!. S für Arbeitsbeschaffung 

(1/15515 ~ 44'0 Mill. S; 1/15516 
. ~ 332'5 Mill. S; 1/15518 ~ 

3'5 Mill. S). 

Davon für Konjunktur- oder ein
zelbetriebliche Beschäftigungs
schwierigkeiten gemäß § 27 (1) a 
und d 120'0 Mill. S, für saisonale 
Beschäftigungsschw:ier~gkeiten ge
mäß § 27 (1) bund c 110'0 Mil!. S 
und für längerfristige. Beschäfti
gungsschwierigkeiten gemäß § 35 
150'0 Mill. S. 

185'0 Mill. S für Lehrausbildung und Berufsvor
ber,eitung 

(1/15516 ~ 177'5 Mill. S; 1/15518 
~ 7'5 Mill. S). . 

Davon für Ausbildungsbeihilfen an 
Lehrlinge gemäß § 19 (1) a 
94'0 Mill. S, für Ausbildungsbeihil
fen an Betriebe und Institutionen 
gemäß § 19 (1) a 71'0 Mill. Sund 
für Berofsvorlbereitung gemäß § 19 
(1) b 20'0 Mill. S. 

115'0 Mill. S für Behinderte gemäß § 16 

(1/15516 ~ 130'0 Mil!. S). 

Davon für Mobilitätsförderung 
gemäß § 19 (1) b bis k und § 26 
75'0 Mill. S, für' Arbeitsbeschaf
fung gemäß § 27 (1) abis d und 
§ 35 25'0 Mill. S und für Lehr
aushildung und Berufsvorhereitung 
gemäß § 19 (1) a und b 15'0 Milil. S. 

2'0 Mill. S für Ausländer 

(1/15516 ~ 2'0 Mill. S). 
Davon für Mobilitätsförderung ge
mäß § 19 (1) b bis kund § 26 
17 Mill. S und für Lehrausbildung 
und Berufsvorhere'itung gemäß § 19 
(1) a und b 0'3 Mill. S. 

100'0 Mill. S für Ausstattung (Investitionsförde
rung) 

(1/15516 ~ 100'0 Mill. S). 

Für Schulungseinricht]Jngen gemäß 
§ 26 100'0 Mill. S. 

Ansatz 1/15547 Sonderunterstützung 

Nach § 1 Absatz 1 Ziffer 1: 

Angenommen wurden 1.400 Anspruchsberech
tigte, die eine Sonderunterstützung von durch
schnittlich rund 9.880 Schilling monatlich und 
zwei Sonderzahlungen erhalten. Die Leistungen 
beinhalten auch die Krankenversicherungsbei
träge. 

Nach § 1 Absatz 1 Ziffer 2: 

Angenommen wurden 4.000 Anspruchsberech
tigte, die eine Sonderunterstützung von durch
schnittlich rund 5.250 Schilling monatlich erhal
ten. Die Leistungen beinhalten auch die Kran
ken versicherungsb ei träge. 

Ansatz 1/15557 Leistungen nach dem 
Arbeitslosen versicherungsgesetz 

Angenommen wurden im J ahl'esdurdlSchniu: 
37.700 Bezieher von Arbeitslosengeld und 12.500 
Bezieher von Notstandshilfe. Das durchschnitt
liche Arbeitslosengeld wurde mit 69.480 Schil
ling pro Jahr (5.790 Schilling monatlich), die 
durchschnittliche Notstandshilfe mit 40.800 Schil
ling pro Jahr (3.400 Schilling monatlich) veran
schlagt. Der Ansatz für das Karenzurlaubsgeld 
entspl'id1t einem Durchschnittsbetrag von 
51.420 Schilling pro Jahr (4.285 Schilling monat
lich) für 35.700 Bezieherinnen im Jahresdurch
schnitt. 

Für die Krankenversicherung der unterstützten 
Al'beitslosen wurden rund 7'5 v. H. des doppel
ten Unterstützungs aufwandes veranschlagt. 

Ansatz 1/15577 Überweisung an den Reserve
fonds nach dc;m AIVG 

Hier wurde der überschuß aus der Gebarung 
der Arbeitsmarktverwaltung im Sinne des § 64 
Abs. 5 AIVG 1977 veranschlagt. 
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Ansatz 1/15587 Kostenersatz an die Träger der 
Kranken versicherung 

Der hier veranschlagte Betrag entspricht 
1'0 v. H. der mit 8.047 Millionen Schilling ver
anschlagten Einnahmen an Arbeitslosenversiche
rungsbeiträgen (siehe Ansatz 2/15580). 

Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz, 
BGBl. Nr. 235/1962, in der geltenden Fassung; 

Mutterschutzgesetz, BGBl. Nr. 76/1957, in der 
geltenden Fassung; 

Wohnungsbeihilfengesetz, BGBl. Nr. 229/1951, 
in der geLtenden Eassung; 

Ansatz 1/15597 Beitrag der Arbeitslosenver- Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, BGBl. 
sicherung zur Schlechtwetterentschädigung im Nr. 609, in ,der geltenden Fassung. 
Baugewerbe 

Beitrag der Arbeitslosenversicherung nach Maß
gabe der Bestimmungen des Bauarbeiter-Schlecht
wetterentschädigungsgesetzes 1957, BGBl. Nr.129/ 
1957, § 12 (1) bund (3) in der dzt. geltenden 
Fassung. 

Ansatz 2/15580 Arbeitslosenversicherungs
beiträge 

Der Al'beitslosenversicherungsbeitrag gemäß 
§ 61 AIVG 1977 ist his zu der für die Kranken
versimerung geltenden Beitragsgrundlage, wobei 
diese im Jahre 1981 bis zu einem Höchstbetrag 
von 510 Schilling kalendertäglich (15.300 Schil
Ling ffionatillich) zu herücksichtigen ilSlt, einz.uh,eben. 

Der Ermittlung der Einnahmen an Arbeits
losenversicherungsbeiträgen wurden 2,190.000 
für den Fall der Arbeitslosigkeit Versicherte mit 
einer durchschnittlichen Beitragsgrundlage von 
10.871 Schilling monatlich zugrunde gelegt. 

Titel 156 Einrichtungen der Arbeitsmarktver
waltung (11) 

Sachaufwand Einnahmen 
Mill. S 

1979 ,,) .............. . 475'5 488'3 
1980 ~.*) ............... 440'5 466'5 
1981 'f~') ., ............. 481'5 549'6, 

Unterschiede der Gebarung 

Durch die zu erwartenden Lohnerhöhungen 
ist mit einem Ansteigen des Aufwandes für 1981 
gegenüber dem Voranschlag 1980 und dem Er
folg 1979 zu rechnen. 

Im einzelnen ist zu bemerken: 

Paragraph 1/1560, 1/1561 und 2/1560 Sdllecht
wetterentschädigung im Baugewerbe 

Veranschlagt ist der Aufwand an Schlechtwet
terentschädig'..lngzuzüglich eines Pa'..lSchalbetrages 
als Abgeltung für die während der Zeit des Ar
beitsausfalles von den Dienstgebern geleisteten 
Sozialabgaben sowie auch der Kostenersatz an 
die Träger der Krankenversicherung für die 
Einhebung des SchIech twetterentschädigungsbei
trages. 

Der Schlechtwetterentschädigungsbeitrag be
trägt 1'4 v. H. des Arbeitsverdienstes, wobei 
dieser bis zu der im Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetz in der 'Pensionsversicherung festge
setzten Höchstbeitragsgrundlage (§ 45 Abs. 1lit. b 
ASVG) zu berücksichtigen ist. Die im Jahre 1981 
aus dem Sdllechtwetterentschädigungsbeitrag zu 
erwartenden Einnahmen wurden' auf Grund des 
Erfolges 1979 und unter Berücksichtigung der 
bereits eingetretenen und noch zu erwartenden 
Lohnerhöhungen errechnet. Hieraus ergibt sich 
ein voraussichtlicher Beitrag der AIV zur Schlecht
wetterentschädigu~g von rund 1357 Millionen 
Schilling . 

Ansatz 1/15627 Überbrückungshilfen an 
ehemalige öffentlim Bedienstete 

Hier ist der Aufwand für Unterstützungs~ 
leistungen (einschließlich Krankenversicherung) 
nadl diesem Bundesgesetz veranschlagt. 

Die gegenüber dem Erfolg 1979 höheren Ansatz 1/15647 Ersatz der Sonderunterstützung 
Einnahmen betr·effen im wesentlichen die nach dem Mutterschutzgesetz 
Schlechtwetterentschädigungsbeiträge. 

Gesetzliche Grundlagen 
Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetz 

1957. BGBl. Nr. 129, in der geltenden Fassung; 

Bundesgesetz über die Gewährung von über-

Veranschlagt ist der voraussichtliche Aufwand 
an Sonderunterstützung, den der Bund nach § 33 
des Mt~tterschutzgesetzes den Kra.nkenkassen zu 
ersetzen hat. 

brückungshilfen an ehemalige Bundesbedienstete, Ansatz 1/15657 Leistungen nach dem 
BGBl. Nr. 174/1963, in der geltenden Fassung; Wohnungsbeihilfengesetz 

*) Erfolg. 
',.') Bundesvoranschlag. 

Hier ist der Aufwand an Wohnungsbeihilfen 
fUr Arbeitsl~se während des Bezuges von. Ar-
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beitslosengeld und während des Bezuges von Not
stands hilfe, für Bezieherinnen von Karenzurla~bs
gdd somie für B.ezieher von Leistungen nach 
§ 23 AIVG (Rentenbevorschussung) veranschlagt. 

Behörden und WerkstäHen 

Landesinvalidenamt für Wien. Niederöster
reich und Burgenland in Wien, Prothesenwerk
stä tte in Wien; 

Landesinvalidenamt für Oberösterreich In 

Ansatz 1/15667 Kostenersatz für die Einhebung Linz, Prothesenwerkstätte in Linz: 

des Sonderbeitrages Landesinvalidenämter für Kärnten in Klagen-
Der Ansatz sieht den' anteilmäßigen Kosten- rurt, Salzburg in Salzburg, Steiermark in Graz, 

ersatz an die Krankenversicherungsträger für Tirol in Innsbruck und Vorarlberg in Bregenz. 
die Einhebung des auf die Arbeitslosenver-
sicherung ·entfallenden Anteiles an dem heson
deren Beiuag gemäß § 12 des Bundesgesetzes 
über Wo:hnungsbeihilfen, BGBl. Nr. 229/1951, 

Im einzelnen ist zu bemerken: 

vor (siehe auch die Erläuterungen zum Titel Paragraph 1/1570 Landesinvalidenämter 
1/163). 

Titel 157 Einrichtungen der Kriegsopfer- und 
Heeresversorgung 

Persooal· Sach- Einnahmen 
aufwand Summe 

MU!. 5 

1979 ") 163'5 5.482'8 5.646'3 48'6 

1980 ,:.,:-) 178'0 5.668'6 5.846'6 50'4 

1981 ",:-) 189'4 5.854'8 6.044'2 50'9 

Unterschiede der Gebarung 

Der Mehr'becLa-rf be~ Per~ona1aIUJw~d 1st 
hauptsächlich auf Bezugserhöhungen zurückzu
führen. 

Der Sachmehraufwand - abgesehen von den 
V erso.rgung~g,ebühren - betr,ifft ,die Heilfür
sorge auf Grund der zunehmenden Inanspruch
nahmevon Leistungen und die Krankenversäche
.rung. 

Gesetzliche Grundlagen 

Kriegsopferversorgungsgesetz (KOVG) 1957, 
BGBl. Nr. 152, in der geltenden Fassung; 

. Verordnung über die Rentenanpassung in der 
Kriegsopferversorgung für das Kalenderjahr 
1981, BGBl. Nr. 000/0000; 

Vertrag zwischen der Republik Osterreich und 
der Bundesrepublik Deutschland über Kriegs
opferversorgung und Beschäftigung Schwerbe
schädigter, BGBl. Nr. 218/1964; 

Heeresversorgungsgesetz (HVG), BGBl. Nr. 27/ 
1964, in der geltenden Fassung; 

Verordnung über die Feststellung der Auf
wertungsfaktoren der Mindest- und Höchstbe
messungsgrundlage und die Rentenanpassung in 
der Heeresversorgung für das Kalenderjahr 1981 
BGBl. Nr. 000/0000. . 

*) Erfolg. 
""') Bundesvoransmlag. 

Dieser Paragraph umfaßt den Personal aufwand, 
die Ausgaben für Anlagen und die Aufwendun
gen aller Landesinvalidenämter. 

Anlagen 

H~er ,ist inshesondere ,d1e Erneuerung von 
BÜl'omaschinen und Einrichtungsgegens~änden 
vo rg;es ehen. 

,Aufwendungen 

Neben den laufenden Aufwendungen für den 
administrativen Betrieb der Landesinvaliden
ämter sind die Aufwendungen für die ärztliche 
Begutachtung (Reisekosten, Diäten sowie Ärzte
honorare) und für die bei jedem Landes
invalidenamt eingerichteten Schiedskommissionen 
(Sitzungsgelder und Reisekosten) veranschlagt. 

Paragraph 1/1572 Prothesenwerkstätten 

Die Prothesenwerkstätten in Wien und Linz 
gliedern: sich in je eine Mechaniker- und Banda
gistenwerkstätte. Beide 'Werkstätten erzeugen 
im Auftrage der Landesinvalidenämter Prothesen 
und orthopädische Behelfe für Anspruch'sberech
tigte und sind betriebs ähnliche Einrichtungen des 
Bundes. Der Linzer Werkstätte ist außerdem 
eine Schuhmacherwerkstätte für die Erzeugung 
orthopädischer Schuhe angeschlossen. 

Ansatz 1/15737 Heilfürsorge 

Ziel der Heilfürsorge ist, die Gesundheit und 
Erwerbsfähigkeit der Beschädigten möglichst 
wieder herzustellen, den Eintritt einer Verschlim
merung zu verhüten und die durch die Gesund
heitsstötung bedingten Beschwerden zu lindern. 
In diesem' Ansatz ist für die notwendige Be
handlung in Krankenanstalten, Heilstätten und 
ähnlichen Einrichtungen, für Kuren in verschie
denen Kurorten Oster reichs, ferner für ärztliche 
Hilfe, Zahnbehandlung, Beistellung von Heilmit
teln und Heilbehelfen vorgesorgt. 
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Ansatz 1/15747 Berufliche und soziale Maß
nahmen 

Die berufliche Ausbildung dient der Eingliede
rung oder Wiedereingliederung der Beschädigten 
in das Erwerbsleben. Weiters sind Maßnahmen 
Zur Ermöglichung ,der Fortsetzung der Erwerbs
tätigkeit und der sozialen Rehabilitation für Be
schädigte vorgesehen. Ihre Bedeutung verlagert 
sich infolge des steigenden Alters der Kruegsbe
schädigten zunehmend in ,den Bereich ,der Heeres
versorgung. 

Ansatz 1/15757 Orthopädische Versorgung 

Das Ziel der, orthopädischen Versorgung ist die 
Wiedergewinnung oder Erhöhung der infoJge 
Dienstbeschädigung . geminderten Erwerbsfähig
keit und die Behebung oder Erleichterung der 
Folgen der Dienstbeschädigung. Die orthopädische 
Versorgung umfaßt die Ausstattung mit Körper
ersatzstücken, orthopädischen und anderen Hilfs
mitteln sowie deren Wiederherstellung und Er
neuerung. 

Ansatz 1/15767 Versorgungsgc:bühren 

übersicht über den Stand der Rentenempfän-
ger: 

Stand 
Rentenempfänger 1. Juli 1978 1. Juli 1979 1. Juli 1980 
nach dem KOVG 

Kriegsbesch;Ld,igte 99.701 96.539 93.373 
W~twen ... .o .. .o.o ........ 83.570 81.938 79.932 
Waisen ............. 3.412 3.194 2.941 
Eltern (Kopfzahlen) 17.997 15.851 13.984 

Summe .. 204.680 197.522 190.230 

Rentenempfänger 
nach dem HVG 

Beschä,d~gte .......... 624 697 741 
Witwen .............. 20 28 30 
Waisen ................... 42 36 49 
Eltem ...................... 38 45 41 

Summe .. 724 806 861 

Der Voranschlag .1981 berücksichtigt die Er
höhungder Versorgungsleistungen mit 1. Jänner 
1981 auf Grund der Rentenanpassung, die Mehr
kosten auf Grund der 2. Etappe der Novelle 
zum KOVG vom 29. April 1980, BGBl. 
Nr. 225, und den Minderbedarf in folge des, 
na:tür:1ichen Rück,ga.nges der Zah1 der Anspruchs
berechtilgten. 

Von dem mit 5.521'402 Millionen Schilling Ansatz 1/15777 Krankenversicherung 
veranschlagten Gesamtaufwand entfallen 

auf Familienbeihilfen 4) ...........• 

auf Rentengehühr.en ,für Beschädigte 

Mill. S 

33'800 

Die Zahl. der pflichtversicherten Hinterbliebe
nen nach dem KOVG und HVG hat betra.gen: 

S"nd 
1. Juli 1978 1. Juli 1979 1. Juli 1980 

Hauptversicherte ., 19.535 18.405 17.315 
(KOV) ....................... . 2.447'.000 Zusatzy·ersich,erte .. 729, 608 503 --------------------

auf Rentengebühren für Witwen Summe.. 20.264' 19.013 17.818 
(KOV) .. .. . .. .. .. • .. . . .. .. .. . . 2.722'600 

3Juf Rentengebühren für W,ais,en 
(KOV) ....................... . 

3iuf Renteng,ebühren für El,tern 
(KOV) ....................... . 

auf Rentengebühren für Beschä,digte 
(HV) ...................... .. 

auf Rentengebühren für Witwen 
(HV) .......... ~ ............ .. 

auf Rennengebühren für Waisen (HV) 

auf Rentengebühren für Eltern (HV) 

auf Sterhegeld (KOV und HV) .... 

auf Abfel'tigungen von WitWienrenten 
(KOV un,d HV) .............. .. 

und auf Renneruumwandlungen (KOV 
und HV) 'SIOwiJe Hilfeleistungen ,an 
Spätheimkehrer ............... . 

') Für 2.400 Anspruchsberechtigte. 

65'600 

Die der freiwillig Versicherten nach 
KOVG und HVG hat betragen: 

Stand 
1. Juli 1978 1. Juli 1979 1. Juli 1980 

194'500 Hauptversicherne .. 
Zusatzyersich,erte ., 

2.229 2.112 1.979 
935 799 640 

32'800 Summe .. 3.164 2.911 2.619 

Auch für 1981 wird ein weiterer Rückgang 
1'200 der Zahl der Versichel'ten im Bereiche des 

KOVGerwantet. 
1700 

0700 

15'100 

4'400 

. 2'002. 

Aluf Grund der NoveHe z,um KOVG vom 
26. April 1972, BGBl. Nr. 163, haJt der Haupt
versicherte einen Beitrag von 3 v. H. der Hin
terbliebenenrente zu leisten. 

In der f,l'leiw<ilLigen Versicherung ha't der 
Schwerbeschäd~@tle mona.dich für ,den Hauptver
sicherten einen Betrag von 281 Schilling und 
für jeden Zusatzversicherten 54 Schilling zu ent
richten. 

Der Aufwand der Träger der Krankenversiche
rung wird auf Grund der Novelle zum KOVG 
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vom 17. November 1977, BGBI. Nr. 614, vom 
BUl1'd voU ersetZJt. 

Paragraph 1/1578 Vertrag mit der Bundesrepu
blik Deutschland 

Die Aufwendungen auf Grund des V,ertrages, 
BGBI. Nr. 218/1964, betreffen im wesentlichen 
Heilfürsorge, Krankenbehandlung, orthopädische 
Versorgung und berufliche Ausbildung der deut
schen V ersorgungsberech tigten in österreich und 
der österreichischen Verso,rgungsberechtigten in 
der Bundesrepublik Deutschland. Der Aufwand 
für die deutschen Versorgungsberechtigten in 
österreich wurde mit 6'1 Millionen Schilling, 
der Ersatz des Aufwandes für die österreichi
schen Versorgungsberechtigten in Deutschland 
mit 2'1 M~lJ1j,olllen Sch,j,l:1ing veranschL.gt. 

Ansatz 2/15784 Vertrag mit der Bundesrepublik 
Deutschland/Kostenersatz 

Gemäß Artikel 11 des Vertrages, BGBL 
Nr. 218/1964, erstatten die Vertragsstaaten ein
ander den Aufwand des Vorjahres aus der Durch
führung des Vertrages. Für 1981 wurde ein 
Kostenersatz an österreich in der Höhe von 
6'3 Millionen Schilling angenommen. 

Ansatz 1/15798 Sonstige Fürsorge 

Die Entschädigungen an die österreichischen 
Bundesbahnen für die Gewährung von Fahrpreis
ermäßigungen an Beschädigte 5) mit einer Min
derung der Erwerbsfähigkeit von 70 v. H. an 
sind Pflichtleistungen. Nach den Meldungen der 
Landesinvalidenämter wurden im Jahre 1979 
10.3.41 Berechtigungsmarken für Beschädigte und 
1.744 Berechtigungsmarken für Begleitpersonen 
ausgegeben. 

Der Veranschlagung für 1981 liegen 11.000 
bzw. 1.750 Marken zugrunde. Dem Aufwand von 
1'240 Millionen Schilling stehen Kostenersätze des 
Ausgleichsoaxfonds für Fahrtausweise (50 S pro 
Ausweis) in Höhe von 0'550 Millionen Schilling 
gegenüher. 

gleichstaxen sowie aus den Erträgnissen der Ver
anlagung des Fondsvermögens. Die Mittel des 
Fonds sind für Zwecke der Fürsorge für die nach 
dem InvalideneinsteIIungsgesetz begünstigten Per
sonen, zur Ausstattung von geschützten Werk
stätten mit Maschinen und sonstigen Behelfen, 
für die Gewährung von Zuschüssen an 
Betriebe zur Erleichterung der Einstellung und 
Beschäftigung von Invaliden, für Zwecke der 
Fürsorge für die nach dem Kriegsopferversor
gungsgesetz anspruchsberechtigten Personen so
wie für Inhaber einer Amtsbescheinigung oder 
eines Opfer ausweises und die Kinder dieser Per
sonengruppen zu verwenden. 

Der Fonds w.ird vom B,undesministeriumfür 
soziale Verwaltung unter Mitwirkung eines Bei
rates verwaltet, in dem außer den organisierten 
Kriegsopfern und den sonstigen begünstigten 
Personen auch die gesetzlichen Interessenvertre
tungen der Dienstnehmer und Dienstgeber ver
treten sind. 

Kriegsopferfonds 

Der Kriegsopferfonds hat seine Rechtsgrund
lage im Bundesgesetz BGBl. Nr. 217/1960 und 
wird vom Bundesministerium für soziale Ver
waltung unter Mitwirkung eines Beirates ver
waltet. Zweck des Fonds ist die Fürsorge für 
Beschädigte und Witwen mit einem Anspruch 
auf eine Rente nach dem Kriegsopferversorgungs
gesetz, die einer finanziellen Hilfe bedürfen, und 
zwar durch Gewährung zinsenfreier Darlehen. 

Dem Fonds fließen keine Mittel aus dem Bun
deshaushalt zu. 

Titel 159 Verschiedene Dienststellen 

Personal- S.eh· Einnahmen 
oufwand Summe 

Mill. S 

1979 *) .......... 75'0 19'2 94'2 2'8 

1980 "*) .......... 8S'6 247 113'3 2'S 

1981 *,,) .......... 947 24"8 119'5 2'8 

Außerdem ist bei diesem Ansatz für dieGewäh- Unterschiede der Gebarung 
rung von Sonderfürsorgeleistungen in Notstands- Das Ansteigen des Personalaufwandes ist 1m 
fällen vorgesorgt. wesentlichen durch Bezugserhöhungen und er

Ausgleichstaxfonds 

Der Ausgleichstaxfonds hat seine Rechtsgrund
lage im § 10 des InvaIideneinsteIIungsgesetzes 
1969, BGBL Nr. 22/1970, in der Fassung BGBL 
Nr.11111979. 

Die Einnahmen des Fonds. bestehen aus den 
nach dem InvalideneinsteIIungsgesetz 1969 und 
dem Opferfürsorgegesetz zu entrichtenden Aus-

5) Siehe Erlaß des Bundesministeriums für soziale 
Verwaltung vom 7. März 1951, ZI. IV-29.170-15/1951. 

höhte Mehrleistungsvergütungen sowie durch 
Planstellenvermehrungen im Bereich der Ar
beitsinspektion bedingt. 

Gesetzliche Grundlagen 

Arbeitsverfassungsgesetz, BGBL Nr. 22/1974, 
in der geltenden Fassung; 

Einigungsamtsgeschäftsordnung, BGBL Nr. 354/ 
1974, in der geltenden Fassung; 

*) Erfolg. 
**) Bundesvoranschlag. 
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Heimarbeitsgesetz 1960, BGBl. Nr. 105/1961, 
in der geltenden Fassung; 

Veror,dnuog über die Ernichtung von Heim
ar:beitskommissionen, BGB!. Nr. 264/1969, in 
der Fassung ,der Verordnung !BGB!. Nr. 132/ 
1978; 

Heimarbei tskommissions-Rahm engeschäfts
ordnung, BGBl. Nr. 223/1954, in der Fassung 
der Vero~dmmgen BGBl. Nr. 176/1960 un:d 
7/1978. 

im Rahmen ihres Wirkungsbereiches den gesetz·· 
lichen Schutz der Arbeitnehmer (Lehrlinge) wahr
zunehmen. Es bestehen 19 Arbeitsinspektorate, 
u. zw.: 7 Inspektorate mit dem Sitz in Wien 
(der Wirkungsbereich von 2 Arbeitsinspektoraten 
erstreckt sich ZUm Teil auch auf Gebiete von 
Niederösterreich,. während das Arbeitsinspektorat 
für Bauarbeiten hinsichtlich der Ingenieurbauten 
das gesamte Gebiet von Niederösterreich zu be
treuen hat) und je ein Inspektorat in Wiener 
Neustadt, St. Pölten, Krems, Linz, Vöddabruck, 
Salzburg, Graz, Leoben, Klagenfurt, Innsbruck 

Arbeitsinspektionsge&etz 1974, BGBl. Nr. 143; (mit einer Außenstelle in Lienz), Bregenz und 
Strahlenschutzgesetz, BGBl. Nr. 227/1969; 'Eisenstadt. Durch das Inkrarttreten des Bundes
StraMenschutzverordnung, BGBI. Nr. 47/1972; bediensteten-Schutzgesetzes BSG, BGBl. 
Buooesbediensteten-Schutzgesetz - BSG, BGBl. Nr. 164/1977, mit 1. Jänner 1978 wurde der Auf-

Nr. 164/1977. g3lbenbereichder Arbeitlsinspektion auf dLe 
Dienststellen des Bundes, ausgenommen jener, 
die der Verk'ehrs~Arheitsinspektion unterliegen, 
au~edehnt. 

Paragraph 1/1590 Einigungsämter, Schlichtungs
stellen, Heimarbeitskommissionen 

Organisation 

Anzahl der Ämter: 

14 Einigungsämter, u. zw. eines in Wien, 5 in 
Niederösterreich, 2 in der Steiermark und je 
eines in den übrigen Bundesländern; 

bei den Einigungsämtern Wien, Linz, Salzburg, 
Innsbruck, Feldkirch, Graz, Klagenfurt und 
Eisenstadt sind auf Antrag Schlichtungsstellen 
gemäß § 144 Abs. 1 Arbeitsverfassungsgesetz zu 

.. errichten; 

5 Heimarbeitskommissionen, u. zw. 4 in Wien 
und eine in Vorarlberg. 

Gebarung 

Hinsnchdich der Einigungsämter 'sind veran
schlagt: die Aufwandsentschädigungen für die 
Vorsitzenden, deren Stellvertreter und die Kanz
leibediensteten; die Entschädigungen der Mit
glieder und Ersatzmitglieder und andere Ver
waltungsa'ufwendungen. 

Die Kanzleigeschäfte der Einigungsämter wer
den von den Kanzleien der am gleichen Ort be
findlidlen Arbeitsgerichte besorgt. 

Hinsichtlich der Schlichtungsstellen sind die 
Aufwandsentschädigungen <der Vorsitzenden und 
Beisit:uer berücksichtigt. 

Paragraph 1/1592 Arbeitsinspektion 

Aufgaben ;und Organisation 

Die Arbeitsinspektion hat auf Grund des 
Arbeitsinspektionsgesetzes 1974, BGBl. Nr. 143, 

Anlagen 

Von den zur Verfügung stehenden Dienst
kraftwagen sind 3 im Jahre 1981 durch neue zu 
ersetzen. Der restliche Voranschlag betrifft die 
Anschaffung von Büromaschinen und Amtsaus
stattung sowie von Meßgeräten, insbesondere für 
den Strahlenschutz. 

Förderungsausgaben 

Nach § 2 Abs. 4 des Arbeitsinspektionsgesetzes 
1974 hat ,die Arbeitsinspektion auf die Weiter
entwicklung des Arbeitnehmerschutzes besonders 
zu achten und nötigenfalls die hiefür not
wendigen Veranlassungen zu treffen. Auch wurde 
bereits in dem gemäß § 24 Abs. 3 des Forschungs
förderungsgesetzes, BGBl. Nr. 377/1976, von der 
Bundesregierung dem Nationalrat vorgelegten Be
richt 1974 ausgeführt, daß die durch die Entwick
lung in den Betrieben auftretenden Probleme auf 
dem Gebiet des tedmischen und arbeitshygie
nischen Arbeitnehmerschutzes eine verstärkte 
Förderung der Forschungstätigkeit in diesem Be
reich erfordern. Zu diesem Zweck ist auch die 
Durchführung einschlägiger Untersuchungen 
durch hiefür geeignete Personen oder Einrichtun
gen zu veranlassen oder zu fördern. Der Ansatz 
für Förderungsausgaben ,dient dieser der A1"heits
inspektion auferlegten Verpflichtung. 

Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen) 

Auf Grund des Strahlenschutzgesetzes, BGBI. 
Nr. 227/1969, und der Strahlenschutzverordnung, 
BGB!. Nr. 47/1972, ist der Bund verpflichtet, die 
Kosten der ärztlichen Untersuchungen beruflich 
strahlenexponierter Personen zu einem Drittel, 
für einen besonde'renPeTISonenkreis jedoch zur 
Gäinze, ZlU tlia;gen. Die Kosten der Unter>Suchun
gen aUJf Inko1"p0aiatiori ra:ruoaküver Stoff'e (Ganz
körpermessungen und Ausscheidungsanalysen) 
sind besonders hoch. 
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Aufwendungen 
Für die Durchführung der Aufgaben der Ar

beitsinspektion sind 272 Planstellen für Ar
beitsinspektören vorgesehen. Die Tätigkeit dieser 
Organe erfolgt zum größten Teilim Außendienst; 
in erster Linie werden Betriebsinspektionen 
durchgeführt. Ferner nehmen die Arbeitsinspek
toren an kommissionellen Verhandlungen im 

Zuge der Errichtung oder Erweiterung von 
Betriebsanlagen teil und führen besondere Er
hebungen in Angelegenheiten des technischen u.nd 
arbeitshygienischen Arbeitnehmerschutzes sowie 
des Verwendungsschutzes durch. Infolge des 
großen Umfanges der Außendiensttätigkeit ent
fallen rund 54010 der Aufwendungen auf Inland
reIsen. 
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Kapitel 16 Sozialversicherung 
Gesamfgebarung 

1979 ~") ........... ' .... . 
1980 t,,'f) .............. .. 
1981 ~:'f) ............... . 

Ausgaben Einnahmen 
Mill. S 

25.569'4 1.245'2· 
23.371'3 936'5 
24.850'0 1.001'0 

Im einzelnen ist zu bemerken: 
Titel 160 Bundesministerium; Pensionsversiche
rung (Bundesbeitrag) 

1979 'f) ............... . 
1980 'f'f) ............... . 
1981 *'f) ............... . 

Sach.ufwand 
Mill. S 

17.962'8 
15.951'5 
17.196'2 

Einnahmen 

354'8 
0'0 
0'0 

Die für die Entwicklung der Gesamtausgaben 
maßgeblichen Umstände können ,den Erläute- Unterschiede der Gebarung 
rungen zu ,den einzelnen TQtem entnommen 
werden. 

Gesetzliche Grundlagen 

Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG), 
BGBl. Nr. 189/1955, in der derzeit geltenden 
Fassung (35. Novelle), BGBL Nr. 000/0000; 

Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz 
(GSVG), BG'Bl. Nr. 560/1978, inder derzeit gel
tenden Fassung (3. Novelle), BGBL Nr. '000/ 
0000; 

Bundesgesetz über die Sozialversicherung 
frei.beruflich selbständig ErwerbstätJiger (FSVG), 
BGBt Nr. 624/1978, an ,~er d1erzeit ~elten.den 
Fassung (2. Novelle), BGBL Nr. 000/0000, unter 
Berü~sichtigung der Vermdnrung des Bundesmini
sters für soz,iale Verwallo=g vom 23. D~zemiher 
1978, BGBl1. Nr. 662/1978; 

Bauern -Sozial versicherungs gesetz (BSVG), 
BGBI. Nr. 559/1978, ,in -der derzeit geltenden 
Fassung (3. Novelle), BGBI. Nr. 000/0000; 

Pensionsanpassungsgesetz (PAG), BGBL Nr. 96/ 
1965 (für 1981 Richtzahl und Anpassungsfaktor 
je 1'051 gemäß BGBl. Nr. 000/0000 und 000/ 
0000); -

Finanzausgleichsgesetz 1979 (FAG 1979), BGBl. 
Nr.673/1978; 

Wohnungsbeihilfengesetz, BGBL Nr. 229/1951, 
in der derzeit geltenden Fassung, BGBl. Nr. 000/ 
0000; 

Auslandsrenten-übernahmegesetz (ARüG), 
BGBl. Nr. 290/1961, samt Ergänzung, BGBL 
Nr. 114/1962; 

Beamten-Kranken- und Unfallversimerungs
gesetz (B-KUVG), BGBl. Nr. 200/1967, in der 
derzeit geltenden Fassung (9. Novelle); BGBL 
Nr. 000/0000; 

Sozial versicherungs-Änderungsgesetz 1977 (SV
ÄndG 1977),BGBl. Nr. 648/1977; 

Sozialrem ts-Änderungsgesetz 
ÄndG 1978), BGBL Nr. 684/1978; 

1978 (SR-

Bundesgesetz, mit dein sozialversicherungs
rechtliche Vorschriften geändert werden, BGBl. 
Nr. 196/1980. 

*) Erfolg. 
**) Bundesvoranschlag. 

Die Pensionsanpassung durch das Pensionsan
passungsgesetz und die natürliche' Zunahme der 
Pensionslast (höhere Bemessungsgrundlagen und 
höhere Steigerungsbeträge durch längere Ver
sicherungszeiten beim Neuzugang der Pensionen) 
bewirken eine Steigerung der Gesamtaufwendun
gen der Pensionsversicheningsträger. Durch die 
Maßnahmen des Sozialversicherungs-Änderungs
gesetzes 1977, des Sozialrechts-Änderungsgesetzes 
1978 und der Novellenpakete der Jahre 1979 und 
1980 - vor allem auf dem Sektor der Erträge 
in der Pensionsv'ersicherung - wird der Bundes
haushalt ab dem Jahre 1978 hinsimrlich der Bun
desbeiträge entlastet~ 

Aufwand 

In der Pensionsversimerung nam dem ASVG 
leistet der Bund gemäß § 80 ASVG für jedes 
Geschäftsjahr einen Beitrag in der Höhe des Be
trages, um den 101'5 v. H. der Aufwendungen 
die Erträge übersteigen. Hiebei sind bei den 
Aufwendungen -die Ausgleichs:z,ulagen und die 
Wohnungsbeihilfen, bei den Erträgen der Bundes
beitrag, die Ersätze für Ausgleimszulagen und 
Wohnungsbeihilfen außer Betracht zu lassen. 

In der Pensionsvers~cherui1g nach dem GSVG 
hat der Bund gemäß § 34 Abs. 1 GSVG für 
jedes Geschäftsjahr aus dem Aufkommen an 
Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag 
und dem Gewerbekapital einen Betrag in der 
Höhe der für dieses Jahr fällig gewordenen Bei
träge zur PeMonsversicherung gemäß § 27 zu 
überweisen. Gemäß § 34 Abs. 2 leistet der Bund 
darüber hinaus .einen Beitrag in der Höhe des 
Betrages, um den 101'5 v. H. der Aufwendungen 
die Erträge übersteigen. 

In. der Pens.ionsversimerung nach ,dem BSVG 
hat ,der Bund gemäß § 31 Abs.3 BSVG fUr jedes 
Geschäftsjahr einen Betrag in der Höhe 
der für dieses Jahr fällig gewordenen 
Beiträge gemäß § 24 Abs.2 zu leisten.' Hiefür ist 
vor al1em das Aufkommen an Abgabe von land
und forstwLrtschaftlichen Betrieben nach dem 
Bundesgesetz BGBl. Nr. 166/1960 zu verwenden. 
Gemäß § 31 Abs. 4 leistet der Bund darüber 
hina;us einen Beitrag ~n der 'Höhe de,s Betrages, 
um den 101'5 v. H. -der Aufwendungen di'e Er
träge. übeI1Soeigen. 

*) Erfolg. 
"*) Bundesvoranschlag. 
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62 Kapitel 16 - Titel 160 

In der Pensionsversicherung nrach dem GSVG 
bzw. dem BSVG sind bei der Berechnung des 
Bundesbeitrages gemäß § 34 Abs.2 bzw. § 31 
Abs. 4 bei den Aufwendungen die Ausgleichszu
lagen, bei den Erträgen .der Bundesbeitrag und 
die Ersätze für Ausgleichszulagen außer Betracht 
zu lassen. 

Durch die Bestimmungen des Sozialversiche
rungs-Änderungsgesetzes 1977 verminderte sich 
~n den Jahren 1978 hilS 1980 m den drei Pen
sionsversicherungen der Jeweils angegebene Hun
dertsatz von 101'5 v. H. auf 100'5 v. H. Diese 
Regelung wird durch das Novellenpaket 1980 
auch für das Jahr 1981 beibehalten. 

Berechntingsgrundlagen: 

Ansatz 1116007 Pensionsversicherungsanstalt 
der Arbeiter; Bundesbeitrag 

Durchschnittlicher Stand an Pen-
sionen ..................... . 

Durchschnittlicher Stand an Pflicht-
versicherten 

100'5 v. H. der Aufwendungen 
ohne Ausgleichszulagen und 
Wohnungsbeihilfen ......... . 

ab: Erträge ohne Ersätze für Aus
gJeichszulagen und WohnunglS
beihilfen uoo ohne Bundesbei-
trag ........................ . 

Bundesbeitrag für 1981 ......... . 

Anzahl 

809.050 

1,311.750 

Mill. 5 

49.833'9 

43.651'8 

6.182'1 

Ansatz 1/16027 Versicherungsanstalt der öster
reichischen Eisenbahnen; Bundesbeitrag 

Durchschnittlicher Stand an Pen- Anzahl 

100'5 v. H. der Aufwendungen 
ohne Ausgleichszulagen und Mill. S 

Wohnungsbeihilfen ........... 33.447"4 

ab: Erträge ohne Ersätze für Aus-
gleichszulagen und Wohnungsbei-
hilfen und ohne Bundesbeitrag . . 33.300'0 

Bundesbeitrag für 1981 ........ 147"4 

Ansatz 1/16047 Versicherungsanstalt des öster
reichischen Bergbaues; Bundesbeitrag 

Durchschnittlicher Stand an Pen- Anzahl 

sionen ....................... 30.525 

Durchschnittlicher Stand an Pflicht-
versicherten ;................ 15.150 

100'5 v. H. der Aufwendungen 
ohne Au·sgleichszulagen und Mill. S 

Wohnungsbeihilfen ........... 2.807"0 

ab: Erträge ohne Ersä~e für 
Ausgleichszulagen und Woh
nungsbeihilfen und ohne Bun-
desbeitrag ................... 2.189'4 

Bundesbeitrag für 1981 .......... 617"6 

Ansatz 1/16057 überweisung gemäß § 34 (1) 
GSVG 

überweisung aus dem Aufkom
men an Gewerbesteuer in der 
Höhe der für 1981 fällig gewor
denen Beiträge zur Pensionsver
sicherung gemäß§ 27 GSVG ., 

Mill. S 

2.725'0 

Sionen ..................... . 

Durchschnittlicher Stand an Pflicht-

15.700 Ansatz 1/16067 Sozialversicherungsanstalt der 
gewerblichen Wirtschaft; Bundesbeitrag 

versicherten ................. . 

100'5 v. H. der Aufwendungen ohne 
Ausgleichszulagenund Woh-
nungsbeihilfen ............. . 

ab: Erträge ohne Ersätz·e ffir Aus
gleichszulagen und Wohnungs
beihilfen und ohne Bundesbei-
trag ....................... . 

Bundesbeitrag für 1981 ......... . 

25.600 
Durchschnittlicher Stand an Pen..; 

Mill. S 
sionen ..................... . 

1.005'0 Durchschnittlicher Stand an Pflicht
versicherten nach dem GSVG .. 

884'4 

Durchschnittlicher Stand an Pflicht
versicherten nach dem FSVG ., 

120'6 100'5 v. H. der Aufwendungen 
ohne Ausgleichszulagen ....... . 

Anzahl 

135.200 

168.500 

3.450 

Mill. S 

8.854'0 

Ansatz 1/16037 Pensionsversicherungsanstalt der 
Angestellten; Bunde~beitrag 

ab: Erträge [einschließlich der 
überweisUng gemäß § 34 (1) 
GSVG und der überweisung 
gemäß § 12 (3) WEG] ohne Er
sätze für A'IlISgleichszuJagen und 

Durchschnittlicher Stand an Pen- Anzahl 

sionen ..................... . 328.550 

Durchschnittlicher Stand an Pflicht- ohne Bundesbeitrag .......... 6.1377 ------versicherten ................ . 1,067.500 Bundesbeitrag für 1981 .......... 2.716'3 
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Kapitel 16 - Titel 160 bis 162 63 

Ansatz 1/16077 Betrag gemäß § 31 (3) BSVG 

überweisung eines Betrages in ,der Höhe 
der für 1981 fällig gewordenen Bei-

MilI.S 

träge gemäß § 24 (2) BSVG ... . . . . . 1.720'0 

Ansatz 1/16087 Sozial versicherungsanstalt der 
Bauern; Bundesbeitrag 

Anmhl 

Durchschnittlicher Stand an Pensionen 174.150 

Durchschnittlicher S,tand an Pflichtver-
sichterten .................. , ..... 177.700 

100'5 v. H. der Aufwendungen ohne 
Ausgleichszulagen ................ . 

ab: El'\träge [einschließlich Ides Betra~es 
gemäß § 31 (3) BSVG und der über
weisung gemäß § 12 (3) WBG} ohne 

Mill. S 

7.151'6 

2. wenn die Voraussetzungen nach 1. 
nicht zutreffen .............. 3.703 

b) für Pensiousberechtigte auf Witwen
(Witwelr)peml~on ", ... , .. ,.... 3.703 

c) für PerusioMberechcigte auf Waisen
pens,ion 
1. bis zur Vollend'UIlig des 24. Lebens-

jahres , ............... ,....... 1.383 
fa:Hs beide ElternteiJe verstorben 
si:n>d .,., .. ,." .. ,."........ 2.078 

2. nach Vollendung des 24. Lebens-
j.a:hres .. ,., •... , ..... , .... , .. ,. 2.456 
falls beide Elternteile verstorben 
t&ind ....... , ....... , ...... ,. 3.703 

Der Richtsatz nach lit. a erhöht sich für jedes 
Kind um 398 Schilling. 

4.184'4 Titel 162 Bundesministerium; LeistulD.gen zur 
Krankenversicherung . 

Ersätze für Ausgleichszulagenund ohne 
Bundesbeitrag ................ , ... . ----

Bundesbeitrag (ür 1981 .............. . 2.967'2 

Tite1161 Bundesministerium; Ausgleichszulagen 
SachaWwand Einnahmen 

1979 'f) 
1980 'f'f) 
1981 *f) 

Unterschiede der Gebarung 

Mill. S 

5.4517 
5.5597 
5.826'7 

0'0 
0'0 

Im Jahr 1981 ist der gegenüber den Vorjah
ren stärkere Anstieg der Ausgaben vor allem auf 
die über die normale Anpassung hinausgehende 
Erhöhung aller Richtsätze ab 1. Jänner 1981 (für 
verheiratete Pensionsberechtigte aus eigener Pen
sionsversicherung um 6'40/0, für alle übrigen um 
6% an Stelle von 5'1%) zurückzuführen. 

Aufwand 

Nach den B,esoimmungen des Finanzaus
gleichsgesetzes 1979 trägt der Bund die nach dem 
ASVG, GSVG und BSVG ausbezahlten Aus
gleichszulagen. Bei der Ermittlung der Ansätze 
wurde auf die derzeitige Handhabung der Re
furudierung der Ausgleichszulagen B,edacht ge
nommen. 

Gemäß den §§ 293 ASVG, 150 GSVG und 
141 BSVG betragen die Richtsätze ab 1. Jänner 
1981: 

a) für Pensionsberechtigte aus e~gener 
Pensionsversicherung 
1. wenn sie mit dem Ehega~ten (der 

Ehegatcin) im gemeinsamen Haus-

Schilling 

halt leben .................. 5.316 

*) Erfolg. 
'~*)Bundesvoransdllag. 

1979 'f) .................. 
1980 ,:.*) ...... . ........... 
1981 'f'f) \ .................. 

Unterschiede der Gebarung 

Sachaufwand Einnahmen 
MIlI.S. 

1.105'6 07 

743'5 0'0 

625'0 0'0 

Für die Jahre 1980 und 1981 ist die Vermin
derung der Ausgaben vor allem darauf. zurückzu
führen, daß ab 1. Jänner 1980 der Teilersatz des 
Aufwandes für das Wochengeld als Ausgabe im 
Kapitel 56 (Familienlastenausgleic;h) verre0-n~t 
wird. Wegen der Durchführung 1m nachhmem 
war für 1980 im Kapitel 16 noch ein Betrag von 
140 Millionen Schilling für das 4. Quartal 1979 
vorgesehen. In den Jahren 1979 bis 1981. ,ist 
außerdem kein Bundesbeitrag zum AusgleIchs
fonds· der Krankenversicherungsträger gemäß 
§ 447 a Abs. 3 ASVG zu leisten. 

Aufwand 

Gemäß § 31 Abs.l BSVG hat der Bund für 
jedes Geschäftsjahr einen Beitrag in der Höhe der 
Summe der in diesem Geschäftsjahr eingezahlten 
Beiträge gemäß den §§ 24 Abs. 1 und 27 zu 
leisten. 

Gemäß ,den §§ 132 a Abs.4 ASVG, 88 Abs.4 
GSVG rund 81 Abs.4 BSVG hat der 
Bund für Jugendlichenuntersuchungen den 
Trägern der Krankenversicherung 50 v, H. der 
Untersuchungskosten sowie 60 v. H, der Fahrt
kosten zu ersetzen. Im Jahre 1981 kommen die 
Ersätze für das Jahr 1980 zur Abrechnung. 

*) Erfolg, 
",,) Bundesvoransdllag. 

Zu 460 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)216 von 542

www.parlament.gv.at



64 Kapitel 16 - Titel 163 und 164 

Titel 163 Bundesministerium; Leistungen nach Titel 164 Bundesministerium; sonstige Leistun
dem Wohnungsbeihilfengesetz bzw. Sonderbei- gen zur Sozialversicherung bzw. sonstige Rück-
trag/Wohnungsbeihilfengesetz ersätze 

Sachaufwand Einnahmen 
Mill.S 

1979 ,,) ................ 879'0 88T9 

1980 ",,) ................ 936'5 936'5 

1981 ,:.~-) ........ ~ ........ 1.00TO 1.00TO 

Aufwand 

Gemäß § 12 Abs.2 des Wohnungsbeihilfenge
setzes erhalten die Träger der Krankenversiche
rung zur Abgeltung der Einhebungskosten eine 
Vergütung von 1 v. H. der abgeführten Bei
träge. 

Gemäß § 12 Abs. 3 dieses Gesetzes hat der 
Bund aus den Eingängen an Sonderbeiträgen 
(Ansatz 2/16304) .nach Abzug der Einhebungs
vergütung den Sozialversicherungsträgern zu
nächst die Aufwendungen für Wohnungsbei
hilfen zu ersetzen. Von dem hernach allenfalls 
verbleibenden Restbetrag sind 43'5 v. H. der 
von der Sozialversicherungsanstalt der gewerb
lichen Wirtschaft durchgeführten Pensionsversi
cherung und 56'5 v. H. der von der Sozialversi
cherungsanstalt der Bauern durchgeführten 
Pensionsversicherung zu überweisen. . 

Einnahmen 

Gemäß § 12 Abs.l Wohnungsbeihilfengesetz 
haben die Dienstgeber zur Deckung des Aufwan
des für die Wohnungsbeihilfen einen Sonderbei
trag von 0'4 v. H. der für die Krankenver
sicherung geltenden allgemeinen Beitragsgrund
lage - im Jahre 1981 höchstens von 15.300 S 
monatlich - zu leiste!l. 

*) Erfolg. 
**) Bundesvoranschlag. 

1979 ,,) 
1980 ,:-*) 
1981 **) 

Aufwand 

Sachaufwand Einnahm en 

170'3 
180'1 
195'1 

Mill. S 

1'8 
0'0 
0'0 

Gemäß § 74 a Abs. 2 ASVG leistet der Bund 
für jeden gemäß § 22 a ASVG in der Zusatzver
sicherung in der Unfallversicherung Versicherten 
einen Jahresbeitrag von 16 Schilling. Dieser im 
nachhinein ~ür das Kalenderjahr 1980 zu überwei
sende Beitrag wird wegen starker Zunahme du 
Zahl der versicherten Personen mit 5,000.000 
Schilling veranschlagt. 

Gemäß § 18 des ARüG können die Versiche
rungsträger unter gewissen Voraussetzungen an 
österreichische Staatsbürger Vorschüsse auf Ren
tenansprüche aus einer ausländischen Rentenver
sicherung und auf Leistungsansprüche aus einer 
ausländischen Unfallversicherung nach vorheriger 
Zustimmung des Bundesministeriums für soziale 
Verwaltung im Einvernehmen mit dem Bundes
ministerium für Finanzen gewähren. Der Auf
wand an Vorschüssen und der Aufwand für die 
Kr,ankenversicherung der Vorschußempfänger ist 
den Versich,erungsträgern vom Bund zu ersetZen. 

Der Bund leistet gemäß § 31 Abs. 5 BSVG 
zu der von der Sozial versicherungsanstalt der 
Bauern 'durchgeführten Unlallvetsicherung für 
jedes Geschäftsjahr einen Beitrag in der Höhe 
eines Drittels der in diesem Geschäftsjahr ein
gezahlten Beiträge gemäß § 30 Abs. 1, 3 und 6. 

Gemäß § 117 B-KUVG hat der Bund der 
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter Auf
wendungen für Leistungen zu ersetzen, die auf 
Grund von Dienstunfällen und Berufskrankhei
ten an Personen zu gewähren sind, die von der 
Bundesregierung auf Ersuchen internationaler Or
ganisationen ins Ausland entsendet werden. 

*) Erfolg. 
**) Bundesvoranschlag. 

Arbeits(Aml8)behelf zum BUJldesfinan7,gesetz 4· 

Zu 460 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 217 von 542

www.parlament.gv.at



Kapitel 17 - Titel 170 65 

Kapitel17 Gesundheit und Umweltschutz 
Gesetzliche Grundlagen 

Reichssanitätsgesetz vom 30. April 1870, RGBL 
Nr.68; 

Epidemiegesetz 1950, BGBL Nr. 186, in der Fas
sung BGBL Nr. 185/1961, 116/1967 und 7021 
1974; 

Bundesgesetz zur Bekämpfung der Tuberkulose, 
BGBL Nr. 127/1968, in der Fassung BGBL 
Nr. 372/1973 und 142/1974; 

Geschlechtskrankheitengesetz, StGBl. Nr. 152/ 
1945, in der Fassung BGBL Nr. 54/1946; 

Bazillenausscheidergesetz, StGBI~ Nr. 153/1945, 
in der Fassung BGBL Nr.131/1964; 

Impfschadengesetz, BGBL Nr. 371/1973 in der 
Fassung BGBL Nr. 71/1980; 

Bundesgesetz über Schutzimpfungen gegen Tuber
kulose, BGBL Nr. 66/1969, in der Fassung 
BGBL Nr. 347/1970; 

Bundesgesetz über öffentliche Schutzimpfungen 
gegen übertragbare Kinderlähmung, BGBL 
Nr. 244/1960, in der geltenden Fassung; 

Bäderhygienegesetz, BGBL Nr. 254/1976; 

Bäderhygiene-Verordnung, BGBL Nr.· 495/1978; 

Apothekengesetz, RGBL Nr. 5/1907, in der Fas-
sung des Verwaltungsentlastungsgesetzes, BGBL 
Nr. 277/1925, und des Bundesgesetzes BGBL 
Nr. 68/1955, in der geltenden Fassung: 

Rezeptpflichtgesetz, BGBL Nr. 413/1972; 

Suchtgiftgesetz 1951, BGBL Nr. 234, in der Fas
sung BGBL Nr. 271/1971, 422/1974, 532/1978 
und 319/1980; 

Spezialitätenordnung, BGBI. Nr. 99/1947; 
Hebammengesetz 1963, BGBL Nr. 3/1964; 

Hebammen-Ausbildungsverordnung, BGBI. 
Nr. 443/1971 j 

Behördenüberleitungsgesetz, StGBl. Nr. 94/1945; 
Strahlenschutzgesetz, BGBI. Nr. 227/1969; 
Strahlenschutzverordnung, BGBL Nr. 47/1972; 
Lebensmittelgesetz 1975 - LMG 1975, BGBI. 

Nr. 86: 
Tierseuchengesetz, RGBI. Nr. 177/1909, in der 

Fassung BGBL Nr. 348/1934, 44111935, 122/ 
1949,128/1954,141/1974 und 220/1978; 

Bangseuchengesetz, BGBI. Nr. 147/1957, in der 
Fassung BGBL Nr. 115/1960; 

Bangseuchenverordnung, BGBL Nr. 280/1957, in 
der Fassung BGBL Nr. 22/1961 und 569/1975; 

Deckseuchengesetz, BGBL Nr. 22/1949; 

Veterinärbehördliche Ein- und Durchfuhrverord
nung, BGBL Nr. 200/1955, zuletzt geändert 
durch Verordnung BGBL Nr. 470/1977; 

Studienförderungsgesetz, BGBL Nr. 421/1969, in 
c:l.er Fassung BGBL Nr. 330/1971, 286/1972, 
335/1973, 182/1974, 22811977 und 425/1979; 

5 .ubaila(AmlalbehelIIWII BWldea611o&Dzgese\1 

Schülerbeihilfengesetz, BGBL Nr. 253/1971, in 
der Fassung BGBL Nr. 183/1974,230/1977 und 
426/1979; 

Catgutverordnung, BGBL Nr. 35/1957: 
Bundesgesetz über die Errichtung eines Fonds 

"österreichisches Bundesinstitut für Gesund
heitswesen", BGBL Nr. 63/1973; 

Bundesgesetz über die sanitätspolizeiliche Grenz-
- kontrolle, BGBL Nr. 15/1975: 

übereinkommen zur gegenseitigen Anerkennung 
von Inspektionen betreffend Herstellung phar
mazeutischer Produktle, BGBl. Nr. 13211972: 

V·ereinb'lifung gemäß Art. 15 a B-VG über die 
Krankenanstaltenfinanzierung und die Doüe
rung des Wasserw.irtschalf.tsfonds, BGBI. 
Nr.453/1978: 

Bundesgesetz über die Errichtung e~nes Kr.an-
kenanstalten-Zusammeruarbeitsfonds, BGB!. 
Nr.454/1978; 

Finanzausgleichsgesetz 1979 (FAG 1979), BGBL 
Nr.673/1978j 

Krankenanstaltengesetz-Novelle' 1978, BGBL 
Nr.456/1978j 

Bundesgesetz über die finanzielle Bet.eiligung der 
'träger der sozialen Kranroenversicherung am 
Krankenansualten-Zus.ammenal"beitsfonds, 
BGBL Nr. 458/1978. 

Titel 170 Bundesministerium für Gesundheit 
und Umweltschutz 

Personal- Sach- S Ein-
aufwand umme nahmen 

. Mill.S 

1979 'f) ............. 5n 42·2 97"3 3"4 
1980 'f':') ............ 59·3 52"1 111"4 3·0 
1981 ~-~-) ............ 66'8 57"3 124·1 3·9 

U".terschiede der Gebarung 

Der höhere Personalaufwand ist im wesent
lichen durch Bezugserhöhungen und Planstellen
vermehrungen bedingt. 

Der steig.ende Sachaufwand ist vor allem auf 
die zunehmenden Beitragsleistungen an inter
nationale Organisationen sowie auf die vermehrte 
Abhaltung von Fachveranstaltungen nationalen 
und intematio.nalen Oharakters zurückzuführen. 

Die Ausgaben und Einnahmen, die sich nach der 
im Jahre 1976 erfolgten Verpachtung der Bundes
apotheken Wien I und Wien VI ergeben,· sind 
mitveranschlagt. 

Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen) 

Die "Gesetzlichen Verpflichtungen" erw~chsen 
im wesentlichen aus der Mitgliedschaft Öster
reichs bei der Weltgesundheitsorganisation und 
anderen internationa,jen Organisationen; weiters 
sind Sonderbeiträge u. a. von 1,700.000 Schilling 
zu Projekten der WHO (insbesondere Bekämp
fung von Tropenkrankheiten und biomedizi-

*) Erfolg. 
'f*) Bundesvoranschlag. 
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66 Kapitel 17 - Titel 170 und 172 

nische Forschung), von 500.000 Schilling an die 
Europäische Maul- und Klauenseuchenkommis
sion zur Bekämpfung der exotischen Form dieser 
Seuche im Nahen Osten und auf der Balkan
halbinsel und von 4,500.000 Schilling zum Fonds 
des Umweltprogramms der Vereinten Nationen 
sowie schließlich ein Beitrag von 800.000 Schilling 
zum UN-Fonds zur Bekämpfung des Drogenmiß
brauches vorgesehen. 

Die im Rahmen ·der Kultur- und Gesundheits
abkommen mit Agypten, Rumänien und der 
UdSSR bzw. mit Bulgarien, der DDR, Polen und 
Ungarn aus dem Austausch von Experten und 
Stipendisten erwachsenden Kosten sind mit rund 
1,060.000 Schilling veranschlagt. ' 

Aufwendungen 
Dieser Ansatz berücksichtigt u. a. die Aufwen

dungen für den Obersten Sanitätsrat und son
stige Fachbeiräte (z. B. Beirat zur Bekämpfung des 
Mißbrauches von AlkohOl und anderen Sucht~ 
mitteln, Beirat für Krankenpflegefragen, Beirat 
für Umwdthygiene), die Kosten diverser Fach
veranstaltungen (z. B. Fortibildungstagungen über 
Fragen der Kreibsbekämpfung, Neon'atologie, 
Perinatologie, Tagung des Expertenkomitees für 
pharmazeutische Fragen, ECE-Seminar über 
Entschwefelung) und Ausgaben im Zusammen
hang mit der Tagung des Koordinationskomitees 
für Europa der FAO/WHO - Codex Alimen
tarius Commission. 

Titel 172 
sorge 

Bundesministerium ; Gesundheitsvor-

Sachaufwand Einnahmen 

1979 *) 
1980 *'f) 
1981 **) 

Unterschiede der Gebarung 

Mill. S 
1.622"1 
1.732"8 
1.892'9 

350'0 
377"1 
414'4 

Die MehrauStgaben und Mehreinnahmen gegen
über dem Erfolg 1979 und dem Voranschlag 
1980 sind, wie die nachstehende übersicht zeigt, 
vor allem auf den Krankenanstalten-Zusammen~ 
arbeitsfonds zurückzuführen. 

1979·) 1980··) 1981··) 
Milt S 

Gesetzliche epidemiolo-
gische Maßnahmen .. 4'8 11'0 97 

Vorsorgemedizin usw' .. 77"1 70'S 73'0 
Förderungsmaßnahmen 111'0 U17 103'4 
Krankenanstalten-Zu-

sammenarbeitsfonds .1.428'6 1.539'4 1.691'4 
Bekämpfung des Sucht-

giftrnißbrauches 15'0 
Zivilschutz .......... 0'5 0'0 1) 0',0 1) 

Sonstige Ausgaben .... 0'1 0'2 0'4 

Summe ... 1.662'1 1.732'8 1.892'9 

*) Erfolg. 
**) Bundes·voranschlag. 

1) Verrechnurtgsansätze. Siehe auch Erläuterungen 
zum Paragraph 1111 (Zivilschutz) Seite 22 und Fuß
note 1) auf Seite 21. 

Paragraph 1/1720 Vorsorgemedizin, Epidemio
logische Maßnahmen 

Anlagen 

DasF,ilmarchiv ist tdurch jene :Rilme, die die 
letzten Ergeibnisseder Vorsorg,emedizin berück
sichtigen, zu ergänzen. Für Aufklärungsaktionen 
gegen Rauchen, Alkohol- und Drogensucht wer
den Karten und Farbtafeln angeschafft. 

Förderungsausgaben 

Der Gesundheitsberatung und Gesundheitser
ziehung der Bevölkerung kommt größte Bedeu
tung zu, weshalb die Durchführung von Bera
tungs- und Aufklärungsaktionen gefördert wird. 

Damit in Zukunft die einschlägigen Untersu
chungen in Osterreich vorgenommen werden 
können, ist ein Förderungsbeitrag zur raschen 'Er
richtung eines toxikologischen Institutes vorge
sehen. 

Den Maßnahmen zur Bekämpfung der Säuglings
sterblichkeit kommt weiterhin große Bedeu
tUi,lg zu; di,e Anschaffung von Geräten zur Aus
stattung der Entlbindungs- und Neugeborenen
stationen sowie von Neonatologie-Zentren wird 
daher entspr,echend subvention:iert. 

Die Förderung der Anschaffung von S·eh- und 
Hörtestgeräten zur Früherkennung von Seh
und HÖl'schäden bei KJindern wird fortgesetzt. 

Die Subventionierwng der Betriebsmittel für 
das mit Bundesgesetz vom 25. Jänner' 1973, 
BGBL Nr. 63, in Form eines Fonds errichtete 
österreichische Bundesill!Stitut für Gesundheits
wesen - ·dem auch ,die VergiftungStinformations
zentrale angeschlossen ist - verteilt sich aus 
verwaltungstedmi'schen Gründen auf ,die An
sätze 1/17206 und 1/17366. 

Gesellschaften und Vereinigungen, die wesent
liche Arbeiten auf dem Gebiete der Volksgesund
heit leisten, werden weiter unterstützt. 

In Zusammenarbeit, mit medizinischen Ge
sellschaften, Vereinigungen, Organisationen und 
sonstigen Einrichtungen, die auf dem Gebiete der 
Volksgesundheit tätig sind, werden' Maßnahmen 
betreffend psychische Hygiene durchgeführt. 

Die Informationsarbeit über Erste Hilfe, me
dizinische Angelegenheiten ,des Sportes und über 
Gefahren des Medikamentenmißbrauches sowie 
das Rettungswesen werden weiterhin gefördert. 

Außerdem werden Organisationen, die sich 
mit der Errichtung von Funknotdiensten befas
sen, entlsprechend eines mh Expepten erarbeite
ten Konzeptes für ,die beschleunigte Fertig.stel
lung der Funknetze in den einrzelnen Bundes
ländern, unterstützt. 

Die Ende 1976 erstmals vorgenommene Förde
rung zur Schaffung zusätzlicher Plätze für die 
Spitalsausbildung zum praktischen Arzt wird 
fortgesetzt. 
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Entspr,echend der Zusa.ge der Bundesregierung, Schädigung der Leibesfrucht vorzubeugen. Für 
den Reinert~ag der Aktion "Kampf dem Krebs" den Ankauf von Tollwutvakzine ist unter Be
zu verdoppeln, wird auch im laufenden Jahr - rücksichtigung der derzeitigen Wutsituation vor
so wie in den vergangenen Jahren - ein Beitrag gesorgt. Die Schutzimpfung gegen Zeckenence
an den Fonds "Kampf dem Krebs" geleistet. phalitis wird Personen, die auf Grund ihres Beru

Die Forschungsarbeit)en bestimmter Ludwig 
Boltzmann-Ll1Istitute werden im Hinblick auf die 
grundlegende Bedeutung für Maßnahmen des 
Bundesministeriums für Gesundheit und Um
weltschutz gefördert. 

Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen) 

'Zur Durchführung der Schutzimpfung gegen 
Tuberkulose wi11d lyophilisierter Truberkulose
impfstoff angekauft. Für die Vornahme von 
TuberkuLinproben we11den sowohl Stempeltests 
als auch herkömmliche Tuberkulinpräpal1ate ver
wendet. 

Zur Erreichung bzw. Aufrechterhaltung eines 
ausreichenden Impfschutzes der österreichischen 
Bevölkerung gegen Kinderlähmung wird auch 
1980 das bisherige Impf.schema beinhalten: 

1. Komplette Grundimmunisierung des neuen 
Geburtsjahrganges, 

2. Immunisierung der Kinder bei Eintritt in die 
Schule, 

3. Auffrischungsimpfung in der achten Schulstufe. 

Es ist so,wohl f,ür den Ankauf des zur Durch
~ührung der Impfaktion notwendigen Impfstoffes 
als auch für die Anlegung eines Impfstoffvor
rates zur überbrückung von Notsituationen vor-
gesorgt. . 

Bei Erkrankungen im zeitlichen Zusammen
hang mit der Poooen- oder Polio-Oraolimpfung 
sind Unocrsuchungen ,durchzufuhren" um zu 
klären, ob tatsächlich ein Tmpfzwischenfall vor
liegt. Die einwandrf.reie Klärung ist nicht nur 
vom ,epidemrolog,ischen Standpunkt, sondern 
auch weglen allfäHiger Scha:denersatzansprüche un
bed,ingt notwenlcLig. 

Aufwendungen 

Im Vordergrund steht die Beratung und Er
ziehung der Bevölkerung zur gesunden Lebens
führung. 

Im Rahmen der Prophylaxe ist wieder für die 
Beistellung von Impfstoff gegen Diphtherie, 
Tetanus und Pertussis insbesondere für Kinder zu 
den Impfaktionen der Länder Vorsorge getrof
~en. Da Röteln:erkrankungen in den ersten Mo
naten der Schwangerschaft eine Schädigung der 
Leibesfrucht verursachen können, wird die erst
mals im Jahre 1975 propagierte Röteln-Schutz
impfung der Mädchen im Vorpubertätsalter wei
tergeführt. In die Aktion werden auch Frauen im 
Wochenbett miteinbezogen, um durch deren 
Impfung bei späteren Schwangerschaften einer 

fes, Wohnsitzes oder anderer Lebensumstände in 
erhöhtem Maß ansteckungsgefährdet sind und bei 
denen kein Sozialversicherungsträger für die 
Kosten der Impfung aufkommt, ermöglicht. Die 
Aktion zur Bekämpfung der Zahnkaries, die 
nachweisbar ,gute Erfolge hat, wird fortgesetzt. 

Durch die Verabreichung von Anti-D~Gamma
globulin' werden SchäcLigungen des K,indes bei 
Rhesus-Inkompaotibilität verhindert und auch 
Kinder nachfolgender Schwangel'5chaften ge
schützt. Bei rechtzeitiger Erfassung und Behand
lung angeborener Stoffwechsel anomalien können 
schwer,e gesundheLtLiche Beeinträchtigungen ver
hindert werd~n. Daher smd lauch Mittel für diese 
prophylaktischen Maßnahmen bereitgestellt. 

Sowohl für die statistische Auswertung des 
Mutter-Kind-Passes als auch für die der Ergeb
nisse der Gesundenuntersuchungen nach gesund
heitspolitischen Gesichtspunkten ist Vorsorge ge
troffen. Propagandamaßnahmen auf dem 
Gebiete des Gesundheitswesens und insbesondere 
des Impfwesens sind berücksichtigt. . 

Für Arbeiten, die im Zusammenhang mit der 
Administration des Krankenanstalten-Zusammen
arbeitsfonds erbracht werden müssen, list vorge
sorgt. 

Für Veröffentlichungen über gesunde Lebens
führung, Zahngesundheit, Alkohol- und Drogen
mißbrauch, gesunde Ernährung und Infektions
krankheiten ist vorgesorgt. Das Arzneimittel-In
formationssystem "Rote Ha;nd" warnt vor nach
teiligen Wirkungen von Medikamenten. 

Die für ,die Erweiterung ,der Datenbeschaffung 
und -erarbei,uung zur Erstellung der Zentral
karteider Sanitätspersoruen, Krankenanstalten 
und Arzrueimittel - 'unter Heranziehung der 
EDV - notwendigen Mittel sind veranschlagt. 

Die Krebsstatistik ist eine wichtige Grundlage 
für Maßnahmen der Kl'ehshekämpfung. Auf 
Grund der Auswertungsergebnisse der Ge
schwulstkranken-Meldeblätter . werden gezielte 
Maßnahmen zur Krebsbekämpfung gesetzt. 

Ausgehend davon, daß Studien die Grundlage 
für entsprechende Maßnahmen sind, werden so
wohl das Österreichische Bundesinstitut für Ge
sundheitswesen als auch andere Stellen mit der 
Ausarbeitung von Studien über diverse Gesund
heitsprobleme befaßt. Bei einem Teil dieser Ar- , 
beiten handelt es sich um Fortsetzungsprojekte 
aus den Vorjahren. Besonders zu nennen sind 
Arbeiten über Suchtgiftprobleme, Fragen der 
psychiatrischen Versorgung der Bevölkerung und 
ärztliche KontrolIe prophylaktischer Maßnahmen. 
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Ansatz 1/17217 überweisung an den Kranken
anstalten-Zusammenarbeitsfonds 

Hier sind die dem Fonds für die Anweisung 
von Betriebs- und sonstigen Zuschüssen ein
schLießlich von Investitionszuschüssen zuzuwei
senden Mittel vorg.esehen, . 

Durch den Krankenanstalten-Zusammenar
beitsfonds sollen den Rechtsträgern von Kran
kenanstalten nicht nur bedeutend mehr Mittel 
als dies auf Grund des Krankenanstaltengesetzes 
seinerzeit möglich war zur Verfügung gestellt 
werden, sondern es soll auch ein möglichst rei
bungsloser übergang vom bisher praktizierten 
Abgangsdeckungssystem zu einem leistungsorien
tierten Aufwandszuschußsystem gefunden werden, 
Hiedurch wird die Kostenwirtschaftlichkeit der 
Leistungserstellung in den österreichischen Kran
kenanstalten auch weiterhin gesteigert und eine 
optimale Versorgung der österreichischen B·evöl
kerung mit Krankenhausleistungen sichergestellt, 

die vom Bund zu tragenden Kosten der period1-
schen Untersuchungen auf Rindertuberkulose zu
rückzuführen, Der rückläufige Kostenersatz für 
die Sachverständigen in Bewilligungsverfahren 
nach dem Strahlenschutzgesetz begründet die 
Einnahmenminderung, 

1979') 1980") 1981") 
MilJ, S 

Strahlenschutz ......... 52'1 477 50'9 

Umwelthygiene ......... 45'2 46'9 49'4 

V eter~närwesen ......... 11'5 43'9 46'9 

Lebensmittelkontrolle , , 87 8'0 9'2 

Summe" , 117'5 146'5 156'4 

Paragraph 1/1732 Strahlenschutz 

Anlagen 
Gemäß § 37 des StrahlenschutzgesetZJes sind 

'bei -den Bezirksv'erwaltungsbehörden Beobach
tungsstellen einzurichten, die zur raschen Erfas
sung eines allfälligen großräumigen Anstieges 

Paragraph 1/1722 Bekämpfung ,des Sucht gift- des Strahlenpegels dienen. Im Rahmen des im 
mißbrauches Jahre 1975 begonnenen etappenweisen Ausbaues 

des Atomwarnsystems sind im Jahre 1981 wei-
Für die Förderung von Einrichtungen und Ver- tere Geräte erforderlich. Zur rasch-en übermitt

einigungen" die d~e B.eratung und Be~reu~ng von lung der Meßwerte der einzelnen Beobachtungs
Personen 1m Hinbhck auf Suchtglftm1ßbrauch stationen ist eine iernmddetechnische Einrich
w~hrnehmeil, ist unter Bedachtna~me auf die Be- wog notwendig, -die sich in ,die Schaffung der 
stimmungen des § 22 der Suchtg1ftgesetznovelle technischen Voraussetzungen in ,den sogenann-
1980, BGBl. Nr. 319, vorgesorgt. Auch wurden ten Landeswarnzentralen und in eine Ges-amt
Mittel für die Durchführung v9n Aufklärungs- dat~nsammlung inder sogenannten Bundeswarn
aktionen gegen Suchtgiftmißbrauch bereitgestellt. zentrale gliedert. Auch diese Einrichtung wird 

Paragraph 1/1723 Zivilschutz 

Der Aufwand für den Zivilschutz wir-d pau
schal beim Paragraph 1/1111 veranschlagt, Hin
sichtlich der vom Resso-rt "Gesundheit und Um
weltschutz" zu treff.enden Zivilschutzmaßnah
men sind VerrechilUngsansätze vorgesehen, 

stufenweise zu schaffen sein. Die fernmeldetech-
nischen ,übertragungsmöglichkeiten werden einer
seits durch angemietete Postleitungen (1/17328) 
und andererseits durch die Inanspruchnahme von 
Stromwegen .des militärischen Grundnetzes 
(1/17323) sichergestellt. 

überdies wurde für die Erweiterung und Er
gänzung des österreichischen überwachungsnetzes 
für Umweltra.dioaktivität, insbesondere zur strah
lenschutzmäßigen überwachung der Umgebung 

Titel 173 Bundesministerium; Umweltschutz, von Forschungsreaktoren und sonstigen, dem 
Lebensmittel-, Veterinärwesen Strahlenschutzgesetz unterliegenden Anlagen 

Sachaufwand Einnahmen und Einl"ichtungen sow~e für die Kontroll- und 
Mill, 5 Meßstelle Vorsorge getroffen, 

1979 >(,) 
1980 .,*) 

1981 "*) 

Unterschiede der Gebarung 

117'5 
146'5 
156'4 

22'S 

157 
5'2 

Die unterschiedliche Gebarung ist, wie die nach
folgende übersicht zeigt, im wesentlichen auf 
den weiteren Ausbau des Strahlenfrühwarn
systems, die notwendige Errichtung eines Toxi
kologischen Institutes, die freiwillig durchzufüh
renden Umweltverträglichkeitsprüfungen und 

*) Erfolg. 
"*) Bundesvoranschlag, 

Förderungsausgaben 
Auf Grund § 37 des Strahlenschutzgesetzes 

obliegt dem Bundesministerium für Gesundheit 
und Umweltschutz die großräumige über
wachung der Umwelt auf Radioaktivitätsverun
reinigungen, Zur Erfüllung dieser Aufgaben ist 
es erforderlich, die Einsatzor,ganisationen, wie 
österreichisches Rotes Kreuz, österreichischer 
Bundesfeuerwehrverband und Arbeiter-Sama
riter-Bund österreichs, zur aktiven Mitarbeit 
heranzuZJiehen, 

*) Erfolg, 
.. .. ) Bundesvoranschlag, 

Zu 460 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 221 von 542

www.parlament.gv.at



Kapitel 17 - Titel 173 69 

Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen) 
Hier sind die Aufwendungen für ärztliche 

Untersuchungen gemäß § 35 Strahlenschutz
gesetz veranschlagt. 

Aufwendungen 
Neben den MitteLn für die Mvntage, War

tung und Instandhaltung der Meßgeräte der 
Beobachtungsstauionen im Rahmen des Strahlen
frühwarnsystems sowie der Instandhaltung der 
Meßstelleneinrichtung des österreichischen über
wad1Ungsnetzes ist für die Aufwendungen der 
Kontroll- und Meß·stelle Vorsorge getroffen. Im 
Rahmen des stufenweisen Ausbaues des Fern
wirksystems zur Errichtung des Strahlenfrüh
warnsystems wurde für die nOitwel1dig~n Lei
tungswege und die Insta,rudhaItung der ,bereits 
einbezogenen Auß'enstellen vorgesorgt. 

Auch die Kosten der erforderlichen Sachver
ständigen in strahlenschutzl'cchtl.ichen Bewilli
gungsverfahren sind berücksichtigt. 

Außerdem wurde für die Kostentragung für 
die KondUtionierung und Zwischenlagerung von 
niedrig-radioaktiven Abfällen Vorsorge getroffen. 

Paragraph 1/1736 Umwelthygiene 

Die seit dem Bestehen des Bundesrninisteriums 
für Gesundheit und Umweltsd1:Utz im Sinne der 
im Gesundheits- und Umweltschutzplan aufge
zeigten Maßnahmen eingeleiteten Vorhaben wer
den auch im Jahre 1981 fortgeführt. 

Anlagen 

Das im Jahre 1971 1D Zusammenarbeit 
mit den Ländern begonnene Programm zur 
weitgestreuten Datenermittlung und Ausarbei
tung der Meßergebnisse wird weiter fortgesetzt. 
Zur Ermöglichung der Vornahme von Untersu
chungen an Ort und Stelle wurden die Bundeslän
der bereits mit je einem Fahrzeug als mobile Meß
plattform ausgestattet. Infolge Unwirtschaftlich
keit werden im Jahr 1981 zwei Fahrzeuge aus
getauscht. 

überdies ist auch die für Forschungsvorhaben 
notwendige apparative Ausstattung berücksich
tigt. 

Förderungsausgaben 

Für die im Sinne des Koordinierungsauftrages 
im eigenen Berdch undurchführbaren Vor
harben auf dem Gelbietedes Umweltschutzes 
werden einschlägige Gesellschaften, Vereinigun
gen und sonstige Einrichtungen gefördert. Es ist 
jedoch unerläßlich, auch Zweckforschungsvor
haben privater Institutionen, deren Endziel wohl 
bei der Institution selbst gelegen ist, deren Er
gebnisse oder Teilphasen aber für das Ressort 
Entscheidungsgrundlagen bringen, finanziell zu 
fördern. 

Die Betriebsmittel für das mit Bundesgesetz 
vom 25. Jänner 1973, BGB1.Nr. 63, in Form 
eines Fonds errichtete Österreichische Bundes
institut für Gesundheitswesen verteilen sich aus 
verwaltungstechnischen Gründen' auf die Ansätze 
1/17366 und 1/17206. 

Außerdem ,-ist es unerläßlich geworden, um-' 
welttoxikologische Untersu~'1ungen in österreich 
vornehmen zu_ können. Dazu ist die Errichtung 
eines Toxikologischen Institutes erforderLich: 

Aufwendungen 

Neben den Instandhaltungskosten der Meß
und Kontrollgeräte enthält dieser finanzgesetz
liche Ansatz die Mittel für die freiwillig durchzu
führenden Umweltverträglichkeitsprüfungen, für 
die Fortführung und Vergabe von Forschungs
aufträgen sowie für eine entsprechende öffent
lichkeitsarbeit. 

Paragraph 1/1737 Veterinärwesen 

Anlagen 

Zur Unterstützung von Seuch,enhygienemaß-· 
nahmen werden Kopien entsprechender Aufklä
rungsfi 1m eang,eka uft. 

Bekämpfun.g der Rinder-Tbc 

Die Tilgung der Rindertuberkulose ist an sich 
abgeschlossen. Um den .. bisherigen Erfolg nicht 
zu gefährden, muß der Bund für 'die Bereinigung 
allfälliger Re-Infektion aufkommen. 

Epizootie 

Die bisherigen Erfahrungen mit der Maul~ 
und Klauenseuche rechtfertigen im Hinblick auf 
die Gewährleistung der Aktionsfähigkeit des 
Minister,iums die Veranschlagung, basierend auf 
den Vierteljahreskosten von Bekämpfungsaktio
nen. 

Gemäß Erkenntnis des VerfassungsgerliChts
hofes vom 12. März 1979 sind die Kosten der 
periodischen Untersuchungen auf Rindertuher
kulose vom Bund zu tragen. 

Sonstiger Aufwand 

Zur Erfüllung der gesetzlich verankerten Lei
stungen sind die Amtstierärzte entsprechend aus
und weiterzubilden. 

Darüber hinaus sind die Maul- und Klauen
seuche- sowie somtige Aufklärungsaktionen wei
ter fortzusetzen. 

Ansatz 1/17388 Lebensmittelkontrolle 

Dieser Ansatz beinhaltet die Ersätze für durch
geführte beanstandete und n.icht beanstandete 
Probenuntersuchungen an die Landeslebensmittel-
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untersuchungsanstalten und die Lebensmittel
untersuchungsanstalt der Stadt Wien und die 
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Her
ausgabe des asterreichischen Lebensmittelbuches, 

Gemäß der mit 1. Juni 1978 in Kraft getrete
nen ImpoI'tlIIle1deverordnung haben ausländische 
Firmen, die Warengruppen, die in die in der, 
Verordnung taxativ aufgezählten .16 Warengrup
pen fallen, nach österreich importieren wollen, 
entsprechende Importmeldungen zu erstatten, die 
unmitteLbar nach ihrem Einlangen datenmäßig 
zu erfassen sind, 

Titel 174 Bundesministerium; übriger Zweck
aufwand 

Sachaufwand Einnahmen 
Mill, S 

1979 ,,) , , , , , , , , , , 69'1 1'6 

1980 ~"') , , , , 89'7 07 

1981 'f") , , , , , , , , , , , , 95'3 0'8 

Unterschiede der Gebarung 

Das Mehrerfordernis ist im wesentlichen auf 
Richtsatzerhähungen beim Aufwand nach dem 
Tuberkulosegesetz, bei Entschädigungen nach dem 
Impfschadengesetz und bei der Studienförderung 
für Schüler an medizinisch-technischen Schulen 
zurückzuführen, 

AufwendungeJ;l ...... . 

Aufwand nach dem 
Bäderhygienegesetz 

Aufwand nach dem 
Tuber kulosegesetz 

Entschädigungen "'," 

Studienföt'derung/ 
Medizinisch-technische 

1979*) 

07 

46'9 

9'0 

1980*.) 19810 *) 
Mill,S 

0'5 

55'0 

15'0 

0'4 

2'4 

60'0 

15'8 

Schulen. . .. .. . .. . .. 9'6 12'0 13'0 

Schülerbeihilfen , , . , " . 2'9 3'7 37 
--------~-------

Summe" , 69'1 89'7 95'3 

Ansatz 1/17408 Aufwendungen 

Bei diesem Ansatz sind die Mittel für Plam~ngs
studien und Forschungsvorhaben zur Schaffung 
rechtlicher und organisatorischer Grundlagen auf 
dem Gebiete des Sanitäts-, Veterinär- und Lebens
mittelwesens vorgesehen (Tierkörperverwertung, 
Transport, Lagerung, Anwendung und Beseiti--

*) Erfolg, 
.. *) Bundesvoransmlag 

gung von Gift'e,n und gefährlichen Stoff,en, Aus
schaltung bedenklicher Arzneimittel, di,e bei 
liieren angewendet, Rückstände verursachen und 
Wartefristen erfor,dern, Grundlagen für Durch
führungsverordnungen zum Lebensmittelgesetz 
1975), 

Ansatz 1/17417 Aufwand nach dem Bäder
hygienegesetz 

Nach den Bestimmung,en ,des Bäderhygiene
gesetzes 1976 sind Hallenbäder und künstliche 
Freiibecken!bäder einmal jährLich an Ort und Stelle 
zu uberprüfen. Ober die ß.esch;affenheit des 
Beckenwasser.s sDnd wasserhygienische Gutachten 
einzuholen, ülber di,e Beschaffenheit des Wasch
und Brausewa.SlSens nur ,dann, wenn es nicht 
einer öffendichen Trinkwasserv,ersorgung ent
nommen wird, Den mit ,diesen Untersuchungen 
verbundenen Zweck aufwand hat der Bund zu 
tragen, 

Ansatz 1/17437 Aufwand nach dem Tuber
kulosegesetz 

Das Mehrerfordernis ,ist auf R,ichtsatzsteige
rungen und Erhöhung des Tasch,engeI.des, ferner 
auf das Ansteigen der Pflegegebühren in den 
Krankenanstalten, der Behandlungs- und Reise
kosten sowie der Sonderausgaben zurückzufüh
ren, 

Ansatz 1/17447 Entschädigungen 

Bei diesem Ansatz sind die nach dem 
Epidemie-, Impfschaden-, Geschlechtskrankhei· 
ten- und Lebensmittelgesetz .sowie .die nach den 
tierseuchenrechtlichen Bestimmungen zu leisten
den staatlichen Entschädigungen" veranschlagt, 

Die Erhöhung gegen/Ülber ,dem Vorjahr ist auf 
Richtsatzerhähungen für Beschädigtenrenten und 
Pflegezulagen nach dem Impfschadengesetz zu
rückzuführen, 

Ansatz 1/17457 Studienförderung/Medizinisch-
technische Schulen 

Hier ist für Studienbeihilfen nach dem Stu
dienfärderungsgesetz für Schüler der gehobenen 
medizinisch-technischen Schulen Vorsorge ge
troffen. 

Ansatz 1/17467 Schülerbeihilfen 

Die bei diesem Ansatz veranschlagten Mittel 
sin;d für Schul- und HeimbeihJilfen' für Schüler 
von medizinisch-technischen Fachschulen und von 
Bundeshebammenlehranstalten vorgesehen, 
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Kapitel 17 - Titel 179 71 

Titel 179 Dienststellen 

Personal- Saeh- .Einnahmen 
auf,wand Summe 

Mill.S 

1979 ,,) ....... . 150·4 127"3 2777 130·6 

1980 ':.") ........ 168·9 1527 321·6 146·1 

1981 ':.") ........ 182·3 152·5 334·8 152"0 

Unterschiede der Gebarung 

Auß·erldem wurde für die gemäß § 36 Abs. 3 
LMG 1975 a.n der Bundesanstalt für Lebens
mitteluntersuchrung und ~ol1schungin Wien ein
gerichtete Dokumenta:tions- und Informations
steHe vorgesorgt . 

Die Aufwendungen beinhalten .auch die Anteile 
an Untersuchungsgebühren (Taxen). 

Paragraph 1/1792 Bakteriologisch-serologische 
Der Personalmehraufwand ist im wesentlichen und sonstige Untersuchungsanstaltert 

auf Bezugserhöhungen zurückzuführen. 

Das Mehrerfordernis beim Sachiufwand gegen
über 1979 ,ist ausschließlich auf die weitere ge
rätemäßige Ausstattung von Lebensmittelunter
suchungsanstalten zurückzuführen. 

Paragraph 1/1790 Lebensmitteluntersuchungs
anstalten 2) 

Dieser Paragraph umfaßt den Personal- .und 
Sachaufwand der Bundesanstalt für Lebensmittd
untersuchung und -forschung in Wien sowie der 
Bundesanstalten für Lebensmittduntersuchung in 
Linz, Graz, Innsbruck und Salzburg. 

Neben der durch die fortschreitende Techni
sierung und Modernisierung der Untersuchungs
methoden erforderlichen apparativen Ausrüstung 
der Anstalten ergibt sich weiterhin die Notwen
digkeit der Bildung von Schwerpunktprogrammen. 
Der Schwerpunkt wird in den kommenden 
Jahren durch das im Jahre 1975 in Kraft ge
tretene neue Lebensmittelgesetz vorgegeben se,in. 

Anlagen 

Das Hauptgewicht liegt im Jahre 1981 bei der 
gerätemäßigen Ausrüstung der neuen Laborato
rien [m Anstaltsneubau Graz. 

Im Üibrigen wel1den ,die Anstalten auch 1m 
Jahre 1981 ihre apparative Ausrüstung auf die 
gebotene Rationalisil.erung abstellen niüssen. 

Aufwendungen 

Hier Slind die Betriebskosten dJieser Anstalten 
. veran'Schla:gt, wobei die vermehr:ten Aufwendun
gen ~m Zusammenhang mit den Aufgaben nach 
dem L~bensmitte1gesetz 1975 und dem [Betrieb 
der Anstalt i,n Graz in ,den neuen Laboratol1ien 
berücksicht.igt sin/d. 

*) Erfolg. 
**) Bundesvoranschlag. 

I) Die Gebühren werden gemäß BGBI. NT. 437/1977 
erhoben. 

Dieser Paragraph betrifft den Personal- und 
Sachaufwand der Bundesstaatlichen bakteriolci~ 
gisch-serologischen Untersuchungs anstalten in 
Wien, Linz, Salzburg, Graz, Klagenfurt und 
Innsbruck, der Bundesanstalt für chemische und 
pharmazeutische Untersuchungen, der Bundes~ 
staatlichen Anstalt für experimentell-pharmako
logische und balneologische Untersuchungen, des 
Bundesstaatlichen Serumprüfungsinstitutes sowie 
der Bundesstaatlichen Impfstoffgewinnungsanstalt. 

Die für die Ausstattung und den Betrieb des 
Lahomtomums der ArzneibuchkommisBion ver
anschlagten Mittel sind bei diesem Paragraph mit
berücksichtigt. 

Anlagen 

Der ständige PersonaImangel ·erfordert wei" 
tere Rationalisierungen, die nur durch die An
schaffung moderner, ·den spezifisch,en Erforder
n]ssen .entsprechenden Geräte durchführpar sind. 

· AlLerdings kön,nen da,durch nur die auf Grund 
· der einschlägigen gesetzl:ich.en Bestimmungen zu 
bearibeitenden Proben einigermaßen zeitgerecht 

· erLedigt wef\clen, die ,Bewälnigung neuer Auf
gahen liJst aus Personalmangel kaum möglich. 

Die 1980 begonnene Adaptierung und Ausge
staltung von Räumen in der Bundesstaatlichen 
Impfstoffgewinnungsanstalt, die für eine Neu
unterbringung des an Raummangel leidenden 
Bundesstaatlichen Serumprüfungsinstitutes be
stimmt sind, wird 1981 fortgesetzt. 

Zur Wahrnehmung der Kontrollarbeiten auf 
dem Gebiete der Arzneimittel ist die Anschaffung 
modernster Apparate für die Bundesstaatliche 
Anstalt für experimentell-pharmakologische und 
balneologische Untersuchungen notwendig .. 

Die lufthygienischen und radiologischen Ar
beiten werden weitergeführt bzw. intensiviert, 
weshalb auch für diese Zwecke die einschlägigen 
Geräte angeschafft werde~. 

Aufwendungen 

Hier sind die Betriebskosten der Unter
suchungsanstalten unter Bedachtnahme auf die 
Größ·e der Neubauten verans,ch1agt. 

----- --- ------------
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72 Kapitel 17. - Titel 179 

Die Aufwendungen 'beinhalten auch .die An- Paragraph 1/1795 Veterinärmedizinisme An-
teile an Untersuchungsgebühren (Taxen). stalten 

Paragraph 1/1794 Bundeshebammenlehranstalten 

Der Bund unterhält derz~it je eine Hebammen
lehranstalt in Graz und Innsbruck in Verbin
dung mit der Universitätsklinik, eine Anstalt in 
Wien in Verbindung mit der Semmelweis
Frauenklinik sowie je eine Anstalt in Linz, Salz
burg und Klagenfurt in Verbindung mit den dort 
befindlichen Landeskrankenhäusern. 

Anlagen 

Für den Internatsbetrieb müssen entsprechende 
Voraussetzungen geschaffen werden, d. h., daß 
abgesehen von der Anschaffung von Lehrmitteln 
auch für die notwendige Aus1stattung der Schüle
l'i,unenz,immer vo.rzusorgen ist. 

Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen) 

Hebammen, die an den gesetzlich vorgeschrie
benen Fortbildungskursen teilnehmen, erhalten 
eine Entschädigung gemäß § 11 Abs. 5 des 
Hebammengesetzes für den Ausfall an Berufs
einkommen. Außerdem ist der Ersatz der Porto
spesen gemäß § 28 Hebammengesetz für die 
durch Hebammen zu erstattenden Geburtsanzei
gen veranschlagt. 

Aufwendungen 

Der Betl'iebsaufwand berücksichtigt u. a.die 
Nachschaffungen von Kleininventar und die 
übernahme von Kosten für die Beschäftigung 
zusätzlichen Lehrpersonals. 

Dieser Paragraph betrifft den Personal- und 
Sachaufwand der Bundesanstalt für Virusseumen
bekämpfung bei Haustieren in Wien-Hetzendorf, 
der Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung in 
Mödling, der Bun'desanstalten für veterinär
medizinische Untersuchungen in Linz, Graz und 
Innsbruck sowie den Aufwand für die Seumen
schlach tstä tten. 

Während die Bundesanstalten für veterinär
medizinische Untersuchungen nur mit diagnosti
schen Aufgaben befaßt sind, wird an der Bundes
anstalt für Tierseuchenbekämpfung und ,an der 
Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei 
Haustieren auch Impfstoff produziert. 

Anlagen 

Neben der Notwendigkeit, die Anstalten 
apparativ dem modernen Stand der Technik an
zupa9sen, sind auch Anschaffungen im Zuge von 
RatJionalisierungsmaßnahmen und Ersatzanschaf
fungen vorzunehmen. 

Aufwendungen 

Hier sind die Betriebskosten dieser Anstalten 
v·eranschlagt, wovon nicht unerhebliche Mittel für 
die Anschaffung von Leukose-Antigen für die 
klaglose Abwicklung der Leukose-Untersuchun
gen für den Rind.erexport in dioe Bundesrepublik 
Deutschland bestimmt sind. 

Paragraph 1/1796 Veterinärmedizinischer 
Grenzbesmaudienst 

Der bei diesem Paragraph veranschlagte Betrag 
dient zur Deckung des Aufwandes, der durch die 
Amtshandlungen der Grenztierärzte bei der Ein
fuhr und Durchfuhr von Tieren, tierischen Roh
stoffen und Produkten entsteht. 
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Kapitel 20 Äußeres 
Titel 200 Bundesministerium für Auswärtige 
Angelegenheiten 

Personal- Sam- Einn. hmen 

1979 ") 
1980 **) 
1981 ">') 

1057 
110'5 
121"1 

aufwand Summe 

312'4 
30T3 
289'9 

MiI1,S 

418"1 
41T8 
411'0 

Unterschiede gegenüber den Vorjahren 

317 
n 
8"1 

Die wesentlichsten Unterschiede ergeben sich 
bei den nachstehend näher erläuterten Positionen 
wie folgt: 

1979 *) 1980") 
Mill.S 

1981") 

Personalaufwand 1057 110'5 121'1 
Internationale 

Beitragszahlungen .. 177"1 201'8 2087 
übrige Gebarung .... 135'3 105"5 81"2 

Summe, .. 418"1 41T8 411'0 

Unterschiede der Gebarung 
Die Steigerung des Personalaufwandes im Jahre 

1981 gegenüber 1980 und 1979 ist auf eine Ver
mehrung der Planstellen sowie auf die allgemei
nen Bezugsregelungen zurückzuführen. 

Die Erhöhung des Sachaufwandes ist vor allem 
auf die Eröffnung von 2 neuen Vertretungsbe
hörden (Amman und Manila), eine stark ver
mehrte Vorsorge für den Erwerb von Gebäuden 
und die Errichtung von Neubauten im Ausland 
(Amtsgebäude und Residenzen) zurückzuführen, 
ferner a}lf die Nachziehung der Auslandzula
gen infolge der steigenden Lebenshaltungskosten 
sowie 'auf die rasch steigenden Mietkosten im 
Ausland. Weiters bedingen die Instandhaltung 
von bundeseigenen Gebäuden, die Kosten für 
bauliche Sicherheitseinrichtungen und die Bewa
chungskosten bei den Vertretungsbehörden einen 
bedeutenden Aufwand. 

Die Steigerung des Personalaufwandes ist auf Förderungszuwendungen 
die allgemeinen Bezugsregelungen zurückzufüh- Die hier veranschlagten 4'927 Millionen Schil-
ren. ling sind ausschEeßlich für Auslandösterreicher, 

Internafionale Beitragszahlungen 

Die Unterschiede gegenüber den Vorjahren 
sind auf die Erhöhung der Budgets der inter
nnionalen Organisationen zurückzuführen. Die 
Mitglied~chaft österreichs bei inter,nationalen Or
ganisationen und d~e Höhe der Beitragszahlungen 
sind aus dem Teilheft (Postenverzeichnis bei An
satz 1/20007) bzw. aus der Beilage P zum Amts
behelf ersichtlich. 

Ubrige Gebarung 

Der Minderbedarf gegenüber 1980 resultiert 
vor altem daher, daß im Jahre 1981 für die Ab
haltung internationaLer Konferenzen nur in ge
ring,erer Höhe vorzusorgen ist. 

Gesetzliche Grundlagen 
Das Bundesministerium für Auswärtige Ange

legenheiten wurde mit Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 172/1959 als selbständiges Bundesministerium 
errichtet. Seine Zuständigkeit richtet sich nach 
den Bestimmungen der Bundesgesetze BGBI. 
Nr. 70/1966, BGBl. Nr. 205/1970 und BGBI. 
Nr. 389/1973. 

öst.erreichische Delegat.ion beim Europa'rat 
Die Kosten für .die Diem-treisen der A'bgeol"d

neten ul1Jd Mitgl,ieder ,der Delegation wul'den 
mit 1'533 Millionen Schilling veranschlagt. 

Titel 201 

1979 ") 
1980 "-'~) 
1981 >',:-) 

~,) Erfolg. 

Vertretungs behörden 
Personal- Sam-

aufwand Summe 
MilI.S 

184'8 
1977 
214'9 

482'6 
528'8 
573'4 

66T4 
726'5 
788'3 

**) Bundesvoranschlag. 

Einnahmen 

25'8 
23'5 
25'6 

davon 4'200 Millionen Schilling als Bundes
beitrag an den gemäß Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 381/1967 errichteten "Fonds zur Unter
stützung österreichischer Staatsbürger im Aus
land" (1980: 3'600 Millionen Schilling) und 
0727 Millionen Schilling für sonstige Unter
stützungen bestimmt, 

.Dienststellen im Ausland 

Derzeit bestehen 88 effektive Vertretungs
behörden im Ausland, und zwar 66 diploma~ 
tische, 16 konsularische und 6 Dienststellen be
sonderer Art. 

Diplomatische Verirefungsbehörden 
Die bereits bestehenden diplomatischen Ver

tretungsbehörden sind in folgenden Orten ein
gerichtet: Abidjan, Addis Abeba, Algier, Amman, 
Ankara, Athen, Bagdad, Bangkok, Beirut, Belgrad, 
Berlin, Bern, Bogoti, Bonn, Brasilia, Brüssel, Buda
pest, Buenos Aires, Bukarest, Canberra, Caracas, 
Dakar, Damaskus, New Delhi, Den Haag, Dja
karta, Djedda, Dublin, Havanna, Helsinki, Is
lamaba.d, Kabu:l, Kairo, Kinshasa, Kopenhagen, 
Kuala Lumpur, Lagos, Lima, Lissabon, London, 
Lusaka, Luxemburg, Madrid, Manila, Mexico, 
Moskau, Naiiobi, Oslo, Ottawa, Paris, Peking, 
Prag, Pretoria, Rabat, Rom, Santiago de Chile, 
Sofia, Stockholm, Teheran, Tel Aviv, Tokio, Tri
polis, Tunis, Vatikan, Warschau und Washington, 

In Kuwait besteht eine Außenstelle der Bot
schaft Beimt. 

In New York besteht die österreichische Ver
tretung bei den Vereinten Nationen, in Straß
burg die Ständige Vertretung österreichs beim 
Europarat, in Genf die Ständige Vertretung 
Osterreichs beim Büro der Vereinten Nationen 
und bei den Spezialorga,nisationen, in Paris 
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die Ständige Vertretung österreichs bei der 
UNESCO, in Berlin eine österrei'chische Dele
gation und in Brüssel die österreichische Mis
sion bei den Europäischen Gemeinschaften. 

Ferner ist zur Wahrung der Interessen der 
CSSR, Jugoslawiens und Bulgariens gegenüber 
Israel durch österreich bei der österreichischen 
Botschaft in Tel Aviv ein Schutzmachtbüro ein
gerichtet. Ein weiteres Schutzmachtbüro zur 
Wahrung der Interessen Bulgariens und Ungarns 
besteht bei der österreichischen Botschaft in 
Santiago de Chile. 

Konsularische Verfretungsbehörden 

Effektive konsularische Vertretungsbehörden 
im Ausland bestehen in Agram, Chikago, Düs
se1dorf; Hamburg, Hongkong, Istanbul, Laibach, 
Los Angeles, Mailand, München, New. York, 
Preß burg, Rio de Janeiro, Straßburg, Triest und 
Zürich. 

Außerdem werden 1981 etwa 170 Honorar
konsulate amtieren. 

In New York besteht ~erner. ein östlerreichi
scher Informationsdienst. 

Konsulargebühren 

Die Konsulargeblihren Wlerden ~emäß Bundes
gesetz, BGBL Nr. 380/1967 (Durchführungsver
ordnungen hiezu BGBl. Nr. 40, 10611968, 137/ 
1968,222/1969,481/1971 und 553/1979) erhoben, 
in Stempelmarken lentrichtet und endgültig bei 
Kapitel 52 "öffentliche Abgaben" verrechnet. 

Titel 202 Diplomatische Akademie 

1979 ,,) 
1980 **) 
1981 'f~') 

Personal- Sam- Einnahmen 
aufwand Summe 

. Mill, S 

3'2 3'8 7'0 1'6 
4'0 4'4 8'4 1"3 
4'3 4'2 8'5 1'5 

Im Jahre 1964 wurde die Diplomatische Aka
demie errichtet und im Konsulartrakt des There
sianums, Wien IV, Favoritenstraße 15, unterge
bracht. Ihre gesetzliche Grundlage und ihr Auf
gabengebiet ergeben sich aus dem Bundesgesetz 
BGBI. Nr. 135/1979. 

Einnahmen 

Die Einnahmen stammen größtenteils aus 
Heimbeiträgen. 

Titel 203 österreichische Kulturinstitute 

Auf Grund des Bundesministeriengesetzes 1973 
(BGBI. Nr. 389) wUl'lden im Jahre 1974 erst
maligdie österreich ischen Kulturinstitute bei 
Kapitel 20 veranschlagt (vorher Titel 138 beim 
Bundesministerium für Unterricht und Kunst): 

*) Erfolg. 
**) Bundesvoranschlag. 

Penonal. Sacb- Ei!l1lllbmen 
aufwond Summe 

Mill, S 

1979 ,:.) . ......... 15'1 36'3 51'4 2'5 
1980 *~-) .......... 17'8 50'8 68'6 2'0 
1981 *'f) .......... 18'6 387 57'3 0'8 

Die derzeit Ibestehenden zehn Kulturinstitute 
sind in folgenden Orten eingerichtet: Agram, 
Budapest, Istanbul, Kairo, London, New York, 
Paris, Rom, 'teheran und Warschau. 

Unterschiede der Gebarung 

Die Erhöhung des PersoOnalaufwanides ist auf 
die allgemeinen Bezugsregelungen zurückzu
führen. Der Minderbedarf bei den Ermessensaus
gaben resultioert daher, daß d~e bisher beim An
satz 1/20306 und die beim Ansatz 1/20308 für 
kulturelle 2Wlecke vorgesehenen Ausgabenbeträge 
auf den erstmalig eröffneten Titlel 204 umge
schichtet wurden. 

Kulturabkommen 

Mit folgenden Staaten bestehen Kulturabkom
men: Kgypten (BGBI. Nr. 435/1973), Helgien 
(BGBI. Nr. 35/1953), Bulgarien (BGB!. Nr. 340/ 
1974), (;SSR (BGBI. Nr. 586/1978), DDR (BGBL 
Nr. 237/1979), Finnland (BGBI. Nr. 213/1979), 
Frankreich (BGBL Nr. 220/1947), Groß
britannien (BGBI. Nr. 60/1953), Indonesien 
(BGBL Nr. 271/1976), Itatien (BGBI. Nr. 270/ 
1954), Jugoslawien (BGBI. Nr. 436/1973), Luxem
burg (,BGBL Nr. 372/1972), Mexiko (BGBI. 
Nr. 611/1975), Norwegen (BGB!. Nr. 131/1973), 
Polen (BGBL Nr. 434/1973)! Rumänien (BGBI. 
Nr. 140/1973), Spaaüen (BGBI. Nr. 480/1976), 
UdSSR (BGBI. Nr. 319/1969), Ungarn (BGBI. 
Nr.519/1977). 

Aus diesen Kulturabkommen erwachsen Aus
ga:ben nur für die innerstaatliche Durch,f'ührung, 
die jedoch in die Kompetenz des Bundesm~ni
ste~iums für Unterricht und Kunst bzw. Bundes
rriinisternums für Wissenschaft und Forschung 
fallen und daher bei diesen Ressorts veranschlagt 
sind (siehe Paragraph 1306 und Ansatz 14108). 

Titel204 Kulturelle Veranstaltungen 

Im Intleresse einer besseren übersichtlichkeit 
wurde für kulturelle Vorhaben erstmalig dieser 
Titel vorgesehen. Die MittIeI hiefür wurden vom 
Ansatz 1/20306 und vom Ansatz 1/20308 von 
den für kulturdie Zwecke vorgesehenen Posten 
umgeschichtlet. 

Samaufwand Einnahmen 
MiIl, S 

1981 ".*) ............... .. 17'1 2'3 

Die Einnahmen stammen aus Kursbeiträgen. 

") Erfolg, 
**) Bundesvoranschlag. 
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Kapitel 30 Justiz 

Titel 300 Bundesministerium für Justiz 
Personal- Sam- Einnahmen 

1979 ,,) 
1980 "~-) 
1981 ",,) 

aufwand Summe 

65'1 
70'3 
76'1 

Mill,S 

40'S 
53'2 
56'1 

105'6 
123'5 
132'2 

17'0 
17'1 
19'5 

Bei diesem T~tel wind neiben den Ausga:ben 
und Einnahmen der Zentralstelle auch die Ge
barun·g aus. BezJUgsvorschüssen für das gesamte 
Kapitel 30 Justiz v\:ranschJagt, 

Unterschiede der Gebarung 

Die Erhöhung des Sachaufwandes im Jahre 
1981 ergibt sich im wesentlichen aus der höheren 
Vorsorge für Bezugsvorschüsse und den Kosten 
des Modellprojektes Vereinssachwalterschaft, 

Die Einnahmensteigerung ist durch höhere Be
zugsvorschußersätze bedingt, 

Aufgaben 

Dem Bundesministe.rium für Justiz obliegen 
die obersten Verwaltungsgeschäfte des Bundes 
auf dem Gebiete der Zivil- und Strafrechtspflege, 

Förderungsausgaben 

Als Förderungsausgaben sind Zuschüsse für die 
Herausgabe einschlägiger Zeitschriften, Bro
schüren und Bücher sowie Subventionen für das 
Institut für Kriminalsoziologie im Rahmen der 
Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft und andere Ver
einigungen, deren Tätigkeit im Interesse des 
Justizressorts liegt, veranschlagt, 

Neu ist die Förderung eines Vereines für Sach
walterschaft, mit dem eine neue Organisations
form für die rechtliche Betreuung psychisch 
Kranker und Behinderter geschaffen wird, 

Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen) 

Neben Familien- und GeburtenJheihiJ,f,en sirvd 
hier die Beiträge Osterreichs an folgende inter

. nationale Institutionen zu veranschlag,en: 

Haager Konferenz für Internationales Privat
recht (Beitritt auf Grund des Ministerrats
beschlusses vom 15. Juni 1954); 

Internationales Institut für die Vereinheit
lichung des Privatrechtes in Rom (Beitritt auf 
Grund des Ministerratsbeschlusses vom 11. Mai 
1948); 

Zentralbüro des Europäischen übereinkom
mens über den Widerspruch bei international 
gehandelten Inhaberpapienen (BGBl. Nr. '5821 
1978). 

*) Erfolg. 
**) Bundesvoranschlag. 

Titel 301 Oberster Gerichtshof und General
prokuratur 

Personal- Sam- Einnahmen 
aufwand Summe 

Mill,S 

1979 ,,) 
1980 *'f) 
1981 **) 

49'4 3'9 53'3 0'0 
54'8 4'4 59'2 0'1 
59'3 4'9 64'2 0'1 

Unterschiede der Gebarung 

:&n Hinblick a:uf die EntwickLung der Ausgaben 
im Jahre 1980 waren der Personal- und Sachauf
wan:d zu erhöhen, 

Aufgaben 1) 

Der Oberste Gerichtshof ist oberste Instanz 
in Zivil- und Strafrechtssachen (Art, 92 Abs, 1 
Bundesverfassungsgesetz), Ihm obliegt auch die 
Erstattung von Besetzungsvorschlägen anläßlich 
der Ernennung von Richtern, Weiters sind beim 
Obersten Gerichtshof die Oberste Rückstellungs
kommission, das Kartellobergericht und die 
Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission 
für Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter 
eingerichtet, 

Der Generalprokuratur beim Obersten Ge
richtshof obliegt die Mitwirkung bei der Erledi
gung von Rechtsmitteln in Strafrechtsfällen 
durch den Obersten Gerichtshof, die Erhebung 
von Nichtigkeitsbeschwerden zur . Wahrung des 
Gesetzes sowie die Mitwirkung bei der Täti,g
keit ·der Obersten Berufurugs- urui Disz,ipLinar
kommission für Rechtsanwälte unld Rechts
a'IlJwal tsa>nwärter, 

Titel 302 Jus,tizbehörden in den Ländern 
Personal- Sam- Einnahmen 

1979 *) 
1980 'f':-) 
1981 ",,) 

aufwand Summe 
Mill.S 

1.368'1 653'3 
1.513'4 663'1 
1.632'8 727'3 

2,021'4 
2,176'5 
2,360'1 

Unterschiede der Gebarung 

1.796'0 
1.900'4 
2.081'2 

Das Mehrerfor:dernis heim Personala:ufwand 
ist aUlf die finaIlJZieIle Vorsonge für zusätzliche 
Planstellen und Bezugsregelungen zurückzu-
führen. . 

Die Erhöhung des Sachaufwandes im Jahre 
1981 ,ergibt sich im wesentlichen aus dem Mehr
aufwand bei Familienbeihilfen, Bezügen der 
Rechtspraktikanten, Postgebühren, Fahrtkosten 
und Vollzugs- und Wege gebühren. 

Die für. 1981 veranschlagten Einnahmen tragen 
der Entwicklung in den Jahren )979 und 1980 
sowie der in Aussicht genommenen Erhöhung 
der Ausfertigungskosten Rechnung, 

*) Erfolg . 
. **) Bundesvoranschlag, 

1) Siehe BGBL Nr, 328/1968. 
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Aufgaben 

Den Justizbehörden in den Ländern obliegt die 
Rechtsprechung in ZiV'il- und Strafsachen, die Er
stattung von Besetzungsvol'schlägen anläßlich der 
Ernennung von Richtern sow,ie die Erledigung 
der in ihren Bereich fallenden Justizverwaltungs
angelegenheiten. 

Organisation 

Die Justizbehörden in den Ländern umfassen: 
4 Oberlandesgerichte, 
4 Oberstaatsanwaltschaften, 

20 Gerichtshöte I. Instanz, 
17 Staatsanwaltschaften, 

204 Bezirksgerichte, 
61 Arbeitsgerichte. 

Unterschiede der Gebarung 
Das Mehrerfordernis beim Personalaufwand ist 

auf die finanzielle Vorsorge für zusätzliche Plan
stellen und Bezugsregelungen zurückzuführen. 

Beim Sachaufwand sind die Bestimmungen des 
Strafvollzugsgesetzes, des Strafgesetzbumes und 
des Strafvollzugsanpassungsgesetzes b,erücksidl
tigt, die neue Anstalten und Verbesserungen im 
Strafvollzug vorsehen. Besondere Aufwendungen 
sind für die Anstalten nach §§ 21 bis 23 StGB 
und die fortzusetzende Verbesserung der Sicher
heitsvorkehrungen in den Justizanstalten erfor-
derlich. . 

Bei den Einnahmen des Jahres 1981 wurde die 
voraussichtliche Entwicklung berücksichtigt. 

Aufgaben 
Gesetzliche Grundlagen 

Gerichtsorganisationsgesetz, 
1896, 

RGBL Nr. 217/ Den Justizanstalten obliegt der Vollzug von 
Untersuchungs- und Strafhaft sowie die Unter

ASVG., BGBL Nr. 189/1955 (Soziale Schied,·· 
gerichte), 

Richterdienstgesetz, BGBL Nr. 305/1961, in 
der Fassung BGBL Nr. 68/1968, 283/1971, 381/ 
1977, 292/197~, 136/1979, 479/1979 und 90/1980, 

Gerichts- und Justizverwaltungsgebühren, 
BGBL Nr. 289/1962, in der Fassung BGBL 
Nr. 119/1963,47/1968, 403/1977 und 151/1980, 

Gebühren für Verwihrnisse der gerichtlidIen 
Verwahrungsabteilungen, BGBL Nr. 182/1962, 

Gerichtskostenmarkenverordnung, BGBL Nr. 
77/1950,' in der Fassung BGBL Nr. 246/1963 
und 316/1968, 

Gebührenanspruchsgesetz 1975, BGBL Nr. 136/ 
1975, 

vonzu~s- und Wegeg,ebührengesetz, BGBL 
Nr. 413/1975, 

Gerichtliches Einbringungsgesetz 1962, BGBI. 
Nr. 288, in der Fassung BGBL Nr. 118/1963, 
155/1%5,46/1968 und 413/1975, 

Pauschalvergütung an den österreichischen 
Rechtsanwaltskammertag, BGBL Nr. 570/1973 
und 439/1979, 

Pressegesetznovelle 1966, BGBL N r. 104, 
Strafrechtliches Entschädigungsgesetz, BGBI. 

Nr.270/1969, 
Verordnung des Bundesministeriums für 

Justiz vom 18. Juli 1968 über das Anbringen 
von Freistempelabdrucken zur Entrichtung von 
GeridltSgebühren und Ausfertigungskosten, BGBI. 

. Nr. 315/1968. 

Titel 303 Justizanstalten 
Personal- Saeh- Einnahmen 

aufwand Summe 
MilLS 

1979 ,,) 632'3 326'3 958'6 89'9 
1980 ~.") 67TO 328'6 1.005'6 106'2 
1981 *~.) 741'0 338'5 1.079'5 106'8 

*) Erfolg. 
**) Bundesvoranschlag. 

bringung nach §§ 21 bis 23 StGB. 

In ·den Werkstätten, ökonomien und Wirt
schaftsbetrieben werden die Gefangenen mit 
nützlicher Arbeit beschäftigt. überdies erhalten 
sie eine Berufsausbildung, um sich nach ihrer Ent
lassung wieder leichter in ein geordnetes Berufs
leben einfügen zu können. Eine ganz besondere 
Sorgfalt wird der BerufsausbiIdung der Jugend
lichen zugewendet. 

Der JustizwachsdlUle obliegt die Ausbildung 
des Justizwache- und Erziehungspersonals. 

Organisation 

Derzeit werden folgende Justizanstalten oe .. 
trieben: 
18 Gerichtshofgefängnisse mit 10 Außenstellen; 
7 Strafv.oUzu.gsanstahen mit 7 Außenstellen; 

1 Sonderanstalt für männliche Jugendliche; 
1 Sonderanstalt nach § 21 Abs. 2 StGB; 
1 Sonderamtalt für die Unterbringung nach 
§ 22 StGB; 

1 Sonderanstalt für die Unterbringung nach 
§ 23 StGB. 

Gesetzliche Grundlagen 

Strafvollzugsgesetz, BGBL Nr. 144/1969 in der 
Fassung BGBL Nr. 480/1971,Strafgesetzbuch, 
BGBL Nr. 60/1974, Jugendgerichtsgesetz, BGBL 
Nr. 278/1961 in der Fassung BGBL Nr. 145/ 
1969 und 425/1974, Strafprozeßordnung 1975, 
BGBL Nr. 631, Strafrechtsanpassungsgesetz, 
BGBL Nr. 422/1974, Jugendstrafrechtsanpas
sungsgesetz, BGBL Nr. 425/1974, Strafvollzugs
anpassungsgesetz, BGBL Nr. 424/1974. 

Förderungsausgaben 

Unter den Förderun~3iusgaben sind hauptsäch
lich Subventionen für Vereinigungen veranschlagt, 
die eine Nachhetreuung von Haftentlassenen 
durchführen. 
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Massafonds der Jusiizwache 

Dem Massafonds der Justizwache obliegt die 
leihweise Beistellung von Dienstkleidern an die 
dem Dienstzweig "Justizwachdienst und Dienst 
der Jugenderzieher" zugehörigen Bediensteten 
nach Maßgabe der vom Ministerrat in der 
Sitzung am 6. Dezember 1949 hierüber be~ 
schlossenen Massavorsmrift. 

Unterschiede der Gebarung 

Der Sachaufwand beruht u. a. auf dem 
Ausbau der bereits bestehenden Geschäfts~ und 
Außenstellen und dem Ausbau der Bewährungs~ 
hilfe- und Entlassenenheime und der Zentral
steI1en für Haftentlassenenhilfe. 

Aufgaben 
Dem Fonds werden im Jahre 1981 voraus~ 

sichtlich zufließen: 
Den Bewährungshelfern obliegt ,die Betreuung 

Entlasl'iener UI1d bedin~t VeruI1teilter, um sie vor 
Mill. s 

Aus dem Bundeshaushalt (Massapauschale Rückfall zu bewahren. 
usw.) ."" .... ,." .. ,., .. ,.",."... 8'9 

Dieser Betrag wird voraussichtLich wie 
folgt verausgabt werden: 

Beschaffung von Massasortcn .... , .. "... 8'8 
Fondsaufwand ." ......... , .. , ... " ... , 0'1 

Zusammen .. , 8'9 

Verpflegstage 

Die Anzahl der Verpflegstage In den Justiz-
anstalten beträgt: 

1979 
1980 2) 

1981 2) 

Gefangene und 
Untergebrachte 

2,918.736 
3,300,000 
3,300,000 

Titel 305 Bewähru~gshilfe 

1979 'f) 
1980 ':"f) 
1981 'f'f) 

Personal- Sam- Einnahmen 
aufwand Summe 

357 
377 
43"3 

Mil!. S 

43'8 79'S 0'0 
44'2 81'9 0'0 
46'6 89'9 0'0 

Orgallisation 

Gemäß § 24 Ahs. 1 des Be1wänoongshilfege
setz es wer,den ,di'e Aufgaben der Bewährungs
hilfe von pr,ivaten Vere~nigungen besorgt. 

Das Bewährungshilfegesetz sieht am Sitze jedes 
in Strafsachen tätigen Gerichtshofes 1. Instanz 
die Errichtung einer Dienststelle für Bewährungs
hilfe vor. Dem Auftrag des Gesetzgebers folgend 
wUl'den diese Geschäftsstellen für B,ewährungs
hilfe errichtet, Neben den Geschäftsstellen wur
den bisher in Wien sechs, im$ereich der Geschäfts
stellen für BewähruI1gshiUe Eisenstadt und Kla
genfurt je eine Außenstelle, im Bel'eich der Ge
schäftsstelle Salzburg zwei und im Sprengel der 
Geschäftsstel1e für Bewährungshilfe Innsbruck drei 
Außenstellen eröffI1et, 

Gesetzliche Grundlagen 

Bewährungshilfegesetz, BGBl. Nr. 146/1969, 
in der Fassung des Bundesgesetzes vom 11. Juli 
1974, BGBl. Nr. 426/1974, Jugendgerichtsgesetz, 
BGB,l. Nr. 278/1961, in der Fassung BGBl. 

.,) Erfolg. chI Nr. 145/1969 und 425/1974, Strafgesetzbuch, 
*") Bundesvorans ag, BGBI N / 9 S f 11 

2) Der Veranschlagung zugrunde gelegte Verpflegs- I . r. 60 1 74, tra vo zugsanpassungs-
tage. . , gesetz, BGBl. Nr. 424/1974. 
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78 Kapitel 40 ..:.... Titel 400 

Kapitel40 Militärische Angelegenheiten Ansatz 1/40007 Aufwendungen (Gesetzliche 

Titel 400 Bundesministerium für Landesvertei- Verpflichtungen) 
digung Bei idiesem AnsaJtz stnid die Eamilien- und. 

Geoortenbei:hi1fen für die A,ngehörigen der 
ZentralsteHe veranschlagt. 

Personal- Saeh- Einnahmen 
aufwand Summe 

MiIl. S 

1979 *) 342'5, 102'9 445'4 37"2 
1980 'f~') 360'4 113'9 474'3 39'1 Ansatz 1/40008 Aufwendungen 

1981 **) 387"6 132'4 520'0 39'1 

Ansatz 1/40000 Personalaufwand 

Unterschiede der Gebarung 

Der Mehraufwand bei diesem Ansatz ergibt 
sich aus Preissteigerungen, die alle Verrechnungs
posten, insbesondere den Energiesektor, betreffen, 
sowie aus der Umschichtung von Kopierkosten 
der Zentral stelle, di,e bisher noch zum T'eil beim 
Ansatz 1/40108 "Heer und Heeresverwaltung; 

Die Steigerung des Personalaufwandes ist vor Aufwendungen" veranschlagt waren und aus der 
allem auf Bezugsregelungen zuriickzuführen. Stei~erung dieser Kopierkosten. 

Infolge Erhöhung der Eisenbahntarife und 
Ansatz 1/40003 Anlagen Nächtigungsgebühren mußte die Post für Inland-

Bei diesem Ansatz werden die Anschaffungsko- neisen lentsprechend höher v,eranschlagt werden. 
sten für Einrichtungsgegenstände der Zentral- Dem heiden "InLandrersen" veransChlagten 
stelle und für die Einrichtung der Räumlich- Betrag ~st außer,dem auf Grund Langjähriger Er
keiten der im Auslande-ingesetzten österreich-i- fahrungswerte folgende Aufgliederung zugrunde 
schen Militä.rattaches veranschlagt; darüber hinaus zu legen: 

wurde f?r dW'ie BesdchaffAung v0chn 2 Kraftfahr- Diel1lstr,eisen und Dienstverrichtungen am 
zeugen '1m ege, es ustaus es vorgesorgt.. D:' . 62'20/ 
Der Mehraufwand im Jahre 1981 ist für die Ein- Z ~~elnstort~. :'h' ....................... 10'40/° 'ch d L f" d L' b/ ute1 ungsgeou ,ren " . . . . . . . . . . . . . . . . . ° 
r1 tung es· agerraumes ur en e1tungssta übe' dl· b···h 4'60/ BMfL V, f d r ch ' 'rS.Le ungsge uren ........... . . . . . ° 

,er or er 1 . Reisebei'hilfen ........................ 0'8% 

Ansatz 1/40005 Bezugsvorschüsse 

Gebarung 

Gemäß § 23 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBI. 
Nr. 54, und § 25 des Vertragsbedienstetengesetzes 
1948, BGBl. Nr. 86, kann Bundesbediensteten, 
die unverschuldet in eine Notlage geraten sind, 
oder wenn sonst berücksichtigungswürdige 
Gründe vorliegen, auf Antrag ein unverzinslicher 
Vorschuß aus Bundesmitteln gewährt werden. 
Für die Wohnraumbeschaffung werden im Einzel
fall VorSchüs~e bis zum Betrag von 80.000 Schil
ling gewährt. 

Unterschiede gegenüber Vorjahr 

An Bezugsvorschüssen für aktive Bundesbe
dienstete werden im Jahre 1981 61,000.000 Schil
ling (1980 55,884.000 Schilling) bereitgestellt. 

Ansatz 1/40006 Förderungsausgaben 

Die Mittel für "Förderungs ausgaben" sind für 
Soldatenvereinigungen, zu,r Förderung der 
Fliegerausbildung von Reservistel)., zur Förde
rung der Körperertüchtigung im Rahmen von 
Heeressportvereinen und zur Unterstützung von 
Vereinigungen gedacht, deren Zweck vor allem 
auf dem Gebiete der umfassenden Landesvertei
digung liegt. 

*) Erfolg. 
.... ) Bundesvoranschlag. 

Trennungsgebühren unrd Trennungszu-
schüszse ..... \ ....................... 19'6% 

lJbun~sgebühren ..................... 2'4% 

Die Post 5600/804 "Fahrtkostenzuschuß Z" 
mußte infolge Erweitlerung des anspruchsberech
tigten Personenkreises und Tariferhöhungen 
öffentlicher Verkehrsmittel entsprechend angeho
ben werden. 

Bei den Aufwandsentschädigungen wurde das 
Bekleidungspauschale für Reinigungskräfte, be
rücksich tigt. 

Infolge Anhebung der Postgebühren mußten 
die "Leistungen der Post" entsprechend erhöht 
werden. 

In der Post für Mieten für Liegenschaften und 
Räumlichkeiten sind die Miete der Buchhaltung 
des BMfL V sowie die Mieten für die D~enst
räume und Wohnungren der im Ausland hefind
lichen österreichischen Militärattaches ,enthalten. 
Von den letzteren werden diese Kosten teilweise 
rückerstattet und bei der neu eröffne~en Ein
nahmepost 8250/001 "Untervermietung von 
Wohnungen an BUilldesbedienstetJe" des An
sa tzes 2/40004 verl1echnet. 

Bei den Maschinenmieten ergibt sich ein Mehr
aufwand infolge übersteIlung von früher beim 
Ansatz 1/40108 verrechnet gewes'enen Kopierge
räten zu diesem Ansatz. 

Unter Berücksichtigung des KontJenplanes des 
Bundes, Stand 1980, wurden bei diesem Ansatz 
für den Sachaufwand der bei der Zentralstelle 
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in Verwendung stehenden systemisierten Daten- die siLberne 'tapfertkeitsmedaHle 
v,erarbeitungsanlage und TextV'erarbeitungsanla- 1. Klasse sowie die siLberne Ta.pfer-
gen eigene Posten eröffnet. keitsmedailk .für Offiziere ...... 3 v. H. 

Bei ,der Post "Repräsentaoionsausgalben" wur
den die voraussichtlichen Erfordernisse für ein
zelne RepräJsentationsveranstahungen im Jahre 
1981 erhoben und entspl'1echend VIeranschlagt. 

Titel 401 Heer und Heeresverwaltung 
Personal- Soch-

aufwand 
Mill. S 

Einnahmen 
Summe 

1979 ~") 

1980 'f"") 
1981 *':") 

3.618'3 7.155'1 10.773"4 283'6 
3.851'6 7.452'4 11.304'0 303'4 
4.254'6 7.402'9 11.657'5 323'5 

Ansatz 1/40100 Personalaufwand 

Unterschiede der Gebarung 

Die Steigerung ,des p.ersortalaufwandes ist auf 
die hinzugekommenen 484 Planstellen sowie auf 
B~zugsregelungen zurückzuführen. 

Ansatz 1/40103 Liegenschaftsankäufe 

Der bei diesem Ansatz veranschlagte Ausgaben
betrag ist zur Erwerbung von Schieß- und 
Übungsplätzen sowie zur Arrondierung und Er
weiterung bestehender übungsplätlie vorgesehen, 

Ansatz 1/40107 Aufwendungen (Gesetzliche 
Verpflichtungen) 

Unterschiede gegenüber Vorjahre 

Der Mehrbedarf bei diesem Ansatz ist vor
wiegend auf höhere Familienbeihilfen sowie 
höhere Ausgaben für Taggeld zurückzuführen, 
Die steigenden Spitalskosten erfordern eine 
höhere Dotierung der hiefür vorgesehenen Vor
anschlagsposten. Die im Heeresgebührengesetz 
1956 vorgesehene Regelung, wonach für die Be
rechnung des Familienunterhaltes und der Wohn
kostenbeihilfe das Einkommen der Wehrpflichti
gen heranzuziehen ist, erfordert die Veranschla
gung höherer Ausgaben für diese Leistungen, 

die rSilherne Tapf,erkdtsiffieda:il1e 
2. Klasse . ~ .................... 1'5 v. H. 

die bronzene 'tapferkeitJsmedaille ,. 075 v. H. 
,des Gehaltsa.nS'atzes ,der Gehalustufe 2 der 
D[enstklasse V nach § 28 .Nbs. 3 des Gehaltsge
setzes 1956, BGBl. Nr. 54, in der jeweils gelten
den Fassung, einschließlich allfälliger Teuerungs
zulagen. 

Die Höhe des Ehrerusoldes für Träger des 
M[li\tär-Mania-Theresven-Ol'1dens beträgt 36 v. H. 

Kärntner Kreuz-Zulagen 

An die Besitzer des allgemeinen Kärntner 
Kreuzes für "Tapferkeit" oder des besonderen 
Kreuzes für "Tapferkeit" werden gemäß den 
Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 13. De
liember 1974,'BGB!. Nr. 14/1975, fol~ende Zu
lagen gezahlt: 

monatlidt 

Für das besondere Kärntner Kreuz für 
"Tapferkeit" ..•.....•.....••... 3 v. H., 

für das allgemeine Kärntner Kreuz für 
"Tapferkeit" .•................. 1'5 v. H. 

des GehaLts ansatz es der Geba>lusstufe 2 der Dienst
klasse V gemäß § 28 Abs. 3 des Geha1tsgesetzes 
1956, BGBl. Nr. 54, m der jeweilsgel1Jend~ 
Fassung, eipschLießLich allfäl1i!;ler Teuerungszu
lagen. 

Ansatz 1/40108 Aufwendungen 

Bei der Veranschlagung der Ausgabenbeträge 
für Aufwendungen wurden folgende Schwer
punkte berücksichtigt: 
• AufrechterhMtung des Betriebes des Bundes

heeres und Instandhaltung bzw. Instandsetzung 
des vorhandenen Gerätes, 

" Intensiv,ierung und Vel'besserung der Ausbil
dung der Webrpfl.ichtigen und Weiterbildung 
des Ka,ders, 

11 Modernis:ierung der Ausrüstun,g des BUllides
heeres und 

Die Entschädigungen für Waffenübungen wur- 0 Berücksichtigung jener Erfordernisse, di'e der 
den dem auf Grund der Stärkeannahmen ab- Verbesserung ,der Infl'13Jstr;uk~ur dienen. 
sehbaren Bedarf angepasst. 

Tapferkeitsmedaillen-Zulagen 

Nach dem TapferkeitsmedaiHen-Zulagengesetz 
1962 in der Fassung des BOB!. Nr, 388/1977 be
trägt diie Höhe der Zulagen für: 

die goldene Tapferkeitsmedaille sowie 
die goLdene Tapferkeitsmedaülle 
für Offiliiere ,................. 6 v. H. 

*) Erfolg. 
**) Bundesvoranschlag. 

Aufrechterhaltung des Betriebes des Bundesheeres: 

Darunter werden jene Ausgab~nbeträge ver
standen, die dazu dienen, die dem Bundesheer 
zur Verfügung stehenden Wehrpflichtigen mit 
Bekleidung und Verpflegung auszustatten. 

Dazu sind die der Ausbildung dienenden Be
triebsmittel, das Ausbildungsgerät und nicht zu
letzt die für die Absolvierung der Schieß pro
gram me erforderliche Munition unter Bedacht
nabme auf deren sparsame und wirtschaftliche 
Verwendung zur Verfügung zu stellen. 
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Die Ausga:ben fü,r die Instandhaltung und die 
Beschaffung von Ensatzteilen sind auf die Erhal
tung der Einsatzbereitschaft abgestimmt und sind 
der durch Ausgabe von Neugeräten geänderten 
Mater·ialstruktur angepaßt. Die Beschaffung der 
dazu erforderLichen EinrÜchtungen wird fortge
setzt. 

Verbesserung der Ausbildung: 

Die kürz.ere Dienstz,eit erfondert eme Inten
sivierung der Au~brildung. Dies ist u. a. durch 
Be50~affung von, modernem Ausbildungsgerät 
möglich. So werden z. B. Schießa.nlagen moderni
siert; daneben kommen audiov,isuelle Geräte in 
verstärktem Ausmaß zum Einsatz. Die Umstel
lumg des Au~bildungsgerätes erfolgt in mehreren 
Etappen; im Bundesvoranschlag 1981 sind nur 
anteilige Kosten berücksichtigt. Mit der Beschaf
fung von Simulatorprototypen wird. eine weitere 
Phase auf diesem Wege ,eingeleitet. 

Investitionsprogramm: 

Das 10jährige Investioionsprogramm der' Bun
desregierung enthält reIev,ante Vorhaben des 

Erarbeitung von klaren Entscheidungsgrundlagen 
beibehalten. 

Infrastruktur 
Im Bereiche der Infrastruktur werden die Be

strebungen zum Ausbau der Schieß- umd Übungs
plätze in Abstimmung auf daJS militärische Bau
programm des Bundesministeriums für Bauten 
und Technik und unter Bedachtnahme auf die 
neue Heer,esorganisation fortgesetzt. 

Die Post 5600/804 "Fahrtkostenzuschuß Z" 
mußte infolge Erweiterung des anspruchsberech
tigten Personenkreis,es und Tariferhöhungen 
öffentlicher Verkehrsmittel 'entsprechend angeho
ben werden. 

Dem bei der Post 5600 veranschlagten Betrag 
ist auf Grund langjähriger Erfahrungswerte fol
gende Aufgliederung zugrunde zu legen: 

Dienstr.eisen und Dienstvernichtungen am 
Dienstort ......................... 28.5 % 

Zuteilungsgebühren ................... 41'8010 

Obersiedlung·sge'bühren ................ 1'4% 

Bundesministeriums für Landesverteidigung in Reisebeihilfen ....................... , 0'2010 
Abstützung auf das vom Landesverteidigungsrat Trennungsgebühren und Trennungszu-
zur KenntniilS genommene Rüstungsprogramm. schüIsse .............. , ............ , 4'4~/o 
Entsprechend den ausrüstungsmäßigen Gegeben-
heiten beim Bundesheer sind dabei in erster übungsgebühren ... ~ ................ . 23'3010 

Linie Beschaffungen zum Erhalt des derzeitig,en EinsatzgebÜ'hren ..................... 0'4010 
Kampfwenes (IST-Stand) als auch solche, die der 
Auffüllung bereits bestehender oder unmittelbar Unter Berücksichtigung des Kontenplanes des 
vor der Aufstellung befindlichen Einheiten, vor Bundes, Stand 1980, wurden bei diesem Ansatz 

,allem der Landwehr, dienen, wobei im Zuge: für den Sachaufwand der bei der HeenesverwaI
der' Durchführung der neuen Heeresglie.derung I tung in Verwendung stehenden systemisierten 
weiterhin folgende Schwerpunkte gelten: Datenverarbeitungsanlagen und Textverarbei

e Verstärkung der Panzer- und Fliegerab- tungsanlagen eigene Posten eröffnet. 
wehr sowie der Steilfeuerunterstützung, Die Post 4305/900 "Verpflegung Soldaten-

.. Erhöhung der Beweglichkeit auf dem Ge· heime" ist zweckgewidmet und wurde auf Grund 
fechtsfeld, der nunmehr vorliegenden Erfahrungswerte ent-

o Verbesserungen zum Kampf der verbun- sprechend dotiert. 
denen Waffen in den kleinen Verbänden, 

• Verbesserung der Kampffähigkeit bei Nachl 
U11;d unsichtigem Wetter, 

• Steigerung des Individual- und Kollektiv
schutzes durch Verbesserung der Warnungs
mittel und Schutzmittel. 

Dabei liegt im Bundesvoranschlag 1981 das 
Schwergewicht in der Bereitstellung von Mitteln 
für d~e Bewaffnung der Infantrie, für die Fort
setzung der Kampfpanzerbeschaffung und der 
Arbeiten am Projekt Goldhaube, für di'e Einlei
tung der Beschaffung von Panzerhaubitzen für 
das 3. ArtBaon der Bereitschaftstruppe. 

In den üibrigen Bere,ichen kommen d~e Be
schaffungen der Aufstellung von weiteren Teilen 
der Landwehr zugute. 

Die Aufwendungen für Versuch,e und Erpro
bungen werden unter Bedachtnahme auf - die 

Trotz Energiesparmaßnahmen sind infolge 
überdurchschnittlicher Preissoeigerungen Mehraus
gaben unvermeidlich. 

,Infolge Erhöhung 
die "Leistungen der 
hoben. 

der Postgebühren wurden 
Post" entsprechend ange-

Di.e bei den "Miet- und Pachtzinsen für Wohn
zwecke" v'erbuchten Mieten sind dynamisi1ert; 
weit,ers werden zusätzliche Wohneinheiten Be
diensteuen des Ressorts zur Verfügung gestellt. 

Der Konjunkturaus1gleich-Voranschla.g für das 
Jahr 1981 enthält 658'4 Millionen Schilling 
in der Stabilisierungsquote und 241'6 Mil
lionen Schilling in der Konjunkturbelebungs
quote. Der Schwerpunkt der vorgesehenen Aus
gaben liegt bei Beschaffungen, die geeignet sind, 
im Falle ihrer Durchführung die österreichische 
Wirtschaft zu beleben. 

Arheits(Amls)hehell zum Bundesfinan'4leset. 5· 
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Einnahmen 

Der Veranschlagung der Ein.nahmen wurden 
,die bisher vorliegen.den Erfolgsziffem sowie der 
Rechnungsabschluß 1979 zugrunde gelegt. 

Ausland, BGBL Nr. 233/1965 1) in der Fas
sung BGBL Nr. 272/1971 und 370/1975; Aus
landseinsatzzulagengesetz BGBL Nr. 375/1972 
in der FassUn.g BGBL Nr. 305/1975; 

Bei der Post 8260/006 "Vergütungen des Bundesgesetz über militärische Munitionslager, 
Rechnungshofes" werden die Kostenersätze des BGBL ,Nr. 197/1967 in der, Fassung BGBL 
Rechnungshofes für die durch das Heeresfach- Nr.265/1972; 
ambulatorium durchgeführten Dienstfähigkeits-
untersuchungen der Bediensteten des Rechnungs- Militärleistungsgesetz, BGBL Nr. 174/1968; 
hofes verrechnet. 

Bei der Post 8260/064 "Vergütungen des Bun
desamtes für Eich- und v,ermessungswesen" wer
den die Kostenersätze des Bundesamtes für Eich
und Vermessungswesen für Landesaufnahmen des 
Bundesheeres veranschlagt. 

Weiters wurden die Posten für Kostener
sätze in der Höhe :der :m erwartenden Einnah
men budgeoiert. 

Auf Grun.d der Vereinbarung zwilschen ,dem 
Bundesministet<ium für Auswärtige Angelegen
heinen und den Vereinten Nationen leisten diese 
als Kostenersatz folgende Beträge pro Mann und 
Monat: 

Beamten-Dienstrechtsgesetz - BDG 1979, BGBL 
Nr. 333/1979, in der Fassung BGBL Nr. 281/ 

,1980; 

Allgemeines Soiialversicherungsgesetz, BGBl 
Nr. 189/1955, zuletzt geändert durch BGBL 
Nr.684/1978; 

Bauern-Krankenversicherungsgesetz, BG BI. 
Nr. 219/1965, zuletzt geändert durch BGBL 
Nr.532/1979; 

Beamten-Kranken- und Unfallversicherungs
·ges.etz, BGBL Nr. 200/1967, zuletzt geän.dert 
durch BGBL Nr. 534/1979; 

UN-'Bataillon Naher Osten .... 680 US-Dollar Gewerbliches Selbständigen-Krankenversiche-

für 53 Spezialisten. zusätzlich .. 200 US-Dollar 
rungsgesetz, BGBL Nr. 287/1971, ,zuletzt ge
ändert durch BGBL Nr. 280/1978; 

UN-Bata:illon Cypern .......... 565 US-Dollar BGBI. 
Arbeitsplatz~Sicherungsgesetz,Nr. 154/ 

Gesetzliche Grundlagen 

Bundesministeriengesetz 1973, BGBL Nr. 389, 
zuletzt geändert durch BGBL Nr. 555/1979; 

Wehrgesetz 1978, BGBL Nr. 150; 

1956; 

Luftfahrtgesetz, BGBL Nr. 2'53/1957 (Fest
legung der Zuständigkeit für den Bereich der 
Militärluftfahrt), zuLetzt geändert ,durch BGBL 
Nr.470/1979; 

Heeresdisziplinargesetz, BGBL Nr. 151/1956, in Kraftfahrgesetz 1967 (KFG 1967), BGBL Nr. 267, 
der Faswng BGBL Nr. 234/1965 und 369/ zuletzt geändert durch BGBL Nr.209/1979; 
1975; 

Heeresgebührengesetz, BGBL Nr. 152/1956 
(maßgebend für die Zweckausgaben wie Ver
pflegung, Taggeld, Krankenversicherung usw.), 
in der Fassung BGBL Nr. 140/1957, 116/1962, 
185/1966, 12/1967, 272/1969, 272/1971, 221/ 
1972, 413/1974, 313/1976, 387/1977 und 105/ 
1979; 

Bun.desgesetz über Ansprüche aus der 'Ableistung 
freiwilliger Waffenübungen, BGBL Nr. 311/ 
1960, in der Fassung BGBL Nr. 272/1971, 414/ 
1974 und 386/1977; 

Bundesverfassungsgesetz über die Entsendung 
österreichischer Einheiten zur Hilfeleistung in 
das .l\usland auf Ersuchen internationaler 

, Organisationen, BGBL Nr. 173/1965; 

Bundesgesetz über die Entsendung von Angehöri
gen des Bundesheeres zur Hilfeleistung in das 

1) Siehe aum BGBI. Nr. 60/1966. 

6 Arbe1ts(Amts)bebell ZWII BoodesfiDanzg_~ 

Tapferkeitsmedaillen-Zulagengesetz 1962, BGBL 
Nr. 146 in .der F:assung BGBL Nr. 197/ 
1964, 196/1965, 266/1966, 271/1969,237/1971, 
20/1974,13/1975 und 388/1977; 

Kärntner Kreuz-Zulagengesetz 1970; BGBL 
Nr. 194 ,in ,der Fassung BGBL Nr. 196/ 
1971,19/1974 und 14/1975; 

Bundesgesetz über das Bundesheerdienstzeichen, 
BGBL Nr. 202/1963 in der Fassung BGBL 
Nr. 97/1969 und 272/1971; 

Bundesgesetz über die Wehrdiensterinneru~gs
medaille, BGBL Nr. 203/1963 in der Fassung 
BGBL Nr. 98/1969 und 272/1971; 

Verwundetenmedaillengesetz, BGBL Nr., 371/ 
1975; 

Verordnung betreffend die Verwendung 
Gddbußen und Geldstrafen, BGBL Nr. 
1977. 

von 
678/ 
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Titel 404 Heeresgeschichtliches Museum, Mili- Unterschiede der Gebarung 
tärwissenschaftliches Institut 

Personal- Sach- Einnahmen 
aufwand Summe 

Mill. S 

1979 '~) .............. 16-6 3'6 20'2 0'3 
1980 **) .............. 16'6 3'5 20'1 0'3 
1981 *'~) .............. 18'4 3'6 22'0 0'3 

Unterschiede der Gebarung 
Die Steigerung des Person'alaufwandes ist vor 

allem auf Bezugsregelunglen zurückzuführen, 

Organisation 
Das Heeresgeschichtliche Museum ging aus der 

Sammlung des kaiserlichen Zeughauses in Wien 
hervor, Es wurde nach modernen Erfordernissen 
neu gestaltet- und enthält die heereskundliche 
Darstellung des österreichischen Soldatentums 

. und eine Würdigung seiner europäischen Leistung 
vom 17, bis zum 20, Jahrhundert, In mehreren 
Sälen werden bedeutsame militärische Ereignisse 
an Hand von kunst- und kulturgeschichtlich 
wertvollen BiLdern, graphischen !Blättern, Aqua
rellen, Handzeichnungen, lebensgroßen Figuren 
und Vitrinenobjekten mit Erinnerungsstücken 
und Autogrammen der öffentlichkeit näher
gebracht und dabei die Entwicklung der mili
tärischen Bekleidung, der Bewaffnung, Aus
rüstung und Organisation in sinnvollen Reihen 
besonders zusammengestellt, 

In der Militärwissenschaftlichen Abteilung wer
den alle militärwissenschaftlichen Angelegenhei
ten, auch in Verbindung mit anderen Wlssen
schaftlichen Institutionen, bearbeitet, 

Titel 405 Heeres-Land- und Forstwirtschafts
betrieb Allentsteig 

1979 '~) 
1980 *,:-) 
1981 "'f) 

*) Erfolg, 
'f':') Bundesvoranschlag, 

Personal- Sacb- Einnahmen 
aufwand Summe 

18'2 
17'8 
187 

Mill, S 

8'0 26'2 27'1 
8'9 267 23'2 
8'9 27'6 27'6 

Die Anlagen konnten wesentlich niedriger v,er
anschlagt werden als im Jahre 1980, da lediglich 
4 Arbeitsmaschinen und 2 Kraftfahrzeuge für 
besonder,e Zwecke im Wege des Austausches be
schafft werden, 

Die Steigerungen beim Ansatz 1/40508 sind 
auf allgemeine Preis erhöhungen sowie auf die 
vermehrte Beschaffung von Düngemitteln zurück.
zuführen, . 

Die Ausgaben sind durch gleichhohe Einnah
men gedeckt, 

Organisation 

Auf dem Truppenübungsplatz Allentsteig
Döllersheim wird der Heeres-Land- und Forst
wirtschaftsbetrieb Allentsteig als b'etriebsähnliche 
Einrichtung geführt, die vorwiegend für die Er
haltung des übungsplatz'es in einem für die Be
nützung durch die Truppe ausreichenden Zu
stand zu sorgen hat, Die Einnahmen diieses Be
triebes sind für dessen Aufgabenerfüllung zweck.
gebunden, 

Der landwirtschaftlichen Abteilung des Betrie
bes obli,egt in diesem Zusammenhang die Plan,ung 
und Durchführung aller einschlägigen Arbeiten 
auf cl'em Gebiete ,der Landwirtschaft, wie Pflan
.zen- UIl!d FUJtterb.au, Düngung, PflaMenschutz, 
TQerzucht usw" sowie die Rekultivierung jener 
GrundSlOÜck.e, . die als Truppenübungsgdände 
nicht mehr benötigt werden. 

Die forstwirtschaftliche Abteilung dieses Be
triebes hat die Aufgabe, alle Aufforstungsmaß
nahmen, den Forstschutz, die Forstpflege, die 
Schädlingsbekämpfung und die Forstaufschlie
ßung durchzuführen, 

Der Gruppenübungsptatz Treffling ist seit 
1. Jänner 1973 hinsichtlich der land- und forst
wirtschaftlichen Bewirtschaftung dem Heeres
Land- und Forstwirtschaftsbetrieb Allentsteig an
gegliedert, 
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Kapitel 50 Finanzverwaltung 
Titel 500 Bundesministerium für Finanzen 

1979 .:') 
1980 ::':') 
1981 :,:,) 

Gsbarung 

Personal- Sach- Einnahmen 
aufwand Summe 

Mill. S 

2427 83'S 326'2 427 
270'8 99'3 370'1 44'1 
293'1 101'0 400'1 46'8 

Bei diesem Ansatz ist nehen den Ausgaben und 
Einnahmen des Ministeriums auch der Aufwand 
für den Bundesschätzungs- 1) und Bewertungs
beirat 2) mitveranschlagt. 

Unierschiede der Gebarung 

Im Personal aufwand für 1981 wurde u, a, in
folge Erhöhung um 15 Planstellen (neues Staats
sekretaria t und Vermehrung der Agenden 
+ 3'8 Millionen Schilling), durch Erhöhung der 
Vergütungen für Nebentätigkeiten (+ 1'0 Mil
lionen Schilling), durch Vorsorge für höhere 
Dienstgeberbeiträge (+ 1'3 Milli.onen Schilling), 
für Mehrleistungsvergütungen (+ 2'0 Millionen 
Schilling) und für eine Bezugserhöhung 
(+ 13'5 Millionen Schilling) um insgesamt 
22'3 Millionen Schilling mehr veranschlagt, 

Der Sachaufwand jst gegenüber dem Bundes
voranschlag 1980 um 7'7 Millionen Schilling 
höher veranschlagt, Mehrerfo.l'derniss·e ergaben 
sich vor allem hei den Posten des Staatssekre
tariates für Familienpolitik (+ 1'7 Millionen 
Schilling), bei den Amtshaftungsentschädigungen 
(+ 4'7 Millionen Schilling), bei den Entgelten für 
sonstige Leistungen (+ 1'1 Millionen Schilling), 
für Leistungen der Post (+ 0'9 Millionen Schil
ling), weiters bei den Inlandreisen (+ 1'0 Mil
lionen Schilling) und den Mitgliedsbeiträgen 
(+ 0'7 Millionen Schilling), Weitere Mehrerfor
dernisse ergaben sich für die Vergütungen für 
Arbeiten des Institutes für WirtschaftsforsC11.ung 

. für den Bund (+ 1'3 Millionen Schilling), für die 
Miete von Hardware für eine Textverarbeitungs
anlage (+ 0'6 Millionen Schilling) und für die 
Transport- und Aufbewahrungskosten für Kul
turgüter {+ 2'0 Millionen Schilling), 

Bundesaufsicht 

Die Kosten der kreditpolitischen Bundesauf
sicht, der Bundesaufsicht über die Vertragsver
sicherung u1J.d die Ausgaben für Vertreter des 
Bundesministeriums für Finanzen bei Unter
nehmungen zur Wahrung der Interessen des 

*) Erfolg, 
',*) Bundesvoranschlag, . 

1) Bodenschätzungsgesetz 1970, BGBl. Nr. 233. 
I) Siehe Bewertungsgesetz 1955, BGBL Nr. 148, 

S 41, Geschäftsordnung des Beirates siehe BGBI. 
Nr, 263/1971. 

Bundes sind im Personal- und Sachauf
wand mitveranschlagt, wobei die den Bundes
bediensteten gewährten Entschädigungen im 
Personalaufwand vorgesehen sind. Im einzelnen 
ist hiezu zu bemerken: 

Das Bundesministerium für Finanzen übt die 
kreditpolitische Bundesaufsicht über Kreditunter
nehmungen, Börsen und Spielbanken auf Grund 
der nachstehenden gesetzlichen Bestimmungen 
aus: 

Kreditwesengesetz - KWG, BGB!. Nr. 63/1979 
(§ 26), 

Nationalbankgesetz 1955, BGB!. Nr. 184. 

Ges. m, b. H,-Gesetz, RGB!. Nr. 58/1906 (§ 104) 
i,. d. F. des BGB!. Nr, 200/1980, 

Girozentralegesetz, BGB!. Nr. 146/1958. 

Hypothekefibankgesetz, DRGB!.I S, 375/1899, 
in der Fassung des DRGB!. I S. 97/1926, 491/ 
1927 und 108/1930. 

Investmentfondsgesetz BGBl. Nr. 192/1963 (§ 2). 

Glücksspielgesetz, BGBl. Nr. 169/1962 (§§ 21 
und 29). 

Gesetz über die Pfandbriefe und verwandten 
Schuldverschreibungen von öffentlich-rechtli
chen Kreditanstalten, DRGBL I S. 492/1927. 
RGBl. Nr, 67/1875 (§§ 1 und 4). 

Der Aufwand für die Bundesaufsicht über die 
Vertragsversicherung wird gemäß Versicherungs
aufsichtsgesetz in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. 134/1953 mit 9/10 von den Versiche
rungsun ternehmungen erstattet. 

Zur Wahrung der Interessen des Bundes an 
Unternehmungen, an denen er beteiligt ist, oder 
aus anderen berücksichtigungswürdigen Gründen 
entsendet der Bund Bundesbedienstete in die 
Organe verschiedener Unternehmungen, Die von 
diesen Unternehmungen für die Tätigkeit vor
genannter Bundesbediensteter zu leistenden Ent
gelte (Tantiemen) sind an den Bund abzuführen, 
Der Bund gewährt den Bundesbediensteten für 
diese Nebentätigkeit Entschädigungen gemäß 
§ 25 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54. 

Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen) 

1)as Bundesministerium für Finanzen leistet 
Zahlungen an folgende internationale' Institu
tionen: 

Rat für. die Zusammenarbeit auf dem Gebiete 
des Zollwesens, Brüssel; Beitragsleistung gemäß 
Art, XII des BGBl. Nr. 165/1955; im Jahre 1981 
1,000.000 Schilling (1980: 1,000.000 Schilling). 
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Internationale Vereinigung für Soziale Sicher
heit (IVSS - International Social Security Asso
ciation, ISSA), Genf; Beitragsleistung auf Grund 
des 1957 erfolgten Beitrittes derzeit 70.000 Schil
ling im Jahr. 

Weiters ist hier mit einem Betrag von rund 
7'1 Millionen' Schilling für Familien- und Ge
burtenbeihilfen sowie für öffentliche Abgaben mit 
580.000 Schilling vorgesorgt. 

Aufwendungen 

Neben den allgemeinen Verwali:ungsaufwen
dun gen sind hier die Kostenersätze an das Oster
reIchische Institut' für. Wirtschaftsforschung ünd 
das Institut für Raumplanung für alle Arbeiten, 
die diese Institute im Auftrage von Bundesdienst-
stellen leisten, veranschlagt. . 

Außerdem sind u. a. die Mitgliedsbeiträge für 
die Gesellschaft fUr das öffentliche Haushalts
wesen, für das Osterreichische Institut für Sport
medizin, für das Institut für Raumplanung, für 
die Osterreichische Gesellschaft für Arbeitsmedi
zin und für das Institut für Schul- und Sport
stättenbau hier veranschlagt. Schließlich ist hier 
auch für die Kosten aus der Bundesvermögens
verwaltung vorgesorgt. 

Titel 501 Bundesministerium für Finanzen 
(Zweckaufwand) . 

Sachaufwand Einnahmen 
MiJl.S 

1979 *) 
1980 *>r-) 
1981 *~-) 

. . . . . . . . . . . . . . . .... 5737 572'4 

. . . . . . . . . . . . . . . . .. 640'9 693'7 
9'4 1.735'2 

Beim Titel 50J werden folgende Ausgaben 
verrechnet: 

1979 *) 1980 **) 1981 **) 
Mill. S 

o Münzregal ................ 1'4 3'5 2'0 
4 Erfüllung von Rückgabean-

sprüchen ................ 0'0 0·0 0·0 
7 Sonstige Atomprojekte ...... 
8 Dienstgeberabgabe für V-Bahn 

0'1 0'1 0'1 

Wien ....................... 5'0 5'0 5'0 
9 Sonstige Aufwendungen .... 0'4 2'3 2'3 
1 Technische Zusammenarbdt 8. d. 

Gebiet d. Zollwesens ••••••• .' ••• 1'9 
2 Prämienkontettspw:en •••••• " ••..••• 564.'9 630'0 

Summe ... 573'7 640·9 9'4 

Bei den Einnahmen sind folgende Beträge 
vorgesehen: 

1979 *) 1980 **) 1981 **) 
S Mill. S 

o Münzregal ................ 569'3 692'7 1.734'1 
3 Amtshaftungs-Rückersätze ... 0·0 0'1 
9 Son~tige Einnahmen ....... 3'1 1·0 1'0 . 
t Kosteners. b. tech. Zusammenarbeit 8. 

d. Gebiet d. ZollwesenS ••• , ••••• ______ -.:O:..·O~ 

Summe ... 572'4 693'7 1.735'2 

*) Erfolg. 
**) Bundesvoranschlag. 

Im einzelnen ist zu bemerken: 

Paragraph 5010 Münzregal 

Gebarung 1981 

Der Kostenersatz an das Hauptmünzamt für 
die Ausprägung der Scheidemünzen erhöht sich 
auf Grund des gestiegenen Silberpreises und des 
größeren Bedarfes an Scheidemünzen im Jahre 
1981 auf 641'860 Milli·onen Schilling. Dieser 
Kostenersatz, der eine durchlaufende Gebarung 
ist, w~rd seit dem BVA 1975 nicht mehr auf der 
Ausgahenseite veranschlagt, sondern auf der 
Einnahmenseite als Absetzbenrag ausgewiesen. 
Der Gesamtbetrag von 641'860 Millionen Schil
ling wird vom Hauptmünzamt als Einnahme 
veranschlagt. 

Die Einnahmen betreffen den Gegenwert der 
vom Hauptmünzamt laut Prägeprogramm 1981 
auszuprägenden Scheidemünzen der Schilling
währung im Betrag von 2.375'861 Millionen 
Schilling sowie den Kostenersatz des Hauptmünz
amtes für die Einziehung von beschädigten Mün
zen. 

Unterschiede der Gebarung 

Die Nettoeinnahmen aus ·dem Münzregal be
tragen: 1979 567'9, 1980 689'2 und 1981 
1.732'1 Millionen Schilling. Im Jahre 1981 ist die 
Ausgabe von' insgesamt 222'3 Millionen Stück 
Münzen zu 500 S, 10 S, 5 S, 1 S, 50 g, 10 g, 
5 g, 2 g und 1 g im Nennbetrag von 2.375'861 
MiJlliOinen Schil1ingvorgesehen. Daraus ergiht 
sich nachstehende Übersicht über die Ej,nnahmen
überschüsse ·ausdem Münzregal: 

Einziehung von. Scheide
münzen: 4) 
Zahlung an die Natio- . 

1979 0 ) 

nalbank 4) ......... ~ 1'4 

Kostenersatz vom 
Hauptmünzamt für 
eingezogene Münz-
sorten ........ , ... . 0'2 

1980") 
Mill. S 

3'5 

0'3 

1981 0') 

2~O 

0'1 
--------------------

Ausprägung von Scheide
münzen: 
Kostenersatz an das 
Hauptmünzamt ...• 4637 

Gegenwert der ausge
.prägten Scheidemün~ 

528'3 641'9 

zen 4) •.......... ,. 1.032'8 1.22072.375 '9 

*) Erfolg. 
**) Bundesvoranschlag. 

I) (frei). 
4) Die ausgeprägten Scheidemünzen werden vom 

Staat der Oesterreichischen Nationalbank übergeben, 
die den Gegenwert in die Staatskasse überweist. Bei 
der Einziehung von Scheidemünzen vollzieht. sich der 
umgekehrte Vorgang. 
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Gesetzliche Grundlagen sche Glüdmpielmonopolverwaltung, Verwer
tungsstelle des Osterreichischen Branntwein-

Gemäß § 1 des Scheidemünzengesetzes 1963, monopols, Osterreichische Bundesforste) be
BGBl. Nr. 178, in der Fassung des Bundes- stimmt. 
gesetzes BGBL N r. 118/1980 ist das Bundes-
ministerium für Finanzen ermächtigt, Münzen 
aus unedlen Metallen bis zum Betrag von Ansatz 1/50198 Sonstige Aufwendungen 
500 Schilling je Kopf der Bevölkerung aus-
zuprägen und in den Verkehr zu setzen. Für die Abwicklung der SAC-Kredite 5) stehen 
Auf diesen Betrag werden Silbermünzen zu den eingeschalteten Kreditunternehmungen so-
25 Schilling, zu 50 Schilling, zu 100 Schilling und wie der Oesterreichischen Nationalbank als Treu
zu 500 Schilling nicht angerechnet. Am händer des Bundes von den eingehenden Zinsen 
30. April 1980 hat der Nennbetrag der im Um- Anteile von je einem halben Prozent vertraglich 
lauf befindlichen Münzen 14.216,013.924 Schil-I als Dienstleistungsentgelt zu. Für 'das Jahr 1981 
ling betragen. I wurden 0'2 Millionen Schilling hiefür ver an-

. schlagt. 
Bundesgoldmünzengesetz 1976, BGB!. Nr. 303. . 

Nach dem Invalideneinstellungsgesetz, BGBl. 

Ansatz 1/50147 Erfüllung von Rückgabe
ansprüchen 

Der für 1981 veranschlagte' Betrag von 
'1.000 Schilling dient wie in den Vorjahren zur 
Erfüllung von Rückgabe- und Regreßansprüchen 
auf Grund der Rückgabegesetze, insbesondere für 
Verpflichtungen gemäß BGBl. Nr. 208/1949. Die 
Abgeltung dieser Ansprüche erfolgt in Renten
form auf Lebensdauer eines Berechtigten. 

Nr.22/1970, in .der geltenden Fassu.ng i.st der 
Bund verpflichtet, bei Nichterfüllung der nach 
diesem Ges1etznormierten Binstellungspflicht 
Ausgleic4st:axen a'nden heim Bundesmin:isterium 
für soziale Verwaltung err.ichteten AusgLeichstax
fonds abzuführen. Der Aufwand hiefür wurde 
mit 2,000.000 S veranschlagt. 

Weiters wurden für Rückersätze von Einnah
men der Vorjahre 0'05 Mil~ioneiß Sch:il1ing präli
miniert. 

Ansatz 2/50134 Amtshaftungsrückersätze 
Ansatz 1/50178 Sonstige Atomprojekte 

Hier ist nur ein Betrag, von 40.000 S für Rück
Nahrungsmittdbestrahlungs- ersätze (Regreßzahlungen) von ersatzpflichtigen 

Amtsorganen vorgesehen. 
Internationales 

projekt: 

Die OECD/NEA hat nach Abschluß des in 
Seibersdorf durchgeführten internationalen 
Fruchtsaftbestrahlungsprogramms ein Projekt 
zur Ausführung von Verträglichkeitsunter
suchungen in übereinstimmung mit einer ge
meinsamen FA O/IAEO/WHO-Expertengru ppe 
für Kartoffel-, Weizen und Weizenerzeugnisse 
beschlossen. österreich beteiligt sich seit 1. Jän
ner 1971 mit einem }ahresbeitrag von derzeit 
5500 $. 

Ansatz 1/50187 Dienstgeberabgabe für 
U-Bahn Wien 

Für die im Bereiche des Landes Wien bestehen
den Dienstverhältnisse ist an das Land eine 
Dienstgeberabgabe zu leisten. 

Der Ertrag dieser zweckgebundenen Landes
abgabe ist zur Errichtung einer Untergrundbahn 
bestimmt. 

Der veranschlagte Betrag ist zur Bedeckung 
dieser Abgabe für sämtliche im Bundesland Wien 
bestehenden Bundesdienstverhältnisse mit Aus
nahme der abgabepflichtigen Bundesbetriebe 
(Hauptmünzamt, Staatsdruckerei, Osterreich,i-

Die Veranschlagung der Entschädigungszah
lungen . auf Grund des Amtshaftungsgesetzes 
(BGB!. NI'. 20/1949 in der Fassung BGBl. 
Ni:'. 218/1956 und 38/1959) erfolgt bei den ein
zelnen Ressorts unter Posten 692. "Schadensver
gütungen". 

Ansatz 2/50194 Sonstige Einnahmen 

Der höhere Erfolg des Jahres 1979 ist auf 
nicht regelmäßig eingehende und daher nicht 
vorausschätzbare Einnahmen zurückzuführen. 

Die im Voranschlag 1981 vorgesehenen Be
träge werden aus Pönalzinsen auf Grund des 
Kr.editwes:engesetzes, BOBl. NI'. 63/1979, und der 
mit den Kreditunternehmungen abgeschlossenen 
Kreditkontrollabkommen sowie aus Rückersätzen 
von Ausgaben der Vorjahre im Zusammenhang 
mit :der Finanzierungsgaranti.e Ges. m. b. H. er
wartet. 

5) SAC = Surplus Agricultural Commodities. Aus 
den Gegenwerten von überschußgütern, die seiner
zeit der Republik österreich übereignet wurden, 
wurden Kred.ite im Wege des Bundeshaushaltes ge
wahrt. 
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Titel 502 Bundesministerium für Finanzen 
(Förderungsmaßnahmen) 

1979 ") ................ 
1980 "*) ................ 
1981 *,,) ................ 

Samaufwand Einnahmen 
MilJ.S 

316'7 55"5 
676'6 69'9 

3,359'0 662'8 

Beim Titel 502 werden folgende Ausgaben ver
redmet: 

1979*) 1980**) 1981 0 .) 

Mill. S 

o Hagelversicherung ......... 28'8 35'0 37'S 

1 Versicherungswiederaufbau " 0·0 0'0 0,0 

2 Tierversicherungsförderungs-
gesetz. , ." .... , ' .. ,. ,. " 0'0 0'2 0'1 

2 Betreuung der Bundesbedien-
steten und ihrer Angehörigen 2'9 2'7 2'5 

3 Zuschuß (ÖKB-AG) .' ..... 14'5 123'0 430'0 

4 Familienpolitische Maßnahmen 17'4 18'5· 

5 Sonstige Atomprojekte , , . , .. 10'0 6'6 6'5 

9 Zuschuß an die Finanzierungs-
garantie Ges. m. b. H ...• 3'0 3'0 

9 Bezugsvorschüsse ., .. ' .. ". 39'7 59'7 63'4 

9 Sonstige Förderungen , .. , . , . 220'8 429'0 2.797'5 

Summe". 316'7 676'6 3.359'0 

Im einzelnen ist zu bemerken: 

Ansatz 1/50204 Hagelversicherung 

Das Hagelversicherungs - Förderungsgesetz 
(BGBl. Nr,.64/1955, in der Fassunlg BGBl. 
Nr. 186/1961 und 289/1963) bestimmt, daß 
der österreichischen Hagelversicherungsanstalt 
auf Gegenseitigkeit alljährlich aus Bundesmitteln 
eine Beihilfe gewährt wird, die ausschließliCh 
zur Verbilligung der Hagelversicherungsprämien 
zu verwenden ist. Die Gewährung ist an die Bei
stellung von Landesmitteln in gleicher Höhe ge
bunden. 

Die jährlich steigende Vorsorge ist bedingt 
durch die erhöhte Inanspruchnahme der. Hagel
versicherung. 

An die österreichische Hagelversicherungsan
stalt wurde 1979 eine Bundesbeihilfe von rund 
29 Millionen Schilling überwiesen, 

Ansatz 1/50214 Versicherungswiederaufbau 

Hilfsfonds für 
Phönill:pensionisfen 

Gemäß § 21 des Versicherungswiederaufbau
gesetzes, BGBl. Nr. 185/1955, sind dem Hilfsfonds 
für ehemalige Pensionisten der Lebensversiche
rungsgesellsd1aft "Phönix" für die von ihm nach 

~-) Erfolg. 
**) Bundesvoranschlag, 

Maßgabe der Satzung zu gewährenden U nt e r
s t ü t z u n gen, für seine Abwicklungskosten 
und für seine Verbindlichkeiten laufend die er
forderlichen Mittel bis zu einem Gesamtbetrag 
von 3 Millionen Schilling in bar zur Ver
fügung zu stellen. Hievon wurde bis 31. Dezem
ber 1979 ein Teilbetrag von 2,988.047 Schilling 
in Anspruch ge~ommen, Im Jahre 1979 wurden 
hiefür 20.200 Schilling verausgabt, 

Dem Fonds werden im Jahre 1981 voraus
sqchdich zufließen: 

Müt S 

Beitrag des Bundes 0'007 

Dieser Betrag wird für Ul1Jterstützungen ver
ausga.bt werden, 

Ansatz 1/50224 Tierversicherungsförderungs
gesetz 

Auf Grund des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 4421 
1969 soll jenen Tierhaltern, für die der Verlust 
von Tieren oftmals existenzgefährdend ist, der 
Abschluß einer Tierversicherung erleichtert wer
den. Analog der Hagelversicherung ist vorge
sehen, daß der Bund und das betreffende für den 
Versicherungsverein zuständige Bundesland ge
meinsam eine Beihilfe für die Rückversicherungs
prämie aufbringen. Um die Abwicklung zu ver
einfachen, wird die Beihilfe nicht mit den einzel
nen rückversicherten Tierv~rsicherungsvereinen 
abgerechnet, sondern mit dem Rückversicherungs
verein der kleinen Rindvieh- und Pferdever
sicherungsvereine auf Gegenseitigkeit. 

Für 1978 gewährte der Bund eine Beihilfe 
von 30.213 Schilling, welche 1979 verausgabt 
wurde. 

Für das Jahr 1981 wurden Ausgaben in Höhe 
von 100,000 Schilling veranschlagt. 

Ansatz 1/50226 Betreuung der Bundesbedienste
ten und ihrer Angehörigen; Förderungsausgaben 

Der veranschlagte Betrag dient zur Förderung 
freiwilliger sozialer Einrichtungen (z. B. Bei
hilfen zur Erhaltung und zum Betrieb von 
Erholungsheimen und Unterstützungseinrichtun
gen aller Art) und des Betriebssportes für Bundes
bedienstete und deren Angehörige, Die Förderung 
des Betriebssportes erfolgt u, a, in jenen Fällen, 
in denen bei· internationalen Veranstaltungen 
Sportvereinfgungen öffentlich Bediensteter teil
nehmen. 

Ansatz 1/50236 Zu schuß (öKB-AG) 

Die hier veranschlagten Beträge werden im 
Sinne des § 1 Abs. 2 des Ausfuhrfinanzierungs
förderungsgesetzes 1967 in der Fassung des Bun-
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desgesetzes BGBl. Nr. 268/1980, zur Minderung 
der Beschaffungskost<en für Kreditoperationen 
der öK:B-AG verwendet. Ihre I-Ioheist einerseits 
durch die im gleichen Absatz des zitierten Ge
setzes angeführte I-Iöchstgrenze für derartige 
Kreditoperaoionen gegeben, andererseits durch 
die von ,der nKB-AG errechnete, voraussichtliche 
Inanspruchnahme der Kreditpromessen festgelegt. 

Die Zuschüsse werden sowohl im Rahmen I 
(normale Exportkredite) als auch im Rahmen II 
(Sondergeschäfte ) verwendet. 

Darüber hinaus stehen bei diesem Ansatz auf 
Grund von flankierenden Maßnahmen, die für 
den Zeitraum von 1975 bis 1977 gesetzt wurden, 
Zu schuß mittel für Zwischenfinanzierungen zur 
Verfügung, deren Erträgnisse als zweckgewid
mete Einnahmen ebenfalls im Rahmen II ver
wendet werden. 

Diese Erträge werden bei dem Ansatz 2/50234 
vereinnahmt und beim gegenständlichen Ansatz 
in gleicher Höhe wieder verausgabt. 

Ansatz 1/50246 Familienpolitische Maßnahmen 

Bei diesem Ansatz sind die zur Förderung von 
Ver'bänden 'und Institutionen, die auf dem Geb1et 
der Familienpolittik tät!ig werden, vorgesehenen 
Mi ttel veranschlagt. CF amilien:bera tungsförde
rungsgesetz BGBI. Nr. 80/1974 in der Fassung 
BGBI. Nr. 555/1979). 

Ansatz 1/50256 Sonstige Atomprojekte 

Das 'Bundesminisrer'ium für Finanzen hat als 
Vertreter seiner Anteilsrechte beim österreichi
schenForschungszentrum Seibersdorf Gesellschaft 
m. b. H. - wie die übrigen Gesellschafter -
gemäß Syndikatsvereinbarung im Jahr 1981 
einen Zuschuß zu den Betriebskosten zu leisten. 
I-liefür sind 6'540 Millionen Schilling vorgesehen. 

Ansatz 1/50294 Zu schuß an Finanzierungsga~ 
rantie Ges. m. b. H. 

Par3!graph 8 des Garantiegesetzes 1977, BGEL 
Nr. 296/1977, sieht vor, <daß der Bundesminister 
für Finanzen der Gesellschaft Zuschüs&e bis zum 
Betrag des Verlustes der Geschäftsjahre 1977 bis 
1982, jedoch höchstens 4 Millionen Schilling .im 
einzelnen Jahr gewäihI'en kann. 

Ansatz 1/50295 BezugsvOl'sdlüsse 

Gebarung 

Gemäß § 23 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBI. 
Nr. 54, und § 25 des Vertragsbedienstetengesetzes 
1948, BGBl. Nr. 86, kann Bundesbediensteten, 
die unverschuldet in eine Notlage ge ra ten sind 
oder wenn sonst berücksichtigungswürdige 
Gründe vorliegen, auf Antrag ein unverzinslicher 
Vorschuß aus Bundesmitteln gewährt werden. 

Für die Wohnraumbeschaffung werden im Ein
zelfall Vorschüsse bis zum Betrage von 80.000 S 
gewährt. 

Ansat~ 1150296 Sonstige Förderungen 

An Förderungszuwendungen sind Beitr~ge 
an das Wirtschafts..; und Sozialwissenschaftliche 
Rechenzentrum Wien (25,300.000 Schilling), an 
das Wiener Institut für internationale Wirt
schaftsvergleidle (3,482.000. Schilling), an die 
Vereinigung der Finanzakademiker österreichs 
(308.000 Schilling), an dasösterreichische Col
lege (2,000.000 Schilling), an den Compaß-Verlag 
für den Finanz-Compaß (53.000 Schilling) und 
für sonstige För.dcrungsbeiträge ein Betrag in 
Höhe von 390.000 Schilling veranschlagt. Wei
ters werden bei diesem Ansatz die Ausgaben aus 
der von der Bundesregierung am 18. April 1978 
im Ministerrat beschlossenen Zinsenstützungsak
tion verrechnet. Die Mittel sollen dazu verwen
det werden, industrielle und gewerbliche Inve
stitionsprojekte mit einem Krediterfordernis ab 
5 Millionen Schilling und einer Laufzeit bis zu 
10 Jahren - davon maximal 2 Jahre tilgungs
frei - zu fördern. Diese Kredite. sollen höchstens 
5 Jahre lang um maximal 3% verbilligt werden. 
Der Höchstzinssatz, zu dem die Kredite von den 
kommerziellen Kreditunternehmungen zur Ver
fügung zu stellen sind, beträgt 075010 über dem 
Nominalzinssatz der zuletzt aufgelegten Bundes
~.nleihe. Der durch die Kreditunternehmungen 
zu gewährende und zu fördernde Kredit kann bis 
zu 75010 der richtliniengemäß anerkennbaren Ge
samtkosten des Investitionsprojektes betragen. 
Das Kreditrisiko liegt bei den kommerziellen 
Kreditunternehmungen. Im Jahre 1981 werden 
hiefür 600 Millionen Schilling bereitgestellt. 

Nach der Novelle BGBL Nr. 102/1979 zum 
Garantiegesetz 1977, BGBl. Nr. 296/1977, kann 
die Finanzierungsgarantieges.m. b; H. auch Zu
schüsse an nach dem 31. Dezember 1978gegrün
dete Unternehmungen mit dem Sitz im Inland, 
mit. dem Ziel einer Förderung der Finanzierung 
von Investitionen von besonderemgesamtwirt
schaftlichem Interesse, gewähren. Mit den veran
sdllagten 1.966 Millionen Schilling sollen der 
Fina~zierungsgarantieges. m. b. H. jene Mittel 
zugeführt werden, die für die Gewährung solcher 
Zuschüsse benötigt werden. Als Projekt der ge
nannten Art ist die Errichtung eines Werkes zur 
Erzeugung von· Motoren modernster Konzeption 
durch General Motors zu nennen. 

Sdl1ieß1ichs:ind noch 200 Millionen Sch.ilEng 
für die Strukwrverbesserung der Edelstahl1udu
strie vera,nschlagt. Im 2. Strukturförder~ngspro
gramm der a3undesreg,~erung wUI'de die Möglich
kei t geschaffen, der Ede1sbahlindustl'ie zur Be
wält'~gull'g der Strllkturanpassung inden Jahren 
1979 'bis 1983 jährlid~ 200 MilLionen Schilling 
zu Hießen z,u lassen. 
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Titel 504 Finanzlandesdirektionen 

Personal- Sach- Einnahmen 
aufwand Summe 

Mill.S 

1979 . ,:.) 3.472'0 709'0 4.181'0 83'5 
1980 ,;~.) 3.763'0· 762'0 4.525'0 88'1 

1981 >;:;) 4.138'9 782'3 4.921'2 93'6 

. Bei Titel 504 werden folgende Ausgaben ver
rechnet: 

o Dienststellen ........... . 
2 Anmietung. von Wohnun

gen für Bundesbedien7 
stete ...•............. 

1979*) 1980") 1981") 
Mül.S 

4.167"4 4.509'2 4.903'2 

Im einzelnen ist noch zu bemerken: 

Paragraph 5040 Dienststellen 

Anlagen 

Der Mehrbedarf bei den Anlagen ist durch 
die notwendig gewordene Anschaffung von trag
baren Funkgeräten samt erforderlichem Zubehör 
bedingt, da die im Zollwachdienst zur Zeit ver
wendeten Funkgeräte auf Grund von funk- und 
fernmeldetechnischen Vorschriften in Kürze nicht 
mehr verwendet werden dürfen, außerdem ist 
die Anschaffung eines Zollbootes für den Bereich 
der FLD für Vorarlberg vorgesehen. 

Weiters wurde im Voranschlag 1981 auf die 
Ausstattung der neu· errichteten Finanz- und 
Zollämter mit Möbeln und sonstigen Einrich-

3 Gebarunggemäß§ 62KFG. 9'0 tungsgegenständen, auf die Ersatznachschaffungen 
Aufwand für besondere Lie-

gen!chaften . . . • • . . . . . . . . 0'0 
------~----------

Summe ... 4.181'0 4.525'0 4.921'2 

Die Einnahmen zeigen folgendes Bild: 

o Dienststellen............ 71'3 74'9 77'7 
2 UntervermietungvonWoh-

nungen an Bundesbe-
dienstete ............. . 

3 Gebarung gemäß § 62 KFG. 
Einnahmen aus Liegen-

schaften •............. , 0'1 
------------------

Summe ... ___ 8_3_' 5 ___ 8~8'~1_--=9-=-3'6 

Unterschiede der Gebarung 

Der höhere Personalaufwand ist durch Be
zugsregelungen bedingt. 

Die Steigerung des Sachaufwandes ist sowohl 
bei den Aufwendungen als auch bei den Anlagen 
zu verzeichnen; sie ist durch die in den Ab
schnitten "Aufwendungen" und "Anlagen" ange
führten Gründe veranlaßt. 

Die Zunahme der Einnahmen ist hauptsächlich 
auf die mit dem erwarteten Anstieg des Auf
kommens an Abgaben verbundenen Einhebungs
vergütung sowie auf den Anstieg verschiedener 
Nebeneinnahmen zurückzuführen. 

Gesetzliche Grundlagen 

Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz, BGBI. 
Nr. 18/1975. 

Grenzkontrolle durch Zollorgane, ' BGBl. 
Nr. 220/1967 in der Fassung BGBI. Nr. 527/ 
1974. 

§ 18 Zollgesetz 1955, BGBl. Nr. 129/1955, m 
der Fassung BGBl. Nr. 381/1973. 

*) Erfolg. 
*") Bundesvoransd!lag. 

von Kraftfahrzeugen, auf die Fortführung der 
Modernisierung der Arbeitsmittel (Schreibmaschi
nen, Rechenmaschinen) und ·auf die Errichtung 
von Sonderanlagen Bedacht genommen. 

Aufwendungen 

Die Erhöhung der Aufwendungen gegenüber 
dem Bundesvoranschlag 1980 ist auf die Erhö
hung des Zuschusses zum Mittagstisch (verbun
den mit steigender Anzahl der Bediensteten, die 
den Zu schuß in Anspruch nehmen), auf di,e An
mietung von Räumen für die ZoUzweigstelle und 
die Zollwachabteilung im neuen Schiffahrtszen
trum der DDSG am Praterkai, auf die Erweite
rung der Telefonanlagen, auf die zu erwartende 
Erhöhung der Postgebühren, auf die Vergütun
gen an Bundesbetriebe für Unterkunftszwecke, 
auf die Intensivierung des Außendiensties im Zuge 
der Neuordnung der Organisation von Veran
lagung und Betriebsprüfung, auf die Vergabe 
von Aufträgen an Reinigungsfirmen, auf die 
steigenden Preise für Energiebezüge und auf 
die Neueinstellung von 250 Zollwachebeamten 
zurückzuführen. 

Dem stehen allerdings geringere Dotierungen 
bei verschiedenen kleineren Posten gegenüber. 
Für die Aufrechterhaltung eines geordneten 
Dienstbetriebes bei den· einzelnen Dienststellen 
der Finanzverwaltung und die davon abhängig~ 
Sicherung des Abgabenaufkommens war durch 
entsprechende Budgetierung vorzusorgen. 

. Außerdem werden seit deI!]. Jahr 1980 die bis
her unter einem eigenen Paragraphen vorgesehe
nen Verwaltungskosten (Betriebs- und Instandset
zungskosten) der von der Finanzverwaltung be
treuoen, der Repulbl,ik .österreich auf Grurud .des 
DOSAG~Abkommens, BGBl. Nr. 176/1964, zu
g.efallenen Lieg,enschaften, v,eranschlagt. 

Organisation 

Die Verwaltung der öffentlichen Abgaben wird 
von sieben Finanzlandesdirektionen (Wien, Linz, 

. Salzburg, Graz, Klagenfurt, Innsbruck und Fe1d-
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kirch, 86 F'inanzämtern, 120 Zollämtern, 90 Zoll
zweigstellen, 243 Zollwachabteilungen und ver
schiedenen sonstigen Dienststellen besorgt, Dies
bezüglich siehe auch 'BGBl. Nr, 18/1975, 

Zollwache-Massafonds 

Zur Beschaffung von Dienstkleidern für die 
Zollwachebeamten wurde mit Ministerratsbe
schluß vom 6, Dezember 1949 (Massavorschrift) 
der Fonds zur Beschaffung von Dienstkleidern 
für Zollwachebeamte (Zollwache-Massafonds) 
errichtet, 

Dem Fonds werden im Jahr 1981 voraus
sich dich zufließen: 

Aus dem Bundeshaushalt (Massapauschale 
und Massaeinlagen gemäß §§ 3,4 und 5 

Mill, S 

der Massavorschrift ,',',',',,"',' 11'0 

Sonstiges 0'3 

Zusammen, , , 11'3 

. Dieser Betrag wird voraussichtlich wie folgt 
verwendet werden: 

Beschaffung von Massasorten für Zoll
wachebeamte und Kosten der Instand
haltung (Reparaturen) der aus dem 
Massafonds beigestellten Dienstkleider 

Mill, S 

(§ 1 Abs, 2 und §, 9 MV) " .. "".. 11'0 

Fondsaufwand (Versand, Verpackung, 
Sonstiges) """",."""".'.", . 0'1 

Betri'ebsmittelerweiterung (Rücklagen) .' 0'2 

Zusammen , , . 11'3 

Aufgaben 

Neben der Erhebung der öffentlichen Abgaben 
obliegen den Finanzlandesdirektionen und deren 

. nachgeordneten Dienststellen verschiedene ander~ 
Aufgaben, wie die Durchführung des Familien
lastenausgleichsgesetzes 1967 (insbesondere die 
Gewährung' von Schülerfreifahrten und die Ab
gabe unentgeltlicher Schulbücher) 7), die Gewäh
rung von Mietzinsbeihilfen 8), die Durchführung 
des Umsiedler- und Vertriebenen-Entschädigungs
gesetzes und des Entschädigungsgesetzes CSSR D), 
die Vermögenssicherung, die Liegenschaftsverwal
tung und die Erhebung verschiedener Kammer
umlagen, 

Die Schulung der Bediensteten erfolgt haupt
sächlich an der Bundesnnanzschule in Wien. 

0) (frei), 
7) BGBl. Nr. 376/1967 in der Fassung des Bundes

gesetzes BGBL Nr, 284/1972. 
8) BGBL Nr, 409/1974, 
D) BGBl. Nr, 452/1975. 

Ansatz 1/50428 Anmietung von Wohnungen 
für Bundesbedienstete 

Von der Finanzverwaltung werden W ohnob
jekte oder Einzelwohnungen angernietet, Der 
dadurch zur Verfügung stehende Wohnraum, 
wird Bediensteten der gesamten Bundesverwal
tung (ohne Post- und Bahnverwaltung, die eigene 
Wohnobjekte errichten) gegen entsprechende 
Vergütung zur Verfügung gestellt, Die Anzahl 
der angernieteten Wohnungen wird im Jahr 1981 
g,eg,enüber dem Vorjahr annähernd gleichblei
ben (900), 

Der Unterschied zwischen Ausgaben und Ein
nahmen ist einerseits auf die a:uf die Mieter nicht 
üherwälzbaren Vcrgebührungsaufwendungen für 
die mit den Anmietungen im Zusammenhang 
stehenden Verträge und andererseits auf die allen 
N aturalwohnrungsbenützern gewährten Vergü
tungsnachlässe zurückzuführen, 

Ansatz 1/50437 Gebarung gemäß § 62 KFG 

Der § 62 des Kraftfahrgesetzes (KFG) 1967, 
BGBl. Nr. 267, ist mit 1. Jänner 1968 in Kraft 
getreten. Er ermög.1icht, daß Kraftfahrzeuge und 
Anhänger mit ausländischem Kennzeichen in 
Osterreich zur Gewährleistung der Ordnung 
von Ansprüchen aus Verkehrsunf-ällen bei jeder 
Einreise ohne "grüne Karte" durch Bezahlung 
von jeweils 400 Sandas Zollamt gegen Aushän
digung eines Vordruckes (des Fremdenverkehrs 
wegen vereinfachter Vertragsabschluß) zu ver
sichern sind, Dieser Betrag erhöht sich auf 800 S 
für Kraftfahrzeuge und Anhänger mit ausländi
schem Kennzeichen, die zur Beförderung gefähr
licher Güter bestimmt sind oder mit denen ge
fährliche Güter befördert werden, 90 v, H, dieser 
Beträge werden beim Ansatz 2/50434 verein
nahmt und über den Ansatz 1/50437 dem Ver
band der V ersicher~ngsunternehmungei1 Oster
reichs als dem Bevollmächtigten seiner mitwir
kenden Unternehmungen gemäß einem auch die 
Auf teilung eines Gewinnes bzw. Verlustes aus 
diesem Versicherungsgeschäft regelnden überein
kommen überwiesen, 10 v,H, dieser Beträge ent
fallen auf Versicherungssteuer und Einhebungs
vergütung. 

Titel 505 Finanzprokuratur 
Personal- Sam- Einnahmen 

aufwand Summe 
Mill.S 

1979 *) 
0 •••••• ••• • 

21'1 4'1 25'2 4'6 

1980 *:;) .......... 22'3 5'5 27'8 2'9 

1981 ';';) .......... 25'8 Tl 32'9 3'4 

*) Erfolg. 
**) BundesvoranschIag, 
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Unterschiede der Gebarung 

Der höhere Personalaufwand ~st durch Bezugs
regelungen bedingt. 

Das innerhalb des Sachaufwandes sich erge
bende Mehrerfordernis gegenüber 1980 ist auf 
den ste:igenden Al'beitsanfall un,d die gestieg,e.nen 
Material- und Arbeitspreise zurückzuführen. 
Weitere Mehraufwendungen ergeben sich durch 
die Verlegung des Amtssitzes von der Rosen
bursenstraße 1 (PSA) in die Singerstraße 17-19, 
wodurch sich der Amtsbereich flächenmäßig mehr 
als verdoppelt. Für die mit einem eigenen Haus 
verbundenen Aufwendungen mußte daher ent
sprechend vorgesorgt werden. 

Aufgaben 

Nach <lem Gesetz vom 12. September 1945, 
StGBl. Nr. 172 (Prokuraturgesetz), novel
liert durch das Bundesgesetz vom 16. Juni 1948, 
BGBL Nr. 154, ist die Prokuratur berufen, die 
Republik Österreich (auch hinsichtlich ihrer An
stalten, Unternehmungen, Betriebe und sonstigen 
Einrichtungen) sowie aIle Fonds, Stiftungen, 
Anstalten, Unternehmungen, Einrichtungen und 
sonstigen Vermögensmassen mit selbständiger 
RedltSpersönlichkeit, welche von staatlichen 
Organen unmittelbar verwaltet werden oder 
bei denen der Staat für einen Gebarungsab
gang aufzukommen hat, zu vertreten. D~es gilt 
auch für sons~ige St,iftrungen nach Maßgalbe ,des 
§ 2 Abs. 1 Z 3 des Prokuraturgesetzes auf der 
nunmehrigen Gruondlage ,des Bundes-lSt,iftungs
und Fonds..lGesetzes. EUne Aus,dehnung der Ver
tl1ctungsbefugniiS der Prokuratur im Verord
nung,swege '~stim § 2 Abs. 2 ,des Prokuratur
gesetzes vorges,ehen. 

nossensduft 'der Bediensteten der 'österreichi
schen PostlSpa,rkasse, registrierte Genossenschaft 
mit -beschränkter Haftung) und BGBL Nr. 218/ 
1979 (österl"leich:ische Salinen AG). Ferner ist der 
F,1nanzprokuratur 'die Vertretung und rechtliche 
Beratung übertragen durch folgende Bundesge
setze: Bundes'bahnges,etz, BGBL Nr. 137/1969. 
PostsparklJssengesetz, BGBL Nr. 458/1969, Ge
setz u'be'r den Wiirtschaftskörper "öst'erreichische 
Bundesforste", BGBL Nr. 610/1977, Gesetz über 
die Neuregdung der Rechtsstel1ung des öster
r,eichisch,en Bundesverlages, BGBL Nr. 670/1978, 
unddais Dorotheumgesetz, BOBL Nr. 66/1979. 

Eine Reihe von gesetzLichen Bestlimmungen 
ergänzt den Aufgabenbrei.ch der Prokuratur, die 
in den Erläuterungen zum Bundesfi,nanzgesetz 
1964 auf Seite 130, ,rechte Spalte, 3. Nbsatz, 
nachgelesen werden können. Seit 1964 ist eine 
Behssung der F,inanzprokuratur oder ihl'e Par
ue.i,stellung inslbesondere in folgenden Bundesge
setzen ,geregelt wOl"lden: 

Atomh:l'ftpfl,ichtge>setz,BGBl. N r. 117/1964, 
Presse~esetznove1le 1966, BOB 1. Nr. 104, Gesetz 
über ,die Bel1ei'nigu.ng ,der Eigentumsverhältnisse 
des in Gewahrsam ,des 'Bundesdenkmalamtes be
findLichen Kunst- und Kulturgutes, BGBI. 
Nr. 294/1969, Strafrechtliches iEn1JSchädigung,sge
setz, BGBL Nr. 270/1969, K:artellgesetz, BGBI. 
Nr. 460/1972, StUidienförderun~sges'etz, BGBL 
Nr. 42111969, HochschülerschaftlSgesetz, BGBI. 
Nr. 309/1973, Gesetz ü1ber ld~e Entschadigung 
bestimmter V,er~ögensverluste ,in lta1ien, BGBL 
N r. 636/1973, Bunides-Sti:ftungs- urud FOI1dsge
setz, BGBL Nr. 11/1975, Unterihaltsvorschußge
setz, BGB!. Nr. 250/1976, Verwalrungsger:ichts
hofgesetz 1965, BGBL Nr. 2, Gesetz, mit :dem 
bestimmte VermögensWlerte erfaßt UI1d abge-

Auf Grund dieser Ermächtigung wurde die wickdt werden, BGBL Nr. 713/1976, Patent
Vertretungsbefugnis durch "Prokuraturs- gesetz 1970, nGBl. Nr. 259, Gesetz zur Verbes
verordnungen" ausgedehnt, von denen folgende serung ,d.er Nahversorgung ullJd oder Wetdbewel"lbs
aktuell sind: BGBL Nr. 94/1948 (Theresia- bedingungen"BGBI. Nr. 392/1977, Kreditwesen
nische Akademie), BGBL Nr. 165/1951 (Austria gesetz, BGBL Nr. 63/1979, und Sparkasseng,esetz, 
Tabakwerke AG vormals Österreichische Tabak- BGBL Nr. 64/1979. Hierher gehört auch die 
regie), BGBl. Nr. 88/1961 (ösüerl"eichische Vertretung ,des Insolvenz-,AusfaLLgeldfonds auf 
Akademie der Wissenschaften), BGB1. Nr. 368/ Grund des lnsolven:z-Entgeltsicherung~gesetzes, 
1968 (Flüchtlingsfonds der Vereinten Nationen, EGBL Nr. 324/1977. 
Wien), BGBL Nr. 155/1969 (Hochkommissär der 
Vereinten Nationen für die Flüchtlinge in Öster
reich), BGBL Nr. 330/1969 (österreichische Hoch
schülerschaft), BGBL Nr. 388/1972 (Gesellschaft 
zur Errichtung und zum Betrieb des inter
nationalen Patentdokumentationszentrum Ges. 
m. b. H.), BGBL NI'. 460/1973 (Fonds zur 
Förderung der wissenschaftlichen Forschung 
Wien), BGBI; Nr. 461/1973 (Genossenschafts
küche der bei der österreichischen Postsparkasse 
tätigen Bediensteten, registrierte Genossenschaft 
mit beschränkter Haftung), BGBL Nr. 462/1973 
(Verein Land- und forstwirtschaftliches Rechen
zentrum Wien)" BGBL Nr. 453/1975 (Kreditge-

Eille 'Befa:ssu,ng ,der Prokuratur ,ist auch in 
zwischerustaatlich'en ·übereinkommen vorgesehen, 
Wi~e zum Boe,jspielim Vertrag zwischen der Re
pulblik Osterreich und oder ·Bundesrepublik 
Deutschland über Rechtsschutz und Rechtshilfe 
in Albga1besachen (Schlußprotokoll 'zu Art. 11), 
BGB:l. Nr. 249/1955, oder Abkommen zwischen 
,der Republ<ik österr.eic.lt und der französischen 
Repulblik Zur Vermeidung ,der Doppelbesteue
rung ,sowie über gegenseitige Hilfe1cistung auf 
,dem Gebiet ,der Steuern vom llinkommen und 
vom V,ermögen sOWiie ,der Erbschaftssteuern,. 
BGBL Nr. 246/1961. 
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Die Prokuratur ist ferner aJ.lgemein berufen, 
vor allen Gerichten und Verwaltungsbehörden 
einzuschreiten, wenn sie von der' zuständigen 
Behörde zum Schutze öffentlicher Interessen hie
für in Anspruch genommen wird oder die 
Dringlichkeit des Falles ihr sofortiges Ein
schreiten erfordert. 

Außer der Vertretung vor den Gerichten, den 
Verwaltungsbehörden und Gerichtshöfen öffent
lichen Rechtes obliegt der Prokuratur die Abgabe 
von Rechtsgutachten an die von ihr zu vertre
tenden Rechtsträger sowie die Mitwirkung beim 
Abschluß von Rechtsgeschäften und bei der A b
fa,ssung von Rechtsurkul1!den. Diese Tätigkeit ist 
info.Lge ,ihrer Gewichtigkeit von nicht geringerer 
Bedeutung als die Aufgabe der Vertretung. 

Die Befugnis ,der Finanzprokuratur zur Ver
tretung vor den ordentLichen Gerichten und Ar
beitsgerich·ten 1st eineaussdlließLiche, soweit ge
setzlich nicht ,etwas anJderes bestimmt ist. 

Vor dem Verfassungs gerichtshof, dem V·erwal
wngsgerich,eshof, dem o.bersten Patent- und 
Markensenat unJd den Verwaltungsbehör;den ein
zuschreiten, ,ist sie nur ülber Ver:lan:gen beremtigt. 

Titel 506 Hauptpunzierungs- und Probieramt 

Personal- Sat:h- Einnahmen 
aufwand Summe 

Mil!. S 

1979 'f) .......... . 10'8 2'1 12'9 5'9 
1980 'f'f) ........... 12'2 2'1 14'3 9'3 
1981 .:-.:-) ........... 13"5 2'1 15'6 1'4 

Unterschiede der Gebarung 

Der höhere Personalaufwand ist durch die 
Bezugsregelungen bedingt. 

Der gegenüber dem Vorjahr etwa gleich hohe 
veranschlagte Sachaufwand enthält neben 
den laufenden Ausgaben die Kosten für den 
Ankauf eines Spezialarbeitstisches für das Punzie
rungsamt Innsbruck und den Ankauf einer Ana
lysenwaage. Ferner enthält er eine etwa 290% ige 
Erhöhung der Feingehaltspunzenpreise und 
den Zuschuß für den Mittagstisch für die Be
diensteten des Hauptpunzierungs- und Probier
amtes. 

Gesetzliche Grundlagen 

a) Punzierungsgesetz, BGBl. Nr. 68/1954, in 
den Fassungen der Bundesgesetze BGBl. Nr, 184/ 
1965 und BGBl. Nr. 222/1967; 

b) Durchführungsverordnung zum Punzie
l'ungsgesetz, 13GBl. Nr. 385/1967, inden Fas-

"-) Erfolg_ 
• ,-.-) Bundesvoranschlag, 

sungenBGBL Nr. 117/1969, BGB!. Nr_ 17/1972 
u11IdBGBl. Nr. 144/1973. 

c) Abkommen zwischen der Republik öster
reich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
über die gegenseitige Anerkennung der amtlichen 
Punzen auf Uhrengehäusen aus Edelmetall, BGBl. 
180/1973. 

d) übereinkommen betreffend die Prüfung und 
Bezeichnung von Edelmetallgegenständen samt 
Anhängen 1 und .Ir, BGBl. Nr. 346/1975. 

e) Durchführungsverordnung zum überein
kommen betreffend die Prüfung und Bezeichnung 
von Edelmetallgegenständen, BGBl. Nr. 358/ 
1975, in den Fassungen derBGBl. Nr. 512/1975 
und BGBL Nr. 106/1976. 

Organisation 

Veranschlagt ist der Aufwand des Hauptpun
zierungs- und Probieramtes mit den ihm unter
stellten Punzierungsämtern Wien (I) und 
Wien (I1), Linz samt Punzierungsstätte Salzburg, 
Graz samt Punzierungsstätte Klagenfurt und 
Innsbruck samt Punzierungsstätte Dornbirn, 
wobei das Punzierungsamt Linz noch Amtstage 
in Wels abhält. Diese nehmen die amtliche Be
glaubigung des Feingehaltes von Edelmetallen 
und Edelmetallgegenständen vor. 

Im Jahre 1979 wurden 1,607.794 Stück 
Schmuckgegenstände aus Edelmetall im Ge
wicht von 16,751'998 Kilogramm und 28.210 
Uhren aus BdeLmetall geprüft u11ld punziert . 

Titel 507 Bundesremenamt 

Personal. Sat:h- Einnahmen 
aufwand Summe. 

Mill,S 

1979 *) ........ 133'6 231'0 370'6 1'2 

1980 *~) . ....... 132'0 320'6 452-6 5'9 

1981 ",,) ........ 145'0 376'4 521'4 1'0 

Unterschiede der Gebarung 

Die Erhöhung des Personalaufwandes resul
tiert aus der Vorsorge für einen vorübergehen
den Bedarf von, 35 Vertragsbediensteten All. 

Die Steigerung des Sachaufwandes liegt darin 
begründet, daß aus Sicherheitsgründen gewisse 
Vorleistungen zur Schaffung einer Ausweichan~ 
lage erbracht werden müssen. Daneben erfordert 
die Anpassung des derzeitigen EDV-Maschinen~ 
parks an die neueren Technologien (Erneuerung 
des Datenübertragungs- und -verarbeitungsnetzes 
über das gesamte Bundesgebiet in Zusammen
arbeit mit der Post- und Telegraphenverwal
tung) sowie die Einbeziehung weiterer Anwen
dungsgebiete in die elektronische Datenverarbei
tungentsprechende Investitionen und damit zu-

I 
"-) Erfolg . 

.,,:-) Bunde.svoranschlag, 
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sammenhängende Dienstleistungen (Wartung und 
sonstige Dienstleistungen von Firmen). Vom 
gesamten Sachaufwand entfallen rund 2P/o 
(d. s. 79 Millionen Schilling) auf andere 
Ressorts, für die das Bundesministerium 
für Finanzen Dienstleistungen erbringt" deren 
finanzielle Bedeckung jedoch im eigenen Be
re~ch zu besorgen ist (z. B. Bundesmini
sterien für Bauten und Technik, Soziale Ver
waltung, Land- und Forstwirtschaft, österreichi
sches Statistisches Zentralamt, Bundestheaterver
band u. a.). 

Aufgaben 

Das Bundesrechena!ffit ist eine dem Bundes
ministerium fUr Finanzen nachgeordnete Dienst
stelle. Die Aufgaben des B<undesrechenamtes sind 
im § 2 Abs. 1 des Bundesrechenamtsgesetzes -
BRAG - BGBl. Nr. 123/1978, normiert; im ein
zelnen obliegen dem Bundesrechenamt: 

1. die Mitwirkung bei der Berechnung und die 
ZahIbarstellung der im Besoldungsrecht des 
Bundes für die aktiven Bundesbediensteten 
(ausgenommen jene der Osterreichischen 
Bundesbahnen und der Österreichischen Post
und Telegraphenverw::tltung) und für die Be
diensteten im Sinne des § 14 Abs. 3 und 4 
des Geschäftsordnungsgesetzes, BGBI. N r. 410/ 
1975, vorgesehenen Geldleistungen; 

2. die Berechnung und z'ahlbarstellung der im 
Pensionsrecht der Bundesbediensteten (aus
genommen jener der Österreichischen Bundes
bahnen und der österreichischen Post- und 
Telegraphenverwaltung) vorgesehenen Geld
leistungen und der vom Bundespräsidenten 
gewährten außerordentlichen Versorgungsge
nÜSSe und außerordent1ichen Zuwendungen; 

3. die Mitwirkung bei der Berechnung und die 
Zahlbarstel1ung ,der Geldleistlungen nach dem 
BelJügegesetz, BGBI. Nr. 273/1972, und nach 
dem Bundesgesetz über die Volks anwaltschaft, 
BGBL Nr. 121/1977; 

4. die Mitwirkung bei der Berechnung und die 
Zahlbarstdlung der im Verfassungsgerichts
hofgesetz 1953, BGBL Nr. 85, für die Mit
glieder und Ersatzmitglieder des Verfass,ungs
gerichtshofes ,und deren Hinteroliebene vor
gesehenen Entschädigungen, Ruhe- und Ver
sorgungsbezüge; 

5. die Mitwirkung bei ,der Berechnung und 
die Zahlbarstellung der im Opferfürsorge
gesetz, BGBL Nr. 183/1947, im Kriegs
opferversorgungsgesetz 1957, BGBL Nr. 152, 
im Heeresversorgungsgesetz, BGBL Nr. 27/ 
1964, und im Bundesgesetz vom 9. Juli 1972, 
BGBL Nr. 288, ijber die Gewährung von 
Hilfeleistungen an Opfer von Verbrechen 
vorgesehenen wiederkehrenden Geldleistungen 
sowie ,die Mi,twirku~g bei der Durchfüh
rung von Verfahren nach den 'genannten 
Bundesgesetzen; 

6. die Mitwirkung bei, der Berechnung und 
die ZahlbarsteHung der im Arbeitslosenver
sicherungsgesetz 1958, BGBL Nr. 199, im 
Sonderunterstützungs,gesetz, BGBL Nr. 642/ 
1973, ull'dder im Bundesgesetz vom 4. Juli 
1963, BGEL Nr. 174, über die Gewährung 
von überbrückungsihilfen an ehema:!ige Bun
desbedienstete vorgesehenen wiederkehrenden 
Geldleistungen; . 

7. die Mitwirkung bei der Berechnung und die 
ZahlbarsteIlung der Geldleistungen, die auf 
Grund anderer Rechtsvorschriften zu den i1.l 
den Z. 1 bis 6 genannten Geldleistungen ge
bühren oder vom Bund zu entrichten sind, so
wie die Albwicklung ,der Einnahmen, die mit 
den in den Z. 1 Ibis 6 g,enannten Aufgaben 
im Zusammenhang stehen; 

8. die Mitwirkung bei der Erhebung und Aus
wertun,g der dienstrechtllichen, der besoldungs
rechtlichen, der auf die Ausbildung sich be
ziehenden und Ider sonstigen mit dem Dienst
verhältnis in unmittelbarem Zusammenhang 
stehenden personenhezogenen Daten jener 
Bundesbediensteten, deren Geldleistungen 
nach den Z. 1 und 2 unter Bedachtnahme 
auf § 3 Abs. 1 BRAG zu berechnen' und 
zahlbar zu stellen sind; 

9. die Mitwirkung bei der Führung der Kon
ten für die Buchhalt'ungen der anweisenden 
SteLlen über die Bundesha,ushaltsverrechnung 
und ,die damit in unmittelbarem Zusammen
hang stehenden Neben- und Hilfsverrech
nungen, die Mitwirkung am Verfahren zur 
Herein:bringung der Forderungen des Bun
des sowie die Zahlbarstellung der von den 
anweisenden Stellen zu leisr.enden Ausgaben, 
soweit di,ese nicht unter die Z., 1 bis 7, 
14 bis 16, 19 und 20 fallen; 

10.die Mitwirkung bei der Führung der Be
triebsaJhrechnungen für die Buchhal1)ungen der 
anweisenden Stellen; 

11. die Bereitstellung, der zahlenmäßigen Unter
lagen für die Monatsnachweisungen, die Jah
res'abschlüsse und den Bundesrechnungsab
schluß einsch'ließlich ,der Ge1dha'Uptrechnung; 

12. die Mitwirkung bei der Erhebung der Ab
gaben sowie bei der Einhebung der im 
Finanzstlrafverfahr,en verhängten Geldstrafen 
un d \'Vertersätze durch die Finanzämter; 

13. die Mitwirkung bei der Erhebung der Ab
gaben und BarsichersteHungen sowie bei der 
Einhebung der im Finanzstrafverfahren ver
hängtenGeIdstrafen und Wertersätze durch 
die Zollämter; 

14. die Zahlbarstellung ,der gemäß § 106 ades 
Einkommensteuergesetzes 1972, BGBL 
Nr. 440, gebührenden Mietzinsbeihilfen; 

15. di,e Mitwirkunig ibei der Berechnung und di,e 
Zahlbarstelilung ,der gemäß § 24 des Familien
I.astena.usgleichsgesetzes 1967, BGBI. Nr. 376, 
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~m We,ge der österreichischen Postsparkasse 
auszuzahlenden Familienbeihilfen; 

16. die Mitwirkung bei der Berechnung und 
die Zahlbarstellungder nach dem Bauarbeiter
Schlechtwetterentschädigungsgesetz, BGBl. 
Nr. 129/1957, gebiihren,den Geldleis!ungen; 

17. die Mitwirkung bei der Festsetzung der Aus
gleichstaxen und am Verfahren nach ,dem 
Invalideneinstellungsgesetz 1969, BGBl. 
Nr.22/1970; 

18. die Mitwirkung bei der Durchführung von 
Erhebungen nach § 1 Abs. 2 bis 5 des Ar
'beinsmarktför,derungsgesetzes, BGBl. N r. 31/ 
1969; 

19. die Mitwirkung bei der Berechnung und die 
Zahlbarstellung der nach dem Bundesmineral
ölsteuergesetz, BGBl. Nr. 67/1966, gebüh-' 
renden .Bundesmineralölsteuervergütungen für 
landwirtschaftlich.e Betriebe; 

20. die ZahlbarsteHungder nach dem Unter
haltsvorschußgesetz, BGB1. Nr. 250/1976, ge

,biihrenden GeLdleisnungen. 

In Erfüllung der genannten Aufgaben hat das 
Bundesrec.~enamt insbesondere wahrzunehme'n: 

1. die Veral'beitung der von den Di.enststellen 
7Jur Vel'fügung gestellten Daten sowie die 
Bekanntgabe der Veral'beitun,gsergebnisse und 
die Auskunftserteilung an diese ,und ihre 
vorg,esetzten Dienststellen; 

2. die Erstellung und Verarbeitung der für die 
Durchführung des automatisierten Zahlungs
verkehrs erforderlichen Datenbestände; 

wurde im Bundesgesetzblatt Nr. 458 vom 19. De
zember -1969 kundgemacht und ist am 1. Jänner 
1970 in Kraft getreten. Durch dieses Gesetz ist 
die Osterreidlische Postsparkasse mit eigener 
Rechtspersönlimkeit ausgestattet worden. Das 
bisherige Postsparkassenamt blieb lediglich als 
Dienststelle für die Beamten und Vertragsbedien
steten des Bundes bestehen, ihr geschäftlicher 
Wirkungsbereich ist mit Ablauf des Jahres 1969 
auf die österreimische Postsparkasse übergegan
gen. 

Unterschiede der Gebarung 

Der höhere Per S 0 n a lau f w a n d ist durch 
Bezugsregelungen bedingt. , 

Der S ach auf w a n d weist ein Erfordernis 
von 37 Millionen Schilling (Vorjahr 3'4 Mil
lionen Schilling) aus; er enthält lediglich 
die Erfordernisse für In- und Auslandreisen 
und Fahrtkostenzusmüsse, für Aufwandsent
schädigungen . und Rückersatz von Einnahmen 
aus Vorjahren sowie sonstige Entgelte an Einzel
personen, 

Die Ein nah m e n wurden mit 404'9 Mil
lionen Schilling veransmlagt un,d weisen im Sinne 
des § 7 Abs. 4 des Postsparkassengesetzes 1969 
die Ersätze der Osterreichismen Postsparkasse 
fü.r den Personalaufwand sowie für die zugehöri
gen Ausgaben und Einnahmen aus. Sie· sind 
gegenüber dem Bundesvoranschlag 1980 um 
32"0 Millionen Schilling und gegenüber dem Er
folg 1979 um 74'1 Millionen Schilling höher 
angesetzt worden. 

3. die Sicherung der gespeicherten Daten vor Titel 509 
EntsteHung, Mißbrauch, Zerstörung und Ver- schaft 

Österreichische Salinen Aktiengesell-

lust. ' 

Neben di'esen Agenlden, welche ,die Pro gram
m~erung, zum Teil auch die Durchführung 
von analytischen un,d orgaDJilsatol'iJschen Aufgaben 
sow.i,e ,die Ig,esamte Operat'ion umfassen, stellt das 
Bundesrechenamt sleine techni,schen Eill1'ichtunge.n 
zur Verarbeitung von Daten gemäß dem im § 2 
Abs. 3 BRAG enthalrenen Auftrag ·auch für den 
Bedarf des Bundesministers fü,r Bauten und 
Technik und der diesem nachg,eol'dneten Dienst-. 
stellen zur Verfügun,g. 

Titel 508 Österreichisches Postsparkassenamt 
Personal- Saeh-

aufwand Summe Einnahmen 
MiIl.S 

1979 *) ...... 327"9 2'6 330'5 330'8 
1980 ",,) 366'9 3'4 370'3 372'9 
1981""*) ...... 398'3 37 402'0 404'9 

Allgemeines 
Am 26. November 1969 hat der Nationalrat 

das Postsparkassengesetz 1969 beschlossen. Es 

") Erfolg. 
**) Bundesvoranschlag. 

1979 ",,) ........ 
1980 ",,) ........ 
1981 ",--) 

; •• 0' •••• 

Allgemeines 

Personal. Saeh
aufwand 

18'1 0'0 
21'1 0'1 
21'1 0'1 

Summe Einnahmen 
Mill.S 

18'1 20'0 
21"2 20'4 
21'2 20'1 

Miet Wirkung vom 1. Jänner 1979 geht die 
wirtsmaJfdiche Verwaltung des ö'sterreichischen 
Sabmonopol,s a;uf die Östel'reichische Salinen' 
Aktiengesellschaft uber (§ 6 Abs. 1 des Salz
monopolgesetzes, BGBl. Nr. 124/1978). Gemäß 
§ 8 Ahs. 1 Z. 3 dieses Gesetzes w,erden die 
Beamten, die am 31. Dezem1ber 1978 bei den 
Österreichismen Salinen beschäftigt sind, auf die 
Dauer ilires Dienststandes unter Wahrung ihrer 
Rechte, der Aktiengesellschaft zur Dienstl.eistung 
zugewiesen. Die Aktiengesellschaft hat für sie 
dem Bund die Kosten der Besoldung zu er
setzen. Beim vorliegenden Ansatz sind die Kosten 
der Besoldung für 54 der österreichischen Salinen 
Aktiengesellschaft zu'geteilte Beamte sowie deren 
Ersätze durch die Aktiengesellschaft veranschlagt. 

*) Erfolg. 
,:-*) Bundesvoranschlag. 
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Kapitel 51 Kassenverwaltung 

Titel 510 Effekten- und Geldverkehr des Bun
des 

1979 ,,) 
1980 ,,~,) 

1981 'f~') 

SachBuEwand Einnahmen 
Mil1.S 

241'2 2137 
536'8 

473'3 

3417 

359'1 

Beim TitelS1 0 werden folgende Gebarungen verrechnet: 

Ausgaben 

o Staatlicher Postscheck-
verkehr .....••.• 

1 Erwerb von Bundes
titein für Tilgungs-
zwed.e .....•..• 

2 Verschiedene Maß
nahmen der 
Marktpflege ..... . 

3 Kursverluste , ... ' .. . 

1979*) 

91'2 

123'5 

14'8 
11'4 

0'3 

1980") 1981") 
Mn), S 

92'0 88'S 

270'3 250'3 

104'0 94'0 
70'0 40'0 

0'5 0'5 
4 Effekten- und Geld

verkehrskosten '" 
~--------------------241'2 536'8 473'3 Summe:..., .. :....:.~~ __ ~:....::....:-'-__ --'--'-_ 

Einnahmen 

Entnahmen aus dem 
Bundesbesitz ..... . 

2 Einlösung von UN
Obligationen .. , .. 

3 Kursgewinne .... ", 
4 Erträge aus dem 

Effekten- un'd Geld
verkehr, ' ... "'" 

72'3 

0'5 
32'5 

108'4 

300'0 240'0 

0'6 0'5 
10'0 10'0 

31'1 108'6 ----------------------
Summe:.... • ..:.... :...,. ---=-'---'-_-'-..:...::...-'-___ _ 213'7 341'7 359'1 

Ansatz 1/51008 Staatlicher Postscheckverkehr 

Die Kosten des staatlichen Postscheckverkehrs 
(ausgenommen ,die Österreichischen BUl1Jdesbah
nen) setzen sich zusammen: 

1. Aus, .den Kontoführul1JgsentgeLten (Auszah
lungs- und Buchungsgebühren), den Drucksorten
kosten und den sonstigen Dienstleistungsgebühren 
der österreichisch,en Postsparkasse und 

2, aus den vom Bund übernommenen Post
zusteLlgebti:hren für Scheckverkehrs anweisungen. 

Unterschiede der Gebarung 

Der Unterschied -des Voranschlages für das 
Jahr 1981 zum Voranschlag 1980 ist geringfügig, 

Ansatz 1/51013 Erwerb von Bundestiteln für 
Tilgungszwecke bzw. Ansatz 2/51017 Entnahmen 
aus dem Bundesbesitz 

Ansatz 1/51023 
Marktpflege 

Verschiedene Maßnahmen der 

Die Beträge für den Erwerb von Schuldver
schreibungen des Bundes werden vornehmlich im 
Rahmen der Vorsorgen zur Erfüllung der plan-

",) Erfolg, 
"*) Bundesvoranschlag. 

mäßigen Tilgungsquoten bei den einzelnen An
leihen, soweit freie Rückkäufe nach den Anleihe
bedingungen möglich sind, bzw. in dem Maße 
als Verkaufs angebote auf dem Markte vorliegen, 
in Anspruch -genommen. 

Die erworbenen Schuldverschreibungen werden 
beim Ansatz 1/51013 mit ihrem tatsächlichen 
Kaufpreis (einschließlich eventuellen Spesen) ver
rechnet, In der Bestandsverrechnung werden der
art erworbene Schuldverschreibungen mit den 
Anschaffungskosten verrechnet. 

. Iin Zeitpunkt der Heranziehung der vorer
wähnten Effekten für Tilgungszwecke werden 
d~ese in der Voral1Jschlagswirksamen Verrechnung 
(Ansatz 2/51017) mit den Anschaffungskosten 
ver-einnahmt, Die Tilgung selbst ist dann bei 
dem zuständig,en Ansatz des Kapitels 59 "Finanz
schuld" zum Kurswert im Zeitpunkt der Tilgung 
in Ausgabe zu verrechnen, 

Beim Ansatz Marktpflege faJlen ähnlich wie 
beim Ansatz 1/51013 Ausgaben aus dem Erwerb 
von Schuldverschreibungen des Bundes an; der 
Erwerb dient aber nicht unmittelbaren Tilgungs
zwed{en, sondern Kursstützungen und Interven
tionen. 

Die sich im Zusammenhang mit diesem Erwerb 
ergebenden Verrechnrun-gen im Bundeshausnalt 
sind, vom Ausgabenansatz abgesehen, die gleichen 
wie bei den Ausgaben zu Lasten des Ansatzes 
1/51013. Im Falle einer Veräußerung solcher 
Wertpapi(!re werden in der Voranschlagswirk
samen Verrechnung die tatsächlich erzielten Ein
nahmen, abzüglich eventueller Spesen verrechnet. 
In der Bestandsverrechnung erfolgt die Verrech
nung mit den Anschaffungskosten und die Unter
schiede zwischen Veräußerungswert und An
schaffungskosten werden ebenso wie bei den 
Ausgahen auf einem Konto der Erfolgsverrech
nung (Bestandskonto) ausgebucht. 

Gebarung 1981 

Für Tilgungskäufe bei in- und au.sländischen 
Bundesanleihen, die sich bereits im Tilgungs
stadium befinden, wurden 250'3 Millionen Schil
ling, für Kursstützungen (Marktpflege) 94'0 Mil
lionen Schilling veranschlagt. 

Gebarung 1979 und 1980 

Im Jahre 1979 wurden von den insgesamt ver
anschlagtlen 270'5 Millionen Schilling rund 
123'5 Millionen Schil1in~ in Anspruch genommen, 

Für das Jahr 1980 wurden für Tilgungskäufe 
270'3 Millionen Schilling und für Kursstützungen 
104'0 Millionen SchiHin,g veral1JSchl3!gt, weil ent
sprechend der Lige auf dem in- und auslän
dischen Kapitalmarkt mit Tilgungskäufen und 
mit Interventionen im veranschlagten Ausmaß 
zurechnen war. 
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Ansatz 2/51027 
nen 

Titel 511 Zuführung an bzw. Entnahme aus Einlösung von UN-Obligatio,;; 
der Kassenreserve 

Bei diesem Ansatz ist der Betrag veranschlagt, 
der sich aus der tilgungs planmäßigen Einlösung 
der im Jahre 1962 von der UN durch den Bund 
erworbenen und sich derzeit im Bundesbesitz 
befindlichen UN-Obligationen ergibt. -

Paragraph 5103 Kursverluste (-gewinne) 

Bei diesen Ansätzen werden die Verluste und 
Gewinne bei der Gebarung von fremden Zah
l ungsmi tteln v,erans chlagt. 

Unterschiede der Gebarung 

Der für das Jahr 1979 ausgewiesene Netto
Kursgewinn in Höhe von 21'1 Millionen Schil
ling ist im wesentlichen auf die Veranlagung 
von Fr:emdwährungsbetr~en und die dadurch 
entstandenen Kursgewinne zurückzuführen. 

Der für das Jahr 1980 veranschlagte Netto
Kursverlust in der Höhe von 60'0 Millionen 
Schilling wird bei der Gebarung von fremden 
Zahlungsmitteln erwartet. 

1979 ,:-) 

1980 "Y.-) 

1981 ",,) 

Saclmufwand Einmhmen 
Mill. S 

0'0 0'0 

0'0 0'0-

Für den Fall, daß sich ein effektiver kassa
mäßiger überschuß aus der Gesamtgebarun'g des 
Bundeshaushaltes ergeben sollte, ist der Titel 511 
als Verrechnungsstelle vorgesehen: 

Titel 512 Zuführung an bzw. Entnahme aus 
Rücklagen 

Saclmufwand Einnahmen 
Mill.S 

1979 ,,) ................ 2.952'5 1.873'2 

1980 >f>') ................ 5'0 2.175'0 

1981 ",,) . ............... 0'0 1.920'9 

Die Gebarung des Titels 512 gliedert sich wie 
folgt auf: 

Ausgaben 1979*) 1980 ") 1981"') 
Mitl. S 

Baurücklage . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 158'6 0'0 0'0 
Der für das Jahr 1981 erwartlete N etto-Kurs- Anlagenrucklage der Bundes-

verlust in der Höhe von 30'0 Millionen Schil- betriebe. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 106'4 0'0 0'0 
ling ist auf Kursverluste bei der Gebarung von Zweckgebundene Einnahmen-
fremden Zahlungsmitteln zurückzuführ·en. Rücklage .................... 2.332'1 

Ansatz 1/51048 Effekten- und Geldverkehrs
kosten und 2/51044 Erträge aus dem Effekten
und Geldverkehr 

Soweit im Zusammenhang' mit dem Effekten
und Geldverkehr mit Ausnahme des Postscheck
verkehrs im Bereiche der Finanzverwaltung 
Kosten bzw. Erträge (z. B. Zinsen aus Effekten 
oder der Veranlagung von Fremdwährungs
beträgen) anfallen, sind diese bei diesem Ansatz 
zu verrechnen. 

linsen aus Effekten 

Die Zinseneinnahmen aus im Bundesbesitz be
findlichen Effekten (hauptsächlich Bundesschuld
verschreibungen) können jeweils nur geschätzt 
werden, weil diese Einnahmen von den jeweiligen 
Beständen abhängen. Je nach Marktlage oder 
Tilgungserfordernissen ändern sich diese Be
stände; sie sind daher auch keine festbleibenden 
Vermögensteile des Bundes. 

Der Erfolg des Jahres 1979 betrug 108'4 Mil
lionen Schilling; für das Jahr 1980 wurden 
31'1 Millionen Schilling und für das Jahr 1981 
108'6 Millionen Schilling für Zinseneingänge 
präliminiert. 

Sonstige Rücklagen ............ 355'4 

Summe ... 2.952'5 

1979*) 

Einnahmen 

Baurücklage ................. 168'2 

Anlagenrücklage der Bundes-
betriebe . , . , ............... 246'2 

Zweckgebundene Einnahmen-
Rücklage .................. 1.398'8 

Sonstige Rücklagen ........... 60'0 

Summe ... 1.873'2 

Im einzelnen ist zu bemerken: 

Paragraph 5120 Baurücklage 

5'0 

0'0 

5'0 

1980") 
MiJ1.S 

300'0 

80'0 

1.495'0 

300'0 

2.175'0 

0'0 

0'0 

0'0 

1981 *") 

200'0 

250'0 

1.320'9 

150'0 

1.920'9 

Im Artikel X Abs. 1 Z. 2 des Bundesfinanzge
setzes 1981 wird der Bundesminister für Finan
zen ermächtigt, in Höhe der nicht in Anspruch 
genommenen Teile der Ausgabenansätze für 
bundeseigene oder bundesgeförderte Bauvorhaben 
und für Uegenschaftskäufe des Bundes eine 
Reservierung im Wege einer Rücklagenzuführung 
V'orzunehmen. F'ür die sich daraus ergebende 
Gebarung sind V:errechnungsansätze vo;-gesehen. 

*) Erfolg. 
**) Bundesvoransmlag. 
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96 Kapitel 51 - Titel 512 

Die gegenständliche Gebarung wird wie folgt Paragraph 5124 Zweckgebundene Einnahmen-
verrechnet: Rücklage 

Jahr 

laufendes ...... . 

Voransmlagswirksame 
Verredmung 

Ausgabe: 
Paragraph 1/5120 

Bestands
verr~chnung 

Einnahme: 
Erlag 

nämstfolgendes .. Einnahme: Ausgabe: 
Paragraph 2/5120 rückgestellterErlag 

Ausgabe: 
z. B. Kapitel64 

"Bauten und Technik" 

Paragraph 5122 Anlagenrucklage der Bundes
betriebe 

Im Artikel X Abs. 1 Z. 4 des Bundesfinanzge
setzes 1981 wird der Bundesminister für Finanzen 
ermächtigt, in Höhe der nicht in Anspruch ge
nommenen Teile zweckgebundener Einnahmen 
eine Reservierung im Wege einer Rücklagen
zuführung vorzunehmen. 

Im Bundesvoranschlag sind für die Rück
lagenzuführung entsprechende Verrechnungs
ansätze vorgesehen. Die Verredmung erfolgt 
sinngemäß wie bei den Baurücklagen. 

Im Artikel X Abs. 1 Z. 3 des Bundesfinanz- Paragraph 5126 Sonstige Rücklagen 
gesetzes 1981 wird der Bundesminister für Finan
zen ermächtigt, in Höhe der nicht in Anspruch 
genommenen Teile der Ausgabenansätze für An
lagen der Bundesbetriebe sowie der betriebsähn
lichen Einrichtungen eine Reservierung im Wege 
einer Rücklagenzuführung vorzunehmen. Diese 
Ermächtigung dient w~e einige andere Maßnah
men der Erleichterung und Kommerzialisierung 
der Betriebsführung der staatlichen Betriebe. 

Im Bundesvoranschlag sind für die Rück
lagenzuführung entsprechende Verrechnungs
ansätze vorgesehen. Die Verrechnung erfolgt 
sinngemäß wie bei den BaurücIdagen. 

a) Baurücklagen 
1970 1971 1972 

Hochbau (Neubauten) 75"7 160'5 16'3 

Bundesgebäudeerhaltung 1'1 65'9 7S'2 

Bauten für die Landesverteidigung 27'5 8'2 

Grüner Plan . 20'0 

Schutzwasserbau und Lawinenver-
bauung 16'6 

Dieser Ansatz ist für Rüddagenzuführungen 
auf Grund von Sondergesetzen bzw.der Ermäch
tigun'gen gemäß A:rtikel X Abs. 1 Z. 1, 5 und 6 
des Bundesfinanzgesetzes 1981 vorgesehen. 

Die Verrechnung erfolgt sinngemäß wie bei 
den Baurücklagen. 

Gebarung 1970 bis 1979 

In den Jahren 1970 bis 1979 wurden Aus
gaben- bzw. zweckgebundene Einnahmeni-este 
folgender Verwaltungszweige Rücklagen zuge
führt: 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Mill. S 

34'0 213"7 282'2 250"7 8'3 3'9 2'6 

93'3 172'4 455'8 354"7 104'1 76'3 68'6 

5'2 46"7 82'8 20'9 2'6 2'1 1'8 

46'2 

Sonstige 0'1 45'4 11'2 32'3 76'0 175'2 110'5 106'1 82'2 85'6 

Summe a) 104'4 308'4 113'9 164'8 555'0 996'0 736'8 221'1 164'5 158'6 

b) Anlagenrücklagen 

Anlagen der Bundesbahncen 0'1 131'0 2'2 30'0 20'0 52'0 96'0 80'0 50'0 

Anlagen der Bundesforste 6'0 10'0 16'7 54'6 26"7 -10'0 

Anlagen der Bundesapotheken 0'2 

Anlagen der Glücksspiele 0'1 0'1 

Anlagen der Salinen 0'0 9'8 27'0 - 1"7 

Anlagen des. Hau pttnünzamtes 0'5 0'2 1'5 2'9 2'3 1"7 3'3 l'S 

Anlagen der Staatsdruckerei 2'3 7'4 6"7 3'0 2'6 2'5 1'0 

Anlagen der Post .- 21'3 47'7 1-6 3'5 68'4 40'5 

Betriebsähnliche Einrichtungen d~r 
Hoheitsverwaltung S'2 6'9 3'0 14'9 47'9 149'4 81'0 3'1 

Summe b) 16'5 169'3 16'8 30'0 31'4 140'4 194'1 213'4 259'4 106'4 

!rb.its(Amts)behell zum BU!Ildesfinanzgesetz s* 
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Kapitel 51 - Titel 512 und 517/518 97 

'1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Mill. S 

c) NiCht verbrauchte zweckgebun-
dene Einnahmen-Rücklagen 815'0 979'6 1.007'1 1.299'2 1.463'0 1.197'0 1.331'5 1.488'9 1.420'4 2,332'1 

d) Sonstige Rücklagen . 

Fonds zur Förderung der wissen
schaftlichen Forschung , , , , 

Zuschuß für Zinsenstützungsaktion 
Sonstige , , , , , . , , , 

104'1 100'0 
300'0 

55'4 

355'4 Summe d, 

Summe a) bis cl) , 935'9 1.457"3 1.137'8 1.494'0 2.049'4 2.333'4 2,262'4 2.027'5 1.944'3. 2,952'5 

Titel 517 Pauschalvorsorge für Ausgaben aus 
Rücklagenauflösungen 

1979 ,:.) 

1980 ';") 

1981 'f,f) 

Personal
aufwand Sachaufwand 

Mill. S 

20'0 

20'0 

1.980'0 

1.780'0 

Seit Jahren sehen die Bundesflnanzgesetze vor, 
daß in Höhe der nicht in Anspruch genom
menen Teile der Ausgabenansätze für Bauvor
haben und Anlagen der Bundesbetriebe sowie 
zweckgebundener Einnahmen Rücklagen ange
legt werden können, Bei Inanspruchnahme die
ser Rücklagen oder Teilen davon in den darauf
folgenden oder späteren Haushaltsjahren ergeben 
sich für den Bundeshaushalt entsprechende Ein
nahmen (Titel 512) und der Rücklagenwidmung 
gemäß bei den zuständigen Zweckansätzen der 
Ressorts gleich hohe Ausgaben, 

Im Zeitpunkt der jeweiligen Budgeterstellung 
ist die genaue Höhe der Rücklagenzuführungen, 
die am Ende des Budgeterstellungsjahres voraus
sichtlich vorgenommen werden, nich;; bekannt, 
Dementsprechend ist auch unbekannt, bei wel· 
chen Ausgabenansätzen und in welcher Höhe eine 
Gebarung aus Rücklagenauflösungen anfallen 
wird, Es wurden daher geschätzte Beträge der 
Einnahmen aus den voraussichtlichen Rücklagen
auflösungen und der Ausgaben aus diesen Auf
lösungen vorgesehen, u, zw. 1.800 Millionen Schil
ling (Voranschlag 1980: 2.000 Millionen Schilling) 
in Einnahme beim Titel 512 und in Ausgabe 
beim Titel 517 "Pauschalvorsorge für Ausgaben 
aus Rücklagenauflösungen". Art. V Abs. 1 Z. 4 

1.800 Millionen Schilling (Voranschlag 19.80: 
2.000 Millionen Schilling) geschätzt, Den dar
über hinaus heim T~tel 512 veranschlagten Rück
lagen entnahmen von 174,991.000 Schilling (1980) 
bzw. von 120,905.000 Schilling (1981) stehen 
Ausgaben bei folgmden Ansätzen gegenüber (in 
Millionen Schi1ling): 

,Bullidesvoranschlag 1980: 

1/4050 , .. , ., ...... . 
1/53306 
2/53420 (Absetzung) 

Bundesvoranschlag 1981: 
2/53420 (Absetzung) 

Titel518 Sonstige Pauschalvorsorgen 

3'560 

10'000 
161'431 

120'905 

Ansatz 1/51800 Pauscltalvorsorge für Personal-
ausgaben 

Diese Pauschalvorsorge ,ist für Maßnahmen 
vorgesehen, welche sich auf dem Personalsektor 
im Laufe des Jahres ergeben können. 

Der Aufwand von 500 Millionen Schilling 
mußte als Pauschalvorsorge veranschlagt werden, 
da im Zeitpunkt der Budgeterstellung nur Ge
samtschätzungen vorlagen und eine Auf teilung 
auf einzelne finanzgesetzliche Ansätze noch nicht 
möglich war. 

Paragraph 5181 
wand 

Pauscltalvorsorge für Sacltauf-

Beim Paragraph 5181 wird für folgende Ge
barungen vorgesorgt: 

des Bundesfinanzgesetzes ermächtigt den Bundes- UT 

minister für Finanzen, die Zustimmung zu über
schreitungen von Ausgabenansätzen zu Lasten 6 Förderungsausgaben 

7 Aufwendungen (Gesetz
liche Verpflichtungen), 

S.chaufwond 
1979*) 1980") 1981") 

MilL S 

15'0 10'0 

des Titels 517 in jener Höhe zu geben, in .der in 
Vorjahren zugunsten dieser Ansätze Beträge einer 
R.ücklage zugeführt wmden, 

Im Bundesvoranschlag 1981 wurden die Ein-
nahmen aus Rücklagenauflösungen auf 

*) Erfolg. 
**) Bundesvoranschla,g, 

1 Arbeits(Amls)behell zum Bundes6nanzgesetz 

8 Aufwendun,gen .,., ... , 

Summe" , 

'~) Erfolg, 
**) Bundesvoranschlag. 

10'0 
45'0 

10'0 
40'0 

70'0 60'0 
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Die Pauschal vorsorge für Sachausgaben ist für 
vor allem für im ersten Halbjahr anfallende 
unaufschiebbare Mehrausgabenvorgesehen, Da 
die notwendige Genehmigung einer J ahresansatz

. überschreitung im Wege. eines Budgetüber-
schreitungsgesetzes oft aus zeitlichen oder 
anderen Gründen nicht zeitgerecht eingeholt 
werden kann, würden sich bei Realisierung unauf
schiebbarer Zahlungen haushaltsrechtliche Schwie
rigkeiten ergeben, Insbesondere ist dies der Fall 
bei Hilfeleistungen für Katastrophenfälle im In
und Ausland sowie bei unvorhersehbaren Kon
ferenzen, Tagungen u, ä, 

Titel 519 Sonstige Kassenverwaltungs-Ausgaben 

Paragraph 5190 Allgemeine Ausgaben 
bzw. -Einnahmen 

1979 'f) 

1980 ",,) 

1981 ""') 

Sachaufwand Einnahmen 
Mal. 

0'0 

0'0 

0'0 

0'0 

0'0 

Sonstige Ausgaben und Einnahmen 

Beiim Paragraph 5190 werden sonstige Aus
gaben und Einnahmen erwartet, deren Höhe 
schwer abschätzbar ist, Hiebei handelt es sich um 

*) Erfolg, 
**) Bundesvoranschlag, 

Beträge, die tim Zusammenhang mit inkame
rierten Resten zweckgebundener Einnahmen an
gefallen sind oder vor.aU'sSJichtlich anfallen werden. 

Paragraph 1/5191 Kurzfristige Verpßichtungen 

Beim Paragraph 5191 werden folgende Ge
barungen verrechnet: 

UT 

7 Kurzfristige Verpfl.i.ch-
tungen des Bundes 
(Zin~en) ......... 

8 K urzf rÜlstige V erpflich-
trtmg,en des Bundes 
(Begebungskosten) 

Summe" , 

Sachaufwand 
1979*) 1980**) 1981 .*) 

MilI. S 

71'4 250'0 200'0 

1'5 0'5 

71'4 251'5 200'5 

Gemäß Artikel VIII Abs, 1 Z, 2 des Bundes
finanzgesetzes 1981 ist der Bundesminister für 
Finanzen ermächtigt, kurzfristige Verpflichtungen 
des Bundes bis zu einem Betrag von 15 Milliarden 
Sch,iIling einzugehen, Auf Grund der Lage auf 
dem Geld- und Kapitalmark,t im In- und Aus
land bei Erstellung des Bundesvoranschlages 1981 
ist für der,artige Kreditoperationen, deren Lauf
zeit spätestens am 31. Dezember 1981 zu ·enden 
hat, mit einem Zinsenaufwand von 200 Millionen 
Schilling zu rechnen, . 

,:.) Erfolg, 
**) Bundesvoranschlag, 
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Kapitel 52 öffentliche Abgaben 1) 

Sachlicher Uberblick 

Vor der Erläuterung der für die einzelnen 
öffentlichen Abgaben veranschlagten Beträge 
wird nachstehend ein s ach 1 ich e r übe r
b I i c k über diese gegeben: 

Titel 520 Einkommen- und Vermögensteuern 

Einkommensteuer 

Die Ein kom m e n s te u e r 2) ist die Steuer 
vom Einkommen der natürlichen Personen. Der 
Einkommensbegriff ist, ohne einer bestimmten 
'Einkommenstheorie zu folgen, durch folgende 
Einkunftsarten umschrieben: Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft, aus selbständiger Ar
beit, aus Gewerbebetrieb, aus nichtselbständiger 
Arbeit, aus Kapitalvermögen, aus Vermietung 
und Verpachtung und sonstige bestimmt bezeich
nete Einkünfte. Das Einkommensteuergesetz 1972 
geht vom Grundsatz der Individualbesteuerung 
aus, sieht daher keine Haushaltsbesteuerung vor. 
Das Ausmaß der Steuer nach dem Tarif richtet 
sich auch nicht nach dem Familienstand. Die Höhe 
der Einkommensteuer (Lohnsteuer) bemißt sich 
nach einem progressiven Stufentarif. Der Steuer
satz beginnt mit 23 v. H. für die ersten 50.000 S 
des Einkommens und nähert sich aJsymptot1sch 
dem Satz von 62 v. H. bei Einkommen über 
1'5 Millionen Schilling. Die sich auf Grund des 
obigen Tarifs ergebende Steuer vermindert sich 

, bei jedem Steuerpflichtigen um einen allgemeinen 
A:bs.etzbetl"'ag von jährJich 4800 S, der dem steuer
lichen Existenzminimum entspricht. übersteigen 
die Einkünfte des einen Ehegatten nicht den 
Jahresbetrag von 10.000 S, dann ist dem anderen 
Ehegatten der Alleinverdienerabsetzbetrag von 
jährlich 3200 S zu gewähren. Die B.erücksichti
gung von Kindem erfolgt ab 1978 in Form 
erhöht'er Famitienbei'hilifen. Bei Einkünften aus 
nichtselibständiger Abbeit, .die im Wege des Steuer
abzuges vom Arbeitslohn (Lohnsteuer) zur Ein
kommensteuer herangezogen werden, ist ein 
Abbeitnehmerabs-etzJbetrag von jährlich 3000 S zu 
berücksichtigen; Pensionisten steht zusätzlidl ein 
Pensionistenabsetzbetrag von 2000 S jährlich zu. 
Die genannten Steuerabsetzbeträge, die nur für 
unbeschränkt Steuerpflichtige in Frage kommen, 
sind zutreffendenfalls in ihrer Reihenfolge von 
der sich nam dem Tarif ergebenden Steuer bis 
zur Höhe dieser Steuer abzusetzen. Da der Tarif 

I) Wegen "Bundesverwaltungsabgaben" siehe die 
Ausführungen auf Seite 109 unter "Verwaltungs
abgaben". 

2) Siehe Einkommensteuergesetz 1972,·· BGEL 
Nr. 440, in der Fassung der Bundesgesetze BGBL 
Nr. 493/1972, 27/1974, 409/1974, 469/1974, 335/1975, 
391/1975, 636/1975, 143/1976, 664/1976, 320/1977, 
645/1977, 280/1978, 57111978, 550/1979 und 000/1980. 

im Einkommensteuergesetz 1972 als Bruttotarif 
gestaltet ist, sind Zuschläge zur Einkommensteuer 
nicht zu erheben. 

Ein sehr bedeutender Teil der Einkommen
steuer wird im Wege der Einbehaltung an der 
Quelle erhoben. Diese besondere Erhebungsform 
d'er Einkommensteuer findet vor allem Anwen
dung auf Einkünfte aus' nichtsenbständiger Arbeit 
(L 0 h n s t ,e u e r) und auf bestimmte inländische 
Kapitalertr~ge (K a p i tal e r t rag s te u er). 

Lohnsteuer 

Die Loh n s t e u e r wird nam dem Taglohn 
und nam Steuersätzen bemessen, die aus dem 
Einkommensteuertarif ' ,abgeleitet sind. Sie ist 
vom Arbeitgeber für den Arbeitnehmer bei' jeder 
Lohnzahlung ,~inzubehalten und monatlich an das 
Finanzamt abzuführen. . 

Kapitalertragsteuer 

Die Kap i tal e r t rag s t e U e r wird von 
inländischen Kapitalerträgen erhoben, wie insbe7 
sondere von Gewinnanteilen (Dividenden), Zih~ 
sen und sonstigen Bezügen aus Anteilen an juri
stismen Personen sowie aus der Beteiligung ari 
einem Handelsgewerbe als stiller Gesellsmafter. 
Der Steuerabzug beträgt 20 v. H. von den vollen 
Kapitalerträgen. 

Körperschaftsfeuer 

Die K ö r per s c h a f t s t e u e r 3) ist die Ein
kommensteuer der juristismen Personen. Der 
Einkommensbegriff und die Art der Ermittlung 
des Einkommens bestimmen sim nam den Vor
smriften des Einkommensteuergesetzes. Die 
Körpersduftsteuer beträgt bei einem Ein
kommen bis 200.000 Schilling 30 v. H. und stei
gert sim bis auf 55 v. H. bei einem Einkommen 
von über 1,142.800 Schilling. Auch der Körper
schaftsteuertarif ist analog Zum Einkommen
steuertarif ein Bruttotarif, so daß bei der Fest
setzung der Körpersmaftsteuer keine Zus"mläge 
zu beredmen sind. 

Aufsichtsratsabgabe 

Auf sie h t 5 rat 5 a b gab e 4). Vergütungen 
jeder Art, die den Aufsimtsratsmitgliedern von 
Kapitalgesellsmaften, Genossensmaften und Per
sonenvereinigungen des privaten und öffent1ime~ 
Rechtes, bei denen die Gesellsmafier nimt als 
Unternehmer anzusehen sind, für die über
wamung der Geschäftsführung gewährt w~rden, 
sind abgabepflimtig. Die Abgabe beträgt 30 v. H., 
wenn der Empfänger die Abgabe selbst trägt, 
und 42'857 v. H., wenn das Unternehmen die 
Abgabe übernimm~. 

3) Körperschaftsteuergesetz 1966, BGBI. Nr. 156, 
in der Fassung der Bundesgesetze BGBI. Nr, 4411968, 
278/1969; 441/1972, 17/1975, 636/1975 und 645/1977. 

4) Gesetz vom 28. März 1934, DRGBl. I S .. 253, in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 109/1946. 
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Abgabe von Zuwendungen 
Der A b gab e von Z u wen cl u n. gen 5) 

unterliegen Zuwendungen von Berufs- und Wirt
schaftsverbänden (Interessenvertretungen) mit 
freiwilliger Mitgliedschaft an politische Parteien 
sowie an Organisationen; die einer politischen 
Partei nahest ehen oder die nicht selbst alls Be
rufs- und W~rtschaJosver'ba11Jd (Ip,teressenvertre
tung) anzusehen sind. Di,e ,gLeiche AbgaJbepflicht 
besteht auch für Zuwendungen dieser Berufs- urud 
Wirtschaftsverbände (Interessenvertretungen) an 
Personen oder Personengemeinsdlaften, wenn die 
Zuwendungen unter das Spendenabzugsverhot 
des EinkommeIlJ.llteuergesetzes oder dies Körper
schaÜst,euergesetzes fallen; AibgaJbepflichtig s}nd 
die, ,die Zuwendungen gewährenden Berufs- und 
WirtschaftsveIibände (InteressenvertretullJgen); 
die A:bgaJbe beträgt 35 v. H. der zugewendeten 
Beträ.ge. 

Gewerbesteuer 
Die G ewe r b es' t e u e r 6) ist eine bundes

gesetzlich geregelte Gemeindesteuer, der ste
hende Gewerbebetriebe und Wandergewerbe
betriebe, soweit sie im Inland betrieben werden, 
·unterliegen. Besteuerungsgrundlagen sind der 
Gewerbeertrag und das Gewerbekapital und 
daneben die Lohnsumme. Bei der Berechnung 
der· Gewerbesteuer vom Gewerbeertrag und 
vom Gewerbekapital 'wird von emem em
heitlichen Steuermeßbetrag ausgegangen, der 
durch Zusammenrechnung der Steuermeßbeträge, 
die sich nach dem Gewerbeertrag und dem Ge
werbekapital ergeben, gebildet wird. Die Steuer
meßbeträge ergeben sich durch Anwendung eines 
Hundertsatzes (Steuermeßzahl) auf den Gewerbe
ertrag und eines Tausendsatzes (Steuermeßzahl) 
auf das Gewerbekapital. Von diesem so gebildeten 
einheitlichen Steuermeßbetrag wird die Gewerbe
steuer durch Anwendung des Hebesatzes (Hun
clertsatzesdes Meßbetrages) von 150 v. H. 7) er
rechn~t. Von der Bundesfinanzverwaltung wird 
nur di~ Gewerbesteuer vom Gewerbeertrag und 
vom Gewerbekapital für die Gemeinden einge-
hoben. . 

150' v. H. ,des einheitlichen Steuermeßbetr,ages 
erhoben 7). 

Lohnsummensteuer 
Fur die Loh n s u m m e n s t e u e rist Be

steuerungsgrundlage die Lohnsumme, die in jedem 
Kalendermonat an die Arbeitnehmer der in der 
Gemeinde befindlichen Betriebsstätte gezahlt 
worden ist. Die Lohnsummensteuer wird von 
den hiezu berechtigten· Gemeinden ausgeschrieben 
und eingehoben. Ihr Ertrag fließt den Gemeinden 
zu. Die Berechnung erfolgt ähnlich der Gewerbe
steuer durch Festsetzung eines Steuermeßbetrages 
(Steuermeßzahl 2 v. T. der Lohnsumme), auf den 
der jeweilige Hebesatz der hebeberechtigten Ge
meindeangewendet wird, der durch das F AG 
1979 mit 1000 v. H. begrenzt ist. Die Lohnsum; 
mensteuer ist keine Bundeseinnahme und ist daher 
im Bundesvoranschlag nicht vorgesehen. Sie wird 
hier nur wegen der Vollständigkeit und wegen 
ihres Zusammenhanges mit der Gewerbesteuer 
nach dem Ertrag und dem Kapital erwähnt. 

Vermögensteuer 
Der Ver m ö gen s t e u e r 8) unterliegt das 

Gesamtvermögen bzw. das Inlandsvermögen, das 
nach den Vorschriften des Bewertungsgesetzes 9) 
ermittelt wird. 

Bei der Festsetzung de'r Vermögensteuer für 
unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen 
sind ab 1. Jänner 1977 Freibeträge in Höhe von 
150.000 Schilling vorgesehen. 

Die Vermögensteuer beträgt ab 1. Jänner 1977 
1 v. H. des steuerpflichtigen Vermögens. 

Erbschaftssteueräquivalent 
DasE r b s c h a f t 5S t' eu e r ä q u i val e n t lO) 

ist eine Abgabe zum Ausgleich der erbschafts-

8) Vermögensteuergesetz, BGBI. Nr. 192/1954, in 
der Fassung der Vermögensteuergesetznovelle 1957, 
BGBI. Nr. 33, der Bundesgesetze BGBI. Nr. 194/1961, 
83/1963 sowie des Abgabenänderungsgesetzes 1968, 
BGBL Nr. 44, des Gesetzes vom 27. Juni 1968 über 
Maßnahmen auf dem Gebiete des Abgabenrec:htes 
ond des Familienlastenausgleic:hes, BGBl. Nr. 302, 
des Gesetzes vom 9. Juli 1969 über abgabenrecht
lic:he Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruk-

Bundesgewerbesteuer tur, BGBl. Nr. 278, der Vermögensteuergesetznovelle 
Außerdem wird nach den gleichen Grundsätzen 1972, BGBl. Nr. 448, des Bundesgesetzes BGBL 

wie die Gewerbes~euer der Gemeinden eine Bun- Nr. 665/1976, des 2. Abgabenänderungsgesetzes 1977, 
. . . BGBI. Nr. 645, der Kundmachung BGBL Nr. 118/1978 

clesgewerbesteuer (gleichartige Abgabe von ,dem- sowie des Abgabenänderungsgesetzes 1980, BGBL 
serben Besteuerungsgeg,enl'itand) im Ausmaß von Nr.OOO. 

9) Bewertungsgesetz, BGBl. Nr. 148/1955, in der 
') Art. 11 der Einkommensteuergesetznovelle 1975, Fassung des Bundesgesetzes BGBL Nr. 145/1963, der 

BGBl. Nr. 391. Bewertungsgesetz-Novelle 1965, BGBL Nr. 181, der 
8) Siehe Gewerbesteuergesetz 1953, BGBI. Nr. 2/ Bewertungsgesetz-Novellen 1971, BGBl. Nr. 172 und 

1954, in der. Fassung der Bundesgesetze BGBI. 276, der Bewertungsgeseti-Novelle 1972, BGBI. 
Nr. 191/1954, 59/1955, 303/1959, 194/1961, 160/1966, Nr. 447, des Abgabenänderungsgesetzes 1974, BGBL 
2/1967, 44/1968, 27811969, 439/1969, 374/1971, 442/ Nr. 17/1975, des Erdöl-Bevorratungs- und Melde-
1972, 17/1975, 320/1977, 645/1977, 572/1978 und 000/ gesetzes, BGBI. Nr. 318/1976 in der geltenden Fassung, 
1980 sowie der Kundmachungen BGBI. Nr. 11/1961, des Abgabenänderungsgesetzes 1977, BGBl. Nr. 320/ 
266/1963 und 265/1964. 1977, des 2. Abgabenänderungsgesetzes 1977, BGBL 

1) Finanzausgleichsgesetz 1979, BGBI. Nr. 673/1978 Nr. 645 und BGBL Nr. 597/1978. 
bzw. § 18 Abs. 2 Gewerbesteuergesetz in der Fassung 10) Erbschaftssteueräquivalentgesetz 1960, BGBl. 
des Gewerbesteueränderungsgesetzes 1972, .BGBI Nr. 286, in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBI. 
Nr. 442. Nr.665/1976. 
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steuerlichen Belastung natürlicher Personen. Ab- Bodenwertabgabe , 
gabepflichtig sind juristisChe Persone'n, die. nach Gegenstand der Bodenwertabgabe 12) sind die 
dem Vermögensteuergesetz 1954, BGBL Nr. 192, unbebauten Grundstüd{e einschließlich der un
in der geltenden Fassung, unbeschränkt oder be: bebauten Betriebsgrundstüd;:e, wobei für be
schränkt vermögensteuerpflichtig sind. Von der. stimmte Grundstüd;:e Befreiungen vorgesehen 
Abgabe ausgenommen sind u. a. die nach § 3 sind. überdies ist bei der Errichtung eines Ein
des Vermögensteuergesetzes befreiten juristischen familienhauses durch den Abgabeschuldner die
Personen. Gegenstand der Abgabe ist bei unbe- sem die für die letzten fünf' Jahre entrichtete 
schränkter Vermögensteuerpflicht das Gesamt- Bodenwertabgabe rüd;:zuerstatten. 
vermögen der abgabepflichtigen juristischen Per~ Die Bodenwertabgabe beträgt 1 v. H~ des maß
sonen. ~as Gesamtvermögen (Inlandsvermögen) gebepderi Einheitswertes, soweit dieser 
von Aktiengesellschaften, Gesellsdlaften mit be- 200.000 Schilling übersteigt 13). 

schränkter Haftung, Erwerbs- und Wirtschafts
genossenschaften und Agrargemeinschaften unter
liegt nur insoweit der Abgabe, als nicht unmittel
bar oder mittelbar im Wege einer Gesellschaft, bei 
der die Gesellschafter als Mitunternehmer anzu
sehen sind, physische Personen beteiligt sind, die 
ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im 
Inland haben. Dies gilt nur, wenn auf die Beteili
gungen dieser physischen Personen mehr als 
10 v. H. des Gesamtvermögens (Inlandsver
mögens) entfallen. Die Abgabe beträgt jährlich 
5 v. T. des auf 1000 Schilling abgerundeten 
abgabepflichtigen Gesamtvermögens (Inlands
vermögens). 

Erbschafts- und Schenkungssteuer 

Für Erwerbe von Todes wegen (Erb anfälle, 
Vermächtnisse) und Schenkungen unter Leben
den wird die Erb sc h a f t s- und S ehe n-

. k u n g s s t e u e r 11) eingehoben. Zahlungspflich
tig ist der Erwerber, bei einer Schenkung auch 
der Geschenkgeber. Der Steuersatz ist sowohl 
nach der Höhe des Erwerbes als auch nach dem 
Verwandtschaftsverhältnis zwischen Erblasser 
(Geschenkgeber) und Erwerber nach fünf Steuer
klassen gestaffelt und beträgt für die Steuer
klasse I 2 v. H. bis 15 v. H. und für die übrigen 
Steuerklassen 4 v. H. bis 60 v. H. Freibeträge 
richten sich jeweils nach den Steuerklassen. Er
mäßigungen für gemeinnutzlge Institutionen 
sowie Befreiungen aus sozialen Gründen sind 
vorgesehen. 

Abgabe von land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben 

Nach dem Bundesgesetz über die "Abgabe von 
land- und forstwirtschaftlidlen Betrieben", 
BGBl. Nr. 166/1960, in der Fassung des Bundes
gesetzes BGBl. Nr. 159/1968, wird von land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben und lal:ld- und 
forstwirtschaftlich genutzten Grundstüd;:en eine 
Abgabe erhoben, die rüd;:wirkend ab 1. Jänner 
1968 mit 345 v. H. des Grundsteuermeßbetrages 
festzus,etzen ist. 

11) Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz 1955, 
BGBL Nr. 141, in der Fassung der Bundesgesetze 
BGBL Nr. 15/1968 und 181/1980, Art. II. 

Die Bodenwertabgabe ist eine zwischen Bund 
und Ländern (Gemeinden) geteilte Abgabe. 

Sonderabgabe von Kreditunternehmungen 
Gegenstand der in Aus.sicht genommenen 

Sonderabgabe von_.Kreditunternehmungen 13 a) ist 
der Betrieb von KredituntJernehmungen, auf die 
das Kl'editwesengesetz Anwendung findet, sowie 
von Bausparkassen. Befreiungen sind für Kredit
unternehmungen vorgesehen, die ausschließlich 
das Garantiegeschäft betreiben. Weiters werden 
vlerschiedene Aktivitäüeri der Kreditunternreh
mungen von der Besteuerung ausgenommen, etwa 
ausländische Betriebsstätuen,bestimmte Auslands
geschäfte sowie bestimmte Exportgeschäfte. Die 
Sonderabgabe von Kreditunternehmungen, die 
in den Kalenderjahren 1981 bis 1985 erhoben 
w,erden soll, beträgt 0'5 v. T. der Bilanzsumme 
der Kr'editunternehmung im jeweiligen Kal,eri
derjahr, sie erhöht sich um 100.000 S für jede 
Geschäftsstelle bzw. für bestimmte kleine Ge
schäftsstellen um 10.000 S pro Geschäftsstelle, sie 
beträgt aber insgesamt höchstens 1 v. T. der 
Bilanzsumme der jeWieiligen Kreditunterneh
mung. Die Sonderabgabe von Kreditunterneh
mungen wird im W'ege der Veranlagung erhoben. 
Auf die veranlagte Abgabe sind von den Kredit
unternehmungen vierteljährlich Vorauszahlungen 
zu entrichten, di,e auf die zu veranlagende Abgabe 
anglerechnet werden. 

Titel 521 Einkommen- und Vermögensteuern 
(zweckgebundene Beiträge) 

Wohnbauförderungsbeitrag 

Zur Förderung der Errichtung von Klein- und 
Mittelwohnungen ist ein Wo h n bau f ö r d e
run g s bei t rag 14) zu leisten, der ab 1. Jän
ner 1968 dem Bund zufließ~ und den Ländern 
für Zwed;:e der Wohnbauförderung zugeteilt 

12) BGBL Nr. 285/1960, 4/1962, 226/1962, 183/1965 
und 383/1973. . 

13) Mit Bundesgesetz vom 10. Juli 1973, BGBL 
Nr. 383/1973, wurde der Freibetrag von 100.000 Schil
ling mit Wirksamkeit L Jänner 1974 auf 200.000 Schil-
ling angehoben. ' 

13 a) BGBL Nr. 000/1980. . . 
14) BGBL Nr. 13/1952, in der Fassung der Bundes

gesetze BGßl. Nr. 155/1954, 164/1956, 9111960 und 
285/1963. 
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wil'ld 15). Von den Eingängen ist ein Anteil von 
10'5% an den Wasserwirtschaftsfonds und ein 
Anteil von 0'5010 für Zwecke der Wohnbau
forschung zu überweisen 16). 

Beitragspflichtig sind Dienstnehmer (Heim
arbeiter), solange sie Anspruch auf Entgelt haben 
und deren Dienstgeber (Auftraggeber). Aus
genommen von der Beitragspflicht sind die im 
§ 2 Abs. 3 genannten Personengruppen. 

Der Beitrag beträgt gemäß § 3 Abs. 1 des 
obzitierten Gesetzes für jeden beitragspflichtigen 
Dienstnehmer (Heimarbeiter), 

a) der in der Krankenversicherung pflicht
versichert ist, 5 v. T. der allgemeinen Bei
tragsgrundlage in der Krankenversicherung 
(in der Krankenversicherung der Bundes
angestellten . d,er Bemessungsgrundlage) 
bzw., wenn der Dienstnehmer (Heim
arbeiter) zwar nicht in der Kranken
versicherung, jedoch in der Pensionsver
sicherung pflichtversichert ist, der allge
meinen Beitragsgrundlage in der Pensions
versicherung ; 

b) der weder in _der Krankenversicherung 
noch in der Pensionsversicherung pflicht
versichert ist, 5 v. T. des Arbeitsverdien
stes aus dem Dienstverhältnis, für das der 
Beitrag zu entrichten ist. 

Der Beitrag darf jedoch keinesfalls 5 v. T. der 
jeweiligen Höchstbeitragsgrundlage in der Kran
kenversicherungnach dem Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetz, BGBl. Nr. 189/1955, über
schreiten. 

Der Dienstgeber (Auftraggeber) hat einen 
gleich hohen Beitrag für jeden von ihm beschäf" 
tigten beitragspflichtigen Dienstnehmer (Heim
arbeiter) zu leisten. 

Beiträge nach dem 
Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz 

Beiträge nach dem Wohnhaus-Wiederaufbau
gesetz 17) haben Eigentümer von bebauten und 
unbebauten Grundstücken zu leisten. Die Lei
stungspflicht trifft Eigentümer von bebauten 
Grundstücken, soweit diese nicht durch Kriegs
einwirkung beschädigt oder zerstört sind. Der 
Beitrag beträgt bei bebauten Grundstücken für 
Wohnungen und· Geschäftsräume, deren Miet
zinsbildung nach dem Mietengesetz erfolgt, jähr
lich 10 Groschen je Krone des Jahresmietzinses 
für 1914, . für bebaute und unbebaute Grund
~tücke jährlich 2 bis 5 v. T. des maßgebenden 
Einheitswertes (das ist entweder der zum 1. Jän-

1&) BGBl. Nr. 280/1967, in der Fassung BGBl. 
Nr. 232/1972 und 443/1972. 

18) BGBL Nr. 34/1948, in der Fassung der Bundes
gesetze BGBL Nr. 295/1958, 310/1964, 170/1965, 299/ 
1969,443/1972,368/1973,457/1978 und 565/1979. 

11) Bundesgesetz BGBL Nr. 130/1948 in der Fassung 
der Bundesgesetze BGBL Nr. 26/1951, 228/1951, 1061 
1952, 116/1953, 117/1953, 154/1954, 156/1955, 154/ 
1958, 153/1966, 54/1967, 280/1967 und 281/1967. 

ner 1955 geltende Einheitswert oder 30010 des 
für das betreffende Jahr geltenden Einheitswer
tes), wenn dieser 50.000 Schilling übersteigt. Auf 
Grund des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 153/1966 
sind die Beiträge seit 31. Dezember 1962 erstarrt. 

Die Beiträge nach dem Wohnhaus-Wiederauf
baugesetz werden ab 1. Juli 1950 erhoben. Sie 
fließen ab 1. Jänner 1968 dem Bund zu und 
dienen den Ländern rurWohrrbauförderung 18). 
Von den Eingängen ist ein Anteil von 10% an 
den w.as'serwirtsch:aftsfonds zu überweisen 16). 

Gemäß Art. XIII des Einführungsgesetzes zum 
Umsatzsteuergesetz 1972, BGBl. Nr. 224, werden 
die Beiträge letztmalig für das Kalenderjahr 1972 
erhoben. Im Jahre 1981 sind daher nur noch 
aushaftende Resteingänge zu erwarten. 

Kunstförderungsbeitrag 
. Abgabepflichtig sind die Inhaber einer unbe
fristeten Rundfunk-Hauptbewilligung. Die Ab
gabe ist in Höhe von 20 Schilling jährlich zu 
entrimten 19). 

Das nach Abzug der Einhebungsvergütung und 
des Anteiles der Länder dem Bund verbleibende 
Erträgnis ist zur Gänze für Zwecke der Kunst
förderung zu verwenden. 

Titel 522 Umsatzsteuern 
Umsatzsteuer 

Mit Wirksamkeit 1. Jänner 1973 ist das bisher 
geltende System der kumulat~ven Allphasen
Bruttoumsatzsteuer dUl;:ch eine Nettoumsatz
steuer mit Vorsteuerabzug ersetzt worden. Diese 
Maßnahme ist insbesondere im Hinblidt auf die 
lntegrationsbestrebungen mit der EWG, aber auch 
im Hinblick auf die durch die Bruttoumsatz
steuer geschaffenen innerstaatlichen Wettbewerbs
verzerrungen notwendig geworden. 

Die Umsatzsteuer 20) (Mehrwertsteuer) ist eine 
allgemeine Verkehrssteuer. Sie wird auf allen 
Stufen des Wirtschaftsablaufes erhoben. Steuer
gegenstand sind die Lieferungen und sonstigen 
Leistungen, die ein Unternehmer im Inland 
gegen Entgelt im Rahmen seines Unternehmens 
ausführt, ferner der Eigenverbrauch und die Ein
fuhr von Waren im Sinne des Zollgesetzes in das 
Zollgebiet CE i 11 f uhr ums atz s t e u er). 

Bemessungsgrundlage für die Mehrwertsteuer 
ist bei Lieferungen und sonstigen Leistungen das 
Entgelt, das ist alles, was der Empfänger einer 
Lieferung oder sonstigen Leistung aufzuwenden 
hat, um die Lieferung oder sonstige Leistung zu 

18) BGBI. Nr. 280/1967. 
11) BGBl. Nr. 131/1950 in der Fassung des Bundes

gesetzes BGBI. Nr. 301/1968. 
20) Umsatzsteuergesetz 1972, BGBI. Nr. 223, in 

der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr 27/1974, 
636/1975, 143/1976, 666/1976, 645/1977, 101/1979, 550/ 
1979 und 000/1980 bzw. des Bundesgesetzes über die 
Einführung des Umsatzsteuergesetzes 1972, BGBI, 
Nr. 224/1972, in der Fassung der Bundesgesetze BGBI 
Nr. 636/1975 und 143/1976.< 
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erhalten, beim Eigenverbrauch der Teilwert des 
entnommenen oder unentgeltlich zugewendeten 
Gegenstandes oder die auf die Nutzung des Ge
genstandes entfalleIlJden Kosten bzw. die n~cht
a.bzugsfähigen Ausga.ben (AufweIlJdungen) urud bei 
der Einfuhr in der Regel der Zollwert oder das 
geschuldete Entgelt der eingeführten Ware. Die 
Mehrwertsteuer selbst gehört nicht zur BemeS'
sungsgrundla;ge. 

Jeder Unternehmer, der im Inland Lieferun
gen oder sonstige Leistungen ausführt oder im 
Inland seinen Sitz oder eine Betriebsstätte hat, 
ist berechtigt, den für seinen Umsatz geschulde
ten Steuerbetrag um die Steuerbeträge zu kürzen, 
die ihm von anderen Unternehmern für ihre 
Lieferungen oder sonstigen Leistungen, die im 
Inland für sein Unternehmen ausgeführt wor
den sind, in den Eingangsrechnungen offen über
wälzt werden (Vorsteuern). Eb~nso kann die bei 
der Einfuhr entrichtete Einfuhrumsatzsteuer für 
Gegenstände, die für sein Unternehmen einge-

, führt worden sind, als Vorsteuer abgezogen wer
den. Durch den Vorsteuerabzug wird erreicht, 
daß in jeder Wirtschaftsstufe im' Ergebnis nur 
der Nettoumsatz besteuert bzw. die Kumulativ
wirkung ausgeschaltet wird. Mit Rücksicht darauf, 
daß die Mehrwertsteuer im Effekt erst beim 
übergang der Ware oder Erbringung der Lei
stung an Letztverbraucher endgülcig wil'1ksam 
wird, hat sie die Wirkung einer Verbrauchsteuer 
bzw. Einzelhandelssteuer. Aus wirtschaftlichen, 
fiskalischen, steuertechnischen und psychologi
schen Gründen wurden jedoch sämtliche Unter
nehmer in den Besteuerungsprozeß eingeschaltet, 
so daß 'eine Fraktionierung der Steuerzahlung auf 
allen Wirtschaftsstufen erfolgt. 

Der allgemeine Steuersatz beträgt 18 v. H. der 
Bemessungs,gruIlJd1age un!d ermäßigt sich auf 
14 v, H. für .die in einem Zollaussdrlußgebiet be
wirkten Umsätze, wenn der Unternehmer einen 
Wohnsitz (Sitz), gewöhnlichen Aufenthalt oder 
eine Betrielbsstätte .in diesem ZoHausschlußgebiet 
hat. Die Steuer eI'mäß.~gt sich auf 8 v. H. für die 
Lief.erungen, ,den Eigenverbrauch und ·~e Einfuhr 
von in der Anlage A dieses Bundesgesetzes aufge
zählten Gegenständen (insbesondere Lebensmittel, 

- bndwirtscha.ftliche Erzeugnisse, verschiedene Roh
stoffe, \Varen .des Buchhmdds) sowie u. a. für die 
Vermietung umet Verpachtung von Grunldstücken, 
für die Beherbergung sa,mt Nebenleistung,en 
(ausgenommen Beheizung), gewiss·e Leistungen 
der Wohnungseigentümergemeinschaften, die 
sonstigen Leistungen aus ~er Tätigkeit der mei
stJen freien Beru~e, verschiedene Leistung.en im 
Kultur- und Unterhaltungsbereich, bestimmte 
J"eistungen der Kranken- und Pflegeanstalten, die 
Leistungen gemeinnütziger Institutionen und die 
Beförderung von Personen, soweit diese nicht 
befreit sind. Es ist in Aussicht g,enommen, aus 
energiepolitischen Gründen die Steuer für die 

Lieferungen, den Eigenv,erbrauch und die Einfuhr 
von Energieträgern (z. B. von Kohle, Heizöl, Gas, 
elektrischem Strom) ab dem Jahre 1981 nicht 
mehr auf 8 v.H., sondern nur auf 13 v. H. zu 
ermäßigen. Die Steuer erhöht sich auf 30 v. H. 
für die Lief.erungen, die Vermi'etung (ab 1. Jän
ner 1981), den EigenVIerbrauch und die Einfuhr 
der in der Anlage B aufgezählten Gegenstände 
(insbesondere PelZe und Pelzwareni Schmuck, 
Personenkraftwagen, Motorräder, Flugzeuge). 

Das Gesetz unterscheidet zwischen Steuerbe
freiungen, bei denen das Recht zum Vorsteuerab
zug unberührt bleibt (echte Befreiungen), wie die 
Befreiung der Ausfuhrlieferungen, der Lohnver
edlungen und bestimmter im Gesetz aufgezähl
ter 'Leistungen für ausländische Auftraggeber, 
die Beförderung von Personen mit Schiffen und 
Luftfahrzeugen sowie von Gegenständen im 
grenzüberschreitenden Verkehr, die Umsätze 
der Träger der Sozialversicherung und ihrer 
Verbände sowie die Umsätze der Kranken
fürsorgeeinrichtungen im Sinne des § 2 Abs. 1 
Z. 2 des Beamten-Kranken- und Unfallversiche
rungsgesetzes, und Befreiungen, bei denen der 
Vors teuer abzug ausgeschlossen ist (unedlte Befrei
ungen). Unter letztere fallen insbesondere Lei
stungen im Bereich der Geld- und Kreditwirt
schaft, Leistungen, die anderen Verkehrssteuern 
(z. B. Grunderwerbsteuer, Kapitalverkehrsteuer, 
Versicherungssteuer) unterliegen, die Umsätze der 
Blinden sowie die Umsätze von privaten Schulen 
und anderen allgemeinbildenden oder berufsbil
denden Einrichtungen unter bestimmten Voraus
setzungen, die Umsätze aus der Tätigkeit als 
Bausparkassen- oder Versicherungsvertreter, als 
Schriftsteller, Journalist oder Komponist sowie 
die Umsätze gemeinnütziger Sportvereine. 

UnteI1nehmer, deren' Umsätze (Lieferungen, 
sonstige Leistungen und Eigenverbrauch) im Ver
anlagungszeitraum 40.000S nicht übersteigen 
und die nicht auf die Anwendung dieser Bagatell
regelung verzichten, sind von der Verpflichtung, 
eine Steuererklärung (Voranmeldung) abzug,eben 
und die Steuer zu entrichten, befreit; die Ein
fuhrumsatzsteuer, eine zu Unrecht Ln emer 
Rechnung gesondert ausgewiesene Steuer 
sowie .die für die Beföl'1derung von Personen im 
grenzübel1schreitenden Gelegenheiosverkehr mit 
nicht äm Inland zugelassenen Kraftfahrzeugen 
und Anhängern geschuLdete Steuer mnd jedoch 
zu entrichten. 

Bei Unternehmern, deren Umsätze 
(Lieferungen, sonstige Leistungen und Eigenver
brauch) 150.000 Schilling nicht übersteigen, ist 
die für den Veranlagungszeitraum zu entrichtende 
Steuer zu kürzen, und zwar bei einem Umsatz 
von nicht mehr als 50.000 Schilling um 20 ·v. H., 
von mehr als 50.000 Schilling, aber nicht mehr 
als 100.000 Schilling um 15 v. H. und von mehr 
als 100 .. 000 Schilling, aber nicht mehr als 
150;000 Schilling um 10 v. H. 
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Bei nichtbuchführungspflichtigen Unterneh
mern, die Umsätze im Rahmen eines land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebes . ausführen, und 
die nicht die Besteuerung nach. den allgemeinen 
Vorschriften dieses Gesetzes verlangen, wird die 
Steuer für diese Umsätze mit 8 v. H. fest
gesetzt. Die diesen Umsätzen zuzurechnenden 
Vorsteuerbeträge werden in gleicher Höhe fest
gesetzt. Für die Lieferungen und den Eigen
verbrauch der in der Anlage A zu diesem Gesetz 
nicht angeführten Getränke und alkoholischen 
Flüssigkeiten ist jedoch mit Ausnahme der unter 
§ 10 Abs. 2 Z. 4 UStG. 1972 fallenden Umsätze 
eine zusätzliche Steuer von 10 v. H. zu entrichten. 

In der Zeit vom 1. Jänner 1973 bis 31. Dezem
ber 1978 unterliegt auch Ider SeLbstverbrauch der 
Umsatzsteuer. Selbstverbrauch liegt vor, wenn 
ein Unternehmer körperliche Wirtschaftsgüter, 
die der Abnutzung unterliegen und deren An
schaffungs- oder Herstellungskosten nach den 
Vorschriften des Einkommensteuergesetzes 1967 
im KaleIlIderjahr der Anochaffung oder Herstd
Jung nicht in vOlUer Höhe als Betriebsaus'giahen 
abgesetzt werden können, im Inland. der Verwen
dung oder Nutzurug als Anlagevermögen zuführt; 

. das gleiche gilt für aktivierungsptlichtige Auf-
wenldungen, die im Zusammenhang mit körper
lichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens 
getäügt werden. Auf Wirrschaftsgüter, die der 
Unternehmer durch einen IlIach § 6 Z. 9 lü. a 
urud b UStG 1972 steuerfreien Umsatz erworben 
hat, finden die ß,estimmungen Ü'ber den Selbst
verhrauch kei,ne Anweruduilig. Die Steuerpflicht 
tritt weiters nicht ein, wenn der Unternehmer 
nur Umsätze 'bewirkt, die nach § 12 A'bs. 3 
UStG 1972 zum Auss·chluß V'om Vorsteuerabzug 
führen, oder wenn auf ,d~e Umsätze des Unter
nehmers die Bestimmungen des § 2'1 Albs. 6 
UThd 7 (40000 S-Freigrenze) oder §22 (nicht
huchführungspflichtige Laoo- unld Forstwirte) 
UStG 1972 anzuwenden sind: Die Steuer beträgt 
1973 12 v. H., 1974 9 v. H, 1975 6 v. H., 1976 
4 v. H. und 1977 und 1978 2 v. H. der Bemes
sungsgrundlage. Für Unternehmer, die Ausfuhr
umsätze tatlgen, ermäßigt sich die Steuer 
für den Teil des Selbstverbrauches, der je
weils anteilsmäßig . den Ausfuhrumsätzen der 
Kalenderjahre 1973 bis 1975 zuzurechnen ist, 
und zwar für dasJahr 1973 auf 6 v. H., und für 
die Jahre 1974 und 1975 auf 4 v. H. der Bemes-
5urrgsgrundlage. Bemessungsgrundlage ist der 
W err,der im Zeitpunkt ,des Sellbstverbrauches 
nach den Vorschriften des EStG 1967 bei der Be
rechnung der Absetzung· für AbIliUtzung für rue 
Wirtschaf~güter ocIer für die aktiV'ierungspflichti
gen Aufwendungen anzUJsetz'en ist. Die Bemes
rungsgrundbge vermindert sich allerdings um die 
auf das Kalenderjahr 1976 entfaHeruden Anschaf
fungs- oder Herstellung:skosten (Teilherstellungs
kosten), sofern angeschaffne W:irtschaftsgüter nicht 
bereits vor dem 1. JänTher 1976 Zum Arrlage-

vermögen eines anderen Unternehmers gehört 
haben. Dies bedeutet im wesentlichen eine Nicht
erhebung der Selbstverbrauchsteuer im Jahre 
1976. 

Abgabe von alkoholischen 
Getränken 

Die Lieferungen· alkoholischer Getränke, die 
ein Unternehmer im Inland gegen Entgelt im 
Rahmen seines Unternehmens an Letztverbrau
cher ausführt, sowie der Eigenverbrauch und 
die Einfuhr solcher Getränke unterliegen einer 
Ahgabe 21). Diese beträgt 10 v. H des 
für Lieferungen vereinlbarten (vereinnahmten) 
Entgeltes, des Teilwertes des entnommenen Ge
genstandes oder ,des ZoHwertes bzw. geschuldeten 
EntgeLtes eines eingeführten Gegenstarudes. Ab
ga,befrei sind Ausfuhrlieferungen, ferner die üh
lichen Naturalletstungen, die ein Unternehmer 
seinen Arbeitnehmern als Vergütung für gelei
stete Dienste gewährt, sowie der Eigenver
brauch bei landwirtschaftlichen Betrieben im 
Mindestbetrag von 7500 Schilling jährlich. 

Titel 523 Einfuhrabgaben 

Zölle 22) 
Zölle werden bei der Einfuhr von Waren nach 

näherer Anordnung des Zollta11ites 23) erhoben 
(Einfuhrzölle). Die im Zolltarif festgesetzten all
gemeinen Zölle können durch Verträge mit ande
ren Staaten ermäßigt oder aufgehoben werden 
(Vertragszölle) 24). Die ZöHe werden nach ,dem 

21) BGBI. Nr. 446/1972 in der Fassung der Bundes
gesetze BGBI. Nr. 27/1974 und 645/1977. 

22) Bundesgesetz über die Zölle und das Zollver
fahren (Zollgesetz 1955), BGBI. Nr. 129, in der Fas
sung BGBI. Nr. 142/1957, 68/1959, 78/1968, 230/1971, 
381/1973,527/1974,286/1978 und 151/1980 sowie Ver
ordnung des Bundesministers für Finanzen zur Durch
führung des Zollgesetzes 1955 (Zollgesetz-Durchfüh
rungsverordnung 1973), BGBI. Nr. 476/1972, in der 
Fassung BGBl. Nr. 304/1973, 359/1974, 530/1974, 341/ 
1975, 307/1976, 685/1976, 335/1977, 640/1977, 635/ 
1978 und 525/1979. 

23) Bundesgesetz über die Einführung eines neuen 
Zolltarifes (Zolltarifgesetz 1958), BGBI. Nr. 74, in 
der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 169/1961, 
123/1963, 278/1964, 107/1966, 49/1967, 136/1969 4541 
1971, 455/1971, 259/1976, 669/1976 und 636(1977. Die 
Systematik des Zolltarifs 1958 baut auf der sogenann
ten "Nomenklatur des Zollrates" auf, welche in der 
Konvention über das Zolltarifschema für die. Ein
reihung der Waren in die Zolltarife (BGBI. Nr. 1031 
1960) niedergelegt ist. . 

24) Im Rahmen des multilateralen Allgemeinen Zoll
und Handelsabkommens (GATT) hat Osterreidl seit 
1951 den Vertragsstaaten zahlreiche Zollkonzessionen 
eingeräumt. Die den Beitritt Osterreidls zum GATI 
betreffende Kundmachung wurde im Bundesgesetz
blatt vorn 10. Dezember 1951 unter Nr. 2~4 :ver
lautbart. Die seither erfolgten Ergänzungen und No
vcllierungen zum GATT einschließlich der Konzes
sionslisten wurden in der Folge im Bundesgesetz
blatt laufend veröffentlidlt. Die GATT -Vertragszölle 
werden seit 1. Jänner 1971 auf alle Einfuhren ange
wendet (Bundesgesetz vorn 19. Dezember 1970, BGBI. 
Nr.419). . 
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Wert 25), nam dem Gewimt 26) oder nam der 
Stückzahl der Waren bemessen. 

Die Gewimts- und Stückzollsätze sind in der 
Smillingwährung festgelegt. 

Bei .der Einfuhr von Waren sind nehen dem 
Zoll die Einfuhrumsatzsteuer, Verbraumsteuern 
und die Monopolabgaben sowie der Außen
handelsförderungsbeitrag und die handelsstatisme 
Anmeldegebührnamden hiefür geltenden Vor
smriften (letztere nam dem Gebührengesetz) zu 
erheben. 

Bei der Einfuhr von Waren aus den Staaten 
der Europäischen . Freihal1ldelsasrsoziation 27) 
[EFTA; Finnland ist der EFtA assozilieI'lt 28) 29)] 
werden unter bestimmten Voraussetzungen 
(Namweis über Ursprung und Herkunft sowie 
Nichtinanspruchnahme einer Zöl[rückvengütung) 
keine Zölle erhaben. Von dieser ZollLfreiheit sind 
-die meisten Waren des Agrarsektors ausgenom
men. 

tBei der Einfuhr von Waren,die a!Us der Euro
päismen Wtirtschaftsgemeinschaft (EWG) und aus 
der Europäischen Gemetinsmaft für Kohle und 
Stahl (EGKS) stammen, werden Ul1lter bestimmten 
Voraussetzungen (Nachweis über Ursprung und 
Herkunft sowie Nicht,inansprumm.hme einer 
Zollrückvergütung) seit 1. Juli 1977 keine Zölle 
erhoben. 30) Von dieser Zollfreiheit sind die 
meisten Waren des AgrarsektOtrts ausgenommen. 
Die "sensiblen Produkte" (Papierwaren) unter
liegen einem verlangsamten Zoll abbau bis' zum 
Jahre 1984. 

Bei der Einfuhr von Waren aus Spanien wer
den unter bestimmten Voraussetzungen (Nach
weis über Ursprung und Herkunft) seit 1. Juli 
1980 gesenkte Zollsätze angewendet 30 a) 30b). 

Von dieser Zollsenkung sind die. meisten Waren 
des Agrarsektors sowie gewisse Eisen- und Stahl
erzeugnisse und andere "sensible Produkte" aus
genommen. 

Bei der Einfuhr von bestimmten Waren, die 
aus Entwicklungsländern stammen, werden unter 
bestimmten Voraussetzungen (Namweis über 
Ursprung und Herkunft) Vorzugszölle erho
ben 81). 

Abschöpfungsbetrag nach dem 
Zuckergesetz 32) 

Bei der Einfuhr von Waren der Zolltarifnum
mern 12.04 A, 17.01, 17.02 E und F, 17.03 und 
ex 21.07 wird an Stelle ,des Zolles als ausschließ
liche Bundesabga:be ein Abschöpfungsbetrag er
hoben. 

Die für die Berechnung des Absmöpfungs
betrages 1m Einzelfall maßgeblichen Ab
smöpfungssätze werden durm Verordnung des 
Bundesministers für Finanzen festgesetzt (Schil
lingsatz je 100 kg Eigengewicht der Ware) und 
im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" kundge
mamt. 

Abschöpfungsbetrag und Ausgleichsabgabe 
nach dem Stärkegesetz 83) 

Bei der Einfuhr von Waren der Zolltarifnum
mern ex 07.02, 07.04 B, ex 07.06, ex 10.06, 

25) Bundesgesetz über den Zollwert von Waren 30 a) Das übereinkommen zwischen den EFTA-
(Wertzollgesetz 1980), BGBI. Nr. 221. Dieses neue Ländern und Spanien wurde im BGBl. Nr. 245/1980 
Wertzollgesetz, das mit 1. Jänner 1981 das bisherig(; verlautbart; seine Abänderungen und Ergänzungen 
Wertzollgesetz 1955, BGBI. Nr. 60, ersetzt, basiert (Beschlüsse des Gemischten Ausschusses EFTA-Spa
auf dem im Rahmen der multilateralen Handels- nien) wurden in der Folge laufend im Bundesgesetz
verhandlungen des GATT ("Tokio-Runde") ausge- blatt veröffentlicht. 
arbeiteten "übereinkommen zur Durchführung des 30 b) Abkommen zwischen der Republik österreich 
Artikels VII des Allgemeinen Zo11- und Handelsab- und Spanien betreffend den Handel mit landwirt
kommens" (Zollwert-Kodex), BGBI. Nr. 000/0000". schaftlichen Erzeugnissen, BGBL Nr. 246/1980, sowie 

28) Bundesgesetz über die Verzöllung nach dem Ge- Bundesgesetz über die Durchführung der Zollbestim
wicht (Taragesetz), BGBL Nr. 13011955, in der Fa~- mungen des Freihandelsabkommens EFTA-Spanien 
stlng 1'(;B1 Nr 1 <)1 /1963. und die Knderung des Kartellgesetzes zur Durchfüh-

27) Das übereinkommen zur Errichtung der EFTA rung der Wettbewerbsregeln dieses übereinkommens 
wurde im BGBl. Nr. 100/1960 verlautbart; seine (EFTA-Spanien-Durchführungsgesetz), BGBL Nr. 247/ 
Abänderungen und Ergänzungen (Ratsbesdtlüsse) 1980. 
wurden in der Folge laufend im Bundesgesetzblatt 31) Bundesgesetz über die Gewährung von Vor-
veröffentlicht. zugszöllen (Präferenzzollgesetz), BGBL Nr. 93/1972, 

28) Das übereinkommen zur Schaffung einer Asso- in der Fassung BGBL Nr. 652/1973, BGBL Nr. 4731 
ziierung zwischen den Mitgliedstaaten der EFTA und 1974, BGBL Nr. 294/1977 und BGBL Nr. 675/1977 
der Republik Finnland wurde im BGBL Nr. 193/1961 sowie Bundesgesetz über die zollfreie oder zoller
verlautbart; seine Abänderungen und Ergänzungen mäßigte Einfuhr von handwerklich hergestellten Wa
(Beschlüsse des Gemeinsamen Rates) wurden in der ren zur Förderung der Handelsbeziehungen mit Ent
Folge laufend im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. wicklungsländern, BGBl. Nr. 94/1972, und diesbezüg-

29) Bundesgesetz vom 15. Feber 1973 über die liehe Verordnung, BGBl.Nr. 62611974, in der Fassung 
Durchführung der Zollbestimmungen der Europäic BGBL Nr. 57011977. 
schen Freihandelsassoziation, BGBL Nr. 118/1973 32) Bundesgesetz vom 21. Juni 1967 über die Erhe
(EFTA-Durchführungsgesetz 1973) in der Fassung der bung eines Abschöpfungsbetrages bei der Einfuhr von 
1. EFTA-Durchführungsgesetznovelle BGBL Nr. 792/ Zuckerrüben, Melasse und Zucker (Zuckergesetz), BGBl. 
1974. Nr. 217/1967, in der Fassung BGBI. Nr. 462/1971 und 

30) Abkommen zwischen Osterreich und der Euro- 671/1977. . 
päischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), BGBl. 33) Bundesgesetz vom 21. Juni 1967 über die Erhe
Nr. 466/1972, und der Europäischen Gemeinschaft bung eines Abschöpfungsbetrages und einer Ausgleichs
für Kohle und Stahl (EGKS), BGBl. Nr. 467/1972, abgabe bei der Einfuhr von Stärke und von Stärke
samt gesetzlichen Durchführungsvorschriften (EG-Ab- produkten (Stärkegesetz), BGBI. Nr. 218/1967 in der 
kommen-Durchführungsgesetz BGBL Nr. 468/1972 in I Fassung BGBl. Nr. 150/1969, 463/1971, 154/1976, 159/ 
der Fassung der Novelle BGBL Nr. 791/1974). 1977,672/1977 und 100/1979. 

Zu 460 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)258 von 542

www.parlament.gv.at



106 Kapitel 52 - Titel 523 

ex 11.04 B, 11.05, ex 11.08, 11.09 und ex 23.03 B 
wird an Stelle des Zolles als ausschließliche 
Bundesabgalbe ein Abschöpfungsbetrag erhoben. 

Bei der Einfuhr von Waren der Zolltarifnum
mern 17.02 A und B, 19.04, ex 21.07, 38.19 C 1 
un:d 39.06 C 2 b wird an Stelle des Zolles als aus
schJ'ieß1iche Bunde~abgahe eine Ausgleichsabgabe 
erhoben. 

Die Ausgleichsabgabe setzt sich aus einem festen 
Teilbetrag (Schutzelernent), der 20 v. H. des 
Zollwertes der eingeführten Ware beträgt, und 
aus einem beweglichen Teilbetrag, der nach 
Warenhauptgruppen auf Grund des Stärkeein
satzes festzulegen ist, zusammen. 

Bei der Einfuhr von Waren der Zolltarifnum
mer 19.04 aus den Staaoen der Europäisch,en 
Freihandelsassoziation 27) [EFTA; Finnland ist 
mit d1er EFTA :liSSoziiert 28) 29)] bzw. aus der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) 80) 
wird kein fester Teilbetrag, aus Spanien 30 a) 
jedoch nur ein fester Teilbetrag von 8 v. H. er
hoben. Diese Ermäßigungen sind nur unter 6e
stimmten Voraussetzungen (Nachweis über Ur
sprung und Herkunft, Einhaltung der Vor
schriften im EWG- bzw. EFTA-übereinkom
'men - betreffend Zollrückvergütungen) zu - ge
währen. 

Bei der Einfuhr von Waren der Zolltarifnum
mern 38.19 Cl und 39.06 C 2 b aus den Staa
ten der Europäi~chen iFreihandelsa,ssoziation 27) 
[EFTA; F,j,nnland .irt mit der EFTA assozi
iert 28) 29)] wird unter bestimmten Vora,ussetzun
gen (Nachweis über Ursprung und Herkunft, 
Einhaltung der Vorschriften über Zollrückver
günungen) keine Ausgleichsabga'be erhoben. 

Die für die Berechnung des _ Abschöpfungs
betrages bzw. der Ausgleichsabgabe im Einzelfall 
maßgeblichen Abschöpfungssätze bzw. beweglichen 
Teilbeträge der Ausgleichsabgabe (variable 
Komponente) werden durch Verordnung des 
Bundesministers für Finanzen festgesetzt 
(Schillingsatz je 100 kg Eigengewicht der Ware) 
und im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" kund
gemacht. 

Ausgleichsabgabe nach dem 
Ausgleichsabgabegesetz SC) 

Bei der Einfuhr von Waren mit bestimmten 
landwirtschaftlichen Rohstoffeinsätzen, die im 
Ausgleichsabgabegesetz nach ihren Zoll tarifnum
mern angeführt sind, wird an Stelle des Zolles 
als ausschließliche Bundesabgabe eine Ausgleichs
abgabe nach dem Ausgleichsabgabegesetz erhoben. 

34) Bundesgesetz vom 21. Juni 1967 über die Erhe
bung einer Ausgleichsabgabe (Ausgleichsabgabegesetz), 
BGBL Nr. 219/1967 in der Fassung BGBL Nr. 151/ 
1969, 411/1970, 464/1971, 359/1972, 673/1977 und 
61/1979. 

Weiters besteht die Möglichkeit, die in der 
Anlage zum Ausgleichsabgabegesetz angeführten 
Waren bei Vorliegen der im Gesetz im einzelnen 
näher umschriebenen Voraussetzungen im Ver
ordnungswege in die Ausgleichsabgaberegelung 
einzubeziehen. 

Die Ausgleichsabgabe setzt sich aus einem 
festen Teilbetrag (Schutzelernent), der je nach 
Warenart derzeit 4 bis 200(0 des Zollwertes der 
eingeführten Ware beträgt, und aus einem be
weglichen Teilbetrag, der nach Warenhaupt
gruppen auf Grund von Durchschnittsrezepturen 
der für die HerstellUng der Ware üblicherweise 
benötigten Mengen von Zucker, Melasse, Ge
treide, Grieß, Getreidemehl, Kartoffeln, Erzeug
nissen aus Kartoffeln, Stärke, Hühnereiern, Er
zeugnissen aus Hühnereiern, Milch und Erzeug
nissen aus Milch festzulegen ist, zusammen. 
Die für die Berechnung der Ausgleichsabgabe 
im Einzelfall maßgeblichen beweglichen Teilbe
träge (variable Komponente) werden durch Ver
ordnung des Bundesministers für Finanzen fest
gesetzt (Schillingsatz je 100 kg Eigengewicht der 
Ware) und im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" 
kundgemacht. 

Bei Einfuhren aus den Staaten der Europäi
schen Freihandelsassoziation 27) [EFTA; Finnland 
ist mit der EFTA assoziiert 28) 29)] bzw. aus der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 30) (EWG) 
wird kein fester Teilbetrag, aus Spanien 30 a) 
jedoch nur ein um 60 v. H. gesenkter fester 
Teilbetrag erhoben. Diese Ermäßigungen sind 
unter bestimmten Voraussetzungen (Nachweis 
über Ursprung und Herkunft, Einhaltung der 
Vorschriften in EWG- bzw. EFTA-übereinkom
men betreffend Zollrückvergütungen) zu ge
währen. 

Abgaben gemäß Anfidumpinggesetz und 
Anti-Marktstörungsgesetz 35) 

Abgabe gemäß Antidumpinggesetz 

Nach dem Antidumpinggesetz 1971 wird bei 
besoimmten Waren, die in Verordnungen des 
Bundesministers für Handel, Gewerbe und Indu
strie im -Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Finanzen und gegebenenfalls mit dem Bun
desminister für Land- und Forstwirtschaft kund-, 
zumachen sind, ein Antidumpihgzoll in Höhe 
des jeweiligen Unterschiedsbetrages zwischen dem 

85) Bundesgesetz vom 24. Juni 1971 über Maßnah
men betreffend die Einfuhr von Waren, die Gegen
stand eines Dumpings sind oder für die im Zollaus
land Prämien oder Subventionen gewährt werden 
(Antidumpinggesetz 1971), BGBL Nr. 384, in der 
Fassung BGBL Nr. 666/1978 und Bundesgesetz vom 
24. Juni 1971 über Maßnahmen zur Vermeidung von 
Schädigungen der österreichischen Wirtschaft durch 
marktstörende Einfuhren (Anti-Marktstörungsge
setz), BGBL Nr. 393, in der Fassung BGBL Nr. 364/ 
1975.665/1978 und 000/1980. 
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Ausfuhrpreis und dem in der betreffenden Ver
ordnung festgestellten normalen Wert der Ware 
oder ein Ausgleichszoll in Höhe der in der be
treffenden Verordnung festgestellten Prämie oder 
Subvention erhoben. . 

Abgabe gemäß Anli-Marktstörungsgeselz 

Nach dem Anti-Marktstörungsgesetz wird bei 
bestimmten Waren, die in Verordnungen des 
Bundesministers für Handel, Gewerbe und Indu
strieim Einvernehm~n mit dem Bundesminister 
für Finanzen und gegebenenfalls mit dem Bun
desminister für Land- und Forstwirtschaft kund
zumachen sind, eine Abgabe in Höhe des jeweili
gen Unterschiedsbetrages zwischen dem Einfuhr
preis, frei österreichische Grenze, unverzollt, und 
dem in der betreffenden Verordnung festge
setzten Richtpreis der Ware erhoben. 

Titel524 Verbrauchsteuern 

Tabaksteuer 

. Der Tabaksteuer S8) unterliegen Tabakwaren, 
d. s. Zig,arren, Zi,garetten und ande1'1er ver
arbeitetler l1abak. Die Tabaksteuer wird vom 
Verkaufspreis der Tabakwaren berechnet und 
beträgt für Zigaretten 55%, für Feinschnitt und 
R~uchta~ak, der mehr als 50 Gewichtsprozent 
Femschmtt enthält, 470/0, für Zigarren (auch 
Stumpen und Zi.garillos) 130f0 und für anderen 
vera1'1beiteten T:i!bak (Pfdfentahak, K:l!utabak, 
Schnupftabak) 340f0. 

Biersteuer 37) 

Steuergegenstand sind Bier und bestimmte 
bierhaltige Getränke. Die Biersteuer beträgt je 
Hektoliter für Bier mit 'einem Stammwürze
gehalt von nicht mehr als 140f0 (Normalbier) 
83 S, für Bier mit einem St<limmwürzegehalt von 
mehr a1s 14% a.ber nicht mehr als 200f0 (Stark
bier) 166 S und für Bier mit einem Stammwürze
g,eha1t von mehr als 200f0 (Sonderhier) für jede 
angef:mgene Einheit im Prozentsatz des Stamm
würzegehaltes 11 S. Für .die er,sten 14 000 Hekto
liter Normalhier, die in jedem Kalenderjahr aus 
demse~ben HersteLlungsbetrieb weggebracht oder 
dort . zum Verb1'1auch 'el1toommen wurden und 
die ZIU vel1steuern 'sind, gelten ermäßigte Steuer
sätze. S~e betragen für ,die ersten 3 500 Hekto
Iiter 600f0, für die zweiten 3 500 Hekto1.iter 700f0, 
für die ,dritten 3 500 Hektoliter 800f0 und für die 
vierten 3 500 Hektoliter 900f0 des vollen Steuer-, 
satzes. 

36) Tabaksteuergesetz 1962, BGBl. Nr. 107, in der 
Fassung der Bundesgesetze BGBI. Nr. 404/1967, 44/ 
1968, 302/1968, 224/1972, 335/1975, 636/1975 und 
143/1976. 

37) .Biersteuergesetz 1977, BGBl. Nr. 297. 

'Absatzförderungsbeitrag auf Milch 
Mit dem Wirksam werden der Bestimmungen 

des Unterabschnittes D des MOG 1967 37a
) 

wurde ab 1. Juli 1978 die Finanzierung der 
Maßnahmen zur Verwertung der jeweils an
fallenden Milchüberschüsse gesetzlich geregelt. 
Gemäß § 57 b MOG 1967 ist jener Anteil am 
Finanzierungserfordernis, welcher einer Milch
menge entspricht, die um 160f0 die Bedarfs
menge übersteigt, durch Mittel des Bundes zu 
bedecken. Der darüber hinausgehende Finan
zierungsanteil ist durch die Milchproduzenten 
aufzubringen. 

Dementsprechend werden durch den Bundes
minister für Land- und Forstwirtschaft nach 
Maßgabe der §§ 57 i ff. MOG 1967 ein all
gemeiner und ein zusätzlicher Absatzförderungs
beitrag in der jeweils erforderlichen Höhe mit' 
Verordnung festgesetzt und ~ über den Milch
wirtschaftsfonds eingehoben. Der Bundesmini
ster für Land- und Forstwirtschaft und der 
Milchwirtschaftsfonds sind bei der Vollziehung 
des Unterabschnittes D Abgabenbehörde im 
Sinne des § 49 Abs. 1 der Bundesabgabenord
nung,BGBl. Nr. 194/i961. Die Absatzförde
rungsbeiträge sind ausschließliche Bundesabgaben 
und zweckgebunden für Absatz- und Verwer
tungsmaßnahmen im Bereich der Milchwirt
schaft zu, verwenden. Die korrespondierenden 
'Ausgaben sind beim Ansatz 1/62126 veran
schlagt. 

Mineralölsteuer 
Gegenstand .der M i n e r a'l öls t e rue r 38) 

sind jene flüssigen Kohlenwasserstoffe, Kohlen
wasserstoffgemische und kohlenwasserstoffhalti
gen Produkte, die sich allein oder in Verbindung 
mit anderen Stoffen zum Antrieb von Motoren 
eignen. Eine tatsächliche verbrauchsteuerliche Be
lastu~g tragen jedoch nur solche Mineralöle, die 
zum Antrieb von Motoren, zum Heizen oder 
zum Beleuchten verwendet werden. Die Steuer 
beträgt für Petroläther, Benzine, Benzol, Toluol 
und Xylole sowie für Produkte, die diesen Mine
ralölen gleichartig sind, 51 Schilling, Hir alle übri
gen steuerpflichtigen Mineralöle (z. B. für Petro
leum oder Dieselöl) 22 Schilling für 100 kg Eigen-
gewicht. , ' 

Bundesmineralölsteuer 
Die B u n,d esm,iner alö h teru e r 39), wel

che ab 1. Juni 1966 an die Stelle ,des früheren 

37a) Marktordnungsgesetz 1967, BGBl. Nr. 36/1968, 
in der Fassung BGBl. Nr. 424/1968, 452/1969, 411/ 
1970, 492/1971, 424/1972, 455/1972, 808/1974, 259/ 
1976, 674/1977, 269/1978, 672/1978, 566/1979 und 
286/1980. 

3B) Mineralölsteuergesetz 1959, BGBI. Nr. 2/1960, 
in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 248/1960, 
114/1969 und 335/1975. 

39) Bundesmineralölsteuergesetz, BGBl. Nr. 67/ 
1966, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. 
Nr. 372/1970, 493/1972, 3/1975, 143/1976, 624/1976, 
631/1978 und 271/1980. 

Zu 460 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)260 von 542

www.parlament.gv.at



108 Kapitel 52 - Titel 524/525 

Bundeszuschlages zur Mineralölsteuer getreten 
ist, ist eine zweite Verbrauchsteuer auf Mineral
öle, deren Ertrag zur Gänze dem Bund zufließt 
und für die Bedeckung der Erfordernisse des 
Ausbaues und der Erhaltung der Bundesstraßen 
zweckgebunden ist. Der Bundesmineralölsteuer 
uriterliegen alle Mineralöle, die Gegenstand der 
Mineralölsteuer sind. Sie beträgt für Mineralöle, 
die dem höheren Mineralölsteuersatz unterliegen, 
370 Schilling und für Mineralöle, die dem nied
rigeren Mineralölsteuersatz unterliegen, 303 Schil
ling für 100 kg Eigengewicht. 

Für besonders gekennzeichnetes, zum Verhei
zen abgegebenes Gasöl ist die Bundesmineral
ölsteuer auf 35 Schilling für 100 kg ermäßigt 40). 

Für Mineralöl, das in landwirtschaftlichen Be
tri,eben zum Antrieb bestimmter Masch,inen dient, 
und für GasÖlI, das von ,den Osterreichischen 
Bundesbahnen ,zum Antrieb von Schienenfahr
zeugen verwendet wurde, wird eine Bundesmine
-ralölsteuervergütung von 2"28 Schilling je Liter 
geleistet, die der Differenz zwischen dem vollen 
Steuersatz für Gasöl und ,dem ermäßigten Steuer
satz für Gasöl ,für Heizzweck.eentspricht 41). 

Branntweinaufschlag 

Ablieferungspflichtiger Branntwein wird zu 
einem vom Bundesministerium für Finanzen jähr
lich festgesetzten übernahmepreis von der Ver
wertungsstelle des Österreichischen Branntwein
monopols übernommen. Für ablieferungspflich
tigen Branntwein, der nicht abgeliefert wurde, 
und für ablieferungsfreien Branntwein (haupt
sächlich in Obstbrennereien, aus Obststoffen her
gestellter Trinkbranntwein) ist eine Verbrauchs
abgabe, der B r a n n t w ein auf s chi a g zu 
entrichten 42). Der Brannrtweiniufschlag ent
spricht im allgemeinen dem regelmäßigen Ver
kaufs preis vermindert um einen besonderen Ab
schlag, der sich nach der Art der Brennerei (zum 
Beispiel Abfindungsbrennerei, Brennerei mit 
Brennrecht) und der verarbeiteten Stoffe (Stein
obst, Beeren, Enzianwurzeln einerseits, andere 
Obststoffe . andererseits) richtet. 

Monopolausgleich 
(Branntwein) 

Bei der Einfuhr aus dem Ausland unterliegen 
Branntwein, weingeisthaltige Erzeugnisse, Äther 
und ätherhaltige Erzeugnisse außer den sonstigen 
Eingangsabgaben dem Mon 0 pol a u s
g lei c h, einer der Belastung des inländischen 
Bra!1Jntwei,!1Jes entspr,echenlden Abgabe 42). 

40) Gasöl-Steuerbegünstigungsgesetz, BGBL Nr. 259/ 
1966 in der Fassung der Bundesgesetze BGBI. 
Nr. 335/1975 und 142/1976. 

5chaumweinsteuer 

Der S eh au m w ei ns teu e 1'44) unterliegen 
Traubenschaumwein und Obstschaumwein. Die 
Steuer beträgt für Traubenschaumwein 12 Schil~ 
Ling und für Obstschaumwein 6 SchilLing je 
Liter. 

Abgabe auf Stärkeerzeugnisse 

Der A b gab e auf S t ä l' k e erz e u g
l1! iss e 46) unterliegen Dextrine, Dextrinleime, 
lösliche oder geröstete Stärke und Klebstoffe
(Leime) aus Stärke der Nummer 35.05 des Zoll
tarifs, versch;edene Stärke oder Stärkederivate 
enthaltende Waren der Nummern 38.12, 38.19 C 
und 38.19 L sowie wasserlösliche Stärkeäther und 
Stärkeester der Nummer 39.06 C 2 b des Zoll
tarifs. Die Abgabe ist eine ausschließliche Bundes
abg;lJbe und heträgt 390 Schilling für 100 kg 
Eigengewicht. 

Titel 525 Stempel- und Rechtsgebühren 

Den S t e m p e 1- und R e c h t s g e b ü h
l' e n unterliegen die im Ge b ü h l' eng e set z 
1957 46) eflSchöpfend aufgezählten Se h l' i f t e n 
(zum Beispiel Eingaben und deren Beilagen, amt
liche Ausfertigungen, Ausweise und Zeugnisse) 
und bestimmte beurkundete Rechtsgeschäfte (zum 
Beispiel Bestandverträge, Darlehensverträge, Kre
ditverträge, Dienstverträge, Gesellschaftsverträge, 
Hyp.othekarverschreibungen, Vergleiche, Wechsel, 
ZeSSIOnen). Wetten anläßlich sportlicher Veran
staltungen (zum Beispiel der Sporttoto, Pferde
toto, die Totalisateurwette) und Ausspielungen 
(zum Beispiel Tombolen und Lotterien) sind auch 
ohne Beurkundung gebührenpflichtig. Zahlungs
pflichtig sind bei Schriften diejenigen, in deren 
Interesse die Einbringung oder Abfassung der 
Schriften erfolgt, bei Rechtsgeschäften die Ver:
tragsteile. Die Gebühren sind entweder feste Ge
bühren W50 Schilling <bis 4000 SchiLLing) oder 
Hundertsatzgebühren (I!tO v. H. bis 2 v. H. vom 
.Wert des Geschäftsgegenstandes). Die letzteren 
sind bis zu einem Betrag von 300 Schilling in 
der Regel in Stempelmarken, darüber hinaus 
durch Einzahlung zu entrichten. Die Gewinst
gebühren bei Sportwetten, Ausspielungen und 
Zahlenlotto betragen 1 v. H. bis 25 v. H. und 
sind ohne amtliche Bemessung unmittelbar zu 
en trich ten. 

44) Schaumweinsteuergesetz 1960, BGBI. Nr. 247, 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 224/ 
1972. 41) Siehe §§ 7, 8 und 11 des Bundesmineralölsteuer

gesetzes und die zu § 8 ergangene Verordnung 
BGBl. Nr. 177/1975. 45) BGBI. Nr •. 152/1969, in der Fassung BGBI. 

Ü) Gesetz ~ber das Branntweinmonopol vom Nr. 465/1971 und 642/1975. 
8. April 1922, DRGBI. I S. 405, in der Fassung des 46) BGBI. Nr. 267/1957, in der Fassung der Bundes
Bundesgesetze~ BGBI. Nr. ~65/1955. Ober die Höhe gesetze EGBL Nr 129/1958, 13711958, 11111960, 106/ 
des Branntwemaufschlages SIehe BGBl. Nr. 248/1963.

1
1962,115/1963, 87/1965, 44/1968 30611968 224/1972 

43) (frei). 401/1974,668/1976 und 000/1980.' ' , 
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Verwaltungsabgaben 

Ver wal tun g s a b gab e n (§ 78 AVG., 
BGBI. Nr. 172/1950 in der Fassung BGBI. Nr. 451 
1968 47) sind Abgaben für Amtshandlungen von 
Behörden. Diese Abgaben sind von der in der 
Sache in erster Instanz zuständigen Behörde ein
zuheben und fließen der Gebietskörperschaft zu, 
die, den Aufw'and dieser Behörde zu tragen hat. 
Die von Behörden der unmittelbaren Bundesver
waltung eingehobenen Verwaltungsabf!().ben sind 
in Stempelmarken zu entrichten und werden 
im Bundeshaushalt beim Ansatz 2/52504 "ln 
Stempelmarken entrichtete Gebühren" fJerrechnet. 

Titel 526 Verkehrsteuern 

Als Kap i tal ver k ehr s te u ern 49) wer
den die Gesellschaftsteuer, die Wertpapiersteul.!T 
und die Börsenumsatzsteuer bezeichnet. 

Gesellschaftsteuer 

Der Ge seil sc ha f t s t e u e r unterliegen 
der Erwerb von Gesellschaftsrechten an einer in
ländischen Kapitalgesellschaft durch den ersten 
Erwerber sowie Leistungen, die von den Gesell
schaftern einer inländischen Kapitalgesellschaft 
auf Grund einer im Gesellschaftsverhältnis be
gründeten Verpflichtung bewirkt werden. Die 
Steuer beträgt 2 v. H. und ermäßigt sich in be
günstigten Fällen auf 1 v. H. 

Wertpapiersteuer 

Der Wer t p a pie r s t e u e r umeruj,egt' der 
erste Erwerb verzinslicher, in Schuldverschreihun
'gen verbriefter FOl'1derungsrechte gegen einen aus~ 
läIl!dischen Schuldner, wenn ,der Erwel1b im In
la'ude erfolgt und sich die Wertpapiere im Inlande 
befinden. Die Steuer tbetr;igt 2 v. H. Für den 
ersten Erwerb verzinslicher, in Schuldverschrei
bungen verbriefter Forderungsrechte gegen einen 
inländischen Schuldner w:ir,d die Steuer nach ,dem 
31. Dezember 1967 nichJt mehr eriho;ben. 

Börsenumsatzsteuer 

ist der erste Erwerb von Wertpapieren, der der 
Wertpapiers teuer , unterliegt. Die Steuer beträgt 
0'02 v. H. bis 0'5 v. H., wobei Händlergeschäfte 
und gewisse Wertpapiere begünstigt sind. 

Sonderabgabe von Erdölprodukten 
Gegenstand der in Aussicht genommenen 

Sondterabgabe von Erdölprodukten 49") soll die 
erste Lieferung bestimmter Erdölprodukte durch 
den Erzeuger im Inland sowie ersatzweise die 
Einfuhr oder der Verbrauch dieser Erdölprodukte 
sein. Befreit sind Ausfuhrlieferungen im Sinne 
des Umsatzsteuerrechtes. Die Sonderabgabe wird 
von Motorenkraftstoffen, und zwar Motonen
benzinen (Normal- und Superbenzine) sowie 
Dies·elkraftstoff erhoben. Die SondJerabgabe he
trägt 5 v. H. des Entgeltes im umsatzsteuerlichen 
Sinne, sie soll in den Kalenderjahren 1981 bis 
1985 erhoben werden. Die Sonderabgabe wird 
im Wege der Veranlagung erhoben. Auf die ver
anlagte Abgabe ist vom Unternehmer monatlich 
vierzig Tage nach Ablauf des. jeweiligen Monats 
eine Vorauszahlung zu entrichten, die auf die 
zu veranlagende Abgabe angerechnet wird. Für 
di,e Einfuhr werden die zollrechtlichen Vorschrif
ten sinngemäß angewendet. 

Grunderwerbsteuer 
Gegenstand der G r cu nd e r wer b s t e u e r 50) 

ist der entgeltliche Erwerb inländischer Grund
stücke, denen auch Baurechte und Gebäude auf 
fremdem Boden gleichstehen. Die Steuer beträgt 
2 v. H. bis 8 v. H. vom Werte der Gegenleistung, 
zum Beispiel bei einem Kauf vom Kaufpreis. Zur 
Gänze steuerfrei ist der Erwerb von Grund
stücken für Siedlungszwecke. 

Versicherungssteuer 
Der Ver sie her u n g s s t e u er 51) 'unter

liegt die Zahlung des Versicherungsentgeltes 
(Leistung an den Versicherer) auf Grund eines 
Versicherungsverhältnisses, wenn der Versiche
rungsnehmer seinen Wohnsitz im Inlande hat 
oder eine im Inlande gelegene Sache versichert 
wird. Die Steuer beträgt bei Krankenversiche
rungen 1 v. H., bei Lebens- und ähnlichen Ver
sicherungen 3 v. H., bei anderen 7 v. H. des 

Der Bö r sen ums atz s t e u e r unterliegt Versicherungsentgeltes; bei Hagelversicherungen 
der Abschluß von Anschaffungsgeschäften über 20 Groschen für je 1000 Schilling Versicherungs-
Wertpapiere, wenn die Geschäfte im Inlande oder' summe. ' 
unter Beteiligung wenigstens eines Inländers im 
Auslande abgeschlossen werden. Ausgenommen 

41) Siehe auch Bundes-Verwaltungsabgabenverord
nung 1968, BGBI. Nr. 53, in der Fassung der Ver
ordnungen BGBl. Nr. 3/1972, 200/1973, 575/1975 und 
80/1979. 

48) (frei). 
49) Kapitalverkehrsteuergesetz vom 16. Oktober 

1934, DRGBl. I S. 1058, in der Fassung des StGBl. 
Nr. ,99/1945, der Verkehrsteuernovelle 1948, BGBl. 
Nr. 57, des ~undesgesetzes BGBl. Nr. 158/1966, 
der Kundmachung BGBl. Nr. 282/1969 sowie der 
Kundmachung BGBl. Nr. 131/1972. 

49 a) BGBl. Nr. 000/1980. 
60) Grunderwerbsteuergesetz 1955, BGBl. Nr. 140; 

in der Fassung der Grunderwerbsteuernovelle 1956, 
BGBl. Nr. 178, der Grunderwerbsteuer~esetznovelle 
1962, BGBl. Nr. 225, der Kundmamung BGBI. 
Nr. 175/1964, der Grunderwerbsteuergesetz-Novelle 
1969, BGBl. Nr. 277, und des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr.280/1978. 

SI) Versicherungssteuergesetz 1953, BGBl. Nr. 133, 
in der Fassung der Versicherungssteuernovelle 1954, 
BGBl. Nr. 180, des Versicherungsförderungs
gesetzes, BGBl. Nr. 181/1954, des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 159/1966 und des Abgabenänderungsge
setzes, BGBl. Nr. 44/1968, Art. VII. 
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Straßenverkehrsbeitrag 

Dem S t r a ß ,e n v ,e r k ehr s h e i t rag 52) un
terliegen ab 1. Juli 1978 Güterbeförderungen im 
InlaIl!d mit KraJ,ofahrzeugen und Anhäng,ern mit 
inländischem oder ausländischem Kennzeichen. 
Bei Fahrzeugen mit inJändiJschem Kennzdchen 
beträgt der Beitrag pro Kalendermonat im 
allgemeinen 200 S (Anhänger 170 S) je Tonne 
höchster zullässig,er Nutzlast, für Fahrzeuge mit 
nicht mehr als 8 Tonnen Nutzlast 100 S (An
hänger 85 S). Bei Fahrzeugen mit a,usländischem 
Kennzeichen wir,d der Beitrag nach dem Pro
dukt der Anzahl der Tonnen der höchsten 
zulässigen NutzlaJst des Kraftfahrzeuges (Anhän
g:ers) und ,der im Inland zurückgelegten Weg
strecke berechnet und beträgt 0'25 S je Tonnen
kilometer; die Beitragsleistung i~t pro Kalender
mon,atmit dem für vergleichbare Fahrzeuge mit 
inläIl!dischem Kennzeichen vorgesehenen Monats
satz begr,enzt. Von der Beitragspflicht sind u. 
a. Beförderungen mit Kraftfahrzeugen und An
hängern ausgenommen, deren höchste zulässige 
Nutzh:st a1llein oder zusammen nicht mehr als 
5 Tonnen beträgt. 

Kraftfahrzeugsteuer 

Der K r a f tf a h r z e u g s t e u e r 53) unller
liegen die in einem inländischen Zulassungsver
fahren zugelassenen Kraftfahrzeuge sowie die 
nicht in einem inländischen ZulassuIl!gsverfahren 
zugelassenen Kraftfahrzeuge, die auf öffentlicheI?
Straßen im Inland benützt werden. Die Steuer 

dermonate be~tanden hat, ermäßigt sich in 
der Folge die Jahressteuer um ein Drittel. 
Bei Lastkrarftwagen richtet sich die Steuer nach 
der Nutzlast und beträgt 420 bis 3600 Schilling. 
Auch eine Pauschalierung der Steuer ist vor
gesehen. 

Spielbankabgabe 

Die S p ~ e 1 b a 111 k a b g a !b e 54), die eine ge
meinschaful1iche Bundesa:bgaJbe ist, Lst von den 
Spie1barukunternehmungen zu entriochten. 

Außenhandelsförderungsbeitrag 

Für Zwecke der Förderung des Waren
verkehrs mit dem Ausland ist auf Grund 
des Außenha11ldelsförderungs-Beitragsgesetzes 65) 
ein A u ß e n h a n deI s f ö r der u n g sb e i
t rag von 3 v. T. vom Wert der aus- oder ein
geführten Waren zu entrichten. Beitragspflichtig 
sind die Absender und Empfänger der Waren. 
Befreiungen sind vorgesehen für den Vormerk
verkehr, Lohnveredlungsver~ehr und für Durch
fuhrsendungen. Der Beitrag ist anläßlich der 
zollamtlichen Abfertigung zu entrichten. 

Allgemeine und 
Ve rf a h r e nsv 0 rs ehr iffe n 

Für die Erhebung der öffentlichen Abgaben 
des Bundes sind derzeit folgende Allgemeine und 
Verfahrensvorschriften maßgebend: 

ist eine Jahressteuer. Zu entrichten ist sie jedoch 1. Bundesabgabenordnung 
monatlich durch Aufklleben von Stempelmarken Bundesgesetz betreffend allgemeine Bestim
mit dem Aufdruck "Kraftfahrzeugsteuer" auf .mungen und das Verfahren für die von den 
die Steuerkarte. Von der Steuer befreit sind Abgabenbehörden des Bundes verwalteten Ab
Kraftfahrzeuge der Exekutive, der Feuerwehren gaben (Bundesabgabenordnung _ BAO),BGBl. 
und des Rettungsdienstes, Arbeitsmaschinen und Nr. 194/1961, in der Fassung der Bundesgesetze 
landwirtschaftliche Zugmaschinen, Autotaxi, BGBL Nr. 201/1965, 134/1969, 224/1972, 262/ 
Motorräder bis 100 em3 sowie Kraftfahrzeuge 1972, 577/1973, 787/1974, 667/1976, 320/1977 
jener Personen, --denen eine Steuerbefreiung auf und 151/1980 sowie der Kundmachungen BGBL 
Grund von Staatsverträgen, Gegenseitigkeitser- Nr. 141/1966, 472/1974 und 48/1977. Dieses 
klärungen oder sonst nach den Grundsätzend~s Gesetz enthält allgemeine Grundsätze des Ab
zwischenstaatlichen Steuerrechtes zukommt. DIe gabenrechts, z. B. Vorschriften über das Ent
Kraftf~hrzeugsteuer wird bei den Personenkraft- stehen des Abgabenanspruches, über die Be
fahrzeugen in der Regel nach dem Hubraum be- urteilung abgabenrechtlicher Tatbestände, Be
rechnet und beträgt 660 bis 8100 Schilling für das griffsbestimmungen für Wohnsitz, gewöhn
Kraftfahrzeug. Für einen nachdem Kraftfahr- licher Aufenthalt, Geschäftsleitung, Gewerbe
zeugsteuergesetz zu besteuernden Personenkraft: betrieb, Betriebsstätte. Das Gesetz regelt wei
wagen mit mehr als 2000 cm3 Hubraum, bel ters insbesondere die abgabenrechtliche Geheim
dem die Steuerpflicht für insgesamt 36 Kalen- haltungspflicht, die' örtliche Zuständigkeit, 

GI) Straßenverkehrsbeitragsgesetz, BGBl. Nr. 302/ 
1978. 

53) Kraftfahrzeugsteuergesetz 1952, BGBl. Nr. 110. 
in der Fassung der Kraftfahrzeugsteuernovelle 1954, 
BGBl. Nr. 179, des HeereskraftfahrgesetZes 1958, 
BGBl. Nr. 52, des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 83/1963, 
Art. V, der Kraftfahrzeugsteuergesetz-Novelle 19.65, 
BGBl. Nr. 227119.65, der Kraftfahrzeugsteuergesetz
Novelle 1967, BGBl. Nr. 223, des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 384/1973 und des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 138/1978. 

das Zustellungswesen, das Ermittlungsverfah
ren (einschließlich Beweisverfahren) und die 

54) Glücksspielgesetz, BGBl. Nr. 169/19.62, in der 
Fassung der Bundesgesetze 288/1963, 17111965, 224/ 
1972,226/1972,407/1974,626/1976 und 98/1979. 

55) BGBl. Nr. 214/1954 in der Fassung des Handels
statistismen Gesetzes 1958, BGBl. Nr. 137 und des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 151/1976. Verordnung: 
BGBI. Nr. 215/1954 in der Fassung der Verordnungen 
BGBl. Nr. 191/1958,263/1960 und 585/1974. 
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Kapitel 52 - Allgemeines zur Veranschlagung 111 

abgabenbehördlichen Nachschau- und Prüfungs
befugnisse; es umschreibt die weiteren Befug
nisse der Abgabenbehörden und die Obliegen
heiten der Abgabepflichtigen, insbesondere 
deren Verpflichtung zur Führung von Büchern 
und Aufzeidmungen, weiners das Feststellungs-. 
Meßbetra~-, ZeI1}.egungs-, Zuteilungs- und Ab
ga:benfestsetzungsverfahren, schließlich die Ab
ga:beneinhebung und d3tS Abgabenrechtsmittel
verfahren. 

2. Aufbau der Abgabenverwaltung 

Bundesgesetz über den Aufbau der Abgaben
verwaltung des Bundes, BGBl. Nr.- 18/1975. 
Dieses Gesetz regelt die Behördenorganisation 
der Bundesabgabenverwaltung und die sachliche 
Zuständigkeit der Abgabenbehörden des Bundes. 

3. Abgabenexekutionsordnung 

Abgabenexekutionsordnung, BGBl. Nr. 104/ 
1949, in der Fassung der Gesetze BGBl. Nr. 1/ 
1952, 159/1961 und 53/1963. Dieses Gesetz regelt 
die zwangsweise Einbringung der öffentlichen 
Abgaben im finanz behördlichen Vollstreckungs
verfahren. 

4. Finanzstrafgesetz 

Die AhIllduIlIg von Finanzvergehen ist im Bun
desgesetz vom 26. Juni 1958, betreffend das Fi
nanzstrafrecht uDid ,das Finanzstmfvertahrens
recht (f,inanzstrafgesetz), BGBl. Nr. 129/1958, 
in -der Fassung der KUIlIdmachung BGBI. Nr. 21/ 
1959, det BUrl,desgesetze HGBL Nr. 92/1959, 111/ 
1960, 194/1961, 145/1969 uDid 224/1972, der 
KUnidmachung BGBl. Nr. 223/1974, des Burudes
gesetzes BGBrL Nr. 335/1975, der Kundmad1ung 
BOB!. Nr. 381/1975, ,des 'Bu!lides~esetzes BGBl. 
Nr. 259/1976 und der Kundmachung BGBI. 
Nr. 168/1979 geregelt. 

5. Bewertungsgesetz 

Bundesgesetz über die Bewertung von Ver
mögenschaften (Bewertungsgesetz 1955), BGBl. 
Nr. 148, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. 
Nr. 145/1963, 181/1%5, 172/1971, 276/1971, 
447/1972, 17/1975, 318/1976 (Erdöl-Bevor
ratungs- und Meldegesetz in geltender Fas
sung), 320/1977, 645/1977 und 597/1978. 

Dieses Gesetz enthält gemeinsame Bewertungs
vorschriften für die bundesrechtlich geregelten 
Abgaben und Beiträge, insbesondere für die Ver
mögensteuer, Stempel- und Rechtsgebühren, Erb
schafts- und Schenkungssteuer, Grunderwerb
steuer, Grundsteuer, Gewerbesteuer und die Bei
träge nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz. 

6. Bodenschätzungsgesetz 

Bodenschätzungsgesetz 1970, BGBl.Nr. 2331 
1970. 

Dieses Gesetz enthält Vorschriften über die 
Bestandsaufnahme und die Feststellung der 
Ertragsfähigkeit der landwirtschaftlich genutzten 
Flächen. 

7. Zollverfahren (Zollgesetz) 

Bundesgesetz über die Zölle und das Zol1-
verfahren (Zollgesetz 1955), BGB!. Nr. 129/1955, 
in der Fassung BGB!. Nr. 142/1957, 68/1959, 
78/1968, 230/1971, 381/1973" 527/1974, 286/ 
1978 und 151/1980 sowie Verordnung des 
Bundesministers für Finanzen zur Durchfüh
rung des Zollgesetzes 1955 (Zollgesetz-DUrch
führungsverordnung 1973), BGBl. Nr. 476/ 
1972, in der Fassung BGBl. Nr. 304/1973, 359/ 
1974, 530/1974, 341/1975, 307/1976, 685/1976, 
335/1977, 640/1977, 635/1978 und 525/1979. 

Das Zollgesetz 1955 enthält neben allgemeinen 
Bestimmungen, die sich u. a. mit dem Zollgebiet, 
den Arten der Zölle, den neben diesen zu er
hebenden Abgaben und den Ermittlungsgrund
sätzen für die Zölle befassen, die Organisation, 
die Rechte und Pflichten der Zollverwaltung, die 
Zollbefr,eiungen und Zollbegünstigungen, allge
meine <und besondere Bestimmungen über das 
Zollverfahren sowie das Zollschuldrecht. 

Die Zollgesetz-Durchführungsvetordnung ent
hält Ausführungsbesuimrhungen auf Grund von 
Verordnungs ermächtigungen im Zollgesetz 1955. 

Allgemeines zur Veranschlagung 

Zur Veranschlagung der öffent:!.ichen Abgaben 
des Bundes - Einnahmen-Kapitel 52 - für das 
Jahr 1981 ist an Wesentlichem zu sagen: . 

Die im Jahre 1979 sich nur mäßig belebende 
Wirtschaft hat den Brutto-Abgabenerfolg des 
Bundes um etwa 2·3% hinter den Voranschlags
ziffern zurückbleiben: lassen. 

Für das Jahr 1980 ist netto 'mit etwa 
1·0 Milliarden Schilling Mehreinnahmen zu 
rechnen. Diese Mehreinnahmen ergeben sich vor 
allem bei der Körperschaftsteuer (700 Millionen 
Schilling) und der Bundesmineralölsteuer infolge 
der Steuersatzerhöhung ab 1. Juli 1980 (350 Mil
lionen Schilling). 

Der Veranschlagung für 1981 wurde ein etwa 
nominell TOOfoiges Wachstum des Bruttoinland
produktes unterstellt. 

Die Bruttoeinnahmen an öffentlichen Abgaben 
des Bundes für das Jahr 1981 wurden mit rund 
262·4 Milliarden Schilling und die Nettoeinnah
men mit rund 161·8 Milliarden Schilling ge
schätzt, das entspricht gegenüber dem Bundesvor
anschlag 1980 bei den Bruttoeinnahmen einer 
Steigerung von 10·90/a und bei den Nettoein
nahmen einer solchen von 12.10/0. 

Die nachfolgende Übersicht zeigt verschiedene 
Daten über die Einnahmen des Bundes aus den 
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112 Kapitel 52 - Titelweise Gliederung - Titel 520 

öffentlichen Abgaben in den Jahren 1979 bis 
1981 (weitere Vergleichszahlen siehe Seiten 120 
hi,~ 124): 

1979' ) 1980··) 1981") 
ßruttogesamteinnahmen in 

Mrd; S • 218'0 236"7 262'4 
Steigerung gegenüber 

Vorjahr in 0J0. . . 8'5 8'6 10'9 

überweisungen In !vlrd. S 84'0 92'3 100'6 
Steigerung gegenüber 

Vorjahr in Ofo • 6'1 9'9 9'0 

Nettögesamteinnahmen Ln 

Mrd. S. . 134'0 144'4 161'8 
Steigerung gegenüber 

Vorjahr in 0J0 • 10'0 7:8 12'1 

Gesamtgebarung 

Die Gesamtausgaben und -einnahmen de~ 
Kapitels 52 betragen: Sachaufwand Einnahmen 

1979 ,,) 

1980 *~") 

1981 ~"f) 

Ausgaben 

195'1 

208'0 

240'0 

Mill.S 

134.0327 

144.375'1 

~61.799·9 

Bei Ausgaben-Kapitel -52 "öffentliche Ab
gaben" gelangen nur solche Ausgaben tur Ver
rechnung, die den Abgabenertrag unmittelbar 
schmälern (Steinpelmarkengebarung und Kosten 
des Einbringungs- und Strafverfahrens). 

Der Personal- und Sachaufwand aus der Ver
anlagung, Einhebung und Einbringung der öffent
lichen Abgaben sind bei Kapitel 50 "Finanzver
waltung" veranschlagt. 

*) Erfolg. , 
**) Bundesvoranschlag. 

Titelweise Gliederung der Einnahmen 
Titel ' Bezeichnung 

Eiilkommen- U:. Vermögensteuern (Titel 0 und 1) 
o Einkommen- und Vermögensteuern ......... . 
1 Einkommen- und Vermögensteuern (zweckge-

Zu den einzelnen Titeln ist zu bemerken: 

Titel 520 Einkommen- und Vermögensteuern 
1979·) 1980··) 1981··) 

Mill. S 

Veranlagte Einkommensteuer .. 
LohnRteuer ..... , ........... . 
Kapitalertragsteuer .... ' ....... . 
Körperschaftsteuer .......... . 
Aufsichtsratsabgabe ......... . 
Abgabe von Zuwendungen ... . 
Gewerbesteuer .............. . 
Bundesgewerbesteuer ........ . 
Vermögensteuer ......... , .. . 
Erbschaftssteueräquivalent .... . 
Erbschafts- und Schenkungs-

steuer .......... , ......... . 
Abgabe von land- und forst-

wirtschaftlichen Betrieben .. . 
Bodenwertabgabe ............ . 
Sonderabgabe von Kreditunter-

nehmungen ............... '. 

,19.046 
54.343 

564 
8.687 

74 
34 

4,912, 
4.912 
3.473 

770 

575 

202 
45 

22.000 
61.000 

680 
8.800 

80 
20 

5.400 
5.400 
4.100 

900 

22.600 
70.100 

700 
10.600 

90 
10 

5.400 
5.400 
4.200 

900 

620 750 

218 218 
55 55 

1.000 

------------------Summe... 97.637 109.273 122.023 

Steigerung gegenüber Vorjahr 
in % .................... . 

Ansatz 2/52004 Veranlagte Einkommensteuer 
Bei der veranlagten Einkommensteuer wird 

der im Bundesvoranschlag 1980 mit 22.000 Mil
lionen Schilling veranschlagte Betrag voraussicht
lich um etwa 1.300 Millionen Schilling unter
schritten werden. Im Jahre 1981 lassen die zur 
Veranlagung kommenden Gewinne der Jahre 
1979 und 1980 eine Veranschlagun'g von 
22.600 Millionen Schilling gerechtfertigt erschei
nen. 

Ansatz 2/52014 Lohnsteuer 
Im Jahre 1980 wird der Ansatz in Höhe von 

61.000 Millionen Schilling um etwa 500 Millio
nen Schilling überschritten werden . 

• ,) Erfolg. 
.'*) Bundesvoranschlag. 

1979 ') 1980 •• ) 1981") 
Mill. S 

97.637 109.273 122.Q23 

2,824 2.941 3.142 bundene Beiträge) ...........•........... ____ ....;... ______________ ~--"'-

Summe Titel 0 und 1 ... 100.461 112.214 125.165 
------------~--~----------------~----------

2 Umsatzsteuern .................. :, ...... '. " 79.639 84:000 92.310 
3 Einfuhrabgaben ............... , .......... . 3.144 3.192 3.859 
4 Verbrauchsteuern ....................... .' .. 21.283 22.654 ' 24.856 
5 Stempel- und Recht~gebühren ............ . 3.442 3.740 4.400 

9.459 10.210 11.130 6 Verkehr5teuern ............... ; ........ ____ ....;... ____ ---,_'--_-'-________ _ 

Summe Titel 2 bis 6 .. . 116.967 123.796 ,136.555 
---------------------------------------------

615 650 670 7 Nebenansprüche usw ............ ·.· ..... ____ ..;;.;;..;,... ______ .;.;;..~ ______ ,;,..;,. __ 

8 überweisungen 

Brutto-Gesamteinnahmen .. . 218.043 236.660 262,.390 
--------------~----------------~------

-84.010 -92.285 -100.590 ........................ ----------------------------------------134.033 144.375 161.800 

Steigerung gegenüber Vorjahr in 0/0' ..•.••.• 10'0 7"7 12'1 

Arbeils(!mts)behell zum Bundesllnanzgesetz 7· 
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Kapitel 52 - Titel 520 bis 522 113 

Bei der Veranschlagung füt: 1980 wUl'1de eine Ansatz 2/52140 Wohnbauförderungsbeitrag 
Zunahme des Lohnvolumens um etwa 7"50/0 an-
genommen. 

Ansatz 2/52034 Körperschaftsteuer 

Der im Bundesvoranschlag 1980 vorgesehene 
Betrag von 8.800 Millionen Schilling wird vor
aussichtlich um annähernd 1.000 Millionen Schil~ 
ling überschritten werden. Die zur Veranlagung 
heranstehenden Jahre 1979 und 1980 lassen eine 
Veranschlagung in Höhe von 10.600 Millionen 
Schilling im Voranschlag 1981 zu. 

Der im Bundesvoranschlag 1980 veranschlagte 
Betrag von 2.900 Millionen Schilling wird um 
annähernd 100 Millionen Schilling überschritten 
werden. Für das Jahr 1981 wurde eine weitere 
Zunahme angenommen. 

Ansatz 2/52160 Beiträge nach dem Wohnhaus
Wiederaufbaugesetz 

Der mit 0'05 Millionen Schilling veranschlagte 
Betrag berücksichtigt das Einfließen noch aushaf
tender Rückstände. 

Ansatz 2/52044 Gewerbesteuer und Bundes- Ansatz 2/52180 Kunstförderungsbeitrag 
gewerbesteuer 

Im Jahre 1980 werden die im Bundesvoran
schlag vorgesehenen Beträge um etwa 300 Mil
lionen SchilLing unterscnritren werden. 

Im Jahre 1981 wurden bei der Veranschlagung 
die für die Entwicklung der veranlagten Ein
kommensteuer und Körperscnaftsteuer maßge
benden Faktoren analog, zugrunde gelegt. 

Ansatz 2/52064 Vermögensteuer 

Die Vermögensteuer wird den im Bundesvor
anschlag 1980 mit 4.100 Millionen Schilling ver
anschlagten Betrag um etwa 400 Millionen Schil
ling unterschreiten. 

Ansatz 2/52065 Erbschaftssteueräquivalent 

Die bisherige Entwicklung läßt für 1981 eine 
VeraniSchlagung von 900 MLllionen Schilling zu. 

Ansatz 2/52094 Sonderabgabe von Kredit
unternehmungen 

Für diese mit Wirkung ab 1. Jänner 1981 ein
geführte Abgabe wurde für das Jahr 1981 ein 
Betrag von 1.000 Millionen Schilling veran
schlagt. 

Der Kunstförderungsbeitrag wurde in der vor
aussichtlichen Höhe einer monatlichen RUndfunk
gebührensumme veranschlagt. 

Titel 522 Umsatzsteuern 

Umsatzsteuer ................ . 

Abgabe von alkoholischen Ge-
tränken ............. ' ..... . 

1979*) 1980**) 1981**) 
MiIl.S 

77.808 82.100 90.210 

1.831 1.900 2.100 ------------------
Summe... 79.639 84.000 92.310 

Steigerung gegenüber Vorjahr 
in % ..................... , S'5 

Ansatz 2/52204 Umsatzsteuer 

Der im Bundesvoranschlag 1980 veranschlagte 
Betrag für die Mehrwertsteuer wird il1·ur knapp 
überschritten werden. 

In Anlehnung an das voraussichüiche Wachs
tum .des Bruttoinl~flJdprodukns ,in Höhe von 
etwa nominell 7"00/0 und der Auswirkungen des 
Abgabenänderungsgesetzes 1980 wurden für 
1981 90.210 Millionen Schilling veranschlagt. 

Bei der Selbstverbrauchsteuer (Investitions
steuer) sind nur mehr ResteiflJgänge veranschlagt. 

Für Vorrats- bzw. Anlagenentlastung sind nur 
Titel 521 Einkommen- und Vermögensteuern V errechn un~sansätze vorgesehen. 
(zweckgebundene Beiträge) 

1979 *) 1980 **) 1981·*) 
MiJl. S 

Wohnbauförderungsbeitrag ........ 2.783 2.900 3.100 
Ansatz 2/52224 
tränken 

Abgabe von alkoholischen Ge-

Beiträge ilach dem Wohnhaus-Wie-
deraufbaugeserz ............... 0 0 0 Der im Bundesvoranschlag 1980 veranschlagte 

..J: d be' 41 41 42 Betrag wird um etwa 5% ü,berschritten werden. Kunsuör erungs ltrag .......... . ----------
Summe ... 2.824 2.941 3.142 

Steigerung gegenüber Vorjahr in % 9'4 

*) Erfolg. 
**) Bundesvoranschlag. 

S ArbBits(Amls)behBlf zum Bundesbanzges.tz 

Die Veranschlagung für 1981 mit 2.100 Mil
lionen Schilling berücksichtJigt die bisherige Auf
kommensentwicklimg. 

*) Erfolg. 
**) Bundesvoranschlag. 
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114 Kapitel 52 ~ Titel 523 bis 526 

Titel 523 Einfuhrabgaben 

Zölle ....................... . 
Abschöpfungsbetrag nach dem 

Zuckergesetz .............. . 
Abschöpfungsbetrag und Aus

gleichsabgabe gern. Stärke-
gesetz .................... . 

Ausgleichsabgabe nach dem 
Ausgleichsabgabegesetz ..... . 

Abgaben gem. Antidumpingge
setz u. Anti-Marktstörungsge-

1979*) 

2.804 

3 

5 

331 

1980**i 1981**) 
Mill. 5 

2.800 3.500 

2 3 

10 5 

380 351 

1 0 0 setz .................... _._. _." _____ ....;.... __ _ 

Summe ... 3.144 3.192 3.859 ------------------
Steigerung gegenüber Vorjahr 

in % .................... . 9'0 1'5 20'9 

Ansatz 2/52304 Zölle 

Die Zolleinnahmen werden im Jahre 1980 um 
300 Millionen Schilling höher sein als bei der Ver
anschlagung angenommen wurde. 

Für das Jahr 1981 wird mit einem weiteren 
Ansteigen der Zolleinnahmen gerechnet. 

Bei der Bundesmineralölsteuer ist für 1980 
im Zusammenhang mit der Erhöhung des Steuer
satzes ab 1. Juli 1980 mit Mehreinnahmen um . 
etwa 350 Millionen Schilling zu rechnen. Die Er
höhung des Steuersatzes ist auch Ursache der ent
sprechend höheren Einnahmenerwartung für 
1981. 

DiJe V'ergüt'Wngen an die österreich,ischen 
Bundesbahnen und die La.nldwirtsch.aft si.nd mit 
rund 1.000 Millionen Schilling berücksichtigt. 

Ubrige Verbrauchsteuern des Titels 524 

Die übrigen Ansätze der Verbrauchsteuern 
wurden in AngleichUng an die Einnahmenent
wicklung des Jahres 1980 veranschlagt. 

Titel 525 Stempel- und Rechtsgebühren 
1979*) 1980··) 1981.0 ) 

Mill. S 
In Stempelmarken entrichtete 

Gebühren ........•........ 1.815 1.940 2.500 
übrige Gebühren ............ 1.627 1.800 1.900 

Summe ... 3.442 3.740 4.400 

Steigerung gegenüber Vorjahr 
in 'Yo ..................... 9'9 8'7 17'6 

Ansatz 2/52324, 2/52334 und 2/52344 

Abschöpfungsbeträge und Ausgleichsabgabe 

Die Veranschlagung für 1981 basiert auf 
voraussichtlichen Erfolgen dieser Abgaben 
1980. 

den 
für Ansatz 2/52504 und 2/52524 In Stempelmarken 

entrichtete Gebühren und Übrige Gebühren 

Titel 524 Verbrauchsteuern 
1979 *) 1980 **) 1981") 

Mill.S 

Tabaksteuer ...... : ........... 6.877 7.400 7.800 
Biersteuer ................... 627 660 680 
Absatzförderungsbeitrag auf 

Milch .............. ; ...... 217 456 457 
Mineralölsteuer .............. 1.890 2.000 2.000 
Bundesmineralölsteuer ......... '11.346 11.800 13.550 
Branntweinaufschlag .......... 111 120 125 
Monopolausgleich (Brannt-

wein) ..................... 71 71 78 
Schaumweinsteuer ............ 90 93 110 
Abgabe auf Stärkeerzeugnisse .. 54 54 56 

Summe ... 21.283 22.654 24.856 

Steigerung gegenüber Vorjahr 
in % ..................... 9'5 6'4 9-7 

Ansatz 2/52404 Tabaksteuer 

Bei der Veranschlagung für 1981 wurde eme 
mäßige Absatzsteigerung berücksichtigt. 

Ansatz 2/52434 und 2/52440 Mineralölsteuer 
und Bundesmineralölsteuer 

Bei der Veranschlagung der Mineralölsteuer 
für 1981 wurde auf die weitere mäßige Zunahme 
der Motorisierung Bedacht genommen. 

*) Erfolg. 
**) Bundesvoranschlag. 

Diese Einnahmen werden im Jahre i 980 
gegenüber dem Voranschlag um etwa 40 Mil
lionen Schilling geringer sein. 

Für das Jahr 1981 ist beim Ansatz 2/52504 
infolge der Auswirkungen des Abgabenände
rungsgesetzes 1980·. mit Mehreinnahmen von 
rund 560. Millionen Schilling zu rechnen. 

Titel 526 Verkehrsteuern 
1979·) 1980 **) 1981**) 

Mill. S 

Kapitalverkehrsteuern ......... 273 350 390 
Sonderabgabe von Erdöl-

produkten ................. 500 
Grunderwerbsteuer ........... 1.893 2.200 2.100 
Versieherungssteuer .......... 1.729 1.850 1.950 
Straßenverkehrsbeitrag ........ 1.461 1.500 1.550 
Kraftfahrzeugsteuer (zweck-

gebundene Einnahmen) ..... 1.309 1.360 1.380 
Kraftfahrzeugsteuer ........... 1.309 1.360 1.380 
Spiclbankahga be ............. 311 340 420 
Außenhande1sförderungs-

beitrag (zweckgebundene 
Einnahmen) ................ 1.127 1.200 1.402 

Außenhandelsförderungsbei-
trag ...................... 47 50 58 

Summe ... 9.459 10.210 11.130 

Steigerung gegenüber Vorjahr 
in % .................... . 18'0 

*) Erfolg. 
**) Bundesvoranschlag. 
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Kapitel 52 - Titel 526 bis 528 115 _ 

Ansatz 2/52614 Sonderabgabe von Erdölpro- überweisungen: 
dukten 

Für diese ab 1. Jänner 1981 zu erhebende Ab
gabe werden für das Jahr 1981 die Einnahmen 
mit 500 Millionen Schilling geschätzt. 

Ansatz 2/52634 Grunderwerbsteuer 

Der im Bundesvoranschlag 1989 vorgesehene 
Betrag wird um 200 Millionen Schilling unter
schritten werden. Bei der Veranschlagung für das 
Jahr 1981 wurde eine geringe Einnahmensteige
rung angenommen. 

Ansatz 2/52654 Straßenverkehrsbeitrag 

Der für 1980 veranschlagte Betrag wird an
nähernd erreicht werden. Der Veranschlagung 
für das Jahr 1981 liegt die Annahme zugrunde, 
daß die Anzahl der steuerpflichtigen Fahrzeuge 
nur mäßig ansteigt. 

Ubrige Verkehrsteuern des Titels 526 

Die Veranschlagung der übrigen Verkehr
steuern erfolgte entsprechend der voraussicht
lichen wirtschaftlichen Entwicklung. -

Titel 527 Verschiedene Kosten bzw. Nebenan
sprüche und Resteingänge weggefallener Abgaben 

1979 *) ................. . 

1980 **) .... __ ........... . 

1981*") ... _._ ........... . 

Sachaufwand Einnahmen 

195'1 

208'0 

240'0 

Mill. -s 

615'1 

650'0 

670'0 

_ Zu den Einnahmen aus Nebenansprüchen zäh
len auch Geldstrafen, Wertersätze und Verfalls
erlöse~ 

Zu den verschiedenen Kosten zählen die im Zu
sammenhang mit der Stempelmarken- und Kraft
fahrzeugsteuermarkengebarung anfallenden 
Druckkosten und Verkaufsvergütungen bzw. jene 
Aufwendungen, die im Abg3iben-, Devisen-, 
Straf- und Einbringungsverfahren anfallen. 

Titel 2/528 Ab überweisungen t) 

1979 ~.) 

1980 *") 
1981 ~,~,) 

Mil!. S 

84.010 

92.285 

100.590 

t) Siehe auch die allgemeinen Ausführungen betref
fend den Finanzausgleich auf Seite 124; 2. Absatz. 

*) Erfolg. 
**) Bundesvoransdllag. 

1. der Ertragsanteile der Länder und Gemeinden, 
2. gemäß § 7 Abs. 2 Z. 2 FAG 1979, BGBI. 

Nr. 673/1978, für Krankenanstalten-Zusam
menarbei,tsfÜlnds und für WasserWlirtschafts
fonds, 

3. der Gewerbesteuer an ,die Gemeinden, 

4. an die Länder für ,die Wonnbawöroerung: 
a) 10'1905% der Einnahmen an veranlagter 

Einkommensteuer; Lohnsteuer, Kapitaler
tragsteuer und Körperschaftsteuer 56), 

b) 89 v. H. der Beiträge nachdem Wohn
haus-Wiedera.ufbaugesetz, 
zu a) und b): vermindert um die Bundes
leistung an den W ohnhaus-Wiedera,ufbau
fonds gemäß § 36 Abs. 4 Wohnbauförde
rungsgesetz 1968 in der Fassung der Bun
desgesetze BGBL Nr. 232/1972, 443/1972, 
449/1974,366/1975, 386/1976 und 565/ 
1979, 

c) 89 v. H. des Wohnbauför,derungsbeitra
ges, vermindert um die Bundesleistung 
a.n den Bundes-Wohn- und Siedlungs
fonds gemäß § 36 Abs. 4 Wohnbauförde
rungsgesetz 1968 in der Fassung der Bun
desgesetzes BGBL Nr. 232/1972, 443/1972, 
449/1974, 366/1975, 386/1976 und 565/ 
1979, 

5. von Bundesleistungen an-den Wohnihaus
Wiederaufbaufonds gemäß § 36 Abs. 4 Wohn
baufÖrderungsgesetz 1968 in der Fassung der 
Bundesgesetze BGBl. Nr. 232/1972, 443/1972, 
449/1974, 366/1975, 386/1976 und 565/1979, 

6. von BunldesleistJungen an den Bundes-Wonn
und Siedlungsfonds gemäß § 36 Abs. 4 Wohn
b:IJUfördef1Ungs,gesetz- 1968 in d,er Fassung ,der 
Bun,desges,etze BGBl. Nr. 232/1972, 443/1972, 
449/1974, 366/1975, 386/1976 und 565/1979, 

7. an ,das Bundesministel'ium für iBauten und 
Technik für Wohnbauforschung: 
a) 0'05725010 der Einnahmen an veranlagter 

Einkommensteuer, Lohnsteuer, Kapital
ertragsteuer und Körperschaftsteuer 56), 

b) 0'5 v. H. des Wohnbauförderungsbeitrages, 

8. an ,den Wasserwirtschaltsfonds: 
a) 1'20225010 der Einnahmen an veranlagter 

Einkommensteuer, Lohnsteuer, Kapitaler
tragsteuer und Körperschaftsteuer 56), 

b) 10'5 v. H.des Wohnbauförderungsbei
trages, 

9. an den Ausgleichsfonds für Fa.miJienibeihiMen: 
a) 2'29010 der Einnahmen an veranlagter 

Einkommensteuer, Lohnsteuer, Kapitaler-_ 
trag steuer und Körperschaftsteuer 56), 57), 

-----
56) Nach Ausscheidung der in der P~stenunterglie

detung 103 bei den Ansätzen 2/52004 und 2/52014 
ausgewiesenen Abgeltungsbeträge. . 

67) Verrec:hnetim Bundeshaushalt bei dem Ansatz 
2/56010. 
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116 Kapitel 52 - Veranschlagte Ertragsanteile 

b) 7.232 Millionen Schilling der Einnahmen 
an veranlagter Einkommen- und Lohn
steuer, 

10. eines Anteiles des AußenihandeMörderungs
beitrages (zweckgebundene Einnahmen) an die 
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, 

11. an den KatastDophenfonds: 
2'29% der Einnahmen an veranlagter Ein
kommensteuer, Lohnsteuer, Kapitalertrag
steuer und Körperschaftsteuer 56). 

Gesetzliche Grundlagen: 

Zu 1 bis 3: Fiina~aUlS.gleich~gesetz 1979, BGBL 
, Nr. 673/1978. 

Zu 4: Wohnbauförderun~sgesetz 1968, BGBL 
Nr. 28011967 in der Fassung der 
Bundesgesetze BGBL Nr. 232/1972, 
443/1972, 449/1974, 366/1975, 386/ 
1976 und 565/1979; 
BGBL Nr. 13/1952 in der Fassung 
der Bundesgesetze BGBL Nr. 155/ 
1954, 164/1956, 91/1960 und 285/ 
1963. 

Zu 5 bis 7:Wohnbaufördetungsgesetz 1968, 
BGBL Nr. 280/1967 in der Fassung 
der Bunde'sgesetze BGBL Nr. 232/ 
1972, 443/1972, 449/1974, 366/1975, 
38611976 und 565/1979. 

Zu 8: ,Wa,.sserbautenförderung!lgesetz, BGBL 
Nr. 34/1948 in der Fassung der Bun
desgesetze BGBL Nr. 295/1958, 310/ 
1964, 170/1965, 299/1969, 443/1972, 
368/1973, 457/1978 und 565/1979. 

Wohnbauförderungsgesetz 1968, BGBL 
Nr.~ 280/1967 in' der Fassung der 
Bundesgesetze BGBL Nr. 232/1972, 
443/i 972, 449/1974, 366/1975, 386/ 
1976 und 565/1979. 

Zu 9: IßuIlldesgesetz vom 24. November 1972, 
BGBL Nr. 443, über die Zuweisung 
v:on Anteilen an der Einkommen
steuer und Körperschaftst'euer für 
Zwecke der' Wohnhaufärderung und 
des Familienlastenausgleiches und 
Art. I, Z. 14 sowie Art. V Abs. 2 
des Bundesgesetzes vom 13. Dezem
ber 1977, BGBL Nr. 646/1977. 

Zu 10: Arußenhall'delS>förderungs-<Beitrags-
, gesetz, BGBL Nr. 214/1954 in der 

Fassung der Bundesgesetze BGBL 
Nr. '137/1958 und Verordnung 
BGBL Nr. 215/1954 in der Fassung 

'BGB!. Nr, 19111958, 263/1960, 
585/1974 und 151/1976. 

56) Nach Ausscheidung der in der Postenunterglie-

Zu 11: Katastrophenfondsgesetz, BGB1. 
Nr. 207/1966 in ~er Fassung 
der Bundesgesetze BGBL Nr. 10/ 
1969, 441/1969, 369/1970, 310/1971, 
409/1972, 444/1972, 386/1973, 470/ 
1974 ,und 570/1978. 

Veranschlagte Ertragsanteile 

über die Höhe der veranschlagten Ertrags
anteile gibt die Tabelle auf Seitle 117 Aufschluß: 

Die Teile der Erträge der gemeinschaftlichen 
Bundesabgaben, die auf die Länder und länder
weise auf die Gemeinden entfallen, werden auf 
diese Gebietskörperschaften nach folgenden 
Schlüsseln aufgeteilt: 

a) bei der veranlagten Einkommensteuer auf 
die Länder nach dem örtlichen Aufkom
men, auf die Gemeinden zu drei Fünfteln 
nach dem länderweisen Aufko~men an die
ser Steuer und zu zwei Fünfteln nach dem 
länderweisen Aufkommen an Gewerbe
steuer (nachdem Gewerbeertrag und dem 
Gewerbekapital) ; 

b) bei der Lohnsteuer auf die Länder nach 
der Volkszahl, auf die Gemeinden nach 
dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel; 

c) bei der Kapitalertragsteuer auf die Länder 
und Gemeinden, bei der Erbschafts- und 
Schenkungssteuer und bei der Kraftfahr
zeugsteuer auf die Länder, und bei der 
Grunderwerbsteuer, und der Bodenwert
abgabe auf die Gemeinden nach dem ört
lichen Aufkommen; 

d) bei der Umsatzsteuer auf' die Länder 
18'012 Hunderuteile nach der Volkszahl 
und 0'546 HUIlldertlteile zru einem Sechstel 
auf Wien als Land und zu fünf Sechsteln 
auf die Länder ohne Wien nach der Volks
zahl; auf die Gemeinden 4'598 Hundert
<teile nach der Volkszahl, 5'875 Hundertteile 
nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüs
sel,und 1'277 HU!lldertteile nach dem län
derweisen Aufkommen an Gewerbesteuer 
(nach dem Gewerbeertrag und dem Gewer
bekapital) 57.); , 

e) bei der Biersteuer auf die Länder und 
Gemeinden mich dem länderweisen Ver
brauch von Bier; 

f) bei der Abgabe von alkoholischen Ge
tränken auf die Länder und Gemeinden 
nach der Volkszahl; 

g) bei der Mineralölsteuer wird zunächst hin
sichtlich von 35 Hundertteilen ein Vor
zugsanteil von einem Viertel zugunsten der 
Länder Burgenland, Niederösterreich und 
Steiermark ausgeschieden. Der diesbezüg
liche restliche Länderanteil wird auf alle 

derung 103 bei den Ansätzen 2/52004 und 2/52014 570) Nach A~zug der Anteile für ~rankenanstalten-
ausgewiesenen Abgeltungsbeträge. ! Zusammenarbensfonds und Wasserwlroschaftsfonds .. 
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Kapitel 52 - Veranschlagte Ertragsanteile und sonstige Abgabenüberweisungen 117 

Länder zu je einem Viertel nach der Volks
zahl und der Gebietsfläche und zu je einem 
Sechstel 

aa) nach dem länderweisen Aufkommen an 
Kraftfahrzeugsteuer, 

bb) nach dem länderweisen Aufkommen an 
Gewerbesteuer (nach dem Gewerbe

, ertrag und dem Gewerbekapital) und 
schließlich 

ce) unter Zugrundelegung folgender 
Straßenkilometer des befestigten und 
unbefestigten Straßennetzes - ohne 
Bundesstraßen und ohne Geh- und 
Wanderwege - und zwar: Burgen
'land 3 436, Kärnten 5 398, Niederöster
reich 22 278, Oberö~ter,reich 14215, 
Salzhur:g 3051, Steiermark 11 472, 
Tirol 5022, Vorarlberg 1 862 und 
Wien 2 068, scihin zusammen 68 802 

Kilometer, aufgeteilt; der Vorzugs
anteil von einem Viertel ist auf die 
Länder Burgenland, Niederösterreich 
und Steiermark im Verhältnis ihrer 
Anteile an den restlichen drei Vierteln 
aufzuteilen. Die übrigen 39 Hundert
teile der Länder und 24 Hundertteile 
der Gemeinden werden nach dem vor
stehenden Sdtlüssel - jedodt ohne 
Ausscheidung eines Vorzugs anteiles -
aufgeteilt; 

h) bei der Spielbankabgabe auf die Länder und 
Gemeinden nach dem örtlichen Aufkom
men. Die Auf teilung des Gemeindeanteiles 
an ,der Spielbankabgabe ist ausschließlidt 
auf jene Gemeinden zu beschränken, in 
denen eine Spielbank betrieben wird; 

i) beim Kunstförderungsbeitrag auf' die Län
der nach der Volkszahl. 

Ansatz des 
Teilungs- Anteile des/der 

Bundesvor~ 
verhältnis 

I 
I Gemein" I Länder und Abgaben anschlages 

Bund I Län-
1981 der 

in Mil!. S in 6/ 0 

Einkommen- und Vermögensteuern: 

Veranlagte Einkommensteuer . 08)17.459'042 43 30 
Lohnsteuer. . " . . . . . . [J9)54.308·437 59'091 22'727 
Kapitalertragsteuer ..... 60) 587'790 10 15 
Erbschafts- und Schenkungssteuer 700'000 70 30 
Bodenwertabgabe . • . . . . 55'000 4 -

Summe. 73.110'2691 I 
Kunstförderungsbeitrag • 61) 40'800170 130 

Sonstige Steuern: 

Umsatzsteuer . 62)88,936'235 69'692 18'558 
Abgabe von alkoholischen Ge-

tränken . 2,100'000 40 30 
Biersteuer 680'000 17 57 
Mineralölsteuer 2,000'000 2 74 
Grunderwerbsteuer 2,100'000 4 -
Kraftfahrzeugsteuer 2.760'000 50 50 

Summe. 98.576'2351' 

/15 Spielbankabgabe . 420'00070 

Insgesamt. 172.147;3041 I 
Hlezu: 
Pauschalvorsorge für die Abrechnung der Ertragsanteile 1980 

Hievon ab: 
Abschlag im Hinblick auf den überweisungsrhythmus 

I Ge- .Bundes Länder d Gemeinden mein- en (Summe) 
den 

in Mill. S 

27 7.507'388 5.237'713 4,713'941 9,951'654 
18'182 32,091'399 12.342'678 9,874'360 22,217'038 
75 58'779 88'169 440'842 .529'011 

- 490'000 210'000 - 210'000 
96 2'200 - 52'800 52'800 

I 140,149'766117.878'560115.081'943132.960'503 

l- I 28'5601 12'2401 - I 12'240 

11'750 61.981'441 16.504'786 10,450'008 26,954'794 

30 
26 
24 
96 

-

115 

I 

' 840'000 630'000 630'000 1.260'000 
115'600 387'600 176'800 564'400 

40'000 1,480'000 480'000 1.960'000 
84'000 - 2,016'000 2,016'000 

1,380'000 t:380'000 - 1.380'000 

164.441'041\20'382<386113'752'808134.135'194 
294'000 63'000 63'000 126'000 

1104,913'367138,336'186128,897'751167.233'937 

1,000'000 

1.500~OOO 

Verbleiben, 66,733'937 

68) 83'97G/o der Einnahmen beim Ansatz 2/52004 
nach Abzug der überweisungen an den Ausgleichs
fonds für Familienbeihilfen (Abgeltungen). 

80) 83'970/G der Einnahmen beim Ansatz ,2/52024. 

59) 83'97% der Einnahmen beim Ansatz 2/52014 
nach Abzug der Überweisungen an den Ausgleichs
fonds für Familienbeihilfen (Abgeltungen). 

81) 96% der Einnahmen beim Ansatz 2/52180. 
,82) Nach Abzug der Anteile für Krankenanstalten

Zusamrnenarbeitsfonds (414'064 Mil!. S) und Wasser
wirtschaftsfonds (859701 Mil!. S). 

Anteil für die Fonds Gewerbesteuer an die Gemeinden 
Gemäß § 7 Abs. 2 Z. 2 FAG 1979, BGBl. Von demselben Besueuerwngsgegenstand Ge-

Nr. 673/1978, werden vom Aufkommen an werbebCltlrU1eb im Sinne ,des Gew;erbesteuergeset:zes 
Umsa.tzstetlJer 0'459% für den Kr<linkenamtaken- 1953, iBGBl. Nr, 2/1954, erheben ,der Bund (Bun
ZusammetlJarheitsfonlds UIIlId 0'953% für den des gewerbesteuer) und die Gemeiruden (Gewerbe
WalSlSermrtJSchafcsfonds geleistet. I steuer) gleiJcha1"t.ige Abgahen. Da jedochbeide 
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118 Kapitel 52 .;,... Sonstige Abgabenüberweisungen 

A'bgaiben vom BUI11Jd eingehoben werd'en, ist die und für die Förderung der Wohnbauforschung 
überweisung ,der Gewerbesueuer ':Ln ,die berech- von natürlichen Personen bestimmten Sonder-
'Iligten Gebietskörperschattiten vorzunehmen. mittel von 

Anteile an die Länder für die Wohnbauförderung 

Nachstehend werden die gemäß dem Bundes
gesetz vom 24. November 1972, BGBL Nr.443, 
über, die Zuweisung von Anteilen an der Ein
kommensteuer und Körperschaftsteuer für 
Zwecke derWohnbauförderung und des Familien
lastenausgleiches und des § 4 (1) lit. c bis e des 
Wohnbauförderungsgesetzes 1968 in der gelten
den Fassung auf Grund der im Bundesvorans~lag 
1981 vorgesehenen Einnahmen im Jahre 1981 
veranschlagten überweisungen an die Länder für 
die Wohnbauförderung erläutert. 

Von den im Bundesvoranschlag 1981 veran
schlagten Einnahmen (nach Ausscheidung der 
in der Postenuntergliederung 103 bei den Ansät
zen 2/52004 und 2/52014 ausgewiesenen Abgel
tungsbeträgen) von 

t. 20.792'000 Mill, S bei 2/52004 
64.676'000 Mill. S bei 2/52014 

700'000 Mill. S bei 2/52024 
10.600'000 Mill. S bei 2/52034 

zus. 96.768'000 Mill. S 

sind 10'19050/0, d. s .. , ... ". 9,861'143 Mill, S 
als überweisung an die Länder beim Ansatz 
2/52820 vorzusehen, 

2.3,100'000 Mil!. S bei 2/52140 u, 2/52160 
sind 890/1f, d, s. 2,759'000 Mill. S als überweisung 
an die Länder beim Ansatz 2/52820 vorzusehen. 

Von den unter 1. und 2. aufgezeigten vorzu
sehenden überweisungen an die Länder von ins
gesamt 12,620'143 Mill. S werden für die Ansätze 
2/52830 und 2/52840 je 0'001 Mill. S abgezweigt. 
Die verbleibenden 12.620'141 Mill. S werden um 
DarIehensrückzahlungen - Wohnbauforschung 
in Höhe von 3'028 Mill. S aufgestockt. Somit 
werden beim Ansatz 2/52820 12,623'169 Mill. S 
ausgewiesen. 

Nach der Bestimmung des § 5 (3) des 
Wohnbauförderungsgesetzes 1968 in der der
zeit geltenden Fassung ist der AufteiIungsschlüssel 
für die überweisung der Wohnbauförderungs
mittel an die Länder alljährlich vom, Bundes
ministerium für Finanzen einvernehmlich mit 
dem Bundesministerium für Bauten und Technik 
zu ermItteln. 

Anteil für Wohnbau forschung 

Die gemäß § 5 (4) Wohnbauförderungsgesetz 
1968 in der. derzeit geltenden Fassung für die 
Förderung von Einrichtungen einschließlich 
juristischer Personen, die sich mit der Forschung 
auf, dem Gebiete des Wohnungsbaues befassen, 

67'872 Mill. S errechnen sich aus 
55'400 Mill. S, d. s. 0'05725% der im Bundes

voranschlag 1981 mit 96.768 Mill. S veran
schlagten Einnahmen an veranlagter Ein
kommensteuer, Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer 
und Körperschaftsteuer 57b) und 

15'500 Mill. S, d. s, 0'5% der im Bundesvoran
schlag 1981 mit 3.100'000 Mill. S veranschlag
ten Einnahmen an Wohnbauförderungsbeitrag 
und Beiträgen nach dem W ohnhaus-Wieder
aufbaugesetz vermindert um 3'028Mill. S Dar
lehensrückzahlungen. 

Hievon vom Bundesministeriumfür Bauten 
und Technik nicht zugesicherte Sondermittel sind 
gemäß § 5 (1) Wohnbauförderungsgesetz 1968 
in der derzeit geltenden Fassung zum Ende des 
Kalenderjahres an die Länder nach Maßgabe des 
in diesem Zeitpunkt geltenden Zuteilungs
schlüssels abzuführen. 

Anteil für den Wasserwirtschaftsfonds 

Der gemäß § 10 c des Wasserbautenförderungs
gesetzes, BGBL Nr. 34/1948 in der derzeit gelten
den Fassung, für den Wasserwirtschaftsfonds er
mittelue Anteil von 
1.488'893 MiIl. S errechnet sich aus 
1.163'393 Mill. S, d. s. 1'202250/0 der im Bundes

voranschlag 1981 mit 96.768 Mill. S veran
schlagten Einnahmen an veranlagter Ein
kommensteuer, Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer 
und KörperschaftJsteuer 57b) und 

325'500 Mill. S, d, s. 10'50/0 der im Bundesvoran
schlag 1981 mit 3.100'000 Mill, S veranschlagten 
Einnahmen an Wohnbauförderungsbeitrag und 
Beiträgen nach dem Wohnhaus-Wiederaufbau
gesetz, 

Anteil am Außenhandelsförderungsbeitrag für 
die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 

Von den im Bundesvoranschlag 1981 beim AfI.
satz 2/52680 veranschlagten Einnahmen an 
Außenhandelsförderungsbeitrag fließen der Bun
deskammer ,der gewerblichen Wirtschaft 
1.338'528 Mill. S zu. 

Ubersicht über Abgabenerfolge in 
den Jahren 1971 bis 1981 ' 

Die übersicht auf den Seiten 119 bis 123 
zeigt die Einnahmen aus den öffentlichen Ab
gaben des Bundes in den Jahren 1971 bis 1981 

87b) Nach Ausscheidung der in der Postenunterglie
derung 103 bei den Ansätzen 2/52004 und 2/52014 
ausgewiesenen Abgeltungsbeträge. 
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Bezeichnung der Abgaben 

E inkommen- und Vermögensteuern: 

E 
E 

Veranlagte Einkommensteuer ..................... 
Lohnsteuer """""", .. ", ... ,." .... ", ...... 
Kapitalertragsteuer . , , .............. , .............. 
Körperschaftsteuer ................................ 
Aufsichtsratsabgabe .............................. 
Abgabe von Zuwendungen .. ,', .. ""." ......... 
Gewerbesteuer 1) ":: ... , ....... " ... " ........ ,,. 
Bundesgewerbesteuer 1) .. , ......... , .. ", ......... 
Vermögensteuer , .. , .. , , , , , , , , , , , . , , ...... , ...... 
Erbschaftssteuetäquivalent .... ",." .. """,." ... 
Erbschafts- und Schenkungssteuer "", ............. 
Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben. 
Bodenwertabgabe O' ............................... 

Sonderabgabe von Kredituntetnehmungen 11) .... , ... 
Sonderabgabe vom Einkommen 3) ..................... 
Sonderahgahe vom Vermögen 4) . , .... , , , , , , , , . , .. , , , , , , 

inkommen-undVermögensteuern(Summe) ', ........ ,. 
lnkommen- und Vermögensteuern 

(zweckgebundene Beiträge): 
Wohnbauförderungsbeitrag .............. , ... ,." .. 
Beiträge nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz ..... 
Kunstförderungsbeitrag 5) ............. " ..... , .... 

. 

1971 

8,237'2 
12,243'7 

256'7 
3,197'1 

46'9 
.... 
2,949'1 
2,949'1 

934'5 
393'7 
310'7 
185'5 

16'5 
. . . . 
2,406'2 

467'3 
34,594'2 

1,003'1 
47'4 
41'9 

I 1972 I 1973 

9,985'9 15,438'4 
14,558'4 21.131'5 

220'0 331'8 
3.581'2 3.977'8, 

49'3 55"5 
. . . . 
3,408'1 3.768'7 
3.408'1 3,768'7 
1.020'9 1.621'5 

441'7 407'5 
324'7 366'6 
185'8 186'0 

16'2 17'8 
• • • o· . . . . 
2,843'8 

510'5 9) , • , 

40,554'6 I 51.071'8 

1.086'3 1,305~9 
49'9 10) 13'8 
41'3 41'1 

*) 1937 siehe Amtsbehelf zum Bundesfinanzgesetz 1977, Seite 117 ff., 1952 bis 
1960 siehe Erläuterungen zum Bundesfinanzgesetz 1962, Seite 137 ff .• 1961 bis 1969 
siehe Amtsbehelf zum Bundesfinanzgesetz 1971, Seite 114 ff, 1970 siehe Amtsbehelf 
zum Bundesfinanzgesetz 1980, Seite 120 ff. 

1) Ab 1. Jänner 1959 betrug die Gewerbesteuer 60% und die Bundesgewerbe
steuer 40% des Gesamtaufkommens. Ab 1. Jänner 1967 beträgt der Anteil der beiden 
Abgaben ie50% des Gesamtaufkommens. 

2) (frei). 
3) Diese Sonderabgabe wurde gemäß BGBl. Nt. 302/1968 und gemäß BGBI. 

Nr. 367/1970 für die Jahre 1969 bis 1972 eingeboben. 
4) Diese Sonderabgabe wird gemäß BGBI. Nr, 302/1968 und gemäß BGBI 

Nt. 367/1970 für die Jahre 1969 bis 1972 eingehoben und bei dem Ansatz 2/52064 
"Vermögensteuern" mitveranschlagt. 

, 5) Dieser Beitrag wurde bis zum Jahre 1968 bei dem Ansatz 2/13030 veranschlagt. 

I 
Bundesrechnungsabschluß Bundesvoranschlag 

1974 I 1975 I 1976 I 1977 I 1978 I 1979") 1980 I 1981 

Millionen Schilling 

17,674'7 6) 16,910'5 6) 16,258'5 6) 16,689'0 6) 17,729<5 19,046'1 22,000'0 22,600'0 
27,380'2 6) 26,754'8 6) 32,249'0 6) 38.895'9 6) 51.336'8 54,343'4 61.000'0 70,100'0 

511'6 6) 337'1 6) 504'4 6) 554'7 6) 600'8 564'2 680'0 700'0 
5,866'8 6) 7,317'8 6) 5,924'5 6) 6,775'0 6) 7,239'4 8,686'5 8,800'0 10,600'0 

58'0 64'9 68'9 72'2 71'5 74'4 80'0 90'0 . ... 7) 0'6 7) 6'5 7) 11'2 7) 22'1 7) 34'1 7) 20'0 7) . 10'0 
4.347'0 4,545'5 4,362'4 4.617'5 4,750'0 4,911'8 5,400'0 5.400'0 
4,347'0 4.545'5 4,362'4 4,617'5 4,750'0 4.911'8 5,400'0 5.400'0 
1.759'5 8) 2,045'9 8) 2.371'5 8) 2,606'9 8) 3,302'1 8) 3,472'7 8) 4,100'0 8) 4,200'0 

448'9 540'2 649'2 636'3 687'5 770'0 900'0 900'0 
317'7 481'3 458'4 516'3 531'8 574'9 620'0 750'0 
182'6 182'0 183'3 200'8 202'9 202'1 218'0 218'0 

22'7 39'2 45'7 47'1 47'1 45'3 55'0 55'0 . ... . ... .... . ... . ... . ... . ... 1,000'0 .... . ... . ... 
9) , , , 9) , , , 9) • • • 9) , , , 9) • • • 9) , • • 9) • • • 9) • • , 
62,916'7 63,765'3 67,444'7 76,240'4 91.271'5 97,637'3 109,273'0 122,023'0 

1,489'9 1,701'8 1.892'0 2.215'0 2,541'7 2,782'4 2,900'0 3,100'0 
10) 0'9 10) 0'2 10) 0'1 10) 0'1 10) 0'1 10) 0'1 10) 0'0 10) 0'0 

41'1 40'4 40'3 40'4 40'6 41'2 41'0 42'5 

6) Einschließlich der bisher bei anderen Ansätzen verrechneten Anteile gemäß 
BGBI. Nr, 440/72, zuzüglich der ab 1978 bei der Einkommen- bzw, Lohnsteuer hin
zukommenden Abgeltungsbeträge infolge des Wegfalls der Kinderabsetzbeträge, 

7) Diese Abgabe wurde mit Bundesgesetz vom 2. Juli 1975, BGB!, Nr, 391/ 
1975, mit Wirkung ab 1. luli 1975 eingeführt, 

8) Einschließlich der bisher bei eigenen Ansätzen verrechneten Sonderabgabe und 
des im Jahre 1975 verrechneten Beitrages zum Katastrophenfonds gemäß BGBL 
Nr. 448/1972, 

9) Diese Sonderabgahe ist ab 1973 in die Vermögensteuer einbezogen, 
10) Diese Beiträge werden gemäß BGBI. Nr. 22411972 letztmalig für das 

Kalenderjahr 1972 erhoben, In den Folgejahren ist mit dem Einfließen noch 
ausbaftender' Rückstände zu rechnen, 

11) Diese Abgabe wird gemäß BGBL Nr. 000/1980 ab 1. Jänner 1981 einge
hoben. 

~ 
"=' ::;. . 
~ 

~ 

~ 
~ 
1:1 

tIQ .... 
'l) 
-..:a .... 
C" 
~ . 
.... 
'l) 
00 
~ 

~ 
~ 
tO 

Z
u 460 der B

eilagen X
V

. G
P - R

egierungsvorlage (gescanntes O
riginal)

272 von 542

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Bezeichnung der Abgaben 1971 I 1972 I· 1973 

Einkommen- Und Vermögensteuern (zweckgebundene 
Beiträge) (Fortsetzung); 

Beitrag 110m Einkommen ....•....•.•••.....•. '.' ....• 4.308'2 5.102'2 
Beitrag für den Katastrophenfonds 1) ................... 751'2 884'6 6) • • • 

Einkommen- und Vermögensteuern (zweckgebu~dene 
Beiträge) (Summe) ... 6.151'8 7.164'3 1.360'8 

Einkommen- und Vermögensteuern (Summe) ...... : ...... 40.746'0 47.718'9 52.432'6 

Umsatzsteuern; 

Umsatzsteuer ........ " .............. , ............. 16,155'2 19.105'8 35.868'5 
Abgabe von alkohol. Getränken 2) ., ....•.•.•.•..... 1.262'2 6) 1.405'9 7) 1.341'1 
Bunduzuuhlag zur UmsatZJteuer .......•.......•..... 8.077'6 9,552'9 8) . . . 

Umsatzsteuern (Summe) ............ 25,495'0 30,064'6 37,209'6 
Einfuhrabgaben : 

Zölle .................... , ....................... 5.962'3 6,811'5 6.831'2 
Abschöpfungsbetrag nach dem Zuckergesetz ........ 
Abschöpfungsbetrag und Ausgleichsabgabe gemäß 

1'6 1'4 0'2 

Stärke gesetz .................................... 3'8 4'8 4'9 
Ausgleichsabgabe(n) nach demen) Ausgleichsabgabege-

setz(en) ..... " .................................. 68.5 68.2 101'7 
Abgaben gemäß Antidumpinggesetz ·und Anti-Markt-

stärungsgesetz ................. , ............... 0'2 0'1 0'1 --

Einfuhrabgaben (Summe) ............ 6,036'4 6.886'0 6.938'1 

, 

I 

*) Siehe Fußnote *) auf Seite 119. 
1) Dieser Beitrag wurde gemäß BGBI. Ne. 207/1966 und BGBI. Nr. 369/1970 

für die Jahre 1967 bis 1974 eingehoben. 
2) Diese Sonderabgabe wurde mit BGBI. Nr. 302/1968 eingeführt. 
8) und 4) (frei). 
5) Bei "Einkommen- und Vermögensteuern" mitveranschlagt. 

I 

Bundesrechnu!lgsabschl~ß Bundesvoranschlag 

1974 I 1975 I 1976 I 1977 I 1978 I 1979 *) 1980 I 1981 

Millionen Schilling 

.... 
6) • • • 6) • • • .. 5) ... 5) . • . 5) . • . 5) • • • 6) • • • 5) • • • 

1.531'9 1.742'4 1.932'4 2.255'5 2.582'4 2.823'7 2.941'0 3.142'5 

64.448'6 65.507'7 69.377'1 78.495'9 93.853'9 100.461'0 112.214'0 125.165'5 

47.838'6 55.424'4 63,127'6 66.429'2 71.358'0 77.808'0 82,100'0 90,210'0 

7) 1.435'7 7) 1,568'6 7) 1,641'1 7) 1.70Ei'7 7) 1,771'4 1,830'6 7) 1.900'0 7) 2.100'0 
8) . .. 8) . • , 8) • • • 8) . • • 8) . .. 8) • , • 8) • • • 8) . , . 
49.247'3 56.993'0 64,768'7 68.137'9 73,129'4 79.638'6 84.000'0 92.310'0 

6,886'3 5,606'7 4,820'8 4,214'7 2.573'6 2.804'0 2,800'0 3,500'0 
0'2 10'0 .-7'8 1'2 2'1 3'0 2'0 3'0 

5'4 4'5 7'8 8'4 11'9 5'4 10'0 ·5'0 

84'3 82'0 142'2 222'7 294'6 330'5 380'0 351'0 

0'0 0'1 1'5 1'2 0'6 0'9 0'0 0'0 

6,976'2 5.703'3 4,964'5 4,448'2 2,882'8 3.143'8 3.19~·0 3.859'0 

6) Weitere Einhebung dieser Abgabe gemäß BGBl. Nr.459/1971.' 
7) Gemäß BGBI. Nr. 446/1972 (Alkoholabgabegesetz) ab 1973 als "Abgabe 

von alkoholischen Getränken" erhoben. Bis einschließlich 1972 als "Sonderabgabe 
von alkoholischen Getränken" erhoben. . 

8) Gemäß Art. II des Bundesgesetzes über die Einführung des Umsatzsteuer
gesetzes 1972, BGBI. Nr. 224, in die Mehrwertsteuer einbezogen. 
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Bezeichnung der Abgaben 1971 I 1972 ! 1973 

Verbrauchsteuern : 
Tabaksteuer ... , .. , ......................... , ..... 4.202'6 4.797'5 4,435'5 
Biersteuer .... " .... , .... , .... "., .. , ...... , ..... 613'4 620'7 674'4 
Absatzförderungsbeitrag auf Milch 6) ... , , , ' , , , . , , , , . . . . . . .... . . . . 
Mineralälsteuer .................................. 1.291'8 1.414'2 1.613'7 
Bundesmineralölsteuer 1) .......................... 6.118'9 7,064'9 7,477'9 
Branntweinaufschlag ",."."""""""""""" 89'2 90'6 78'7 
Monopolausgleich (Branntwein) ................... 55'7 63'9 81'7 
Schaumweins teuer 2) "".'"'.,'."".".""",,, 31'6 33'8 39'0 
Abgabe auf Stärkeerzeugnisse 3) .................. 21'9 23'4 28'7 
Weinflsusr ........................................ 2'9 0'1 • • < •• 

Monopolabgabe . Salz 4) .,., .. , •. ",." ....• ", .• , ..• 0'0 0'0 0'0 

Verbrauchsteuern (Summe) , ... ' .. , .... 12.428'0 14,109'1 14,429'6 

*) Siehe Fußnote *) auf Seite 119, 
1) Gemäß BGBI. Nr. 67/1966 wird ab 1. Juni 1966 an Stelle des Bundeszuschla

ges zur Mineralölsteuer eine Bundesmineralälsteuer eingehoben. 
2) Gemäß BGBI. Nr. 247/1960 wieder erhoben, 

I 

BundesredlOungsabschluß Bundesvoranschlag 

19M I 

4,822'2 
636'8 

. ... 
1.577'1 
7,636'7 

94'7 
70'1 
42'6 
32'4 . . . . 

0'0 

14.912'6 

1975 I 1976 I 1977 I 1978 I ' 1979 *) 1980 

~onen Schilling 

4,805'9 5,524'6 . 6,146'5 6.517'4 6,876'5 7.400'0 
641'0 637'4 640'1 628'1 627'2 660'0 

. ... . ... .... 309'2 217'2 456'0 
1.566'1 1.621'3 1.699'4 1,794'5 1.890'2 2,000'0 
7,306'5 8,364'6 9.402'1 9,910'5 11,345'9 11,800'0 

94'0 98'0 98'5 93'2 110'5 120'0 
47'1 51'5 .64'5 61'1 70'9 71'0 
50'3 54'4 69'5 78'0 90'3 93'0 
26'5 47'4 52'0 46'0 54'5 54'0 
-. ... . ... . ... . . . . . ... . ... 
0'0 0'1 0'1 0'0 . . . . .... 

14,537'4 16,399'3 18,172'7 19,438'0 21'283'2 22,654'0 

8) Diese Abgabe wird gemäß BGBI. Nr. 152/1969 erhoben, 
4) Ab 1979 unter Nebenansprüche verrechnet. 

I 1981 

7,800'0 
680'0 
457'1 

2,000'0 
13,550'0 

125'0 
77'4 

110'0 
56'0 

. ... 

. ... 
24,855'5 

------

~) Diese Abgabe wird ab 1. Juli 1978 gemäß BGBl. Nr. 269/1978 erhoben. 
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-
Bezeichnung der Abgaben 1971 I 1972 I 1973 

Stempel- und Rechtsgebühren: 
In Stempelmarken entrichtete Gebühren ............ 1,022'8 1.142'7 676'6 
übrige Gebühren ................ ; .......... , .... 336'3 369'9 349'6 
RuhnunguJempel ,., .. , ......••••.•..........•...•.. 4,579'4 5,380'7 8) • • • 

Stempel- und Rechtsgebühren (Summe) .......... 5,938'5 6.893'3 1.026'2 
Verkehrsteuern : 

Kapitalverkehrsteuern ..... ' .. ', .... " ... '., ....... 128'9 119'6 179'2 
Sonderabgabe von Erdölprodukten 6) ..•••...•...•.. , · ... · ... 
Grunderwerbsteuer ., .. ", .......... ', .• , .. ,' ... ,. 821'9 896'4 1.006'8 
Ve.rsicherungssteuer .... , .................. , ...... 686'7 816'5 970'0 
Straßenverkehrs beitrag 9) ... __ . _ •..•. _ •.. _____ ... __ · ... · ... · ... 
Kraftfahrzeugsteuer (zweckgebundene Einnahmen) 10) · ... · ... · ... 
Kraftfahrzeugsteuer 2) _,., ..•.•. _ , _____ . _ .• _ ...• _ . 783'3 860'5 1,077'6 
Spielbankabgabe 3) ............................... 83'3 105'7 133'2 
Außenhande1sförderungsbeitrag (zweckgebundene Ein-

nahmen) _ .. _, _ ..... , .... , ...... _ ........ _ ...... 437'5 472'0 575'3 
Außenhandelsförderungsbeitrag 4) .•...... _ .......... 18'2 19'7 24'0 
Pafen/gebübren 5) ...... , ....•..•...........••....... 62'0 63'8 67'8 
Sonderabgabe von Kraftfahrzeugen 7) .•..••............. · ... · ... 
Beförderungssteuer ' ..•....• _ ........•....•.........• 1,209'4 1.360'6 8). . . 
BundeskrajtfahrzeugsJmcr 1) •..•..• _ .. , .•.....•.....• · ... · ... · ... 

Verkehrsteuern (Summe) .......... 4.169'2 4.651'0 3,966'1 

Umsatz- bis Verkehrsteuern (Summe) ............ 54.067'1 62,604'0 63,569'6 
Nebenansprüche und Resteingänge weggefallener Ab-

gaben ... _ ...................... , .............. 290'1 312'6 349'8 

Öffentliche Abgaben (Summe) .......... 95,103'2 110.630'5 116.352'0 
- ----

*) Siehe Fußnote *) auf Seite 119. 
1) Ab 1. Oktober 1976 gemäß BGBl. Nr. 143/1976 erhoben. 
2) Im Jahre 1972 als ausschließliche Landesabgabe vorgesehen gewesen, jedoch 

gemäß BGBl. Nr. 260/72 rückwirkend mit 1. 1. 1972 wieder gemeinschaftliche Bundes
abgabe. 

3) Gemäß BGBl. Nr, 169/1962 wird ab 13. Juli 1962 eine Spielbankabgabe ein
gehoben. 

4) Der 4%ige Unkostenbeitrag wird ab 1966 getrennt ausgewiesen. 
5) Seit 1945 bei Kapitel 20 Titel 7 "Patentwesen" (ab 1967 Ansatz 2/63204) 

mitverrechnet. Die Vergleichsziffern sind in Kursivschrift beigesetzt. 

I 

Bundesrechnungsabschluß Bundesvoranschlag 

1974 I 1975 I 1976 I 1977 I 1978 I 1979 *) 1980 I 1981 

Millionen Schilling 

751'6 743'6 786'8 1.782'9 1,785'1 1,815'2 1,940'0 2,500'0 
405'7 469'6 586'1 2,085'3 1,345'4 1.626'5 1,800'0 1,900'0 

8), •• 8), • • 8). , . 8), . , 8) , • • 8) • , . 8) • • • 8). • . 

1,157'3 1.213'2 1,372'9 3,868'2 3,130'5 3.441'7 3,740'0 4,400'0 

190'0 142'4 244'7 213'8 255'8 273'6 350'0 390'0 
· ... · ... · ... · ... · ... · ... 500'0 
1.024'9 1.162'0 1.177'1 1,371'2 1.606'6 1.893:0 2,200'0 2,100'0 
1,043'9 1.173'1 1,313'7 1.477'8 1.621'2 1,729'3 1.850'0 1.950'0 

· ... · ... · ... · ... 670'5 1.461'2 1,500'0 1.550'0 
· ... · ... · ... · ... 1.247'0 1,308'8 1,360'0 1,380'0 
1,025'6 1.077-3 1.193'1 1.203'7 1.247'0 1,308'8 1.360'0 1,380'0 

157'9 194'3 248'9 265'5 316'6 310'8 340'0 420'0 

746'6 718'2 853'5 948'8 1,008'4 1.127'1 1.200'0 1.401'6 
31'1 29'9 35'5 39'5 42'0 47'0 50'0 58'4 
70'4 77'0 69'0 83'8 130'3 131'4 130'0 133'3 

· ... · ... 
8) ... 8), , • 8) ... 8), , • 8) . • , 8) • • • 8) • • , 8). . . 
· ... · ... 283'1 1,146'2 · ... . ... · ... . ... 
4,220'0 4,497'2 5.349'6 6,666'5 8,015'1 9,459'6 10,210'0 11,130'0 

76,540'4 82.944'1 92.855'0 101,293'5 106,595'8 116,966'8 123,796'0 136.554'5 

484'8 561'2 552'7 571'2 582'0 615'1 650'0 670'0 

141.473'8 149.013~0 162,784'8 180.360'6 201.031'7 218,043'0 236,660'0 262,390'0 
. --- --

6) Diese Abgabe wird gemäß BGBl. Nr. 000/1980 ab 1. Jänner 1981 eingehoben. 
7) Im BVA 1969 bei den Umsatzsteuern veranschlagt gewesen. Ab BVA 1971 

wird diese Abgabe nicht mehr erhoben. 
8) Siehe Fußnote 8) auf Seite 120. 
9) Diese Abgabe wird gemäß BGBl. Nr. 302/1978 ab 1. Juli 1978 einge. 

hoben. 
10) Die mit 30. September 1977 aufgehobene Bundeskraftfahrzeugsteuer wird 

mit Wirkung vom 1. Oktober 1977 durch diese Abgabe ersetzt. 
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Be2eichnung der Abgaben 1971 I 1972 I 1973 

Ab Überweisungen: 
Ertragsanteile der Länder und Gemeinden ............ 23.806'8 27.896'1 31.459'5 
Umsatzsteueranteil für die Fonds .................... .... . ... . ... 
Gewerbesteuer· an die Gemeinden ................... 2,936'1 3.389'5 3,756'9 

An die Länder für die Wohnbauförderung ...... 3,991'8 4.575'8 5.135'6 
An Wohnhaus-Wiederaufbaufonds ................... 0'0 0'0 0'0 
An Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds ......... ".,. 0'0 0'0 0'0 
Für W ohnbauforschung ."""""" .. ,"" .. ",,., 26'2 47'5 50'2 
An Wasserwirtschaftsfonds ......................... 446'4 513'7 576'2 
An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile).", 718'0 850'4 936'2 
An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Abgeltungen) . .... . ... . . . . 
Außenhandelsförderungsbeitrag an die Bundeskammer , , , 381'5 409'3 504'0 
An den Katastrophenfonds ,."""""""., ... " .. 740'0 861'6 960'9 

überweisungen (Summe) "., .. "" 33,046'8 38,543'9 43,379'5 

Verbleiben Bundeseinnahmen aus öffentlichen Abgaben 
(Kapitel 52 - Summe) 1) , •• , . , ' , , . , , , , , , , , . , , , . , 62,056'4 72,091'6 72,972'5 

Gesamteinnahmen _ Summe 2) ,., .. ".', 62,118'4 72,155'4 73,040'3 

*) Siehe Fußnote *) auf Seite 119. 
1) Die bei den Patentgebühren in Kursivschrift angegebenen Vergleichszahlen 

rind in dieser Schlußsumme nicht mitaddiert. 

I 

Bundesrechnungsabschluß Bundesvoranschlag 

1974 I 1975 I 1976 I 1977 I 1978 I 1979 *) 1980 I 1981 

Millionen Schilling 

37,966'6 40.041'4 44.374'3 47.361'8 52,709'9 55,135'1 60.782'4 66.733'9 . ... . ... . ... . ... 446'0 1,074'2 1,159'2 1.273'7 
4.331'0 4,526'6 4.409'2 .4,616'2 4,815'8 4.847'2 5.400'0 5,400'0 

6.398'9 6.764'6 7,080'0 8,121'3 9.127'1 10.033'5 11.271'0 12,623'2 
0'0 0'0 0'0 0'0 0'0 0'0 0'0 0'0 
0'0 0'0 0'0 0'0 0'0 0'0 0'0 0'0 

10'4 61'5 77'6 86'6 97'5 66'3 123'8 67'9 
712'1 758'4 795'3 912'0 1.025'0 1,122'2 1.266'1 1,488'9 

1.177'8 1.175'2 1,258'0 1,440'8 1.605'9 1,726'9 1,952'2 2,216'0 
. . . . . ... . ... .... 6,780'0 7,232'0 7,232'0 7,232'0 

702'2 676'2 809'7 892'3 955'4 1,062'8 1.146'0 1.338'5 
1.159'1 1,170'0 1,250'7 1.422'9 1.587'2 1,710'1 1.952'2 2.216'0 

52,458'1 55,173'9 60,054'8 64.853'9 79,149'8 84.Q10'3 92,284'9 100,590'1 

89.015'7 93,839'1 102,730'0 115,506'7 121,881'9 134.032'7 144,375'1 161,799'9 

89,086'1 93,916'1 102.799'0 115,590'5 122,012'2 134,164'1 144.505'1 161.93.3'2 

I 

3) Einschließlich der bei den Verkehrsteuem in Kursivschrift angegebenen 
Abgabenbeträge, 
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124 Kapitel 53 - Titel 530 

Kapitel 53 Finanzausgleich 

Das Wesen des östen'eichischen Finanzausgleiches 
und dessen rechtliche Grundlagen 

Der österreichische Finanzausgleich ist von der 
Grundidee der verbundenen Steuerwirtschaft be
herrscht. Demgemäß sind die wichtigsten öffent
lichen Abgaben - nach Maßgabe ihrer Ausge
staltung durch die Bundesgesetzgebung - Ge
meinschaftsbesitz der am Finanzausgleich beteilig
ten Gebietskörperschaften (Bund, Länder, Ge
meinden). Daneben bestehen ausschließliche Ab
gaben je zugunsten des Bundes, der Länder 
bzw. der Gemeinden. Schließlich dienen der 
Vervollständigung und Härtenvermeidung die 
Einrichtungen der Finanzzuweisungen und der 
zweckgebundenen Zuschüsse. Alle diese Bausteine 
sind dem Ziele zugeordnet, einen gerechten 
Finanzausgleich zu erreichen, dessen Erken
nu.ngsmerkmal eine solche Ausgewogenheit in 
der Mittelverteilung ist, daß die jeweilige Finanz
ausgleichsregelung in übereinstimmung mit der 
Verteilung der Lasten der öffentlichen Verwal
tung steht und zugleich Bedacht darauf nimmt, 
. daß die Grenzen der Leistungsfähigkeit der be
teiligten Gebietskörperschaften nicht überschrit
ten werden. 

Die den Finanzausgleich regelnden Rechtsvor
schriften. sind, gestützt auf langjährige Erfahrung, 
auf zwei Bundesgesetze verteilt: ein Bundesver
fassungsgesetz, das die vielfach der Ausführung 
durch einfaches Bundesgesetz bedürftigen Grund
sätze enthält, das Finanzverfassungsgesetz -
mit Wirkung ab 1. Jänner 1948 steht 
das Bundesverfassungsgesetz vom 21. Jänner 
1948, BGB!. Nr. 45, über die Regelung der 
finanziellen Beziehungen zwischen dem Bund und 
den übrigen Gebietskörperschaften [Finanz-Ver
fassungs gesetz 1948 1)] in Geltung - und ein ein
faches Bundesgesetz, das die Konkretisierung der 
im Finanzverfassungsgesetz festgelegten Grund
sätze für einen bestimmten Zeitraum unter 
Rücksichtnahme auf die jeweiligen wirtschaft
lichen Verhältnisse und den Finanzbedarf der 
Gebietskörperschaften im Rahmen der vorhan
denen Mittel regelt. D~ese Aufgalbe ·erfüllt zur
zeit das Bundesgesetz vom 15. Dezember 1978, 

1) Gemäß § 3 (1) dieses Gesetzes werden Finanz
zuweisungen an Länder (Gemeinden) auf Grund 
bundesgesetzlicher Regelung gewährt. 

Gemäß § 12 (2) dieses Gesetzes werden zweck
gebundene Zuschüsse des Bundes an Länder (Ge
meinden) durch das Finanzausgleichsgesetz oder durch 
Bundesgesetze festgesetzt. welche die Verwal tungs
aufgaben regeln. zu deren Lasten die Zuschüsse zu 
leisten sind. 

Gemäß § 15 dieses Gesetzes kann der Bund den 
Ländern (Gemeinden) Darlehen nur auf Grund eines 
besonderen Bundesgesetzes oder des Bundesfinanz
gesetzes gewähren. 

BGBl. Nr. 673/1978, mit dem der Finanzausgleich 
für die Jahre 1979 Ibis 1984 geregelt wird und 
sonsni,ge finanza'llsgIeichsl'echdiche iB·esoimmungen 
getroffen we!1den (Finanzausgleichsges,etz 1979-
FAG 1979). 

Damit wi·r:d der erstmalig 1959 heschrittene 
Weg einer langf!1~stigen FinanzaUJSgleichsregelu:ng 
forD!;,esetzt, der allen Gebi.etlskörperschaften 
w.irtschaftLiche Planungen auf längere Sicht er
möglicht. 

Gebarungsübersichten 

Gebarungsübersichten betreffend die Bundes
länder, Gemeindeverbände und Gemeinden 
werden jährlich vom österreichischen Statisti
schen Zentralamt in der Reihe "Beiträge zur 
österreichischen Statistik" in Zusammenarbeit 
mit dem Bundesministeriumfür Finanzen 
herausgegeben. Derzeit liegen bereits 24 J ahr
gänge in lückenloser Folge vor. 

Titel 530 Leistungen an Länder und Gemeinden 
bzw. Beiträge und Ersätze von Ländern und Ge
meinden 

Gebarung 1979 bis 1981 

Beim Titel 530 werden folgende Gebarungen 
verrechnet: 

Ausgaben 
1979*) 1980") 

Mil!. 5 

Ertragsanteilekopfquoten-Ausgleich 
der Länder., ............... 495'1 634'5 

Bundesbahn-Betriebsstättengemein-
den, ....... , ............... 70'0 70'0 

Theater- und Orchestergemeinden uo UO 

Summe. " 578'1 717'5 

Im einzelnen ist zu bemerken: 

Ansatz 1/53007 Ertragsanteilekopfquoten
Ausgleich der Länder 

1981") 

731'6 

70'0 

UO 

814'6 

Das FAG sieht die Ergänzung der Ertrags
anteile der Länder (mit Wien) auf den Betrag 
vor, der sich unter Zugrundelegung der auf ein 
Jahr berechneten Durchschnittskopfquote der 
Ertragsanteile der Länder mit Wien als Land für 
das einzelne Land ergibt. Der aus Bundesmitteln 
im Jahre 1981 zu leistende Kopfquotenausgleichs
betrag, der auf Gruilid der Abrechnung der Er
tragsanteile für das Jahr 1980 im Jahre 1981 
voraussichtlich anfällt, ist mit 731'6 Millionen 
Schilling zu erwarten. 

'f) Erfolg. 
".*) Bundesvoranschlag. 
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Kapitel 53 - Titel 530 bis 532 125 

Unter Berücksichtigung des VfGH-Erk. v. 
19. Juni 1979, A 3/78-26, zeigt die nachstehende 
übersicht die unterschiedliche Höhe und die Ent
wicklung der Kopfquoten: 

Brtragsanteile
kopfquote 

für nebenstehende 
Jahre: 

niedrigste •... 
höchste ...... 

im Durch-
schnitt .... ". 

niedrigste ... . 
höchste ..... . 

im Durch-
schnitt ..... 

1973 

2.032 
2.754 

2.372 3) 

1977 

3.317 
4.053 

3.668 3
) 

1974 1975 1976 

Schilling 

2.500 2.687 3.049 
3.337 3.506 3.827 

2.893 3) 3.053 3) 3.386 3
) 

1978 1979 1980 
Schilling 

3.653 3.950 4.263 
4.361 4.771 5.152 

3.980 3) 4.269 3) 4.6723) 

Das Erfol1dernis für den Ertragsante~lekopf
quoten-Ausgleich in den Jahren 1974 bis 1981 
beträgt: 

Mill. S Mill. s 
1974 563'136 1978 639'341 
1975 705'147 1979 571'473 
1976 653'466 1980 609'452 4) 
1977 .... 597'037 1981 731'600 ') 

Die Ertragsanteile der Länder und Gemeinden 
an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben sind 
im Voranschlag 1981 - ebenso wie in den Vor
jahren - als Abzugspost von dem Bruttoertrage 
der öffentlichen Abgaben dargestellt (siehe An-
satz 2/52804). 

Ansatz 1/53037 Bundesbahn-Betriebsstätten
gemeinden 

Die Finanzzuweisungen im Gesamtbetrage von 
70 Millionen Schilling jährlich werden ge
mäß § 20 Abs. 3 F AG gewährt, wobei zur 
Vermeidung einer Verzettelung von Bundes
"mitteln Bagatellfälle - das Finanzausgleichs
gesetz 1979 sieht eine Grenze von 48.000 Schil
ling jährlich vor - außer Betracht bleiben sollen. 
Der Begriff der Betriebsstätte von Eisenbahn
unternehmen folgt dem § 30 Abs. 1 1. Halbsatz 
der Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/1961, 
in der geltenden Fassung. Im Jahr 1980 wurden 
solche Finanzzuweisungen an 121 Gemeinden 
gewährt. 

Der Entwurf einer FAG-Novelle sieht vor, 
daß anspruchs berechtigte Gemeinden, die die 
Frist aus schwerwiegenden Gründen versäumt 
haben, die Möglichkeit erhalten sollen, bis 28. Fe
ber 1981 neuerlich einen Antrag einzubringen. 

2) (frei). 
8) Länder mit Wien. 
') Vorbehaltlich der endgültigen Abrechnung. 
6) Schätzung. 

Ansatz 1/53044 Theater- und Orchester
gemeinden 6) 

Nach der Regelung im § 20 Abs. 2 FAG sind 
Finanzzuweisungen an Theater- und Orchester
gemeinden im Gesamtausmaß von 13 Millionen 
Schilling vorgesehen. Die Auf teilung dieses Be
trages erfolgt jeweils auf Grund der beim 
Bundesministerium für Finanz'en einlangenden 
Anträge der anspruchsberechtigten Gemeinden 
nach Maßgabe ihrer Belastungen. 

Ansatz 2/53104 Rückzahlungen von Ländern 

Auf Grund der mit den Bundesländern abge
schlossenen Vereinbarungen fließen aus den nach 
dem Hochwasserschädengesetz 1954, BGBl. 
Nr. 148, zur Verfügung gestellten Bundesmitteln 
Beträge in ausgewiesenem Ausmaß zurück. 

Titel 532 Zweckzuschüsse des Bundes I 

Beim Titel 532 werden folgende Gebarungen 
dargestellt: 

Ausgaben 1979·) 1980·.) 1981 •• ) 
Mil!. S 

Zuschüsse zur Theaterführung an 
Länder und Gemeinden ....... 100'0 

Zuschüsse nach dem Wohnungs-
verbesserungsgesetz ............ 200'0 

Zuschuß zur Wiener V-Bahn-Er
richtung: " 
gem. BGBl. Nr. 355/1970 ........ 250'0 

100'0 110'0 

220'0 240'0 

250'0 300'0 

nach Maßg. zweckgeb. Einn. . .. 320'3 340'0 345'0 

Summe ... 570'3 590'0 645'0 

Zuschüsse nach § 36 (6) Wohnbau-
fördemngsgesetz ............. ", 196'3 202'9 205'5 

Zuschüsse nach § 10 (2) 
Rückzahlungsbegünstigungsgesetz 171'6 220'0 200'0 

Zuschüsse für Fremdenverkehrs-
fördem;'g nach § 21 (1) FAG an 
Gemeinden.................... 50'0 50'0 50'0 

Zuschüsse für Umweltschutz an 
Länder und Gemeinden ........ 100'0 100'0 100-0 

Zuschüsse in Nahverkehrsan-
gelegenheiten an Gemeinden: 

nach § 21 (1) Ziff. 3 FAG ...... 100'0 100'0 100'0 

nach Maßg. zweckgeb. Einn. . .. 190'1 204'0 207'0 

Summe ... 290'1 304'0 307'0 

Gesamtsumme ... 1.678'3 1.786'9 1.857'5 

6) Außerdem sind Zuschüsse gemäß § 21 Abs. 1 Z. 1 
FAG bei dem Ansatz 1/53224 veranschlagt. 

..) Erfolg. 
.. .. ) Bundesvoranschlag. 
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126 Kapitel 53 - Titel 532 

Einnahmen 
1979*) 1980*.) 1981**) 

übergenüsse an Zweckzuschüssen 
des Bundes ....••............ 

übergenüsse an Finanzzuweisungen 
0'3 

Mill. S 

0'0 0'0 

0'0 0'0 0'0 des Bundes .......•........ _ . .:.... :..... ___ --=--=-_..:......:. 
Wohnungsverbesserungsgesetz ; 
überweisungen der Wohnbaufonds: 

Wohnhaus-Wiederaufbaufonds .. 50'0 55'0 60'0 
50'0 55'0 60'0 Bundes-Wohn- ~. Siedlungsfou;;;d.;.s .;..........;.;;.....;...-=.:....:_....:;;:.....:; 

100'0 110'0 120'0 Summe ..• 
.:..---_..:..:.....:..-==~ 

Wohnbauförderungsgesetz ; 

überweisungen der Wohnbaufonds: 
196'3 202'9 205'5 Wohnhaus-Wiederaufbaufonds ... 

Bundes-Wohn- u. Siedlungsfonds. 
,;,..;....-----.....;. 

0'0 0'0 0'0 

Summe ... 196'3 202'9 205'5 --------
Rückzahlung von Wohnbaudarlehen ; 
Überweisungen der Wohnbaufonds: 

Wohnhaus-Wiederaufbaufonds ... 137'3 160'0 150'0 
34'3 60'0 50'0 Bundes-Wohn- u. Siedlungsfonds. 

-~---:....;".----:..:.-.;.........;..;...;. 

171'6 220'0 200'0 Summe ... 
..:....:....:..-=.;..:...:;........::::.::......;;.~;;...:. 

468'2 532'9 525'5 Gesamtsumme ... 
::..:....:..~~_:...:..::~.:....--

Im einzelnen ist zu bemerken: 

Ansatz 1/53224 Zuschüsse zur Theaterführung 
an Länder und Gemeinden 

Der Bund gewährt ,gemäß ,§ 21 Albs. 1 Z. 1 
F AG Ländern und Gemeinden für die auf eigene 
Rechnung geführten Theater und jene Theater, 
zu deren Abgangsdeckung sie vertraglich ver
pflichtet sind, Zweckzuschüsse im Ausmaß von 
100 Millionen Schilling jälhrlim. 

In Betracht kamen hiefür ,die Vereinigten 
Bühnen Graz, das Landestheater Linz,das Lan
destheater Salzburg, das Stadt- und Landes
thelater Klag'enfurt, ,dias 'f.iroler Lailidestheater, 
das Sta1dttheater Baden sowie ,da<s Theater In 

St. Pölten und .das Theater an :der Wien. 
Der Gesamtzweckzuschuß von 100 Millionen 

Schilling kann gemäß § 21 Abs. 1 Z. 1 lit. e) FAG 
bei Eintritt unvorhersehbarer Umstände aufge
stockt und je nach dem finanziellen Erfordernis 
auf die Länder und Gemeinden aufgeteilt wer
den. Gestützt auf diese Bestimmung stellt der 
Bund zur Sanierung des Grazer Opernhauses 
einen zusätzlichen Zweckzuschuß von 10 Mil
lionen Schilling zur Verfügung, der je zur Hälfte 
dem Land Steiermark und der Landeshauptstadt 
Graz zugute kommt. 

BGBl. Nr. 337/1971, 268/1972, 369/1973, 447/ 
1974, 367/1975 und 337/1978 sieht öffentliche 
Mittel ~ur FÖ!1derung der Verbesserun,g der 
Wohnverhältnisse von Klein- und Mittelwoih
nungen in im Gesetz näher bezeichneten Häusern 
vor. AutfgaJhenträger sind Idie Länder, denen 
zur Verstärroung ihrer Ibereitzustellenden Eigen
mittel Zuschüsse ,des Bundes gewährt werden. 

Für die Jahre 1970/1971/1972/1973/1974/1975/ 
1976/1977/1978/1979/1980 wurden 20/40/60/80/ 
100/120/140/160/180/200/220 Millionen Schilling 
an die Länder und von den Fonds je 5/10/15/20/ 
25/30/35/40/45/50/55 Millionen Schilling an den 
Bund überwiesen. Die endgültige Zuweisung die
ser Bundesmittel an die Länder ist an die Be
dingung geknüpft, daß jedes Land selbst aus 
Landesmitteln Beträge innerhalb des Kalender~ 
jahres bereitstellt, die mindestens der Hälfte der 
Bundesmittel entsprechen. 

Für das Jahr 1981 sind je 60 Millionen Schil
ling überweisung ,der beiden Wohnbaufonds an 
den Bund vorgesehen. Der Bund seinerseits 
überw.eist bei &füllung der vorstehend ,~enann
ten Bedingungen 240 Millionen Schilling an die 
Länder. 

Ansatz 1/53244 Zuschuß zur Wiener U-Bahn
Errichtung 

Gemäß Bundesgesetz vom 30. Oktober 1970, 
BGBl. Nr. 355, gewährt der Bund der Stadt 
Wien in den Jahren 1972 bis 1981 zur Förderung 
der Errichtung eines innerstädtischen U-Bahn
netzes einen zweckgebundenen Zuschuß in Höhe 
von insgesamt 2400 Millionen Schilling. 

Bisher wurden überwiesen: 
Im Jahr 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

Mill. S 

150 
200 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 

Im Jahre 1981 ist die überweisung der Rate 
von 300 Millionen Schilling vorgesehen. 

Gemäß Artikel IV des Bundesgesetzes vom 
Ansatz 1/53234 Zuschüsse nach dem Wohnungs- 2. März 1978, BGN. Nr. 138, mit dem das 
verbesserungsgesetz Kraftfahrzeugsteuerg,esetz 1952 geändert wurde, 
Ansatz 2/53234 Wohnungsverbesserungsgesetz; ist der Ertragsanteii des Bundes an der 
Überweisungen der Wohnbaufonds Kraftfahrzeugsteuer für den Ausbau .des 

Das Wohnungsverbesserungsgesetz, BGBl. öffen dichen Nahverkehrs zu verwenden; 
Nr.426/1969, in der Fassung der Bundesgesetze im Jahre 1981 sind hiefür 1'380 Milliarden Schil

ling beim D.nanzges,etZllichen Ansatz 2/52661/33 

~.) Erfolg. 
'}*) Bundesvoranschlag. 

"Kraftfahrzeu,gsteuer (zweckgebundene E~nnah
men)" veranschlagt. 
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Kapitel 53 - Titel 532 127 

Von diesen Mitteln soHen 25%, ,d. s. im 
Jahre 1981 345'0 Millionen Schilling, für den 
Wiener U-Bahn-Bau, und zwar zur Verkehrs
erschließung des XXII. Wiener Gemeindebezirkes 
durch Verlängerung der U 1 vom Praterstern 
nach Kagran, v,erw,endet werden. 

Bisher wurden überwiesen: 
Im Jahr S 

1976 ~ ................... 48,710.600'98 
1977 .................... 211,496.709'04 
1978 .................... 318,437.133"48 
1979 .................... 320,313.102'91 
1980 ••••••••••••••••••• 0, 336,131.877'09 

Bundesgesetze BGBl. Nr. 448/1974 und 393/ 
1977, gelten als Leistungen des Bundes im Sinne 
des § 4 des Wohnbauförderungsgesetzes 1968, 
BGBl. Nr. 280/1967, in der jeweils geltenden 
Fassung, und sind gemäß § 5 des vorbezeich
neten Bundesgesetzes den Ländern zuzuteilen. 

An rückgeflossenen Beträgen für Darlehen wur
den an die Länder überwiesen: 

im Jahre 1972 für die Zeit vom 
. 1. Jänner 1972 bis einschließ-
lich 20. September 1972 .... 177,375.05979 S 

im Jahre 1973 für die Zeit vom 
21. September 1972 bis ein-
schließlich 14. September 1973 292,422.965'66 S 

ini Jahre 1974 für die Zeit vom 
Ansatz 1/53254 Zuschüsse nach § 36 (6) Wohn- 15. September 1973 bis ein-
bauförderungsgesetz 

Ansatz 2/53254 Wohnbauförderungsgesetz; 
überweisungen der Wohnbaufonds 

Gemäß § 36 Abs. 6 des Wohnbauförderungs
gesetzes 1968, BGBL Nr. 280/1967 in der Fas
sung der Bundesgesetze BGBL Nr. 232/1972, 
443/1972, 449/1974, 366/1975 und 386/1976, sind 
Rückflüsse aus Fondshilfsmaßnahmen, soweit sie 
nicht zur Erfüllung der jeweils fällig werdenden 
Verpflichtungen der Fonds benötigt werden, den 
Ländern bis 10. Mai eines jeden Jahres zu über
welsen. 

An nicht benötigten Rückflüssen wurden an 
die Länder überwiesen: 

Im Jahr 1972 

schließlich 15.Septembet1974 313,716.435'94 S 

im Jahre 1975 für die Zeit vom 
16. September 1974 biJs eiJn-
schließlich 15.September1975 225,883.509'04 S 

im Jahre 1976 für die Zeit vom 
16. September 1975 bis ein-
schließlich 15. September 1976 156,576.220'55 S 

iffi Jahre 1977 für die Zeit vom 
. 16. September 1976 his .mn

schließlich 15. Septemher1977 

i~ J alhre 1978 für die Zeit vorn 
16. September 1977 bis ein-

220,107.63477 S 

schließlich 15. Sepuember 1978 179,009.792·34 S 

im ]ahl"e 1979 für die Zeit vorn 
16. September 1978 bis ein-

für 1970 ................. . 23,134.942'61 sschließlich 15.September 1979 171;575.343'60 S 

für 1971 ................. . 75,800.000'00 S im Jahre 1980 für die Zeit vom 
16. September 1979 bis ein-

zusammen .... 98,934.942'61 S schließlich 15. Sepuember 1980 213,066.748'64 S 

nn Jahr 1973 für 1972 
im Jahr 1974 für 1973 
im Jahr 1975 für 1974 
im Jahr 1976 für' 1975 
im Jahr 1977 für 1976 
im Jahr 1978 für 1977 
im Jahr 1979 für 1978 
im Jahr 1980 für 1979 

44,500.000'00 S 
73,400.000'00 S 

111,000.000'00 S· 
238,700.000'00 S 
173,800.000'00 S 
170,000.000'00 S 
196,300.000'00 S 

209,500.000'00 S 

Im Jahre 1981 ist die überweisung von 
205' 5 Millionen Schilling vorgesehen. 

Ansatz 1/53264 Zuschüsse nach § 10 Abs. 2 
Rückzahlungsbegünstigungsgesetz 

Im Jahre 1981 ist die überweisung von 
200 Millionen Schilling vorgesehen. 

Paragraph 5327 Fremdenverkehr 

Ansatz 1/53274 ZusChüsse nach § 21 (1) Z. 3 FAG 
an Gemeinden 

Der Bund gewährt Gemeinden gemäß § '21 
Abs. 1 Z. 3 F AG zur Förderung und Pflege des 
Fremdenverkehrs, sofern es sich nicht um 
gesamtösterreichische Belange handelt, ab' dem 
Jahre 1979 einen Zweckzuschuß von jährlich 
50 MiI1ionen Schauling. 

Ansatz 1/53284 Zuschüsse für Umweltschutz an 
Ansatz 2/53264 Rückzahlung von Wohnbau- Länder und Gemeinden 
darlehen; überweisungen der Wohnbaufonds 

Die rückfließenden Beträge für Darlehen nach 
§ 10 Abs. 2 des RückzahLungsbegünsuigungs
gesetzes, BGBL Nr. 336/1971 in der Fassung der 

Der Bun1d gewährt den Ländern und Gemein
den gemäß § 21 Abs. 1 Z. 4 FAG ror Förderun:g 
des Umweltschutzes, insbesondere der Errichtung 
und Verbesserung von Müllbeseitigungsanlagen, 

Zu 460 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)280 von 542

www.parlament.gv.at



128 Kapitel 53 - Titel 532/533 

unter Bedachtnahme auf den UmfaIIß, die Lage 
und Gefährdung der Wohngebiete und der 
Erholung~gebiete, :lib dem Jahre 1979 einen 
Zweckzuschuß von jährlich je 50 Millionen Schil
ling. 

Ansatz 1/53294 Zuschüsse in Nahverkehrsangele
genheiten an.Gemeinden 

Der Bund .gewährt Gemeinden gemäß § 21 
Abs. 1 Z. 3 FAG zur Förderung von öffent
.lichen Personennahverkehrsunternehmen ab dem 
Jahre 1979 einen Zweckzuschuß von jä,hrlich 
100 Millionen Schill~ng. 

Gemäß Artikel IV des Bundesgesetzes vom 
2. März 1978, BGBl. Nr. 138, mit dem 
das Kraftfahrzeugsteuergesetz 1952 geän
dert wurde, ist der Ertragsanteil des Bundes an 
der Kraftfahrzeugsteuer für den Ausbau des 
öffentlichen Nahverkehrs zu verwenden; im 
Jahre )981 sind hiefür 1"380 Milliarden Schil-

. ling beim finanzgesetzlichen Ansatz 2/52661/33 
"Kraftfa'hrzeugsteuer (zweckgebundene Einnah
men)" veranschlagt. 

Von ,diesen Mitteln sollen 15%, das sillid 
im Jahre 1981 20TO Millionen Schilling, für 
St,raßenbahnen und O-Bus1inien verwendet 
werden. Unbeschadet dessen können von 
diesen Mitteln nach erfolgter Prüfung der An
sätze in materieller Hinsicht durch den Bundes
minister für Verkehr im Rahmen seiner Zu
ständigkeit gemäß Bundesministeriengesetz 1973, 
BGBL Nr. 389/1973, vom Bundesminister für 
Finanzen 100/0 für die Gewährung von Zuschüs
sen in bescheidenem Ausmaß für publikums
bestimmte ortsfeste Einrichtungen an Knoten
punkten öffentlicher Kraftfahrlinien des Per
sonen-Nahverkehrs herangezogen werden: 

Es wurden überwiesen: 
im Jahr 

1976 

1977 

s 

29,226.360'59 

89,628.202"96 

1978 .................... 182,077.526·62 

1979 .................... 190,050.481'60 

1980 .................... 198,843.460'09 

Ansatz 2/53204 Obergenüsse an Zweckzuschüs
sen des Bundes 

Ansatz 2/53214 Obergenüsse an Finanzzuwei-
sungen des Bundes . 

Für Rückzahlungen von Ländern und Ge
meinden an zuviel geleisteten Zweckzuschüssen 
und Finanzzuweisungen des Bundes ist mit Ver
rechnungsposten vorgesorgt. 

Titel 533 Zweckzuschüsse des Bundes 11 

'Beim Titel 533 werden folgende Gebarungen 
dargestellt: 

Ausgaben 1979*) 1980·') 1981") 
Mill.S 

Überweisungen an Länder .. 0'1 11'0 
Bundeszuschuß an das Land 

Burgenland ............. 
Zuschüsse an Spielbank-

gemeinden .............. 

Summe ... 0'1 11'0 

Im einzelnen ist zu bemerken: 

Ansatz 1/53306 Zuschüsse zur Behebung von 
Katastrophenschäden 

5'0 

20'0 

9'0 

34'0 

Nach Maßga,be der Bestimmungen des FAG 
können an die Länder Zweck~uschüsse zu der 
von i:hne'll durchzuführ,en:den FÖlPderun,g der Be
hebung von Katastrophenschäden im Vermögen 
physischer Personen zugeteilt werden, . 

Im Jahre 1981 wurde hiefür mit einem Be
trag von '5 Millionen Schilling vorgesorgt. 
Sollten diese Mittel im Jahre 1981 nicht zur 
Gänze verbraucht worden sein, können sie ge
mäß Art. X Abs. 1 Z. 5 BFG 1981 im Wege 
einer Rücklagenzuführung auch für einen spä
teren Zeitpunkt bereitgehalten werden. 

Ansatz 1/53317 Bundeszuschuß an das Land 
Burgenland 

Dem Land Burgenland soll im Jahre 1981 aus 
Anlaß der 60jährigen Zugehörigkeit zur Republik 
österreich aus Bundesmitteln ein einmaliger 
Zweckzuschuß im Betrag von 20 Millionen Schil
ling gewährt werden. Dieser Bundeszuschuß ist 
für besondere Vorhaben im Interesse der Festig
keit der Zugehörigkeit dieses Bundeslandes zur 
Republik österreich zu verwenden. . 

Die Leistung dieses Zuschusses bedarf jedoch 
noch der' Erlassung eines entsprechenden Bundes
gesetzes. 

Ansatz 1/53327 Zuschüsse an Spielbank gemein
den 

Der Entwurf einer FAG~Novelle sieht vor, 
daß Gemeinden, in denen ,eine Spielbank betrie
ben wird, durch eine Anderung des Verteilungs
schlüssels einen höheren Anteil am Ertrag der 
Spielbankabgabe erhalten. Darüber hinaus wird 
ihnen ein Zuschuß von je 1 Million Schilling 
pro Jahr ,gewährt, sofern dieser zur Förderung 
der Qualität des örtlichen Fremdenverkehrs 
dient und soweit dadurch eine Hebung des Auf
kommens an 'der Spielbankabgabe erreicht wer
den kann. 

".) 'Erfolg. 
""f) Bundesvoranschlag. 

Arbei&9(Am1B)behell zum Bl1tldesünanZ\le&et. S· 
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Titel 534 Katastrophenfonds (zwcmgebundene 
Gebarung) 

Sach- . 
aufwand Emnahmen 

Mill, S 

1979 ,,) .................. 216794 378'180 

1980 ",,) 
'" '·0 ••••••••••••• 527'088 365"657 

1981 ,;,,) .................. 598'316 477'411 

Ansätze 1/53406 bis 1/53426 Katastrophen
fonds (zweckgebundene Gebarung) 

Ansätze 2153400 bis 2153420 Katastrophen
fonds (zweckgebundene Einnahmen) 

Die Mittel des Katastrophenfonds nach dem 
Bundesgesetz BGBL Nr. 207/1966, in der Fassung 
der Bundesgesetze BGBL Nrn. 10/1969, 4411 
1969, 369/1970, 310/1971, 409/1972, 44411972, 
386/1973, 470/1974 und 570/1978 sind aus
schließlich für die zusätzliche Finanzierung von 
Maßnahmen z·ur Beseitigung von außergewöhn
lichen Hochwas.ser-, Erdrutsch-, 'Verrnurungs-, 
Lawinen- und Erdibebenschäden im Vermögen 
-des Bundes, ,der Länder und Gemeinden sowie 
als Zuschüsse an' die Länder zur Förderun,g 
der Behebung solcher Schäiden im Vermögen 
physischer Personen und juristischer Personen 
mit Ausnahme von Gebietskörperschaften und, 
zur VOI'beu~ung gegen künftige Hochwasser
und Lawinenschäden hest~mmt. 

Der nicht verlbrauchte,einer Rück1a.ge zUige
führte Rest an zweckgebundenen EiIllIl'ahmen zum 
31. Dezember 1979 betrug 1.300,945.514 Schil
ling, 

Von den Ausgaben 1979 entfallen: 

1. Für Zwecke der Förderung der 
Behebung von Schäden im Ver
mögen physischer und juristischer 
Personen mit Ausnahme der Ge-

Schilling 

bietskörperschaften ...... '.... 50,700,000 

2. Für ;Maßnahmen zur Behebung 
von Schäden des Bundes 

im Bereiche des Bundes-
ministeriums für Bauten und 
Technik .................. . 50,629.000 

3. Für Zwecke der Förderung der 
Behebung von Schäden im Ver-
mögen der Länder ...... " " ...... . 

4. Für Zwecke der Förderung der 
Beschaffung von Katastrophen
einsatzgeräten der' Feuerwehren 
an die Länder ............. . 

5. Für Zwecke der Förderung der 
Behebung von Schäden im Ver-
mögen der Gemeinden ....... : 

6, Für Maßnahmen des Schutz
wasserbaues zur Vorbeugung 
gegen künftige Hochwasser- und 
Lawinenschäden 

im Bereiche des Bundesministe
riums für Land- und, Forst
wirtschaft 

als Bundeszuschuß für Wild:" 
bach- und Lawinenverbau-
ung "" .. " ,".,.,'."" 
als Bauaufwand für Bundes-
flüsse """""",., ... , 
als Bundeszuschuß für Kon
kurrenzgewässer , , , . , , , . , , 

zusammen , , , 

im Bereiche des Bundesministe
riums für Bauten und Technik 

für Förderungsmaßnahmen 
bei Wasserbauten .. ,', .. ,. 
als Aufwendungen für Was
serbauten . ,. , '" ,., . ,. " , 
als Bundeszuschuß für die 
Donau-Hod1wasserschutz
Konkurrenz "., ... ,., .. , 
für Lawinenschutzbauten an 

Schilling 

54,493,000 

59,077.032 

52,524.000 

400,573.000 

202,343,000 

265,632.000 

868,54$.000 

95,600,000 

18,000,000 

7,000.000 

Bundesstraßen ' .... ,."" 135,914.000 

zusammen. ,. 256,514,000 

für ' Vorbeugungsmaßnah
men im Bereiche der öster-
reichischen Bundesbahnen ., 19,709.000 

Summe, , , 1.144,771.000 

im' Vermögen der t:lsterreichi": 
schen Bundesbahnen .... ;.,. 

im Ber,eiche des Bundesmini~ 
steriums für Land- und Forst-

Aus ,dem Katastrophenfonds werden im Jahre 
111,789,000 1981 voraussichtlid1 insgesamt 2,336'892 Mil

lionen Schilling zur Verfügung stehen; die Ver
rechnung erfolgt ~ie nachstehend angeführt: 

wirtschaft ..... , .......... . 24,774.000 

zusammen. .. 187,192.000 

*) Erfolg. 
,.,:.) Bundesvoranschlag. 

9 Arbeits(Amts)beh&l1 zum Bundeslinanzgeaetz 

Einnahmen 

2/53400 Dotierung des Fonds 
2/51247 Entnahme aus Rücklage '.', 

MiIl, S 

2.215'987 
120'905 

zusammen, ., 2,336'892 
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Ausgaben 

1/53406 Schäden im Vermögen privater 
Personen ..................... . 

1/53416 überweisungen an Länder .. 

1/53426 Schäden im Vermögen der Ge-
meinden ........... ' .......... . 

Absetzungen bei den Einnahmen: 

2/53410 Schäden im Vermögen des 
Bundes ,., ............ , ..... , .. 

Kapitel 53 - Titel 534 

Mill.S 

243758 

199'439 

155'119 

221'599 

'Wll, S 

Der aus der Rücklage entnommene Betrag von 
120'905 Millionen Schilling ist zur Stärkung der 
Mittel für Maßnahmen des Schutzbaues zur Vor
beugung gegen künftige Hochwasser- und Lawi
nenschäden gemäß § 3 Abs. 1 lit. i des Katastro
phenfondsgesetzes bestimmt und in dem für diese 
Zwecke vorgesehenen Betrag von 1.516'977 Mil
Eonen Schilling bereits enthalten. 
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Kapitel 54 - Titel 540 131 

Kapitel 54 Bundesvermögen Im ,einzelnen ist zu bemerken: 

Titel 540 Kapitalbeteiligung 
teiligung (Erträge) 

und Kapitalbe- Erwerb von Beteiligungen 

1979 ,,) 

1980 ",,) 

1981 *,,) 

Sacb.ufwand Einnahmen 
MiIl.S 

1.255'3 2.172'8 

1.298'2 1.945'4 

1.133'2 2.746'2 

Beim Titel 540 werden folgende Gebarungen 
verrechnet: 

Für den Erwerb von Beteiligungen an Unter
nehmungen (Kapitalgesellschaften u. dgl.) ist in 
allen Fällen das Bundesministerium für Finanzen 
zuständig. Ausgaben für derartige Beteiligungen 
werden daher ausschließlich beim Titel 540 ver
rechnet. 

Ausgaben 1979 *) 1980") 1981") Beteiligungen im Jahre 1981 
Mill. S 

Kapitalbeteiligungen an verstaat
lichten 
Industrieunterneh~ungen und 

OIAG, , , ,', , , , , , 
Banken 

111'0 
0'0 

117'0 
0·0 

Der im Jahre 1981 für Beteiligungen ver
anschlagte Setng dient dem Erwerb von Anteils
rechten in der Hauptsache an solchen Unterneh
mungen, an denen der &und bereits beteiligt ist. 

Gesellschaften der Elektrizitäts-
wirtschaft 1) . ,. • • , , 511'2 320'0 

Für solche Zwecke sind im Voranschl.ag- 1981 
96'6 vorgesehen: 

Barentschädigungen für verstaat
lichte Unternehmungen, " , , 

Sonstige Kapitalbeteiligungen : 

0'1 4~0 3'0 

Internationale Finanzinstitutionen 198'5 326'0 480'5 
Sonstige Unternehmungen!) ,_. _54_5_·_5_5_3;...7·_2 __ 43;...6;....·1 

Ausgaben (Summe)2) , 1.255'3 1.298'2 1.133'2 

Einnahmen 

Erträge der Anteilsrechte des Bundes 
an verstaatlichten 

Industrieunternehmungen bzw, 
OIAG, ,. ' •.. ' , 

Banken. , . , , 

1979*) 1980") 1981"*) 
Mül, S 

-111'0 117'0 
162·0 -162'0 162'0 

Für Kapitalaufstockungen 
117 Millionen Schilling j 

bei der öIAG 

96'6 Millionen Schilling für Kapitaleinzahlun
gen bei der Österreichischen Elektrizitätswirt
schafts AG, für den Ausbau des Kraftwerks 
Walgau der Illwerkej , 

108'5 Millionen Schilling für weitere Ein
zahlungen auf das Grundkapital der Pyhrn 
Autobahn AG, der Arlberg-Stl'laßentull!I1el AG 
und der Tauerna,utobahn AG; 

Gesellschaften der Elektrizitäts- an sonstigen Kapitalbeteiligungen rund 
wirtschaft 2). . . . . • • . 203'5 23'2 107'6 315'1 Millionen Schilling für Unternehmungen, 

Sonstige Erträge: 
Interitationale Finanzinstitutio-

nen 2) • . . , , . • • , , 24'3 10'0 10'0 
Abfuhr der Oesterreichischen 

Nationalbank ..",. 1.639·3 1.504'52.164'5 

bei denen bereits Kapitalerhöhungsbeschlüsse vor
liegen bzw. zu erwarten sind (wie, z, B. bei 
Austrian Airlines österreichische Luftverkehrs 
AG, Österreichische Sprengmittel-Vertriebsges. 
m. b. H., Mühlbacher Fremdenverkehrsges. m. 
b. H., Olympia-Eiszentrum-Innsbruck Ges. m. Mit Monopolverwaltungen be

traute Unternehmungen. . , 
Sonstige Unternehmungen 2), , 

51'0 51'0 111'9 b. H., Inpadoc Internationales Patentdokumen-
92'7 83'7 73'2 tations-Zentrum Ges. m. b. H., Eisenbahnsied-

Einnahmen (Summe) .2.172'81.945'42.746'2 lungsgesellschaften, Nö Grenzlandförderungs-
ges. m. b. H., Wien-Film Ges. m. b. H., Kärnt-

*) Erfotg. 
**) Bundesvoranschlag, 
1) Hievon Umwandlungen von Bundesdarlehen 

und Gewinnausschüttungen in Beteiligungen: 
Verse. Elektr. Sonstige 

Ges, Ge .. 
MiII.S 

1979 *)""""" .. ".".,." 191'0 36'3 
1980**) ,.,., .... ,.'" .•. "". 74'2 
1981*·) ", ....... "" .. ,."., 96'6 12'5 

2) Hievon zwe<kgebundene Einnahmen: 
Int. Finanz .. 
inatitutionen 

1979 *) ........ ,.. 10'0 
1980**) ... "...... 10'0 
1981 **) .. , , .. , . , .. 10'0 

Verst, Eleku. Sonstige 
Ge,. Ge., 

MilL S 
191'0 10'0 

96·6 

ner Bergbahnen AG, Planai-Hochwurzen Ges. 
m. b. H., Österreichisches Verkehrsbüro, Kärnt
ner Betriebsansiedlungs- und Beteiligungsges. m, 
b. H. usw.), 

Schließlich werden bei verschiedenen Gesell
schaften Gewinnausschüttungen von insgesamt 
4'5 Millionen Schilling in Neubeteiligungen umge
wandelt, davon sind 1'3 Millionen Schi1lin.g für 
die Wohnungs AG Linz und 3 Millionen Schil
ling für die Eisenbahnsiedlungsgesellschaften 
vorgesehen. Weiters, wil'lddie Umwandlung eines 
der Dachstein-Fremdenverkehr AG gewährten 
Bundesdarlehens von 8 Millionen Schilling in 
eine Kapitalbeteiligung erfolgen, 
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132 , Kapitel 54 - Titel 540 - Internationale Finanzinstitutionen 

Internationale 
Finanzinstitutionen 

Ausgaben 
Aus der Beteiligung des Bundes an internatio

nalen Finanzsituationen ergibt sich folgende 
Gebarung: 

Internationaler Währungsfonds ... 
Afrikanische Entwicklungsbank .. 
Afrikanischer Entwicklungsfonds . 
Internationale Bank fUr Wieder-

aufbauund Entwicklung .... 
Internationale Entwicklungsorga-

nisation .................... . 
Asiatische Entwicklungsbank ... . 
Interamerikanische Entwicklungs-

bank ...................... . 

1979') 1980') 1981") 
Mill. S 

20'7 

114'3 
3'0 

26'7 
12'2 

21'6 

0'0 

21'0 

200'0 
65'0 

0'0 
15'0 

25'0 

0'0 
16'9 
77'6 

21'0 

250'0 
52'0 

15'0 
15'0 

33'0 

: mit Wirkung vom 27 .. August. 1948, Mitglied 
des Internationalen Währung'sfonds geworden 
(BGBl. Nr. 105/1949).< ' 

Die Mitglieder dieser Organisation haben be
stimmte Quoten einzuzahlen. Die Quote der Re
publik österreich wur:de mit Wirkung vom 
19. Mai 1978 von bi~her 270 Millionen Sonder
ziehunglSrechte auf 330 Millionen Sonderziehungs
rechte erhöht. Die gesamte Quote wurde auf 
die Oesterreichische Nationalbank übertragen. 
Die gesetzliche Ermächtigung mr Quotenerhö
hung und zur Übertragung der Quote auf die 
Oesterreichische Nationalbank ist durch das Bun
desgesetz BGBl. Nr. 309/1971, in der Fassung des 
BundesgesetzesBGBl. Nr. 190/1978, gegeben. 
Die Kontenführung des Internauionalen Wäh
rungsfonds wurde mit W,irkung 20. März 1972 
von US-Dollar auf Sonderziehungsrechte umge-

Internationale Finanzkorporation 
Intern. Fonds für landw. Ent

wicklung (IFAD) .... ",."., 
Gemeinsamer Rohstoffonds im 

Rahmeri der UNCTAD .. , .... 0'0 stellt. ' 
-------

Summe, 198'5 326'0 480'5 

Im Jahre 1981 ist seitens der internationalen 
Finanzinstitutionen mit Aufrufen zur Beitrags
leistung in der veranschlagten Höhe zu rechnen. 

Beitragsleistungen an die nachstehend genann
ten Finanzinstitutionen werden jedoch auf Grund 
eines vom Nationalrat mit Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 51/1963, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 97/1979, genehmigten, zwischen dem 
Bundesministerium für Finanzen und der Oester
reich.ischen Nationa1bank am 2'9. März 1979 ge
schlossenen 'übereinkommens wegen Gewährung 
eines Kredites an die Republik österreich zwecks 
Einlösung der zugunsten der Internationalen 
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der 
Internationilien Entwicklungsorganisation, . der 
Asiatischen Entwicklungsbank, des, Asiatischen 
Entwicklungsfonds, der Interamerikanischen Ent
wicklungsbank und des von letzterer errichteten 
Fonds für Sondergeschäfte, gemäß § 1 des 
3. Schatzscheingesetzes in der jeweiligen Fassung 
begebenen Bundesschatzscheine von det Oester
reichischen Nationalbank refinanziert 4). 

Im einzelnen ist über die Institutionen zu be
merken: 

Internationcder 
Währungsfonds &) 

Anläßlich des Beitrittes zum Abkommen 
von Bretton Woods ist die Republik österreich 

Afrikanische Entwicklungsbank 

Die Afrikanische Entwicklungsbank wurde im 
September 1964 von ausschließlich afrikanischen 
Ländern mit dem Ziel errichtet, die wirtschaft
liche und soziale Entwicklung ihrer Mitglieder 
durch die Gewährung von Darlehen und Tech
nischer Hilfe zu fördern. Durch diese Beschrän
kung der Mitgliedschaft waren die Kapitalmittel 
begrenzt, Die Notwendigkeit zur Bereitstellung 
von Finanzierungsmitteln zu besonders günsti
gen Bedingungen, führte im Juli 1973 zur Er
richtung ,des Afrikanischen Entwicklungsfonds. 
Dies ist eine rechtlich selbständige Institution, 
die jedoch organisatorisch und personalmäßig eng 
mit der Afrikanischen Entwicklungsbank ver
bunden ist, in der auch nichtregionale ' Länder 
vertreten sind. Die selben Gründe die zur Er
richtung des Fonds führten, haben nunmehr auch 
die Bank veranlaßt, die Aufnahme nichtregiona
ler Staaten einzuleiten. 

österreich wird sich voraussichtlich 1981 am 
Kapital der Afrikanischen Entwiddungsbank mit 
1,14010 oder 24'08 Millionen .US-Dollar beteili
gen. Hievon si~d zirka 6 Millionen US-Dollar 
einzuzahlen, der Restbetrag von 18 Millionen 
US-Dollar ist abrufbar. Der einzuzahlende Teil 
ist in fünf gleichen Jahresraten bar oder in 
Form von Schatzscheinen zu leisten. 

, .<) Erfolg. 'ch' ch' Af'k . ch 
**) Bundesvoranschlag. Der österrel IS e Beitrag zum Cl ams en 

Afrikanischer Entwicklungsfonds 

') Die Kredit(Refinanzierungs)beträge werden in Entwicklungsfonds wird voraussichtlich 15 Mil
der Anlehensgebarung des Bundes, nach den öster- lionen Fondseinheiten, ,das sind 16'6 Millionen 
reichischen Haushaltsvorschriften eine hauptsächlich 
für Anleiheerlöse bestimmte Sonderverrechnung, ver- US-Dollar betragen. Dieser Beitrag wird in 
einnahmt. drei Jahresraten zu leisten sein, wobei eine 

') Sonderorganisation der Vereinten Nationen, Hälfte in bar zu z3,hlen ist, die andere Hälfte 
"Weltbank". könnte durch, Erlag von Schatzscheinen gelei-Änderung und' Ergänzung des Abkommens: BGBl. 
Nr. 345/1969. stet werden. 
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Das Ermächtigungsgesetz zum Beitritt zur 
Afr:ikanischen Entwicklungsbank und zum Afri
kanischen Entwicklungsfonds befindet sich bei 
Drucklegung im Begutacht'ungsverfahren. 

gesamt 4.501,302.147 US-Dollar zur Verfügung. 
österreich hat sich an dieser Aktion mit einem 
Betrag, von 547,406.460 Schilling beteiÜgt, der 
in drei glecichen Jahresraten in den Jahren 1974, 
1975 und 1976 durch übergabe unverzins1icher 

Internationale Bank Schatzscheine geleistet wurde. Die gesetzliche 
für Wiederaufbau Voraussetzung für diese weitere Beitragsleistung 
u.nd Entwicklung') wurde mit Bundesgesetz BGBl. Nr.l08/1974 

Nähere Einzelheiten über den Beitritt öster- geschaffen. Die Refinanzierung für die von der 
reichs zur IBRD, welcher am 27. August 1948 in Internationalen Entwicklungsotiganisation aufge.c 
Kraft getreten ist (BGBl. Nr. 105/1949) so- rufenenBundesschatzscheine e11folgte durch die 

Oesterreichische Nationalbank. wie über die bisher geleisteten Zahlungen an 
die Internationale :&ank für Wiederaufbau und Die vorerwähnten Mitgliedsstaallen haben be
Entwicklung . können den Erläuterungen schlossen, der Organisation [n den Jahren 1977 
zum Bundesfinanzgesetz . für das Jahr 1958, bis 1979 weitere Mittel in Höhe von 7'6 Mil
Seite 106, für das Jahr 1959, Seite 124, für das liarden US-Dollar zur V,e11fügung zu stel1en. öster
Jahr 1971, Seite '126 und dem Amtsbehelf zum reich betei1ligte sich an dieser Aktion mit einem 
Bundesfinanzgesetz für das Jahr 1976, Seite 130, Betrage von 844,278.750 Schilling. Die gesetzliche 
en~ommen werden. Ermächtigung für diese Beitl1agsleistung wur,de 

Im Rahmen einer im J.ahre 1977 durch ge- mit Bundesgesetz vom 13. Dezember 1977, BGBL 
führten Kapitalaufstockung der Weltbank wurde, Nr. 655/1977, geschaffen. Die Zahlung des öster
der österreichische Kapitalanteil von 230'4 Mil- reichischenBeitraog:es wurde eibenso wie bisher in 
lionen US-Dollar mit dem Gew,icht und Fein- drei Raten durch übergabe unverzinslicher 
gehalt vom 1. Juli 1944 um 39'2 Millionen Schatzscheine vorgenommen, die von der Oester
US-Dollar desselben Feingehaltes (das sind reichischen Nationalbank refinanziert werden. 

47'3 MillIonen US-Dollar) erhöht (Bundesgesetz Im Dezember 1979 beschlossen die Geberländer 
vom 14. Dezember 1977; BGBl. Nr. 656/1977). eine 6. Wi~derauffüllung der Mittel um 12 Mil-

Von diesem Betrag sind 1%, das sind 473.000 liarden US-Dollar. Die Leistung soll in R~ten 
US-Dollar, in Gold oder US-Dollar und 9%, zwischen 1980. und 1982 erfolgen. Für öster
das sind 4,257.000 US-Dolla,r, in Landeswährung reich bedeutet dies eine Zahlung von 81'6 Millio
zu zahlen. Die 1010 Quote wuI1de bar gezahlt und nen US-Dollar, umgerechnet zu dem ain 5. Ok
für den inlandeswährung zu zahlenden 'teil tober 1979 für denIWFrelevaritenWechselkurs 
ein Schatzscheinin Höhe von 62,063.088 Schilling sind das 1.034,206.000' Schilling, welche in drei 
erlegt. Dieser Schatzschein ist in drei gleichen Raten jeweils am 8. November der Jahre 1980 bis 
Raten in den Jahren 1979,1980 und 1981 ein- 1982 zu leisten ist. Wie bisher wird die Beitrags': 
zulösen. leistung durch übergabe unverzinslicher Schatz

Internationale 
Entwicklungsorganisation 

Osterreich ist seit 1961 Mitglied der Inter
nationalen Entwicklungsorganisation. Das Ab
kommen mit dieser Organisation trat am 28. Juni 
1961 in Kraft (BGBl. Nr. 201/1961). Nähere 
Einzelheiten über die Aufgaben dieser Organi
sation sowie über die Beteiligung der Republik 
Oste'rreich an ihrem Kapital und an den ihr 
darüber hinaus zur Verfügung' gestellten zu
sätzlichen Mitteln sind dem Amtsbehelf zum 
Bundesfinanzgesetz für das Jahr 1971, Seite 126 
und 127, zu entnehmen. 

Die der Internationalen Entwicklungorganisa
tion angehörenden Industriestaaten (Part-I Län
der), zu denen auch österreich zählt, sowie einige 
Entwicklungsländer (Part-lI Länder) stellten der 
Organisation in den Jahren 1974 bis 1977 ins-

6) Derzeit verwendete Bezeichnung. Die "Interna
tional Bank of Reconstruction and Development 
(IBRD)" wird im BGBl. Nr. 105/1949 mit "Inter
nationale Bank für Wiederaufbau und Wirtschafts
förderung" übersetzt. 

scheine vorgenorn:men werden, 'die von der 
Oesterreichischen Nationalbank refinanziert. wer
den. Das Ermächtigungsgesetz zu dieser Bei
tragsleistung ,befindet sich bei Drucklegung im 
Begutachtungsverfahren. . 

Asiatische Entwicklungsbank 

österreich ist der Asiatischen Ent'wicklungs
bank 1966 beigetreten. Das Abkommen trat am 
29. September 1966 in Kraft (BGBl. Nr. 13/ 
1967). Die Beteiligung am Kapital der Bank be
trägt 5 Millionen US-Dollar des Feingehaltes 
vom 31. Jänner 1966. . 

Nähel1e Einzelheiten über die Aufgahen der 
Bank und die österreichische Kapitalbeteiligung 
können den Amtsbehelfen zum Bundesfinanzge
setz für das Jahr 1971 (Seiten 125 und 126) und 
für das Jahr 1977 (Seite 130) entnommen wer
den. 

Eine ,weitel1e Erhöhung des KaopitaIs der Asia
tischen Entwicklungsbank WiUl'de 1978 wirksam. 
österreich beteiligt sich daran 1nrit 16,870.000 US-
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Dollar zur Goldpar,ität vom 1. Jänner 1966. Hie
von sind 10% in vier Jahresraten a 422.000 US
Dollar dieser Parität in den J ahr.en 1978 bis' 1981 
einzuzahlen. Das diesbezügl,iche Ermächmgungs
gesetz wurde vom Nationalrat am 2. Juni 1977 
beschlossen und unter Nummer 321 veröffent
licht. Die 3. Rate der Kapitalerhöhung wurde -
ebenso wie .die 2. Rate - mit 400f0 bar einhe
zahlt und die restliche Zahlung, auf Grun.d des 
geänderten Schatzscheingesetzes, BGBL Nr. 96/ 
1979, durch übergabe eines unverzinslichen 
Schatzscheines vorgenommen. Die letzte Rate die
ser Kapitalerhöhung wird 1981 in gleicher Weise 
geleistet. 

Für .die Periode 1979 bis 1982 wurde eine 
weiter,e Au,fstockung des Asiatischen Entwick
lungsfonds, eines Sonderfonds der Asiatis,chen 
Entwicklungs<baIl!k, 31m Grund des Bun.desgesetzes 
vom 22. Feber 1979, BGBL Nr. 99/1979 beschlos
sen. Die BeitragS'leistung Österreichs beläuft s.ich 
auf 268,107.810 Schilling, welche in vier gleichen 
Jahresraten zu je 67,026.952'50 Schilling in den 
J :ihren 1979 bis 1982 zu entrichten ist. Die Bei
tragsleistung erfolgt in Form von unverzinslichen 
Schatzscheinen, die in den Folgejahren eingelöst 
werden. Auch hier erfolgt die Refinanzierung 
durch die Oesterreichische Nationalbank. 

Interamerikanische Entwicklungsbank 

Die Interamerikanische Entwicklungsbank 
wurde im Jahre 1959 gegründet und hat die Auf
gabe, die wirtschaftliche Entwicklung ihrer Mit
glieder durch Gewährung von Anleihen und 
Leistung Technischer Hilfe zu fördern. 

Österreich ist am 10. Jänner 1977 Mitglied 
,der Bank geworden, nachdem der Nationalrat 
das über,einkommen zur Errichtung .der Inter
amerikanischen Ehtwicklungsbank gemäß Arti
kel 50 Abs. 1 B-VG genehmigt hat. Dieses über
einkommen ist im BGBL Nr. 174/1977 kund
gemacht. Die Beteiligung Öster,reichs am Kapital 
der Bank und am Fonds .für Sondergeschäfte 
beläuft sich auf je 5,054.578 US-Dollar mit dem 
Gewicht und Feingeh3iLt vom 18. Oktober 1973. 
Von der Bete~ligmng am Kap~ta:l ·sind 832.377 US
Donar ,eLnz3ihlbar und 4,222.201 US-Dollarab
rufbar, wenn sie zur Erfüllung von Verpflich
tungen der Bank aus ·der Aufnahme 
von Kapital benötigt werden. Die Zahlung des 
einzahlbaren Teiles hatte i'ndrei gleichen Jahres
raten in Landeswährung zu erfolgen. Der Beitrag 
Zum Fonds für SOIl!dergeschäfte war ebenfalls in 
drei gleichen Jahresraten in Landeswährung zu 
den gleichen Terminen zu zahlen. Die Raten in 
Höhe von je' 1,962.317 US-Dollar wurden am 
10. Jänner 1977, 1978 und 1979 bezahlt. 

Österreich hat sich 1979 an eine Aufstockung 
des Gesellschaftskapitals um 8.000 Millionen US-

Dollar (663.162 Anteile) mit der Zeichnung von 
816 zusätzlichen Anteilen in der Höhe von je 
12.063'43 US-Dollar beteiligt und sich gleich
zeitig zu einer Leistung von 5,900.000 US
Dollar an den Fonds für Sondergeschäfte ver
pflichtet. Die Ermächtigung erfolgte mit Bundes
gesetz vom 18. Dezember 1979, BGBL Nr. 559/ 
1979. Die Erhöhung des Kapitals teilt sich in 
einen einzahlbaren und einen abrufbaren Teil, 
wobei der zahlbare Teil für Österreich 60 An
teile = 723.804 US-Dollar beträgt. Sowohl die 
Zahlung zum Kapital wie auch zum Fonds für 
Sondergeschäfte erfolgt in vier gleichen J ahres
raten von 1980 bis 1983 und kann auf Grund 
des geänderten SchatzschJeingesetzes, BGBL 96/ 
1979, durch übergabe unverzinslicher Schatz
scheine vorgenommen werden, die von der 
Oesterreichischen Nationalbank refinanziert wer
den. 

Internationale Finanzkorporation 

Die Internationale Finanzkorporation (IFC) 
wurde im Jahre 1956 als Mitglied der Weltbank
gruppe gegründet und hat die Aufgabe, den 
Zuf1uß einheimischen und ausländischen Kapitals 
in produktive Unternehmungen in Entwicklungs
ländern zu fördern. Dies geschieht vor allem 
durch Gewährung von Anleihen, Kapitalbeteili
gungen und Investitionen. 

Österreich zählt zu den Gründungsmitglie
dern der IFe und hat von !ihrem Grundkapital 
von derzeit 110 Millionen US-Dollar einen Be
trag von 554.000 US-Dollar gezeichnet. Das 
Abkommen mit dieser Institution trat am 
28. September 1956 in Kraft (BGBL Nr. 204/ 
1956). Das Grundkapitai wird auf 650 Millionen 
US-Dollar aufgestockt werden. Österreich be
teiligt sich an dieser Aufstockung mit einem 
Betrage von 4,531.000 US-Dollar. Das Gesetz 
über die Zeichnung der zusätzlichen Kapitalan
teile wurde vom, Nationalrat mit Bundesgesetz 
vom 29. Juni 1978, BGBL Nr. 336, beschlossen. 
Dieser Betrag ist in fünf gleichen Jahresraten, 
beginnend 1978, zu begleichen. 

Internationaler Fonds für landwirtschaftliche Ent
wicklung (IFAD) 

Der Internationale Fonds für Landwirtschaft
liche Entwicklung hat die Aufgabe durch Ge
währung von begünstigten Krediten und nicht
rückzahlbaI1en Zuschüssen die landwirtschaftliche 
Produktion in den Entwicklungsländern ZIU för
dern. Österreich hat das Abkommen über diese 
internationale Finanzinstitution am 12. Dezember 
1977 ratifiziert (BGB>l. Nr. 38/1978) und hetei
ligte sich daran mit 4'8 Millionen US-Dollar, 
die in drei gleichen Jahresraten von 1978 bis 
1980 zu entrichten waren. 

--------
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Die Part-I Länder, zu denen auch österreich 
zählt, werden noch 1980 eine Erhöhung ihrer 
Anteile um maximal 150% beschließen. Für 
österreich wird dies voraussichtlich eine Zahlung 
von 6'SMillionen US-Dollar bedeuuen, die in 
drei gleichen Raten von 1981 bis 1983 zu zah
len sein werden. 

Gemeinsamer Rohstoffonds im Rahmen der 
UNCTAD 

Die Zielsetzung dieser Institution ist 

1. die Finanzierung von internationalen oder 
international koordinierten nationalen Rohstoff
ausgleichslagern und 

2. die Finanzierung anderer Maßnahmen (For
schungs- und Entwicklungsprojekte, Verbesserung 
der Produktivität usw.) in Entwicklungsländern. 

österreich wird sich mit 5'16 Millionen US
Dollar an diesem Rohstoffonds beteiligen, wobei 
der gen aue Zeitpunkt des Beitrittes und die Fäl
ligkeit der Raten noch nicht bekannt sind. 

Einnahmen 

Nr. 3/1960, die sich faslt ausschließlich' auf das 
1. Verstaatlichungsgesetz, BGBL Nr. 168/1946, 
beziehen). 

Für die noch nicht abgewickelten Fälle, vor
nehmlim aus dem österreich-tschechoslowakischen 
Vermögensvertrag, wurden 3 Millionen Schilling 
veranschlagt. 

Erträge der Anteilsrechte verstaatlichter 
Unternehmungen bzw. der OIAG 

Zufolge der öIG-Gesetz-Novelle, BGBL 
Nr. 47/1970, in der Fassung BGBL Nr. 110/ 
1973, sind die Anteilsrechte der ver
staatlichten Industrieunternehmungen auf eine 
Aktiengesellschaft mit der Firma "österreichi
sch(~ Industrie-Verwaltungs Aktiengesellschaft" 
(ölAG) übergegangen. Die Dividenden dieser 
Unternehmungen fließen daher nicht mehr an den 
BUIl'd, sondern an die ÖIAG. Die ölAG selbst 
wird im Jahre 1981 für das Geschäftsjahr 1980 
voraussichtlich eine 30f0ige Dividende in Höhe 
von 117 Millionen Schilling an den Bund aus
schütten. 

ß üb Dividendenabfuhr 
Gemä Punkt 3 des ereinkommens zwischen ver..taatlichter Banken 

dem Bundesministerium für Finanzen und dec 
Oesterrei~ischen Nationalbank (Anlage zum BG Die Erträge aus den Anteilsrechten des Bundes 
vom 27. Feber 1963, BGBL Nr. 51/1963, in der bei der Creditanstalt-Bankverein und der öster
Fassung BGBL Nr. 97/1979, betreffend auf Schil- reidtischen Länderbank AG dürften bei gleich
Eng lautende BeitragSileistungen der Republik bleibender 100f0iger Dividende 162 Millionen 
österreich bei internationalen Finanrzinstitu- SdlilIing betragen. 
tionen) ist von der Oesterreichischen National-
bank zwecks Einlösung der zugunstendes Inter
nationalen Währungsfonds, der Internationalen 
Entwicklungsorganisation, der Asiatis,chen Ent
wicklurugsibank, des Asiatischen Entwicklungs
fonds, . der Interamerikanischen Entwicklungs
banik und des von ,letzterer errichteten F,onds für 
Sondergeschäfte, gemäß § 1 des 3. Schatzschein
gesetzes 1948 in der jeweiligen Fassung begebe
nen Bundesschatzscheine ,gewährte Kredit inso
weit zurückzuzahlen, als die Republik österreich 
die den eingelösten Bundesschatzscheinen entspre
chenden Beträge von den v01"genan,Iliten Institu
tionen 'zurückerhält. 

Die korrespondierende Ausgabenverrechnung 
erfolgt bei Ansatz ,,1/59199 Finanzschuld -
NotenbanksdlUld - Tilgung". 

Entschädigungen 

§ 1 Abs. 2 des 1. Verstaatlichungsgesetzes, 
BGBL Nr. 168/1946, und § 2 des 2. Verstaat
lichungsgesetzes, BGBL Nr. 81/1947, besagen, 
daß .für Idie nach diesen Gesetzen verstaatlichten 
Anteilsrechte, Unternehmungen, Betriebe und 
Anlag·en eine angemessene Entschädigung zu lei
sten ist (siehe Erstes Verstaatlichun~s-Entschädi
gungsgesetz, BGBL Nr. 189/194S, und Zweites 
Verstaatlichungs-Enoschä.digungsgesetz, BGBL 

AbiFuhr der 
Oesterreichischen 
Nationalbank 

Die Abfuhr der Oesterreichischen National
bank setzt sich aus dem gemäß § 69 Abs. 3 
des Nationalbankgesetzes 1955, BGB!. Nr. 184 
in der Fassung BGBL Nr. 494/1974, errechneten. 
Anteil des Bundes am Reingewinn der Noten
bank sowie der· Ausschüttung einer Dividende 
an den Bund in seiner Eigenschaft als 
Aktionär 'der genannten Unternehmung zusam
men. Der Gewinn der Oesterreichischen Natio
nalbank beruht vornehmlich auf dem Ertrag des 
Devisen-Valuten -Geschäftes. 

Austria Tabakwerke AG 

Ta:b:tk ~st gemäß. § 1 des 'Bundesgesetzes vom 
11. Jänner 1968, BGBL Ne. 38 (Tabakmonopol
gesetz 1968), Gegenstand eines Staatsmonopols, 
dessen Verwaltung gemäß § 4 des zitierten Ge
setzes der Austria Tabakwerke AG,' vorm. 
österreichische Tabakregie obliegt. Die Tabak
reg;ie besteht seit 1784, in der Rechtsform einer 
AG seit 1939. Das Aktienkapital dieser Gesell
schaft beträgt seit 1. Jänner 1978 1 700 Millionen 
SchilLing und steht zur Gänze im Eigentum der 
Republik österreich. 
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Der Generaldirektion der Austria Tabakwerke tende Teile der Aluminiumproduktion, der 
AG mit dem Sitz in Wien unterstehen sechs Elektro- und Stickstoffindustrie, des Maschinen~ 
Tabakfabriken, eine in Wien, zwei in Nieder- und Sdiiffsbaues sowie des Erdölvertriebes ver
österreich (Hainb'urgund Stein),' eine in Oher- staatlicht. Neben diesen rund 70 Unterriehmun
österreich (Linz), eineiri der Steiermark (Fürsten- gen wurden auch die Anteilsrechte der drei größ
feld) und eine in Tirol (Schwaz).Der Einlagerung ten österreichischen Kreditinstitute -' närrilich 
der Rohtabake dient neben den in den Tabak- der Creditanstalt-Bankverein, der tlsterreichi
fabriken bestehenden Lagern das Tabakmagazin schen Länderbank AG. und der tlsterreichischen 
in Klagenfurt. Credit-Institut AG. - gegen spätere Entschädi-

Dividende der Austria Tabakwerke AG 

Die wirtschaftliche Entwicklung ·der Austria 
. Tabakwerke AG läßt für das Geschäftsjahr 1980 

die Ausschüttung einer Dividende 'von 6% 
oder 102 Millionen Schilling erwarten .. 

österreichischeSalinen AG 

Salz ist nach § 1 ·des Bundesgesetzes vom 
1. Feber 1978 über ·das Salzmonopol und über 
Änderungen des Bergbaugesetzes 1975 und der 
B-KUVG, BGBI. Nr. 124, dem 'Bund als Mono
polgegenstand vorbehalten. Die wirtschaftliche 
Verwaltung des Salzmonopols gemäß § 6 des eben 
zitierten Gesetzes mit 1. Jänner 1979 auf eine 
Aktiengesellschaft, die tlsterreichische Salinen 
Aktiengesellschaft übergegangen, deren sämtliche 
Aktien im Eigentum des Bundes stehen müssen. 

Zwischen der. GeneraLdirektion der tlster
reichischen Salinen und dem Vorstand der tlster
reichischen Salinen AG bestand im Interesse eines 
naJhtlosen überganges schon vor diesem Zeitpunkt 
Personalunion. Der o,sterreichisch·en Salinen AG 
ohliegt insbesondere die Aufgabe, die Versor,gung 
des Inlandmarktes mit Sallz zu sichern und die 
Monopolverwaltung nach kaufmännischen Grund
sätzen zu be.sorgen. 

Als Monopolbehörde fungiert der Bundes
minister für Finanzen und die ihm unterstehen
den Abgabenbehörden.Für das Geschäftsjahr 
1980 ist eine Dividende von 3010 oder .9·9 Mil
lionen Schilling zu erwarten .. 

Verstaatlichte Unternehmungen 

1. Gesetzliche Grundlagen 
der Verstaatlichung 7) 

Durch das Verstaatlichungs gesetz vom 26. Juli 
1946, BGBl. Nr. 168 8), wurde die Eisen
erzgewinnung, die Roheisen- und Rohstahl
erzeugung, die Erdöl- und Erdgasförderung, die 
Buntmetallerzgewinnung, fast die gesamte Koh
lenförderung, die Donauschiffahrt, ferner bedeu-

7) Bezüglich der durch das Inkrafttreten der ÖIG· 
. Gesetz"Novelle 1969 eingetretenen neuen Rechtslage 

siehe BGBI. Nr. 47/1970. . . . 
. 8) Siehe auch die zugehörige Verordnung BGBl. 

Nr. 199/1946. 

gung der bisherigen Besitzer in das Eigentum 
der Republik tlsterreich übergeführt. 

Auf Grund des Bundesgesetzes vom 18. De-. 
zember 1956 betreffend den Verkauf von Aktien 
verstaatlichter Banken, BGBI. Nr. .274, ver
äußerte der Bund 40010 der Aktien der Credit
anstalt-Bankverein' und der tlsterreichischen 
Länderbank AG. Von den Aktien wurde der 
größte Teil (je 30010 des Gesamtkapitals) als 
stimmrechtlose Vorzugsaktien ausgegeben. 

Das 2. VerstaatliChungsgesetz yom 26. März 
1947, BGBI. Nr. 81 9), hot die gesetzliche 
Grundlage für die Verstaatlichung der Elektrizi
tätswirtschaft, wobei die kleinen Stromlieferungs
unternehmungen mit einer Nennleistung bis zu 
200 k W und die industriellen Eigenversorgungs
anlagen, die im Jahr nicht mehr als 100.000 kwh 
an betriebsfremde Verbraucher abgeben, aus
genommen sind. Die Stromversorgung in den 
Bundesländern wurde Landesgesellschaften über
tragen. Außerdem wurden Sondergesellschaften 
gegründet, die zumindest zu 50010 im Bundes~ 
eigentum stehen. Die "tlsterreichische Elektrizi
tä tswirtschafts-AG" (Verbundgesellschaft ), deren 
Anteile zu 1000/0 dem Bunde gehören, verwaltet 
rreuhändig die Bundesbeteiligungen an diesen 
Sondergesellschaften. 

Im Laufe der Jahre hat die Zahl der verstaat
lichten Unternehmungen durch Verschmelzungen; 
Liquidationen, Rückstellungen in Durchführung 
des Wiener Memorandums und' Maßnahmen des 
Rekonzernierungsgesetzes,BGBI. Nr. 112/1960, 
sowie des 1. Verstaatlichungs-Organisations
gesetzes, BGBI. Nr. 208/1963 10), Wlie auch des 
Bundesgesetzes zur Zusammenfassung der Unter
nehmungen der verstaatlichten Eisen- und Stahl
industrie, BGBI. Nr. 10911.973, und des Bundes
gesetzes zur weiteren hranchenweisen Zusam
menfassung verstaatlichter Industrieunternehmen 
und linderung destlIG-Gesetzes, BGBl. Nr. 69/ 
1974, Veränderungen erfahren. 

Der Schwerpunkt. des Sektors der verstaat
lichten Industrie liegt in der Grundindustrie, 
reicht aber aUch weit in den Bereich der Investi
tionsgüterindusttie und sogar in geringerem Aus
maß in jenen der Konsumgüterindustrie hinein. 

9) Abänderung betreffend Burgenländische Elek
trizitätswirtschafts-Aktiengesellschaft: BGBl. Nr. 43/ 
1964. 

10) In der Fassung BGBl. Nr. 329/1963. 
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Die Verstaatlichungsgesetze sehen eine ange
messene Entschädigung für die verstaatlichten 
Unternehmungen vor. Nähere Bestimmungen 
sind im Ersten und Zweiten Verstaatlichungs
Entschädigungsgesetz(BGBl. Nr. 189/1954 und 
BGBL Nr. 3/1960) enthalten. Der Großteil dieser 
Entschädigungen ist bereits durch die Ausgabe 
von Bundesschuldverschreibungen geleistet wor
den, wobei für den Schuldendienst letztmalig 
im Jahre 1965 Zahlungen angefallen sind. Sämt
liche dafür ausgegebene Bundesschuldverschrei
bungen sind bereits getilgt. Für Barentschädi
gungen ist im Bundesvoranschlag 1977 Vorsorge 
getroffen. 11) 

2. Aufbau und Struktur der verstaatlichten 
Unternehmungen 

Durch das Bundesgesetz vom 16. Dezember 
1949, ßGBL Nr. 24/1950, wurde die Verwaltung 
der Anteilsrechte an den verstaatlichten Unter
nehmungen dem Bundesministerium, für Ver
kehr und verstaatlichte Betriebe und jene der 
Anteilsrechte der v,erstaatLichten Banken dem 
Bundesministerium für Finanzen übertragen. 
Die ressortmäßige Zuständigkeit bezüglich der 
verstaatlichten Banken und der verstaatlichten 
Elektrizitätsunternehmungen hat bis heute 1m 
wesentlichen keine Veränderung erfahren. 

:rvlit der Verwaltung der verstaatlichten Indu
strieunternehmungen wurde hingegen gemäß 
Bundesgesetz vom 11. Juli 1956, BGBL Nr. 134, 
die Bundesregierung betraut. In weiterer' Folge 
wurde die Ausübung der Anteilsrechte des Bun
des an den verstaatlichten Unternehmungen der 
"österreichische I!ldustrie- und Bergbauverwal
tungs-Ges. m. b. H., Wien" übertragen. Das 
Bundesgesetz vom 22. Juli 1959, BGBL Nr. 173, 
regelte die Kompetenzen neu: Die Verwaltung 
der V'erstaatlichten Unternehmungen wurde dem 
Vizekanzler übertragen und gleichzeitig im 
Bundeskanzleramt die Sektion IV "Verstaatlichte 
Unternehmungen" errichtet. 

Eine neuerliche Kompetenzänderung erfolgte 
mit Bundesgesetz vom 25. Mai 1966, BGBL 
Nr. 70. Die Verwaltung der' gesamten verstaat
lichten Industrieunternehmungen wurde dem 
ßundesministerium für Verkehr, und verstaat
licht,e Unternehmungen zugewiesen. 

Durch das Bundesgesetz vom' 16. Dezember 
1966 über die Ausübung der Anteilsrechte des 
Bundes an verstaatlichten Unternehmungen, 
BGBL Nr. 23/1967 ("öIG-Gesetz") 12), wurden 

11) Siehe Ausgabenansatz 1/54022 "Entschädigungen 
für verstaatlichte Unternehmungen". 

12) Derzeit in der Fassung der Novellen BGBl. 
Nr. 47/1970, 110/1973 und der Bundesgesetze BGBl. 
Nr. 109/1973, 69/1974 und 359/1975. 

die gesetzlichen Voraussetzungen zur Neuord
nung der verstaatlichten Unternehmen geschaf
fen. 

Die in der Anlage zum tHG-Gesetz genannten 
Unternehmungen blieben zwar im direkten 
Eigentum des Bundes, doch wurden die Anteils
rechte treuhändig von der ölG ausgeübt. 

Die Rechtsform und die Organisation der ein
zelnen verstaatlichten Unternehmungen selbst 
wurde durch diese Konstruktion nicht berührt. 

Die DIG-Gesetz-Novelle 1969, BGBL Nr. 47/ 
1970, und das Bundesverfassungsgesetz über die 
Mitwirkung des Hauptausschusses des National
rates bei Angelegenheiten der in der Anlage zum 
öIG-Gesetz, BGBL Nr. 23/1967, angeführten 
Gesellschaften und die Prüfungsbefugnis des 
Rechnungshofes (BGBL Nr. 46/1970) brachten 
folgende Änderungen: 

a) Umwandlung der österreichischen Industrie
verwaltungs-Ges. m. b. H. in eine Aktiengesell
schaft mit der Firma "österreichische Industrie
verwaltungs-Aktiengesellschaft" (= öIAG) und 
einem Kapital von 3500 Millionen Schilling. 

b) übertragung der Anteilsrechte des Bundes 
an den verstaatlichten Industrieunternehmungen 
auf die österreichische Industrieverwaltungs:. 
Aktiengesellschaft. . 

c) ühertragung ,der Anteilsrechte des Bundes 
an den in der Anlage zum öIG-Gesetz unter B 
angeführten gemeinnutzlgen Wohnung~gesell
schaften an jene verstaatlichten Industrieunter
nehmungen, denen sie sachlich zugeordnet sind, 
bzw. an die ÖIAG. 

d) Auflösung des Investitionsfonds für ver·· 
staatlichte Unternehmungen und unentgeltliche 
Übertragung seines Barvermögens und seiner 
Forderungen auf die öIAG per 31: Dezember 
1969, soweit letztere sich gegen die neuen Toch
tergesellschaften der öIAG richten. 

e) Mitwirkung des Hauptausschusses des 
Nationalrates bei gewissen Verfügungen über 
Anteilsrechte an verstaatlichten Industrieunter
nehmungen. 

Durch die öIG-Gesetz-Novelle 1973, BGBL 
Nr. 110/1973, wurde neben einer Erhöhung der 
Mitgliederzahl des Aufsichtsrates der österrei
chische Industrieverwaltungs-Aktiengesellschaft 
im wesentlichen noch verfügt, daß die beabsich
tigte Bestellung eines Vorstandsmitgliedes (Ge
schäftsführers) einer in der Anlage zum ÖIG-. 
Gesetz angeführten Gesellschaften möglichst acht 
Wochen vorher öffentlich zu verlautbaren ist. 

Mit Artikel III des Bundesgesetzes zur Zu
sammenfassung der Unternehmungen der ver
staatlichten Eisen- und Stahlil1ldustrie, BGBL 
Nr. 109/1973, wurde gleichzeitig mit den Kon
zentrationsmaßnahmen auf, diesem Sektor eine 
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Neufassung der Anlage zum OIG-Gesetz vor- liegt nach dieser Kompetenzregelung (Teil 2 D 
genommen. Durch das Bundesgesetz zur weite- Z 7 leg. cit.) seit 1. Jänner 1974 dem Bundes
ren branchenweisen Zusammenfassung verstaat- ministerium für Finanzen. 
lichter Industrieunternehmen und Knderung 
des OIG-Gesetzes, BGBL Nr. 69/1974, mit 3. Finanzielle Zusammenhänge mit 
welchem insbesondere die Konzentrationsmaß- dem Bundeshaushalt 
nahme der verstaatlichten NE-Metallindustrie 
und die Bildung der "Osterreichische Schiffs
werften Aktiengesellschaft LINZ-KORNEU
BURG" geregelt wurde, erfolgte gemäß Art. II! 
gleichzeitig eine weitere l'i.nderung des OIG
Gesetzes mit einer neuerlichen Berichtigung der 
Anlage. Eine Novellierung erfolgte dann noch 
im Zusammenhang mit dem Bundesgesetz zur 
Zusammenfassung von Unternehmungen der 
verstaatlichten Edelstahlindustrie, BGBL Nr. 359/ 
1975. 

Die Aufgaben auf Grund des OIG-Gesetzes 
werden gemäß BGBL Nr. 205/1970 über die 
Errichtung eines Bundesministerium für Wissen
schaft und Forschung und über die Neuordnung 
des Wirkungsbereiches einiger Bundesministerien 
vom Bundeskanzler ausgeübt. 

Durch das Bundesministeriengesetz 1973, BGBL 
Nr. 389, fallen Angelegenheiten der verstaatlich
ten oder staatseigenen Unternehmungen, soweit 
sie nicht in die Zuständigkeit des Bundesministe
riums für Finanzen oder des Bundesministeriums 
für Handel, Gewerbe und Industrie fallen, gemäß 
Teil 2 A Z 11 der Anlage zu § 2 in den Auf
gabenbereich des Bundeskanzleramtes. Die Ver
waltung der Anteilsrechte des Bundes an der 
Ersten Donau-Dampfschiffahrtsgesellschaft ob-

Nach den Intentionen des Gesetzgebers beste
hen die verstaatlichten Unternehmungen als 
Kapitalgesellschaften weiter. Sie sind somit eigene 
juristische Personen und nicht ident mit der 
juristischen Person "Bund". Es ist daher ihre 
Gesamtgebarung in den Bundeshaushalt nidlt 
einbezogen. Soweit sie nicht Tochtergesellschaften 
der OIAG geworden sind. besteht· weiter eine 
direkte Beteiligung des Bundes. 

Ein Zusammenhang zwischen den verstaatlich
ten Unternehmungen und dem Bundeshaushalt 
ist derzeit nur dadurch gegeben, daß im Bundes
haushalt auf der Einnahmenseite die von den im 
direkten Bundeseigentum stehenden Unterneh
mungen an den Staat abgeführten Dividenden 
sowie Darlehensrückzahlungen (samt Zinsen), auf 
der Ausgabenseite die Zuführung von Kapital an 
verstaatlichte Unternehmungen oder die öIAG 
aus Budgetmitteln unter den Titeln j,Bundesdar
lehen" und "Kapitalbeteiligungen" beziehungs
weise auch unter "Zuschüssen" aufscheinen. Fer
ner werden noch Entschädigungszahlungen des 
Bundes aus dem Titel der Verstaatlichung aus
gewiesen. 

Soweit finanzielle Zusammenhänge mit dem 
Bundeshaushalt bestehen, wird dies in der nach
stehenden übersicht aufgezeigt: 
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Ansatz/Post 

1/54003 } 
1/54013 
1/54205 

1/54846/7410 } 
7460/703 

1/54043 

1/54022 

1/54033 

1/15516 
1/17366/7410 
1/50296/7410 

1/54838 

1/54857 
1/63136/7410 
1/63156/7410 
1/64146/7410 
1/64276/7 HO 

1/64456 
1/65276/7410 

1/65264 } 
1/65266 

2/54034 

2/54014 

2/54204 
2/54209 

2/54040 
2/54044 

2/54274 
2/54279 

Kapitel 54 - Titel 540 ..;... Verstaatlichte Unternehmungen (Finanzielle Zusam- 139 
, menhänge mit dem Bundeshaushalt) , 

, 1_' ___ Er_fO_l_g __ ~ ____ B_V_A ____ ~ ___ BV_A __ __ , 1979 '3) 1980 1981 

Mill. S, 

Ausgaben des Bundeshaushaltes für verstaatlichte 
a) Industtieuntemehmungen und ÖIAG: 

Kapitalbeteiligungen aus: 
Allgemeinen Budgetmitteln (Sonstige) ........ ", 

Darlehen aus: 
Allgemeinen Budgetmitteln """", ..... ,.,.,., 

Sonstige Zahlungs verpflichtungen aus: 
Allgemeinen Budgetmitteln , . , , , .............. , . 

b) Gesellschaften der Elektrizitätswirtschaft: 
Kapitalbeteiligungen aus: 

Umwandlung der Dividende VIAG., ........... . 
Allgemeinen Budgetmitteln ............. , ....... . 

c) Industrie und Elektrizitätswirtschaft: 
Entschädigungen für Verstaatlichung., ...... , .. , .. , 

d) Banken: 

115'0 

191'0 
320'2 

0'0 

111'0 

0'0 

128'5 

320'0 

4'0 

117'0 

0'0 

110'8 

3'0 

Kapitalbeteiligungen aus allgemeinen Budgetmitteln . - 0'0 0'0 1---------1----------1---------Ausgaben (Summe) . , . 626'2 563'5 327'4 
1----------1----------1-----------

Außerdem sind noch folgende Zahlungen an ver-
staatlichte Unternehmungen veranschlagt: 

Arbeitsrnarktpolitische Maßnahmen gern. AMFG .. , . 
Zweckforschungsförderung OIAG ................ . 
Strukturverbesserung Vereinigte Edelstahlwerke ... . 
Abge1tung an Dooaukraftwerke f, Aufwand im 

öffentl, Interesse ........... , ...... ,.,." ...... , 
Schuldübernahme DDSG . , ................... , , .. 
Beihilfen (verstaatl. Industrie) " .............. ,." 
Zuschüsse an verstaatl. Unternehmungen .. " ... ", .. 
Wohnbauforschung .• ' .. ,., .. " ............. , ... " 
Straßenforschung ........ , . , , , ................. , , 
Zahlungen an die Donaukraftwerke AG , .. , . , . , . , , 
Zuschuß an die DDSG .......... , .... , , ... , , , , 
Unterstützung nicht bundeseigener Haupt- und 

Nebenbahnen ...•.. " ................. , .. " .. , . 

Einnahmen des Bundeshaushaltes von 
verstaatlichten 

a) Banken: 
Erträge der Anteilsrechte ........ , , ~ ............. , 

b) Industrieunternehmungen und ÖIAG: 14) 
Osterreichische ' Industrieverwaltungs-Aktiengesell-

schaft ...... , ..... " ... ,., ...•... , ,., ......•. " 
Rücldlüsse von Darlehen aus: I 

Allgemeinen Budgetmitteln : Zinsen , .. ,.,." .. " 
Tilgung ........... , 

c) Gesellschaften der Elektrizitätswirtschaft: 

13'0 

200'0 

402'8 
12'0 

207'5 
0'3 
0'5 
1'7 

21'0 
13'4 

132'8 

162'0 

19'1 
0'0 

200'0 

375'4 
3'5 

216'0 
0'0 
0'0 
0'1 

20'0 
, 12'7 

155'5 

162'0 

111'0 

0'0 
0'0 

19'1 
0'0 

200'0 

453'0 
1'2 

216'0 
0'0 
0'0 
0'1 

12'2 
11'2 

167'5 

162'0 

117'0 

0'0 
0'0 

Dividende VIAG ........................ ~....... 191"0 - 96-6 
Erträge der Anteilsrechte """................... 12'5 23'2 11'0 
Rücldlüsse von Darlehen aus: 

SACMitteln: Zinsen, .... " .............. ", .. , 1'5 1'1 0'9 
Tilgung .... ,:.................... 5'1 5'4 5'7 

1---------1----------1---------Einnahmen (Summe) , , , 372'1 302'7 393'2 ' 
1----------1----------

*) Ansätze des Bundesvoranschlages 1981. 
13) Gebarung der Erläuterungen (Amtsbehelf) 

Vorjahre zum Bundesfinanzgesetz 

bis einschließlich 1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

Jahr Seite 
1968 702/Fußnote 1) 
1968 701f702 
1969 505f506 
1970 512/513 
1971 130/131 
1972 134/135 ' 

Gebarung der 
Vorjahre 

1971 ........ .. 
1972 ........ .. 
1973 ....... ", 
1974 ......... . 
1975 ......... . 
1976 bis 1978 .. 

Erläuterungen (Amtsbehelf) 
zum Bundesfinanzgesetz 

Jahr Seite 
1973 138/139 
1974 136/137 
1975 135} 136 
1976 135 
1977 136 
1978 139 

U) Durch die Auflösung des Investitionsfonds für verstaatlichte Unternehmungen mit 1. Jänner 1970 ßießen die 
, Eeträge der Anteilsrechte verstaatlichter Industrieunternehmungen ab diesem Zeitpunkt der OIAG zu, 
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140 Kapitel 54 - Titel 540 - Kapitalbeteiligungen und Erträge im Jahre 1979 

Kapitalbeteiligungen 
des Bundes 
im Jahre 1979 

"Dachstein" 'Fremdenverkehrs-AG, Linz ...... . 
Intercontinental Hotel-Betriebsges. m. b. H., Wien 
Wohnungsaktiengesellschaft Linz, Linz ........ . 
Radio Austria AG, Wien .................... . 

Mi!!. s 
26'3 

0·6 
1-3 
4·0 Im Jahre 1979 erfolgten bei nachstehenden 

Unternehmungen Kapita.lbeteiligungen des Bun Summe ... ~ 

Mill. s aus Ansatz 1/54093 
Flug?afen Wien, Bettiebsgesellschaft m. b. H." 

Keine WIen .................................... . 

des,: 

aus Ansatz 1/54003 16) 

Titoler Flughafenbetriebsgesellschaft m. b. H., 
Keine Innsbruck ....... ' ......................... . 

Gemeinnützige 'Eisenbahnsiedlungsgesellschaft, 
Gesellschaft m. b. H. in Villach ............ . 

aus Ansatz 1/54013 

aus Ansatz 1/54033 16) 

Keine Wohnbaugesellschaft det Österreichischen Bundes
bahnen, gemeinnützige Gesellschaft m. b. H., 
Wien ......... ,. .......................... . 

Gemeinnützige Eisenbahnsiedlungsgesellschaft 
142'0 Linz, Gesellschaft m. b. H., Linz ........... . 

Olympia-Stadion-Betriebsgesellschaft m. b. H., 
219'0 Innsbruck ................................ . 
150'2 IntercontinentaIHotel-Betriebsges. m. b. H., Wien. 

aus Ansatz 1/54043 16) 

Österreichische Draukraftwerke Aktie~gesellschaft, 
Klagenfurt ................................ . 

Österreichische Elektrizitätswirtschafts-Aktienge-
sellschaft, Wien ........................... . 

Österreichische Donaukraftwerke AG, Wien .... . 

Summe. " 511'2 Wien-Film Ges. m. b. H.,Wien •.............. 
Verschiedene Genossenschaften ............... . 
ALPI Milchindustrie, teg. Gen. m. b. H., aus Ansatz 1/54052 

Internationale Bank für Wiederaufbau und Ent~ Salzburg ................................. . 
wicklung, Washington ...................... 20·7 Österreichische Salinen AG, Wien ............ . 

Internationale Entwicklungs-Association (!DA), Österreichische Mensen-Betdebsges. m. b. H., Wien 
'Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 114'4 Aust~ian Airlin~s Österreichische Luftverkehrs-AG, 

Asiatische Entwicklungsbank, Manila..... . . . . . . 3'0 WIen ....... ' ............................. " 
. Inter-Amerikanische Entwicklungsbank, Mühlbacher Fremdenverkehrsgesellschaft m. b. H., 

Washington ............................... 26'6 Mühlbach am Hochkönig .................. . 
Internationale Finanzkorporation, Washington .,. 12'2 Österreichisches Verkehrsbüro, Gesellschaft m. b. 
Internationaler Fonds für landwirtschaftliche Ent, H., Wien ........... ' ...................... . 

wicklung, Rom ...•........................ 21'6 Niederösterreichische GrenzlandförderungsgeseiI-
S 198 5 schaft m. b. H., Wien .................... .. 

umme . . . . "Österreichischer Exportfonds" Ges. m.' b. H., 
aus Ansatz 1/54072 
Arlberg Straßentunnel Aktienges., Innsbruck ... . 
Pyhrn-Autobahn' Aktiengesellschaft, Graz ..... . 
Tauernautobahn Aktiengesellschaft, Salzburg ... . 

30·0 
69'5 
24-0 

Wien ... : ......................... ; ..... .. 
Österreichische Kommunalkredit-AG zur Aufschlie

ßung von Industriegelände, Wien '" ..••..... 
Theaterverlag Eirich, Ges. m. b. H., Wien ....... . 
Elektro-Bau AG., Linz ....................... . 

Summe. " 123·5 Erste Wiener Hotel-AG, Wien ............... . 
aus Ansatz 1/54083 16) 

Wohnbaugesellschaft der Österreichischen Bundes-
bahnen, gemeinn. Ges. m. b. H., Wien ..... . 

Gemeinnützige ' Eisenbahnsiedlungsgesellschaft 
Linz, Ges. m. b. H., Linz .................. . 

Österreichische Sprengmittel-VertriebsgeseUschaft 
m. b. H., Wien ........................... . 

. 1.0 Bürgschaftsfonds der Kleingewerbekreditaktion des 
Bundesministetiums für Handel, Gewerbe und 

0'8 Industrie Ges. m. b. H., Wien .............. . 

54'6 

1'2 

4'2 

4'2 

4'2 

2'3 
0·0 

40'0 
0·2 

1'2 
80·0 
6·0 

60·0 

5·0 

12'3 

10·0 

51'7 

11'2 
1'4 

19·3 
0·1 

4·6 

Gern. EisenbahnsiedI. Ges. in Villach GmbH., 
Villach ................................... . 

Felbertauernstraße AG, Lienz ............... :. 
0'8 
1'5 

'Summe. .. 385'7 

Gesamtsumme ... 1.255'2 

Erträge von Anteilsrechten des Bundes im Jahre 1979 

An Erträgen von Anteilsrechten des Bundes gingen im. Jahre 1979 ein: 

bei Ansatz 2/54014 
Keine 

bei Ansatz 2/54034 16) 

Dividende 
in OIe 

Creditanstalt-BilOkverein, Wien ................. ' .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Österreichische Länderbank AG, Wien.................................... 10 

Summe ... 
bei Ansatz 2/54040 
Vorarlberger Illwerke AG, Bregenz ....................................... 4 

bei Ansatz 2/54044 
Österreichisch-Bayerische Kraftwerke AG, Simbach ................. :....... 4 
Donaukraftwerk Jochenstein AG, Passau .................................. zirka 0·33 

Summe .. . 

11) Verstaatlichte Unternehmungen. 

'für die 
Jahre 

1978 
1978 

1978/79 

1978 
1978 

16) Umwandlung von Gewinnausschüttungen, Bundesdarlehen, Nebenerträgen und Regreßforderlingen. 

Mill. S 

108'0 
54·0 

162·0 

191'0 

11·6 
0'9 

12'5 
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Kapitel 54 - Kapitalbeteiligungen (Gesamtübersicht) - Titel 541 

bei Ansatz 2/54052 
Dividende 

in% 

Internationale Entwicklungs-Association, Washington 

bei Ansatz 2/54054 
Inter-Amerikanische Entwicklungsbank, Washington .................. ; .... . 
Asiatische Entwicklungsbank, Manila ................................... ; .. 

Summe ... 
. bei Ansatz 2[54074 

I 

Oesterreichische Nationalbank: Ertrag der A~teilsrechte ............ ; .. ; ..... . 
Gewinn ................................................................. . 

Summe ... 

bei Ansatz 2[54084· 
Austria Tabakwerke AG, vorm. Osten. Tabakregie, Wien ...•.............. 

bei Ansatz 2/54090 
Wohnungsaktiengesellschaft Linz, Linz .................................... ·.zirka· 
Gemeinn. Eisenbabnsiedlungsges. Lim:,. Ges. m. b; H.; Linz ... ; ....•....... 
Gemeinn. Eisenbahnsiedlungsges., Ges. m. b. H. in Villach ................ . 
Wohnbaugesellschaft der Österreichischen Bundesbahnen, gemeinn. Ges. m. b. H., 

·Wien .. : .........•...........................•.•...................... 
:Radio Austria AG, Wien ..... · ........................... _ .................. . 
Felbertauernstraße AG, Lienz ......... c ....... , .; •.•... _ ... _ ..••. : .....• , .. 
Intercontinental Hotel-Betriebsges. m. b. H., Wien ....... __ .................. zirka 

S~mme .. . 
bei Ansatz 2/54094 

. Wohnungsaktiengesellschaft Linz, Linz •...... : .... ; ........................ zirka 
Radio Austria AG, Wien. _ .................. _ ............................ zirka 
Intercontinental Hotel-Betriebsgesellschaft m. b. H., Wien ................... zirka 
Elektro-Bau A.G., Linz ............... _ .............. _ ......... _. _____ .. . 
"Eurofima", Europäische Gesellschaftfüt die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, 

Basel ................................................................ . 
Austrian Airlines, Österreichische Luftverkehrs-Aktiengesellschaft, Wien ....... . 
Bad Ischler Spezialsalz-Vertriebsges. m. b. H., Wien ....................... . 
Österreichische Verkehrskreditbank AG, Wien ............................. . 
INTERCONTAINER, Internationale. Gesellschaft für den Transcontainer-Ver-

kehr, Brüsse! ..... _ . _ ................................................. . 
Verschiedene Kleinbeteiligungennach dem Reststückegesetz Und Nebenerträge. 
Austria-Wochenschau Ges. m. b. H., Wien ..•..............................• 

Summe ... 

Gesamtsumme ... 

'6 

3 

2·1 
4 
4 

'4 
16 

11-06 

1'9 
65'84 
2.76 
5 

4 
8 
5 
5 

6'8 

1(i.·7 

rur die 
Jahre 

1978 

1978 

1978 
1978 
1978 

1978 
1978 

1978 

1978 
1978 
1978 
1978 

1978 
1978 
1978 
1978 

1978 

1978 

141 

·MiIl.S 

10'0 

4'5 
1.634'8 

1.639'3 

51'0 

1·3 
.0·8 
0·8 

1'0 
4'0 
1'5 
0·6 

10'0 

1·2 
16'5 
0·1 
1-6 

1'3 
60'1 

0·3 
1·3 

0·0 
0·1 
0·2 

82'7 

2.172'8 

B e t ei I i gun gen 
Nominalwert 
La~t Beilage N im Amtsbehelf zum Bundes

finanzgesetz 1980 betr:igt der Nominalwert der 
Bundesbeteiligungen : 

gesetz 1980, soweit es erfaßbar war, folgenden 
Beträgen: 

Mil1.S 
Verstaatlichte Unternehmungen ...•........ 10.575 
österreiChisChe Industrieverwaltungs-Aktienge-

sellschaft 18) •••••••••••••••••••••••••• " 3.700 
Sonstige inländische Unternerunungen .•...• 6.238 

VerstaatliChte Unternehmungen·· ....... . 
österreiChisChe Industrieverwaltungs~ Ak-

tiengesellsChaft 18) •••••••••••••••••• 

Sonstige inländisChe Unternehmungen .. 
AusländisChe Unternehmungen ......... . 

Mil!. S 

17.792 

13.742 
rd. 15.159 
r~. 3.556 

Zusammen ..• rd. 50.249 

AusländisChe Unternehmungen •........... 8.004 Titel21541 
Summe. " 28.517 

Kapitalbeteiligung (Erlöse) 
Einnahmen 

Mill. S 
Weitere zwischenzeitliche Beteiligungen 17) nettO - 1.752 
Im BundesvoransChlag 1980 vorgesehene wei-

tere Beträge für Beteiligungen, deren Auftei-
l~ng im }e.itpu.nkt der Budgeterstellung noCh 
mCht moghCh 1st .•......•..•..•.....•••• 1.294 

Zusammen '" 28.059 

Reinvermögen 

Das den Bundesbeteiligungen entsprechende 
Reinvermög~n der einzelnen Unternehmungen 
entspricht laut Amtsbehelf zum Bundesfinanz-

16) Siehe Beilag,e N, Seite 536 des Amtsbehelfes 
zum Bundesfinanzgesetz 1980. . 

11) Siehe Seite 557 des Amtsbehelfes zum Bundes
finanzgesetz 1980. 

1979 'f) 
1980 X"f) 
1981 ,:.'f) ................... " ............................. .. 

Verfügung über 
Beteiligungen des Bundes 

0'1 
. 0'0 

0:0 

Gemäß Artikel XII des Bundesfinanzgesetzes 
ist die Verfügungsermäd1tigung des Bund~s
ministers für Finanzen hinsichtlich der 

*) Erfolg. 
':-") BundesvoransChlag. 

16) Siehe Beilage N, Seite 536 des Amtsbehelfes 
zum Bundesfinanzgesetz 1980. 
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142 Kapitel 54 - Titel 541/542 

Beteiligungen des Bundes an· Unternehmungen 
beschränkt, Vor allem ist €r zu keinen Verfü
gungen ermächtigt über Beteiligungen an Unter
nehmungen und Betrieben, die unter dast. Ver
staatlidlungsgesetz, BGBl. Nr, 168/1946, oder das 
2, VerstaatlidlUngsgesetz, BGBL Nr, 81/1947, 
fallen, Weiters ist er nicht ermächtigt zu Ver
fügungen Ü'ber Beteiligungen des Bundes an Un
ternehmungen, wenn an Kapitalgesellschaften die 
Beteiligung des Bundes ein Viertel des Grund
kapitals (Stammkapitals), bei anderen Unter
nehmungen der Wert der 'Beteiligung, Ü'ber die 
verfügt wird, ein Viertel des Wertes des Unter
nehmens übersteigt oder bei einer Gewinnvertei
lung in den letzten 5 Jahren vor der Veräuße
rung mehr als 5 v, H, an Gewinn ausgeschüttet 
wurden, 

Unterschiede der Gebarung 

Im Jahre 1981 sind keine Veräußerungen ge
plant, 

Titel 542 BundesdarIehen 
Sacbaufwand Einnahmen 

Mill,S 

.1979 *) ....... ,", ........... 473'1 89'9 

1980 *") .................... 4267 121'0 

1981 **) .................... 438'9 92'0 

Einnahme"n 

Sonstige Unternehmungen: 
Zinsen 19) , .. , 
Rückzahlungen 19) 

Unternehmungen (mit 
SAC-Krediten): 20) 

Zinsen. 
Rückzahlungen 

Sonstige Darlehens-
empfanger: 
Zinsen. 
Rückzahlungen 

Einnahmen (Summe) , 

Darlehen an 
verstaatlichte 
Unternehmungen 

1979 ') 

36'0 
45'S 

1'5 
5'1 

1'4 
0'4 

89'9 

1980 ") 1981 **) 

Mill,S 

33'6 36'3 
79'S 27'8 

1'2 0'9 
5'4 5'7 

1'2 1"2 
0'1 20'1 

121'0 92'0 

Bundesdarlehen an die DDSG sind beginnend 
mit dem Jahr.e 1975 angesichts .der gegenwärtigen 
Entwicklung nicht g,ewährt wor,den, vielmehr 
we~de.n die für die Stützrung ,der LiqruiJditM der 
Gesellsmatit notW,endigen Beträge aus dem An
satz 1/54846 "Sonstige Zahlungsverpflichtungen 
bzw, Forderungen; FÖl'derungsausg.aben" er
bramt, 

Wohnungsbau für Flüchtlinge 

Im Rahmen der Flüchtlingsaktionen des Bun
desministeriums für Inneres war die BUWOG 
Gemeinnützige Wohnungsges, m, b, H, mit der 
Finanzierung, der Abwicklung des Baupro-
gramms, der Verwalnung der aufgenommenen 

Beim Titel 2 werden folgende Gebarungen verrechnet: Finanzierungsmittel, der Bauüberwachung und 
Ausgaben 1979·) 1980'·) 1981··) 

MiJI,S 
Unternehmungen, an denen 

der Bund beteiligt ist: 
DDSG. 0'0 0'0 
Wohnungsbau für Flücht-

linge 18) 4'4 4'4 4'5 
übriger Wohnungsbau 18) 410'5 392'0 405'5 
Sonstige Un'ternehmun-

gen 18) , 58'2 30'3 28'9 

Ausgaben (Summe) , 473'1 426'7 438'9 

Einnahmen 1979 ') 1980 ") 1981 •• ) 
Mill. S 

Verstaatlichte Industrie-
unternehmungen : 
Zinsen . . 0'0 0'0 
Rückzahlungen 0'0 0'0 

*} Erfolg, 
"*} Bundesvoranschlag, 

18) Hievon buchmäßige Umwandlung von Zinsen 
oder Gewinnausschüttungen in Darlehen: 

1979 *) 
1980 **) 
1981 **) 

Mill, S 

26'0 

27'4 
29'0 

Abrechnung beauftragt worden, 

Im ersten Abschnitt der Darlehenslaufzeit wer
den die jeweils anfallenden Kreditzinsen als neue 
Darlehenszuzlihlung v,errechnet, Diese Verrech
nung umfaßt hinsidltlich der aus dem deutschen 
Beitrag gewährten Bundesdarlehen 0'879 Millio
nen Schilling und hinsichtlich der übrigen Bun
desdarlehen rund 3'604 Millionen Schilling, 

Darlehen an s.onstige 
Unternehmungen 

Für sonstige Unternehmungen, an denen der 
Bund beteiligt ist, wurden Mittel für die 
BUWOG-Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft 
für Bundesbedienstete Ges, m, b, H, zwecks Er-

'~} Erfolg, 
*'}) Bundesvoranschlag, 

19) Hievon Umwandlung von Zinsen in Darlehen 
und von Darlehensrück,zahlungen in Kapillalbeteili-
gungen : Mill, 5 

1979 *) 
1980 *,) 
1981*~) 

50'1 
91'4 

37'0 

10) Von verstaatlichten Unternehmungen derE
Wirtschaft, 
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Kapitel 54 - Titel 542 - Bundesdarlehen im Jahre 1979 143 

Bundesdarlehen 
im Jahre 1979 

Im Jahre 1979 wurden folgende Bundesdar-
lehen gewährt: Mill. S 

aus Ansatz '1/54205 U) 

Keine 

richtung von Wohnungen für Bundesbedienstete, 
für die EntwicklungsgeseUschaft Aichfeld-Mur
boden Ges. m. b. H. zur Verbesserung der Struk
tur dieses Raumes (Sonderwohnbauprogramm), 
sow~e für das österreichische Forschungszentrum 
Seibersdorf Ges. m. b. H. (vormals Österreichi
sche Studiengesellschaft für A~omenergLe Ges. 
m .. b. H.) zur FinanzLerung der Errichtung einer 
Anlage zur Verwertung radioaktiven Abfalls, die aus Ansatz 1/54255 
Errichtung eines Cyclotrons für kernphysikali- "Dachstein"Fremdenverkehrs-AG,Linz......... 11'0 
sche Grundlagenforschung im Zusammenhang mit "Österreichischer Exportfonds" Ges. m. b. H., 
der Neutronentherapie von Tumoren und für die Wien.. .. . . .. .. .. .. . . . . . ............ .... . . 2·8 

Endahrechnung des im Zusammenhang mit dem Großglockner-Hochalpenstraßen-Aktiengesell-
Atomsperrvertrag errichteten Laboratoriums der schaft, Salzburg ................... " .. .. ... 14·0 
IAEO vorgesehen. Außerdem werden Bundesdar- Buwog _ Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft 
lehen für die Großglodmer Hochalpenstraßen AG für Bundesbedienstete, Ges. m. b. H.,. Wien. .. 157'0 

zwecks Vertbreiterung und V,eflbesserung der Gemeinnützige Allgemeine Bau-, Wohn- und 
Sicherheit der Straße, der Dachstein-Fremden- Siedlungsgenossenschaft, reg. Gen. m. b. H., 
verkehrs AG .für laufende Inves,titionen und die Wien V ................................... 59'3 

Erste Wiener Hotel AG für Emordernisse, die Wohnbaugesellschaft der Österr.Bundesbahnen; 
nach dem Auszug der IAEO anfallen UIl!d für die gemeinn. Ges. m. b. H., Wien ............•.. 39'6 

österreichische Exportfondsges. m. h. H. ent- Gemeinnützige Eisenbahnsiedlungsgesellschaft 
sprechend der Einnahmen Ibeim Ansatz 2/54854 Ges. m. b. H. in Villaeh................... 20'2 

Post 8770) veranschlagt. Zur Te~lfinaDIZierung von Gemeinnützige Eisenbahnsiedlungsgesellschafi: 
Wohnungsbauten für öBB- und PTV-Bedienstete Linz, Ges. m. b. H., Linz................... 7'2 

werden Darlehen von 170 Millionen Schilling Österreichische Studiengesellschaft für Atom-
bzw. 54'475 Millionen Schilling und für die öster- energie Ges. m. b. H., Wien................ 30'0 

reichischen Bundesforste von 3"5 Millionen $chil- Entwicklungsgesellschaft Aichfeld-MurbOden Ges. 
ling an gemeinnützige Wohntbau- und Siedlungs- m. b. H., Zeltweg ......................... 27'0 

genossenschaften (-gesellschaften) gegeben. Bis Zwischensumme a) ... 368'1 
zum Jahre 1977 wurden diese Mittel beim Ka:-
pitel 78 "Post und Telegraphenanstalt" und Ka
pitel 79 "österreichische Bundeshahnen" :bzw. bis 
zum Jahre 1979 beim Kapitel 77 "österreichische 
Bundesforste" veranschlagt. 

Weiters werden auf Grund bestehender ver
traglicher Verpflichtungen bei verschiedenen 
Bundesdarlehen die Zinsen kapitalisiert. Den hie
bei entstehenden buchmäßigen Ausgaben. stehen 
gleichhohe zweckgewidmete Einnahmen gegen
über. 

Einnahmen 

Unterschiede 

Die Ursache der unterschiedlichen Höhe der 
Einnahmen in den Jahren 1979 bis 1981 ist aus 
nachstehender übersicht zu ersehen: 

1979*) 1980**) 1981"*) 
Mill.S 

Umwandlungen: 
Zinsen in Darlehen .... 26'0 21'4 29'0 
Darlehensrückzahlungen 

in Beteiligungen .... 24"1 64'0 S·O 
übrige Gebarung ....... 39'S 29'6 55'0 

Zusammen. 89'9 121'0 92'0 

Alpenländische Heimstätte, gemeinnützige Woh
nungsbau- und Siedlungs gesellschaft m. b. H., 
Innsbruck ......................... :....... 0'8 

Gemeinnützige Bau-, Wohnungs- und Siedlungs
ge~ossenschaft in Wien XIII, teg. Gen. m. b. H., 
Wien .................................... '.' 35'S 

Österreichische Wohnbaugenossenschaft gemein-
nützige reg. Gen. m. b. H., Graz ........... 0'2 

Allgemeine Heirnstättengenossenschaft Gemein-
nützige reg. Gen. m. b. H., Graz ........... 26'5 

Tiroler gemeinnützige Wohnungsbau- und Sied-
lungsgesellschaft m. b. H., Innsbruck......... S'7 

Gemeinnützige Bau-, Wohnungs- und Siedlungs
genossenschaft der Post- rind Telegraphenbe
diensteten für Kärnten in Villaeh, reg. Gen. m. 
b. H., Villach ............................ . 

"Neue Heimat" Gemeinnützige Wohnungs- und 
Siedlungsgesellschaft in Oberästerreich, Ges. 
m. b. H., Linz ............................. . 

Gemeinnützige Hauptgenossenschaft des Siedler-

0'6 

bundes reg. Gen. m. b. H., Innsbruck ......... 2·5 

ÖWGES Geineinnützige Wohnbauges. m. b. H., 
Graz ......................... ~............ 2'5 

. Wohnbau-Genossenschaft Bergland, gemeinnützige 
--------- reg. Gen. m. b. H., Zell am See......... ... . 2·3 

Für 1980 ist die Umwandlung einer Darlehens
rückzahlung in eine Beteiligung an die Wien
Film Ges. m. b. H. veranschlagt. 

*) Erfolg. 
**) Bundesvoranschlag. 

Zwischensumme b) . . . 79'1 

Summe. .. 447'2 

U) Verstaatlichte Unternehmungen. 
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144 Kapitel 54 - Titel 542 - Darlehensveränderungen im Jahre 1979 

Mill. S ,Mill. S 

aus Ansatz 1/54265 10) aus Ansatz 1/54275 

Buwog - Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft 
für Bundesbedienstete, Ges. m. b. H., Wien ". 

Gemeinnützige Eisenbahnsiedlungsgesellschaft , 
23'2 

Keine 

Gesamtsumme. .. 473'1 

Ges. m. b. H. in Villach .................. . 
Gemeinnützige Allgemeine Bau-, Wohn- und Sied

lungsgenossenschaft, reg. Gen. m. b. H., Wien V 

0'2 Darlehensrückflüsse 
und -verminderungen 

0·8 im Jahre 1979 . 
"Dachstein" Fremdenverkehrs-AG, Linz ..•.... 
Wohnbaugesellschaft der ÖSterr. Bundesbahnen, 

gemeinn. Ges. m. b. H., Wien ............. . 

0·4 
Im Jahre 1979 sind folgende Rückzahlungen 

0·4 von Bundesdarlehen erfolgt: 
Gemeinn. Eisenbahnsiedlungsges. Linz, Ges. 

m. b. H., Linz ........................... . 
Gemeinnützige Wohn- und Siedlungsgenossenschaft 

Ennstal, reg. Gen. m. b. H., Liezen ........ . 
Lichtgenossenschaft St. Jakob in Defereggen ... . 

0·1 

0·0 
0·0 -----

Zwischensumme a) .. , 25'1 
......;.----

GemeinniitzigeBau-, Wohnungs- und Siedlungs
genossenschaft "Atlas~', r. Gen.m. ·b.H., Wien 

Allgemeine Heimstättengenossenschaft Gemeinn. 
reg. Gen. m. b. H., Graz und Wien ........ . 

Gemeinriützige Salzburger Wohnbaugesellschaft 
m. b. H., Salzburg .; .... ; ............. : ... . 

Österreichische Wohnbaugenossenschaft 'gemein-
nützige reg. Gen. m. b. H., Graz .......... . 

Gebös, Gemeinnützige 'Baugenossenschaft öster
rei~hischer Siedler und Mieter, e. Gen. m. b., H;, 
WIen .................................... . 

Gemeinnützige Bau-, Wohnungs- und Siedlungs
genossenschaft in Wien XIII, reg. Gen. AI. b. 
H., Wien ................................. . 

"Neue Heimat -Tirol", Gemeinnützige Woh
nungs- und Siedlungsgesellschaft, Ges. m. b. H., 
Innsbruck ................................... . 

Tiroler gemeinnützige Wohnungsbau- und Sied-
lungsgesellschaft m. b. H., Innsbruck ........ . 

Allgemeine gemeinnützige Wohnungsgenossen-
schaft e. Gen. m. b. H., St. Pölten ......... . 

"Osterreichisches Heimwerk" , 'gemeinnützige 
Baugesellschaft m. b. H., Wien ............. . 

"Neue Heimat", Gemeinnützige Wohnungs- und 
Siedlungsgesellschaft in Wien, Ges. m. b. H., 
Wien ..................................... . 

Gemeinnützige Hauptgenossenschaft des Siedler-
bundes, r. Gen. m. b. H., Salzburg ......... . 

Gemeinnützige O. Ö. Wohn- und Siedlergemein-
schaft, reg. Gen. m. b. H., Linz ............ . 

Gemeinnützige Bau-, Wohnungs- und Siedlungs
genossenschaft . der Post- und Telegraphen
bediensteten für Kärnten. in Villaeh. reg. Gen. 
m. b. H. '. Villach ......................... . 

Wohnbauvereinigung. für öffentlich Bedienstete, 
.. Ges. m. b. H., WIen ...................... . 

Alpenländische Heimstätte, gemeinn. ;Wohnungs
bau- urid Siedlungsgeselrschaft m. b. H., Inns-
bruck: ...................................... . 

Gemeinnützige Siedlergemeinschaft "Traunsee", 
reg. Gen. m. b. H., Gmunden ............... } 

0·1 

0·2 

0·1 

0·1 

0'1 

0'2 

Zwischensumme b) ... 0'8 

Summe... 25'9 

11) Buchmäßige Umwandlung von Zinsen in Dat!~hen. 

1. Durch Umwandlung in Kapitalbeteiligungen: 
Unternehmungen mit Bundesbeteiligung : 21) 

"Dachstein" Fremdenverkehrs-AG, Linz ....... . 

2. übrige Rückzahlungen: 
a) Verstaatlichte Unternehmungen: .a) 

b) Unternehmungen mit BundesbeteiIi~ng: .0) 
Verschiedene' Wohnbaudarlehen (Unterneh-' 

mungen mit Bundesbeteiligling) ........ . 
Internationales Amtssitz- und Konferenz

zentrum Wien, Aktiengesellschaft, Wien. 
Internationales Studentenhaus, gemeinnützige 

Gesellschaftm. b. H., Innsbruck ....... . 
Axamer Lizum Aufschließungs-Aktiengesell-

Mill. S 

24·1 

6'4 

2·0 

0·1 

schaft, Innsbruck . ..... .. ..... . . ..... .. . 0·1 
Österreichische Sprengmittel-VertriebsgeseJl-

schaft m. b. H., Wien.................. 0·1 
Felbertauernstraße-Aktiengesellschaft, Lienz . 0·2 
Timmelsjoch-Hochalpenstraßen-Aktiengesell-

schaft, Innsbruck: ...................... 0·5 
..;.,;....;.,;..-..;.,;..~ 

Summe b) . . . 9'4 
-----

c) Sonstige Unternehmen: 19) 
Verschiedene Wohnbau darlehen (Unterneh-

mungen ohne Bundesbeteiligung) ....... 11'8 
GEWOG Gemeinnützige Wohnungsbau-

GeseHschaft m. b. H., Wien............ 0·1 
Gemeinnützige Industrie-WohnungsgeseH-

schaft m. b. H., Linz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ·1 

Summe c) . . . 12'0 

d) Unternehmungen (mit SAC-Krediten): 30) 
Verschiedene KapitalsrückzahlUngen aus 

SAC-Krediten ...................... : . . 5'1 

Summe d) ... 5'1 

e) Sonstige Rechtsträger : 31) 

Verschiedene Kapitalrückzahlungen von 
Darlehen aus staatlichen Mitteln in den 
Jahren 1938 bis 1945 .......... ,....... 0·4 

Summe e) .'.. 0·4 

Summe 2 (a-e) . . .\.26'9 

Gesamtsumme... 51'0 

Weiters sind im Jahre 1979 fällige Darlehens
zinsen im Betrage von 25'9 Millionen Schilling 
in Bundesdarlehen umgewandelt worden. Diese 

17) Ansatz 2/54263. 
28) Ansatz 2/54209. 
!9) Ansatz 2/54259 •. 
30) Ansatz 2/54279. 
31) Ansatz 2/54299. 

!rbeH09(Amis)l>ehelf zum BlII1deslinanZlieselz 9' 
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Kapitel 54 - Titel 542/543/545/546 145 

Zinsen sind bei dem Ansatz 2/54260 verein
nahmt worden und entsprechen den bei dem 
Ansatz 1/54265 ausgewiesenen gleichhohen Dar
lehensbeträgen. 

Titel 543 Beitragsleistungen für Miteigentums~ 
anteile 

Sachaufwand Einnahmen 

1979 'f) 
1980 **) 
1981 ',*) 

46'6 
42'S 
52"5 

Leistungen für Miteigentumsanteile bei 
Flughafenbetriebsgesellschaften 

MUI. S 

1"6 
2'5 
2'5 

Die österreichischen Verkehrsflughäfen mit 
Bundesbeteiligung werden - mit Ausnahme des 
Flughafens Wien - überwiegend in der Form 
finanziert, daß der Bund und das jeweils betei
ligte Bundesland und die Landeshauptstadt im 
Verhältnis ihrer Beteiligungen an den einzelnen 

'Flughafenbetriebsgesellschaften Mittel bereitstel
len, aus denen die einzelnen Flughafenbetriebsge
seIlschaften als Treuhänder die für den Flugbe
trieb notwendigen Anlagen (insbesondere Bewe
gungsflächen, Flugsicherungsanlagen und Abferti
gun:gs- und Betriebsgelbäudie) errichten. Diese An
lagen stehen nicht im Eigentum der Betriebsge
seIlschaften, sondern im Miteigentum der an ih
nen beteiligten drei Gebietskörperschaften und 
stellen daher bei diesen ein abgetrenntes 50n
dervermögen dar. Sobald die Flughafenbetriebs
gesellschaften finanziell in der Lage sind, die Ab
schreibungen dieser Anlagewerte zu verdienen, 
wird dieses sogenannte Treuhandvermögen von 
ihnen zum Teil oder zur Gänze erworben oder, 
wie bei der Flughafen Wien Betriebsgesell
schaft m. b. H., in das Betriebsvermögen einge
bracht. 

Einnahmen 
Die Einnahmen resultieren aus Zinsen, die 

durch die nicht sofortige Verwendung einzelner 

Eigentum der Republik österreich übergegangen. 
Die - restlichen Erlöse aus dieser nahezu voll
ständig liquidierten Vermögensmasse fließen dem 
Bundeshaushalt zu und werden wie folgt verrech
net: Erlöse aus unbeweglichem Vermögen beim 
Ansatz 2/54607 -Post 0001/002 und -0002/002, 
Erlöse aus beweglichem Vermögen beim Ansatz 
2/54507. Ebenso werden die Erträgnisse aus sol
chen Vermögenswerten und deren Verwaltungs
kosten beim Titel 545 verrechnet. 

Einnahmen gemäß WS~hG 
Auf Grund des Bundesgesetzes vom 18. De

zember 1956, BGBL Nr. 275, lebten,gewisse For
derungen des Bundes gegen Kreditinstitute und 
Versicherungsunternehmungen wieder auf. 

Erblose Nachlässe, 
Abgabenüberzahlungen 
und Verwahrnisse 

Als weitere Einnahmen sind Einziehungen zum 
Bundesschatz von erblosen Nachlässen auf Grund 
des § 760 ABGB, von Abgabenguthaben und 
von nicht beanspruchten Verwahrnissen veran
schl~gt. Mit diesen Einnahmen korrelieren Aus
gaben, welche aus der Rückzahlung von zum 
Bundesschatz eingezogenen Beträgen entstehen 
und infolge nicht beeinflußbal'er Willenserklä
rungen der Anspruchberechlligten nur schwer 
präliminierbar sind. 

Titel 546 Unbewegliches Buildesvermögen 

1979 *) 
1980 *'f) 
198P") 

Unterschiede der Gebarung 

Sachaufwand Einnahmen 
Mill. ,5 

123'9 
6'4 
9'0 

1137 
86'5 

161'6 

über die unterschiedliche Höhe der Einnahmen 
in den Jahren 1979 bis 1981 gibt die nachste
hende übersicht Aufschluß: 

1979 *) 1980 **) 1981··) 
Mil!. 5 

5'9 1'0 0'0 
37-3 50'1 51'1 
69'4 103'9 103'9 

Teiibeträge der oben erwähnten Miteigentums- Militärisme Liegensmaften . 
anteile infolge langsameren Baufortschrittes auf- Liegensmaftstausm . • . . 
laufen. Diese Zinsen werden mit den jeweiligen, Sonstige Veräußerungen 
Einzahlungsverpflichtungen der drei, Gesell- Sonstige Einnahmen .. -.:.... -""",,:"~=-""",,:"~~-::-;-:;"7-1'1 6'6 6'6 

schafter aufgerechnet. Summe.;....;,.. __ ....... _____ .,..-_ 113-7 161'6 161'6 

Titel 545 Einziehungen zum Bundesschatz 

1979 *) 
1980 **) 
1981 *~) 

Sachaufwand Einnahmen 
. MiIl.S 

2'9 
n 
47 

45'9 
41'4 
42'9 

Paragraph 2/5450 Verwertung verfallener Ver
mögenschaften 

Ehem. NS-Yermögen 

Das ehemalige NS-Vermögen ist auf Grund 
des Verbotsgesetzes, StGBl. Nr. 13/1945, in das 

*) Erfolg. 
'--';-) Bundesvoranschlag. 

10 Arbelts(Amls)behell zum BUDdesliuaDZflQ6tz 

Einnahmen 

Alle Rechtsgeschäfte über Verfügungen (Ver
äußerung und Belastung) über unbewegliches 
Bundesvermögen bedürfen nach der derzeitigen 
Rechtslage, sofern nicht eine gesetzlich!! Ver
fügungsermächtigurig erforderlich ist, im Sinne 
des Art. XI des BUnldesfil1ianz,gesetzes der Zu
stimmung des Bundesministers für Finanzen. 

Gemäß Art. XI Abs. 1 des Bundesfinanz
gesetzes ist die Verfügungsermächtigung des 
Bundesministers für Finanzen über unbeweg
liches Bundesvermögen sowohl an bestimmte 

,,) Erfolg. 
**) Bundesvoransmlag. 
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146 Kapitel 54 - Titel 546 und 547 - Haftungsübemahmen des Bundes 

Wertgrenzen als auch an bestimmte Verwen
dUligszwecke gebunden. Bei dem für die Wert
grenzen im Sinne des Art. XI Abs. 2 maßgeben
den Schätzwert könrien allfällige Aufwendungen 
des Erwerbers oder hypothekarische Belastungen 
berücksichtigt werden. Die Ermächtigung des 
Bundesministers für F,inanzen nach Art. XI Abs. 2 
des Bundesfinanzgesetzes umfaßt das Recht zu 
entgeltlichen und unentgeltlichen Verfügungen. 

Weitere Ermächtigungen für die Veräußerung 
von unbeweglichem Bundesvermögen enthalten 
das Vermögensverfallsgesetz, BGBL Nr. 213/1947 
in der Fassung BGBl. Nr. 285/1~55, und die Ve=
mögensverfallsamnestie, BGBl. Nr. 155/1956 In 

der Fassung BGBL Nr. 45/1958, 7/1962 und 173/ 
1962. 

Die Einnahmen aus unbeweglichem Bundes
vermögen beim Titel 2/546 ergeben sich aus 
Veräußerungserlösen und aus Vergütungen gemäß 
§ 30 Abs. 3 der Bundeshaushaltsverordnung 
(BGBI. Nr. 118/1926) und aus Entgelten für Be
lastungen von Grundstücken, in beiden Fällen 
aus dem ,gesamten Bereich der Hoheitsverwaltung, 
weiters 'aus im Bereich des Finanzressorts an
fallenden Bestandzinsen (Nutzungen usw.). Der 
institutionellen Gliederung des Budgebs entspre
chend werden Einnahmen aus solchen Belastun
gen und Bestandzinsen bei den die zugehörigen 
Liegenschaften verwaltenden Ressorts. (Bundes
betrieben) veranschlagt. 

Als "Belastungen" sind nachstehende Einnah
men aus bundeseigenen Liegenschaften zu ver
rechnen: 

Bauzinse infolge Belastung unbeweglichen Bun
deseigentums mit Baurechten; 

Einnahmen aus der Belastung mit Dienstbar
keiten. 

Als "Nutzungen" sind Einnahmen aus bundes
eigenen Grundstücken 0 h n e Gebäudezugehörig
keit zu verrechnen: 

Bestandzinse ohne Rücksicht auf die Vertrags
dauer (Miet- und Pachtzinse, Benützungs
zinse, Anerkennungszinse); -

Erlöse aus ·dem Verkauf von Gr,as, Obst, Holz, 
Flußkies u. dgl.; 

Inanspruchnahme von Bundesstraßengrund 
durch Dritte. 

Ausgaben 

Bei diesem Titel sind die mit der Veräußerung 
von unbeweglichem Bundeseigentum zusammen
hängenden Kosten (z. B. Schätzkosten, Abgaben) 
sowie Rüd,ersätze für Veräußerungen aus den 
Vorjahren veranschlagt. 

Weiters sind bei diesem Titel Vergütungen 
gemäß § 30 (3) BHV zu veranschlagen, d. s. 
Zahlungen für übertragungen von uhbeweg~ 
lichem Bundesvermögen aus der Benützung und 
Verwaltung der Bundesbetriebe in jene der 
Hoheitsverwaltung, mit Ausnahme der übertra-

gung in die Benützung und Verwaltung der Bun
desstraßenverwaltung. 

Titel 547 l!aftungsübernahmen des Bundes 

1979 ") ............... . 
1980 >",) ..........•..... 
1981 ~"') ............... . 

Sachaufwand Einnahmen 

2.058"5 
1.921'0 
1.883"3 

Mill. S 
1.500'8 
1.110'2 
1.400'3 

Für eine Haftungsübernahme durch den Bund 
ist jeweils eine sondergesetzliche Grundlage erfor
derlich, soweit nicht das jeweilige Bundesfinanz
gesetz für bestimmte Haftungsübernahmen 
(z. B. Bundesfinanzgesetz für das Jahr 1981, 
BGBl. Nr. 1, Artikel IX) eine entsprechende 
Regelung trifft. 

Mit Stichtag 31. Dezeinber 1979 ergibt sich 
folgendes Bild: 

Mill. S 
Gükiger Rahmen (auf Grund diverser 

gesetzLicher Ermächtilgungen) ...... 527.449 
übernommene Haftungen .......... 324.829 
Für weitere Haftungsübernahmen 110ch 

zur Verfügung .................. 202.620 

Das Haftungsobligo des Bundes per 
31. Dezember 1978 in Höhe von .. 268.393 

hat sich im Jahre 1979 durch neue 
HaftU1lgsübemahmenum ......... 127.956 

erhöht und durch Teilrückzahlung·en der 
Kredite um ...................... 71.520 

vermi11ldert,sodaß das Hahungsobligo 
des Bundes per 31. Dezember 1979 324.829 

beträgt. 

Gesetzliche Grundlagen 

Haftungen des Bundes als Bürge und Zahler 
gemäß § 1357 ABGB für Anleihen der Elektri
iitätswirtschaft (Energieanleihen): 

BGBL Nr. Nominale 
MiIl. S 

50/1953 662 
58/1955 .... 1.000 
75/1957 .. 32) 594 
48/1958 .... 546 

176/1959} 38 
269/1959 ) 1.026 
223/1960 .... 1.000 
273/1961 780 
197/1962 ·600 
287/1963 500 
291/1964 400 
168/1965 600 

,.) Erfolg. . 
,: .• :.) Bundesvoranschlag. 

BGBI. Nr. 
Nominale 

Mill.S 

93/1966 1.500 
153/1967 1.700 
230/1968 .. 34) 3.200 
110/1969 .. 34) 3.000 
326/1970 .. 34) 4.200 
225/1972 .. 84) 4.800 
578/1973 .. 34) 10.000 
789/1974 .. 34) 8.000 
294/1975 .. 34) 25.000 
139/1978 .. 34) 25.000 

59/1979 .. 34) 25.000 

32) In der Fassung 175/1957. 
33) Hievon für die Sl/40/oige Energie-Konversions

anleihe 1959 126 Millionen Schilling. 
S4) In die Haftungssumme sind die Zinsen und 

Kosten einzurechnen; es entfällt sohin die Hälfte 
dei' Haftungssumme auf das Kapital und die Hälfte 
auf Zinsen und Kosten. 
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Kapitel 54 - Titel 547 - Haftungsübernahmen des Bundes 147 

Haftungsobligo des Bundes zum 31. Dezember 
1979 insgesamt: 33.044,944.13170 Schilling; 

BGBL Nr. 87/1955, betreffend die übernahme 
von Ausfallshaftungen durch den Bund für Kre
dite zur Errichtung von Zollfreizonen, u. zw. 
als Bürge gemäß § 1346 ABGB Haftungslimit 
200,000.000 Schilling. Haftungsobligo des Bundes 
31. Dezember 1979: 18,504.54370 Schilling; 

BGBL Nr. 159/1955 (Garantiegesetz 19S5), be
treffend Ausfallshaftung des Bundes als Bürge 
gemäß § 1346 AißGB Haftungslimit 800,000.000 
Schilling. Haftungsobligo des Bundes zum 
31. Dezember 1979: 3,000.000 Schilling; 

BGBl. Nr. 239/1958 für Haftungen des Bundes 
als Bürge ullid Zah1.er gemäß § 1357 ABGB (Ge
setzliches Limit gemäß BGBL Nr. 66/1959 
350,000.000 US-Dollar. Haftungsobligo des Bun
des zum 31. Dezember 1979: 38,585.000 US
Dollar = 493,888.000 Schilling); 

Haftungen für Investitionskredite land- und 
forstwirtschaftlicher Betriebe im Ausmaß von 
50 bzw. 60%, ab dem Jahre 1968 ausschließlich 
50%, des "aushaftenden Kreditbetrages: 

Darlehens- Darlehen,. 
BGB!. Nr. rahmen BGBI. Nr. rahmen 

Mill. S Mil!. S 

1/1959 "300 1/1971 800 
1/1960 600 1/1972 800 
1/1961 900 1/1973 800 
1/1962 700 1/1974 800 

94/1963 700 1/1975 800 
1/1964 700 1JH76 800 
1/1965 800 1/1977 800 

87/1966 800 1/1978 800 
1/1967 800 1/1979 800 
1/1968 800 1/1980 800 
1/1969 800 1/.1981 800 
1/1970 ..... 800 

Haftungsobligo des Bundes zum 31. Dezember 
1979 insgesamt: 1.628,980.145'82 Schilling; 

BGBL Nr. 1/1960, betreffend die Haftung des 
Bundes als Bürge und Zahler gemäß § 1357 
ABGB bis zur Höhe von 500 Millionen Schilling 
für Darlehen, die von verstaatlichten Unter
nehmen und Unternehmen, im denen der Bund 
beteiligt ist, aufgenommen werden (Haftungs
obligo des Bundes zum 31. Dezember 1979: 
61,651.298 Schilling); 

Haftungen für Darlehen, die von Unterneh
men, an denen der Bund beteiligt ist, aufgenom
men wurden: 

Darl.hens. Darlehens· 
BGB!. Nr. rahmen BGB!. Nr. rahmen 

Mil!. S Mill. S 

1/1961 200 94/1963 150 
1/1962 ...... . 150 1/1964 ....... 150 

Haftungsobligo des Bundes zum 31. Dezember 
1979 insgesamt: 19,575.003 Schilling; 

Haftungen des Bundes für Allleihen der Wohn
baufonds: 

ßGß!. Nr. Nominale 
"BGBI. Nt. 

Nominale 
Mill. S MiI!. S 

1/1962 240 1/1967 700 
1/1964 400 1/1968 •. " ..• 35) 500 

1/1965 600 1/1969 .•... 36) 300 

87/1966 700 

Haftungsobligo des Bundes zum 31. Dezember 
1979 insgesamt 170,751.000 Schilling; 

BGBL Nr.74/1962, betreffend die Haftung des 
Bundes als Bürge und Zahler gemäß § 1357 
ABGB (Gesetzliches Limit 120,000.000 US
Dollar. Haftungsobligo des Bundes zum 
31. Dezember 1979: 27,882.470'19 US-Dollar = 
356,895.618'48 Schilling); 

BGBl. Nr. 143/1962. in der FassungBGBl. 
Nr. 24/1973, 664/1976, 280/1978 und 520 a/1979 
betreffend die Ausfallsbürgschaft für Kredite, die 
einem Sparer gemäß §§ 7 und 8 des obigen Ge
setzes von Kreditunternehmungen gewährt wer
den; Haftungsobligo des Bundes zum 31. Dezem
ber 1979: 38,460.351'86 Schilling; 

BGBL Nr. 159/1963 (§ 1), betreffend die 
Rückbürgschaft des Bundes gegenüber dem Land 
Baden-Württemberg für ein Darlehen an die 
"österreich ische Elektrizitäts-Wirtschafts AG" 
(Verbundgesellschaft) bis zu einem Höchstbetrag 
von 25,000.000 Deutsche Mark (Haftungsobligo 
des Bundes zum 31. Dezember 1979: 
19,605.904'13 Deutsche Mark = 141,162.50974 
Schilling) ; 

BGBL Nr. 159/1963 (§ 2), betreffend die Haf
tung des Bundes als Bürge und Zahler gemäß 
§ 1317 ABGB für eine Anl,eihe aru die "Tauern
kraftwerke AG" bis zu einem Höchstbetrag von 
50,000.000 Schweizer Franken, sowie für einen 
von der gleichen Gesellschaft zur Vorfinanzierung 
dieser Anleihe aufzunehmenden Kredit bis zur 
Höhe von 30,000.000 Schweizer Franken (Haf
tungsobligo des Bundes zum 31. Dezember 1979: 
38,038.000 Schilling); 

BGBL Nr. 117/1964 (Atomhaftpflichtgesetz), 
betreffend die Schadloshaltung des Haftpflichti
gen durch den Bund (Schadloshaltung bis 500 Mil
lionen Schilling). Haftungsobligo des Bundes zum 
31. Dezember 1979: 130,000.000 Schilling; 

35) In Art. VII Abs. 1 Z. 3 und 4 des Bundes
finanzgesetzes für das Jahr 1968 sind für die beiden 
Wohnbaufonds Haftungsermächtigungen von zusam
men 1000 Millionen Schilling enthalten, wovon 
500 Millionen Schilling auf das Kapital und 500 Mil
lionen Schilling auf Zinsen und Kosten entfallen. 

30) In Art. VII Abs. 1 Z. 3 und 4 des Bundesfinanz
gesetzes für das Jahr 1969 sind für die beiden Wohn
baufonds Haftungsermädltigungen von zusammen 
600 Millionen Schilling enthalten, wovon 300 Mil
lionen Schilling auf das Kapital und 300 Millionen 
Schilling auf Zinsen und Kosten entfallen. 
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BGBL Nr.135/1964 in' der Fassung BGBL 
Nr. 224/1967, 443/1969, 306/1971 und 638/1975, 
betreffend die Haftung des Bundes als Bürge und 
Zahler gemäß § 1357 ABGB für von der 
"Brennerautobahn AG" aufzunehmende Kredite 
bis zu einem Betrag von 6.400,000.000 Schil
ling 37) (Haftung,sobligo des Bundes· zum 
31. Dezember 1979: 2.017,708.751'22 Schilling); 

BGBL Nr. 168/1964 (§ 1) in der Fassung BGBL 
Nr. 415/1969, betreffend die Haftung des Bundes 
als Bürge und Zahler gemäß § 1357 ABGB für 
Anleihen oder Kredite an die "Oesterreichisch
Alpine Montangesellschaft" (nunmehr "Ver
einigte österreidlische Eisen- und Stahlwerke
Alpine Montan AG") bis zu einem Gegenwert 
von insgesamt 600,000.000 Schilling in fremder 
oder in inländischer Währung (Haftungs
obligo des Bundes zum 31. Dezember 1979: 
213,773.840 Schilling); 

BGBL Nr. 200/1964 (Ausfuhrförderungsgesetz 
1964), in der Fassung BGBL Nr. 267/1980, be
treffend' die Haftung des Bundes für Ausfuhr
geschäfte von Erzeugungs- und Handelsunter
nehmungen bzw. als Bürge für den Akzeptanten 
für Wechselkredite von Kreditinstituten (Haf
tungslimit 250 Milliarden Schilling. Haftungs
obligo des Bundes zum 31. Dezember 1979: 
162.004,785.425 SchiUing). 

BGBL Nr. 196/1967 (Ausfuhrfinanzierungs
förderungsgesetz 1967), in der Fassung BGBI. 
Nr. 268/1980, betreffend die Haftung des 
Bundes in Form von Garantien für von der 
"österreichischen Kontrollbank Aktiengesell
schaft" durchzuführende Kreditoperationen zur 
Erleichterung der Finanzierung mittel- und lang
fristiger Ausfuhrgeschäfte, für die eine Haftung 
des Bundes gemäß Ausfuhrförderungsgesetz 1964, 
BGBL Nr.200, in der Fassung BGBL Nr. 267/ 
1980 übernommen. wurde (Haftungslimit: 
125 Milliarden Schilling. Haftungsobligo des 
Bundes zum 31. Dezember 1979: 62.242,350.851'37 
Schilling) ; 

BGBI. Nr. 335/1970 betreffend die Haftung 
des Bundes als Bürge und Zahler gemäß 
§ 1357 ABGB für Kreditopel'lationen der 
"Austrian Airlines - österreichische Luftver
kehrs-AG" (AUA-Finanzierungsgesetz) bis zu 
einem Betrag von 1900 Millionen Sdlilling 38). 
Haftungsobligo des Bundes zum 3-1. Dezember 
1979: 177,318.895~36 Schilling; 

87) In die Haftungssumrne sind die Zirisen ~nd 
Kosten einzuredmen'; auf die ausgewiesene Haftungs
summe entfällt sohin die Hälfte auf das Kapital und 
die Hälfte auf Zinsen und Kosten. . 

38) Von der ausgewiesenen Haftungssumme ent
fällt ungefähr 6r:i1/o auf' das Kapital und 4r:i1/o auf 
Zinsen und Kosten. 

BGBL Nr. 293/1964, in der Fassung BGBL 
Nr. 81/1967, 206/1967 und 256/1968, betreffend 
die Haftung des Bundes als Bürge und Zahler 
gemäß § 1357 ABGB für von der "Felbertauern
straße AG" aufzunehmende Kredite bis zu 
einem Betrag von 354,000:000 Schilling (Haf
tungsobligodesBundes zum 31. Dezember 1979: 
262,621.303'20 Schilling); . 

BGBL Nr. 83/1967, in der Fassung BGBL 
Nr. 211/1969 und 26/1971, betreffend die Haf
tung des Bundes als Bürge und Zahler gemäß 
§ 1357 ABGB für Anleihen, Darlehen und son
stige Kredite der "EUN-Union Aktiengesell
schaft für elektrische Industrie" bis zu einem Be
trag von 1580 Millionen Schilling 39) (Haftungs
obligo des Bundes Zum 31. Dezember 1979: 
248,925,838'52 Schilling); . 

BGBL Nr. 252/1967 in der Fassung BGBL 
Nr: 414/1969, betreffen~ die Haftung . des 
Bundes als Bürge und Zahler gemäß § 1357 
ABGB für Finanzoperationen der "österreichi
schen Stickstoffwerke Aktiengesellschaft" (nun
mehr "Chemie Linz AG") bis zu einem Betrag 
von 1.400,000.000 Schilling 39) (Haftungsobligo 
des Bundes zum 31. Dezember 1979: 
176,210.424'03 Schilling); 

Haftungen des Bundes für Finanzoperationen 
(Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite) des 
"Wasserwirtschaftsfonds" : 

BGB\. Nr. 
Haf[Uflj\ssumme 

M' . S BGB!. Nr, Haft1firisumme 
'I. S 

1/1968 300 39) 1/1975 .... 1200 39) 

1/1969 600 39) 1/1976 1200 39) 

1/1970 . 700 39) 1/1977 2400 39) 

1/1971 800 39) 1/1978 4000 39) 

1/1972 '" .1000 39) 1/1979 4000 39) 

1/1973 ' .... 1000 39) 1/1980 ..... 4000 39) 

1/1974 .... 1200 Sg) 1/1981 4000 39) 

(Haftungsobligo . des Bundes ~um 31. Dezember 
1979: 7.010,730:762'97 Schilling); 

BGBI. Nr. 23111968, betreffend die Haftung 
des Bundes als Bürge und Zahler gemäß § 1357 
ABGB für Anleihen, Darlehen und sonstige Kre
dite der "Dachstein-Fremdenverkehrs-Aktien
gesellschaft" bis zu einem Gesamtbetrag (Gegen~ 
wert) . von 45 Millionen Schilling 39) (Haftungs
obligo des Bundes zum 31. Dezember 1979: 
9,396.578'8 SdlilIing); 

BGBI. Nr. 233/1968 in der Fassung BGBI. 
Nr. 28/1971, betreffend die Haftung des Bundes 
als Bürge und Zahler gemäß § 1357 ABGB für 
Anleihen, Darlehen .undsonstige Kredite der 
"Vereinigte Österreichisdl,e Ei&en- und Stahl-

39) In die Haftungssumme sind die Zinsen und 
Kosten einzuredmen; auf die ausgewiesene Haftungs
summe entfällt sohiri die Hälfte auf das Kapital und 
die Hälfte auf Zinsen und Kosten. 
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werke Aktiengesellschaft" (nunmehr "Vereinigte 
österreichische Eisen- und Stahlwerke-Alpine 
Montan AG") bis zu einem Gesamtbetrag (Ge
genwert) von 1330 Millionen Schilling 39) (Haf
tungsobligo des Bundes zum 31. Dezember 1979: 
127,075.801 Schilling); 

BGBl. Nr. 234/1968, betreffend die ,Haftung 
des Bundes als Bürge und Zahler gemäß § 1357 
ABGB für Anleihen, Darlehen und sonstige 
Kredite der "ösoerreichische Automobil
Fabriks-Aktiengesellschaft" (nunmehr "öster
reichische Automobilfabrik öAF Gräf 
& Stift AG") bis ZJU einem Gesamtbetrag .(Ge
genwert) von 50 Millionen Schilling 39) (Haf
tungso bligo des Bundes zum 31. Dezember 1979: 
10,056.851"25 Schilling); 

BGBl. Nr. 396/1968 in der Fassung BGBl. 
Nr. 27/1971, betreffend die Haftung des 
Bundes als Bürge und Zahler gemäß § 1357 
ABGB für Anleihen; Dadehen UIl!d son>stige 
Kredite .der österreichischen Rundfunk Gesell
schaft mbH." bis zu einem Gesamtbetrag (Ge
genwert von 1200 Millionen Schilling 39) (Haf
tungsobligo des Bundes zum 31. Dezember 1979: 
112,755.086'69 Schilling); 

BGBl. Nr. 56/1969 in der Fassung BGBl. 
Nr. 54/1971 und 461/1971, betreffend die über~ 
nahme von Bürgschaften (Nachbürgschaften) des 
Bundes gegenüber diversen Kreditgebern für 
Ausfallsbürgschaften (Vorbürgschaften), die die 
"Entwicklungs- und Erneuerungsfonds-Gesell
schaft mbH." für von diesen Kreditgebern an 

a) inländische private oder verstaatlichte 
Unternehmungen, 

b) Unternehmungen und Einrichtungen der 
inländischen Fremdenverkehrswirtschaft 
und 

c) Unternehmungen und Einrichtungen der 
inländischen Verkehrswirtschaft 

gewährte Darlehen und Kredite in Schilling
währung übernimmt. 

Der ausstehende Gesamtbetrag der Nadlbürg
schaften einschließlich Zinsen und Kosten (Ge
samthaftungsbetrag) d~rf für Kreditnehmer a) 
und c) 2000 Millionen Schilling, für Kreditneh
mer b) 500 Millionen Schilling nicht übersteigen 
(Haftungsobligo des Bundes zum 31. Dezember 
1979: 1A86,424.35872 Schilling); 

BGBl. Nr. 56/1969 in der Fassung BGBI. 
Nr. 54/1971 und 461/1971, betreffend die Haf
tung des Bundes in Form von Garantien für von 
inländischen Kreditunternehmungen durchzu
führende Kreditoperationen, deren Erlös zur 
Finanzierung von Entwicklungs- und Erneue-

19) Siehe Seite 148. 

rungsinvestitionen verwendet wird bis zum 
Gesamtbetrag von 1250 Millionen Schilling 
(Haftungsobligo des Bundes zum 31. Dezember 
1979: 50,000.000 Schilling); 

BGBl. Nr. 115/1969 in der Fassung BGBl. 
Nr. 25/1.971, 114/1973, 639/1975 und 143/1976 
betreffend die Haftung des Bundes als Bürge und 
Zahler gemäß § 1357 ABGB für von der "Tauern
autobahn AG" aufzunehmende Kredite bis. zu 
einem Betrag von 30.080 Millionen Schilling 39) 
(Haftungsobligo des Bundes zum 31. Dezember 
1979: 20~343,135.762·21 Schilling); . 

BGBl. Nr. 210/1969, betreffend die Haftung 
des Bundes als Bürge und Zahler gemäß § 1357 
ABGB für Darlehen und sons:tige Kredite der 
"Schoeller-Bleckmann Stahlwerke Aktiengeselle 
schaft" (nunmehr "Vereinigte Edelstahlwerke 
AG") bis zu einem Betrag von 150 Millionen 
Schilling 39) (Haftungsobligo des Bundes zum 
31. Dezember 1979: 69,028.379'55 Schilling); 

BGBl. Nr. 298/1969 in der Fassung BGBl. 
Nr. 233/1971 und 731/1974, betreffend Ausfalls
bürgschaften des Bundes für Darlehen und Kre
dite zur Verbesserung der Besitzstruktur bäuer
licher Betriebe bis zu einem, Betrag von 
500 Millionen Schilling; (Haftungsobligo des 
Bundes zum 31. Dezember 1979: 70,974.564'69 
Schilling) ; 

BGBL Nr. 23/1967 in der Fassung BGBl. 
Nr. 47/1970, betreffend die Haftung des Bundes 
als Bürge und Zahler g.emäß § 1357 ABGB für 
Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite der 
"österreichische IndustrieV'erwaltungs-Aktien
gesellschaft" bis zu einem Betrag von 2000 Mil
lionen Schilling 39) (Haftungs obligo des Bundes 
zum 31. Dezember 1979: 888,271.037'50 Schil
ling); 

BGBl. Nr. 435/1971, betreffend die. Haftung 
des Bundes als Bürge und Zahler gemäß § 1357 
ABGB für Anleihen, Darlehen und sonstige Kre
dite der "Oesterreichisch-Alpine Montangesdl
schaft" (nunmehr "Vereinigte östJerreichische 
Eisen- und Stahlwerke-Alpine Montan AG") 
bis z,u eiIl!em Betrag von 1330 Millionen Schil
ling 39) (Haftungsobligo des Bundes. zum 3 L De
zember1979: 634,227.877'47 Schilling); 

BGBI. Nr. 479/1971 in der Fassung BGBl. 
Nr. 640/1975 und 335/1978, betreffend die Haf
tungdes Bundes als Bürge und Zahler gemäß 
§ 1357 ABGB für von der "Pyhrn-Autobahn AG" 
aufzunehmenden Kredite bis zu einem Betrilg von 
22.800 Millionen Schilling 39) (Haftungsobligo des 
Bundes zum 31. Dezember 1979: 
5.625,818.439'65 Schilling); 

39) Siehe Seite 148. 
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BGEI. Nr. 150/1972 in der Fassung BGEI. EGBI. Nr. 420/1974 in der F.assung BGBI. 
Nr. 87/1975 und 315/1979, betreffend die Haf- Nr. 60/1979, hetreffend die Haftung des Bundes 
tung des Bundes als Bürge und Zahler gemäß als· Bürge und Zahler gemäß § 1357 ABGB für 
§ 1357 ABGB für Finanzoperationen der "Inter- Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite zur 
nationales Amtssitz- und Konferenzzentrum Ermöglichung a1gerischer Erdgaslieferungen an 
Wien AG" bis zu einem Betrag von 9800 Mil- tlsterreich (Erdgasanleihegesetz 1974) bis zu 
lionen Schilling 39) (Haftungsobligo des Bun- einem Betra,g von 7.000 Millionen Schil1linog 39); 
des zum 31. Dezember 1979 : BGBL Nr. 788/1974 in der Fassung BGBI. 
4.726,906.243'62 Schilling); Nr. 45/1979, betreffend die Haftung des Bundes 

BGBI. Nr. 174/1972 in der Fassung BGBL als Bürge U1l!d Zahler .gemäß § 1357 ABGB für 
Nr. 265/1975 und 558/1979, betreffend die Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite der 
Haftung des Bundes als Bürge und Zahler gemäß "ELIN~Union Aktiengesellschaft für elektrische 
§ 1357 ABGB für Anleihen, Darlehen und son- Industrie" his zu einem Betrag von 1600 Mil
stige Kredite der "Intercontainer" - Internatio- lionen Schilling 39) (Haftungsoibliogo des Bundes 
nale Gesellschaft für den Transcontainer Verkehr zum 31. Dezember 1979: 922,027.852'66 Schil
bis zu einem Betrag (Gegenwert) von 500 Mil- ling); 
lionen belgischen Francs 39) (Haftungsobligo des 
Bundes zum 31. Dezember 1979: BGBI. Nr. 2'95/1975 in ,der Fassung BGBI. 
52,762.932'05 Schilling); Nr. 83/1979, -betreffend die Haftung des Bundes 

BGBI. Nr. 263/1972,' betreffend die Haftung a) als Bürge und Zahler gemäß § 1357 ABGB 
des Bundes als Bürge und Zahler gemäß § 1357 für Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite der 
ABGB für Anleihen, Darlehen und sonstige "tlsterreich,jschen Industrieverwaltungs AG", 
Kredite der "Vereinigte Metallwerke Ranshofen- h) gemäß § 1348 ABGB für Hafiwn~en, die 
Berndorf AG" bis zu einem Betrag von 665 Mil- die tlIAG für Kreditoperationen rihrer Tochter-
lionen Schilling an Kapital und 505'5 Mil1ionen~esellscha~ten übernimmt . 
Schilling an Zinsen und Kosten (Haftungsobligo (tlIAG-Anleihegesetz) bis zu einem Betrag von 
des Bundes zum 31. Dezember 1979: 10.000 Millionen Schilling 39) (Haftungsoibligo des 
630,101;773'54 Schilling); Bundes zum 31. Dezember 1979: 

BGBI. Nr. 113/1973 in der Fa~sung BGBL 3.866,206.261'30 Schilling); . 

Nr. 625/1976 und 316/1979, betreffend die Haf- BGBI. Nr. 156/1976, betreffend die Haftung 
tung des Bundes als Bürge und Zahler gemäß des Bundes als Bürge und Zahler gemäß § 1357 
§ 1357 ABGB für Kreditoperationen der "Arl- ABGB für Anleihen, Darlehen und sonstige Kre
berg Straß,entunnel AG" bis zu einem Betrag dite der "Chemie Linz AG" (Chemie _ Anleihe
von 12.000 Millionen SchiIIing a9) (Haftungs- gesetz) bis zu einem Betrag von 2000 Millionen 
obligo des Bundes zum 31. Dezember 1979: SchiUing a9) (Haf,tungsobligo ,des Bundes zum 
8.975,100.337'12 Schilling); 31. Dezember 1979: 1.083,023.777'11 Schilling); 

BGBL Nr. 116/1973, betreffend die Haftung 
des Bundes als Bürge und Zahler gemäß § 1357 Haftungen desB·undes für die Beschädigung 
ABGB für Darlehen und sonstige Kredite der i und den Verlust besonders wertvollen Ausste1-
"Flughafen Wien Betriebsges. m. b. H." bis zu lungsgutes: 
einem Betrag von 450 Millionen Schilling 39) • 
(Haftungsobligo des Bundes zum 31. Dezember 
1979: 305,904.424'40 Schilling); 

BGBL Nr. 57911973, betreffend die Haftung 
des Bundes als Bürge und Zahler gemäß § 1357 
ABGB für Anleihen, Darlehen und sonstige Kre
dioe der "Ver,einigte ÖSllerreichische Eisen- und' 
Stahlwerke-Alpine Montan AG" bis zu einem' 

BGBl. Nr. 

1/1977 
1/1978 
1/1979 

1/1980 
1/1981 

Haftungssumme 
Mill. S 

.......................... 50 
3'00 
300 
300 
300 

Betrag von 4.000 Millionen Schilling S9) (Haf- (Haftungsolhligo des Bunides ZIU1ll 31. Dezember 
tungsobligo des Bundes zum 31. Dezember 1979: 1979: 17,879.400 Schilling); 
616,034.025 Schilling); BGBL Nr. 161/1977, betreff·end die Haf,tung 

BGBL Nr. 185/1974, betreffend die Haftung des Bundes als BÜI-:ge und Zahler gemäß § 1357 
des Bundes als ,Bürge und Zahler gemäß § 1357 ABGB für Anleihen, Darlehen und somtige Kre
ABGB für Darlehen und sonstige Kredite der dite ,der "Erdöl-LagergeseIlscha~t m.b.H." (Erd
"Axamer Lizum Aufschließungs . AG" bis zu ölbevorratungs-Förderungsgesetz) bis zu einem 
einem Betrag von 72 MilLionen Schilling 39) (Haf- Betrag von 8000 Millionen Schilling 39) (Haf
tungsobligo des Bundes zum 31. Dezember 1979: tungsobligo des Bundes zum 31. Dezember 1979: 
52,879.203'96 Schilling); . 2.599,930.75077 Schilling); 

39) Siehe Seite 148. 39) Siehe Seite 148. 
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BGBl. Nr. 296/1977 inder Fassung BGBl. 
Nr. 102/1979, hetreffend die HaftullJg des Bundes 
gemäß § 1348 ABGB für die von der "FillJanzie
rungsgarantie-Ges.m.h.H." übernommenen Ga
rantien (Garantiegesetz 1977) :bis zu einem Betrag 
von 6000 Millionen Schilling 39) (Haftungsobligo 
des Bundes zum 31: Dezember 1979: 
1.052,527.384'81 Schilling); 

BGBl. Nr. 296/1977 in der Fassung BGBl. 
Nr. 102/1979, hetreff.end die Haftung des Bun
des als Bürg1e uoo Zahler gemäß § 1357 ABGB 
für Kreditoperationen inländischer Kreditunter
nehmungen deren Erlös zur Binanzierung von 
Vorhaben verwendet wird, für die die "Finanzie
rungsgarantie Ges.m.b.H." die Garantie über
nommen hat, 'bis zum· Gesamtbetrag von 
6 000 Millionen Schilling 39). 

Unterschiede der Gebarung 

Für Zahlun,gen aus Inanspruchnahmi!ll auf 
Grund der übernommenen Haftung,en wurden 
gegenüber 1980 um rund 20 Millionen Schilling 
mehr veranschlagt. 

Im Jahre 1981 werden die Schadensfälle infolge 
der international instabile'n Wirtsc.~afts- und 
Währungslage das hohe Niveau beibehalten. 

usw. (geschätzt 1 300 Millionen Schilling) erfol
gen. Der darüber hin;llUJSgehende Alufwand 
für diese gesetzlichen V,erpflichtungen be
dingt den Einsatz zusätzlicher Haushaltsmittel, 
da die Reserven beim Rückstellungsfonds der 
österreichische Kontrollbank AG derzeit aus
geschöpft sind. 

Die Einnahmen, die ,im Zusammenhang' mit 
Bundeshaftungen anfallen, wurden gegenüber 
dem Voranschlag 1980 um rund 300 Millionen 
Schilling erhöht, da durch die auf Grund der 
Ausfuhrförderungsgesetz-Novelle 1978 (BGBl. 
Nr. 667/1978) erfolgte Erhöhung des Haftu1ngs
rahmens mehr Entgelte und Rückflüsse eingehen 
dürften. 

Für Inanspruchnahmen auf Grund des Aus
fuhrfinanzierungsförderungsgesetzes ist für Kurs
verluste, die sich infolge Paritätsänderung bei 
Finanztransaktionen in Fremdwährung ergeben 
werden, eine Vorsorge von rund 100 Millionen 
Schilling (1980 110 Millionen Schilling) erforder
lich. Da nach der Novelle zum AFFG 1967, BGBl. 
Nr. 668/1978, die sich infolge von Kursänderun
gen ergebenden Erträge zur Deckung von Kurs
verlusten zu verwenden sind, werden Kursge
winne in gleicher Höhe veranschlagt. 

Verursacht wird dies insbesondere wegen der 
Schwierigkeiten bei Geschäften mit der Türkei, 
dem Sudan, dem Iran und Zaire. Abschreibungen 

Die Bedeckung dieser Haftungsunanspruch
nahmenkiann nur zwrn 'Leil nach Maßgabe 
der hiefür z,weckgelmn1denen Entgelteingänge 

39) Siehe Seite 148. 

Gebarung 1979 bis 1981 

Im Jahre 1979 wurden aus Haftungsüber
nahmen nach dem Ausfuhrförderungsgesetz 
Regreßansprüche in Höhe von 253,000.000 Schil
ling abgeschrieben. Hievon betrugen die Schaden
zahlungen bei Kursrisikogarantien 117,000.000 
Schilling. 

1979*) 1980**) 1981**) . 
Haftungsübernahmen für Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 

Mill.S MilI.S Mill.S 

Ausfuhrfötderungsgesetze ................. 1.871'7 1'497'9 1.695'0 1.110'0 1.695'0 1.400'0 

Garantiegesetz 1955 4°) .................... 0·0 0'0 0'0 0·0 

Verstaatlichte Unternehmungen ............. 0'0 0'0 0'0 0'0 

Sonstige Unternehmen, an denen der Bund 
beteiligt ist ........................... 5'7 0'0 2'0 0'0 

Agrarinvestitionskredite ................... 1'0 0'0 1'0 0'0 

Übrige .. '" ............................. 116'4 2'9 110'3 0'2 60'3 0'3 

Bankanteil an Haftungsentgelten ........... 70'4 115'0 0'0 125'0 0'0 

Summe ••. 2.058'5 1.500'8 1.927'0 1.110'2 1.883'3 1.400'3 

~.) Erfolg. 
".,» Bundesvoranschlag. 

(0) Für ehemalige USIA-Betriebe. 
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152 Kapitel 54 - Titel 548 

Titel 548 Besondere Zahlungsverpflichtungen 
bzw. Forderungen Samaufwaod Einnahmen 

1979 *) 
1980 **) 
1981 **) 

. Mill. S 

. . . . . . . . . . . . .. 1.4637 
. .. . . .. . . . . ... 2.358'6 
.............. 2.713'2 

Unterschiede der Gebarung 

1657 
412'6 
436'1 

Di-e Ursachen der untersdüedlimen Höhe der 
Ausgaben in den Jahten 1979 bis 1981 können 
der nachfolgenden übersicht entnommen werden: 

1979·) 1980··) 1981··) 
Mill. S 

Verpflichtungen an 
ERP-Fonds ............. 6'7 6'7 6'6 

Schuldübernahme AUA ..... 50'9 48'-7 45'7 
Schuldübernahme DDSG ... 12'0 3'5 1'2 
Abgeltung an Donaukraft-

werke f. Aufwand im 
öffentl. Interesse ......... 402'8 375'4 453'0 

Internationales Amtssitz- und 
Konferenzzentrum Wien .. 850'0 900'5 

Sonstige Zahlungsverpflich-
tungen (Förderungen) .... 957'3 1.012'3 1.254'2 

Sonstige Zahlungsverpflich-
tungen (Aufwendungen) . 7'0 

Sonstige Zahlungsverpflich-
tungen (Aufwendungen) 
(V) (Ges. Verpflichtungen) 26'0 60'0 50'0 

Sonstige Schuldübernahmen. 1'0 2'0 2'0 

Summe ... 1.463'7 2.358'6 2.713'2 

Zahlungen gemäß BGBI. Nr. 237/1965 und 644/1975 
an den ERP-Fonds 

Gemäß BGBI. Nr. 237/1965 sind die ERP
Verbindlichkeiten von drei Unternehmu~gen 
des Kohlen- und Buntmetallbergbaues auf den 
Bund übergegangen. Hinsichtlim der stillgelegten 
Bergbaubetriebe Grünbach und Taudten ist die 
Verpflidttung !des BU11Jdes erlosch.en. Für jdie 
Kupferberg,bau Mitterberg Ges. m. b. H. hat der 
Bund Zahlungen in der Höhe von rund 6 Mil
lionen Sdtilling in 50 Jahresraten an den 'ERP
Fonds zu leisten. Als 15. Rate werden für 1981 
128.000 Schilling benötigt werden. 

Gemäß Artikel I des Bundesges-etz-es Nr. 644/ 
1973 sind die ERP-Verbindlidtkeiten von drei 
Gesellsdtaften des Kohlenbergbaues und der Fern
heizkraftwerk Pinkafeld Ges. m. b. H. auf den 
Bund als Alleinsdtuldner übergegangen. Die Til
gung erfolgt in 50 Jahresraten. Bei dem Betrag 
von 6'457 Millionen Sdtilling handelt es sim um 
die Jahresrate 1981 für Kapital und Zinsen. 

Abgeltung an Donaukraftwerke f. Aufwand im 
öffentI. Interesse 

Zur Durch!fiilhrung ides Aushauprogramms 
der Verbundgruppe werden neben der Zufüh
rung von Eigenkapital den Gesellsdtaftern jene 
Kosten abgegolten, die ihnen aus der Errichtung 
von nicht der Stromerzeugung dienenden Anla
gen, wie z. B. Schleusen, entstehen .. 

") Erfolg. 
'f*) Bundesvoranschlag. 

Der Beitrag zu den Kosten für das Kraftwerk 
Abwinden/Asten der österreidtismen Donau
kraftwerke AG wunde mit 1 400 MilLionen 
SdtilLing zuzüglim Umsatzsteuer lund Zwoismen
finanzierungskosten . festgeIegJt. Die AbSlt3ittung ist 
in zwölf Jahresraten in Aussidtt genommen. Als 
sechste Rate werden im Jahre 1981 354'1 Millio
nen Schilling veranschlagt. 

Der Bei-trag für das Kraftwerk Melk der 
österreidt.ismen Donaukraftwerke AG wUl'lde 
gemäß Ministerrat.'lbesdtluß vom 9. Mai 1978 mit 
1850 Millionen SchHling zu2lÜglidt Umsatzsteuer 
~lßJd Zwisdtenfinanzier-ungskosten festgdegt. Als 
dritte Rate werden im Jahre 1981 98'9 Millio
nen Sdtilli.ng veransdtlagt. 

Schuldübernahme AUA 

Das AUA-Finanzierungsgesetz BGBI. Nr. 335/ 
1970 sieht vor, daß der Bund die Verpflichtun
gen aus bundesverbürgten Krediten der AUA 
mit einem Kapitalbetrag von 46,225.000 DM 
samt Zinsen übernimmt. 

Für 1981 wurden 1,230.000 Sdtilling veran
sdtlaogt. 

Schuldübernahme DDSG 

Das Bundesgesetz über Maßnahmen zur Sanie
rung der Ersten Donau-Dampfschiffahrtsgesell
sdtaft, BGBI. Nr. 278/1973, sieht vor, daß der 
Bund die Verpflidttungen aus den bundesver
bürgten Krediten der DDSG mit einem Kapital
betrag von 97,080.959'04 Schilling und 
8,590.000 DM samt Zinsen übernimmt. 

Für 1981 wurden 1,230.000 Sdtilling veran
schlagt. 

Internationales Amtssitz- und 
Konferenzzentrum Wien,' A.G. 

Diese Gesellschaft hat als Bundesgebäude den 
Amtssitz internationaler Organisationen errich
tet. Der nun als "Internationales Zentrum 
Wien" bezeidmete Amtssitz intel'lnationaler 
Organisationen ist im August 1979 seiner Be
stimmung übergeben worden. Gemäß den Be
stimmungen des . IAKW -Finanzierungsgesetzes 
hat der Bund Ider Gesellsdtaft die Kosten !der 
Planung, Errichtung, Erha-ltung, Verwaltung und 
Finanzieru·ng des Internationalen Amtssitz- und 
Kon,fer-enzzentrums W~en in denim Gesetz ge
nannten Jahresbeträgen zu ersetzen. Diese haben 
in den Jahren 1972 und 1973 je 25-0 Millionen 
Schilli11Jg, 1974 und 1975 je 350 Millionen Sdtil
Iing, 1976 500 Millionen Sdtilling sowie 1977 
und 1978 je 600 M~1lionen Sdtilling hetragen. 
Nach der 2. Novelle zum IAKW-Finanzierungs
gesetz ist für das Haushaltsjahr 1980 ein Betrag 
von 850 Millionen Sdtilling und für das Haus
haltsjahr 1981 900 Millionen Smilling vorge
sehen. Ein Teil dieses Kostenersatzes ist dem 
Bund von der Stadt Wien zu refundieren (siehe 
Einnahmenansatz 2/54824). 
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Kapitel 54 -, Titel 548 153 

Aufgrundder mit den Vereinten Nationen 
und der IAEO zwischenzeitig geführten Ver
handlungen ist die Errichtung, eines Gemein
samen Fonds zur Finanzierung grpßerer Repa
raturen und Erneuerung im Internationalen 
Zentrum Wien vorgesehen. Die auf den Bund 
entfallende Jahresquote 1981 beträgt 
500.000 Schilling. 

Nach den mit der IAEO und der UNIDO 
geführten Verhandlungen und der von den Or
ganisationen erklärten Bereitschaft fließen die 
Mieterträgnisse aus Untervermietungen von 
Räumlichkeiten an kommerzielle Unternehmun
gen im Internationalen Zentrum Wien abzüg
lich der Betriebskosten dem Bund zu. Hieraus 
ist für das Jahr 1981 ein Betrag von 
1,000.000 Schilling zu erwarten. 

Sonstige Zahlungsverpflichlungen; Förderungen 

S t u die n 9 e seils c hof t für 0 u d i 0-
v i s u e 11 e Me die n G es. m. b. H. 

Bei der Studiengesellschatt für 'audiovisuelle 
Medien Ges.m.h.H., an ,der !der Bund mit 12'5% 
beteiligt ist, wenden ,für die AnkLufxei,t N ach
sch<Üs5e <der, Ges,el1sdl:af:ter notwend~g sein. Für 
diesen Zweck wurde der für 1981 zu erwartende 
Betrag von 100.000 Schilling veranschlagt. 

DDSG 
Im Zuge der im Jahre 1972 eingeleiteten 

Maßnahmen zur Sanierung der DDSG hat die 
Gesellschaft als befristet gedachte Stützung der 
Liqu~dität Bundesdarlehenerhaltlen. 

Die Gesellschaft hat schon zu Ende des Jahres 
1973 ihren Alleinaktionär auf wesentliche Preis
erhöhungen insbesondere auf dem Treibstoff
sektor und die damit verbundenen zusätzlichen 
Belastungen verwiesen. Einerseits hat sie mit den 
Transporten von und nach dem Südosten Europas 
für österreich eine volkswirtschaftliche Aufgabe 
zu erfüllen, andererseits ist seit langer Zeit eine 
Anpassung der Tarife an die geänderte Kosten
'lage aus praktischen Gründen unmöglich. Dies 
bewirkt zunehmende Liquiditätsschwierigkeiten. 

Beginnend mit dem Jahr 1975 ist dazu über
gegangen worden" die volkswirtschaftlichen Lei-

, , stungen der Gesellschaft durch Zuschüsse abzu
gelten und auf diese Weise die Liquiditätslage 
zu stützen. Im Jahre 1981 werden hiefür 
110'8 Millionen Schilling veranschlagt. 

Ver k ehr s ver b und 0 r gon isa t j 0 n s 9 e s. 
m. b. H. 

Die 1974 gegründete Verkehrsverbundorgani
sationsges. m. b. H., ,an der sich der Bund 
mit 50% beteiligt hat, soll die Vorbereitungen 
für die spätere Bildung eines Verkehrsverbun
des durch den Bund und die Länder Wien, Nie
derösterreich und Burgenland treffen. Die Ge-

seilschaft wird während dieser Tätigkeit nicht 
über nennenswerte Erträge verfügen, aus wel
chem Grund im Gesellschaftsvertrag eine Nach
schußpflichtder Gesellschafter statuiert worden 
ist. Für 1981 ist ebenso wie im Jahr 1980 mit 
einer Nachschußpflicht von 2'5 Millionen Schil
ling zu rechnen. 

F lug hof e n Wie n B e t r j'e b s 9 e s. m~ b. H. 

a) Auf dem Flughafen Wi,en-Schwechat i5t auch 
in aen nächsten Jahren ein hohes Investitions
el'fordernis gegeben. A!ußerdem muß ,die Ge
seHschaJt den mit Haftun,g ihrer Gesel1schaJher 
aufgenommenen Kredit (5. Ermächtigung durch 
das Bundesgesetz vom 14. Feber 1973, BGBI. 
Nr~ 116/73) verzinsen und tilgen. 

Da alle diese Erfondemisse dieSelbstfinanzie
rungsfähigkeit der Gesellschaft übersteigen, ist 
eine neuerliche Mittelzufuhi.- erforderlich. Dies 
soll, ,wie schon in den Jahren 1975 und 1977, 
durch einen Investitionsförderungsbeiuag ge
schehen. Für 1981 wurden 50 Millionen Schilling 
veranschlagt. 

. lb) Der Flughate.n: Wien steht einerseits immer 
Wiieder vortbeträchtlricheil Lruves'citionsnotwendig
ketten, anderersei~s bIeiJben infolge einer unzu
:reichenden· Frequenzentwickllung und ,den be
schränkten MQgliichk,eiten' einer Binnahmenstei:.. 
gerung' ~11J ,den nächsten Jahren !die Erträge 
aus ,dem laufenden lßetnieib hi,nter den "Aufweri
dun'gen et'heiblich zurück; ein Faktum, das ",om 
Flughafen seIhst nur !~ehr wenig heeinflußbar ist. 
An die GesdJschafoer ,der Flughafen Wien Be
triebs.g,es. m. Ib. H. tritt damit die Notwen,digkeit 
eines zuschußwaisen AUI:!gleiches !derentstehen,den 
Verluste her,a.n. Auf solche Weise wird es mög
lich 'sein, ,die Gesd1schaJft Wlieder in eine Q<usge
glichene Gebarung ,zu führen,. Dafür s~nd 1981 
15'5 Millionen Schilling veranschlagt. In diesem 
Betrag ist ludr jenes Erfordernis eingeschlossen, 
das sich für die Flughafen Wien' Betriebsges. 
m. b. H. durch Nachschußverpflichtungen aus 
der Beteiligung an der Austrian Air Services 
österr. Inlandsflugdienst Ges. m. b. H. ergeben 
könnte. 

Ost e r r. F ern m eid e tee h n ,j s ehe E n t
w j c k I u n 9 $- und F ö r der u n 9s 9 es. 
m. b. H. 

nie RepubLik österreich hat sich mit 50'66% 
an der gemeicns'am mit ITI-,A,ustria,' Kapsch, 
Schrad( und Siemens AG ös'terreich !gegründeten 
österreichischen Fernmeldetechnischen Entwick
lungs- und FÖl'clerungsges. m. b. H. beteiligt. 
Das Stammkapital !beträgt 300.000 SchilLing. Der 
Gesellschaftsvertr,ag ~ieht Nachschüsse Ider Gesell
schaJfter his zum lehchen .der übernommenen 
Stammeinlagen vor. Für 1981 ist ein Betrag von 
304.000 SchUlling ,in Aus~icht genommen. 
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A I1 g e m ein e s K r a n k e n hau s Wie n, P I a
nungs- und Einrichtungs AG 

Vorsorge für das Finanzierungserfordernis 
zum Weiterbau .des Allgemeinen Krankenhauses 
Wien im Betrage von 1 075 Millionen Schilling, 
da sich im Zuge des Baufortschrittes im Jahr 1981 
ein besonders hoher Finanzierungsbedarf ergeben 
wird. Bis zum BVA 1976 wurden diese Mittel 
beim Kap. 14 "Wissenschaft ~nd Forschung" 
veranschlagt. 

Die ~n den Baurechnungen ifür den Neubau 
des Allgemeinen Krankenhaus.es Wien enthaltenen 
UmsatzsteueI'beträ~e w.ellden von ,der Gemeinde 
Wien im Wege ,des Vorsteuer.aibzUiges geltend 
gemacht. 

Der veranschlagte Betrag von 75,000.000 
Schilling ~el1tden 50o/()1gel1 Anteil des Bundes 
an dies'en Vor.steuerrbeträ.gen dar. 

Di'e am 30. Juni 1979 m Höhe von 
18,835.975·31 Schilli11ig Ibest·ehende Verbi.ndlich
keit der indischen Regierung . gegenüber dem 
ERP-Fonds geht mit Inkrafttreten des Bundes
gesetzes BGBI. Nr. 317/1979 auf den Bund als 
Alleinschuldner über. 

Der 'Betrag ist vom Bund in 26 gLeich.en auf
eiPianderfolgenden Ha~bjahresraten zu 720.000 
Sch:illing und emer Rate von 115.975·31 Schil
ling - zuzüglich der anfallenden Zinsen in den 
Ja,hr-en 1979 :bis 1992, heginnend am 1. Juli 1979 
an den ERP-'Fonids zurückzuzaihilen. 

Reingewinnabfuhr gemäß Postsparkassengesetz 
Nach den Bestimmung,en ,des p.ostsparkassen

gesetzes, BGBL Nr. "458/1969, war für das Jahr 
1971 erstmalig der Anteil des Bundes am Rein
gewinn der österreichis·chen Postsparkasse des 
Geschäftsjahres 1970 zu veranschlagen, während 
bis 1969 die Ausgaben und Einnahmen des 
österreichischen Postsparkassenamtes im Bundes

Sonstige Zahlungsverpflichtungeni Aufwendungen, voranschlag bei Kapitel 80 brutto veranschlagt 
(V) (Gesetzliche Verpflichtungenh EFTA-Industrie- wurden. Für diese Reingewinnabfuhr wurde der 
entwicklungsfonds für Portugal . neue Ansatz 2/54834 vorgesehen. Auf Grund der 

Zur Stärkung der portugiesischen Wirtschaf.t 
beschloß ·der EFTA-Rat die Errich,tung des 
EFTA-Industrieen~wicklungsfonds für Por,tugal, 
zu dem die EFTA-Mitgl,iedsstaanen durch fünf 
J ahlle Beiträge leisten. Der Fonds vergibt Dar
lehen zur Entw,ickLung der portugie5'ischen Indu
strie. Die RückzaMung des Fondskapttals an .die 
M~ugliedsstaaten erfolgt ·a.b dem 10. Jahr des 
Inkrafrttreten des Fonds. in 15 Jahresraten. 

Sonstige Schuldübernahmen 

o b erg a n 9 e! n e r ERP-Ve rb i n d 1 ich k e i t 
der indischen Regierung auf den 
Bund als Alleinschuldner 

bisherigen Geschäftsergebnisse der österreichi
schen Postsparkasse im Jahre 1980 wird diese 
Reingewinnabfuhr mit 35 Millionen Schilling 
angenomm·en, 

Sonstige Forderungen 
Die Gewerbe- und Handelsbank in Klagen

f·urt reg. Gen. m. b. H. hat im Jahre 1960 einen 
Betratg ",on 2 MilHonen Schilling tl'euhändig zur 
DurchfÜlhrung wirtschaftsföI1derruder Maßnahmen 
in Kärnten, insbesondere zur Besitzkräftigung 
und für V'oIJkspolitische Maßnahmen in Grenz-

. gebieten zur Verfügung gesteLlt eriha'lten. Der für 
1981 veranschlagte Betrag stellt die~ in diesem 
Jahr zu erwartooden R,ückflüsse aus den Treu
handmittelIl! ,dar. 

Am 15. Dezember 1967 WTU~de zwischen der Weiters werden bei diesem Ansatz die Lei-
österreichischen :Bundesregierung und der .indi-' s,tungen der UNO für zu Schaiden gekommene 
schen Rerg]erung ~n Nahrungsmittelhilfe,abkom-: östJerlleich'~sche Angehörige ,der UN-Kofi'tingeilite 
men a'bgeschloss.en, ·auf Grund dessen diie indlische' vereinnahmt. Dieser Personenkreis bzw. dressen 
Regi,erungaus Mitte:Ln des ERP-Fonds einen Angehörige erhalten auf Grund der einschlägigen 
Kred.it in Höhe von 26 Mi11lionen SchHLing er- österreich,i-schen Rechtsvorschrift:en Versorgung.s-
hidt. leistungen. 
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Kapitel 55 Pensionen (Hoheitsverwaltung) die Grundsätze dieses Bundesgese~zes durch 
Ausgaben Personalaufwand VerordnUllg der Bundesregierung 4) mit Zu-

1979 ') 1980'~) 1981'·) stimmung des Hauptausschusses .des National-
Mi!!. 5 v 

rates oder neu durch Bundesgesetz 4) geregelt. Titel 
1/550: Bedienstete der Der Aufwand für die außerordentlichen Ver-

Hoheitsverwal- . 
tung des Bundes. 8.897'4 9.452'8 10.438'9 sorgungsgenüsse ist bedingt durch die im Gnaden .. 
Sonstige Bedien- wege vom Herrn Bundespräsidenten bewilligten 1/552: 
stete 1) ........ _. ___ 50_8_'8 __ 5_69_'4 ___ 5_7_3'_0 Bezüge. 

Summe .. . 9.406'2 10.022'2 11.011'9 

Unterschiede der Gebarung 

Der Unterschied des Voranschlages .1981 ge
gegenüber dem Voranschlag 1980 ergibt sich im 
wesentlichen durch die Auswirkungen der 31., 
34. und 35. Gehaltsgesetz-Novelle (BGBI. Nr. 662/ 
1977, Nr. 136/1979 und Nr. 561/1979) sowie 
durch die Verrechnung der Pensionen der öster
reichischen Salinen AG. und des Dorotheums auf 
Grund des Salzmonopolgesetzes, BGBI. Nr. 124/ 
1978, und des Dorotheumsgesetzes, BGBl. 
Nr.66/1979. 

Gesetzliche Grundlagen 
Für die Erstellung des Pensions aufwandes 2) 

sind die Bestimmungen des Pensionsgesetzes 1965, 
BGBl. Nr. 340, in IdJer 'FasslLllg ,der 6. Pen
sionsg,esetz-Novelle, iBGlBl. Nr. 104/1979, des 
Pensionsüberleitungsgesetzes, BGBl. Nr. 187/ 
1949, und des Gehaltsgesetzes 1956, BGBI. 
Nr. 54 3), maßgebend. überdies sind die Be
stimmungen des Bundesgesetzes über die Anrech
nung von Ruhestandszeiten und über die Ge
währung von Zulagen an Bundesbeamte, BGBl. 
Nr. 29511969, sowie die Bestimmungen des 
Nebengebührenzulagengesetzes, BGBl. Nr. 485/ 
1971, in der Fassung der 4. Nebengebührenzula
gengesetz-Novelle, BGBI. Nr. 668/1977, beru<k
sichtigt. 

Die R uhe(V ersorgungs)genüsse von Pensions
(Provisions)parteien, die weder unter die Be
stimmungen des Gehaltsüberleitungsgesetzes 
noch unter jene des Pensionsüberleitungsgesetzes 
fallen, wurden auf Grund des § 11 Abs. 2 Pen
sionsüberleitungsgesetz unter Bedachtnahme auf 

'f) Erfolg. 
':"f) Bundesvoransmlag. 

1) Bei diesem Ansatz ist der Aufwand für Pen
sions- und Provisionsparteien nachstehender Stellen 
bzw. Bedienstetengruppen veranschlagt: Montan
beamte, Montanrentner, Theresianische Militäraka
demie, Mozarteum, Krankenpflegerinnen, Taubstum
meninstitut, Hofzahlamt, Heeresarbeiter, Südtiroler, 
Kanaltaler, Bahningenieure, Donauregulierungskom
mission, Kriegsgeschädigtenfonds, Burgenländische 
Pensionen, Landwirtschaftliche Betriebe, Stadtschutz
wache, Dorotheum, Vertragspensionen, Pensionisten 
und Provisionisten der "Austria" Tabakwerke AG., der 
tlsterreichischen Salinen AG. sowie außerordentliche 
Versorgungsgenüsse für Volksdeutsche und Heimat1 

vertriebene. 
2) Todesfallbeiträge sind beim Pensionsaufwand 

mitveranschlagt. 
3) In der Fassung BGBl. Nr. 561/1979. 

Dienstgeberbeitrag 

Der Dienstgeberbeitrag zur Krankenversid1e
rung der Pensions parteien beträgt nach § 22 
Abs. 1 und 3 'des Beamten-Kranken- und Unfall
versicherungsgesetzes, BGBI. Nr. 200/1967, 
3'6 v. H. der Pensionsleistung - ohne Hilf
losenzulage - unter Berü<ksichtigung einer Min
destbeitragsgrundlage und einer Höchstbeitrags
grundlage nach § 19 Abs. 5. 

An%ahl der Pensionsempfänger 

über die Pensions- und Provisionsempfänger, 
die der Veranschlagungbei Kapitel 55 zugrunde 
liegen, sowie deren Anzahl mit Ende der Jahre 
1975 bis 1979 gibt die übersicht auf Seite 158 
Auskunft. 

Familien- und Geburtenbeihilfen 

Ansatz 1/55047 
Sach
aufwand 
MilL S 

1979 ,,) 

1980 **) 

1981 **) ..................... .o .< ............... .. 

59'4 
64'1 
71'0 

Ansatz 1/55247 

1979 "t 
1980 *~-) 

1981 'f*) 

2'6 

3'1 
3'8 

. Der Aufwand für Familien- und Geburtenbei
hilfen bestimmt sich nach dem Familienlasten
ausgleichsgesetz 1967, BGBl. Nr. 376, in der Fas
sung des BGBl. Nr. 269/1980. 

Titel 1/551 Ersätze an Länder 

1979 'e) 
1980 'f':-) 
1981 ",:.) 

*) Erfolg. 

Sachaufwand 
Mill.S 

3.027'9 
3.290'5 
3.634'8 

'f'f) Bundesvoranschlag. 
4) BGBl. Nr. 15/1951, 51/1952, 52/1952, 53/1952, 

148/1952, 159/1958, 120/1960, 121/1960,. 120/1963, 
255/1967 und 295/1973. 
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156 Kapitel 55 - Titel 1/551, 1/553 bis 1/555, 2/550 und 2/552 

Gemäß § 3 Ides Finanzausgleichsgesetzes 1979, 
BGB,!, Nr, 673/1978, ersetzt ,der 'Bund den Län
dern den Pensionsaufwand für die unter ihrer 
Diensthoheit stehenden Lehrer an öffentlichen 
allgemeinlbildenden Pflimtsmulen, an berufsbil
denden Pflichtsmulen und an land- und forst
wirtsmaftlichen Berufs- und Famsmulen sowie 
für' die Angehörigen und Hinterbliebenen dieser 
Lehrer in der Höhe des Unterschiedsbetrages 
zwischen dem Pensionsaufwand für diese Per
sonen und den für die Landeslehrer von den 
Ländern vereinnahmten Pension$beiträgen, be
sonderen Pensionsbeiträgen und überweisungs
beträgen, Aib dem Jahre 1973 werden die vom 
Bund zu tragenden Kosten der Landeslehrer als 
Aufwandskredite (Gesetzliche Verpflichtungen) 
im Sachaufwand veransmlagt, 

Titell/553 Vorschüsse 

1979 *) 

1980 ',*) 

1981 **) 

Sadtaufwand 
MilI, S 

0'9 

4'8 

5'0 

Vorschüsse können an unverschuldet in Not
lage geratene Pensionsparteien nach § 29 des 
Pensionsgesetzes 1965 gewährt werden, Sie sind 
in der Regel binnen' vier Jahren zurückzuzahlen. 

Titel1l554 Geldaushilfen 

1979 ,,) 

1980 **) 
1981 :,:,) 

Personalaufwand 
MiII.s 

1'6 

47 

5'0 

Ist eine Person, die Anspruch auf Ruhe- oder 
Versorgungsgenuß hat, unverschuldet iIl Notlage 
geraten oder liegen sonst berücksichtigungs
würdige Gründe vor, so kann ihr gemäß § 29 
Absatz 4 des Pensions gesetzes 1965, BGBL 
Nr, 340, auf Antrag eine Geldaushilfe gewährt 
werden, 

Titell/555 Pensionen der österreichischen Bun
desbahnen 

1979 ~.) 

1980 >f:') 

1981*::') 

Personalaufwand 
Mill, S 

7.109'1 

7.508'0 

7,888'5 

Beitrag zum Pensionsaufwand der österreichi
schen Bundesbahnen gemäß § 17 des Bundesbahn
gesetzes in der Fassu1ng BGBL Nr, 401/1975. , 

*) Erfolg. . 
'f'f) Bundesvoranschlag. 

Ansatz 2/55004 Beiträge von Gemeinden für 
ehemaligePolizeibedienstete Einnahmen 

Mill. S 

1979 'f) 
1980 ",,) 

1981 ""') 

Bei dein Ansatz 2/55004 sind jene Einnahmen 
zu verrechnen, die sich aus der anteilsmäßigen 
Tragung der Pensionslast auf Grund von Ver
bundlichungsübereinkommen für jene Personen 
ergeben, die aus dem städtischen Polizei dienst 
in den Bundespolizeidienst übernommen worden 
waren,. Im Jahre 1981 werden Beiträge von 
Leobenund Wiener Neustadt eingehen, 

Ansatz 2/55005 Ersätze der österreichischen 
Postsparkasse 

1979 'f) 

1980 "*) 
1981 'f*) 

. Einnahmen 
Mill. S 

119'9 
128'4 
1427 

Gemäß § 7 Abs. 4 des Postsparkassengesetzes, 
BGBL Nr, 458/1969, hat die österreichische Post
sparkasse den Personalaufwand des Österreich i
schen Postsparkassenamtes dem Bund zu ersetzen, 

Titel 2/552 Sonstige Bedienstete 

1979 ,,) 

1980 *"') 
1981 ~,*) 

Einnahmen 
Mill. S 

110'3 
100'4 

99'4 

Ansatz 2/55204 Beitragsleistung auf Grund des 
Banner Regierungsabkommens 

Die Bundesrepublik Deutschland leistet an die 
Republik österreich nach dem Bonner Regie
rungsabkommen vom 27. April 1953 zur Ver
sorgung bestimmter Gruppen von Heimatver
triebenen einen jährlichen Beitrag in der im vor
hinein festgesetzten Höhe von höchstens 5'6 Mil
lionen DM, 

Darüber hinaus leistet die Bundesrepublik 
Deutschland nach Feststellung des Gesamt jahres
aufwandes im nachhinein gegebenenfalls einen 
weiteren Beitrag, der jeweils im Verhandlungs
wege festgesetzt wird, 

Für das Jahr 1981 ist wie in den Vorjahren 
mit dem festen Beitrag von 5'6 Millionen DM, 
das sind 40 Millionen Schilling, zu rechnen, Dar
über hinaus wird sich auf Grund der Abrechnung 
für das Jahr 1980 ein Nachzahlungsbetrag von 
rund 57 Millionen Schilling ergeben, 

'~) Erfolg, 
'~*) Bundesvoranschlag, 
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Kapitel 55 - Titel 2/552, 2/553 und.2/556 157 

Im Jahre 1979 sind über den festen Bei- in der Fai*iwrug der 31. Gehaltsgesetz-NoveUe, 
trag hinaus rund 61 Millionen Schilling ein- BGBl. Nr. 662/1977, in der Höhe von 7 v. H. 
gegangen. vom Gehalt tliD/d ,den: fü,r diie Bemessung des Ruhe-

Ansatz 2/55205 Beitragsleistung 
des Salzmonopolgesetzes. 

genusses anrechenbaren Zulagen sowie von den 
auf Grund Sonderzahlungeri der aktiven Bundesbeamten 

Gemäß § 9 Abs. 1 des Salzmonopolgesetzes, 
BGBl. Nr. 124/1978, hat die österreichische Sa~ 
!inen AG. dem Bund ab 1. Jänner 1979 monat
lich einen Beitrag zur Deckung des Pensionsauf
wandes zu leisten. 

1979 *) 

1980 "*) 

1981 **) 

Titel 2/553 Vorschußersätze 

1979 *) 
1980 ,,~.) 

1981 *") 

Einnahmen 
Mill. S 

9"1 
10'4 
9'4 

Einnahmen 
MilI.S 

S'S 
5'0 
5'3 

Die Vorschußersätze werden im Wege der Auf
rechnung abgestattet. 

Titel 2/556 Sonstige Pensionseinnahmen 

1979 ,,) 
1980 *,,) 

1981 'f*) 

Ansatz 2/55604 Pensionsbeäträge 
I' 

Gesetzliche Grundlagen 

. Einnahmen 
MilL S 

1.491'4 
1.4777 
1.640'4 

Der Pensionsbeitrag wird ab 1. Jänner 1981 
nach § 22 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54, 

"") Erfolg. 
,:.,:.) Bundesvoranschlag. 

eingehoben. Nach § 3 des Nebengebühren
zulagengesetzes, BGBl. Nr. 485/1971, werden 
Pensionsbeiträge auch von anspruchsbegrün
denden Nebengebühren einbehalten. 

Außerdem werden bei diesem Ansatz die be
sonderen Pensionsbeiträge verrechnet, die nach 
§ 56 des Pensionsgesetzes 1965 zu leisIlen sind. 

Gebarung 

Die steigende Tendenz der Einnahmen im 
Bundesvoranschlag 1981 (1980: 1.332'2 Mill. S, 
1981: 1.483'8 Mill. S) ist durch die Erhöhung 
des P,ensioJ1lsbeitra,ges hedil1igt. 

Ansatz 2/55614 überweisungen von Pensions
trägern 

Gesetzliche Grundlagen 

Die Beiträge der Pensionsversicherungsträger 
und sonstigen öffentlich-rechtlichen Dienstgeber 
werden nach § 6 Abs. 3 des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 177/1948 sowie nach den §§ 308 
und S29 ASVG, BGBl. Nr. 189/1955, geleistet. 

Gebarung 

Die Einnahmenbetragen: 

1979 >:.) •••••••••••••••••••••••• 

1980 "") ....................... . 
1981 "'f) ..... '" ................ . 

*) Erfolg. 
, .• ,) Bundesvoranschlag. 

Mill. S 

192'0 
145'4 
,156'6 
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158 Kapitel 55 - Anzahl der Pensionisten 

Anzahl der Pensionisten 

Der Veransdllagung zugrunde Stand der Pensions. und Provisionsparteien 
gelegt im Bundesvoranschlag 3m J abresende 

1981 

Ansatz Finanzgesetzliche Ansätze pen'i~ns-I v~i:s- Izusammen I 
I I I bei Kapitel 55 

partelen parteien 
1975 1976 t977 1978 1979 

I 
Anzahl 

660 Bedienstete der Hoheitsverwal- 1) 
tung des Bundes: 

55000 Ruhebezüge • 31.835 31.836 ') 28.177 4)29.265 4) 29.249 4) 30.452 4) 31.277 
56010 Versorgungsbezüge . 26.668 26.668 ') 26.927 4)26.901 4) 26.464 4) 26.672 4) 26.669 
55020 Außerordentliche Versorgungs-

genüsse . 340 340 ') 517 4) 485 4) 429 4) 393 4) 353 

Ti te I 550 (Summe) . 58.843 58.843 4) 55.621 1)56.641 4) 56.142 4) 67.517 4)·58.299 

562 Sonstige Bedienstete: 2) 
66200 Ruhebezüge • 417 2.231 2.648 3) 2.707 3) 2.478 3) 2.237 3) 2.044 3) 2.721 
66210 Versorgungsbezüge . 549 1.039 1.688 3) 894 3) 848 3) 817 3) 782 3) 1.617 
55220 Außerordentliche Versorgungs-

genüsse • 2.010 8 2.018 3) 2.745 3) 2.569 3) 2.400 3) 2.229 3) 2.096 

Ti tel 552 (Summe) . 2.976 3.278 6.254 3) 6.346 3) 5.895 3) 5.454 3) 5.055 ~) 6.434 

551 Lant/est,hr,r : 

55100 Ruhebezi/ge • _6) _6) _5) _6) _ 6) 

55110 Versorgungsbezi/gl • _5) _ 6) _6) _6) _ 6) 

55120 Außerordentliche Versorgungsg,. 
ni/sse . _5) _ 5) _ 5) _5) _5) 

Tillt 551 (Summe) . _5) _ 5) _ 6) _ 5) _ 6) -
Kap i tel 55 (Summe) . 61.819 3.278 65.097 61.967 62.536 61.596 62.572 64.733 

--- -----

1) Einschließlich der Unterhaltsbezugsempfänger, und zwar Ruhebezüge •............. 56 
Versorgungsbczüge . . . • . .. 70 

2) Bei diesem Ansatz sind die Empfänger von außerordentlichen Versorgungsgenüssen auf Grund des Bonner 
Regierungsabkommens vom 27. April 1953 sowie die übernommenen Pensionisten und· Provisionisten der "Austria" 
Tabakwerke AG, des Dorotheums und der Österreichischen Salinen AG enthalten. 

1975 1976 1977 1978 1979 

3) Hievon Provisionsparteien: Ruhebezüge .......•...... , .......... , 2.347 2.160 1.966 1.798 2.286 
Versorgungsbezüge •.................. 542 460 436 424 1.059 
Außerordentliche Versorgungsgenüsse. .. 11 4 4 8 8 -----------------------------

Summe... 2.900 2.624 2,406 2.230 3.353 

') Einschließlich Österreichische Postsparkasse. 
6) DerPensionsaufwand für Landeslehrer ist seit 1973 bei den Ländern veranschlagt. 
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Kapitel 56 - .Titel 560 159 

Kapitel 56 Familienlastenausgleich 

Titel 560 Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 
(zweckgebundene Gebarung) 

Sachaufwand Ein;'ahmeo 
Mül. S 

,28.321'4 28,321'4 
29.177"2 29.177'2 

In der Sektion B werden alle übrigen Ausgaben 
des Familienlastenausgleiches verrechnet. 

An Einnahmen fließt der Sektion Ader Dienst
geberbeitrag zu. Die übrigen Einnahmen sowie 
der überschuß der Sektion A fließen der Sek
tion B zu. 1979 >,) 

1980 **) 
1981"*) 31.337'8 31.337'8 Ausgaben 

Gesetzliche Grundlagen 

Die Veranschlagung der Ausgaben und der 
Einnahmen des Ausgleichsfonds für Familienbei
hilfen gründet sich auf die Bestimmungen des 
Bundesgesetzes vom 24. Oktdber 1967 betref
fend den Familienlastenausgleich durch Beihilfen, 
BGBL Nr. 376, zuletzt geändert durch das Bun~ 
desgesetz BGBL Nr. 000/1980 (Familienlasten
ausgleichsgesetz 1967 - FLAG 1967). 

Unterschiede der Geba~ung 

Im Jahre 1981 werden sich die Ausgaben des 
Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen aus nach
stehenden Gründen gegenüber dem Jahre 1980 er
höhen: 

1. Erhöhung der Familienbeihilfe infolge 
Gleichziehung der Familienbeihilfe; für jedes 
Kind monatlich 1.000 S und Einführung einer 
Altersstaffelung (Erhöhung der Familienbeihilfe 
ab dem 10. Lebensjahr um monatlich 50 S); 

2. höhere Aufwendungen für die Schülerfrei
fahrten infolge Fahrpreiserhöhungen; 

3. höhere Beitragsleistung zum dynamisierten 
Karenzurlaubsgdd; 

4. Abgeltung des Einnahmenaus.falles der öster
reichischen Bundeshahnen hei Durchführung der 
Schülerfreifahrten im Eisenbahnverkehr bis zu 
50 v. H. des Regeltarifes, der bisher vom Bund 
ersetzt wurde; 

. S. Ersatz der hallben Aufwendungen für das 
Wochengeld für Arbeitslose, die bisher vom Bund 
aus allgemeinen Haushaltsmitteln getragen wur
den. 

Geba,rungsansäne 

Die Gebarung des Familienlastemlusgleiches 
wird - abgesehen von den Fällen, in denen der 
Aufwand an Familienbeihilfe bzw. Geburtenbei
hilfe von einer Gebietskörperschaft aus allgemei
nen Haushaltsmitteln zu tragen ist - über den 
Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen abgewickelt, 
der keine Rechtspersönlichkeit besitzt und aus 
der Sektion A und aus der Sektion B besteht. 

In der Sektion A werden die Familienbeihilfen 
v·errechnet, die von den Dienstgebern und aus
zahlenden Stellen auszuzahlen und. diesen gemäß 
§ 22 FLAG 1967 aus Fondsmitteln zu ersetzen 
sind. 

~,) Erfolg. 
,:',:-) Bundesvoranschlag. 

Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen: 

Sektion A: 

Famillenbeihilfen ' .... '" 

Sektion B: 
Familienbeihilfen ... , .... 
Geburtenbeihilfert ....... , 
Schulfahrtbeihilfen 
Schülerfreifahrten ..... , .. 
Schulbücher ..... ' ...... 
Beittag zum Katenzur-
laubsgeld .............. 

Mutter-Kind-Paß ........ 
Unterhaltsvorschüsse ..... 
Sonstige familienpolitische 
Maßnahmen 

Überschuß an d~ R~s~~~~~ 
fonds :ür Familienbeihil-
fen .................... 

Gesamtsumme 560 ... 

Faminenbeihilfe 

Höhe der Familienbeihilfe 

1979"') 

17.646 

5.386 
1.291 

157 
1.865 

949 

415 
186 
219 

213 

0 

28.321 

1980") 
Mill. s 

18.200 

5.200 
1.280 

220 
1.950 

930 

417 
205 
220 

555 

0 

29.177 

1981**) 

19.000 

5.600 
1.300 

220 
2.520 

995 

528 
220 
250 

705 

0 

31.338 

Die Familienbeihilfe beträgt ab 1. Jänner 1981 
für jedes Kind monatlich 1.000 S; sie erhöht sich 
für jedes Kind ab Beginn des Kalenderjahres, in 
dem das Kind das 10. Lebensjahr vollendet, um 
monatlich 50 S. 

Für 'ein behindel'tes K:ind erhöht sich die Fami
lienbeiJUMie '11m monatlich 1.100 S. 

Bedeckung des Aufwandes 

Der Aufwand an FamilienbeihiIlfen wird für 
die Mehrzahl der Anspruchsberechtigten aus Mit
teln des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen be
deckt. 

Nicht vom Ausgleichsfonds für Familienbei
hilfen wird gemäß § 46 FLAG 1967 der Auf- -
wand für jene Familienbeihilfen getragen, die 

a) der Bund, die Länder und die Gemeinden 
(letztere n'Ul', wenn ihl'e E~nwohnerzahl 
2000 übersteigt), mit Ausnahme der von 
diesen Gebietlskörperschaften verwalteten 
Betriebe, Unternehmungen, Anstalten, Stif
tungen und Fonds, ferner die gemein
nützigen Krankenanstaillen ihren Empfän
gern von Dienstbezügen sowie von Ruhe
und Versorgungsgenüssen aU9zahien und 

*) Erfolg. 
**) Bundesvoranschlag. 
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160 Kapitel 56 - Titel 560 

b) den Empfängern von wiederkehrenden 
Geldleistungen aus der Kriegsopferversor
gung, aus der Heeresversorgung und aus der 
Opferfürsorge ausgezahlt werden. 

Diese FamiIienbeihilfen werden daher auch 
nicht im Kapitel 56 des Buncleshaushaltes ver
rechnet. 

VerrechnungspositioDen 

1. Kapitel 56 des Bundeshaushaltes (Ausgleichsfonds 
für Familienbeihilfen, Sektion A) *) .............• 

Kapitel 56 des Bundeshaushaltes (Ausgleichsfonds 

Anzahl der Anspruchsberechtigten 
auf Familienbeihilfe 

Aus nachstehender übersicht sind die Ver
rechnungspositionen für den Aufwand an Fami
lienbeihilfe sowie die Anzahl der anspruchs
berechtigten Personen zu ersehen: 

Anzahl der Anzahl der 
Anspruchsberechtigten Kinder 

832.557 1,480.595 

197.879 428.132 für FamilienbeIhilfen, Sektion B) ....... , ........ ____ ......;......;......; __ -..,. __________ _ 

Fondsverwaltung (Summe) .. . 

2. Kapitel 01 bis 65- ohne Kapitel 15 und 56 -
des Bundeshaushaltes .......................... . 

Kapitel 15 des' Bundeshaushaltes (betr. Opfer
fürsorge . bzw. Kriegsopfer- und fIeeresver-
sorgung) , ...... , ............................. . 

Haushalte der Länder und der Gemeinden mit 

1,030.436 1,908.727 
------~~--------------~----~-----

42.741 74.004 

1.763 2.682 

·43.645 79.087 mehr als 2000 Einwohnern ..............•.... , . _____ ......;......;_......; ______ -,.. ____ _ 

88.149 155.773 Selbstträger (Summe) ... _____ .:..:..;.:...;.:......; ______ ......;;.;.;;.......;......; __ _ 

. 1,118.585 2,064.500 Gesamtsumme ... ____ ~ _________ --.:... _____ _ 

"') Einschließlich der Anzahl der anspruchsberechtig- heblich behinderte Kinder die erhöhte Familienbei
ten Ausländer, denen Familienbeihilfe in voller Höhe hilfe gewährt. Die Anzahl der Personen (vorwie
gewährt wird. Zusätzlich wurden im Jahre 1979 an gend Grenzgänger), die Ausgleichszahlungen erhielten, 
50.702 Ausländer für 138.752 Kinder, die sich ständig betrug im Jahre 1975 5.054, im Jahre 1976 5.346, im 
im Ausland aufhalten, Familienbeihilfe in verminder- Jahre 1977 7.320 und im Jahre 19789:929. 
ter Höhe gezahlt. Ferner wird für rund 33.000 er-

Geburtenbeihilfe 1977: 86.268 Kinder 
Anläßlich der Geburt eines Kindes wird eine 1978: 85.964IGnder 

a.us zwei Teilen bestehende Geburtenbeihilfe ge- 1979: 86.949 Kinder. 

währt. Im Jahre 1981 wird mit etwa 87.500 Neu-

Höhe der Geburtenbeihilfe 

. Die Geburtenbeihilfe beträgt für jedes lebend
oder totgeboreneKmd 2000 S. Dieser Betrag 
erhöht sich auf 8000 S, wenn das Kind die erste 
Lebenswoche voHendet hat und die Mutter wäh~ 
rend der Schwangerschaft vierma:l und .das Kind 
einmal ärztlich unter.sucht wurden. 

Eine weitere Geburtenheihilfem Höhe 
VOn 8000 S je Kind wird gewährt, wenn das 
Kind das erste Lebensjahr vollendet hat und 
VIer ärztlichen Untersuchungen unterzogen 
wurde. 

Art und Umfang der vorgenannten Unter
suchungen sind im Mutter-Kind-Paß festgehal
ten. 

Anzahl der Geburten 

Geboren wurden in öst~rreichim J a4re 
1972:105.038 Kinder 
1973: 98.918 Kinder 
1974: 98.258 Kinder 
1975: 94.548 Kinder 
1976: 88.129 :&il1Jder 

geborenen gerechnet. 

Bedeckung des Aufwandes 

Der Aufwand an Geburtenbeihilfe WÜJrd - ab
gesehen von den Fällen, in denen die GebietS
körperschaf,ten gemäß § 35 FLAG 1967 ver
pflichtet sind, ihren Empfängern von Dienstbe
zügen sowie von Ruhe- und Versorgungsbe
zügen d~e Geburtenbeihi1fe aus eigenen Mitteln 
auszuzahlen - vom Ausgleichsfonds für F-ami
lienbeihilfen getJflagen. 

Schätzungsweise werden etwa 99 v. H. des 
Aufwandes an GebUJrtenbeih'ilfe ,aus Mitteln des 
A~gleichsfonds für Familienbeihilfen zu leisten 
sem. 

Schulfahrtbeihilfe 

Schulfahrtbeihilfe wird für Kinder gewährt, die 
eine öffentliche oder eine mit dem Offentlich
keitsrecht ausgestattete Schule im Inland, eine 
gleichartige Schule im grenznahen Gebiet im Aus
land, eine im Krankenpflegegesetz geregelte Schule 
oder eine Bundeshebammenlehranstalt .besuchen, 
wenn der Schulweg mindestens 3 km lang ist. 
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Kapitel 56 - Titel 560 161 

Die Höhe der pauschalierten Schulfahnbeihilfe 
richtet sich nach der Entfernung zwischen Woh
nung und Schule. Die AIlIZahl der Fälle und 
der Aufwand pro Schuljahr sind der nachfolgen
den Zusammenst.ellung zu entnehmen. 

Schuljahr Schülel'~ Aufwand Durchschnittsaufwand 
anzahl in MiIl.S Schilling pro Kind 

1971/72 ..... 127.938 161'6 1.263 
1972/73 ..... 77.380 74'9 968 
1973/74 ..... 87.582 107'3 1.225 
1974/75 ..... 100.608 121-3 LZ06 
1975/76 ..... 111.249 130'5 1.173 
1976/77 ..... 117.950 141'9 1.203 
1977/78 ..... 125.481 148'8 1.186 
1978/79 ..... 132.712 157'7 1.188 

Schülerfreifahrten 

Der Bundesminister für Finanzen ist gemäß 
§ 30 f FLAG 1967 ermächtigt, Verträge über die 
unentgeltliche Beförderung von Schülern sowohl 
im Linienverkehr als auch im Gelegenheitsver
kehr abzuschließen sowie den Gemeinden und 
Schulerhaltern die ihnen durch die Schülerbeför
derung entstehenden Kosten zu ersetzen. 

Für die Bedeckung des Aufwandes sind vor
gesehen: 

1980 1981 

a)Linienverkehr 1.370 Mill. S 1.540 Mill. S 
b) Gelegenhei ts-

verkehr 579 Mill. S 609 Mill. S 

Ab dem Jahre 1981 ersetzt der Ausgleichsfonds 
für Familien:beihilfen den tlsterreichischen Bun
des!bahnen den Einnahmenausfall durch die 
gegenüber dem gewöhnlichen Fahrpreis (Regel
tarif) ermäßigten Schülertarif bei Durchführung 
der Schülerfreifahnen im Eisenbahnverkehr bis 
zu 50 v. H. des Regeltarifes. Hiefür werden 
370 Millionen Schilling aufgewendet. 

Die Schüterfreifahrt wurde in den vergange
nen Schuljahren wie foJgt in Anspruch genom-

Schuljahr 

1971/72 .... . 
1972/73 .... . 
1973/74 .... . 
1974/75 .... . 
1975/76 .... . 
1976/77 .... . 
1977/78 .... . 
1978/79: ... . 
1979/80 .. " . 

Schulbücher 

Scbüler
anzahl, 

653.286 
787.352 
833.587 
809.303 
867.675 
906.466 
908.819 
965.204 
980.000 *) 

Aufwand 
in Mi!l.S 

336'7 
674'6 
829'8 

1.129'6 
1.466'9 
1.605'2 
1.765'0 
1.844'8 
1.973'0 *) 

Durchschnittsaufwand 
Schilling pro Kind 

515 
856 
995 

1.395 
1.690 
1.783 
1.942 
1.911 
2.013 *) 

Ab dem Schuljahr 1972/73 werden Schülern, 
die eine öffentliche oder mit dem tlffentlichkeits
recht ausgestattete Pflichtschule, mittlere oder 
höhere Schule im Inland als ordentliche Schüler 
besuchen, die für den Unterricht notwendigen 
Schulbücher unentgeltlich zUr Verfügung gestellt 
(§ 31 Abs. 1 FLAG 1967 in der Fassung der Bun-

.,.) Vorläufiges Ergebnis. 

11 Arbeils(AmtslbeheIl zum Bundes6nanzgesetz 

desgesetze BGBL Nr. 284/1972 und BGBL Nr. 418/ 
1974). Die Schulbücher gehen in das Eigentum 
der Schüler über. 

In den ersten acht Schulstufen (umfassend die 
Volks-, Haupt- und Sonderschulen sowie die 
Unterstufe der allgemeinbildenden höheren 
Schulen) werden die Schulbücher von den Schul
erhaltern (Schulen) gesammelt angeschafft und 
zur Bezahlung ,den Schulen Schulbuchanweisun
gen zur Verfügung gestellt, die wie die Schul
buchgutscheine vom Buchhändler bei der tlster
reich ischen Postsparkasse zu Lasten des Aus
gleichsfonds für Familienbeihilfen, Sektion B, 
abgerechnet werden. Die Schulbuchanweisungen 
können auch auf 10 oder 25 Exemplare 
eines Titels lauten und bewirken dl!durch eine 
Einsparung an Gutscheinen von etwa 50 v. H. 

Ab der 9. Schulstufe sind die Schulbücher 
von den Schulerhaltern durch Ausfolgung der 
vom Bundesministerium für Finanzen aufgeleg
ten Schulbuchgutscheine, ,die jeweils auf ein be
stimmtes Buch lauten und von den Schülern 
oder Erziehungsberechtigten beim Buchhändler 
gegen ein verlagsneues Schulbuch eingelöst wer
den können, zur Verfügung zu stellen. 

Die Buchhändler rechnen die eingelösten An
weisungen und Gutscheine im Wege der tlster
reichischen Postsparkasse zu Lasten des Ansat
zes 1/56057 ab, wobei sie einen Preisnachlaß von 
4 bis 10 v. H. gewähren, wenn der gesamte 
Schulbuchumsatz eines Schuljahres 250.000 S 
übersteigt. Die Höhe des Preisnachlasses ist von 
der Höhe des Schulbuchumsatzes abhängig. Der 
Preisnachlaß wird für das Schuljahr 1979/80 etwa 
60 Millionen Schilling betragen und ist beim 
Aufwand b«reits berücksichtigt .. 

In bestimmten Fällen können die Schulerhal
ter auch zur Anschaffung der Schulbücher zu 
Lasten des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen, 
Sektion B, von den Finanzlandesdirektionen er
mächtigt werden. 

Die Anzahl der Schüler, die im Sdmljahr 1980/ 
1981 die für den Unterricht notwendigen Schul
bücher unentgeltlich erhalten, wird auf 1,450.000 
geschätzt. 

Der im Jahre 1981 anfallende Gesamtaufwand 
wurde mit 995 Millionen Schilling angenommen. 

Inden abgelaufenen Schuljahren wurden durd1 
die Schulbuchaktion erfaßt: 

Schuljahr 

1972/73 .... , 
1973/74 .... . 
1974/75 .... . 
1975/76 .... . 
1976/77 .... . 
1977/78 .... . 
1978/79 .... . 
1979/80 .... . 

SchUler
anzahl 

1,414.098 
1,438.184 
1,454.627 
1,463.307 
1,474.110 
1,454.217 
1,443.320 
1,450.067 

. Aufwand 
in MiII.S 

567'1 
699'7 
823'7 
904'3 
901'6 
956'4 
917'7 
948'1 *) 

*) Vorläufiges Ergebnis. 

Durchschnittsaufwand 
S pro Kind S pro Buch 

401-67 
486'50 
566'30 
617'98 
611'62 
65N8 
635'85 
653'86 *) 

43'86 
44'91 
50'42 
61'40 
69'68 
76'64 
74'26 

·79'64 *) 
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162 Kapitel 56 - Titel 560 

Beitrag zum Karenzurlaubsgeld 

Der Beitrag zum Karenzurlaubsgeld, der aus 
Mitteln des AusgLeichsfonds für Familienbeihilfen 
ab 1. April 1974 an die Arbeitslosenversicherung 
zu JeiSlJen ist, beträgt 25 v. H. -des Gesamtauf
wandes -des Karenzurlaubsgeldes (Bar1ei&t:ung ein
schließlich -der hierauf ,entfallenden Krankenver
sicherungsbeiträge) nach 'dem Arbeitslos-enver
sicherungsgesetz, BGBL Nr. 199/1958, in der Fas
sung des Bundesgegetzes BGBI. Nr. 179/1974. 

Mutter-Kind-PaB 

Die Kosten der Untersuchungen, die für die 
Erlangung der erhöhten Gebunenbeihilfe von 
16.000 SchillQng erforderlich und im "Mutter
Kind-Paß" festgehalten sind, werden zu zwei 
Drittel, vom Ausgleidtsfonds für Familierrbei
hilfen getragen. Die restlichen Kosten tragen 
die Träg-er der gesetzlidten Kr-ankenversiche
rung. 

Die Kosten für die Auflage des Mutter
Kind-Passes wer-den ebenfalls vom Ausgleichs
fonds für Familienbeihilfen getragen. 

Unterhaltsvorschüsse 

Gemäß § 39 Abs. 8 FLAG 1967 sind aus 
dem Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen die 
nach -dem Unterhaltsvorschußgesetz, BGBI. 
Nr. 250/1976, zu leistenden Vorschüsse auf den 
gesetzlichen Unterhalt zu finanzieren. 

Die UnlJerhaltsvorschüsse werden von den 
Oberlandesg'er~chten au-sgezahlt und diesen zu 
Lasten des vorliegenden An:s<lltzes ersetzt. 

Im Jahre 1981 wird mit rund 25.000 Fällen 
von UnterhaLtsbevorschussungen gerechnet. 

Die Rückzahlungen für -die Vorschüsse werden 
beim Ansatz 2/56072 beim Ausgleichsfonds für 
Familienbeihilfen vereinnahmt. 

Schülerunfallversicherung 

Gemäß § 39 a Albs. 1 FLAG 1967 sind der 
Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt für die 
gesetzliche Unfallversicherung der Schüler und 
Studenten 30 Millionen Schilling im Jahr zu 
zahlen .. 

Entbindungsbeiträge und Wochengeld 

Gemäß § 39 a Abs. 3 FLAG 1967 sind aus 
Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbei
hilfen den Trägern der gesetzlichen Kranken
versicherung die Aufwendungen für den Etit
bindungsbeitrag und 50 v. H. der Aufwendungen 
für das Wochengeld zu ersetzen. Die halben Auf
wendungen für das Wochengeld wer,den ab 1981 
auch für Arbeitslose ersetzt. Diesen Aufwand 
trug bisher der :Bund (§ 41 Albs. 4 des Arbeits
losenversicherungsgesetzes 1977). 

Beihilfen gemäß Art. 11 des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. 646/19n 

österreichische Staatsbürger, denen im Jahre 
1978 nach den bis 31. Dezember 1977 ~eltenden 
Besti:mm'llJn~en -des Einkommensteuel'lg'esetzes 
1972 für ein Kind ein ~inderabsetzbetmg zu ge
währen gewesen wäve, ,erhalten, wenn für dieses 
Kind k,eine Famiiien:beihilf,e (Ausgleichsmhlung) 
gewährt w,ird, für jelden Monat des Ja'hres 1978, 
in dem die genanMen VOt1aussetzungen vorlie
gen, eine besondere B,eihiLfe in Höhe von 350 S 
für j,edes K'ind. 

Im Jahre 1981 wird noch mit restlichen Anwei
sungen gerechnet. Im aIIgemeinen wurden die 
Anträge bereits im Jahre 1980 erledigt. 

Reservefond-s für Familienbeihilfen 
Die aus der jährlichen Gebarung des Aus

gleichsfonds für Familienbeihilfen (Sektion A 
und B) anfaIIenden überschüsse sind gemäß 
§ 40 FLAG 1967 einem Reservefonds mit eige
ner Rechtspersönlichkeit zuzuführen, aus dem 
allfällige künftige Abgänge des Ausgleid1Sfonds 
für FamiIienbeihilfen zu bedecken sind. 

Zur Ausweisung der überschußabfuhr an den 
Reservefonds für Familienbethilfen und der Ein
nahmen vom Reservefonds bei Abgängen 
wurden die Verrechnungsansätze 1/56097 und 
2/56090 in den iBundeshaushalt aufgenommen. 

Der Reservefonds für Familienlbeihilfen weist 
mit Stand vom 31. Dezember 1979 ein Ver
mögen von 12.723'1 Millionen Schilling aus. 3) 

Das Vermögen des Reservefonds für Familien
beihilfen besteht aus einem Guthaben bei der 
asterreichischen Postsparkasse in Höhe von 
9.3157 Millionen Schilling und einer Forderung 
gegen den Bund inHöhe von 3.407'4 Millionen 
Schilling. 

Einnahmen 
Die zweckgebundenen Einnahmen des Ausgleichsfonds 
für Familienbeihilfen zeigt die nachfolgende übersicht: 

Sektion A: 
Dienstgeberbeiträge ...... 

Sektion B: 
Anteil an Einkommen- und 

Körperschaftsteuer ..... 
Abgeltung von Ansätzen 
für Einkommensteuern .. 

Beiträge von land- und 
forstwirtschaftlichen Be-
trieben. ............... 

Beiträge der Länder .... 
Rückgezahlte Unterhalts-
vorschüsse ............. 

Ersatz vom Reservefonds 
für Familienbeihilfen .. 
Gesamteinnahmen 56 ... 

*) Erfolg. . 
**) Bundesvoranschlag. 

1979'·) 1980.0 ) 1981.°) 
Mill. S 

17.857 18.500 18.500 

1.727 1.952 2.216 

7.232 7.232 7.232 

73 75 75 
128 128 128 

83 75 100 

1.221 1.215 3.087 

28.321 29.177 31.338 

3) Summe der überschüsse der Rechnungsjahre 1952 
bis 1977 (einsdtließlidt der Zinsen 1971 bis 1979 
von den auf dem Kündigungsgeldkonto erliegenden 
Beträgen). 
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Kapitel S6 - Titel 560/561 163 

Dienstgeberbeitrag 

Der Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds 
für FamiIienbeihilfen beträgt ab 1. Jänner 1981 
4'5 v. H. der Bruttoarbeitslöhne (§ 41 FLAG 
1967). Durch die Senkung des Beitragssatzes wird 
trotz steigender Lohnsumme keine Einnahmen
erhöhung gegenüber dem Jahr 1980 eintreten. 

Den Dienstgeberbeitrag haben alle Dienstgeber 
zu leisten, die im Bundesgebiet Dienstnehmer be
smäftigen. 

Von der Leistung des Dienstgeberbeitrages sind 
befreit: . 

a) der Bund, die Länder und die Gemeinden 
mit Ausnahme der von diesen Gebiets
körperschaften verwalteten Betriebe, 
Unternehmungen, Anstalten, Stiftungen 
und Fonds; die Gemeinden jedoch nur, 
wenn ihre Einwohnerzahl 2000 übersteigt. 

h) die gemeinnützigen Krankenanstalten (§ 16 
des Krankenanstaltgesetzes, BGBl. Nr. 1/ 
1957). 

Anteil an Einkommen- und Körperschaftsteuer 

Ab 1. Jänner 1973 werden nam dem Bundes
gesetz über d~e Zuweisung von Ertragsanteilen 
der Einkommensteuer un.d Körperschaftsteuer 
für Zwecroeder Wohnbauförderung und des Fa
milienlagtenausgl<eiches, BGBl. Nr. 443/1972, An
teile in der Höhe von 2'29 v. H. an dem Auf
kommen der genan.nten Sllammsteuern an den 
Ausg1eichsfon.ds für Familienbeihllfen geLeistet. 
Diese Anteile wel1cren bei den Ansätzen 2/52004 
bis 2/52034 in Einnahme und beim An
satz 2/52870 in Ausg,abe und schließlich beim An
satz 2/56010 als Einnahme des Ausgleichsfonds 
für Fami'lienbeihilfen, Sekition B, verrechnet. 

Abgeltung von Ansätzen für Einkommensteuern 

Vom Aufkommen an Einkommen- und Lohn
steuer sind 7.232 Millionen Schilling vor Abzug 
der in den Bundesgesetzen BGBl. Nr. 443/1972 
und BGBl. Nr. 207/1966 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 444/1972 vorgesehenen 
Ertragsanteile dem Ausgleichsfonds für Famitien
beihilfen zuzuweisen; davon entfallen 1.808 Mil
lionen Schilling auf ,rue veranlagte Einkommen
steuer und 5.424 Millionen Schilling auf di~ 
LohJlSiteuer. 

Diese Abgeltungsbeträge werden bei den An
sätzen 2/52004 und 2/52014 in Einnahme und 
beim Ansatz 2/52871 in Ausgabe und schließlich 
beim Ansatz 2/56011 als Einn,ahme des Aus
gleimsfonds für Familienbeihilfen, Sektion B, 
verrechnet. 

Beiträge von land- und forstwirt5chaft~ichen 
Betrieben 

Die Beiträge von den land- und forstwirtsmaft
lichen Betrieben betragen 125 v. H. der Beitrags
grundlage. 

Die Beitragsgr,undlage 1St der für die land
und forstwirtschaftlichen Betriebe im Sinne des 
§ 1 Abs. 2 Z. 1 des Grundsteuergesetzes 1955, 
BGBl. Nr. 149, für Zwedte der Grundsteuer er
mittelte Meßbetrag. 

Für Grundstücke im Sinne 'des § 1 
Abs. 2 Z. 2 des Grundsteuergesetzes 1955, soweit 
es sich um unbebaute Grundstücke handelt, die 
nachhaltig land- und forstwirtschaftlich genutzt 
werden, bildet die Beitragsgrundlage ein beson
derer Meßbetrag, der sich nam den Vorsmriften 
des Grundsteuergesetzes 1955 ergeben würde, 
wenn das Grundstück als land- und forstwirt
schaftliches Vermögen im Sinne des Bewertungs-
gesetzes bewertet worden wäre. . 

Beiträg.e der Länder 

Die Länder entrichten Beiträge zum Aus
gleichsfonds für Familienbeihilfen in Höhe von 
24 Schilling pro Jahr und Landeseinwohner, so
weit dieser das 18. Lebensjahr vollendet hat. 

Die Höhe ,der Beiträge der einzelnen Bundes
länder ist aus der V'erofldnung ,des BMfF BGBl. 
Nr.365/1974 zu ersehen. 

Rückgezahlte Unterhaltsvorschüsse 

Die zu Lasten des Ansatzes 1/56079 ausge
zahlten Vorschüsse auf den gesetzlichen Unter
halt sind von den Empfängern bzw. von den 
Unterhaltspflichtigen zurück~uz,ahlen. Die Rück
zahlung erfolgt über die Jugendämter und Ober
landesgerichte an den Ausgleichsfonds für Fa
milienbeihilfen. 

Naeh den hisherigen Erfahrungen ist initeiner 
Rückzahlung der Vorschüsse in Höhe von 40 v. 
H. zu reelmen. 

Ersatz vom Reservefonds für Familienbeihilfen 

Die Gebarung des Ausgleichsfonds für Fami
lienbeihilfen weist einen Abgang von 
3.081'0 Millionen Schilling auf, der gemäß § 40 
Abs. 5 ,BLAG 1967 aus dem Reservefonds für 
FamilienbeihiHen zu ersetzen ist. 

Titel 561 Rückzahlung an den Reservefonds 
für Familienbeihilfen 

Sacbaufwand 
MiJI. S 

1979 'f) 
1980 *'f) 
1981 'f'f) ........................... .; 

0'0 
0'0 

In dem Ansatz 1/56107 wird für den Fall 
Vorsorge getroffen, daß der Bund allenfalls Rück
zahlungen an den Reservefondr; für Familienbei
hilfen zur Abdeckung seiner Verbindlichkeiten 
außerhalb der nach § 40 Abs. 6 FLAG 1967 vor
gesehenen Kompensation zu erbringen hat. 

*) Erfolg. 
'~*) Bundesvoransdtlag. 

Zu 460 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)316 von 542

www.parlament.gv.at



164 Kapitel 57 - Titel 571 

Kapitel 57 Staatsvertrag 

Titel 571 Entschädigungen für Vermögens
verluste im Inland 

1979 '~) 

1980 :f:') 
1981 **) 

Gesetzliche Grundlagen 

Sachaufwand Einnahmen 
MiIl. S 

235'6 0'0 
220'1 0'0 

200'1 0'0 

Die allgemeinen gesetzlichen Grundlagen für 
die beim Titel 571 veranschlagten Aufwendungen 
und für die veranschlagten Einnahmen bilden der 
Staatsvertrag, BGBL Nr. 152/1955, und die in 

. Durchführung des Staatsvertrages erlassenen 
Staatsvertragsdurchführungsgesetze.Die über die 
erwähnten allgemeinen gesetzlichen Grundlagen 
hinausgehenden speziellen gesetzlichen Regelun
gen sind bei den folgenden Erläuterungen zu den 
einzelnen finanzgesetzlichen Ansätzen angeführt. 

Unterschiede der Gebarung 

Die Ausgabenziffern 1979 bis 1981 setzen sich 
aus folgenden Erfolgs- bzw. Voranschlagsbeträgen 
zusammen: 

Besatzungskosten (Besatzungs-

1979 0 ) 1980") 1981") 
MilI.S 

Verordnung über die Geltendmachung von An
sprüchen lliach ,dem BSG, BGBI. Nr. 317/1961. 

Gebarung 1981 

Der veranschlagte Betrag von 0'03 Millionen 
Schilling stellt ein Eventualerfordernis für die 
Regelung von Entschädigungsansprüchen nach 
dem Besatzungsschädengesetz im Jahre 1981 dar. 

Gesamtgebarung 

Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen 
418'2 Millionen Schilling. 

Ansatz 1/57117 Kriegs- und Verfolgungs
sachschädengesetz 

Gesetzliche Grundlagen. 

BGBL Nr. 127/1958 In der Fassung BGBL 
Nr. 99 und 305/1959. 

Gebarung 1981 

Das veranschlagte Erfordernis von 0'1 Millio
nen Schilling stellt ebenso wie das Erfordernis 
beim Ansatz 1/57107 ein Eventualerfordernis 
dar. 

Gesamtgebarung 
schadengesetz, BSG) .......... . 

Kriegs- und Verfolgungssach-
schädengesetz, KVSG ........ . 

Sonstiges 

0'0 

0'0 

0·0 

0·1 

0·0 
Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen 

0·1 1.436'1 Millionen Schilling. 

Zahlungen auf Grund zwischen
staatlicher Vereinbarungen und 
Sonstige Zahlungen .......... . 0'0 0.0 0.0 Ansatz 1/57127 Sonstiges 
Aushilfezahlungen ............. . 235.6 220'0 200'0 Gesetzliche Grundlagen 

Die Entschädigungsaktionen nach dem Besat
zungsschädengesetz und nach dem Kriegs- und 
Verfolgungssachschädengesetz sind abgeschlossen. 
Die veranschllgten Beträge stellen nur mehr 
Eventualerfordernisse für den Fall dar, daß in 
besonders gelagerten Ausnahmefällen Ansprüche 
geregelt werden müssen. 

Für das Aushilfegesetz (Sachlei·stungen) wurde 
bei den Titeln 571 "Entsmädigungen für Ver
mögensverluste im Inland" 200'0 Millionen Schil
ling, 572 "Entschädigungen für Vertnögensverluste 
im Ausland" 8'0 Millionen Schilling und 
573 "Finanz- und Ausgleichsvertrag" 80'0 Mil-

. lionen Schilling v.eranschlagt. 

Im einzelnen ist zu bemerken: 

Ansatz 1/57107 Besatzungsschädengesetz 

Gesetzliche Grundlagen . 

Besatzungsschädengesetz (BSG.), BGBL Nr. 126/ 
1958, in der Fassung BGBL Nr. 98 und 304/ 
1959; 

*) Erfolg. 
**) Bundesvoranschlag. 

Staatsvertrag, BGBL Nr. 152/1955; Reichs
leistungsgesetz, Gesetzblatt für österreich 
Nr. 1205/1939; Vergütungsgesetz, BGBL Nr. 53/ 
1956 in der Fassung BGBL Nr. 168/1957. 

Gebarung 1981 

Bei diesem Ansatz ist nur mehr ein Betrag von 
1.000 Schilling vorgesehen, weil Ansprüche nach 
dem Vergütungsgesetz nicht mehr zu erwarten 
sind und bei dem noch offenen Entschädigungs
antrag auf Grund des österteichisch"amerikani
schen Regierungsabkommens Verjährung einge
treten sein dürfte. 

Ansätze 1/57137, 1/57287 und 1/57327 

Gesetzliche Grundlage 

Aushilfiegesetz, BGB1. Nr. 712/1976. 

Gebarung 1980 

Für die Aushilfezahl'llngen der drei Ansätze. 
1/57137, 1/57287 und 1/57327 wurde ein Gesamt~ 
betrag von 288'0 Millionen Schilling verim
schlagt. Damit wird der großen Anzahl" der 
Anträge Rechnung getragen. 
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Titel 572 Entschädigungen für Vermögensver
luste im Ausland 

Sachaufwand Einnahmen 
MiIl.S 

1979 *) ................ 86'1 178'4 
1980 **) .............. ',. 367'8 176'0 
1981 'f'f) ................ 266'2 32'8 

Gesetzliche Grundlagen 

11. Staatsvertragsdurchführungsgesetz, BGBl. 
Nr. 195/1962, BGBI. Nr. 292/1964 und BGBI. 
Nr.64/1972; 

Vertrag zwischen der Republik Österreich und 
der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik 
zur Regelung bestimmter finanzieller und ver
mögensrechtlicher Fragen, BGBl. Nrn. 451 und 
452/1975 und 557/1979; 

Vertrag zwischen der Republik Österreich und 
der Volksrepublik Polen zur Regelung bestimm
ter finanzieller Fragen, BGBl. Nr. 74/1974; 

Verteilungsgesetz Polen, BGBl. Nr. 75/1974 
und 155/1976: 

Anmeldegesetz Polen, BGBl. Nr. 235/1971 
in der Fassung BGBl. Nr. 327/1974; 

Vertrag zwischen der Republik Österreich und 
der Republik Italien zur Regelung offener finan
zieller Fragen, BGBl. Nr. 635/1973 j 

Bundesgesetz über die Entschädigung für Ver
mögensverlustie in Italien, BGBl. Nr. 636/1973. 

Unterschiede der Gebarung 

Die Ausgabeziffern 1979 bis 1981 setzen sich 
aus folgenden Erfolgs- bzw. Voranschlagsbeträgen 
zUsammen: 

11. Staatsvertragsdurchführungs-
gesetz (Jugoslawien) ........... 

Jugoslawien ..................... 
CSSR .......................... 
Polen ........................... 
Italien .......................... 
Aushilfezahlungen ............... 
Sonstige Zahlungen ............. 

Ausgaben (Summe) ... 

Im einzelnen ist zu bemerken: 

1979 ') 1980") 1981") 
Mill. S 

0'0 2'0 2·0 
0'0 0'0 

81'1 320'0 220'0 
0'0 34'7 34'7 
0'0 0'0 0'0 
4'9 10'0 8'0 
0'1 1'0 1'5 

86'1 367'7 266'2 

Da voraussichtlich im Jahre 1980 ein Entschädi
gungsabkommen für gewisse enteignete Fälle mit 
der Sozialistischen Föderativen Republik Jugos
lawien abgeschlossen wird, wurde vorsorglich ein 
Verrechnungsansatz mit 1.000 Schilling vorge
sehen. 

Auf der Einnahmenseite wurden 1'5 Millionen 
Schilling veranschlagt. 

,,) Erfolg .. 
""') Bundesvoranschlag. 

Vom Voranschlagsbetrag für das 11. S t a a t s
ver tr a g s dur c h f ü h run g s g e set z sind 
im Jahre 1981 1'1 Millionen Schilling für Ent
schädigungen für eingezogenes österreichisches 
Vermögen in Jugoslawien und 0'9 Millionen 
Schilling für damit im Zusammenhang stehende 
Zinsen veranschlagt. 

Für ,die Zahlungen nach dem Entschädigungs
gesetz-CSSR und die Entschädigungsgesetznovelle 
wurden für das Jahr 1981 220'0 Millionen Schil
ling veranschlagt. 

Auf Grund des V'ermögensvertrages mit der 
Volksrepublik Polen wird die siebente Rate von 
6'0 Millionen Schilling der Globalsumme im 
Jahre 1981 fällig. 

Die Ausgaben wurden im Jahre 1981 mit 
347 MLllionen Schilling veranschlagt, da auf 
Grund anhängiger Verfahr.en heim Verfassungs~ 
gerichtshof der end,gültige VerteiJungsplan im 
Jahre 1980 nicht erstellt werden kann. 

Für die Zahlungen auf Grund des Vermögens
vertrages mit der Republik Italien ist nur mehr 
ein Verrechnungsansatz von 2.000 Schilling er
forderlich. Bei den Einnahmen wurde vorsorg
lich ein Betrag von 1000 Schilling veranschlagt. 
Durch die verspätete Zahlung der Republik 
Italien an die Republik Österreich ist ein Wäh
rungsverlust entstanden. Es sind Bemühungen 
im Gange, diesen Währungsverlust von der Re
publik Italien ersetzt zu bekommen. 

Beim Ansatz Sonstige Zahlungen wurde für die 
Kosten der öffendichen Verwaltung für das in 
Österreich befindliche CSSR-Vermögen vorge
sorgt. 

Gesamtgebarung 

Die voraussichtlichen· Gesamtkosten des 
11. Staatsvertragsdurchführungsgesetzes werden 
derzeit mit 618'4 Millionen Schilling angenom
men. 

Titel 573 Finanz- und Ausgleichsvertrag 
Sachaufwand 

Mill. S 

1979 ,,) 

1980 ':"') 

1981 'f") 

Allgemeines 

117'5 

1207 

80'6 

Die Veranschlagung der Ausgaben und Ein
nahmen aus dem Finanz- und. Ausgleichsvertrag 
erfolgt auf Grund der 1961 in Bad Kre\lznach 
zustande gekommenen Einigung über Art und 
Höhe eier Leistungen, welche die Republik 

*} Erfolg. 
**) Bundesvoranschlag. 
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166 Kapitel 57 - Titel 573 bis 576 

österreich erbringt und die Beiträge, welche die 
Bundesrepublik Deutschland leistet. Bei Titel 573 
ist nur jener Teil dieser Ausgaben veranschlagt, 
der die gemäß Teil I und Teil II zu verrechnen
den Entschädigungsleistungen für Sachschäden der 
Vertriebenen und Umsiedler sowie der Verfolg
ten betrifft. 

Gesetzliche Grundlagen 

Finanz- und Ausgleichsvertrag, BGBL Nr.283/ 
1962; 

Anmeldegesetz, BGBL Nr. 12/1962, in der 
Fassung BGBL Nr. 64/1963 und Nr. 13211964; 

Titel 574 Sonstige Leistungen im Zusammen
hang mit dem Staatsvertrag 

Samaufwand Einnahmen 
Mill, S 

1979 *) , , , , : , , , , , , , , , .. " 2·3 
1980 *,,) ,."""""".". 2'4 0'0 
1981 *") , , , , , , , , , , , , , , , , ,,2'4 0'0 

Gebarung 1981 

Bei diesem Ansatz wurde mit 2'4 Millionen 
Schilling für die Kosten vorgesorgt, die die Re
publik österreich auf Grund des österreichisch
jugoslawischen Archiv- und Restitutionsabkom
mens zu tragen hat. 

Umsiedler- und Vertriebenen-Entschädigungs- Titel 575 Verwaltung und Verwertung ehemals 
gesetz (UVEG), BGBl, Nr. 177/1962, inder deutscherVermögenswerte 
Fassung BGBL Nr. 105/1965; 

Bundesgesetz, betreffend die Erweiterung des 
Anwendungsbereiches des Besatzungsschäden- und 
des Kriegs- und Verfolgungssachschädengesetzes, 
BGBL Nr. 176/1962; 

Bundesgesetz vom 1. Dezember 1970, BGBL 
Nr. 375, womit das Anmeldegesetz BGBL 
Nr. 12/1962, und das Umsiedler- und Vertrie
benen-Entschädigungsgesetz BGBL Nr. 177/1962, 
neu('!rlich abgeändert werden (Anmeldegesetz
und UVEG-Novelle 1970). 

Gebarung 

Die Ausgaben betragen: 1979*) 1980.') 1981'.) 
Mill, S 

Für Umsiedler und Vertriebene 0'0 0'7 0'6 
Aushilfezahlungen , .......... 117'5 120·0 80·0 
Sonstige Zahlungen ,......... 0·0 0'0 0'0 

Dem Voransdllag liegt das Erfordernis für 
Restzahlungen auf Grund des Umsiedlcr- und 
V crtriebenen-Entschädigungsgesetzes und für 
Zahlungen auf Grund der Anmeldegesetz- und 
UVEG-Novelle 1970 zugrunde. 

Im Vorartschlagsbetrag von 0·030 Millionen 
Schilling ist für etwaige Leistungen auf Grund 
des Erweiterungsgesetzes (0'020 Millionen Schil
ling) und für Leistungen gemäß Artikel 4 des 
Finanz- und Ausgleichsvertrages, betreffend den 
Wohnungsbau für die Unterbringung von deut
schen Staatsangehörigen (0·010 Millionen Schil
ling) vorgesorgt. 

Gesamfgebarung 

Die Gesamtkosten auf Grund des Artikels 2 
des Finanz- und Ausgleichsvertrages werden mit 
1"1 Milliarden Schilling, die Gesamtkosten auf 
Grund des Artikels 8 mit 80'2 Millionen Schilling 
und die sonstigen Zahlungen im Zusammenhang 
mit dem Finanz- und Ausgleichsvertrag mit 
32'0 Millionen Schilling angenommen. 

~.) Erfolg. 
".*) Bundesvorans.chlag. 

Sachaufwand Einnahmen 

1979 *) 
1980 **) 
1981 *") 

Gesetzliche Grundlagen 
und Gebarung 

17 
3'0 
8'6 

MiIl,S 

54'4 
50'9 
47'9 

Der Sachaufwand, welcher sich im Zusam
menhang mit der Verwaltung der ehemaligen 
deutschen Vermögenswerte ergibt, ist durch 
das 1. Staatsvertragsdurchführungsgesetz (BGBL 
Nr. 165/1956) bedingt. 

Die durch den Abschluß des Staatsvertrages 
(BGBL Nr. 152/1955) und des österreichisch
deutschen Vermögensvertrages (BGBL Nr. 119/ 
1958) in das Eigentum der Republik österreich 
übergegangenen Vermögenswerte sind, soweit 
eine Verwertung dieser Vermögenswerte vor
gesehen war, weitgehend veräußert worden. 

Unterschiede der Gebarung 

Die Ausgaben von 8'6 Millionen Schilling 
haben sich gegenüber 1980 um 5'6 Millionen 
Schilling auf Grund dringender Instandhaltungs
kosten erhöht. 

Die Einnahmen :ws der Verwaltung und Ver
wertung ehemals deutscher Vermögenswerte wur
den mit 47'9 Mi11ionen Schilling veranschlagt: 

Titel 576 Zahlungen zur Hilfeleistung an poli
tisch Verfolgte Sachaufwand 

Mill, S 

1979 *) ,.,.,., ..... ', .... ".' .. ,. 
1980 "Y,.) ••... , ... ', .•• ,., ..... "., 
1981 **) ..... , .. , ..... , ... , ...... . 

120'0 
50'0 

Da mit Juni 1980 der Rest des Gesamtbetrages 
für Aushilfezahlungen an politisru Verfolgte zur 
Milderung von Härten gemäß BGBL Nr. 714/ 
1976 überwiesen wurde, ist für das Jahr 1981 
nichts mehr zu veranschlagen. 

~.) Erfolg, 
*'~) Bundesvoranschlag. 
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Kapitel 59 Finanzschuld 
Zustä ndigkeit 

Für den Dienst der Finanzschuld ist ausschließ
lich das Bundesministerium für Finanzen anwei
sende Stelle im Sinne des Verwaltungsentlastungs
gesetzes vom 21. Juli 1925, BGBI. Nr. 277. 

Zinsen- und Tilgungsaufwaad 

Gesetzliche Grundlagen 

Die Ermächtigungen des Bundesministeriums 
für Finanzen zur Durdlführung von Kreditope
ranionen sirud im jeweili,gen 'Buruclesfinanzgesetz 
enthalten oder wen:l.en in Sorudergesetzen ausge
sprochen. 

Der Gesamtaufwand des Kapitels 59 dient folgenden Zwecken: 

1972*) 1973*) 1974*) 1975*) 1976*) 1977*} 1978*) 1979>~) 1980*") 1981>'*} 
Mill. S 

Zinsen ..... . 
Kapitalsrückzahlung 
Sonstiges. . . 

. 2.999'1 3.215'8 3,550'4 4.640'1 7.868'3 9.869'2 12.887'6 14.984'1 17.809'620,398'0 

.6.248'95.664'9 6.879'9 7.298"710.736'811.981"715.763'017.990'7 18.313'224,819'7 
334'1 358'5 208"7 1.165'0 1.152'9 878'8 901'2 752'3 1.459'8 1.269'0 

Summe ... .9.582'1 9,239'210.639'013.103'819.758'022.729"729.551'8 33,727'3 37,582'646.486-7 

Titel 590 
Währung 

Titrierte Finanzschuld in inländischer 170/0- und 63/40f0-Investitionsanleihe 1970/II 
(A + B) 

S.d,- Ein. 70/o-Investitionsanleihe 1971 (A) 
aufwand nahmen 

Mill. s 70/0-Investitionsanleihe 1971 (A/2) 

1979 'f) .............. 21.944'1 1) 5'0 

1980 'f*) .............. 22.655'3 1) 8'5 

1981 ~-~.) .............. 29.432'8 6'6 

Unterschiede (Sachaufwand) 

Das Mehrerfordernis gegenüber 1980 von rund 
6'8 Milliarden Schilling i.st im wesentliroen auf 
ein höheres Zinsenerfordemis von 0'2 Milliarden 
Schilling, sowie höheres Tilgungserfordernis von 
4'5 Milliarden SroilIing für titrierte Inlandschuld 
bis 1979 und auf den erstmaligen planmäßigen 
Srouldendienst mit 2'1 Milliarden Schilling für 
die im Jahr 1980 begebene titrierte Inlandschuld 
zurückzuführen. 

Paragraph 5900 Anleihen 

70/0- und 63/40f0-Investitionsanleihe 1971 (A/3 + 
B/3) 

70/0- und 63/40f0-Investitionsanleihe 1972 (A + B) 

70f0- und 63/40f0-Investitionsanleihe 1972/II (A + 
B) 

70/0- und 63/40f0-Investitionsanleihe 1972lIII 
(A + B) 

70/0- und 63/4°jo-Investitionsanleihe 1973(A + B) 

70/0- und 63/40/0-Investitionsanleihe 1973/II 
(A + B) 

70/0- und 63/4% -Investitionsanleihe 1973/III 
(A + B) 

70/0-und 63/40f0-Investitionsanleihe 1974 (A + B) 

81j2o/o-Investitionsanleihe 1974 (A + B) 

81/20!o-Investitionsanleihe 1975 (A + B) 

Für die Untersroiede in der Gebarung gegen- 81!20f0-Investitionsanleihe 1975/S 
über den Jahren 1980 und 1979 sind vor allem 81/20/o-Investitionsanleihe 197s/II (A + B) 
folgende Gründe maßgeblich: 

81!20f0-Investitionsanleihe 1975/SIII 
1. Die bei der Begebung festgelegten Konditio-

nen für Anleihen bis 1979: 81120f0-Investitionsanleihe 1975/III (A + B) 

6°/0-Bundesanleihe 1966 

60f0-Bundesanleihe 1966/II 

60f0-Investitionsanleihe 1967 

81120f0-Investitionsanleihe 1975!S!III 

81!20f0-Investitionsanleihe 1975!IV 

81!20f0-Investitionsanleihe 1975iv (A + B) 

61/211/0-Investitionsanleihe 1968 (A + B) 81120f0-Investitionsanleihe 1976/5 

61!20/o-Investitionsanleihe 1969, Ausgabe Bund C 81/2°/o-Investitionsanleihe 1976 (A + B) 

70f0-Investitionsanleihe 1970 (A) 

*) Erfolg. 
>'>f) Bundesvoranschlag. 
1) Bis einschließlich BVA 1980 beim Titel 592, Para

graph 5920 und 5921, veranschlagt gewesen, 

80/0-Investitionsanleihe 1976/S/II 

80f0-Investitionsanleihe 1976/II CA + B) 

80!0-Investitionsanleihe 1976!S/III (A + B) 

80f0-Investitionsanleihe 1976/S/IV (A + B) 
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8°/0-Investitionsanleihe 1977/S (A + B) 

80/o-Investitionsanleihe 1977 (A + B) 

80f0-Investitionsanleihe 1977/SIII (A + B) 

8°/0-InvestitionsanIeihe 1977 IS/m CA + B) 

80f0-Investitionsanleihe 1977 IS/IV CA + B) 

80f0-Investitionsanleihe 1977/II CA + B) 

80f0-Investitionsanleihe 1977/III CA + B) 

80f0-Investitionsanleihe 1977/SIV CA + B) 

80f0-Investitionsanleihe 1978 CA + B) 

Paragraph 5901 Bundesobligationen 

Für die Unterschiede in der Gebarung gegen
über den Jahren 1980 und 1979 sind vor allem 
folgende Gründe maßgeblich: 

1. Die bei' der Begebung festgelegten Kondi
tionen für Bundesöbligationen bis 1979: 

63/40f0-Bundesobligationen 1972 

81/20J0-Bundesobligationen 1975 

81/2°/0-Bundesobligationen 1975/n 

81/20f0-Bundesobligationen 1975/V 

81/20f0-Bundesobligationen 1975/VI 8°/0- und 73/40f0-Investitionsanleihe 1978/II 
CA + B + C) 

81/20/o-Bundesobligationen 1976 
73/40f0-Investitionsanleihe 1978/III CA + B + C) 

81/20f0-Bundesobligationen 1976/II . 
73/4%- und 71/2%- Investitionsanleihe 1978/IV 

CA + B + C) 81/2% -Bundesobligationen 1976/III 

73/4%- und 71120f0-Investitionsanleihe 
(A + B + C) 

1978/V 81120f0-Bundesobligationen 1976/IV 

8°In-Bundesobligationen 19761V 

7314%- und 71/20f0-Investitionsanleihe 1978/VI 80f0-Bundesobligationen 1976/VI 
(A + B + C) 8oio-Bu,ndes?bligationen 1976IVII 

73/4010- und 71/20/0-Investitiönsanleihe 1978/VII 
CA + B + C) 80f0-Bundesobligationen 19761VIII 

71/4{1/o-Investitionsanleihe 1979-94/1 und 1979-
gO/o-Bundesobligationen 1976/IX 

87/2 80f0-Bundesobligationen 1976/X 

71/4o/0-Investitionsanleihe 1979-94/3 und 1979- 80f0-Bundesobligationen 1976/XI 
89/4 

801o-Investitions anleihe 1979-94/5 und 1979-
89/6 

8 0/0-In vesti tionsanleihe 1979-94/7 und 1979-
89/8 

8 °/0-In vesti tionsanleihe 1979-94/9 und 1979-
89/10 

80f0-Investitionsanleihe 1979-94/11 und 1979-
89/12 

8%-Bundesobligationen 1976/XII 

80f0-Bundesobligationen 1976/XIII 

8%-Bundesobligationen 1976/XIV 

80f0-Bundesobligationen 1976/XV 

80J0-Bundesobligationen 1977 

8°/o-Bundesobligationen 1977/11 

80f0-Bundesobligationen 1977 Im 
8%-Bundesobligationen 1977/IV 

2. Wegfall des planmäßigen Zinsen- und Til- 80f0-Bundesobligationen 19771V 
gungsdienstes für die im Jahr 1980 ausgelaufenen 80f0-Bundesobligationen 1977 lVI 
Anleihen: 

6°/0-Bundesanleihe 1965 

60f0-Bundesanleihe 1965/rr 

80J0-Bundesobligationen 1977IVII 

80/o-Bundesobligationen 1977IVIII 

8% -Bundesobligationen 1977/IX 

3. Erstmalige Zinsen- und Tilgungserfordernis 80f0-Bundesobligationen 1977/X 
für die im Jahr 1980 neu begebenen Anleihen: 8%-Bundesobligationen 1978 

80/;~~vestitionsanleihe 1980-95/1 und 1980- 8%-Bundesobligationen 19781II 

80/o-Investitionsanleihe 1980-95/3 und 1980- 7
3
/4

%
-Bundesobligationen 1978/III 

86/4 73/40f0-Bundesobligationen 1978/IV 

91/2°/o-Investitionsanleihe 1980-95/5 und 1980- 71120f0-Bundesobligationen 1978/V 

88/6 71/20/0-Bundesobligationen 1978/VI 

90/!l-Investitionsanleihe 1980--'-95/7 und 1980- 71/2{1h~Bundesobligationen 1979-89/1 
92/8 

9%-Investlitionsanleihe 1980-95/9 und 1980- 7
1
/2

%
-Bundesobligationen 1979-91/2 

92/10 ! 7114010-Bundesobligationen 1979-89/3 
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71/4% -Bundesobligationen 1979-91/4 

71/40f0-Bundesobligationen 1979-89/5 

71/40f0-Bundesobligationen 1979-91/6 . 

80/0-Bundesobligationen 1979-89/7 

80f0-Bundesobligationen 1979-91/8 

gO/o-Bundesobligationen 1979-92/9 

80f0-Bundesobligationen 1979-89/10 

8°/o-Bundesobligationen 1979-92/11 

80f0-Bundesobligationen 1979-89/12 

8% -Bundesobligationen 1979-91/13 

8° 1 0-Bundesobligationen 1979-92/14 

2, Wegfall des planmäßigen Zinsen- und Til
gungsdienstes für die im Jahr 1980 ausgelaufenen 
Bundesobligationen : 

81/2Q/o-Bundesobligationen 1975/II1 

81/20f0-Bundesobligationen 1975/IV 

3, Erstmaliges Zinsen- und Tilgungserfordernis 
für die im Jahr 1980 neu begebenen Bundesobli
gationen: 

80f0-Bundesobligationen 1980-90/1 

80f0-Bundesobligationen 1980-92/2 

91/sOfO-Bundesobligationen 1980-85/3 

91/sOfO-Bundesobligationen 1980-86/4 

9s/s0f0-Bundesobligationen 1980-90/5 

91/s0f0-Bundesobl~gationen 1980-85/6 

91/sOfO-Bundesobligationen 1980-86/7 

93/ sOfo-Bundesobligationen 1980-90/8 

Paragraph 5908 Bundesschatzscheine 

Derzeit hahen ,die 21/4:0/0 . Bundesschatzscheine 
3-mon,atige, aI1e ü'brigen Bundesschatzscheine 
(7%, 71/4°/&, 73/4%, 93/4%) 18-monatige Zinsen
termine, Die 23/4% Bundesschatzscheine werden 
mit jährlich festgelegten Tilgungsquoten bis zum 
Jahr 1999 getilgt; die 18-monatigen Bundes
schatzscheine sind endfällig, haben eine, Lauf
zeit von 3 bzw, 41/2 Jahren, 

Unterschiede der Einnahme~ 

Wesentliche Einnahmen sind nicht zu erwar
ten, 

Titel 591 . Nicht titrierte Finanzschuld in in-
ländischer Währung 

Sach- En- , 
aufwand nahmen 

MiIl, S 

1979 *) .............. 2,980'4 2) 13'2 

1980 *,,) .............. 3,820'0 2) 7'7 

1981 "*) ................ 5,843'4 11'1 

Unterschiede (Sathaufwand) 

Das Mehrerfordernis gegenüber 1979 von 
rund 2'8 Milliarden Schilling sowie gegenüber 
1980 von rund 2'0 Milliarden Schilling begrün
det sich im wesentlichen in der Erhöhung des 
Schuldenstandes und den damit verbundenen 
Zinsen~ und Tilgungsverpflichtungen, 

Paragraph 5910 Darlehen von Vertragsversiche
rungsunternehmungen 

Für die Unterschiede in der Gebarung gegen
über den Jahren 1980 und 1979 sind vor allem 
folgende Gründe maßgeblich: 

1. Die bei der· Schuldaufnahme festgelegten 
Konditionen für die Darlehen von Vertragsver
sicherungsunternehmungen bis 1979: 

63/40/o-Darlehen der Versicherungsanstalten 1966 

63/4Q/o-Darlehen der Versicherungsanstalten 1967 

63/40f0-Darlehen der Versicherungsanstalten 1968 

63/40f0-Darlehen der Versicherungsanstalten 1969 

70f0-Darlehen der Versicherungsanstalten 1970 

63/40f0-Darlehen der Versicherungsanstalten 1971 

70f0-Darlehen der Versicherungsanstalten 1971 

63/40f0-Darlehen der Versicherungsanstalten 1972 

70/0-Darlehen der Versicherungsanstalten 1972 

631 4ü / 0-Darlehen der Versicherungsanstalten 
1973/II 

63/40f0-Darlehen 
1974/II 

der 

Konversionsdarlehen 1976 

Versicherungsanstal ten 

Versicherungstreuhanddarlehen 1976 

81/2%-Versicherungstreuhanddarlehen 1976/II 

81/2%-Versicherungstreuhanddarlehen 1977/1 

8314 Ofo- und 9%-Versicherungstreuhanddarlehen 
1978/1 

73/4%-Versicherungstreuhanddarlehen 1978/II 

Die Zinsenrückersätze werden mit 4'5 Milli- 71/2°/0-Versicherungstreuhanddarlehen 1979/1 
onen Schilling geschätzt, 

8° / c-Versicherungstreuhanddarlehen 1979/II 
An Beiträgen zum Zinsendienst für Bundes- 8%-Versicherungstreuhanddarlehen 1979/III 

schatzscheine zur Sonderfinanzierung sind 
2'1 Millionen Schilling zu erwarten, 

*) Erfolg, 
*") Bundesvoranschlag, 

.:.) Erfolg, 
, .• :.) Bundesvoranschlag, 

2) Bis einschließlich BVA 1980 beim Titel 592, Para
graph 5922, veranschlagt gewesen, 
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2. Wegfall des Zinsen- und Tilgungsdienstes 7'/:No-Bankendarlehen 1979/VI 
für die im Jahr 1980 zur Gänze rückgezahlten 80/o-Bankendarlehen 1979/VII 
Darlehen von Vertragsversicherungsunterneh-

8%-Bankendarlehen 1979/VIII mungen: 

63/40f0-Darlehen der Versicherungsanstalten 1970 8'/4% -Bankendarlehen 1979/1X (A + B) 

3. Erhöhung des Zinsendienstes durch die im 
Jahr 1980 neu aufgenommenen Darlehen von 
V ertragsversicherungsunternehmungen: 

9' 12%- und 95/8%-Versicherungstreuhanddar
lehen 1980/1 

Paragraph 5911 Darlehen von Kreditunterneh
mungen 

Für· die Unterschiede in der Gebarung gegen
über den Jahren 1980 und 1979 sind vor allem 
folgende Gründe maßgeblich: 

80f0-Bankendarlehen 1979/X 

80f0-Bankendarlehen 1979/XI zur Sonderfinanzie
rung 

2. Wegfall des Zinsen- und Tilgungsdienstes 
für die im Jahr 1980 zur Gänze rückgezahlten 
Darlehen von Kreditunternehmungen: 

9'/4% -Bankendarlehen 1975/II 

3. Erhöhung des Zinsendienstes durch die im 
Jahr 1980 neu aufgenommenen Darlehen von 
Kredi tunternehmungen: 

81J4%-Bankendarlehen 1980 
1. Die bei der Schuldaufnahme festgelegten 93/4D/o-Bankeridarlehen 1980/11 

Konditionen für die Darlehen von Kreditunter-
nehmungen bis 1979: 93/sDfo-Bankendarlehen 1980/111 

7°/o-Darlehen der Girozentrale 1971 

63/4°/0-Darlehen der Oberösterr. Landeshypothe
kenbank 1972 

71/20/o-Darlehen der Girozentrale 1972 

97/sOJ<l-Darlehen der Wr. Landeshypothekenbank 
1975 

93/sDfo-Bankdarlehen 1980/IV 

Paragraph 5912 Kredite und Darlehen von Ge
bietskörperschaften 

Für die Unterschiede in der Gebarung gegen
über den Jahren 1980 und 1979 ist folgender 
Grund maßgeblich: 

91/40/0-Bankendarlehen 1975 

8 '169°1 0-Konversionsdarlehen 
sparkasse 1976 

Die bei der Schuldaufnahme festgelegten Kon
der österr. Post- ditionen für die Kredite und Darlehen von Ge

bietskörperschaften: 

91/40f0-Bankendarlehen 1976 

81/2%- Bankendarlehen 1976/11 

81hOfo-Bankendarlehen 1976/111 

81/2D/o-Bankendarlehen 1976/1V 

81/20/o-Bankendarlehen 1976/V 

81f20/o-Bankendarlehen 1976/VI 

81f2\)/0-Bankendarlehen 1977 

8112°/0-Bankendarlehen 1977/I1 

81/2%-Bankendarlehen 1977/1II 

91/20/1i-Bankendarlehen 1977/IV (A + B) 

91/4D/o-Bankendarlehen 1978 

8° / 0-Bankendarlehen 1978!II 

73/4%-Bankendarlehen 1978/I1I 

73/4 0/0-Bankendarlehen 1978/IV 

8°/u-Bankendarlehen 1978/V 

73/4% -Bankendarlehen 1979 

73/4%-Bankendarlehen 1979/II 

731 i l 1 0-Bankendarlehen 1979/III 

7'/20f0-Bankendarlehen 1979/IV 

71/20f0-Bankendarlehen 1979/V 

4 '20f0-Kredit für Fernsprech-Sonderfinanzierung 
Niederösterreich 1976 

Schnellbahnkredit der Gemeinde Wien 1968 

Schnellbahnkredit der Gemeinde Wien 1969 

1 %-Darlehen des Landes Kärnten - Wohnbau-
förderung 

Schnellbahnkredit der Gemeinde Wien 1971 

3%-Schulbaukredit der Gemeinde Wien 

40f0-Darlehen des Landes Niederösterreich für 
Bundessportzentrum Südstadt 

4°/fr-Schulbaukredit der Gemeinde Wien 1975 

4 '2%-Bundesstraßen-Vorfinanzierung Burgenland 

Schulbaukredit der Gemeinde Wien 1978 

Paragraph 5914 Sonstige Kredite und Darlehen 

Für die Unterschiede in der Gebarung gegen
über den Jahren 1980 und 1979 ist folgender 
Grund maßgeblich: 

Die bei der Schuldaufnahme festgelegten Kon
ditionen für die Sonstigen Kredite und Dar
lehen: 
Restforderungen gemäß § 14 WSchG. 
61/4 0/o-Darlehen der Verbundgesellschaft 1963 
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Darlehen des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds an Paragraph .5930 Anleihen 

die öBB Die Unterschiede gegenüber den Jahren 1980 
7"90/o-Sonderfinanzierung für öBB-lnvestitionen und 1979 ergeben sich hauptsächlich aus folgen

den Gründen: 

Paragraph 5919 Notenbarikschuld 

Die 201o Notenba,niksclm1d er.fährt derzeit eine 
Erhöhung durch die !Einlösung (Oester.reichische 
Nationalban:k für ,di\e R,epuiblik österreich) von 
zugunsten InterJ1JationaJen 'F,inanzinstirt:utionen 
bei der Oesterrcichi5chen NacionJallbanlk hinlter
legt·eo Bundesschatzscheinen; ,;'lie TiLgung erfolgt 
jährEch init einem Vtiertel ,der Gewinna1Yfuhr 
der Oesterreichrschen Natlionatbank. 

Die Rückzahlung .der 4010 Notenbank5chuld 
erfolgt hut T.i1guIligspLan in den Ja!hr,en 1979 
bis 1989. 

Unterschiede der Einnahmen 

1. Das Zinsen- und TilgungserfoJ1derniJS für di,e 
in den Vorjahren bis 1979 begebenen Anleihen 
ist mit den Fremdwährungsbeträgen durch die 
vertraglichen Tilgungspläne festgelegt und mit 
dem Schillinggegenwert von den jeweils gelten
den bzw. für 1981 zu erwartenden Umrech
nungskursen für Fremdwährungen abhängig: 

6%~ol1a'r-An;Ieihe 1964 

63/40f0-DolLar-Anleihe 1967 

9°/D-Dollar-Anleihe 1975 

83/40f0-Dollar-Anleihe 1976 

T8D/o- und 85/sD/o-Dollar-Anleihe 1977 (A + B) 

10/o-Deutsche Mark-Anleihe 1968 

WesentlJich,e BiIlJ11lahmen sin/d nicht zue.r- 61J20/o-Deutsche Mark-Anleihe 1969 

warten. 9%-Deutsche Mark-Anleihe 1975/1 

An BeitJd~gen zum SchuMendi.enst liind i·ns- 81/:i0/o-Deutsche Mark-Anleihe 1975/II 
gesamt etwa 11'1 Millionen Schilling zu er-

73/40/0-Deutsche Mark~Anleihe 1976 warten: 

1. Beiträge zum Zinsendienst der Vorfinanzie
rung Linzer Autobahn A 25: 1'4 Millionen Schil-
ling; . 

2. Beiträge zum Zinsendienst der Vorfinanzie
rung der Mühlkreis Autobahn A 7: 4'3 Millionen 
Schilling; 

3. Beiträge zum Zinsendienst des 80f0-Banken
darlehens 1979/XI zur Sonderfinanzierung: 
S' 4 Millionen Schilling. 

63140f0-Deutsche Mark-Anleihe 1977 

53/40f0-Deutsche Mark-Anleihe 1978 

61I2Q/o-Schweizer Franken-Anleihe 1971 

73/40f0-Schweizer Franken-Anleihe 1975 

51J40/o-Schweizer Franken-Anleihe 1977 

31Ii% -Schweizer Franken-Anleihe 1978 

73/4010-Hollandgulden -Anleihe 1977 

7'2% - Yen-Anleihe 1979 

Titel 593 Titrierte Finanzschuld 
Währung 

in fremder 2. Erstmaliges Zünsenetfo!1dernis für die im 
Jahr 1980 begebenen Anleihen: 

1979 *) 
1980 'f',) 

1981 "") 

Unterschiede 

Sach· Ein-
aufwand nahmen 

Mill. S 

3.610'0 

4.747"6 

4.193'3 

Das Mindererfordernis gegenüber 1980 von 
554 Millionen Schilling ist im wesentlichen auf 
die günstigeren Umrechnungskurse für Fremd
währungen und auf das Auslaufen von Schuldver
pflichtungen zurückzuführen. Das Mehrerforder
nis gegenüber 1979 von 583 MilLionen Schilling 
ergibt sich hauptsächlich aus den Verpflichtungen 
der in den Jahren 1979 und 1980 eingegangenen 
Schulden. 

} 

bis einschließlich BVA 1980 
"} Erfolg. beim Titel 591, Paragraph 

*'f} Bundesvoranschlag. 5910 und 5911 veran-
schlagt gewesen. 

81/40f0-Deutsche Mark-Anleihe 1980 

51/:i0f0-Schweizer Franken-Anleihe 1980/I 

53fsO/o-Schweizer Franken-Anleihe 1980/II 

Paragraph 5931 Schuldverschreibungen 

Die Unterschiede gegenüber den Jahren 1980 
und 1979 ergeben sich hauptsächlich aus folgen
den Gründen: 

1. Das Zinsen und Tilgungserfordernis für die 
in den Vorjahren bis 1979 begebenen Schuldver
schreibungen ist mit den Fremdwährungsbeträ
gen durch die vertraglichen Tilgungspläne festge
legt und mit dem Schillinggegenwert von den 
jeweils geltenden bzw. für 1981 zu erwartenden 
Umrechnungskursen für Fremdwährungen ab
hängig: 

93/sOfO-Dollar-Schuldverschreibungen 1975/II 

93/4Q/o-Deutsche 
1974/III 

Mark-Schuldverschreibungen 
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83/40f0-Deutsche 
1975/III 

Mark-Schuld verschreibungen 81/411/0-Hollancfgulden -Schuldverschreibungen 
1975/II 

83/4%-Deutsche 
1975/1V 

Mark -Sch uldverschrei bungen 71/4°/0-Hollandgulden -Sch uld verschreibungen 
1977 

81/4%-Deutsche 
1975/V 

Mark-Schuldverschreibungen 91/2°/0- und 95/so/rr Belgische Franken-Schuld
verschreibungen 1975 

7010-Deu tsche 
1977/1 

Mark-Schuldverschreibungen 2. Erstmaliges Zinsenerfordernis für die im 
Jahr 1980 begebenen Schuldverschreibungen: 

63/40f0-Deutsche 
1977/II 

60f0-Deutsche 
1977/III 

Mark-Schuldverschreibungen 51/8°/0-, 51/4'J/o- und 53/so/0-Schweizer Franken
Schuldverschreibungen 1980/1 

Mark-Schuldverschreibungen 61/s%-Schweizer Franken-Schuldverschreibungen 
1980!II 

53/4 Ofo-Deutsche 
1977/1V 

Mark-Schuldverschreibungen 63/4°/ Ir und 7°/ o-Schweizer Franken -Schuldver
schreibungen 1980/III 

51/2%-Deutsche 
1978/1 

53/4%-Deutsche 
1978/II 

61/4%-Deutsche 
1979/1 

Mark-Schuldverschreibungen 

Mark-Schuldverschreibungen 

Mark-Schuldverschreibungen 

3. Die nachstehenden Schuldverschreibungen 
sind im Jahr 1980 ausgelaufen bzw. wurden 
vorzeitig getilgt (konvertiert): 

91/2fI/o-Deutsche Mark-Schuldverschreibungen 
1975/1 

90f0-Deutsche Mark~Schuldverschreibungen 
63/ll /o, 70/0- und 71/4°/0-Deutsche Mark-Schuld- 1975/II 

verschreibungen 1979/II 
93/4°1 o-Deutsche Mark-Schuldverschreibungen 

43/s0f0-Schweizer Franken-Schuldverschreibungen 1974/II 
1979/II 

83/4° lo-Schweizer Franken-Schuldverschreibungen 
63/40f0-Schweizer Franken-Schuldverschreibungen 1975/V 

1976/1 

53/4° I o-Sch weizer Franken-Schuld verschreibungen 
1976/II Paragraph 

Franken-Schuldverschreibungen wechsel SOlo-Schweizer 
1977/1 

5938 Schatzscheine und Schatz-

501o-Schweizer 
1977/II 

Die Unterschiede gegenüber den Jahren 1980 
Franken-Schuldverschreibungen und 1979 ergeben sich hauptsächlicV aus folgen-

41 12° I o-Schweizer Franken-Schuld verschreibungen 
1977/III 

41/4° 1o-Schweizer Franken-Schuldverschreibungen 
1978/1 

41/4% -Schweizer Franken-Schuldverschreibungen 
1978/II 

401o-Schweizer 
1978/III 

4°/o-Schweizer 
1978/IV 

Franken -Schuldverschreibungen 

Franken-Schuldverschreibungen 

den Gründen: ' 

1. Das Zinsen- und Tilgungserfordernis für die 
Smatzschein- und SchatzWiechsel-Kredite ist mit 
den Fremdwährungslbeträgen durch ,di·e vertrag
lichen Tilgungsplän1e festgelegt und mit dem 
Sch,iHinggegenwert von den jeweils gelterilden 
bzw. für 1981 zu. erwartenden Umrechnungs
kursen für Fremdwährungen abhängig. 

61 f20 / 0-Deutsche Mark -Scha:tzweclJ5el-Kredi t 
1969/1 

61/2% -Deutsche Mark-Schiatzwechs,el-:Kredit 
1969/II 

41/ SO I o-Sch weizer Franken-Schuld verschreibungen 
1978/V 61/20f0-Deutsche Mark-Sclmtzwechis.el-Kredit 

1969/III 
31/4% -Schweizer Franken-Schuldverschreibungen 

1978/VI 83 14 0/ o-Schweizer Franken-Schatzwechsel-Kredit 
1974 

3°/0-, 31/sfl/o- und 31/40f0-Schweizer Franken
Schuldverschreibungen 1979/1 i 

43/ SO / o-Schweizer Franken -Schuldverschreibungen 
1979/III 

91/4° I 0-Hollandgulden-Schuldverschreibungen 
1975/1 

2. Die nachstehend angeführten Schatzschein
undSchatzwechsel-Kredite sind im Jahr 1980 
ausgelaufen: 

63/411/0-Deutsche Mark-Schatzwechsel-Kredit 
1968/1 
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63/40/0-Deutsche Mark-SchatzwechseI-Kredit 
1968/11 

63/411/o-Deutsche Mark-Schatzwechsel-Kredit 
1968/1II 

6'9% - und 6'8 % -Deutsche Ma,rk-Kredit 1977/II 

7'150f0-Deutsche Mark-Kredit 1977/III 

60f0-Deutsche Mark-Kredit 1977/IV 

60f0-Deutsche Mark-Kredit 1977/V 

Titel 594 Nicht titrierte Finanzschuld in fremder 60/o-Deutsche Mark-Darlehen 1978/1 
Währung 53/40f0-Deutsche Mark-Darlehen 1978/II 

Sach- Ein- k I h 
aufwand nahmen 6% -Deutsche Mar -Dar e en 1978/111 

1979 ,,) 

1980 ~-,,) 

1981 *,,) 

.................. 
MU!. S 

4,418'9 

2,924'1 

3,958'2 

6'3 0/o-Deutsche Mark-Kredit 1978/1 

6'30f0-Deutsche Mark-Kredit 1978/II 

5'6°/n-Deutsche Mark-Kredit 1978/III 

6'9150/0-Deutsche Mark-Kredit 1978/IV (1. u, 2, 
Tranche) 

Unterschiede 
6'9150/o-Deutsche Mark-Kredit 1978/V (1. u, 2, 

Das Mehrerfordernis gegenüber 1980 von Tranche) 
1.034 Millionen Schilling ergibt sich zum über-
wiegenden Teil aus den vertraglichen Verpflich- 73JsU/o-Deutsche Mark-Kredit 1978/VI 
tungen zur Tilgung von Krediten sowie aus der 73/so/0-Deutsche Mark-Kredit 1978/VII 
Steigerung des' Euro-Dollar-Zinssatzes, Das 
Mindererfordernis gegenüber 1979 von 4.60 Mil- 73/s0f0-Deutsche Mark-Kredit 1978/VIII 
lionen Schilling ergibt sich im wesentlichen aus 67/80/0- und 7'7°/o-Deutsche Mark~Kredit 
den in den Jahren 1979 und 1980 durchge- 1978/IX 
führten Konversionen in Schuldverpflichtungen Deutsche Mark-Rollover-Kredit 1979/II 
mit günstigeren Zinss~tzen, zum geringeren Teil CA und B) 
aus günstigeren Umrechnungskursen für Fremd-
währungen, . 58/4%-, 57/8°/0- und 6I/sO/0-Schweizer Franken-

Kredit 1976 

Paragraph 5944 Kredite und Darlehen 58!sO/o-Schweizer Franken-Kr.edit 1977 

Die Unterschiede gegenüber den Jahren 1980 45M/o-Schweizer Franken-Kredit 1978/1 
und 1979 ergeben sich hauptsächlich aus folgen- 41/4% -Schweizer Franken-Kredit 1978/II 
den Gründen: 

1. Das Zinsen- uDld Tilgungserfordernis für die 
in den Vorjahren bis 1979 aufgenommenen 
Kredite und Darlehen ist mit den Fremdwäh
rungsbeträgen durch die vertraglichen Tilgungs
pläne festgelegt und mit dem Schillinggegenwert 
von den jeweils geltenden bzw, für 1981 zu er
wartenden Umrechnungskur~en für Fremdwäh
rungen abhängig, 

3% (40/0)-2, Kredit der Export-Import-Bank 

3% (40/0)-3, Kr,edit der Export-Import-Bank 

91
/4o/0-Deutsche Mark-Kredit 1975/I 

91120/0- und 9131200f0-Deutsche Mark-Kredit 
1975/IV 

89/toOfo-Deutsclre Mark-Kredit 1975/V 

81/20/0-Deutsche Mark-Kredi,t 1976/1 

81/20f0-Deutsche Mark-Kredit 1976!Il 

Deutsche Mark-Kredit 1976/III 

7' 460/0-Deutsche Mark-Kredit 1977 II 

41/20/o-Schweizer Franken-Kredit 1978/II1 

48/sO/0- und 43/40/o-Schweizer Franken-Kredit 
1978/IV 

41/20/0-Schweizer Franken-Kredit 1978/V 

Schweizer Franken-Rollover-Kredit 1978 

41/20/0-Schweizer Franken-Kredit 1978/VI 

41!:No-Schweizer Franken-Kredit 1978/VII 

41/8{J/~-, 41/4%- und 43/sO/0-Schweizer Franken-
Kredit 1978/V1II 

33/sO/0-, 3'50f0- und 35/sll/0-Schweizer Franken-
Kredit 1979/1 . 

41/4% -Schweizer' Franken-Kredit 1979/11 

83/40/o-Hollandgulden-Kredit 1975 

81/40/0-Hollandgulden-Kredit 1976 

77/sO / 0-Hollandgulden-Kredit 1978/1 

75/811/c-Hollandg~lden-Kredit 1978/II 

2, EpstmaHges Zi,llJg,enerfol1demilS .für d~e im 
Jahr 1980 aufgenommenen Kredite: 

} 

bis einschließlch BVA 1980 Schweizer Franken-TranC,h,e des Deutsche Mark-
*) Erfolg, . beim Titel 591, Para- Rollover-Kredites 1979/II (A undB) 

**) Bundesvoranschlag, graph 5912, veranschlagt . , . . 
gewesen, I Deutsche Mark-Rollover-Kredlt 1980/I 
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Schweizer Franken-Tranche des Deutsche Mark- Paragraph 5983 Kreditoperationen nach Voran-
Rollover-Kredites 1980/1 schlagersteIlung 

Deutsche Mark-Rbllover-Kredit 1980!II 

Schweizer 'Franken-Tranche des Deutsche Mark
Rollover~Kredites 1980/II 

73/4% -Deutsche Mark-Darlehen 1980 

1979 ,,) 
1980 ,~,,) 

1981 **) 

Sachaufwand 
Mill. S 

0'0 4) 

1,922'8 4) 

1.773') 

Schweizer Franken-Rollover-Kredit 1980/1 (A und 
B) Gebarung 

,Bei diesem Paragraph wind der Zinsen- und 
'tiLgunrg.sdienst für die im Vorjahr nach Er
steLlung ,des Vor.anschlag.es noch durchgeführten 
Kneditoperatlionen und für ·dJ~e im laufenden 
Jahr jeweiLs neu durchzurfii'hnenlden KredJiwpera
tlionen ve·ranschlagt, Da diese ·nleuen Kreditopera
tionen erst ,bei ihrer Durchlführungden end.gülti
g·en Verrechnungsansä,tzen zugeordnet werden 
können, ,dient ,diiie Vorsonge :bei ,diesem Ansatz 
der Booeckung von OIberschreitungen Ibei ,den 

53/4% -Schweizer Franken-Darlehen 1980 

Schweizer Franken-Rollover-Kredit 1980/II 

3, Die nachstehenden Kredite sind im Jahr 
1980 ausgelaufen bzw, wurden vorzeitig getilgt 
(konvertiert) : 

Deutsche Mark-Kommerzbank-Kredit 1977 

Deutsche Mark-Rollover-Kredit 1979/1 

Titel 598 Pauschalvorsorge 

Paragraph 5980 Ausgelaufene Schulden in in
ländischer Währung 

1979 *) 

1980 **) 

1981 ",,) 

Sachaufwand 
MiIl,S 

2'0 

11'3 

8'2 

B,ei diesem Paragraph werden Q,nnerhalb der 
gesetzlichen V,erjährungsfrist verloste ObJjgatio
nen bzw, fällage Zinssm(!line, die ·nlach dem Aus
lauf.(!In der Anleihen zur Einlösung '(!lingereicht 
wenden, verr·echrnet, 

Paragraph 5981 Ausgelaufene Schulden in frem
der Währung 

1979 ~.) 

1980 '~*) 

1981 "'~) 

Sachaufwand 
Mill, S 

19'4 3) 

41'6 3) 

8'4 

Bei diesem Paragraph wird das Erfordernis 
für die "non assented bonds" der im Jahr 1980 
ausgelaufenen 41120/o-Internationale Bundesan
leihe 1930 und für die tschechoslowakische 
Teilausgabe der ebenfalls im Jahr 1980 ausge
laufenen 41/2% -Garantierten österreichischen 
Konversionsanleihe 1934 nachgewiesen, Beide 
Restverpflichtungen aus den genannten Schulden 
wurden bei der internationalen Konferenz von 
Rom (BGBl. Nr, 182/1956) nicht geregelt, 

*) Erfolg. 
*") Bundesvoranschlag, 

3) Bis einschließ\.ich BVA 1980 beim Titel 590 
."Finanzschulden vor 1938" veranschlagt gewesen, 

Titeln 1/590, 1/591, 1/593 und 1/594 gemäß 
Artikel V (2) Z, 3 des Bundesfinanzgesetzes, 

Unterschiede 

Der Aufwa.nd für Verz'~nlsung und Thlgung 
wird auf Grund des jeweiLs zu erwa.rtenden Ge
barungsa!b.gang,es geschä·tzt, 

Titel 599 Sonstiger Aufwand bzw, Sonstige 
Einnahmen 

1979 *) 
1980 **) 

1981 *") 

Ausgaben 

Sach-
aufwand 

752'5 
1.459'8 
1.269'0 

Ein-
nahmen 

MilJ, S 

2'0 
0'0 
0'0 

Bei ddesem Ansatz weJ.1den u, a, Emissionsver
laste, ProvasiOIlJen Uilid Spe~en im Zus.ammenhang 
mit der Schu1dengebarung verrechnet, 

Die Minderausgaben im Jahr 1981 gegenüber 
1980 ergeben sich durch die etwas kostenmin
dernde Entwicklung der genannten Aufwendun
gen auf ·den nationalen und internationalen 
Kapital- und Geldmärkten, 

Einnahmen 

Wesentltiche EannJahmen oSI1nd nücht zu erwarten, 

Uberblick und Ubersicht über die Finanzschulden 

Einen Oberblidt über die österreichische 
Finanzschuld und deren Struktur, sowie über den 
Stand der Finanzschulden der Republik öster
reich mit finde der Jahre 1968 bis 1979 ,geben die 
Ausführungen im Abschnitt C Punkt VIII a, 

*) Erfolg, 
"*) Bundesvoranschlag, 

4) Bis einschließlich BVA 1980 beim Paragraph 5981 
veranschlagt gewesen, 
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Kapitel 60 L~ßd- und Forstwirtschaft 

Titel 600 Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft 

Personal· S.th· Einnahmen 
.ufwand Summe 

internationale Aufgaben vorgesorgt, vor allem 
für die FAD, für das Internationale Weinamt, 
die Europäische Pflanzenschutzorganisation 
u. a.m. 

Mül. S Ansatz 1/60016 Besitzstrukturfonds 
1979 *) ......... . 
1980 ~.*) ......... . 
1981 "*) ......... . 

123'4 1987 322'1 
134'6 359'6 494'2 
146'6 346'9 493'5 

35"5 Bei diesem Ansatz ist die Verredlnung für die 
35'8 Abwicklung der Gebarung des Besitzstruktur-
39'1 fonds vorgesehen, 

Unterschiede der Gebarung 
Die Steigerung beim Personalaufwand ist vor 

allem durch Bezugserhöhungen der Bundesbe
diensteten bedingt. 

Die Steigerung beim Sachaufwa~d ergiht sich 
vor alLem durch die ;1lL~emeinen Kosten!>teige
rungen. 

Die Erhöhung bei den Einnahmen ist im 
wesentlichen in den Verwaltungskostenbeiträgen 
gemäß § 21 Viehwirtschaftsgesetz 1976, BGBl. 
Nr. 258, in der Fassung BGBl. Nr. 270/1978 und 
287/1980 begründet. 

Paragraph 6000 Zentralleitung 

Gebarung 

Der Paragraph 6000 umfaßt die Gebarung des 
Bundesministeriums einschließlidl der Bundes
aufsimt, der Zivilschutzmaßnahmen und der Be
zugsvorschüsse und des Verwaltungsaufwandes für 
die Vieh- und Fleismkommission (Vieh wirt
schaftsgesetz 1976, BGBl. Nr. 258 in der Fassung 
BGBl. Nr. 270/1978 und 287/1980). Weiters ist 
bei diesem finanzgesetzlimen Ansatz der Aufwand 
für den Obersten Agrarsenat 1), für wasserrecht
liche und wasserwirtschaftliche Fachgutachten und 
Untersuchungen 2), für die Staub ecken kommis
sion 3), und für die Bundesprüfungskommission 
vorgesehen. 

Die Bundesaufsicht über den. Milmwirt
schaftsfonds und den Getreidewirtschaftsfonds 
wird auf Grund der Bestimmungen ,des Markt
ordnungsgesetzes 1967, BGBl. Nr. 36/1968 4), 
vom Bundesministerium für Land- und Forst
wirtsdlaft ausgeübt. 

Internationale Institutionen 

Weiters ist bei diesem Ansatz für die Zahlun
gen des Bundesministeriums für Land- und Forst
wirtsmaft an internationale Institutionen und für 

*) Erfolg. 
"*) Bundesvoransmlag. 

1) Gemäß BGBL Nr. 1/1951 in der Fassung BGBL 
Nr.476/1974. 

I) Gemäß BGBL Nr. II/316/1934 und 144/1947. 
3) Errichtet gemäß BGBL Nr, 82/1948. 
C) In der Fassung BGBL Nr. 448/1968, 452/1969, 

175/1970, 411/1970, 492/1971, 224/1972, 455/1972, 
808/1974, 259/1976, 674/1977, 269/1978 und 286/1980. 

6) (frei). 

Ansatz 1/60036 Erstellung wasserwirtschaftli
mer Unterlagen 

Auf der Grundlage :der Bestimmungen des 
W asser;ba utenförderungsgesetzes in der Fassung 
BGBL Nr. 565/1979 soll mit diesen Budgetmitteln 
die Erstellung wasserwirtschaftlicher Planungen 
und Untersuchungen, wasserwirtschaftlicher 
Grundsatzkonzepte und Gefahrenzonenpläne und 
der dazu nötigen mathematischen Modelle geför
dert werden. . 

Ansatz 1/60038 Agrar- und forstpolitische so
wie wasserwirtschaftliche Unterlagen 

Aus diesem Ansatz werden Beiträge zu den 
Kosten für die betriebsstatistische Tätigkeit im 
Zusammenhang mit der Bearbeitung der land
und forstwirtschaftlichen Betriebskarte geleistet. 

. Weiters sind diese Mittel auch für die Bearbeitung 
der dabei anfallenden Erhebungsdaten, vor allem 
hinsichtlich verwaltungs- und förderungsmäßiger 
sowie betriebswirtschaftlimer AufgabensteIlungen 
heranzuziehen. Außerdem werden die Mittel der 
Post "Lagebericht gemäß § 9 des Landwirt
schaftsgesetzes", insbesondere zur Beschaffung 
von Unterlagen für den Grünen Bericht im Sinne 
des Landwirtsmaftsgesetzes, BGBL Nr. 155/1960 
in der geltenden Fassung, verwendet. In die
sem Zusammenhang werden Aufarbeitungs- und 
Auswertungskosten getragen und den buchfüh
renden Betri.eben ;in Form einer Anerkennungs
prämie für die freiwillige Mitarbeit ein Anreiz 
geboten. Ferner sind aus diesen Mitteln die 
Druckkosten für den Lageberimt und die Reise
kosten der Mitglieder der Kommission gemäß § 7 
des Landwirtschaftsgesetzes zu tragen. 

Die Mittel unter der Post "Forstpolitische 
Unterlagen" dienen der Erforschung des Beitr,a
ges der FOI1stwirtschaft zur Einnahmensschöp
f.ung bäuerlicher Betriehe. kußerdem sind 
bei diesem Ansatz Mittel für die Beschaffung von 
Unterlagen zur forstlimen Raumplanung (Ab
schnitt II des Forstgesetzes 1975) und zur Er
stellung von Richtlinien für den Forstdienst sowie 
für Informationsschriften für verschiedene Be
hörden, Dienststellen und die mit Planungen 
nicht forstlicher Art befaßten Gemeinden vor
gesehen. Soweit für diese Aufgahen auch Druck
kosten erwachsen, sind Mituel hiefür veran
sc:htagt. 
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Weiters wird hier der, Aufwand für die land
technischen Grundlagenarbeiten verrechnet. Die 
hiefür vorgesehenen Mittel dienen zur Unter
suchung praxisnaher Probleme im Zusammen
hang mit der zunehmenden Mechanisierung und 
den baulichen Veränderungen in der Landwirt
schaft sowie zur Prüfung neuzeitlicher, zeitspa
render Arbeitsmethoden und zur Durchführung 
arbeitsteiliger Versuchsprogramme. Auch wer
den damit die Sammlung und der Austausch 
landtechnischer Informationen und Unter
suchungsergebnisse mit dem Ausland finanziert. 

Ferner sollen mit Hilfe dieser Budgetmittel 
auf der Grundlage des Wasserbautenfärderungs
gesetzes inder Fassung BGB!. Nr. 565/1979, 
der Verordnung 4es Bundesministeriums für 
Land- und Forstwirtschaft über die Einrichtung 
und Führung des Wasserwirtschaftskatasters, 
BGBL Nr. 34/1969, und des Bundesministerien
gesetzes, BGBL Nr. 389/1973, Grundsatzarbeiten 
und vorausschauende Fachplanungen auf ,dem 
Sektor Wasservorsorge und Wasserwirtschaft 
durchgefUhrt wer,den. Den Schwerpunkt der 
Tätigkeit hij,den die Bestandsaufnahme, Auswer
tung und Evidenzhaltung der wasserwirtschaft
lichenFaktoren im gesamten Bun'desgebiet, die 
wassenwirtschaftliche Dokumentation und !Sta
tistik sowie di'e Schaffung v'Ün wasserwirtsmaft
lichen Grundsatzkonzepten in den Fachgebieten 
Wasserreserven, Wassergüte und Schutzwasser
wirtscha,{t. Weiters sollen auch die V'Ü~bereitungs
arbeiten für die Erstellung der Ge.fahrenzonen
pläne im ,Flußbau finanziert wer,den. 

Weiters dienen die Mittel dieses Ansatzes zur 
Finanzierung von Arbeitsaufträgen an ,das land
und forstwirtschaftliche Rechenzentrum. 

Paragraph 6004 Reinhaltung der Gewässer 

Ansatz 1/60046 Ölwehr Donau 

Für die B,ekämpfung von a'Ußerordentlichen 
GewässerV'erunreinig'lingen ,der Dona'U,haupt
sächlich nach Mineralälunfällen, ist die Ei01:ich
tung einer tHwehr notwendig. Die Feuerwehren 
stellen dafür ausgebilde.e Einheiten zur Ver
fügung. Durch den Bund wird die Anschaffung 
der für den Einsatz speziell erford~rlichen Geräte 
gefördert. 

Ansatz 1/60048 _ Notstandspolizeiliche Maß-
nahmen zur Gewässerreinhaltung 

Unter diesem Ansatz wird für den Aufwand 
vorgesol,"gt, der dadurch entsteht, daß die 
Wasserrechtsbehörde ,bei Gefahr im Verzuge 
die zur Gewässerreinhaltung notwendige An
ordnung trifft und durchführen läßt (§§ 31 und 
122 Wasserrechtsgesetz), ohne daß ein Verpflich
teter für ,die Tragung der Kosten ermittdt 
werden kann. ' 

Paragraph 6005 Hydrographischer Dienst 

Allgemeines 

In Angelegenheiten der Hydrographie ist ge
mäß Artikel 10 Absatz 1 Ziffer 10 des Bundes
Verfassungsgesetzes die Gesetzgebung und Voll
ziehung Bundessache. Mit 1. Jänner 1980 ist das 
Bundesgesetz über die Erhebung des Wasserkreis
laufes {Hydrographiegesetz) in Kraft getreten, 
BGBL Nr. 58/1979. 

Gebarung 

Gemäß § 10 Abs. 1 des zitierten Gesetzes sind 
im Bereich der mitteLbaren Bundesverwaltung 
die Errichtungs- und Anschaffungskosten der zur 
Durchführung der Beobachtungen und Messun
gen erforderlichen gewässerkundlichen Einrich
tungen und mobilen Beobachtungs- und Meß
geräte -- sofern es sich nicht um funktechnische 
Einrichtungen handelt - zur Gänze und der an
gemessene Aufwand für die Beobachter der ge
wässerkundlichen Einrichtungen zu 2/a v'Üm Bund 
zu tragen. 

Alle Ülbrigen ,Aufwendungen, insbesondere für 
die Instandhaltung und den Betrieb der gewässer
kundlichen Einrichtungen im Land und für die 
Vel'breitung hydrographischer Nachrichten, trägt 
im ,Bereich der mitteLbaren Bundesverwaltung 
gemäß § 10 Ahs. 3 des Hydl'Ographiegesetzes das 
Land. 

Für das im Rahmen des Bundesministeriums 
für Land- und Forstwirtschaft gefii:hrte Hydro
graphische Zentralbüro sind die Ausgaben für 
dessen Veröffentlichungen gemäß § 8 Albs. 2 
des Hyd~ographiegesetzes vom Bund zu tragen. 
Insbesondere ist für jedes Jahr das Hydrogra
phische Jahrbuch herauszugeben. 

Außerdem sind ,für die Durchführung des in
ternationalen hydrologisch'en Programms 
(2. Periode 1981-1983), zu der die UNESCO 
i,hre Mitgliedsländer aufgerufen hat, Bundesmittel 
vorgesehen, um die gewässerkundliche Grund
lagenf'Ürschung zu intensivieren. 

Aufgaben 

,Der hydrographische Dienst hat gemäß § 1 
des Hydrographiegesetzes die Erhebungen des 
Wasserkreislaufes ,durchzuführen, die sich auf 
das Oberflächenwasser, das unterirdische Wasser, 
den Niederschlag, die Verdunstung und die 
Feststoffe in den Gewässern hinsichtlich Vertei
lung nach Menge und Dauer, die Temperatur 
von Luft und Wasser, die Eisbildung in den Ge
wässern und im Hochgebirge sowie die den 
Wasserkreislau,f beeinflussenden oder durch ihn 
'ausgelösten Nebenerscheinungen beziehen. Die 
Erhebungen sind nach den in § 2 Albs. 1 des 
Gesetzes genannten Flußgebieten zu gliedern. 
Auß,erdem sind für diese Flußgebiete Beobach-

ubells(AmtsJbehelf zum Jlunde$finan~gesetz 11' 
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tungen und Messungen mit staatlichen gewässer
kundlichen Einrichtungen samt den hiezu erfor
derlichen mobilen Beobachtungs- ·und Meßgerä
ten anzustreben. Art, Umfang und örtlicher Bec 

reich der durchzuführenden Beo:bachtungen und 
Messungen sind gemäß§ 2 Abs. 2 des Gesetzes 
vom Bundesminister für Land- und Forstwirt
schaft nach den Erfor·dernissen der Hydrogra·phie 
durch Verordnung zu bestimmen. Ebenso kann 
im ,Interesse ,bestimmter 'Wasserwirtschaftlicher 
Ziele der Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft im iEinvernehmen mit dem Bundes
minister für Finanzen in bestimmten örtlichen 
Bereichen Beobachtungen und Messungen mit 
weiteren ge-wässerkundlichen Einrichtungen durch 
Verordnung vorschrdben. 

Gemäß§ 4 des Hydrographiegesetzes hat der 
Landeshauptmann die Beobachtungen und Mes
sungen durchzuführen. Die dabei gewonnenen 
hydrographischen Daten sind von ihm ·unter 
Bedachtnahme auf ihren Zusammenhang so zu 
verarbeiten, daß sie als Grundlage für wasser
wirtschaftliche iPlanungen und wasserrechtliche 
Entscheidungen herangezogen werden können 
und für eine Beat'beitung mit Hilfe von Anla
gen der automationsunterstützten Datenverar
beitung sowie für Veröffentlichungen; insbeson
dere im hydrographischen JahI1buch, geeignet sind. 
Weiters hat der Landeshauptmann die von ihm 
veral'beiteten ,Daten so rasch wie. möglich dem 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
zu übermitteln. Die Mitteilung dieser Daten hat 
gemäß.§ 5 Ahs. 2 für ·die einzelnen gewässerkund
lichen Einrichtungen zeitlich geordnet so zu er
folgen, daß eine allgemeine Auswertungsmög
lichkeit und Vergleidlbarkeit gegeben ist. Ge
mäß .§ 8 des ,Gesetzes sind die' übermittelten 
Daten vom Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft zusammenfassend zu bearbeiten 
und die Ergebnisse diJeser Bearbeitungen, die 
von allgemeiner iBedeutung, sind, zu veröffent
lichen. Insbesondere ist für jedes Jahr ein hydro
graphisches Jahrbuch herauszugeben. 

Schließlich hat gemäß § 7 Abs. 1 des Gesetzes 
der Landeshauptmann für die Ver'breitung von 
hydrogra·phischen Nachrichten insoweit zu. sorgen, 
als dies .für den Betrieb der Schiffahrt, die Wasser
nutzung, die Erfüllung internationaler Verpflich
tungen und die Abwehr von ,Gefahren für Lehen 
und Kgentum notwendig ist. 

Ansatz 1/60068 Land-, forst- und wasserwirt
schaftliche Sonderaufgaben 

Der gegenständliche finanzgesetzliche Ansatz 
sieht Ausgaben für Sonderaufgaben auf dem Ge
biete der Land- und Forstwirtschaft. des Was
seI'lbaues und ,der Wass·erwi·rtschaft vor. Hier i,st 
für die Vortrags- urud lruformatlionstätigkeit 
einschIieß1Lch ,der Beschaffung versch~edenen 

12 Arbeits(Amtal"hell zum Bundesfinanagesetz 

Informationsmaterials und ,der Durchführung 
einschlägiger Sonderveranstaluungen vorgesorgt. 
Weiters sind hier Mittel für Honorare für Abon
nements von Fachzeitschriften und für Druck
kosten bzw. Druckkostenbeiträge sowie 'für 
Filme zu einschlägigen publizistischen,. wirtschaft
lichen und statistischen Arbeiten aus den Berei
chen der Land-, Forst-, Ernährungs-und Wasser
wirtschaft veranschlagt. 

Darüber hinaus ,sinid bei diesem' Ansatz ab 
dem Bundesvoransch\a.g 1980 auch Mittel für 
da's Futtermit:telwesen v.eranschlagt, ,die zur Be
streitung Ider Aufwel1Jd'Uln~en ifür· .die Flach
komI11ission (§ 5 des Futte,rniietelgesetzes, 
BGBL Nr. 97/1952 ,in der geltenden Fassung) 
sowie zur Deckung vonerhohten Aufwendungen 
der in der Futtermittetkontro11e täti·gen An
stalten gemäß Futtermittelverordnung 1976, 
BGBL Nr. 28/1977, dienen. 

Bei diesem Al1Jsatz sind auch alb dem BUl1Jdes
voranschhg 1980 die Mittel ,für das Saatgut
wesen veranschhgt. 

Der Zweck des Saatgutgesetzes (BGBL Nr. 236/ 
1937 in: ·der ,gekenden Fassung) ist iners·ter Lin:ie, 
die A!hg:JJbe von gutem und einwandfreiem Saat
gut an die Landwirte zu gewährleisten. Uni. dieses 
Ziel zu erreich·en, sind nicht nur laufende Kon
trollen, sondern ·auch eine Koordini.erung der 
Kontrolltätigkeie und der Untersuchungsmetho
den der einzelnen Anstalten unerläßEch. 

Paragraph 6007 Qualitlitskontrolle 

Die Qualitätskontr<;lHe ist. auf Grund des 
Qualitätsklassengesetzes vom 17. Mai 1967, BGBL 
Nr. 161, in der Fassung BGBL Nr. 468/1971, 
durchzuführen. Auf Grund d,er Verordnung des 
Bundesministeriums für Land- und Forstwirt· 
schaft vom 26. März 1968, BGEL Nr. 136/1968, 
über die Durchführung des Qualitätsklassen
gesetzes erfolgt die Qualit~tskontrolle bei Kpfel 
und Birnen seit 1. Juli 1968, bei Eiern gemäß 
BGEL Nr. 303/1970 seit 1.. März 1971, bei 
Pfirsichen gemäß BGBL Nr. 37/1973 ab 1. März 
1973, bei Zitrusfrüchten gemäß EGEL Nr. 119/ 
1974 ab 1. Juli 1974, bei Tafeltrauben ge
mäß BGBL Nr. 545/1975 ab 1. Jänner 1976, bei 
Gurken und Tomaten gemäß BGBL Nr. 589/1978 
ab 1. Jänner 1979, bei Salat und Karfiol gemäß 
BGBL Nr. 589/1979 ab L Juli 1979 und bei 
Schweine hälften gemäß BGBL Nr. 182/1979 ab 
1. Juli 1979. Im Jahre 1981 soll die K,ontrolle 
auf Speisekartoffeln ausgedehnt wer·den. Die 
die~bezüglichen Kontrollen sind s'owohl am Ort 
der Zollabfertigung als auch bei Produzenten, 
Genossenschaften sowie !heim Groß-und Detail
handel durchzuführen. 
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Paragraph 6008 Sonstige Aufgaben Unterschiede der Gebarung 

Ansatz 1/60086 Förderungsausgaben 

Bei diesem Ansatz werden die Subventionen 
an freiwillige Feuerwehren und die Förderungen 
von privaten Institutionen, die nicht unmittelbar 
in das Aufgabengebiet der Land-. und Forstwirt
schaft fallen, veranschlagt. 

Ansatz 1/60087 Intc;:rnationale Nahrungsmittel
hilfe 

Auf Grund des Nahrungsmittelhilfe-überein
kommens 1980, BGBL Nr. 421, hat sich öster
reich zur jährlichen Lieferung von 20.000 t Ge
treide verpflichtet, Für die Erfüllung dieser Ver
pflichtung im Wirtschaftsjahr 1981/82 wurden 
110 Millionen Schilling veranschlagt. 

Weiters leistet österreich auf Grund eines Be
schlusses der Bundesregierung im Jahre 1981 zum 
Welternährungsprogramm der FAO Beiträge in 
Höhe von insgesamt 33'8 Millionen Schilling, 

Paragraph 6009 Vollziehung des Forstgesetzes 
1975 

Ansatz 1/60093 Anlagen 

Bei diesem Ansatz sind die Anschaffungskosten 
für überregional einzusetzende Spezialgeräte 
(Löschwassercontainer) und die Geräte. für 
Waldbrandbekämpfung gemäß § 42 ·lit. f Forst
gesetz zu verrechnen, 

Ansatz 1/60098 Aufwendungen 

Bei diesem Ansatz sind Mittel für 
Ersatzaufforstungen gemäß § 18 (3) Forstgesetz 6) 
sowie für die Anschaffung von Hinweistafeln 
gern. § 33 (2) lit. a Forstgesetz veranschlagt. 
Weiters ist je eine Post für den allfälligen 
Ersatz der Kosten aus Anlaß der Fest
stellung forstschädlicher Luftverunreinigungen 
gern; § 52 (4) lit. h und für Waldbrandbe
kämpfungskosten gern. § 42 lit. f Forstgesetz 
vorgesehen. 

Titel 601 Bundesministerium (Förderung der 
Land- und Forstwirtschaft und des Ernährungs
wesens) 

1979 ~.) 

1980 *'~) 

1981*'~) 

*) Erfolg. 
.... ) Bundesvoransc:hlag. 

') BGBl. Nr. 440/1975. 

S.dtaufwand Einnahmen 

37'0 

23'9 

24'1 

Mill. S 

07 

0'8 

0'8 

Bedingt durch allgemeine Kostensteigerungen 
ergibt sich gegenüber 1980 eine geringfügige 
Erhöhung der Ausgaben. 

Allgemeines 
Die der österreichischen Land- und Forstwirt

schaft zur Verfügung stehenden öffentlichen 
Mittel dienen der im aIlgemeinen Interesse gele
genen Rationalisierung und Produktivitätsver
besserung der Voll-, Zu- und Nebenerwerbsbe
triebe sOWlie der Vermarktung de·r Erzeugnisse 
zur bestmöglichen Versorgung des österreichischen 
Volkes mit Nahrungsmitteln, der Hebung des 
Einkommens der in der Land- und Forstwirtschaft 
Tätigen sowie der Erhaltung der Funktionsfähig
keit des ländlichen Raumes. 

Die Mittel zur Förderung der Land- und Forst
wirtschaft sind von den die Förderung durch
führenden Stellen grundsätzlich den zu fördern
den Betrieben der land- und forstwirtschaftlichen 
Urproduktion unmittelbar zuzuwenden. 

Muß sich der Land- und Forstwirt zur Er
reichung des Förderungszieles zum Bezug oder 
Absatz. einer Ware oder bei Inanspruchnahme 
einer Dienstleistung einer Unternehmung be
dienen, so darf er hiebei in der freien Wahl 
seiner Geschäftspartner nur dann eingeschränkt 
werden, wenn dies zur Erreichung des betreffen
den Förderungszieles unbedingt notwendig ist. 

In den Fällen einer mittelbaren Förderung 
Jand- und forstwirtschaftlicher Betriebe durch 
Bereitstellung von Mitteln an Betriebe einer 
anderen Wirtschaftsstufe ist die Auswahl unter 
den fachlich und örtlich in Betracht kommenden 
Betrieben ohne Rücksicht auf ihre handelsrecht-
liehe Rechtsform zu treffen. . 

Land- und fo-rstwirtschaftliche Förderungen 
sind vor allem bei den Titeln 602, 603 und 604 
veranschlagt. 

Einzelheiten über die in ,den Vorjahren durch
geführten Maßnahmen, ,insbesondere·auch Zahlen
angaben und statlistisches Material finden sich in 
den Berichten der Bundesregierung über die Lage 
der österreichischen Landwirtschaft ("Grüne Be
richte") und in den jährlich vom Bundesmini
sterium für Land- und Forstwirtschaft veröffent
lichten Tätigkeitsberichten. 

Ansatz 1/60146 Verbesserung der Produktions
grundlagen 

Beratungswesen 
Gebarung 1981 

Die veranschlagten Bundesmittel sind zum 
größten Teil für die Gewährung von Beihilfen 
an die Landwirtschaftskammern für die Durch
führung der Beratung und der berufsbezogenen 
Erwachsenenbildung vorgesehen. 
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Im einzelnen werden· den Landwirtschafts- Pflanzenschutz 
kammern Beiträge gewährt 

zum Personalaufwand (einschließlich Reise
kosten) der Beratungskräfte, 

zu den Kostender fachlichen Weiterbildung 
der im Förderungsdienst eingesetzten Fach
kräfte, 

zu den Maßnahmen der Gruppenberatung, der 
Massenberatung und der berufsbezogenen 
Erwachsenenbildung (Fachvorträge, Kurse, Lehr
fahrten, Vorführung, Presse, Rundfunk usw.), 
zur Herstellung und Anschaffung von Bera
tungsmitteln, -behelfen und -geräten sowie In
formationsmaterial. 

für die Errichtung, den Ausbau und die Ein
richtung von Beratungsstützpunkten (Häuser 
der Bäuerin, örtliche Beratungsstützpunkte). 

Seit dem Jahr1e 1977 sm'd a,uch heim Ansatz 
1/60346 Mittel hiefür vlera,nschlagt. 

Zum geringen Teil sind die Mittel vorgesehen 
für Zuschüsse an landwirtschaftliche Institutio
nen, Verbände, Vereine sowie an den Öster
reichischen Raiffeisenverband und dessen Lan
desorganisationen für Maßnahmen zur Infor
mation und Beratung der Landwirte sowie für 
die fachliche Fortbildung der Fachkräfte dieser 
Institutionen. 

Bildungswesen 
Gebarung 1931 

Die Bundesmittel stellen Beiträge zu Maßnah
men der außerschulischen Ju,gendarbeit dar (Ex
kursionen, in- und ausländische Lehrgänge und 
Seminarien, Fortbildungs- und Volkshochschul
kurse, Pflege bäuerlichen Brauchtums, Durchfüh
rung von Wettbewerben, Arbeitsaufgaben und 
Fernschulkursen). Zur Ergänzung und Vertiefung 
der schulischen und außerschulischen Bildungs
arbeit werden Broschüren sowie verschiedene 
Drucksorten herausgegeben und zur Verfügung 
gestellt. 

Kammereigene Bildungsstätten 

Gebarung 1981 

Die veranschlagten Bundesinittel sind für die 
Gewährung von Beihilfen an die Landwirt
schaftskammern für die von diesen geführten 
landwirtschaftlichen BHdungsstätten vorgesehen, 
und zwar für Zuschüsse zum Personal aufwand 
der Lehrkräfte und für Investitionsbeihilfen für 
die Errichtung, den Ausbau und die Ausgestal
tung. 

Technische Rationalisierung 
Gebarung 1981 

Seit dem Jahre 1977 sind unter dem Ansatz 
1/60346 Post "Technische Rationalisierung" eIllt
sprechende Mittel V'orgesehen. 

Gebarung 1981 

Die für den Pflanzenschutz vorgesehenen Mit
tel dienen produktionsverbessernden Zielen un
ter den Bedingungen einer umweltschonenden 
und gesundheitlich unbedenklichen Anwendung. 

Forstliche Maßnahmen 

Gebarung 1981 

Die Bundesmittel sollen für die Verrechnung 
der gemäß § 44 (3) und (4) Forstgesetz 1975 
anfallenden Kosten anläßlich der Durchführung 
von Maßnahmen bei Schädlingsbefalloder gefahr
drohender Schädlingsvermehrung verwendet 
werden. 

Ansatz 1/60156 Verbesserung der Struktur und 
Betriebswirtschaft. 

Landwirtschaftliches Bauwesen 

Gebarung 1981 

Die hiefür vorgesehenen Mittel sollen zur För
derung des landwirtschaftlichen Bauwesens, ins
besondere zur. Erstellung von Beispielsanlagen, 
zur Ausarbeitung von Normen und Muster
plänen und Baumerkblätterri, zur Erprobung 
von neuen Baumaterialien, zur Abhaltung von 
Kursen, für Vorträge, zur Durchführung von 
Lehrfahrten, zur Anschaffung von Filmen, Bild
material und von Modellen aufgewendet wer
den.· 

Ansatz 1/60166 Absatz- und Verwertungsmaß
nahmen 

Ausstellungswesen 

Gebarung 1981 
Die veranschlagten Mittel sind für Beiträge 

zu den wichtigsten land- und forstwirtschaft
lichen Sonderschauen (z. B. auf der Wiener Früh
jahrs- und Herbstmesse, .Welser Messe, Grazer 
Frühjahrs- und Herbstmesse, Dornbirner Messe 
und Kärntner Holzmesse) vorgesehen. Durch 
diese Sonderschauen sollen die Landwirte auf 
breiter Basis Anregungen für betriebliche 
und hauswirtschaftliche Belange erhalten. Zu
gleich besteht auch die Möglichkeit, die breite 
öffentlichkeit mit den Problemen der Land- und 
Forstwirtschaft vertraut zu machen und einen 
Beitrag zur Werbung für den Absatz land- und 
forstwirrschaftlicher Produkte zu leisten. 

Zur Erhaltung der bisherigen und Erschließung 
neuer Absatzgebiete auf dem Mastrinder- und 
Fleischsektor werden bei Beteiligung an auslän
dischen Messen mit entsprechend guten Ausstel
lungskollektionen Zuschüsse gewährt. 
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Absatzwerbung und Marktpflege 

Gebarung 1981 

Die hiefür vorgesehenen Mittel dienen der Ge
staltung von Vieh- und Fleischausstellungen im 
Ausland sowie der Auflage von Informations
material und Beistellung von Ehrenpreisen bei 
Viehausstellungen und Bundeswettbewerben. 

Viehabsatz und Viehverkehr ' 

Gebarung 1981 

Der Absatz von Schafen wird durch BeihiLfen 
gefördert. Weiters sind für den Neu- und Aus
bau von Anlagen, die den Viehahsatz, die Ver
marktung und Verwertung erleichtern hzw. 
überhaupt ermöglichen, Bundesbeiträge und 2in
senzuschüsse zu Agrarinvestitionskrediten vor
gesehen. 

Ansatz 1160176 Sozialpolitische Maßnahmen 

Gebarung 1981 

Mit den, veranschlagten Mitteln werden sozial
politische Maßnahmen gefördert, ·die dem land
und forstwirtschaftlichen Facharbeiterstand zugute 
kommen. So wird die durch das land- und forst
wirtschaftliche Berufsausbildungsgesetz, BGBJ. 
Nr. 177/1952, und die Berufsausbildungsordnun
gen der Länder geregelte Berufsausbildung der 
Land- und Forstarbeiter durch Beihilfen für den 
Besuch der in den Ausbildungsvorschmften vor
gesehenen Kurse und Lehrgänge gefördert. Außer
dem erhalten Land- und Forstarbeiter anläßlich 
von Berufsjubiläen Treueprämien für ihre lang
jährige Dienstleistung. Zu einem geringen Teil 
dienen diese Mittel hier auch zur Förderung 
des Landarbeiterwohnungsbaues. Vorwiegend 
wird diese Maßnahme jedoch aus Mitteln des 
Grünen Planes gefördert. Nähere Erläuterungen 
hierüber beim Ansatz 1/60376. 

Ansatz 1/60196 Sonstige Maßnahmen 

Unter diesem Ansatz ist ein Beitrag 
für die Arbeiten' der österreichischen Gesell
schaft für Raumforschung und Raumplanung vor
gesehen. Den mit der Raumordnung zusammen
hängenden Problemen und deren Lösung wird 
von landwirtschaftlicher Seite "deshalb größte 
Bedeutung beigemessen, weil sie mit der Ent
wicklung der Land- und Forstwirtschaft in engem 
Zusammenhang stehen. Außerdem sind' Beiträge 
für die Förderung des Naturschutzes und der 
Jagld, für forstLiche Symposien, für die KIagen
furter Messe und für verschiedene internationale 
Tagungen und Kongresse veranschlagt. Außerdem 
sind auch Zuschüsse für die' Leukose-Bekämpfung 
vorgesehen. 

Titel 602 Bundesministerium (Grüner Plan -
Bergbauern-Sonderprogramm) 

1979 'f) 
1980 *'f) 
1981 'f'f) 

Allgemeines 

Sachaufwand ' Einnahmen 
Mill. S 

6957 
735'0 
776'8 

0'0 
0'0 
0·0 

Ziel der hier veranschlagten Maßnahmen ist 
es, in den Berggebieten wirtschaftlich gesunde und 
gesellsch'aftlich ~nd kulturell lebendige Räume zu 
erhalten. 

Die den regionalen Erfordernissen angepaßte 
Besiedlung und Bodenbewirtschaftung durch 
bäuerliche Betriebe ist dazu eme wüchtig,e Vor
aussetzung. 

Unterschiede der Gebarung 

Für 1981 stehen für das Bergbauern-Sonderpro
gramm 776'8 Millionen Schilling zur Verfügung. 
Die Erhöhung ergibt sich insbesondere aus der 
Steigerung der Bergbauernzuschüsse und einer 
verstärkten Förderung der Infrastruktur im länd
lichen Raum. 

Ansatz 1/60236 Landeskulturelle forstliche 
Maßnahmen 

Gebarung 1981 

Diese' Mittel dienen vorwiegend der Weiter
führung langjähriger Regionalprojekte der Hoch
lagen aufforstung und Schutzwaldsanierung. 

Ansatz 1/60246 Verbesserung der Produktions~ 
grundlagen 

Gebarung 1981 

Im Rahmen dieses Ansatzes sollen Zuschüsse 
für landwirtschaftliche Geländekorrekturen sowie 
für Aufforstungs-, Meliorations- und forstliche 
Be~tandsumbaumaßnahmen gewährt werden. 

Ansatz 1160256 Verbesserung der Struktur und 
Betriebswirtschaft 

Gebarung 1981 

Die veranschlagten Mittel sind für die Gewäh
rung von Beiträgen im Rahmen der "Landwirt
schaftlichen Regionalförderung" ,zur Modernisie
rung und Rationalisierung der bäuerlichen Be
triebe und Almen sowie für die Schaffung von 
Zu- und Nebenerwerbsmöglichkeiten unter be
sonderer Berücksichtigung des bäuerlichen Frem
denverkehrs vorgesehen. Weiter sollen Beiträge 
für eine landschaftsschonende ländliche Verkehrs
erschließung und den Forstwegebau sowie für die 
Restelektrifizierung, N etzversiärkung und die 

*) Erfolg. ' 
**) Bundesvoranschlag; 
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Errichtung von Telephonanschlüssen gewährt, 
werden. 

Ansatz 1/60296 Sonstige Maßnahmen 

Gebarung 1981 

Bei diesem Ansatz sind für Bergbetriebe lei
stungsgebundene Zuschüsse (Bergbauernzuschüsse), 
Rinderhaltungsprämien bei Milchlieferverzicht, 
Beiträge zur spezialisierten Einstellerproduktion 
über die Mutterkuhhaltung und Zuschüsse beim 
Export von Zucht- und Nutzrindern vorgesehen. 

Titel 603 Bundesministerium (Grüner Plan) 
Sad>aufwand . Einnahmen 

1979 :;.) 
1980 ,:.,:.) 
1981 ",,) 

Unterschiede der Gebarung 

Mill.S 

95TO 
1.0457 
1.0457 

0'3 
0'0 
0'0 

Das Volumen des Grünen Planes für 1981 be
trägt 1.045 Millionen Schilling. Davon wird der 
üherwiegende Teil für ·die Investitionsförderung 
im Bereich der Land- und Forstwirtschaft ver
wendet. 

Allgemeines 

Die unter diesem Titel veranschlagten Mittel 
haben den Zielsetzungen des Landwirtschafts
gesetzes, BGBl. Nr, 155/1960 7), zu dienen, wo
bei auch für die Dotierung der 1974 angelaufenen 
Grenzlandförderung vorgesorgt ist. , 

Einzelheiten über die durchgeführten Maßnah
men finden sich in den Berichten der Bundes
regierung über die Lage der Österreichischen 
Landwirtschaft ("Grüne Berichte") und in den 
jährlich VOm Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft veröffentlichten Tätigkeits berich
ten. 

Gebarung 1981 

Im Bericht über die wirtschaftliche Lage der 
Landwirtschaft gemäß § 9 Abs. 2 des Landwirt
schaftsgesetzes, BGBl. Nr. 155/1960 7), wird 
nachgewiesen, wie die gemäß § 10 Abs. 1 dieses 
'Gesetzes beim Grünen Plan (Titel 603) bereit
gestellten Mittel verwendet wurden. 

Ansatz 1/60346 Verbes,serung der Produktions
grundlagen 

Produktivitätsverbesserung in der pflanzlichen 
Produktion 

Gebarung 1981 
Die Maßnahmen zur Verbesserung der Produk

tivität in der pflanzlichen Produktion betreffen 

*) Erfolg. 
**) Bundesvoranschlag. 

7) In der Fassung 'BGBL Nr. 79/1963, 215/1964, 
449/1968, 412/1970, 493/1971, 453/1972, 80911974, 
299/1976 und 267/1978. 

den Pflanzen- und Futterbau, Garten-, Obst- und 
Weinbau, sonstige Spezialkulturen sowie das 
Saatgutwesen und den Pflanzenschutz. 

Durch diese Maßnahmen soll die Wettbewerbs
fähigkeit der heimischen Landwirtschaft im In
und Ausland im Wege der Verbesserung der 
Qualität ihrer Erzeugnisse und der Erhöhung der 
Produktivität gesichert werden. 

Schwerpunktsmäßig sollen die Maßnahmen 
folgendes umfassen: 

Verbesserung der Produktionsgrundlagen und 
Wachstumsbedingungen, Sicherung der Versor
gung der Landwirtschaft mit hochwertigem Saat
und Pflamzengut und Gewährung einer kosten
günstig'en und ausreichenden Versorgung der 
Bevölkerung mit pflanzlichen Produkten; beson
dere Bedeutung kommt den erforderlichen Ver
suchen zur Produktion von Eiweiß- und öl
früchten im Inland zu, um bei Pflanzenölen und 
Eiweißfutter die Abhängigkeit vom Ausland zu 
verringern; Schutz der landwirtschaftlichen 
Kulturen vor produktionsschädigenden Natur
einflüssen, Erzielung weiterer Fortschritte in der 
Haltbarmachung und Konservierung pflanzlicher 
Produkte für ihre weitere Verwertung, Durch
führung entsprechender Maßnahmen beratenden 
und aufklärenden Charakters und Förderung der 
Bildung aller geeigneten Formen überbetrieb
licher Zusammenschlüsse in der pflanzlicilien Pro
duktion (z. B. Erzeugergemeinschaften). 

Landwirtschaftliche Geländekorrekturen 

Gebatung 1981 

Die für landwirtschaftliche Geländekorrektu
ren vorgesehenen Mittel dienen zur Gewährung 
von Beiträgen für die Beseitigung von Gelände
hindernissen auf landwirtsdlaftlich genutzten 
Grundstücken, die einer. maschinellen Bearbeitung 
entgegenstehen, um eine Verbesserung der Ar
beitswirtschaft und die Beseitigung von Unfalls
ursachen zu erreichen. Als Folgemaßnahme 
nach Grundstückzusammenlegungen wird die Be
seitigung aufzulassender Feld- und Hohlwege, 
Gräben, Böschungen und dergleichen finanziert. 
Weiters werden die veranschlagten Mittel zur 
strukturellen Bereinigung und Entsteinung von 
landwirtschaftlidl genutzten Flächen verwendet. 

Technische Rationalisierung 

Gebarung 1981 

Im Rahmen dieser Förderungsmaßnahme wer
den folgende Teilmaßnahmen durchgeführt: 

1. Die Abhaltung von Maschinenpflege- und 
-bedienungskursen, Schweißkursen, Traktor
führerkursen und handwerklichen Selbsthilfe
kursen. Damit sol! den Landwirven das Rüst
zeug vermittelt wel'den, den Maschinenpark bes-
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ser zu pflegen und einfache Reparatur,en selbst 
durchzuführen. Darüber hinaus wird v,ersucht, 
künftig auch die bäuerlid:te Bau-Selbsthilfe kurs
mäßig 'einzubauen. 

2. Die Maschinenring,e alsSelbsthilfeeinrich
tung der Landwirtschaft erweisen sich' als be
sonders w,jrkungsvon~ Form ,der organisierten 
Zusammenarbeit. Aus diesem Grund wird den 
für die Organisation Verantwortlichen eine Bei
hilFe gegeben. Künftighin soll auch der Betriebs
hilfsdienst stärker in die Maschinenrmge ein
gebaut wellden. 

3. Zur Sichellungder Treibstoffversorgung der 
Landwirtschaft rund zur Heizölversorgung der 
landwirtschaftlichen Gartenbaubetriebe ist die 
Förderung von Hoftankanlagen auf den bäuer
lichen Betrieben bzw. von Heizöllagern in Gar
tenbaubetrieben durch Ankaufsbeihilfen vorge
sehen. Diese Eigenbevorratung ist für die Siche
rung der Ernährung in Krisenzeiten von großer 
Bedeutung. 

Produktivitätsverbesserung der Vie~wirtschaft 

Gebarung 1981 

Die vorgesehenen Mittel sind zur Förderung 
4er Pferde-, Rinder-, Schweine- und Geflügel
zucht, der Schaf-, Ziegen- und sonstigen Klein
tierzucht, der Fischereiwirtschaft und Bienen
zucht sowie der Milchwirtschaft bestimmt. Die 
Förderungsmaßnaihmen sollen. mithelfen, die 
tierische Veredlungswirtschalt grundsätzlich in 
den landwirtschaftlichen Betriehen mit vorwie
gend betri~bseigener Futtergrundlage zu erhal
ten und eine dem Standort entsprechende, men
gen- und gütemäßig möglichst marktgerechte 
inländische Tiererzeugung zu gewährleisten. Vor 
allem soll dadurch auch die Leistungs- und Wett
bewerbsfähigkeit der bäuerlichen Familienbetriebe 
gestärkt werden, da eine auf derartigen Betrie
ben aufgebaute Versorgung der !Bevö1kerung mit 
landwirtschaftIich~n Erzeugnissen auf längere 
Sicht zweifellos am günstigsten ist: 

Zur Erreichung dieses umfassenden Zieles wird 
die Tierzuchtförderung auf folgende Schwer
punkte ausgerichtet: 

1. Verbesserung und Rationalisierung des Lei
stungsprüfungswesens als Grundlage für eine 
wirksame und wirtschaftliche Zuchtwahl. 
Aufstellung und Durchführung von Zucht
programmen in übereinstimmung mit den 
Erkenntnissen der Genetik und entsprechend 
den wirtschaftlichen Anforderungen. 

2. Erhaltung und Verbesserung des Gesund
heitszustandes der Tierhestände sowie der 
Umwelubedingungen. 

4. Schulung, Aufklärung und Beratung zur 
Verbesserung der Züchtung, Haltung und 
Fütterung. 

Vor allem kommen folgende Maßnahmen In 

Betracht: 

Weiterführung und Ausbau der Leistungs
prüfungen als Grundlage für die Zuchtwahl und 
Fütterungsberatung sowie der weitere Ausbau 
der künstlichen Besamung und die Aufstellung 
hochwertiger Vatertiere zur genetischen Ver
besserung einschließlich Ausbau und technische 
Ausgestaltung von Leistungsprüf- und Be
samungsanstalten sowie Aufzuchthöfen mit Lei
stungsprüfcharakter, Anschaffungen für die 
Durchführung von Züchtungs- und Fütterungs
versuchen, Zuchttier- und Lehrschauen, Förde
rung von züchterischen Vereinigungen. 

Die Maßnahmen zur Förderung der Milch
wirtschaft beziehen sich nicht auf Steigerung der 
Produktion, sondern vielmehr auf die Hebung 
der Qualität sowie auf die Heranbildung und 
Schulung von Fachper,sonal aller Kategorien. Die 
vorgesehenen Mittel werden vornehmlich für die 
Schulung und Aufklärung, für die Ausgestaltung 
von Einrichtungen zum Zwecke der Qualitäts
prüfung und Untersuchung, für die Durchfüh
rung des sogenannten Hygieneprogrammes so
wie für Maßnahmen des Euter-Kontrolldienstes 
verwendet. 

Außerdem stehen für wichtige Investitions
maßnahmen und die Beschaffung der für die 
Rationalisierung und Qualitätsverbesserung der 
Tier- und Milcherzeugung erforderlichen Ein
richtungen Zinsenzuschüsse zu Agrarinvestitions
krediten zur Verfügung. 

Landwirtschaftlicher Wasserbau 

Gebarung 1981 

Zur Ermöglichung des Einsatzes von Land
maschinen auf landwirtschaftlichen Kulturflächen 
mit gestörtem Wasserhaushalt, zur Besitzfesti
gung und Strukturverbesserung landwirtschaft
licher Betriebe und zur Bekämpfung von Boden
rutschungen werden Bundesbeiträge zu den 
Kosten von Bodenent- und Bodenbewässerungen 
nach den Bestimmungen des Wasserbautenförde
rungsgesetzes 8) gewährt. überlegungen der Wirt
schaftlichkeit und des Umweltschutzes sind dabei 
für den landwirtschaftlichen Wasserbau und hier 
besonders für die Entwässerungsmaßnahmen zu
nehmend von Bedeutung. 

3. Förderung der Qualitätsproduktion 
tierischen Erzeugnissen. 

bei 8) BGBI. Nr. 34/1948 in der Fassung BGBI. 
Nr. 295/1958, 310/1964, 170/1965, 299/1969 und 46/ 
1971. . 
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Auch Zinsenzuschüsse zu Agrarinvestitionskre
diten werden gegeben. Maßnahmen im Zu
sammenhang mit Kommassierungen und die 
Kleinanlagen zur Existenzsicherung und Besitz
festigung stehen im Vordergrund. 

Forstliche Maßnahmen 

Gebarung 1981 

Die für forstliche Maßnahmen veranschlagten 
Mittel dienen zur Gewährung von Beiträgen für 
Forstschutzmaßnahmen, für forstliche Aufklä
rungs-, Beratungs- und Weit'erbildungstätigkeit. 
Weinersdienendiese Mittel zur Durchführung 
von Holzpre~slbeobachtung, Holzverwertungs
und Holzwerbemaßnahmen, außerdem zur 
Durchführung von Aufforstungs- und forstlich'en 
Bestandsumbaumaßnahmen sow~e der Hochlagen
aufforstung und -5dmtzwaldsanierung. Zur Ver
besslcrung der Erholungsw:irkunrg des Waldes sol
len Förderungsmaßnahmen, wie z. B. die Schaf
fung VOn Parkplätzen, W3IIlderwe~en und Spiel
plätzen rusw. gesetzt und mrt BundesmittJeln ge
fördert werden. Darüber hinaus werden ~ald
bJ.1anclversicherungsprämien bezuschußt. 

Ansatz 1/60356 Verbesserung der Struktur und 
Betriebswirtschaft 

Landwirtschaftliche Regionalförderung 

Im Jahre 1971 wurden die Förderungssparten 
Besitzfestigung, Umstellung sowie Alm- und 
Weidewirtschaft in einer Post zusammengefaßt. 

Gebarung 1981 

Die hiefür vorgesehenen Mittel sollen im Sinne 
einer echten Existenzförderung im Zusammen
wirken mit anderen Maßnahmen und Stellen 
zur Durchführung umfassender Förderungsmaß
nahmen auf der Grundlage von Regional
konzepten in jenen Gebieten eingesetzt werden, 
deren wirtschaftliche Entwicklung für die Erhal
tung einer ausreichenden Siedlungsdichte ,und 
der alpenländischen Kulturlandschaft von Be
deutung sind. Die Mittel stehen aber auch für 
eine Regionalförderung außerhalb der Bergregio
nen zur Verfügung. Hiebei stehen vor allem 
Maßnahmen zur Rationalisierung, Modernisie
rung und Marktanpassung der Betriebe, Maß
nahmen zur Verbesserung der Produktions- und 
Betriebsstruktur, baulidle Maßnahmen, Maßnah
men zur Technisierung' und Mechanisierung, 
Maßnahmen zur Verbesserung der Hauswirt
schaft einschließlich der Gästebeherbergung, 
Forstaufschließungsmaßnahmen sowie Maßnah
men zur Verbesserung der Bodennutzung und 
der Viehwirtschaft im Vordergrund. Die "Land
wirtschaftliche Regionalförderung" ,soll somit 
einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung der 
Funktionsfähigkeit des Alpenraumes darstellen. 

Verkehrserschließung ländlicher Gebiete 

Gebarung 1981 

Die für den Bau von Güterwegen vorgesehenen 
Mittel dienen der dringend notwendigen Ver
kehrserschließung bäuerlicher Betriebe. Diese 
Maßnahme wird auch durch Agrarinvestitions
kredite gefördert. 

Die Verkehrserschließung bäuerlicher Betriebe 
und deren Wirtschaftsflächen ist eine der grund
legenden Voraussetzungen für eine rationelle und 
konkurrenzfähige Bewirtschaftung. Darüber 
hinaus schafft die Verkehrserschließung des länd
lichen Raumes eine Voraussetzung für die ver
stärkte Mobilität der Arbeitskräfte, den Ausbau 
des Fremdenverkehrs, die Erhaltung einer not
wendigen Siedlungsdichte und nicht zuletzt für 
die Existenzfestigung landwirtschaftlicher Be
triebe. Da durch diese Maßnahme überwiegend 
Gelbieteersch10ssen we:J:'lcl!en:, ,die hinlter ,der aU~e
meinen Wirtschafts entwicklung nachhinken, för
dert sie dort aud1 das allgemeine Wirtschafts
wachstulP. 

Die rechtlichen Grundlagen für die Verkehrs" 
erschließung ländlicher Gebiete wurden u. a. durch 
das Güter- und Seilwege-Grundsatzgesetz vom 
9. Juni 1967, BGBL Nr. 198, geschaffen. Die 
Durchführungsgesetze werden von den Ländern 
erlassen: Außerdem werden die jeweiligen Landes
straßengesetze angewendet. \ 

Ele'ktrifizierung ländlicher Gebiete 
Gebarung 1981 

Durch die für die Restelektrifizierung vor
gesehenen Bundesförderungsbeiträge wird die 
Stromversorgung der noch nicht versorgten 
bäuerlichen Betriebe erreicht und dadurch 
die dringend notwendige Mechanisierung der 
Außen- und Innenwirtschaft ermöglicht. In diese 
Maßnahme werd~n auch alle im Versorgungs
bereich liegenden sonstigen ländlichen Anwesen 
einbezogen. Die Vorhaben dieser Förderungs
sparte werden auch durch Agrarinvestitions
kredite und ERP-Darlehen gefördert. Diese 
Maßnahme stellt eine weitere Voraussetzung 
dafür dar, daß wirtschaftlich schwache Gebiete 
den Anschluß an die übrigen Landesteile nicht 
verlieren und die ihnen zu~ommende Funktion 
erfüllen können. 

Agrarische Operationen 
Gebarung 1981 

Die für die Förderung agrarischer Operationen 
vorgesehenen Mittel sind für die Gewährung 
von Beiträgen zu den Kosten der technischen 
Arbeiten wie Vermessung und Vermarkung, 
Durchführung und Herctellung gemeinsamer 
Maßnahmen und Anlagen, Vereinödung und 
Dorfauflockerung im Zuge der Verfahren be-
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stimmt. Weiters stehen diese Mittel für die 
Grundlagenerhebung einer gezielten agrarischen 
Bodenreform, die Verbesserung ihrer Verfahren 
und für aufklärende Maßnahmen zur Verfügung. 
Die agrarischen Operationen werden auch durch 
zinsverbilligte Darlehen (Agrarinvesticions
kredite) gefördert. 

Die gemeinsamen Anlagen sind vor allem 
Wege. 'Sie erschließen die. Zusammenlegungs
gebiete und die Wirtschaftsflächen. Die Haupt
wege erfüllen darüber hinaus noch überörtliche 
Aufgaben im ländlichen Raum, ähnlich der Maß
nahme Verkehrserschließung. 

Die gesetzliche Grundlage für diese Maßnah
men bilden das Flurverfassungsgrundsatzgesetz 
1951, BGBl. Nr. 103, die Flurverfassungsnovelle 
1967, BGBL Nr. 78, das Agrarverfahrensgesetz 
1950, EGBL Nr. 173 {in der geltenden Fassung), 
und die von den Ländern erlassenen Ausfüh
ningsgesetze. 

Die Durchführung der agrarischen· Ope
rationen, . besonders die Zusammenlegung 
und Flurbereinigung . dient der Verbesse
rung der Agrarstruktur und ist ,Voraus
setzung für jede Melioration und sichert die Be
wirtschaftung der Kulturflächen und leistet da
mit einen wertvollen Beitrag zur Erhaltung 
unserer Kulturlandschaft. Sie ist darüber hin
aus ein geeignetes und bewährtes Instrument 
zur Ordnung des ländlichen Raumes in Verbin
dung mit öffentlichen Maßnahmen, wie Auto
bahn- und Schnellstraßenbau, Wasserbauten jeder 
Größenordnung und der Schaffung von Sied
lungs- und Industrieräumen. Der kostenmäßige 
Schwerpunkt dieser Maßnahmen liegt dabei auf 
der Herstellung der gemeinsamen Anlagen, 
worunter in erster Linie Wege zur Er~chließung 
der Wirtschaftsflächen und zur Verbindung der 
Ortschaften zählen, weiters Anlagen zur Rege
lung des Wasserhaushaltes und zum Schutz des 
landwirtschaftlichen KuIturbodens vor Erosion. 

Im Sinne einer Vel'besserung und Stärkung der 
Parteien in den Agrarverfahren wurde mit der 
oben genannten Agrarverfahrensgesetznovelle 
eine Dreijahresfrist zwischen der vorläufigen 
übergahe der Abfindungsgrundstücke und der 
Auflage' des Zusammenlegungsplanes verfügt. 

Dies zieht die Notwendigkeit eines beschleu
nigten Ausbaues der gemeinsamen Anlagen ins
besondere der Wirtschaftswege mit sich, der für 
die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der land
wirtschaftlichen Nutzflächen unerläßlich ist. 

Siedlungswesen 

Gebarung 1981 

Die für die Förderung von landwirtschaftlichen 
Siedlungsmaßnahmen vorgesehenen Bundesmittel 
sind zur Gewährung von Beiträgen Zu den 

Kosten landwirtschaftlicher Hochbauten im Zuge 
von Siedlungsmaßnahmen,' wie Auflösung 
materieller Teilungen, Aus- und Umsiedlungen 
usw. erforderlich. 

Die gesetzliche Grundlage zur Durchführung 
von Siedlungsverfahren ist im Landwirtschaft
lichen Siedlungsgrundsatzgesetz vom 15. Feber 
1967, BGBl. Nr. 79 9), festgelegt. Diese Baumaß
nahmen können auch mit Zinsenzuschüssen zu 
Agrarinvestitionskrediten g~fördert werden. 

Die Aufstockung von bäuerlichen Betrieben 
durch Ankauf von Grundstücken, Gebäuden, von 
Anteils- und Nutzungsrechten, sowie die Um
wandlung von Pacht in Eigentum, und der Er
werb von auslaufenden Betrieben durch-weichende 
Bauernkinder oder Land- und Forstarbeiter wird 
nur mit Zinsverbilligungen zu Agrarinvestitions
krediten unterstützt. 

Das Ziel der landwirtschaftlichen Siedlungs
maßnahmen ist die Schaffung und Erhaltung 
bäuerlicher Betriebe, deren Erträgnisse allein oder 
in Verbindung mit einem Zuerwerb einer bäuer
lichen' Familie einen angemessenen Lebensunter
halt nachhaltig sichern. 

Forstliche Bringungsanlagen 
und Forstaufschließung 

Gebarung 1981 

Mit den bei diesem Ansatz veranschlagten 
Mitteln soll der Bau von Forstwegen in unauf
geschlossenen oder nicht nach modernen forst
technischen Gesichtspunkten erschlossenen Wald
geb:eten gefördert werden. Der ausreichenden 
Befestigung der Fahrbahn sowie der landschafts
gerechten Anlage der Forstaufschließungswege 
wird in Hinkunft im Interesse einer sorgsamen 
Waldbewirtschaftung und des Umweltschutzes 
mehr Beachtung zukommen. 

Ansatz 1/60358 Verbesserung der Struktur und 
Betriebswirtschaft . 

Gebarung 1981 

Gemäß Bundesgesetz vom 9. Juli 1969, BGB!. 
Nr. 298 10), in der geltenden Fassung, wurde der 
"Bäuerliche Besitzstrukturfonds" beim Bundes
ministerium für Land- und Forstwirtschaft er
richtet. Die gemäß § 5 Abs. 2 vorgesehenen 
Richtlinien, in denen die näheren Bedingungen 
für die Gewährung von Zweckzuschüssen (Zin
sen zuschüsse und Zuschüsse zur Förderung der 
Bodenrnobilität) bzw. für die übernahme der 

9) In der Fassung BGBL Nr. 279/1969 und 358/ 
1971. 

10) In der Fassung BGBL Nr. 233/1971 und 731/. 
1974. 
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Ausfallsbürgschaften festgelegt sind, wurden land- und forstwirtschaftlichen Berutsausbil
gemeinsam von den Bundesministern für Land- dungsmaßnahmen vorgesehen. 
und Forstwirtschaft und für Finanzen erlassen. 

Der Besitzstrukturfonds hat die .Aufgabe, 
durch die Gewährung von Zuschüssen an die 
Siedlungsträger der Länder (gemeinnützige Ge
nossenschaften, Fonds, Gesellschaften usw.) diese 
in die Lage zu versetzen, anfallenden Grund 
und Boden durch Kauf oder Pacht aufzufangen 
und ihn zur 'Verbesserung der Besitzstruktur 
an bäuerliche Betriebe weiterzugeben. Ein be
sonderes Augenmerk wird der Förderung der 
Verpachtung und der Bodenrnobilität allgemein, 
vor allem im Rahmen der Grundzusammen
legung durch Gewährung von Zuschüssen im 
Wege der Siedlungsträger gewidmet. 

Dadurch werden vermehrte Voraussetzungen 
sowohl für die Agrarstrukturverbesserung bei 
der Grundzusammenlegung als auch für die Ab
wicklung der Maßnahme "Besitzaufstockung" 
geschaffen. 

Für die Erleidlterung der Besitzaufstockung 
werden auch Zinsenzuschüsse zu Agrarinvesti
tionskrediten bewilligt. 

Ansatz 1/60366 
nahmen 

Absatz- und Verwertungsmaß-

Bei diesen Ansätzen sind Mittel für Absatz
und Verwertungsmaßnahmen für pflanzliche und 
tierische Erzeugnisse veranschlagt. Es werden hier 
gefördert: Bauliche und technische Investitionen 
bei der Errichtung von Sammel-, Sortierstellen, 
Lagerräumen und Verwertungseinrichtungen, 
Vermarktungszusammenschlüsse, Maßnahmen zur 
Markterschließung und Absatzsicherung (ein·. 
schließlich des Ausstellungswesens) sowie Maß
nahmen der Marktinformation und Werhun.,g. 

Für die genannten Maßnahmen ist besonders 
auch die Inanspruchnahme von Agrarinvestitions
krediten in Aussicht genommen. 

Ansatz 1/60376 Sozialpolitische Maßnahmen 

Gebarung 1981 

Unter diesem Ansatz sind Mittel zur För
derung des Landarbeiterwohnungsbaues vorge
sehen. Sie dienen der Erhaltung der in der Land
und Forstwirtschaft benötigten Arbeitskräfte. 
Zur Verbesserung der Wohnungsverhältnisse der 
land- und forstwirtschaftlichen Dienstnehmer 
werden Baukostenzuschüsse für die Errichtung 
oder den Erwerb von Eigenheimen und für die 
Herstellung oder Verbesserung von Dienstwoh
nungen gewährt. Weiters sind Mittel für die 

Ansatz 1/60378 Soiidaritätsaktion 

Für unverschuldet tn Not geratene und sich 
in großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten befind
liche Betriebe wer,den im Rahmen dieser Aktion 
Beihilfen gewährt. 

Ansatz 1/60386 Kreditpolitische Maßnahmen 

Gebarung 1981 

Bei diesem Ansatz sind die Zinsenzuschüsse 
zu den Agrarinvestitionskrediten . veranschlagt. 
Für 1981 ist ein Kreditv,olumen von 2.500 Mil
lionen Schilling vorgesehen. 

Die Besicherung der Darlehen soll in tunlichst 
einfacher Form erfolgen, damit auch wirtschaft
lich schwächer,e Darlehensnehmer sowie Pächt,er 
an den Darlehensaktionen teilnehmen können. 
Aus diesem Grund kann vom Bund zufolge ent
sprechender Bestimmungen des Bundesfinanz
gesetzes für Agrarinvestitionskredite eine Aus
fallhaftung bis zur Höhe von 500/0 übernommen 
werden. 

Im Rahmen der Agrarinvestitionskredite sind 
ab dem Jahre 1970 auch Zinsenzuschüsse für Dar
lehen des Besitzstrukturfonds vorgesehen. 

Aus diesem Ansatz werden auch Zinserizu
schüsse für die· Agrarsonderkredite und der 
Sonder kreditahion "Lagerraum6chaffung" 1974 
und 1975 zur Schaffung zusätzlichen Lagerra·umes 
für ernälhrungswirtschaft1ich wichtige Güter ge
leistet. 

Paragraph 6039 Sonstige Maßnahmen 

Ansatz 1/60396 Förderung von Forschungs
und Versuchsvorhaben 

Unter Idi,esem Ansatz ,sind Mittel für die För
derung von land- und forstwirtsmaftlimen For
schungsprojekten sowie zur Erforschung be
tl'iehswil'tsroaftLich,er Daten von FOI"Sthetrieben 
veransmlagt. 

Ansatz 1/60398 Forschungs- und Versuchswesen 

Die veranschlagten Mittel dienen zur Finan
zierung von ForsmungSiaufträgenauf dem Ge
biet der Land-, Forst- iUnd Wasserwirtschaft. Zur 
DurchfUhrung dieser Forschungsaufgaben wer
den lauch nachgeordnete Dienststellen (Lehr- und 
Versuchsanstalten) herangezogen. Di,e hiefür er
forderlichen Mittel wet1den im Wege von Um
schichtungen bereitgestellt (siehe Art. VI Abs. 6 
BFG 1981)., 
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Titel 604 Bundesministerium (Weinwirtschafts~ Paragraph 6050 Landwirtschaftliche Bundeslehr-
fonds) anstalten 

1/60414 Zuschuß an den Weinwirtschaftsfonds Anstalten 
Sachaufwand Einnahmon 

Mill. S 

1979. ,,) .. . . 45'0 0'0 

1980 "") .. . . . . 45'0 0'0 

1981 "") . . . . .. . . 47'5 0'0 

Zur Durchführung der Aufgaben nach dem 
Weinwirtschaftsgesetz, BGBL Nr. 296/1969 11), 

wurde der Weinwirtschaftsfonds errichtet. Auf
gabe dieses Fonds mit eigener Rechtspersönlich
keit ist es, durch Werhe- und Marktentlastungs
maßnahmen zur Stabilisierung des Weinmarktes 
beizutragen. Die erforderlichen Mittel bestehen 
aus Zuwendungen des Bundes. 

Dem Fonds werden im Jahre 1981 
sichtlich zufließen: 

Aus dem Burrdeshaushalt 

Sonstige Einnahmen 

voraus-

MilI.S 

47'500 

0'025 

Zusam,men ., 47'525 

Dieser Betrag wird voraussichtlich wie folgt 
verausgabt werden: 

Werhe- und Marktentlastungsmaßnah-
men ............................ . 45'025 

Zur Ausbildung des landwirtschaftlichen Nach
wuchses bestehen in österreich nachstehend an
geführte, dem Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft unterstehende höhere Lehranstal
ten sowie das Bundesseminar für das landwirt
schaftliche Bildungswesen und die Bundeslehr
und Versuchsanstalt für Bienenkunde. 

In Wien: 

Die Höhere Bundeslehr- und Versuchsanstalt 
für Gartenbau. 

In Niederösterreich : 

Die Höhere landwirtschaftliche Bundeslehr
anstalt "Francisco-Josephinum" in Weinzierl, 
die Höhere Bundeslehr- und Versuchsanstalt 
für Wein- und Obstbau in Klosterneuburg 
sowie die Höhere Bundeslehranstalt für land
wirtschaftliche Frauenberufe in Sitzenberg mit 
Wirtschaftsbetrieb. 

In Oberösterreich : 

Die Höhere Bundeslehranstalt für landwirt
schaftliche Frauenberufe mit Wirtschaftsbetrieb 
in Elmberg bei Linz und die Höhere landwirt
schaftliche Bundeslehranstalt in St. Florian. 

Verwal tungsa ufwand 2'500 In Salzburg: 

Zusammen.. 47'525 

Titel 605 Lehr- und Versuchsanstalten 1!) 

Persooal- Sach- Einnahmen . 
aufwand Summe 

Mit!. S 

1979 ,,) ...... 431'8 311'9 7437 248'5 

1980 *~-) ...... 473'6 335'4 809'0 265'3 

1981 *>:.) ...... 518'6 3617 880'3 290'4 

Unterschiede der Gebarung 

Die Mehrausgaben beim Personalaufwand be
ruhen auf Bezugserhöhungen. Beim Sachaufwand 
und auch bei den Einnahmen ergibt sich die 
Steigerung in erster Linie bei den Molkereibe
trieben der miIchwirtschaftlichen Lehranstalten. 
Ein weiterer Mehraufwand beruht auf den 
höheren Regien infolge der allgemeinen Kosten-
steigerungen. • . 

*) Erfolg. 
**) Bundesvoranschlag. 
11) In der Fassung BGBl. Nr. 784/1974. 
12) Siehe auch land- und forstwirtschaftliches Bun

desschulgesetz, BGBl. Nr. 175/1966 in der Fassung 
BGBl. Nr. 332/1971. 

Die Höhere Bundeslehranstalt für alpenlän
dische Landwirtschaft in Ursprung-Elixhausen 
mit Wirtschafts betrieb. 

In Steiermark: 

Die Höhere Bundeslehranstalt für alpenlän
dische Landwirtschaft in Raumberg-Ti-autenfels 
mit Wirtschaftsbetrieb. 

In Kärnten: 

Die Höhere Bundeslehranstalt für landwirt
schaftliche Frauenberufe in Pitzelstätten mit 
Wirtschafts betrieb. 

In Tirol: 

Die Höhere Bundeslehranstalt für landwirt
schaftliche Frauenberufe in Kematen mit Wirt
schaftsbetrieb. 

Gesetzliche Grundlagen 

Land- und forstwirtschaftIiches Bundesschul
gesetz, BGBl. Nr. 175/1966. 

Land,. und forstwirtschaftliches Privatschul~ 
gesetz, BGBl. Nr. 318/1975. 
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Paragraph 6051 
suchsanstalten 

Aufgaben 

Landwirtschaftliche Bundesver- ders auch eine qualifizierte Ausbildung für schon 
bisher in der Forstwirtschaft tätige Personen er
öffnet werden soll. 

Die landwirtschaftlichen Bundesversuchs-
anstalten haben die Aufgabe, durch Versuche auf 
allen einschlägigen Gebieten· der Landwirtschaft, 
wie Pflanzen- und Futterbau, Düngung, Boden
wirtschaft, Pflanzenschutz, landwirtschaftliches 
Betriebswesen, landwirtschaftliches Maschinen
wesen, Tierzucht usw., wissenschaftliche Erkennt
nisse zu erproben, auszuwerten und der prak
tischen Landwirtschaft nutzbar zu machen. 

Desgleichen ist ihnen durch gesetzliche Vo.r
schriften die Untersuchung von Saatgut 13), Fut

. ter-, Dünge- 14) und Pflanzenschutzmitteln ~5) 
übertragen. 

Anstalten 

Diesen Zwecken dienen folgende Anstalten: 

Die Bundesanstalt für Pflanzenbau und Samen
prüfung, die Bundesanstalt für Pflanzenschutz, 
die land wirtschaftlich-chemische Bundesversuchs
anstalt mit dem Institut für Bodenkartierung 
und Bodenwirtschaft in Wien, die landwirt
schaftlich-chemische Bundesversuchsanstalt in 
Linz, die Bundesversuchs- und Prüfungsanstalt 
für landwirtschaftliche Maschinen und Geräte in 
Wieselburg (Niederösterreich) und die Bundes
versuchsanstalt für alpenländische Landwirt
schaft in Gumpenstein (Steiermark). 

Paragraph 6052 Forstwirtschaftliche Bundeslehr
anstalten 16) 

Bei diesem Paragraph ist der Aufwand für die 
höheren Lehranstalten für Forstwirtschaft in 
Gainfarn bei Bad Vöslau und in Bruck/Mur 
(BGBl. Nr. 225/1976) sowie für die einjährige 
Forstfachschule in Waidhofen/Ybbs, die 1974 
eingerichtet wUllde (BGBl. Nr. 649/1975), veran
schlagt. 

Die höheren Lehranstalten für Forstwirtschaft 
vermitteln die Ausbildung für den gehobenen 
Forstdienst und geben die Voraussetzung für den 
Besuch einer Hochschule einer gleichen oder ver
wandten Fachrichtung. 

Die Forstfachschule vermittelt die Ausbildung 
für Forstschutzorgane (Forstwarte), wobei beson-

13) Gemäß BGBI. Nr. 23611937 bzw. 34/1947 und 
114/1953. 

14) Gemäß BGBI. Nr. 9711952, 42/1957 und 180/ 
1970. 

15) Gemäß BGBI. Nr. 124/1948, 147/1949 und 1811 
1970. 

16) Gemäß land- und forstwirtschaftlichem Bundes
schulgesetz, BGBI. Nr. 175/1966 in der Fassung BGBI. 
Nr. 332/1971 und Forstgesetz 1975, BGBI. Nr. 440. 

17) (frei). 

. Ab dem Jahr 1980 sind bei diesem Paragraph 
die Mittel für die Kaiser Franz Josef-Jugendheim
stiftung "Hubertus" veranschlagt; 

Paragraph 6053 Forstliche Bundesversuchs
anstalt 18) 

Die Anstalt hat die Aufgabe, durch Versuche 
und Untersuchungen die Ergebnisse der wissen
schaftlichen Forschung für die forstwirtschaftliche 
Praxis auszuwerten und zu vermitteln, damit 
diese in ihrem Bestreben, die Leistungen der 
Forstwirtschaft zu steigern und zu verbessern 
und den Wald gegen schädigende Einwirkungen 
zu schützen, unterstützt wird. 

Im besonderen ist der Aufwand für die nach
folgend angeführten Aufgaben veranschlagt: 

Aufgabe der Forstinventur ist die Erfassung 
der jährlichen tatsächlichen Holznutzungen für 
den gesamten Wald des Bundesgebietes und die 
Ermittlung von Holzvorrat und Zuwachs sowie 
der nachhaltigen Nutzungsmöglichkeiten als 
Grundlage für die Forst- und Handelspolitik. 
Die Durchführung erfolgt als laufende Stich
probeninventur, die bereits wertvolle Ergebnisse 
geliefert hat. Für das Gebirgslap.d österreich ist 
die 1975 aufgenommene Hochlagenerhebung be
sonders bedeutungsvoll. 

Die forstliche Standortskartierung erfaßt kar
tenmäßig die naturgegebenen Grundlagen für 
die anzustrebende Holzzuwachs- und. Ertrags
steigerung. Die Forschungs- und Versuchs tätigkeit 
erstre~t sich u. a. auch auf die Erarbeitung von 
Waldbaugrundlagen, auf die Forstpflanzenzüch
tung und Genetik, sowie im Rahmen des Forst
schutzes auf die Prüfung von forstlichen Pflan
zenschutzmitteln. Auf dem Gebiete der forst
lichen Arbeitstechnik werden Werkzeug- und Ge
räteprüfungen durchgeführt. Von großer Bedeu
tung ist weiters die Erarbeitl~ng betriebswirt
schaftlicher Grundlagen als Instrument für Ratio
nalisierungs- und Strukturmaßnahmen. Wichtig 
sind ferner Abtrags- und Lawinenforschung 
und andere Arbeiten für die Wildbach- und 
Lawinenverbauung auf dem Forschungs- und 
Versuchssektor. 

Auf Grund des Forstgesetzes 1975, BGBl. 
Nr. 440, hat die ForstJLiche Bundesversuchs-.· 
anstalt als begutachtende Stelle der Forstbehör
den, insbesondere bei der Erfassung und Aner
kennung von geeigneten Beständen für die gene
rative Saatgutgewinnung und von Ausgangs-

18) Gemäß BGB!. .Nr. 440/1975. Tarif BGBI. 
Nr.650/1975. 
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bäumen für, die vegetative Vermehrung mitzu
wirken, sowie forstliche Klenganstalten und 
Samenhandlungen zu überwamen. 

Allen diesen Aufgaben dient, die Forstlime 
Bund~sversumsanstalt mit der zugeordneten 
Außenstelle für Subalpine Waldforsmung (früher 
ForsdlUngsstelle für Lawinenvorbeugung) in 
Innsbruck; in deren Aufgabenbereim fällt auch 
die Untersumungder Ursamen des Waldrück
ganges im Gebirge und seine Auswirkungen. 

Paragraph 6054 Bundesinstitut für Gewässer
forsmung und Fismereiwirtschaft 

Bei diesem Paragraph sind die Ausgaben für das 
Bundesinstitut für Gewässerforsdmng und 
Fismereiwirtsdlaft in Smarfling 'am Mondsee und 
für die' Fischzumtanlagen in Kreuzstein und am 
Wallersee veransmlagt. Das Institut hat' die Auf
gabe, wissensmaftlime Grundlagen für eine inten
sive und' rationelle Fischereiwirtsmaft in öster
reim 'zu sdlaffen bzw. dieser durm theoretisme 
und praktisme Smulung, fachliche Beratung von 
Fisdlern und Fismzumtbetrieben, durm Aus
wahl entspremender Fismarten, Weiterbildung 
der Fangtemnik, Entwicklung neuer zümteri
smer Verfahren, Bereitstellung von Besatzmate
rial usw. zu dienen. 

Paragraph 6055 Bundeslehr- und Versuchs
anstalten für Milchwirtschaft 

Gebarung 
Unter diesem Paragraph sind die Ausgaben für 

die Bundeslehr- und Versumsanstalt für Mildl
wirtsmaft mit Molkereibetrieb in Wolfpassing 
(Niederösterreim) und die Bundeslehr- und Ver
suchsanstalt fUr alpenländisme Milmwirts~aft in 
Rotholz (Tirol) mit Sennerei- und Molkerei
betrieb veransmlagt. 

Aufgaben 

Den Anstalten obliegt die Ausbildung .milm
wirtschaftlichen Personals, die Veranstaltung von 
Kursen, die Durmführung bakteriologismer, me
mismer, masminentemnismer Unters!lmungen 
und einsmlägiger Forsdlungsarbeiten sowie die 
Herstellung und der Vertrieb VOll einsmlägigen 
Reinkul turen. 

Paragraph 6056 Pferdezuchtanstalten 

Anstalten 
Es bestehen zwei Pferdezuchtanstalten: 

1. Bundeshengstenstallamt Stadl bei Lambadl 
(Oberösterreich) : ' 

Das Bundeshengsten~tallamt Stadl, das einzige 
staatlime Hengstendepot in österreich, hat die 
Aufgabe, die Junghengste aus der eigenen Ge-

stütszumt und die auf Hengstmärkten angekauf
ten Zud1thengste zu übernehmen und nam ent
spreCt1.ender Vorbereitung auf die staatlichen 
Deckstationen zu verteilen. Mit der über
wamung der Haltung und Zumtverwendung der 
staatlichen Deckhengste ist das Zentlra1e Land
stallmeisteramt betraut. Bei diesem Ansatz ist 
aum das Gelderforde;nis für den Ankauf von 
Zuchthengsten zur Versorgung der staatlim,en 
Deckstationen 'der HaltezUschüsse für Zumt
hengsten und 'Mittel zur Durmführung von Lei
stungsprüfungen veranschlagt. 

2. Bundesgestüt Piber bei Köflach (Steiermark): 

, In Piber, dem einzigen österreimismen Staats
gestüt, sind das Lippizanergestüt, ein WarI?b!ut
gestüt sowie die entspremenden AufzumtelIinm
tu<>en hiefür untergebramt. Das Lippizanerge
stUt versorgt die Spanisme Reitsmule mit Smul
hengsten. Das Warmblutgestüt und die Warm
bluthengste dienen der österreimismen Landes
pferdezumt. 

Paragraph 6058 Wasserwirtschaftliche Bundes
anstalten 

Unter diesem Paragraph sind die Ausgaben für 
die vier wasserwirtsmaftlimen Bundesanstalten 
veransmLagt, .deren Remtsgrundlage das Bundes
gesetz vom 28. November 1974, BGBI. Nr. 786, 
bildet. 

1. Bundesanstalt für Wassergüte in Wien. 

Der Aufgabenbereim umfaßt die Famfunk
tionen der Verwaltung am Sektor Wasser haus
halt und Gewässergüte im Rahmen der natio
nalen und internationalen Interessen und Auf
gaben des Bundes bzw. mit übergeordneter Be
deutung in samlimer, örtIidler oder budgetärer 
Hinsimt. 

Dies umsmließt insbesondere, die Erforsmung, 
Erfassung und Evidenthaltung der Faktoren des 
Wasserhaushaltes und der Gewässergüte, die 
Mitwirkung an wasserwirtsmaftlimen Planungen 
und Untersumungen, am Wasserwirtsmaftskata
ster (BGBl. Nr. 34/1968), Gewässergütefragen und 
eine zentrale Bamdokumentation sowie die Mit
arbei.t in einsmlägigen internationalen Gremien 
und Organis,ationen. 

2. Bundesanstalt für Wasserhaushalt von Karst~ 
gebieten in Wien. 

Der mit dem Wirtsmaftswamstum einher
gehende, ständige Anstieg des Wasserbedarfes für 
alle Lebens- und Wirtsmaftsbereime zwingt zur 
bestmöglimen Nutzung seines natürlim vorgege
benen und künstlim nimt vermehrbaren Wasser
dargebotes. 

Be~ondere Bedeutung für die gegenwärtige und 
künftige Wassergewinnung kommt den Karst-
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gebieten zu, die rund ein Sechstel der . Fläche 
österreichs umfassen und auf die rund ein Viertel 
der Niederschläge fallen, 

Dem Institut obliegt die Erkundung und Er
fassung des Karstwasserhaushaltes als Grundlage 
für die Nutzung und Sicherung dieser wichtig
sten Wassergewinnungsmöglichkeiten sowie eme 
zentrale Fachdokumentation, 

3, Bundesanstalt für Kulturtedlnik und Boden
wasserhaushalt in Petzenkirchen. 

Im Rahmen der Interessen und Aufgaben des 
Bundes an einer optimalen Gestaltung des Bun
desgebietes vom Standpurikt der Landeskultur 
und des Wasserhaushaltes umfaßt der Aufgaben
bereich der Bundesanstalt die Forschung und 
Untersuchung sowie den nationalen und inter
nationalen Erfahrungsaustausch auf den Gebie
tendes BodenwasserhaushaltJes. und .der Kultur-
technik, ... 

4, Bundesanstalt für Wasserbau~ersuche und 
hydrometrische Prüfung in Wien, 

Die Aufgabe der Bundesanstalt ist die modell
technische Simulierung von beabsichtigten Ver
är.derungen und Eingriffen in den natürlichen 
Ablauf der Gewässer, insbeso'ndere im' Rahmen 
von HochwassersdlUtzbauten, Kraftwerksanlagen, 
Verkehrsanlagen und sonstigen Bauten ~n Ge
wässern mit dem Ziele der rechtzeitigen und 
umfassenden Berücksichtigung der gesamtvolks
wirtschaftlichen Aspekte des Wasserhaushaltes, 
insbesondere im Rahmen einer entsprechenden 
Effizienz ,der staatlichen Wasserbauternörderung 
und der Wahl1nehmung der internationalen 
Rechte und Verpflichtungen öst,erreims gegen
tiber seinen Nachbarstaaten, Ferner obliegt der 
Anstalt .die Prüfung und Eichung der hydro
metrischen Meßgeräte. 

Paragraph 6059 Bundesanstalt für künstliche 
Befruchtung der Haustiere 

An der Bundesanstalt für künstliche Befruch
tung der Haustiere in W els-Thalheim werden die 
Tierärzte und Besamungstechniker für die 
Durchführung der künstlichen Besamung bei 
Haustieren ausgebildet und die wissenschaftlimen 
Fragen auf dem Gebiete· der künstlichen 
Besamung der Haustiere bearbeitet, Ferner wer
den jährlim inuernationale Tagungen durchge
führt, die sich mit den Problemen der künst
limen Besamung bei Rindern und Schweinen be
fassen, Außerdem führt die Anstalt Erhebungen 
über die künstlime Besamung im gesamten Bun
desgebi,et durch, Weiters wird an der Anstalt 
Tiersamen produziert, 

Die gesetzliche Grundlage bildet der § 3 ades 
Tierseumengesetzes, RGBl. Nr.177/1909, in der 

Fassung des Gesetzes vom 12, Mai 1949, BGBL 
Nr, 122!1949,und § 3 Abs, 1 Z, 3 lit, a des Bun
desgesetzes vom 21. Jänner 1972, BGBI. Nr, 25, 

Titel 606 Internate (betriebsähnliche Einrichtun
gen, zweckgebundene Gebarung) 

1979 ,,) 

1980 'f*) , , , .. , , , , , 
1981 >i*) 

Petsonal- Sach-
aufwand 

Einnahmen 
Summe 

Mill, S 

14'3 
15'9 

16'6 

24'6 38'9 

27'7 
29'3 

43'6 
45'9 

39'2 
43'6 

45'9 

Unterschiede der Gebarung 

Der höhere Personalaufwand ist durch Bezugs
erhöhungen für die Bundesbediensteten bedingt, 

Die Steigerung des Sachaufwandes und der Ein
nahmen bei diesem Titel ist auf höhere Smüler
zahlen· und allgemeine Kostensteigerungen zu
rückzu,führen; denen Einsparungen bei den "An
lagen" gegenüberstehen, 

Paragraph 6060 Landwirtschaftliche und milch
wirtsmaftliche Bundeslehranstalten 

Dieser Paragraph ist für die Verrechnung der 
Gebarung der Internate bestimmt, die den beim 
Paragraph 1/6050 veransdllagten höheren lande 
wirtsdlaftlichen Lehranstalten und dem Bundes~ 
seminar für das landwirtschaftliche BiLdungswesen 
und den beim Paragraph 1/6055 angeführtcn 
mildlwirtschafdimen Lehranstalten angeschlossen 
sind, 

Paragraph 6062 Forstwirtschaftliche Bundeslehr
anstalten und F01'stliche Ausbildungsstätten 

Dieser Paragraph ist für die Verremnung der 
Gebarung der Internate bestJimmt, die den beim 
Paragraph 116052 angeführten Lehranstalten für 
Forstwirtschaft und beim Paragraph 1/6072 an
geführten Ausbildungsstätten angeschlossen sind, 

Titel 607 Sonstige Einrichtungen des Schul- und 
Ausbildungswesens 

Penional.. Sacb.. Einnahmen 
aufwand Summe 

Mi!L 5 

1979 'f) ........... 7'4 135'5 142'9 0'8 

1980 >,>,) ... ,", ..... 9'5 159'0 168'5 0'9 

1981 ""i) ............ 9'8 187'5 197'3 0'9 

Unterschiede der Gebarung 

Der höhere Personalaufwand ist durm Bezugs
erhöhungen für die Bundesbediensteten bedingt, 

*) Erfolg. 
**) Bundesvoranschlag, 
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Die Steigerung beim Sachaufwandergibt sim 
größtenteils aus den höheren Personalkosten 
für die Lehrkräfte an den land- und 
for5twirtschaftlichen Herufs- und landwirtsmaft
lichen Fach,schukn, zu denen gemäß § 3 Albs. 1 
lit. b Finanzausgleichsgesetz 1973 der Bund 
50 v. H. den Ländern ersetzt. 

Paragraph 6071 Land- und forstwirtschaftliche 
Berufs- und landwirtsmaftlime. Famschulen 19) 

Gemäß § 3 Abs. 1 lit. ib Finanzausgleichsgesetz 
1973 ersetzt der Bund den Ländern von den 
Kosten der Besoldung (Aktivitätsbezüge) der 
Lehrer an land- und forstwirtschaftlichE;n Berufs
und landwirtschaftlichen Famsmulen 50 v. H. 
Der Personalaufwandder übrigen Bediensteten, 
die nimt Lehrer sind, sowie der übrige Samauf
wand werden zur Gänze von den Ländern ge
tragen. 

Aufgaben 

Die Landwirtschaftsschulen haben die Aufgabe, 
die in der Landwirtschaft tätige Jugend fachlich 
aus- und weiterzubilden. Die Landwirtsmafts
schulen gliedern sich in land- und forstwirtschaft
liehe Berufs- und landwirtschaftliche Fachschulen. 
Während die land- und forstwirtschaftlichen 
Berufsschulen die unmittelbar schulentlassene 
Jugend erfassen und ihr die für ihren land- und 
forstwirtschaftlichen Beruf notwendige allge
meine und grundlegende fachliche Bildung ver
mitteln, haben die landwirtschaftlimen Fach
schulen die Aufgabe, die reifere ländliche Jugend 
fachlich so auszubilden, daß sie imstande ist, ent
weder selbst einmal einen landwirtschaftlichen 
Betrieb zu führen oder im landwirtschaftlichen 
Beruf tätig zu sein. 

Paragraph 6072 Forstliche Ausbildungsstätten 21) 

Die forstlichen Ausbildungsstäüten haben die 
Aufg,abe, die in der Forstwirtsmaft Tätigen durch 
geeignete Veranstaltungen, wie Kurse, Vorträge 
und Vorführungen fachlich weiterzubilden. Sie 
sind ferner ermächtigt, Forstschutzorgane auszu
bilden. 

Die Forstlichen Ausbildungsstätten haben 
weiters die Aufgabe, die bei der praktischen 
Erprobung von for,stlichen Arbeitsverfahren, Ge
räten und Maschinen gewonnenen El-k,enntl1lisse 
weiterzugeben" Im Rahmen dieser Tätigkeit über
nehmen sie die Ausbildung bäuerlicher Wa1d
besitzer und machen sie mit den Fortschriüten 
der modernen Forstwirtschaft vertraut. 

19) Grundsätzliches siehe BGBl. Nr" 319/1975 und 
320/1975. Siehe auch land- und forstwirtschaftliches 
Landeslehrer-Dienstrechtsüberleitungsgesetz, BGB!. 
Nr. 176/1966. . 

20) (frei). 
21) Gemäß Forstgesetz 1975, BGBl. Nr. 440. 

über diese grundsätzlichen Kursziele hinaus 
werden in . der Forstlichen Ausbildungsstätte 
Ossiach auch Spezialkurse für die Bedienung, 
Wartung und den Einsatz von Schwermaschi
nen, die im Zuge der Rationalisierung und 
Mechanisierung der Forstwirtschaft immer mehr 
eingesetzt werden, sowohl für das Bedie
nungspersonal als auch für die Einsatzleiter 
abgehalten" In der Forstlichen Ausbildungsstätte 
Ort/Gmunden werden hingegen Spezialkurse ge-. 
halten, die als Schwerpunkt die Ausbildung des 
forstlichen Führungspersonals in Fragen der 
Rationalisie;-ung und modernen Betriebsführung 
zum Ziele haben" 

Weiters führen die forstlichen Ausbildungs
stätten die praktische Erprobung von forstlichen 
Maschinen und Geräten durch" 

Gemäß § 6 der Verordnung des Bundesmini
stere für Land- U11Jd Forstwirtschaft vom 10" De
zember 1975, BGBl. Nr.649, sind Forstliche 
Ausbildungsstätten lin Ort bei Gmunden und in 
Ossiach. 

Titel 608· Einrichtungen für Schutzwasserbau 
und Lawinenverbauung 

·Personal~ Sach· Einnahmen 
aufwand I Summe 

Mill.S 

1979 'f) 63"4 1.046"4 1.109"8 909"5 

1980 ~.*) 67'6 1.084"3 1.151'9 993"2 

1981 ~.~") 74"3 1.159"2 1.233"5 1.080"9 

Unterschiede der Gebarung 

Die Erhöhung des Personalaufwandes für den 
Wildbachverbauungsdienst gegenüber dem Vor
jahr ist auf Bezugserhöhungen zurückzuführen. 

Die Steigerung beim Sachaufwand beruht auf 
der Bereitstellung höherer Mittel aus dem Kata
strophenfonds. 

Paragraph 6080 Wildbach- und Lawinenver
bauungsdienst 

Gemäß Art. 102 des Bundes-Verfassungs
gesetzes wird der Wildbachverbauungsdienst un·· 
mittelbar von Bundesdienststellen versehen" 

Gesetzliche Grundlagen 

Für die Arbeit dieses Dienstzweiges ist das 
Gesetz, betreffend Vorkehrungen zur unschäd
lichen Ableitung von Gebirgsgewässern, RGBl. 

~.) Erfolg. 
"") Bundesvoranschlag. 
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Nr. 117/1884, in der Fassung BGBI. Nr. 54/1959 I Paragraph 6082 Wildbach- und Lawinenver-
grundlegend. bauung 

Aufgaben und Organisation 

Der Forsttechnische Dienst für Wildbach- und 
Lawinenverbauung hat die Projekte für die Wild
bach- und Lawinenverbauung, die in der zustän
digen Abteilung des' Bundesministeriums für 
Land- und Forstw:irtschaft technisch und kosten
mäßig überprüft und nach ihrer Ausführung 
kommissioniert werden, auszuarbeiten und nach 
ihrer Genehmigung auch durchzuführen. Außer
dem wirkt er im Erhaltungs- und Betreuungs
dienst im Sinne des § 13 Wasserbautenförde
rungsgesetz, BGBI. Nr. 34/1948, in der geltenden 
Fassung mit. 

Die Projektsverfassung und Baudurchführung 
erfolgt durch die in den Bundesländern befind
Lichen Sektionen des Forsttechnischen Dienstes 
für Wildbach- und Lawinenverbauung. Für Wien, 
Niederösterreich und das Burgenland besteht 
eine gemeinsame Sektion mit dem Sitz in Wien. 

Die Sektionen verwalten auch die für die 
Durchführung der Baumaßnahmen erforderlichen 
Gelder, d. s. die auf Grund des Wasserbauten
förderungsgesetzes (BGBl. Nr. 34/1948 in der 
Fassung BGBl. Nr. 295/1958, 310/1964 und 
170/1965) jeweils bewilligten, bei dem Ansatz 11 
60826 veranschlagten Bundeszuschüsse, die Mittel 
des Katastrophenfonds 22) 1/60836, 'Sowie die 
Landes- und Interessentenbeiträge. 

Seit 1974 sind auch Mittel für die plan
mäßige Anlegung eines Wildbach- und Lawinen
katasters mit Gefahrenzonenplänen veranschlagt. 
Dies ist eine notwendige Grundlage für raum
ordnende Maßnahmen und behördliche Verfahren 
(insbesondere bei Baugenehmigungen), besonders 
dringlich bei der zunehmenuen Bautätigkeit in 
den Tälern und der Sportausübung im Alpen
bereich für die unumgänglichen Maßnahmen des 
passiven Hochwasser- und Lawinenschutzes. 

Paragraph 6081 öffentliches Wassergut 

Gemäß Verordnung des Bundesministers für 
Land- und Forstwittschaft vom 17. JuLi 1969, 
BGBt Nr. 280/1969 ist die Verwaltung des 
öffentlichen Wassergutes nach Art. 104 Abs. 2 
des Bundesverfassungsgesetzes den Landeshaupt
männern übertragen. Im Zusammenhang mit der 
Verwaltung dieses öffentlichen Wassergutes er
geben sich laufend Einnahmen und sind auch 
ständig Ausgaben zu hegleichen. Die Einnahmen 
ergeben sich aus Miet- und Pachtzinsen sowie 
aus Nutzungen, die Ausgahen fallen für die Her
stellung ·der Grundbuchsordnung, für Vermes
sungen 'Und ,dergleichen an .. 

22) Katastrophenfondsgesetz, BGBI. Nr. 20711966 in 
der Fassung BGBI. Nr. 10/1969, 441/1969, 369/1970, 
310/1971, 386/1973 und 470/1974. 

Ansatz 1/60826 Bundeszuschüsse für Wildbach
und Lawinenverbauungen 

Gebarung 1981 

Mit den vorgesehenen Mitteln werden Bei
träge zu den Kosten der im § 7 des W:iss~rbauten
förderungsg.esetzes, BGBI. Nr. 34/1948 23), ange
führten Maßnahmen gewährt, um Kulturböden, 
Verkehrswege, Produktionsstätten und Siedlun
gen vor Wildbach- und Lawinenschäden zu 
sdlützen bzw. derartigen Schäden vorzubeugen. 

Der sich in den Alpentälern so rasch auswei
tende Siedlungs- und Wirtschaftsraum (Fremden
verkehr!) erfordert verstärkte Anstrengungen in 
passiven und aktiven Schutzmaßnahmen auch 
gegen die akute Lawinengefährdung. Durch die 
Erstellung von Gefahrenzonenplänen (als Grund
lage für Nutzungsbeschränkungen) einerseits und 
die Inangriffnahme eines "Lawinenverbauung
Sonderprogramms" im Jahr 1973 andererseits, 
wurden zwei dringliche ,und einander ergämende 
Initiativen ergriffen. Die Mitwirkung der betrof~ 
fenen Gemeinden und Länder ist dabei für einen 
vollen Erfolg unerläßlich. 

Ansatz 1/60827 Verbauung der Rheinwildbäche 

Der Bundesbeitrag zur Verbauung der Rhein
wildbäche (Staatsvertrag vom 10. April 1954, 
BGBl. Nr. 178/1955) wird gesondert ausgewiesen. 

Die Durchführung der Verbauungen obliegt 
dem WildbadlVerbauungsdienst. 

Ansatz 1/60828 Klausenkofelbach-Verwaltung 
(Zweckgebundene Gebarung) 

Der im Einzugsgebiet des Klausenkofelbaches 
liegende Aurewald wurde seinerzeit dem Bund 
zur Deckung der laufenden Instandhaltungs
kosten des genannten Baches übereignet. Den 
voraussichtlichen Kosten für diese Instandhaltung 
stehen gleichhohe zweckgebundene Einnahmen 
gegenüber. . 

Paragraph 6083 Wildbach- und Lawinenver
bauung (Mittel des Katastrophenfonds) 

Die aus dem Katastrophenfonds zur Verfügung 
gestellten Mittel sind zweckgebunden für vor
beugende Maßnahmen und werden als Bundes
zuschüsse weitergegeben. Für diese Maßnahmen 
sind im Voranschlag 1980 457'1 Millionen Schil
ling und im Voranschlag 1981 495'5 Millionen 
Schilling' vorgesehen. 

13) In der geltenden Fassung. 
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Paragraph 6084 Bundesflüsse 

Gebarung 1981 

Mit den vorgesehenen Mitteln werden die 
Kosten für die Instandhaltung der Gewässer, die 
Herstellungs-, Instandhaltungs- und Betriebsko
sten von Schutz-, Regulierungs- und Hochwasser
rückhaltemaßnahmen sowie von Projekten, ge
nerellen Projekten und Gefahrenzonenplänen für 
die im § 6 des Wasserbautenförderungsgesetzes, 
BGBL Nr. 34/1948 23), angeführten Gewässer be
stritten. Ausgenommen sind lediglich die wasser
bautechnischen Angelegenheiten an der March 
und Thaya von ·der Staatsgrenze im Bernhards
tal bis zur Mündung in die March, die entspre
chend dem Bundesministeriengesetz 1973, BGBL 
Nr. 389/1973, inden Wirkungsbereich des Bun
desministel'1iums für Bauten und Technik fallen. 

Paragraph 6085 Bundesflüsse (Mittel des Kata
strophenfonds) 

Die aus dem Katastrophenfonds zur Verfügung 
gestellten Mittel sind zweckgebunden für vor
beugende Baumaßnahmen und die Finanzierung 
von passiven Hochwasserschutzmaßnahmen. Hier
unter fallen auch die Kosten für die Erstellung 
der Projekte, der generellen Projekte und der 
Gefahrenzonenpläne. Für diese Maßnahmen 
sind im Voranschlag 1980 251·2 Millionen Schil
ling und im Voranschlag 1981 272·9 Millionen 
Schilling vorgesehen. 

Paragraph 6086 Interessentengewässer 

Gebarung 1981 

Aus den bei diesem Paragr3,ph vorgesehenen 
Mitteln werden Beiträge (Bundeszuschüsse) zu 
Maßnilhmen zur Verbesserung der Abflußverhält
nisse und zu Schutz- und Regulierungsbauten an 
Flüssen und Bächen gewährt. Hiezu. gehört auch 
die Erstellung von Projekten, von generellen 
Projekten und von Gefahrenzonenplänen. Die 
Baumaßnahmen sind für die Sicherung von Sied
lungen, Verkehrs- und landwirtschaftlichen Kul
turflächen außerordentlich wichtig. Die Höhe 
dieser Bundesbeiträge richtet sich nach den Be
stimmunglen des Wasserbautenförclerungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 34/1948 23). 

Paragraph 6087 Interessentengewässer (Mittel 
des Katastrophenfonds) 

Die aus dem Katastrophenfonds 'zur. Verfügung 
gestellten Mittel sind zweckgebunden für vor
beugende Maßnahmen und Maßnahmen des pas
siven Hochwasserschutzes. Hiezu gehört auch die 
Erstellung von Projekten, von genenJlen Projek
ten und von Gefahrenzonenplänen. Für diese 
Maßnahmen sind im Voranschlag 1980 274·9 Mil
lionen SchiHing und im Voranschlag 1981 
300·9 MiLlionen Schilling vorgesehen. 

23) In der geltenden Fassung. 
24) (fre'i). 

Ansatz1/60887 Internationale wasserwirtschaft
liehe Vereinbarungen 

Der hier veranschlagte Bettag' ist für die Inter
nationale Rheinregulierung und für Leistungs
ersätze für wasserbauliche Maßnahmen eines 
fremden Staates vorgesehen, soweit zwischen
staatliche Verpflichtungen bestehen 25). 

Ansatz 2/60890 Mittel des Katastrophenfonds 
(Zweckgebundene Einnahmen) 

Diese Mittel werden aus derri beim Kapitel 53 
mitveranschlagten Katastrophenfonds zur Ver
fügung gestellt und bei ·den Ansätzen 1/60808, 
1/60836, 1/60858 und 1/60876 v~rausgabt. 

Titel 609 Sonstige nachgeordnete Dienststellen 
Persona.l· Sach- Einnahmen 

aufwand Summe 

1979 ,:-) ..... . 
1980 *'f) 
1981 ':-'f) ..... . 

119·9 
143·2 
150·2 

Unterschiede der Gebarung 

Mill.S 

97·0 
123'8 
150·0 

216·9 
267·0 
300-2 

166·8 
193·8 
216·4 

Die Steigerung beim Personalaufwand ist auf 
die Bezugserhöhungen zurückzuführen. 

Die Erhöhung beim Sachaufwand erg.ibt sich in 
erster Linie durch die gestiegenen Kosten. Ande
rerseits fallen auch höhere Einnahmen an. 

Paragraph 6090 Grenzbeschauidienst 

Bei diesem Paragraph erfolgt die Verrechnung 
der Ausgaben, die bei phytosanitären Kontrollen 
von Pflanzen und Pflanzenteilen auf Grund der 
Pflanzeneinfuhrverordnung, BGBL Nr. 236/1954 
(in der geltenden Fassung), bzw. von Holz auf 
Grund des Bundesgesetzes über Maßnahmen zum 
Schutze des Waldes anläßlich der Ein- und Durch
fuhr von Holz, BGBl. Nr. 115/1962, entstehen. 
Weiters sind hier Mittel für die fachLiche Kon
trolle von eingeführtem Pflanzgut gemäß Fotst
gesetz 1975, BGBL Nr. 440, veranschlagt. Diese 
sind durch die beim Einnahmenansatz 2/60904 
veranschlagten Kontrollgebühren gedeckt. 

Paragraph 6091 Weinaufsicht 

Der Wein aufsicht obliegt die Kontrolle des 
Weinverkehrs auf Gtund des Weingesetzes 26) 
und die fachliche Beratung der Weinbautreiben~ 

*) Erfolg. 
"'f) Bundesvoranschlag. 
25) Z. B. Vertrag zwischen der Republik österreich 

und der Ungarischen Volksrepublik über die Re!?:e
Jung der wasserwirtschaftlichen Fragen im Grenz
gebiet, BGBl. Nr. 225/1959. 

26) BGBl. Nr. 187/1961, zuletzt in der Fassung 
BGBI. Nr. 300/1976. 

Arlielts(Amts}bebell zum BUIIldes6nanzge~etz 12' 
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den. Die Kellereiinspektoren 
, gerichtliche Sachverständige. 

fungieren auch als I liche Maschinen und Geräte 'zur Prüfung von 
land\virtschaftlichen' Maschinen und Geräten' zur 

Als weitere Aufgabe',kommt der Weinaufsidlt 
auf Grund einer Vereinbarung mit den Ländern 
Niederösterreich und Burgenland auch die über
wachung der dortigen Weinbaugesetze, die eine 
Stabilisierung der Weingartenflädle zum Ziel 
haben, zu. Der Aufwand für die dazu eingesetz
ten drei und allenfalls weiterer dazu verwendeter 
Kellereiinspektoren wird von den Ländern er-
setzt. 

Gemäß § 19 a leg. eit. obliegt es dem Bundes
minister für Land- und Forstwirtschaft, die 
Bewilligung zur Verwendung des Weingütesiegels 
zu erteilen. 

Der Aufwand für die Vollziehung die~es Ge
setzes für die Kostkommissionen und für die 

'verwaltungsmäßige Abwicklung des Bewilligungs
verfahrens ist bei diesem Ansatz veransmlagt .. 

Paragraph 6093 Bundesgärten 

Zu den Bundesgärten zählen: in Wien die 
Parkanlagen der Schlösser Schönbrunn, Belvedere, 
Augarten und Hetzendorf, weiters der Burg
garten, der Volksgarten und die kleinen Bundes
gärten; in Innsbruck der Hofgarten und der 
Smloßpark in Ambras. 

Der ßundesgarten Schönbrunn dient überdies 
der Höheren llundeslehr- und Versuchsanstalt für 
Gartenbau als Lehr- und Demonstrationsbetrieb. 

Paragraph 6094 Spanische Reitschule 

Die Spanische Reitschule ist die weltbekannte 
einzigartige Pflegestätte . der klassischen Reitkunst, 
der Hohen Schule. 

Paragraph 6095 Landwirtschaftliche Bundes
versuchswirtschaften 

Verfügung stehen. 
Auf allen vier Bundesvel'!Suchswirtsc-naften 

werden wichtige Versuchs- und Forschungsar
beiten auf dem Gebiete -der Tierzucht und Tier
pI'oduktion unter, zentraler Leitung durchge-
ffi~L ' 

Die ßundesversuchswirtschaften Königshof und 
Fohlenhof stehen darüber ,hinaus dem Bundes
heer zum Teil als Übungsplätze zur Verfügung, 
so, daß diese Betriebe in einer sehr zweckmäßigen 
Weise wirtschaftlichen, wissenschaftlichen' und 
militärisdlen Interessen des Bundes gleichzeitig 
dienen. . 

Paragraph 6096 Forstwirtschaftliche Bundeslehr
und Versumsforste 

Bei diesem Paragraph sind die Ausgaben für 
die Bundeslehr- und Versuchsforste Merkenstein, 
Ulmerfeld, Lahnhube und Kollerhube veran
schlagt. 

W'eiters sind bei ,diesem Ansatz die Ausgaben 
für den Lehr- und Versuchsforst Bruck an der 
Mur sowie für die Lehr- und Versurusfor'ste Ort 
und Ossiach vorgesehen. 

D~r Bundeslehr-und Versuchsforst Merken
stein dient der Höheren Lehranstalt für Forst
wirtschaft' (Försterschule) Gainfarn als Lehrforst, 
während das Forstgut Ulmerfeld Lehrforst der 
Forstfachschule Waidhofen a. d. Ybbs, das F6rst
gut Lahnhube und der Lehr- und Versuchsf~rst 
Bruck a. ,d. Mur Lehrforst der Höheren Lehr
anstalt für Forstwirtsd13ft Bruck a. d. Mur ist. 

Der Lehrforst Ort dient der Forstlichen Aus
bildungsstätte Ort und ,das Forstgut Kollerhube 
sowie: der Lehrforst Ossiach der Forstlichen Aus
bi1dungsstätte Ossiach zur praktismen Ausbil
dUhg im Wald. 

Die Bundesversuchswirtschaften Wieselburg Außerdem werden in den oben angeführten 
a. d. Erlauf, Fuchsenbigl im Marchfeld, Königshof i L~hrforsten von den. genannt~n Dienststellen so
und Fohlenhof haben neben ihren. eigenen I wie von .. d.er ~orsthchen ~~ndesversuchsanstalt 
Betriebsaufgaben die Bestimmung, in Zusammen- . Versuchstalllgkeiten durmgefuhrt. 
arbeit mit den Bundesanstalten für Pflanzenbau 
und Samenprüfung, für Pflanzenschutz sowie der I Paragraph 6099 Bauhöfe (betriebsähnliche Ein-
Landwirtschaftlich-chemismen Bundesversums- richtungen; zweckgebundene Gebarung) 
anstalt in ~ien, Großversuch~ auf allen G:bieten . Bei der Wildbach- und Lawinenverbauung 
der Landw.Irtschaf~ durchzuf-:hren und dIe An- werden bundeseigene Maschinen und Kraftfahr
,,:endbark.elt der ":Issensma~thchen Ergebnisse für zeuge verwendet, die vornehmlich in bundes
dlc landWirtschaftliche PraxIs zu erproben. ~igenen Bauhöfen untergebracht sind. Die Kosten 

Sie haben weiters durch Zurverfügungstellung für die Anschaffung von Baumasch,inen, Groß
von Feldparzellen den genannten Anstalten die geräten und Kraftfahrzeugen sowie der Aufwand 
Durchführung von Parzel1enversuchen sowie die für die Errichtung und Instandhaltung der Bau
im Rahmen der gesetzlidlen Bestimmungen not- höfe sind bei dem gegenständlimen finanzgesetz
wcndigen Prüfungen von Saatgut, Pflanzensmutz- lichen Ansatz veranschlagt, die aus den zweck
mitteln usw. zu ermöglimen. Ebenso müssen die gebundenen Einnahmen (Amortisationsquoten, 
Felder und Höfe der vier Betriebe der Bundes- Mietgebühren, Verkaufserlöse) bestritten wer
versuchs- und Prüfungsanstalt für landwirtschaft- iden. 

1(1 Arbeils(Amts)behelf zum Bundesfinanzgesetz 
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Kapitel 62 Preisausgleicbe 

Titel 620 Brotgetreidepreisausgleich 

1979 ,,) .................. 
1980 **) .................. 
1981 "*) ••• _ ••••••••••••• 0'0 

Unterschiede der .Gebarung 

Sacbaufwaad Einnahmen 

Mill. S 

887'7 1'8 

722'3 0'0 

784'5 0'0 

Importausgleichen gemäß § 32 MOG 1967 1) 

werden daher nicht anfallen, Da die Weltmarkt
preise .für Brotgetreide weit unter dem inlän
dischen Preisniveau liegen, kann auch bei even
tuellen Brotgetreideausfuhren nicht mit Einnah
men aus der Einhebung von Exportausgleichen 
gemäß § 32 a MOG 1967 1) gerechnet werden, 

Titel 621 Milchpreisausgleich 
Sachaufwand Einnahmen 

Mill,S 

Die wesentlichsten Gebarungsunterschiede 2,010'0 385'9 
h f 1 d üb 

'ch h 1979 ")", .............. . 
ge en aus 0 gen er . erSI . t ervor: 

1979*) 1980") 1981·*) 

Mill. S 

ßrotgetreidestützung . 312'6 0'0 0'0 

Lagerkostenzuschüsse . 571'1 479'5 542'0 

Absatz- u, Venvertungs-
maßnahmen 0'0 240'0 240'0 

Frachtkostenzuschüsse 4'0 2'S 2'5 

Ausgaben (Summe) , 887"7 722'3 784'5 

Gebarung 1981 

Die den landwirtschaftlichen ,Brotgetreidepro
duzenten bisher für Roggen, Normal- und 
Qualitätsweizen gewährten Preisstütz'lingen sind 
alb der Ernte 1979a.uf ldiie \l:eribr,3!llICherpooiSie 
überw:LLzt wOI'den, sodaß ,d!alür aib der ErllJIJe 
1979 h1llcLgetär nicht mehr V'orrusOl'gen ist. Auch 
die Qu:a.1itätsprlLmie 'llltl!d StütZlUng für Durum
we12Jen sowiJe ,die Qu.a:1]tätsprämi!e für Quall,itäts
welz·en wurde a:bder Ernte .1980 auf di,e Verbrau
cherpreisoe üiberwäLzt. 

Für die Durchführung von Lagerungs-, Albsatz
tIJl1JcJj V,erwertUillJgsmaßnahmen sind insgesamt 
782 Millionen Sch~Hling veranschlagt. Davon 
sind 542 Millionen Schilling für ,die Fitnariz1e
rorug ,der La.gerurugsaktiol1lerl v01'ge~ehen.WleitJere 
2,40 Mit11,ilon:en Sclül1ing s'tJehen für ,d~e Durch
f1ührung von A1bsa.tz- und Verwertungsmaßnah
metn ZJur VerfügunJg, wov,on 120 Mii1lionen Schil
Ling durch zWieckgebundene Verwertungsheiträge 
der Produzenten aufgebracht werden (Titel 2/627). 

Einnahmen 

Im J aht,e 1981 list ,eine Albfuhr von GeJ.dmi t
tein durch den Getreidewirtschaftsfonds an den 
Bund gemäß § 28 a MOG 1967 1) nicht zu er
warten. 

Im Hinblick rauf die mehr als ausreichende 
Inlandsprodu:ktlion srind für 1981 keinerlei Brot
getreideeinfuhren erforderlich, Einnahmen aus 

*) Erfolg, 
**) Bundesvoranschlag. 

1) Marktordnungsgesetz 1967, BGBL Nr. 36/1968, 
in der Fassung BGBI. Nr. 424/1968, 452/1969, 411/ 
1970, 492/1971, 224/1972, 455/1972, 808/1974, 259/ 
1976,674/1977,269/1978 und 286/1980. 

1980 ",,) .................. 1.594'5 376'7 

1981 .:.~') 1.635'5 400'0 

Unterschiede der Gebarung 

Die wesentlichsten Gebarungsunterschiede 
gehen aus folgender übersicht hervor: 

Zuschlag zum Erzeugerpreis 
der Milch .. , ........... 

Absatz- und Verwertungs-
maßnahmen ............ 

Kälbermastprämienaktioll .. , 

Ausgaben (Summe)." 

Zuschlag zum 
Erzeugerpreis der Milch 

1979*) 

627'5 

1.382'5 
0'0 

2,010'0 

1980 ") 1981") 
Mill. S 

0'0 0'0 

1.594'5 1.593'5 
0'0 42'0 

1.594'5 1.635'5 

Ab dem Jahre 1980 ist die Gewährung einer 
staatlichen Milchpreisstützung nicht mehr vorge
sehen. 

Absatz- und 
Verwertungsmaßnahmen 

Zur Verwertung der jeweils anfallenden Milch
überschüsse werden jährlich Maßnahmen zur 
Förde~ung des Absatzes von Milch und Milch
produkten im .. Inland und [m Expol't durchge
führt. 

Mit Wirksamwerden des Unterabschnittes D 
des MOG 1967 1) am 1. Juli 1978 erfolgte eine 
gesetzliche Regelung der Finanzierung dieser 
Maßnahmen, Danach werden die Inlandsmaß
nahmen zur Gänze .aus Mitteln des Bundes ge
mäß §9 MOG 1967 1) finanziert, Dafür sind 
be.im Ansatzl/62116 180 Millionen Schilling ver~ 
anschlagt. Die Finanzierung der Exportförde
rungsmaßnahmen obliegt dem Bund im Umfang f 

jenes Teiles der gesamten Finanzierungserforder
nisse, der verhältnismäßig jener Milchmenge ent
spricht, die um 160/0 die inländische Bedarfsmenge 
gemäß§ 57 f Abs. 2 MOG 1967 1) übersteigt, 
Dafür wird beim Ansatz 1/62136 der Betrag von 
75Q'4 Millionen Schilling bereitgestellt, Die über 

*) Erfolg. 
**) Bundesvoranschlag. 
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Kapitel 62 - Titel 621 bis 62,3 195 

den Bundesanteil hinausgehenden Finanzerforder
nisse sind durch einen allgemeinen und einen zu
sätzlichen Absatzförderungsbeitrag der Milchpro
duzenten zu bedecken, der als ausschließliche 
Bundesabgabe zweckgebunden eingehoben und 
beim Kapitel 52, Ansatz 2/52420, als Einnahme 
verredmet wird. Die korrespondierenden Aus
gaben sind in Höhe von 457"1 Millionen Schil
ling beim Ansatz 1/62126 veranschlagt. 

Bei den fiminzgesetzlichen Ansätzen 1/62126 
und 1/62136 ist die Kälbermastprämienaktion 
mit einem Betrag von 42 Millionen Sch.illing 
mitveranschlagt. 

ling und beim Ansatz 1/62276 178 Millionen 
Sch,min:g arus zweckgebunldiOOloo Mitteln gemäß 
§ 15 VWG 1976 vorge~ehen W1erlden. 

Darüber hinaus werden die Einstellrinderpro
duktion 'in den Berggebieten und die Qualitäts
rindermast durch Rindermastförderungsaktionen 
sowie der Export von Zucht-· und Nrutzrindern, 
Pferden Fohlen und Schafen beim Ansatz 1/ 
62266 ~it 100 Millionen Schilling. gefördert. 

Die Kälbermastprämienaktion ist beim Ansatz 
1/62126 und 1/62136 veranschlagt. 

Einnahmen 
Düe veranschlagten Einnahmen betreffen 

Einnahmen zweckgebundene Im- und Exportausgleiche ge
mäß §§ 10 und 11 VWG 1976 2) sowie Aus-

Die auf der Einnahmenseite vorgesehenen Be- gleichsbeträge gemäß § 14 VWG 1976 2) und. Im-
träge betreffen Einnahmen gemäß § 9 sowie portausgleiche bei der Einfuhr von Erzeugmssen 
Im- und Exportausgleiche gemäß §§ 17 und 20 der Geflügelwirtschaft gemäß Bundesgesetz BGBl. 
MOG 1967 1

). Diese zweckgebundenen Einnah-' Nr. 135/1969 inder Fassung BGBl. Nr. 467/ 
men werden beim Ansatz 2/62120 mit 360 Mil- 1971,785/1974 und 340/1978. 
lionen' Schilling und beim Ansatz 2/62160 mit 
40 Millionen Schilling veranschlagt. 

Titel 623 Zuckerpreisausgleich 
S.cbaufwlU1d Einnahmen 

Titel 622 Preisausgleich bei Schlachttieren und 1979 *) ....... \ " ....... . 

tierischen Produkten 1980 "*) ................. . 
52'3 
55'1 
57"8 

Mill. S 

52"1 
55"1 
57"8 Sachaufwand Einnahmen 

Mill.S 1981':"') ................. . 
1979 ~') ................. . 
1980 **) ................. . 

1981 * ... ) ................. . 

Unterschiede der Gebarung 

735'6 366'2 
608'1 

663'8 
306'0 

278'0 

Die unterschiedliche Höhe ·der Ausgaben in 
den Jahren 1979 bis 1981 ist vorwiegend bedingt 
durch die großen Schwankungen der jeweiligen 
Anlieferungen von Vieh und Fleisch im Inland 
sowie durch die wechselnden Abschöpfungen, 
welche sich bei der Lieferung in den EWG-Raum 
ergeben. 

Gebarung 1981 

Gemäß dem VWG 1976 2) wurde mit Wirkung 
vom 1. Juli 1976 beim Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft die "Vieh- und 
Fleischkommission" eingerichtet, in deren Auf
gabenbereich der Schutz der inländischen Vieh
wirtschaft, die Stabilisierung der Preise für 
Schlachttiere und tierische Produkte sowie die 
Gewährleistung der qualitätsmäßig entsprechen
den Versorgung fällt. In Vollziehung dies:r Auf
gabenstellung ist die Durchführung versch~edener 
ordnungspolitischer Maßnahmen n~t~endlg, w?
für beim Ansatz 1/62206 385'8 Mllhonen Schll-

*) Erfolg. 
**) Bundesvoranschlag. 

1) Siehe Fußnote 1) auf Seite 192. . 
2) Viehwirtschaftsgesetz 1976, BGBl. Nr. 258, in 

der Fassung BGBl. Nr. 270/1978 und 287/1980. 

Die Ausgaben für den Frachtkostenausgleich 
bei Zucker dienen zum Ausgleich uriterschied
licher Frachtbelastungen bei verkauftem Weiß
zu(ker. Sie können nur nach Maßgabe zweckge
bundener Einnahmen getätigt werden. Die Ein
nahmen aus dem Frachtkostenausgleich bei 
Zucker stammen aus einem im Zuckerpreis ent
haltenen Frachtkostenausgleichsbetrag. (Anord
nung Nr. 137 des Bundesministers für Land
und Forstwirtschaft, betreffend Frachtkosteriaus~ 
gleich für Zucker, vom 13. Feber 1975, Z1. 35.060/ 
09-III-B/4/75, verlautbaort im "Amtsblatt; zur 
Wiener Zeitung" Nr. 37 vom 14. Feber 19~5:> 
Gemäß Anordnungen Nr.146 des Bundesmml
sters für Land- und Forstwirtschaft, verlautbart 
im Amtsblatt zur Wiener Zeitung" Nr. 27 vom 
1. F~ber 1980 wurde der Frachtkostenausgleichs
betrag von 16'60 Schilling auf 17'50 Schilling je 
100 kg Zucker aufgestockt. Für die Errechnung 
des Frachtkostenausgleiches für Zucker für 
das Jahr 1981 ist ein Zuckerverbrauch von 
rund 330 t Konsumzud>.er zugrunde zu legen. 
Für diese Menge sind Einnahmen in 
Höhe von 57"8 Millionen Schilling zu veran
schlagen, die zur Ded>.ung der tatsächlichen Zuk
kerfrachten zur Verfügung stehen. 

Die Einnahmen und Ausgaben des Zucker
frachtenausgleiches. werden von de~ ~u~erind~
strie monatlich mlt dem Bundesmmlsteflum fur 
Land- und Forstwirtschaft abgerechnet. 

*) Erfolg. 
**) Bundesvoranschlag. 

Zu 460 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)348 von 542

www.parlament.gv.at



196 Kapitel 62 - Titel 625/626 und 2/627 

Titel 625 Futtermittelpreisausgleich 
SacbaufWll1ld Einnahmen 

Mil1.S 

1979 ,:.) ............... ; .. 380'6 0'8 
1980 ,:.,;) .................. 201'0 3'0 

1981 ';"') .................. 320'8 3'0 

Unterschiede der Gebarung 

Die wesentlichen Geb3!rungsunterschiede gehen 
aus nachstehender übersicht hervor: 

1979 *) 1980 **) 1981 •• ) 
Mill.S 

Preisausgleichsmaßnahmen; La
gerkosten- u. Frachtkostenzu
schüsse (Frachtkosten) . . . . .. 379"7 

Maßnahmen aus zweckgeb. Im-
und Exportausgleichen ; La
gerkosten- u. Frachtkostenzu
schüsse (Frachtkosten) .,. . . . 0'9 

Absatz- u. Verwertungsmaßnah-
men. ...................... 0'0 

Ausgaben (Summe)... 380'6 

198'0 224'2 

3'0 3'0 

0'0 93'6 

201'0 320'8 

Die Unterschiede in den einzelnen Jahresaus
gaben sind in unterschiedlichen Anlieferungs
mengen und Frachten be,gründet. 

, 

Gebarung 1981 

Im Interesse einer Stabilisierung des Futter
getreidemarktes werden auf der Handelsstufe 
marktentlastende Maßnahmen aus Bundesmitteln 
finanziert. Weiters wird zur Erreichung eines 
bundeseinheitlichen Preises für Futtergetreide ein 
Frachtkostenausgleich durchgeführt. Für diese 
Maßnahmen werden insgesamt 227"2 Millionen 
Schilling veranschlagt. 

*) Erfolg. 
**.) Bundesvoranschlag. 

Zur Durchführung von Absatz- und Verwer
tungsmaßnahmen stehen insgesamt 93'6 Millio
nen Schilling zur Verfügung, wovon 46'8 Mil
lionen Schilling durch zweckgebundene Verwer
tungsbeiträge der Produzenten aufgebracht wer
den (Titel 2/627). 

Einnahmen 

Aus der Einfuhr von Industr.iegetreide sind 
gemäß § 32 MOG 1967 3) Einnahmen an Im
portausgleichsbeträgen ,in Höhe von 3 Millionen 
Schilling zu erwarten. . 

Titel 626 Düngemittelpreisausgleich 

1979 '-") 
1980 ':"f). ..•............... 
1981 ';';) 

Sachaufwand Einnahmen 
Mill.S 

O'S 0'0 
0'0 0'0 
0'0 0'0 

Der bisher gewährte Tran~portkostenzuschuß 
für Handelsdünger ist im Jahre 1977 ausgelaufen. 

Titel 2/627 Verwertungsbeiträge von Getreide 

1979 ~.) 

1980 ",,) 
1981 "'f) 

I'······················ . 

Einnahmen 
Mill. S 

83'4 
120'0 
166'8 

Von den B'rot- IU'IlId Futt,er,getrei:dep1'Odlu.zen
·ten wel1den für daos :tuf den Markt g,ebrachte 
Getrei'de Verwertrurugsbeiträge ,Ln jewems besümm
ter Höhe 'geLei,s1Jet, ,die zweckg,eb'llll1lden f.ü:r die 
Dur,chführutl1lg von A'bs,atz- und Verwertungs
maßnahmen zu V'erwenlden s,iJnJd'. Für dias Jahr 
1981 sind dementsprechende Einnahmen von 
166' 8 Millionen Schilling veranschlagt. 

*) Erfolg. 
**) Bundesvoranschlag. ' 

3) Siehe Fußnote 1 ) auf Seite 194. 
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Kapitel 63 - Titel 630/631 197 

Kapitel 63 Handel, Gewerbe, Industrie 

Titel 630 Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie 

Personal- Sadl- Einnahmen 
'aufwand Summe 

Mil!. S 

1979 ,,) 140'6 51"9 192"5 1"3 

1980 "") 152'8 57"0 210'1 1'0 

1981 "") 164'1 55'1 219'2 1'4 

Gebarung 1979 bis 1981 

Die Gebarung 1979 ' . 1981 zeigt folgendes DIS 

Bild: 

Ausgaben 
1979') 1980~') 1981") 

Mill. S 

Zentrallcitung ............... 192'4 209'8 219"2 

Wirtschaftliche 
Landesverteidigung ........ 0'1 0'3 0'3 

Zivilschutz (Energie-
wirtschaft) ................ 0'0 00 0'0 

Ausgaben (Summe), : . 192'5 210'1, 219'5 

Einnahmen 

Zentralleitung ............... 1'3 1'0 1'4 

Unterschie~e der Gebarung 

Die Steigerung. des Personalaufwandes beruht 
auf der Vorsorge für . die Bezugsregelung für 
Bundesbedienstete, für Vorrück.ungenu. dgl. 

Die Erhöhung des Sachaufwandes ist größten
teils auf eine Abgeltung für Preissteigerun,gen 
zurückzuführen. Beim Sachaufwand der Zentral
leitung wurde für die Schulung von Ressortange
hörigen sowie für Studien und Untersuchungen 
(Bedarfsprognosen, Enel"gieplan u. a.) Vorsorge 
getroffen. 

Zivilschutz (Energiewirtschaft) 

Bei diesem "Verrechnungsansatz" ist die Ver-

I Titel 631 Bundesministerium (Förderungs
ma~nahmen) 

1979 ,,) 

1980 "") 
1981 ',*) 

.................. ' 

Unterschiede der Gebarung 

SadIaufwand Einnahmen 
Mill. S 

1.664'6 
1.582'3 
1.747"8 

49'5 
47"9 
47"1 

Die Förderungsansätze des' Ressorts wurden 
gegenüber dem Vorjahr um 165 Millionen Schil
ling ~rhöht. 

Diese Erhöhung ergibt 'sich un~er anderem 
durch eine höhere Veranschlagung beim Verein 
"Osterreichische Fremdenverkehrswerbung" um 
14 Millionen Schilling, b~im Fremdenverkehr um 
108 Millionen Schilling, bei der sonstigen Wirt
schaft einschließlich Energiewesen um 35 Mil
lionen Schilling und bei der Stärkeförderung um 
7 Millionen Schilling. ' , 

Die Einnahmen sind gegenüber dem Vorjahr 
bei den' Darlehensrückzahlungen beim Fremden
verkehr geriruger und 'bei der sonstigen Wirtschaft 
höher veranschlagt. 

Gebarung 1979 bis 1981 

Die Gebarung 1979 bis 1981 zeigt folgendes, 
Bild; 

Ausgaben 1979') 

Verein "Osrerreichische Frem-
denverkehrswerbung" 144'0 

Fremdenverkehr;............. 511'6 
Elektrizitätswirtschaft. . . . . . . . . 4'1 
Bergbau .................... 223'5 
Sonstige Wirtschaft einschließ-

lich Energiewesen . . . . . . . . .. 632'1 
PreisausgJeich in der Mineral-

ölwirtschaft ............... 23'0 
Stärkeförderung . . . . . . . .... . .. 123'5 

1980 ") 
Mill. S 

144'0 
353'0 

1-6 
216'0 

706'2 

25'0 
132'7 

0'0 
3'8 

1981'°) 

158'4 
461'4 

1'4 
216'0 

741'2 

25'0 
140'2 

0'0 
4'2 

Zuckerförderung . . . . •. . . . . .. . . 0'0 
Sonstige Förderungsmaßnahmen . 2'8 "'----....,-----

Ausgaben (Summe) ... 1.664'6 1.582'3 1.747'8 

Einnahmen 

Fremdenverkehr ............ . 3-6 3'1 1'8 
Elektrizitätwirtschaft ....... ',' . 

rechnung .der Kosten für Flutwellenberechnullgen Bergbau ..... ' ............. . 
und s?nstIge Untersuchungen sowie fü~. den. Auf-" Sonstige Wirtschaft einschließ-

4'1 4'1 3'1 
0'0 0'0 0'0 

bau emes Warn- und Alarmschutzes fur die auf lieh Energiewesen ......... . 
Grund der Flutwellenberechnungen als gefähr-' Preisausgleich in der 11hieral-
det anzusehenden Gebiete ,vorgesehen. Die Ver- ölwirtschaft .. : ............ . 

16'9 13-9 15'0 

23'0 25'0 25'0 
anschlagung der hiezu notwendigen Kredite er- Stärkeförderung ............. . 0'0 0'0 0'0 
folgt beim Bundesministerium für Inneres (Para- ZuckerfOrderung ............ . 0'0 0'0 0'0 
graph 1111), während die Verrechnung beim Bezugsvorschußersätze ....... . -":"""'"------Ressortansatz vorgenommen wird. Einnahmen (Summe) ... 

1'9 1'9 2'2 

49"5· 47"9 47'1 

*) Erfolg .. 
**) Bundesvoranschlag. 

*) Erfolg. 
**) Bundesvoranschlag. 
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198 Kapitel 63 ~ Titel 631 - Paragraph 6310/6311 

Paragraph 6310 Verein "österreichische Frem- Vere,in 1I0sterreichische 
denverkehrswerbung" und Paragraph 6311 Fremdenverkehrswerbung" 
"Fremdenverkehr" Dem ,im Jahre 1954 gegründeten Verein 

Allgemeines 

Einleitend wird auf folgendes stati.stisches Ma
terial im Bereich des österreichischenFremden
verkehrs hingewiesen: 

Deviseneingänge: 

Mill. 5 

1937 .,.,.,. 235'0 
1950 •••••.. 392'4 
1953 .""" 1.574'4 

1978 '., .. 
1979 2) 

1980 1
) '" 

A usländernächtigungen: 

1937 
1950 
1953 

Anzahl 

6,831.400 
4,571.250 
7,686.349 

Ankünfte: 

1937 
1950 
1953 

Personen 

1,222.900 
865.055 

1,6q1.079 

1978 
1979 3) 

1980 1) '" 

1978 ..... 
1979 3) 

1980 1) '" 

Mill.S 

68.55·rO 
75.010'0 
81.760'0 

Anzahl 

82,300,000 
84,370.000 
87,825.000 

Personen 

12,300.000 
12,875.000 
13,261.000 

Die Bedeutung, die der weiteren Intensivierung 
dieses Wirtschaftszweiges zukommt, kann daran 
ermessen werden, daß es durch die' Devisenein
nahmen aus dem Fremdenverkehr möglich ist, 
das österreichische Handelsbilanzpassivum zum 
Teil auszugleichen. 1979 deckten die rechneri
schen Devisennettoeinnahmen aus dem Auslän
derfremdenverkehr 55'6010 des Handelsbilanz
passivums laut Außenhande1sstatistik. 

In den vergangenen Jahren ist es österreich ge
lungen, im internationalen Fremdenverkehr einen 
außergewöhnlich guten Ruf zu erwerben. Im 
Jahre 1981 soll dieser gute Ruf durch ent
sprechende Maßnahmen in einer für den öster
reichischen Fremdenverkehr schwierigen Phase 
erhalten und der Marktanteil österreichs am in
ternationalen Tourismus gesichert werden. Zu
sätzlich wird die Erschließung neuer Märkte fort
gesetZt. 

1) Die Zahl für 1980 stellt eine Schätzung auf 
Grund durchgeführter Trendberechnungen dar. 

I) Die Deviseneingänge im Fremdenverkehr basieren 
auf Berechnungen des Institutes für Wirtschaftsfor-
schung. . 

3) Die Angaben betreffend Gästeübernachtungen 
und -ankünfte beziehen sich auf alle Fremdenunter-
künfte einschließlich Campingplätze. . 

"österreichische Fremdenverkehrswerbung" ob
liegt satzungsgemäß die Auslä~derwer?un!t und 
seit dem Jahre 1975 auch eme Basls"Inlands
werbung für den gesamtösterreichischen Fremden
verkehr. Dieser Verein wird gemäß Syndikatsver
trag zu 600/0 vom Bund und zu je 20% von ,den 
Bundesländern und der Bundeskammer der ge
werblichen Wirtschaft finanziert. 

Da die österreichische Fremdenverkehrswer
bung in ihrer Werbetätigkeit auch eine Vorbild
funktion für alle an~eren Werbenden im öster
reichischen Fremdenverkehr erfüllt, muß sie stets 
die modernsten Werbemethoden verwenden und 
Standards für das werbliche Erscheinungsbild 
österreichs setzen. 

Eine .der Hauptaufgaben der österreichischen 
Fremdenverkehrswerbung ist es, im Ausland ein 
österreich bild zu vermitteln, das den historischen, 
soziologischen und sozialpsychologischen Entwick
lungen inner- und außerhalb österreichs ent
spricht. 

Gewerbestrukturverbesserung 

Erläuterungen hiezu siehe unter Paragraph 
6315 "Sonsoiige Wirbsch'aift ei!lJschLießLich Energie
wes-en". 

Paragraph 6311 Fremdenverkehr 

Förderungsausgaben 

Im Sinne ,des Finanza,usgleich,sgesetzes 1979, 
BOB!. Nr. 673/1978, § 18 Abs. 2 Z, 6, wird für 
die Bereitstellung von zweckgebundenen Zu
schüssen an Länder und Gemeinden zur Förde
rung und Pflege des Fremdenverkehrs, sofern 
es sich nicht um gesamtösterreichische Belange 
handelt, bei Kapitel 53 vorgesorgt. 

Im Ra.hmen des Fremdenvel'kehrsföl'derungs
progm:111IIIlIS '1980 Ibis 1989 werden weiter
hin StützU!lJgs:- 'UJrud PrämreruaktJionen oorch~ 
g.eführt, die eilliersieits un,t,er Hel'a:nlJilethuI1lg 
von Bankenkaprt3JI eine Kreditkootensenkung für 
Fremdenverkehrsvorhaben bew~rken sollen, weI
che für eine Fremdenverkehr,sgemeinde oder ein 
Fremdenv,erkehr-sgelb~et von ges,amtwirtschaft
lieher Bedeutung sind (Schwimmbä.der, Kur
anla.gen, Ontsverschönerurugsarulagen, R,a.tionali
sierungsmaßna:hmen im Gast- und Hotelge
werbe, Neu- und Erweiterungsbauten, Sport- und 
Fitneßanillagen, insbesondere Reit- und T,ennis~ 
hallen sowie Schlechtwettereinrichtungen) und 
anderers'eits durch Gewährung von Prämien die 
Einanzierung von Investitionen für bestimmte 
Vorhaben, erleichtern sollen (Verbesserung des 
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Kapitel 63 - Titel 631 - Paragraph 6311 bis 6313/6315 199 

Komforts in den bestehenden Gäste- und Per
sonalzimmern der Heherbergungsbetriebe, He
bung des St,andards der sanitären Ausstattung der 
Verpf1egungsibetr~ebe UI1Id Campingplätze, zur 
AJbgaibe von WI<l!nnen Speisen währ,eil1Jd der ge
sa.mten Oflf'llIU'ngse;eit des B,etrie1bes, ~owi,e für 
B'etPielbe, ,dile ,durch die Kooten der Reinhaltung 
von BadJe~oon in Schw~erigkeiten' geraten 51~d). 
Im R,ahrnien ,der beg~eitenJd,en Maßnmmeitl ZUJr 

QuiaJä,tätsverbeslS,emrug im öSlter1"eichischen Frem
denrverkJehr welldJen NachschulJurug urud Weiter
biJidUJn'g, Betrielbs- UJrud GemeincJIelbel1atungen 
510W,Le v,enschielderue Formen der Kooperat,ion 
verstärkt 'glefördiert. 

Aufwendungen 

Bei diesem Ansatz ist Vorsorge für Dienst
leistungsgebühren im Rahmen der vorhin er
wähnten Kreditaktionen und für Unter~ 
suchungs- und Entwicklungsarbeiten auf dem Ge
biete des Fremdenverkehrs getroffen. 

Einnahmen 

, Hier sind die Zinsen- und Tilgungsrückzah-
11lU1tglen ,3JUS gegeibell1len DanLehen veranschla.gt. 

Paragraph 6312 Elektrizitätswirtschaft 

Der bei diesem Ansatz vorgesehene Betrag ist 
für Darlehen an kleinere private und 'kommu
nale Elektrizitätsversorgungsun ternehm unger 
bestimmt, damit diesen die Möglichkeit gegeben 
wird, ihre Anlagen für die Erzeugung bzw. Lie

'ferung elektrischer Energie in ihrem Versor-
gungsbereich für den Versorgungspflicht besteht, 
weiter auszubauen. ' 

Diesen Unternehmungen, die der öffentlichen 
Stromversorgung -von begrenzten Versorgungs
gebieten dienen, soll die Erfüllung der elektrizi
tätswirtsmaftlichen Aufgaben erleichtert bzw. 
sogar erst ermöglicht werden. 

Es ,ilSt be3Jbsichtigt, Fa;chi1euten der Elektrizi
tätswüts,cha,ft Und aum SmÜlliern teclm~s,che
F'achlslchulen, die Durchführung von Exkurstioner 
zu Krattwerks- urud Leitungs3JilLagen d,urch Ge 
währung von Zuschüssen :ou ermög~ichen. 

Paragraph 6313 Bergbauförderung 

Der ausgewiesene Betrag ist für die Vergabe 
von Darlehen und Zuschüssen zur Sicherung des 
Bestandes von . Bergbaubetrieben vorge
sehen. Gesetzliche Grundlage ist das Bergbau 
förderungsgesetz 1979, BGHl. Nr. 137, und die in 
dessen Durchführung jährlich ergehenden Verord
nungen. 

Paragraph 6315 Sonstige Wirtsmaft einschließ
lich Energiewesen 

Dieser Paragraph umfaßt Ausgaben und Ein
nahmen im Rahmen der Förderung der gewerb
lichen Wirtschaft, der Industrie, des Wettbewer-

bes, der Management-Ausbildung und der Wirt
schaftswerbung. 

Gewerbestrukturverbesserung 

Die Novel1e zum Gewerbestrukturverbes
serungsgesetz 1969, BGB!. Nr. 453/1969, sieht 
die Aufbringung von Förderungsmitteln in Höhe 
von 71/2010 ,des Aufkommens an Bundesgewerbe
st,cu'er des Vorvorjahres vor. EiS ist hea:bstichtigt, 
das Ge~etz .neuerlich 2'JU nove11j,el'en mit dem 
Ziel, cLieg,en Pl"Ozell'OSlatz aurr 10010 zu erhöhen. 
Damit so[[ den ~lein- urud mittelstänld,is,chen ge
wel1hLich'en Untel1nehmen die Mö~lichkei.t gehoten 
Wlel1den, die Sicherurug oder Hehung der Ert!1ags
fähigk,eit (Strukturv,eI1bess,el1Ull'g) durch ErIl,eichte
rUirug der Fi,nanZJiie.fUng von Markt3Jllp3Jssulrugs
unid R<l!tiDonailislierungsmaßnahmen zu gewähr1eti
stien. 

Ferner sollen mit diesen Mitteln auch juristi
sche Personen gefördert werden, zu deren durch 
Bundesgesetz festgelegten Aufgabenbereich die 
Förderung von Unternehmungen _ gemäß § 1 
Abs. 1 dieses Gesetzes zähl~, wehn und insoweit 
diese juristischen Personen Maßnahmen zur Ver
besserung der Wettbewerbsfähigkeit dieser 
Uriternehmungen durchführen. 

Förderungsausgaben 

Die vorgesehenen Darlehenskredite dienen der 
Fortsetzung der seit 1954 durchgeführten Dar
lehensaktionen (z. B. Kleingewerbekreditaktion) 
für gewerbliche Betriebe. Es werden insbesondere 
solche Betriebe berücksichtigt, für die eine Kre
ditbeschaffung im Wege der Banken nicht mög
lich ist. Diese klein gewerblichen Betriebe sind in 
volkswirtschaftlicher Hinsicht _ von Bedeutung 
und bedürfen der Kredithilfe. 

Die für Zinsenzuschüsse vorgesehenen Haus
haltsmittel sind vor allem dazu bestimmt, im 
Rahmen der BüRGE,S Vorhaben von wirt
schaftlich erwünschter Produktions ausweitung, 
Produktivitätssteigerung, Absatzsicherung, Ab
satzwerbung zu fördern und die Vorhahen in der 
seit 1. Jänner 1977 laufenden Aktion "Förderung 
von Betriebsneugründungen und -übernahmen" 
für Betriebe im Bereiche der gewerblichen Wirt
schaft mit einmaligen nicht rückzahlbaren Zu
schüssen zu dotieren. 

Darüber hinaus sind weitere Mittel insbeson
dere zur Verbesserung der Infrastruktur, der 
Förderung von Rationalisierungs- und Betriebs
beratungsaktionen, von Studien und Unter
suchungen, für den Konsumentenschutz, für 
Lehrlingsheime, Internate u. dgl., für Schulungs
maßnahmen (Ausbildung, Weiterbildung, Um
schulung), Staatspreise, Ehrenpreise für Bundes
lehrlingswettbe:Werbe u. ä. ete., sowie dem Berg
bau nahestehende Institutionen vorgesehen. 
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Aufwendungen 

Kapitel 63 - Titel 631 - Paragraph 6315 bis 6319 - Titel 632 

Paragraph 631 S Zuckerförderung 
Aus diesem Ansatz werden Dienstleistungs

gebühren an Bankinstitute im Rahmen der er
wähnten Kreditaktionen bestritten. 

Im übrigen ist hier finanzielle Vorsorge für 
verschiedene Vorhaben auf dem Gebiet der Indu
strie- und· Gewerbepolitik getroffen. So sollen 
damit insbesondere Untersuchungen, Studien und 
Gutachten finanziert werden. 

Einnahmen 

Die veranschlagten Einnahmen ergeben sich aus 
den zu erwartenden Rückzahlungen auf Grund 
der bisher abgeschlossenen Darlehensverträge. 

Paragraph 6316 Preisausgleich in der Mineralöl
wirtschaft 

Zur Erzielung von bundeseinheitlichen Gasöl
bzw. Petroleumpreisen für Letztverbraucher wird 
ein Transportkostenausgleich .durchgeführt. 

Die Gebarung bei diesem Paragraph wird aus
schließlich nach Maßgabe der zweckgebundenen 
Einnahmen aus dem Preisausgleich und nichtver
brauchten derartigen Einnahmen der VQ..rjahre 
abgewickelt. 

Paragraph 6317 Stärkeförderung 

Die Förderung wird insbesondere den Produ
zenten des Waldviertels zukommen, aber auch. 
der Osterreichischen AgrarWirtschaft im allge
meinen dienen, die ihre Produkte bei der ge
gebenen l'Ilarktsituation nicht mehr in einem 
ihre Existenz erhaltenden Ausmaß absetzen 
kann. Nicht nur die geographische Lage und die· 
klimatischen Gegebenheiten des erwähnten Kar-' 
toffelanbaugebietes bedingen derartige Förde
rungsmaßnahmen, sondern auch die im gesamt
europäischen Markt sich verändernde Situation 
für die Verarbeitung landwirtschaftlicher Aus
gangsprodukte. 

Für den Bund ergeben sich in diesem Zusam-' 
menhang nicht nur diese wirtsd1aftlichen, r.on
dern auch bevölkerungspolitische Probleme, zu' 
deren Lösung die vorgesehenen Förderungen 
beitragen sollen. Die Ausschüttung der Fördf!
rung ist verwaltungstechnisch einfach im Wege 
der Stärkeerzeugung und des Stärkeverkaufes 
vorgesehen, da hiedurch der wesentlichste Teil 
der inländischen Kartoffelernte in der industriel
Len Verarbeitungsstufe erfaßt wird. Im Hinblick 
auf die besondere Bedeutung der Erhaltung des 
Bauernstandes und Ider Sicherung der in:dustriel
len Arbeitsplätze, wodurch vor allem in dem 
erwähnten grenznahen Gebiet Stärkeerzeugung 
und Stärkeverarbeitung erhalten wer-den, war 
diese Förderung auf Basis des Stärkeföflderungs
gesetzes 1969, BGBl. Nr. 154, aus allgemeinen 
Eundesmitteln vorzusehen. 

Für die Zuschüsse gemäß Zuckerförderungs
gesetz 1972, BGBL Nr. 494, sind für das Jahr 
1980 keine Mitt.el vorgesehen, da auf Grund des 
derzeitigen Auslandzuckerpreises eine staatliche 
Förderung der heimischen Zuckerindustrie .nicht 
notwendig erscheint. 

Paragraph 6319 Sonstige Förderungsmaß-
nahmen 

Gemäß § 23 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBL 
Nr. 54, und § 25 des Vertragsbedienstetengesetzes 
1948, BGBL Nr. 86, kann Bundesbediensteten, 
die unverschuldet in eine Notlage geraten sind 
oder wenn sonst berücksichtigungswürdige 
Gründe vorliegen, auf Antrag ein unverzinslicher 
Vorschuß aus Bundesmitteln gewährt werden. 
Für die Wohnraum beschaffung werden im Ein
zelfall Vorschüsse bis zum Betrag von 80.000 S 
gewährt. 

Außerdem ist bei diesem Paragraph ein kleiner 
Betrag für Zuwendungen an gemeinnützige 
Einridltungen vorgesehen. 

Titel 632 Einrichtungen des Patentwesens 

Personal-· Sam- Einnahmen 
aufwand Summe 

Mil!. 5 

1979 ~.) . ....... 70·5 36·5 10TO 153"1 

1980 ':.") ........ 75·0 437 1187 146·9 

1981 "".) ........ 80·5 3TO 117·5 170·0 

Unterschiede der Gebarung 

Die Steigerung des Personalaufwandes ist in 
der voraussichtlichen Besetzung der Planstellen 
und auf der Vorsorge für die Bezugsregelung für 
Bunclesbedienstete begründet. 

Beim Sachaufwand verursacht die teilweise 
Unterbringung des Amtes in privateigenen Ge
bäuden erhebliche Kosten, ferner ergibt sich aus 
der für die Prüfung unbedingten Notwen
digkeit, die in- und ausländische Fachliteratur 
stets auf .dem neuesten Stand zu halten, sowie 
aus der gesetzlichen Verpflichtung zur Herstellung 
von Patentschriften ein beträchtlicher Aufwand .. 

Die Einnahmen entwickeln sich entsprechend 
der Anm.eMetätügkeit und der Aufrechterha:1-
tung von Schutzrechten. 

Gesetzliche Grundlagen 

Patentgesetz 1970, BGBl. Nr. 259/1970, ge
ändert durd1 BGBL Nr. 581/1973 und BGBl. 
Nr. 349/1977. 

*) Erfolg. 
."') Bundesvoran.sdtlag. 
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Markenschutzgesetz 1970, BGBI. Nr. 260/1970, 
geändert ,durch BGBl. Nr. 350/1977. 

Musterschutzgesetz 1970, BGBI. Nr. 260/1970. 

Patentanwaltsgesetz, BGB!. Nr. 214/1967. 

Patent- und Markenverordnung, BGB!. Nr. 202/ 
1978. 

Musterangelegenheiten . 

Im Jahre 1979 sind 6.040 Muster mit je einem 
Doppel bei den zuständigen Kammern der ge
werblid1en Wirtsmaft und beim Zentralmuster
armiv des österreichisd1en Patentamtes hinter
legt worden (1978: 5.250, 1977: 6.022). 

Musterverordnung, BGBI. Nr. 387/1969. 
Patentvertr~ge-BinführonrgsgeSletz, BGBt Nr. Oberster Patent~ und Markensenat 

52/1979. Während im Jahre 1979 die Zahl der von der 
EUI'opiiisches PatentüberemmClll11iII1en, BGBL Nichtigkeitsabrei1ung· des österreichischen Patent-

Nr. 350/1979. amtes zu behandelnden Fälle in Patentangelegen

V1ertmg über di:eintel"natiO'nale Zus.ammen
arbeit auf dJem GebLet IdJes Patentwes:ens, BGB1. 
Nr. 348/1979. 

Patentangelegenheiten 

Im Jahre 1979 sind 8.216 Patentanmeldungen 
eingereicht worden (1978: 9.384, 1977: 9.451), 
wobei der Anteil des Auslandes 75% betragen 
hat. 

Es ist dem Ansehen des österreichisdlen Prü
fungsverfahrens zuzuschreiben, daß ungeamtet 
der weltweiten Wirtschaftsrezession die Anmel
detätigkeit im wesentlichen anhält. Dabei wird in
folge der raschen Entwicklung der Technik die 
Neuheitsprüfung immer schwieriger und zeit
raubender, umfaßt doch der Prüfstoff bereits 
14 Millionen Pat(!ntdokumente. Dazu kommt, 
daß am 23. April 1979 der Patentzu
s.ammenarheitsvertrag (Washil!1igton 1970) und 
a.m 1. Mai 1979 .dlas Europäis.che Pa.tenrtüberein
kommen (München 1973) für Ost.erreich ,in Kraft 
getreten s,ind, womus .dem Osterreichisd1en Pa
tent~mt zusätzLiche Aufgaben erwachsen, so 
insbesondere die 1m Rahmen dies europäisd1,en 
Vertragswerkes im Jahr 1981 zu erstattenden 
1.900 Red1erchen für europäische Patentanmel
dungen. Schließlich muß auch die Neuordnung 
der gesamten Dokumentation nach der interna
tionalen Patentklassifikation, BGBI. Nr. 517/1975, 
fortgesetzt werden. 

Die im Jahre 1977 aufrechterhaltenen 54.513 
Patentschutzred1te sind im Jahr 1978 auf 52.881 
und im Jahr 1979 auf 51.910 gesunken, wobei 
der Anteil des Auslandes bei 83010 verblieben 
ist. 

Dagegen ist die Zahl der im Jahre 1977 er
statteten 473 Gutachten über den Stand der 
Technik (RecherChen) über 636 im Jahr'e 1978 
auf 657 im Jahr 1979 gestiegen. 

Markenangelegenheiten 

Im Jahre 1979 sind 4.777 Markenanmeldungen 
eingereicht worden (1978: 3.299, 1977: 3.340). 

Die Zahl der aufrechten Markenschutzred1te 
ist von 53.910 im Jahre 1977 über 55.217 im 
Jahre 1978 auf 55.735 im Jahre 1979 angestiegen. 

heiten 31 (1978: 13, 1977: 31) und in Marken
angelegenheiten 70 (1978: 83, 1977: 130) betra
gen hat, ist in Patentangelegenheiten in 5 Fällen 
(1978: 4, 1977: 10) und in Markenangelegenhei
ten in 14 Fällen (1978: 19, 1977: 11) Berufung an 
den Öbe,rsten Patent- und Markensena,t ergriff·en 
worden. 

Titel 633 Bergbehör~en 

Personal- Sam- Einnahmen 
aufwand Summe 

Mill.S 

1979 '<) .......... 11"3 27 14'0 342·3 

1980 ~,,<) .......... 137 3·2 16·9 800·2 

1981 ,<,:,) .......... 14·8 3"3 18·1 '8017 

Unterschiede der Gebarung 

Die' Steigerung des Personalaufwandes beruht 
auf der Vorsorge für die Bezugsregelung für 
Bundesbedienstete. 

Die Ausgaben für den Sachaufwand sind gegen
äber dem Vorjahr geringfügig erhöht. 

Die laufenden Einnahmen 4) (Flächen-, Feld
und Förderzins) für das Jahr 1981 hängen weit
gehend vom Fördervolumen und der Preisent
wicklung auf dem Erdöl- und Erdgassektor ab. 

Diese Einnahmen betrugen 1979 341 Mil
lionen Schilling, im Voranschlag 1980 sind 
799 Millionen Schilling und 1981 800 Millionen 
Schilling vorgesehen. Die Maßen- und Frei
schurfgebühren werden auf Grund des Maßen
und Freischurfgebührengesetzes 5) eingehoben, 
die Flächen-, Feld- und Förderzinse werden auf 
Grund von bürgerlich-rechtlichen Verträgen mit 
den Erdälgesellschaften entridltet. 

Aufgaben 

Der Bergbau stellt mit einer Wert-
schöpfung von rund 12·6 Milliarden Sdlilling 
(Wert der Bergbauproduktion) im Jahre 1979 

*) Erfolg. 
~.*) Bundesvoranschlag. 

4) Siehe BGBL Nr. 90/1948. 
5) BGBL Nr. 28/1947 inder Fassung BGBL Nr. 90/ 

1948. 

Zu 460 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)354 von 542

www.parlament.gv.at



202 Kapitel 63 - Titel 633 

bei einer Beschäftigtenzahl von 13.214 Arbeitern 
und Angestellten einen der bedeutendsten Wirt
schaftszweige auf dem Gebiete der Urproduktion 
dar und hat im Jahre 1979 bei den meisten Berg
bauzweigen eine günstige Entwicldun'g gezeigt. 

Die wichtigsten geförderten Bodenschätze 
österreichs sind: Erdöl und Erdgas, Kohle, 
Magnesit und Eisenerz. Dazu kommen noch 
Buntmetaili1:erze (B[ei, Zink, Wolfram urud Ant,i
mon) sowie Salz, Gips, Graphit, Talk, Kaolin 
und verschiedene andere Minerale. 

Der Produktionswe~t der geförderten Bergbau
produkte ist gegenüber dem Vorjahr um 5'5Q/o 
auf 12'6 Milliarden Schilling angestiegen. 

Im Jahre 1979 standen 95 produzierende Berg
baue in Betrieb, und zwar wurde bei 250/0 Tief
bau, bei 570/0 Tagbau und bei den restlichen 
sowohl tiefbau- als auch tagbaumäßig gefördert. 
Hiezu kommen noch 4 erdöl- und erdgasgewin
nende Unternehmungen. 

Auch im Jahre 1979 stand der österreichische 
Bergbau im wesentlichen 'Unter dem Einfluß der 
allgemeinen wirtschaftlich,en Gestaltun,g. Di,e ein
z:elnen Ber,gba'UiZweige zeigten 'eine 'Unterschied
liche Entwicklung. Im Vergleich zum Jahre 1978 
war jedoch ,bei vielen Betri,!'!ben ;ein :beachdicher 
Förder,a,nstieg zu verzeichnen. Bei einigen Serg
bauzweigen, so beim Blei-, Zinkerz-, Wolframerz-, 
Ant·LmonJerz- UIlId 11alkiberghau W'llr,den FörcLer
me~en ,erz~!'!lt, wie sie seit Bes1Jehen dieS/er 
Ber,gbauzwei.ge in österreich rbisher noch nie 
erreicht wurden. 

Ein Anstieg :der Gewinnung gegenÜJber dem 
Vorjahr war weiters noch bei Graphit, Gips, 
Quarz, Kaolin und Erdgas zu verzeichnen. Bei 
den übrigen Bergbauzweigen trat ein mehr oder 
minder starker Produktionsrückgang ein. 

Erdöl und Erdgas werden hauptsächlich im 
Raum von Matzen und in den verschiedenen 
Erdölfeldern bei Zistersdorf und bei Krems
münster gefördert. Die Produktion betrug im 
Jahre 1979 17 Millionen Tonnen Erdöl und 
2'3 Milliarden Normalkubikmeter verwertetes 
Erdgas. An Braunkohle wurden insgesamt rund 
2'7 Millionen Tonnen gefördert, von der WTK in 
Thomasroith und von der SAKOG in Timmel
kam in Oberösterreich. 

Die Aufgabe der Berghauptmannschaften 
Wien, Salzburg, Graz, Leoben, Klagenfurt und 
Innsbruck besteht insbesondere darin, die berg
rechtlichen Bestimmungen zu handhaben, die Ein
haltung der bergpolizeilichen Vorschriften regel
mäßig zu überprüfen und für den größtmög
lichen Schutz und die Sicherheit der Bergarbeiter 
zu sorgen. 

Gesetzliche Grundlagen 
Berggesetz 1975, BGBl. Nr. 269; Art. lAbs. 2 

des Bundesgesetzes zur Knderung und Ergänzung 
der Vorschriften über die Entrichtung von 
Maßen- und Freischurfgebühren BGBL Nr. 28/ 
1947 in der Fassung BGBL Nr. 90/1948, hiezu die 
Verordnung über Freischurf- und Maßengebüh
ren, BGBL Nr. 244/1976; 

a) das 9. Hauptstück des Allgemeinen Berg
gesetzes, RGBL Nr. 146/1854 (von dem Ver
hältnisse der Bergwerksbesitzer zu ihren 
Beamten und Arbeitern), und zwar in der 
F:I!Srung der Gesetze RGBL Nr. 107/1912, 
StGBI. Nr. 42 und 406/1919 sowie BGBL 
Nr. 460/1922, der Verordnun,gen BGBL 
Nr. 646/1922 und 352/1933 sowie des 
Arbeitsverfassungsgesetzes BGBL Nr. 22/ 
1974; hiez:u Ar>t. I ,des Angestelltengesetzes, 
BGBL Nr. 292/1921, durch den die §§ 201, 
202, 203, 205 und 208, soweit sie sich ;tuf 
Angestellte beziehen, außer Kraft gesetzt 
worden sind; 

b) die Strafbestimmungen des § 248 des All
gemeinen Berggesetzes hinsichtlich Zuwider
handlungen gegen die Bestimmungen über 
die Regelung der Lohnzahlung beim Berg
bau in der Fassung der Gesetze RGBL 
Nr. 107/1912, StGBI. Nr. 42/1919 und 
BGBL Nr. 50/1948; Sonderunterstützungs
gesetz, BGBL 642/1973; ,die Verordnung, 
mit der Ausbildungsvorschriften für den 
Lehrberuf, Bergwerksschlosser-Maschinen
ha'U'er erla&sen werden, BGBL Nr. 593/ 
1975; die Verordnung, mit .der die Prü
fungsordnung für den Bergwerksschlosser
Maschinenhauer erlassen wird, ~GBL 
Nr. 500/1976; die Verordnung über 
die Standorte und Amtsbezirke der Berg
hauptmannschaften, BGBI. Nr. 3/1968; die 
Allgemeine Bergpolizeiverordnung, BGBL 
Nr. 114/1959, in der Fassung der Verord
nungen BGBL Nr. 185/1969 und 22/1972; 
die Erdöl-Bergpolizeiverordnung, BGBI. 
Nr. 278/1937, in der Fassung der Ver
ordnungen, Verordnungs- und Amtsblatt 
für den Reichsgau Wien Nr. 47/1944 und 
48/1944, der Verordnung BGBL Nr. 125/ 
1961 und der Kundmachung BGBL 
Nr. 265/1961; die Verordnung zur Verhü
tung einer Vergeudung der Energie von 
Erdöl- und Erdgaslagerstätten, Ver:ord
nungs- und Amtsblatt für den Reichsgau 
Wien Nr. 48/1944; die Sprengmittelzu
lassungsverordnung für den B,ergbau BGBL 
Nr. 215/1963, in der Fassung der Verord
nung BGBL Nr. 153/1973; die Bergpolizei
verordnung für die Seilfahrt, BGBl. 
Nr. 14/1968; die Bergpolizeiverordnung 

. über da.s Grubenrettungswesen, BGBL 
Nr. 21/1972; die Staubschadenbekämp
fungsverordnungen, BGBL Nr. 185/1954. 
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Kapitel 64 Bauten und Technik 

Titel 640 Bundesministerium für Bauten und 
Technik 

Personal- Sach- Einnahmen 
aufwand Summe 

Mill. S 

1979 ,:-) ........ 181-1 947 275-8 79-6 

1980 ",,) ........ 192-1 109'8 301-9 83-6 

1981 **) ........ 2057 93-0 2987 83"9 

Gebarung 1979 bis 1981 

Die Gebarung 1979 bis 1981 zeigt folgendes 
Bild: 

Ausgaben 1979 4) 1980'°) 1981 ") 
Mill. S 

Zentralleitung ............... 145'2 164-0 159-0 . 
Bundesmobilienverwaltung .... n 10'0 10-6 
Bundesversuchs- und For-

schungsanstalt Arsenal ___ .. _ 82-6 82-2 83-8 
Beschußämter ... ______ . ______ 2'8 3"2 3-4 
Kurheime ................... 6-9 8-6 9'0 
Bäder _____ . _____ . _ .. ____ . _._ 3-3 4-4 4'7 
Regierungsgebäude ___ ; _ .. __ . _ 25-0 28-5 27'3 
Zivilschutzmaßnahmen . _ . _ . _ .. 0-8 1·0 0·9 

Ausgaben (Summe) ___ 275-8 301-9 298'7 

Einnahmen 

Zentralleitung ............... 29'8 34'5 34-3 
Bundesmobilienverwaltung .... 0·5 0·5 0·5 
Bundesversuchs- und Por-

schungsanstalt Arsenal _ . ___ . 41-6 37-2 37"2 
Beschußämter __ ... _____ . _____ 0·4 0·4 0·5 
Kurheime _____ . __ . ____ . ___ . __ 5-4 8-6 9-0 
Bäder ____________ . __________ 1-9 2-4 2-4 
Regierungsgebäude __ . _ .... __ . 0'0 0-0 0-0 

Einnahmen (Summe) ___ 79-6 83-6 83-9 

Unterschiede der Gebarung 

Die Steigerung des Personalaufwandes be
ruht auf der Vorsorge für die Bezugsregelung 
für Bundesbedienstete, Vorrückungen u_ dgl. 

Die Erhöhung des Sachaufwandes ist beim 
Ansatz für das Regierungsgebäude auf die 
erhöhten Betriebsausgaben der Hausverwaltung 
und bei den anderen Dienststellen auf die nor
malen Preissteigerungen zurückzuführen_ 

Paragraph 6401 Bundesmobilienverwaltung 

Aufgaben 

Nach Kriegsende 1918 wurde das k_ u_ k_ Hof
mobilien- und Materialdepot von der Republik 
als Bundesmobiliendepot übernommen_ Die heu
tige Aufgabe des Bundesmobiliendepots ist eine 
zweifache: . 

*) Erfolg_ 
**) Bundesvoranschlag_ 

1. Verwaltung, Pflege und Instandhaltung der 
kunsthistorisch wertvollen Möbel aus ehemals 
kaiserlichem Besitz; 

2_ Einrichtung der staatlichen Repräsentations
räume, wie beispielsweise Gesandtschaften und 
Ministerien sowie Beistellung von Mobilien, 
Tafelgeschirr, Teppiche usw_ bei Staatsbesuchen 
un~ sonstigen Veranstaltungen der Bundes
regIerung_ 

Neben diesen allgemeinen Aufgaben werden 
auch die seinerzeitigen Schlös~er: Hofburg Wien 
und Innsbruck, Belvedere und Schloß Schönbrunn 
im Interesse des Fremdenverkehrs mit Stilmöbeln 
ausgestattet_ In den eigenen Räumen in Wien VII, 
Mariahilfer Straße 88, wurde eine ständige Schau
sammlung dem Publikum eröffnet_ 

Weiters ist die Bundesmobilienverwaltung be
rechtigt, Möbel an Filmgesellschaften und 
Theater sowie an sonstige, fallweise sich um 
Gegenstände bewerbende Leihteilnehmer (Bälle 
und Messen) zu verleihen_ 

Gebarung 1981 

Die vorgesehenen Budgetmittel werden zur 
Erhaltung der in eigenen Inventaren festgehal
tenen rund 154_000 Gegenstände verwendet_ 

Paragraph 6402 Bundesversuchs- und For
schungsanstalt Arsenal (betriebsähnliche Einrich
tung) 

Aufgabengebiet 

Aufgabe der Bundesversuchs- und Forschungs
anstalt Arsenal ist es; in den einschlägigen Fach
gebieten 

für Auftraggeber spezielle Forschungs-, Ent
wicklungs- und Versuchs aufträge .durchzuführen; 

für Auftraggeber als unparteiische Anstalt Er
zeugnisse zu überprüfen und Gutachten abzuge
ben; 

Forschungsarbeiten durchz~führen und diese 
der öffentlichkeit zugänglich zu machen; 

im Normenwesen mitzuarbeiten; 

bei Hoheitsaufgaben, insbesondere auch bei 
legislativen Maßnahmen und bei Sicherheits
fragen mitzuarbeiten_ 

Es ist heute allgemein bekannt, daß der rasche 
Fortschritt in allen Zweigen der Technik das 
Ergebnis intensiver wissenschaftlicher Forschung 
ist und daß die Gewährleistung der Zuverläs
sigkeit der technischen Einrichtungen bedeutende 
Aufwendungen für deren Erprobung erforoert_ 
Der Reichtum aller Länder und die Sicherung 
ihres Wirtschaftswachstums hängen heutzutage im 
wesentlichen von den personellen und materiellen 
Mitteln ab, di~ sie der Forschung zur Verfügung 
stellen_ 
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204 Kapitel 64 - Titel 640 

Eine besondere Aufgabe fällt in der Zweck
forschung und im Versuchswesen den staatlichen 
Instituten und Anstalten zu, die auf bestimmten 
Gebieten der Forschung und des Versuchswesens 
spezialisiert sind und engen Kontakt zur Indu
strie und zur gewerblichen Wirtschaft halten. 

Daß österreich in der wissenschaftlichen For
schung und technischen Entwicklung einen ern
sten Rückstand auf.weist, der Gefahren für die 
künftige wirtschaftliche Entwicklung unseres 
Landes in sich birgt, ist unbestreitbar. Die Bun
desversuchs- und Forschungsanstalt Arsenai war 
vom Anfang an dazu bestimmt, den für die indu
strielle Geltung des Landes wichtigsten Industrie
zweigen, dem Maschinenbau und der Elektro
technik, zu dienen (Elektrotechnikgesetz, BGBl. 
Nr. 57/1965). Obwohl Österreich bedeutende Bei
träge zum technischen Fortschritt auf diesem 
Gebiet geleistet hat, sind dennoch diese Industrie
zweige nicht genügend entwickelt und weisen 
Strukturschwächen auf, die eine staatliche För
derung der Forschungstätigkeit geboten erschei
nen lassen. 

Erwähnt muß auch noch werden, daß die Ver
suchsanstalt einen Teil ihres Arbeitsaufwandes 
für die Mitarbeit der Normen, technischen Vor
schriften für Gutachten u. dgl. im öffentlichen 
Interesse zu leisten hat. 

In jeder technischen Versuchsanstalt ist es 
außerdem notwendig, neben der Auftragsfor
schung auch eigene Forschungsarbeiten durchzu
führen und der Allgemeinheit zugänglich zu 
machen. 

Gliederung 

Die Bundesversuchs- und Forschungsanstalt 
Arsenal (BVFA) gliedert sich in 

das Geotec:hl1Jische ImtJitut 
die Elektrotechnische Versuchsanstalt (ETV A) 
und 
-die Maschi11lerubautechruis'che V,ersuchsanstal t· 
(MBVA). 

Der ETV A ist der Meßplatz für Datenüber
tragung und der MBV A die Fahrzeugversuchs
anlage Wien-Arsenal (FVA) angeschlossen. So
wohl der Meßplatz für Datenübertragung, als 
auch die FV A werden auf Grund von überein
kommen mit den Österreichischen Bundesbahnen 
unter finanzieller Beteiligung des Forschungs
und Versuchsamtes ORE des Internationalen 
Eisenbahnverbandes (UIC) betrieben. 

Fahrzeugversuchsanlage und Meßplatz für 
Datenübertragung 

Die Fahrzeugversuchsanlage (FV A) und der 
Meßplatz für Datenübertragung wurden auf 
Grund von übereinkommen errichtet, die mIt 

dem Internationalen Eisenbahnverband (UIC) 
abgeschlossen wurden. 

Die FVA besteht aus einer Fahrversuchs- und 
einer Standversuchskammer und dient zur 
Lösung von jenen Problemen, die mit dem Be
trieb. von Fahrzeugen, insbesondere von Eisen
bahnwaggons zusammenhängen, wobei die zu 
prüfenden Fahrzeuge extremen Temperaturen, 
Wind- und Strahlungsverhältnissen ausgesetzt 
werden. 

Der ~,1eßplatz für Datenübertragung bildet 
eine übertragungsrichtung einer übertragungs
strecke nach, die den im Fernsprechnetz der 
Eisenbahnverwaltung vorgefundenen wesent
lidlen Eigenschaften angenähert entspricht. 
Gegenstand der Untersuchungen können Daten
übertragungsgeräte, Datenbehandlungsgeräte, be
stehende Fernmeldeleitungen und anderes ein
schlägiges Material sein. 

Gebarung 

Die Erhöhung des Personalaufwandes beruht 
auf der Vorsorge- für die Bezugsregelung für 
Bundesbedienstete, Vorrückungen, Nebengebüh
ren u. dgl. 

Einnahmen 

Die Einnahmen ergeben sich aus der Versuchs
tätigkeit. 

Paragraph 6403 Beschußämter 

Gesetzliche Grundlagen, 
Tätigkeit 

Die Besdmßämter Wien und Ferladl üben ihre 
Tätigkeit auf Grund des Bundesgesetzes vom 
20. Juni 1951 über die obligatorische Erprobung 
aller Handfeuerwaffen und Patronen aus (Be
schuß gesetz, BGBL Nr. 141/1951 in der Fassung 
BGBL Nr. 241/1971). Die zugehörigen Ver
ordnungen (BGßl. Nr. 224/51, BGBl. Nr. 58/ 
1958, BGBl. Nr. 59/62 und BGBl. Nr. 448/77) 
regeln .die nähere Vorgangsweise bei der Erpro
bung und amtlichen Kennzeidlllung ,der Waffen 
nach bestandener Probe. MiLitärw.affen sind_von 
der Erprobu1l;g ausgenommen. 

Die obligatorischen Erprobungen werden aus 
Sicherheitsgründen in den meisten Staaten durch
geführt und eine internationale Vereinbarung, 
die Brüsseler Konvention, der auch österreich 
angehört; ermöglicht die gegenseitige Anerken
nung von Beschußzeichen. Hiedurch wird der 
Export österreichischer Waffen sehr erleichtert. 

Neben der amtlichen Beschußtätigkeit führen 
die beiden Beschußämter auch schießtechnisdle 
Untersuchungen, Erprobungen und Entwick
lungsarbeiten auf ihrem Fachgebiet durch. Wei-
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ters betreiben sie je eine Schieß stätte, die Büch- Ansatz 1/64098 Zivilschutzmaßnahmen 
senmachern, Jägern usw. das Einschießen sowie Bei diesem Ansatz sind die Kosten für die Aus-
Schußerprobungen ermöglichen. arbeitung bundeseinheitlicher Richtlinien für den 

Fallweise werden die Beschußämter auch zur Schutzraumbau, für Forschungsaufträge, Unter
Erstattung von Gutachten für Gerichte herange~ suchungen, Veröffentlichungen, Ausstellungen 
zogen. u. dgl. auf dem Gebiet der bautechnischen An-

Von den Bediensteten der Beschußämter wer- gelegenheiten des Zivilschutzes sowie für die 
Überprüfung von bestehenden Schutzräumen den auf Grund des Bundesgesetzes auch laufende 

Kontrollen bei den Waffenhändlern und Er- veranschlagt. 
zeugern durchgeführt, um nichterprobte oder 
mit ungültigen Beschußzeichen versehene Waffen 
aus dem Verkehr zu ziehen. 

Ausgaben 

Die Sachausgaben bei den Aufwendungen 
und bei den Anlagen haben sich gegenüber den 
Ansätzen d'es Vorjaihres nicht ,geä11ldert. 

Einnahmen 

Die Beschußämter heben für ihre Tätigkeit 
Taxen ein, die als Verwaltungsabgaben gemäß der 
Bundes-Verwaltungsa bgaben verordnung 1968, 
BGBL Nr. 53, an die Finanzverwaltung abgeführt 
und dort beim Ansatz 2/525 "Stempel- und 
Rechtsgebühren" in Empfang verrechnet werden. 
Die beim Paragraph 2/6403 zu erwartenden Ein
nahmen umfassen nur ,die Ersatzkosten für Be
schußmaterial und die Vergütungen fUr die Er
prohungstätigkeit. 

Paragraph 6405 Kurheime(betriebsähnliche 
Einrichtungen) 

Badeschloß Badgastein 

Der Aufwand für das Badeschloß Ba d
gas t ein, ein Kurheim für Bundesbedienstete 
und deren Angehörige, betrifft die Kosten des 
Betriebspersonals, die Auslagen für den Betrieb 
und d,ie Verpflegung ,der Heimgäste. 

Kurhaus Semmering 

Das Kur hau s Sem m e r i n g dient eben
falls ausschließlich zur Unterbringung von Bun
desbediensteten und deren Angehörigen. 

Paragraph 6406 Bundesbäder (betriebsähnliche 
Einrichtungen) 

Diese Bäder bestehen in Wien (Alte Donau 
und Schö11Ibrunn) und Wr. Neustadt. 

Paragraph 6407 Regierungsgebäude 

Unter diesem Paragraph wird der Aufwand 
für die Hausverwaltung Regierungsgebäude ver
anschlagt. 

Titel 641 
nahmen) 

Bundesministerium (Förderungsmaß-

Samaufwand Einnahmen 
Mill. S 

1979 :')., .. ,., , ... ", " '" 1.147"6 '899'3 
1980 ':"') , " , , , , , , " , , , , , " 1.340'4 1.1167 
1981 *~.) """,', ",."", 1.349'6 1.162'3 

Gebarung 1979 bis 1981 

Die Gebarung 1979 bis 
Bild: 

Ausgaben 

Beitrag zum Anleiheruenst der 
Wohnbaufonds (Zinsen und 
Tilgung) ",., ........... ,. 

Sonstige Wohnllngsfürsorge .. . 
Beitrag zum Wasserwirtschafts-

fonds ,:., .. ".".,., .. ,.,. 
Wohnbauforschung ., ... ',.,.' 
Wasserbau .. , .... " ...... ",. 
Technisches Versuchswesen , . , . 
Allgemeine Bauforschung ..... . 
Sonstige Förderungsmaßnahmen 

1981 zeigt folgendes 

1979 *) 1980 •• ) 1981") 
Mill. S 

33'3 22'S 8'5 
0'1 Qo4 0'1 

909'1 957'8 1.014'0 
85'3 126'6 70'9 
98'2 200'7 223'1 
8'5 10'5 9'2 
0'7 1'6 1'5 

12'4 20'3 22'3 
------------~---

Ausgaben (Summe) ... 1.147'6 1.340'4 1.349'6 

Einnahmen 

Wohnungsfürsorge ", .... ' .. . 
Wasserwirtschaftsfonds ....... . 
Wohnbauforschung .......... . 
Wasserbau",.".", ... "." , 
Technisches Versuchswesen ' .. . 
Allgemeine Bauforschung ..... . 
Bezugsvorschußersätze . , . , ... . 

1'3 
724'5 
68'4 
95'9 
0'3 
0'0 
8'9 

1'4 
782'4 
126'6 
197'5 

0'3 
0'0 
8'5 

1'4 
859'7 
70'9 

220'3 
0'3 
0'0 
9'7 --------

Einnahmen (Summe), ,. 899'3 1.116'7 1.162'3 

Unterschiede der Gebarung 

Der Beitrag des Bundes zum Anleihedienst 
der Wohnbaufonds ist mit dem für den Tilgungs
und 'Zinsendienst erforderlichen Betrag veran
schlagt. Der Beitrag zum Wasserwirtschaftsfonds 
für Zwecke des Umweltschutzes wurde mit 
1.014'0 Millionen Schilling veranschlagt. Dieser 
Betrag setzt sich aus Investitionszuschüss,en 
(154'3 Millionen Schilling) und aus dem Umsatz
steueranteil (8597 Millionen Schilling) zusam
men. Der Atisgabena:11Is,atz für aie Wohntbauf.or
s,ehung und ,den WasseI1baru ,ist durch die aus der 
zweckgelbund'enen Gebaru<ng ZJUlgewiese11JEm Mittel 
gegeben. 

*) Erfolg. 
**) Bundesvoranschlag. 
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206 Kapitel 64 - Titel 641 .,- Wohnhaus-Wiederaufbaufonds 

Gemäß § 5 Abs. 4 des Wohnbauförderungs-I Wohnhaus- Wiederaufbaufonds 
gesetzes 1968 in der geltenden Fassung ist ab Der Wohnhaus-Wiederaufbaufonds gründet 
dem Jahre 1980 0,5 v. H. der sich auf nachstehende gesetzliche Maßnahmen: 
Wohnbauförderungsmittel beim Bundesministe- . I 
rium für Bauten und Technik für Zweck-e der Bundesgesetz vom 16. JunI 1948, BGB. 
Wohnbauforschung zu binden. Der sich daraus Nr. 130, in der Fassung der Bundesgesetze vom 
ergebende Betrag wird mit 70'9 Millionen Schil- 15. De.zember 1950, BGBL Nr. 26/1951: vom 
ling beziffert. 27. Mal 1952, BGBl. Nr. ~06, vom 9. Juh 1953, 
. BGBL Nr. 117, vom 7. Juh 1954, BGBl. Nr. 154, 

Die Förderungsmittel für Wasserbauvorhaben vom 13. J).1li 1955, BGBL Nr. 156, vom 9. Juli 
an der Donau sind gegenüber dem Vorjahre 1958, BGBL Nr. 154, vom 25. Jänner 1967, 
erhöht veranschlagt. Sie enthalten für den BGBL Nr. 54, -und vom 29. Juni 1967, BGBL 
Hochwasserschutz Wien 100 MiLlionen Sch~11ing; Nr. ~80 in der derzeit geltenden Fassung. 
weiters ist für die FÖl"derungen der Aushauarbei- Der Zweck des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds 
ten im Donauhafen Linz, für den Hochwasser- war die Wiederherstellung der durch Kriegsein
schutz Li~ und Ardagger sowie für die Umsied- wirkung beschädigten oder zerstörten Wohn-
lung im südlichen Machland vorgesorgt. häuser und der Ersatz des durch Kriegseinwir-

Für Forschungsvorhaben im Rahmen des Tech- kung zerstörten Hausrates. 
nischen Versuchswesens und der Allgemeinen Der Fonds besitzt Rechtspersönlichkeit und hat 
Bauforschung wurde ein Betrag von 107 Millio- seinen Sitz in Wien. Er wird gemäß Bundesgesetz 
nen Schilling vennschl:ag.t. vom 11. Juli 1973, BGBL Nr. 389, vom Bundes

Die Steigerung der Einnahmen gegenüber 1980 
entspricht im wesentlichen der höheren Do
tierung der entsprechenden korrespondierenden 
zweckgebundenen Ausgaben (z. B. Wohnbauför
derung, Mittel des Katastrophenfonds für Was
serbauten). 

Außerdem' ist im Konjunkturausgleich-Voran
schlag 'em-Betrag von 580 MiHiolnen SchiHing 
als zusätzlicher Beitrag zum Wasserwirtschafts
fonds vorgesehen. 

ministerium für Bauten und Technik verwaltet 
und nach außen durch den Bundesminister für 
Bauten und Technik vertreten. 

Dem Fonds werden im Jahre 1981 voraus
sichtiliich zufließen: 

Mill. S 
Restbeiträge an den WWF .. , ............ -. , 
Rüddlüsse aus Darlehen, die der Fonds 

gewährte, und Zinsenerträgnisse ......... 280'0 
Eingänge nach dem Rückzahlungsbegünstigungs-

gesetz ........ , . , , ................ , ..... _. --:1..,.50.,..'0.,.-
Zusammen ... :...-_43_0_'0_ 

Dieser Betrag wird voraussiditlidi wie folgt 
verausgabt werden: Mül S 

Ansatz ,1/64104 und 1/64114 Beitrag zum An- Anleihedienst und Darlehensrückzahlungen , ., .. 25 
leihedienst der Wohnbaufonds Beitrag zum Wohnungsverbesserungsgesetz . .. . . . 60:0 

Auf Grund der Ermächtigung des Artikels V 
Absatz'l Ziffer 15 des Bundesfinanzgesetzes 1962, 
des Artikels VI Absatz 3 Ziffer 1 und 2 des 
Bundesfinanzgesetzes 1964, des Artikels VI Ab
satz 2 Ziffer 1 und 2 des Bundesfinanzgesetzes 
1965 bzw. Artikel VII Absatz 2 Ziffer 1 und 2 
des Bundesfinanzgesetzes 1967 hat das Bundes
ministerium für Finanzen die Verpflichtung über
nommen, dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds 
und dem Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds jene 
Beträge zu ersetzen, die die Fonds für den Zinsen
und teilweise auch für den Tilgungsdienst für auf
genommene Anleihen leisten müssen. 

Der Aufwand im Jahre 1981 beträgt 
8,460.000 Schilling, welcher den Zinsendienst be
trifft. Für den Tilgungsdienst sind ab 1981 vom 
BM. f. Finanzen keine Budgetmittel mehr bereit
zustelleri. 

Insgesamt wurden bis einschließlich 1968 An
leihen der Wohnbaufonds im Nominale von 
2.640 Millionen Schilling begeben. Der Zinsenbei
trag des Bundes erstreckt sich auf 1.940 Millionen 
Schilling; die Tilgung betraf ein begebenes 
Volumen von 700 Millionen Schilling. 

Fondsaufwand .. " ....... , ....... , ... , . . . . . . . 12'0 
überweisungen an das Bundesministerium für 

Finanzen gemäß Rückzahlungsbegünscigungs-
gesetz ............. , ..... , .... , . . . . . . . . . . . . 150'0 

Nicht benötigte Rückflüsse ......•......... 205'5 

Zusammen .. , 430'0 

Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds 
Der _ Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds hat 

seine rechtlichen Grundlagen in dem Bundesgesetz 
vom 15. April 1921, BGBl. Nr. 252, bzw. in dem 
Statut, Kundmachung BGBl. Nr. 187/1925, BGBl. 
Nr. 55/1967, und in dem Bundesgesetz vom 
29. Juni 1967, BGBl. Nr. 280 in der derzeit 
geltenden Fassung. Er besitzt eigene Rechts
persönlichkeit und wird gemäß Bundesgesetz 
V'om 11. Juli 1973, BGBl. Nr. 389, vom Bundes
ministerium für Bauten und Technik verwaltet. 

Der Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds hat 
die Aufgabe, an Gebietskörperschaften und ge
meinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsvereini
gungen zur Errichtung von Wohnhäusern mit -
Kleinwohnungen Fondshilfe durch Gewährung 
von Darlehen, durch übernahme von Bürgschaf
ten und Zusicherung von Zinsen- und Annui-
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tätenzuschüssen für aufgenommene normal ver
zinsliche Hypothekardarlehen, insbesondere von 
Geld- und Kreditinstituten, zu leisten. 

Dem Fonds werden im Jahre 1981 voraus
sichtlich zufließen: 

Beitrag des Bundes zum Anleihedienst 
des BWSF ...................... . 

Restbeiträge an den BWSF ......... . 
Rückflüsse aus gewährten Fondsdar-

lehen !\lnd El1trägnisge ........... . 
Eingänge nach dem Rückzahlungs-

Mill. S. 

8.5 1) 

0'0 

180'0 

begünstigungsgesetz .............. 50·0 ---
Zusammen.. 238'5 

Dieser Betrag wird voraussichtlich wie folgt 
verausgabt werden: 

Bereits zugesagte Zinsen- und Annui-
tätenzuschüsse ................... . 

DarlehensrückzahLungen ........... . 
Anleihedienst ............. ; ....... . 
Beitrag zum W ohnungsverbesserungs-

gesetz ......................... . 
Fondsaufwand ................... . 
überweisungen an das Bundesministe

rium für Finanzen gemäß Rück
zahlungsbegünstigungsgesetz 

Zusammen ... 

Mill. S 

72·8 
8·9 

34·8 

60·0 
12"0 

50·0 

238·5 

Paragraph 6412 Sonstige Wohnungsfürsorge 

Die Bundeszuschüsse für Wohnbauförderung 
betreffen einen gemäß den Bestimmungen des 
§ 7 Absatz 1 1. Abschnitt desWohnbauförde
rungs- und Mietengesetzes, BGBL Nr. 200/1929, 
begründeten Anspruch auf Leistung von laufen
den Regiebeiträgen als Entgelt für die laufende 
Kontrolle der Wohnbauförderungsbauten an die 
in B'etracht kommenden Hypothekenanstalten. 

Di.e Verpfl.ichtung zur Le~stu!lJg von Bundes
ZlUschüssen f.ür die EinlöSlUng IcLes ~estum1auf,es 
der Wohnb:au.anleihe-Emission 1931 <und 1936 
ist ;begründet .in der V. W ohnbauföl1derung,sver
ordnung, BGJ3l. Nr. 81/1931, und der VII. Wohn
bauförderungsverordnung,BGBl. Nr. 78/1936. 

Die Einnahmenansätze' betreffen Eingänge an 
Tilgungsbeiträgen nach den Bestimmungen des 
I. Abschnittes des Wohnbauförderungs- und Mie
tengesetzes 1929, die sich aus Zinsen, ordentlichen 
und außerordentlichen Kapitaltilgungszahlungen 
ergeben. 

Paragraph 6413 
fonds 

Beitrag zum Wasserwirtschafts

Wasserwirtschaftsfonds 
Mit Bundesgesetz vom 17. Dezember 1958, 

BGBL Nr. 295, wurde ein Fonds mit eigener 
Rechtspersönlichkeit und dem Sitz in Wien zum' 

1) Siehe Ausgabenansatz 1/64104 und 1/64114. 

Zwecke der Förderung der Errichtung und Er
weiterung von Wasserversorgungs- und Kanali
sationsanlagen geschaffen. Er wird gemäß § 10 h 
des Wasserbautenförderungsgesetzes in der Fas
sung des Bundesgesetzes BGBL Nr.565/1979 vom 
Bundesministerium für Bauten und Technik ver
waltet und nach außen durch den Bundesmini
ster für Bauten und Technik vertreten. Auf 
Grund des Bundesgesetzes vom 17. Dezemb~r 
1979, BGBL Nr. 565 (Änderung. des Wasserbau
tenförderungsgesetZles), § 10 c Abs. 2 sollen min
destens zwei Drittel der jährlich dem Wasserwirt
schaftsfonds zur Verfügung stehenden Mittel 
für die Gewährung von Darlehen zur Errichtung 
und Erweiterung von Abwasserableitungs- und 
Abwasserbehandlungsanlagen verwendet werden, 
soweit hiefür Anträge vorliegen. 

Die Mittel des Fonds we~den -gemäß Bundes
gesetz vom 17. Dezember 1979, BGBL Nr. 565, 
§ 10 j Abs. 1 Z. 1 bis 7, durch Zuwendungen 
aus dem Bundeshaushalt und aus den Eingängen 
an Wohnbauförderungsmitteln, durch Zuwen
dungen aus Landesmitteln sowie durch Rück
zahlungen von gewährten Darlehen, durch Zin
sen von gewährten Darlehen, durch Aufnahme 
von Anleihen und durch sonstige Zuwendungen 
aufgebracht. ' 

Das vom Wasserwirtschaftsfonds begebene An-
leihe-Nominale wird, einschließlich 1980, 
8.350,000.000 Schilling' betragen, hievon 
8.150,000.000 Schilling mit Bundeshaftung. 

Dem Fonds werden im Jahre 1981 voraussichtlich zu-
fließen: Mill. S 

I. Bundesbeitrag gemäß finanzgesetzlichem 
Ansatz 1/64136; § 10j Abs.l Z.1 WBFG: 
1. Investitionszuschüsse . . . . . . . . . . . . . . . . . 154'3 
2. Investitionszuschüsse aus Umsatzsteuer

anteilen: 
a) Bund............................. 557·5 
b) Gemeinden ....... '. . . . . . . . . . . . . . . . . 302·2 

11. Konjunkturausgleich-Voranschlag: 
a) Stabilisierungsquote : ............... . 
b) ~oniunkturbelebungsquote ........... . 

111. Beitrag gemäß finanzgesetzlichem 
Ansatz 2/52860; § 10 j Abs. 1 Z.2 lit. a-c 

200·0 
380'0 

WBFG ........................... : . . . .. 1.488·9 

IV. Zuwendungen aus Landesmitteln gemäß 
§ lOj Abs.l Z.3 WBFG, .............. . 449·2 

V. Rückzahlungen aus Darlehen; § 10j Abs.l 
Z 4 WBFG ............................ . 830·0 

VI. Zinsen; § 10j Abs.1 Z.5 WBFG: 
1. Zinsen von gewährten Darlehen....... 230·0 
2. Erträgnisse veranlagter Fondsmittel .... 13"0 

VII. Anleihe mit Bundeshaftung; § 10 j Abs. 1 
Z. 6 WBFG ........................... 2.000·0 

VIII. Sonstige Zuwendungen und Erträgnisse; 
§ 10j Abs.l Z.7 WBFG ............... . 

IX. Zusätzlicher Mehrbedarfzur Abdeckung 
der Ausgabenpost VI. *) . . . . . . . . . . . . . . .. 1.000·9 

Zusammen ... 7.610·0 

*) Bei Bedarf. 
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Dieser Betrag wird voraussichtlich wie folgt verausgabt Paragraph 6415 und 6416 Wasserbau 
werden: 

1. Nicht rückzahlbare Beiträge und verzinsliche 
Darlehen; §§ 10, lOa, lOb WBFG: 
1. Vorbelastungen aus den Vor-

jahren für 1981 ............... 3.250'0 
2. Im Jahre 1981 noch zu ver-

gebende Beträge ............. , 700'0 
3. Baukostenüberschreitungen und 

Anpassung an Färderungsricht-

Mill.S 

linien 1980................... 300'0 .. .4.250'0 

1I. Leistungen für Regionalstudien; § 11 Abs. 5 
WBFG ................................. . 

IH. Zinsen- und Tilgungsdienst der Wasserwirt
schaftsfondsanleihen 1973-1980: 
Tilgung ............. 594'2 
Zinsen und Kosten ... 468·8 .............. 1.063'0 

IV. Anleihe-Emissionsaufwand ................ 50'0 

Auf Grund des Wasserbautenförderungsgeset
zes 1947 in der geltenden Fassung kann der Bund 
Beiträge zu dem wasserbautechnischen Ausbau 
der Häfen an der Donau, zur Errichtung von 
Hochwasserschutzdämmen und zu vorbeugenden 
Maßnahmen zum Schutz gegen Hochwasser 
leisten. Im Jahre 1980 sind solche Beiträge für 
den Aushau des Hafens in Linz und für vor
beugende Maßnahmen im Raume von Linz und 
Wien sowie ,im südlichen Machland vorgesehen. 
Hiefür werden 3'0 Millionen Schilling aus Bud
getmitteln und 220'1 Millionen Schilling aus den 
Mitteln des Katastrophenfonds herangezogen. 
'AIs Bundesbeitrag für den Hochwasserschutz im 
Raum von Wien siflid 100 Mi,I1ionen Sch,illJinlg 
cmhalten. 

V. Reserve für verminderte Einnahmen, Punkt II 580·0 Paragraph 6417 Technisches Versuchswesen 
VI. Fondsaufwand; § lOh Abs.2 WBFG ... ~... 13'0 

VII. Rückstellung für den Überhang nicht in An
spruch genommener Verpflichtungen aus den 
Vorjahren ............................... 1.650'0 

Zusammen ... 7.610'0 . 

Paragraph 6414 Wohnbauforschung 

Die für die Wohnbauforschung veranschlagten 
Mittel dienen für die Vergabe von Forschungs
aufträgen und zur Förderung der Wohnbau
forschung von natürlichen Personen sowie zur 
Förderung von Einrichtungen einschließlich 
juristischer Personen, die sich mit der Forschung 
auf dem Gebiet des Wohnungsbaues befassen. 

Die Forschung auf dem Gebiet des Wohnungs
baues umfaßt insbesondere Untersuchungen, 
Gutachten, Architektenwettbewerbe, Versuchs-, 
Vergleichs- und Demonstrativbauten, durch die 
Verbesserungen bezüglich Wohnung und Um
welt in gesundheitlicher, sozialer, gesellschaft
licher, volkswirtschaftlicher, städteplanerischer, 
regional- oder ortsplanerischer sowie technischer 
und rechtlicher Hinsicht erreicht werden können. 

Die ,Mittel der Wohnbauforschung können 
weiters für Dokumentation und Information, 
wie Ausstellungen, Veröffentlichungen, Beteili
gungen an nationalen und internationalen Ein
richtungen und Organisationen, die sich mit 
Problemen des Wohnungsbaues und deren Erfor
schung befassen sowie Studienreisen, Ausbildungs
aufenthalte u. dgl. verwendet werden. 

Die Förderung kann als Beitrag (Subvention), 
Darlehen' oder in einer sonst dem Vorhaben 
entsprechenden Art erfolgen. 

Die zweckgebundenen Beiträge für die Wohn
bauforschung sind beim Ansatz 2/64140 ver
anschlagt. 

Die Angelegenheiten des Technischen Ve'r
suchswesens und damit auch die Förderung des 
Tedl11Jischen Versuchswesens ressortieren zum 
Bundesministerium für Bauten und Technik. 

Alljährlich wird der Bundesregierung auf 
Grund des Forschungsförderungsgesetzes, BGBL 
Nr. 377/1967, ein Bericht über die Lage der 
Forschung im Bereiche des Bundesministeriums 
für Bauten und Technik vorgelegt. Dieser Be
richt urnfaßt ,auch das Technische Versuchswesen. 

Für diese Zwecke iSlt beim Ansatz 1/64176 die 
GewähI'ung von FÖl1derungsbeiträgen für Neu-, 
Aus- und Umbauten, für rdieappaI'ative Aus
rüsoung von Versuchsemricht\lJl1igen, für ,die Ent
widdung von Prüf-, Meß- und Versuchsver
fahren zur Durchführung von Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben sowie für Arbeiten der 
an gewandten Forschung und technischen Ent
wicklung,die nicht ausschließlich im Interesse 
der Produktion der gewerblichen Wirtschaft ge
legen sind, vorgesehen. DafÜberhinaus kann 
der Einsatz .der Mittel aus diesem Ansatz zur 
Abgeltung forschungsverwandter Tätigkeiten der 
Kooperativen Forschungsinstitute ,der gewerb
lichen Wirtschaft österreichs sowie zur Förde
rung der Beteiligung an zwischenstaatlichen und 
internationalen Forschungs- und Entwicklungs
vorhaben und für Zwecke der Dokumentation 
und Information erfolgen. 

Paragraph 6418 Allgemeine Bauforschung 

Die bei diesem Paragraph veranschlagten Mit
tel dienen zur Förderung der allgemeinen Bau
forschung, der es obliegt, alle jene offenen Fragen 
des weiten Bereiches des Bauwesens zu behandeln, 
für deren Lösung eine Förderung aus Forschungs
mitteln, die gesetzmäßig gebunden sind (Wohn
bauforschung), nicht erfolgen kann. Die Mittel 
werden heI'angezog,en für Forschungs- und Ent
wickLungsvorhaben (einschl,ieß1ich bauliche und 

Albells(Amls)behelf zum BundeslinaDzgeselz 13" 
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gerätemäßige Ausstattung) auf de~ Gebieten 
der Itaumordnung, der Normung, der Dokumen
tation und Information sowie Austausch und Ver
brei:~ung bawtedmischer ErkenilitnisSie, wie z. B. 
AUSiStJe1lungen und F'achveranSitaltungen. 

Paragraph 6419 Sonstige Förderungsmaßnahmen 

Bei diesem Paragraph sind die Bezugsvorschüsse 
für die Bediensteten im Bereich des Bundesmini
steriums für Bauten und Technik sowie die Be
zugsvorschußersätze veranschlagt. Ferner sind zur 
Bewältigung spezieller Themen im Aufgaben
bereich der elektrotechnischen Sicherheitsrnaßnah
men sowie für gemeinnützige Einrichtungen Zu
wendungen vorgesehen. 

Die Zuwendungen an das 'Österreichische Nor
mungsinstitut dienen zur Förderung und Aus
weitung der österreichischen Normungstätigkeit 
auf Grund des Normengesetzes 1971. 

Aufwendungen 

Die veranschlagten Mittel stellen Ausgaben dar, 
die für die Vollziehung der Sicherheitsrnaßnah
men auf dem Gebiete der Elektrotechnik als 
Bundessache laut Bundesverfassungsgesetz und 
auf Grund des Elektrotechnikgesetzes, BGB1. 
Nr. 57/1965, samt den Durchführungsverord
nungen notwendig sind. Die österreichischen 
elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften müssen 
in Anpassung an den Stand von Technik und 
Wissenschaft erarbeitet und ständig überarbeitet 
und hiebei insbesondere mit einschlägigen inter
nationalen Bestimmungen harmonisiert werden, 
um der Sicherheit und der Wirtschaft dienlich 
zu sem. 

Die für das Internationale' Informations
zentrum für Terminologie (INFO TERM) vor
gesehenen Mittel dienen zur anteilsmäßigen 
Finanzierung seines Personalaufwandes. 

Erläuterungen bezüglich der Bezugsvorschiisse 
siehe beim Paragraph 6319 auf Seite 206. 

Titel 642 Bundesstraßenverwaltung 
Sachaufwand Einnahmen 

Mill. S 

1979 ... ) .................. 7;123'4 761'4 
1980 ,}~.) .... .............. 7.0657 801'5 
1981 '}*) .................. 7.547'5 857'9 

Titel 643 Bundesstraßenverwaltung (Autobah
nen) 

Sachaufwand Einnahmen 
MilI.S 

1979 *).................. 6.268'9 1.150'0 
1980 *f) .................. 6.9197 1.324'0 
1981 '}") .................. 8.1977 1.548'0 

*) Erfolg. 
**) Bundesvoranschlag. 

14 Arbeits(Amtslbehel! zum Bundeslinanzgeset. 

Al'lgemeines 

Aufgabe' der Bundesstraßenverwaltung ist es, 
den auf Grund stetig zunehmender Motorisierung 
immer stärker werdenden Verkehrsströmen des 
Durchzugsverkehrs (Inland, zwischens,taatlicher 
Verkehr) 'ein sicheres und leistungsfähiges 
Straßennetz zur Verfügung zu, stellen . .om den 
Anschluß an die ausländischen Verkehrswege zu 
gewährleisten, wird die Planung mit den. Nach
barstaaten koordiniert. 

Gesetzliche Grundlagen 

Das Bundesgesetz vom 16. Juli 1971, BGB1. 
. Nr. 286 (Bundesstraßen gesetz 1971 - BStG 1971) 
in der Fassung der Bundesstraßengesetz-No
velle 1975, BGB!. Nr. 239, und der No
vdiDe 1978, BGßll. Nr. 294, legt die Gru11ld
sätze für den Bau und die Erhaltung 
von Bundesstraßen fest. Das BStG 1971, 
das mit 1. September 1971 in Kraft getreten ist, 
löst das Bundesstraßengesetz vom 18. Feber 1948, 
Nr. 59, zuletz,t geändert durch die Bundes
straßengesetznovelle 1968, BGBl. Nr. 113, ab. 

Im Bundesstraßengesetz 1971 sind in drei Ver
zeichnissen jene Straßenzüge angeführt, die zu 
Bundesstraßen erklärt wurden. Das Bundes
straßennetz umfaßt 12.274'5 km und verteilt sich 
wie folgt: 

Bundesstraßen "A (Bundesauto
bahnen) gemäß BStG 1971, Ver-
Zleichnis 1 (Stand 1. Jä!lmer 1981.) 1.872'0 km; 

davon unter Verkehr (Stand 
1. Jänner 1981) .. . . . . . . . . . . 937'8 km, 

Bundesstraßen S' (Bundesschnell
straßen) gemäß BStG 1971, 
Verzeichnis 2 ' 
(Sund 1. Jänner 1981) ........ 1.183'0 km, 
davon unter Verkehr (Stand 
1. Jänner 1981) ' ....... :.... 185'0 km, 

Bundesstraßen B gemäß BStG 
1971, Verzeichnis 3 (Stand 
1. Jänner 1981) ............ 9.21~r5 km, 

davon unter Verkehr (Stand 
1. Jänner 1981) ............ 9.111"0 km. 

Gemäß § 33 Abs. 5 BStG· 1971 gelten jene 
Straßenzüge" die im Verzeichnis 2 als Bundes
schnellstraßen angeführt sind und im Bundes
straßengesetz, BGBL Nr. 59/1948, in seiner 
zuletzt geltenden Fassung enthalten' waren, bis 
zu . ihrem schnellstraßenmäßigen Ausbau, der 

'durch Verordnung des Bundesministeriums für 
Bauten u'nd Technik festgelegt wird, als Bundes
straßen B. Das Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie hat mit Verordnung vom 
13. Juli 1972, Z1.190.329-1I/1972, diesen Straßen 
("Ersatzstraßen für Bundesschnellstraßen") 
straßenpolizeilich Nummern zugewiesen, die die 
Nummer der Schnellstraße in Verbindung mit 
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einer 300-Zahl anführt, z. B. B 301 für die Gebarung 
künftige S 1, B 316 für die künftige S 16. Die Finanzierung des Bundesstraßenbaues er-

Die Ersatzstraßen für Bundesschnellstraßen folgt aus den Eingängen der Bundesmineralöl
wurden (Stand Jänner 1977) mit einer Gesamt- steuer .gemäß Bundesmineralölsteuergesetz, BGBL 
länge von 929·0 kmerm~tltle1t. Nr. 67/1966, in der Fassung der Bundesgesetze 

BGBL Nr. 372/1970, 493/1972, 3/1975, 143/1976, 
631/1978 und 271/1980. Neben del1 zweckgebun
denen Eingängen der Bundesmineralölsteuer ste
hen noch weitere zweckgebundene Einnahmen, 
wie Geldstrafen gemäß der StVO, Entgelte und 
Beiträge gemäß dem Bundesstraßengesetz u. a. 
und gemäß dem Katastrophenfondsgesetz, BGBL 
Nr. 207/1966, in der Fassung BGBL Nr. 470/1974, 
inden Jahren 1975 bis 1979 8 v. H. der Mittel 
des Katastropherifonds für Lawinenschutzbauten 
an Bundesstraßen zur Verfügung. 

. Die übernahme weiterer Straßenzüge, die eine 
Bedeutung für den Durchzugsverkehr erlangen, 
als Bundesstraßen kann nur auf Grund eines 
Bundesgesetzes erfolgen. 

Von den im BStG 1971 enthaltenen Bundes
straßen A und S werden Teilstücke auf Grund 
eigener Finanzierungsgesetze vordringlich aus
gebaut, u. zw.: 

Die Brel1iDJer Autobahn von Innshruckl Amras 
Zur Staatsgrenze am Brennerpaß einschließlich 
der Strecke Innsbruck/West-Innsbruck/Berg Isel 
sowie des AJbschnittes ·der lnntal Autobahn 
zwischen den Anschlußstellen Innsbruck!Ost und 
Innsbruck/West gemäß Bundesgesetz BGBL 
Nr. 135/1964 in der Fassung der Bundesgesetze 
BGBL Nr. 224/1967, 443/1969, 306/1971 und 
638/1975; 

die Tauem Autobahn vom T:dübergang Lar
zenbach bis Gmünd gemäß Bundesgesetz BGBL 
Nr. 115/1969 in der Fassung der Bundesgesetze 
BGBL Nr. 25/1971, 114/1973, 639/1975 und 
143/1976; 

die Pyhrn Auto:bahn von Windisch'garsten bis 
zum Knoten Selzthal, RottenmannlSüd bis Gais
horn und von Traboch h1s Graz/Nord gemäß 
Bundesgesetz BGBL Nr. 479/1971 in der Fassung 
der Bundesgesetze BGBL Nr. 640/1975 und 
335/1978; 

,die Kar.aw.ank·en Autobahn von Wink]> im 
Rosental bis zur Staatsgrenze im Karawanken
tunnel gemäß Bundesgesetz BGBl.Nr. 442/1978; 

,die Arliberg Schnellstraße von St. Anton am 
Ariliber,g his La:ng!en ,am Adbe1'!gsQwlle von 
FLir:schlOst bis St .. Anton ,am Arlbellg' und von 
Danöfen bis Dalaas/West gemäß Bundesgesetz 
BGBL Nr. 113/1973 in der Fas'wng der BGBL 
Nr. 625/1976 iUlIlId 316/1979 .. 

Organisation 
Behörden im Sinne des BStG 1971 sind: 

Die Mautgebühren der Brenner-, der Tauern-, 
der Pyhrn-, der Karawanken Autdbahn (vorerst 
nur Verredmungsansatz) und der Arlberg Schnell
straße weroen sowohl in Ausgabe als auch in 
Einnahme verrechnet. Es handelt sich hiebei um 
jene Benützungsentgelte, ·die zunächst vom Bund 
zu vereinnahmen und sodann entsprechend den 
bezüglichen Gesetzen an die Finanzierungsgesell
schaften weiterzuleiten sind. 

Die finanzgesetzlichen Ansähe 
der Bundesstraßenverwaltung 
im Bundesfi.nanzgesetz 1981 

Ansatz 1/64203 Ausbau, Mittel des Katastro
phenfonds 

Unter diesem Ansatz werden die aus dem 
Katastrophenfonds für Lawinenschutzbauten an 
Bundesstraßen zur Verfügung stehenden Mittel 
ausgewIesen. 

Ansatz 1/64208 bzw. 1/64308 Erhaltung
Mittel des Katastrophenfonds . 

Diese Mittel sind für die Beseitigung von 
Schäden nach Naturkatastrophen bestimmt und 
werden im Bedarfsfall aus Mitteln des Kata
strophenfonds vom Bundesministerium für 
Finanzen zur Verfügung -gesteHt. 

Der Landeshauptmann in erster Instanz für Ansatz 1/64218 bzw. 1/64318 Erhaltung 
alle Angelegenheiten, die nicht dem Bundes
minister für Bauten und Technik vorbehalten 
sind; 

der Bundes:Q1inister für Bauten und Technik 
zur Erlassung von Verordnungen und Bescheiden, 
die ihm nad1 diesem Bundesgesetz vorbehalten 
sind, sowie zur Entscheidung über Berufungen' 
gegen Bescheide des Landeshauptmannes. 

Die Verwaltung und den Ausbau der Bundes
straßen besorgt der Landeshauptmann, der an die 
Dienstanweisungen des Bundesministeriums für 
Bauten und Technik gebunden ist (§ 7 Abs. 2 
BStG 1971 und Verordnung BGBl. Nr. 131/1963). 

Unter dem Begriff "Erhaltung" sind der 
Winterdienst, die Straßenausrüstung, die ErHal
tung der Straßen, Brücken und Hochbauten, die 
Aufwendungen für den Betrieb und die Instand
haltung der Geräte und Fahrzeuge u. ä. m. 
zusammengefaßt. Der Erhaltungsaufwand umfaßt 
den Materialaufwand, den Aufwand für Fremd
leistungen sowie die für "Erhaltung der Bundes
straßen erwachsenden Lohnkosten, die gemäß 
Fi1nanza'l1sgleichsgesetz i 979, cBGBl. Nr. 673/1978, 
§ 1, Abs. 2, dem Land zu refundieren sind. Sie 
sind unter Post 7302 "überweisungen an die 
L;-:nder" zusammengefaßt. Der Nachweis über 
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samtliche aufgewendeten Mittel wird über Posten 
und deren Untergliederungen geführt. 

Ansatz 1/64233, 1/64333 Ausbau (Anlagen) bzw. 
1/64243 und 1/64343 Ausbau 

Aus den bei diesen Ansätzen zur Verfügung 
stehenden Mitteln werden die Aufwendungen für 
den erforderlichen Liegenschaftserwerb sowie die 
Kosten für sämtliche, in den 'jährlichen Bau
programmen enthaltenen Baumaßnahmen be
deckt. 

Bei den finanzgesetzlichen Ansätzen 1/64243 
bzw. 1/64343 ~elangen j.ene Betr~e zur Dar
stellung, Idie ,nichttaus zW'eck~ebundenlen Ein
nahmen dem Bundesstraßenbau vorschußweise 
zur Verfügung ,gestellt werden. 

Insoweit es sich als notwendig erweist, werden 
die für Sondervorhabendes Bundesstraßenaus
baues über den Rahmen der jährlichen zweckge
bundenen Bundesstraßenmittel hinau~ zur Ver
fügung gestellten Jahresausgabenbeträge in den 
Folgejahren samt Zinsen nach Maßgabe der Mög
l,ichkeiten in den Gesamtrahmen der zweckge
bundenen Straßenbaufinanzierung eingebunden. 

Die "Baurnaßnahmen auf Bundesstraßen Bund 
S" (1/64233) umfassen 

den Vollausbau, d. s. alle jene Baumaßnahmen, 
die auf :lange Sicht entspreChende Anlageverhält
nisse der Straßen in Grund-' und Aufriß (ge
streckte Linienführung, Niveaufreimachung, 
Schutzgalerien und Tunnel) mit einem tragfähi
gen und frostsicheren Oberbau schaffen und eine 
zügige Verkehrs abwicklung ermögl.ichen sollen; 

die Belagsarbeiten, die der ausschließlichen 
Herstellung oder Verbesserung eines Fahrbahn
belages dienen, wobei fallweise auch Profil
berichtigungen notwendig sein können; 

die Ausbaumaßnahmen, d. s. s~mtlichc 
Arbeiten zur Verbesserung der Anlage- und 
Sichtverhältnisse, zur Verbesserung sdlienen
gleicher Bahnübergänge, zur Frostsanierung, Ver
besserung der Wasserabflußverhältnisse, zur 
Böschungssicherung und Rutsd1Ungssicherung 
sowie Mauerungsarbeiten, Objekts ausbesserungen 
und dergleichen; 

die Brückenbauten, die im Zuge von neu
trassierten Straßen, bei Niveaufreimachung be
stehender niveaugleicher Kreuzungen oder als 
Ersatz ungeeigneter Altbestände zur Errichtung 
kommen. Im Zuge der Bundesstraßen Bund S 
liegen mit Stand 1. Jänner 1981 rund 
6 570 Brücken. Die Breiten der neuen 
BrückenentlSprech,en den ,für ,die betreffen
den Straßen feSi~ge1egten Regelbreiten, als 
Tragfähigkeit wird die Brückenklasse I der 
öNORM B 4002 vorgeschrieben (maximales 
Einzelgewicht 60 t Raupenfahrzeug). Von den 
älteren Brücken weist eine größere Anzahl unzu-

reichende Anlageverhältnisse (senkrechte Brücken 
mit plötzlichen Richtungsänderungen der Straße, 
Kuppen, zu geringer Breite) und rund 
287 Brücken eine Tragfähigkeit von weniger als 
16 t (das ist das gemäß KFG 1967 maximal zu
lässige Gesamtgewicht eines Kraftfahrzeuges mit 
zwei Achsen) auf. Im Rahmen der vorhandenen 
Budgetmittel werden diese nicht entsprechenden 
Brücken durch Neubauten ersetzt, so daß die 
Zahl jener in der Gesamtsumme enthaltenen Bau
werke, welche hinsidltlich ihrer Breite, Trag
fähigkeit und ihres Zustandes dem heutigen Ver
kehr nicht mehr entsprechen, im Sinken begriffen 
ist; 

die Hochbauten, die den Neu- oder Umbau 
von Bauhöfen, Winterstützpunkten, Einstell
hallen und anderen Gebäuden, die zur Betreuung 
der Bundesstraßen dienen, umfassen. 

Die Baumaßnahmen auf Autobahnen (1/64333) 
dienen dem weiteren Ausbau der im Bundes
straßengesetz BGBL Nr. 286/1911 betreffend die 
Bundesstraßen (Bundesstraßengesetz 1971) fest
gelegten AUitobahnen. Die Autobahnen werden 
abschnittsweise gepLant und ausgebaut. 

Von dem derzeit festgelegten Autobal;1nnetz 
mit einer Gesamtlänge von 1.872 km entfallen 
36·2 km auf die A 13 Brenner Autobahn (Inns
brude/ Amras und Innsbruck/Wilten bis Staa ts
grenze am Brennerpaß), deren Herstellung, Er
haltung und Finanzierung durch die Brenner 
Autobahn Aktiengesellschaft auf Grund eines 
eigenen Finanzierungsgesetzes (BGBl. Nr. 135/ 
1964 inder Fassung der Bundesgesetze BGBl. 
Nr. 224/1967, 443/1969, 306/1971 und 638/1975) 
erfolgt, 

rund 75°5 km auf die Scheitelstrecke Talüber
gang Larzenbach-Gmünd im Liesertal der A 10 
Tauern Autobahn, deren Herstellung, Erhaltung 
und Finanzierung durch die Tauernautobahn 
Aktiengesellschaft ebenfalls auf Grund eines eige
nen Finanzierungsgesetzes (iBGBl. Nr. 115/1969 
in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 25/ 
1971, 114/1973, 639/1975 und 143/1976) erfolgt, 

rund 78·6 km auf die Strecken Windlschgar
sten-Selzthal, Rottenmann/Süd-Gaishorn und 
Traboch-Graz/Novd der A 9 Pyhrn Autobahn, 
deren Herstellung, Erhaltung (ausgenommen der 
Abschnitt Rottenmann/Süd-Galshorn)' und Fi
nanZlierung durch die Pyhrn-Autobahn Aktien
gesellschaft ebenfalls auf Grund eines eige
nen Finanzierungsgesetzes (BGBl. Nr. 479/1971 
in der Fassung der Burudes,gesetze BGB.l. Nr. 640/ 
1975 unJd 335/1978) erfoLgt, Uilld 

rund 6·6 km auf die Strecke Winkl im Rosen
tal-Staatsgrenze im Kariwankentunnel der A 11 
KarawaDiken AUllobahn, deren HerstiCllung, Er
haltung und Finanzierung durch die Tauern
autobahn AktiengeseL1schaft ~benfalls auf Grund 
eines eigenen Finanz,ierungsgesetz~s (BGBL 
Nr. 442/1978) ,erfolgt. 
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km Am 1. Jänner 1981 stehen dem Verkehr die km 

folgenden Autobahnstrecken (mit definitiver A 14 ~heintail .A!Utdbahn: 
bzw. provisorismer Fahrbahndecke) zur Ver- Hörbranz/Staatsgrenze-
fügung: Rankweil ...... ,.... 35'5 

km km Feldkirm-
AI West Aut{Jibaihn: Bludenz/Ost, . . . . . . . . 20'2 557 

Wien/ Auhof-Salz
hur,g-Staatsgrenzeam 
Wauerberg ......... . 

A 2 Süd Autolbahn: 
Wien/Inzersdorf-
Wr. Neustadt-Seeben-
stein ........•...... 58'2 
Gleisdon-Gl1az-
Mooskirmen ......... 39'6 

Klagenfurt/ Aug. 
Jaksmstr.!Villam Süd 40'0 

A 3 Südost Autobahn: 
WieniLandstraße-
Wien Arsenal ....... . 
Hornstein-Eisen-
stadt ............. . 

A 4 Ost AUtdbahn: 
Wien,er Pr3Jter-prov. 
ASt. WieniSimme11inger 
Lä.nde, ....... ' .' .. '" 

A 7 Müh1kreis AutobCl:hn: 
Linz/F reirildorf-
Gallneukirchen ..... . 

A 9 Pyhrn Autobahn: 
provo Auffahrt Selz
thal-prov. AMahrt 

1'0 

8'4 

Rottenmann Nord 3'3 

Trahoch-Deutsm
feistritz/Friesam ..... 36'6 

Gratkorn-Graz/Nord 0'9 
Graz/Kärrrtnerstraße-
Leibnitz ............ 29'4 

A 10 Tauern Autob3Jhn: 
Salzburg-SpittaI!Ost 1457 
Villach (B 83)-

Villach CA 2/A 11) 0'6 

A 12 Innta'l Autobahn: 
Staatsgrenze hei Kuf
stein-Telfs/West .... 

A 13 Brenner Autobahn: 
Innsbruckl Amras
StaatlSgrenze am Bren-
ner ................. 34'6 

Lnnsbruck/Wilten-
Innsbruck/Berg Isel 1'6 

291'9 

137'8 

9'4 

22'0 

70'2 

146'3 

104'4 

36'2 

A 20 Wiener Gürtel Autobahn: 
WienILandstraße
WieniKaisermühlen ,. 

A 21 Wiener Außenrirug Autobahn: 
Steinhäusl-Alland 17'1 

Sparbam-
Knoten Vösendorf 12'5 

A 23 Alutobahnverbindung 
Wien Sü,d: . 

WieniSterngasse- . 
Wien! ALtm3i11nsdo1"f 
Wien/Inzersdorf-

2'5 

Wien! Arsenal ........ 6'6 

A 25 Linzer Autobahn: 
Knoten Ha,id-Wels/ 
Nord ............. . 

5'3 

29'6 

9'1 

16'8 -------
Insgesamt . . . 937'8 

In .den oben genann·ten Autobahnstrecken 
liegen 1.590 Brücken, 

Die heim T~tel 643 für .die Bundesstraßen
verwaltung - Autobahnen im Jahre 1981 vorg~
sehenen Mittel sind für nachstehende Auto
bahnstrecken und Maßnahmen vorgesehen: 

A 1 West Autobahn: 

lnstandsetzungs- und Er.Jlleuer.ungsmaß
nahmen, AUSlb3IU ,der AoochllußsteiNe Sah
ibul1g/Nord. 

A 2 Süd AutdbaJhn: 

Bau von Brücken und rdesAutobahn
körpers ,un Absdmillt Seehenstein-Gr1m
menstein (9'3 km). 
Bau v-on Brücken und des Autobahn
körpers ,~m Abschnitt HartJberg-Gleis
dorf (48' 8 km). 
Bau ,des E1"dkunstkörpel'lS !Sowie Bau von 
Brücken und Tunnel im Abschnitt Moos
kirchen-Pack-Twimberg (407 km). 
Bau von Brücken und des Erdkunstkörpers 
im Abschnitt Villam/Süd-Stoßau 
(12'4 km). 

A 3 Südost Autobahn: 

Bauarbeiten im Absmnitt Wienl Arsenal
WieniSimmering (1'2 km), 
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A4 

A7 

AS 

A9 

Kapitel 64 - Titel 641/642/643 213 

Ba'll ,der Brücken uilid des ErdikuIlIStkör- A 21 
pers 1m Ah~chIllitt MüLletidorf-Horn-

WienerAußenring Autobahn: 
Bau von Brücken unei' des ErdkwIlIStkör
pers im Abschnitt Alland-Sparbach 
(S'6 km). 

~tein (4'9 km) und von Brücken im Ab
schnitt Hornstein-Landesgrenze (2'3 km). 

Ost Autdbahn: 
Bau von Brücken und dies Erdkunstkör
pers im Abschnitt Wien/Prater-Fischam
end (19'3 km). 

A 22 Donauufer Autobahn: 
Bau des Autobahnkörpers und Brücken
Ibawten ,im Abschnitt KorneubuIlg-Wien/ 
,F1or1dsdorf (9'3 km). 

Mühlkreis Autoibahn: A 23 AutObahnyerbindung Wien Sü,d: 
Bau ,des Erdkün:stkörpers ~m Albs,chnitt 
Treffling-Unterweitersdorf (S'2 km). 

Innkreis Autobahn: 
Bau ,des Erdkrunstkörpers ml Abschnitt 
Wels-Pichl (4'2 km). 

Bau von Brücken 1m Albsch·nitt Ort
Suiben (10'6 km). 

Pyhrn Autobahn: 

Lärmschutzmaßnahmenim Abschnitt 
Wien/Favoriten-Wien/Arsenal (17 km). 

A 25 Linzer Autobahn: 
Bauarbeiten im Abschnitt Wels/Nord
Knoten Wels (3'1 km). 

Fortführung des Baues der autobahneigenen, 
drahtgebundenen Fernmelde- und Notrufanlagen. 

Bau von Tunnels und 
ku.nstkörpers' 'im Atbschn<it-t 
RotteOJmann (3'3 km). 

des Erd- Ansatz 1/64238 bzw. 1/64338 Ausbau (Aufwen
Sel:zohal- dungen) 

Bau von Brücken und des Richtstollens 
im Abschnitt Graz(l1'O km). 
Brückenbauten und Bau des Erdkunstkör
pers 1m Abschnitt Leibnitz-Straß 
(8"0 km). 

A 10 Tauern Autobahn: 

Aus den dort ausgewiesenen Mitteln werden 
jene Ausgaben bedeckt, die im Zusammenhang 
mit der Durchführung der Baumaßnahmen ent
stehen, wie z. B. Rechts- und Beratungskosten, 
Kosten aus Werkverträgen, besonders aber die 
Abgeltung für Projektierungs-, Bauleitungs- und 
Bauführungsausgaben an die Länder, die auf 
Grund des FinaIlZiausgleichsgesetzes 1979, § 1 
Abs. 3, mit 7 v. H.des endgültigen Bauaufwan
des festgelegt und bei Post 7302 "überweisungen 
an die Länder" ausgewiesen erscheint. 

Restarbeiten für den Bau der zweiten 
Tunnelröhre im Bereich des Paß Lueg. 
Restarbeiten im Abschnitt Werfen
Lar21enbach (10'8 km). 
Bau der Betondecke 1m Abschnitt Lieser
hofen-GmÜnd. 

A 12 Inntal Autdbahn: 
Betcmdleckenh'erstell'llng ,im Atbs-chnitt Ktvf
stein-Innsbruck/Ost. 
Brückenbauten und Erdarbeiten im Ab
schnitt Imst-Zams (117 km). 
Ba.u yon Brücken UillJd TUllInels .im Ab
sch-mitt Zam:s,-Landeck/West (6'3 km). 
Bauvorbereitung im Abschnitt Landeckl 
West-Pi ans (2'3 km). 

A 14 RheicrlJtal A'lltohahn: 

Restarbeiten und Bau des Zubringers Bre
genz im Abschnitt Hörbranz-Dornbirnl 
Nord (14'2 km). 
Restarbeiten im Abschnitt Feldkirch
Bludenz (15'2 km). 
Bauvorbereitungen im Abschnitt Feldkirch 
(57 km). 

A 20 Wiener Gürtel Autobahn: 
Batll der Brigittenauer Brücke. 

Weiters werden die Kosten für die im be
sonderen Interesse der Bundesstraßenverwaltung 
gelegenen Vereinbarungen, d. s. Beiträge für 
Gewässerregulierungen, Wildbach.: und Lawinen
verbauungen, Bodenentwässerungen und Boden
bewässerungen, Wasserversorgungs- und Kana
lisationsanlagen u. a; m., bei diesen Ansätzen ver
rechnet. 

Ansatz 1/64253 bzw. 1/64353 Geräte, Fahr
zeuge und Betriebsausstattung 

Die stetig zunehmende Motorisierung stellt_ 
immer größere Anforderungen an die Straßen
erhaltung, die mit dem vorhandenen Personal 
'allein nicht bewältigt werden könnte. Die fort
schreitende Mechanisierurig dieser Arbeiten ist 
daher unerläßlich, umso ,mehr als diese in erster 
Linie einen besseren Schutz für das Personal, 
das seine Arbeiten mitten im Verkehr verrichten 
muß, bietet. Die Bundesstraßenverwaltung ist 
daher bemüht, im Rahmen des Möglichen 
moderne Straßenerhaltungsgeräte sowie für den 
Winterdienst Spezialschneeräumgeräte anzu
schaffen. 
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214 Kapitel 64 - Titel 6421643 

Paragraph 6427 Straßenforschung 

Gemäß § 6 BStG 1971 sind für Zwecke der 
Forschung für Angelegenheiten der Bundes
straßenverwaltung bis zu 5 v. T. der jährlichen 
Einnahmen aus der Bundesmineralölsteuer (Bun
desgesetz BGBl. Nr. 67/1966) zu verwenden. Die 
für diese Zwecke gebundenen Mittel sind im 
Interesse . der Steigerung der Wirtschaftlichkeit 
im Straßenbau und der Sicherheit der Verkehrs
abwicklung sowohl für die Erteilung von For
schungs- und Entwicklungsaufträgen gegen Ent
gelt als auch für die Förderung von Forschungs
und Entwicklungsvorhaben physischer oder 
juristischer Personen durch Gewährung von Zu
schüssen oder Darlehen sowie für Zwecke der 
Dokumentation und Information in diesen Be
reichen zu verwenden. 

Die Verfügung über diese Mittel obliegt dem 
Bundesminister für Bauten und Technik. 

Soweit sie für diese Zwecke nicht verbraucht 
werden, sind sie für den Bau und die Erhaltung 
der Bundesstraßen zu verwenden. 

Ansatz 1/64284 Arlberg Schnellstraße (Tunnel
str,ecke) 

Der veranschlagte Betrag umfaßt die Rück
übertragung der Mauteinnahmen und die Zah
lungen gemäß § 5 Abs. 9 des Bundesgesetzes 
betreffend die Finanzierung ,der Arlberg Schnell
straße (Tunnels trecke), BGBL Nr. 113/1973 in 
der Fa~~ng BGBL Nr. 625/19'76 'llnid BGBU. 
Nr; 31'6/1979. 

Ansatz 1/64364 Karawanken Autobahn 

Ansatz 2/64200 bzw. 2/64300 Zweckgebundene 
Einnahmen 

Bei diesen Einnahmen handelt es sich im 
wesentlichen um Mietzinse von Betrieben an 
Bundesautobahnen und Bundesschnellstraßen 
(§ 27 BStG 1971), um Beträge, die gemäß §§ 9 
und 10 BStG 1971 zum Aufwand für die Bundes
straßen zu leisten sind, sowie um die Eingänge 
aus Geldstrafen gemäß § 31 BStG /"1971 und 
§ 100 StVO (BGBl. Nr. 159/1960). 

Ansatz 2/64201 bzw. 2/64301 Zweckgebundene 
Einnahmen - Mittel des Katastrophenfonds 

Aus Mitteln des Katastrophenfonds werden der 
Bundesstraßenverwaltung für die Beseitigung von 
Schäden nach Naturkatastrophen sowie für 
Lawinenschutzbauten auf Bundesstraßen (siehe 
hiezu Post 0658 ,des Ansatzes 1/64203) die bei 
diesem Ansatz ausgewiesenen Beträge in Aus
sicht gestellt. 

Ansatz 2/64204 bzw. 2/64304 Laufende Ein
nahmen 

Ansatz 2/64257 bzw. 2/64357 Einnahmen 

Ober diese Ansätze gelangen nicht zweck
gebundene Einnahmen von Erlösen aus der Ver
äußerung beweglichen Bundesvermögens, Miet
und Pachtzinse sowie Vergütungen zur Verrech
nung. 

Ansatz 2/64270 Zweckgebundene Einnahmen 

Der veranschlagte Betrag stellt den Beitrag aus Ansatz 2/64273 Zweckgebundene Darlehens
den Mitteln der Bundesmineralölsteuer für den rückzahlung 
Ausbau des Karawankentunnels dar. 

Ansatz 1/64374 Tauem Autobahn 

Der veranschlagte Betrag umfaßt die Rück
übertragung der Mauteinnahmen und die Zah~ 
lungen gemäß § 5 Abs. 8 und 9 des Tauern 
Autobahn Finanzierungsgesetzes BGBI. Nr. 115/ 
1969 in der Fassung BGBl. Nr. 25/1971, 114/ 
1973, 639/1975 und 143/1976 an die Tauern Auto
bahn. 

Ansatz 1164384, Brenner Autobahn 

Der veraDlSchlagte Betrag umfaßt die Rüd~
übertragung der Mauteinnahmen und den Ersatz 
für Bauleistungen auf der Strecke Innsbruck/ 
Amras-Inn~bruck/Wi1oeIl! ,der InntaI Autobahn. 

Ansatz 1/64394 Pyhrn Autobahn 

Der veranschlagte Betrag umfaßt die Rück·· 
übertragungd~Mauteinnahmen sowie die Zah
lungen an ,die Pyhrn Autobahn AG gemäß § 5 
Abs. 9 des Pyhrn Autobahn Finanzierungsgeset
zes, BGBL Nr. 47W1971 in der Fassung BGBL 
Nr.640/1975. 

Ansatz 2/64274 Laufende Einnahmen 

Bei diesen Ansätzen sind sämtliche, im Zu
sammenhang mit erteilten Forschungsaufgaben 
stehende Einzahlungen, Rückzahlungen, Erlöse 
usw. in Einnahme zu verrechnen. 

Ansatz 2/64281 Arlberg Schnellstraße (Tunnel
strecke) (zweckgebundene Einnahmen) 

Ansatz 2/64361 Karawanken Autobahn (zweck
gebundene Einnahmen) 

Ansatz 2/64371 Tauern Autobahn (zweckgebun
dene Einnahmen) 

Ansatz 2/64381 Brenner Autobahn (zweck
gebundene Einnahmen) . 

Ansatz 2/64391 Pyhrn Autobahn (zweckgebun
dene Einnahmen) 

Bei diesen Ansätzen werden die Mauteinnahmen 
auf den gebührenpflichtigen Autobahn- und 
Schnellstraßenstrecken verrechnet. 
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Straße 
Nr. 

B 1 

B 1 a 

B Ib 
B 1 c 

B 2 
B 3 

B 3a 
B 4 
B 5 

B 6 
B 7 

B 8 

Name der Straße 

Wiener Straße ................. 

Wiener Straße Abzweigung 
St. Pölten .................... 

Wiener Straße Abzweigung Linz . , 
Wiener Straße Abzweigung 

Salzburg " .. , ... , ............ 
Znaimer Straße ..... , ........... 
Donau Straße ...... , .. , ........ 

Melker Straße ........ , ...... , .. 
Horner Straße .................. 
Waidhofener Straße ........ , .... 

Laaer Straße ................... 
Brünner Straße ., ..... , ......... 

I Angerner Straße ............... 

B 8 a I Angerner Straße Abzweigung 
Zwerndorf ..... " .. " .... , ..... 

B 9 I Preßburger Straße,: .............. 

BlO Budapester Straße ............... 

B 10 a I Budapester Straße Abzweigung 
Schwechat ............ , ...... 

B 11 Mödlinger Straße .... ,., ........ 1 

Ausgaben für den Ausbau der Bundesstraßen in den Jahren 1978 bis 1981 

Länge in 
km 

Verlauf der Bundesstraße 

Bundesrechnungs-
abschluß 

1978 1979 

Ge-
ändertes 

Bau-
programm 

1980 

Millionen Schilling 

315,4 

2,0 
1,1 

1,7 
25,8 

209,4 

1,8 
74,0 
41,6 

46,3 
66,4 

41,1 

6,2 
49,4 

74,4 

1,1 
48,6 

Bundesstraßen B 5) 
Wien/Urania (S 2)-W~enzeile--':'Wien[Gaudenzdorf-Wien/Auhof-Purkersdorf 

-St. Pölten-Melk-Amstetten-Linz-W els-V öcklabruck-Straßwalchen 
-Eugendorf-Salzburg-Staatsgrenze am Walserberg .... , ........... , .. . 

St. Pölten (B 1)-St. Pölten (533) ...................................... . 
Linz CB 1)-Linz CA 7) ................. , , ......... , ................... , 

Salzburg[Maxglan (B l)-Salzburg/Lehen (B 155) ....... , ... , ........ , ... . 
Hollabrunn (S 3)-Staatsgrenze bei Klein Haugsdorf ...... " ... " ... ' '" , .. . 
Wien{Aspern (A 21)-Wien/Stadlau-WienIErzherzog Karl-Straße-Wien/ 

Kagran-Wien/Prager Straße-Langenzersdorf-Stockerau-Kollersdorf
Krems-Emmersdorf-Persenbeug-Mauthausen-Steyregg-Donaubrucke 
-Linz (A 7) [-Katzbach (B 125)] ..... ~ ...... , ...................... . 

Melk (A 1, B l)-Donaubrücke-Emmersdorf (B 3) ...................... . 
Stockerau (5 3)-Maissau (B 35)-Horn-Geras (B 30) ................... . 
Allwangspitz (S 3)-Waidhofen/Thaya-Heidenreichstein-Staatsgrenze bei 

Grametten ....................................................... " .. 
Korneuburg (B 3)-Ernstbtunn-Hanfthal bei Laa/Thaya (B 45) ..... , .. , , ... 
Wien/FloriJsdorf (B 3)-Wien/Stamrnersdorf-Wolkersdorf-Poysdorf-Staats-

grenze bei Drasenhofcn ... , , , , , , , . , , . , .... , , , . , . , , . , ... , , , , ........ , , . 
Wien/Urania" (S 2)-Wien/Reichsbrücke-Wien/Wagramer Straße-Gänserndorf 

-Staatsgrenze bei Angern ' ... , . , , , . , ... , , ... , , , ... , , , , .. , ..... , .. , , .. 

Weikersdorf (B 8)-Zwerndoif (B 49) ........ , ................ , ......... . 
Kledering (A 21 )-Kugelkreuz-Aughafen Schwechat-Hainburg-Staatsgrenze 

57'527 I 

8'331 

167'139 
0'399 
1'776 

23'632 

14'319 

283'786 

bei Berg ....... , ........................... , ........................ I 17'801 
Wien/Donaukanal (S 2, B 14)-Wien/Handelskai-Schwechat-Kugelkreuz

Bruck/Leitha-Parndorf (S 4) und Neudorf bei Parndorf (S 4)-Gattendorf-
Staatsgrenze bei Nickelsdorf ...................... , ......... ,., .. , .... I 24'470 

Kugelkreuz (B 9, B 10)-Schwechat (A 4) .', ..................... , .. ", .. 
Schwechat (B 10)-Maria Lanzendorf-Achau-Wiener Neudorf-Mödling

Gaaden-Alland-Weißenbach/Triesting CB 18) "'., .. ', ... ", ..... ,.'", 0'800 

I 
89'

528
1 5,5'~0~ I 

.. , I 

5'949 4'000 

167'637 I 80'000 
0'497 I 
9'200 4'000 

6'558 
1'730 0'700 

262'305 115'000 

0'857 

8'534 7'000 

8'574 14'000 

13'553 \ 6'000 

D) Die Verrechnung erfolgt bei den Ansätzen 1/64203, 1/64233 und i/64243. 

Voraus-
sichtliches 

Bau-
programm 

1981 

81'200 

6'000 

2'259 

107'388 

3'000 

0'800 

17'000 

200'700 

2'000 

2'250 

13'906 

11'695 

:;:: ., 
'E. .... 
~ 
~ .... 
I 
:;.
e 
.r.l .. 
c-a .... 
-.c .... 
co 

~ 
.... 
-.c 
QO 

..... e: .. 
t:l::I 
§ 

a ... ... ., 
r 

r,,:) 
I-' 
01 
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(Fortsetzung) 

Straße 
Nr. 

B 12 

B13 

B 14 

B 15 

B 16 

B 17 
B 18 
B 19 
B 20 

B 21 

B 21 a 
B 22 
B 23 
B 24 
B 25 

B 26 

B 27 
B 28 
B 29 
B 30 

B 31 
B 32 
B 33 
B 34 

Name der Straße 

Brunner Straße .... , .......... . 

Laaber Straße ......... , . , ..... . 

Klosterneuburger Straße ........ . 

Mannersdorfer Straße .......... . 

Ödenburger Straße ............. . 

Wiener Neustädter Straße ..... " . 
Hainfelder Straße ..........•.... 
Tullner Straße ... -............. . 
Mariazeller Straße .............. . 

Gutensteiner Straße .......... " .. 

Pelixdorfer Straße .............. . 
Grestener Straße ............... . 
Lahnsattel Straße .......... , ... . 
Hochschwab Straße .......•..... 
Erlauftal Straße ............ " ... . 

Puchberger Straße ............. . 

Höllental Straße ............... . 
Puchenstubener Straße ......... . 
Manker Straße , ............... . 
Thayatal Straße ............... . 

Ybbstal Straße ................ . 
Gföhler Straße .......... , •..... 
Aggsteiner Straße ............. . 
Kamptal Straße (Teil der Nord-

wald Straße) ................• 

Länge in 
km 

12,9 

18,3 

29,4 

39,6 

44,3 

70,7 
55,8 
47,1 

132,9 

101,1 

6,L 
28,5 
39,0 
51,8 
87,2 

45,9 

37,3 
27,0 
43,6 

113,6 

44,7 
32,8 
34,8 

77,4 

Verlauf der Bundesstraße 

.. Wien/Margaretengürtel (B 221)-Wien/Atzgersdorf-Brunn/Gebirge-Möd-
ling (B 11) ......................................................... . 

Brunn/Maria Enzersdorf (B 12)-WienjRodaun-Wien/Kalksburg-Laab/ 
Walde-Preßbaum (B 44) ............................................ . 

Wien/Donaukanal' (S 2, B 10)-Wien/Nußdorf-Klosterneuburg-St. Andrä-
Tulln (B 19) ..... ' ................................................... . 

Leopoldsdorf (B 16)-Himberg-Ebergassing-Mannersdorf-Hof-Donners-
kirchen (S 4) ................................... " .. ','.' ..... , .. , ..... . 

Wien/Favoriten (A 23)-Wien/Rothneusiedl-Ebreichsdorf-Hornstein-Wulka-
prodersdorf (S 31) ........................... ; ............•.. " ... ; ..... . 

Wieri/lnzersdorf (A 2)-Vösendorf-Wiener Neustadt-Gloggnit.z (S 6) ...... '. 
Günselsdorf (B 17)-Berndorf-Hainfeld-Traisen (B 20) ................. . 
Altlengbach (A l)-Neulengbach-Tulln-Göllersdorf (S 3) ................ . 
St. Pölten (8 l)-Traisen-Freiland-Annaberg-Mariazell-Gußwerk-See-

berg-Aflenz-Kapfenberg (B 116) ................................... . 
Wiener Neustadt (B 17)-Wöllersdorf-Gutenstein-Rohr/Gebirge-Walk-

mühle-Terz-Mariazell (B 20) ...................................... .. 
Pe1iXdorf (8 17)-Wöllersdorf (821) .................................. .. 
Saffen (825)-Gresten-Ybbsitz-Gstadt (B 31) .......................... . 
Mürzzuschlag (5 6j-Mürzsteg-Frein-Lahnsattel-Terz (B 21) ............ . 
Gußwerk (B 20)-Wildalpen-Palfau (B 25) .............................. . 
Persenbeug (B 3)-Wieselburg-Scheibbs-Lunz-Göstling/Ybbs-Palfau-

Lainbach (B 115) ................................................... . 
Wiener Neustadt (B 17)-Weikersdorf-Grünbach-Puchberg-Ternitz-Neun-

kirchen (B 17) ......... " ............................................ . 
Nöster (B 21)-Schwarzau/Gebirge-Reichenau-Gloggnitz (B 17) ••.•.•.••. , 
Neubruck (B 25)-Winterbach-Puchenstubcn-":'Reith (820) .... " ... ,., ... . 
Obergrafendorf (8 39)-Mank-Oberndorf-Scheibbs (8 25) .. , ............ . 
Guntersdorf (B 2)-Retz-Geras-Drosendorf-Raabs-Dobersberg-Heiden-

reichstein-Schrems (S 3) .............. "." ..... , .................. , .. ,. 
Waidhofen/Ybbs (8 121)-Gstadt-Hollenstein-Göstling/Ybbs (B 25) ...... . 
Königsalm (B 37)-Gfohl-Neupölla-S 3 ..... , .... , ........ , ....... , ... . 
Melk (B l)-Aggsbach/Dorf-Mautern-Krems/Süd (S 33) ...... , ...... , .. . 

Kollersdorf (B 3)-Fels/Wagram-Hadersdorf/Kamp--Horn-Neupölla-
Rastenfeld (B 37), (Die Strecke Horn-Rastenfeld ist ein Teil der Nordwald 
Straße) ....... , ............ , ......... " ......... , .... ,." .......... . 

8undesrechnungs
abschluß 

1978 1979 

Ge
ändertes 

Bau-

Voraus
sichtliches 

Bau-
programm/ programm 

1980 . 1981 

Millionen Schilling 

66'170 

5'041 

5Q'358 

1'977 

8'849 
3'966 
0'149 

41'887 

8'282 

0'984 
3'350 

6'350 

14'437 
0'428 
0'732 

12'972 
3'475 
7'848 
2'990 

10'301 

34'680 

9'541 

28'870 

14'255 

28'857 
8'963 

68'558 

25'530 

1'342 
4'109 
2'939 

15'374 

5'604 
1'455 

1'086 

10'943 
8'767 
0'200 

10'752 

.13'045 

3'000 

9'000 

91'148 

6'000 

21'000 
3'000 

30'000 

20'000 

2'000 
10'000 
6'000 

20'000 

10'000 
6'000 

13'000 

10'000 
5'000 

11'000 

8'000 

10'621 

Ü'OOO 

9'600 

10'000 

4'000 
30'800 
4'000 
1'000 

23'387 

19'901 

6'300 
20'300 

7'000 

24'662 

6'700 
4'200 
8'000 
3'700 

11'800 
10'351 

1'300 
10'559 

10'900 
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~ 
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· (Fortsetzung) 

Straße 
Nr. 

B 35 

B 36 
B 37 

B 38 

B 39 
B 4.0 

B 41 

B 42 
B 43 
B 44 
B 45 
B46 
B 47 
B 48 
B 49 

B 5.0 
B 51 
B 52 
B53 
B 54 

B 55 

B 56 

B 57 

B 58 

Name der Straße 

Retzer Straße ................. .. 

Zwettler Straße ............... . 
Kremser Straße (Teil der Nord-

wald Straße) ................ . 

Karlstifter Straße (Teil der Nord-
wald Straße) ................ . 

Pielachtal Straße .............. . 
Mistelbacher Straße ............ . 

GmÜßder Straße (Teil der Nord-
wald Straße) ................ . 

Haager Straße ................ . 
Traismauerer Straße ........... . 
Neulengbacher Straße ....•...... 
Pulkautal Straße ............... . 
Staatzer Straße ................. . 
Lundenburger Straße .......... . 
Erdöl Straße .................. . 
Bernstein Straße ............... . 

Oberwarter Straße ............. . 
Neusiedler Straße ............. . 
Seewinkel Straße ............... . 
Mattersburger Straße ........... . 
Wechsel Straße ................• 

Kirchschlager Straße ...........• 

Geschriebenstein Straße ........ . 

Güssinger Straße .............. . 

Doiber Straße .............. : .. . 

Länge in 
km 

62,5 

63,8 

93,6 

28,2 

44,9 
70,.0 

62,8 

14,4 
27,7 
24,0 
61,3 
32,9 
2.0,8 
21,8 
74,9 

46,9 
37,2 
37,.0 
13,1 

109,4 

47,1 

64,9 

70,3 

11,0 

Verlauf der Bundesstraße 

Krems (B 3)-Hadersorf/Kamp-Maissau-Eggenburg-Pulkau-Retz-Staats-
grenze bei Mitterretzbach ............................................. . 

Persenbeug (B 3)-Altenmarkt/Y sper-Würnsdorf-Ottenschlag-Zwettl (B 37). 

Krems (B 35)-Marbach-Rastenfeld-Rudmanns-Zwettl-Vitis-'-Waidhofen/ 
Thaya-Dobersberg (B 3D) (Die Strecke Rastenfeld-Zwett! ist ein Teil der 
Nordwald Straße) ................................... , ............... . 

Merzcnstcin (B 124)-Karlstift (B 41) (Die gesamte Strecke ist ein Teil der 
Nordwald Straße) .................................................... . 

Spratzern (B 2D)-Obergrafendorf-Kirchberg/Pielach-Winterbach (B 28) ... . 
HolJabrunn (B 2)-Ernstbrunn-Mistelbach-Zistersdorf-Staatsgrenze bei 

Dürnkrut .......................................................... . 

Schrems (S 3)-Gmünd-Weitra-Karlstift-Sandl-Freistadt (B 125) (Die 
Strecke Karlstift-Freistadt ist ein Teil der Nordwald Straße) ............ . 

Haag (A 1)-Vestenthal-Wachtberg (B 122) ............................. . 
Mitterndorf (B 1)~emeinlebarn-Traismauer-S 33 ..................... . 
Purkersdorf (B 1)-Preßbaum-Neulengbach (B 19) ...................... . 
Horn (S 3)-Pulkau-Laa/Thaya (B 46) .................................. . 
Schrick (B 7)-Mistelbach-Staatz-Laa/Thaya-Staatsgrenze bei Laa/Thaya .. . 
Wilfersdorf (B 7)-Großkrut-Staatsgrenze bei ReinthaI ................... . 
Bullendorf (B 47)-Dobermannsdorf-Staatsgrenze bei Hohenau ............ . 
Deutsch Altenburg (B. 9)-Donaubrücke-Groissenbrunn-Marchegg-Angern 

-Dürnkrut--:-:Hohenau-Staatsgrenze bei Bernhardsthal ............. : .... . 
Lockenhaus (S 31)-Oberwart-Allhau-Hartberg (B 54) .................. . 
Neusiedl (S 4)-Mönchhof-Frauenkirchen-St. Andrä-Staatsgrenze bei Pamhagen. 
Eisenstadt (B 59)-St. Margarethen-Rust-Mörbisch-Illmitz-St. Andrä (B 51). 
Sauerbrunn (S 4)-Mattersburg (S 31) .................................. . 
Wiener Neustadt (B 17)-Seebenstein-Aspang-Mönichkirchen-Pinggau-

Lafnitz--'Hartberg-Kaindorf-Gleisdorf (B 65) ............ ~ ............ . 
Grimmenstein (B 54)-Edlitz-Krumbach-Kirchschlag-Pilgersdorf-Locken-

haus-Rattersdorf (B 61) ............................................ . 
Lockenhaus (B 55)-Rechnitz-Schachendorf-Eisenberg-Edlitz i. Bgld.-

Moschendorf-Güssing (B 57) ........................................ . 
Oberwart (B 50)-Kemeten-St. Michael-Güssing-Heiligenkreuz (S 7)- und 

Eltendorf (S 7)-J ennersdorf-:-Welten-Schiefer-Fehring-Feldbach (B 66). 
Doiber (B 57)-Staatsgrenze bei· Bonisdorf ............................... . 

Bundesrechnungs
abschluß 

1978 1979 

Ge
ändertes 

Bau-

Voraus
sichtliches 

Bau-
programm I programm 

198.0 1981 

Millionen Schilling 

3'622 
14'66.0 

22'012 

4'896 
1.0'835 

11'103 

8'993 
.0'.036 

7'23.0 
8;344 
6'842 
1'31.0 
1'207 

8'768 
4'146 
.0'.0.04 
4'4.03 
2'819 

13'048 

1'886 

1'817 
12'478 

15'421 
19'12.0 

14'.086 

12'313 
7'948 

5'129 

17'236 
.0'321 
.0'375 

14'.095 
6'434 
.0'776 
5'518 
.0'.03.0 

19'237 
.0'994 
.0'413 
7'68.0 
.0'979 

9'840 

3'.0.0.0 

.0'964 

.0'667 
7'444 

8'.0.0.0 
16'.000 

5'.0.0.0 

7'.0.0.0 
6'.0.0.0 

2'000 

13'.0.0.0 

9'.0.0.0 
3'.0.0.0 
2'.0.0.0. 
5'.0.0.0 

-16'.0.0.0 
8'.0.0.0 
2'.0.0.0 
4'.0.0.0 

12'.0.0.0 

22'.0.0.0 

8'.0.0.0 

2'00.0 

2'000' 
7'00.0 

9'.0.0.0 
10'616 

1.0'694 

1.0'.097 
1.0'01.0 

8'216 

2.0'598 

.0'5.0.0 
7'1.0.0 
5'.0.0.0 
.0'4.0.0 
8'.0.0.0 

18'17.0 
9'5.0.0 
.0'5.0.0 
.0'4.0.0 
8'.0.0.0 

23'3.0.0 

6'.0.0.0 

4'500 
12'.000 
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(Fortsetzung) 

Straße 
Nr. 

B 59 
B 59 a 
B 60 

B 61 

B 62 
B 63 

B 64 
B 65 
B 66 
B 67 
B 67 a 

B 67b 
B 67 c 
B 68 
B 69 

B 70 

B 71 
B72 
B 73 
B 74 
B 75 
B 76 

B 77 
B 78 

B 80 
B 81 
B 82 

B 83 

Name der Straße 

Eisenstädter Straße ............. . 
Eisbacher Straße .............. . 
Leitha Straße ................. . 

Günser Straße ................. . 

Deutschkreutzer Straße ........ . 
Steinamangerer Straße .......... . 

Rechberg Straße .............. . 
Gleisdorfer Straße ............. . 
Gleichenberger Straße ......... . 
Grazer Straße ................. . 
Grazer Ring Straße ........... . 

Eggenberger Gürtel Straße ..... . 
Wetzelsdorfer Straße ........... . 
Feldbacher Straße ............. . 
Südsteirische Grenz Straße ...... . 

Packer Straße ................. . 

Zellerrain Straße .............. . 
Weizer Straße ................. . 
Kirchbacher Straße ............ . 
Sulmtal Straße ................. . 
Glatt joch Straße ............... . 
Radipaß Straße ............... . 

Gaberl Straße ................. . 
C>bdacher Straße .............. . 

Lavamünder Straße ............ . 
Bleiburger Straße .............. . 
Seeberg Straße ................ . 

Kärntner Straße ............... . 

Länge in 
km 

12,9 
2,5 

48,4 

25,3 

20,2 
45,5 

51,1 
42,8 
48,6 
69,1 
12,5 

2,5 
4,8 

23,4 
110,1 

150,7 

30,9 
85,5 
44,5 
33,6 
46,3 
49,4 

42,9 
40,5 

32,6 
34,8 
66,1 

131,7 

Verlauf der Bundesstraße 

Groß Höflein (A 3)-Eisenstadt-Tiergarten (S 4) ........................ . 
Eisenstadt (S 31)-Eisenstadt (B 59) ..................................... . 
Wiener Neustadt (B 17)-Weigelsdorf-Götzendorf a. d. Leitha-Schwadorf-

Fischamend (B 9) ................................................... . 
St. Martin (S 31)-Oberpullendorf-Unterpullendorf-Staatsgrenze bei Ratters-

dorf .......................................................... ; .... . 
Weppersdorf (S 31)-Horitschon-Staatsgrenze bei Deutschkreutz ........... . 
Pinggau (B 54)-Pinkafeld-Oberwart-Großpetersdorf-Staatsgrenze bei 

Schachendorf ....................................................... . 
Frohnleiten (S 36)-Passail-Weiz-Gleisdorf (B 65) ...................... . 
Graz (B 67 a)-Gleisdorf-Ilz (A 2, S 7) ................................. . 
Hz (B 65)-Riegersburg-Feldbach-Bad Gleichenberg-Halbenrain (B 69) .. . 
Peggau (S 35)-Graz-Leibnitz-Staatsgrenze bei Spielfeld ................. . 
Graz/ Andritz . (B 67)-Graz/Waltendorf-Graz/St. Peter-Graz/Zentralfried-

hof (B 67) .......................................................... . 
GrazJEggenberg (A 9)-GrazJKalvariengürtel-GrazJGrabengürtel (B 67 a) .. . 
GrazJWetzelsdorf (A 9)-GrazJWaltendorf (B 67 a) ........................ . 
Gleisdorf (B 65)-Studenzen-Feldbach (B 66) ........................... . 
Lavamünd (B 80)-Soboth-Eibiswald-Leutschach-Straß-Mureck-Staats-

grenze bei Radkersburg ............................................. . 
Graz/Zentralfriedhof (B 67)-Lieboch-Köflach-Pack-Twimberg-Wolfs-

berg-Völkermarkt-Klagenfurt (B 83) ................................ . 
B 25-Maierhöfen-Langau-Zellerrain-Mariazell (B 20) ................. . 
Graz (B 67 a)-Weiz-Birkfeld-Krieglach (S 6) ......................... . 
Graz (B 67 a)-Hausmannstätten-Kirchbach-Neugralla (B 67) ............ . 
Neugralla (B 67)-Heimschuh-Gleinstätten-Deutschlandsherg (B 76) ...... . 
Neuhaus (S 8)-Glattjoch-C>berwölz-Niederwölz (B 96) ................. . 
Lieboch (B 70)-Deutschlandsberg-Eibiswald (B 69)-Staatsgrenze am Radl-

paß ............................................................... . 
Judenberg (S 36)-Weißkirchen-Gaberl-Köflach (B 70) ................. . 
ZeitWeg (S 36)-Weißkircheti.-Obdacher Sattel-Bad St. Leonhard--'-Twim-

berg (B 70) ........................................................ . 
[Lindenhof (B 70)-] Ruden (A 2)-Lavamünd-Staatsgrenze bei Rabenstein .. 
Sittersdorf (B 82)-Bleiburg-Lavamünd (B 80) .......................... . 
St. Veit/Glan (B 83)-Brückl-Völkermarkt-Eisenkappel-Staatsgrenze am 

Seeberg ............................................................ _ 
Scheifling (B 96)-Neumarkt-Friesach-St, Veit/Glan-Klagenfurt-Pört-

schach-Villach-Staatsgrenze bei Thörl ............................... . 

Bundesrechnungs
abschluß 

1978 1979 

Ge- I Voraus-
ändertes sichtliches 

Bau- I Bau
programm programm 

1980 1981 

Millionen Schilling 

3'541 
4'277 

11'511 

8-253 
6-552 

11'417 
9'803 
3-080 
0'031 

36-328 

12-577 

2-474 

43-838 
1'281 
3-128 
0'711 

1'925 

4'902 
0'073 

6'860 
2'690 
0'425 

14'427 

35'410 

5'146 
1'629 

5'707 

5'824 
1'750 

5'884 
2'102 
9'488 
3'067 

55'294 

6'579 

13'260 

17'936 
0'167 
6'712 
0'405 
2'919 
0'300 

27'859 
0'084 

12'219 
5'554 

12'787 

18'568 

38'948 

1'000 
0'200 

1'000 

1'000 

6'000 

5'000 
2'000 

36'000 

13'000 
3'000 
1'000 

10'000 

20'000 

10'000 
10'000 
1'000 

18'000 
1'000 

7'000 
3'000 
5'000 

15'000 

75'000 

1'910 

5'200 
2'000 
0'500 
6'800 

39'700 

9'800 
3'000 
3'000 

14'800 

16'700 
7'200 

12'200 
1'000 
9'300 
2'200 

18'900 
1'400 

4'100 

1'500 

1'100 

46'900 
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(Fortsetzung) 

Straße 
Nr. 

B 84 
B 85 
B 86 
B 87 
B 88 
B 90 
B 91 
B 92 
B 93 
ß 94 
B 95 

B 96 

B 97 
B 98 
B 99 

B 100 

B 105 
B 106 
B 107 
B 107a 

B 108. 
B 109 
B 110 
B 111 
B 112 
B 113 
B 114 
B 114 a 

B 115 

Name der Straße 

Faakersee Straße .........•...... 
Rosental Straße .............. .. 
Villacher Straße ............ ' ... . 
Weißensee Straße .............. . 
Kleinkirchheimer Straße ........ . 
Naßfeld Straße ................ . 
Loiblpaß Straße ............... . 
Görtschitztal Straße ........... . 
Gurktal Straße ................ . 
Ossiacher Straße ............... . 
Turracher Straße .............. . 

Murtal Straße ................. . 

Murauer Straße ............... . 
Millstätter Straße .............. . 
Katschberg Straße ............. . 

Drautal Straße ................. . 

Mallnitzer Straße .............. . 
Mölltal Straße ................ . 
Großglockner Straße .......... . 
Großglockner Straße Abzweigung 

Lienz .................. " ... , 
Felbertauern Straße ., ... , ...... . 
Wurzenpaß Straße ......... , ... . 
Plöckenpaß Straße ........... . 
Gailtal Straße ................. . 
Gesäuse Straße .......... , ..... . 
Schoberpaß Straße ............. . 
Triebener Straße .............. . 
Triebener . Straße Abzweigung 

Pöls ....................... . 
Eisen Straße , ................. , 

B 115 a\ Donawitzer Straße" ... """ ... 

Länge in 
km 

13,4 
70,8 
6,5 

26,5 
13,1 
12,3 
27,6 
66,4 
46,6 
48,3 

104,4 

87,3 

22,1 
42,6 

114,3 

140,5 

7,9 
50,3 
34,8 

2,0 
27,5 
7,7 

27,7 
115,9 

43,5 
70,3 
43,5 

7,0 
124,2 

9,0 

Verlauf der Bundesstraße 

Villach (B 83)-Egg-Ledenitzen (B 85) "., .... , ...... ,." ... , ... , .. , .. . 
Hart (B 83)-Ledenitzen-Feistritz-Ferlach-Miklauzhof (B 82) ., .. " ... , .. 
Untere Fellach (B 100)-Auen (B 83) .. , ... , ............................ , 
Greifenburg (B 100)-Weißbriach-Hermagor (B 111) ..... , ....... ,., ... ,. 
Radenthein (B 98)-Bad Kleinkirchheim-Patergassen (B 95), .. , , , , , , . , .. , , , 
Tröpolach (B l11)-Staatsgrenze am Naßfeld " .. ' ....................... . 
Klagenfurt (B 83)-Unterloibl-Staatsgrenze im Loiblttinnel ............... . 
Klagenfurt (A 2)-Pischelsdorf-Brückl-Hüttenberg-NeumarktJStmk. (B 83). 
Zwischenwässern (B 83)-Gurk-Feldkirchen (B 94) ...................... . 
St. VeitJGlan (B 83)-Feldkirchen-Bodensdorf-Villach (B 83) ............ . 
Klagenfurt (B 83)-Feldkirchen-Patergassen-Turrach-Predlitz-Tamsweg-c-

Mauterridorf (B 99) .................................................. . 
Thalheim bei Judenburg (S 36)-Scheifling-Murau-Seethal-Tamsweg-

St. Michael-Unterweißburg (A 10) .................... , .............. . 
Murau (B 96)-St. Georgen-Stadl-Predlitz (B 95) ....................... . 
Seebach (B 99)-Millstatt-Radenthein-Treffen (B 94) .................... . 
Bischofshofen (B 159)-Radstadt-Obertauern-Tweng"':""Mauterndorf- . 

St. Michael (B 96)-Katschberg-Rennweg-Gmünd-SpittalJDrau (B 100). 
Villach (B 94)-SpittaI/Drau-Möllbrücke-Oberdrauburg-Lienz-Staatsgrenze 

bei Sillian .......................................................... . 
Obervellach (B 106)-Mallnitz/Bahnhof ............... " ., ........... , ... . 
Möllbrücke (B 100)-Obervellach-Winklern (B 107) ...................... . 
Heiligenblut/Mautstraße-Winklern-Dölsach (B 100) ..................... . 

Dölsach (B 107)-Dölsach (B 100) ...................................... . 
Lienz (B tOO)-Matrei/Mautstraße ....................................... . 
Hart (B 83)-Staatsgrenze am Wurzenpaß ............................... . 
Oberdrauburg (B tOO)-Kötschach-Staatsgrenze am Plöckenpaß ........... . 
Arnoldstein (B 83)-Hermagor-Kötschach-Maria Luggau-Straßen (B 100) .. 
Liezen (A 9, S 8)-Admont-Hieflau(B 115) ........................... .. 
St. Michael (B 116)-Traboch-Wald am Schoberpaß-Ttieben-Liezen (S 8). 
Trieben (B 113)-Hohentauern-Pöls-Thalheim bei Judenburg (B 96) ...... . 

Pöls (B 114)-St. Georgen (B 96) ...................................... . 
Steyr (S 37)-Großraming-Altenmarkt-Hieflau-Eisenerz-Trofaiach-

Ttaboch (B 113) ......................................... , .......... . 
Trofaiach (B 115)-Donawitz-Leoben (B 116) .......................... . 

Bundesrechnungs
. abschluß 

1978'1 1979 

Ge
ändertes 

Bau-

Voraus
sichtliches 

Bau-
programm I programm 

1980 1981 

Millionen Schilling 

0'087 
8'362 

10'732 
11'435 
17'055 

5'308 
4'900 

10'658 
0'347 

20'136 

3'215 

6'545 

34'022 

37'726 

0'984 

1'361 
0'802 

13'215 
33'485 
23'217 
15'326 
0'126 

13'214 
18'942 

1'282 
6'405 

18'150 
5'761 
4'051 

18'012 
19'818 

12'929 

5'037 

11'962 

33'061 

28'157 

12'370 

0'973 
0'017 
8'248 

31'709 
18'086 

7'880 
0'007 

13'491 
3'780 

8'000 
5'000 

4'000 
2'000 
5'000 

10'000 
8'000 

20'000 

4'000 

17'000 

27'000 

17'000 

10'000 

35'000 
7'000 
3'000 

14'000 
7'000 

4'000 
8'200 
." .. 
0'800 

12'000 
2'000 

17'500 

2'000 
1'400 

12'500 

32'000 

21'143 

5'000 

12'800 
5'000 

13'500 
6'200 

15'400 
5'900 
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(Fortsetzung) 

Straße 
Nr, 

B 116 

B 117 
B 119 

B 119a 

B 120 
B 121 
B 121a 

B 122 

B 123 
B 123a 
B 124 

B 125 
B 126 
B 127 

B 128 

B 129 

Bl~ 
BI~ 
Bl~ 
Bill 
Bl~ 
Bm 
BD6 
B1TI 

Name der Straße 

Leobener Straße ", .... , .... ,. 

Buchauer Straße, .............. . 
Greiner Straße ...... , ......... . 

Greiner Straße Abzweigung 
KÖnigswiesen .... ; .......... . 

Scharnsteiner Straße ......... , .. . 
Weyrer Straße ............... , .. 
Weyrer Straße Abzweigung 

Amstetten .................. . 
Voralpen Straße ............... . 

Mauthausener Straße ......... ,. 
St. Valentiner Straße ........... . 
Königswiesener Straße (Teil der 

Nordwald Straße) ........... . 

Prager Straße .' ................ . 
Leonfeldener Straße ............ . 
Rohrbacher Straße , ...... , .... . 

Sternwald Straße (Teil der Nord-
wald Straße) ................. . 

Eferdinger Straße ....... " .... , . 

Nibelungen Straße ............. . 
Aschacher Straße .............. . 
Mühllackener Straße ......... , .. 
Theninger Straße .............. . 
Wallerner Straße .............. . 
Gallspacher Straße ............. . 
Sauwald Straße ............... . 
Innviertler. Straße ............. . 

B D7 al Innviertler Straße Abzweigung 
Stritzing ............. ~ ...... . 

Länge in 
km 

37,3 

25,3 
83,4 

8,0 
33,8 
43,1 

1,7 
68,1 

21,3 
6,5· 

83,1 

54,0 
33,1 
54,5 

69,1 
71,7 

55,2 
15,0 

5,6 
10,6 
15,3 
31,8 
31,3 
64,3 

Verlauf der Bundesstraße 

St. Marein (S 6)-Kapfenberg-Bruck/Mur-Leoben (GÖss)-St. Michael 
(B 113) ........................... : .................................. . 

Altenmarkt (B 115)-St. Gallen-Weng-Admont (B 112) ................. . 
Oiden (B 1)-Ardagger-Donaubrücke (B 3) und Grein(B 3)~Dimbach-

St. Georgen-Arbesbach-Großgerungs-Weitra (B 41) .................. . 

St. Georgen (B 19)-Königswiesen (B 124) .. , ........................... . 
Gmunden (B 145)-Scharnstein-Pettenbach...,--Inzersdorf im Kremstal (B 138) .. 
Amstetten West (A I, B 1)-Waidhofen/Ybbs-Gaflenz-Weyer (B 115) .... . 

B 121~Amstetten (B I) ..................................... , ....... , .. 
Weißes KreUz (B 121)-Aschbach Markt-Seitenstetten-Steyr-Bad Hall-
. Kremsmünster-Sattledt (B 138) ............. .' ......................... . 

Enns (A I)-Ennsdorf-Donaubrücke-Mauthausen-Pregarten (B 124) ...... 1 

St. Valentin (A 1)-Rems-Pyburg (B 123) ..................•........... , 
Unterweitersdorf (B 125)-Pregarten-Mönchdorf-Königswiesen-Arbes-

bach-Merzenstein-Zwettl (B 36) (Die Streeke Merzenstein-Zwettl ist ein 
Teil der Nordwald Straße) ............................................ . 

Linz (A 7)-Gallneukirchen-Freistadt-Staatsgrenze bei Wullowitz ......... . 
Linz (A 7)-Bad Leonfelden-Staatsgrenze bei Weigetschlag ............... . 
Linz (A 7)-Ottensheim-Neufelden-Rohrbach (B 128) und Oepping (B 128)-

Aigen ................ _ ............................................. . 
Freistadt (B 125)-Bad Leonfelden-Rohrbach-Kollerschlag-Staatsgrenie bei 

Kollerschlag (Die gesamte Strecke ist ein Teil der Nordwald Straße) ...... . 
Linz (B 127)-Linz{Nibelungenbrücke-Alkoven-Eferding-Waizenkirchen-

Peuerbach-Teufenbach (B 137) ....................................... . 
Eferding (B 129)-Engelhartszell-Staatsgrenze bei Passau ................. . 
Ottensheim (B 127)-Aschach-Hartkirchen (B 130) ..................... . 
Mühllacken (B 131)-Lacken (B 127) ............ , ....................... , 
Neubau-Alkoven (B 129) .............................................. . 
Eferding (B 129)-Wallern-Pichl (A 8) ................................. . 
Grieskirchen (B 137)-Schwanenstadt-Roitham (B 144) ................... . 
Schärding (B 137)-Engelhartszell (B 130) ............................... . 
Wels (B I)-Grieskirchen-Zell/Pram-Schärding-Staatsgrenze auf Inn-

brücke ................................. , ........................... . 

10,8 I Stritzing (B 137)-A 8 .............................................. , .. 

Bundesrechnungs
abschluß 

1978 1979 

Ge
ändertes 

Bau-

Voraus
sichtliches 

Bau-
programml programm 

1980 1981 

Millionen Schilling 

9'280 

13'954 

33-011 
17'708 

0'551 

11'170 
3'202 

12'816 
3'914 

19'042 

13'509 

0'942 
7'656 

0'547 
0'354 
2'290 

34'777 

13'436 

38'389 

0'450 
14'755 
12'880 

7'278 
4'112 

7'539 
5'292 
8'150 

15'225 

5'753 
4'846 
3'227 

12'394 
2'120 

1'933 

78'894 

4'000 
3'000 

17'812 

15'000 
17'000 

20'000 
9'000 

8'000 
2'000 
1'000 

10'000 

3'500 

2'000 

10'000 
0'700 

40'000 

15'000 
1'000 

17'500 

1'200 
19'800 
14'200 

9'000 
8'500 

9'200 
7'900 

10'700 

18'325 

0'100 

3'600 

2'000 

10'000 
5'200 
0'500 

52'700 

1'800 
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(Fortsetzung) 

Straße 
Nr. 

Name der Straße 

B 137bj Innviertler Straße Abzweigung 
, Passau ..................... . 

B 138 Pyhrnpaß Straße ............... . 

B 139 
B 140 
B142 
B 143 
B 144 
B 145 

B 151 
B 152 
B 153 
B 154 
BISS 
B 156 
B 156a 

B 158 
B 159 
B 160 
B 161 
B 162 
B 163 
B 164 
B 165 
B 166 
B 167 
B 168 
B 169 

B 170 
B171 

Kremstal Straße ............... . 
Steyrtal Straße ................. . 
Obernberger Straße ........... . 
Hausruck Straße ............... . 
Gmundener Straße ............. . 
S~lzkamrnergut Straße. " ........ . 

Attersee Straße ............... . 
Seeleiten Straße ................ . 
Weißenbacher Straße .......... . 
Mondsee Straße ' ............... . 
Münchener Straße ........ : .... . 
Lamprechtshausener Straße ..... . 
Lamprechtshausener Straße 

Abzweigung Oberndorf ...... . 
Wolfgangsee Straße ............ . 
Salzachtal Straße .............. . 
Berchtesgadener Straße ......... . 
Paß Thurn .................... . 
Lammettal Straße .............. . 
Wagrainer Straße .............. . 
Hochkönig Straße ............. . 
Gerlos Straße ................. . 
Paß Gschütt Straße ........... . 
Gasteiner Straße .............. . 
Pinzgauer Straße ............... . 
Zillertal Straße ................ . 

Brixental Straße ............... . 
Tiroler Straße ................ . 

ß 171 al Tiroler Straße Abzweigung 
Solbad Hall. ~ ........ , ...... . 

Länge in 
km 

12,4 
89,2 

31,6 
29,2 
43,5 
54,3 
24,9 

102,9 

43,3 
24,9 
13,7 
33,1 

7,2 
60,9 

0,3 
51,9 
45,7 
3,1 

38,5 
20,2 
23,1' 
76,8 
58,4 
52,3 
27,9 
23,6 
53,7 

26,7 
159,7 

Verlauf der Bundesstraße 

Schärding (B 137)---:-Staatsgrenze gegen Passau ........................... . 
Wels (B 1)-Sattledt-Kirchdorf/Krems-Klaus-Windischgarsten-SpitaI/ 

Pyhrn-Liezen (S 8) ................................ : ............... . 
Linz (B 129)-Traun-Kematen-Rohr (B 122) .......................... . 
Sierning (B 122)-Klaus (B 138) ....................................... . 
Uttendorf (S 10)-Mauerkirchen-Obernberg-Suben-Pramerdorf (B 137) .. . 
[Antiesenhofen (B 142)-] Ort (A8)-Ried-Ampflwang-B 1 ............. . 
Lambach (B 1)-Steyrermühl-Gmunden (B 120) ......................... . 
Vöcklabruck (B 1)-Altmünster-Ebensee-Bad Ischl-Bad Goisern-Pötschen-

Bad Aussee-Neuhaus (S 8) .......................................... . 
Timelkam (B 1)-Seewalchen-Attersce-Untcrach-Mondsee (B 154) ....... . 
Seewalchen (B 151)-Weyregg-Weißenbach-Unterach (B 151) ............ . 
Weißenbach (B 152)-Mitterwcißenbach (B 145) .............. " .......... . 
S 10-Straßwalchen-Zeli a. Moos-Mondsee-Scharfling-St. Gilgen (B 158). 
Salzburg-Schallmoos (B 1)-,..Staatsgrenze bei Freilassing ................... . 
Salzburg (B 1)-Oberndorf-Lamprechtshausen-Braunau (S 9) ............ . 

Oberndorf (B 156)-Staat~grenze auf Salzachbrücke ........... , .... : ....... . 
Salzburg (B 1)-Fuschl-St. Gilgen-Strobl-Aigen-Bad Ischl (B 145) ..... . 
Anif (S 41)-Hallein-Golling-Bischofshofen (S 11) ..................... . 
Anif (A 10)-Staatsgrenze bei Hangendenstein ., ......................... . 
Mittersill (B 168)-Paß Thurn-Kitzbühel--,-St. Johann/Tirol (S 12) ......... . 
Golling (B 159)-Abtenau-B 166 ........... : .......................... .. 
Altenmarkt bei Radstadt (B 99)--;-Wagrain-St. Johann/Pongau (S 11) ...... . 
Bischofshofen (S 11)'-Saalfelden-Hochfilzen-St., Johann/Tirol (S 12) ...... . 
Mittersill (B 168)-Geriospaß-Zell/Ziller (B 169) ........................ . 
Niedernfritz (B 99)-Annaberg-Paß Gschütt-Gosau-Bad Goisern (B 145) .. 
Lend (S l1)-Hofgastein-Badgastcin-Böckstein/Bahnhof ................. . 
S 11-Mittersill (B 165) ............................................... . 
Straß (B 171)-Zell/Ziller-Mayrhofen-Dornauberg-Schlegeissperre-Staats-

grenze am Pfitscherjoch ..........................•................... 
Wörgl (B 171)-Hopfgarten-Gundhabing (S 42) ........................ . 
Staatsgrenze bei Kufstein-Wörgl-Rattenberg-Schwaz-Solbad Hall-Inns-

bruck-Telfs-Landeck-Pians (S 16) .................................. . 

0,5 I Solbad Hall (B 171)-Solbad Hall (A 12): ............ ; ................. .. 

Bundesrechnungs
abschluß 

1978 1979 

Ge- Voraus-
ändertes sichtliches 

Bau- Bau-
programm programm 

1980 1981 

Millionen Schilling 

29'492 
5'329 
0'015 
0'419 
4'537 
1'484 

22'537 
3'139 
2'196 

5'25G 
0'292 
7'223 

34'760 
5'177 

19'674 
31'689 
8'679 
6'318 

25'516 
10'285 

6'148 
1'548 

69'949 
8'114 

4'500 

2'807 

10'358 
10'760 

1'530 
2'349 
1'190 

22'512 

4'967 

4'623 
4'182 
2'552 

1'921 
28'905 
1'553 

10'931 
6'000 
5'976 

36'037 
i2'532 
18'508 

7'651 
4'850 

36'217 
7'326 

8'123 

10'000 
9'000 

1'000 

10'000 
0'250 
0'100 

10'000 

,35'000 

18'000 
5'000 
2'000 

18'000 
10'000 
15'000 
1'000 

9'000 
8'000 

9'000 

15'550 
11'200 

3'800 
1'500 
6'700 
4'500 

9'950 
3'000 

11'300 
0'500 
3'000 

7'000 

26'700 ' 
1'000 

17'800 
, 11'500 

2'100 
30'600 

6'000 
12'000 

1'522 
1'000 

1'308 
7'500 

10'660 
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(Fortsetzung) 

Straße 
Nr. Name der Straße 

B 171bl Tiroler Straße Abzweigung Völs. 
B 172 Walchsee Straße ............... . 

B 173 
B 174 
B 175 
B 176 
B 181 
B 182 
B 183 
B 184 
B 185 
B 186 
8.187 
B 188 

B 189 
B 190 

B 191 
B 192 
B 193 
B 197 
B 198 

B 199 
B 200 
B 201 
B 202 
B 203 
B 204 
B 205 
B 211 
B 212 
B213 
B 214 
B 215 
B 216 

Eiberg Straße ................. . 
Innsbrucker Straße ............ . 
Wildbichler Straße ............. . 
Kössener Straße ............... . 
Achensee Straße ............... . 
Brenner Straße ................ . 
Stubaital Straße ................ . 
Engadiner Straße .............. . 
Martinsbrucker Straße .......... . 
Ötztal Straße .................. . 
Ehrwalder Straße .............. . 
Silvretta Straße' ............... . 

Micminger Straße ............. . 
Vorarlberger Straße ........... . 

Liechtensteiner Straße ; ......... . 
Gargellener Straße ............. . 
Faschina Straße ............... . 
Arlberg Straße ................ . 
Lechtal Straße ................. . 

Tannheimer Straße ............ . 
Bregenzerwald Straße .......... . 
Kleinwalsertal Straße ........... . 
Schweizer Straße .............. . 
Rhein Straße .................. . 
Lustenauer Straße .............. . 
Hittisauer Straße ..... : ......... . 
Rohrauer Straße ............... . 
Bad Vöslauer Straße ........... . 
Tullnerfeld Straße ............. . 
Hohenberger Straße ........... . 
St. Leonharder Straße .......... . 
Weitental Straße .............. . 

Länge in 
km 

0,8 
22,6 

10,1 
3,0 

17,1 
21,5 
33,6 
36,4 
13,4 

2,8 
7,7 

49,5 
10,3 
64,1 

23,9 
62,5 

3,2 
15,4 
40,4 
20,2 
76,2 

22,8 
64,0 
25,2 
10,8 
16,8 

6,9 
17,2 
14,9 
21,6 

9,3 
13,8 
18,1 
19,2 

Verlauf der Bundesstraße 

Kranebitten (B 171)-Völs (A 12) ....................................... . 
Staatsgrenze bei Reit im Winkl-Kössen-Walchsee-Staatsgrenze auf Niedern-

dorfer Innbrücke .................................................... . 
Bocking (S 12)-Kufstein (B 171) ..................................... .. 
Innsbruck/Rumerhof (B 171)-Innsbruck/Höttingerau (B 171) ............... . 
Kufstein (B 171 )-Niederndorf-Staatsgrenze bei Wildbichl ................ . 
St. Johann/Tirol (S 12)"':"'Kössen (B 172)-Staatsgrenze bei Klobenstein ..... , 
Rotholz (B 171)-Achenkirch-Staatsgrenze am Achenpaß ................. . 
Innsbruck (B 174)-Steinach-Staatsgrenze am Brennerpaß ................ . 
Schönberg (B 182)-Neustift/Stubaital ................................... . 
Pfunds (S 15)-Staatsgrenze bei Schalk! .............................. : .. . 
Nauders (S 15)-Staatsgrenze bei Martinsbruck ... ' ....................... . 
Ötztal Bahnhof (B 171 )-Ötz-Sölden-Untergurgl/Mautstraße ............. . 
Lermoos (S 14)-Staatsgrenze bei Griesen ................................ I 
Pians (B 171)-Galtür/Mautstraße und Partenen/Mautstraße-Schruns-' 

Bludenz (S 16) ...................................................... , .. 
Telfs (B 171)-Nassereith (S 14) ........................................ . 
Bludenz (S 16)"':"'Feldkirch-Dornbirn-Bregenz-Staatsgrenze bei Unter-

hochsteg ........................................................... . 
Feldkirch (B 190)-Staatsgrenze bei Tisis .~ ............................... . 
St. Gallenkirch (B 188)-Staatsgrenze bei Klosters ........................ . 
Bludenz (B 190)-Ludesch-Damüls-Rehmen (B 200) .................... . 
St. Anton/Arlberg (S 16)-Arlberg-S 16 ................................ . 
Alpe Rauz (B 197)-Warth-Lechleiten-Elmen-Weißenbach/Lech-Reutte 

(S 14) .............................................................. . 
Weißenbach/Lech (B 198)-Tannheim-Staatsgrenze am Oberjoch .......... . 
Dornbirn (B 190)-Bezau-Schoppernau-Schröcken-Warth (B 198) ....... . 
Staatsgrenze bei Waiserschauz-Mittelberg-Schoppernau (B 200) ........... . 
Bregenz (B 190)-Staatsgrenze bei Höchst ..................... , ......... . 
Götzis (B 190)-Lustenau-Hard (B 202) ................................ . 
Dornbirn (B 190)-Lustenau (B 203)-Staatsgrenze auf Rheinbrücke ........ . 
Müselbach (B 200)-Hittisau-Staatsgrenze bei Aach ...................... . 
Bruck/Leitha (B 10)-Rohrau-Petronell (B 9) ............................ . 
Guntramsdorf (B 17)-Baden-Berndorf (B 18) .......................... . 
Tulin (B 19)-Staasdorf-Ried am Riederberg (B 1) ...................... . 
Freiland (B 20)-Hohenberg-Walkmühle (B 21) ......................... . 
Mank (B 29)-St. Leonhard/Forst-Matzleinsdorf (B 1) ................... . 
Weitenegg (B 3)-Würnsdorf (B 36) .................................... . 

Bundesrechnungs
abschluß 

1978 1979 

Ge- Voraus-
ändertes sichtliches 

Bau- Bau-
programm programm 

1980 1981 

Millionen Schilling 

0'166 

4'050 

3'117 

1'555 
32'857 

5'293 

14'403 

18'602 
0'400 

44'163 
0'086 

0'077 
12'163 

14'548 
7'202 

30'901 

7'288 

13'715 

4'752 

14'203 
4'890 

0'353 

0'064 

4'149 
2'331 

2'651 

0'015 

2'885 

13'874 

32'540 
0'641 

36'817 

0'625 
15'441 

24'783 
7'915 

29'944 

6'955 

26'797 

1'345 
0'554 
8'666 
2'979 

18'000 
0'550 

28'000 

20'000 

30'000 

50'000 

21'000 
6'000 

22'000 
0'000 

60'000 

9'000 

10'000 

4'000 
1'000 

6'952 
1'000 
7'000 
2'000 

4'000 

19'500 

31'815 
2'000 

2'000 

8'700 
10'000 

10'100 
7'000 

25'500 
1'000 

12'000 
1'000 
6'000 

2'155 

0'410 
9'800 

1'400 
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(Fortsetzung) 

Straße 
Nr, 

B 217 
B 218 
B 219 
B 220 
B 221 

B 222 

B223 

B 224 

B 225 

B 226 

B 301 
B 302 
B 303 

B 304 

B 305 
B306 
B 307 
B 308 
B 309 
B 310 
B311 

B 312 

Name der Straße 

Ottenschlager Straße ....... , ... . 
Langenloiser Straße· ........ " .. , 
Poysdorfer Straße ....... ,., .. ,. 
Gänserndorfer Straße ........ , .. . 
Wiener Gürtel Straße , ...... , .. . 

Wiener Vororte Straße ... , ..... 

Flötzersteig Straße ...... , ..... . 

Altmannsdorfer Straße ...... , .. . 

Wienerberg Straße ............ . 

Floridsdorfer Straße ............ . 

Ersatzstraße für 
MarchfeIder Schnellstraße ....... . 
Donaukanal Schnellstraße ....... . 
WaldviertIer Schnellstraße ...... . 

Eisenstädter Schnellstraße ...... . 

Badener Schnellstraße .......... . 
Semmering Schnellstraße ... , .. ,. 
Fürstenfelder Schnellstraße, .. , .. . 
Ennstal-Schnellstraße ... , ....... . 
Innviertler Schnellstraße ....... , . 
Braunauer Schnellstraße ........ . 
Pinzgauer Schnellstraße ........ . 

Loferer Schnellstraße ... , .. ,., ... 

Länge in 
km 

22,4 
9,6 

10,8 
18,2 
13,4 

16,6 

7,3 

5,7 

11,3 

4,0 

32,6 
7,2 

92,7 

46,0 

31,6 
58,3 
31,4 
67,9 
50,0 
35,7 
83,8 

65,6 

Verlauf der Bundesstraße 

Spitz/Donau (B 3)-Ottenschlag (B 36) """ .. ,'.', .................... , 
Krems (B 37)-Langenlois (B 34) , ... ' ........ '" .................... , .. 
Staatz (B 46)-Poysdorf (B 7) ................ , ........ , .... , ...... , .... . 
Gänserndorf (B 8):"""Raggendorf-Kollnbrunn (B 7) .............. , ........ . 
WienjGürtelbrücke (S 2)-Wien/Gürtel-Wien/Schlachthausgasse-Wien/ 

Stadionbrücke (S 2) ........ ,., ........................ ' ............ , .. 
Wien/Heiligen städter brücke (S 2)-Wien/Vorortelinie-Wien/Penzing-Wien/ 

Rosenhügel-Wicn/Altmannsdorfer Straße (A 2, B 224) ......... ,., ..... . 
Wien/Gürtel (B 221)~Wien/Ottakring-Wien/Flötzersteig-Wien/Hütteldorf 

(B 1) ....... " .. , .... , ..... , ... , ....... ,., ..•..... , .. " .... ".,., ... . 
Wien/Schönbrunn (B 1)-Wien/Grüner Berg-Wien/Altmannsdorf-Wien/ 

Neu Erlaa (B 17) ., ......... , ................. , ................ , ..... , 
Wien/Philadelphiabrücke (B 12)-Wien/Wienerbergstraße-Wien/Raxstraße-

Wien/Simmering (A 4) ....... , ...... "., ... , ..... ,'., ...... " ... ,., .. 
Wien/Gürtelbrücke (S 2, B 221)-Adalbert Stifter Straße-Floridsdorfer 

Brücke-Floridsorfer Hauptstaße-Wien/Prager Straße (S 2, B 3) ...... , .. 

Bundesstraßen B gemäß § 33, Abs, 5, BStG, 1971 
(Ersatzstraßen für Bundesstraßen S) 8) 

Wien/Essling (B 3)-Groß Enzersdorf-Engelhartstetten (B 49) ... , ....... . 
Wien/Donaukanalbrücke (A 20)-Donaukanal-Gürtelbrücke (B 221) ... , .. . 
Stockerau (B 3)-Groß Stelzendorf-Hollabrunn (B 2); Schöngrabern (B 2)-

Horn-Staatsgrenze bei Neunagelberg ............... , ....... , ......... . 
Neudorf bei Parndorf (6 10)-Eisenstadt (B 59); Sauerbrunn (B 53)-Wr, Neu-

stadt (B 17) .................... , .................. , . , .... , .... , .... , 
Alland (B l1)-Baden-Ebreichsdorf (B 16) . .' .... ,., .................. , .. 
Gloggnitz (B 17)-Semmering-St. Marein (B 116) ...... , ..... ; ......... . 
11z (B 65, B 66)-Fürstenfeld-Staatsgrenze bei Heiligenkreuz .. , .......... . 
Radstadt (B 99)-Schladming-Liezen (B 113) , ............ , ....... , ..... . 
Pramersdorf (B 137a)-Ried/1nnkreis-Staatsgrenze bei Braunau ........... . 
Friedburg (B 154)-Mattighofen-Braunau/1nn (B 309) .... , .............. . 
Bischofshofen (B 159, B 99)-Bruck/Glocknerstraße-ZeIl am See-Lofer 

(B 312) ............... ,., ... , ....... , .... , ....... , ................. ' 
Wörgl (B 171)-St. )ohann in Tirol-Lofer-Staatsgrenze bei Unken .... , .. 

I) Gemäß Verordnung des Bundesministeriums für Handel, Gewerbe und Industrie vom 13, Juli 1972,ZI. 190.329-II/1972 
(straßenpolizciliche Nummern). 

Bundesrechnungs
abschluß 

1978 1979 

Ge
ändertes 

Bau-

Voraus
sichtliches 

Bau-
programm/ programm 

1980 1981 

Millionen Schilling 

5'465 

5'762 
0'621 

13'224 

0'211 

7'141 

200'000 

7'916 

7'342 

2'893 
10'205 
4'163 
1'284 

42'396 
1'929 
0'095 

18'106 
1'985 

1'582 

0'882 
0'678 

20'495 

4'710 

3'422 

385'000 

26'534 
28'378 

4'815 

8'083 
2'273 
9'663 
8'443 

18'748 
0'398 
2'759 

15'887 
0'672 

7'000 

10'000 

50'000 

10'000 

20'000 

100'000 

25'000 
14'000 

6'000 

12'000 
8'000 

23'000 

15'000 
10'000 

20'500 
5'000 

6'000 

8'000 

195'000 

32'000 

5'360 
21'500 

7'480 

2'500 
1'500 
9'888 
1'000 

17'000 

12'500 

2'900 
4'000 
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(FortsetzUng) 

Straße 
Nr. 

B313 
B 314 
B 315 
B 316 
B 331 

B 332 
B 333 
B 335 
B 336 
B 337 
B 341 
B 342 

S 

S 2 

S 3 

S 4 
S 5 
S 6 
S 7 
S 8 
S 9 
S10 
S11 
S 12 
S13 
S 14 
S 15 

Name der Straße 

Seefelder Schnells traße ......... . 
Fernpaß Schnellstraße .......... . 
Reschen Schnellstraße .......... . 
Arlberg Schnellstraße .......... . 
Burgenland Schnellstraße ....... . 

Ödenburger Schnellstraße ...... . 
Kremser Schnellstraße .......... . 
Brucker Schnellstraße •......... '. 
Murtal Schnellstraße ........... . 
Steyrer Schnellstraße ........... . 
Salzburger Schnellstraße ......... . 
Paß Thurn Schnellstraße ....... . 

Marchfelder Schnellstraße" ..... ; . 

Donaukanal Schnellstraße ....... . 

Waldviertler Schnellstraße ...... . 

Eisenstädter Schnellstraße ...... . 
Badener Schnellstraße .......... . 
Semmering Schnellstraße ....... . 
Fürstenfelder Schnellstraße ...... . 
Ennstal Schnellstraße .......... . 
Innviertler Schnellstraße ........ . 
Braunauer Schnellstraße ........ . 
Pinzgauer Schnellstraße ........ . 
Loferer Schnellstraße., ......... . 
Seefelder Schnellstraße ......... . 
Fernpaß Schnellstraße .......... . 
Reschen Schnellstraße .......... . 

Länge in 
km 

19,4 
65,6 
37,8 
31,5 
48,4 

7/3 
22,6 
16,0 
42,7 
18,7 

7,6 
4,5 

39,9 

16,7 

130,2 

63,2 
26,4 

101,1 
27,0 
75,4 
41,3 
48,5 
87,6 
66,7 
22,9 
58,2 
49,0 

Verlauf der Bundesstraße 

Zirl (B 171)-Seefeld-Staatsgrenze bei Scharnitz ......................... . 
rmst (B 171)-Nassereith-Lermoos-Staatsgrenze bei Vils ................ . 
Landeck (B 171)-Staatsgrenze am Reschenpaß .......................... . 
Pians (B 171)-St. Anton/Arlberg (B 197); Langen (B 197)-Radin (S 16) .. . 
Eisenstadt(B 16, B 59 a)-Mattersburg-St. Martin (B 61); Oberpullendorf 

(B 61)-Lockenhaus (B 50) .......................................... . 
Eisenstadt (B 16)-Staatsgrenze bei Kling~nbach ......................... . 
St. Pölten(B l)-Mautern-Krems (B 3) ............................... . 
Peggau (B 67)-Bruck/Mur (B 116) ............................. " ...... . 
St. Michael (B 116)-Thalheim bei Judenburg (B 96) .................... . 
Enns (A 1)-Steyt (B 115) ................................•............ 
SalzburgjSüd (A 10)-SaIzburgjNonntal (B 1) ........................... . 
Gundhabing (B 170)-Kitzbühel (B 161) ................................ . 

Bundessw.ßen S (Bundesschnellsrraßen) 5) 7) 

Wien/Kaisermühlen CA 20, A 22, A 24)-Groß Enzersdorf-Staatsgrenze bei 
Schloßhöf ........................................................... . 

Wien/Prater (A 4, A 20)-Donaukanal-Wien/Floridsdorf (A 22)-Wienj 
Stammersdorf (A 5) ........ ' ......................................... . 

Korneuburg (A 21,A 22)-Stockerau-Hollabrunn-Horn-Staatsgrenze bei 
Neunagelberg ...................................................... . 

Parndorf (A4)-Eisenstadt (A 3, S 31)-Wiener Neustadt (A 2) ............ . 
Heiligenkreuz (A 21)-Ebreichsdorf (A 3) ............................... . 
Seebenstein. (A 2)-Semmering-BruckjMur-St. Michael bei Leoben (A 9) .. 
Hz (A 2)-Fürstenfeld-Staatsgrenze bei Heiligenkreuz ..................... . 
Altenmarktbei Rädstadt (A 10)-Radstadt-Schladming-Liezen (A 9) ..... . 
A 8-Ried/lnnkreis-Staatsgrenze bei Braunau/Inn .............. " " ....... . 
Salzburg (A l)-Mattighofen-Braunau/lnn (S 9) ......................... . 
Bischofshofen (A 10)-Bruck a. d. Großglocknerstraße-Lofer (S 12) ." ..... . 
Wörgl (A 12)-St. Johann/Tirol-Lofer-Staatsgrenze bei Unken ........... . 
Zirl (A 12)~Staatsgrenze bei Scharnitz .................................. . 
Imst (A 12)-Lermoos-Staatsgrenze bei Vils .............. " ...•.......... ' 
Landeck (A 12)-Staatsgrenze am Reschenpaß ............................ . 

7) Sofern Bundesstraßen S an Stelle von Bundesstraßen nach dem Bundesstraßengesetz. BGBI. Nr. 59/1948 in seiner 
zuletzt geltenden Fassung treten, gelten sie als Bundesstraßen B, bis sie durch Verordnung des Bundesministers für Bauten 
und Technik gemäß § 4 Bundesstraßengesetz 1971 auf die neue, die Voraussetzungen des § 2. Abs. I, Iit. b erfüllende Straßen
trasse umgelegt werden. 

Bundesrechnungs
abschluß 

1978 1979 

Ge
ändertes 

Bau-

Voraus
sichtliches 

Bau-
programm/ programm 

1980 1981 

Millionen Schilling 

0'400 
0'831 

20'252 
25'214 

5'564 

25'648 

7'914 

18'569 
33'755 

58'615 

0'740 

72'381 

0'047 
35'073 

0'435 

1'260 
11'187 

9'938 

4"375 

8'654-
1'479 
1'873 

43'881 

7.0'577 

29'921 
19'387 

183'894 

20'922 

133'481 

0'062 
77'823 

0"029 

19'000 

12'.0.0.0 

12i>00 

4'.000 
60'000 

63'000 

12'.0.00 
15'00.0 

300'000 

18'000 
42'00.0 

76'000 

85'000 

2'000 

10'769 
11'0.0.0 

0'90.0 
0'500 
4'136 

13'00.0 

35'000 

0'500 

31"4.00 
12'700 

67'6.00 

12"000 
12'5.00 

106'400 

73'500 
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(Fortsetzung) 

Straße 
Nr. 

S 16 
S 17 
S 30 
S 31 
S 32 
S 33 
S 34 
S 35 
S 36 
S 37 
S 38 
S 39 
S 40 
S 4i 
S 42 
S 43 

Name der Straße 

Arlberg Schnellstraße .......... . 
Liechtensteiner Schnellstraße .... . 
Kagraner Schnellstraße ......... . 
Burgenland Schnellstraße ....... . 
Ödenburger Schnellstraße ...... . 
Kremser Schnellstraße .......... . 
Traisental Schnellstraße ........ . 
Brucker Schn~llstraße .......... . 
Murtal Schnellstraße ........... . 
Steytet Schnellstraße ........... . 
Welser Schnellstraße ........... . 
Grazer Schnellstraße ........... . 
Lurnfelder Schnellstraße ........ . 
Salzburger Schnellstraße ........ . 
Paß Thurn Schnellstraße ....... . 
Wienerwald Schnellstraße ...... . 

Länge in 
km 

5S,7 
4,2 
1,7 

45,7 
9,1 

32,4 
17,0 
30,9 
41,2 
20,9 
20,S 
4,0 
7,9 
4,3 

14,0 
28,3 

Verlauf der Bundesstraße 

Pians hei Landeck CA 12)-Arlberg-Bludenz CA 14) .................... ;. 
Feldkirch (A 14)-Staatsgrenze bei Tisis ................................. . 
Wien/Kaisermühlen (A 20, A 21)-Kagran (B 3) ............... , ......... . 
Eisenstadt (S 4)-Mattersburg-St. Martin-Lockenhaus (B 55) ............. . 
Eisenstadt (A 3, S 4)-Staatsgrenze bei Klingenbach ..................... . 
St, Pölten (A 1)-Traismauer-Krems/Nord (B 35) ............•........ , .. 
St. Pölten (A 1)-Rotheau bei Traisen(B 20) ... ; ... : ..................... . 
Peggau (A 9)-Bruck/Mur (S 6) .. , • , , , , , , .. , . , , , . , , , , , , , . , ... , .. , , , . , , •. 
St, Michael bei Leoben(A 9)-Thalheim bei Judenburg .... , .. ", ........ . 
Enns (A l)-Steyr .',., .......................................... : ..... . 
Linz (A. 7)-Wcls ................................................. ' ..... . 
Graz (A 2)-Graz/Liebenau (B 67 a) .................................... . 
Lieserhofen (A 10)-Lcndorf (B 100) .................................... . 
Salzburg/Süd (A 10)-Salzburg/Nonntal (B 1) .......................... " . 
Going (S 12)-Kitzbühel (B 161) ........................................ . 
Korneuburg (A 21, A 22)-Donaubrückc-Klosterneuburg-Wiental CA '1) .. . 
Allgemeine Ausgaben ................................................. . 

Bundesstraßen (ausschließlich Autobahnen) (Summe) .. . 

Bundesrechnungs- Gc- Voraus-
abschluß ändertes sichtliches 

Bau- Bau-

1978' I 1979 programm programm 
1980 1981 

Millionen Schilling 

1'100 

59'114 88'649 60'000 104'800 
6'000 13'800 

23'515 105'640 77'000 177'000 

31'732 75'524 54'000 60'800 
12'647 25'280 30'000 30S'668 

3'000 

:: I : :1'~5~ I : 1:7'~oo. 8'000 

55'000 5'000 
591'5241 599'2131 599'010 620'998 

3,611'740 4,332'018 3,719'9.70 3.913'879 
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(Fortsetzung) 

Straße 
Nr, 

A 

A 2 

A 3 
A 4 

A 5 

A 7 
A 8 
A 9 

A 10 

A 12 
A 14 
A 15 
A 20 

A 21 

A22 

A 23 
A 25 

Name der Straße 

West Autobahn. , .... , , , , , , . , ... 

Süd Autobahn, , ......... , .... , , 

Südost Autobahn. , .......•..... 
Ost Autobahn ....... , , , . , ..... . 

Nord Autobahn ,. , , .. , ........ . 

Mühlkreis Autobahn , ...... , .. , , 
Innkreis Autobahn., ... , . , .. , . , , 
Pyhrn Autobahn .... ", ..... ,., 

Tauern Autobahn ............. . 

Inntal Autobahn, , , , ......... , . , 
Rheintal Autobahn , ... , ..... , .. 
Bodensee Autobahn .. "" ...... . 
Wiener Gürtel Autobahn ,,' ... . 

Wiener Außenring Autobahn .... 

Donauufer Autobahn ."., ..... . 

Autobahnverbilldung Wien Süd , , 
'unze! Autobahn . , , .. , ... , ... , , 

Länge in 
km 

301,0 

381,0 

47,9 
62,5 

68,0 

58,7 
75,3 

224,2 

181,4 

153,8 
61;1 
6,0 

19,7 

88,2 

20,6 

6,6 
20,0 

Verlauf der Bundesstraße 

Bundesstraßen A (Bundesautobahnen) 8) 

Wien/Gaudenzdorf (A 20)-Wien/ Auhof-St. Pölten-Linz/Freindorf-Sattledt 

Bunde.srechnungs
abschluß 

1978 1979 

Ge- Voraus-
ändertes sichtliches 

Bau- Bau-
programm programm 

1980 1981 

Millionen Schilling 

-Salzburg-Staatsgrenze am Walserberg ......... , .. " .......... ' ... ". 119'450 169'168 140'000 234'790 
Wien/Matzleinsdorf (A 20)-Wien/Inzersdorf-Wiener Neustadt-Wechsel

Hartberg-Graz-Pack-Klagenfurt-Villach-Staatsgrenze bei Arnoldstein. 807'788 1,051'498 950'000 1,168'360 
Wien/Landstraße (A 20)-Himberg-Ebreichsdorf-Eisenstadt (S 4) ......... 47'945 54'052- 122'000 167'984 
Wien/Prater (A 20)-Flughafen Schwechat-Parndorf-Staatsgrenze bei Nickels-

dorf ",'., ........ """., ....... ", .. ,., ............. " .. ,.,.".", 33'783 88'469 238'000 168'200 
Wien/Donaupark (A 20, A 22)-Wien/Stammersdorf-Mistelbach-Staatsgrenze 

bei Laa/Thaya ....... -............ , ... , . , , .............. , .. , .... , ... , . 
Linz/Freindorf (A l)-Staatsgrenze bei Freistadt , ............... , , , , , , . , , , . 255'742 187'648 92'000 42'500 
Sattledt (A 1, A 9)-Wels-Staatsgrenze bei Suben ,., .......... , . , .... , . . 25'708 86'610 128'000 139'620 
Sattledt (A 1, A 8)-Liezen-St, Michael bei Leoben-Graz-Staatsgrenze bei 

Spielfeld ............ , .. , ........ , ............................... , . , .. 213'272 122'629 190'000 192'200 
Salzburg (A l)-Altenmarkt bei Radstadt-Katschberg-Spittal/Drau-Villach 

(A 2) ...... , ............ ,.,' .. , ................ , .. , .. ", ........... . 
Staatsgrenze bei Kufstein-Innsbruck-Pians bei Landeck (S 16). , , , , , , , , ... . 
Staatsgrenze bei Hörbranz-Bregcnz-Feldkirch-Bludenz (S 16) , ... , ...... , 
Lauterach (A 14)-Staatsgrenze Höchst ................................. . 
Wien/Donaupark (A 5, A 22)-Wien/Gaudenzdorf (A 1)-Wien/Matzleinsdorf 

(A 2)-Wien/Landstraße (A 3)-Wien/Prater (A 4)-Wien/Kaiscrmühlen 

442'430 
148'065 
404'363 

(A 22, A 24) ...•........ , ... , ...... , ............ " ............ , .... I 125'775 
Steinhäusl (A l)-Vösendorf (A 2)-Kledering (A 3)-Wiel'!/Kaiserebersdorf 

CA 4)-Wien/Lobau (A 22)-Aderklaa (A 24)-Eibesbrunn (A 5)-Korneu-
burg (A 22) ... " .............. , ............. """ ............ , ... ,. 82'837 

529'207 
249'455 
635'219 

47'046 

148'705 

270'000 
280'000 
570'000 

170'000 

145'000 

143'900 
·215'100 
495'000 

239'900 

146'750 
Wien/Lobau (A 21)-Wien/Kaisermühlen (A 20, A24)-Wien/Donaupark . 

(A 5, A 20)-Langenzersdorf-Korneuburg ., ............. , . . . . . . . . . . . . 34'510 22'161 220'000 320'133 
Wien/lnzersdorf (A 2)-Wien/Arsenal (A 3) .. " .. , ............. ,.,.,."", 46'149 21'669 15'000 18'600 
Linz (A 1)-Wels (A 8) .............................................. ' 12'609 10'084 ".' ,... 
Allgemeine Ausgaben .... " ............................. ,.............. 338'706 448'820 509'728 493'210 

Autobahnen (Summe)." 3,139'132 3,872'440 4.039'728 4.096'247 
Gesamtsumme ... 6,750'872 8.204'458 7,759'698 7,700'126 

- -

8) Die Verrechnung erfolgt bei den Ansätzen 1/64333 und 1/64343. 
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Kapitel 64 - Titel 644/645 227 

Titel 644 Wasserbauverwaltung 
Personal- Sam-

lung von wasserwirtschaftlichen Fragen an den 
Einnahmen Grenzgewässern vom 7. Dezember 1967,BGBl. 

aufwand Summe 
'Mill, S 

1979 ';) , , , , , , 134'4 83"1 217"5 
1980 ';';) , , ' , , , 146'6 91'6 ,238'2 
1981 ';';) ...... 158'6 947 

Gebarung 1979 bis 1981 

Ausgaben 

Bundesstrombauamt 
Wasserbauten " , , , , , , , , , , , , , , 
Donau-Hochwasserschutz-

1979 *) 

169'3 
17"7 

Konkurrenz, ' ...... ,....... 9'5 
Zahlungen an die Donaukraft· 

werke A. Go.', .. , ....... ". 21'0 

253'3 

1980") 
Mill, S 

180'7 
18'0 

19"6 

19'9 

62'5 
66'3 
67"0 

1981") 

202'8 
18'0 

20'3 

12'2 -----..,----
Ausgaben (Summe) .. , 217'5 238'2 253'3 -----------------

Einnahmen 

Bundesstrombauamt 31'8 31'8 
Wasserbauten , , ........... , ., 25'0 34'5 35'2 --------

Einnahmen (Summe)... 62'5 66'3 67'0 
--------

Unterschiede der Gebarung 

Die Steigerung des Personalaufwandes beruht 
auf der Vorsorge für die Bezugsregelung für 
Bundesbedienstete, Vorrückurtgen und der
gleichen. 

Bei den Wasserbauten und für die Donau
Hochwasserschutz~Konkurrenz sind Mittel aus 
dem Katastrophenfonds für die Behebung von 
Hochwassersmäden und für vorbeugende Maß
nahmen v.Qr'ge~ehen. 

Paragraph 6440 Bundesstrombauamt und 6442 
Wasserbauten 

Dem Bundesstrombauamt obliegen die Erhal
tungsarbeiten an den bestehenden Regulierungs
bauten und die Durchführung der notwendigen 
Wasserbaumaßnahmen zur klaglosen Aufremt
erhaltung der Schiffahrt und der unsmädlimen 
Abfuhr der Wässer und des Eises ,auf der ge
samten österreimismen Donau- und Marmstrecke 
und einem Teil der Thaya. 

Hiefür stehen die Strombauleitungen in 
Aschach, Linz, Grein, Ybbs, Krems, Greifenstein, 
Wien, Bad Deutsm-Altenburg und die March
bauleitung sowie die Betriebsbauleitung zur Ver
fügung. 

Die Bauarbeiten an den Grenzstrecken der 
Donau, Marm und Thaya (von km 0'0 bis 19'4) 
werden auf Grund des Vertrages zwismen der 
Republik österreim und der Tsmemoslowaki
sehen Soziali'stismen Republik üher die Rege-

*) Erfolg. 
**) Bundesvoranschlag. 

Nr, 106/1970, ausgeführt, 

Ansatz 1/64437 und 1/64447 Donau-Hoch
wasscrschutz-Konkurrenz 

Das Bundesstrombauamt ist geschäftsführende 
Stelle der Don a u hoc h was s e r s c hut z
K 0 n kur ren z entsprechend dem Bundes
gesetz vom 16. Dezember 1927, BGBL Nr. 372, 
und dem BundesgeSetz vom 15. Juni 1934, BGBL 
Nr. 95/II (siehe auch BGBL Nr. 367/1973). 

Der Bauaufwand der Donau-Hod1wasser
sd1Utz-Konkurrenz umfaßt Arbeiten an den 
Donau-Hochwasserschutzanlagen im Bereich vom 
Raum Krems bis zur Marchmündung und 
Erhaltungsarbeitenam, Wiener Donaukanal ein
schließlich der Instandhaltung der Wehr- und 
Schleusenanlagen. 

Titel 645 Bundesgebäudeverwaltung 
Personal- Sam" Einnahmen 

aufwand Summe 
Mill.'S 

1979 ,:.) 

1980 **) 
1981 **) 

480'4 
526'0 
564'0 

66"0 

73'3 
77'1 

Gebarung 1979 bis 1981 

Au,gaben 
1979~) 

Dienststellen der Bundesgebäu-
deverwaltung ...... " . , ..... 522"4 

Tiergarten Schönbrunn ....... 24'0 
Kongreßzentrumin der Wieder 

Hofburg, .............. , .. 

Ausgaben (Summe) ... 546'4 

Einnahmen 

Dienststellen der Bundesgebäu-' 
deverwaltung ........ , .. , .. 35'8 

Tiergarten Schön brunn ..... " 10'0 
Kongreßzentrum in der Wiener 

Hofburg, .. , ........ , .... , 

Einnahmen (Summe) ... 45'8 

Gebarung 

546'4 
599'3 
641'1 

1980·') 
MiU. S 

569'0 
27'0 

3'3 

599'3 

22'1 
11'5 

3'9 

37'5 

45'8 
37'5 
54'0 

1981") 

608'7 
26'6 

3'8 

641'1 

38'1 
11'5 

4'4 

54'0 

Unter diesem Titel wird der Aufwand für die 
Dienststellen der Bundesgebäudeverwaltungen I 
und II, für die betriebsähnlime Einri91tung Tier
garten Schönlbru.nn sowie für das Kongreß'Zen
trum in der Wiener Hofhurg veranschlagt. 

Unterschiede der Gebarung 

Die Steigerung des Personalaufwandes beruht 
auf der Vorsorge für die Bezugsregelung für 
Bundesbedienstete, Vorrüekungen u. dgl. 

*) Erfolg. ' 
**) Bundesvoranschlag. 
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228 Kapitel 64 -- Titel 645/646 

Paragraph' 6450 'Dienststellen der Bundesge
bäudeverwaltung 

Dienststellen der Bundesgebäudeverwaltung I 
sind in Wien die Bundesgebäudeverwaltung I 
Wien, die Burghauptmannschaft, die Schloß
hauptmannschaft Schönbrunn und in Innsbruck 
die SchloßverwaItung zu' Innsbruck und Ambras. 

Dienststellen der Bundesgebäudeverwaltung II 
sind in Wien die Bundesgebäudeverwaltung 11 
Wien für Wien, Niederösterreich 'und Burgen
land, in den übrigen Bundesländern die Bundes
gebäudeverwaltungen 11 Linz, Salzburg, Inns
bruck, Klagenfurt und Graz. 

Paragraph 6451 Tiergarten Schönbrunn, (be
triebsähnliche Einrichtung) 

Der Tiet"ßarten Schönbrunn beherhergtderzeit 
etwa 4500 Tiere verschiedenster Gattungen. Im 
Jahre 1979 wurden 305 Jungtiere geboren, aus 
deren Verkaufserlös ein Teil der Kosten für Tier
ankäufe hedeckt werden ~ann(zweckgebundene 
Gebarung). Dies und eine sparsame Bewirtschaf
tung (z. B. Selbstaufbringung von Rauhfutter, 
Kleintierzucht usw.) ermöglichen es, ohne Erhö
hung des Sachaufwandes das Auslangen zu 
finden. 

Im Jahre 1979 besuchten rund 725.000 Per
sonen den Tiergarten. 

Paragraph 6452 Kongreßzentruin in der Wie
ner Hofburg 

Der diesbezügliche Sachaufwand war bis 1979 
beim Sachaufwand der Dienststellen der Bundes
gebäudeverwaltung (6450) mitveranschlagt. 

Titel 646 Bundesgebäudeverwaltung (Liegen
schaftsverwaltung) 

Personal· Sach· Einnahmen 
aufwand Summe 

MilL S 
1979 ,,) 
19S0'f':') , 
1981 "*) 

25'S 
30';-
30'9 

549'S 
5507 
626'S 

Gebafung 1979 bis 1981 
1979*) 

Betriebskosten und Hauserfor-
dernisse . ,', ,. , . , .. , ... , . , ,. 306'2 

Liegenschaftserwerb "".,,:., 265-6 
überweisungen an die Länder' 

gemäß § 1(3) FAG 1979 ... , 3'8 

Summe.,. 575'6 

Unterschiede der Gebarung 

575'6 
58i'4 
6577 

1980 ") 
Mill. s' 

308'7 
263'3 

9'4 

581'4 

152'9 
145'6 
160'6 

1981") 

312'6 
336;4 

8'7 

657'7 

Die höhere Dotierung der Betri.ebskosten und 
Hauserfordernisse (Paragraph 6460) gegenüber 
dem Vorjahr ist vor allem auf die allgemeinen 

*)Erfolg, 
**) Bundesvoranschlag. 

Preiserhöhungen zurÜckzuführen. Nicht zuletzt 
steigt der Aufwand aber auch durch die Fertig
stellung von weiteren Gebäuden (Neubauten). 

VerwaltungsdienststelJen 

Dit~ Liegenschaftsverwaltung der Bundes
gebäudeverwaltung I wird von 31 Gebäudever
waltungsdienststellen wahrgenommen. 

Hievon sind 23 Bundesdienststellen und 8 im 
Wege der Auftragsverwaltung tätige Kmter der 
Landesregierung. 

Bundesdienststellen sind: 

Die Bundesgebäudeverwaltung I Wien, die 
Burghauptmannschaft in Wien, die Schloßhaupt
mannschaft Schönbrunn, die Schloß verwaltung 
Innsbruck und Ambras, die sieben Finanzlanl:les
direktionen, die vier Oberlandesgerichtspräsidien 
und acht Landesschulräte (ohne Wien). 

Die Liegenschaftsverwaltung der Bundes
gebäudeverwaltung II wird von den beim Para
graph 6450 genannten Dienststellen der Bundes
gebäudeverwaltung II wahrgenommen. 

Aufgaben 

Der Bundesgebätud:everwaltung (Bundes,gebäu
deV'erwaltung I und Bundesgebäudeverwaltung 
II) obliegt unt:er anderem die' V,erwaltung und 
h<liutechnische Betreuung von rund 4000 staat
lichen Zwecken dienenden Liegensch:ahen; dazu 
kommen noch zahlreiche Objekte, die von der 
Bwn:desgebäuaeverwaltung' nur baulich zu be
treuen sind. 

Für die von ihr verwalteten Liegenschaften 
trägt die Bundesgebäudeverwaltung neben 
allen sogenannten "Hauserfordernissen" , alle 
Betriebskosten, WIe Grundsteuern, Gebühren 
für Wasserverbrauch, Müllabfuhr,' Rauchfang
kehrer, Rattenvertilgung usw. Den Aus
gaben für die "Betriebskosten und Hauserfor
dernisse" und für die sonst auslaufenden Kosten 
der baulichen Erhaltung derObjekte stehen natur
gemäß nur relativ geringe Einnahmen aus Miet
und Pachtzinsen gegenüber. 

Die über das ganze Bundesgebiet erstreckte 
bauliche Betreuung, deren Aufwendungen 
bei Titel 647 veranschlagt werden, umfaßt alle 
Regierungsgebäude, alle Universitätsgebäude und 
alle Gebäude für allgemeinbildende und berufs
bildende höhere Schulen, ferner alle sonstigen 
Amts- und Anstaltsgebäude der Unterrichtsver
waltung einschließlich aller bundeseigenen Museal
und Institutsbaulichkeiten, die vielfach aus 
kunst- oder allgemeinhistorischen Momenten 
unter Denkmalschutz stehenden Baulichkeiten 
und bundeseigenen Baudenkmäler der ehemali
gen Hofhaltungen in Wien und Innsbruck, alle 
Gerichtsgebäude, Anstalten und Gefängnisse der 
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Justizverwaltung, ferner alle ,Bauten der Finanz
verwaltung einschließlich der Zollgebäude bis zu 
den entferntesten alpinen Höhenstützpunkten an 
den 'Grenzen, die Bauten, Ubikationen und An
la,gen Ider Exekutive und des Bundesheeres in 
ganz österDeich, eine Reihe 'von bundeseigenen 
ß.eamtenwohnhäusern und Beamtensiedlungen, 
alle Ameits- und Invalidenämter ,und alle An
lagen und Bauten der Bundestheaterverwaltung 
und der Bundessportverwa:ltung u. a. m. 

Die Bauten der beiden zuletzt genannten Ver
waltungen sowie die baulichen Herstellungen am 
Parlamentsgebäude belasten allerdings nicht das 
Kapitel 64, sondern die Kapitel 02, 12 bzw. 71. 
Ebenso besorgt die Bundesgebäudeverwahung 
auch die Bauleitung der Bundesbetr,iebe öster
reichische Staatsdruckerei und österreichisches 
Branntweinmonopol nicht zu Lasten der Bauan
sätze des hier erläuterten Kapitels 64, sondern auf 
Rechnung dieser Bundesbetriebe. 

Grundlagen 
für die Liegenschaftsverwaltung 

Bundesgesetz vom 11. Juli 1973, BGBL Nr. 389 
(Bundesministeriengesetz 1973). 

Neben dem Aufwand für den Erwerb von Lie
,g,enschalten sind bei diesen Ansätzen auch noch 
Freimachungskosten für angekaufte Liegenschaf
t~n venanschlagt. 

Unter dem Ansatz 1/64698 werden 9 v. H. 
der Kosten für Liegenschaftsankäufe veranschlagt, 
welche gemäß § 1 Abs. 3 Finanzausgleichsgesetz 
(FAG) 1979 Iden Ländern als Abgeltung für die 
Projektierungs-, Bauleitungs- und Bauführuhgs
ausgaben zustehen. 

Zuständigkeit 

Die Zuständigkeit des Bundesministeriums für 
Bauten und Technik für Liegenschaftsankäufe 
gründet sich nach dem Bundesministeriengesetz, 
BGBL Nr. 389/1973. 

Titel' 647 Bundesgebäudeverwaltung (Hochbau) 
Sachaufwand Einnahmen 

MilI.S 

1,979 ,,) .................. 1.155'9 1'2 

1980 *,,) .................. 1.176'3 0'9 

1981*"') . ....... ", .......... 4.2077 30'0 

"Grundzüge der Bundesgebäudeverwaltung" 
(Ministerratsbeschluß), Zl. 121.185/R aus 1932 des Gebarung 
Bundesministeriums für Handel und Verkehr. Die Prüfung, ob eine bestimmte Baumaßnahme 

"Dienstvorschrift für die Gebäudeverwalter 
der Bundesgebäudeverwaltung", Zl. 121.185/R aus 
1932 des Bundesministeriums für Handel und 
Verkehr. 

Verordnung des Bundesministers für Bauten 
und Technik vom 19. Oktober 1967, BGBI 
Nr. 344, mit der die Besorgung von Geschäften 
der Verwaltung bundeseigener Liegenschaften 
und des staatlichen Hochbaues dem Landeshaupt
mann übertragen wird. 

!..iegenschaftsankauf und 
i.iegenschaftserwerbung im Tauschwege 

noch zur "wertvermehrenden Instandsetzung" 
oder bereits zu "Neu-, Zu-, Auf- und Umbau
ten" zu rechnen ,ist, hat in der Vergangenheit 
mehrmals zu Entscheidungen geführt, die in 
späterer Folge dann vom Rechnungshof nicht 
geteilt worden sind. Da eine zweifelsfreie Zuord
nung oft auch kaum möglich ist, wurde vom 
Rechnungshof schließlich angeregt, von, einer 
gesonderten Veranschlagung hier abzugehen. Die
ser Anregung folgend, werden 1981 erstmals 
die Kosten aller von der Bundesgebäudeverwal
tung durchgeführten Baumaßnahmen ("Gebäude
erhaltung" und "Neu-, Zu-, Auf- und Umbau
ten") gemeinsam beim Titel 647 veranschlagt 
und wird der Titel 648 aufgelassen. Die Ver an

Die Erfordernisse für den Erwerb von Liegen- schlagung des Bundeshochbaues gliedert sich nun
schaften für Zwecke der Hoheitsverwaltung sind, mehr wie der sonstige Bundesvoranschlag in 
sofern sie nicht bei anderen finanzgesetzliche'n, "Aufwendungen" und "Anlagen",wobei die bis
Ansätzen vorgesehen sind, bei den Ansätzen herige "Laufende Instandhaltung" bei den Auf-
6461 bis 6469 zusammengefaßt. wendungen (1/647.8) und die bisherige "Wert

vermehrende Instandsetzung" und die Neubau
ten bei den Anlagen (1/647.3) diese lediglich in 
Vorhaben unter 20 Millionen Schilling Gesamt
kosten und in die namentlich genannten Vor
haben veranschlagt werden. Weiters werden ab 
1981 die Schulen der Unterrichtsverwaltung und 
die Schulen der Wissenschaftsverwaltung unter 
gesonderten Paragraphen veranschlagt; die Bau
maßnahmen für Einmietungen der Bundesdienst-

Nur für den Erwerb von Liegenschaften 
für ,die österrteichischen Vertretungsbehörden im 
AusLand, von spezifisch militär.isch sowie land
und forstwirtschaftlich genutzten Liegenschaften 
und von Liegenschaften für die Flugsicherung, 
sowie für die Bundesstr:aßenverwaltung (ein-
5chließlich für Auwbahnzwecke) ist bei Kapitel 
20, 40, 60 und 65 bzw. Titel 64~/643 vOl'~esorgt 
(1981: 801' 3, 1980: 809' 5 Millionen Schilling). 
Der ErfoIg 1979 betrug 878'8 Millionen Schil
ling. 

*) Erfolg. 
*") Bundesvoranschlag. 
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stellen werde~, wie es vor dem Jahre 1968 
der Fall war,' hingegen wieder beim ressort
mäßig zuständigen Aufwendungen mitveran
schlag~. 

Unterschiede der GebarLing 

Die Ausgahena:nsätze für die Gebäudeerhal
tunlg und den Neubau wurden gegenüber dem 
Jahre 1980 teilweise erhöht, wobei jedoch eine 
gewisse Verschiebung vom "Neubau" zur "lau
fenden Instandhaltung" erfolgte. 

Im Konjunkturausgleich-Voranschlag ist als 
Stabilisierungsquote ein Betrag von 800 Millionen 
Schilling vorgesehen, welcher sich auf fast alle 
Instandhaltungs- und Neubauansätze bezieht und 
bei Wirksamwerden derselben oder eine Teiles 
hievon eine intensivere Obsorge für die Gebäude 
ermöglichen wird. 

Hievon entfallen auf den Schulbau 425 Millio
nen Schilling, auf Verwaltungsgebäude 100 Mil
lionen Schilling, auf Bauten für die Landesver
teidigung 80 Millionen Schilling, auf Justizan
stalten 25 Millionen Schilling und auf die übri
gen Vorhaben und auf die Zahlungen gemäß 
Finanzausgleichsgesetz zusammen 170 Millionen 
Schilling. 

Bautechnische Betreuung 

Die haJUtechnische Betreuun,g wlr.cl im Rahmen 
der Bundesgebäud'everW'altung I von der BUl1-

desgebäudev'erwaltung I Wien, der Bur.ghaupt
mannschaft in Wi,en, der Schloßhauptlmann
schaft Schönlbrunn und der Schloßvlerwaltung 
Inmbruck und Ambras für die in ,ihrien Verwal
tungsbereich fallen,clen B,undeSigebäude wahrge-
nommen. 

Paragraph 6471 SdlUlen der Unterrichtsver
waltung 

Der veranschlagte Betrag ist für die Gebäude
erhaltung und den Neubau der Schulen der 
Unterrichtsverwaltung vorgesehen, dies sind: 

A. All gern ein b il cl end e Sc h u 1 e n: 
AHgemein bildende höhere Schulen (Gymnasien, 

Realgymnasien und ihre Sonderformen, Höhere 
Internatsschulen [Bundeserziehungsanstalten ]), 
Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung sowie 
Pädagogische Akademien mit ihren Nebenein
richtungen, Pädagogische Institute usw. sowie 
alle' Einrichtungen und Anstalten, die Zwecken 
der vorstehend genannten Schultypen dienen 
(z. B. Bundesschullandheime, Bundeskonvikte); 
das Bundes-Blindenerziehungsinstitut Wien und 
das Bundes-Taubstummeninstitut Wien. 

B. Be ruf s b i 1 den deS c h u 1 e n: 
Berufsbildende höhere Schulen (Höhere Techni
sche und Gewerbliche Lehranstalten, Handels
akademien, Höhere Lehranstalten für wirt
schaftliche Frauenberufe sowie die jeweils zuge
hörigen Sonderformen); Berufsbildende mittlere 
Schulen (Fachschulen und Handelsschulen sowie 
ihre Sonderformen); die Bundes-Berufschule für 
Uhrmacher Karlstein; alle Einrichtungen und 
Anstalten, die Zwecken der vorstehend genann
ten Schultypen dienen, wie berufspädagogische 
Institute, Bundeskonvikte, Versuchsanstalten 
usw. 

Paragraph 6472 Schulen der Wissenschaftsver- . 
waltung 

Unter diesem Paragraph wird erstmals die 
Gebäudeerhaltung und der Neubau der Schulen 

Die imter der Landesregierungen (ohne Wien) der Wissenschaftsverwaltung gesondert von dem 
betreuen bautechnisch die Bundesgebäude ihres der Unterrichtsverwahung veranschlagt. Es sind 
Verwaltungs bereiches und diejenigen Bundes-· dies: 
gebäude, welche im jeweiligen Bundesland von Universitäten, Kunsthochschulen, wissenschaft
einer Finanzlandesdirektion,. einem Oberlandes- liche Anstalten, Studienbibliotheken sowie Ein
gerichtspräsidium (einschließlich der nicht ver- richtungen und Anstalten, die zur Förderung 
walteten Strafanstalten) oder einem Landesschul- von Hochschulaufgaben bestimmt sind. 
rat verwaltet werden. 

Die bautechnische Betreuung der Bundes
gebäude im Rahmen der Bundesgebäudeverwal
tung II wil-d von den beim Ansatz 645 genann-' 
ten Dienststellen der Bundesgebäudeverwaltung II 
wahrgenommen. . 

Aufgaben 

Paragraph 6470 überweisungen an die Länder 
gemäß § 1 Abs. 3 F AG 1979 

Unter diesem Paragraph werden 9 v. H. des 
endgültigen Bauaufwandes veranschlagt, welche 
gemäß § 1 Abs. 3 Finanzausgleichsgesetz (FAG) 
1979 den LäDld,ern alls Ahgclturug fur d1e P,ro}ek
tierungs-, Bauleitungs- und Bauführungsaufgaben 
zustehen. 

Paragraph 6473 Bauten für die Landesverteidi
gung 

Die Ausgaben betreffend die Erhaltung der 
militärischen Objekte und Anlagen, Zweckadap
tierungen an denselben und die Errichtung neuer 
militärischer Objekte, wie z. B. Kasernen, Ver
pflegsanstalten, Sanitäts anstalten, Radarstationen 
mit militärischen Wohnbauten. 

Paragraph 6474 Land- und forstwirtschaftliche 
Schulen und Anstalten 

Bei diesem Paragraph werden die Baukosten 
für land- und forstwirtschaftliche Schulen und 
Ausbildungsstätten, Versuchs- und Prüf anstalten 
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sowie Bundesgüter (bisher 6484) sowie erstmals 
auch getrennt von den' "Sonstigen Bundesgebäu
den" (6475) deren Instandsetzung mit Instand
haltung veranschlagt, 

Paragraph 6475 Sonstige Bundesgebäude 

Hier werden die für die Erhaltung und für 

Die Einnahmen des Bundesamtes für Eich
und Vermessungswesen sind gegenüber dem Vor
jahre auf Grund der gesteigerten Tätigkeit sowie 
einer Erhöhung der Eichgebühren ab dem Jahre 
1981 höher eingesetzt, 

Im einzelnen ist zu bemerken: 

den Neubau notwendigen Ausgabenbeträge für Paragraph 6490 Einrichtungen des Eichwesens 
alle Bundesgebäude veranschlagt, die nicht bei 
einem anderen Paragraphen des Titels 647 ange- Aufgaben 
führt sind, außer dem Bedarf für die Amts- Die öffentlichkeit hat das Recht zu verlangen, 
und Dienstwohngebäude und die Bundesanstal- daß im amtlichen und im rechtsgeschäftlichen 
ten, z, B, auch der für die Gebäudeerhaltung von Verkehr, im Gesundheits-, Sicherheits- und Ver
Museen, 'Schlössern, Palais und ähnlich kulturell kehrswesen nur richtige Meßgeräte ver
wertvollen Gebäuden, der 1980 noch bei 6472 wendet werden, Das Maß- und Eichgesetz 
veranschlagt war, schafft die Grundlagen zur Erfüllung dieser For-

derung; die Gruppe Eichwesen des Bundesamtes 
für Eich- und Vermessungswesen ist beauftragt, 

Paragraph 6478 Bundesversuchs
schungsanstalt Arsenal 

und For- für Ordnung im Maß- und Eichwesen und damit 
für die Sduffung der nötigen Vertrauensgrund

Der veranschlagte Betrag ist für den Ausbau, 
die Instandsetzung und laufende Instandhaltung 
der Bundesversuchs- und Forschungsanstalt 
Arsenal bestimmt, 

Titel 649 Bundesamt für Eich- und Vermes-
sungswesen 

Personal- Sach- Einnahmen 
aufwand Summe 

Mill, S 

1979 >,) 413'1 123'0 536'1 139'8 
1.980 *>,) 435'8 111'5 547'3 1257 
1981 ~->,) "', 466'6 115'3 581'9 1457 

Gebarung 1979 bis 1981 

Die Gebarung 1979 bis 1981 zeigt folgendes 
Bild: 

Ausgaben 
1979 .) 1980 ") 1981 ") 

Mill. S 

Einrichtungen des Eichwesens . 80'S 86'3 92'1 
Einrichtungen des Vermessungs-

wesens """""."""", 455"6 461'0 489'8 

Ausgaben (Summe), .. 536·1 547'3 581'9 

Einnahmen 

Einrichtungen des Eichwesens . 90·4 85'0 102·0 
Einrichtungen des Vermessungs-

wesens .... , .... , ......... , ' 49'4 40'7 43'7 
Einnahmen (Summe) ... 139'8 125'7 145'7 

Unterschiede der Gebarung 

Die Steigerung des Personalaufwandes ist auf 
die Vorsorge für die fälligen Vorrückungen und 
Beförderungen sowie für die Bezugsregelung für 
Bundesbedienstete zurückzuführen, 

*) Erfolg, 
*>') Bundesvoranschlag. 

b.ge für das Funktionieren der Gesamtwirtschaft 
Osterreichs zu sorgen, 

Der Gruppe Eichwesen obliegt es daher: 

1. die Etalons für die gesetzlichen Maßeinheiten 
aufzubewahren und für ihren Anschluß an die 
internationalen Etalons zu sorgen sowie die ein
schlägigen Darstellungsverfahren festzulegen; 

2, verbindliche V erfahrensvorschriften, Werte 
des spektralen Hellempfindlichkeitsgrades für 
Lichtmessungen, Normspektralwerte für Farb
messungen und Bewertungsfunktionen für ob
jektive Schallpegelmessungen samt dem Bezugs
wert entsprechend dem Stand der Meßtechnik 
durch Verordnung festzulegen;, 

3, für die eichpflichtigen Meßgerätegattungen 
die Eichvorschriften und die Eichanweisungen 
auszuarbeiten und zu erlassen und im "Amtsblatt 
für das Eichwesen" kundzumachen, 

4, neue Meßgerätebauarten zur Eichung zu
zuhssen; 

5, Meßgeräte zu eichen; 

6. die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmun
gendurch eichpolizeiliche Revisionen zu über
wachen; 

7, im Rahmen des physikalisch-technisd1en 
Prüfungs dienstes Meßgeräte zu prüfen, zu be
glaubigen sowie entsprechende Untersuchungen 
durchzuführen und die Meßtechnik durch wissen
schaftliche Arbeiten zu fördern; desgleichen, die 
Prüf- und Beglaubigungsvorschriften für Meß-_ 
geräte zu erlassen; 

8, die Eichämter österreichs einheitlich auszu
rüsten sowie die Normalgeräte der Eichämter 
und der Abfertigungsstellen zu prüfen und zu 
beglaubigen, 
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Organisation 

Die Gruppe Eichwesen gliedert sich in vier 
Abteilungen, die im bundeseigenen Gebäude, 
Wien 16, Arltgasse 35, untergebracht sind. 

Die Abteilung "Technisch-administrative An
gelegenheiten" besorgt iIlsbesondere die Aus~ 
rüstung und überwachung der Eichämter in den 
Bundesländern im Wege der drei· Inspektoren 
der Eichaufsichtsbezirke 17); es gibt derzeit 
14 Stammeichämter und 49 Nebeneichämter (ein
schließlich Faßeichstellen). Ferner stehen 4 "fahr
bare Eichämter", d. s. Sattelschlepper mit An
hänger, in denen die Meßgeräte eines Eichamtes 
eingebaut sind, fUr Eichungen zur Verfügung. 

Die Tätigkeiten der übrigen Abteilungen der 
Gruppe Eichwesen, u. zw. "Allgemeines Meß
wesen", "Elektrisches Meßwesen" und "Indu
strielles Meßwesen" sind im wesentlichen in den 
Erläuterungen zum Bundesfinanzgesetz 1964, 
Seite 218, näher beschrieben. 

Gesetzliche -Grundlagen 18) 

Die Gruppe "Kataster, Grundlagenvermessung, 
Staatsgrenzen" gliedert sich in acht Abteilun
gen, außerdem unterstehen ihr vier Vermessungs~ 
inspektoren mit dem Sitz in Wien, Linz, Graz 
und Innsbruck, denen die Aufsicht über die 68 
n~chgeordneten Vermessungs ämter und die vi.er 
Katasterdienststellen für agrarische Operationen 
obliegt. 

Die Gruppe "Landesaufnahme" umfaßt sechs 
Abteilungen. 

Die Dienststellen in Wien sind untergebracht: 

Wien 18, Schopenhauerstraße 32, 
Wien 1, Bellariastraße 8, 

Wien 3, Hetzgasse 2, 

Wien 3, Vordere Zollamtsstraße 3, 

Wien 12, Viveno!gasse53, 

Wien 13, Fasangartengasse 101, Obj. V und VII, 

Wien 20, Gasteigergasse 2-4, 

Wien 3, Hintere Zollamtsstraße 4. 

Maß- und Eichgesetz, BGBl. Nr. 152/1950 in der Aufgaben 
Fassung BGBl. Nr. 174/1973; . 

Verordnung über den Sitz der Eichämter und 
den Umfang ihrer fachlichen Befugnisse, BGBl. 
Nr. 735/1974 in der Fassung BGBL Nr. 216/ 
1977; 

Eich-Zulassungsordnung, BGBl. Nr. 162/1953; 

Eich'stempelverordnung, BGBl. Nr. 239/1950; 

Bichgebührenvero~dnung 1978, BGBl. Nr. 355; 

Schankgefäßeverordnung, BGBl. Nr. 122/1953 in 
der Fassung des BGBl. Nr. 139/1958 und des 
BGBl. Nr. 296/1961; 

Flaschenverord~ung, BGBl. Nr. 182/1968; 

Verordnung betreffend eichpflichtige Meßgeräte; 
die nur geeicht in den Handel gebracht werden 
dürfen, BGBl. Nr. 47/1953. 

Paragraph 6491 Einrichtungen des Vermessungs
wesens 

Organisation 

Unter diesem Ansatz wird der Aufwand des 
Bundesamtes für .Eich- .und Vermessungswesen 
für die Gruppe "Kataster, Grundlagenvermesc 
sung, Staats grenzen" und die Gruppe "Landes
aufnahme" veranschlagt. 

17) Näheres über den Bereich dieser Aufsichtsbezirke 
siehe Erläuterungen zum Bundesfinanzgesetz 1961, 
Seite 182. 

18) Siehe auch das "übereinkommen über die Grün
dung einer internationalen Organisation für das ge
setzliche Meßwesen (Eichwesen)", BGBI. Nr. 171/1958 
in der Fassung BGBL Nr. 346J1968. 

Gruppe "Kataster, Grundlagenvermessung, 
Staatsgrenzen" 

Die von den Dienststellen der Gruppe ,,Kata
ster, Grundlagenvermessung, Staatsgrenzen" 
und den nachgeordneten Vermessungsämtern aus
zuführenden Arbeiten dienen der Schaffung und 
Erhaltung von technischen Unterlagen für die 
versc4iedensten Zweige. technisch-wirtschaftlicher 
Planungen - z. B. für den Ausbau und die 
Regulierung von Straßen- undWasserbauanlagen, 
für die Errichtung von Wasserkraftwerken und 
Maßnahmen im Zuge der ·Bodenreform -, im 
besonderen aber zur Erfüllung der durch das 
Vermessungsgesetz auferlegten Aufgaben der 
staatlichen Hoheitsverwaltung. Zu diesen gehören 
insbesondere: 

1. Die Grundlagenvermessungen, u. zw. 

a) die Schaffung und Erhaltung eines eng
maschigen Festpunktfeldes, 

b) die astronomisch-geodätischen Arbeiten für 
die Zwecke des Festpunktfeldes und solche 
zur Erforschung der Erdgestalt, 

c) die Schaffung und Erhaltung von Höhe
punkten besonderer Genauigkeit (Präzi
sionsnivellement) und 

cl) die Arbeiten zur Erforschung ~es Schwer
kraftfeldes der Erde und für die geo-
physikalische Landesaufnahme;, . 

2. die teilweise Neuanlegung des Grenzkata
sters; 

3. die allgemeine Neuanlegung des Grenz
katasters; 
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4. die übernahme der Ergebnisse eines Ver
fahrens der Agrarbehörden in den Angelegen
heiten der Bodenreform in den Grenzkataster; 

5. die Führung des Grenzkatasters; 

6. die Amtshandlungen im Zusammenhang mit 
dem Grenzkataster; 

7. die Vermarkung und Vermessung der Staats
grenzen. 

Die unter Ziffer 2, 4 und- 5 angeführten Auf
gaben obliegen den Vermessungsämtern, die übri
gen Aufgaben den Abteilungen dieser Gruppe. 

Technisch-administrative 
Angelegenheiten 

Der Abteilung K 1 obliegen die organisatori
schen, administrativen, budgetären und allgemei
nen technischen Angelegenheiten, Ausbildungs~ 
angelegenheiten, technische Fragen der einschlä
gigen Gesetzgebung, die Koordinierung der Neu
anlegung sowie der Führung des Katasters, die 
Ausrüstung ,der Dienststellen und der 68 Ver
messungsämter inden Bundesländern mit tech
nischen Geräten und die Dienstaufsicht über die 
Katasterdienststelle für die allgemeine Neuan
legung des Grenzkatasters. 

Erdmessung 

Der Abteilung K 2 obliegen die astronomisch
geodätischen Arbeiten für die Zwecke des Fest
punktfeldes und zur Erforschung der Erdgestalt, 
das Präzisionsnivellement und diesem riachge
ordnete Nivellements sowie die Arbeiten zur 
Erforschung des Schwerkraftfeldes der Erde und 
für die geophysikalische Landesaufnahme. 

Triangulierung 

Der Abteilung K 3 sind die Schaffung und 
Erhaltung von Festpunkten für Zwecke der Erd
messung, der Landesaufnahme und des Grenz
katasters sowie für sonstige Zwecke übertragen_ 

Photogrammetrische Auswertung 
für den Kataster 

'Der Abteilung K 4 obliegt die Reambulierung 
der Katastralmappen auf Grund von Luftbild
aufnahmen, die Durchführung des Feldvergleiches 
aus Luftbildern vor der Bodenschätzung sowie 
die Mitwirkung bei der Schaffung von Einschal!
punkten. 

Ele!dronische Datenverarbeitung 

Der Abteilung K 5 sind die maschinelle Bear
beitung des Schriftoperates, die geodätischen 
Rechenarbeiten, die automatische Punktauftra
gung und Kartierung sowie die Programmierung 
übertragen. 

Katasterkartographie 

Der Abteilung K 8 obliegt die kartographische 
Bearbeitung der Plan- und Kartenwerke des 
Katasters einschließlich Maßstabsänderungen, die 
Mikroarchivierung sowie die Archivierung aller 
Katastermappen und technischer Originalunter
lagen der Neuvermessung durch das angegliederte 
Ka tastralma ppenarchiv. 

Staatsg renzen 

Der Abteilung K 9 ist ,die Vermarkung und 
Vermessung der Staatsgrenzen, die Darstellung 
des Verlaufes der Staatsgrenzen im Kataster und 
das Staatsgrenzarchiv übertragen. 

Katastrale Bearbeitung der 
ßodenschCitzungsergebnisse 

Der Abteilung K. 10 obliegt die Mitwirkung 
bei der Programm erstellung für den Feldver
gleich und für die Schätzung,. weiters die Vor
bereitungsarbeiten zur übernahme der Boden
sd1ätzungsergebnisse in den Kataster sowie die 
Planung des Feldvergleiches aus Luftbildern vor 
der Bodenschätzung. 

Ubernahme der Ergebnisse agrarischer Opera
tionen in den Grenzkataster 

Den der Dienstaufsicht der Vermessungs. 
inspektoren unterstellten vier Katasterdienst
stellen für agrarische Operationen in Wien, Linz, 
Graz und Innsbruck sind alle Arbeiten zur über
nahme ,der Ergebnisse der agrarischen Operatio
nen in den Grenzkataster zu übertragen. 

Dienstaufsicht über die Katasterdienststellen für 
agrarische Operationen und über die Vermessungs
ämter in den Bundesländern 

Den Vermessungsinspektoren in Wien, Linz, 
Graz und Innsbruck obliegt die Dienstaufsicht 
über die Katasterdienststellen für agrarische 
Operationen und über die Vermessungsämter 
einschließlich der Mitwirkung bei den Fragen 
der technischen Planung, der Bodenschätzung, 
des Personaleinsatzes sowie der Ausrüstung und 
Umerbringungdieser Dienststellen. . 

Führung des Grenzkataster. 

Den 68 Vermessungsämtern obliegt die teil
weise Neuanlegung des Grenzkatasters und dessen 
Führung sowie die damit in Zusammenhang 
stehenden Amtshandlungen, insbesondere die 
katastrale Bearbeitung von neu gebauten und 
regulierten Straßen- und Wasserbau anlagen sowie 
überprüfung und Bescheinigung der von den 
Vermessungsbefugten verfaßten Pläne. 
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Gruppe "Landesaufnahme" 

Die Gruppe Landesaufnahme führt alle Arbei
ten hinsichtlich Herstellung, Evidenzhaltung und 
Vervielfältigung der staatlichen Landkarten 
durch (§ 1, Ziffer 7, 8 und 9 des Vermessungs
gesetzes). 

Photogrammefrie 

Die Abteilung L 1 ist mit Flugplanung und 
Befliegung für die topographische Neuaufnahme 
und Kartenrevision von ö5terreich befaßt, wei
ters mit Aerotriangulierung, Beschaffung der 
Unterlagen für Auswertung und Entzerrung von 
Luftbildern, Luftbildaufnahmen für Boden
schätzung, Neuvermessung, Katasterfortführung, 
agrarische Zwecke sowie für diverse tec.~nische 
Projekte mit amtseigenen Vermessungsflugzeugen, 
Type "Aero-Commander" und Type "Pilatus
Turbo-Porter", im Umfang von jährlich zirka 
12.000 Photokilometern, weiters mit der photo
grammetrischen Bestimmung der Koordinaten 
von Einschaltpunkten. 

Topographie 

Der Abteilung L 2 sind die stereoskopische 
Auswertung der von der Abteilung Photo
grammetrie aufgenommenen Luftbildern für die 
topographischen staatlichen Karten und für 
Arbeiten an den Staatsgrenzen übertragen, wei
ters die topographischen Neuaufnahme für 
die Kartei: 50.000 im Ausmaß von jährlich 
3200 km2 und Luftbildkrokierung' im Ausmaß 
von jährlich 1000 km2 • Der topographischen Neu
aufnahme kommt mit Rücksicht auf den Bedarf 
des Bun~esministeriums für Landesverteidigung 
erhöhte Bedeutung und besondere Dringlichkeit 
zu. 

Kartographie und Kcirtenrevision 

Der Abteilung L 3 obliegt die kartographische 
Bearbeitung aller staatlichen Kartenwerke der 
Maßstäbe 1 : 50.000, 1 : 200.000 und 1 : 500.000 
sowie deren Evidenzhaltung. Darüber hinaus 
werden jährlich etwa sieben Kartenblätter 
(3640 km2 ) im Gelände revidiert, wobei in erster 
Linie auf die Bedürfnisse der Landesverteidigung 
Rücksicht zu nehmen ist. Durch die starke Bau
tätigkeit und die damit verbundene rasche Ver
änderung des Karteninhaltes ist ein ständig stei
gender Arbeitsanfall in der Laufendhaltung der 
Karten festzustellen. 

Gravur und Reprokartographie 

Der Abteilung L 4 obliegt die Gravur der 
amtlichen topographischen Karten, Durchführung 
der Kartenrevision und Gravur der Sonderkar
ten. 

Reproduktion und Druck 

Der Abteilung L 5 sind die Herstellung von 
Kontaktkopien, Diapositiven und Luftbildver
größerungen für Luftbildauswertung, für Anfer
tigung von Luftbildskizzen und Luftbildplänen 
übertragen. Der Umfang dieser Arbeiten wird 
durch Intensivierung des Einsatzes der Photo
grammetrie immer größer. Außerdem ist durch 
die verstärkte Kartenrevision der Neu- und 
Nachdruck von Karten für das Bundesheer 
wesentlich zu beschleunigen. Hiezu kommen noch 
die Reproduktionen für den Kataster, die sich ins
besondere durdl das Vermessungsgesetz und die 
Anforderungen öffentlicher Stellen für Planungs
aufgaben, Flächenwidmungspläne und Ingenieur
bauten bedeutend vermehrt haben. Pro Jahr 
fallen zirka 110.000 Reproduktionen und 9 Mil
lionen Drucke an, wobei mit diesen Arbeiten 
auch umfangreiche Buchbinderarbeiten verbun
den sind. 

T echn isch-wirfschaftliche Angelegenheiten 

Der Abteilung L 6 obliegt' die Ausrüstung des 
technischen Personals mit Geräten, Instrumenten 
und Materialien, die Führung der Inventar- und 
Materialgebarung, weiters die Bearbeitung der 
Gebäudeangelegenheiten im Zusammenwirken 
mit der Bundesgebäudeverwaltung I. 

Ferner obliegt es ihr, Bestellungen von Druck
aufträgen, Luftbildern und Luftbildauswertungen 
entgegenzunehmen, die zugehörige Vorkalkula
tion und Ausarbeitung der Kostenvoranschläge 
vorzunehmen sowie den Kartenverlag und Kar
tenverkauf zu besorgen. 

Schließlich hat die der Abteilung unterstellte 
Rechnungsstelle noch, soweit in den Kompetenz
bereich der Abteilung gehörig, dje überwachung 
der gesamten Einnahmen- und Ausgabengeba
rung, die Betriebsabrechnungen und Nachkalku
lationen durchzuführen. 

Gesetzliche Grundlagen 

1. Die Vollzugsanweisung der Staatsregierung, 
StGBl. Nr. 380/1919, betreffend einheitliche Re
gelung des gesamten staatlichen Vermessungs
wesens (neuerlich in Geltung getreten laut BGBI. 
Nr. 85/1946); 

2. Vermessungsgesetz, BGBl. Nr. 30611968, 
i. d. F. des Bundesgesetzes vom 20. März 1975, 
BGBl. Nr. 238; 

3. Verordnung mit der die Sprengel der Ver
messungsämter bestimmt' werden, BGBl. Nr. 3861 
1968; 

4. Vermessungsverordnung, BGBl. Nr. 181/ 
1976; 

5. Vermessungsgebühl'enverordnung 1978, 
BGBL Nr. 491/1978. 
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Kapitel 65 Verkehr 
Aufgaben 

Der Aufgabenbereich des ,Bundesm~ni:sterium\'i 
für Verkehr umfaßt die Angelegenheiten der 
Eisenbahnen, der Post- und Telegraphenverwal
tung, der See- und Flußschiffahrt, des Ziivilen Luft
verkehrs, des Kraftfahrwesens und der Straßen
polizei, die Angelegenheiten der Verkehrsförde
rung, Angelegenheiten des gewerblichen Personen
und Güterverkehrs einschließlich der gewerblichen 
Beförderung von Gütern in Rohrleitungen mit 
Ausnahme der Wasserleitungsangelegenheiten, 
Angelegenheiten der Beförderung von Personen 
und Gütern im Werksverkehr sowie die Wahr
nehmung des gesetzlichen 'Schutzes der Bedienste
ten der Eisenbahnen (Straßenbahnen), der Post
und Telegraphenverwaltung; der Schiffahrt und 
der Luftfahrt, 

Titel 650 Bundesministerium für Verkehr 

1979 'f) 
1980 'f':') 
1981 *'f) 

Personal- Sach-

79'0 
87'4 
95'3 

aufwand 
Mill,S 

29'6 
407 
38'9 

Unterschiede der Gebarung 

Einnahmen 
Summe 

108'6 
128'1 
134'2 

4'3 
27 
2'8 

Die Erhöhung des Personalaufwandes beruht 
auf Bezugserhöhungen der Bundesbediensteten, 

Die unterschiedliche Höhe der Gebat'IUngen 
beim Sachaufwand ist darauf zurückzuführen, 
daß verschiedene Ausgaben entweder nur einmalig 
oder nicht r,egelmäßig in gleichem Ausmaß' an
fallen (z, B, diverse lnstandhaltungs- und 1n
standsetzungskosten, Leistungsentgelte im Rah
men der Verkehrspolitik, Vergütungen an die 
öBB usw,), 

Die Schwankungen hei den Einnahmen beru
hen auf den jährlich nicht gleidlbleibenden Ein
gängen an Kommissions- und überwachungs ge
bühren bzw, Kostenbeiträgen (Ersätzen) für son
stige Verwaltungsleistungen. 

G~barung 

Veranschlagt sind unter Titel 650 die Perso
nalkosten der ZentralleitUng sowie die sach
lichen Ausgaben dieses Ressortbereiches, so
weit sie den Verw,altungsaufwand betreffen, Un
ter den sachlichen Ausgahen sind an gesetzlichen 
Verpflichtungen für die Beiträge an verschie
dene internavionale Organi1sationen, wie ICAO
Montreal, OECD-Paris für die CEMT, ECAC
Paris, Zentralamt für den internationalen 
Eisenbahnverkehr-Bern, 01TAF-Rom, AIPCN
ßrüs5el, ITA-Paris, ASDA-Zürich sowie 1MCO-

'f) Erfolg, 
**) Bundesvoranschlag, 

London, insgesamt 3'054 Millionell Schilling 
vorgesehen, Weiters wurden für die verkehrs
politische Bundesaufsicht 0'100 Millionen Schil
ling beim Person'a1aufwand veranschlagt, 

Außerdem werden die Kosten für Sachver
ständigeng;utachten und sonstige Leistungen 
gemäß § 129 KFG 1967 bei entsprechenden 
Posten verrechnet, 

Titel 651 Bundesministerium (Zweckaufwand) 

1979 ,:') 

1980 ~"f) 
.1981 >f>f) 

Unterschiede der Gebarung 

Sachaufwand 
Mill,S 

2,854'9 
3,109'0 

3.5447 

Die Gebarungsunterschiede sind insbesondere 
auf die von Jahr zu Jahr in steigender Höhe zu 
leistenden Abgeltungsbeträge an die öBB für 
Einnahmenausfälle auf Gr'und von Sozial- und 
Subventionstarifen zurückzuführen, 

Abgeltungenan die österreich ischen Bundesbahnen 

Die Zur Abgeltung von Einnahmeausfällen 
aus Tarifetmäßigungenim Eisenbahnverkehr 
der österreimismenBUnideshahnen, die nimt aus 
betriebswirtschaftlichen Rücksichten gewährt 
werden (Sozial- und Subventionstarife), vor
gesehenen Mittel sind gemäß § 18 des Bundes
bahngesetzes, BGBL Nr, 137/1969, in der Fassung 
des Bundesgesetzes vom 4, Juli 1973, BGB!. 
Nr, 392, und vom 3, Juli 1975, BGBL Nr, 401, 
im Jahre 1981 in Höhe von 3.527 Millionen 
Schilling veranschlagt, Die Erhöhung gegenüber 
1980 result~ert aus den: Tariferhöhungen ab 
1. Jänner 1981. Ferner sind Posten für 
die Verrf!chnung von Abgeltungen für Zurück
stellungen von beantragten Tariferhöhungen und 
für die Weitel'führung unwirtschaftlicher Schie
nenverhihre vOl'gesehen, 

Abgeltunuen gemäß § 8 Straßenverkehrsbeiti-ags
gesetz 

Bei diesem. Ansatz sind ,die gemäß§ 8 Straß'en
vet'kehrsbeitrag~gesetz (BGH1. Nr, 302/1978) ~u 
leistlenden Abgeltungen von Ermäßigungen beim 
Bahntra'usport veran~chlagt {im BVA 1979 bei 
den Ansätzen 1/65107 und 11-652'64 mitveran~ 
smlagt gewesen), 

Allgemeirier Verkehr 
Die veranschlagten Kosten für allgemeine 

Werbernaßnahmen für Verkehrseinrichtungen im 
Wege der Osterreichischen Verkehrswerbung 
Ges. m, b, H, sind bei den Ansätzen 65118; 

*) Erfolg, 
**) Bunc1esvoranschlag, 
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78358 und 79358 mit entsprechenden Teilbeträ
gen _ vorgesehen und sollen - folgenden Zwecken 
zugeführt werden: 

Die bisher mit Erfolg eingeführten Werbe
aktionen und Standardwerbemittel sollen wegen 
der Kontinuität des Werbeerfolges und unter 
Bedachtnahme auf den wirtschaftlich bestmög
lichen Einsatz der Geldmittel beibehalten werden. 
Aus Gründen des Wettbewerbs mit anderen weit
aus werbeintensiveren westeuropäischen Ländern 
i~t es aber notwendig, auch neue Werbemaßnah
men zu ergreifen, die zu einer weiteren Frequenz
steigerung bei den öffentlichen Verkehrseinrich
tungen und ,cLamit zu einer Vel1besserung der 
Betriebsergebnisse führen -sollen. Entsprechend 
den Zielsetzungen des Unternehmenskonzeptes 
der öBB wird sich die Werbung sowohl auf den 
Personen- als auch auf den Güterverkehr 
erstreck-en. über neue verkehrspolitische Maß
nahmen und Sonderaktionen wird das Publikum 
in verstärktem Umfang zu informieren sein. 
Seitens der Post- und Telegraphenverwaltung 
ist auf Gl'und des UnternehmeJlJSplanes vorge
sehen, die Post als modernen Dienstleistungs
betrieb der öffentlichkeit nahezubringen und 
die Kundendienstwerbung zu intensiv,ieren. 

Neben der Werbung für die beiden Dienst
leistungsunternehmen sind aber auch administra~ 
tive Maßnahmen im Verkehrsbereiche der 
öffentlichkeit I <lJufenid vorzusteHen.' Dies 
wird nur dann .erfolgversprechend sein, wenn 
Sinn und Zweck al~r,gemein verständlich g,emacht 
werden und die Angesprochenen die Notwen
digkeit der getroffenen Maßnahmen anerkennen. 

Eine zielbewußte Verwaltungstätigkeit kann 
im HinbLick auf die immer komplizierter wer
denen Fragenkomplexekaum mehr auf Ent
scheidungshilfen verzichten, welche wissenschaft
lich vorbereitet und auf' interdisziplinären 
Grundhgen erstellt werden. So wird es auch 
im Verkehrsbereich immer notwendiger, kon
krete Auftragsforschungen zu vergeben, um mit 
Hilfe der Wissenschaft zu ver,schiedenen über
legungen Unterlagen zu erhalten. Darüber hinaus 
dar:f nicht ü&ersehen wel"den, daß Investitionen 
auf dem Verkehrssektor kapitalintensiv, jledoch 
sehr langlebLg 'sind und im Hinblick auf die 
Optimierun.g ,der einzUSetzen.den Lnvestitions
mittel und -unter Bel'ücksich,tigung der mehr
schichtigen Ressol1t1belange (Schiene, Str,aße, Luft~ 
f.ahrt, Post- und Tdegtaphenwesen etc.), objek
tive Beurteilungskriterien erfordern. 

Die Entwicklung des StraßenverkehrS macht 
spezifische Akvionen zur Hebung der Verkehrs
sicherheit vOl'dringlich. Leider muß festgestellt 
werden, daß die Bewußtseinsbildung für die Not
wendigkJeit der Verwendung entsprechender 
Schutzeinrichtungen (Sicherheitsgurt, Sturzhelm) 
noch immer nicht zufriedeJlJStellend ist. Die Be
mühun~en in diesem Zusamm~nhallig utlid _ die 

Propagierung flankierender . Maßn.ahmen müssen 
neben der generellen Verkehrssicherheitsarbeit 
weiter intensiviert werden. Nur die konsequente 
Weiterführung von Aktionen in verschiedensten 
Formen durch das Bundesmin-isterium für Ver
kehr läßt Aussicht auf Erfolg und damit eine 
Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr 
erwarten. Erfahrungen in anderen Ländern zei
gen, ,daß solche Bemühungen bei entspl'echender 
Intensität erfolgreiCl1. sind. Die hiefür vorgesehe
nen Mittel stehen zweifellos in keinem Verhältnis 
zu den ersparten sozialen -Kosten für Kranken
hausaufenthalte, Rekonvaleszenz und Ausfall von 
Arbei tsleistungen. 

Die seit 1978 bestehende Zusammenarbeit der 
Verkehrsadministrationen Osterreichs ~it der 
Bundesrepublik Deutschland und nunmehr auch 
mit der Schweiz zur Verbesserung des' Sommer
reiseverkehrs durch die Erstellung von -Routen
vorschlägen hat sich sehr bewährt und wird 
weiter fortzusetzen sein. 

Titel 652 Bundesministerium(Förderungsmaß
nahmen) 

1979 ,,) 

1980 'f',) 
1981 ~.~.) 

Unterschiecfe der Gebarung 

Sachaufwand Einnahmen 
Mill. S 

386'1 6'4 

3737 6'4 

433"9 Tl 

Die Steigerung der Förderu~gsausgaben ist ins
besondere auf die gesetzlich bzw. vertraglich 
vorgesehenen Zahlungen zur Unterstützung 
nicht bundeseigener Haupt- und Nebenbahnen 
(Ersatz von Einnahmenausfällen bzw. Abgeltung 
von Betriebsabgängen und Zuschüsse für error
derIiche Investitionen) zurückzuführen 50wie 
weiters durch die Beitragszahlungen an die Trans· 
portwirtschaft für Sonderleistungen im grenz
überschreitenden Straßengüter~Fernverkehr be
dingt. Die -Steigerung bei den Einnahmen be
ruht auf höheren Darlehensrückflüssen seitens 
der Gemeinden und Hafenbetriebsgesellschaften 
sowie auf den vermehrten Eingängen :von Be
zugsvorschußersätzen im Jahre 1981. 

Länden- und 
Hefeneinrichtungen 

Als Beitragsleist:ung des Bundes zUr verkehrs
technisch·en Ausgestaltung der Häfen Linz, Krems 
und Wien sind 6'160 Millionen Schilling vorge
sehen. Die Rechtsgr~ndlage' für diese Beitrags
leistung bildet das' Haf!eneirtrichtungen-Förde
rungsgesetz, BGBL NI'. 160/1955, in der Fassung 
BGBL NI'. 403/1974. 

*) Erfolg. 
**) Bundesvoranschlag. 
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Zivilluftfahrf 
Dem ständigen technischen Fortschritt in allen 

Bereichen der inte~nationalen Zivilluftfahrt 
konnte sich Osterreich nach Wiedererlangung 
seiner Lufthoheit im Jahre 1955 nicht verschlie
ßen und mußte versuchen, den Ansch·luß' an 
die hochentwickelten luftfahrttreibenden Länder 
zu finden. 

Angesichts der orographisch und flugklimato
logisch differenzierten Lage Osterreichs, beson
ders in den Alpen'bereichen, gilt es, im Interesse 
der Sicherheit der Luftfahrt das Hauptgewicht 
auf den Ausbau jener Zivilflugplätze zu legen, 
die neben ihrer Funktion als regionale Stütz
punkte für luftfahrtbetreibende Institutionen, 
vorwiegend verkehrspolitische Aufgaben zu er
füllen haben. Dies trifft vor allem auf jene 
Anlagen Zu, die ausschließlich der allgemeinen 
Luftfahrt und damit dem immer mehr an Be
deutung gewinnenden in- und ausländischen 
Flugtourismus, vOl'behalten. sind. Obgleich die 
von der ICAO für e~nen Aushau empfohlenen 
Flugplä.tze bereits seit dem ]a,hre 1973 mit ent
sprechenden Dienststel1en zur Besorgung von 
Agenden der Zol1- und Grenzkontrolle sowie mit 
Flugsicherungsstellenausge~tattet und somit für 
den grenzüherschreitenden Verkehr geöffnet sind, 
müssen noch eine Reihe wesentlicher Arbeiten, 
~nsbesondere bei den Pisten und Bewegungs
flächen, durchgefüh!it we1'1den, die eine Fort
führung d.es hisher~en finanziellen Zusammen
wirkens von Bund, den beteililigten Ländern und 
Gemeinden ~ur Bewältigung dieser Investi·tions
vorhaben notwendig macht. 

Angesichts der Tatsache, daß international die 
<illgemeine Luftfahrt nunmehr zu zwei Dritteln 
am gesamten Flugaufkommen beteiligt ist, 
was sich auch auf. die Frequenzzunahme im 
österreichischen Luftraum auswirkt, ist es not
wendig, im Interesse der Sicherheit der Luftfahrt 
entsprechende Vorkehrungen zu treffen. So er
scheint es unumgänglich, wegen überalterung 
ausscheidende Luftfahrzeuge zu ersetzen bzw. 
Neuanschaffungen, soweit diese der Heranbil
dung eines fliegerischen Nachwuchses di·enen, 
vorzunehmen. Die diesbezüglichen Zuschußmittel 
stellen einen geradezu verschwindenden Anteil, 
gemessen an den in viele Millionen Schilling 
gehenden Werten dieser vorgenannten Geräte, 
dar. Weiters ist zur Hebung der Flugsicherheit 
der Ankauf von Funk- und Navigationsgeräten 
sowie von BordinstflUmenten, der durch Subven
tionen gefördert wird, erforderlich. 

Um jenem' Personenkreis, dem die Heranbil
dung eines mit bestem praktischen und theore
tischen Wissen zu versehenden fliegerischen 
Nachwuchses übertragen ist, eine entsprechende 
Fortbildungsmöglichkeit, von der laufend auf 
freiwilliger Basis Gebrauch gemacht wird, zu 
bieten, werden zweckentsprechende Förderungs-

maßnahmen gesetzt. Desgleichen sind Zuwen
dungen an jene Einsatzkräfte, die im Rahmen der 
"Rettungsflugwachten" in den Ländern im 
öffentlichen Interesse bei Flugnot-und Kata
strophenHLllen unentgeltlich Hilfe leisten, vorge
sehen, zumal diese Dienste ebenfalls freiwillig 
versehen werden; 

Allgemeine·, Verkehr 
T,rotz verschiedener Rückschläge ist es Oster

reich mit allen zu Gebote stehenden Mitteln 
gelungen, sich im Spitzenf~ld der europäischen 
Fremdenverkehrsländet behaupten zu können. 
Diese Stellung, die vom Standpunkt der Zah
lungsbilanz im Rahmen der österreichischen 
Volkswirtschaft von wesentlicher Bedeut)lllg ist, 
macht ·es erforderlich,. ·die auf diesem' Sektor 
gleichr;ngig beteiligten Verkehrsbereiche . durch 
Investitionsimpulse auch im Jahre 1981 weitest
gehend zu fördern. 

Eme wirksame Fortsetzung der in diesem Be
reich hetriebenen Förderungsltätigke~t, unter Be
dachtnahme .auf geeignete SchwerpunktbiI.dung, 
ist daher unerläßlich. 

Die im ERP-Wirtschaftsjahr 1980/81 für Ver
kehrsprojekJte zur, Verfügung stehenden Mittel 
reichen bei weitem nicht aus. Der darüber hinaus
gehende Kr.editbedarf muß somit - wie bisher -
mittels normalve~inslicher Bankkred~te gedeckt 
werden. Entsprechend der bisher~gen V01'1gangs
weise wird mit Hilfe der bereits seit dem Jahr 
1972 betriebenen Zinsenstützung im Rahmen 
der "ERP-Ersatzaktion" eine Angleichung des 
Bankzinsfußes an den ERP-Zinssatz. erwirkt: und 
dadurch die Zinsenbelastung auf ein vertretbares 
Ausmaß reduziert. . 

Aus aem Bereiche der Wirtschaft kommt das 
Verhngen, Investitionsprojekte für Anschluß
bahnen aus öffentlichen Mitteln stärker als 
bisher zu unterstützen. Diese si:nd so
wohl von industrie- und . verkehrspolitischer 
als auch von gesamtwirtschaftl~cher Bedeutung, 
zumal damit eine nicht unbeträchtliche Entla
stung der Fernverkehrsstraßen von Schwertrans
porten verbunruen ist. Gleiches· gilt für die Um
setzanlagen von aer Straße auf die Schiene, deren 
Errichtung in Schwerpunktbereichen des Schie
nengüterverkehrs bereits seit 1979 durch 
Zinsenzuschü~se gefÖl'dert wurde; diese Maß
nahme soll auch im Jahre 19!1t fortgesetzt wer
den. 

Die Gewährung vOn Beihilfen für Sonderlei
stungen im grenzüberschreitenden Straßeng~ter
Fernverkehr, die durch andere gesetzliche Maß
nahmen nicht abgegolten werden, erfordert auf 
Grund der Erfahrungen aus dem Jahr 1980 die 
Bereitstellung vermehrter Budgetmittel. 

Im Zusammenhang mit einer direkten und 
indirekten Verkehrsförderung für Projekte in 
Entwicklungs- und Entsiedlungsgebieten erscheint 
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es ebenso zweckmäßig wie notwendig, erforder
Lichenfalls Investitions.zuschüsse zu gewähren. 
Weiters sind im Bereiche des Umweltschutz·es 
und der sich daraus ,ergebenden Lärmbekämp
fung, von der auch die öffentlichen Ver
kehrsträger berührt sind, Maßnahmen erfor
derlich, um von finanzieller Seite her die not
wendigen Untersuchungen über eine mögliche 
Lärmverringerung im Schienen-, Straßen~ und 
Luftverkehr sicherstellen zu können. 

Unterstützung nicht bundeseigener 
Haupt~ und Nebenbahnen 

Das PrivatbaMIU'ntJerstützungsgesetz 1959, 
BGBL Nr. 286/1958, in ·der nunmehrigen Fas
sung BGBL Nr. 564/1978 wurde neuerlich um 
10 Ja11re verlängert und hat ei,ne Geltungsclauer 
bis 31. Dezember 1988. Gemäß .diesem Gesetz 
sind den nicht bunaeseigeruen Unternehmungen, 
die Haupt- oder Nebenbahnen Ibetreiiben, die 
ihnen aus Ider Gewährung v<on Sozialtari:fen im 
Sch.üler- und Berufsverkehr erwachsrenden Ein
nahmenausfälle ;JJDzugelten. Der Ans'atz 1/65264 
enthält die hiefür eifovderlichen Föroerunrgsmit
tel. 

Weitel's sind rbeim Ansatz 1/65266 Zusch.Ü5sre 
für Investitionen v-emns,chiL:l!gt, die von den nicht 
bundeseigenen Haupt- und Nebenbahnen zur 
Aufrechterhahung der Betriebssicherheit vorge
nommen werden müssen. 

Im Zusammenhang mit der Verlängerung der 
Konzessionen für die Eisenbahnbetriebeder 
Graz-Köflacher Eisenhahn- und Bergbau-Ge
seIlschaJt, der AG der Wiener Lokalbahnen und 
einer Teilstrecke der Steiel'märkischen Landes
bahnen hat der Bund 'gemeins'am mit anderen 
Gehietskörperschaften für den aus der Aufrecht
erhakung des Bahnibetriebes ,erw,achsenden He
triebs abgang zur Gänze .oder teilweise vorzu
sorgen; weiters ist er verpflichtet, Zuschüsse für 
die notwendigen Investitionen zu leisten. Der 
Ansatz 1/65266 enthält daher auch die hiefür 
erforderlichen Mittel. 

DDSG 

Der Ersten Donau-Dampfschiffahrts-Gesell
schaft als einzigem verstaatlichten Verkehrsunter
nehmen wir,d nach Maßga.be ,der budgetären 
MögLichkeilten der A:bg,ang alUs der Per~onen
schiftfahI1t sowie der Aufwand für die sogenann
ten "Altpensionisten" durch Zuschüsse abgegol
ten. Für das Jahr 1981 ist ein Zuschußbetrag 
von 11'207 Millionen Schilling vorgesehen. 

Bezugsvorschüsse 

Gemäß § 23 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. 
Nr. 54, und § 25 des Vertr,agsbedienstetengesetzes 
1948, BGBl. Nr. 86, kann Bundesbediensteten, 
die unverschuldet in eine Notlage geraten sind 

oder wenn sonst berücksichtigungswürdige 
Gründe vorliegen, auf Antrag ein unverzinslicher 
Vorschuß aus Bundesmitteln gewährt werden. 
Für die Wohnraumbeschaffung werden im Ein
zelfall Vorschüsse bis zum Betrag von 80.000 S 
gewährt. 

Titel 653 ZiviIluftfahrteinrichtungen 

Paragraph 6530 Bundesamt für Zivilluftfahrt 
(betriebsähnliche Einrichtung) 

1979 ,:.) 
1980 --.") 
1981 ',*) 

Personal. Sam- Einnahmen 
aufwand Summe 

Mill. S 

286'0 281'0 567'0 241'0 
3057 275'8 581'5 193'2 
335'8 317"1 652'9 304'5 

Unterschiede der Gebarung 

Die Steigerung des P,ersonalaufwandes ist vor 
allem auf Bezugserhöhungen der Bundesbedien
steten zurückzuführen. 

Die Erhöhung des Sachaufwandes gegenüber 
den Vorjahren entspricht großteils den Erforder
nissen, die sich im Zusammenhang mit der fort
schreitenden Realisierung des Projektes "Flug
verkehrskontrolle/Luftraumüberwachung" in zu
nehmendem Maße sowohl durch die Anschaffung 
technischer Anlagen und Einrichtungen als auch 
durch deren Betrieb ergeben. 

Das Ansteigender Einnahmen ist a,uf den 
wachsenden Eingang V10n Flugsicherungsstrecken
gehühren .im ~ahmen Ides zWlischen der ltepublik 
Osterreich U11ldr ,der EUROCONTROL abge
schI.os~enen Vertr:lJries infolge Erhahunlg der 
J ahresbetriebs- und Investitionskosten zurückzu
führen. 

Aufgaben 

Aufgrund ,dres Luftfahrtgesetzes, BGBl. Nr. 253/ 
1957 eLFG) und ,der aufgrund dr1eses Gesetzes 
erlassenen Verordnungen obliegt dem Bundes
amt für Ziv.aIuftfahrt u. a. die Flugsicherung 
(§§ 119 und 120) und die Kennzeichnung von 
Luftfahrthindernissen (§ 95 [2]). 

Ferner ist, besonders hinsichtlich der techni
schen und verfahrensmäßigen Richtlinien für 
die Ausübung des Flugsicherungsdienstes im ein
zelnen, das Abkommen über die Internationale 
ZiviUufdahrt mit seinen .in "Annexen" UIllId son
stigen Dokumenten f,estgelegte.n Richt'linien und 
Empfehlu11lgen maßgelbend. 

Dil-' FlugsicheIlung umfaßt (§119 [LFG]): 
a) die Luftverkehrsregelung einschließlich der 

BewegungsIenkung auf Flugplätzen, 

*) Erfolg. 
"*) Bundesvoranschlag. 
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b) die Unterstützung der Luftfahrzeugfüh
rung durch Ortungshilfen (Luftnaviga
tionshilfe), 

c) die Flugberatung, 
d) den Flugwetterdienst, 
e) die überwachung der Einhaltung der für 

Luftfahrzeuge geltenden. Sicherheitsvor
schriften, 

f) die luftfahrtbehördliche Abfertigung der 
Luftfahrzeuge einschließlich ihrer Be
satzung, 

g) den Fernmeldeverkehr für Flugsicherungs
zwecke und 

h) die Mitwirkung an dem der Luftfahrt die
nenden Such- und Rettungsdienst, insbe
sondere dem Alarmdienst. 

Nach diesen gesetzlichen Grundlagen ist das 
Bundesamt für Zivilluftfahrt verpflichtet, die 
Flugsicherungsdienste für die gesamte Luft
fahrt - außerhalb der Ausnahmebereiche gemäß 
§ 121 LFG auch für die Militärluftfahrt - zu 
leisten und die hiefür erforderlichen technischen 
Anlagen zu errichten und zu betreiben. 

Die Kosten der Errichtung und Erhaltung von 
Flugsicherungsanlagen, die ausschließlich der 
Sicherung ,cLes Abfluges oder der Landung dienen, 
sind von den Flugplatzerhaltern zu tragen. 

Für Streckennavigationsanlagen und -dienste 
werden nach den derzeitigen Regelungen (BGBL 
Nr. 56/1972, 504/1973, 505/1973, 515/1973, 
537/1975, 125/1980) Gebühren eingehoben, die 
ab APl1rI 1979 900/0 (his dahin 75%) der Kosten 
des Anoeils der Flugsicherungs,aufwennungen für 
Streckenflüge (nicht A,n- und Abflüge) decken 
sollen. Die EiIl'hebung erfolgt seit November 1971 
über "EUROCONTROL" nach ,dem erwähnten, 
für die beteiligten westeuropäischen Sta,aten: ein~ 
heiit1i,chen B:er,echnungspl'inzip. Für die nächsten 
Perioden list eine Anhebung des Prozentsatzes 
auf 100% ~n Aussicht genommen. 

Anlagen 

Der überwiegende Teil des Anlagenansatzes 
stellt den ziviLen Anteil der Kosten für das 'ge
meinsam mit dem Bundesministeriumfür Landes
verteidigung zu errichtende automatisierte System 
für Flugverkehrskontrolle und Luftraumüber
wachung, mit einer ,gemeinsamen neuen Zentrale 
in Wien, einer entsprecherucLen EDV-Anilag,e um'd 
der giteichfalls g;ell11emsamen Mitte~hereichsradar
anlage K,oralpe dar. Die ziv~lJen, thlJid gemeLniSlamen 
Teile des Systems sollen bis 1983 den Betrieb 
aufnehmen. Für 1981 sind für den zivilen Teil 
dieses. Projektes 133'6 Millionen Schilling im 
GrunidJbUldg,et präliminiert. Weitere M[tteJ 
können aus .der Anlagenrücktag'enauf
lösung bereitgestellt werden. 34'9 Millionen 
Schilling sind für ,den AustaUisch veralteter Plug-

sichel'ungsanilagen, Betriebsausrüstung und für 
Ersatzteiile vorgesehen. 

Aufwendungen 

Die Aufwendungen beinhalten sämtliche für 
den Betrieb ,der F,lugsicherungsanlagen notwen
digen Kreditmittel. Den größten finanziellen Auf
w:and verursachten, abgesehen vom Personal auf
wand, die für den Hetriebder Fhi,gsicherungsan
lagen e!1forderHche Energie sowLedie ffu- die 
N achrichtenübel'mittl ung gemieteten Leitungen 
der Post. Einen weiteren beachtlichen Aufwand 
verursacht die Miete der systemisierten EDV
Anlagen firr ,die Flugplandatenverarbeitung und 
di'e Wetterfernmeldezentnle. Außerdem ist für 
die "Kenrizeichnung von Luftfahrthindernissen" 
die Kennze[chnung bzw. Beseitigung von Luft
fahrthindernissen Vorsorge getroffen. 

Gesetzliche Grundlagen 

Gesetzliche Grundlagen sind das Luftfahrt
gesetz (BGBL Nr. 253/1957 in der geltenden Fas
sung) und die zu seiner Durchführung erlassenen 
Verordnungen, und zwar BGBL Nr. 66/1958 
(Luftfahrzeugregister- und Kennzeichenverord
nung), 67/1958 (betr. Nachweis der Lufttüch
tigkeit durcha.uslärudrs,chle Lwfttüchtigkeitszeug
nilsse), 111/1958 thlJidi 549/1978 ~betr. über
fliegen der ißundesgrenze), 219/1958 (Ziv:iHuft
fa:hrt-PersonaLverOridnUl!llg), 106/1961 und 3831 
1969 Qbetr. ZiVlile Segelflugzeug-Erprobungs
berei'che), 72/1962 (Zivilflugplatz-iBetti,e'bsord
D'wng), 56/1967, 4211968, 383/1969. 22/1971, 115/ 
1972, 659a/1974, 573/1975, 715/1976, 520/1977 
und 607/1978 Cbetr. Luftverkehrsregeln), 3B/ 
1972 (ZivilflugpJatz-Vero!1dnurug), 216/1979 (Zi
villuftfahrzeug-Lärmzulässigkeitsverordnung) 
und 152/1978 (Zivilluftf,ahrt-Störungsverord
nung) sowie das ß,ulfildesgesetz ii:ber den zwischen
staatlichen Luftverkehr, BGBl. Nr. 39'3/1973. 

Ferner sind als gesetzliche Grundlagen auch das 
Abkommt~n über die internationale Zivilluft
fahrt sowie die Konvention der meteorologischen 
Weltorganisation (WMO) anzusehen, denen 
österreich beigetreten ist (BGBL Nr. 97/1949 
bzw. BGBL Nr. 64/1958). Demnach ist öster
reich verpflichtet, die von der Internationalen 
Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) beschlossenen 
Richtlinien sowie die Beschlüsse der meteorolo
gisch,en Weltorganisation (WMO) zu beachten. 

Zivilschutz 

Für den Zivilschutz ist im Bundesvoranschlag 
1981 wie im Vorjahr beim Bundesministerium für 
Inneres (Paragraph 1111) vorgesorgt. Die Verrech
nung der Zivilschutzgebarung erfolgt jedoch nach 
Genehmigung der erforderlichen Ausgaben im 
Wege eines finanziellen Ausgleiches bei der Res
sortgebarung. 
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Titel 654 Amt für Schiffahrt einschließlich die Seeschiffahrtsverordnung geändert wird, das 
Dienststellen der Schiffahrtspolizei Amt für Schiffahrt berechtigt, zwecks Durch

Personal- s.eh. Einnahmen 
aufwand Summe 

Mil!. 5 

1979 ,:) ....... . 15'9 28'0 43'9 1'3 

1980 'c") ....... . 16'4 34'4 50'8 2'0 

1981 *'f) ....... . 187 34'6 ,53'3 1'5 

Unterschiede der Gebarung 
Die Steigerung des Personalaufwandes ist 

Bezugserhöhungen der Bundesbediensteten 
rückzuführen. 

auf 
zu-

Die ,unterschiedliche Höhe des Sachaufwandes 
im Vergleichszeitraum steht im Zusammenhang 
mit den jährIich zunehmenden Schleusenbetriebs
kosten sowie den generellen Preis- und T'arif
korrekturen einerseits und den fa,llweisen Kosten, 
wie z. B. für im Bau befindliche Dienstwohnun
gen bzw. Anschaffungen von Wasserfahrzeugen 
anderseits. 

Der Großteil der Einnahmen ist auf Dienstlei
stungen der Schiffahrtspollzei im Zuge der Wie
dererrichtung der Reichsbrücke zurückzuführen, 
die unter Titel 654 verrechnet, jedoch dem Bund 
vom Leistungsempfänger (Land Wien) refundiert 
werden. Weitere Einnahmen ergeben sich durch 
Mieteneingänge für Dienstwohnungen sowie aus 
dem Verkauf von aysgeschiedenem Inventar. 

A~fgaben 

Das Amt für Schiffahrt übt seine Tätigkeit ab 
20. September 1971 auf Grund des Schiffahrts
polizeigesetzes, BGBl. Nr. 91/1971, in der Fassung 
der Bundesgesetze BGBl. Nr. 65/1976 und BGBl. 
Nr. 103/1979 aus. Dem Amt für Schiff
fahrt und den Dienststellen der Schiff
fahrtspolizei obliegen 'die Wahrnehmung der in 
diesem Gesetz der Behörde auf Wasserstraßen 
übertragenen. Aufgaben einschließlich des Ver
waltungsstrafverfahrens. Die' Schiffahrtspolizei
dienststellen (Strom-, Hafen- undSchleusenauf
sichten) befinden sich in Wien, Hainburg, Wil
durigsmauer, Höflein, TulIn, Altenwörth, Krems/ 
Donau, Melk, Persenbeug; Grein, Wallsee, Ab
winden, Linz"Ottensheim, A,schach und Engel
hartszell. 

Eine weitere 'Behördenzuständigkeit wurde 
dem Amt für Schiffahrt auf Gr~nd des § 11 des 
Bundesgesetzes zur Erfüllung des internationalen 
übereinkommens von 1960', zum Schutz des 
menschlichen Lebens auf See, der Regeln zur Ver
hütungvon Zusammenstößen auf See sowie des 
internationalen Freibord-übereinkommens von 
1966, BGBl. Nr.382/1972, übertragen. 

Schließlich wurde durch § 139 Abs. 3 der 
Verordnung des Bundesministers für Verkehr 
vom 15: Feber 1978, BGBl. Nr. 159, mit der 

*) Erfolg. 
**) Bundesvoranschlag. 

führung der Vermes'sung und Besichtigung von 
österreichischen Jachten entsprechend qualifizierte 
Institutionen oder Personen zu ermächtigen. 

Gebarung 

Der Anlagenansatz ist für die Weiterführung 
des Neubaues des Schleusenpersonalwohnhauses 
in Melk, für die Fertigstellung eines Dieselmotor
bootes und für die Bestellung einer Arbeitsplätte ' 
für die Strom- und Schleusenaufsicht Aschach, ~ür 
den Austausch von nicht mehr wirtschaftlich 
instandzusetzenden Wasserfahrzeugen und für 
die Anschaffung der erforderlichen Maschinen 
und sonstiger Betriebsausstattung vorgesehen. 

Die als "Aufwendungen (Ermessensausgaben)" 
vorgesehenen Mittel sind für die Instandhaltung 
von Signal- und Hilfseinrichtungen für die 
Schiffahrt, für die Instandhalt~ng von Signal
stationen und Objekten der Schiffahrtspolizei
dienststellen, für die Betriebs- und Instand
haltungskost~n der Wasserfahrzeuge, für den Be
trieb der Schleusen Ybbs-Persenbeug, Jochenstein, 
Wallsee, Ottensheim, Aschach, Altenwörth und 
Abwinden-Asten sowie für Aufwendungen in
folge ,des Beitrittes der Republik österreich zur 
Donaukonvention 1948 bestimmt. 

Schleuse Ybbs-Persenbeug 

Auf Grund einer Vereinbarung zwischen dem 
Bund und der Verbundgesellschaft werden die 
Betriebskosten der Schleuse Ybbs-Persenbeug je 
zur Hälfte vom Bund und der' österreichischen 
Donaukraftwerke AG getragen. 

Schleuse Jochenstein 

Auf Grund des Regierungsübereinkommens 
über das Kraftwerk Jochenstein sind die Kosten 
des Betriebes und der Erhaltung für die auf 
österreichischem Staatsgebiet' liegenden Schiff
fahrtsanlagen von der Republik österreich zu 
tragen. 

Schleusen Aschach, Wallsee, OHensheim, Alten
wörth und Abwinden-Asien 

Auf Grund einer Vereinbarung zwischen dem 
Bund und der österreichischen Donaukraftwerke 
AG werden die Verwaltungs- und Betriebskosten 
zu 45% vom Bund und zu 550/0 von der Öster
reichischen Donaukraftwerke AG getragen. 

Titel 655 Bundesprüfanstaltfür Kraftfahrzeuge 

1979 *) ......... . 
1980 *,:.) ......... . 
1981 **) ........ .. 

*) Erfolg. 
**) Bundesvoranschlag. 

Personal- Sach. Einnahmen 
aufwand Summe 

6'8 
7'5 
S'5 

Mill. S 

57 
4'9 
4'6 

12'5 
12'4 
13'1 

07 
0'5 
0'6 

Arbeits(Amtslbehelf zum Bundesfillan~gesetz 15· 
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Unterschiede der Gebarung 

Die Steigerung des Personalaufwandes ist auf 
Bezugserhöhungen der Bundesbediensteten zu
rückzuführen. 

Die Verminderung der Ausgaben des Sach
aufwandes ergibt sich im wesentlichen durch den 
Wegfall der einmaligen Ausgaben, die im Jahr 
1979 für die Anschaffung einer mobilen Prüf-' 
station' und den Abschluß der Teilsanierung 
diverser Meßgeräte getätigt wurden. 

Arbeitsgebiete 

Die Bundesprüfan,stalt für Kraftfahrzeuge ist 
eine Anstalt ohne Rechtspersönlichkeit entspre
chend ,dem Kraftfahrgesetz 1967, BOBl. Nr. 267. 
Die Aktivitäten der Bundesprüfanstalt dienen 
der Hebung der Sichel'heit des Straßenvermelhl's. 

Ihre wesentlichen Arbeitsgebiete sind: 

1. Das kraftfahrtechnische Prüfwesen mit 1<.on
trollrriöglichkeit der Prüf tätigkeit anderer KFZ
Begu tach tungsstellen. 

16 Arl>ei\s(AmtS)behelf zum BllDdesfinanzgesetz 

2. Die Erstellung der technischen Unterlagen 
für die Typengenehmigungen von Kraftfahr
zeugen, Kraftfahrzeugzubehör- und Ausrüstungs
teilen. 

3. Die überprüfung von in der Bundeshaupt
stadt zugelassenen Kraftfahrzeugen auf ihre Ver
kehrssicherheit. 

4. Auswertung der dabei gewonnenen Erfah~ 
rungen hei der Erstellung un1d bllweisen .Ände
rung der Straßenverkehrsvorschriften. 

5. Beistellung von Sachverständigen und Instru
menten bei der Begutachtung von Verkehrs
unfällen sowie bei Prüfungen an Ort und Stelle. 

6. überprüfung von Kraftfahrzeug-Zubehör
teilen auf ihre vorschriftsmäßige Ausführung und 
sichere Funktion. 

7. überprüfung von Straßenverkehrszeichen 
und Verhhrsleiteinrichtungen, insbesondere auf 
ihre. Rückstrahlfähigkeit. 

8. Betrel~ung der Kraftfahrze~ge der Zentral-
stellen der Bundesverwaltung. . . 

9. Aufredl~erhaltung der Verbindung mit a·us
ländischenKraftfahrzeugprüfstellen. 
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242 Kapitel 70 - Staatsdruckerei 

Kapitel 70 

1979 'f) 
1980 **) 
1981 *") 

Allgemeines 

Staatsdruckerei 
Personal- Sam-

aufwand Summe 
Mill, S 

Eillnah. 
men 

267'8 2287 496'5 486'8 
302'2 221'6 523'8 527'9 
315'2 259'1 574'3 571'4 

Die Staatsdrud\:erei, gegründet 1804, ist seit 
mehr als 175 Jahren die führende graphische An
stalt des Staates. Sie ist ein dem Bundeskanzler
amt unmittelbar unterstellter Betrieb, 

Unterschiede der Gebarung 
Der PersotlJataUlfwand weist gegenÜ'ber dem 

Voranschlag 1980 eine Erhöhung 'um 13 Millio
nen -Schilling auf, die auf die im Jahre 1981 
wirksam werdende Bezugsregelung für öffentlime 
Bedienstete, die am 31. März 1980 in Kraft ge
tretene 5'25% Erhöhung der Kollektivvertrags
löhne im graphismen Gewerbe und die erhöhten 
Arbeiterabfertigungen zurüd\:zuführen ist, 

Der Samaufwand wurde gegenüber dem 
Budget 1980 um 37'5 Millionen SChilling höher 
veransmlagt. Bei den Anlagen ist eine Erhöhung 
der Ausgaben um 4 Millionen Schilling für den 
Ankauf einer 2. Digiset-Filmsatzanlage und den 
Ausbau der Tiefdrud\:abteilung vorgesehen. Die 
Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen) 
mußtien wegen der Steuernachzahlungen und der 
erhöhten Vorauszahlungen auf Grund des Jah
resabschlusses 1979 um 23'8 Millionen Schilling 
höher budgetiert werden als im Vorjahr. Die 
Förderungsausgaben wurden infolge geringerer 
Anzahl von Vorsmußwerbern um rund 10% 
niedriger und die Aufwendungen infolge von 
Preissteigerungen und vermehrtem Materialbe
darf um 10 Millionen Schilling höher veran
schlagt als im Jahr 1980, 

Bei den Einnahmen kann auf Grund der stei
genden Herstellungskosten, der Produktionsaus-

*) Erfolg • 
.. *) Bundesvoransdtlag. 

weitung und der beabsichtigten Veräußerung 
eines Grundstüd\:es mit einer Erhöhung von 
43'S Millionen Schilling gerechnet werden, 

Betriebswirtschaftliche Situation 

Im Jahr 1979 hat sich die wirtschaftliche Lage 
des Unternehmens ,gegenüber dem Vorjahr nur 
unwes.entlich verändert. Unter Berüd\:sichtigung 
der Pensionslasten (1979 36'2 Millionen Schilling), 
wdch'e die StaaüdrucEerei zu tragen hat, und 
der Steuerleistungen (1979 9'9 Millionen Schil
lirug) ,j,rufoLge ,der vollen Steuerpflich,t läßt sich ein 
günstiger W,irtsdTaftserfiolg errechnen, Dieser 
Wlimd un den nächsllen Jahren nu,r beihehaIten bzw. 
ausgebaut Wlerden können, wenn die StJaats
drud\:erei ,die staatlichen Groß aufträge möglichst 
vollzählig erhält. 

Aufgabenbereich 

Den Großteil der Produktion bilden die von 
den einzelnen Zweigen der Bundesverwaltung 
benötigten Druckarbeiten der verschiedensten 
Art. Bei der Staatsdrud\:erei wird auch das 
Publikationsorgan der österreichischen Bundes
regierung, die "Wiener Zeitung" 1), hergestellt, 
weiters das Bundesgesetzblatt der Republik 
österreich und die verschiedenen Verordnungs
blättersowie Vorschriften und Dienstbehelfe 
der Ämter und Behörden. Die wichtig~tle Gruppe 
des Arbeitsgebietes dieses Bundesbetriebes bilden 
die dem staatlichen und privaten Zahlungsver
kehr dienenden Druckarbeiten für die Postver
waltung und die Postsparkasse, Ein eigener 
Verlag sorgt für das Erscheinen kommentierter 
Gesetzesausgaben und sonstiger Dienstvorschrif
ten. Eine Monopolstellung in der graphischen 
Industrie österreichs nimmt die Staatsdrud\:erei 
durch die Herstellung von geldwerten Drud\:en, 
da's sind Stempel- und Briefmarken, Obligationen, 
Aktien und sonstige Wertzeichen, ein. 

1) Gegründet im Jahre 1703, 
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Kapitel 71 - Bundestheate,r 243 

Kapitel 71 Bundestheater 
. Personal- S.cl" Einnah .. 

aufwand Summe m"en 
Mill, S 

1979 'f) 1.069'2 294'6 1.363"8 287"1 

1980 ';"f) 1.122"5 314'4 1.436'9 302'4 

1981 'f'f) 1.184'6 3007 1.485'3 279'6 

Allgemeines 

Da.s Bur,gtheauer tl'atdie Nachfolge des im 
Jahre 1776 gegründeten k. k. Hofburgtheaters an. 
Die Staatsoper wurde in den Jahren 1861 bis 
1869 errichtet. Das Akademietheater, das bis 
September 1980 der Hochschule für Musik und 
darstellende Kunst in Wien 1) für Unterrichts
zwecke diente, begann seine Spielzeit im Jahre 
1923. Die Volksoper wird von den Bundesthea" 
tem erst seit dem Jahre 1945 bespielt. 

Umstrukturierung der Bundestheater 

Im Zusammenhang mit den Organisations
änderungen wurden folgende wesentliche Maß
nahmen bereits verwirklicht: 

Auf Grund des Arbeitszeitgesetzes, BGBL 
Nr. 46111969, in der Fassung der Novellen BGBl. 
Nr. 238/1971 und BGBL Nr. 2/1975, waren durch 
die Einführung der 40-Stunden-Woche unter an
der,ern foLgende .i\nderun.genauJ dem Personal
sektor notwendig: 

Vornahme einer Personalaufstockung, 
Einführung des Schichtbetriebes und 
Zusammenlegung der Dekorations- und Kostüm-

wer kstä tten. 

Für die reibungslose Abwicklung des Spielbe
triebes ist darüber hinaus der Anfall von Mehr
leistungen (u. a. auch Überstunden) unerläßlich 
gewor,den. 

Unterschiede der Gebarung 

Die Steigerung heim Personalaufwlanditst vor
wiegend auf die ß,enerellen B,ez.ugserhöhungen 
zum 1. Jänner 1981 zurückzuführen. Beim Pen
sionsaufwand verursachen darüber hinaus die 
laufenden Ruhestandsversetzungen einen Mehr
aufwand. Beim Pensionsaufwand bildet die ge
setzliche Grundlage das Bundestheaterpensions
gesetz, BGBL Nr. 159/1958, in der Fassung der 
Novellen BGBL Nr. 299/1959 und BGBL 
Nr. 688/1976 sowie der Art. IX der 31. GG
Novelle, BGBL Nr. 662/1977. 

*) Erfolg. 
**) Bundesvoranschlag. 

1) Siehe Titel 143. 

Beim Sachaufwand beruht die Steigerung ge
genüber dien Vorjahren im wesentLichen auf 
der Verteuerung der MatleriaLkosllen, Mehr.a>us
gaben für Gäste, Statisten und Substituten in 
Zusammenhang mit den allgemeinen Bezugser
höhungen sowie den erhöhten Aufwand für die 
notwendigen Instandhaltungen. ' 

An a:uswärti,gen Gastspielen sind vorgesehen: 
Tourneen aller Bundestheater in di,e Bundes
länder, Gastspiele der Staatsoper in Frankfurt 
und des Burgtheaters in Meran, Bozen, Ludwigs
hafen und Passau. 

Anlagen 

Folgende Baumaßnahmensind in Ausführung: 
ErneuerUJ.1g von Bühn,el1i- und ,Bet6dhsanlalgen 
aHer Thea:tJer. 

Ermäßigungen 

Bei der Veranschlagung der Einnahmen 
wurde berücksichtigt, daß an das Theater der 
Jugend, den Kulturring der Stadt Wien, den 
österreichischen Gewerkschaftsbund und ein
zelne Gewerkschaften geschlossene Vorstellungen 
Zu bedeutend ermäßigten Preisen abgegeben 
werden. 

Organisation 

Die Bundestheater unterstehen dem Bundes
ministerium für Unterricht und Kunst. 

Auf Grund des Erlasses des Bundesministers 
für Unterricht und Kunst vom 10. Mai 1971, 
Zl. A.E. 984-Präs/71, in der Fassung des Er
lasses des Bundesministers für Unterricht 
und Kunst vom 19. März 1976, Z1. AE 
10.930/1-1/76, wurde die Bundestheaterver
waltung in den österreichischen Bundestheater
verband umgewandelt. Die Leitung dieses 
Verbandes obliegt den Direktoren des Burg
theaters, der Staatsopert der Volksoper, dem 
Direktor für kulturelle Angelegenheiten und 
dem Genf~ralsekretär. 

Spielordnung 

Es besnehen vier ständig bespielte Bundes
theater: das Burgtheater, das Akademietheauert 

die Staatsoper und die Volksoper. 

Besucherzahlen 

In Iden Jahren 1976 bis 1979 wiesen die Bun
destheatel' fol,gende Besucher2Jahlen auf: 

1976 1977 1978 1979 

Burgtheater .... 393.584 382.499 372.825 371.987 2} 

Akademietheater 142.901 138.649 143.856 145.664 
Staatsoper ..... 594.764 582.056 562.168 566.421 
Volksoper ..... 436.353 422.508 405.559 389.772 

2) Einschließlich "Dritter Raum", Lusterboden. 
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244 KapiteJ 7 .. - GJümsspiele (Monopol) 

Kapitel 74 

1979 'f) 

1980 'f'f) 

1981 .,*) 

Allgemeines 

Glücksspiele (Monopol) 
Personal- Saeh-

aufwand Summe 
Mill,S 

24'S 1.157"5 1,182'0 

26'4 1.175'5 1.201"9 

317 1.430'9 1.462'6 

Einnahmen 

1.316'3 

1.301'2 

1.602'1 

Die Glücksspiele standen ursprünglich nur 
unter staatlicher Aufsicht" Der Gedanke einer 
Verstaatlichung der Glücksspiele war bereits um 
1770 gefaßt, aber erst im Jahre 1787 durch Er
richtung der Lottogefällsdirektion verwirklicht 
worden, Mit dem Lottopatent vom 13, März 
18 13 wurde das Lottoregal erstmalig gesetzlich 
verankert, 

Die "k.k, Lotto-Gefälls-Direktion" umfaßte 
eine Abteilung "Staatslotterie" in Wien, der 
zaihIreiche Lottoämter ,inden Kronländern unter
standen, 

Im Laufe der Zeit wurde aus der Lottogefälls
direktion die "Generaldirektion der Staatslotte
rien" '(1913 bis 1925), die "Dienststelle für 
Staatslotterien" (bis 1960) und schließlich 
die "österreichische Glücksspielmonopolverwal
tung", die mit dem Glücksspielgesetz, BGBL 
Nr, 111/1960, errichtet wurde, 

Die österreichische Glücksspielmonopolverwal
tung ist dem Bundesministerium für Finanzen 
unmittelbar unterstellt und verwaltet die für 
Rechnung des Bundes betriebenen Glücksspiele: 

a) Zahlenlotto; 

b) Brieflotterie; 

c) Klassenlotterie; 

Der Sachaufwand erhöhte sich beim Zahlen
lotto, bei der Brieflotterie und beim Sporttoto 
infolge der bei diesen Sparten im Zusammenhang 
stehenden Mehreinnahmen, bei der Klassenlotterie 
durch die Lospreiserhöhung, bei der übrigen Ge
barung hauptsächlich durch vermehrte Druck
kosten, verstärkte Werbung und Steigerung der 
Vergütung an die Postsparkasse, die mit den 
höheren Wetteinsätzen beim Sporttoto im Zu
sammenhang stehen, -

Bei den Einnahmen wurde beim Zahlenlotto 
und beim Sporttoto der steigenden Tendenz der 
Spielbeteiligung Rechnung getragen, bei der Klas
senlotterie die Lospreiserhöhung ab der 111, Lot
terie und bei der Brieflotterie die ganzjährige 
Durchführung berücksichtigt, 

Die Sieigeroog bei der übrigen Gebarung er
folgte hauptsächlich bei den Kostenersätzen für 
die Spielbankaufsicht und steht im Zusammen
hang mit den Mehrausgaben beim Personalauf
wand, 

Die Gegenüberstellung der Gebarung 1979 bis 
1981 zeigt folgendes Bild: 

Saehaufwand 1979 1980 1981 
0) .. ) .. } 

MilI,S 

Zahlenllotto 3) 957 97'9 111'0 

Brieflotterie 3) , , , , , , 13'6 54'4 

Klassenlotterie 8) " , 467'7. 485'4 5787 

Sporttoto3) ....... 483'9 461'1 538'5 

übrige Gebarung , , , 110'2 117'5 148'3 

Summe" , 1.157'5 1.175'5 1.430'9 

Einnahmen 

Zahlenlotto " , , , , , , 146'5 145'6 165'2 d) Sporttoto, 

Außerdem übt sie 
t~oilrechte aus über: 

Brieflotterie . " , , ' , , 
aufsichtsbehördliche Kon-

Klassell'lotter}e "." 

20'0 80'0 

a) Spielbanken 1); 

b) aUe Arten von Ausspielungen 2), 

Unterschiede der Gebarung 

Die Mehrkosten beim Personal aufwand sind 
auf die Vprsorge für Vorrückungen und Bezugs
erhöhun:gen zum 1. Jänner 1981 sowie auf die 
Erhöhung des Personalstandes um 7 Bedienstete 
für die zusätzlichen Tätigkeiten bei det Brief
lotterie zurückzuführen, 

*) Erfolg. 
**) Bundesvoranschlag. 

1) Spielbanken bestehen derzeit: Ganzjährig geöff
net in Wien ("Cercle Wien"), Baden bei Wien, Vel
den am Wörther See, Salzburg, Seefeld, Riezlern und 
Bregenz. Saisonbetrieb in Badgastein und Kitzbühd. 

2)Z, B, Tombolas, Lotterien von privaten Institu
tionen. 

Sporttoto ... ,'.'" 

übrige Gebarung ". 

5637 

587'9 

18'2 

563'0 6707 

554'5 6657 

18'1 20'S 

------~------------
Summe., , 1.316'3 1.301'2 1.602'1 

Organisati~n 

Ihre Aufgabe erfüllt. sie für das gesamte Bun
desgebiet mit einer Expositur in Graz sowie 
mit Hilfe der Lottokollekturen, Geschäftsstellen 
der Klassenlotterie sowie der Sporttoto-Annah
mestellen. Bei der betriebsmäßigen Abwicklung 

*) Erfolg. 
**) Bundesvoranschlag. 

I) Der Regieaufwand ist nicht in den nebenstehen
den Ausgabenbeträgen, sondern bei "übrige Geba
rung" enthalten. 
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des Sporttotos bedient sich . die öster
reichische Glücksspielmonopolverwaltung der 
Mithilfe von Einrichtungen der österreichischen 
Postsparkasse. 

Gesetzliche Grundlagen 

245 

1969, 226/1972, 407/1974, 626/ 1976 und 98/ 
1979. 

Sporttotogesetz, BGBL Nr. 55/1949,,52/1963,3/ 
1970. 

Förderungl;ausgaben 
Glücksspielgesetz, BGBL Nr. 169/1962, in 

Fassung BGBL Nr. 288/1963, 171/1965, 
der Bei diesem Ansatz ist für die an die Bedienste-
58/ ten zu gewährenden Bezugsvorschüsse vorgesorgt. 
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246 Kapitel 75 ~ Branntwein (Monopol) 

Kapitel 75 Branntwein (Monopol) 
Personal- Sam- Einnahmen 

aufwand Summe 
Mill, S 

1979 *) ........ 97 373'4 383'1 1.017'7 

1980 **) ........ 10'5 4297 440'2 1.033'2 
1981 ,:.*) ........ 11'5 432'0 443'5 1.078'0 

Allgemeines 

Das in österreich derzeit in Geltung stehende 
Gesetz über das Branntweinmonopol wurde in 
Österreich erst durch die Verordnung vom 
20. August 1939 eingeführt. Bis dahin war der 
Branntwein zwar auch in Österreich Gegenstand 
der Besteuerung, jedoch erfolgte diese nicht in 
Form eines Fiskalmonopols. Seit dem Ersten 
Weltkrieg bestand wohl auch in österreich eine 
staatliche Spiritusbewirtschaftung, die zwar fak
tisch aber nicht formell den Charakter eines 
Monopols hatte und die Erhebung einer Ver
brauchsabgabe von Branntwein nicht berührte. 
Die überschüsse der österreichischen Spiritus
stelle wurden seinerzeit an den Bundeshaushalt 
abgeführt. 

Unterschiede der Gebarung 

Der Personalaufwand weist .im Voranschlag 
1981 gegenüber 1980 vornehmlich wegen der 
Vorsorge für die Bezugsneuregelung für 1981 
sowie wegen Bezugsaufrückungen und vermehr
ten Pensionsaufwendungen eine Steigerung auf. 

Per höhere Sachaufwand im Voranschlag 1981 
gegenüber 1980 ist auf höhere Ausgaben für 
Branntweinübernahme sowie auf höhere Auf
wendungen für Vergällungsmittel, Energiebe
züge und Gebäudeinstandhaltungen zurückzu
führen, welchen Minderaufwendungen bei der 
Spiritusraffination und bei den Entgelten an 
Unternehmungen: gegenüberstehen. Der Mehr
aufwand für die Branntweinübernahme ist auf 
höhere übernahmepreise ab 1. Oktober 1980 
für Rohspiritus aus Rübenstoffen und für 
Sulfitl"Ohspiritus sowie durch vermehrten Absatz 
von Primasprit, bzw. Technischem Sprit für ge
werbliche Zwecke notwendig. 

Die höheren Einnahmen im Voranschlag 1981 
gegenüber 1980 sind auf die günstig einge
schätzte Absatzentwicklung beim Extra-Prima
sprit und auf die Erhöhung der Verkaufspreise 
zurückzuführen. 

Gesetzliche Grundlagen 

Die Tätigkeit der Monopolverwaltung ist durd1 
das aus dem Deutschen Reichsrecht ;tammende 
Branntweinmonopolgesetz 1922 geregelt. Im 
Jahre 1945 sind durch das Gesetz vom 16. No-

*) Erfolg. 
'f*) Bundesvoranschlag. 

vember 1945, StGBl. Nr. 236, für das Gebiet der 
Republik österreich die dem Präsidenten der 
Reichsmonopolverwaltung für Branntwein und 
die dem Reichsmonopolamte zustehenden Auf
gaben auf das Bundesministerium für Finanzen, 
die der Verwertungsstelle der Reichsmonopol
verwaltung für Branntwein obliegenden Auf
gaben auf die neu ,geschaffene "Verwertun.gss'tdle 
des Österreimischen Branntweinmonopols" über
gegangen, Die Verwertungs stelle des österrei
chismen Branntweinmonopols ist eine dem Bun
desministerium für Finanzen unmittelbar unter
stellte, zur Führung der kaufmännischen 
Geschäfte der Monopolverwaltung bestimmte 
Dienststelle; sie hat sim hiebei nach den grund
sätzlichen Weisungen des Bundesministeriums 
für Finanzen zu richten. 

Aufgaben 

Die Verwertungsstelle des Osterreichischen 
Branntweinmonopols übernimmt den in den 
landwirtsmaft!ichen und gewerblichen Brenne
reien sowie in den Monopolbrennereien (Sulfit
laugenbrennereien) erzeugten Branntwein, veran
laßt dessen Reinigung, trifft die Dispositionen 
bezüglich Versand und Lagerung der Raffinade
produkte und verwertet die letzteren durch Ver
kauf. Das Bundesministerium für Finanzen setzt 
die übernahmepreise für den von den landwirt
schaftlidlen und gewerblimen Brennereien abge
lieferten Rohspiritus fest und regelt die über
nahmepreise für Rohspiritus aus den Monopol
brennereien, die Reinigungslähne sowie die 
Entgelte für den Lagerverkehr und für den Ver
trieb des Branntweins durch Vereinbarungen mit 
den in die Spirituswirtschaft eingeschalteten 
Unternehmen. 

Brennereien 

Die Eigenbrennereien (§ 20 des Branntwein
monopolgesetzes) werden gemäß§§ 24 bis 28 
leg. cit. in landwirtschaftliche, gewerbliche und 
Obstbrennereien eingeteilt. In den nicht abgefun-' 
denen landwirtsmaftlichen Brennereien werden 
nur Kartoffel und Getreide, in den gewerblichen 
Brennereien hauptsäd1lich Melasse zu hochpro
zentigem Rohspiritus verarbeitet, der an die 
Monopolverwaltung gegen Bezahlung des über
nahm egel des abzuliefern ist. Daneben bestehen 
sems Monopolbrennereien, die auf Grund einer 
von der Monopolverwaltung für jedes Betriebs
jahr erteilten "Gestattung" die Ablaugen aus der 
Zellstoffgewinnung zu Rohspiritus verarbeiten, 
In den Obstbrennereien wird aus Obst
stoffen Trinkbranntwein erzeugt. Letztere Bren
nereien sind von der Ablieferung des Brannt
weins befreit, dafür haben sie für den gewon
nenenBranntwein eine Verbraumsabgabe, den 
Branntweinaufschlag, zu entrimten, der beim An
satz 2/52454 veranschlagt wird. 
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Kapitel 75 - Branntwein (Monopol) 247 

Brennrechte 
Den landwirtschaftlichen, gewerblichen und 

den Obstbrennereien (letztere nur insoweit, als 
sie unter Verschluß stehen) sind gemäß Art. IV 
§§ 1 bis 3 der Verordnung zur Einführung des 
Gesetzes über das Branntweinmonopoi in der 
Ostmark vom 20. August 1939, RGBl. I S. 1449, 
sogenannte "Brennr,echte" zugewiesen, das heißt, 
es wird für jede einzelne Brennerei die Erzeu
gung einer bestimmten Spiritus- beziehungsweise 
Branntweinmenge festgesetzt. Die regelmäßigen 
Brennrechte können für die jährliche Betriebs
periode unter Berücksichtigung der angesam
melten Bestände und des voraussichtlichen Ver
brauches an Branntwein von der Monopolver
waltung erhöht oder verkürzt werden (Jahres
brennrecht). Wird Branntwein über die Brenn
rechtsmenge hinaus abgeliefert, wird nicht der 
volle Obernahmepreis bezahlt, sondern ein Ober
brandabzug in Rechnung gestellt.· Bei Obstver
schlußbrennereien wird in diesem Falle em 
höherer Branntweinaufschlagsatz erhoben. 

Verkaufspveise 

Die Großverkaufspreise für unverarbeiteten 
Branntwein (Spiritus) werden vom Bundesmini
sterium für Finanzen mit Zustimmung des Haupt
ausschusses des Nationalrates festgesetzt und sind 
im BGBl. Nr. 000/1980 verlaucbart. 

Die Klc!inverkaufspreise des von der Verwer
tungsstellc! des österreichischen Branntwein
monopols abgegebenen Branntweins (Spiritus) 
sind in der Kundmachung des Bundesministers 
für Finarrzen vom 00. .. . . . . . . .. 1980 enthal
ten, die im Amtsblatt der Österreichischen 
Finanzverwaltung vom 00. ............ 1980, 
laufende Nummer 000 verlautbart ist. 

Die gl~mäß § 315 Abs. 4 der Bundes
abgabenotdnung, BGBl.Nr. 194/1961, einge
hobene überwachungsgebühr für die monopol
abgabefreie Branntweinerzeugung zum Haus
bedad wird heim Ansa1tlZ 2/52704 vereinnahmt. 
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248 Kapitel 76 - Hauptmünzamt 

Kapitel 76 Hauptmünzamt 

1979 *) .......... 

Personal- Sam- Einnahmen 
Summe aufwand 

Mill. S 

43'9 4677 511'6 540'9 

nung des Bundes und aus dem Umstand, daß 
vier Ausgaben von 500-Schilling-Silbergedenk
münzen vorgesehen sind, 

1980 *'f) .......... 
1981 *'f) .......... 

50'9 

517 

526'5 577"4 583'0 Ge bar u n 9 

626'1 677"8 716'6 Personalaufwand 

Allgemeines 
Die Münze wurde im Jahre .1194 gegründet, 

Die heutige Münzstätte befindet sich seit dem 
Jahre Ü!37 am derzeitigen Standort, Die Tätig
keit des Hauptmünzamtes wurde seinerzeit im 
Finanzministerial-Erlaß Z, 55,734 ex 1896 fest
gelegt, Die Wiederaufnahme des österreich ischen 
münzamtlichen Betriebes im Jahre 1945 erfolgte 
auf Grund der Bestimmungen des § 38 des Be
hörden-Oberleitungsgesetzes vom 20, Juli 1945, 
StGBl. Nr, 94. 

U n t e r 5 chi e d e d e rG e b a .r u n 9 

Personalaufwand 

nie Erhöhung des Personalaufwandes im Bun
desvoranschlag 1981 gegenüber dem Erfolg 1979 
beträgt 7"8 Millionen Schilling. Bedingt durch die 
Bezugsernöhungen der öffendich BedieIlJSteten zum 
1. Jänner 1980 und die im Jahre 1981 wirksam 
werdende Bezugsregelung sowie durch die Vor
sorge für Vorrückungen erhöhten sich die Aktiv
bezüge um rund 6'4 Millionen Schilling. Der 
restliche Mehraufwand von 1'4 Millionen Schil
ling entfällt auf die Ruhe- und Versorgungsbe
züge, Gegenüber dem Voranschlag 1980 vermin
derte sich der Aktivitätsaufwand um rund 
0'2 Millionen Schilling, da der Stellenplan um 
7 Planstellen reduziert wurde, Der Pensions
aufwand erhöhte sich hingegen um 1'0 Millionen 
Schilling, bedingt durch den höheren Stand an 
Ruhebezugsempfängern, 

Sachaufwand 

Die Erhöhung des Sachaufwandes im Bun
desvoranschlag 1981 gegenüber dem Erfolg 1979 
um 158'4 Millionen Schilling und gegenüber dem 
Voranschlag 1980 um 99'6 Millionen Schilling 
resultierten in der Hauptsache aus dem Münz
prägeprogramm, 

Einnahmen 

Di,e Einnahmen wurden gegenüber dem Bun
desvoranschlag 1980 um 133'6 Millionen Schilling 
und gegenüber dem Erfolg 1979 um 1757 Mil
lionen Schilling höher veranschlagt, Die Mehr
einnahmen ergeben sich vor allem aus den 
höheren Ersätzen für Ausmünzung für Rech-

"') Erfolg. 
• "') Bundesvoranschlag, 

Im Personalaufwand sind Ausgaben für die 
Bezüge von 69 Beamten und 164 Vertragsbedien
steten (VB I und VB 11), die Ruhe:- und Versor
gungsbezüge sowie die gesetzlichen Dienstgeber
beiträg,e vorgesehen, 

Sachaufwand 

Bei den Anlagen sind 8"7. Millionen Schilling 
veranschlagt, und zwar 2'0 Millionen Schilling 
für eine Prägepresse, 2'0 Millionen Schilling für 
einen Umrichter und 07 Millionen Schilling für 
eine Förderanlage sowie 4'0 Millionen Schilling 
für sonstige wertvermehrende Vorhaben, 

Bei den Aufwendungen sind gese~liche Ver
pfLichtungen (0'2 Millio.nen Schilling) und Auf
wendungen für den Betrieb (6167 Millionen 
Schilling) veranschlagt, Davon sind 593'5 Mil
lionen Schilling für den Ankauf von Münz
material, 9'9 Millionen Schilling für den Edel
metallankauf, 2'0 Millionen Schilling für Energie
bezüge, 4'1 Millionen Schilling Instandhaltungs
kosoen, 0'4 Milllionen SchiJlti11!g für Fremdbear'bei
tung sowie 6'8 Millionen Schilling für die üb6gen 
für den Betrlieb .notwe.ndigen Ausgaben vor
gesehen, 

Einnahmen 

Die Betriebseinnahmen resultieren in der 
Hauptsache aus den Ersätzen .für Ausmünzung 
für Rechnung des Bundes (641'9 Millionen Schil
ling), dem Medaillenverkauf (11'6 Millionen Schi!
l:mg), ,den Prägegebühren für Hande1sgoklmünzen 
(1'0 Millionen Schilling), dem Aufgeld für Samm
lerprägungen (43'0 Millionen Schilling), dem Fer
tigwaren-Edelmetallverkauf (11'0 Millionen Schi!-
1!i'ng) sowiea'U's ,dj'v'ensen sOII1Istigen BetniJelbset11JI1lah
men (2'1 Millionen Schilling), 

Gesetzliche Grundlagen 

Die Ausprägung der Scheidemünzen erfolgt 
auf Grund des § 1 des ScheidemÜllZengesetzes,' 
BGB1. Nr, 178/1963, in der fassung BGBl. 
Nr, 773/1974 und BGBl. Nr, 118/1980, Die Aus
prägung der Goldmünzen (einfache und vierfache 
Dukaten, 4 fl" 8 fl" 10 K, 20 Kund 100 K) wird 
gemäß· Bundesgesetz BGBl. Nr. 133/1964 durch
geführt, 

Daneben befaßt sich das Ha.uptmünzamt noch 
mit anderen Pr~gearbeiten . 
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Kapitel 77· Österreic:hische Bundesforste 
Persona]· Sach- Einnahmen 

aufwand Summe 
Mill,S 

1979 *) 1.087'6 600'9 1.688'5 1.688'0 

1980 *"} 1.163'3600'1 1.763'4 1.692'1 

1981 ",,) "." L23T3 6277 1.865'0 1.895'2 

Allgemeines 

Mit Bundesgesetz vom 17. November 1977, 
BGBL Nr. 610, wurde für den Wirtschaftskörper 
"österreichische Bundesforste", welcher mit Bun
desgesetz vom 28. Juli 1925, BGBl. Nr, 282/1925, 
gebildet worden war, eine neue Rechtsgrundlage 
geschaffen, Der Wirtschaftskörper umhßt alle 
bereits bisher von denösterreichischen Bundes
forsten verwalteten Liegenschaften, wozu noch 
jene anderen gleichfalls im Eigentum des Bundes 
oder in seiner Verwaltung stehenden Uegen
schaften kommen, die Ü'berwi.egend forstlichen 
Zwecken dienen. 

Den österreichischen Bundesforsten obliegt 'vor 
allem die Erzielung eines bestmöglichen betriebs
wirtschaftlichen Erfolges bei ,der Produktion und 
der Verwertung des Rohstoff,es Holz und der 
forstlichen Nebenprodukte. Bei der Erfüllung 
dieser Aufgaben ist auf die Schutz-, Wohlfahrts~ 
und Erholungswirkungen des Waldes, weiters 
auf die Interessen der Landwirtschaft sowie auf 
sonstige öffentliche Interessen Bedacht zu nehmen, 

Unhrschiede der Gebarung 

Gegenüber dem Erfolg 1979 sind Mehrausgaberi 
für Gehälter und Löhne von 1427 Millionen 
Schil1i,ng, für Ruhe- und Versorgungsbezüge von 
7 Millionen Schilling und für den Sachaufwand 
von 26'8 Millionen Schilling vorgesehen, sodaß 
sich die Gesamtausgaben um 176'5 Millionen 
Schilling erhöhen, 

Die Mehrausgaben von 10 l' 6 Millionen Schil
ling gegenüber dem Voranschlag 1980 beruhen 
auf einer Erhöhung des Personalaufwandes 
(73 '9 Millionen Sdlilling) und des Betriebsauf
wandes (27'7 Millionen Schilling), 

Außerdem ist im Konjunkturausgleich-Voran
schlag ein Betrag von 33'6 Millionen Schilling 
vorgesehen, Diese Mittel sind ~m vollen Umf,ang 
für Betriebsinv,estitionen bestimmt, 

Personalaufwand 

Die Erhöhung des Personalaufwandes 1981 
gegenüber dem Erfolg 1979 beträgt 1497 Mil
lionen Schilling, Bedingt durch die allgemeine 
Bezugserhöhung entfallen hievon auf Gehäl
ter 56'4 Millionen Schilling, während die 

*) Erfolg. 
**) Bundesvoranschlag. 

17 Arbeits(Amts)obeheli zum B\lndeslinanzgesetz 

Arbeiterlähne infolge Erhöhung der Kollektiv
vertragslöhne um 86'3 Millionen Schilling höher 
v'eranschlagt werden mußllen. Der restliche Mehr
aufwand von 7 Millionen Schilling entfällt auf 
Ruhe- und V,ersorgungsbezüge. 

Im Vergleich zum Voranschlag 1980 sind auf 
Grund von Bezugs- und Lohnerhöhungen die 
Aus~aben für den Aktivitätsaufwand um 
72'9 Millionen Schilling und für den. Pensionsauf
wand um 1 Million Schilling höher veran
schlagt worden, 

Sachaufwand 

Im Bundesvoranschlag 1981 wurden um 
277 Millionen Schilling mehr veranschlagt als 
1980, was einer Erhöhung um zirka 4'6% des 
gesamten veranschlagten Sachaufwandes ent
spricht, Diese Mehrausga.ben· betreff·en haupt
sächlich die Aufwendungen (35'8 Millionen 
Schilling) und die gesetzlichen Verpflichtungen 
(1 Million Sc.~illing), während . alle übrigen 
Ansätze des Sachaufwandes insgesamt. um 
9'1 Millionen Schilling niedriger veranschlagt 
werden konnten, 

Einnahmen 

Im Bundesvoranschlag 1981 sind um 203'1 Mil
lio'll'en S(h~l'liing mehr ginnahmen veranschhgt 
als 1980, Die Situation auf dem HoLzmarkt im 
Jahre 1980 in bezug auf Absatz und Preisniveau 
läßt ,diJese optim~sti.sche Ei11Jl1lahmenvorschätzung 
ger,echdel'tJi'gt erscheinen, 

Organisation 

Gemäß dem Bundesgesetz vom 17. November 
1977, BGBl. Nr. 610, über den Wirtschaftskörper 
"österreichische Bundesforste", ist zur Leitung 
der österreichischen Bundesforste der Vorstand 
berufen, der an die Weiwngen des Bundesmini
sters für Land- und Forstwirtschaft gebunden 
ist, Dem Wirtschaftsrat obliegt es, die vom' V or
sta.nd vorgeLegten Berichte zu heraten und die 
Geschäft.~fuhrung des VOr5'tandes zu uberwachen. 
Die Betriebsführung wird von 80 Forstverwal
tungen besorgt, .die ·der Generaldir,ektion unter
stellt s'ind, VOn diesen hegen in Niederösterreich 15, 
Oberösterreich 16, Salzburg 21, Tirol 14, der 
Stwermark 10,Käl1nten 3 und ~m Burgenland 
1 Fonstverwaltulllg, 

Zu den Bundesforsten gehören ferner die Bau
und Maschinenhöfein Wien-Hütteldorf, in 
Ebensee, in Gußwerk in der Steiermark, in 
St. Johann i. p, und in Kramsach in T" die 
Sägeverwaltungen in Gußwerk, in Neuberg/ 
Mürz, in Hlühnbach, in Amstetten und in Kram
sach sowie der Waldbauhof in Wieselburg, 
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Liegenschaften 

Das Flächenausmaß der von den Bundesforsten 
verwalteten Liegenschaften beträgt nach dem 
letzten Stande: 

noch rund 2 000 km Forststraßen, um die Holz
produktion möglichst wirtschaftlich betreiben zu 
können. Die veranschlagten Mittel sollen dazu 
dienen, diesem Ziel ein Stück näher zu kommen. 

Waldfläche ................... . 
Produktive Gründe ........... . 

498.181 ha, Förderungsausgaben 
41.850 ha, 

304.729 ha, Unproduktive Gründe ......... . 

zusammen ... 844.760 ha. 

Betrieb 

Der Hauptbetrieb - die Forstwirtschaft -
wird grundsätzlich in Eigenregie geführt. Die 
Land- und Almwirtschaft ist fast durchwegs, 
die Jagd zu 85010 und die Fischerei größtenteils 
verpachtet. Vier Seen und eine Reihe größerer 
Bach- und Flußfischereien werden selbst bewirt
schaftet. Außerdem werden als Nebenbetriebe 
die Sägewerke Gußwerk, Neuberg, Blühnbach, 
Amstetten und Kr.amsach sowie -das Kurhaus 
Gas.tein g.efühllt. 

Gebarung 

Personalaufwand 

Im Personalaufwand sind die Ausgaben für 
die Bezüge der aktiven Arbeiter und Angestell
ten, der Provisions- und Pensionsparteien sowie 
für die gesetzlichen Dienstgeberbeiträge vorge
sehen. 

Anlagen 

Bei den Anlagen der Forstbetriebe sind 
161'4 Millionen Schilling veranschlagt, und zwar 
für Liegenschaften nach Maßgabe zweckgebunde
ner Einnahmen 38'0 Millionen Schilling, für den 
Erwerb von Seeufergrundstücken 4'0 Millionen 
Schilling, für Aufschließungsbauten 37'5 Millio
nen Schilling, für Maschinen und sonstige Werk
zeuge 22'9 Millionen Schilling, für Hochbauten 
177 Millionen Schilling, für die Erneuerung des 
Fahrparks 31'2 Millionen Schilling und für son
stige wertvermehrende Vorhaben 4'5 Millionen 
Schilling. Für Aufschließungsvorhaben in der 
Schutzwaldregion sind 5'6 Millionen Schilling 
vorgesehen. 

Die ständige Kostenprogression zwingt zu 
besonderen Rationalisierungsmaßnahmen des 
Betriebsablaufes. Dem stetigen Ansteigen der 
Personalkosten wird auf Dauer bei den Oster
reichischen Bundesforsten nur durch intensiven 
Maschineneinsatz im Rahmen der natürlichen 
Gegebenheiten sowohl bei der Kultur als auch 
bei der Holzernte sowie durch Verwaltungskon
zentration und -automation zu begegnen sein. 

Weiters kann auf der Kostenseite nur durch 
eine großzügige Forstaufsch1ießung eine Besse
rung erreicht werden. Bei vorsichtiger Schätzung 
fehlen den österreichischen Bundesforstenderzeit 

Zu den Förderungsausgaben zählen die Bezugs
und Pensionsvorschüsse, Beiträge für kulturelle 
bzw. wissenschaftliche Zwecke und die Darlehen 
für Siedlungsbauten. 

Aufwendungen 

Bei den Auf wen dun gen sind ver
anschlagt: Die " Gesetzlichen Verpflichtungen", 
u. zw. die Grundsteuer, Vermögens abgabe, land
wirtschaftliche Kammerbeiträge, sonstige Ab
gaben und die Abgabe von land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben gemäß BGBl. 
Nr. 166/1960. Infolge der Neuhewer.tung des 
lan1d- und forstwirtschaftLichen V,ermögens muß
ten hier gegenüber 1980 um 1'0 Millionen 
Schi,lilli-ng mehr veranschlagt weI1den. 'B,ei den "Auf
wel1ldungen" ·s!ind l1Ielben den für Idie ordnungs
gemäße Führul1lg ldies Gesaffi1llbetr~ebes erforder
];i-chen Ausgahen auch die Verwakungserfolider
nJisse, Re~sekosten, Aulfwandisemschäldigung-en und 
Mittel für die Schutzwaldsanierung erfaßt. 
Kostensteigerungen bei den Treibstoffen,Fremd
leistungen, Transportleistungen, Bahn- und 
Posttarifen sowie die Ablösung der Patronats
kirche in Neuberg/M. erfor.dern Mehraus
gaben gegenüber 1980 von 35'8 Millionen Schil
ling. Nicht zu übersehen ist auch, daß die Be
wirtschaftung der in den letzten Jahren ange
kauften Forstgüter, aber auch die durch die Forst
aufschließung ermöglichte ständige Anhebung des 
Einschlages einen vermehrten Bedarf bei den Auf
wendungen mit sich bringt. 

Holzeinschlag 
Der vorgesehene EimchLag 1981 beträgt rund 

1,925.000 fm. Hievon werden rund 195.000 fm 
als Servitutsholzabgegeben werden müssen, 
sodaß rund 1,730.000 fm frei verfügbar bleiben. 

Der tatsächliche Einschlag im Jahre 1979 be
trug 2,012.288 fm, . hievon in der Endnutzung 
1,599.155 fm und in der Vornutzung 413.133 fm. 

Vom freien Einschlag mit rund 1,730.000 fm 
sollen im Jahre 1981 rund 1,454.000 fm 
(1,374.000 fm Nutzholz und 80.000 fm Brenn
holz) in Regie genutzt werden. Für Eigenbedarf 
sind hievon 21.000 fm (10.000 fm Nutzholz und 
11.000 fm Brennholz) vorgesehen. Für Abgaben 
am Stock sind 276.000 fm geplant; hievon ent
fallen auf den Eigenbedarf (Deputathölzer für 
Arbeiter) 26.000 fm und auf den Verkauf 
250.000 fm. Diese Schlägerungen werden haupt
sächlich 1,0 Waldorten zugewiesen, wo besonders 
ungünstig-e Verhältlllisse eine Nutzung in Regie 
als nicht rentabel ausschließen. 
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Bei den Sägewerken ist ein Verschnitt von EinforstulIIgsrechte 
rund 164.000 fm Rundholz vorgesehen. 

Einnahmen 

Di'e Betr1ebseinnahmen ergeben sich mit rund 
87 v. H. durch Erlöse aus der Holzverwertung. 

Die Erträgnisse der Land- und Almwirtschaft 
bestehen vorwiegend aus den Pachtschillingen für 
verpachtete Grundstücke. 

Die Einnahmen aus der Jagd und Fischerei 
durch Verpachtungen, Abschußvergaben, Ver
kauf von Wildbret und ähnlichen können 
gegenüber dem Erfolg 1979 um 9'0 Mil
lionen Schilling gesteigert werden.· Dieses 
günstige Ergebnis ist auf das stetige Bemühen 
der Generaldirektion zurückzuführen, \ durch 
Erhöhung der Jagdpachtzinse den größtmög
lichen Nutzen aus der Jagd zu ziehen. Es darf 
allendings nicht übersehen wenden, daß der j,agd
uutzenmaximieruug gewisse natürliche Grenzen 
waldbaulicher und auch jagdlicher Art ges,etzt 
sind. 

Bei den anderen Nebenwirtschaften ergeben 
sich die Einnahmen aus der Verwertung von 
Sand- und Schottergruben sowie aus den· Ver
pachtungen und Vermietungen verschiedener 
Objekte. 

Bei den Sägewerken ergibt sich der Großteil 
der Einnahmen a\ls den Schnittholzerlösen. 

Grundverkehr 

Die Erlöse aus Grundverkäufen werden im 
Rahmen einer zweckgebundenen Gebarung wie
der für Grundankäufe verwendet, womit dem 
Auftrag zur Erhaltung des Bundesforstbesitzes 
in seiner Substanz entsprochen wird. 

Außer den normalen Betriebsaufwendungen 
haben die Bundesforste noch Leistungen im Rah
men der Einforstungsrechte zu erbringen, die 
sich auf den Gebarungserfolg auswirken. Der 
Wert dieser Leistungen im Jahre 1979 stellt sich 
wie folgt dar: 

Nutzholz· 
Brennholz 

Zusammen 

Elementarholz 
Streu 
Weide 

SdJilling 

136.363 fm im Werte von 94;731.015 
45.208 fm " 3,766.717 

181.571 fm " 

1.813 fm " 
4.673 rm" " 

28.784 Rindergräser 

" 
" 

98,497.732 

1,473.669 
26.110 

im Werte von 8,640.753 

Gesamtwert 108,638.264 

Die Bewertung erfolgt auf der Basis der orts
rubJ.ichen Preise. 

Außerdem haben die österreichiscnen Bun-des
forste noch Pensionslasten von· 59'3 Millionen 
Schilling zu tragen, die noch aus der Zeit vor 
der Schaffung des eigenen Wirtschaftskörpers 
-datieren. 

Festzustellen ist auch, daß bei der Waldbewirt
schaftung in erhöhtem Ausmaß auf das 
Landschaftsbild und die Sozialfunktionen des 
Waldes Bedacht zu nehmen ist, was nicht immer 
ohne Mehraufwendungen oder Einnahmenaus
fälle möglich ist. 

Für 1981 erwarten die österreichischen Bun
desforste infolge größter Sparsamkeit auf der 
Ausgabenseite und infolge der zufriedenstellen
den Lage auf dem Holzmarkt einen überschuß 
von 30'2 Millionen Schilling. 
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Kapitel 78 
tung 

Post- und Te1egraphenverwaI-

Personal- Sach. Einnahmen 
aufwand Summe 

Mill.S 

1979 'f) 1) 

1980 'f':") 1) 

1981 ~"f) 1) 

13.563'4 8.470'9 22.034'3 22.840'0 

13.915'4 9.247'8 23.163'2 24.494'2 

15.196'5 10.682'6 25.879'1 28.003'1 

All ge m ei n el 

Das Post- und Fernmeldewesen ist nach dem 
Bu:ndesministeriengesetz 1973, BGB!. Nr. 389, 
dem Bundesministerium für Verkehr über
tragen. Für die Voranschlagserstellung sowie für 
die Verrechnung und Rechnungslegung im Be
reich der Post- und Telegl1aphenverwa1tung sind 
d~e Bestimmungen des Verwaltmngsentlastungs
gesetzes vom 21. Juli 1925, BGBl. Nr. 277, 
in der Fassung des 'Bundesgesetzes BGB!. 
Nr. 637/1975 maßgebend. 

Unterschiede der Gebarung 

Ab dem Bundesvora:nschlag 1979 w,erden die 
his einschließlich 1978 beim Kapitel 65 veran
schlagten Ausigalben und Einnahmen der Gene
ra1direktion für <die Post- und Telegraphenver
waltung in den Voranschlag des Kapitels 78 mit 
der neuen Bezeichnung "Post- und Telegraphen
verwaltung" einbezogen. Gegenüber dem Bundes
voranschlag 1980 ergibt sich folgendes Bild: 

Personalaufwand 

Die SteügerutlJg ,des Pel'sonalaufwandes g,egen
über dem Bundesvoranschlag 1980 ist im wesent
lichen auf die im Jahre 1981 wirksam werdende 
Bezugsregelung sowie auf die größere Anzahl 
der zu beköstigende~ Pensionsparteien zurückzu
führen. 

Sachaufwand (Grundbudget) 

Die insbesondere bei den Ansätzen S 0 n s t i ge 
A n lag e n, Auf wen dun gen CG e ~ e t z
I ich e V e t p f1 ich tun gen), Auf w e n
dun gen und A n lag e n n ach Maß gab e 
z w eck g e b und e n e r F ern .s p r e c h g e
b ü h ren veranschlagten höheren Ausgaben 
stehen im Zusammenhang initdem auch weiterhin 
erwarteten günstigen Verlauf der Verkehrsent
wicklung 'mit entsprechend hohen Betriebsein
nahmen. 

Das Voranschlagsvolumen beim Ansatz So n
s ti g e An 1 a gen wird im wesentlichen von 
den Jahresraten der Investitionsprogramme für 
den Omnibusdienst und fUr den Postdienst sowie 

*) Erfolg. 
**) Bundesvoranschlag. 

von den zweckgebundenen Ei~nahmen' beim neu 
eingerichteten Ansatz' "Zweckgebundene Ein
nahmen (V)" bestimmt. 

Bei den übrigen Ausgabenansätzen mit Aus
nahme der Förderungsausgaben (laufende Geba
rung), die im Zusammenhang mit der Gründung 
des Vereines "Sozial werk der Post- und Fern
meldebediensteten" höher dotiert werden, sind 
annähernd gleich hohe Voranschlagsbeträge wie 
im Jahre 1980 bzw. im Zusammenhang mit der 
Einnahmenentwicklung stehende geringfügige 
Erhöhungen vorgesehen. 

Die Dotierung der einzelnen finanz gesetzlichen 
Ansätze ze~gt Ifolgendes BiLd: . 

Bei den Fe r nm eId e a n 1 a gen werden 
derzeit nur noch die relativ, geringen Ausgaben 
für aktivierungs'fähige Rechte im Fernmeldedienst 
vemnschlagt. . 

Die bei den So n s t i gen A n La gen auf 
Grund der Investitionsprogramme für den.Omni
busdienst und für den Postdienst vorgesehenen 
Ausgabenbeträge sind für die Beschaffung von 
Omnibussen und Betriebsfahrzeugen, für den 
Erwerb von Grundstüd{enund Gebäuden, für 
den Neubau und Umbau von Gebäuden, insbe
sondere für die Fertigstellung des Neubaues des 
Postamtes 1103 Wien-Südbahnhof, für die.in den 
Vorjahren begonnenen Rationalisierungsinvesti
tionen sowie für die Beschaffung von Bahnpost
wagen vorgesehen. 

Für den Zivilschutz ist im Bundes,voranschlag 
1981 wie im Vorjahr beim Bundesministerium 
für Inneres (Para.gra ph 1111) vorgesor,gt. Die Ver
nechnung der Zivilschutzgebal1ung erlroLgt jedoch 
nach GenehmL&Wng der erforderlichen Ausga:ben 
im Wege eines finanzidlenAus~leiches bei der 
Ressorvgebarung. 

Die F ö r der u n gau s g a b·e n (D), mit 
denen dringliche Bezugs- und Pensionsvorschüsse 
bestritten werden, weisen gegenüber dem Bun
desvoranschlag 1980 auf Grund der höheren 
Ansät~e für Dienst- und Pensionsbezüge eine 
leichte Steigerung auf. 

Die gegenüber dem Vorjahr erhöhten 
F ö r der u n g sau s gab e n (laufende Ge
barung) dienen der Unterstützung und För
derung einer sinnvollen Freizeitgestaltung der 
Post- und Te1egraphenbedienstetenin Postsport
sowie Postmusikvereinen und bei kulturellen 
bzw. künst1eris~en Aktivitäten; ferner sind sie 
für die Unterstützung der Stiftung "Genesungs
heim Kalksburg" bestimmt. Außerdem stehen 
für Sozialvereinigungen, insbesondere für das 
"Sozialwerk der Post- und Fernmeldebedienste
ten", Mittel zur Verfügung. 

1) Einschließli~ der ab dem Bundesvoranschlag Die A llisgahetlJbeträ~e bei ,den Auf wen-
1979 von KapItel 65 auf Kapitel 78 überstellten cl' (G I' h V f l' h-
Ausgaben und Einnahmen der Generaldirektion für I u n gen . e set z 1 ce, e r p . 1 c 
die Post- und Telegraphenverwaltung. tun g'e n) wurden, der VerkehrsentwIcklung 
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Rechnung tragend, gegenüber dem Bundesvor- Einnahmen 
anschlag 1980 geringfügig angehoben. Die Erhöhung bei den Betriebseinnahmen 

Die gegenüber dem Buridesvoranschlag 1980 ist auf Verkehrssteigerungen und auf 'die teil
vor~esehenen höheren Ausgaben bei den Au f- weise Neufestsetzung von Gebühren im Post
wen dun gen (Ermessensausgaben) ergeben und Fernmeldedienst sowie eine Anhebung der 
sich im wesentlichen auf Grund der Erhöhung der Postautotarife zurückzuführen. 
Inlandreisegebühren und der Aufwandsentschä- Höhere Eiruuhmen ge~nuber dem BU!IJdesvor
digungen, auf Grund von Mehrausgaben für die anschlag 1980 werden insbesondere bei den Post-, 
Instandhaltung des Gebäudebestandes der Post- den Fernschreib-, den Fernsprech- und Funkge
und Telegraphenverwaltung und von Mietzins- bühren, bei den Postautoeinnahmen sowie bei 
vorauszahlungen für die Unterbringung von den Pensionsbeiträgen auf Grund der Anhebung 
Post- und Fernmeldedienststellen, . ferner auf der Pensionsbeiträge für die Beamten ab 1. Jän
Grund der Preisentwicklung (darunter insbeson- .ner 1981 erwartet. 
dere bei den Treib- und Brennstoffen sowie bei Ebenfalls hÖhere Einnahmen gegenüber dem 
den Energiebezügen), schließlich auf Grund der Bundesvoranschlag 1980 sind bei der V,ergütung 
Verkehrs steigerung sowie der höheren Aufwen- der österreichischen Postsparkasse sowie bei den 
dungen für Betrieb, Wartung und Instandhal- Allgemeinen Betriebseinnahmen zu erwarten. 
tung im Zusammenhang mit dem Anlagenzu- Hingegen ist bei den Telegraphengi!bühren 
gang im Bereich der Post- und Te1egraphenver- mit einem Einnahmenrückgang gegenüber dem 
waltung. Bundesvoranschlag 1980 infolge anhaltenden 

Die sich beim Ansatz übe r w eis u n g von Verkehrsrückganges zu rechnen. 
Zuschlagserlösen nach Maßgabe 
z w eck g e b und e n e r Ein nah m e n erge
bende geringfügige Erhöhung der Ausgaben 
~egenüber dem Bundesvoranschlag 1980 ist auf 
die Auflagenerhöhung der Sonderpostmarke 
zum "Tag der Briefmarke 1980"zurückzu
führen. 

Die Festsetzung der Ausgaben bei den A n
lag e n n ach Maß gab e z w eck g eb u n
den e r Fe r n s pr ec hg e b ü h ren beruht 
auf dem Flernme1deinvestition~gesetz 1971 in der 
Fassung der FMIG-NoVlelle 1979, BGBl. Nr. 552. 

Bei ·der Gelbamug .des H i 1 f s fon d s der 
Pos t- u n.cl F e ·r n m e I cl e Ib e .cl i e n Ist e t e n 
ist die AusgabelliS'tJeigenmg gegenlÜ'her dem Bun
desvoranschlag 1980 beim Ansatz "Aufwendun
gen'~ auf die Anhebung der Auflagenhöhe der 
Sonderpostmarke zum "Tag der Briefmark'e 
1980" zurückzuführen. Die sich beim Ansatz 
F ö r der u n g sau s gab e n (D) ergebende 
V erminderung ~egenüber dem Bundesvoran -
schlag 1980 ist auf die zu erwartende geringere 
inanspruchnahme von Hilfsfondsdarlehen 
zurückzuführen. 

Kon junkturausg leich-Voransch lag 

Außerdem sind im K 0 n j unk t u rau s
g 1 eie h - Vor ans chI a g für den Ansatz 
Sonstige Anlagen 

o r g a n isa ti 0 n 

Die oberste Leitung obliegt der Generaldirek
tion .für die Post- und Telegraphenverwaltung, 
die als Sektion 111· dem Bundesministerium für 
Verkehr eingegliedert ist. 

Der . Geheraldirektion unterstehen die Post
und Telegraphendirektionen mit dem Sitz in 
Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz (mit dem POSt
und Telegrapheninspektorat inSalzburg) und 
Wien. 

Den Post- und Telegraphendirektionen unter
stehen die Dienststellen des ausübenden Dienstes, 
und zwar 2.283 Postämter, 357 Posthilfsstellen, . 
12 Telegraphenba,uämter, 6 Fernmeldebetriebs
ämter, 5 Rundfrtinkä:muer, 6 Postautobetriebsl'ei
tungen und 3 Postverkehrsbüros (Stand 1. Juni 
1980). 

Im Bereich der Post- und Telegraphendirektion 
Wien bestehen ferner als selbständige Dienststel
len das Fernsprechbetriebsamt, das Fernamt Wien, 
die Telegraphenzentralstation, das Kabelbauamt, 
das Fernsprechg,ebührenamt und die F,ernmelde
monteurschule. 

Für das gesamte Bundesgebiet zuständig und 
daher der Generaldirektion unmittelbar unter
stellt sind das Fernmeldetechnische Zentralamt, 
die Fcrnmeldezentralbauleitung, die Postauto
hauptwerkst~tte, die Postzeugverwaltung und. 
die Tdegraphenzeugverwakung. 

Gesehliche Grundlagen 
- in der Stabilisierunlgsquote .... 

lionen Schilling und 
70'6Mil- Die gesetzlichen Grundlagen für die Tätigkeit· 

- in der Konjunkturbelebungs-
quote ..................... . 27.'0 Mil-
lionen Schilling 

vorgesehen. 

der.Post- und Telegraphenverwaltung bilden: 

a) Auf dem Inlandspostsektor: 
Das Postgesetz, BGBl. Nr. 58/1957, in der 
Fassung der Gesetze BGBl. Nr. 36/1964, 
BGBl. Nr. 338/1971,BGBl. Nr. 646/1975, 
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BGBI. Nr. 618/1977, BGBI. Nr. 646/1978 
und BGBL Nr. 000/1980. 

Auf Grund dieses Gesetzes wurde die 
Postordnung, BGBL Nr. 110/1957, erlassen. 
Änderungen der Postordnung erfolgten mit 
BGBI. Nr. 6/1960, 278/1963, 291/1968, 340/ 
1971,648/1975 und 689/1977. 

b) Auf dem Aus I an d 5 pos t s e k tor: 
Die Urkunden des Weltpostvereines (Lau
sanne 1974), BGBl. Nr. 470/1976; 
die auf Grund der Ermächti
gung des Hauptausschusses des National
rates vom 16. Feber 1950 2) erlas
sene Verordnung des Bundesministers für 
Verkehr vom 1. September 1976 über 
die Neufestsetzung der Auslandspostgebüh
ren mit Wirkung vom 1. Jänner 1976, 
BGEl. Nr. 471. 

c) Auf dem I n la n d s f ern m eid e
se k tor: 
Das Fernmeldegesetz, BGBL Nr. 170/1949, 
in der Fassung des Gesetzes BGBL Nr. 477/ 
1974 und die gemäß Bundesgesetz vom 
5. Juli 1972, BGBI. Nr. 267, auf Gesetzes
stufe stehenden Verordnungen: 

Die Fernsprechordnung, BGBI. Nr. 276/ 
1966; die Telegraphenordnung, BGBL 
Nr. 83/1964. in der Fassung BGBL 
Nr. 617/1977; die Bildübertragungsord
nung, BGBI. Nr. 247/1964; die Verord
nung über die Errichtung und den Be
trieb von Amateurfunkstellen, BGBL 
Nr. 30/1954, in der Fassung der Verord
nung BGBl.Nr. 326/1962; die Verord
nung über die Aussendung und ,den 
Empfang von Funknachrichten an meh
rere Empfänger. BGBL Nr. 132/1955; 
die Verordnung über die Benützung der 
für den öffentlichen Verkehr bestimm
ten Fernschreibanlagen und über die Be
willigung zur Errichtung und zum Be
trieb von privaten Fernschreibanlagen, 
BGBI. Nr. 216/1955, inder Fassung der 
Verordnungen BGBL Nr. 113/1958 und 
BGBI. Nr. 111/1965; die Verordnung 
über Privatfernmeldeanlagen, BGBI. 
Nr. 239/1961, in der Fassung der Bundes
gesetze BGBL Nr. 267/1972 und BGBL 

I) § 4 des Gesetzes vom 13. April 1920, StGBI. 
Nr. 180, sieht vor, daß der Hauptausschuß des Natio
nalrates dem zuständigen Bundesminister die Ermäch
tigung erteilen kann, unter anderem Anordnungen 
über die Neufestsetzung der Gebühren für die Be
förderung von Postsendungen und Telegrammen, 
ferner der Fernsprechteilnehmer-, Aufnahms- und 
Sprechgebühren innerhalb eines bestimmten Rahmens 
oder unter besonderen Voraussetzungen allein zu 
treffen und unter Berufung auf eine solche vorherige 
Ermächtigung kundzumachen. Jede derart erfolgte 
Neuregelung ist dem Hauptausschuß des National
rates ungesäumt zur Kenntnis zu bringen. 

Nr. 344/1977; die Verordnung über die 
Errichtung und den Betrieb von Rund
funk- und Fernsehrundfunk-Empfangs
anlagen, BGBI. Nr. 333/1965, in der Fas
sungder Verordnungen BGBI. Nr. 371/ 
1967, BGBI. Nr. 76/1968, BGBI. Nr. 420/ 
1968 und BGBL Nr. 14/1969 sowie der 
Bundesgeseue BGBL Nr. 267/1972, BGBL 
Nr. 345/1977 und BGBl. Nr. 338/1978; 
die Verordnung über Funker-Zeu'gnisse, 
BGBL Nr. 13911967; 

das Fernmeldegebührengesetz, BGBI. 
Nr. 170/1970, in der Fassung BGBL 
Nr. 339/1971, BGBI. Nr. 404/1974, BGBL 
Nr. 647/1975, BGBL Nr. 670/1976 und 
:EGBL Nr. 000/1980; das Telegraphenwege
. gesetz, BGBI. Nr. 435/1929, in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBL Nr. 20/1970. 

cl) Auf dem Aus I a n d s f ern m eId e
se k tor: 
Der Internationale Fernmeldevertrag 
(Malaga -Torremolinos 1973), BGBL N r. 
413/1977, samt SchLuß- und Zusa,tz
protokollen, die Vollzugsordnungen für 
,den internationalen Fernsprechdienst, den 
internationalen Telegraphellldienst uoo den 
il1iternationalen Telex,dienst, die Vollzugs
ordnung und die Zusatzvollzugsordnung 
für den Funkd1en~t sowie die a,uf Gr,und der 
Ermächtigung des Ha,uptausschusses .des 
Nacionalrates vom 2. Juli 1969 2) erlassenen 
,,~undmachungen der Gebühren .im Fern
meldeverkehr mit dem Ausland". 

Das übereinkommen über die Inter
nationale Fernmeldesatellitenorganisation 
"INTELSAT" sarni Anlagen und das 
Betriebsübereinkommen über die Inter
na:tionale Fernme1desatlellitenorganisa,tion 
"INTELSAT" samt Anlage, beide im BGBL 
Nr.343/1973. . . 

e) Bei der Beförderung von Personen mit 
Kraftfahrzeugen auf Straßen (P 0 s tau t 0-

ver k ehr): 

Für den Kraftfahrlinienverkehr das Kraft
fahrliniengesetz, BGBI. Nr. 84/1952, sowie 
die auf Grund dieses Gesetzes kundge
machte 1. Durchführungsverordnung, 
BGBL Nr. 206/1954, und 
für den Gelegenheitsverkehr das Gelegen
heitsverkehrs-Gesetz, BGBI. Nr. 85/1952. 

Aufgaben 

Der Post- und Telegraphenverwaltung obliegen 
postbehördliche und gebührenI;"echtliche Ange
legenheiten des Inlandsdienstes sowie die voll
zugsdienstlnchen Angelegenheiten ,des Postver
kehrs, wie die Annahme, Weiterleitung und Ab
gabe von Briefsendungen UI~d Paketen, die über-
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mittlung und Einziehung von Geldbeträgen, dung'der Zollvorschriften im Auslandspostdienst; 
Einzahlung und Auszahlung im Spar- und Scheck- die Wahrung der Fernmeldehoheit des Bundes, 
verkehr der . österreichischen Postsparkasse die Bewilligung von Fernmeldeanlagen; die Auf
sowie sonstige Leistungen im Sinne des § 14 sicht über sämtliche Fernmeldeanlagen; Regelung 
des Postgesetzes; die Vollziehung der Urkunden des Dienstes und Betriebes der Funkanlagen und 
des Weltpostvereines; die Abrechnung über den ge- der dem öffentlichen Verkehr dienenden sonsti
samten Auslandspostverkehr einschließlich der gen Fernmeldeanlagen; Ahndung der Verletzun
Flugpost; der Abschluß und die Vollziehung der gen des Fernmeldehoheitsrechtes; Bereitstellung 
Sonderübereinkommen mit fremden Postverwal- und Betrieb des öffentlichen Fernmeldenetzes; 
tungen; die Festsetzung der Auslandspostgebüh- Abschluß und Durchführung der internationalen 
ren; die Verbindung mit dem Internationalen Büro Verträge auf dem Gebiete des Fernmeldewesens; 
des Weltpostvereines in Bern; das Postkurswesen Geltendmachung des Leitungsrechtes für Fern
und die Postverbindungen mit dem Ausland ein- meldeanlagen; die Beförderung von Personen und 
schließlich des Flugpostverkehrs; die Anwen- Sachen im Rahmendes Postautoverkehrs. 

Ve rke h rse ntwicklu ng 

Post· und Fernmeldedienst 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Anzahl in Tausend 

a) Postsendungen (Inland, Aus-
land und Flugpostverkehr) 3) 1,841.488 1,971.9272,042.194 2,018.226 2,098.772 2,168.933 2,312.189 

b) Ein- und Auszahlungen im 
Spar- und Scheckverkehr 3) 109.904 107.348 104.963 102.631 98.305 95.427 94.472 

c) Telegraph: 
Inland: 

Telegramme ............. . 1.822 1.796 1.716 1.429 1.334 1.265 1.235 
Wörter ...........•...... 36.109 37.378 34.952 27.494 25.304 26.466 26.514 

Ausland: 
Telegramme ........... '" 1.688 1.569 1.359 1.236 1.022 972 934 
Wörter ... , ............... . 38.988 37.943 32.388 29.724 25.287 25.388 25.654 

d) Fernschreiber: 
Selbstwählverkehr Inland und 

Ausland (Gebühreneinheiten 
zu S 0'65) ............. 238.868 253.884 266.534 286.720 304.022 315.554 328.866 

e) Fernsprecher: 

Inland: 
Handvermittelter Verkehr-

Gespräche ............. . 
Minuten .........•....... , 
Selbstwählverkehr -

33 
200 

19 
144 ' 

16 
129 

18 
145 

16 
144 

11 
123 

12 
131 

Gebührenswnden ........ . 258.907 5) 287.163 5) 285.705 5) 314.105 5) 326.992 5) 355.169 5) 391.532 5) 

Ausland: 
Minuten ............... " 171.300 197.473 216.877 241.408 277.914 316.741 -') 

3) Stückzahl. 5) Ortsverkehr und Inlandfernverkehr sowie Fern-
4) Aus Gründen der internationalen Abrechnung verkehr nadl den in den Selbstwählfernverkehr ein-

flodl nidlt erfaßbar. bezogenen Ländern. . 

Postautodienst 
Der Postautodienst dient der Personen- und 

Sachbeförderung überwiegend im überlandver-
. kehr; die Fahrzeuge des Postauto dienstes werden 

für die Postbeförderung zwischen den Postdienst
stellen, für den Einsammel- und Zustelldienst von 
Postsendungen sowie den Materialtransport für 
den Bau- und Erhaltungsdienst im Post- und 
Fernmeldesektor verwendet. ' 

Derzeit werden im Inland 629 Postautolinien, 
davon 4 SaisonI.inien, hetrieben. Mit den 
42 zwischen,staatlichen Linien (19 nach Deutsch
land, 9 nach Italien, 9 nach Jugoslawien, 2 nach 

Ungarn, 2 nach der Schweiz und 1 nach der 
CSSR) beträgt die Gesamtzahl der Linien 671. 
Die einfache Streckenlänge dieser .Linien beträgt 
rund 30.400 Kilometer. 

Lm Jahre 1979 wurden ,im Liniendienst (Inland 
und Ausland) bei einer Leistung von rund 
64'8 Mmionen Kilometern 130'5 Millionen Per
sonen befördert. Die Gesamtfahrleistung aller 
Omnibusse unter Einbeziehung der Fahrten im 
Gelegenheitsverkehr und der Regieleistungen be
trug 67'8 MiHionen Kilometer: Von den Fahr
gästen entfielen allein auf die Schüler mit einer 
SOOfoigen Fahrpreisermäßigung 63'5% • 
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Im Post- und Fernmeldedienst wurden Lei
stungen von rund 73'3 Mtllionen Kilometern er
bracht, Darüber hinaus wurden noCh mit den 
Mopeds 8'6 MiU[onen Kilometer gefahren, Die 
Gesamtfahrleistung im Postauto dienst ' betrug 
demnach 1497 Millionen K~lometer, 

Verwendung des Sach
aufwandes 

Fernmeldeanlagen 

Voranschlag Voranschlag Erfolg 
, Unterschied 

gegenüber 
19" 1"0 ~~ Voranschlag Erfolg 

1980 1979 
Mill, S 

0'9 07 163'5 + 0'2 -162'6 

Die Ausgahen sind füraktivierungsfähige 

Maschinen, Betriebsmittel und 
nichtmotorisierte Fa·hrzeuge 

Mit den vorgegehenen Betr~gen werden Rest
zahlungen für die im Vorjahr fertiggestellte 
Paket,förder- und -,verteiIan1age für die zentrale 
Paketz,ustellung ,in Wien ,geleistet, Im Postamt 
Wolfurt - Zugbildebahnhof wird mit der Er
richtmng ~iner Paketförder- und ~verteilanlage 
begonnen, Außerdem wird ,das langfristi,g,e Be
sch:affungspl"ogramm für Bahnpostwagen infolge 
übemlterung des Fahrzeugparks und Abgang 
durch Unfäil.Je fortgeführt, 

Bei den Maschinen für den Büro- und Betriebs
,diel1iSt sOWlie bei den Bet6e1bsmitteln ;~ größten
teils für Ersa.tza,nsch'affungen vor:g'esor,gt, 

Rechte ,im Bereich des FernmeLdedienstes veran- Förderungsausgaben rD) 
schbgt, 

Sonstige Anlagen 

Voransdllag Voransdllag Erfolg 
1981 1980 1979 

Mil!. S 

Untersdlied 
gegenüber 

Voransdllag Erfolg 
1980 1979 

Voransdllag Voranschlag 
1981 1980 

1197 1137 

Bezugs- und 

Erfolg Untersdlied 
1979 gegenüber 

Voran,dllag Erfolg 
Mill. S 1980 1979 

105'1 + 6'0 + 14'6 

854'8 751'4 697'2 + 103'4 + 157'6 Pensionsvorsc!rOsse 

Postauto betrieb 

Zur Erhaltung und Verbesserung des Fahrzeug
parkesioSt auch für das Jahr 1981 die Beschaf
fung neuer Fahrzeuge vorges'ehen, Dadurch soll 
das Ausscheiden alter und unwirtschaftlicher 
FaJhrzeuge ermöglicht wel"den', Alle Omnibusse 
werden bei österreich ischen Firmen in Auftrag 
gegeben, Der Stand an Fahrzeugen aller Art, die 
älter als Zlehn Jahre sind, beträgt 1.462, davon 
261 Omnrbusse {gegenüber 286 Omnibussen im 
Vorjahr), 

Durch Beschaffung moderner Werkstatt- und 
Garagenausrüstun,g, w,ie z, B, Wa-schan:lagen und 
Prüfstände, soll neben' ,der Erleichterung der 
Arbeitsbedingungen ,auch ,ein Rationalisierungs~ 
efFekt erzielt wer,den, 

Hochbauwesen 

Mit den vorgesehenen Beträgen sollen Rest
zahlungen für die in den Vorjahren fertig
gestellten Hochbauten geleistet und laufende 
Bauvorhaben weitergeführt werden (darunter der 
Neubau' des Postamtes 1103 Wien-Südbahnhof 
und der Neubau des PostamtesWolfurt-Zugbilde
bahnhof), Im Jahre 1981 s~.n mit dem Neuba-u 
weirerer Postämter und' Postgara:gen 'bego!llJlen 
werden, ' 

Dve vera,nschhgten Beträge si'11ld für die Aus
zahlung dl"irugLicher IBezugs- und PeMionsvor
schüs~e vorgesehe,n, 

'Förd erungsausgaben 
VoranschJag Voranschlag 

1981 1980 

337 3'2 

Erfolg 
1979 

Mill, s 
1'9 

Unterschied 
gegenüber 

Voranschlag Erfolg 
1980 1979 

+ 30'S + 31'8 

Die der Freizeitgestaltung und der Erhaltung 
des physischen und psychischen Wohlbefindens 
der Post- und Telegraphenbediensteten dienen
den Postsport- und Postmusikvereine sowie 
die kulturellen bzw, künstlerischen Ak-
tivitäten der Post- und Telegraphen-
bediensteten werden in bescheidener Höhe 
finanz:iell unterstützt; außerdem werden Teile 
des Betl"iebsaufwandes yon Postsportvel"ei'nen ab
gego}ren, De's wei'tel"C'n ,ist ein Förderungsbei'trag 
für die Stiftung "GenesullJg~heim Kcalksburg" 
vorgesehen, Ferner stehen für Sozialvereinigun
gen der Post- und Telegraphenbediensteten, ins
besondere für das "Sozialwerk ,der Post-' und 
Fernmeldebediensteten", Mittel zur sozialen, 
kulturellen, gesundheitlichen und bildungsmäßi
g,en Betreuung der Bediensteten zur Verfügung, 

Aufwendungen ' 
Für neue Diensträume 'sollen Einrichtungs- (Gesetzliche Verpflichtungen) 

gegemtände beschafft wel"den, ' 

WeLten ,sollen 'auf Grund von durchgeführten 
bzw, eingeleiteten Liegc:nscha~tskäufen die fäl
ligen Zahlungen Igeleistet werden, 

Voranschlag Voransdllag 
1981 1980 

594'2 568'9 

Erfolg 
1979 

MiII.S 

541'6 

V nte",dlied 
gegenüber 

Vorans<hlag Erfolg 
1980 1979 

+ 25'3 + 52'6 
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Bei diesem Ansatz sind die Erfol'dernisse 
für die Weitergabe von Gebührenanteilen bzw, 
von Einnahmen aus dem Post-, Fernmelde- und 
Postautodienst, ,dlie Haftpflichtversicherung im 
Kraftfahrdienst, die öffentlichen Abgaben, die Ver
schleißeranteile, die Vergütungen an die Öster
reichischen Bundesbahnen vor allem für die Post
beförderung und die Beiträge an internationale 
Institutionen veranschlagt, 

Aufwendungen 

Voranschlag Voranschlag Erfolg 
1981 1980 1979 

Mill, S 

3.4537 2,901'9 2,528'4 

Allgemeine Belriebsausgaben 

Unterschied 
gegenüber 

Voranschlag Erfolg 
1980 1979 

+ 551'8 + 925'3 

Die veranschlagten Beträge werden insbeson~ 
dere für Beleuchtung und Beheizung, für die 
Herstellung von Briefmarken, für den Druck 
der Amtlichen Telephonbücher, für die Anmie
tung sowie den laufenden Aufwand der EDV
Anl<1igen einschließlich der beruf,sbegleitenden 
FortbiLdung von Bediensteten auf dem Gebiete 
der elektronischen Datenverarbeitung im In- und 
AusLand und femer für die Beschaffung 
und Instandhaltung der Betriebsmittel, der 
Dienstkleider und der· persönlichen Schutz aus
rüstungen verwendet, Größere Beträge sind 
'auch für Reisegebühren und Aufwandsentschä
digungen vorgesehen, Die Ausgaben an Provisio
nen für die Werbung im Rahmen der Post
reklame und die Aufwendungen für die Strom
kreisanmietungen in den Transatlantikkabeln 
sowie für die Benützung zwischensta.atlicher kom
merzieller Nachr,ichten-Satellitensysteme werden 
ebenfalls zu Lastl~n dieses Ansatzes bestritten, 

Poslaulobelrieb 

Die zur Verfügung stehenden Ausgabenbeträge 
sind für die Instandhaltung der Fahrzeuge, für 
die Ersatzteilbeschaffung, für die Beschaffung von 
Treib- und Scllmierstoffen und Bereifung, für 
Ladestromkosten, für die Deckung des Auf
wandes für die Verkehrsabwicklung und den 
sonstigen Betriebsaufwand bestimmt, Außerdem 
ergeben sich Aufwendungen für Kraftwagen
mieten und Fahrkonzessionen, 

Fernmeldeanlagen der Uberlragungstechnik 

Mit den zur V,erfügu,ng stehenden Beträgen 
ist die Beschaffung jener Waren, elektrischer Bau
elemente und Ersatzteile (übertrager, Wider
stände, Röhren, Transistoren, Dioden, Quarze 
u, dgl.) vorgesehen, welche :our Aufrech~erhal
tung des hetriebssicheren ~ustandes sämtlicher 
Niederfrequenz-, Trägerfrequenz-, Richtfunk-, 
Funk- und Stromversorgungsa,nlagen sowie der 
Erdefunkstelle benötigt werden, 

Ferrimeldeanlagen' der VermiuliJngslecl1nik 

Bei den ve~mittlungstechi1ischen Fernmelde
anlagen sollen mit den vorgesehenen Beträgen 
jene Anschaffungen und Reparaturen durchge~ 
führt werden, die für den Betrieb und die In
standhaltung der Fernsprech-, T e1egraphie- und 
Fernschreibanlagen erforderlich sind, 

Fernmeldeanlagen der Linienlechnik 

Mit den ver.anschLagten Beträgen werden Kabel, 
blanke und isolieroe Drähte, Leitungsmaste und 
s'onstiges Fernmddebauzeug :our Erhaltung der 
gesamten Kouial-, Fern- und Netzgruppenkabel
anlagen, der oberirdischen Fernleitungsanlagen 
sowie der Ortsnetze beschafft, 

Hochbauwesen 

Die vorgesehenen Beträge dienen der Er
haltung des umfangreicllen Gebäudebestandes der 
Post- und Telegraphenverwaltung sowie der 
Anmietung. von Gebäuden und Räumen, 

Uberweisung von Zuschlagserlösen nach Maßgabe 
zweckgebundener Einnahmen ,.' 

Voranschlag Voranschlag 
1981 1980 

11'9 9'2 5'8 

Erfolg 
1979 

Mill. S 

Unterschied 
gegenüber 

Voranschlag Erfolg 
1980 1979 

+ 27 + 6'1 

Vom vorgesehenen Betrag werden auf Grund 
des Bundesgesetzes betreffend die Förderung der 
XII. Olympischen Winterspiele 1976, BGBL 
Nr, 395/1975, dem Organisationskomitee rund 
0'1 Millionen Schilling zur Verfügung gestellt 
werden, Mit dem Restbetrag in der Höhe von 
11'8 Million,en Schilling ,ist die Förderung des 
Verbandes österreichischer Philatelistenvereine 
in Aussicht genommen, 

Anlagen nach Maßgabe zweckgebundener 
Fernsprechgebühren 

Voranschlag" Voransdllag 
1981 1980 

Erfolg 
1979 

Mill, S 

5,610'0 4,896'0 4.425'5 

Unterschied 
gegenüber 

Voran,chlag Erfolg 
1980 1979 

+ 714'0 + 1.184'5 

Die gemäß dem Fernmeldeinvestitionsgesetz 
1971 in der Fassung der FMIG-Novdle 1979 zur 
Verfügung s.tehenden Mittel sowie die zusätzlich 
im Wege einer Zw:ischenfina:nzierung 'aufzubrin
genden Beträge ,dienen der Durchführung von 
FernmeLdeinvestitionsvorhaben, inshesondere der 
Herstellung von voraussichtlich 150,000 neuen 
Fernsprechhauptanschlüssen (Zuwachs)' im Jahre 
1981, 

Unter anderem ,sind im Voranschlag 1981 für 
Bestellungen des übertragungstechriischen Sektors 
rund 456'7 Millionen Schilling vorgesehen, Mit 
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258 Kapitel 78 - Post- und Telegraphenverwaltung 

diesem Betrag werden unter Einbeziehung einer 
auch für 1981 vürgesehenen Zwischenfinanzierung 
die Ausg.aJben für die Errichtung von Nieder
frequenz-, Trägerfrequenz-, Richtfunk-, Funk
und Strümverrorgung.sanlatg,en bedeckt. 

Mit ,dem im Vüranschlag 1981 für den Ausbau 
vün A'll'lagen ,der Linientechnik vürgesehenen Be
trag vün 1.560'9 Milliünen Schilling werden 
unter Berücksichtigung der aus der Zwischen
finanzierung 1981 ZlUsätzlich zur Verfügung 
stehenden Mittel z,irka 3 500 km oberirdisdle 
Linien und Luftka:bel, zirka 520 km Netzgrup
pen- bzw~ Koaxialkabel sowie zirka 7000 km 
unterirdische Lin~en zur Ver1eg,ung geLangen. 
Ferner sind Beschaffungen "on Werkzeugen, Ge
räten und Masch,inen des F1ernmeldedienstes vür
gesehen. 

Für Bestellaufträge des vermittlungstechnischen 
Sektürs (Ausbau der Wähl ämter usw.) sind rund 
2.089'4 Milliünen Schilling süwie für den Ankauf 
vün EDV-Anlagen für Zwecke des Fernmelde
dienstes 14'0 Milliünen Schilling rund für die 
Beschaffung von Kraftfahrzeugen für den Fern
me1dedien,st 83'3 Milliünen Schilling vürgesehen. 
Für BeS1:el1ungen des Hüchbausektors (Fern
spl"echhüchbau, allgemeiner Fernmeldehüchbau, 
kümbinierter Post- und Fernmeldehüchbau süwie 
sünstige Hüchbauin"estitionen nach Maßgabe des 
Fernmeldeanteiles) sind rund 8907 Milliünen 
SchiUing bestimmt. Dieser Betrag i,st hauptsächlich 
für dLe Errichtung vün NeubautJen und Erwei
terungsbauten zur Unterbr,ingung ,der vermitt
lungstechnischen Einrichtungen, für den Neubau 
,".on Richtfunkstatiünen, Telegraphenbauämtern, 
Bautruppunterkünften, kümbinierten Püst- und 
Wählämtern :süw~e des :&echenzentrums der Post
und Telegraphenverwalt·ung in Wien vorgesehen. 

Für V.erzinsung der Zwischenfinanzierungen 
nach dem Fernmeldeinvestitiollsgesetz sind rund 
515'0 Milliünen Schilling veranschlagt. 

Hilfsfonds der Post- und Fernmeldebediensteten 
(zweckgebundene Gebarung) 

Der Hi1.fsfünds der Püst- und Fernmelde
be,diensteten ist durch Statut vom 13. Dezember 
1947 eingerichtet w.or.den. Dem Fünds fließen 
vürnehmlich Anteile vün Sünderpostmarken -
Zuschlägen zu 6). Ab ,dem Jahre 1979 erfolgt die 
Veranschlagung bei Kapitel 78. 

Förderungsausgaben (D) 

Voranschlag Voranschlag 
1981 1980 

0'3 0'4 

Erfolg 
1979 

MiII. S 

0'1 

Unterschied 
gegenüber 

Voranschlag Erfolg 
1980 1979 

0'1 + 0'2 

Für das Jahr 1981 sind freiwillige Förderungs
ausgaben in F.orm· V'on zinsenlosen Darlehen in 
Höhe von 0,3 Millionen Schilling vürgesehen. 

Aufwendungen 

Voranschlag Voranschlag 
1981 1980 

2'5 

Erfolg 
1979 

MiII, S 

1'8 

Unterschied 
gegenüber 

Voranschlag Erfolg 
1980 1979 

+ 0'8 +1'5 

Für die Gewährung vün Unterstützungen sind 
im Jahre 1981 3'3Milliünen Schilling vürgesehen. 

8) Bei Sonderpostmarken mit Zuschlag fließen aus 
dem Zuschlagserlös nach Abzug der Herstellungs
kosten 200/0 dem Hilfsfonds der Post- und Fern
meldebediensteten zu (§ 20 a Postgesetz, BGBL 
Nr.646/1975). 
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Kapitel 79 österreicltisclte Bundesbahnen 

Ausgaben Einnahmen 
Personal- Sacb- Summe 

aufwand 
(einschließlich sonstige Geb.rung) 

1979 *) 14-822'7 11.284'3 26,107'0 

1980 **) 15,533'7 11.093'5 26,627'2 

1981 **) 16,749'5 12,305'7 29,055'2 

Allgemeines 

18,323'5 

19,131'1 

22,136'6 

Durch das Bundesbahngesetz vom 6, März 
1969, BGBI. Nr, 137/1969 in der Fassung BGBl. 
Nr, 392/1973 und 401/1975 wurde aus den bisher 
vom Bundesministerium für Verkehr und ver
staatlichte Unternehmungen, Generaldirektion 
der tisterreichischen Bundesbahnen, verwalteten 
Vermögenschaften des Bundes der Wirtschafts
körper "tisterreichische Bundesbahnen" gebildet, 

Unterschiede der Gebarung 

Ein Vergleich des VoransChlages der tister
r.eichischen B:undesbahn'en für 1981 g.egenüber 
dem Voranschlag 1980 bzw, gegenüber dem Er
folg 1979 zeigt folgende Unterschiede (ohne 

sonstige Gebarung): 
V oransdtlag V oransdtlag 

1981 1980 Untersdlied 
M1U, S 

Aufwand für ak-
tive Bedienstete 14,029'7 13,021'6 + 1,008'1 

Aufwand für 
Ruhe- und Ver-
sorgungs-
genüsse ",,'. 2.719'8 

Sachaufwand .... 10.425'7 
2.512'1 + 207'7 
9.598'5 + 827'2 

Betriebsausgaben.27.175·2 25.132'2 + 2.043'0 
Betriebsein-

nahmen ....... 21.602'1 19.021'0 + 2.581'1 

Betriebsabgang 

Der Betriebsabgang weist für 1981 eine 
Größe von 5,573'1 Millionen Schilling auf und 
erfährt gegenüber dem Voransch1a,g 1980 eine 
Verminderung um 538'1 Millionen Schilling. 
Während auf der Einnahmenseite um 2.581'1 
Millionen Schilling mehr veranschlagt werden 
konnten, sind auf der Ausgahenseite nur um 
2,043'0 Millionen Schilling mehr vorgesehen. 
Von dieser höheren Dotierung entfallen 309'1 
Millionen Schilling auf die Anlagen, 1.215'8 Mil
lionen Schilling auf den Personalaufwand und 
518'1 Millionen Schilling auf die laufenden Sach
ausgaben. 

Personalaufwand 

Der Personalaufwa,IlId wunde geg,enüher dem 
Voranschlag 1980 bei unverändertem 
Stellenplan - um 1.215'8 Millionen Schilling 
höher v,eranschlagt. Hievon ,entfallen auf den 
Aktivitätsaufwand 1.008'1 und auf ,den Pensions
aufwand 2077 Millionen Schilling, Die Ursachen 
für die höhere Dotierung ,des Personabufwandes 
liegen 'VIor allem in der Bezugserhöhung für 
1981, in den finanziellen Auswirkungen der 17. 
und 18. Novelle der IBundesbahnbesoldungsord
nung und im größeren Aufwand an Mehrlei
stungsvergütungen als Folge der ,höheren Ver
kehrsleistungen, 

SachaufWand 

Der Sachaufwand wurde gegenüber dem Bun
desvoranschlag 1980 in Summe um 827'2 Mil
lionen Schilling höher veranschlagt. Bei den ein
zelnen Ansätzen ergeben sich folgende Unter:
schiede: 

Voransdtl.g 
1981 

Voransdtl.g 
1980 

Mill..S 
Unterschied 

Betriebsabgang .. 5.573'1 6.111'2 538'1 a) Anlagen .. - ., 4.517'0 4.207'9 + 309'1 

Aufwand für ak-

Voransdtlag 
1981 

tive Bedienstete 14.029'7 
Aufwand für 

Ruhe- und Ver
sorgungs-
genüsse .... ,. 2.719'8 

Erfolg 
1979 
MiU. S 

Unterschied 

12.432'7 + 1.597'0 

329'8 

b) Förderungs
ausgaben .... 

c) Aufwen
dungen (Ge
setzliche Ver
pflichtungen) . 

d) Aufwen
dungen ..... 

97'3 83'2 + 14'1 

1.150'0' 950'7 + 199'3 

4.500'7 4.208'3 + 292'4 

Sachaufwand .... 10.425'7 
2.390'0 + 
9.601'9 + 823'8 e) Mittel des 

Betriebsausgaben .27.175'2 24.424'6 + 2.750'6 
Betriebsein-

nahmen ....... 21.602'1 18.064'0 + 3.538'1 

Betriebsabgang .. 5.573'1 6.360'6 787'5 

*) Erfolg. 
,.*) Bundesvoranschla~. 

Katastro-
phenfonds ... 160'7 148'4 + 12'3 

Zusammen. _ ,10.425'7 9.598'5 + 827'2 

Anlagen 

Für Klie Substa.nrrerha.1ltung urud Modermsi,erung 
der AOll"'g,en der österreichischen Bunodesbahnen 
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stehen 1m Bundesvoranschlag 1981 4.517 Mil
lionen Schilling, somit um 309'1 Millionen 
Schilling mehr als im Bundesvoranschlag 1980 
zur Verfügung. Die Mehrausgaben betreffen die 
höhere Vorsorge für die Großbauvorhaben und 
für die Ver.pflichtungen aus Fahrparkratenkäu
fen. Für die ührigen Vorhaben verbleiben etwa 
gleich viel wie im Jahre 1980. 

Die veranschlagten Beträge werden überwie
gend für die hufende Erneuerung des Fahrweges 
(Oberbau, Unterbau, Brücken und Energieüber
tragungs- und -leitungseinrichtungen), . der Siche
run~s- und Fernmeldeanlagen, der sonstigen 
bacubchen Anlagen und für Zahlungen aus <laufen
den Fahrparklbestellungen verwendet. 

Schwerpunkte der Investitionstätigkeit sind 
der IBau des Zentralverschiebebahnhofes Wien 
und des Großverschiebebahnhofes Villach Süd, 
der Au~bau ,der Tauernbahn, der Bahnhofneu
bau Kufstein, der Ausbau der EnerO'ieversor-

" gungsanlagen (Ruetz-Kraftwerk ,Fulpmes, Um-
formerwerk Bergern und die Beteiligung der 
öBB am Kraftwerk Annabrücke) und die 
Elektrifizierung der Strecke Tulln-St. Pölten, 
die Schaffung von sicherungs- und fernmelde
technischen Einrichtungen in Bahnhöfen und 
Strecken sowie die Auflassung schienen gleicher 
Eisenbahnkreuzungen. 

Förderungsausgaben 

Unter diesen finanzgesetzlichen Ansätzen sind 
im wesentlichen die Ausgaben für die Bezugs- und 
Pensionsvorschüsse veranschlagt. Außerdem sind 
Darlehen für Siedlungsbauten zur Förderung des 
Wohnungsbaues für Bundesbahnbedienstete bei 
Kapitel 54 in .der Höhe von 170 MilÜonen Schil~ 
ling veranschlagt. 

Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen) 

Bei diesem finanzgesetzlichen Ansatz wurden 
gegenüber dem Voranschlag 1980 .per Saldo um 
199'3 Millionen Schilling mehr veranschlagt. Der 
Mehraufwand betrifft mit 89'4 Millionen' Schil
ling die Güterwagenmieten und ist bedingt durch 
den stärkeren internationalen Verkehr und die 
Erhöhung der Mietsätze per 1. Jänner 1981. 
Die vertraglichen Verpflichtungen gegenüber der 
Eu:~tOFIMA: sind .um 85 Millionen Schilling 
gestIegen. DIe· sonstIgen Leistungen der fremden 
Bahnverwaltungen haben sich um 14'5 Millionen 
Schilling verteuert. Bei den Bundesabgaben wurc 
de die kostenwirksame Umsatzsteuer um 47 
Millionen Schilling höher veranschlagt. Das rest
liche. Meh.rerfordernis von 57 Millionen Schilling 
betrlfft dIe Abgaben an Gebietskörperschaften. 

Aufwendungen 

Bei . diesem Ansatz wurden gegenüber dem 
Voranschlag 1980 292'4 Millionen Schilling mehr 
veranschlagt. Die MehrausgaJben betreffen mit 
223 Millionen Schilling die Energi,ebezüge, 
mit 64 Millionen Schilling die Nebengebühren 
und mit 14'9 Millionen Schilling die übrigen 
Posten. Die Erhöhung der Ausgaben für ,die 
Energiebezüge beträgt im Durchschnitt 15'80/0 
und ist überwiegend !bedingt durch die höheren 
Preise für das Dieselöl und die elektrische Ener
gie. Die höhere Vorsorge bei den Nebengebüh- -
ren steht im Zusammenhang mit der Novellie
rung der Reisegebührenvorschrift (Erhöhung der 
Aufwandsentschädigungen ,per 1. Jänner 1981). 
Die Mehrausgaben bei den übrigen Posten wer
den im wesentlichen verursacht durch die An
hebung der Mietsätze für Kraftfahrzeuge und 
die Entgelte für vertragliche Leistungen im kom-
binierten Güterverkehr. ' 

Mittel des Katastrophenfonds 
(zweckgebundene Gebarung) 

Der veranschlagte Betrag von 1607 Mil
lionen Schilling soll überwiegend für die Beseiti
gung von Schäden im Sinne des Katastrophen
fondsgesetzes verwendet werden. Ein Teilbetrag 
v,on 15'1 Millionen Schilling ist für vorbeugende 
Maßnahmen vorgesehen. 

Einnahmen 

Bei .den für 1981 veranschlagten Einnahmen 
ergeben sich gegenüber dem Voranschlag 
1980 bzw. gegenüber dem Erfolg 1979 folgende 
Unterschiede: 

Voransmlag VoransmIag 
1981 1980 Unterschied 

Mil!. S 

Allgemeine 
Betriebs-
einnahmen .... 2.638'6 2.353'8 + 284'8 

Personen-
verkehrs-
einnahmen .... 5.091·0 4.049'0 + 1.042'0 

Darlehensrück -
zahlungen und 
Vorschußersätze 53'8 48'8 + 5'0 

Güterverkehrs-
einnahmen .... 10.130'0 9.330'0 + 800'0 

Abgeltungen .... 3.528'0 3.091'0 + 437'0 

Mittel des Kata-
strophenfonds . 160'7 148~4 + 12'3-

Summe ... 21.602'1 19.021'0 + 2.581-1 
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Allgemeine 
Bettiebs-

Voraoschlag 
1981 

einnahmen .. " 2.638'6 
Personen

verkehrs- . 
einnahmen .. " 5.091'0 

Darlehensrück -
zahlungen und 
V orschußer-
sätze ......... 53'8 

Güterverkehrs-
einnahmen .... 10.130'0 

Abgeltungen " . 3.528'0 

Mittel des Kata-
strophenfonds . 160'7 

Erfolg 
1979 

M111.S 

2.484'3 

3.883'1 

47'2 

8.676'9 

2.841'0 

131'5 

Unterschied 

+ 154'3 

+ 1.207'9 

+ 6'6 

+ 1.453'1 

+ 687'0 

+ 29'2 

betrag ergiJbt sich aus einer erwarteten Frequenz
erhöhung bei den Fernzügen und einer stärkeren 
Benützung der 1. Wagenklasse. 

Darlehensrückzahlungen und 
Vor s c h u ß e r sät z e wurden um 5 Mil
lionen Schilling hÖher veranschlagt.' Die Mehrein
nahmen stehen im Zusammenhang mit den höhe
ren Ausgaben für Bezugsvorschiisse. 

Die G ü t e r ver k ehr sei n nah m e n 
wurden um 800 Millionen Schilling höher prä
liminiert. Die Ursache für die höhere Veran
schlagung liegt vorwiegend in der Tariferhöhung 
per 1. Jänner 1981. . 

Für die A b gel t un gen gemäß § 18 Bundes
bahngesetz bzw. § g Straßenverkehrsbeitragsge
setz wurden insgesamt 437 Millionen Schilling 
mehr veranschlagt. Die höheren Einnahmenaus
fälle der öBB . sind bedingt durch die Tarifer
höhung per 1. Jänner 1981 und die Nachträge 

Summe ... 21.602'1 18.064'0 +. 3.538'1 aus der Spitzabrechnung des Jahres 1979. 

Die All gern ein e n Be tri e b sei n-
nah m e n wurden gegenüber dem Voranschlag 
1980 um 284'8 Millionen Schilling höher veran
schla.gt. Dieser Betr.ag stel1t einen Saldo dar. 
Mehreinnahmen werden vor allem ,erwartet aus 
der Erhöhung der M~etsätze für Güterwagen 
(38 Millionen Schilling) und der Abrechnung der 
Achskilometer-Leistungen im internationalen 
Verkehr mit Reisezugwagen (30 Millionen Schil
ling), auf Grund höherer Leistungen im Gemein
schaftsdienst mit fremden Bahnen (10 Millionen 
Schi11ing), durch' Erhöhung des Vergütungssatzes 
für die Bundesmineralölsteuer (31 Millionen 
Schilling), VOn denPensionsträgern (72 Millionen 
Schilling) und aus der Erhöhung des Pensions
beitrages der Beamten um 0'50 /D per 1. Jän
ner 1981 (627 Millionen Schilling) sowie auf 
Grund der höheren Bezüge (38'4 Millionen Schil
ling), ferner aus dem Verkauf von Brennstoffen, 
sonstigen Materialien ,bzw. Leistungen (50 Mil
lionen Schilling). Dagegen mußten die zweckge
widmeten Einnahmen (Vergütungen von Gebiets
Körperschaften und Erlöse aus dem Grundver
kauf) um 50 Millionen Schilling niedriger präli
niin~ert werden, weil einerseits entsprechende 
vertragliche Vereinbarungen fehlen und Grund
stücksveräußerungen nicht im bisherigen Umfang 
vOf1ge~ehen sind. Weiters sind geringere Pachtein
nahmen (5 Millionen SchiUing) präliminiert, weil 
die Ertragslage der Pächter von gewerblichen 
Nebenbetr.i,eben nicht den Erwartungen ent
spricht. Der Rest von 77 Millionen Schilling 
betriff,t mehrere kleiner,e Posten. 

Die P e ·r s 0 n ,e n ver k ·e h r sei n nah m e n 
wurden um 1.042 Millionen Schilling höher 
präliminiert. Die Mehreinnahmen resultieren 
mit 1.028 Millionen Schilling aus der per 1. Jän
ner 1981 geplanten Tariferhöhung. Der Rest-

Aus dem Kat ast r 0 p h e n fo n ds erwarten 
die ÖsterreichischenBundesbahnen Zuteilungen 
von 1607 Millionen Schilling. Die korrespondie
renden Ausgaben sind beim Ansatz "Mittel des 
Katastrophenfonds" veranschlagt. 

Sonstige Gebarung 

Güterbahnhof Wolfurt 

Für den Bau . des Güterbahnhof.es WoH'llrt 
wurde mit 100 Millionen Schilling vorgesorgt. 
Die ansatzmäßige Trennung dieses Vorhabens 
von den Invest]tionsvorhaben der österreichi
sehen Bundesbahnen liegt im Umstand be
gründet, daß der GÜt!erbahnhof WoHurt nicht 
im eigenwirtschaftlichen Intleresse der öster
reichischen Bundesbahnenerrich.tet wird. Für 
seinen Ba.u sind vielmehr überwie~end Landes
interessen maßgebend. 

Nahverkehr 

Unter diesem An-satz ist für Ausbaumaß
nahmen zur Verbess,erung ,des Nahverkehrs 
sowie fürd,je Beschaffung der erforderlichen 
Fahrbetriehsmittel vorgesorgt. 

V öm Ansatzbetrag entfallen auf bauliche Maß
nahmen einschließlich Grunderwerb 925 Mil
lionen Schilling und auf den Fahrpark 455 Mil
lionen Schilling. 

Der Voranschlagsbetrag sichert die planmäßige 
Fortsetzung der mit den Gebietskörperschaften 
vertraglich geregelten Verpflichtungen betreffend 
den Ausbau des Nahverkehrs. 

Allif Grund vertraglicher Vereinbarungen be
treffend. den weiteren Ausbau des· Nah v e r
k ehr s wurden Beitragsleisrungen von Gebiets
körperschaften in Höhe von. 134'5 Millionen 
Schilling präliminiert. Davon entfallen auf das 
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Land Wien 19'0 Millionen Schining, auf das 
Land Niederösterreich 40'3 Millionen Schilling, 
auf Oberösterreich 507 Millionen Schilling und 
auf VorarlbeI1g 24·5 Mi!J1ionen Schilling. 

Nahverkehr-Schienenverbundvertrag 

Unter diesem neuen Ansatz ist für das Schie
nenverbundprojekt (Ausbau der Vorortelinie 
in Wien und die Flughafenbahn) mit 400 Mil
lionen Schilling vorgesorgt. Diese Ausgaben fin
den ihre Bedeckung in zweckgebundenen Ein
nahmen durch einen Betrag der Gemeinde Wien 
in gleicher Höhe. 

Konjunkturausgleich-Voranschlag 

Der 'K:onjunJk1turausglleidl.-Voranschlag sieht i:n 
der Stabilisierungsquote und in der Konjunktur
belebungsquote je 726'6 Millionen Schilling, ins
gesamt somit 1.453'2 Millionen Schilling, vor. 

Organisation 

Auf Grund des Bundesgesetzes vom 6. März 
1969, BGBL Nr. 137 (Bundesbahngesetz) in der 
Fassung der Novelle vom 4. Juli 1973, BGBL 
Nr. 392, und vom 3. Juli 1975, BGBL Nr. 401, 
wurde aus den Betrieben und den son
stigen Vermögenschafllen des Bundes, die bei 
Inkrafttreten ,dies,es Bundesgesetzes vom Bundes
ministerium für Verkehr und v,erstaatlichte 
Unternehmungen, Gen>eraLdirektion der öster
reichischen Bundesbahnen, verwaltet wurden, 
der WiJ:ltschaftskörper "österreichische Bundes
bahnen" gebildet. 

Der Wirtschaftskörper ist ein Zweig der Be
triebsverwaltung des Bundes. Mit der obersten 
Verwaltung der österreichischen Bundesbahnen 
ist der Bundesminister für Verkehr betraut. 

Organe der österreichischen Bundesbahnen 
sind der Vorstand und der Verwaltungsrat. Der 
Vorstand bedient sich bei der Führung der Ge
schäfte der Generaldirektion der österreichischen 
Bundesbahnen. 

Gliederung der Generaldirektion: 

Vorstand 
Stabsstelle Informatik und Kybernetik (IK) 
Stla!bsste1le ,BetI1rabswi,rtJschlaflt (B W) 
Stalbsstelle Revishon (R) 
Generalsekretariat (GS) 
Administrative Direktion (A) 
Personaldirektion (I) 
Finanzdirektion (lI) 
Betriebsdirektion (III) 
Verkaufsdirektion (IV) 
Maschinendirektion (V) 
Baudirektion (VI) 
Einkaufsdirektion (VII) 
Elektrotechnische Direktion (VIII) 
Kraftwagendirektion (KWD) 

Dem Vorstand unmittelbar unterstellte Abtei
lung: 

Sanitätsdienst (SAN) 

Der Genera.1cLirekttion sind acht Zentral
stellen (Zentrale Personalstelle, Pensionsstelle, 
Zentrale Rechnungsstelle, Zentrale Wagenstelle, 
Zentrale Verkehrseinnahmen- und Reklamations
stelle, Zentrale MatlerialstJelle, Kraftwerk-Zentral-
stelle, Elektroni-sche Datenverarbeitung 
Rechenzentrum) und vier Bundesbahndirektionen 
(Wien, Lim, Innsbruck und ViHach) nachgeor,dnet. 

Rechtsgrundlagen 

Für die Tätigkeit der österreichischen Bundes
bahnen sind insbesondere nachstehende Rechts
vorschriften von Bedeutung: 

Bundesbahngesetz, BGBL Nr. 137/1969 in der 
Fassung BGBL Nr. 392/1973 und 401/1975, 

Bundesbahn-Besoldungsordnung 1963 in der Fas
sung der 18. Novelle BGBL Nr. 536/1979, 

Bundesbahn-Pensionsordnung 1966 in der Fas
sung der 8. Novelle BGBL Nr. 46/1979, 

Bundesbahn-Dienst- und Lohnordnung 1954 in 
der Fassung der 22. Novelle BGBL Nr. 537/ 
1979. 

Eisenbahngesetz 2), 
Eisenbahn-Verkehrsordnung (EVO) 3), 
Abkommen über die Gründung der EUROFIMA 

BGBL Nr. 85/1961,72/1963,248/1965, 
Internationale Berner übereinkommen (CIM 

und CIV) *) 4), 
Kundmachung des Bundeskanzleramtes vom 

19. Feber 1951, BGBL Nr. 56, über den Bei
tritt der Republik österreich zur "Tech
nischen Einheit im Eisenbahnwesen, Fassung 
1938", 

Gesetz vom 13. April 1920, StGBI. Nr. 180, über 
die Mitwirkung des Nationalrates (Haupt aus
schusses) an der Regelung von Eisenbahn
tarifen, 

*) CIM = Internationales übereinkommen über 
den Eisenbahnfrachtverkehr, CIV = Internationales 
übereinkommen über den Eisenbahn-Personen- und 
-Gepäckver kehr. 

1) (frei). 
2) BGBI. Nr. 60/1~57, 113/1963. 20/1970, 274/1971, 

422/1975, 305/1976. 
3) BGBI. Nr. ,170/1967, 163/1977 und Durchfüh

rUlligsverordnungen BGBI. Nr. 386/1967 -und 387/1967. 
') BGBI. Nr. 266/1964, 267/1964, 268/1964, 269/ 

1964, 270/1964, 394/1968, 201/1974, 202/1974, 7441 
1974, 747/1974, 477/1975, 478/1975, 479/1975, 2651 
1976, 266/1976, 403/1976, 404/1976, 119/1978, 120/ 
1978,711979,8/1979,78/1980; 

Anlage I in BGBI. Nr. 137/1967, 375/1967, 181/ 
1973, 534/1973, 744/1974, 483/1975, 327/1977, 483/ 
1978, 7911980; 

Anlage VII in BGBI. Nr. 35/1956, 138/1960 und 
22/1962; 

Anlage VIII in BGB!. Nr. 36/1956 und 139/1960. 
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Kapitel 79 - Österreidtische Bundesbahnen 263 

Kundmachungen gemäß §§ 3 5) und 4 6) des vor
zitierten Gesetzes über die Neufestsetzung der 
Tarifgrundlagen der österreichischen Bundes
bahnen für den Personen- und den Reise
gepäckverkehr, für Fracht- und Expreßstück
gut 7) sowie für die allgemeinen Wagenladungs
klassen, über die Ermächtigung des Bundel>
mlDlsters für Verkehr und verstaatlichte 
Unternehmungen zur Festsetzung besonderer 
Tarife für bestimmte Strecken der österreichi
schen Bundesbahnen sowie über die Neufest
setzung der nicht durch Gesetz zu regelnden 
Bezügen von Betriebsangehörigen, 

Internationales Abkommen zur Erleichterung 
des Grenzüberganges für Reisende, Gepäck und 
Waren im Eisenbahnverkehr 8), 

Abkommen zwischen der österreichischen Bun
desregierung einerseits und den Regierungen 
der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemein
schaft für Kohle und Stahl und der Hohen 
Behörde der Europäischen Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl anderseits über die Einfüh
rung direkter internationaler Eisenbahntarife 
im Durchgangsverkehr mit Kohle und Stahl 
durch das Staatsgebiet der Republik öster
reich 9), 

Eisenbahn-Kreuzungl>-Verordnung, BGBL Nr. 2/ 
1961 und 288/1964, 

Eisenbahn- und Kraftfahrzeughaftpflichtgesetz -
EKHG, BGBL Nr. 48/1959, 69/1968 und 91/ 
1976. 

Betriebliche Daten 

Betrie bsleistu ng en 
Dem Voranschlag 1981 liegen folgende Lei

stungen der Schienenfahrzeuge zugrunde: 
Personenverkehr Güterverkehr Summe 

1000 Zug-km ..... 61.200 
Mio-Brutto-

tonnen-km. . . . . . 13.700 

39.800 101.000 

25.300 39.000 

Gegenüber dem Voranschlag 1980 bzw. dem 
Erfolg 1979 ergeben sich folgende Unterschiede: 

Voransd1lag 1981 gegenüber 
Voransd1lag 1980 Erfolg 1979 

1000 Zug-km 

Personenverkehr .......... + 893 + 2.219 
Güterverkehr ............ + 2.226 + 1.772 

Summe ... + 3.119 + 3.991 

Mio-Bruttotonnen-km 

Personenverkehr .......... + 449 + 535 
Güterverkehr ............ + 1.565 + 1.114 

:....:...;..:....:.......;:..:,...;....,...-~~~ 
Summe ... + 2.014 + 1.649 

Im Reisezugsverkehr wurde gegenüber dem 
Vorjahr eine um rund 0'9 Millionen Zug-km 
höhere LeisbUng v,eranschlagt. 

Die Leistungen des Güterverkehrs der Schiene 
wurden gegenüber dem Vorjahr um rund 
2'2 Millionen Zug-km höher präliminiert. 

Für den Kraftwagendienst der österreichischen 
Bundesbahnen werden für 1981 im Personen
verkehr 42'5 Millionen Nutz-km und im 
Güterverkehr 3'6 Millionen Nutz-km veran
schlagt. 

Die österreichischen Bundesbahnen verfügen Per 5 0 n als t a n d 
über folgendes Schienennetz (Baulänge am Jahres- Entwicklung des Personalstandes: 
ende 1979): Erfolg 

1979 
Voran- Voran-
.d1lag ,d11ag 

Vollspur: 
viergleisig 
dreigleisig 
zweigleisig 
eingleisig 

6'0 km 
2'6 km 

1.488'8 km 
3.901'8 km 

Stand im 
Jahres
durd1-
schnitt 

Beamte ............ _ . . . . . . . . 53.597 

1980 1981 

Jabresanfangsstände 

54.170 54.170 
600 600 

14.146 14.146 
Vertragsbedienstete .. ......... 513 
Lohnbedienstete ........ '';''';''' ':.,:'..;,' ......;1..:.5,;,;;.2:..:4.:..1......;..:..:..:.,;.;..._~_ 

Schmalspur: 
eingleisig 68.916 68.916 454'4 km Ständiges Personal (Summe::!)....:.. . .:..: .. ~6:..:.9.::.3..:...51=--~ ___ _ 

Summe ... 5.853'6 km 
hievon elektrifiziert ... 2.966'3 km 

Die Kraftwagendirektion der österreichischen 
Bundesbahnen betreibt Kraftwagenlinien mit 
einer Netzlänge von 9.246 km im Personenver
kehr und 12.096 km im Güterverkehr (Stand am 
Jahresende 1979). Außerdem betreiben die öster
reichischen Bundesbahnen Schiffahrtslinien am 
Bodensee und am Wolfgangsee sowie die Seilbahn 
zum Weißsee. 

5) BGBl. Nr. 18/1977. 
0) BGB!. Nr. 19 und 20/1977. 
1) Änderung mit BGB!. Nr. 19/1977. 
8) BGB!. Nr. 188/1956 und 244/1959. 
9) BGBl. Nr. 63/1958, 254/1961 und 18/1979. 

35 35 
1.227 1.227 

Bahnbetriebsärzte 10) • • • • • • . . • • 37 
Teilbeschäftigte 10). • • • • • • • • • • • 1.127 

1.650 1.650 
Jugendliche, Anlernkräfte und 

Lehrlinge ........... "":"';'" :.,:' .;.:.._.:1.:.:.4:.:0.:.2_~,;...:..._....;.;._ 

Nichtständiges Personal 
(Summe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.566 2.912 2.912 

Zusammen ... 71.917 71.828 71.828 

Stand an Ruhe- und Vetsorgungsgenußempfangern: 
Ruhebezugempfanger .••.....• 43.238 43.300 42.800 
Ordentliche Versorgungs-

bezugempfanger •........•• 36.585 36.170 35.870 
Außerordentliche Ver-

sorgungsgenußempfanger 151 130 130 

Zusammen "CI 79.974 79.600 78.800 

10) Umgelegt auf ganzjährig vQllbeschäftigte Be
dienstete. 
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Hauptüberblick 1981 265 

c. Sonstiges 
1. Hauptüberblick über den Bundesvoranschlag 1981 

Gesamtgebarung 
In nomineller Hinsicht weist das Bundes

finanzgesetz 1981 nachstehende Schlußsummen 

aus, die gegenüber dem Bundesfinanzgesetz 
bzw. voraussichtlichen Gebarungserfolg 
folgendes Vergleichsbild ergeben: 

1980 
1980 

Bundes- Bundes- V oraussicht
licher Geba
rungserfolg 

Unterschied BVA 1981 
gegenüber voraussichtlichem 

Gebarungserfolg 1980 
voranschlag voranschlag 

1981 1980 
19802) 

Millionen Schilling Mill. S .°/0. 

Ausgaben . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335.091 302.226 rd. 308.000 + 27.091, + 8'8 
Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285.312 253.251 rd. 260.000 + 25.312 + 9'7 

--~~~~--~~--~~~~--~--~~----~~~ Brutto-Gebarungsabgang. . . . . . . . . . . . . . . 49.779 48.975 rd. 48.000 1 ) + 1.779 + 3'7 
ab Finanzschuldtilgungen ............. _. __ 2=-4,....8"..,2,..,0,..-_-=1..".8~.3..,.1,:..3 __ r.,..d.---,1,..,8...,.0,..,0..,.0 ___ :.........."...,,...,.,. _____ ..;.,...,,..,,... 
Verbleibt Netto-Gebarungsabgang . . . . . . 24.959 30.662 rd. 30.000 

+ 6.820 
5.041 -16'8 

Bruttoinlandsprodukt (BIP) . . . . . . . . . . 1,061.200 996.200 
--~~~----------~~~----------------------Netto-Gebarungsabgang in % des BIP . 2'35 rd. 3 

Mrd. S 

1) BVA 1980 ........................ 49'0 
Mehreinnahmen bei Kap. 52 '" .... . . . 1'0 

---
Brutto-Gesamtgebarungsabgang rund .. 48 

----

In den siebziger Jahren waren in der Budget
politik, ebenso wie in der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung, zwei nahezu konträre Phasen fest
zustellen: In der Zeit der Hochkonjunktur bis 
Mitte 1974 konnte trotz der Befriedigung von 
Nachholbedarf vor allem im Bildungs- und 
Sozialbereich der Anteil der Finanzschulden am 
Bruttoinlandspl'odukt (BIP) von 13% (1969) auf 
10% (1974, den niedrigsten Wert seit 1957) 
durch verstärkte Rückzahlung verringert, der 
Budgetspielraum erweitert und die Grundlage 
für' die Budgetpolitik der folgenden Jahre ge
schaffen werden. 

Die Budgets der Rezessionsjahre in der Mitte 
der siebziger Jahre waren bewußt auf Expansion 
und auf Arbeitsplatzsicherung ausgerichtet und 
führten zu einer kräftigen Ausweitung der auf 
dem Kreditwege zu finanzierenden Budgetdefi
ZIte. 

Um den Budgetspielraum wieder zu vergrö
ßern, wurde bereits in den letzten Jahren des 
vergangenen Dezenniums versucht, den Anteil der 
durch Kreditoperationen finanzierten Ausgaben 
am Gesamtrahmen des Budgets sowie in bezug 
auf das jeweilige BIP schrittweise zu verringern. 
Diese Bemühungen führten zu einer Verminde
rung des Verhältnisses "Nettodefizit in Prozent 
des BIP" von 4'5% (1975) über 4'6% (1976), 
3'8% (1977), 4'2% (1978) auf 3"6% (1979). 

18 Arbeit.(Amtslbehelf zum Bundesfinanzgesetz 

2) Schätzung im Zeitpunkt der Budgeterstellung 1m 
3. Quartal 1980. 

Nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch 
im internationalen Maßstab zeigte sich jedoch, 
daß ein signifikanter Abbau von hohen Budget
defiziten nach überwindung des weltweiten Kon
junkturtiefs - bei zumeist geringeren Wachs
tumsraten gegenüber der Periode vor der Rezes
sion - einerseits nur sehr zögernd erfolgt und 
daß andererseits Budgetdefizite nicht nur kon~ 
junkturstützend und -belebend wirken, sondern 
auch andere Aspekte aufweisen, wie z. B. die einer 
kaufkraftstabilisierenden Funktion oder' weil die 
gestiegene Geldkapitalbildung auf Grund ent
sprechender Spartätigkeit, langfristiger Infra
strukturinvestitionen und die öffentliche Ver
antwortung für die Wirtschaft auch eine gewisse 
Untergrenze der Staatsverschuldung verlangen. 

Es wurden daher bei der Erstellung des Budgets 
1980 die Bemühungen fortgesetzt, in Anbetracht 
der von großen Unsicherheitsmomenten über
schatteten weiteren wirtschaftlichen Entwicklung 
das Budgetdefizit weiter zu verringern, um das 
Budget auch in Zukunft als Instrument der 
Konjunktur- und Vollbeschäftigungspolitik ein
setzen zu können und um den durch die Rezes
sionsbekämpfung rap~den Anstieg der Ausgaben 
für den Finanzschuldendienst abzubremsen. 
Voraussichtlich wird das Verhältnis "Nettodefizit 
in Prozenten des BIP" von den erwarteten 
3'1 Prozent auf rund 3 Prozent verringert wer
den. 
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266 Hauptüberblick 1981 - Inlandwirksame Gebarung - Einnahmen 

Die Konjunkturprognosen für 1981 rechnen 
mit einer Verschlechterung der Konjunktur auf 
nationaler und einer gewissen Beruhigung der 
Konjunktur auf internationaler Ebene. Für die 
Budgetpolitik besteht aber auch nach Ansicht der 
Wirtschaftsforscher bisher kein Anlaß, vom 
mittelfristigen Ziel der Senkung der Nettodefi
zite abzugehen. Es wird vielmehr der restriktiv 
wirkende Kurs der letzten Jahre fortgesetzt und 
das Nettodefizit des Bundes auf 2'35 Prozent 

\ des BlP verringert. Damit wird das im Finanz
bericht 1978 von Univ.-Prof. Dkfm. Seidel auf
gezeigte Ziel, :das Budgetdefizit mittelfristig auf 
einen Satz von 21/2 Prozent des Bruttonational-

Inlandwirksame Gebarung 

produktes zu senken, erheblich unterschritten. 
Damit werden aber auch weitere Zielsetzungen 
der 1.3udgetpolitik, nämlich eine Verringerung 
des durch die in der Rezessionsphase der sieb~ 
ziger Jahre gestiegene Verschuldung rapiden A~
stieges der Ausgaben fijr den Finanzschulden
dienst und eine Erweiterung des Budgetspiel
raumes für allfällige künftige Erfordernisse, ver
wirklicht. 

übet die· im Zusammenhang mit der .volks~ 
wirtschaftlichen Gesamtgebarung übliche Netto
darstellung der Bundesgebarung si.ehe die Aus
führungen im Abschnitt "Bereinigte Bundesge
barung" auf den Seiten 282/283. 

Die nachfolgenden übersichten geben 
nahmen- und Ausgabengruppen: 

Aufschluß über die Gräßenor:dnung einzelner Ein-

Einnahmen: 

A. öffentliche Abgaben 1): 

Einkommen- und Vermögensteuern 2) 

ührige öffentliche Abgaben 3) ......... . 

Sonstige Einnahmen 4) ................. . 

Summe A .. . 

B. A:bga,benäihnliche Einnahmen: 
Direkte Albgahen 5) ................... . 

In.direkte Abgaben 6) 

Summe B ... 

C. Bundesbetriebe: 
Staa tsdruck.erei 

Bundestheater 

Glücksspiele (Monopol) 

Branntwein (Monopol) ............... . 

Hauptmünza:rnt ..................... . 

österreichische Bundesforste ........... . 

Post- und Telegraphenverwaltung ..... . 

österreichische Bundeshahnen ......... . 

Summe C ... 

D. Sonstige Einnahmen der HO'heitsverwaltung 

Gesamt-Einnahmen (Summe) ... 

Fußnoten siehe Seite 267. 

B"unde .. 
voran
schlag 
1981 

61.384 

1qO.306 

110 

161.800 

38.625 

3.353 

41.978 

571 

.280 

1.602 

1.078 

717 

1.895 

28.003 

22.137 

56.283 

25.251 

285.312 

Bundes
voran
schlag 
1980 

Millionen Schilling 

53.938 

90.337 

100 

144.375 

36.872 

3.101 

39.973 

528 

303 

1.301 

1.033 

583 

1.692 

24.494 

19.131 

49.065 

19.838 

253.251 

Erfolg 
1979 

48.199 

85.738 

97 

134.034 

34.67.5 

2.965 

37.640 

487 

287 

1.316 

1.017 

541 

1.688 

22.840 

18.324 

46.500 

19.446 

237.620 
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ab: Im Inland nachfrageunwirksame Einnah
·men: 

Einnahmen aus Idem Ausland: 

Veräußerungen von ausländischen Betei-
ligungen 7) ....................... . 

Internationale Finanzinstitutionen 8) ... . 
Veräußerungen von ausländischen Wert-

papieren 9) .......... . ........... . 
Rückzahlung von Darlehen aus dem 

Ausland 10) ....................... . 
Beitragsleistung gemäß Bonner Regie-

rungsabkommen 11) ............... . 
Einnahmen aus Vermögensverträgen 12) .. 
Vertrag mit der BRD über Kriegsopfer

versorgung und Beschäftigung Schwer-
beschädigter 13) ................... . 

Sonstige laufende Einnahmen aus dem 
Ausland 14) ....................... . 

Ka!pitaltransferzahlungen aus ,dem Aus-
land 15) .......................... . 

Summe ... 

Entnahme aus Rücklagen: \ 
HauSihaltsrücklagen 16) ............... . 
Ersatz vom Reservefonds für Familien-

beihiLfe 17) ........................ . 
Ersatz vom Reservefonds nach dem 
AIVG 18) ........................... . 

Summe ... 

Entnahmen für Tilgungszwecke: 
Entnahme ,yon inländischen Wertpapie-

ren 19) ........................... . 
Haftungsübernahmen des Bundes 20) ... . 
überweisungen des ERP-Fonds 21) ..... . 

Summe ... 

Summe (Nachfrageunwirksame Einnahmen) '" 

Verbleibende Einnahmen ... 

1) Kapitel 52. 
2) Kapitel 52, Posten 83 .. . 
3) Kapitel 52, Posten 84 .. . 
4) Ansatz 52704 Posten: 8031, 8810 und 8851. 

, 5) Posten: 83 " der Kapitel 01 bis 65 (ausgenommen 
Kapitel 52). 

6) Posten 84 .. der Kapitel 01 bis 65 (ausgenommen 
Kapitel 52). 

7) Posten 081 .. 
8) Ansatz 54054. 
9) Posten 088 .. 
10) Posten: 249., 259. und 268 .. 
11) Ansatz 55204. 
12) Posten 884. des Titels 572. 

Bundes
voranschlag 

1981 

10 
o 

137 

90 
33 

6 

134 

2 

413 

1.921 

3.087 

o 

5.008 

240 
1.400 

6 

1.646 

7.067 

278.245 

Bundes
voranschlag 

1980 

Mil1ionen Schilling 

10 
o 

105 

90 
176 

7 

138 

2 

529 

2.175 

1.215 

101 

3.491 

300 
1.110 

6 

1.416 

5.436 

247.815 

13) Posten 883. des Ansatzes 15784. 

Erfolg 
1979 

10 
14 

1 

47 

101 
178 

5 

89 

2 

447 

1.873 

1.222 

800 

3.895 

72 
1.501 

7 

1.580 

5.922 

231.698 

14) Posten: 883. und 884., (mit Ausnahme der ent
sprechenden Posten bei den Ansätzen: 15784, 55204 
und 572 .. ). 

15) Posten: 886., 887. und 888 .. 
16) Posten 298 .. 
17) Post-Untergliederung .45 der Posten 853. und 

858 .. 
18) Post-Untergliederung .81 der Posten 853. und 

858 .. 
19) Posten 085 .. 
20) Titel 547. 
21) Post-Untergliederung .61 der Posten 853. und 

858 .. 
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Ausgaben: 
A.Hoheitsverwaltung 

B. Bundeslbetriebe: 

Staatsdruckerei ....................... . 
Bundestheater ....................... . 
Glücksspiele (Monopol) ............... . 
Branntwein {Monopol) ............... . 
Hauptmünzamt ..................... . 
österreichische Bundesforste ........... . 
Post- und Telegraphenverwaltung ..... . 
österreichische Bundesbahnen ......... . 

Summe B .,. 

Gesamt-Ausgaben (Summe) ... 

ab: Im Inland nachfrageunwirksame Ausgaben: 

Ausga:ben an .das Ausland: 
Käufe der Landseverteidigung 1m Aus-

land 1) .................. " ......... . 
Erwerb von ausländischen Beteiligungen'2) 
Erwerb von ausländischen Wertpapieren 3) 
Gewährung von Darlehen an das Aus-

land 4) ........................... . 
Laufende Transferzahlungen an das Aus-

land 5) ........................... . 
Kapitaltransferzahlungen an das Aus-

land 6) ........................... . 

Summe .. . 

Zuführung an Rücklagen: 
Haushaltsrücklagen 7) ................ . 
Überweisungen aus ,dem Reserve.fonds für 
Familienbeihilfen 8) ................. . 
Überweisungen aus den Reservefonds nach 
den AIVG9) ....................... . 

Summe .. . 

Finanzschuldenverwaltung: 
Tilgung von Inlandschulden 10) ....... . 
Tilgung von Auslandschulden 11) ..... . 
Zinsen an das Ausland 12) .......... " ... . 
Sonstige Auslandszahlungen 13) ....... . 

Summe .. . 

Sonstige Tilgungszahlungen : 
Erwerb von 'inländischen Wertpapieren 14) 
Haftungsübernahmen des Bundes 15) ... . 
überweisungen an ,den ERP-Fonds 16) ... . 
Schuldübernahmen 17) ............... . 

Summe .. . 

Summe (Nachfrageunwirksame Ausgaben) .. ' 

Verbleihende Ausgaben .. . 

Inlandswirksamer Ausgabenüberschuß .. . 

Fußnoten siehe Seite 269. 

Bundes
voranschlag 

1981 

273.648 

574 
1.485 
1.463 

444 
678 

1.865 
25.879 
29.055 

61.443 

335.091 

1.892 
480 

128 

698 

41 

3.239 

o 

o 

2 

2 

21.693 
3.127 
5.201 

314 

30.335 

344 
1.883 

9 
1 

2.237 

35.813 

299.278 

21.033 

Bundes
voranschlag 

1980 
Millionen Schilling 

246.492 

524 
1.437 
1.202 

440 
578 

1.763 
23.163 
26.627 

55.734 

302.226" 

2.037 " 
326 

88 

701 

26 

3.178 

5 

o 

34 

39 

14.864 
3.450 
4.546 

249 

23.109 

374 
1.927 

9 
1 

2.311 

28.637 

273.589 

25.774 

Erfolg 
1979 

234.367 

496 
1.364 
1.182 

383 
512 

" 1.689 
22.034 
26.107 

53.767 

288.134 

1.659 
199 

37 

610 

71 

2.576 

2.952 

2.952 . 

14.054 
3.937 
4.112 

171 

22.274 

138 
2.058 

8 
3 

2.207 

30.009 

"" 258.125 

26.427 
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Inlandswirksame Gebarung - Nachfrageunwirksame Ausgaben 269 

Fußnoten zu Seite 268: 

I) Ansatz 40108 soweit Käufe im Ausland. Hievon 
sind 1981: 1.162, 1980: 1.365 und 1979 1.109 Millionen 
Schilling für Bauten und Ausrüstung vorgesehen. 

2) Posten 081. . 
, 3) Posten 088 .. 

4) Posten: 249., 259. und 268 .. 
5) Posten: 780., 781., 782., 783. und 784 .. 
6) Posten: 785., 786., 787., 788. und 789.,: 
7) Posten 298 .. 
8) Post-Untergliederung .45 der Posten 733. und 

738 .. 

Nachfrageunwirksame Ausgaben 

Zur Beurteilung der volkswirtschaftlichen Aus
wirkungen des Voranschlages wurden von der 
Ausgabensumme diejenigen Ausgaben., abge
zogen, die die Nachfrage im Inland nicht beein
flussen. Auch die Tilgungszahlungen für Flinanz
schul,den sind a!bgez.ogen war,den, weil sie nicht 
direkt und unmittelbar die Nachfrage nach'Gü
tern und Dienstleistungen im Inland erhöhen. Ob 
diese 11ilgungszahlungen im weiteren Wirtschafts
ablauf tatsächlich nadtfrageunwirksam bleiben, 
hängt von der 'Liquiditätssituation der Empfänger 
der Zahlungen, von der Konjunktursituation und 
anderen Faktoren ab. Mehrere Gründe sprechen 
aber dafür, daß die Tilgungszahlungen weit-

") Post-Untergliederung .81 der Posten 733. und 
738 .. 

tO) Posten 30 .. . 
11) Posten 31 .. . 
12) ,Posten: 653., 654. und 655 .. 

, 13) Alle Posten mit der Post-Untergliederung 001 
des Ansatzes 59908. 

14) Posten 085 .. 
15) Titel 547. 
16) Post-Untergliederung .61 der Posten 733. und 

738. 
17) Posten 752. der Ansätze 54857 und 54877. 

gehend nachfrageun wirksam bleiben. Soweit 
die Tilgungszahlungen an ausländische' In
haber von österreichischen Schuldtiteln geleistet 
werden und dafür Devisenzahlungen notwendig 
werden, kann die Liquidität der inländischen 
Kreditunternehmungen verringert werden und 
dadurch tendenziell sogar eine nachfngeverrin
gernde Wirkung entstehen. Tilgungs~ahlungen 
an inländische Gläubiger, sei es an Kr,editunter~ 
nehm ungen, Ka pi talsanimelstellen, U n terriehm un
gen oder private Haushalte, erhöhen' zwar die 
liquiden Mittel dieser Gläubiger, die Liquiditäts
sitUation, die K6njunktuilage und die Kredit
nachfrage des Bundes und der Wirtschaft sprechen 
aber dafür, daß diese Mittel wieder in Krediten 
im Inland veranlagt werden. 

--------_. -- _.- --- =--=~----=---=.=-:.--'-'-=---=-=.:..:--=-=-:.:,.-=-:":'--;;"";;,"""-"-.;.';"";'''';;'';;';;;''',;",,;,,,,,:,;:,:,,,;,,-,,:,;=== 
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270 AufgabensteIlung - Unterschiede der Gebarung 1981 gegenüber 1980 

AufgabensteIlung 

Bereits bei der Erstellung der Bundesbudgets 
für die Jahre 1978 bis 1980 wurde auf die Not
wendigkeit hingewiesen, die durch Kreditopera
tionen finanzierten Ausgaben entsprechend zu 
reduzieren und damit das Gleichgewicht des 
Budgets in mehrjähriger Sicht zu gewährleisten. 
Das Nettodefizit in Prozenten des Bruttoinlands
produktes . (BIP) konnte von den Höchstmarken 
der Jahre 1975 und 1976 (4·5 bzw. 4·6%) auf 
3.6% im Jahre 1979 reduziert werden. 

Der bisherige wirtschaftliche Verlauf im Jahre 
1980 ist durch eine Anzahl positiver Faktoren 
gekennzeichnet. Das reale Wachstum des Bruno
inlandsproduktes, dessen SchätzuI).g im Zeitraum 
der Erstellung des Budgets 1980 mit rund 3% 
angenommen wurde, wird gegeniiber dem Zu
wachs im ersten Halbjahr zwar eine Verringe
rung erfahren, dennoch wird es aber auf Grund 
des letzten Prognosestandes etwa bei 3·5% liegen. 
Die Besserung wird sich aus der Nachfrage des 
privaten Konsums, vor allem aber aus dem kräf
tigen Anstieg der Ausrüstungsinvestitionen und 
des Lageraufbaues und der erfreulichen Entwick
lung im Fremdenverkehr ergeben. Trotz einer 
Besehleunigung der Teuerung, vor allem auf 
internationaler Ebene durch die Preissteigerungen 
bei Rohöl und Gold, wird die geschätzte Infla
tionsrate 1980 bei 6·4010 liegen; damit wird 
österreich weiterhin zu den preisstabilsten Län
dern der Welt zählen. Das bereinigte Leistungs
bilanzdefizit für 1980 wird voraussichtlich rund 
25 Milliarden Schilling betragen. 

1980 wird das Nettodefizit um etwa eine Mil
liarde Schilling unter den veranschlagten 
307 Milliarden Schilling liegen, weil mit Mehr
einnahmen des Bundes aus den Abgaben zu 
rechnen ist und ausgabenseitig unter anderem 
die in Budgetüberschreitungsgesetzen beschlosse
nen Maßnahmen u. a. im Bereich der Wirtschafts
förderung und der landwirtschaftlichen Preis
stützungen zwar Mehrausgaben erfordern, aber 
ebenso wie sonstige überschreitungen auf Grund 
von Ermächtigungen im BFG/80 in Ausgaben
ersparungen bzw. Mehreinnahmen bedeckt wer
den können. 

1981 wird international keine nachhaltige 
Wachstumsbelebung erwartet. Das reale Wachs
turn wird für österreich mit etwa 1% angenom
men. Es wird Aufgabe der Wirtschaftspolitik für 
1981 sein, in österreich für eine Beibehaltung 
der Vollbeschäftigung, die Sicherung der Ener
gieversorgung und die Reduzierung der Infla
tionsraten zu sorgen sQwie die Wirtschaftsstruk
tur zu verbessern. 

Die Aufgabenstellung der Budgetpolitik der 
künftigen Jahre läßt sich aus der Budgetvorschau 
des' Beirates für Wirtschafts- und Sozialfragen 
für die Jahre 1980 bis 1984 ableiten. Demnach 

ergeben sich auf Basis der Rechts- und Wirt
schaftslage zum Zeitpunkt der Erstellung dieser 
Vorschau Ausgabenüberhänge bis annähernd 
73 Milliarden Schilling (brutto, 1984) bzw. nach 
Abzug der Finanzschuldtilgungen netto zwischen 
30 (1980) und 38 Milliarden Schilling (1984). 
Zugleich werden Ausgaben für den gesamten 
Finanzschuldendienst (Zinsen, Tilgungen und 
sonstige Kosten) bis zu 65 Milliarden Schilling 
im Jahr 1984 errechnet. 

Um wieder eine Vergrößerung des Spielrau
mes der Budgetpolitik herbeiführen zu können 
und um den Anstieg der Ausgaben für den Fi
nanzschuldendienst abzubremsen, mußte daher 
bei der Erstellung des Budgets 1981 eine weitere 
Verringerung der Nettodefizitquote in Prozen
ten des Bruttoinlandsproduktes angestrebt wer
den. Zwei Zielvorstellungen galt es dabei zu 
realisieren: Die Bundesregierung hat wiederholt 
erklärt, daß für das Jahr 1981 eine Senkung des 
Nettodefizits auf die Größenordnung von rund 
25 Milliarden Schilling angestrebt werde. Außer
dem hat im' Finanzbericht 1978 Univ.-Prof. 
Dkfm. Seidel als grobe Richtschnur für eine Bud
getkonsolidierung bei ruiedrigen Wachstumsraten 
einen Satz von 21/2 Prozent des Bruttonational
produktes ins Auge gefaßt. Die erste Zielsetzung 
konnte erreicht, die zweite mit 2·35 Prozent er
heblich unterschritten werden. 

Z ur Verwirklichung dieser Zielsetzungen wur
den als -Ausgangsposition für die Erstellung des 
Budgetentwurfes für das Jahr 1981 folgende 
Grundsätze festgelegt: Ausgaben für Gesetzliche 
Verpflichtungen und nach Maßgabe zweckgebun
dener Einnahmen sind auf Grund der Rechts
lage nach dem tatsächlichen Bedarf, die Ermes- . 
sensausgaben "Aufwendungen" und "Anlagen" 
sind gegenüber dem Bundesvoranschlag 1980 um 
7%, Ausgaben fÜIi "Förderungsausgaben" gegen
über dem Bundesvoranschlag 1980 um 12010 ge
ringer zu veranschlagen. 

Bei den Vorarbeiten zum Budget 1981 trat 
immer klarer zu Tage, daß für eine Konsolidie
rung des Budgets neben diesen generellen Spar
maßnahmen weitere diskretionäre Maßnahmen 
erforderlich waren, um die angestrebten Zielvor
stellungen verwirklichen zu können. Dieser Sach
verhalt war u. a. auch Gegenstand von Beratun
gen der Bundesregierung, die diesbezüglich an
fangs September 1980 stattfanden. 

Im Sinne der im Abschnitt "Gesamtgebarung" 
aufgezeigten Notwendigkeit, zur·' Verminderung 
der Budgetdefizite setzte sich die Bundesregierung 
zum Ziele, unter der Voraussetzung einer Wirt
schaJtslage, bei der auf nationaler Ebene mit 
einer schlechteren Konjunkturlage (geringeren 
Wachstumsraten) als 1980 und auf internationaler 
Ebene mit einer gewissen Beruhigung des Kon
junkturrückganges, jedoch nicht mit einer kräf
tigeren Belebung zu rechnen ist, das Budgetdefizit 
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Unterschiede der Gebarung 1981 gegenüber 1980 271 

des Bundes weiter Zu verringern, Zu diesem 
Zwecke wurden daher im Budget 1981 unter 
anderem folgende Maßnahmen bereits berück
sichtigt: Durch Beitragserhöhungen der Dienst
geber im Rahmen der Sozialversicherung und 
durch Ausgleiche zwischen den Bereichen Fami
lienlastenausgleich und Sozialversicherung auf 
Grund von Senkungen der Dienstgeberbeiträge 
zum Familienlastenausgleichsfonds sowie durch 
finanzielle Transfers innerhalb der Sozialversiche
rung, insbesondere der Pensionsversicherung, 
konnte der Beitrag des Bundes zur allgemeinen 
Pensionsversicherung um rund 4'3 'Milliarden 
Schilling vermindert werden, Durch Preis- und 
Tarifrnaßnahmen sowie Leistungssteigerungen bei 
den Bundesbetrieben und beim Münzregal konn
ten Einnahmenverbesserungen und Ausgaben
kürzungen von rund 5'5 Milliarden Schilling 
erreicht werden, Maßnahmen auf dem Gebiete 
des Abgabentechtes werden zu einer Verbesserung 
des Abgabenerfolges für den Bund um rund 
2'2 Milliarden Schilling führen, und zwar die 
schrittweise Anhebung des Umsatzsteuersatzes 
für Energieträger von 8 auf zunächst 13 Prozent, 
die Einführung einer Sonderahgabe von Kredit
unternehmungen und einer Sonderabgabe von 
Erdölprodukten sowüe die Anpassung von Gebüh
ren im Abgabenänderungsgesetz 1980, Einspa
rungen in Höhe von rund 600 Millionen Schil
ling ergeben sich durch den Wegfall der Prämien-

gaben von über 335 Milliarden Schilling und 
Gesamteinnahmen von über 285 Milliarden Schil
ling auf, so daß das Bruttodefizit 49'8 Milliarden 
Schilling beträgt und sich nach' Abzug der Finanz
schuldtilgungen im Betrage von 24'8 Mil1iarden 
Schilling das N ettodefizi tauf weniger als 
25 '0 Milliarden Schilling beläuft, 

In den zuletzt vorliegenden Prognosen wird 
angenommen, qaß im Jahre 1981 mit einer durch
schnittlichen Wachstumsrate des Bruttoinlands
pI'Oduktes für diesen Zeitraum von real etwa 10/ 0 

und nominell etwa 6'5% pro anno gerechnet 
werden kann, ' 

Vergleicht man realistischerweise nicht den 
Voranschlag 1980, sondern die voraussichtlichen 
Budgetausgaben des Jahres 1980 mit den Aus
gaben des Bundesvoranschlages 1981, ergibt sich 
eine Steigerung um 8'8%. Diese liegt zwar über 
der nominellen Wachstumsrate des Sozialproduk
tes, was vor allem auf den Anstieg der Ausgaben 
für den Finanzschuldendiertst zurückzuführen ist. 
Ohne diese beträgt der Ausgabenzuwachs nur 
rund 6'3%. 

Die Zuwachsrate der für 1981 geschätzten Ein
nahmen gegenüber den voraussichtlichen Budget
einnahmen des Jahres 1980 in Höhe von 97% 
liegt über der Sozialproduktzuwachsrate. 

sparförderung, Durch eine Reihe von weiteren .. . , , 
geziehen Sparmaßnahmen auf der Ausgabenseite Das ,Verhaltllls "Ne:;odefizlt, lfi Pro::ent des 
sowie durch die generellen Kürzungen gegenüber ,B,r~tto~nlandsprodukte,~ ve~~lfi~ert Sich von 
dem Bundesvoranschlag 1980 bei den Ermessens- 4 2 / ° ~n: J ~hre 1978 uber 3 6 / ° I~ J a,hre 1979 
ausgaben konnten noch insgesamt 4'5 Milliarden und 30 /0 Im Jahre 1980 (vorauSSIchtlIcher Ge
Schil1ing eingespart sowie durch zusätzliche Maß- barungserfol?) auf 2'35~/0 im Jah~e 1~81 (Budget
nahmen auf ,der Einnahmenseite weitere entwurf), Diese Vermmderung Ist Im Rahmen 
0'3 Milliarden SchilLing an Einnahmen veran- der Zielsetzung der Bundesregierung, mittelfristig 
schlagt werden, das Budgetdefizit des Bundes.zu verringern, ein 

erfolgreicher Schritt, mit dem die im Finarizbe
richt 1978 von Univ,-Prof, Dkfm, Seidel als Ziel
größe genannten 2'5% erheblich unterschritten 
werden konnten, 

insgesamt wurden daher defizitverringernde 
Maßnahmen in Höhe von rund 17'4 Milliarden 
Schilling im Bundesvoranschlag 1981 berücksich
tigt und damit erreicht, daß trotz der erforder
!ichen Vorsorge für generelle Bezugserhöhungen 
Im Jahre 1981, trotz Steigerung des gesamten 
Finanzschuldenaufwandes gegenüber dem voraus
sichtlichen Bedarf 1980 um über 10 Milliarden 
Schilling und trotz zusätzlich erforderlicher Vor
sorgen für einzelne selektive Ausgabenbereiche 
das' Bruttodefizit 1981 gegenüber dem Voran
sch!ag 1980 nur um rund 0'8 Milliarden Schilling 
steigt und das Nettodefizit gegenüber dem Vor
a?schlag 1980 um 57 Milliarden Schilling auf 
emen Betrag unter 25 Milliarden SchiUing bzw, 
von 3'1% im Voranschlag 1980 auf 2'35 % des 
Bruttoinlandsproduktes im Jahr 1981 gesenkt 
wird, 

Unter Berücksichtigung der aufgezeigten Bud
getkonzeption und Maßnahmen weist der Bun
desvoranschlag für das Jahr 1981 Gesamtaus-

( 

Der inlandwirksame Ausg<libenüberschuß ,be
trägt im Budgetentwurf 1981 rund 21'0 Milliar
den Schilling. 

Da nicht auszuschließen ist, daß im Jahre 1981 
die wirtschaftliche Lage entsprechende konjunk
turbelebende Maßnahmen erfordert, ist auch im 
Bundesfinanzgesetz für das Jahr 1981 ein ent
sprechendes Instrumentarium vorgesehen. Dem 
Bundesfinanzgesetz 1981 ist wie in den Vorjahren 
ein Konjunkturausgleich-Voranschlag mit einer 
Stabilisieqmgs- und einer Konjunkturbelebungs
quote in der Größenordnung von 5'1 Milliarden 
Schilling angeschlossen. 

Der Finanzschuldenstand wird bei Zutreffen 
der Schätzungen für 1980 mit Jahresende 1981 
rund 285 Milliarden Schilling betragen. 
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272 Unterschiede der Gebarung 1981 gegenüber 1980 

Über die wesentlichsten Unterschiedsbeträge 
der Bundeshaushalte 1980 und 1981 ist noch zu 
bemerken: 

Die Gesamtzahl der Planstellen für Bundesbe
dienstete (ohne Jugendliche) im Stellenplan 1981 
entspricht annähernd der Größenordnung des 
Vorjahres. Der Stellenplan 1981 sieht diesbezüg
lich eine geringfügige Vermehrung um 
1 991 Planstellen vor, das sind 0'70- v. H. der 
Planstellen des Jahres 1980. 

Daneben wurde für die Aufnahme von weI
teren 7 jugendlichen Vertragsbediensteten, An
lernkräften und Lehrlingen und für die Auf
nahrne, von bis, zu 30 Behinderten vorgesorgt. 
Der Personalaufwänd des Jahres 1981 sieht 
gegenüber' dem Bundesvoranschlag 1980 Mehr
'a~sgaben .von rund 7'9 Milliarden Schilling vor. 
Hievon entfallen 5'9 Milliarden Schilling auf den 
Aktivitätsaufwand und 2'0 Milliarden Schilling 
auE' den 'Pensionsaufwand. Dieser Mehraufwand 
ist im wese,ntlichenbedingt durch eine Vorsorge 
für eine Bezugserhöhung der öffentlich Bedien
steten sowie durch strukturell bedingte Kosten
faktoren. 

Im Sachaufwancl ist bei den Ansätzen für Ge
setzliche Verpflichtungen gegenüber den Ansätzen 
des Bundesvoranschlages 1980 ein Mehrbedarf 
von 17'7 Milliarden Schilling g,egeben (hievon 
4'6 Milliarden Schilling bei Ausgaben nach Maß-

gabe zweckgebundener Einnahmen). Durch ver
schiedene Maßnahmen im Bereich der Sozialver
sicherung erhöht sich der Bundesbeitrag zur 
Pensionsversicherung im Rahmen der allgemeinen 
Sozialversicherung nur um 1'5 Milliarden, Schil
ling, weiters entfallen vom Mehrbedarf u. a. auf 
,den Finanzschuldendienst 9'1, auf den Ersatz für 
den Landeslehreraufwand 1'8 (im wesentlichen 
bedingt durch eine Vorsorge für eine Bezugser
höhung der öffentlich Bediensteten), auf sonstige 
soziale Maßnahmen 1'1 und auf Haftungsüber
nahmen des Bundes (im Straßenbau) 1'0 Mil
liarden Schilling. Eine Verringerung um 0'63 Mil
liarden Schilling ergab sich durch d<:;n Wegfall dei' 
Prämiensparförderung. 

Die Ansätze für Ermessensausgaben erfuhren 
eine Ausweitung um insgesamt 7'3 Milliarden 
Schilling (hievon 2'2 Milliarden Schilling auf Aus
gaben nach Maßgabe zweckgebundener 'Einnah~ 
men). Die Mehrausgaben entfallen u. a. auf 
schwerpunktartige Investitionsmaßnahmen(u. a. 
Dsterreichische Bundesbahnen 0'7, Post 0'8, auf 
das Bundesministerium für Bauten und Tech
nik 0'4), auf die Landwirtschaft einschließlich 
Preisausgleiche (0'4), auf eine verstärkte Wirt
schaftsförderung (2'9) und auf den steigenden 
laufenden Aufwand bei den Bundesbetrieben 
(1'0) sowie im Bereich des Bundesministeriums 
für Bauten und Technik für Instandhaltungsar
beiten im Straßen- und Hochbau (0'7 Milliarden 
Schilling). 

Ä ncl er ung e n in der Be t rag 5 h ö h e cl erG e bar u n 9 5 9 ru P p en 

Ober die wesentlichen Veränderungen auf der Ausgabenseite zwischen den einzelnen Gebarungs
gruppen gi'bt die nachstehende übersicht Aus- kunEr. 

'" <l:l 
.~ Gebarungsgruppen 

~ 
o Personalaufwand 

Sachaufwand: 

Anlagen: 
2 Gesetzliche Verpflichtungen. 
3 Ermessensausgaben ....... . 

F ärderungsausgaben: 
4 Gesetzliche Verpflichtungen. 
'5 Darlehen .............. . 

Bundesvoranschlag 

1981 

92.720 

592 
28.134 

7.518 
1.261 

1980 

Millionen Schilling 

84.794 

409 
26.562 

6.307 
1.203 

Unterschied BVA 1981 
gegen BVA 1980 1) 

+ 7.926 

+ 183 
+ 1.572 

6 'Sonstige Ermessensausgaben 17.486 13.708 

+ 1.211 
+ 58 
+ 3.778 

Aufwendungen: 
, 7 Gesetzliche Verpflichtungen. 
,,·8 Laufende Gebarung - Er-

127.307 117.606 + 9.701 

,messertsausgaben. . . . . . . . + 1.869 33.496 31.627 
9 Vermägensgebarung - Ge-

setzliche Verpflichtungen + 6.567' 26.577 20.010 
----~~~~------~~~~----------~~~~----Sachaufwand (Summe) ., +24.939 242.371 217.432 
----~~~~------~~~~----------~~~~----Gesamtausgaben (Summe) .. +32.865 335.091 302.226 

1) Siehe die nachstehenden Ausführungen auf Seite 274 bis 276. 
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Unterschiede der Gebarung 1981 gegenüber 1980 273 

Nachstehend sind die Unterschiede zwischen 
den. Ausgaben des Bundesvoranschlages 1981 und 
denen des Bundesvoranschlages 1980 kurz erläu
tert: 

Personalaufwand 

Zum Unterschied beim Person:llaufwand ist 
folgendes zu b.ernerken: . 

Der Personalaufwand des Jahres 1981 sieht 
gegenüber dem Bundesvoranschlag 1980 Mehr
ausgaben von 7.926 Millionen Schilling vor. 
Hievon entfallen 5.929 MiHionen Schilling auf 
den Aktividitsaufwand und 1.997 Millionen 
Schilling auf den Pensionsaufwand. 

Die Er höhu'rig des Pers'Ünalaufwandes ist auf 
strukturdl bedingte Kostenfaktoren, auf ver
schiedene besoldungsrechtliche Maßnahmen, wie 
z. B. die Etappenregelung der Richterbesoldung, 
auf eine Zunahme von Planstellen vor allem in 
den Bere.ichen Bildung und Wissenschaft sowie 
Sicherheit und überwiegend auf die für 1981 vor
gesehene allg.emeine Besoldungsregelung zurück
zuführen. 

Anlagen 

Die Mehrausga1;Jen bei den Anlagen-
Ge s n z 1 i ch e Ver p f I ich tun gen er
geben sich durch höhere Kapitalbeteiligungen 
des Bundes. 

Die Anlagen-E r m es/) e n sau s gab e n er-· 
höhen sich bei· den Kapiteln Außeres 
(+ 27 Millionen Schilling), Finanzverwaltung 
(+ 56 Millionen, Schilling), Bauten und Technik 
(+ 445 Millionen Schilling, davon 275 Millionen 
Schilling nach Maß~abe zweckgebundener Ein
nahmen für den Ausbau der Bundesstraßen und 
Autobahnen), Verkehr (+ 22 Millionen Schil
ling), Post- und Telegraphenverwaltung 
(+. 818 Millionen SchilLing, davon 714 Millionen 
Schilling nach Maßgabe zweckgebundener Fern
sprechgebühren) und bei den österreichischen 
Bundesbahnen (+ 694 Millionen Schilling). 

Diesen Mehrausgaben stehen Minderausgaben 
im größeren Umfang beim Kapitel Kassenver
waltung (- 145 MiUionen Schilling) und beim 
Kapitel Bundesvermögen (- 339 Millionen 
Sc,:hilling) gegenüber. 

Förderungsausgaben 

Die. Mehrausgaben bei den Förderungsaus
gaben-G es e tz I ich e Ver p f I ich tun gen 
ergeben sich bei den Kapiteln Wissenschaft und 
Forschung (+ 40 Millionen Schil1ing), Finanz
ausgleich (+ 71 Millionen Schilling), Bundesver
mögen (+ 50 MilLionen Schilling Zahlung an 
IAKW), Handel, Gewerbe, Industrie (+ 20 MciI
lionen SchiÜing), Bauten und Technik 
(+1.016 Millionen Schilling, u. zw. Bundes
straßenverwaltung einschließl,ich Autobahnen 

nach Maßgabe der zweckgebundenen Mehrein
nahmen 1:030.Millionen Schilling, übrige Geba
rung - 14 Millionen Schilling) und Verkehr 
(+ 7 Millionen Schcilling). 

Die Mehrausgaben bei den Fördemngsaus
gaben-D ar I e' he n ergeben sich im. nennens
werten Umfang bei den Kapiteln Bundeskanzler
amt mit Dienststellen (+ 50 Mil1ionen· Schilling 
für die Entwicklungshilfe), Unterricht (+ 12 Mil
lionen Schilling), Bundesvermägen (+ 8 Millio
nen Schlilling), österreichis~e BuIldesbahnen 
(+ 14 .Millionen Schilling), und im geringen 
Umfang bei fast allen anderen Kapiteln. 

Demgegenüber vermindern sich die Förde
rungsausgabencDarlehen· beim Kapitel Handel, 
Gewerbe und Industrie (- 21 Millionen Schil
ling) und beim Kapitel Bauten und Technik 
~- 28 Millionen Schilling). 

Trotz der als Auswirkung der einschränken
den Richtlinien bei den Förderungsausgaben sich 
ergebenden Minderaus,gaben erfahren die Förde
rungsausgaben-Z u s c h ü s se insgesamt durch 
zweckhestimmte Einnahmen sowie durch arbeits
marktpo1itische und wirnschaftspolitische Maß
nahmen eine Ausweitung. So erhöhen sich die 
Förderungs ausgaben-Zuschüsse 'bei den Kapiteln 
Bundeskanzleramt (+ 51 Millionen Schilling), 
Wissenschaft und Forschung (+ 15 Millionen 
Schilling), Soziales (+ 88 Millionen Schilling), 
Finanzverwaltung (+ 2.676 Millionen Schilling, 
davon 600 Millionen Schilling Zuschuß für Zin
senstützungsaktion und 1.766 Millionen Schilling 
Zuschüsse für Betriebsneugründungen), Finanz
ausgleich ( + 65 Millionen Schilling), Bundes
vermögen (+ 242 Millionen Schilling), Land- und 
Forstwirtschaft (+ 102 Millionen Schilling, davon 
42 Millionen. Schilling für das Bergbauern-Son
derprogramm), PreisausgJeiche (+ 281 Millionen 
Schilling), Handel, Gewerbe, Industrie 
(+ 150 Millionen Schilling), Bauten und Technik 
(+ 46 Millionen Schil1ing), Verkehr (+ 54 Mil
lionen Schilling) und Post- und Telegraphenver
waltung (+ 31 Millionen Schilling). 

Wesentliche Minderausgahell ergeben sich beim 
Kapitel Kunst (- 24. Millionen Schilling). 

Aufwendungen 

Die Steigerung der G e set z I ich e n V e r
p f 1 ich tun gen erreicht bei den Aufwen
dungen wie in den Vorjahren ein besonders 
hohes Ausmaß. Von den Mehrau~gaben entfallen 
auf das Kapitel Soziales 1.074 Millionen' Schilling, 
und zwar wurde im wesentlichen für Zwecke der 
Kriegsopferversorgung um 182 Millionen Schil
ling und für Einrichtungen der Arbeitsmarkt
verwaltung um rund 865 Millionen Schilling 
mehr als 1980 veranschlagt. Die Ausgaben für 
den Familienlastenausgleich erhöhen sich um 
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274 Unterschiede der Gebarung 1981 gegenüber 1980 

2.161 Millionen Schilling. Außerdem haben sich I Bundesbetriebe zum Teil im Zusammenhang mit 
noch die Gesetzlichen Verpflichtungen beim Kapi-. der Erbringung von Mehrleistungen zu verzeich
tel Inneres (+ 73 Millionen Schilling), beim Ka- nen, darunter 10 Millionen Schilling bei der 
pitel Unterricht (+ 1.582 Millionen Schilling, da- Staatsdruckerei, 63 Millionen Schilling beim 
von 1.460 Millionen Schilling Ersätze an Länderfür Glücksspielmonopol, 100 Millionen Schilling 
Pel"sonal- und Sachaufwandskosten der Landes- beim Hauptmünzamt, 36 Millionen Schilling bei 
lehrer); bei den Kapiteln Wissenschaft und For- den Bundesforsten, 553 Millionen Schilling bei 
schung (+ 191 Millionen Schilling), Sozialver- der Post- und Telegraphenverwaltung und 
sicherung (+ 1.479 Millionen Schilling), Gesund- 305 Millionen Schil1ing bei den österreichischen 
heit und Umweltschutz (+ 162 Millionen Schil- Bundesbahnen. 
ling) , Kußeres (+ 8 Millionen Schilling), Justiz 
(+ 28 Millionen Schilling), Militärische Angele
genheiten (+ 24 Millionen Schilling), Finanzaus
gleich (+ 126 Millionen Schilling) und beim 
Kapitel Verkehr (+ 437 Millionen Schilling in
folge einer höheren Abgeltung an die Österrei
chischen Bundesbahnen) erhöht. 

Der Finanzschuldendienst erfordert einen 
um 9.095 Millionen Schilling höheren AufwaI).d 
und beim Kapitel Pensionen mußten hauptsäP"t
lich für Ersätze für Pens,ionen der Landeslehrer 
352 Millionen Schilling mehr veranschlagt wer
den. 

Schließlich steigen die Ges~tzIichen Verpflich
tungen bei der Staatsdruckerei (+ 24 Millionen 
Schilling), beli den Glücksspielen (+ 182 Millio
nen Schilling), der Post- und Telegraphenverwal
tung (+ 25 Millionen Schilling) und bei den 
Österreichischen Bundesbahnen (+ 199 Millio
nen Schilling). 

Diesen Mehrausgabeh stehen Mindenusgaben 
bei den Kapiteln Finanzverwaltuflg (- 623 Mil
lionen Schilling, hauptsächlich infolge Wegfall 
des Aufwandes für das Prämienkontensparen), 
Kassenverwaltung (- 90' Millionen Schilling), 
Bundesvermögen (- 59 Millionen Schilling) und 
Staatsvertrag (- 211 Millionen Schilling) gegen
über. 

Die Aufwendungen - E r m' es sen sau s g a
ben erhöhen sich bei den Kapiteln Bun
deskanzleramt (+ 48 Millionen Schilling), 
Inneres (+ 72 Millionen Schilling), Unterricht 
(+ 13 Millionen Sch,illing), Soziales (+ 45 Mil
lionen Schilling), Gesundheit und Umweltschutz. 
(+ 11 Millionen Schilling), Justiz (+ 51 Millio
nen Schilling), Flinanzverwaltung (+ 20 Millio
nen Schilling), öffentliche Abgaben (+ 32 Mil
lionen Schilling), Bundesvermögen (+ 81 Millio
nen Schilling), Land- und Forstwirtschaft 
(+ 68 MiJJ,ionen Schilling), Bauten und Technik 
(+ 677 Millionen Schilling, davon 455 Millio
nen Sch,illing Bundesstraßenverwaltung ein
schließlich Autobahnen nach Maßgabe der zweck
gebundenen Mehreinnahmen), und Verkehr 
(+ 16 Millionen Schilling). Weitere beträchtliche 
Erhöhungen sind bei den Aufwendungen der 

Diesen Mehrausgaben stehen Minderausgaben 
von 100 Millionen Schilling beim Kapitel Kas
senverwaltung, von 59 Millionen Schilling beim 
Kapitel Militärische Angelegenheiten und von 
191 Millionen Schilling beim Kapitel Finanz
schuldgegenüber. 

Unterschiede der Gebarung 
1981 ge gen übe r 1980 

Im folgenden werden d'ie finanziell wichtigsten 
Ansätze des Bundesvoranschlages 1981 und deren 
Unterschiede gegenüber jenen des Jahres 1980 
hervorgehoben: . 

Einnahmen: 
Bundes

voranschlag 
1981 

Unterschied 
gegenüber 

1980 
MiJI. S 

Öffentliche Abgaben: 

Einkommen- und Vermögen-
steuern ................... 122.023'0 

Einkommen- und Vermögen-
steuern (Zweckgebundene 
Beiträge) ................. 3.142·5 

Umsatzsteuern .............. 92.310·0 

Einfuhrabgaben ............ 3.859:0 

Tabaksteuer ................ 7.800·0 

Bundesmineralölsteuer ....... 13.550,0 

Absatzförderungsbeitiag auf 
Milch .................... 457'1 

übrige Verbrauchsteuern ..... 3.048'4 

Stempel- und Rechtsgebühren . 4.400·0 

Grunderwerbsteuer .......... 2.100'0 

Straßenvetkehrsbeitrag ...... 1.550'0 

übrige Verkehrsteuern ...... 7.480·0 

übrige Einnahmen ......... 670·0 

Zusammen ... 262.390'0 

Ab: 

überwc:;isungen an Länder und 
Gemeinden sowie an Fonds 
und Kammern ............ 100.590'1 

Verbleiben ... 161.799'9 

+ 12.750'0 

+ 201·5 

+ 8.310·0 

+ 667·0 

+ 400·0 

+ 1.750·0 

+ 1'1 

+ 50'4 

+ 660'0 

100'0 

+ 50'0 

+ 970'0 

+ 20'0 

+ 25.730'0 

+ 8.305'2 

+ 17.424'8 
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Unterschiede der Gebarung 1981 gegenüber 1980 275 

Einnahmen: 

Inneres ..................... . 
Unterricht und Kunst ........ . 
Wissenschaft und Forschung .. . 

Soziales: 

Einrichtungen der Arbeits
marktverwaltung (hpsl. Ar
beitslosenversicherungsbei-
träge) ................... . 

übrige' Einnahmen ........ . 
Sozial versicherung ............ . 
Gesundheit und Umweltschutz . 
Justiz ....................... . 
Militärische Angelegenheiten 

Finanzverwaltung: 

Münzregal. ................ . 
Österreichisches Postspar-

kassenamt ............... . 
Einnahmen aus Investitions-

förderungszuschüssen .... . 
übrige Gebarung .......... . 

Kassenverwaltung : 

Entnahme aus Rücklagen ... . 
übrige Gebarung .......... . 

Finanzausgleich: 

Beiträge und Ersatzleistungen 
Zu Z weckzuschüssen des Bun-
des ..................... . 

Katastrophenfonds ......... . 
übrige Gebarung .......... . 

Bundesvermägen : 

Kapitalbeteiligung (Erträge): 
Abfuhr der Oesterreichischen 

Nationalbank .......... . 
Sonstige Erträge ........ . 

Kapitalbeteiligung (Erlöse) ., 
Bundesdarlehen ,(Zinsen und 

Rückzahlungen) .......... . 
Unbewegliches Bundeseigen-

turn, Veräußerungen ..... . 
Haftungsübernahmen des 

Bundes ................. . 
Reingewinnabfuhr gemäß 

Postsparkassengesetz ..... . 
IAKW-Kostenbeitrag der Gemeinde Wien 

AKPE; aliquoter Vors teuer-
anteil ........ " ......... . 

übrige Gebarung .......... . 

Pensionen (Hoheitsverwaltung) : 

Ersätze der Österreich ischen 
Postsparkasse ............ . 

Pensionsbeiträge ........... . 
übrige Einnahmen ........ . 

Familienlastenausgleich : 

, Dienstgeberbeiträge ........ . 
Abgeitung von Einkommen-

steuern ...... " .......... . 
Ersatz vom Reservefonds ... . 
Übrige Einnahmen .. , ....... . 

Staatsvertrag ................. . 

Bundes
voranschlag 

1981 

Unterschied 
gegenüber 

1980 
Einnahmen: 

Bunde,)
voranschlag 

1981 

Unterschied 
gegenüber 

1980 
Mill. S 

,427'6 + 
398'3 + 
340'5 + 

9.145'2 
77'4 

1.007"0 
576'2 

2.207'6 
396'7 

1.734'1 

404'9 

601'0 
242'9 

1.920'9 
359'1 

525'5 
477'4 

0·1 

2.164·5 
581'7 

0'0 

92'0 

155'0 

1.400'3 

50·0 
310'8 

75'0 
52'3 

142'7 
1.483'8 

262'7 

18.500'0 

7.232'0 
3.087"0 
2.518'8 

80'7 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

Mil\. 5 

71'9 Land- und' Forstwirtschaft: 
51' 5 Schu tzwasserbau und Lawinen-
22'1 verbauung (Mittel des 

1.402'1 
2'8 

70'5 
33'6 
183~8 

30'7 

1.041'4 

32'0 

601'0 
1'1 

254'1 
17"4 

7"4 
111'8 

660'0 
140'8 

29'0 

70'0 

290'1 

18'5 

5'0 
6'5 

14'3 
151'6 

Katastrophenfol.1ds) ....... 1.069'3 + 
Übrige Gebarung . . . . . . . . . . . 605'1 + 

Preisausgleiche : 
Milchpreisausgleich ......... . 
Preisausgleich bei Schlacht

tieren und tierischen Pro-
dukten .................. . 

Futtermittelpreisausgleich ... . 
Verwertungsbeiträge von 

Getreide ................ . 
Übrige Gebarung .......... . 

Handel, Gewerbe, Industrie: 
Bergbehörden .............. . 
Übrige Gebarung .......... . 

Bauten und Technik: 
Wasserwirtschaftsfonds 

(UST-Anteile) ........... . 
Ariberg-Schnellstraße ....... . 
Tauern Autobahn ........... . 
Brenner Autobahn .......... . 
Pyhrn Autobahn " ......... . 
Straßen- und Wasserbau (Mit-

tel des Katastrophenfonds). 
Übrige Straßenbaumittel .... . 
Übrige Gebarung .......... . 

400'0 + 

278'0 
3'0 

166'8 + 
57'8 + 

801'7 + 
218'5 + 

859'7 + 
140'0 + 
400'0 + 
710'0 + 
180'0 + 
508'2 + 
632-9 + 
588'5 + 

28·0 

1'5 
22'8 

77'3 
10'0 
20'0 
30·0 
30'0 

53'6 
70'2 
25'5 

Staatsdruckerei. ....... . ...... . 571'4 + 43'5 
Bundestheater . . . . . . . . . . . . . . . . . 279'6 22'8 ' 
Glücksspiele (Monopol) ....... 1.602'1 + 300'9 
Branntwein (Monopol) ........ 1.078'0 + 44'8 
Hauptmünzamt ........ ....... 716'6 + 133'5 
Österreichische Bundesforste ... 1.895'2 + 203'1 
Post- und Telegraphenverwaltung 28.003'1 + 3.508'9 
Österreichische Bundesbahnen .. 22.136'6 + 3.005'5 
Übri~e Einnahmen ...... ~ . . . . 578'2 + 127'4 -----'----

Summe ... 285.311'9 + 32.061'1 

Ausgaben: 1) 

Bundeskanzleramt: 
Entwicklungshilfe .......... . 
Übrige Gebarung .......... . 

Inneres: 
Polizei und Gendarmerie ... . 
'Übrige Gebarung .......... . 

Unterricht: 
Ersätze für Landeslehrer .... . 
Übrige Gebarung .......... . 

Bundes
voranschlag 

1981 

Unterschied. 
gegenüber 

1980 
Mill.S 

250'8 + 
1.222'3 + 

7.594'2 + 
870'2 + 

+ 
+ 

49'5 
132'1 

466'9 
113'4 

10'5 Kunst ...................... . 

15.657'2 
14.122'4 

434'2 
9.247'7 

1.460'3 
1.277"4 

12'7 
581'9 Wissenschaft und Forschung ... + 

Soziales: 
Einrichtungen der Arbeits-

marktverwaltung . . . . . . . . . . 9.539'5 + 1.007'7 --------1.871'7 
288'9 
146'3 ') Einschließlich Personalaufwand. 
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Unterschiede. der Gebarllng.1981 gegenüber 1980 

Ausgaben 1) 
Bundes

voransd:.lag 
1981 

Unterschied 
gegenüber 

1980 
Ausgaben: 1) 

Bundes
voranscblag 

1981 

Unterschied 
gegenüber 

1980 
Mill. S Mill. S 

Kriegsopfer- und Heeresver-
sorgung ................ . 

übrige Gebarung .......... . 
Sozialversicherung ............ . 

Gesundheit und Umweltschutz: 

überweisung an den 
Krankenansralten-Z usam-
menarbeitsfonds ......... . 

übrige Gebarung .......... . 
Äußeres .................... . 
Justiz ....................... . 
Militärische Angelegenheiten ... . 

Finanzverwaltung: 

Bundesrechenamt .......... . 
Finanzlandesdirektionen .... . 
Österreichisches Postspar-

kassenamt ............... . 
Zuschuß für Exportförde-

rung (ÖKB~AG) ........ . 
Prämienkontensparen . , ..... . 
Zuschuß für Zinsenstützungs-

aktion .................. . 
Zuschüsse für Betriebsneu-

6.044'2 
625'0 

24:850'0 

1.691'4 
912'1 

1.282'3 
3.725'8 

12.227'1 

521'4 
4.921'2 

402'0' 

430'0 

600'0 

. gründungen.............. 1.966'0 
übrige Gebarung ........... 842'3 

Kassenverwaltung: 

Effekten- und Geldverkehr. . . 473'3 
Pauschalvorsorge für Ausgaben 

aus Rücklagenauflösungen . . 1.800'0 
Kurzfristige Verpflichtungeh 

des Bundes .............. 200·5 
übrige Gebarung .... ; . . . . . . 560'0 

Finanzausgleich: 

Leistungen an Länder lind 
Gemeinden ............. . 

Zweckzuschüsse des Bundes .. ' 
Katastrophenfonds ......... . 

Bundesvermögen : 

Kapitalbeteiligung : 
Internationale Finanz-

institutionen .......... . 
Elektrizitätswirtschaft. .... . 
Österreichische Industrie-

verwaltungs-AG ....... . 
Sonstige verstaatlichte Unter-

nehmungen ........... . 
Sonstige Unternehmungen 

Bundesdarlehen ............ . 
Haftungsübernahmen ....... . 
Abgeltung an Donaukraftwerke 
Zahlung an IAKW ........ . 

onstige Zahlungs ver-
Spflichtungen ............. . 

übrige Gebarung .......... . 

814'6 
1.891'5 

598'3 

480'5 
96'6 

117'0 

3'0 
436'1 
434'9 

1.883'3 
453'0 
900'5 

1.304'2 
121'7 

I) Einschließlich Personalaufwand. 

+ 197'6 
+ 60'2 
+ 1.478'8 

152'0 

Pensionen (Hoheitsverwaftung): 

Beitrag für Pensionen der 
Österreichischen Bundes-
bahnen .. , .......... , .... . 

Ersätze für Pensionen der 
7.888'5 

Landeslehrer ............. 3.634'8 
übrige Pensionen........... 11.096'8 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

49'4 Familienlastenausgleich : 

61'0 Familienbeihilfen ..... _ . . . .. 24.600'0 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

279'0 
401'9 

68'7 

396'2 

31'7 

307'0 
630'0 

600'0 

Geburtenbeihilfen ..... . . .. . 1.300'0 

Schülerfreifahrten ., ....... . 

Übrige Gebarung .... , ...... . 

Staatsvertrag: 

Zahlungen zur Hilfeleistung an 
politisch Verfolgte ....... . 

2.520'0 

2.917'8 

. übrige Gebarung ... , . , . . . . . 557'9 

Finanzschuld ........... , ... '.. 46.486'8 

+ 1.766'0 Land- und Forstwirtschaft: 
+ 44'2 

Ersätze für Landeslehrer , , ... 184'5 

+ 380'6 

+ 344'3 
+ 997'8 

+ 1.2qO·O 

+ 20'0 

+ 570'0 

+ 370'6 

50'0 
156'0 

+ 8.904'2 

+ 28'7 
Grüner Plan............... 1.822'5 + 41'8 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Schutzwasserbau und Lawinen-

63'5 verbauung .... , ........ ,. 
übrige Gebarung .... , . , ... . 

200'0 Preisausgleiche .. , ........ , ... . 

51'0 
485'0 

Handel, Gewerbe, Industrie .. . 

Bauten und Technik: 

Bundesstraßenverwaltung 
einsch!. Autobahnen ..... , 

Wasserbau ............. " : .: 
Dienststellen der Bundesge

bäudeverwaltung ... , .. , .. 
Liegenschaftsverwaltung ein-

schließlich Erwerb ....... . 
Bundeshochbau . , .. , ....... . 
übrige Gebarung . , ...... ~ .. 

154'5 Verkehr " ...... , ..... , .... " 
223'4 Staatsdruckerei .............. . 

6'0 Bundestheater .... , . , ...... , . , , 
Glücksspiele (Monopol) .. ".,. 

1'0 Branntwein (Monopol) ....... , 
101'1 

8'2 
43:7 
77'6 
50'5 

Hauptmünzamt .. :.; .. ,., .... . 
Österreichische Bundesforste .. . 
Post- u. Te1egraphenverwaltung 
Österreichische Bundesbahnen .. 

1.233'5 
1.804'3 
3.4624 
2.102'9 

15.745'2 
1.490'4 

608'7 

657'7 
4.207'7 
1.025'4 

4.832'1 
574'3 

1.485'3 
1.462'6 

443'5 
677'8 

1.865'1 
25.879'1 
29.055'2 

+ 
+ 
+ 
+ 

81'6 
108'8 
281'4 

·174'9 

+ 1.759'8 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

93'8 

39'7 

76'3 
317'3 
36'1 

576'6 
50'5 
48'4 

260'7 
3'3 

100'4 
101'7 

+ 2.715'9 

+ 2.428'0 

231'9 
6'9 

übrige Ausgaben ..... " . _ . , .. __ 9:..;1:..:.9....;·6.......;._"+.:....._...;.9...;.0...;.·9 

Summe .. , 335.090'7 -+ .32.864'9 

1) Einschließlich Personalaufwand. 
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K.onjunkturausgleich -, Voranschlag -:- Laufende Gebarung/Vermögensgeba
rung - Starrheit des Bundeshaushaltes 
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K 0 n i unkt u rau 5 gl eie h· Vor ans chI a 9 
Gemäß Artikel In des Bundesfinanzgesetzes 

1981 ist ein Konjunkturausgleich-Voranschlag in 
der Höhe von 5.079'452 Millionen Schilling plit 
einer Stabilisierungsquote in Höhe von 
2.598'231 Millionen Schilling und mit emer 
Konjunkturbelebungsquote in Höhe von 
2.481'221 Millionen Schilling vorgesehen. Sollte 
die wirtschaftliche Entwicklung im Jahre 1981 
den Einsatz zusätzlicher Bundesmittel erfordern, 
um dadurch auf die Konjunkturentwicklung in 
Qsterreich stabilisierend oder belebendeinzu
wir ken, so ist hiezu der Bundesminister für 
Finanzen unter den im Artikel III festgelegten 
Voraussetzungen ermächtigt. Auf diese Weise 
kann er den Konjunkturausgleich-Voranschlag 
ganz oder teilweise durch die Zustimmung 
zu Überschreitungen der im Konjunkturausgleich
Voranschlag angeführten finanzgesetzlichen An
sätze des Bundesvoranschlages 1981, und zwar 
sowohl die Stabilisierungsquote als auch die Kon
junkturbelebungsquote in. Höhe des Bec\arfes bei 
einzelnen finanzgesetzlichen Ansätzen und ein
heitliCher Hundertsätze bei den übrigen -finanz
gesetzlichen Ansätzen bis zu dem im Konjunktur
ausgleich-Voranschlag vorgesehenen Höchstaus
maß, wirksam werden lassen. 

Der Konjunkturausgleich-Voranschlag sieht 
folgende Beträge vor: 

Kunst ...................... . 
Wissenschaft und Forschung ... . 
Justiz ....................... . 
Militärische Angelegenheiten .. . 
Finanzverwaltung ...........•. 
Land- und Forstwirtschaft: 

Stabilisierunils- Konjunktur·' 
quote . befeburigsquote 
Millionen Schilling , ' 

8'0 
658'4 

2'0 
230'1 

8'0 
241'6 

7:1 

Grüner Plan ............... 34'0 44'Ö 
'Übrige Gebarung ... : . . . . . . . 56'0 61'0 

Bauten und Technik: 
Wasserbau.................. 200·0 380·0 
Hochbau .................. 800·0 600'0 

Verkehr ....... ,............. S'O 18'8 
Österreichische Bundesforste ... ' 16·8 16'8 
Post- und Telegraphenverwaltung 70'6 27'0 
Österreichische Bundesbahnen .. 726'6 726'6 

Summe ... -~2-::.5~98::-·2~---:2:-.4':':8~1-;:;·2 

Laufende Gebarung' 
Vermögensgebarung 

Die Aufgliederung' der gesamten Gebarung in 
laufende Gebarung und Vermögensgebarung be-
wirkt folgendes Bild: Millionen Schilling 

Laufende Einnahmen. . . . . 281. 718 ' 
bazüglich laufende Aus-

gaben ............... _._ ...... ___ 2_7_8_.5_2_7 ___ _ 

Verbleiben für Vermö-
gensgebarungen ...... . 3.191 

Einnahmen der Ver-
mögensgebarung Co,' ••• _. _--....... --36-:"·.'"'~:~;:----

Summe ... 
Ausgaben der Vermögens-

gebarung ............ _._"-____ 56_._5_64 ___ _ 

Stabilisierungs· Konjunktur. Bedarf an Bedeckungs-
quote belebungsquote mitteln rur Ausgaben 

Inneres ..................... . 
Millionen Schilling 4 779 der Vermögensgebarung , - 9. 19'8 19'8 _ 

Unterricht ................... . 98'4 *) Einschließlich Personalaufwand. 

Starrheit des Bundeshaushaltes 

Der Heranziehung der Haushaltsmittel für konjunkturpolitische Maßnahmen ist durch die 
weitgehende Starrheit des Budgets eine Grenze gesetzt. Im Jahre 1981 sind fast 87% der Haus
haltsausgaben unantastbar, wie die nachstehende übersicht zeigt: 

Gesetzliche Verpflimtungen: 1) 
Anlagen. 
Förderungsausgaben . 
Aufwendungen: 

Zuführljng an Rücklagen ,. 
übrige Aufwendungen 

Zwismensumme I . 

Personalaufwand 

Zwismensumme 1I . 

Ausgaben für Bundesstraßen aus 
zweckgebundenen Einnahmen2) 

Samaufwand der Bundesbetrie-
be 3) 

ZwismeJ;lsumme Irr . 
übrige Gebarupg 4) • . 
Hievon Ausgaben nach Maßgabe 

zweckgebundener Einnahmen' ; 

Gesamtgebarung (Summe) . 

Fußnoten siehe Seite 279. 

Bundesvoranschlag 
1981 

Mill S I Ofo 

592 0'2 
7.518 2'2 

0 0'0 
153.884 45'9 

161.994 . 48'3 

92.720 27'7 

254.714 76'0 

11.995 3'6 

23.762 7'1 

290.471 86'7 

44.620 13'3 

5;139 1'5 

335.091 100'0 

Bundesvoranschlag 
1980 

Mill S I Ofo 

409 0'1 
6.307 2'1 

5 0'0 
137.612 45'5 

144.333 47'7 

84.794 28'1. 

229.127 75'8 

11.253 3'7 

21.140 ' 7'0 

261.520 86'5 

40.706 13'5 

4.876 1'6 

302.226 100'0 

Erfolg 
1979 

Mill. S I 0J0 

322 0'1 
4.600 1'6 

2.952 1'0 
132.106 45'9 

139.980 48'6 

79.986 27'7 

219.966 76'3 

11.227 3'9 

20.460 7'1 

251.653 87'3 

36.481 12'7 

3.793 1'3 

288.134 100'0 
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278 I!1vestitionen und Investitionsförderung 

Investitionen und 
Investitionsförderung 

Zur Durchführung von konjunkturbeein
flussenden Maßnahmen eignen sich von den mit 
dem Bundeshaushalt in Zusammenhang stehen
den Ausgaben in erster Linie die Ausgaben
beträge, die für Bruttoinvescitionen des Bundes, 

A. Grund~udget 

Eigeninvestitionen und Instandhaltungsaufwand 
des Bundes (ohne Landesverteidigung) 3)4) __ . 

Bauten und Ausrüstung (einschließlich Instand
haltung) für dielandesverteidigung (Ausgaben 
im Inland) 5) _ ...... _ ............•..•...•• 

Jnvestitionsförderung im Bereiche der Wirtschaft 
(Ausgaben im Inland): 
Wohnungsbau und ,Wasserwirtschaft aus 

zweckgebundenen Bundeseinnahmen 6) .... 
Sonstige Bereiche (einschließlich Kapitalauf-

stockung) 3) 7) ________ . _____ . ___ .. _ .....• 

Summe ... 

Hievon: 
Schufbau ll). _. _ ...... _. __ ,- _______ . _. _ .. . 

Vbrige' Gebiiude 12) ___________ .... ___ .. _ . 

Straßenbau (einschf_dazugehörige Gebäude) 13) __ 

Investitionen der 

Osterreichischen Bundesbahnen 14) 

Post- und Telegraphenverwaftung 15) . __ .• __ • 

für die Instandhaltung bundeseigener Ver11lögens
werte und für die der Investitionsfärderung im 
Bereiche der Wirtschaft dienenden Subventionen 
und Darlehen vorgesehen sind. Die nachfolgenden 
übersichten geben einen überblick über die Aus
gabengrößen: 

1981 1) 

30-8 

2-3 

14-2 

2-3 

6-6 

13-1 

7-4 

6-8 

1980 1) 
Milliarden Schilling 

28-S 

12-6 

11-2 

54-9 8 ) 

2-1 

6-2 

11-7 

6-7 

6-0 ' 

1979 2) 

27'1 

11-2 

8-9 

49-8,8) 

1'8 

4-3 

1(J'8 

7-1 

5'6 

Investitionsfinanzierungen allf Grund von Er- ' 
mächtigungen des Bundesfinanzgesetzes : 
Wasserwirtschaftsfonds 16) ___ • __ . __________ . 

Für Bundesstraßen und Autobahnen __ .. ___ . 

Sonstige FinanzierungsmögIichkeiten: 

Auf Grund der Fernmeldeinvestitionsgesetz-
Novelle (BGBL Nr. 552/1979) ___ . _______ _ 

2-0 

2-1 

19811) 17) 

B. Konjl1nkturausgleich-Vor .. Stabilisierungs-
Konjunktur-

belebungs-
anschlag quote quote 

Eigeninvestitionen und Instand-
haltungsaufwand des Bundes 
(ohne Landesverteidigung) 3) 18) 1-6 1'6 

Bauten und Ausrüstung (ein-
schließlich Instandhaltung) für 
die Landesverteidigung (Aus-

Ingaben im Inland) 3) 18) _. ___ .. 0-7 0'3 
vestitionsförderung im Bereiche 
der Wirtschaft (Ausgaben im 
Inland); Sonstige Bereiche 3) 19) 0-3 O-S 

Summe ... 2'6 2-4 

Fußnoten siehe Seiten 279 und 280_ 

Summe 

2-0 

1'0 

2-0 

Stabilisierungs-
quote 

Milliarden Schilling 

3-2 1-6 

1-0 0-6 

0'8 0-3 

5'0 1°) 2'5 

1-6 

19801) 17) 
Konjunktur-
belebungs- Summe 

quote 

1'6 3-2 

0-4 1-0 

0-5 0,8 

2'5 5'0 

Zu 460 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)430 von 542

www.parlament.gv.at



Inv\!stitionen und Investitionsförderung 279 

Fußnoten zu Seite 277. 
1), Siehe Anlage I c zum Bundesfinanzgesetz. 
2) Soweit· nicht bei den Gesetzlichen Verpflichtungen emhalten. 
3) Soweit nicht in vorstehend angeführten Gebarungsgruppen bereits emhalten. Der größte Teil dieser Aus

gaben ist zur Fortführung des Betriebes und zur Erzielung der Einnahmen erforderlich, daher nur bedingt kürzbar. 
4) Auch diese Ausgaben sind bis zu einem gewissen Grad starr, 'da daraus der Aufwand für Schulen, 

für die Exekutive, für den Hochbau u. a. m., zum Teil auf Grund gesetzlicher oder vertraglicher Zweckwidmung 
von Einnahmen, getätigt werden muß. 

Fußnoten zu Seite 278: 

1) Voranschlag. 

2) Erfolg. 

3) Ausgewiesen sind nur die Ausgabenbeträge 
einzelner Positionen der volkswirtschaftlichen Ge
samtrechnung, u. zw. Bruttoinvestitionen. Instand
haltung, Kapitaltransfers und Darlehen für Investi
tionsförderung. Die Beträge dieser Positionen sind 
nicht ident mit den im Bundesvoranschlag bei den 
finanzgesetzlichen Ansätzen ausgewiesenen Beträgen; 
Anlagenansätze des Voranschlages umfassen neben 
den vorgenannten volkswirtschaftlichen Positionen 
z. B. auch Ausgaben für Liegenschaftsankäufe, für 
laufende Transferzahlungen u. ä. 

4) Siehe Beilage 08 des jeweiligen Amtsbehelfes zum 
Bundesfinanzgesetz (ohne . Liegenschaftsankäufe). 

5) Siehe Beilage 08 des jeweiligen Amtsbehelfes 
zum Bundesfinanzgesetz, Spalte "Landesverteidi
gung" vermindert um die in der Fußnote I) auf 

Seite 269 des Amtsbehelfes ausgewiesenen Käufe der 
Landesverteidigung im Ausland. 

S) Siehe Fußnote 2) auf Seite 136 des Bundesfinanz
gesetzes (Kapitel 64) (ausgenommen: Beiträge zum 
Anleihedienst, Zuschüsse gemäß Wohnbauförderungs
gesetz und Rückzahlungsbegünstigungsgesetz, Beitrag 
aus Konversionsdarlehen, Bundesbeiträge sowie In
vestitionszuschüsse und UST-Anteil (Gemeinden) an 
den Wasserwirtschaftsfonds.· Demnach einschließlich 
Wohnbauforschung). 

7) Investitionsförderung: siehe Beilage 09 (vermin
dert um die Kapitaltransfer- und Darlehenszahlungen 
ins Ausland) des jeweiligen Amtsbehelfes zum Bun
desfinanzgesetz. Kapitalaufstockung: Titel 540 (ohne 
Ansätze 1/54022, 1/54033 und 1/54052 und ohne der 
Posten 0802/231, 0802/321, 0802/332, 0802/381, 
0806/131, 0806/231, 0806/381 des Ansatzes 1/54093. 
Mittel an Baufonds: Alle Posten 7660 der Ansätze 
1/60826, 1/60836, 1160866 und 1/60876. 

8) Ohne Ausgaben auf Grund von Haftungsermäch
tigungen des Bundesministers für Finanzen. 

9) Dieser Betrag wird voraussichtlich wie folgt wirksam werden: 

Kenn-
ziffer 

11 
12 
13 
21 
22 
23 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
41 
42 
43 

Aufgabenbereich 

Erziehung und Unterricht _. 
Forschung und Wissenschaft 
Kunst _ ... _ ... _ ....... __ .. 
Gesundheit .... - .......... 
Soziale Wohlfahrt .......... 
Wohnungsbau ............. 
Straßen. __ ................ 
Sonstiger Verkehr .. , ...... 
Land- und Forstwirtschaft ... 
Energiewirtschaft .......... 
Industrie und Bergbau ..... 
Öffentliche Dienstleistungen 
Private Dienstleistungen .... 
Landesverteidigung ........ 
Staats- und Rechtssicherheit _ 
Übrige Hoheitsverwaltung ., 

Summe ... ), 

I 

Eigen-
Investitionsförderung 

lnstand-
haltung investitio-

Z h-- I D I h I Kapital- I Sonstige 
nen usc usse ar e en b t T Invest. e ellgung 

Milliarden Schilling 

0'27 1'56 0'06 0-00 - --

0'19 1-02 0'38 0-05 0'00 -
0'15 0'15 0-12 0'00 0'02 -

0'01 0'07 0'13 - 0·00 -

0'00 0'01 0'11 0'00 - -
0'00 0'08 068 0'54 0·01 12'69 
1'65 7-76 3'67 0'00 0·16 -
1'53 13'00 1'22 0'01 0'11 -
0'38 0'20 0-71 0'00 0·00 0'83 
- - 0'02 .0'00 0'09 -

0'00 0'00 2-11 0'01 0·12 -

0'06 0'42 2'99 - 0·00 1'49 
0'00 0'00 0'02 0'00 0'13 -

0-35 1'96 0'00 - - -
0'05 0'33 - - - -
0'70 1'22 0'04 0'01 - -

5'34 I 27"78 _I, 12'26 I 0'62 I 0'64 I 15'01 ,I 
3f12 ~-----------2-i-53------~-----

Z u
:unen san 

1 
1 
1 

1'89 
1'64 
0'44 
0-21 
0'12 
4'00 
3'24 
5'87 
2'12 
0'11 
2'24 
4'96 
0'15 
2'31 
0'38 
1-97 

61'65 
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280 Investitionen und Investitionsförderung - Finanzwirtschaftliche und funktio-
. nelle Gliederung 

Fußnoten· zu Seite 278 (Fortsetzung) 

10) Dieser Betrag wird voraussichtlich WIe folgt wirksam .werden: 

Investitionsförderung Eigen-
Instand~ investitio-

. Zuschüsse I Darlehen I 
Zu-

Kenn-
Aufgabenbereich haltung Sonstige sammen 

ziffer nen Invest. 

Milliarden Schilling 

11 Erziehung und Unterricht ........... 0'05 0'48 0'00 I - - 0'53 
12 Forschung und Wissenschaft ......... 0'06 0'37 0'04 - - 0'47 
13 Kunst ..... ........................ 0'04 0'03 0'01 - - 0'08 
23 Wohnungsbau ...................... - 0'02 - - - 0'02 
33 Sonstiger Verkehr .................. - 1'56 0'02 0'00 - 1 ;58 
34 Land- und Forstwirtschaft 0'05 0'03 0'08 - 0'07 0'23 
37 Öffentliche Dienstleistunge~:: : : : : : : : : - - 0'58 - - 0'58 
41 Landesverteidigung .................. 0'08 0'96 0'00 - - 1'04 
42 Staats- und Rechtssicherheit .......... - 0'09 - - - 0'09 
43 Übrige Hoheitsverwaltung ........... 0'18 0'23 - - - 0'41 

Summe ... 1_ 0'46 I 
4'23 

, 
0'73 I· 0_:00----' __ 0 __ .0_7 __ .1 

0'80 

5'03 

11) Posten für Instandhaltung von Gebäuden (614.) 
sowie Posten-Untergliederung 4 .. der Posten für Dar
lehen zur lnvestitionsfärderung (24 .. ) sowie der 
Posten für Kapitaltransferzahlungen der Ansätze 
1/1225.,1/1226., 1/127 .. , 1/128 .. , 1/14104, 1/14108, 
1/1420., 1/1421., 1/517 .. (AB 11 + AB 12), 1/6050., 
1/6052., 1/606 .. , 1/6471., 1/6472. sowie 1/6474. 
(AB 11); wei~ers die Posten 0636, 0637, 0638 und 
0639 der Kapitel 01 bis 77 sowie Ansatz 1/12803 
Posten 0631/ .... 

12) Alle Posten 063., 064. und 614. sowie alle Posten
Untergliederungen 4.. der Posten 240., 244., 246., 
247.,735.,737.,738.,739.,747.,748. und 770. mit Aus~ 
nahme der entsprechenden Ausgaben beim Schul bau, 
Straßenbau, bei der Post- und Telegraphenverwal
tung sowie bei den Österreichischen Bundesbahnen. 

13) Ansätze 1/64218 und 1/64318 (jeweils ohne 
Posten 61 .. , 69 .. und 73 .. ), die Posten 060., 065., 
066., 067. und 611. der Kapitel 01 bis 77; die Posten 
063., 064. und 614. sowie Darlehen für Investitions
zwecke und Kapitaltransferzahlungen mit der Posten
Untergliederung 4 .. der Titel 1/642 und 1/643 sowie 
die Posten-Untergliederung 1.. der Posten: 244., 
735.,737., 747., 770. der Kapitel 01 his 77. 

Finanzwirtschaftliehe 
und funktionelle Gliederung 

Zur Analysierung der wirtschaftlichen Auswir
kungen des Bundeshaushaltes ist dieser nach 
finanzwirtschaftlichen Gesichtspunkten (Anbgen, 
FÖ1'lderungen, Aufwendungen) gegliedert wor
den. Diese Gliederung vermochte aher das Be-

14) 1/79313 (ohne Liegenschaftsankäufe), 1/79325 
(Aufgabenbereich 23), 1/79336 Post 7701/800, 1/79358/ 
Posten-Unterklasse 61, 1/79398, 1179903 (ohne Liegen
schaftsankäufe), 1/79913 (ohne Liegenschaftsankäufe) 
und 1/79923 (ohne Liegenschaftsankäufe). 

.15) Ansatz 1/78303 (ohne Posten 07 .. ), 1/78313 
(ohne Liegenschaftsankäufe und ohne Posten 07. ~), 
1/78325 (Aufgahenbereich 23), 1/78336 Posten 7709/ 
000, 7709/400 und 7709/500, 1I78358/Posten-Unter
klasse 61 und 1/78373 (ohne Liegenschaftsankäufe). 

16) Diese Ausgaben belasten nur den Haushalt des 
Fonds. 

:7) Die Inanspruchnahme bedarf gemäß Art. Irr· der 
Bundesfinanzgesetze 1980 und 1981 der Zustimmung 
des Bundesministers für Finanzen. 

18) Siehe die Beilagen 012, 013, 015 und' 016 der 
Amtsbehelfe zum Bundesfinanzgesetz für die Jahre 
1980 und 1981, vermindert um die Spalte "Landes-
verteidigung". . 

19) Siehe die Beilagen 014 und 017 der Amtsbehelfe 
zum Bundesfinanzgesetz für die Jahre 1980 und 1981. 

dürfnis nach einer übersichtlichen Darstellung 
des Bundeshaushaltes nur teilweise zu befrie
digen. Es wurde daher die finanzwirtschaftliche 
KLassifikation (Gebarungsgruppen) mit einer 
funktionellen (Aufgabenbereiche) verbunden. Die 
Übersicht auf Seite 281 zeigt die wichtigsten 
Daten. 

Arbeit&(Amls}behelf zum Bundedinanzgesetz 18* 
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Bundesvoranschlag 

Sachaufwand 

Aufgabenbereiche Persona)· 

I Förderun8s-1 J1 aufwand 

'~ 
Anlagen ausgaben 

:::I .. 

11 Erziehung und Unterricht , ................................ 10.052'6 1.698'6 
12 Forschung und Wissenschaft ............................... 4.168'9 1.020'3 
13 Kunst ......................... "" "" .. ,."" ,," ,.,.", 1.744'1 167'2 
14 Kultus,., ... """,.""""", o. , . , . " • " ..•••.••.•. , , ., - -

11 bis 14 (Summe). 15.965'6 2,886'1 

21 Gesundheit .. ", ... , ......... " .. ,."".", .. , .. , .. "., ... 222'0 70'0 
22 Soziale Wohlfahrt,. , .. ' . , , , ,., , " , , , ,. , , , , .. , , , . ,. ' .. , ... , 769'0 9'0 
23 Wohnungsbau """""""""""""""'."""",, ,', - 67'1 

21 bis 23 (Summe), 991'0 146'1 

32 Straßen·", , ... , ....... " .... ,., ...... ,.".,." .. ,., .. "., - 8,708'6 
33 Sonstiger Verkehr ....... , ..... , ... '" ... ,., .. " .. , ... , ... 40.337'3 13.373'0 
34 Land- und Forstwirtschaft ................................ 1.505'8 243'3 
35 Energiewirtschaft .... ",."".,.": ... " .. , .. ,." ... "",, - 96'6 
36 Industrie und Gewerbe (einschl. Bergbau) ,.'"",.".", .. , 101'6 121'1 
37 Öffentliche Dienstleistungen , , . , , . , . , . , , , , , , , . , . , , .. , , , . , , . , 1.058'9 420'2 
38 Private Dienstleistungen (einschl. Handel) .,.",., ......... , 409'8 606'1 

32 bis 38 (Summe), _43,413'41 23,568'9 

41 Landesverteidigung " '.' ........ , ..... , , .. , ....... , .. , ... " 4,642'2 23'1 
42 Staats- und Rechtssicherheit .. '",."" ... " ........ ", .... 8,847'8 335'4 
43 Übrige Hoheitsverwaltung .. ,." .. , ..... , ....... , ......... , 18,859'7 1.765'8 

41 bis 43 (Summe). 32,349'7 2,124'3 

Gesamtsumme. 92,719'7 28,725'4 

1) Aufgliederung nach Gebarungsgruppen siehe Amtsbehelf zum Bundesfinanz
gesetz 1980, Seite 280, 

2) Aufgliederung nach Gebarungsgruppen siehe Bundesrechnungsabschluß 1979 
Seite 14J15, 

312'1 
1.252'3 

553'1 
-

2.117'5 

234'3 
1.400'8 
1.227'1 

2,862'2 

3,588'6 
2,004'6 
6.214'9 

26'4 
4,488'4 
2,994'4 

682'8 

20.000'1 

51'3 
0'6 

1.233'7 

1.285'6 

26,265'4 

Aufwen-
dungen 

19.183'3 
3.479'2 

793'6 
327'5 

23,783'6 

2,241'3 
71.253'4 

53'0 

73,547'7 

3,882'4 
14,115'0 

1,058'1 
-

1.943'5 
2,655'7 

604'9 

24,259'6 

7.406'71 

1.958'5 
56,424'1 

65,789'3 

187,380'2 

Ausgaben Erfolg 
(Summe) 

1981 I 1980 1979 

Millionen Schilling 

1) 2) 
31.246'6 28.393'5 26,201'8 
9,920'7 9,311'2 8,668'5 
3.258'0 3,141'6 2,932'9 

327'5 314'9 302'8' 

44.752'8 41.161'2 38,106'0 

2.767'6 2.700'1 2.455'5 
73,432'2 68.438'7 69,873'3 

1.347'2 1.346'4 1,259'5 

77,547'0 72,485'2 73,588'3 

16.179'6 14.538'4 13.475'4 
69.829'9 63,746'4 61.035'7 

9.022'1 8.299'4 7,358'0 
123'0 346'6 515'3 

6.654'6 3,993'3 3,527'2 
7,129'2 6,303'7 4,826'8 
2.303'6 1.938'31 1.901'5 

111,242'0
1 

99,166'1 92.639'9 

12,126'3 11,720'0 11.186'7 
11.142'3 10,354'0 9,716'1 
78,280'3 67,339'3 62.896'6 

101,548'9, 89,413'3 83.799'4 

335,090'7 302,225'8 288,133'6 

Einnahmen 

Bundes-
voranschlag 

1981 I 1980 

409'1 376'4 
529'1 501'9 
438'7 499'3 

- -

1,376'9 1.377'6 

542'6 558'8 
41.541'5 37,906'8 

702'7 752'1 

42,786'8 39,217'7 

15.866'1 13.926'1 
52.165'5 45,510'1 

4.548'3 4,142'3 
110'7 27'2 

2,507'5 1.515'9 
4,396'1 3,756'1 
3,971'6 3.225'9 

83,565'8 72,103'6 

365'1 339'7 
2,400'6 2,205'6 

154,816'7 138,006'6 

157.582'4 140,551'9 

285,311'9 253,250'8 

Erfolg 

1979 

398'7 
501'0 
379'8 

-

1.279'5 

520'0 
36,715'5 

812'6 

38.048'1 

13,259'4 
42.967'4 

3,820'8 
207'6 

1,819'3 
3,381'2 
3.302'5 

68,758'2 
--

318'7 
2.083'6 

.127.132'4 

129,534'7 

237,620'5 

~ = e 
:1. 
~ 
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282 _ Bereinigte Budgetgebarung 

Bereinigte Budgetgebarung 

Brutfoveranschlagung 

Der Bundeshaushalt um faßt wie jeder öffent
liche Haushalt die Gebarungen einer großen An
zahl von Verwaltungsdienststellen, betrieblichen 
Einrichtungen 1), Verwaltungsfondsund son
stigen Institutionen, die verschiedenste Aufgaben 
und Zwecke zu erfüllen haben. 

Die einschlägigen Verfassungsbestimmungen 
und Haushaltsvorschriften schreiben aus Gründen 
einer besseren Kontrollmöglichkeit die brutto
mäßige Darstellung der Gebarung jeder einzelnen 
Institution im Rahmen des Bundeshaushaltes vor. 
Das bedeutet, daß bei jeder Institution in der 
Regel alle Ausgaben auf der Ausgabenseite und 
alle Einnahmen auf der Einnahmenseite brutto
mäßig veranschlagt s,ind und b~i keiner Institution 
weder Einnahmen von den Ausgaben noch um
gekehrt Ausgaben von den Einnahmen abgesetzt 
werden sollen. Es müssen daher fallweise Aus
gaben- oder Einnahmenbeträge einer der vorge
nannten Institutionen des Bundeshaushaltes auf 
die Einnahmen- oder Ausgabenseite einer an
deren Institution des Bundeshaushaltes über
rechnet werden. Außerdem bedingt die brutto
mäßige Darstellung, daß den Einnahmen der 
Betriebe 1) des Bundes aus Entgelten für 
ihre Leistun~en (zum Beispiel Postgebühren, Ver
kehrseinnahmen der Bundesbahn) im Bundes
haushalt auf der Ausgabenseite diejenigen Aus
gaben gegenüberstehen, die zur Erbr,ingung die
ser Leis~ungen erforderLich 1lind. 

Sowohl diese Gebarung aus den Entgelten für 
Betriebsleistungen als auch die Gebarung aus den 
bereits erwähnten überrechnungen innerhalb des 
Bundeshaushaltes ("Durchlaufer") vergrößern 
das Budgetvolumen, haben aber mit den 
e~gentlichen Aufgaben des Staates nichts zu tun. 
Dennoch kann auf deren Darstellung 1m 
Bundeshaushalt nicht verzichtet werden, weil 
nur .dad~~ch eine entsprechende Aussagefähigkeit 
des JeweIlIgen Bundesvoranschlages gewährleistet 
ist und damit den Forderungen nach Budget
klarheit und Budgetwahrheit am ehesten ent
sprochen wird. 

Im übrigen gelten diese überlegungen keines
wegs nur für die Kameralistik. Auch eine ord-

1) Diese betrieblichen Einrichtungen wie z. B. 
Forst- und Landwirtschaftsverwaltung AIIentsteig
Döllers~ei~, Post- und Telegraphenverwaltung, 
Osterre1ch1sche Bundesforste oder Osterreichische Bun
desbahnen, besitzen keine Rechtspersönlichkeit und 
sind im Bundeshaushalt mit ihrer Brilttogebarung 
enthalten. Verstaatlichte und nichtverstaatlichoe Un
~erne~mungen ~ingegen, an denen der Bund beteiligt 
1St, smd Kap1talgesellschaften oder ähnliches mit 
Rechtspersönlichkeit. Ihre Gebarung ist im Bundes
haushalt nicht enthalten. 

nungsgemäße doppelte Buchführung kann dem 
Grundsatz der höchstmöglichen Aussagefähigkeit 
in Wahrung der Prinzipien "Bilanzwahrheit" und 
"Bilanzkrarheit" nicht entraten. Aus diesen Grün
den sind auch in den Gewinn- und Verlustrech
nungen der Bundesbetriebe die Aufwendungen 
und Erträge ungekürzt (unsaldiert) ausgewiesen. 

DurchIaufer 

In dem ßestreben, sowohl den Forderungen 
nach Budgeiklarheit und Budgetwahrheit als audl 
einer Entschließung des Nationalrates zu ent
sprechen, wurde ab 1964 die Veranschlagung der 
betragsmäßig wesentlichsten Durchlauferposten 
neu' gerege! t. 

In Ergänzung der im Jahre 1964 d~rch
geführten Maßnahme wurde in sinngemäßer 
Weise ab dem Bundesvoranschlag 1975 auch noch 
die Veranschlagung der Durchlaufer-Gebarungen 
betreffend Karenzurlaubsgeld, Münzregal und Ka
tastrophenfondsmittel durchgeführt. Als "Durch
laufer", deren Veranschlagung beibehalten wer
den mußte, ver~liebenim wesentlichen die Abgel
tung von EinnahmeausfälIen der Dsterreichischen 
Bundesbahnen und die Personalaufwandgebarung 
des Dsterreichischen Postsparkassenamtes und ab 
dem l3V A 1979 die Personalaufwandgebarung 
der Österreichischen SaEnen AG. 

Verwendung der Budgetmitfel 

Zur Beurteilung, welchen Anteil des Brutto
nationalproduktes beziehungsweise Volkseinkom
mens die öffentlichen Haushalte beziehungsweise 
im speziellen Fall der Bundeshaushalt für sich in 
Anspruch nehmen, muß der Brutto-Budget
rahmen entsprechend bereinigt werden. Zu 
diesem Zwecke sind von den Brutto-Ausgaben 
und -Einnahmen Beträge in Höhe der bereits 
aufgezeigten Ausgaben der einzelnen erwerbs
wirtschaftlichen Verwaltungszweige (Bundes
betriebe) au,s eigenen Einnahmen und in Höhe 
der "Durchlaufer" in Abzug zu bringen, soweit 
letztere noch nicht durch die im vorhergehenden 
Absatz aufgezeigte Regelung saldiert sind. 

In der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 
Österreichs wurden daher seit je die Be
triebe 1) des Bundes nicht dem öffentlichen, son
dern dem privaten (Unternehmer-) Sektor zuge
zählt und nur das Ergebnis ihrer wirtschaftlichen 
Tätigkeit (kassamäßiger Betriebs-überschuß oder 
-Abgang) in die volkswirtschaftliche Aufgliede
rung des Bundeshaushaltes einbezogen. Ebenso 
werden in 9ieser volkswirtschaftlichen Aufglie-
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Bereinigte Budgetgebarung 283 

derung des Bundeshaushaltes die wesentlichsten 
Vergütungen innerhalb der Bundesrechnung 
("Durchlaufer") ausgeschieden 2). 

Aus der nachstehenden übersicht sind die be
reinigten Budgetgebarungen der Jahre 1979 bis 

1981 sowie die Einnahmen ersichtlich, die dem 
Bund tatsächlich von auswärts zufließen und von 
den Bundesdienststellen für die ihnen derzeit 
übertragenen Aufgaben in Anspruch genommen 
werden: 

Bundesvoransdlläge 1980 und 1981: Gesamtgeharung.Erfolg 
1979: Gesamtgebarung einsdlließlidl der nicht veranschlagten 

Anlehensgebarung '). 

Bundesvoransdtlag 1981 

I 
Bundesvoransdllag 1980 

I 
Erfolg 1979 

Ausgaben I Einnahmen Ausgaben I Einnahmen Ausgaben I Einnahmen 

Millionen Sdlilling 

237.621 Gesamtgebarung (brutto) .................. . 33~.09i 1 285.312 302.226/ 253.251 1) 288.1341 
1'----....;.,-·--..- '-----';----.--' ' 

Abgang. 

Bereinigte Budgetgebarung 

Gruppe 0 bis 6 .......................... 273.648 

hiezu: Überschuß Staatsdruckerei ........... 4) 3 
Glücksspiele (Monopol) ... 
Branntwein (Monopol) .... 
Hauptmünzamt .......... 
Post- u. Telegraphenverw .. 

Abgang Bundestheater ......... 1.205 
Bundesforste ••.••••.• '0' 

Bundesbahnen ............ 6.919 

Zwischensumme 5). 281.775 

ab: "Durchlaufer" 6) ..•.....•..•....•••• 721 

hiezu: Anlehensgebarung .................. ........ . 

Verbleibt: Bereinigte Budgetgebarung 7) ..... 281.054 
, 

Abgang. 

Überschuß. 

Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Mrd. S ...... 8) 1.061'2 
Bereinigte Budgetausgaben in % des BIP ... 26'5 

1) Ohne Anlehensgebarung. 

2) Siehe z. B. Beilage 01 
Bundesfinanzgesetz, III. Teil. 

des Amtsbehelfes zum 

3) überschuß. 

4) Abgang. 

5) Bundesgebarung mit Nettodarstellung der Bun
desbetriebe. 

6) Zufolge haushaltsrechtlicher oder sonstiger Vor
schriften sind aus verrechnungstechnischen Gründen 
einzelne Ausgaben- und Einnahmenbeträge von der 
Ausgaben- auf die Einnahmenseite des Bundeshaus
haltes oder umgekehrt zu überrechnen. Solche über
rechnungen können grundsätzlich zwischen allen Ka
piteln des Bundeshaushaltes notwendig werden. Da 
aber in die volkswirtschaftliche Aufgliederung des 
Bundeshaushaltes die Gebarung der Kapit~l 70 bis 
einschließlich 79 nur mit dem kassamäßigen Netto
überschuß bzw. -abgang einbezogen ist, sind hier nur 
die überrechnungen zwischen den Ansätzen der Ka-

49.779 

229.029 246.492 

140 
634 
39 

2.124 

1.135 
3) 30 71 

7.496 

231.996 255.194 

721 ~21 

......... ......... 

231.275 254.673 
v--' 

49.779 

8) 996'2 
25'6 

48.975 

204.186 

4 
99 

593 
6 

1.331 

206.219 

521 

. ........ 

205.698 
-..~ 

48.975 

234.367 

4) 9 

1.077 
1 

7.783 

243.237 

154 

......... 

243.083 
'---v-

1.512 

914'3 
26'6 

50.513 

191.120 

134 
635 

29 
806 

192.724 

154 

~2.025 

244.595 

ausgewiesen als Durchiaufer werden Zahlungen der 
Bundesdienststellen an öffentlidien Abgaben, die bei 
Kapitel 52 als Einnahmen aufscheinen. 

Erfaßt sind die überrechnungsbeträge, die auf der 
Einnahmenseite der Kapitel 01 bis 65 bei den Posten 
8260 und 8261 als Vergütungen bzw~ bei den Posten 
8262 und 8263 als überweisungen, und zwar jeweils 
von Ansätzen der Kapitel 01 bis 65 nachgewiesen 
werden. Diese Vergütungen bzw. überweisungen 
werden nach Jen einschlägigen Richtlinien nur auf 
der Einnahmenseite des Bundeshaushaltes a u s
nah m s los erfaßt, während auf der Ausgabenseite 
für die Zll überrechnenden Vergütungen bzw. über
weisungen die Posten 7290 bis 7293 zwar vorge
sehen sind, aber auch zu Lasten anderer Posten solche 
überrechnungen erfolgen können. 

7) Beträge entsprechen den Schlußziffern der volks
wirtschaftlichen Gesamtrechnung. 

8) Schätzung. 

eitel 01 bis 65 als "Durchlaufer" ausgewiesen. Diese 9) Anlehensgebarung ohne ··die in Ausgabe und Ein-
Uberrechnungsbeträge sind nämlich nur Durchlaufer, -nahme gleichhohen Beträge aus der Prolongierung' 
die das Budgetvolumen vergrößern, aber keine echten -und Umwandlung von Bundesschatzscheinen, Krediten 
Budgeteinnahmen oder "ausgaben darstellen. Nicht u. ä. während"des Jahres. 
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284 Bundesvermögen 

Das B und es ver m ö gen r entsprechend wertmäßig nachgewiesen werden 
,Das Rechnungswesen des Bundes ist in der können. Aus Gründen der Verwaltungsverein

Lage, mit Hilfe des vollautomatisierten Verrech- fachung werden bewegliche und unbewegliche 
nungsverfahrens die Verrechnung der haushalts- Sachen, die durch Abnutzung oder Alter ,einer 
mäßigen Geldeinnahmen und Geldausgaben so- Wertminderung unterliegen, im Bereich der 
wohl nach kameralistischen als auch nach dop- Hoheitsverwaltung im Anschaffungs- oder Her
pischen Grundsätzen durchzuführen. Durch diese stellungsjahr mit 50% sowie anläßlich ihres 
verbundene Vermägensrechnung finden sämtliche Ausscheidens mit den restlichen 50% ihres 
Vermögenszugänge, denen eine haushaltsmäßige Anschaffungs- oder Herstellungswertes abge
Ausgabe (Zahlung) gegenübersteht, in der Be- schrieben. 
stands- und Erfolgsverrechnung ihren Nieder- Durch 'entsprechende Richtlinien wird einet
schlag. Vermägenszugänge ohne haushaltsmäßige seits eine wirksame Kontrolle des beweglichen 
Ausgaben (Zahlungen) und sämtliche Vermö- und unbeweglichen Bundesvermägens und an
gensausgänge durch Verkauf, Tausch und dgl. dererseits die Erstellung einer Vermögensüber
müssen von den Verwaltungs dienststellen den sicht des Bundes in unverbundener Form er
Buchhaltungen jährlich bekanntgegeben werden, möglicht, wie sie der folgenden Aufstellung 
damit sie in der Bestands- und Erfolgsverrechnung entnommen werden kann. 

Aktiva 

A. Hoheitsverwaltung. 

Bare Kassenbestände sowie Bankguthaben 1) ....... , .•......•...... 
An Dritte zur treuhändigen Verwaltung übergebene BundesmitteI 1) .•.. 

Kapiralbeteiligungen des Bundes 2) .•........•......••........•.•.. 
Inventargegenstände 1) 6) ......•.................................. 
Materialien 1) ................................................. . 
Verschiedene Rechte ............................................ . 
Unbewegliche Bundesvermögen 1) 6) ............................. . 
Kassenbestände mit besonderer BestiinrilUng 1) 7) .................. . 
Fällige und nichtfällige Bundesforderungen: 1) 9) 

Haushaltsgebarung: Fällige Verwaltungsforderungen ............. . 
Ersatzforderungen .......................... . 
NichtfaIlige Verwaltungsforderungen ......... . 

Anlehensgebarung: Fällige Forderungen ........................ . 
Unwirksame Gebarung: Forderungen ........................... . 

Auf Grund Art. 22 des österreichischen Staatsvertrages in Bundeseigentum 
übergegangenes ehemals deutsches Vermögen .................... . 

B. Bundesbetriebe. 1) 

Anlagevermögen : 
Grundstücke und Gebäude .................................. . 
Sonstige Betriebsanlagen .................................... . 
Maschinen und maschinelle Anlagen ......................... . 
Fahrzeuge ................................................. . 
Sonstiges Inventar ...•.............................. , ....... . 

Kostenbeiträge an Dritte ...................................... . 

, Umlaufvermögen: 
Kassenbestände, Bankguthaben und Wertpapierbestände ......... . 
Forderungen (fällige und nichtfällige) 9) ....•................... 
Vorräte' und Materialien .................................... . 

Posten der Rechnungsabgrenzung .............................. . 
Kapitalausgleich .............................................. . 

1) Laut Bundesrechnungsabschluß. 

Stand am I Stand am I Stand am 
31. 12. 1978 31. 12. 1979 30. 6. 1980 

Millionen Schilling 

10) 

8.561 10.196 4) 1] ) 17.971 
748 792 ............ 

3) 50.249 3) 00.000 ............ 
6.283 6.686 ............ 

734 835 ............ 
6) 6) ............ 

99.893 108.538 ............ 
1.140 1.301 ............ 

14.280 17.627 25.700 
296 306 6) 

13.624 17.923 12.422 
. ........... 

8.876 12.712 ............ 

S) 150 8) 123 , ........... 
------1 

69.203 72.699 ............ 
57.512 66.290 ............ 

2.387 3.720 ............ 
32.673 34.551 . ........... 

5.935 5.396 ............ 
577 698 ............ 

2.991 3.054 
4.693 4.510 4) 708 
4.526 3.145 ............ 
1.790 1.996 ............ 

31 43 ............ 

2) Einschließlich der dem Bunde anheimgefallenen Unternehmungen,· Anteilsrechte an Unternehmungen und 
Wertpapiere von Unternehmungen. 

3) Aus den Kapitalbeteiligungen sich ergebendes Reinvermögen. Der Nominalwert dieser Beteiligungen beträgt 
28.517 Mill. S (1978) und 00.000 Mill. S (1979). ' 

4) Unvollständige Ziffer. 
5) Jährliche individuelle ,Abschreibungen (Wertberichtigungen) erfolgen nicht, da aus Gründen der Verwaltungs

vereinfachung die Vermögensbestände im Bereiche der Hoheitsverwaltung bis zu ihrem Ausscheiden mit 50% der 
Wiederbeschaffungskosten bzw. der Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet werden. 

Fortsetzung der Fußnoten siehe Seite 285. 
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Bundesvermögen 

Passiva 

A. Hoheitsverwaltung. 

Fällige und nichtfällige Bundesschulden: 1) 2) 
Haushaltsge barung: Fällige Verwaltungsschulden ................ . 

Ersatzschulden ............................. . 
Nichtfällige Verwaltungsschulden ............. . 

Anlehensgebarung: Fällige Schulden ................. ~ .......... . 
Unwirksame Gebarung: Schulden .............................. . 
Finanzschulden (1979): Aus Anleihen Österreichs vor 1938 . 31 

Aus Anleihen und Krediten seit 1945.230.868 

Nicht verausgabte Reste aus zweckgebundenen Fondseinnahmen: 
Reservefonds nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz ....... . 

B. Bundesbetriebe. 1) 

Eigenkapital ................................................. . 
Wertberichtigungen: zum Anlagevermögen ..................... . 

Zum Umlaufvermögen ..................... . 
zu Kostenbeiträgen an Dritte .............. . 

Fremdkapital : 
Verbindlichkeiten 2) ..••.•.•....•....•..............•...•....• 

Kostenbeiträge von Dritten .................................... . 
Rückstellungen ............................................... . 
Posten der Rechnungsabgrenzung .............................. . 

Zu A und B: 

Rücklagen: 1) ') 

Baurücklage ................................................. . 
Anlagenrücklage der Bundesbetriebe ........................... . 
Rücklage aus nicht verausgabten zweckgebundenen Einnahmen ..... . 
Sonstige Rücklagen ........................................... . 

Zusammen ... 

Nachrichtlich: Bundeshaftungen 

Planungsmäßige Vorbelastungen *) .................. . 

*) Siehe Übersicht auf nächster Seite. 
1) Laut Bundesrechnungsabschluß. 

Stf\nd am Stand am 
31. 12. 1978 31. 12. 1979 

285 

Stand am 
30. 6. 1980 

Millionen Schilling 

9) 

1.558 1.918 2.538 
247 182 ............ 

3) 43.358 3) 53.960 3) 51.487 
- - -

8.805 9.543 8.479 

4) 199.167 4) 230.899 4) 248.699 

1) 1.099 - ............ 
1------1 

102.604 108.930 ............. 
62.874 67.592 ............ 

84 108 ............ 
236 273 ............ 

8) 13.963 8) 16.166 5) 10.456 
1.860 2.271 ............ 

398 574 ............. 
299 188 ............ 

265 255 ............ 
512 372 ............ 

3.784 4.717 ............ 
204 500 ............ 

1---------1----------1---------
4.765 5.844 . ........... 

B) 219.373 B) 269.603 307.843 

I---------I~---------I---------

2) Darüber hinaus wurden noch Verpflichtungen (Bestellungen u. ä.) eingegangen, die im Bundesrechnungsab
schluß nicht als Bundesschulden nachgewiesen sind und am 30. 6. 1980 betrugen: Hoheitsverwaltting 157.570 Mill. S 
(1979: 132.458, 1978: 112.797) bzw. Bundesbetriebe 9.444 Mil!. S (1979: 12.676, 1978: 9.190). 

3) Einschließlich der Verbindlichkeiten gegen den Reservefonds für Familienbeihilfen, in Höhe von 3.407 Mill.S, 
der Zahlungsverpflichtungen an die IAKW (=Internationales Amtssitz~ und Konferenzzentrum Wien, AG) im Betrage 
von 12.750Mill. S (30.6.1980) 13.600 Mill. S (1979) und 9.900 Mill. S (1978), sowie der Straßenbau-Sondergesellschaf
ten im Betrage von 23.623 Mill. S (30. 6. 1980), 21.098 Mill. S (1979) und 17.433 Mil!. S (1978). 

4) Einschließlich Kassenoperationen von 3.200 Mill. S (30.6. 1980), 3.200 Mill. S (1979) und 3.400 Mill. S (1978) 
gern. Art. XI des Bundesgesetzes über die Einführung des Umsatzsteuergesetzes 1972, BGB!. Nr. 224. 

5) Unvollständige Ziffer. 
6) Einschließlich Servituts-, Patronats- und sonstige vertragliche Kosten v. 1.229 Mill. S 1979 und 1.323 MilI.S.1978. 
') Einschließlich der Bestände folgender Verwaltungsfonds ohne Rechtspersönlichkeit: Naturkatastrophen-

Verwaltungsfonds 13 Mill. S (1978: 13) und Katastrophenfonds (BGBI. Nr. 207/1966) 1.301 Mil!. S (1978: 1.140). 
B) Bei diesen Beträgen handelt es sich nur um die Bundeshaftung für das Kapital. In der Regel wird die Bundes

haftung auch für die Zinsen und Kosten übernommen; die tatsächliche Haftungsobligo ist daher um diese nur schwer 
abschätz baren jeweiligen Nebenkosten höher. 

9) Ausgewiesen sind nur die verfügbaren Beträge. 

Fortsetzung der Fußnoten von Seite 284: 
6) Zu diesem Zeitpunkt nicht erfaßbar. 
') Mittel des Katastrophenfonds (BGB!. Nr. 207/1966). 
8) Schätzungsziffer . 
9) Darüber hinaus werden noch Berechtigungen (z. B. angenommene Bestellungen) ausgewiesen: Hoheits

verwaltung 20.497 Mill. S (30. 6. 1980) (der hohe Stand der Berechtigungen ergibt sich durch die Einbeziehung 
der Abgabenverrechnung), 320 Mill. S (1979), 95 Mill. S (1978) bzw. Bundesbetriebe 277 Mil!. S (30. 6. 1980), 
187 Mil!. S (1979) und 166 Mil!. S (1978). 

10) Ausgewiesen sind nur die verfügbaren Beträge. 
'11) Einschließlich der Kassenbestände der direkt an die ZEDVA angeschlossenen Bundesbetriebe. 

Eine Trennung Hoheitsverwaltung/Bundesbetriebe ist nicht möglich. 
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286 Bundesvermögen 

Übersicht über die Planungsmäßigen VorbeIastungen 1) 

PI,mungsmäßige Vorbelastungen 2) 

Bezeichnung 1981 1 1982 11983 u. später 1 Summe 

11 Inneres ..................................... . 
12 Unterricht .................................. . 
13 Kunst ...................................... . 
14 Wis~enschaft und Forschung ........ , ........ . 
40 Militärische Angelegenheiten ................. . 
50 Finanzverwaltung ........................... . 
54 Bundesvermögen ............................ . 
60 Land- und Forstwirtschaft ................... . 
63 Handel, Gewerbe, Industrie .................. . 
64 Bauten und Technik ........................ . 
65 Verkehr .................................... . 
70 Staatsdruckerei ......................... ; .... . 
71 Bundestheater ...............................• 
77 Österreichische Bundesforste ................. . 
78 Post- und Telegraphenverwaltung ............. . 
79 Österreichische Bundesbahnen ................. . 

7 
859 

9 
204 

5661 
15 

4707 
743 
747 

19.640 
~37 

18 
- 2 

112 
5.610 
6.~97 

Millionen Schilling 

- -
835 3.954 
- -

303 3.456 
1.070 2.011 

11 12 
3.382 26.875 

743 4.086 
536 1.116 

11.046 22.343 
345 96 

6 2 
15 30 
- -

6.018 10.331 
5.864 12.478 

7 
5.648 

9 
3.963 
8.742 

38 
34.964 

5.572 
2.399 

53.029 
678 
26 
47 

112 
21.959 
24.739 

1) Die Bestimmungen des Finanziellen Wirkungsbereiches ( ine Anlage der Durchführungsbestimmungen zu 
den jeweiligen Bundesfinanzgesetzen) beziehen sich auf Verfügungen eines Ressorts, die im einzelnen in wirtschaftlicher, 
rechtlicher und finanzieller Hinsicht als ein einheitlicher Vorgang ang sehen werden können (Vorhaben). Die Ausgaben, 
die 'sich auf Grund von Entscheidungen der zuständigen Organe der Bundesverwaltung über solche in Angriff zu neh
mende Vorhaben in zukünftigen Finanzjahren ergeben können; we den vorerst als planungsmäßige Vorbelastungen 
bezeichnet. Diese Vorbelastungen können ein Vorhaben aus der An chaffung oder Herstellung (einschließlich Selbst
erstellung) vonWirtschaftsgütern, aus Förderungsmaßnahmen oder aus sonstigen vertraglichen Vereinbarungen zum 
Gegenstand haben. 

Erst im Zuge der Verwirklichung eines solchen Vorhabens !Werden rechtsverbindliche Verpflichtungen (z. B. 
durch Auftragsvergabe, Vertragsabschluß, Erlassung eines Bescheic es) begründet, die in der Bundesverrechnung als 
solche erfaßt werden. 

Soweit im Zeitpunkt der Teilhefterstellung Vorhaben noch ni ht beendet sind, werden die Gesamtkosten dieser 
einzelnen Vorhaben, d. s. die planungs!1läßigen Vorbelastungen, zusarnmengefaßt und aufgeteilt auf die entsprechenden 
Finanzjahre in übersichten ausgewiesen. Eine Aussage, inwieweit (] iese planungs mäßigen Vorbelastungen bereits 
zu rechtsverbindlichen Verpflichtungen geführt haben, vermit eIn diese Übersichten derzeit noch nicht. 

2) Zusammenfassung der in qen Teilheften für das Jahr 1981 in der Beilage "übersicht über Vorhaben des Bundes 
deren Durchführung die Ausgabenbeträge mehrerer Finanzjahre 0 er eines zukünftigen Finanzjahres belastet" auf 
scheinenden Vorbelastungs-Daten für die Jahre ab 1981, jedoch 0 ne die unter "übrige finanzgesetzliche An~ätze' 
ausgewiesent'n Beträge. 
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Außerbudgetäre Sonder finanzierungen des Bundes 287 

A u ß erb u d g e t ä reS 0 n d e rf i n a n
zierungen des Bundes 

Es erscheint zweckmäßig, neben den ZahIen 
des ja:hrLichen Budgets auch jene der sogenann
ten :Lußerbudg,etären Sonderfinanzierungen des 
Bundes heranzuziehen, da ansonsten Aussagen 
vor ,aililem a:uf (dem Gebiet der öffenolichen 
Investitionen und hinsichüich Ides Finanzbedarfes 
der öffentlich,en HanJd nur hedingt möglich sind. 

Als außeribrudgetäre Sonderfinanzcrerungen des 
Bundes we!1den j,ene Investitionsvorhahen be
zeichnet, die zumeist durch eig·ene Gesell
schaften (im OlHgemeinen :in Form einer AG, 
deren Aktien oder Aktienmehrheit Sundese~gen
num sind) betreut und albgewickelt werden und 
deren Finanzierungsbedarf nicht unmittelbar und 
vor a'1:}em rucht Z>ur Gä.!l!ze durch Dotierungen 
aus dem jährlichen BUilidesvoransch1,ag, sondern 
zum Groß'tei,1 ,durch Kredita,ufnahmen im In
und Ausland gedeckt wi,rd. Die Rückzahlung 
dieser Kredite erfolgt dann üher die Einnahmen 
aus diesen Investitionen bzw. durch Mittel aus 
den jährlichen Bundesvoranschlägen. 

Um eine Vergileichbarkeit dieser außerbudgetä
ren Sonderfinanzierungen mit Finanz1ierungen im 
Rahmendes jährlichen BundesvorancSchlages her
steHen z.u können, müßten zwei Vergleiche ang,e
stellt werden. Zunächst wäre die Höhe der 'durch 
diese OlUßerbUidgetären Sonderfinarrzierungen ge
tätigt·en InvestiÜonen mit jenen Beträgen fest
z.usetzen, d,ie sich ohne außerbUJdgetäre Sonder
finanzierung (also bei F,inanzierung über den 
jährllichen Bundesvoranschlag) ergeben hätten. 
Somit dürfen höchstens die Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten [einschließlich Kosten für die 
Grundeinlösungen 1)] dieser auf außerbudgetärem 
Weg finanzierten Invesbitionen angesetzt werden; 
~denn innerhalb des Bundesvoranschlages ist keine 
Zuordnung möglich, ob eine bestimmte Ausgabe 
(z. B. für Personalaufwand oder ,für Investitionen) 
aus den lauf.enden Einnahmen oder auf dem 
Kreditweg finanziert wird. Durch die An~abe der 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten wird das 
durch die außel'lbudgetäre Sondemna!l!Zie!1ung d·es 

1) Gilt nicht für die Schulraumbeschaffung, da vom 
Vertragspartner ein baureifes Grundstück beigestellt 
werden muß. 

Bundes bewirkte Investitionsvolumen insgesamt 
und der auf das Jahr 1981 entfallende Ausgaben
betrag, der im wesenl1Jlichen die reinen Baukosten 
(~nklusive Preis steigerungen) enthalt, ersichtlich. 

Schwieri,ger erscheint ,die Erfassung der gesam
ten Kosten der aQßerhwdgetären Finanzierung. 
Neben ,den reinen Anschaff'un~s-oder Herstel-
1ungskosten (wozu nach Handels- und Steuerrecht 
die FinalllZiierungskosten nicht gehören) wären 
auch sämnliche ÜJbrige Kosten darzustellen, die 
!;liut den e,inschJägigen gesetzlichen Bestimmun
gen 2) vor allem die Finanzierungskosten, aber 
auch die Kosten für die Erhaltung der Investi
tionen, für .die Einhebung allfäliliger Benützungs
enngelte uilid ·die angemess'enen Verwaltmngskosten 
der Sond,ergeseUschaften umfassen. Durch die 
Angabe der Gesamtkos1)en wil1d der Umfang des 
(außerbudgetären) Finanzierungserfordernisses 
besser ersichtlich. 

Die nachfolgende Aufstellung über außerbudge
täre Sondemnanzierungen des Bundes gibt an: 

1. Die voraussichtlichen Gesamtkosten des In
vestitionsvorhabens unter Einschluß der 
Kosten für Zinsen und Tilgung, laufende Er
haltung 3) und Verwaltung bis zur Bau
fertJigsteHung 4) bzw. bis zum Ende der Til
gungszeit, 

2. davon abgeleitet die voraussichtlichen reinen 
Baukosten ~inklusive Kosten des Grund
erwerbes 1) und Pre.issteigerungen], 

3. die voraussichtEchen Ausgaben des Rechts
trägers im Finanzjahr 1981 als Teilbetrag 
der Gesamtkosten It. Punkt 1 und 

4. die im Bundesvoranschlag 1981 veranschlag
ten Leistungen des Bundes zu den in Punkt 1 
genannten Gesamtkosten. 

2) Brennerautobahn-Finanzierungsgesetz, BGBl. 
Nr. 135/1964,. Tauernautobahn-Finanzierungsgesetz, 
BGBl. Nr. 115/1969, Pyhrn-Autobahn-Finanzierungs
gesetz, BGBl. Nr. 479/1971, IAKW-Finanzierungs
gesetz, BGBl. Nr. 150/1972, Arlberg Schnellstraße 
Finanzierungsgesetz, BGBl. Nr. 113/1973, Karawanken 
Autobahn-Finanzierungsgesetz, BGBl. Nr. 442/1978, 
jeweils in der derzeit geltenden Fassung. 

8) Gilt nicht für die Schulraumbeschaffung. 
4) Gilt nur für die Sondergesellschaften in Form 

einer AG. 
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Außerbudgetäre Sonderfinanzierungen des Bundes 

Rechtsträger Auswirkungen auf den BVA 1981 
-

Voraussichtliche 

(Gesetzliche) Baukosten Ausgaben im Milliarden S 
Grundlage Bezeichnung Aufgaben Gesamtkosten (zu aktivierende Ansatz/Post (= Ausgabe) 

(BGBI. Nr.) Beträge) Jahr 1981 
(~ = Einnahme) 

in Milliarden S 

295/1958 Wasserwirtschaftsfonds Förderung: Reinhaltung der - 1) 65·000 7'610 1/64136/7382/223 0,154 2) 

Gewässer, Versorgung mit 1/64136/7383/223 0'860 2) 

einwandfreiem Trinkwasser, 2/52860/8394 1'489 
Errichtung von Wasserver- 2/64134/8407 -0'860 
sorgungsanlagen, Kanalisa-
tionsanlagen, Abwasserbesei-
tigungsanlagen und betrieb-
liche Abwasserreinigung 

315/1979 IAKW-AG Internationaler Teil, Österrei- 12'600 10'800 1·100 1/54844/7471/423 0·900 
chisches Konferenzzentrum : 2/54844/8555/370 -0'309 
Errichtung, Erhaltung, 
Verwaltung, Finanzierung 

638/1975 Brennerautobahn-AG Brennerautobahn, "Südtan- 6'600 3-600 0'360 1/64384/7470/103 0'710 
gente" der Inntalautobahn: 1/64384/7470/104 0·075 
Herstellung, Erhaltung, 2/64381/8170 -0'710 
Finanzierung 

335/1978 Pyhrnautobahn-AG Teilstrecken der Pyhrnauto- 12'902 9'017 1·600 1/64394/7472/103 0·180 
bahn in Steiermark und Ober- 1/64394/7472/104 0·100 
österreich: 1/54072/0802/320 0·039 
Herstellung, Erhaltung, 

I 
2/64391/8170 -0'180 

Finanzierung 
143/1976 I T".,,,,,,.'"Mhn-AG 

Teilstrecken der Tauernauto- 15·017 11-691 1'700 1/64374/7471/103 0·400 
bahn in Salzburg und Kärn- 1/64374/7471/104 1-380 
ten, 2/64371/8170 -00400 

442/1978 Karawankentunnel : 2'800 2'500 0'250 1/54072/0802/320 0'054 
Herstellung, Erhaltung, 1/64364/7473/104 0'040 
Finanzierung 

I 
I 

1) Derzeit nicht abschätzbar. 
2) Außerdem ist der Bundesminister für Finanzen gemäß Art. IX Abs. 1 Z. 2 des BFG 1980 zur Übernahme von Haftungen bis zum Betrag von 4 Milliarden Schilling ermächtigt. 
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Außerbudgetäre Sonderfinanzierungen des Bundes 

Rechtsträger 

Voraussichtliche 

(Gesetzliche) Baukosten Ausgaben im Grundlage Bezeichnung Aufgaben Gesamtkosten (zu aktivierende 
(BGBI. Nr.) Beträge) Jahr 1981 

- in Milliarden S 

316/1979 Arlberg Schnellstraße-AG Arlbergtunnel, Teilstrecken 7'100 5'950 0'700 
der S 16 in Tirol und 
Vorarlberg: 

Herstellung, Erhaltung, 
Finanzierung 

Stegersbach 0·089 0·054 -
Eisen stadt 0·277 0·220 0·060 
Neusiedl 0'087 0·054 0·020 
Välkermarkt (BG) 0·064 0·047 -
Spittal/Drau 0·129 0·103 -
Feldkirehen 0·095 0·044 -
Treibach-Althofen 0·163 0·095 0·005 
Wolfsberg 0·334 0·222 0·030 
St. Veit/Glan 0·150 0·087 0·020 
Baden 0·090 0·064 -
Horn 0·082 0·048 -
St. Pälten- 0·111 0·082 -

Vertrag mit Mistelbach 0·136 0·075 -
Gemeinde Hollabrunn i Schulraumbeschaffung 0·310 0·235 -

Neunkirchen 0·081 0·043 -
Perchtoldsdorf 0·180 0·134 -
St. Pälten 0-105 0-060 0·020 
Traun 0-172 0·110 -
Braunau 0-157 0·122 -
Grieskirchen 0-079 0-050 -
Ried/lnnkreis 0·225 0-150 -
Perg 0·051 0-039 -
Steyr 0·075 0·069 0·015 
Rohrbach 0·115 0·071 -
Väcklabruck 0-258 0-154 0·005 
Tamsweg 0-055 0-038 -
Zell/See 0·034 0-019 -

Auswirkungen auf den BVA 1981 

Milliarden S 
Ansatz/Post (= Ausgabe) 

(- = Einnahme) 

1/64284/7470/103 0·140 
1/64284/7470/104 0·560 
1/54072/0802/320 0'015 
2/64281/8170 -0,140 

1/12008/7020/082 0·006 
1/12008/7020/080 0·019 
1/12008/7020/082 0·005 

I 1/12008/7020/070 0·002 
1/12008/7020/082 0·004 
1/12008/7020/082 0·004 
1/12008/7020/082 0·010 
1/12008/7020/080 0·025 
1/12008/7020/081 0·010 
1/12008/7020/082 0·006 

I 1/12008/7020/082 0·005 
I 

1/12008/7020/073 0·009 
1/12008/7020/073 0·009 
1/12008/7020/080 0·022 
1/12008/7020/082 0-005 
1/12008/7020/070 0-018 
1/12008/7020/081 0-007 
1/12008/7020/070 0·011 
1/12008/7020/080 0-011 
1/12008/7020/070 0-005 
1/12008/7020/081 0·015 
1/12008/7020/082 0-003 
1/12008/7020/082 0-005 
1/12008/7020/070 0-007 
1/12008/7020/080 0·017 
1/12008/7020/070 0-004 
1/12008/7020/082 0-002 
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--

(Gesetzliche) 
Grundlage Bezeichnung 

(BGBL Nr.) 

( St. J ohann/P. 
Bischofshofen 
Hallein 
Radkersburg 
Deutschlandsberg 
Judenburg 
Weiz (AHS) 
Kapfcnberg 
Weiz (BRG). 
Zeltweg 
Leoben 
Schwaz 
Lienz 
Te1fs 
Kitzbühel 

Vertrag mit Jenbach \ 
Gemeinde Imst 

Lustenau 
Lauterach 
Rankweil 
Bludenz 
Zwettl 
Amstetten 
Mureck 
Välkermarkt 
Hermagor 
Eferding 
Zams 
Leibnitz 
Steyr 
Wr. Neustadt 
Neumarkt/W. 

i 

Außerbudgetäre Sonderfinanzierungen des Bundes 

Rechtsträger 

Voraussichtliche 

Baukosten Ausgaben im 
Aufgaben Gesamtkosten (zu aktivierende Jahr 1981 Beträge) 

in Milliarden S 

I 0·075 0·054 -
0·124 0·061 -
0·078 0·038 0·004 
0·089 0·057 -
0·252 0·151 -
0·157 0·087 -
0·105 0·040 -
0·174 0·107 -
0-405 0·300 0·050 
0,181 0·135 0·030 
0·081 0·068 0'020 
0·130 0·086 -
0·070 0·074 -
0·102 0·072 -
0·019 0·040 -

Schulraumbeschaffung 
0'-192 0·120 0·030 
0·173 0'107 0·030 
0·066 0·036 -
0·028 0·015 -
0·332 0·140 -
0·160 0·116 -
0'034 0'034 0'008 
0'085 0'031 0'012 
0'036 0'036 0'007 
0'023' 0'023 0'010 
0'025 0'025 0'018 
0'025 0'025 0'010 
0'008 0'008 0'003 
0'077 0'077 0'025 
0'017 0'017 0'015 
0'040 0'040 0'003 
0'032 0'032 -

I 

Auswirkungen auf den BVA 1981 

Milliarden S 
Ansatz/Post (= Ausgabe) 

(- = Einnahme) 

1/12008/7020/082 0·004 
1/12008/7020/073 0·007 
1/12008/7020/080 0·004 
1/12008/7020/070 0·007 
1/12008/7020/082 0·016 
1/12008/7020/082 0·011 
1/12008/7020/070 0·007 
1/12008/7020/070 0·011 
1/12008/7020/080 0·027 
1/12008/7020/080 0·012 
1/12008/7020/081 0·005 
1/12008/7020/070 0·008 
1/12008/7020/082 0·005 
1/12008/7020/070 0·008 
1/12008/7020/082 0·002 
1/12008/7020/080 0·013 
1/12008/7020/080 0·012 
1/12008/7020/082 0·{)04 
1/12008/7020/070 0·002 
1/12008[7020/080 0·015 
1/12008/7020/082 0·010 
1/12008[7020/082 0'004 
1/12008/7020/081 0'006 
1/12008/7020/073 0'012 

, 1/12008[7020/082 0'010 
1/12008/7020/081 0'005 
1/12008/7020/082 0'005 
1/12008/7020/073 0'003 
1/12008/7020/082 O'Oel 
1/12008/7020/081 0'001 
1/12008/7020/082 0'003 
1/12008/7020/081 0'005 
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Außerbudgetäre Sonderfinanzierungen des Bundes 

Rechtsträger 

Voraussichtliche 

(Gesetzliche) Baukosten Ausgaben im Grundlage Bezeichnung Aufgaben Gesamtkosten (zu aktivierende 
(BGBI. Nr_) Beträge) Jahre 1981 

in Milliarden S 

Vertrag mit Land Oberwart 0-039 0-025 0-010 

Vertrag mit 
Hauptschul-
gemeinde Gmünd 0-057 0-040 -

Vertrag mit 
Schulraumbeschaffung 

Schulverein Bad Leonfelden 0-065 0-045 -
Vertrag mit 

Schul verein Saalfelden 0-220 0-154 -

Vertrag mit 
Pianisten-
konvikt Krems 0-031 0-025 -

Vertag mit Stift Rein 0-069 0-025 0-018 

Vertrag mit dem 
Kuratorium 
zur Förderung Neubauten der Wirtschafts-
der Wirt- universität Wien und des 
schaftsuniver- Universitätszentrum Zoologischen Institutes 
sität Wien Wien-Althanstraße der Universität Wien 4-000 2-500 0-860 

Auswirkungen auf den BVA 1981 

Milliarden S 
Ansatz/Post (= Ausgabe) 

(- = Einnahme) 

1/12008/7020/081 0-002 

1/12008/7020/082 0-004 -

1/12008/7020/070 0-005 

1/12008/7020/080 0-015 

1/12008/7020/070 0-002 

1/12008/7020/070 0-018 

1/14108/7020/020 0-100 
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292 Außerbudgetäre Sonderfinanzierungen 

Eine eindeutige Aussage darüber, in welchem 
Ausmaß dadurch zusätzliche Budgetausgaben in 
den Bundesvoranschlägen künftiger Finanzjahre 
erforderlich werden, kann wegen der schweren 
Abschätzbarkeit der Höhe künftiger Einnahmen 
(z. B. Straßenmaut) nicht gemacht werden. Fallen 
keine Einnahmen in Zukunft an (z. B. bei der 
Schulraumbeschaffung), so umfassen die in den 
Bundesvoranschlägen der künftigen Finanzjahre 
vorzusehenden Beträge die gesamten Kosten der 
außerbudgetären Sonderfinanzierung. 

Die nachstehende Übersicht gibt einen Über
blick über die Entwicklung der Verschuldung 
der Straßenbau-Sonderfinanzierungsgesellschaften 
(Brenner Autobahn AG, Tauern Autobahn AG, 
Pyhrn Autobahn AG, Arlberg Schnellstraße-AG), 
der IAKW-AG und des Wasserwirtschaftsfonds 
seit. dem Jahr 1970 sowie über den gesetz
lichen Haftungsrahmen. Nicht in dieser Auf
stellung enthalten sind die Verpflichtungen und 
Schulden aus der Schulraumbeschaffung, die sich 
am 31. Dezember 1979 auf 4'6 Milliarden 
Schilling belaufen. 

Verschuldung, Brutto-Darlehensaufnahme, Nettoveränderung der Schuldenstände und gesetzlicher 
Haftungsrahmen der Sonderfinanzierungsgesellschaften1) des Bundes und des Wasserwirtschafts

fonds 1970-1979 

Verschuldung 
zum 31. 12_ 

1970 "",'.'""", __ ",. _, __ , ____ """ _, _, _, _, _". 3'8 
1971 "., _" _ , " ,_ , _. _ , " , ,. _ . , , .. , _ , , , _, ,. , _ " . _ . ,., 5'0 
1972 "", ... _ , , , " , _ ., ., .. , , , .. _ , . _ . , , , , , , , . _ .. , . , ., 6'9 
1973 .. ', _ , , ., , , , . _ , . , " . _ , , " , , , , _ . _ ., , , , . _ , , .. , . _ . . 8'6 

1974 "". _.,.""".,."."'.",,. _ .... ,',' _. _,.".. 12'1 
1975 .. '". _ , _ , , , , _ , , . _ , ,. , '. , .. , , _ . _ , _ . _ , , , ... _ . _ , " 15'8 
1976 ,.',.,.,.""".,. _ . _ , , , . , , ., ... ,. _ , , _ , ,.,. '.' .. , 19-4 
1977 .. _ , _ , ... , , , , , '" , _ . _ , , .. , , , , , . _ , _ , , , , , ., , . , . _ ., 23'2 
1978 
1979 

25'8 
28-7 

Brutto~Darlehens- Nettoveränderung 
aufnahme durch der Schulden- Gesetzliche Haf
außerhudgetäre stände gegenüber tungsrahmen~) 

Sonclcrfinanzierung dem Vorjahr zum 31. 12. 

in Milliarden Schilling 

1'0 10'8 
1'8 + 1-2 21'7 
2'1 + 1'9 28'3 
2'3 + 1'7 49'7 
4'1 +3'5 - 49'9 

4'6 + 3'7 70'2 
4'8 + 3'6 73'5 
5-4 +3-8 75-8 
5'8 + 2'6 82'2 
8-8 + 2-9 85'1 

1) Brenner Autobahn AG, Tauern Autobahn AG, Internationales Amssitz- und Konferenzzentrum Wien AG 
(IAKW-AG), Pyhrn Autobahn AG, Arlberg Schnellstraße-AG, . 

') Für Kapital, Zinsen und Kosten. 
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Bundesgebarung 1945 bis 1966 293 

II. Bundesgebarung der Vor- und Nachjahre 

Für die Jahre 1945 bis 1978 liegen die Er
gebnisse des Rechnungsahschlusses vor, während 
den Ausführungen über das Jahr 1979 vorläufige 
Erfolgsziffern und den über die Jahre 1980 und 
1981 die Voranschlagsbeträge zugrunde gelegt 
sind. 

Zu den Gebarungen der einzelnen Verwal
- tungsjahre ist zusammenfassend zu bemerken: 

1945-1952 
Im Jahre 1945 war ein Voranschlag nicht auf

gestellt worden. Der Rechnungsabschluß für das 
Rechnungsjahr 1945 umfaßt nur die Gebarung ab 
Beginn der österreich ischen Kassentätigkeit im 
April/Mai 1945, somit nur rund 8 Monate. Für 
das Jahr 1946 stand als Grundlage für die Haus
haltsverwaltung des Bundes erstmalig seit dem 
Jahre 1938 wieder ein Bundesvoranschlag zur 
Verfügung. 

Die Ausweitung des Rahmens. der Bundes
haushalte in den folgenden Jahren bis zur Stabili
sierung der Währung und des Bundeshaushaltes 
in den Jahren 1952/53 hat im wesentlichen seine 
Ursache in den Auswirkungen der in diesem Zeit
raum durchgeführten fünf allgemeinen Preis- und 
Lohnübereinkommen, die eine Senkung der in
ländischen Kaufkraft der österreichischen Schi!
lingwährung zur Folge hatten. Nähere Einzel
heiten darüber können in den Erläuterungen zu 
den Bundesfinanzgesetzen der Vorjahre (letzt
malig in den Erläuterungen zum Bundesfinanz
gesetz 1954 auf Seite 5 bis 11) nachgelesen 
werden. 

1953-1957 
In den Jahren 1953 bis 1957 ist die weitere 

Erhöhung des Budgetvolumens bedingt durch 
Mehraufwendungen aus zwischenstaatlidIen Ver
trägen und gesetzlidten Maßnahmen (Wiederauf
nahme des Vorkriegsschuldendienstes, DurdIfüh
rung des Staatsvertrages und Aufbau der Landes
verteidigung, Valorisierung der Bezüge der Bun
des'bediensteten, Ausweitung des Familienlasten
ausgleidIes und der Sozialversidterung), durch 
die Erhöhung des Kulturbudgets und durch 
finanzpolitisdIe Maßnahmen zur Konjunktur
beeinflussung. Trotz dieser Budgetausweitung 
schloß die Bundesrechnung in den Jahren 1953 
und 1954 in der Gesamtgebarung, in den Jahren 
1955 bis 1957 in der ordentlichen Gebarung mit 
einem überschuß ab. 

Diese günstige Entwicklung begann im Jahre 
1953 nach der durchgeführten Budgetsanierung 
und Währungsstabilisierung. Die Zunahme der 
Haushaltseinnahmen und die damit Hand in 
Hand erfolgte Ausweitung des Budgetvolumens 
hielt sich im Rahmen der Steigerung des BruttO-I 
Nationalproduktes. 

Einzelheiten über die Gebarungsentwicklung 
1953 bis 1957 können den Erläuterungen zu den 
Bundesfinanzgesetzen der Vorjahre entnommen 
werden. Zusammenfassende Berichte enthalten 
die Erläuterungen zum Bundesfinanzgesetz 1957 
auf Seite 8 bis 11 (Gebarung 1953 bis Voranschlag 
1956) und die Erläuterungen zum Bundesfinanz
gesetz 1959 auf Seite. 17 bis 20 (Erfolg 1956 
und Gebarung 1957). 

1958-1966 

In diesem Zeitraum stehen in der öster
reichischen Budgetpolitik die konjunktur- und 
währungspolitischen überlegungen irn Vorder-
grund. -

In der ersten Phase mußten zur Abwehr des 
Obergreifens der· 1958 eingetretenen internatio
nalen Konjunkturabschwächung auf österreich 
wirtschaftsbelebende Maßnahmen getroffen wer
den. Im wesentlichen waren es höhere Investi
tionsmittel, die im Wege von Kreditoperationen 
beschafft worden waren. 

Mit der zweiten Phase setzten Bemühungen 
ein, eine Entspannung der nach der Konjunktur
abschwächung eingetretenen überhitzten kon
junkturellen Lage herbeizuführen. Die bei der 
Budgeterstellung 1962 angestrebte Währungs
neutralität des Budgets wurde erreicht. 

Mit dem Bundesvoranschlag 1963 begann eine 
dritte Phase, in der im Interesse einer Steigerung 
des Volkseinkommens und zur Aufrechterhal
tung eines hohen Beschäftigtenstandes Investi
tionen begünstigt wurden. Die Schwierigkeiten 
einer verläßlichen Konjunkturprognose und die 
praktisch sehr begrenzten Möglichkeiten zur An
passllng der Staatsausgaben an die Konjunktur 
waren in dieser Phase ausschlaggebend dafür, daß 
die Bundeshaushalte konjunkturpolitisch bereits 
bei der Erstellung nicht überfordert wurden. Das 
durch das Budget bewirkte inlandswirksame 
Defizit konnte von 2'6 Milliarden Schilling im 
Jahre 1963 aufO' 5 Milliarden Schilling im Jahre 
1965 und 0'9 Milliarden Schilling im Jahre 1966 
verringert werden. 

Einzelheiten über die Gebarungsentwicklung 
1958 bis 1966 können den Erläuterungen in den 
Amtsbehelfen zum Bundesfinanzgesetz wie folgt 
entnommen werden: 

Erläuterungen in den Amtsbehelfen Einzelheiten 
für das Jahr Seite 

1959 20--22 
1961 21--23. 

1962 

1963 

1964 

23--25 

22--'24 

22--24 

über 
Voranschlag 1958/59 

Erfolg 1958/59 
Voranschlag 1960 

Erfolg 1960 
Voranschlag 1961 

Erfolg 1961 
Voranschlag 1962 

Erfolg 1962 
Voranschlag 1963 
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294 Bundesgebarung 1958 bis 1978 

Erläuterungen in den Amtsbehelfen 
für das Jahr Seite 

1965 23--26 

1966 26-29 

1967 32--35 

1968 36--39 

1967-1972 

Einzelheiten 
über 

Erfolg 1963 
Voranschlag 1964 

Erfolg 1964 
Voranschlag 1965 

Erfolg 1965 
Voranschlag 1966 

Erfolg 1966 

Der im Jahre 1967 in den meisten westliche~ 
Industriestaaten eingetretene Konjunkturrück
gang hat _sich in t:lsterreich noch 1968 ausgewirkt 
undbeeinflußte auch das Staatsbudget. In den 
nachfolgenden konjunkturen überaus günstigen 
Jahren wurde von . den Bundesfinanzen her ein 
wesentlicher Beitrag zur Stabilisierungspolitik ge
leistet und durch Ausgabenbindungen, Stillegung 
von Mehreinnahmen, Rücklagenzuführungen und 
vorzeitige Finanzschuldenrückzahlungen der Kon
junkturüberhitzung entgegengewirkt. Die Wirk
samkeit dieser Maßnahmen zeigt die Tatsache, 
daß in diesem Zeitraum die Bruttoausgaben des 
Bundes um rund 48%, das Bruttonationalprodukt 
jedoch um 57% gestiegen ist. . 

Das Nettodefizit der Bundesgebarung (d. i. 
Bruttodefizit abzüglich Finanzschuldenrück
zahlungen) betrug 1968 5'5 Milliarden Schilling 
und verminderte sich in den J anren 1969 bis 1972 
von 2'2 auf i'5 Milliarden Schilling. Das inlands
wirksame Defizit der Bundesgebarung (d. i. der 
Ausgabenanteil, der die Nachfrage im Inland ent
scheidend beeinflußt) sank bereits 1969 auf 
0'8 Milliarden Schilling (0'20f0des Bruttonational
produktes) und verwandelte sich in den Jahren 
1971/1972 in einen inlandswirksamen Oberschuß 
von rund 2 Milliarden Schilling (0"4% des Brutto
nationalproduktes). Die Ausgaben des Bundes für 
Investitionszwecke erhöhten sich in der Zeit von 
1968 bis 1972 von 16'2 auf 25'5 Milliarden Schil
ling und betrugen jeweils ein Vielfaches des Ge
barungsdefiziues. Weiters erhöhten sich in den 
J ahTen 1968 bis 1972 insbesondere auch die Aus
gaben für Sozialleistungen sowie für Unterricht, 
Wissenschaft und Forschung. 

Einzelheiten über die Gebarungsentwicklung 
1967 his 1972 können ,den Erläuterungen in den 
Amtsbehelfen zum Bundesfinanzgesetz wie folgt 
entnommen werden: 

Erläuterungen in den Amtsbehelfen Einzelheiten 
für das Jahr Seite über 

1968 36-39 Voranschlag 1967 
1969 38--41 Erfolg 1967 

Voranschlag 1968 
1970 279-283 Erfolg 1968 

Voranschlag 1969 
1971 268--271 Erfolg 1969 
1972 285-288 Erfolg 1970 

Voranschlag 1971 
1973 287--290 Erfolg 1971 

Voranschlag 1972 
1974 295-300 Erfolg 1972 

1973-1978 
Das Haushaltsjahr 1973 war wesentlich durch 

tiefgreifende Reformen und einschneidende Ver
änderungen (EWG-Beitritt, Einführung der 
Mehrwertsteuer, System änderung bei der Ein
kommensteuer, neuer Finanzausgleich) beeinflußt. 
Da!' Budget 1973 wurde daher unter dem Ge
sichtspunkt einer flexiblen Budgetpolitik gestal
tet. Das inlandswu.rk'Same Defizit verminderte 
sich von Sauf 3 Millial'den Sch,jJLing. Die Finanz
schulden erhöhten sich, wenn man von der zweck
gebundenen Bereitstellung von Mitteln für die 
Sonderfinanzierung Vorratsentla>Stung (im Zuge 
der Einführung der Mehrwertsteuer) und Ent
wicklungshilfe absieht, nur um 1'9 Mil1iarden 
SchiUing. Auslandsanleihen wul"denim J abre 1973 
k~ine aufgenommen. 

Für die kassamäßige Finanzierung des nomi
nellen Bruttodefizites im Jahre 1973 von 
12'8 Milliarden Schilling wurden im wesentlichen 
Erlöse a.us Kreditoperationen- herange:wgen. Das 
Nettodefizit belief sich auf 7"1 Milliarden Schil
lling. Die Ausgaben für Investitionszwecke be
tl'ugen rurud 277 Millial"den Schilling. 

Bei der Erstellung des Budgetkonzepts für das 
Jahr 1974 war einerseits bei anhaltender Hoch
konjunktur dem eingeschlagenen stahilitätspo1iti
schen Kurs Rechnung zu tragen, andererseits 
soHten jm Falle von Abschwächungstendenzen 
zusätzLiche Ausgabenpläne rasch reaLisiert wer
den können. 

Das nominelle Bruttodefizit betrug im Voran
schlag 1974 10'9 Milliarden Schilling. Es erhöhte 
sich durch die Ermächtigungen im BFG 1974 
(Darlehen für Entwicklungshilfezwecke und Frei
gabe aus der Stabilisierungsquote) sowie durch 
sozialpolitische und konjunkturpoliti:sche Maß
nahmen auf 18'5 Millial"den Schilling. Unter Be
rücksichtigung der FinanzschuIdenrückzahlungen 
betrug dovs Nettodehzit 11'6 Milliarden SchiUing. 
Das inlandswirksame Defizit lag bei 5'S Mil
liarden SchiHing. Für Investitionszwecke sind 
32'8 1li!1iarden Schilling zur Verfügung gestellt 
worden. 

Die österreichische Bundesregierung hat im 
Sinne ihrer wirtschaftspolitischen Zielsetzung 
auch im Jahre 1975 Budgetmittel im Rahmen 
einer gezielten und zweckmäßigen Konjunktur
politik herangezogen. Durch rechtzeitig erstellte 
und durdlgeführte Konjunkturprogramme 
konnten die Auswirkungen der weltweiten Rezes
sion auf t:lsterreich abgeschwächt werden. 

Die konzentrierten Maßnahmen zur Beschäfti
gungssicherung und die konjunkturbedingten 
Ausfälle hei den Steuer- und Betriebseinnahmen 
führten im Jahre 1975 zu einer Erhöhung des 
Budgetabganges auf etwas mehr als 37 Milliarden 
Schilling. 

Das nominelle Bruttodefizit betrug im Vor
anschlag 1975 16'3 Milliarden Schilling. Es er

I höhte sich durch die Ermächtigungen im BFG 
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Bundesgebarung 1973 bis 1978 295 

1975 zur Freigabe aus dem Konjunkturausgleich
VorallJSchlago Die weltweiten Rezesslonserschei
nungen im Jahre 1975 bedingten auch in öster
reich eine Konjunkturlage, die die bereits erwähn
ten Mindereinnahmen und Mehrausgaben zur 
Folge hatlJe, sodaß sich das Bruttodefizit des Bun
des auf 37"2 Milliarden Schilling erhöhteo Unter 
Berück.sichtigllng der Finanzschuldenrückzahlun
gen betrug das' Nettodefizit 297 Milliarden 
Schillingo Das inlandswirksame Defiz,it betrug 
rund 26 0 1 Milliarden SchilLingo 

Bei der Budgeterstellung für das Jahr 1976 
war die ös~er-reichische Bund,esregierung davon 
ausgegangen, daß die österreichische Wirtschaft 
im Lauf,edes Jahres 1976 von der il1itematio
nalen Entwicklung keinen besonderen konjunk
turstützenden Einfluß,erwa,rten kann und daher 
ZlUr Sicherung ,der Arbeitsplätze in erster Linie 
inländische nachfragebelebende Maßnahmen vor
gesehen werden müssen, um einen nachhaltigen 
Aufschwung für die Zukunft herbeizuführeno 

Zu Beginn des Jahres 1976 wurden daher 
3 Milliarden Schlilling aus der Stabilisierungsquote 
des Konjunkturausgleichsvoranschlages freigege
ben, mit welchem konjunkturpolitisch wichtige 
zusätzliche Aufträge an die österreichische Wirt
schaft vergeben wurdeno Zur Belebung der all
gemeinen Investitionstätigkeit wurden die im 
Jahre 1976 vorgenommenen Investitionen· von 
der (40/()igen) Investitions,steuer befreito Auch die 
Wiedereinsetzung der vorzeitigen Abschreibung 
in der Höhe von 50010 für private Bauinvesti
tionen im Jahre 1976 diente der Kompensation 
des privaten Nachfrageaushlls, der durch den öf
fentlichen Sektor nicht zur Gänze wettgemacht 
werden konnteo 

Weitere Maßnahmen wurden gesetzt durch dit: 
Anhebung der Bundesmineralölsteuer ab März 
1976 und durch die Erhöhung ,der Kraftfahr
zeugsteuer ab 1. Oktober 19760 

Die!>e budgetären bzwo steuerlichen Maßnahmen 
wurden durch Verbesserung der Fremdfinanzie
rungsmöglichkeiten im Rahmen des ERP-Fonds 
und der Investitionskredit AG sowie durch eine 
Verbesserung der Exportförderung abgestützto 

Diese Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung 
und 'die konjunkturbedingten Ausfälle bei den 
Steuer- und Betriebseinnahmen führten im }ahre 
1976 zu einer Erhöhung des Budgetabganges 
von 36 a'llf 44 Milliarden Schillingo Der Erfolg 
dies'er konsequen,ten Haushaltspolitik des Jahres 
1976 i,st ersichtlich aus einer realen Wachstums
rate der österreichischen Wirtschaft von 50 2010, 
die bei der Budgeterstellung für das Jahr 1976 
noch mit etwa lOS bis 2010 prognostiziert worden 
waro 

Die sailsonbereinigte Arbeitslosenrate, die im 
Jahresdurchschnitt 1976 nur 200% betrug, sank 
bis Z·um Jahresende auf 17%

0 Mit dieser Arbeits-

losenrate war ,die Vollbeschäftigung praktisch ge
gebeno 

Mit einer durchschnittlichen Preissteige'l'Ungs
rate von 7"3%, der eine Steigerungs rate im 
OECD-Bereich (insgesamt) von 8 0 6010 und im 
OECD~Bef'eich (Europa) von 100 8010 gegeniiber
suand, nahm österreich lauch in diesem Bereich 
im Jahre 1976 eine günstig,e Position eino 

Das Bruttodefizit betrug 1976 44 Milliarden 
SchiHingo Bringt man von dem für die Finan
zierung dieses Defizites aufgenommenen Finanz
schuldenbetrag die 1976 erfolgten Finanzschulden
änderungen (insbesondere Tilgungen) in Abzug, 
verbleibt ein Nettozuwachs der Finanzschuld von 
33" 4 Milliarden Schillingo Dem stehen Ausgaben 
für den Erwerb von Kapitalbeteiligungen (insbe
sondere verstaatlichte Banken und internationale 
Finanzinstitut,ionen) von 2 Milliarden Schilling, 
für Bruttoinvestitionen des Bundes (ei<l1Schließlich 
Liegenschaftserwerb und Investitionen der Bun
desbetriebe) von 21 Milliarden Schilling und für 
Investitionen im Bereich der österreichischen 
Volkswirtschaft (Investitionsförderung) von 
13 Milliarden SchilLing gegenübero 

Die Zielsetzun&en bei der Budgeterstellung für 
das Jahr 1977, das rezessionsbedingte hohe Aus
maß der Kreditfinanzierung des Bundeshaushal
tes in den letzten Jahren zukünftig zu vermin
dern, kann für 1977 als gelungen angesehen 
werdeno Gegenüber den Annahmen bei der Vor
anschlagserstellung für das Jahr 1977 verminder
ten sich nach den ermittelten vorläufigen Erfolgs
daten das Bruttodefizit yon 43

0

6 auf 41
0

9 Milli
arden Schilling, das Nettodefizit von 31

0

4 auf 
29 0 9 Milliarden Schilling und das inlandwirksame 
Defizit von 277 auf 23 0 1 Milliarden Schillingo 
Im Jahre 1976 betrugen diese Daten noch 44

0
0, 

33 0 3 und- 26 0 5 Milliarden Schilling, lagen also 
durchwegs höher als 19770 

Als Gegenmaßnahme zu ,einer Versch,lechte
rung der außenwirtschaftlichen Situation hat die 
Bundesregierung im Herbst 1977 ein Maßnahmen
paket beschlossen, das in das Bundesbudget 1978 
Eingang gefunden hato Im Jänner des laufenden 
Jahres wurde es durch ein arbeitsplatzorientiertes 
Strukturprogramm ergänzto Außerdem unterstützt 
diese Maßnahmen die einkommenspolitische Zu
rückhaltung der Sozialpartnero Aufgrund der ge
troffenen Maßnahmen soll das Wachstum des 
privaten Konsums etwas eingeschränkt, die In
vestitionstätigkeit hingegen gefördert werdeno 

In der Jahresrechnung des Bundes stehen 
Bruttoausgaben von 2367 Milliarden Schilling 
Einnahmen von 194 0 8 Milliarden Schilling gegen
über, so daß das Bruttodefizit 41 0 9 Milliar'den 
Schilling beträgto Bringt man von dem für die 
Finanzierung dieses Defizites aufgenommenen 
Finanzschuldenbetrag die 1977 erfolgten Finanz
schuldenänderungen (insbesondere Tilgungen und 
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Kurskorrekturen) in Abzug, verbleibt ein Netto
zuwachs der Finanzschuld von 30'8 Milliarden 
Schilling, Diesem Schuldenzuwachs stehen Aus
gaben für Iden Erwerb von Kapitalbeteiligungen 
(insbesondere auch internationale Finanzinstitu
tionen) von 1'4 Milliarden Schilling, Bruttoinve
stitionen des Bundes (einschließlich Liegenschafts
erwerb und Investitionen der Bundesbetriebe) 
von 21'4 Milliarden Schilling und Ausgaben für 
Investitionen ;im Bereich der österreichischen 
Volkswirtschaft ' (Investitionsförderung) von 
15 '3 Milliarden Schilling gegenüber, 

'Bei der Erstellung des österreichischen Bundes
budgets 1978 wul'de mit einer re<lJlen Wachstums
r,at-e des Bruttoinhndsproduktes von 1'5% urud 
einer nominellen Wachstumsrate von 70/0 ge
rechnet, Mit 6'4% lag d<lJS tatsächliche nominelle 
Wachstum etwas unter d~esem W'ert, 

In der }ahr-esrechnung des Bunldes s,uehen 
Bruttoausgalben von 266'1 Milliarden Schi1l:ing 
Einnahmen von 214'9 MiJliaraen Schlilling gegen
über, so daß das Bruttodefizit 51'2 Millial"den 
Schilling beträgt, Bringt man von dem für di~ 
Finanzierung dieses Defizi,tes aU'fg'enommenen 
Finramzschuilidenbetrag die 1978 erfolgten Enanz
schulidenän1derungen ~inlslbesondere Tilgungen und 
Ku,rskorrekturen) ,in Abzug, verlbleibt ein Netto
zuwachs der Finanz'schuld von 35'4 Milliarden 
Schnlling, Diesem Schuildenzuwach's stehen Aus
gaben für den Erwerb von Kapitalbeteiligungen 
(insbesondere auch inter:naüona1e Finanzinstitu
tionen) von 1'2 Milliarden SchiLling, Bruttoinve
stitionen des Bundes 0e<~ns'chließlich Liegenschafts
erwer:b und Investitionen der Bundeslbetriebe) von 
24' 5 Milliarden SchilJing und Ausgaben für Inve
sUfuionen ~m Bereich der österreichisch,en. V olks
wirtschaft (Invesuit~onsföl1def'ung) von 17'2 Mil
Iiarden SchiJLing :gegenüber, 

Der !Bundesvoranschlag 1978 (einschließlich Re
servdonds nach dem Arbeitslosenversicherungs
gesetz) sah ,bei Ges'amtausgaben von 2677 Mini
arden SchJilLiflJg und Gesamtei'nnahmen von 227'1 
Mi'1liarden SchiUing einen Brutto-Gebamngsaib
gang von 40'6 Mil1ioa:rden Schil1ing und einen 
Nettoaibgmg von 24'S MilliaI'den Schiilling vor, 
Du'rch die Burudesfinanzgesetz-NoveLle 1978, 
BGBL Nr, 538, eI'hÖlhten sich nur unlbedeuteflld 
diese AUISgalben auf 268'1 MilEariden SchilLin,g, 
DieSle NoveLle ermächnigteauch den Bundesmi
nister für Finanzen, den durch Mehrausgaben 
oder Mindereinnahmen entstehendien höheren 
Abgang bis zum Betr,age von :insgesamt 8'5 Mil-
1iarden Schilling durch Einnahmen aus Kredit~ 
operationen zu 'bedecken, 

Einzelheiten über die Gebarungsentwicklung 
1973 bis 1978 können den Erläuterungen in den 
Amtsbehelfen zum Bundesfinanzgesetz wie folgt 
entnommen werden: 

Erläuterungen in den Amtsbehelfen Einzelheiten 
für das Jahr Seite über 

1974 300-302 Voranschlag 1973 
1975 287-295 Erfolg 1973 

Voranschlag 1974 
1976 284-292 Erfolg 1974 

Voranschlag 1975 
1977 284-293 Erfolg 1975 

Voraruchlag 1976 
1978 292-302 Erfolg 1976 

Voranschlag 1977 
1979 301-311 Erfolg 1977 

Voranschlag' 1978 
1980 295-305 Erfolg 1978 

Voranschlag 1979 

Erfolg 1979 
Die wirtschaftliche Entwicklung der Industrie

länder stand 1979 ganz im Zeichen des 2, tll
preisschocks, Die Zuwachsrate des Bruttoinlands
produktes erreichte zwar im gesamten OECD
Raum mit 3'8% denselben Wert wie 1978; die 
laufenden tllpreissteigerungen setz,en jedoch einen 
Inflationsprozeß in Gang, der sich noch weiter 
fortsetzen wird, Die Verbraucherpreise stiegen 
1979 im Durchschnitt aller OECD-Länder um 
8' 1 ° / 0, Ein deu dicher Niederschlag dieser En t
wicklung findet sich in den Leistungsbilanzen, 
Das kumulierte Leistungsbilanzdefizit der OECD
Mitgliedsländer erhöhte sich auf 30'6 Milliarden 
US-$, Ein ungelöstes Problem stellte auch 1979 
die hohe Arbeitslosigkeit dar, Im gesamten 
OECD-Raum lag die Arbeitslosenrate unverän
dert bei rund S'Su/(), 

Bei der Erstellung des österreichischen Bundes
budgets 1979 wurde mit einer realen Wachstums
rate des Bruttoinlandsproduktes von 3% und 
einer nominellen Wachsmmsrate von 6'5% ge
rechnet, Mit 8'5% lag das tatsächliche nominelle 
Wachstum deutlich über diesem Wert, das tat
sächliche r,cale Wachstum betrug 5u/o" 

Der Anstieg der Verbraucherpreise erhöhte sich 
1979 nur unwesentlich und lag bei 37%, was 
international gesehen den niedrigsten Wert dar
stellte, 

Der Exportboom des Jahres 1978 setzte sich 
etwa bis zur Mitte des Jahres 1979 fort, Im 
2, Halbjahr verzögene sich die Exportdynamik 
deutlich, während die Importe wieder steigende 
Tendenz aufwiesen, Im Jahresdurchschnitt expan
dierten die Importe und die Exporte mit nahezu 
glcich hohen Wachstumsraten, nämlich + 16'9% 
bzw, + ITlu/(), Das Handelsbilanzdefizit erhöhte 
sich um ca, 10 Milliarden Schilling oder 16'3% 
auf 60'4 Milliarden Schilling, Der Reiseverkehr 
entwickelte sich günstig, Die Eingänge erhöhten 
sich um 8'90/0 auf 66'9 Milliarden Schilling, die 
Ausgänge beliefen sich auf 33'9 Milliarden Schil
ling, was eine Stei~erung von 10'9% bedeutet, 
Damit expandierten die Nettoeinnahmen gegen
über 1978 um 2'2 Milliarden Schilling und be
trugen 33'S Milliarden Schilling, 1979 gab es um 

ArbeitsCAmts)behelf zum Bundesfinanzgesetz 19* 
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4'2% mehr Ausländernächtigungen als im Jahr I Durch die aufgezeigte Wirtschafts entwicklung 
davor, Insgesamt erbrachte der Saldo der Dienst- war im Jahre 1979 eine Freigabe aus dem Kon
leistungsbilanz einen Devisenzufluß von 32'4 Mil- junkturaiusigleichsvoranschtag ,nicht ,erforderlich, 
liarden Schilling und erbrachte damit gegenüber Die nominelle Wachstumsrate filr 1979 wird der-
1978 eine Verbesserung von 3'6 Milliarden Schil- zeit mit 8'5Q/o ,angenommen, Die Ste~gerung der 
ling, Das Leistungsbilanzdefizit war mit 25 '9 Mil- Bundesausgaben von 1978 auf 1979 entspricht 
liarden Schilling um 4'0 Milliarden Schilling genau der nominellen Wachstumsrate, wogegen 
höher als im Jahr 1978, Bereinigt um die im die Steigerung der Bundeseinnahmen trotz der 
Vergleich zum Vorjahr mit 8'2 Milliarden Schil- bereits erwähnten Sistierung der Selbstverbrauch
ling nur halb so große positive statistische Dif- steuer mit 10'6% größer war als die nominelle 
ferenz ist es jedoch auf 17'7 Milliarden Schilling Wachstumsrate, 
angestiegen, 

Die wirtschaftspolitischen Ergebnisse des Jahres 
1979 finden in der Budgetentwicklung nicht ihren 
vollen Niederschlag, da sich etwa die Exportstei
gerungen erst mit Verzögerung auf das Steuerauf
kommen auswirken, Nachteilig auf den Budget
vollzug hat sich auch ausgewirkt, daß bei der 
Einkommensteuer die zur Veranlagung gekom
menen Jahre geringere Gewinne als angenommen 
erbrachten, Ferner ergaben sich aus der zur Er
haltung des guten Investitionsklimas im Feber 
1979 beschlossenen Sistierung der Selbstver
brauchsteuer Mindereinnahmen im Bereich der 
Umsatzsteuer. 

In der Jahresrechnung des Bundes stehen 
Ausgaben von 288'1 Mil'liarden Schilling Einnah
men von 237"6 Milliarden Schilling gegenüber, 
sodaßde,r Brutto~Abgang 50'5 Miniarden Schill
ling beträgt. Nach Abzug der T.i1gungszahlungen 
für die Finanzs.ehuld von 18'0 Mi~liarden Schil
ling verbleibt ein Netto-Abgang von 32'5 Milli
arden Schilling, Dieser Netto-Abgang beträgt 
3'55% des Bruttoinlandsproduktes und bedeutet 
eine Verringerung gegenüber 1978 um rund 
0' 6' Prozen tpunkte. 

Der BundesvoranschlJig 1979 sah bei Gesamt
ausgaben von 288'8 Milliarden Schilling und Ge
samteinnahmen von 239'1 Milliarden Sch,il1ing 
einen Brutto-Abgang von 497 Milliarden Schil
ling und einen Netto-Abgang von 31'2 Milliarden 
Schilling vor, Dmch ·die Bundesfinanzgesetz-No
veHen 1979, BGBL Nr, 84 und 301, hätten die 
Gesamtaus\gaben 291'2 Milliarden S.chillin,g und 
die Gesamteinnahmen 237"6 Mil1iarden Schilling 
betragen. De,r Brutto-Abgang hätte sich dadurch 
auf 53'9 Milliarden Schilling und der Netto-Ab
gang auf 35 '1 MilLiarden Schi~1ing erhöht, Gegen
über dieser Annahme veningerte ,sich in der 
Jahresrechnung der Brutto-Abgang um 3'4 Milli
arden SchiJlin,g oder 6'3% und der Netto-Abgang 
um 1'6 Milli:arden Schilling oder 7'4%. Die Ver
ringerung des Abganges beruht einerseits darauf, 
daß die in den Bun:desfinanzgesetz-Novellen vor
sor,gli.ch ,angeführten Beträge nicht zur Gänze in 
Anspruch g.enommen werden mußten, an,derer
seit,s durch Min,derausgaben in ve,rschiedenen Be
reichen (nähere Einzelheiten :sind im Abschnitt 
Gesamtausg:lJben ,angeführt), 

20 Arheits(Amts)beheU zum Bundesfinanzgesetz 

Die G e sam t ein nah m 'e n 1979 von rund 
237'6 Milliaflden Schilling sil1Jd ,gegenüber dem 
Voranschlag um 1'5 Mi\l1ial"den S.chilling zurück
geblieben, Wesentlich&te Mindereinnahmen &ind 
zu verzeichnen bei den Offentlichen Ahgaben 
(netto 3'1 Millial"den Schilling, vor allem bei den 
direkten Steuern, bei der Mehrwertsteuer und bei 
den Verbrauchsteuern, be~mKapitel "Familien
lastenausgleich" netto l' 5 MiJ]jiarden Schilling 
(Mehreinnahmen bei den Dienstgeberbeiträgen 
von 0'3 Millial"den Schillin,g und Mindereinnah
men von 1 '8, Milliarden S.chilling durch geringere 
Inanspruchnahme des ReservefoncLs) und bei der 
Post (0'4 Milliarden Schilling), 

Diesen Mindereinnahmen stehen Mehreinnah
men gegenüber, und zwar beim Kapitel 15 "So
ziales" 0'3 Milliarden Schilling (höhere. Überwei
sungen vom Reservefonds nach dem AIVG und 
höhere Beiträge zur Schlechtwetterentschä,digung 
im Baugewel"be, geri11igere Arbeitslosenversiche
run,gsbeiträge), beim Kapitel "SoziaJ\versicherung" 
0'4 Milli:lJrden S.chilling (höhere Einnahmen im 
ZUSiammenhang mit der Pensionsversich·erung), 
beim Kapitel "Bun,desvermögen" 1'2 MiUiarden 
Schilling (hievon 0'2 Millial1den Schilling höhere 
Ertragsabfuhr der Oesterreichischen Nationallbank 
und 0'8 Milli,arden Schilling Mehreinn,ahmen ge
mäß Ausfuhrför,derungs- und Alusfuhrfinanzie
rUl1Jgsförderunglsgesetz), beim Kapitel "Bauten 
un,d Technik" 0'6 Milliarden SchiLlil1Jg (inf01ge 
nicht verans.chlagt gewe!>ener USt-Anteile für den 
Wasserwirtschafts,fon,ds) und beim Kapitel 
"österreichische Bundesbahnen" 0'6 Milliarden 
Sch111ing (Mehreinnahmen bei den zweckgebun
denen Einriahmen wie z, B. Benützungsentgelte, 
Grundv·erkaufserlöse, Vergütu11igen), . 

Die G 'e sam t.a u s gab e n haben s,ich von 
288'8 MiUianden SchrIling im VQranschlag 1979 
um rund 07 MdTia.rden Schilling auf 28.8'1 Mil1i
al"den S.chi1!.ing verriIligert. 

Die wesentlichsten Minderausgaben beim Sach
aufwand sind zu verzeichnen bei Kapitel "Sozial
versicherung" 0'6 Milli;rden Schilling (geringerer 
Bundesbeitrag an die Pensionsversicherungsanstalt 
der Arbeiter), Kapitel "Finanzverwaltung" 
0'8 Milliarden Schilling (vor allem durch gerin
gere Leistungen für das Prämienkontensparen 
und an die österreichische Kontrollbank zur 
Kreditverpilligung je - 0'1 Milliarden Schilling, 
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Minderbedarf bei Zuschüssen für die Zinsenstüt
zungsaktion von gewerblichen und industriellen 
Investitionsprojekten -- 0'6 Milliarden Schilling 
sowie Einsparungen beim Bundesrechenamt --
0'1 Milliarden Schilling, hingegen Mehrausgaben 
von 0'2 Milliarden Schilling bedingt durch den 
Zuschuß an die Vereinigten Edelstahlwerke ge
mäß BFG-Novelle), Kapitel "Finanzausgleich" 
O' 4 Milliarden Schilling (geringere Leistungen des 
Katastrophenfonds), Kapitel % "Familienlasten
ausgleich" 1'5 Milliarden Schilling (d;1von 1'2 Mil
liarden Schiling geringerer Familienbeihilfenauf
wand für Unselbständige und 0'3 Milliarden 
Schilling geringere Abgeltungsbeihilfen gemäß 
BGBl. Nr, 646/1977), Kapitel "Finanzschuld", 
2'0 . Milliarden Schilling (davon. 0'5 Milliarden 
Schilling für Verzinsung, 0'6 Milliarden Schilling 
für Tilgung vor allem infolge Kursänderungen 
hei d,en a'usländischen Wähmngen und 0'9 Mil
liarden Schilling für sonstigen Aufwand) und Ka
pitel "Post" 0'6 Milliarden Schilling (bedingt 
durch Minderausgaben . im Zusammenhang mit 
geringeren Fernsprechgebühreneinnahmen), 

Diesen Minderausgaben stehen Mehrausgaben 
im Personalaufw\l.nd von O'S Mi11iarden Schilling 
gegenüber, und zwar 0'6 Milliarden Schilling im 
Aktivitätsaufwand (hievon 0'3 Mi.lliarden Schil-

tung" -- 0'2 Milliarden Schilling) und 0'2 Milli
arden SchiTling beim Pensionsaufwand, Die 
wesentlichsten Mehrausgaben im Sach.aufwand 
!!ind zu verzei.chnen: Kapitel 15 "Sozrales" 
0'3 Mill~aI1den Schilling (bedingt durch höhere Lei
stungen nach dem AIVG), Kapitel "Kassenver
waltung" 0'6 MiUi;arden Schilling (im Zusam
menhang mit der Rücklagengebarung), Kapitel 
"Bundesvermögen" 1'0 Mi.lliarden Schilling 
(hauptsächlich bedingt durch höhere Haftungs
inanspruchnahmen im Bereich der Expol'tförde
rung), Kapitel "Preisausgleiche" O'S Milliarden 
Schilling und Ka,pitel "Handel, Gewerbe und 
Industrie" 0'3 Mi1!i:arden Schilling (infolge Ider 
Ausnützung der Ermächtigungen ,in den BFG
Novellen für Preisstützungen bzw, Strukturför
del'ungsmaßnahmen), Kapitel "Bauten und Tech
nik" O'S Milliarden Schilli.ng (bedingt durch 
höhere Ausgahen bei Bundesstraßen und Auto
bahnen a:ls Folge von Mehreinnahmen bei der 
Bundesmineralölsteuer und der teilweisen Inan
spruchnahme der Ermächtigung gemäß Art, VIII a 
BFG sowie einen höheren Beitrag an den Wasser
wirtschaftsfonds info1ge der nicht veranschlagten 
USt-Antei1~!) und Kapitel "thterreichische Bun
desbahnen" O'S Milliarden Schilling (höhere In
vestitiOinsausgaben), 

ling beim Kapitel "Untel'ri.cht", 0'4 Milliarden. . 
Schilling beim Kapitel "Post- und Telegraphen- FmanZierung der Bundesausgaben 
verwaltung" und 0'1 Millial'den Schi}ling beim I Über die Finanzierung der Budgeuusgaben des 
Kapitel "österreichische Bundesbahnen"; dagegen Jahres 1979 g,ibt die nachstehende Übersicht Auf-
Minderausgaben beim Kapitel "Finanzverwal- s.chluß: . 

Ermittlung des Finanzierungssaldos 

1 Ausgaben 1) ... ' . , .. , , , , , , . , .. , , , .. , , , .. , , , , , . , , , .. , . , ..... , . , 
2 Einnahmen 2) ' ... , ..... , , , ...... , , , . , .. , . , , , , , , , , , , , , , , , . , , , , , 

3 Finanzierungssaldo 
3.1 Finanzierungsdefizit , .. " , , , , , , .. , , , , , , , , . , , , , , , , , , , , , , , , . , , , , 

Zus\,mmensetzung des Finanzierungssaldos 

4 Nettoneuverschuldung/Nettotilgung 
4,1 Einnahmen aus Schuldaufnahmen 3) , .. """",.'", .. "".'" 
4.2 Ausgaben zur Schuldtilgurig .. , . , , . , , , , , , , , , , , . , , , . , , , , , . , , ' , . 

Saldo 4", 

5 Allgemeine Rücklagengebarung 
5.1 Entnahmen aus Rücklagen .......... , ................ , .... , .. 
5.2 Zuführung an Rücklagen """"",'.'"""".,'."'.'",,. 

Saldo 5", 

6 Münzregalgebarung 
6.1 Einnahmen.",."" .. ""., .. """,."".,.",.""",.", 
6,2 Ab Kostenersatz an das Hauptmünzamt , , , , , , . , , , , . , , , , , , , , , , .. 

Saldo 6,., 

Bundes
Vor!, Gebarungs- rechnungsabschluß 

erfolg 1979 1978 

Milliarden Schilling 

267'19 
235'18 

247'82 
213-32 

~----------------

32'01 34'50 
-------------------

52'03 49'56 
17'99 15'76 

34'04 33'80 

1'87 0'95 
2'95 1'94 

-1'08 -- 0,99 

1'03 1'01 
0'46 0,41 

0'57 0,60 
------------------

1) Ohne Ausgaben zur Schuldentilgung und Zuführung an Allgemeine Rücklagen, 
. I) Ohne Einnahmen aus Schuldaufnahmen, Entnahmen aus Rücklagen und Münzregaleinnahmen, 

") Verrechnet in der Anlehensgebarung getrennt von der voranschlagswirksamen Gebarung. 
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Zusammensetzung des Finanzierungssaldos (Fortsetzung) : Vorl. Gebaruogs- Bundesrechnungs-
erfolg 1979 abschluß 1978 

Milliarden Schilling 

7 Unwirksame Gebarung 
7.1 Einnahmen ................................................. 4'77 3'55 
7.2 Ausgaben ................................................... 4'42 4'85 

Saldo 7 ... 0'35 -1'30 

8 Finanzierungsmittel (Summe 4 bis 7) .......................... 33'88 32'11 

9 Auswirkungen auf die Kassenmittd des Bundes nach Abzug des 
Finanzierungsdefizits 

9.1 Erhöhung .................................................. 1'87 
9.2 Verminderung .............................................. 2'39 

Funktionelle Aufgliederung der Ausgaben Die funktionelle Gliederung des Budgets hin-
gegen gibt Aufschluß über die Aufgaben und Lei-

Die instiuu'tionelle Gliederung des Budgets ent- stungen der öffentlichen Hand. Die nachstehende 
spricht dem Verfügungs- und Verantwortungsbe- übersicht gliedert di.e Budge:tr.lUsg.aJben nach sieb-
reich der Organe des Bundes. zehn Aufgabenbereichen: 

Vor!. Geb.rung.- Bundesrechnungsabsch1uß Steigerung 
erfolg 1979 1978 in 

Kenn- Milliarden Anteil Milliarden Antd1 Milliarden 
% 2;iffer Aufgabenberekb Scbilling in 0/0 Schilling in% Schilling 

11 Erziehung und Unterricht .... 26'20 9·09 24·39 9·19 + 1'81 + 7'42 
12 Forschung und Wissenschaft 8'67 3·01 7'96 3·00 + 0·71 + 8·92 
13 Kunst ...................... 2'93 1'02 2·61 0'98 + 0·32 + 12'26 
14 Kultus ..................... 0'30 0·11 0·29 0·11 + 0·01 + 3·45 
21 Gesundheit ................. 2'45 0·85 2'30 0·87 + 0·15 + 6·52 
22 Soziale Wohlfahrt ........... 69'87 24·25 65'65 24·72 + 4·22 + 6'43 

hievon: 
Einrichtungen der 

Arbeitsmarktverwaltung .... 7'37 2'56 6'17 2·32 + 1·20 + 19'45 
Kriegsopfer- und 

HeeresversorgUlfg .......... 5·58 1·94 5'25 1·98 + 0·33 + 6·29 
Sozialversicherung . .......... 25'57 8·87 24·10 9'08 + 1'47 + 6'10 
Familienlastenausgleich ..•.... 28'32 9·83 26·51 9'98 + 1'81 + 6'83 

23 Wohnungsbau ............... 1·26 0·44 1·14 0·43 + 0·12 + 10'53 
32 Straßen ........... ',' ........ 13-47 4·67 11'89 4·48 + 1·58 + 13-29 
33 Sonstiger Verkehr . ~ ........ 61'04 21·18 57'95 21'82 + 3'09 + 5'33 

hievon: 
Post ...................... 22'02 7'64 21'72 8·18 + 0·30 + 1-38 
OBB ..................... 36·04 12·51 33'40 12·58 + 2'64 + 7'90 

34 Land- und Forstwirtschaft .... 7·36 2·55 6'37 2·40 + 0·99 + 15·54 
hievon: 

Grüner Plan .............. 1·61 0·56 1·29 0·49 + 0·07 + 24'81 
35 Energiewirtschaft ............ 0·51 0·18 0·28 0·11 + 0·23 + 82'14 
36 Industrie und Gewerbe ...... 3·53 1·23 3'22 1·21 + 0·31 + 9'63 
37 Öffentliche Dienstleistungen .. 4-83 1·68 4'48 1·69 + 0·35 + 7'81 
38 Private Dienstleistungen ...... 1·90 0·66 1-78 0·67 + 0·12 + 6·74 
41 Landesverteidigung .......... 11·19 3·88 10'15 3·82 + 1·04 + 10'25 
42 Staats- und Rechtssicherheit .. 9·72 3·37 9'23 3·48 + 0·49 + 5'31 
43 Übrige Hoheitsverwaltung .... 62'90 21·83 55'83 21·03 + 7'07 + 12·66 

hievon: 
Finanzschuld .............. 33'73 11·71 29'55 11'13 + 4·18 + 14'15 
Zuführung an Rücklagen ..... 2'95 1·02 1'94 0·73 + 1·01 + 52'06 
Pensionen (Hoheitsverwaltung) 12·44 4·32 11-43 4·30 + 1·01 + 8'84 

Summe ... 288'13 100'00 265'52 100·00 +22·61 + 8'52 
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Demnach zeigen die folgenden Berei.che ge,~en- Investitionen der 
über dem Vorj.ahr die höchsten absoluten Stelge- Ostcl'reichli:schen Bundestbahnen 

Milliarden Schilling 

rungen: Bost- und Telegraphenrverwal-
Der Aufgabenbel'eich "Soz,ia:1e Wohlfahrt" tung .................... . 

( 5'9) 

( 6'4) 5'6 
4'22 M~lliarden Schilling, bedin,gt durch größeren Investttiou'sfinanZirerungen auf 
Bedarf an Leisnungen im Bereich der Arbeits- Grund von Ermächtigungen des 
marktverwaltung und beim Familienliastenaus- Bundesfinanzgesetzes: 
gleich sowie höhere Bundesbeiträge f.ür die Pe~- W . ch f f d 

b ch S asserwlrts a ts on s ....... . sionsversicherun,g; der Aufgaben erel "onstl- ( 0'9) 

ger Verkehr" 3'09 Milliarden 5.chiHiing, haupt
sächlich bedingt durch einenMeh~bedarf für Ak
tiv- und Pensionszahlungen an Bedienstete der 
Post und der österreichischen Bundesbahnen sowie 
durch eine Steigerung der Ausgaben für Anlagen 
der Dsterreichischen Bundesbahnen; der Aufga
benbereich "Übl1tge Hoheitsverwaltung" T07 Mil
liarden Schilling, vor .allem durch höhere ~~fwen
dUD!gen für die Einanzschuld (4'18 MrM;arden 
Schilling) und für Pensionen der HoheItsver
waltung (I'01 Mil1iarden SchilliD!g) sowie dur~h 
eine größer,e Zuführung an Rücklagen (1'01 MIl
liarden Schi,Hin,g) ;bedingt. 

Die große Steigerung bei,m Aufgabenbereich 
"Energiewirtschaft" beruht vor allem. dara~~, 
daß i,m Jahre 1979 eine Kapitala:ufst~~~ng .fur 
Zwecke der Dsterreichischen ElektnzltatsWlTlt
s.chaft ·auf Grund einer hohen Div~dendenabfuhr 
der Vorarlber,ger Illwerke erfolgte" 

Investitionsfördernde Maßnahmen 

Die gesamten inve:stiuionsförderruden Maßn,ah
men des Bundes (einschLießlich Invesüoionsfinan
zierungen auf Grund von Brmächtigungen des 
Bundesfinanzgesetzes ) betrugen im Jahr 1 ~7? 
nach ,den vorliegenden Erfolgsziffern 51'4 Mllh
arden Schming (Vorjahr 4T 3 Milliarden Schilling), 
die sich wie folgt verteilen: 

Eigeninvestitionen und Instandhal
tungsaufwand des Bundes (ohne 
Landesverteidigung) .. " ... """. 

Bauten und Ausrüstung (einschließ
lich Instandhaltung) für die Lan
desverteidigung (Ausgaben im 
Inland) .. "."." ... " ...... " .. " 

Inves<ti,t:iollJ.~föl1\derung im B,erleiche 
der Wirtschaft (Ausgaben im In
Jand): 
Wohnungsbau und Wasserwirt

schaft 'aus zweckgebundenen 
Bundeseinnahmen .. " ... "" .. 

Sonstige Bereiche (einschließlich 
Kapitalaufstockung) " .. ".,". 

Summe ... 
Hievon: 
Schulbau 

übrige Gebäude " ..... "." .. " .. 

Straßenbau ." .. " . " " . " ... " " ..... 

Milliarden Schilling 

27"1 

2'6 

11"2 

8'9 

49"8 

17 
4'4 

10'8 

(25"4) 

( 2'4) 

(10'2) 

( 8'4) 

(46'4) 

( 1"8) 

( 4'4) 

( 9'1) 

Die investioionsföDdernden Maßnahmen des 
Bundes wurden demnach den wirtschaftli.chen und 
vor allem strukturpolitischen Notwendilgkeiten 
entsprechend wie die Gesamta.us.gaben gegenüber 
dem Vorjahr etwas ausgeweitet. Die investitions
fÖDdernden Maßnahmen emschließlich der Investi
tionsfördel'ung für den Wasserwirtschaftsfol1!ds auf 
Grulld von Ermächtigungen im Bunidesfinanz
gesetz ~st,i,egel1! :g~genÜiber 1978 um rund 8.7%. 
Diese Steigerung ,ist ,etwas höher aIs das nommelle 
Wachstum des BruttOlinlalldsproduktes. 

Ausgaben 
Von den Gesamtausgaben in Höhe von 

288'1 Mr11ial'den Schi~ling entfi·elen im Jahr 1979 
80'0 MiLliariden SchilLing oder 27"8% auf den 
Personala.ufwand (nur Bundesbedienst,ete!) (Vor
jahr 75'0 Mil1iarden Schilling, das Silld 28'3°11» 
und 208'1 Millial'den Schiil1mrg oder 72'2% auf 
den Sachaufwand (Vorjahr 190"5 Milliarden 
Schi1li11ig, das sind 717%). Vom Sachaufwand 
wurden 257 Milliarden Schilling (Vorjahr 
24'0 MiLliarden SchiUing) bei der Geharungs
gruppe"Anlagen" für die Herstellung und An
schaffung von Vermögenswerten, 18'6 Milliarden 
Schilling (Vorjahr 17"9 Milliarden Schilling) für 
FÖl'derungsausgahen und 163"8 Milliarden Schil
ling (Vorjahr 148'6 Milliarden Sch~IJin,g) für Auf
wendungen verausgabt. Die bei den Ansätzen für 
Personalaufwand und bei den Gebarungsgruppen 
"Gesetzliche Verpflichtungen" verrechneten Aus
gaben betragen 220'0 Milliarden Schilling (Vor
jahr 202"3 Milliarden Schilling). 

Von den Ressortausgahen (einschließlich Per
sonaJausgaiben) sind größenordnu11igsmäß,ig gese
hen folgende von besonderer Bedeutung: Unter
ricin und Kunst, Wissenschaft und Forschung ein
schließlich Bundestheater 35'1 Milliarden Schil
ling (Vorjahr 32"4 MiJLiarden Schilling); Soziale 
Verwaltung sowie Gesundheit und UmWleltschutz 
41'3 (38"1), Ihi,evon für "Sozialversicherung" 25"6 
(24'1), "Einrichtungen der Arbeitsmarktverwal
tung" 7"4 (6'2) und "Kriegsopfer- ulld Heeres
versorgung" 5'6 (5'3); Landesvertetidigung. ~ l' 3 
(10'3); Finanzen 101'8 (93'0), hievon Famlhen
lastenausgleich 28'3 (26"5), Finanzschuld 337 
(29'6) und Pensionen der Hoheitsverwa1t~ng 19'6 
(18'6) eins.chließlich eines Zuschuss,es an die öster
reichi:schen Bundeshahnen im Betrag von 7'1 
(67) Mi1<liarden Schilling; Lamd- und Forstwlirt
schaft 6"0 (5'5); Handel, Gewerbe und Industrie 
sowie Bauten und 'technik 22'4 (19'3); Verkehr 
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52'1 (497), hievon p.ost- und Td~graphenver
waltung 22'0 (217) und Osterreichische Bundes
bahnen 26'1 (24'1); Preisausgleiche 4'1 (4'3) MiUi
anden SchiUing, 

Einnahmen 

Die Gesamteil1Jlllahmen ,des Bundes im Jahr 1979 
betrugen 237'6 Milliarden Schilling gegenüber 
214'9 Mi~liarden Schilling ,im Jahr 1978, 

Von den gesamten Einnahmen entfielen 
134'0 Milliarden Schilling oder 56'4% (121'9 Mil
liarden SchiUing oder 5670/0) auf die dem Bund 
v-erbleibenden Einnahmen aus ,den öffentlichen 
Abgaben des Kapitels 52, Weiters erbrachten ab
gabenähnlicheEinnahmen 37'6 (34'8) Milliarden 
Schilling oder 15'8 {16'2)%; hiezu zählen ins
besondere die Dienstgeberbeiträge zum Aus
gleichsfonds für Familienbeihilfen mit 17'9 (16'9) 
MiUiarden SchilEng und die Arbeits!losenversiche
rungsbeiträge mit 57 (5'2) Mi11i.arden Schilling, 

Die Betriebseinnahmen erhöhten S)ich von 
42'5 Mil1ial"den Schilling im Jahr 1978 auf 
46'S MiUial1den Schilling, das sind 19'6 (1978: 
19'8)% der Gesamteinnahmen: hievon entfielen 
auf die Dsterrei.chischen Bundesbahnen 18'3 (16'8; 
Steigerung großteils durch Tarifmaßnahmen im 
Personenverkehr und Leistung,ssteigerung beim 
Güterverkehr), die Post- und Tdegraphenverwal
tun,g 22',8 (20'3; Erhöhung durch Leis,tungsstei
gerung und Tarifmaßnahmen), die Osterreichi
schen BUilidesforste 17 (1'5), die Verwertungs
stelle des österreichischen Branntweinmon:opols 
1'0 (0'9) und das Glücksspie,lmonopol 1'3 (1'2) 
Milliarden Schilling, 

Die übrigen Einnahmen, hauptsächlich Kosten
ersätze und Verwailtungseinnahmen, beliefen ~ich 
im Jahr 1979 auf 19'5 (Vorjahr 157) Milliarden 
Schilling, .das sind 8'2 (7'3)% der Ges'amtein
nahmen, 

Einen Gesamtüberblick über die Einnahmen 
sOWTie einige weitere Einzelheiten zeigt die nach-
stehende Übersicht: . 

Vor!, Gcbarungs, 
erfolg 1979 

Bundesrechnungsabschluß 
1978 

Unterschied 
in 

1. Abgaben und abgabenähnliche 
Einnahmen 

1.1 Öffentliche Abgaben Kapitel 52 
1.11 Einkommen- und 

Vermögensteuern 1) ",',", 
1.12 Übrige Abgaben 1) ."",.", 

Summe 1.1 '" 

1.2 Abgabenähnliche Einn~hmen,. 

2, Betriebseinnahmen 
2,1 Monopole .................. 
2.2 Post- und Telegraphenverwal-

tung"""""""""", , 
2.3 Österreichische Bundesbahnen , 
2.4 Übrige Bundesbetriebe .,."" 

S\lmme 2." 

3. Sonstige Einnahmen."".,. , 

Gesamtsumme , , , 

Milliarden 
Schilling 

48'24 
85'79 

134'03 

37'64 

2·33 
I 

22'84 
18'32 
-3'01 

46'50 

19'45 

237'62 

1) Unter Berücksichtigung der Überweisungen, 

öffentliche Abgaben 

Die Bruttoeinnahmen an öffentlichen Abgaben 
betragen 218'0 Milliarden SchiLling, nach Obe,r
weisullig der Abga;belll,ertragsanteile an Länder und 
Gemeinden und ander,e Rechcsträ:ger in Höhe von 
84'0 Mi11üarden Schilling verbleiben dem Bund 
Nettoeinnahmen von 134'0 Milliarden Schill~ng, 

Die Ans:ttze des Bundesvoranschla,ges 1979 
wurden somit bei den Bruttoeinnahmen um 
5'8 Mi11LaI1den Schil1ing (- 2'6%) und beä den 
Nettoeinnahmen um 3'1 Milliarden Schilling 
(- 2'2%) unterschritten, Diesen Ausfall haben im 

Anteil 
in % 

20'30 
36'11 

56'41 

15'84 

0'98 

9,61 
7·71 
1·26 

19·57 

8'18 

100,00 

Milliarden 
Schilling 

44'63 
77·25 

121,88 

34·80 

2,62 

20'30 
16'82 
2,75 

42'49 

15'70 

214·87 

Anteil 
in% 

20·77 
35·95 

56·72 

16,20 

1·22 

9·44 
7·83 
1·28 

19·77 

7·31. 

100·00 

Milliarden 
Schilling 

+ 8,45 
+ 3'70 

+12'15 

+ 2'84 

0·29 

+ 2·54 
+ 1·50 
+ 0·26 

+ 4'01 

+ 3'75 

+22'75 

% 

+18'93 
+ 4'79 

+ 9'97 

+ 8'16 

-11'07 

+12'51 
+ 8'92 
+ 9'45 

+ 9·44 

+23'89 

+10·59 

wesentlichen die veranlagte Einkommeris.teuer, 
die Mehrwertsteuer (Selbstverbrauchsteuer),die 
Gewerbe- und Bundesgewerbes.teuer und .der Ab
satzfö1"derungsbeitra,g auf Milch verursacht, ' 

Gegenüber dem Erfolg 1978 sind die Brutto
einnahmen um 11'0 M~lliarden Schi~ling (+ 8'5%) 
und die Nettoeinnahmen um 12'2 Mil.liarden 
S.chillilljg (+ 10'0%) höher, 

Von den oben erwähnten Bruttomehreinnah
men gegenüber 1978 in Höhe von 11'0 Milliar
den Schillingentf,allen auf die direkten Steuern 
undsonstilgeru Abgaben 6'6 Mmiarden SchiUing 
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302 Erfolg 1979 

(+ 7:00/0) und ,die indirekten Steuern und son
stigen Abgaben 10'4 Millia~den . Smming 
(+ 9'7~/o). 

Die Bruttomindereinnahrnengegenüber dem 
Bundesvoransmlag 1979 von 5'8 M~lliarden Smil
ling setzen sim übe1"Wliegend aUS Mindereingängen 
bei der Einkommensteuer (3"0 Milliarden SmiI
ling), weil <die zur Veranlagung kommenden J.ahre 
geringere Gewinne als angenommen erbra.mten 
und ,die steigen<de Neigung besteht durm vertrag
lime Regelung - insbesol1ldere zwismen Ehe
gatten - die Möglichkeiten der Individualbesteue
rung zu nutzen, ·der Gewerbe- und Bundesgewer
besteuer (je 0'7 Mimiarderi Smilling), da die ver
anlagten Gewinne Igeringer als !angenommen 
waren und außerdem die Auswirkung der Er
höhung des Freibetra.ges lauf 60 000 S urrtersmätzt 
worden war, der Vermögensteuer (0'3 Milliarden 
SmilLing) infolge zu hoher Veranschlagung, der 
UmsatZisteuer (1'5 Milliarden Smilling), weil sich 
allein durm die erst am 23. Feber 1979 vom 
Nationalrat besmlossene Sistierung der Selhstver
braumsteuer ab 1. Jänner 1979 Mindereinnahmen 
von 1'2 MiJJ,~arden Smilling ergaben, der Tabak
steuer (0'2 Millial'den Smilling), weil der Ver
ansmlagunlg eine höhere als tatsämlim eingetre
tene Konsumste~gerung zugl'unde gelegt wurde 
und beim AhsJJtzförderungsbeitrag auf MiLch 
(0'4 MiUiaI1den Smilling), da im Jahre 1979 durm 
Verordnung niedrigere Beiträge festgesetzt wur-
den. . 

Wesen dimere Bru ttomehreinnahmen gegen
über dem Bundesvoransmlag 1979 erbramten die 

Lohnsteuer (0'9 Millial'd~n Smilling) sowie der 
Wohnbauföl'derungsbeitrag (0'2 Milliarden Smil
ling), weil die Anz,ahlder Arbeitnehmer entge
gen den Erwartungen sogar nomansüeg und die 
Grunderwerbsteuer (0'3 Milliarden Schilling) 
dur.ch ,eine Änderung der Verwaltungsübung in
folge geändf!rter Remcspremung des Verwaltunlgs
gerimtshofes bzw. steigende Grundstückspreise, 

Die Überweisungen der Ertragsanteile ,an die 
Länder und Gemeinden sowie die sonstigen Über
weisun~en liegen insgesamt um 27 Milliarden 
Smilling unter den im Bundesvoransmlag ver
anschlagten Beträgen. Dies ist vorwiegend auf 
das gering,ere Aufkommen der gemeinsmafctlimen 
Abgaben zurückzuführen. Die Minderüherweisun
gen betragen bei den Ertragsanteilen an die Län
der und Gemeinden l' 5 MilLiarden Smilling, der 
Gewepbesteuer an die Gemeinden 0'8 MilLiarden 
Smilling und an die Länder für die Wohnbau
förderung 0'2 Milliarden Smilling. 

Smulden des Bundes 

Zu den Smulden des Bundes zählen nam der 
derzeit gehandha:bten Untersmeidung die Finanz
smulden u11ld ,di,e VerwaltungssmuI.den. Letztere 
setzen ,sim aJusden Verwaltun~s,schulden der 
:w~rksamen (Haushalts-)Gebarung und aus den 
der unwirksamen Gebarun;g zusammen. 

Der Smuldenstand des Bundes mit Ende 1979 
zeigt auf Grund der derzeit ,dem Bundesmini
stenium für Finanzen zur Verfügung stehenden 
Daten folgendes BiLd: 

hievon mit Jahresende 1979 
iasgesamt fällig nicht fällig 

Milliarden Schilling 

Finanzschulden ....................................... . 230'9 

6.8'6 

12'1 

230'9 

66'5 

12'1 
Verwaltungsschulden (wirksame Gebarung) ............. . 
Verwaltungsschulden (unwirksame Gebatung) ........... . 

Insgesamt .. . 311'6 

Die fälligen Ver wal tun g s s c h u I den 
sind mit Jahresende 1979 gegenüber den vergleim
baren zum Jahresende 1978 um rund 0'2 Milli
al'den Smilling gestiegen. Bei <;liesen verbleiben
den Schulden handelt es sim im wesentlichen um 
ZahlungsverpfLimtungen, die aus verwaltungs
temnisdten Gründen weg-en des annuär,en Charak
ters des Budgets erst nam Jahresende zur Ab
wicklung gelangen. 

Hiezu zählen jedom nimt die Verpflimtungen 
in Höhe von 145 Milliarden Smilling, wie z. B. 
aus Zinsenleistungen für die Finanzsmuld 
(95'8 Milliarden S.chilling),aus V,erpflimtungen 
bei Leasin.gvorhaben im Bel'eim der Unterrimts
und Wissensmaftsverwaltung (7' ~ Milliarden 
SchiUing) oder aus Bestellungen, bei' denen in der 
Regel eine Lei:stungserbringung nom ni mt er
folgt ist und daher keine fällige oder nimtfäl1~ge 
Smuld vorliegt. 

Als F i n a n z s c h u I den des Bundes sind 
die Rückzahlungosverpflichtungen des Bundes aus 
dur.chgeführten Kreditoperationen und diesen 
gleimzuhaltenden Maßnahmen zusammengefaßt. 
Diese Smulden sind zum aus.geW1iesenen Stimtag 
ni mt fäHig. 

Der für das Jahr 1979 im Grundbudget (Art. I 
des .Abs. 1 des Buru:lesfinanz,gesetzes 1979, BGBl. 
Nr. 1) m~t rund 49736'9 Millionen Smilling ver
ansc:hl~gte Gesamtgebarung·sabgang bestimmte die 
Kredittätigkeit des Bundes aum ,im abgelaufenen 
Jahr. Darüber hinaus war die mit den Bundes
finanz,gesetz-Novellen 1979, BGBl. Nr. 84 und 
301, dem BUllidesminister für Finanzen erteilte 
Ermämtigung 7,ur Durmführung von Kreditope
ranionen bis zu ,einem Betrag von rund 
3 936'2 Millionen Sdtilling sowie die zur Errim
tung von Bu~desstraßen und Autobahnen dem 
Bundesminister für Finanzen mit Art. VIII a er-
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teilte Ermächtigung zur Aufnahme von Finanz
schuIden bis zu 700 Millionen Schilling zu finan
zieren. Die somit dem Bundesminister für Fi
na:nzen zur Durchführung von KrecLitoperationen 
im Ausmaß von insgesamt 54373'1 Millionen 
Schill~ng erteilten Ermächtigungen wurden wie 
folgt ausgenützt: 

Millionen Schilling 

Millionen Schilling 

durch Kreditau.fnahme bei der 
Oesterreich~schen Natj,onalbank von 
rund .......................... + 
durch s'chuMnilgungen von rund .. 
durch buchmäßige Verminderung 
infolge Kursänderungen um netto 
auf rund ........... ' .......... . 

114'3 
18006'1 

22867 
230899'2 

Art. VIII Abs. 1 Z. 1 

Art. III Abs. 3 a ................. . 
496827 

erhöht. 
2095'0 

Art VIII a 133'0 Die Nettoerhöhung der Finanzschuld des Bun
des betrug somit rund 31 732'2 Millionen Schil

Gesamtausnützung . .. 51 9107 ling (+ 15'930/0). 

Außerhalb der Budgetfinanzierung wurden im 
Sinne des übereinkommens mit der Oesterreichi
schen Nanj,onalba,nk zur Einlösung von IDA
Schatzscheinen (BGBL Nr. 51/1963) rund 
114'3 Millionen Schilling aufgenommen. 

Die nichtfäLlige FinanzschuLd 
des Bundes hat sich tim Jahr 1979 

Millionen Schilling 

Zur Bewertung der nichtfäHilgen Finianzschuld 
sow,ie zur buchmäßigen Verminderung infoLge 
Kursänderungen ist zu bemerken, daß die Be
wertung der Ausla:ndschuld mit Inkrafttreten des 
Bundesfinanzgesetzes 1978 vom Kassenwert auf 
den Devisenbriefkurs umgestellt wurde und da
mit von der im Jahr 1979 eingetretenen Entwick
lung der Kurse für ausländische Währungen be-
einflußt. wurde. 

von (Beginn des Jahres) ....... . 199167'0 Die Gesamtentwicklung der F,inanzschuLd ver-
durch Schuldaufnahmen von rund + 51 9107 teilt sich wie folgt: 

A. Inlandschuld 
Stand Stand 

31. 12. 1978 Aufnahme TilgWlg 31. 12. 1979 

Anleihen ................................ . 
Obligationen ............................. . 
Bundesschatzscheine ...................... . 
Versicherungsdarlehen .................... . 
Bankendarlehen .......................... . 
Sonstige Kredite und Darlehen ............ . 
Notenbankschuld ........................ _ 

47.748,6 
42.007'1 
24.160,3 
6.507'5 

14.365'1 
845'8 

3.507,1 

Gesamt-Inlandschuld... 139.141·5 

1) Hievon Konversion 8.297'0 Millionen Schilling. 

Millionen Schilling 

14.700·0 4.683·3 57.765'3 
11.555·0 3.054'3 50.507'8 
6.090'0 1) 5.237.0 1) 25.013.3 
2.250'0 116'9 8.640'6 
7.408'0 330-7 21.442'4 

55'0 156'1 744'7 
114'3 490·9 3.130'5 

42.172'3 1) 14.069'2 1) 167.244'6 

Nettoerhöhung der InlaIlldschuld 28103'1 Mj,l- des österreichischen Kreditapparat;es war es mög-
lionen SchilLing (+ 20'20010). li.ch, den Finanzierungsbedarf des Bundes zu 

rund 81 0/0 im InLand abzudecken. Durch die Entspannung der Liquidität~~ge 

B. Auslandschuld 

Stand 
Zugang Abfall 

Stand Kurswertänderung 
31. 12. 1978 Aufnahme Erhöhung Verminderung Tilgung 31. 12. 1979 

Millionen Schilling 

a) Finanzschuld vor 1938 ........ 48'0 1'1 0'8 17'3 31'0 
b) Finanzschuld seit 1945: 

Anleihen ... _ ........... _ ..... 11.093'3 1.158'1 6'8 660'6 324'5 11.273'1 
Schuldverschreibungen ........ 18.905'4 4.177'2 1) 18'8 749'2 795'3 1) 21.556'9 
Schatzwechselkredite .......... 1.018·6 10'7 376'8 631'1 
Darlehen und Kredite ......... 28.960·2 4.517'4 2) 20'3 912'4 2.423'0 2) 30.162'5 

Gesamt-Auslandschuld ... 60.025·5 9.852'7 3) 47'0 2.333'7 3.936'9 3) 63.654'6 

Hievon Konversionen: 1) 135'8 Millionen Schilling 
2) 465'4 Millionen Schilling 

Summe: ") 601'2 Millionen Schilling 
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304 Erfolg 1979 - Voranschlag 1980 

Die unter Kurswertänderungen als Erhöhung 
oder Verminderung ausgew,iesenen Beträge re
sultiel'en ;LUS den im Laufe des Jahres 1979 ein
getretenen Kursänderun:gen bei den ausländischen 
Währungen. 

Nettoerhöhung der Auslandschu:1d 3629'1 Mil
lionen SchiilLing (+ 6'05%). 

Unter Ausnützung der jeweils im Aus-Iand ge
gebenen Kapitalmarktlage wurden zur Budget
finanzierung ersumals eine Yen-Anleihe öffentlich, 
zwei auf D-Mark und drei Schweizer Franken 
lautende nicht-öff·entliche Anleihen (Privatplazie
rungen) begeben. überdies wUl'den je zwei Kcre
ditaufnahmen in D-Mark und Schweizer Fran
ken getätigt. 

C. Zusammenfassung der Finanzschuld (In- und Ausland) 
Stand 

31. 12. 1978 
Stand 

Erhöhung Verminderung 31. 12. 1979 

Millionen Schilling 

Inland .................................... 139.141·5 42.172'3 14.069·2 167.244'6 

Ausland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.025'5 9.899'7 6.270'6 63.654'6 
----------~------------------------Summe. .. 199.167·0 52.072'0 20.339'8 230.899'2 

Zur vorüber;gehenden Kassenstärkung wUl'den 
im Rahmen des gemäß Art. VIII Abs. 1 Z. 2 
des Bundesfinanzg.esetzes für kurzfristig.e Finanz
schuDden eingeräumten Kreditrahmens (15 Milli
arden Schilling) lediglich 3 200 MilLionen Schil
ling in Form von 21/4% eskontfähigen B'llndes
schatzscheinen aufrgenommen urud bls zum 31. De
zember 1979 wieder .getilgt. 

Gemäß der ErmächtigUing nach Art. VIII Abs. 1 
Z. 3 Et. ades Bundesfinamzgesetzes 1979 wurden 
Finanz'5.chulden im Ausmaß von 3674'3 Millionen 
Schi~lin g prol1ong1iel't. 

Gemäß Art. VIII Abs. 1 Z. 3 lit. b Bundes
finanzgesetz 1979 wurden Finanzschulden in aus
ländischer Währung im Ausmaß von 44'3 MiUio
p.en US-Dollar sowie Finanzschu1den in inländi
scher Währung im AUismaß von 8 297'0 MiLlionen 
Sü.~]l1ing konvertliert. . 

Haftungen des Bundes 

Die durch die übernahme der Bundeshaftung 
durchgeführte InvestJioions- und Exportförderung 
erreichte im Jahre 1979 ein Ausmaß von rund 
128 Mihlial'den S.chilling, denen nach dem der
zeitigen Rechnungsstand Rü<.kzahlungen, Nicht
inanspruchnahmen und Rücktritte von zusam
men rund 71 Mi11ial'den Schilling ,gegenüber,stehen 
dürften. 

Der Stand ,des Haftungsobligos des Bundes 
kann daher derzeit mit rund 325 Milliarden 
Schilling 1) angenommen werden, was eine N etto
erhöhung um rund 57 Millial'den Schilling gegen
über dem Soand Ende 1978 in Höhe von rund 
268 M]lharden Schilling bedeutet. 

Der größte Teil der Haftungsübernahmen im 
Jahre 1979 entfiel w,ieder auf die Ausfuhrförde
rung. Der Rest verteilte sich auf den Straßenbau, 

1) Ohne die Haftung des Bundes für Verbindlich
keiten der Osterreichischen Postsparkasse gemäß § 1 
Abs.2 des Postsparkassengesetzes 1979, BGBL Nr. 458. 

die Erdölbevorratung, den Wasserwirtschaftsfonds, 
die verstaatLichten Unternehmungen, die Unter
nehmungen mit Bundesbetei]'igung, die Elektrizi
tä bsw,irtsch.aft, ,die Finanzierungsgaran tie-Ges. 
m.h.H., die Land- und Forstw,irtschaft und auf 
sonstige Wirtschaftszweige. 

Voranschlag 1980 

Bereits bei der El'steHung der Bundesbudgets 
für die Jahre 1978 bis 1980 wurde auf die Not
wendigkeit hingewiesen, die durch Kreditopera
tionen finanZJierten Ausgaben entspr.echend zu 
reduzieren und damit da·s Gleichgewicht des Bud
gets in mehrjähriger Sicht zu g,ewährleisten. Daß 
dies trotz der 1977 eing.etretenen leichten Verhes
serung nicht im vorgesehenen Ausmaß gelungen 
ist, erg,ibt sich unter anderem daraus, daß sich die 
Ausgaben s.inkenden Inflationsmten nur zögernd 
anpassen, durch Steuers·enkungen und Zollabbau 
sow1e zug'llnsten anderer Gebietskörperschaften 
auf Einnahmen verzichtet wurde, sich Minder" 
einnahmen aufgrund von Konjunkturschwächen 
ergaben und durch die übernahme von zusätz
lichen Aufgaben, den Ausbau der Wirtschafts
förderungund den erhöhtien Mitteleinsatz zur 
Arbeitsplatzsicherung zusätzIiche Aus,gaben er
forderlich waren. 

Der bisher,ige wirtschaftliche Verlauf im Jahre 
1980 ist durch eine Anzahl positiver Faktoren 
gekennz,eichnet. Das reale Wachstum des Brutto
inlandsproduktes, dessen Schätzung im Zeitraum 
der Erstellung des Budg,ets 1979 mit rund 3% 
angenommen wurde, wird auf Grund des letzten 
Prognosestandes etwa bei 3'5% liegen. Die Bes
serung wird sich aus der Nachfrage des privaten 
Ko.nsums, vor ,al1= alher aus dem kräfluigen An
stieg der Ausrüstungsinvestitionen und des Lager
aufbaus und der erfreulichen Entwicklung im 
Fremdenverkehr ergeben. Trotz einer Beschleuni
gung der Teuerung, vor allem auf internationaler 
Ebene durch die Preissteigerungen bei Rohöl und 
Gold, wird die geschätzte Inflatlionsrate 1979 bei 
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6'4% liegen; damit wird Österreich weiterhin 
eine Spitzenposition unter den preisstabilsten 
Ländern der Weit einnehmen, Das. bereinigte 
Leistungsbilanzdefizit wird 1980 voraussichtlich 
rund 25 Milliarden Schilling betragen, 

1980 'Wiird das Nettodefizit um etwa 
eine Milliarde Schilling unter den veranschlag
ten 307 Milliarden Schilling liegen, weil mit 
Mehreinnahmen des Bundes aus den Abgaben zu 
rechnen ist und notwendige Überschreitungen 
durch Ausgabenersparungen bzw, Mehreinnah
men bedeckt werden können, 

Die Aufgabenstellung der BudgetpoLitik der 
künftigen Jahre ließ sich aus der Revision der 
Budgetvorschau des Beirabes für Wirtschafts- und 
Sozialfragen für die Jahre 1978 bis 1982 im Juli 
1979 ableiten, Demnach ergaben sich auf Basis 
der dortmaligen Rechts- und Wirbschaftslage Aus
gabenüberhänge bis annähernd 75 Milliarden 
Schilling (brutto, 1982) bzw, nach Abzug der 
Finanzschulduilgung,en netto zwischen 41 (1979) 
und 38 Millti,arden SchiirllVing (1982), Zugleich wur
den Au&gaben für den gesamten Finanzschulden
d~en'St (Zinsen, Tilgungen und sonstige Kosten) 
biS zu 62 Milliarden Schilling im Jahr 1982 er
rechnet. 

Um wieder eine Vergrößerung des Spielraumes 
der Budgetpolitik herbeiführen zu können; 
mußte daher bei der Er,stellung des Budgets 1980 
eine Verringerung der Nettodefizitquote deutlich 
unter 4% des Bruttoinlandsproduktes und außer
dem ein Abbremsen des rapiden Anstieges der 
Au!>gaben' für den Finanzschuldendienst ang·e
strebt werden, 

Zur Verminderung der Budg,etdefizite setzte 
sich 'die Bundesregierung zum Ziele, unter der 
Voraussetzung einer annähernd gleichbleibenden 
Wirtschaftslage auf nationaler und internatio
naler Ebene, das Budgetdefizit des Bundes 
schrittweise zu verringern, Zu diesem Zwecke 
wurden daher im Budget 1980 unter 
anderem folgenqe Maßnahmen bereits berück
sichtigt: Im Bereidte der Sozialversicherung 
Maßnahmen mit dem Ziele der Verminderung 
des Bundesbeitrages zur Soz,ialversicherung in der 
Größenordnung von brutto rund 5 '9 Milliarden 
Schilling, Abbau von Preisstützungsmaßnahmen 
im Milch- und Getreidesektor mit einer Budget
ausgahenverminderung von etwa 0'8 Milliarden 
Schilling bei gleichZJeitigen Ausw,eitungen im üb
rigen Preisstützungsbereich, Reduzierung der 
Sparförderung mit einer Nettoersparnis für den 
Bund von rund 0'4 Milliarden Schilling, Erhö
hung des für den allgemeinen Haushalt verfüg
baren Anteiles der Einnahmen aus Fernsprech
gebühren von bisher 63010 auf 660/0 ohne Ein
schränkung der Auftragsvergabe (0'5 Milliarden 
Schilling), einnahmenerhöhende Leistungen der 
Bumdesbetriebe Post und Bahn (etwa 0'3 Milliar
den Schilling), Ausgabe von 20-Schilling-Münzen 
(0'4 Milliarden Schilling). 

Unter B-erücksichtigung der aufgezeigten Bud
getkonzeption und Maßnahmen wies der Bun
desvoranschlag für das Jahr 1980 Gesamtausgaben 
von über 302 Milliarden Schilling und Gesamt
einnahmen von über 253 Milliarden SchilLing auf, 
sodaß das Bruttodefizit 49'0 Milliarden Schilling 
und nach Abzug der Finanzschuldtilgungen im 
Betrage von 18'3 Milliarden Schilling das Netto
defizit 307 Milliarden Schilling betrug, 

V'el1glQch man die vOiraussichüichen Budget
ausgaben des Jahres 1979 mit den Ausgaben 
des Bundesvoranschlages 1980, ergab sich eine 
Steigerung um 3'5% , demnach eine unter der 
nominellen Wachstumsrate des Sozialproduktes 
liegende Steigerung, 

Zur Verwirklichung dieser Zielsetzungen wur
den als Ausgangsposition für die Erstellung des 
Budgetentwurfes für das Jahr 1980 folgende 
Grundsätze festgelegt: Au~gahen für ge.setzliche 
Verpfli0tung.en und nach Maßgabe zweckgebun
dener Emnahmen sind auf Grund der Rechtslage 
nach dem tatsächlichen Bedarf, der Personalauf
wand ist unter Vermeidung einer Erhöhung des 
Gesamt-P1anstdlenstandes des Vorjahres, die Er- Die Zuwachsrate der für 1980 geschätzten Ein
meSISensausgaben "Aufwendungen" und "Anla- nahmen gegenüber den voraussichtlichen Budget
gen" sind maximal in Höhe des Bundesvoran- einnahmen des Jahres 1979 in Höhe von 6'9% 
schlages 1979, Ausgaben für "Förderungsausga- lag etwa gleich hoch wie der Sozialproduktzu
ben" gegenüber dem Bundesvoranschlag 1979 um wachs. 
50/0 geninger zu veranschlagen. Das Verhältnis "Nettodefizit in Pmzent des 

Bei den Vorarbeiten zum Budget 1980 trat Bruttoinlandsproduktes" verminderte sich von 
immer klarer zu Tage, daß eine Konsolidierung 4'2% im Jahre 1978 über 3'6% im Jahre 1979 
des Budgets bei - seit dem Wachstumsknick des (Gebarungserfolg) auf 3'0% (voraussichtlicher 
Jahres 1975 _ insgesamt niedriger.en Wachstums- Gebarungserfolg) im Jahre 1980, Diese Ver
raten von der Budgetpolitik v~el härtere Maß- minderung war im Rahmen der Zielsetzung 
nahmen erfordert, als dies beim Abbau konjunk- der Bundesregierung, mittelfristig das Budget
turbedingter Defizite in der Vevgangenheit der defizit des Bundes zu verringern, ein weiterer 
Fall war, Dieser Sachverhalt war u, a, auch Ge- Schritt, 
genstand von Beratungen der Bundesr.egierung, Der inlandwirksame Ausgabenüberschuß be
die diesbezüglich anfangs September 1979 sbatt- trug im Budgetentwurf 1980 rund 25'8 Milliar-
fanden, , den Schilling, 
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Da nicht auszuschließen war, daß im Jahre 1980 
die wirtschaftliche Lage entsprechende konjunk
turbelebende Maßnahmen erfordert, war auch im 
Bun,desfinanzgesetz für das Jahr 1980 ein ent
sprechendes Instrumentarium vorgesehen. Dem 
Bundesfinanzgesetz 1980 war wie in den Vor
jahren ein Konjunkturausgleich-Voranschlag mit 
einer Stabilisierungs- und einer Konjunkturbele
bungsquote in der Größenordnung von 5·0 Mil
liarden Schilling angeschlossen. 

Der Finanzschuldenstand wird mit Jahresende 
1980 rund 260 Milliarden Schilling betragen. 

über die wesentlichsten Unterschiedsbeträge 
der Bundeshaushalue 1979 und 1980 ist noch zu 
bemerken: 

Die Gesamtzahl der Planstellen für Bundesbe
dienstete (ohne Jugendliche) im Stellenplan 1980 
entsprach annähernd der Größenordnung des 
Vorjahres. Der SteHenplan 1980 sahdiesbezüg
lich . eine geringfügige Vermehrung um 1.477 
Planstellen vor, das sind 0·52 v. H. der Planstel
len des Jahr,es 1979. Diese Vermehrung entspricht 
a,nnähemd der im Jahre 1979 durch Ministermts
beschluß genehmigten Aufstockung um 1.487 
Planstellen. 

Daneben wurde für die Aufnahme von weite
ren 205 jugendlichen Vertragsbediensteten, An
lernkräften und Lehrlingen vorgesorgt, um auch 
im Jahr 1980 dem weltweiten Problem der Ju
gendarbeitslosigkeit in österreich entgegenzuwir
ken. Der Personalaufwand des Jahres' 1980 sah 
gegenüber dem Bundesvoranschlag 1979 Mehr
ausgaben von rund 5·6 MilLiarden Schilling vor. 
Hievon entfielen 4·1 Milliarden Schilling auf den 
Aktivitätsaufwand und 1·5 MiHiarden Schilling 

auf den Pensionsaufwand. Dieser Mehraufwand 
war im wesentlichen bedingt durch eine Vorsorge 
für eille Bezugserhöhung der öffentlich Bedien
steten sowie durch strukturell bedingte Kosten
faktoren. 

Bei den Ansätzen für GesetzIiche Verpflichtun
gen war gegenüber den Ansätzen des Bundesvor
anschlages 1979 ein Mehrbedarf von 10·2 Milliar
den Schilling ,gegleben. Einers,eits reduzierte ;sich 
durch verschiedeIle Maßnahmen im Bereich der 
Sozialversicherung der Bundesbeitrag zur Pen
sionsversicherung im Rahmen der allgemeinen 
Sozialversicherung um 2·8 Milliarden Schilling, 
andererseits entfielen vom Mehrbedarf auf den 
Finanzschuldendienst 1·9, auf den Personalauf
wand für BUI;'desbedienstete 5·6 und den Ersatz 
für den Landeslehreraufwand 0·8 (im wesentli
chen bedingt durch eine Vorsorge für eine Be
zugserhöhung der öffentlich Bediensteten), auf 
sonstige soziale Maßnahmen 07, <liuf Zahlungen 
an die IAKW 0·85 und auf Haftungsübernahmen 
des Bundes 1· 5 Milliarden SchilLing. 

Die Ansätze für Ermessensausgaben erfuhren 
eine Ausweitung von insgesamt 3·2 Milliarden 
Schilling (hievon 0·2 Milliarden SchilLing auf Aus
gaben nach Maßgabe zweckgebundener Einnah
men). Die übrigen Mehrausgahen (3 Milliarden 
Schilling) entfielen auf schwerpunkt artige Investi
tionsmaßnahmen (u. a. Ös~erreich,ische Bundes
bahnen 0·4, Hochbau 0·2, Kapitalbeteiligungen 
0·1), <liuf die Landesverteidigung 0·3, auf den 
Grünen Plan (hauptsächlich Bergbauern-Sonder
programm) 0·1, auf die v~rstärkte Wirtschafts
förderung 0·2, auf den Beitrag zum Wasserwirt
schaftsfonds 0·6 und auf den steigenden laufen
den A:ufwand bei den Bundesbetrieben 0·6 Milli
arden Schilling. 
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Budgetvorschauen des Bundesministeriums für 
Finanzen sowie des Beirates für Wirtschafts- und 
Sozialfragen 

Die Budgetvorschau 1965 bis 1968 

Dü; erste vom Bundesministerium für Finanzen 
ausgearbeitete Budgetvorschau betraf die Jahre 
1965 bis 1968; sie wurde Ende Juli 1965 dem 
Nationalrat übermittelt. Da über die Ziele, ange
wandten Methoden und Schlußfolgerungen dieser 
Vorschau der Einleitungsbericht ausführlich Re
chenschaft gibt, wird nur die Weiterentwicklung 
behandelt, im übrigen aber auf die Budgetvor
schau 1965 bis 1968 verwiesen. Schon die erste 
Budgetvorschau diente als Grundlage wichtiger 
budgetpolitischer Entscheidungen. So wurden für 
die Festlegung der Bundesbeiträge zur Pensions
versicherung und zur Bauernkrankenkasse be~ 
reits die UntJerlagen über die wahrscheinliche 
Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben ver
wendet. Ferner wurde diese Budgetvorschau in 
revidierter Form für politische Beschlüsse im 
Bundesvoranschlag 1966 und 1967 herangezogen. 
Sie wurde in den Erläuterungen zum Bundes
finanzgesetz 1966, und Zwar auf den Seiten 30/ 
31 abgedruckt. 

Die Budgetvorschau 1967 bis 1970 

Seit der Veröffentlichung der ersten österreichi
schen Vorschau waren auch in anderen Ländern 
Arbeiten an ähnlichen Projekten fortgeschritten. 
So wurde für die Schweiz eine "Schätzung der 
Einnahmen und Ausgaben des Bundes 1966 bis 
1974" verfaßt und in der Bundesrepublik 
Deutschland die erste Vorausschätzung wesent
lich verbessert. Diese ausländisch,en Arbeiten 
wurden folgerichtig vom Bundesministerium für 
Finanzen eingehend studiert. 

Obwohl sich die bei der Budgetvorschau 1965 
bis 1968 angewandten Methoden bewährt hatten, 
wurden bei der neuen Budgetvorschau in einigen 
Fällen Änderungen vorgenommen, die vor allem 
auf Stellungnahmen des Beirates für Wirtschafts
und Sozialfragen zur ersten Budgetvorschau zu
rückzuführen waren. Beibehalten wurde die Fun
dierung der Vorschau durch eine Untersuchung 
himichtlich der voraussichtlichen Entwicklung des 
Nanionalprodukts, die vom Österreichiischen In
stitut für Wirtschaftsforschung geliefert wurde. 
War für die erste Budgetvorschau noch mit einem 
durchschnittlichen Wachstum des realen National
produktes von 4010 im Jahr gerechnet, also keine 
Konjunkturschwankung prognostiziert worden, 
so rechnete die Vorschau bis 1970 zwar auch mit 
einem durchschnittlichen Wachstum von 4010 im 
Prognosezeitraum, für die einzelnen Jahre aller
dings mit unterschiedlichen Werten: für 1968 
wurde eine Wachstumsrate von 30/0, für 1969 
eine solche von 51/2010 und für 1970 wieder ein 
Normalwachstuni. von 4% angenommen. Da der 
Beirat 'auch empfohlen hatte, Alternativberech
nungen zu laufenden Preisen zu erstellen, um so 

den Informationswert der Vorschau zu vergrö
ßern, wurde in der Vorschau 1967 bis 1970 auch 
eine Variante mit einem Anstieg des allgemeinen 
Preisniveaus um jährlich 2010 ber,echnet. 

Die Budgetvorschau 1967 bis 1970 wurde im 
Juli 1967 dem Parlament übermittelt; sie wurde 
in den Erläuterungen zum Bundesfinanzgesetz 
1968 auf den Seiten 40/41 abgedruckt. 

Revision der Budgetvorschau 1967 bis 1970 
unter Einbeziehung des Jahres 1971 

Durch politische Entscheidungen und Gesetzes
beschlüsse, sowie insbesondere durch den Bundes
voranschlag 1968 ergaben sich zum Teil weitge
hende Änderungen der letzten Vorschau, WaS 
eine Revision und die Einbeziehung des Jahres 
1971 notwendig und zweckmäßig erscheinen ließ. 
Die~e Revision nahm budgetpolitische Entschei
dungen nicht vorweg, sondern gab lediglich zu ' 
erkennen, wie sich aufgrund der Rechtslage zum 
1. Juli 1968 die Einnahmen und Ausgaben ent
wickeln wÜDden. Sie sollte so die Basis für not
wendige budgetpölitische Entscheidungen liefern. 
Ihr zusammengefaßtes Ergebnis wurde in den 
Erläuterungen zum Bundesfinanzgesetz 1969 auf 
Seite 43 dargestellt. 

Budgetvorschauen des Beirates für Wirtschafts- und 
Sozialfragen 

Ende September 1969 wurde der Beirat mit 
der AusarbeitJung einer mittelfristigen Prognose 
bis zum Jahre 1974 hetraut. Diese Budgetvor
sch<l!u des Beirates 1970 bis 1974 wurde im Amts
behelf zum Bundesfinanzgesetz 1971 auf den 
Seiten 272 ff. abgedruckt. 

Zu Jahresbeginn 1974 wurde der Beirat aber
mals mit der Ausarbeitung einer Vorschau für 
die Jahre 1974 bis 1978 betraut. Diese Arbeit 
wurde im Amtsbehelf zum Bundesfinanzgesetz 
1977 auf der Seite 295 ff. veröffentlicht. 

Zu Jahresbeginn 1977 verfaßte der Beirat über 
Einladung des Bundesministers für Finanzen eine 
Budgetprognose für die Jahre 1976 bis 1980, in 
zwei. Varianten und unter Zugrundelegung von 
zwei verschiedenen Annahmen über die Bedie
nung der StaatsschuLd: In der Trend-Variante 
wurde eine Reduktion der Lohn- und Einkom
mensteuerbelastung, in uer Variante "Rechts
lage" keine solche angenommen; die Variante A 
rechnete mit tilgungs freien Jahren, die Variante 
B ohne solche .. Das Ergebnis dieser Arbeit .des 
Beirates wurUe im Amtsbehelf zum Bunctesfi
nanzgesetz 1,978 auf den Seiten 304 ff. abge
druckt. 

Im Frühjahr 1978 wurde der Beirat von den 
Präsidenten der Interessenvertretungen mit der 
Erarbeitung einer Budgetvorschau 1978 bis 1982 
beauftragt, zumal die letzte Vorschau infolge der 
eingetretenen wirtschaftlichen Veränderungen 
und der durch diese bewirkten Maßnahmen auf 
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politischer Ebene beträchtJ,ich an Aktualität ein
gebüßt hatte. Die Arbeit wurde ,im Sommer 1978 
abgeschlossen. Dementsprechend sind in dieser 
Vorschau weder später gesetzte fiskalpolitische 
Maßnahmen noch aHfäHige andere, wesentliche, 
damals noch nicht bekannte Einflußgrößen be
rücksichtigt. Die Ergebnisse dieser Vorschau sind 
auf den Seiten 307 ff. im Amtsbehelf zum Bun
desfinanzgesetz 1980 veröffentlicht. 

Diese Vorschau wurde vom Beirat im Früh
jahr 1979 revidiert; die Ergebnisse dieser über
arbeitung finden sich auf Seite 310 im Amtsbe
heIf zum Bundesfinanzgesetz 1980. 

Die Budgetvorschau des Beirates für Wirtschafts
und Sozialfragen 1980 bis 1984 

Am 9. Juli 1980 stellte der Beirat für Wirt
schafts- und Sozialfragen die nunmehr letzte 
Budgetvorschau für die Jahre 1980 bis 1984 der 
öffentlichkeit vor. Der Beirat ging dabei auf 
Basis des Jahres 1980 von einer mittelfristigen 
Wachstumsrate des realen Brutto-Inlandsproduk
tes von jährlich 31/4% und einem Deflator von 

durchschnittlich 4314No aus. Für die Pro-Kopf
Einkommen der Unselbständigen wurde eine 
nominelle Zuwachsrate von 6·9, für die Anzahl 
der unselbständig Erwerbstätigen ein jährlicher 
Zuwachs von 1.1 0/ 0 angenommen. Hinsichtlich 
der relevanten gesetzlichen Bestimmungen wurde 
grundsätzlich von einer unveränderten Rechtslage 
ausgegangen; es wurde allerdings unterstellt, daß 
im Vorschauzeitraum eine Lohn- und Einkom
mensteuersenkung erfolgen wird, die bewirken 
sollte, daß der Anteil der Lohnsteuer an den 
steuerpflichtigen Masseneinkommen am Ende des 
Vorschauzeitraumes jener Quote entspricht, die 
sich ergäbe, wenn sich der Trend der Steuerbe
lastung aus den Jahren 1974 bis 1979 im Vor
schauzeitraum fortsetzt. Weiters wurde unter
stellt, daß die Entwicklung der Betriebseinnah
men dem Trend der Jahre 1969/79 folgt, was be
deutet, daß auch im Vorschauzeitraum 1980/84 
Tarifanpassungen erfolgen. 

Die wichtigsten Ergebnisse dieser Vorschau 
werden wie folgt zusammengefaßt: 
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Die Ausgabenüberhänge 

Eine Gegenüberstellung der Gesamtausgaben und der Gesamteinnahmen ergibt folgendes Bild 
(in Milliarden Schilling): 

1980 1981 1982 1983 1984 

Ausgaben ohne Finanzschuldaufwand ... . .. .. .... 264'8 286'9 306'3 327'2 349'5 
- Einnahmen................................ 253'3 273'5 294'7 316'5 341'6 

Defizit ohne Finanzschuldaufwand . . . . . . . . . . . . . . . 11'5 13'4 11'6 10'7 7'9 
Finanzschuldaufwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37'6 45'5 52'5 57'0 65'0 

Ausgaben mit Finanzschuldaufwand ............. , 302'4 332'4 358'8 384'2 414'5 
-----------------------------------

Gesamtdefizit brutto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49'1 58'9 64'1 67'7 72'9 
- Tilgungen .......... '" .... , ... ..... .. . .... 18'3 24'1 28'4 30'4 35'4 

------------------------------
Nettodefizit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30'8 34'8 35'7 37'3 37'5 
Nettodefizit in % des BIP ..................... 3'1 3'3 3'1 3'0 2'8 

Finanzschul,daufwand in Milliarden Schilling 

Bundesvoranschlag 
1980 1981 1982 1983 1984 

Tilgungen ...•..... _ .. _. _ .... ____ .... _,' .. " . " 18-3 24-1 28-4 30-4 35-4 
Zinsen ........................... " ............ 17-8 20'1 22-7 25-1 28'0 
Sonstige Kosten ....... _ ... __ . __ . _ ..... _. _. _. __ 1-5 1-3 1-4 1-5 1-6 

Gesamter Finanzschuldaufwand ................. 37'6 45-5 52-5 57-0 65-0 

Struktur und Steigerungsraten einzelner Ausgabenkategorien (in Prozent) 

Struktur Zuwachsraten durchschnittlicher 
1980 1984 1980/84 jährlicher Anstieg 

Personalaufwand ____ .. ___ .... ___ ..... __ 33-8 32-2 30-5 6'9 
Sozialaufwand ........................ 21'1 22-8 47-2 10'1 
Investitionen ................. , . , ...... 14-9 14-1 30'0 6-5 
Finanzschuldaufwand _ . _ ...... _ , ........ 12-4 15'7 72-8 14'0 

Der Beirat schlußfolgert, daß nach dem starken Defizite brächten nämlich durch die notwendigen 
Anstieg des relativen Nettodefizits im Jahre 1975 Umschichtung zu lasten unmittelbar nachfrage
auf rund 4'5% des Brutto-Inlandsprodukts bis und beschäftigungswirksamer Ausgaben zugun-
1980 eine Verringerung dieser Größe auf rund sten des Schuldendienstes eine Einschränkung 
3'1 % des Bruttoinlandsprodukts erreicht werden des Manövrierspielraumes_ Soweit Konjunktur
konnte. Unter den Annahmen der Vorschau und Beschäftigungslage es zuließen, sollte ver
werde sich bis 1984 ein weiteres Absinken auf sucht werden, das relative Defizit stärker zu 
2'8% ergeben. Um allerdings den budgetpoliti- senken, als sich aus der Vorschau ergebe_ Unter 
schen Handlungsspielraum zu vergrößern, sollten diesen Voraussetzungen könne von einer Ver
die Bemühungen um eine Senkung der relativen minderung des Defizits auch ein Beitrag zur Ver
Nettodefizite fortgesetzt werden. Die hohen besserung der Leistungsbilanz erwartet werden_ 
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III. Die wirtschaftliche Lage 

1. Die Entwicklung der Weltwirtschaft 

Die zu Beginn des Jahres 1979 zwischen den 
USA und anderen westlrchen Industriestaaten 
zu beobachtende Gegenläufigkeit der wirtschaft
lichen Entwicklung findet nun durch die inflatio
nären Effekte der enormen ölpreissteigerungen 
bin Ende, Das wirtschaftliche Konzept der OECD 
des Jahres 1978, das den USA eine Bekämpfung 
der Inflation und den übrigen westlichen Indu
striestaaten differenzierte Stimulationsmaßnah
men empfahl, wurde 1979 durch die an alle west
lichen' Industriestaaten gerichtete Aufforderung 
ersetzt, vorrangig die Inflation zu bekämpfen, 

Dies war der Ausgangspunkt für eine 
sukzessiv restriktivere Gestaltung der US
Wirtschafspolitik mit der Folge eines rasch 
ansteigenden Zinsniveaus, Der von den ölpreis
steigerungen zusätzlich bewirkte Preis auftrieb 
und die Notwendigkeit der Finanzierung der 
aus dem gleichen Grunde steigenden Leistungs
bilanzdefizite leiteten auf Grund stabilitäts- und 
zahlungsbihlnzpolitischer überlegungen einen 
Zinsenwettlauf zwischen den westlichen Indu
striestaaten ein, dem sich auch österreich nicht 
entziehen konnte, Abgesehen von diesem Teil
bereich müssen aber die 1979 entstandenen 
weltwirtschaftlichen Spannungen, deren Dauer 
noch nicht absehbar ist, in zunehmendem Maße 
in die überlegungen der österreichischen Wirt
schaftspolitik einbezogen werden, 

Die Entwicklung der Weltwirtschaft und die 
internationale Wirtschaftspolitik stehen seit dem 
Jahre 1979 unter dem Eindruck der stärksten 
Erdölpreiserhöhung seit Ende des Jahres 1973: 
Zwischen Ende 1978 und Anfang 1980 stiegen 
die Listenpreise von Rohöl in amerikanischen 
Dollars um rund 130%. Die Verteuerung des 

Rohöls und der ölprodukte führte in den ein
zelnen Industrieländern zu einer unterschiedlich 
raschen Beschleunigung des Preisauftriebes, wo
bei uneinheitliche Währungs- und Einkommens
politik zu enormen Inflationsdifferenzen zwi
schen Hart- und Weichwährungsländern führten. 
In den letzteren betrug die jährliche Inflations
rate Anfang 1980 rund 20%, in den USA, 
deren Währung sich gegenüber den Hartwäh
rungen zeitweise festigte, erreichte sie zuletzt 
rund 14%, in den preisstabilsten Ländern Mit
teleuropas zwischen 3% und 7% , 

Die Befürchtung, daß wir uns nach dem öl
schock mit geringeren Zuwachsraten der ge
sam twirtschaftlichen Wertschöpfung abzufinden 
haben, hat sich für die 70er Jahre bewahr
heitet und bleibt auch für die 80er Jahre auf
recht, Während das Wachstum im OECD-Raum 
in den Jahren 1978 und 1979 mit 3'9010 bzw. 
3"4% noch etwa dem langjährigen Trend ent.; 
sprach, wird es sich .1980 auf rund 10f0 deutlich 
abflachen, 

Seit dem ersten ölpreisschock sind auch die 
Zuwachsraten der Arbeitsproduktivität in den 
OECD-Industriestaaten deutlich geringer. So be
trug z, B, das Produktivitätswachstum im EG
Raum zwischen 1960 und 1973 durchschnitt
lich 50/0, zwischen 1973 und 1978 hingegen 
nur 3'2%; in den USA sank es in diesem Zeit
raum von 2'5% auf 1'30/0, in Japan von 9'8% 

auf 4'2%. Abgesehen vom Rückgang der realen 
Investitionen und der daraus resultierenden Ver
langsamung des kapitalgebundenen technischen 
Fortschritts wurde diese Entwicklung durch zu
nehmenden Protektionismus im Welthandel und 
in gewissen Bereichen durch die Umschichtung 
von Arbeitskräften vom industriellen in den 
Dienstleistungssektor beeinflußt, 
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Durch das geringere Wirtschaftswachstum 
konnte auch der Arbeitslosensockel nicht abge
baut werden. Im gesamten OECD-Raum betrug 
die Arbeitslosenquote 1979 5'5% (1978: 5'2%) 
und in den westeuropäischen Staaten 5'8% 
(5'5%). 

Die steigenden Energie- und Rohstoffpreise, 
das bescheidene Wachstum der Gesamtnachfrage 
in den Industrieländern, verstärkte protektio
nistische Tendenzen und die hohe Verschuldung 
der Entwicklungsländer wirken sich auf die 
Entwicklung des Welthandels nachteilig aus. Die 
Expansion des Welthandelsvolumens war zwar 
1979 mit rund 70/0 real etwas stärker als im 
Vorjahr, dürfte aber 1980 als Folge einer weite
ren Wachstumsverlangsamung wesentlich gerin
ger ausfallen. 

."fu\~~ 

Die allgemeine Unsicherheit über die wirt
schaftliche und politische Entwicklung hat auch 
Haussebewegungen auf den internationalen Roh
warenmärkten gefördert. So sind im J allre 1979 
vor allem die Preise für Industrierohwaren und 
für Nahrungs- und Genußmittel stark gestiegen. 
Gemessen am HWWA-Index erhöhte sich das 
gesamte Rohstoffpreisniveau im Jahresverlauf 
1979 auf Dollar-Basis um rund 36%. 

Diese Preisbewegung führte zu großen Un
gleichgewichten in den Leistungsbilanzen. Wegen 
des preisunelastischen Energiebedal1fs hat. die von 
der ölpreiserhöhung ausgehende Verschlechte
rung der realen Austauschbedingungen voll auf 
die Leistungsbilanzen der ölimportierenden Län
der durchgeschlagen und zu einem Realeinkom
menstransfer in die ölexportländer geführt. Die 
Summe der Leistungsbilanzsaiden der OECD
Länder drehte sich von einem überschuß von 
rund 10 Milliarden Dollar im Jahre 1978 zu 
einem Defizit von rund 36 Milliarden Dollar 
im Jahre 1979. Allein die Leistungsbilanzen der 
BRD und J apans haben sich 1979 um mehr 
als 38 Milliarden Dollar verschlechtert. 

Im laufenden Jahr dürften die überschüsse 
der OPEC-Länder auf rund 116 Milliarden Dol
lar anwachsen. 

Die Defizite der Industrieländer und der nicht
ölexportierenden Entwicklungsländer werden 
sich dagegen weiter empfindlich erhöhen. So wird 
für den OECD-Raum ein Defizit von rund 
76 Milliarden Dollar und eines von rund 
49 Milliarden Dollar für die nichtölexportieren
den Entwicklungsländer erwartet. 

Im Gegensatz zu den Industriestaaten, die -
ähnlich wie 1974 - kaum Finanzierungsschwie
rigkeiten haben werden, hat jedoch die Ver
schuldung der nichtölexportierenden Entwick
lungsländer bereits eine Höhe erreicht, die 

große Probleme bei der Finanzierung ihrer 
Defizite erwarten läßt. Diese Länder werden 
nämlich durch die ölpreisste~gerung am stärk
sten belastet; zusätzlich werden sie von der Im
portschwäche der Industriestaaten um dem Preis
anstieg für importierte Industriegüter betroffen. 

1979 war ein Jahr relativer Wechselkurs
stabilität. Der US-Dollar verzeichnete zunächst 
eine spürbare Stabilisierung, verlor jedoch ab 
Mai wieder kontinuierlich an Wert. Innerhalb 
des Europäischen Währungssystems ist die Stabi
lisierung der nominellen /, Wechselkurse vorerst 
gelungen. Trotz zweier Kursanpassungen waren 
die Schwankungen der EG-Währungen gegen
über der ECU/ERE seit langem die niedrigsten. 

Die Auswirkungen des zweiten Rohölpreis
schocks auf Inflation, Wirtschaftswachstum und 
Leistungsbilanzen und der übergang auf eine 
restriktive Wirtschaftspolitik veranlaßten die 
Wirtschaftsforscher international und national 
zu einer eher pessimistischen Einschätzung der 
Konjunkturaussichten für das Jahr 1980. Im 
bisheringen Jahresverlauf hat sich die wirtschaft
liche Entwicklung wesentlich widerstandsfähiger 
gezeigt, als noCh. um den Jahreswechsel ange
nommen wurde. Dementsprechend hat die 
OECD, die zunächst ein Nullwachstum für ihre 
Mitgliedstaaten prognostizierte, ihre Prognose 
leicht nach oben korrigiert. 

Trotzdem deuten die wesentlichen Indikato
ren an, daß sich die Weltwirtschaft 1980 in 
einer ungünstigeren Lage befindet als 1979. So 
wird 1980 für die OECD-Staaten u. a. erwartet, 
daß die Zahl der Arbeitslosen von rund 19 Mil
lionen im Jahre 1979 auf mehr als 20 Millionen 
Menschen anwachsen wird. 

Das reale Wachstum mit 1'30/0 wird um fast 
zwei Drittel niedriger liegen als 1979. Die Ver
braucherpreise werden 11% übersteigen und 
damit um rund 2 Prozentpunkte höher 
sein als im Jahre 1979. Das Leistungsbilanz
defizit wird sich verdoppeln und rund 1.000 Mil
liarden Schilling erreichen. 

In nahezu allen westlichen Industriestaaten ist' 
das Produktionsniveau im Laufe des 2. Quar
tals 1980 gesunken. In den USA lag die Indu
strieproduktion zur Jahresmitte um rund 8% 
unter dem Niveau zu Jahresanfang, in der BRD 
war sie um 2'5% niedriger als noch im März. 

Die Nachfrageabschwächung betrifft in erster 
Linie den privaten Konsum und die Bautätig
keit. Durch steigende Inflationsraten sind die 
Nominaleinkommenszuwächse stark ausgehöhlt 
und stellen vereinzelt sogar Realeinkommens
verluste dar. Im Gegensatz zur Rezession 1974/ 
1975 hat der Unternehmenssektor seine Nach
frage bisher kaum reduziert. 
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Der Wegfall einiger. temporärer negativer Ein
flüsse verleitet zu einer optimistischeren Kon
junktureinschätzung, als den eigentlichen kon
junkturellen Kräften entspräche, Für das 2, Halb
jahr 1980 ist bestenfalls mit einer zögernden 
Aufwärtsbewegung zu rechnen, Vorausgesetzt, 
daß die kriegerischen Ereignisse im Nahen 
Osten nicht nachhaltigere Wirkungen zeigen, 
kann erwartet werden, daß die Investitionstätig
keit in den Industrieländern nicht mehr 
wesentlich eingeschränkt wird, Der zu erwar
tende Rückgang der Inflationsraten wird die 
Einkommenssituation der Haushalte allmählich 
wieder verbessern und eine Lockerung der Geld
politik ermöglichen, Auch die kontraktive 
Wirkung der Terms-of-trade-Verschiebung zu
gunsten der OPEC könnte nachlassen, 

2. Die österreichische Wirtschaft im Jahr 1979 

Die österreichische Wirtscha·ft erz,ielte im abge
laufenen Jahr trotz ernster weltwirtsch,aJtlicher 
Pwbleme ,ein günstiges Ergebnis, Da.s Wirtschafts
wachstum war höher als 'clas !der meisten Indu
striestaaten, Trotz weltweit steig'ender Inflations
raten wurde österreich in der Preisstabllität nur 
von der Schweiz und Japan geringfügig üb er
tl1Offen, Di,e ohnehin gute Beschä;ftigungsliage 
besserte sich weiter, Auch ,die konjun:kturbedingte 
Passivierung ,der Leistungshihmz. hielt sich zu
nächst in engen Grenzen, Die Ha.ndd!>bilanz 
wunde überwiegend durch die Verteuerung der 
Energ,ieim,porte zusätzlich belastet, die Konkur
renzfähigkeit im Außenhandel lwnnte durch die 
Fortsetzung der Hartwährungspolitik und einer 
gesamtwirtscha,ft1ich orientierten Lohnpolitik ver
bessert wer'den, Die Konsoli'diellungsbemühungen 
im BUllideSloodg,et brachten ,angesichts Ider guten 
Konju11lktur erste Enfolge, 

Das reale Wachstum des Brutto-Inla~dsproduk
tes (BIP) betru,g 1979 5'1% (kleine OEGD-Län
der + 2'7%), die VoLLbeschäftigung konnte wei
terhin gesichert werden (Arbeitslosenrate 2'Oo/0) 
und der Anstieg des VeJ.1bmucherpreisindex be
t11ug 37% nach 3'6% im ]<lihr 1978 (kle~ne 
OECD-Länder + 11'6% ), Die Leistungsbilanz 
(ohne statistische Differenz) wies mit 25'9 Mililiar
den Schilling insgesamt einen um 5'6 Milliarden 
Schillin,g höheren Aibgang auf, 

Von den Entstehungs:fiaktoren des BIP erzielte 
die SachgüterprOiduktion {Industrie ul1id Gewerbe) 
1979 eine reale Pwduktionssteigerung von 6'Oo/(), 
Die Konjurukturbelebungim Vorj'aihr begünstigte 
die Industrie in besonderem Maße, Der Produk
tionsindex wies (ohne Energie) im Jahresdurch
schnitt einen Anstieg von nicht weniger aIs 6'3% 

auf, Damit ergibt sich auch mitteLf.ristig ein stär
keres Industriewachslmm in ö.S1terreich als in den 

meisten anderen Industrieländern, Die Industrie
konjunktur, die vor allem auJ einen kräftigen 
Anstieg der A.rbeitsproduktivität (+ 7'2%) zu
rückzuführen ist, erfaßte die verschiedenen Bran
chengruppen zi.emlich fileichmäßig, Obendurch
schnittlich wuchsen 'Vor lawlem ,die Bereiche der 
Vorprod.ukterz.eugung (+ 8'7%), die Verbrauchs
güter (+ 9'40/G), die Beq~bauproduktion 
(+ 12'80f0), ,die Erzeugunlg fertiger Investitions
güter (+ 6'50/ll) sowi.e die Produktion von 
Grundstoffen (+ 6'10f0), Relativ schwächer hin
gegen wuchsen ,die produk,tion von Konsumgü' 
tern (+ 2'4%) und von Haustoffen (+ 2'80/()), 

Charakteristisch war vor aiHemdie strarke Steige
rung der Auslandmachfrage nach Proldukten der 
traditionellen österreichischen EXiportindustrien, 
die durch ,die kr;iftige internationale Vorpwdukt" 
nachfrage hegünstigt wurden (Eis.en- rund MeuaH
hütten, Papierindustrie, Be!1gwerke rund Magne
sitindustrie, chemische In'dustrie), Weniger gün
stig als in den vorgelagerten StUifen ,der Industrie
produktion entwickelte sich die Tätigkeit der 
Finalgüterindustrie und der Baustoffproduktion, 
was einers,eits rkonjunkuure'll bed.ingt ist, anderer
seits aJber mit dem KOllJkurrenZJdl1uck rnsbesondere 
bei J(.onsumf,erÜgwaren ul1id technischen Investi
tionsgütern zusammenhängt, 

Ebenf'aUh IgJÜnstig schnitt .das produzierende Ge
werbe ab, das eine Produktions steigerung von 
5'4% verzeichnen konnte, Die Biauwinschaft hin
gegen stand 1979 im Zeichen schleppender Auf
tr,agseingänge ul1id einer rückläufig,en Beschäfti
gungsentwicklu!1jg, Der Beitr<1ig ,der B<liuwirtsch'aft 
zum BIP ,erhohte sich rea'! um nur 1'30/ll. Nach 
dem durch Witterungs einflüsse außeror,dentlich 
begünstigten Jahr 1978 konnte die Land- und 
Forstwirtschaft ihre Weroschöpfung im Jahr 1979 
nicht weiter stei,g,ern, Mit einem realen Zuwachs 
von 0'2% ,sta;gnierte sie auf dem Vorjahr,esniveau, 
Günstig entwickelten sich die Luftfia.hrt und das 
Nachrichtenwesen, die gesa.mte V,erkehI"s!leistung 
übertraf 'da:s Vorjalhre&niveau um 6'20;0" Die über
durchschnittlich w,achsende Nachfl1age nach dauer
haften Konsumgütern belebte den Geschäftsgang 
im Ha'IlIdel. Die realen Ha11ldelsumsätze stiegen 
um 5'2°/tl (nach - 2'5% im V;orja:hr, was zum 
überwiegel1iden Teill ~uf Vorziehkäufe zurückzru
führen war), Die reale Lei,stung Ides Dienstllei
stungssektors wuch's 'Utm 3'1%,. InfoLge günstiger 
ErzeugungsbedJi!ljgungen für W<lisserkmftwerke 
expandierte die Energiewirtschaft kräft~g und er
höhte ihre Wertschöpfiung um 6'2% , 

Während die inländilSche Nachfrage im Jlalhr 
1978 infolge restriktiver wirtschaf.tspoliti ... cher 
Maßnahmen ileicht rückläufi,g war, helebte ,si,e 
sich 1979, Der private Konsum entwickelte sich 
reall mit 47%. deutlich stärker als der längerfri
stige Trend (4'1 Ofo), Das ist dem geringeren 
Konsumzuwachs im Jahr 1978 zHI:Z>Ulschreliben, Da
durch war im aJbgelaU'fenen ]tahr di,e Konsumbe-
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reitscha,ft ziemEch hoch, Der relativ starke An
sti~g des privaten Konsums wUIide 1979 auch 
durch tei1weises Entspar'en finanziert, Die private 
Sparquote s<link um rund 1 Prozentpunkt, Be
sonders kräftig erhöhten sich .die Alllsgaben für 
dauerhafte Kconsumgüter (+ 9'6% ),insbesondere 
Fahrzeuge (+ 417°/~), Die Aus,g,a:ben für Ver
brauchsgüter und Dienstleistull;gen erhöhten sich 
real um 3'8% , 

Ähnlich wie beim Konsum 6etzte mit Jahres
be,girrn 1979 auch eine Belebung der Investitions
tätigkeit ein, Die Brutto-Anlageinvestitionen der 
österreichischen Wirtschaft wuchsen real /Um 
4'2% , ,davon die Ausgaben für maschinelle Aus
rüstungsgüter und Fahrzeug,ealHein um 8'8% , Die 
Bauinvestitionen hingegen übertrafen das Vor
j,ahresvo1umen 'fiur um 0'5% • W;ihrend sich zu 
J ahresbeginnn die Investitionstätigkei't noch stark 
auf ,die Dienstleisturugsbereiche konzentrierte, 
v.erlagerte sich der Schwerpunkt immer mehr zur 
produzierenden Wirtsch,Mt. Insbesondere in der 
rndustrie kam im Hel'bst eine ,deutliche Belebung 
der Investitionstätigkeit in Gang, In den einzel
nen W~rtschaftsbereichen verlief ,die Investitions
täuigkeit recht unterschiedlich. 

Die Zahl ,derunse,1bständig Beschäftigten nahm 
im aJbge1aufenen J :!ihr um '16 000 (bereinigt um 
eiJllen 'statistischen Br.uch sogar um 20000 oder 
070/0) zu und erreichte im J ahre5ldurchschnitt 
einen Stand von 2 773 700, Die Za:hl ,der Erwerbs
täügen erhöhte sich um O'30 /Q und die gesamt
wirtscha'fnliche Ar'beitsproduktiv.ität um 4'9% , 

Die Zahl 'Ider Arbeitslosen ,ging im Durchschnitt 
um 1 900 2Jurück, Die Arbeitslosenrate s,a:nk ge
r,ingfü,gig von 2'1 % im Jahr 1978 auf 2'OQ/o. Das 
Stel>lenangebot hat sich etwas gebessert: Im }lah
resdurchschnitt wurden 31400 offene SteHen ge
zählt, um 2000 mehr als im VorjaJhr, 

Der konjunkturelle Aufschwung führte im 
Laufe des Jahres 1979 zu einer fühlbaren Ver
besserung der Beschäftigungslage im Industrie
bereich, in der Bauwirtschaft hingegen verschlech
terte sich die Beschäftigtenlage, Der Zuwachs 
der Gesamtbeschäftigung ergab sich aus, weiteren 
Aufnahmen im Dienstleistungssektor. Der Han
del und das Verkehrswesen expandierten kon
junkturbedingt rascher als in den Jahren vorher. 

Infolge der sprunghaften E~dölpreis- sowie 
Rohstoffpreiserhöhungen ist im Jahr 1979 die 
Periode rückläufiger Inflationsraten zu Ende ge
gangen, Trotzdem konnte die Inflationsrate im 
Jahr 1979 auf dem Niveau des Jahres 1978 ge
halten werden (37 % gegenüber 3'6il/o im Jahr 
1978), Damit war österreich im Jahr 1979 eines 
der preisstabilsten Länder der Welt, ,nur die 
Schweiz' und Japan hatten geringfügig niedr~gere 
Inflationsraten, Das war nicht zuletzt ein Er-

21 Arbeits(Amts)behel! zum Bundesfinamgesetz 

folg der Hartwährungs- und Einkommenspoli
tik, die sich an den gesamtwirtschaftlichen Er
fordernissen orientiert. 

Die Entwicklung der Löhne und Gehälter 
stand im Zeichen zurückhaltender Lohnab
schlüsse und steigender Lohndrift, Die, Pro
Kopf-Einkommen erhöhten sich in der Gesamt
wirtschaft um 57% , Sie gingen damit deutlich 
liber die Tariflohnerhöhungen (5 '1% ) hinaus, 
Die Lohndrift spielte infolge der Konjunktur
erholUl1g wieder eine größere Rolle, insbesondere 
in der Industrie; dort lagen die Effektivver
dienste (+ 6'4%) um 1 Prozentpunkt über den . 
Tariflöhnen, Die Lohnabschlüsse der wichtigsten 
Arbeitnehmergruppen waren 1979 durchschnitt
lich um zirka 1'5 Prozentpunkte niedriger als 
in der Lohnrunde zuvor, Die Brutto-Realein
kommen stiegen um 1'20/0 und 'die Netto-Re'al
einkommen auf Grund der Lohnsteuerreform 
um 1'7% • Die Einkommen aus Unternehmer
täügkeit und Besitz erhöhten sich nominell um 
22'23/0, Die zurückhaltende Lohnpolitik, die sta- . 
bilen Wechselkurse und das beschleunigte Pro
duktivitätswachstum führten zu einer Verbesse
rung der internationalen K~nkurrenzfähigkeit .. 

Die Belebung der Binnennachfrage sowie die 
verstärkte Produktionstätigkeit in den westli
chen Industrieländern und damit verbunden die 
Erholung des Welthandels führten im Jahr 1979 
zu einem kräftigen Außenhandelswachstum, pa 
die Importe die Exporte im Jahr 1979 wert
mäßig um knapp ein Drittel überstiegen, ver
schlechterte sich trotz ähnlich hoher Zuwachs
raten (Importe + 16'40/0, Exporte +17'l0f0) die 
Handelsbilanz gegenüber dem Vorjahr· um 
1'8 Milliarden Schilling, Der Wert der Exporte 
erreichte 206'3 Milliarden Schilling, Die Exporte 
hatten ihren konjunkturellen Höhepunkt erst 
zu Jahresende, Die Importe erreichten einen 
Wert von 270 Milliarden Schilling; auch sie 
hatten ihren konjunkturellen Höhepunkt erst 
in der zweiten Jahreshälfte. Die Importentw,ick
lung war insbesondere von der raschen Ver" 
teuerung der Energieeinfuhr und anderer Roh
stoffe gekennzeichnet. Darüber hinaus wirkte sich 
die Konjunkturdifferenz gegenüber dem Ausland 
in Form höherer Importneigung aus. Die Aus
fuhrentwicklung nach Warengruppen war un
einheitlich: Die kräftigsten Zunahmen .verzeich~ 
neten die Rohstoff- (21'90f0) und die Halbfertig
warenexporte (25'80/0), wobei allerdings die Ex
portumsätze durch das international kräftige An
ziehen der Vorproduktpreise stark aufgebläht 
wurden, Die J\usfuhr von Investitions- (130/0) 
und Konsumgütern (13'8 % ) expandierte schwä
cher als die Gesamtexporte. Die Nahrungsmittel
exporte wuchsen mit + 16'9% etwa gleich stark 
wie die Gesamtausfuhr. Nach dem Importrück
gang des Jahres 1978 expandierten sie im abge-
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laufenen Jahr wiederum kräftig, Die Wieder- Im langfristigen Kapitalverkehr flossen netto 
aufstockung der Lager führte zu einer starken 6'4 Milliarden Schilling ab, nachdem im Jahr 
Steigerung der Importausgaben für Rohstoffe zuvor ein Zustrom von 20'1 Milliarden Schilling 
(31'5% ; Erdöl: + 44'0% ) und Halbfertigwaren verzeichnet wurde, Ausschlaggebend für' diese 
(16'7% ), 'Auf Grund der Rohwarenhausse und Saldendrehung war in erster Linie die Zinsent
der Erdölpreissteigerungen stiegen (ähnlich wie wicklung im In- und Ausland, Die österreichi
in der Ausfuhr) die Preise für Vorprodukte und schen Währungs behörden gaben die im Jahre 
Brennstoffe (Erdöl im Jahresdurchschnitt 1978 eingeleitete Zins senkungs aktion aus stabili
+ 35'4% ) deutlich stärker als für Fertigwaren, tätspolitischen Erwägungen im Laufe des Jahres 
Die Investitionsgüterimporte expandierten mit 1979 nur zögernd auf, während in der BRD 
8'3% deutlich stärker als im Vorjahr, Auch die die Zinsen bereits seit der Jahreswende 1978/79 
Konsumgütereinfuhr expandierte kräftig kräftig stiegen, Dies bewirkte, daß Veranlagun
(+ 15'6% ), wozu insbesondere die stark ge- gen in österreich an Attraktivität einbüßten, 
stiegene Importnachfrage nach PKWs beitrug Die österreichischen Auslandsforderungen wur
(+ 41'00/0), Die österreichischen Exporteure den daher, größtenteils durch Transaktionen des 
konnten im Vorjahr ihre Positionen auf den Kreditapparates, netto um 8'3 Milliarden Schil
Weltmärkten schwächer als 1978 ausbauen, wo- Eng stärker ausgedehnt als 1978, Gleichzeitig 
bei die regionale Dynamik jedoch stark diffe- sank die ausländische Neuveranlagung in öster
renziert war, Von den in der Ausfuhr wichtigen reich netto um 18'2 Milliarden Schilling, Der 
Ländengruppen expandierten die Exporte in die kurzfristige Kapitalverkehr des Kreditapparates 
Entwicklungsländer (+ 33'10/0) und nach Südost- sorgte, allerdings erst gegen Jahresende, für einen 
europa (31'80/0) am stärksten, Schwächer expan- Devisenzustrom von 1'3 Milliarden SchiJling, die 
dierten die Lieferungen in die EG-Staaten Nichtbanken bewirkten einen Abfluß von 
(+ 19,5{)/0), die EFTA-Länder (+ 12'0% ) und 0'2 Milliarden Schilling, Unter Berücksichtigung 
die Oststaaten (+ 10'30/0), Rückläufig waren die der Reserveschöpfung, bereinigt um die Höher
Exporte in die Industriestaaten in übersee bewertung des \yährungllgoldes Ende 1979 und 
(- 2'00/0) und in dlie OPEC-Staaten (- 2'90/0), um die Jahresultimotransaktionen zwischen 
Die Importnachfrage verzeichnete regional ge- Notenbank und Kreditapparat, wurden die 
sehen eine ziemlich einheitliche Entwicklung, mit offiziellen Währungsreserven 1979 um 18'9 Mil
Ausnahme der preisbedingten starken Steigerung liarden Schilling abgebaut, Infolge der Goldneu
der Bezüge aus den OPEC-Ländern (+52'50/0) bewertung verringerten sich die Währungsreser
und den nur mäßig expandierenden EFTA-Im- ven jedoch nur um 9'1 Milliarden Schilling auf 
porten (+1'80/0), einen Stand von 85'1 Milliarden Schilling am 

Die Dienstleistungsbilanz erbrachte einen um 
2 Milliarden Schilling höheren Nettoeingang von 
32' 4 Milliarden Schilling, Diese Verbesserung ist 
zu einem großen Teil auf das ausgezeichnete 
Ergebnis des Reiseverkehrs 1) im Jahr 1979 zu
rückzuführen, Die Deviseneinnahmen im Reise
verkehr stiegen 1979 um 10'4%, die Ausgänge 
um 9'8 % , sodaß sich eine Ausweitung des über
schusses um 3'4 Milliarden Schilling auf 34'3 Mil
liarden Schilling ergab, Gegenüber dem Vorjahr 
bedeutet dies zwar einen geringeren Zuwachs, 
verglichen mit dem langjährigen Durchschnitt 
aber war die Entwi~lung günstig, Weiter pas
siviert hingegen hat sich die Kapitalertragsbilanz, 
Die Bilanz der Transferleistungen erbrachte ein 
Aktivum in Höhe von 2'1 Milliarden Schilling, 
Die Leistungsbilanz wies mit 25'9 Milliarden 
Schilling insgesamt ein um 5'6 Milliarden schil
ling höheres Defizit auf als 1978; unter Ein
beziehung der statistischen Differenz erhöhte 
sich das Defizit der Leistungsbilanz gegenüber 
1978 um 11'5 Milliarden Schilling, 

1) WIFO-Daten, 

31. Dezember 1979, 

3. Die Wirtschaftsentwicklung in österreich im 
bisherigen Verlauf des Jahres 1980 

Die österreichische Wirtschaft ist nach einem 
lebhaften Start zu Jahresbeginn im Frühjahr 
in einen Konjunkturabschwung eingetreten, So
wohl die Inlandsnachfrage als auch die Aus
landsnachfrage haben sich abgeschwächt, Das 
reale Bru ttJo-1nlandsprod'Uktsank saJisorrbereill1igt 
im 11, Quartal um 1'2% (gegen das Vorquartal) 
und war nur noch um 4'1 0/() höher als im Vor
jahr (nach + 6'6°/() im I. Quartal), Dabei resul
tierte die konjunkturelle Abschwächung haupt
sächlich aus der verzögerten Wirkung der durch 
die zweüe "Erdölkrise" ausgelösten internationa
len Rezession, die bereits zu Jahresbeginn die 
USA und Großbritannien erfaßte, 

Österreich erreichte den Gipfel der Industrie
konjunktur im März des laufenden Jahres, Seit
her haben die Abschwungkräfte die Oberhand, 
Die Industrieproduktion ist seit April saison
bereingt deutlich gesunken (I. Quartal + 2'90/0, 
11, Quartal - 0'40/0, Juli - O'3()/0), Der stärkste 
Rückgang war dabei bei den Investitionsgütern 
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zu beobachten, aber auch bei den Konsumgütern im gleichen Vorjahreszeitraum. Dies resultierte 
setzte die Verlangsamung ein. Die konjunktur- nicht nur aus dem internationalen Konjunktur
bedingte Abschwächung spiegelt sich auch im einbruch sondern auch aus dem kräftigen An
Verlauf der Auftragsbestände ebenso wie in den stieg der ölrechnung infolge der starken Erdöl
Unternel)mererwartungen des Konjunkturtests preiserhöhungen, der bei nahezu stagnierenden 
von Ende Juli. Die Erwartungen sind hinsicht- Iinportmengen fast ausschließlich auf Preiseffek
lich aller erhobenen Indikatoren pessimistischer ten. beruht. Das Defizit der Leistungsbilanz war 
als im April. In der Bauwirtschaft sind sowohl im selben Zeitraum trotz hoher überschüsse aus 
die Produktion, die Beschäftigung als auch die dem Reiseverkehr mit 27'6 Milliarden Schilling 
Auftragslage rückläufig. Die künftige Geschäfts- mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr (be
lage wird laut Konjunkturtest vom Juli noch reinigt um die statistische Differenz lag es bei 
pessimistischer eingeschätzt als im April. 13'5 Milliarden Schilling). Die Mehraufwendun-

Die zu Jahresbeginn deutliche Belebung der 
Inlandsnachfrage hat sich im 11. Quartal nicht 
fortgesetzt. Sowohl der Konsum als auch die 
Investitionen haben sich deutlich abgeschwächt. 
Der private Konsum war im 11. Quartal real 
nur noch um 0"8 % (I. Quartal + 3'3010) höher 
als im Vorjahr, auch .saisonibe,reinigt Iging die 
Konsumnachfrage zurück. Angesichts steigender 
Preise paßten die Konsumenten ihre Ausgaben 
der verringerten realen Kaufkraft an. Die Nach
frageabschwächung betraf vor allem die ein
kommenselastischen dauerhaften Konsumgüter 
(r,eal 1. Quar:tal + 2" 4010, 11. Quartal - 1'4% 

gegenüber dem Vorjahr). 

Die Investdnionsnachfrage hat nach dem Boom 
zu Jahne~beg.i~n deudich nachgelass'en. Die Brutto
Anlageinvestitionen schwächten sich sowohl im 
Vorjahresvergleich (real 1. Quartal + 6"6010, 
II. Quartal 3"9010) als auch saisonbereinigt gegen
über dem Vorquartal ab. Noch lebhaft waren 
die Investitionen im nichtöffentlichen Sektor, vor 
allem ,in der Industrie und hier insbesondere 
die Ausrüstungsinvestitionen. Die öffentlichen 
Investitionen hingegen stagnierten entsprechend 
der restriktiven Grundhaltung der Fiskalpolitik. 
Davon waren die Bauinvestit~onen besonders 
betroffen. Zuwächse hingegen gab es im Bereich 
der geförderten energiesparenden Bauinvestiti
onen. Daß ·die Indust6einv,esuitionen his zuIetzt 
recht lebhaft waren, läßt sich an den hohen 
Importzuwächsen und aus dem im Investitions
test vom Frühjahr gemeldeten optimistischen 
Erwartungen bezüglich der Investitionspläne 
für 1980 schließen. Im Gegensatz zum Konsum 
und den Investitionen hat sich der kräftige 
Lageraufbau noch nicht abgeschwächt. 

Gegenwärtig bereitet der außenwirtschaftLiche 
Sektor der Wirtschaftspolitik größte Sorgen. 
Trotz einer Abschwächung der Inlandsnachfrage 
wuchsen die Importe immer noch stärker als die 
Exporte. Dies führte zu einer deutlichen Ver
schlechterung der Handelsbilanz in den ersten 
sieben Monaten des laufenden Jahres. Das Defi
zit stieg auf 52'4 Milliarden Schilling und war 
damit um rund 20 Milliarden Schilling höher als 

gen für Erdölimporte beliefen sich im 1. Halb
jahr auf 1'5% des HIP. Die WährungspoihtJik hat 
im Hinlb1ickauf die impofltpreisdämpfende Wir
kung an der Hartwährungspolitik festgehalten. 
In .den l'etzten Monliten ist, g,emessen am Infla
tiünsgehLle, eine Aufwertung des SchiHings ge~en
über dem Durchschnitt unserer Handelspartner 
eingetreten. Im Interesse der Hartwährungspoli
tik mußte das inländische dem hohen ausländi
schen Zinsniveau angepaßt werden. Die Geld
politik ging kürzlich auf einen noch restriktive
ren Kurs über. Die Refinanzierungsplafonds der 
Kreditinstitute wurden um 200/0 gekürZt und die 
aktivseitige Kreditkontrolle (Limes IV) wurde 
verschärft. 

Die im Zuge des weltweiten Konjunkturab
schwunges rückläufige Nachfrage hat .zu einer 
Preisberuhigung auf den internationalen Roh
warenmärkten geführt. Dies hat auch zu einer 
Stabilisierung des inländischen Preisniveaus bei
getragen. Dies ist vorerst nur bei den Groß
handelspreisen zu erkennen. Auf der Verbrau
cherstufe haben heuer die verzögerte direkte 
Wirkung der Energiepreise und die damit ausge
lösten indirekten Effekte bei einer Reihe von 
Waren und Dien~tleis1mngen zu einem ~pü,rbaren 
Preisauftrieb geführt. Ohne Saison produkte war 
der Vorjahresabstand im August mit 6'90/0 gleich 
hoch wie im August des Vorjahres; Vom Preis
anstieg der Verbraucherpreise in den ersten acht 
Monaten (durchschnittlich 6'2%) gehen 1'5 Pro
zentpunkte auf direkte Effekte der Energieprejse 
und 3/4-Prozentpunkte auf die Verteuerung des 
Golddukaten zurück. 

Angesichts des Preisauftriebes sowie der un
günstigen Konjunkturaussichten dürfte die kom
mende Lohnrunde schwierig werden. Der Vor
jahresabstand des Tariflohnindex für die Gesamt
wirtschaft liegt seit Jahresbeginn etwa bei 5"4%. 
Etwas höhere Zuwachsraten hatte die Industrie 
(I. Quartal + 5'9% , 11. Quartal + 6'1%). Die 
Zuwächse der Effektivverdienste der Industrie
arbeiter je Stunde lagen im 11. Quartal mit 
6'8% leicht darüber. Die Nettoeinkommen der 
unselbständig Beschäftigten waren im 1. Halbjahr 
um zirka 7% höher als im Vorjahr. 
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316 Die wirtschaftliche Lage - Die künftige Wirtschaftsentwicklung 

Auf dem Arbeitsmarkt gibt es Anzeichen für 
eine Abschwächung der Nachfrage nach Arbeits
kräften. Saisonbereinigt war der Anstieg der 
schäftigung im II .. Quartal gegenüber dem Vor
quartal (+ 0'1 % ) etwas schwächer als im I. Quar
tal (+ 0'2010). Diese Entwicklung setzte sich im 
Juli und August fort. Aber auch die Beschäf
tigungslage in der Industrie und in der Bauwirt
schaft signalisiert die konjunkturelle Entspan
nung auf dem Arbeitsmarkt. Die Zahlauslän
discher Arbeitskräfte nahm im bisherigen Jah
resverlauf insgesamt zu; Nach dem Konjunktur
einbruch in der Industrie und der Bauwirtschaft 
'wurdcim Sommer wieder der Dienstleistungs
sektor (wegen der guten Reisesaison vor allem 
der Fremdenverkehr) die Stütze des Beschäf
tigtenwachsturns. Die Arbeitslosigkeit nahm erst 
im Juli und August leicht zu. Die saisonberei
nigte Arbeitslosenrate blieb aber seit J ahresbe
ginn mit 1'8% unverändert. Eine Abschwächung 
des Stellenangebotes hat bereits in der ersten Jah
reshälfte eingesetzt. 

. 4. Die künftige Wirtschaftsentwicklung 

Die im Laufe des Jahres 1980 eingetretene 
Verschlechterung der internationalen Konjunk
tur -,- die schon seit längerem erwartet wurde -
und die infolge steigender Inflationsraten und 
einer Verschlechterung der Leistungsbilanzen 
herbeigeführte restriktive Politik in den meisten 
Industriestaaten prägen die Prognose des Oster
reichischen Instituts für Wirtschaftsforschung 
vom Herbst 1980. Hinzu kommt die Unsicher
heit über die weitere konjunkturelle Entwick
lung durch die kriegerischen Auseinandersetzun
gen im Nahen Osten. 

. Wie :internationa:l, begann sich die Konjunktur 
auch in Osterreich vor dem Sommer zu ver
schlechtern. Trotzdem kann auf Grund der bis
herigen Entwicklung für das laufende Jahr mit 
einem realen Wachstum des BIP von 31/2% ge
reChnet w,erden. 

Auf Grund der Verschlechterung der internatio
nalen Konjunktur und der generell restriktiven 
Haltung der österreichischen Budget-, Geld- und 
Einkommenspolitik rechnet das WIFO für 1981 
mit ,einem l1ea;I,en Zuwachs des SOZiialproduktes 
von knapp 10/ 0• 

Die Verschlechterung der ausländischen Kon
junktur veranlaßte das WIFO zu einer vorsich
tigen Einschätzung der Exportmöglichkeiten. 
Entsprechend der Entwicklung der letzten bei
den Jahre ist keine nennenswerte Veränderung 
der Osterreichischen Marktanteile im Ausland zu 
erwarten, sofern der reale Wechselkurs annähernd 

konstant bleibt. Es wird im kommenden Jahr 
mit einer realen Steigerung der Exporte von' 
rund 3% gerechnet (1980 23/4% ). Die Zuwachs
raten der Exportpreise werden iin Einklang mit 
der internationalen Preisentwicklung im Jahr 
1981 wesentlich unter jenen des Jahres 1980 lie
gen. 

Die Entwicklung des privaten Konsums wird 
im kommenden Jahr durch eine geringe Real
einkommenssteigerung und die starke Entspar
tendenz der beiden Vorjahre gekennzeichnet 
sein. Auch 1980 wird wieder ein Rückgang der 
privaten Sparquote um zwei Prozentpunkte er
wartet. Unter der Annahme, daß sich die Ent
spartendenznicht fortsetzt, ist 1981 eine Stei
gerung des realen privaten Konsums von 10/0 

möglich (1980: 13/4010). Sie wird nach Meinung 
des WIFO bei dauerhaften Konsumgütern ge
ringer ausfallen als bei den übrigen. 

Die Investitionskonjunktur wird sich infolge 
der Konjunkturverschlechterung, der sinkenden 
Kapazitätsauslastung und der Verschärfung der 
Kreditbedingungen spätestens gegen Jahresende 
1980 merklich abschwächen. Von den öffentlichen 
Haushalten dürften 1981 keine nennenswerten 
Impulse ausgehen, sodaß sich die Baukonjunktur 
nach einer leichten Verbesserung der Auftrags
lage im 2. Halbjahr 1980 wieder verschlechtern 
wird, In der Industrie ist real mit einem Rück
gang des Investitionsvolumens zu rechnen. Für 
1981 erwartet das WIFO einen Rückgang der 
realen Brutto-Anlageinvestitionen um 2% • (1980: 
+ 33/40/0), Das WIFO schließt jedoch nicht aus, 
daß die Abschwächung der Konsum- und Inve
stitionskonjunktur sowie die Lagerbildung im 
2. Halbjahr 1980 angesichts der unsicheren inter
nationalen Lage sowie möglicher verzögerter 
Effekte der heimischen Restriktionspolitik schär
fer ausfällt. Die reale Wachstumsrate des BIP 
für das laufende Jahr von 31/2010 (Industriepro
duktion + 41/2%) ist daher als Obergrenze zu 
sehen. 

Die starken Preissteigerungen im Laufe des 
Jahres machten eine Revision der Prognose des 
Verbraucherpreisindex nach oben unvermeid
lich. Für den Rest des Jahres ist bestenfalls mit 
leicht fallenden Vorjahresabständen des Verbrau
cherpreisindex zu rechnen, sodaß im Jahresdurch
schnitt mit einer Steigerung von 6'4% zu rech
nen ist, Für das kommende Jahr wird erwartet, 
daß sich das Verbraucherpreisniveau wesentlich 
ruhiger entwickeln wird als 1980. Die zu J ahres
beginn 1981 eintretenden Anpassungen von 
öffentlichen Tarifen und geregelten Preisen wer
den voraussichtlich geringer ausfallen als Anfang 
1980. Zugunsten einer ruh~geren Prers,entwick
lungspricht weiters die Annahme nominell kon-
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stanter ölimport- sowie rückläufiger Rohstoff
und Großhandelspreise. Aus diesen überlegungen 
heraus rechnet das WIFO mit einem Verbraucher
preisniveau, das um rund 51/2% über dem heu
TiLgen liegen dürfte. 

In den letzten Monaten zeichnete sich eine 
etwas stärkere konjunkturelle Reagibilität der 
Importnachfrage ab, was das WIFO zu einer 
leichten Korrektur der Importe veranlaßte, Fur 
1980 rechnet man nunmehr mit einem realen 
Importzuwachs von 51/20/0. überdies zeigt die 
Erfahrung, daß die Importnachfrage in Öster
reich relativ stark auf Wachstumsverlangsamun
gen oder Rückgänge der Endnachfrage im In
land reagiert. Im Einklang mit diesen. Erfah
rungen nimmt die WIFO-Prognose an, daß die 
Im porte im kommend'en Jahr real um 10/0 ab
nehmen dürften. Für die Importpreise ist wie 
für die Exportpreise ein weit geringerer Anstieg 
als heuer anzunehmen. Der Mechanismus der 
Nachziehung der Preise für Erdgas und Kohle 
an di~ gestiegen'en ölpreise läßt jedoch auch 1981 
einen kräftigen Anstieg der Energieimportpreise 
erwarten. Der Wert der Energieimporte ist 1981 
mit rund 53 Milliarden Schilling (1980 voraus
sichtlich 49 Milliarden Schilling) anzunehmen. 

Die für 1981 zu erwartende Konjunkturab
schwächung bleibt naturgemäß nicht ohne Aus
wirkungen auf den Arbeitsmarkt. Diese treten 
erst mit einer zeitlichen Verzögerung nach den 
ersten Anzeichen eines Produktions rückganges 
ein. Im laufenden sowie im kommenden Jahr 
wird es jedoch nach Ansicht des WIFO möglich 
sein, FreisteHungen von Beschäftigten durch 
Arbeitsmarktförderung vorzubeugen. Das Pro
blem ist auch insofern weniger gravierend als 
das demographische Beschäftigungsangebot be
reits etwas langsamer wächst. Obwohl auch ein 
Abbau der Gastarbeiterbeschäftigung um mehr 
als den Zuwachs von 1980 möglich erscheint, 
sind negative Rückwirkungen der Industrie- und 
Baukonjunktur ' auf den Arbeitsmarkt sehr 
wahrscheinlich. Es muß damit gerechnet werden, 
daß die Gesamtbeschäftigung nur um knapp 
10000 (das sind + 0'30/0) ausgeweitet wird und 
daß die Arbeitslosenrate von 1'9010 auf 2'2010 
ansteigen wird. In der Industrie- und Bauwirt
schaft rechnet das WIFO mit einem Rückgang 
der Beschäftigten. 

Das Defizit der Handelsbilanz lag im Jahre 
1979 bei rund 60 Milliarden Schilling. Auf 
Grund der skizzierten Entwicklung der HandeIs
ströme ist fu" 1980 ein Defi1Jit ,der Handelshilanz 
in Höhe von 83'5 Milliarden Schilling zu erwar
ten, das slich ,im Jahr,e 1981 auf 78 Mj,lliila,rden 
Schilling absenken dürfte, Im Ausländerreisever
kehr dürfte sich im kommenden J ahrinfolge 
der Konjunkturv,erschlechterung die Zuwach:srarte 

abschwächen. Im Jahr 1981 ist mit einer Stei
gerung der Devisen,einnahmen aus dem Reise
verkehr mit 9010 nach 111/2010 im Jahr 1980 zu 
rechnien. Die ujm die statJische Differenz be
reinigte Leistungsbilanz wies im Jahr 1979 ein 
Defizit von 177 Milliarden Schilling auf. Im 
Jahr 1980 dürfte das bereinigte Leistungsbilanz
qefizit bei rund 25 Milliarden Schilling liegen. 

ist um etwa 7 Milliarden Schilling weni-
als in der Pl'ognose vom Juni dieses Jahres 

angenommen wurde, Für das Jahr 1981 rechnet 
das WIFO mit . einem bereinigten L(!istungs
bilanz defizit in Höhe von 15'5 Milliarden Schil
ling, Die Verminderung ist dabei überwiegend 
durch den Konjunkturverlauf bedingt und daher 
nicht als Wiedererlangung eines stabilen außen
wirtschaftlichen Gleichgewichts zu interpreti~ren. 

5. Chronik wichtiger wirtschaftspolitischer Maß
nahmen von Anfang 1979 bis Herbst 1980 . 

1979 

Bundesvoranschlag 1979 

Zielsetzung: 

Global restriktive, aber gezielt expanSIve 
Wirtschaftspolitik. 

Jänner 

(1) Einkommensteuerreform : Valorisierung 
von Absetzbeträgen bei der Lohn- und Einkom
menssteuer. 

(2) Gewerbesteuergesetznovelle: Erhöhung der 
Gewerbesteuerfreibeträge von 40.000 auf 60.000 S. 

(3) Erhöhung der Familienheihilfen um 30 S 
pro Kind. 

(4) Erhöhung ,der Bundesmineralölsteuer. 

(5) Erhöhung der Gebühren und Tarife bei 
Post und Bahn, 

(6) Die Bundesregierung beschließt das "zweite 
Strukturprogramm für die 80er Jahre": 

• Streichung der Investitionssteuer. 

• Senkung der Kapitalkosten. 

f) FremdenverkehnsförTd,erung: ERP-Ersatz-
aktion. Seilbahnaktion, Verlängerung der 
Z~nsenzuschüsse in "Hausaktion". 

• Gewerbeförderung: Ausweitung der Existenz
gründungsaktion, BüRGES-Aktion nach 
dem Gewerbestruktmrverbesserungsgesetz. 
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318 Die wirtschaftliche Lage - Chronik 

• In:?ustrieför~el'ung: Auswei:ung der Zinsen-I In diesem Operationskalender 
stutzungsaktron auf Leasillggesellsmaften, I Maßnahmen nam dem zeitlichen 
Investitionszuschüsse für Betriebsneugrün-, sehen: 

sind folgende 
Ablauf vQrge-

dung.en. S f ß h . • 0 ortma na men (September-Dezember 

• Strukturbereinigung im Edelstahlbereich. 1979). 

• Exportförderung: Erhöhung des Haftungs
rahmens nach dem Ausfuhrförderungsgesetz 

. auf 200 Milliarden Schilling, Erhöhung des 
Haftungsrahmens nach dem Ausfuhrfinan
zierungsförderungsgesetz auf 100 Milliarden 
Sch,illing (BGBl. Nr. 667/1978 bzw. BGBl. 
Nr.668/1978). 

• In Durchführung befindliche oder laufend 
durchzuführende Maßnahmen. 

• Kurzfristige Maßnahmen bis 1980. 

• Mittelfristige Maßnahmen bis 1983. 

• Langfristige Maßnahmen 3ib 1984. 

(7) Senkung des Diskontsatzes und Lombard- Se p te mb e r 
satzes auf 33/4 bzw. 41/4% • ' 

(8) Der Rediskontrahmen für Ausfuhrförde
rungswechsel mit Wechselbürgschaft des Bundes 
wird von 6 um 1 Milliarde Sch,illing auf 7 Mil
liarden Schilling erhöht. Der Rahmen für expan
sive Offenmarktgeschäfte wird um 3 Milliarden 
Schilling auf 12 Milliarden Schilling aufgestockt. 
Der Erhöhun,gsbeitrag wird zum Anbuf von 
Kassenobligationen der österreichischen Kontroll
bank am offenen Markt für Zweck,e der Export
finanzierung eingesetzt. 

(9) Neues Finanzausgleichsgesetz 1979 (BGBL 
Nr. 673/1978). 

Feber 

Sch;ffung der "Steuerreformkommission" zur 
Vereinfachung des Abgabenrechtes. 

Mö rz 

(1) Mit dem Inkrafttr'eten der Bundesgesetze 
über das Kreditwesen, über die Ordnung des 
SparkassenweseIllS (Sparkassengesetz) und über 
die Ausgabe von Schuldverschreibungen (Wert
papier-Emissions gesetz) erfolgte die gesetzliche 
Neuregelung des österreichischen Kreditwesens. 

(2) Inkrafttreten des Europäischen Währungs-
systems, bei dem Osterr,eich einen Beobachter
Status einnimmt. 

J uni 

(1) Unter Bedachtnahme auf die wirtschafts
politische Zielsetzung der Bundesregierung, die 
auf Sicherung des Stabilitätskurses ausgerichtet 
ist, hat das Direktorium der Oesterreichischen 
Nationalbank im Einvernehmen mit der Bundes
regierung beschlossen, den Wechselkurs des öster
reichischen Schillings mit Wirkung vom 7. Sep
tember 1979 um 11/2010 anzuheben. 

(2) Im Zusammenhang mit dieser wechselkurs
politischen Maßnahme wurde zur Unterstützung 
des Zieles, das Preisniveau zu stabilisieren, fol
g,ende Maßnahme beschlossen: das Refinanzie
rungsvolumen, das zu unveränderten Diskont
und Lombardsätzen in Anspruch genommen 
werden kann, wird auf 70% des geltenden Rah
mens beschränkt. Für die diesen Betrag über
schr,eitende Inanspruchnahme der Refinanzierung 
wird ein Zuschlag von 2010 berechnet. 

Im Zusammenhang mit dem Realignment im 
EWS (Aufwertung D-Mark 2010, Abwertung 
Dänenkrone 3010) blieb die Schilling/D-Mark
Relation unverändert. 

(3) Bekanntgabe der Neuregelung der Spar
förderung beim Bau-, Prämien-, Wertpapier- und 
Vers,icherungssparen. 

Nov,ember 

(1) Der Kurs des Schilling ,gegenüber der 
D-Mark bleibt auch nach dem 2. Realignment 
(Abwertung dkr rund SOlo) innerhalb des EWS 
unbeeinflußt. . 

(2) Verlängerung der aktivseitigen Kreditkon
(1) Verlängerung der aktivseitigen Kr,editkon- trolle bis Juni 1980 (Limes IV) in modifizierter 

trolle bis zum Jahresende (Limes III A). . / Weise. 

(2) Erhöhung des Rahmens für Offenma,rkt-
geschäfte um weitere 5 Milliarden Schilling. 

J u I i 

Beschlußfassung einesenergiepolitischen Maß
nahmenkatalogs durch die Bundesregierung 
(Opera tionskalender). 

1980 

B u n cl e s vor ans chi a 9 1980 

Zielsetzung: 

Grundsätzlich restriktive, auf die Konsolidie
rung des Budgets gerichtete Wirtschaftspolitik. 
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Habenzinsabkommens ist mit 1. Juli 1980 die
Zinsbildung für die übrigen Einlagenkategorien 

(1) Inkrafttreten des Energieförderungsgeset- frei. 
zes 1979 zur Förderung von Elektrizitätsvor
sorgeunternehmen (BGBl. Nr. 567/1979). 

Jänner 

(2) Knderung der Sparförderung beim Prä
mien-, Bau-, Versicherungs- und Wertpapier
sparen (BGBl. Nr. 550/1979). 

(3) Aufwendungen in Wohnräumen zur Ener
gieeinsparung können als Sonderausgaben gel
tend gemacht werden (BGBl. Nr. 550/1979). 

(3) Exportförderung: Erhöhung des Haftungs
rahmens nach dem Ausfuhrförderungsgesetz auf 
250 Milliarden Schilling (BGBl. Nr. 267/1980) 
und Erhöhung des Haftungsrahmens nach 
dem Ausfuhrfinanzierungsförderungsgesetz auf 
125 Milliarden Schilling (BGBl. Nr. 268/1980). 

J u I i 

- (4) Einführung einer 60°juigen AfA 
Wärmepumpen, Solaranlagen uä. 

für (1) Erhöhung der Bundesmineralölsteuer (BGBl. 
Nr. 271/1980). 

(5) Erhöhung des Diskontsatzes und Lombard
satzes um je 11/2 Prozentpunkte auf 51/4% bzw. 
53/4%. Der Zuschlag zu diesen Zinssätzen für die 
70% der jeweiligen ausnützbaren Refinanzie
rungsplafonds übersteigende Refinanzierung 
wird von 2% auf 10/0 herabgesetzt. 

(6) Vereinbarungen gemäß Art. 15 a B-VG 
über Vorhaben in Wien (BGBl. Nr. 18/1980) 
und Kärnten (BGBl. Nr. 38/1980), an denen 
Bund und Länder aus wirtschaftspolitischen Er
wägungen interessiert sind. 

Mä rz 

Neuerliche Erhöhung des Diskont- und Lom
bardsatzes um je 1112 Prozentpunkte auf 63/4% 
bzw. 71/4%. Der bisherige Zuschlag von 1% für 
die 70% übersteigende Refinanzierung bleibt 
aufrecht. 

A p r i I 

(1) Die im Rahmen der Limesregelung IV 
monatlich zulässigen Kreditzuwachsraten werden 
reduziert. 

(2) Kündigung des Habenzinsabkommens durch 
die Fachverbände der Kreditunternehmungen und 
die österreichische Postsparkasse sowie Abschluß 
des 2. Zusatzabkommens zum Eckzinsabkom-
men. 

J uni 

(2) Inkrafttreten des Versorgungssicherungs
gesetzes (BGBl. N r. 282/1980). 

(3) Inkrafttreten von Knderungen des Erdöl
bevorratungs- und Meldegesetzes (BGBl. Nr. 289/ 
1980) und des Energielenkungsgesetzes (BGBl. 
Nr. 290/1980). 

Au 9 u s t 

Vereinbarung gemäß Art. 15 a B-VG über die 
Einsparung von Energie (BGBl. Nr. 351/1980). 

Septemb,er 

(1) Bekanntgaibe der Einführung einer Son
dera.bgabe von Kreditunternehmungen und von 
Tankstellen sowie einer Anpassung der Tarife bei 
Bahn und Post. 

(2) Die aus.nÜJtzJbaren Refinanzierungsplafonds 
der Kreditunternehmungen wurden mit Wirkung 
vom 9. September 1980 um 200/0 gekürzt. Diese 
Maßnahme erfolgte vor allem zur teilweisen 
Kompensation' der Liquiditätsschöpfung, die aus 
den bisher erfolgten bzw. noch nicht in Aus
sicht genommenen hohen Nettokapitalimporten 
aus dem Ausland sowie aus den Deviseneinnah
men aus dem Fremdenverkehr stammt. 

(3) Die Verlängerung der aktivseitigen Kredit
kontrolle vom Oktober 1980 bis März 1981 
(Limes IV B). Danach ist nur dann Refinanzie
rung zu gewähren, wenn die Direktkredite der. 
Kreditunternehmen an inländischen Nichtbanken 
monatlich um nicht mehr als 0'5% des Soll
bestandes dieser Kredite per 31. Dezember 1979 ' 

(1) Verlängerung der aktivseitigen Kreditkon- ·ausgeweitet werden und der Sollstand der Kre-
trolle bis Jahresende (Limes IV A). . dite der Kreditunternehmen an unselbständig 

Erwerbstätige und Private zum 30. Septem-' 
(2) Die Fachverbände der Kreditunternehmun- ber 1980 in den Folgemonaten nicht überschrit

gen und die österreichische Postsparkasse Schlie-\' ten wird. Diese Maßnahme erfolgte im Hin~ 
ßen das 3. Zusatzabkommen zum Eckzinsab- blick auf die stärkere Passivierung der LeistuIlJgs-
kommen ab. Auf Grund der Kündigung des bilanz. . 
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320 Gesamtgebarung der öffentlichen Haushalte österreichs 

IV. Der Bundeshaush~lt im Rahmen der öffentlichen Haushalte und der 
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung::') 

Gesamtgebarung der öffentlichen Haushalte bis 9 können die Namen dieser Rechtstl'äger des 

Dem bundesstaatlichen Aufbau entsprechend öffentlichen Rechtes entnommen werden. Die 
weist Österreich neben dem Haushalt der Zuständigkeitsbereiche dieser öffentlichen Rechts
Bundesregierung noch die Haushalte der neun träger sind in den einzelnen Staaten der Welt 
Bundesländer auf. Daneben gibt es noch eine sehr verschieden. Diese Tatsache muß daher bei 
große Anzahl, von Institutionen, die dem öffent- zwischenstaatlichen Vergleichen über die Höhe 
lichen Recht zugehören. Den nachfolgenden von Belastungen aus Gebarungen des öffent
übersichten 1 und 1 a und deren Fußnoten 7 lichen Sektors besonders beachtet werden. 

197211973 1 1974 1 

1) 1) 1) 
Bund fi ) • 127·9 141·2 167·2 
Länder (ohne Wien) . 29·8 42·8 51·8 
Gemeinden (ohne Wien) 30·0 33·9 40·4 
Wien (Land und Gemeinde) 20·7 25·3 31·1 
Gemeindeverbände 7) , 2·1 2·3 1·9 
öffentliche Fonds 8) 6·2 7·0 9·4 
Kammern 9) • . ,. 4·9 5·4 6·7 
Sozialversicherungsträger . 56·2 64·2 76·5 

öffentlicher Sektor (Summe) 277·8! 322·1 i 385·0 I 
") Die Daten bis 1979 wurden vom österreich ischen 

Statistischen Zentralamt beigesteIlt und beziehen sich 
auf die vorläufige volkswirtschaftliche Gesamtrech
nung, welche im Frühjahr 1981 einer Revision unter
zogen wird; sie entstammen der Aufbereitung der 
Rechnungsabschlüsse der öffentlichen Rechtsträger 
bzw. der Ergebnisse der jährlichen Erhebungen über 
die Gemeindegebarung für Zwecke der volkswirt
schaftlichen Gesamtrechnung, 

Die Prognosewerte für 1980 und 1981 des Öster
reichischen Instituts für Wirtschaftsforschung wurden 
Ende September 1980 letztmalig revidiert. 

Außerdem siehe: Gebarungsübersichten betreffend 
die Bundesländer, Gemeindeverbände und Gemeinden. 
Bearbeitet im österreichischen Statistischen Zentral
amt in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium 
für Finanzen. Herausgegeben vom österreichischen 
Statistischen Zentralamt in der Reihe "Beiträge zur 
österreichischen Statistik". 

') Gebarungserfolg laut Rechnungsabschluß. Betref
fend 1974 unter Berücksichtigung der Feststellungen 
laut BGBl. Nr. 377/.1976. ' 

!) Vorläufiger Gebarungserfolg (z. B, Bund) bzw. 
Schätzungen. 

3) VoranschIags- oder Schätzbeträge. 

') Die Beträge des Bundesvoranschlages (Budget
gebarurig) w~ren: 

Mrd.S 
Ausgaben :, ......... " ..... , .. " ..... ' 302'3 
Einnahmen .. , , ..... , , . , .... .'. , , , , , . .. 253·3 

5) Budgetgebarung des Bundes; außerdem Gebarung 
der Akademie der Wissenschaften und der Oster
reichischen Hochschülerschaft. Als Schuldentilgungen 
werden vom Bund ausgewiesen: 

Mrd.S Mrd.S 
1972 .......... 6'25 1977 , ........ , 11·98 
1973 ........... 5'67 1978 . ......... 1576 
1974 • • 0 •• •• ••• 

6'88 1979 ... , ...... 17"99 
1975 .......... 7"50 1980 (Voranschl.) .18'31 
1976 .......... 1074 1981 (Voranseh!.) 24'82 

Übersicht 1 

Brurtoausgaben 
-

1975 1 1976 ! 1977 I 1978 1 1979 I 1980 I 1981 ! ! 
Milliarden Schilling 

1) 1) 1) 1) 2) I 3) 4) 
196·7 222'0 236·8 266·2 288·2 308·0 335·1 
56~1 63·0 67·8 76·1 80·8 86·6 
45·0 48·1 52·2 56·3 61·0 64·7 
iW7 40·0 43·3 48·5 51"6 54·7 

2·0 2·0 2·0 2·1 2·2 2·3 
8·3 10·1 10·7 11·8 12·3 13·0 
7·1 7"4 7·6 8·9 9·6 10·9 

89·6 103·0 110·3 122·2 133"4 145·0 

439·5 1 495·6! 530·7 i 592·1 ! 639·11 685·21 

Nach Abzug der Schuldentilgung ergibt die Dif
ferenz auf die Bruttoeinnahmen laut Übersicht 1 a 
den Nettoabgang. 

6) Bruttoeinnahmen ohne Schuldenaufnahme. 

7) Erfaßt sind derzeit nur die Gemeindeverbände, 
die den Rang einer Gebietskörperschaft haben, und 
zwar die ßezirksfürsorgeverbände sowie die Schul
gemeindeverbände in Niederönerreich und Kärnten. 

. 8) Einbezogen ist u. a. die Gebarung folgender 
Fonds: Ausgleichstaxfonds, Bundes-Wohn- und Sied
lungsfonds, ERP-Fonds, Fonds zur Förderung der wis
senschaftlichen Forschung, Forschungsförderungsfonds 
der gewerblichen Wirtschaft, Getreidewirtschaftsfonds, 
Krankenanstalten-Zusammenarbeitsfonds (ab 1978), 
Kriegsopferfonds, Massafonds der Bundesgendarmerie, 
Justizwache sowie Zollwache, Milchwirtschaftsfonds, 
Polizeimassafonds, Reservefonds für Familienbeihil
fen, Viehverkehrsfonds (bis 1976), Wasserwirtschafts
fonds, Weinwirtschaftsfonds (ab 1970), Wohnhaus
Wiederaufbaufonds, 

D) Einbezogen ist die Gebarung folgender Kammern: 
Wiener Börsekammer, Ingenieurkammern (Bundes
kammer und 4 Kammern in den Bundesländern), 
Kammer der Wirtschaftstreuhänder, Kammern der 
gewerblichen Wirtschaft (Bundeskammer und 9 Kam
mern in den Bundesländern), Kammern für Arbeiter 
und Angestellte (Kammertag und 9 Kammern in den 
Bundesländern), Landarbeiterkammern (Landarbeiter
kammertag und 7 Kammern in den Bundesländern), 
Landwirtschaftskammern (Präsidentenkonferenz und 
9 Kammern in den Bundesländern), Notariatskammern 
(Delegiertentag und 6 Kammern in den Bundes
ländern), Osterreichische Apothekerkammer, Oster
reichische Krztek:lmmern (österreichische Krztekam
mer und 9 Kammern in den Bundesländern), Oster
reichische Dentistenkammer, österreichische Patent
anwaltskammer, Rechtsanwaltskammern (Kammertag 
und 7 Kammern), Tierärztekammern (Bundeskammer 
und 9 Kammern in den Bundesländern). 

'0) Siehe Fußnote 6) auf Seite 283. 
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Gesamtgebarung der öffentlichen Haushalte österreichs 321 

(zu Übersicht 1) 

Bruttoausgaben 

1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 I 1978 I 1979 11980 11981 

Anteil in v, H, 

Bund 5) 
I 

46'0 43'8 43'4 44'7 44'8 44'6 45'0 45'1 45'0 
Länder (ohne Wien) 10'7 13'3 13'5 12'8 12'7 12'8 12'8 12'6 12'6 
Gemeinden (ohne Wien) 10'8 10'5 10'5 . 10'2 9'7 9'8 9'5 9'6 9'4 

. Wien (Land und Gemeinde) 7'5 7'9 8'1 7'9 8'1 8'2 8'2 S'l 8'0 
Gemeindeverbände 7) , O'S 0'7 0'5 0'5 0'4 0'4 0'4 0'3 0'3 
Offentliche Fonds ") 2'2 2'2 2'4 1'9 2'0 2'0 2'0 1'9 1'9 
Kammern 9) , 1'8 1'7 1'7 1'0 1'5 1'4 1'5 1'5 1'6 
Sozialversicherungsträger 20'2 19'9 19'9 20'4 20'8 20'81 20'6 20'9 21'2 

Offentlicher Sektor (Summe) 100'0 1100'0 1100'0 1 100'01 100'01 100'0 I 100'0 I 100'01 100'0 1100'0 
I 

Übersicht 1 a 

Bruttoeinnahmen 6) 

1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 I 1978 I 1979 11980 1 1981 

Milliarden Schilling 

1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 2) 3) 4) 
Bund 5) 120'3 128'4 148'7 159'6 178'0 194'9 .215'1 237'7 260'0 285'4 
Länder (ohne Wien) . 29'2 42'4 50'3 54'2 60'7 63'S 71'6 76'6 81'6 
Gemeinden (ohne Wien) 27'1 31'0 36'6 40'7 43'4 46'4 51'0 56'0 59'4 
Wien (Land und Gemeinde) 18'9 23'2 28'0 31'0 36'3 38'6 43'2 47'8 50'2 
Gemeindeverbände 7) , 2'0 2'2 1'8 1'9 1'9 1'9 2'0 2'1 2'2 
Olfendiche Fonds 8) 5'7 6'6 8'5 7'7 8'2 8'4 11'0 12'2 13'0 
Kammern 9) , 4'8 5'4 O'S 6'6 7'3 8'0 8'91 9'6 10'9 
Sozialversicherungsträger 56'0 64'5 75'3 90'0 102'5 109'4 . . 121'0 131'5 143'11 

Offentlicher Sektor (Summe) 264'0 I 303>7\ 356'0 1 391>71 438'3\ 471'4\ 523'81 573'51 620'4\ 

Bruttoeinnahmen 

1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 I 1978 I 1979 11980 11981 

Anteil in v, H, 

Bund 0) 45'5 42'3 41'S 40'7 40'6 41'3 41'1 41'4 41'9 
Länder (ohne Wien) 11'1 14'0 14'1 13'8 13'8 13'5 13'7 13'4 13'1' 
Gemeinden (ohne Wien) 10'3 10'2 10'3 10'4 9'9 9'9 9'7 9'8 9'6 
Wien (Land und Gemeinde) 7'2 7'6 7'9 7'9 8'3 8'2 8'2 8'3 S'l 
Gemeindeverbände 7) , 0'7 0'7 0'5 0'5 0'4 0'4 . 0'4 0'4 0'3 
Olfentliche Fonds 8) 2'2 2'2 2'4 2'0 1'9 l'S 2'1 2'1 2'1 
Kammern 9) , 1'8 1'8 1'9 1'7 1'7 1'7 1'7 1'7 l'S 
Sozialversicherungsträger 21'2 21:2 21'1 23'0 23'4 23'2 23'1 22'9 23'1 

Olfendicher Sektor (Summe) \100'01100'01100'0 1 100:0 1 100'0 \ 100'0 1 100'0 1 100'0 1 100'0 1 100'0 

Fiilanzbedarf 

In den Bruttoausgaben und -einnahmen der 
einzelnen Institutionen des öffentlichen Sektors 
sind auch Beträge enthalten, die 

a) Vergütungen für Dienstleistungen eines 
Verwaltungszweiges an andere Verwal
tungszweige desselben Rechtsträgers 
"Durchlauferposten" 10) - und 

b) überweisungen zwischen diesen einzelnen 
Rech tsträgern 

.darstellen, Bringt man diese Vel'gütungen und 
überweisungen von den Bruttoausgaben und 

Fußnoten 1) bis 10) auf Seite 320, 

-einnahmen in Abfall, verbleiben die sektoralen 
Ausgaben und Einnahme'n der öffentlichen Haus
halte insg.es.amt, 

In der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 
sind die Ausgaben des öffentlichen Sektors aber 
noch geringer. In dieser wird nämlich die Ge
barung der erwerbswirtschaftlichen Verwaltungs
zweige der Gebietskörperschaften dem privaten 
(U nternehmer-)Sektor zugezählt, 

Die übersichten 2 und 2 a zeigen die entspre
chenden Gebarungsziffern für die Jahre 1972 bis 
1979, 
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322 Finanz~edarf - Öffentlicher Sektor - Steuerelnnahmen 

übersicht 2 

Körperschaften des öffentlichen Rechtes 

1972 I 1973 I 1974 i 1975 I 1976 1 1977 I 1978 1 1979 

Milliarden Schilling 
11) 11) 11) 11) 11) 11) 12) 12) 

Bruttoausgaben 277'8 322'1 385'0 439'5 495'6 530'7 592'1 639'1 

ab: Vergütungen innerhalb der einzelnen Träger 
des öffentlichen Rechtes, l 

überweisungen zwischen den einzelne!) Trä-
ger:n des öffentlichen Rechtes , 41'5 56'7 67'7 73'7 79'2 85'5 89'0 95'.0 ---~- ----~----- ---

verbleibt Finanzbedarf 236'3 265'4 3l7'3 365'8 416'4 445'2 503'1 544'1 

hievon: Netto-Finanzbedarf ohne Gebarung 
der erwerbswirtschaftlichen Verwaltungs-
zweige der Gebietskörperschaften 13) , , 212'5 240'2 288'6 334'4 379'5 406'6 460'6 498'3 

Übersicht 2 a 

ßundesgebarung 17) 

1972 1 1973 11974 11975 1 1976 11977 1 1978 1 1979 

Milliarden Schilling 

Bruttoausgaben 127'9 141'2 167'2 196'7 222'0 236'8 266'2 288'2 

ab: Vergütungen innerhalb der Bundesgebarung , 2'2 2'7 3'7 3'0 2'9 2'3 2'6 3'5 
überweisungen an andere Träger des öffent-
lichen Rechtes , , 19'4 30'1 36'7 43'6 47'9 50'6 49'4 52'9 

-~--~---~------- -----
verbleibt Finanzbedarf 106'3 108'4 126'8 150'1 171'2 183'9 214'2 231'8 

hievon: Netto-Finanzbedarf ohne Gebarung 
der erwerbswirtschaftlichen Verwaltungs-
zweige des Bundes 13) , , , , , , , , 82'9 83'6 98'3 119'3 135'1 146'0 172'5 186'9 

öffentlicher Sektor und Bundeshaushalt 15) 

Von den Bruttoausgaben der öffentlichen 
Haushake entfällt fast die Hälfte auf den Bundes
haushalt. Dasselbe ist der FaU hinsichtlich der be
reinigten Ausgaben des öffentlichen Sektors der 
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. über den 
Einnahmenrahmen des Bundeshaushaltes hinaus 
werden aber auch noch öffentliche Abgaben in 
Höhe von weiteren rund 100'6 Milliarden Schil
ling (Bundesvor;mschlag 1981) von Bundesbehör
den eingehoben und an Gebietskörperschaften be
ziehungsweise sonstige Träger des öffentlichen 
Rechtes (Fonds und Kammern) weitergeleitet, Aus 
diesen Hinweisen geht deutlich die dominierende 
Stellung des Bundeshaushaltes im öffentlichen 
Sektor hervor, 

Aus den übersichten 1, 1 a, 2 und 2 a ist dies 
deutlich erkennbar. 

Fußnoten 11) his 17) auf Seite 323. 

Steuern und steuerähnliche Einnahmen des 
öffentlichen Sektors 

Von den in österreich von Trägern des 
öffentlichen Rechtes erhobenen Steuern und 
steuerähnlichen Einnahmen 16) betragen die 
vom Bund eingehobenen rund zwei Drittel. 
Diese Größenordnung ist derart, daß aus dem 
Abgabenaufkommen des Bundes weitestgehend 
auch Erkenntnisse über die jeweilige Wir.tschafts
lage und -entwicklung gewonnen wc~rden kön
nen. Die übersicht 3 zeigt die entsprechenden 
Gebarungsergebnisse. 

Ein Teil des vom Bund erhobeJ,len Abgaben
aufkommens wird jedoch ,an verschi,edene Rechts
träger weitergegeben. Der Anteil der dem Bund 
verbleibenden kassamäßigen Steuereinnahmen 
(einschließlich steuerähnlicher Einnahmen) am 
Bruttoinlandsprodukt - unter Berücksichtigung 
der Umstellung von Kinderabsetzlbeträgen' auf 
Transferzahlungen - ist von rund 17'50/0 im 
Jahre 1970 lediglich auf rund 18% im Jahre 1979 
gestiegen, während die Steuerquote insgesamt 
in diesem Zeitraum von 35'8% auf 40'60/0 zu
nahm. 
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Steuereinnahmen 323 

Übersicht 3 

Indirekte und direkte Steuern und steuerähnliche Einnahmen 

1972 
1 

19731B)1197419)1 1975 [197618)1197718) 1197818)1197918)1198020)1 1981 20) 

Milliarden Schilling 

21) 
Bund 22) • 125'6 146'4 168'7 175'0 186'7 210'5 230'6 248'0 269'3 291'7 
Länder . 0'4 0'5 0'6 0'6 0'7 0'8 0'9 1'0 1'1 1'2 
Gemeinden 6'1 6'6' 8'0 9'5 10'4 11'0 11'8 12'3 13'1 13'9 
Kammern 2'4 2'7 3'1 3'4 3'7 4'2 4'6 4'8 5'4 5'7 
Sozialversicherungsbeiträge 23) 41'4 48'5 55'71 61'3 68'4 78'8 94'2 102'4 113'7 124'2 
Fondsbeiträge 1'1 1'3 1'4 1'6 1'8 2'3 2'3 2'5 2'6 2'7 ------

Summe. 177'0 206'0 237'5 251'4 271'7 307'6 344"4 .371'0 405'2 439'4 ----~~- ---~ ----~~- ---~- ~--~-~ -~-

Bruttoinlandsprodukt 14) •. , 476'2 535'7 613'0 657'3 724'0 791'1 836'5 914'3 996'2 1.061'2 ----~-~ --- --_. ----- ----- ---------

Summe in °10 des Bruttoin, 
landsprodukts 37'2 38'5 38:7 38'2 37'5 38'9 24) 41'2 40'6 40'7 41'4 

In diesem Zusammenhang ist noch eine zweite samten Steuern und steuer ähnlichen Einnahmen 
K.ennziffer der wirtschaftlichen und finanziellen zur Steigerung des ,Bruttoinlandsprodukts. Die 
Entwicklung der Volkswirtschaft zu erwähnen, übersicht 4 gibt dal1üJb.er Aufschluß. 
nämlich das Verhältnis der Steigerung der ge-

Übersicht 4 

Steigerung 

der Steuern und steuerähnlichen des Bruttoinlandspr~dukts Einnahmen 25) 

Mrd, S 

1972 gegenüber 1971 24'1 
1973 1972 29'0 
1974 1973 31'5 
1975 

" 
1974 13'9 

1976 1975 20'3 
1977 26) 

" 1976 35'9 
1978 26) 

" 
1977 36'8 

1979 26) 
" 

1978 26'6 
1980 26) 

" 
1979 34'2 

1981 26) 
" 

1980 34'2 

18) Zum Teil vorläufige Ergebnisse, 

19) Diese Daten sind mit den ,Konten der volks
wirtschaftlichen Gesamtrechnung nicht vergleichbar. 

20) Zum größten Teil Schätzung, 

21) In dieser üoersicht sind die Eingänge aus den 
Steuern und steuerähnlichen Einnahmen bei den 
Rechtsträgern ausgewiesen, von denen sie eingehoben 
und in deren Haushalt sie entsprechend nachgewiesen 
werden, Diese Darstellung gibt daher nicht Auskunft 
über die im Wege des Finanzausgleiches oder sonstiger 
gesetzlicher Regelungen den einzelnen Trägern öffent
lichen Rechtes zukommenden Anteile dieser Steuern 
und steuerähnlichen Einnahmen. Vom Aufkommen 
laut Rechnungsabschluß des Bundes abgesetzte Er-

Fußnoten zu Seite 322. 

11) Siehe Fußnote 1) auf Seite 320, 

12) Siehe Fußnote 2) auf Seite 320, 

13) Ausgeschieden sind in 'den Bruttoausgaben ent
haltene Ausgaben der erwerbswirtschaftlichen Ver
waltungszweige (Unternehmen, Betriebe), soweit sie 
aus in den Bruttoeinnahmen enthaltenen erwerbs
wirtschaftlichen Einnahmen bedeckt werden konnten, 

14) Netto-Wert aller im Berichtszeitrau'm von Be
trieben mit Sitz in österreich (einschließlich Dienst
stellen der öffentlichen Verwaltung) bereitgestellten 
Sachgüter und Dienstleistungen, 

I Ofo Mrd. S Ofo 

15'8 57'4 13'7 
16'4 59'5 12'5 
15'3 77'3 14"4 

5'8 44's 7'2 
8'1 66'7 10'1 

13'2 67'1 9'3 
12'0 45'4 5'7 

7'7 77'8 9'3 
9'2 81'9 9'0 
8'4 65'0 6'5 

stattungen bei Einkommensteuern sowie Vorrats- und 
Anlagenentlastung bei der Umsatzsteuer (ab 1973) 
sind enthalten, 

22) Einschließlich Erbschaftssteuer (im VGR-Konten
schema bei den Kapitaltransfereinnahmen verbucht). 

23) Ohne Beiträge gemäß Entgeltfortzahlungsgesetz, 
24) Durch die Umstellung von Kinde'rabsetzbeträgen 

bei der Lohn- und Einkommensteuer auf Transfer
zahlungen ab dem Jahre 1978 erhöhte sich der Anteil 
der Steuern und steuerähnlichen Einnahmen am 
nominellen Bruttoinlandsprodukt um mehr als 
1 Prozentpunkt. 

25) Siehe übersicht 3, 
26) SdJätzung. 

15) Ohne "Offentliche Fonds" mit eigener Rechts
persönlichkeit, 

16) In der Statistik des Volkseinkommens nach inter
nationalen Begriffen zählen zu den "Steuern" nicht 
nur die im Bundeshaushalt als "öffentliche Abgaben" 
bezeidJneten Einnahmen, sondern alle Zwangsbeiträge, 
zu deren Einhebung ein öffentlicher Haushalt berech· 
tigt ist. 

17) Siehe Fußnote 5) auf Seite 320, Die Gebarung 
der "Bundesfonds" mit eigener Rechtspersönlichkeit 
ist somit hier nicht miteinbezogen, 
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324 Bundesgebarung im Rahmen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung -
Verfügbares Güter- und Leistungsvolumen 

Die Bundesgebarung im Rahmen der volkswirt- Das neue System der UN gibt -einen integrier-
schaftliclien Gesamtrechnung 27) ten Rahmen für die VGR e~nschli'eßlich Input

Der öffentliche Sektor ist im Rahmen der Ge
samtwirtschaft so bedeutungsvoll, weil er einer
seits den Betrieben und privaten Haushalten im 
Wege der Besteuerung Mittel entzieht und 
anderseits diese laufenden öffentlichen Ein
nahmen im wesentlichen für die Befriedigung 
von Gemeinschaftsbedürfnissen, für die Zu
führung von Einkommen an private Haushalte 
und für die Förderung der Wirtschaft verwendet. 

Nachstehend werden einige Gebarungsgrößen 
der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung zu
sammen mit zugehörigen Daten der gesamten 
öffentlichen Haushalte und des Bundessektors 
zur Darstellung gebracht. Hiebei wurden in 
bezug auf die Gebarung der erwerbswirtschaft
lichen Verwaltungszweige des Bundes (Bundes
betriebe) nur deren Netto-Ergebnisse (laut Geld
rechnung) berücksichtigt und entsprechend einem 
besonderen Kontenkonzept für die öffentlichen 
Betriebe in bestimmter Weise auf (positive oder 
negative) Einkommen aus B,esitz und Untern'eh
mung, indirekoe Steuern (MonopoIe) bzw. Sub
ventionen (stJ:1Ukturel.le Defi~iubetriebe) SOWIe 
Kapitaltransfers aufgeteiit. 

Revision der Volkswirtschaftlichen 
Gesamlrechnung 1964 bis 1976 (19n) 

Die Reihen der Volkswirtschaftlichen Gesamt
rechnung (VGR) werden in Osterr'eich, wie in 
aruderen Ländern lauch, von Zeit zu Zeit gründ
lichen Revi~ionen ulnterzogen, um die Möglich
k.eit für: die Berück,sich6gung von neuem statisti
schen Material zu schraffen, das sonst ohne Brüche 
nicht -eingebaut werden könme, und/oder um 
weiterentwickelte Verbuchungskonzepte in di.e 
Reclmung einzuführen, wie sie von den maß
geblichen internationalen Stellen ausgearbeitet 
wel1den. Die jüngste Revision der österreichischen 
VGR deckt den Zeitraum 1964 bis 1976 (1977 
vorJäung) ab, und diente neben Umstellungen auf 
neuere Stat,istik,en (insbesondere die Mehrwert
steuer-Voranmeldungs-Statisoik, ~erner Konsum
e!1hebung 1974, geänderte Zahlungsbilanzdarstel
lung, Input-Output-Statistik 1964, u. a.) vor allem 
,dem seit mehreren Jahren vorbereiteten über-

'gang auf das "System of National Accounts", 
das die UN im Jahre 1968 herausgegeben 
haben 28). Die Ergebnisse dieser "Zwischenrevi
sion" wurden im He!1bst 1978 vom Osterreichi
schen Statistischen ZentraIamt veröffentlicht 29). 

21) Siehe hiezu die Publikation "österreichs Volks
einkommen 1964 bis 1977, Neuberechnung, öster
reichisches Statistisches Zentralamt, Wien 1979, sowie 
zum Konzept des Neuen Systems der VGR "A System 
of National Accounts", UN, New York 1968. 

Output, Geld-stlrom- und Vermög,ensr,echnung, 
und bedeutet eine Weiterentwicklung des bis
herigenSystem in Richtung geschlossener Brutto
Edassung aUer Tl'ansaktionenund stärkerer Dif
ferenzierung der Güterkonten einerseits und der 
institutioneHen Konten al1JdeJ:1erseits. Die Um
stellun:g auf das neue internationale System hat 
auch für Osterreich wegen ,der Knderungen der 
Konzepte der Sektorenbildung und der Trans
aktionengewis'se Neuemngen der DarstelLung 
zur Folge, die :tber auf die herkömmlichen Haupt
aggr,egrate insgesamt nur wenig Einfluß haben. 
Zu erwähnen wäre hier vor allem der Abzug der 
Bank-Imputationen für die pJ:1ivaten Haushalte 
vom Bruttoinlandsprodukt und der gesonderte 
Ausweis der importabhängi.gen Abgaben, ferner 
die Ausscheidung der Kraftfahrzeugsteuer aus 
dem Konsumbegriff. Gewisse Terminologie-Ande
rungen waren gleichfalls unv,ermeidlich, insbe
sondere tritt an ,die Stelle des geläufigen "Natio
n:alproduktes" bei der BetJ:1achtung ,der Entste
hungsseite das "Inlands-Produkt". Für die Ana
lyse des öffentlichen Sektors im Rahmen der 
VGR ergeben ,sich keine Einschränkungen. 

Verfügbares Gü'er- und 
Leisiungsvolumen 

Die Summe aller Sadlgüter und Dienstleistun
gen, die der Volkswirt:schaft aus der einheimi
schen Produktion einsdlließlich der Importe und 
abzüglich der Exporte für die Verwendung im 
Inland zu Verfügung stehen, srellt das verfüg
bare Güter- und Leistungsvolumen dar. über 
seine Zusammensetzung und Höhe gibt die 
übersicht 5 Aufschluß. 

Im Rahmen der Ausführungen über den 
Bundeshaushalt ist von besonderem Interesse, 
welcher Anteil des' verfügbaren Güter- und 
Leistungsvolumens vorn öffentlichen Sektor und 
im spezidlen vom Bundessektor "für sich selbst" 
verwendet wird. Zum Bundessektor zählt nicht 
nur der um die Gebarung der erwerbswirtschaft
lichen Betriebsverwaltungen (im wesentlichen die 
Bundesbetriebe) verminderte Bundeshaushalt, 
sondern auch die Gebarungen der von Bundes
behörden verwalteten oder beaufsichtigten 
öffentlichen Fonds 30) sowie die Gebarung der 
Akademie der Wiss-enschaften und der öster
reichischen Hochschülerschaft. Ein Teil der Ein
nahmen dieser Fonds wird als öffentliche Ab
gaben von Bundesbehörden eingehoben und im 
Wege des Bundeshaushaltes an die Fonds über
WIesen. 

28) A System of National Accounts, Studies in 
Methods, Series F No. 2, Rev. 3, UN, New Yörk 
1968. _ 

29) "österreichs Volkseinkommen 1964 bis 1977", 
Neuberechnung, Wien 1979. 

30) Siehe Fußnote B) auf Seite 320. 
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Verfügbares Güter- und .Leistungsvolumen 325 

übersicht 5 

\

1972 I 19731 1974 I 1975, 1197631) 1197731) 1197831) 1197931) 1198031)1198131) 

Milliarden Schilling 

Löhne und Gehälter . , , , , 231·4 271-1 315·0 351·0 388·0 429'1 466'8 497'0 534'3 577,0 
Betriebsüberschuß .. ,.,., 117·6 124·3 138'1 128'4 146'8 155'8 154"4 186'8 212'2 212,0 
Abschreibungen ., .... , .. 55·4 59·7 71·3 79·3 84·9 90'1 97'5 104'5 113'9 123·0 
Indirekte Steuern ...... , 80,2 91-6 lOH 113-4 120·2 134'6 139'0 149"2 160'4 174·0 
minus Subventionen .... ' - 8·4 -11'0 -15,3 -14'8 -15'9 -18'5 -21'2 -23'2 -24'6 -24·8 

Bruttoinlandsprodukt .... 476'2\ 535'71 613·0 1 657'31 724'01 791'1 1 836'51 914'31 996'211.061'2 
Außenbeitrag 32) ......... - 2·8 - 2·0 + 2-1 - 4·2 +11'1 +21'5 - 0'4 +10'8 +16'6 + 5·7 

Verfügbares Güter- und 
Ldstungsvolumen ...... 473·4 533'7 615·1 65301 735·1 812'6 836'1 925'1 1.012'8 1.066·9 

Auf Grund der nachfolgenden übersicht 6 wer- für Sachgüter und Dienstleistungen. verbraucht 
den vom Bundessektor selbst nur rund 6% und für 1'3% Vermögenswerte geschaffen. Für 
des verfügbaren Güner- und LeistungsvoJumens den gesamten öffentlichen Sektor betragen die 
für Konsumausgaben, d. s. laufende Ausgaben analog,en Prozentsätze rund 18% bzw. rund 5%. 

übersicht 6 

Betrag in Milliarden Schilling 

1

1973 I 
1

1975 1 31) 1 31) 1 81) 
I 

31) 

1 

31) I 31) 
1972 1974 1976 1977 1978 1979 1980 I 1981 I 

Verwendung durch: 

Öffentlicher Konsum " ...... , ..... 33·2 30·5 35·6 42·2 47'3 50'7 56'0 59'9 64'7 69·7 
Bruttoinvestitionen ... , ...........• 7·3 7·4 9·0 9·4 9'0 9'3 10'1 11'6 12'7 13·5 ------------------------------

Bundessektor (Summe) .. , 40·5 37-9 44·6 51-6 56'3 60'0 66'1 n'5 77"4 83·2 
------------------------------

Öffentlicher Konsum ... , .......... 37·1 51-6 62'1 n·1 80·9 .88'5 98'7 105'6 114'0 123·5 
Bruttoinvestitionen ................ 17-8 1% 23·2 25-6 25'7 28'6 29"4 33-6 34'8 36·5 ------------------------------
übriger öffentlicher Sektor (Summe) .. 54·9 71·2 85·3 96·7 106.6 117'1 128'1 139"2 148'8 160·0 

------------------------------

Privater Konsum, ................. 259·9 291·8 330·6 368·1 409·8 455'5 468'5 510'9 553'7 590·2 
Bruttoinvestitionen ................ 11% 11% 140·1 140·4 153·2 169'2 169'9 183'1 204'9 209·7 ------------------------------

Privater Sektor (Summe) ... 379·5 411-4 470·7 508·5 563·0 624'7 638'4 694'0 758'6 799·9 
------------------------------

Lagerbewegung und statistische 
Differenz ....................... -1,5 13-2 14·5 -3'7 9'2 10'8 3'5 20'4 28'0 23-8 ------------------------------

Verfügbares Güter- und 
Leistungsvolumen ............... 473-4 533'7 615·1 653'1 735'1 812'6 836'1 925'1 1.012'8 1.066·9 

------------------------------

31) Vorläufige Daten bzw. Schätzung für 1975 bis 
1979 (vgl. Veröffentlichung in den Statistischen Nach
richten, Heft 5/1980) und Prognosewerte des Öster
reichischen Instituts für Wirtschaftsforschung für 
1980/1981. 

32} Minus: übersmuß In der Leistungsbilanz ohne 
Faktoreinkommen. 

33) (frei). 
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326 Laufende Einnahmen der öffentlichen Haushalte - Einkommenskonto 

Übersicht 6 a 

11972 11973 11974 1 1975 I;;;~ i1n 1~~7H'11978 11979 11980 1 1981 

Verwendung durch: 

Öffentlicher Konsum .............. 
Bruttoinvestitionen ................ 

Bundessektor (Summe) ... 

Öffentlicher Konsum .............. 
Bruttoinvestitionen ................ 

übriger öffentlicher Sektor (Summe) .. 

Privater Konsum .................. 
Bruttoinvestitionen ................ 

Privater Sektor (Summe) ... 

, 
Lagerbewegung und statistische 

Differenz : ...................... 

Verfügbares Güter- und 
Leistungsvolumen ............... 

Laufende Einnahmen 
der öffentlichen Haushalte 
und deren Verwendung 

7·0 5·7 
1·5 1·4 ------
8·5 H 

---

7·8 9·7 
3-8 3·7 ------

11·6 13-4 
------

54·9 54·7 
25·3 22·4 ------
80·2 77-1 

------

-0·3 2·4 
------

100·0 100·0 
------

5·8 6·5 
1·5 1-4 ---
7-3 7·9 

------

10·1 10·9 
3·8 3·9 ------

1309 14·8 
------

53'7 56·4 
22·8 21·5 ------
76·5 77·9 

-----

2·3 -0·6 ------
100·0 100·0 
------

6·4 6'2 6'7 6'5 6'4 6·5 
1·2 t'2 1'2 1'2 1'2 1'3 

------------------
7'6 7'4 7'9 7'7 7"6 7·8 

------------------

11·0 10'9 11"8 11'4 11'3 11·6 
3·5 3-S 3-S 3'7 3"4 3-4 ----------------

14·5 14'4 15'3 15'1 14'7 15·0 
------------------

55·8 56'1 56'0 55'2 54'7 55-3 
20·8 20'8 20'4 19'8 20'2 19·7 ------------------
76·6 76'9 76'4 75'0 74'9 75·0 

----------------

1'3 1'3 0'4 2'2 2·g 2'2 ------------------
100·0 100·0 100·0 100·0 100·0 100·0 
------------------

Die von den Trägern des öffentlichen Rechtes in 
österreich bzw. vom Bundessektor den privaten 
Haushalten und Betrieben im Wege der Be
steuerung entzogenen Mittel sowie· die wenigen 
sonstigen laufenden Einnahmen erreichen das 
in der übersicht 7 ausgewiesene Ausmaß. 

pie in der übersicht 7 aufgezeigten laufenden 
·Einnahmen werden von den Trägern des 
öffentlichen Rechtes im Ausmaß von rund 40010 
für öffentlich·e Konsumausgaben verbraucht. Die 
restLichen Einnahmen werden neu verteilt, u. zw, 
im wesentlichen durch Zuführung von Einkom
men an private Haushalte sowie durch die För
derung der Wirtschaft mittels Subventionen und 
Darlehen. 

Einkommenskonto der öffentlichen Haushalte 
" 

Übersicht 7 

1.,1973 I I I 

34) 

I 

34) 

I 

34) 

I 

34) 

I 

34) 

I 
34) 

1972 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Milliarden Schilling 

Laufende Einnahmen: 

Einkommen aus Besitz 
und Unternehmung ... 5,0 5·3 6·5 8·2 9·8 10'0 11,'8 12'0 12'0 12·5 
davon. Bundessektor ..... 3-3 J'2 J.J 5·1 6·9 7"0 8'5 8'6 8'6 9·0 

Versicherungsleistuqgen 0·1 0·1 0·2 0·2 0·1 0'2 0'2 0'2 0'3 0·3 
davon Bundessektor .. , .. 0·1 0·1 0·1 0·1 0·1 0" 0'1 0'1 0'2 0·2 

Indirekte Steuern ....... v 80·2 91·6 lOH 113-4 120·2 134'6 139'0 149'2 160'4 174·0 
davon Bundessektor ..•.• 52·4 61-4 68·2 69·5 76·4 85'4 89'8 99"7 101-4 117·0 

Direkte Steuern der 
privaten Haushalte '" 46'1 52'8 63'8 63'3 70'6 80'4 96'5 102'8 114'2 129'0 
davon Bundessektor .. ' ... 29·2 J2·4 J8·7 40·8 46·6 54'4 6J'0 68'5 71'0 86·4 

Direkte Steuern der 
Kapitalgesell-
schaften ............. 9·1 9·0 11·5 12·8 12-1 13-2 14'2 16'0 17'5 18·5 
davon Bundessektor ..... 6·8 7-1 9·4 10·6 9·9 9'1 9'8 10'8 12'J 13-3 

34) Siehe Fußnote 31) auf Seliue 325. 
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Laufende Einnahmen der öffentlichen Haushalte und deren Verwendung 327 

übersicht 7 (Fortsetzung) 

I I I I 
37) 

I 

37) 

I 

37) 

I 
37) 

I 

37) 

I 

37) 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Milliarden Schilling 

Gebühren und Strafen 
der privaten Haushalte 0·9 1·0 1·2 1·3 1-6 2'5 2'6 2'7 2'8· 3·0 
davon Bundessektor ..... 0·6 0·6 0·7 0·8 0·9 1"7 1'8 1'8 1'9 2·1 

Sozialversicherungs-
beiträge 35) ....••...• 42·9 50·2 57-7 63·6 71-1 81'7 97'7 106'5 118'3 129·2 
davon Bundessektor ..... 1-1 1·0 1·2 1-3 1·5 1'6 1'9 2'2 2'5 2·8 

Imputierte Pensions-
beiträge 36) ....•....• 10·3 11·7 13-4 15·2 17-2 18'8 21'0 22'8 24'6 26·6 
davon Bundessektor ..... 7-J 6·6 7·4 8·3 9·4 10'3 11'2 12'2 13'4 14-7 

Laufende Transfers von 
Trägern öffentlichen 
Rechts 

BundeSJektor .......... 1-3 0·4 0·5 0·5 0·5 0'6 0'5 0'5 0'6 0·7 

Laufende Transfers vom 
Ausland ............. 0·2 0·2 0·2 0·5 0·6 0'6 0'5 0'5 0'5 0·6 
davon Bundessektor ..... 0·1 0·1 0·2 0·4 0·5 0'5 0'5 0'5 0'5 0·6 

---------------------------
Laufende Einnahmen 

(Summe) ............ 194·8 221·9 258·4 278·6 303·3 342'0 383-3 412'7 450'6 493·7 
davon Bundessektor ..... 102·2 112·9 129·7 137·4 152·6 170"6 1ff7'2 205'1 224'4 246·8 

~~-~~----~~-~~~ ~~-~~-~-~ ---

Laufende Ausgaben: 

Öffentlicher Konsum ... 70·3 82·1 97·7 113·3 128·2 139'2 154'7 165'5 178'7 193·2 
davon Bundessektor ..... 33·2 30·5 35·6 42·2 47·3 50'7 56'0 59'9 64'7 69·7 

Zinsen für die Staats-
schuld .............. 4·8 5·4 6·4 8·6 12·2 14"8 18'7 22'0 26'0 31-0 
davon Bundessektor ..... 3·1 3·4 3·8 4·9 8·0 10'2 IH 15'4 17"8 21·6 

Versicherungsprämien, 
netto ................ 0·1 0·1 0·2 0·2 0·1 0'2 0'2 0'2 0'3 0·3 
davon Bundessektor ..... 0·1 0·1 0·1 0·1 0·1 0'1 0'1 0'1 0'2 0·2 

Subventionen .......... 8·4 11·0 15,34 °) 14·8 15'9 18'5 21'2 23'2 24'6 24·8 
davon BundeSJektor . .... 7·7 10·2 14,24°) 13·9 14·9 17'3 19'8 21'7 23'0 23·0 

Sozialversicherungs-

barleistungen ........ 38·3 42·8 49·3 56·4 64·7 71'6 78'5 85'9 92'S 99·S 

Pensionen der Hoheits-
verwaltung 38) ....... 16·7 18·6 21·2 24·3 27·6 30'1 33'8 36'0 38'2 40·8 
davon BundeSJektor . .... 12·5 12·0 1.% 15·6 17-5 18'9 20'9 23'0 24'3 '26·2 

Sonstige Sozialtransfers39) 18·3 20·1 2301 30'2 36·0 40'9 51'2 54'7 56'2 58·8 
davon Bundessektor ..... 15·9 17-2 19·5 . 26·1 29·3 32'9 42'5 45'7 48'0 50·6 

Laufende Transfers an 
Träger öffentlichen 
Rechts 
Bundessektor .......... 15·8 25·4 30·4 38·0 41·8 46'0 441 47'2 48'9 52·1 

Laufende Transfers an das 
Ausland ............. 0·7 1-0 1·2 1·4 1·7 1'9 2'2 2'5 2'6 2·7 
davon Bundessektor ..... 0·3 0·3 0·3 0·4 0·5 0'7 0'6 0'6 0'8 0·9 

------------------------------
Laufende Ausgaben 

(Summe) ............ 157·6 181-1 214·4 249·1 286·5 317"2 360'4 390'0 419'4 451-4 
davon Bundessektor ..... 88·6 99·/ 117·5 141·2 159'4 176'9 198'0 213'7 2271 244·3 

------------- ---. ---- ------ --_. 

35) Einschließlich Pensionsbeiträge der pragmati
schen Beamten der Hoheitsverwaltung und der Be
triebe. 

38) Einschließlidl der für die Betriebe übernom
menen Pensionslast lt. VGR. 

39) Einschließlich Transfers an private Institutionen 
ohne Erwei'bscharakter. 36) Pragmatisme Beamte der Hoheitsverwaltung 

und der Betriebe. 
37) Siehe Fußnote 31) auf Seite 325. 

40) Einschließlich Anlagenentlastung für Expor
teure. 
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328 Vermögensveränderungskonto - Bruttoinvestitionen 

Die laufenden Einnahmen des Bundessektors 
werden, ähnLich wie die Einnahmen der gesamten 
öffentlichen Rechtsträger verwendet, 'Und zwar 
mit rund einem Viertel für Konsumausgaben, 
der Rest im Wege der Neuverteilung für Trans
fers an private Haushalte und die Wirtschaft 
(einschließlich Investitionsförderung). 

Abschließend kann gesagt werden, daß die 
Kosten der öffentlichen Verwaltung im Vergleich 
zu anderen Ländern nicht als außerordentlich 
hoch zu bezeichnen sind. Die hohe Steuerbela
stung des österreichischen Inlmdsprodukte·s er
klärt sich vor -allem daraus, ,daß die Transferzah
lungen ("Umvertei.Jung") eine besonders große 
Rolle spielen. 

öffentliche 
Vermögensrechnung 

Zur Gewinnung eines überblickes über die 
Vermögensveränderungen der öffentlichen Rechts
träger werden die entsprechenden Gcbarun
gen in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 

auf einem Vermögensveränderungskonto zusam
mengefaßt. Der Vermögensgebarung werden alle 
Ausgaben und Einnahmen zugerechnet, die die 
Zusammensetzung oder die Höhe des öffentlichen 
Vermögens beeinflussen: Im wesentlichen handelt 
es sich um Verniögensumschichtungen innerhalb 
eines öffentlichen Rechtsträgers oder um Ver
mögensübertragungen zwischen öffentlichen 
Rechtsträgern bzw. zwischen dem öffentlichen 
und privaten Sektor. 

In der übersicht 8 wird der Saldo a'Us ,den 
L<Lufenden Einnahmen der öffentlichen Ha,ushalte 
bzw. des Bundessektors abzijgLich deren laufen
den Ausgaben (Kon:suma,usgaben un:d laufende 
Transf,erza1hlungen) als "öffentlliches Spar,en" aus
gewiesen. Durch ldi,eses Nichtverbr<Luchen von lau
fenden Einnahmen für la,ufende Ausgaben tiritt 
ein Vermög,ensz'uwachs bei der öffentlichen Hanod 
ein. Nähere Ein2lClheiten über ,die Zusammen
setzung der gesamten Vermög,ens<Lusgaben und 
-einnahmen enthält die nachstehende übersiCht 8: 

Vermögensveränderungskonto der öffentlichen Haushalte 
Übersicht 8 

I I I I 

41) 

I 

41) 

I 

41) 

\ 

41) 

I 

41) 

I 
41) 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Milliarden Schilling 

Sparen ................ 1 37·2 40·8 44·0 29·5 16'8 24'9 23'0 22'7 31'2 42·3 
davon Bundessektor ..... 13·6 .13·8 12·2 -3·8 -6'9 -6'3 -10'8 -8'6 -3'3 +2'5 

Abschreibungen ....... 3-4 3·8 4·5 5·0 5·3 5'8 6'3 6'8 7"4 8·1 
davon Bundessektor ..... 0·7 0·8 0·9 1·0 1·1 1'2 1'3 1-4 1'5 1·6 

Kapitaltransfers, netto, 
vom Inland .......... -6'4 -14'842) _11-1 42) _12'642) -12·4 -12'3 -12'4 -12'0 -13'1 -13,8 
davon Bundessektor ..... -4·3 -12'442) -8,442) _9'342) -9·1 -'-9'0 -9'1 -8'6 -9'5 -10,0 

Kapitaltransfers, netto 
von Trägern öffent-
lichen Rechts 
BundeNektor ......... -1'4 -1'9 -2'2 -2,4 -2'1 -2'2 -2'1 -2'2 -2'8 -3'0 

Kapitaltransfers, netto, 
vom Ausland ........ - .,--0,0 -0·1 -0·0 -0·1 -0'1 -0'1 -0'1 -0'1 -0'1 
davon Bundessektor ..... - - -0,1 -0,0 -0,1 -0'1 -0'1 -0'1 -0'1 -0'1 

~-- -.-----~--~~- --- --- ----~-----
Finanzierung der Brutto-

vermögens bildung ... 34·0 29·7 37-4 21·8 % 18'3 16'8 17"4 25'4 36·5 
davon Bundessektor ..... 8·7 0·5 2·4 -14·6 -11,1 -16'5 -20'8 -18'1 -14'2 -9'0 

~~-~~- -~------- ---- ---~-- ~-- -~-
Bruttoinvestitionen ..... 25·1 27·0 32·2 35·0 34·7 37'9 39'5 45'2 47'5 50·0 

davon Bundessektor ..... 1·3 7·4 9·0 9·4 9·0 9'3 10'1 11'6 12'1 13·5 

Erwerb von Liegen-
1 2'9 schaften, netto ....... 1·9 2·3 2·7 2·5 2·8 2'9 3'0 3'2 3·1 

davon Bundessektor ..... 0·1 0·9 1·0 1·1 1·2 1'1 0'9 1'0 1'2 1·0 
~---~~----------- --- ---------~--

Netto Kreditgewährungj 
Verschuldung ....... +7·0 +0·4 +2·5 -15·7 -27'8 -22'5 -25'7 -30'8 -25'3 -16,6 
davon Bundessektor ..... +0·8 -1·8 -7-5 -25·1 -27"8 -26'9 -31'8 -30"1 -28'1 -23'5 

Bruttoinvestitionen auch den wesentlichsten Teil der Brutto-Ver-
Die BruttoiIllVestitionen stellen nicht nur mögensbildung der Volkswirtschaft dar. Ihre 

einen bedeutenden Faktor auf der Ausgabenseite Höhe beträgt: 
der öffentlichen Vermögensrechnung, sondern 

41) Siehe Fußnote 31) auf Seite 325. 42) Einschließlich Vorratsentlastung. 

Arbeits(Amts)behel! zum Bund~s!inanzgesetz 21* 
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Bruttoinvestitionen - öffentliches Sparen 329 

übersicht 9 

1972 I, 1973 1974 1975 

Milliarden Schilling 

Bruttoinvestitionen 43) des I 
I 

öffentlichen Sektors H) 25'1 27'0 32'2 35:0 34'7 
privaten Sektors , 119.6 I 119'6 140'1 140'4 153"2 

Zusammen, 144'7 

I 
146'6 

I 
172'3 

I 
175'4 

I 
187'9 

Davon Bundessektor 44) . 7'3 7'4 9'P 9'4 9'0 

I 
1977 45) 1978 46) I 1979 45) I 1980 46) I 1981 45) 

Milliarden Schilling 

Bruttoinvestitionen 43) des 

I öffentlichen Sektors 44) 37'9 39'5 45'2 47'5 50'0 
privaten Sektors , 169'2 169'9 

, 
183'1 204'9 209'7 " 

, 

Zusammen, 207'1 209'4 

I 
228'3 252'4 259'7 

Davon Bundessektor 44) " 9'3 10'1 11'6 12'7 13'5 

ORentliches Sparen 

Finanziert werden die Bruttoinvestitionen lUS 

dem im vorhergehenden Absatz erw~nten 
"öffentlichen Sparen", dem analogen "Privaten 
Sparen", aus den unverteilten Gewinnen der 
Kapitalgesellschaften (Selbstfinanzierung), aus 
Abschreibungen und aus N etto-V ermögens
übertragungen aus dem Ausland, Derzeit stellen 
die Abschreibungen etwa 45% der Finanzierungs-

quellen dar, während der Rest auf das Sparen 
und die unverteitten Gewinne entfällt. Hinsicht
lich der restLichen 55% der Finanzierungsseite ist 
in den letzten Jahren eine starke Verschiebung 
innerhalb der Gruppen Offentliches Sparen, Er
sparnisse der privaten Haushalte und unverteilte 
Gewinne der Körperschaften festzustellen, ' 

Die öffentlichen und gesamtwirtschafi:lichen 
Ersparnisse betrugen: 

übersicht 10 

1 

1972 I 1973 I 1974 I 1975 

Mrd si Ofo Mrd, S' Ofo Mrd si °lll Mrd si Ofo 

Offentliches Sparen : 37'2 I 42'0 40'8 41'5 44'0 40'1 29'5 32'0 
Sparen der privaten Haushalte 26'2 29'6 23'2 23'6 24'3 22'2 32'3 35'1 
Unveiteilte Gewinne der Kapitalgesellschaften 

I (Nach Steuer = Selbstfinanzierung), , , , 25'2 28'4 34'3 34'9 41'4 37'7 30'3 3?~9 

Zusammen, 88'6 \ 100'0 I 98'31 100'0 [109'71 100'0 I 92'1 [106'0 
evon Bund 13'6 13'8 12'2 1- 3'8 Hi 

1

1976 45
) I 1977 46

) I 1978 45
) I 1979 45

) 

Mrd, S I Ofo \Mrd, si Ofo Mrd, si Ofo Mrd si 0/0 , 

Ofientliches Sparen 16'8 17'6 24'9 25'2 23'0 I 21'0 21'5 17'0 
Sparen der privaten Haushalte , 42'6 44'5 31'1 31'5 43'4 39'7 51'5 ,40'7 
Unverteilte Gewinne der Kapitalgesellschaften 

(Nach Steuer = Selbstfinanzierung) " , . 36'S 37'9 42'8 43'3 42'91 39'3 53'6 42'3 

Zusammen, 95'7 1100'0 I 98'8 \ 100'0 \ 109'3 1100'0'1126'6/100'0 
Hievon Bund - 6'9 I - 6'3 -10'81 - 9'S 

Wie die Tabelle zeigt, ist der Anteil des 
"öffentlichen Sparens" .in österreich sinkend, 
Nur in wenigen Ländern spielt das Sparen 
über ,die öffentlichen HaJUshalteals Mitteider 
Investiüonsfi,nanzierung eine ähnliche RoHe Wle 
in österreich, Zuletzt hat es - z,ugunstender 

priv'aten Sparquote - an ß,e:deutung verloren; 
\ 

dahei ist die Inv,estitionstätigkeit der öffentlichen 
Hand kaum zurückgegangen, jedoch die Ver
schuLdung ,a'ls Fjnanzieriungsquelle 'stärker in An
spruch g,eno,mmen wol'den, 

43) Siehe auch übersicht 6 auf Seite 325, 45) Siehe Fußnote 31) auf Seite 325, 
44) Nur Hoheitsverwaltung, 

22 Arbeils(Amls)beheIlIUDI Bundealinanzgeselz 
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330 Bundeshaushaltsrecht 

V. Bundeshaushaltsrecht ' 

Bundesfinanzgesetz 

Dem Nationalrat ist spätestens zehn Wochen 
vor Ablauf des Finanzjahres von der Bundes
regierung ein Voranschlag der Einnahmen und 
Ausgaben des BU1).des für das folgende Finanzjahr 
'vorzulegen. Sein Inhalt darf nicht, vor Beginn 
der Beratung im Nationalrat veröffentlicht 
werden (Art. 51 Abs. 1 B-VG). Die Erstellung 
des Bundesvoranschlagsentwurfes obliegt dem 
BUIldesminister für Finanzen a~f Grund folgen
der gesetzlicher Bestimmungen: Art. 77 Abs. 2 
B-VG, Art. 6 Punkt VII VEG, § 2 und Teil 2, 
Abschnitt D, Z. 2 der Anlage zu § 2 des Bundes
ministeriengesetzes 1973, BGBL Nr. 389/1973. 
Den Bundesvoranschlag bewilligt der Nationalrat 
durch das Bundesfinanzgesetz. Gegen diesen 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates kann der 
Bundesrat keinen Einspruch erheben (Art. 42 
Abs. 5 B-VG). Das vom Nationalrat beschlos
sene Bundesfinanzgesetz, durch das der Bundes
voranschlag neben einer Reihe anderer Anlagen 
(u. a. Stellenplan, Systemisierungsplan der 
Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge des Bundes, 
Systemisierungsplan ,der Datenverarbeitungs
anlagen des Bundes) als seine 'Bestandteile be
willigt wird, ist sodann im Bundesgesetzblatt 
kundzumachen (Art. 49 B-VG). 

Bundesrechnungsabschluß 

Den Bundesrechnungsabschluß verfaßt der 
Rechnungshof und legt ihn dem Nationalrat vor 
(Art. 121 Abs. 2 erster Satz B-VG). Diese Ob
liegenheit erfüllt der Rechnungshof auf Grund 
der ihm von den anweisenden Organen des Bun
des zu übermittelnden Teilrechnungsabschlüsse. 
Der Rechnungshof hat den Bundesrechnungsab
schluß dem Nationalrat spätestens acht Wochen 
vor Ablauf des nächstfolgenden Finanzjahres vor
zulegen (§ 9 RHG). Der Inhalt des Bundesrech
nungsabschlusses darf nicht vor Beginn der Be
ratung im Nationalrat veröffentlicht werden 
(Art. 121 Abs. 2 zweiter Satz, angefügt durch 
Bundesverfassungsgesetz BGBL Nr. 155/1961). 
Den Bundesrechnungsabschluß genehmigt der 
Nationalrat durch Gesetzesbeschluß. Gegen einen 

'solchen Gesetzesbeschluß kann der Bundesrat 
keinen Einspruch erheben (Art. 42 Abs. 5 
B-VG). Dieser Beschluß als solcher wird im 
Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Der Bundes
rechnungsabschluß selbst wird als gesondertes, 
käufliches Druckwerk im Wege des Rechnungs
hofes, 1030 Wien,' Dampfschiffstraße 2, der 
öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

Neugestaltung des Haushaltsrechtes des Bundes 

In dem Bestreben, die gegenwärtig geltenden 
Haushaltsvorschriften den neuesten Erkenntnis-

sen der Finanzwissenschaft und Volkswirtschafts
lehre sowie den Erfordernissen einer modernen 
Verwaltung anzupassen und in einer dem Legali
tätsprinzip (Art. 18 B-VG) entsprechenden Form 
zusammenzufassen, ist das Bundesministerium 
für Finanzen schon seit geraumer Zeit um die 
Herbeiführung einer umfassenden Haushalts
rechtsreform bemüht. Unter dem Eindruck der 
sogenannten Budgeterkenntnisse des Verfassungs
gerich tshofes aus den Jahren 1962, 1966 und 
1967 wurde daher zunächst am 19. Oktober 1 %7 
eine Regierungsvorlage betreffend die Neuord
nungder haushaltsrechtlichen Verfassungsbe
stimmungen eingebracht, der eine weitere'Regie
rungsvorlage für ein Bundeshaushaltsgesetz am 
14. Mai 1968 folgte. Diese beiden Vorlagen ge
diehen jedoch ebensowenig bis zur parlamenta
rischen Beschlußf~ssung wie die am 19. Dezem
ber 1972 dem Nationalrat zugeleiteten Regie
rungsvorlagen einer überarbeiteten Fassung des 
Bundeshaushaltsgesetzes, eines Bundesförderungs
gesetzes und eines Bundesrechenamtsgesetzes. 

Die in der XIV. Gesetzgebungsperiode fort
gesetzten Bemühungen um die Haushaltsrechts
reform führten inzwischen zu gesetzlichen Rege
lungen in Teilbereichen (vgl. insbesondere die 
Verwaltungsentlastungsgesetz-Novelle 1975, 
BGBI. Nr. 637, und das Bundesrechenamtsgesetz, 
BGBI. Nr. 123/1978) sowie unter anderem auch 
zu einer zwischenweiligen Behelfsregelung für 
die nicht sondergesetzlich geregelten Förderungen 
aus Bu'ndesmitteln durch die von der Bundes
regierung am 7. Juni 1977 erlassenen "Rahmen
richtlinien für die Gewährung von Förderungen 
aus Bundesmitteln" . Ein am 6. Juli 1976 einge
brachter Initiativantrag betreffend das Finanz
schuldenwesen (Verwaltungsentlastungsgesetz
Novelle 1976) blieb jedoch unerledigt. 

Neue Impulse erfuhren< die Bemühungen um 
die Haushaltsrechtsreform durch die parlamenta
nsche Enquete ,vom 9. Mai '1978 über "Probleme 
eines modernen österreichischen Haushaltsrech
tes" und den daraufhin am 5. Dezember 1978 
bzw. wegen des zwischenzeitigen Auslaufens der 
XIV. GPneu~rlich am 6. Juni 1979 eingebrachten 
Initiativantrag, betreffend die Neuordnung der 
haushaIt'srechtlichen Verfassungsbestimmungen, 
der inzwischen vom Verfassungsausschuß des 
Nationalrates einem Unterausschuß zugewiesen 
wurde, der die Beratungen hierüber aufgenom
men hat. Dieser Initiative soll in einer weiteren 
Phase der Haushaltsrechtsreform die Vorlage 
einer entsprechend angepaßten Neufassung der 
Entwürfe für ein Bundeshaushaltsgesetz und ein 
Bundesförderungsgesetz "folgen. Daneben wurden 
in der laufenden GP, auf Verwaltungsebene auch 
die Vorarbeiten für eine Neuordnung des Ver
gabewesens des Bundes aufgenommen. 
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Gliederung des Bundesvoranschlages 331 

VI. Gliederung des Bundesvoranschlages 1) 

Gebarung 

Wirksame und unwirksame Gebarung 

Die Haushaltsvorschriften des Bundes unter
scheiden zwischen wirksamer und unwirksamer 
Gebarung. 

Der Begriff "wirksam" ist nicht identisch mit 
den Begriffen "erfolgs- bzw. vermögenswirk
sam". Die Haushaltsvorschriften des Bundes ver
stehen darunter vor allem: die Wirksamkeit in be
zug auf die einzelnen Ansätze des Bundesvoran
schlages. Wirksam im Sinne der HaushaItsvor
schriften des Bundes ist daher eine Ausgabe oder 
Einnahme, Wenn sie ihrer Art nach im Bundes
voranschlag vorgesehen ist. Im Bundesvoranschlag 
werden Ausgaben und Einnahmen vorgesehen, 
wenn sie auf Grund gesetzlicher, vertrag-

1) Nähere Einzelheiten enthalten der vom Bundes
ministerium für Finanzen herausgegebene Leitfaden 
für den Ansatz- und Kontenplan des Bundes (Siehe 
Fußnote "1); der Ir. Teil mit Stichwortverzeichnis zum 
Kontenplan des Bundes wurde im März 1980 neu 
aufgelegt). Die Einigung der Gebietskörperschaf
ten Bund, Länder und Gemeinden über einen gemein
samen Kontenplan fand ihren Niederschlag in der 
Voranschlags- und Rechnungsabschlußverordnung 
(VRV), BGBl. Nr. 493/1974. 

licher oder sonstiger Bestimmungen end
gültig solche des Bundes. sind 2). Müssen 
wirksame Bundeseinnahmen auf Grund 
einer Zweckwidmung einem ·Dritten über
wiesen werden, stellen die dadurch bedingten 
Ausgaben trotzdem auch eine wirksame Ge
barung dar. Ebenso zählen Ausgaben und Ein
nahmen aus Vergütungen von Leistungen zwi
schen Bundesdienststellen, soweit solche die haus
haltsrechtlichen Vorschriften vorsehen; zur wirk
samen Gebarung. Die wirksame Gebarung .um
faßt die Haushalts- 3) und die Anlehensgebarung. 

Alle anderen bei Bundesdienststellen anfallen
den Gebarungen werden als u n wir k sam be
zeichnet. 

Haushalts- und Anlehensgebarung 

Wie aus der nachstehenden übersicht ersehen 
werden kann, umfaßt der dem Bundesfinanzgesetz 
angeschlossene Bundesvoranschlag nur die Hau s
hai t s g e bar u n g des Bundes. 

2) Gegenstand der Veranschlagung sind nur 4ie 
kassamäßigen Ausgaben und Einnahmen, nicht aber 
die in Wertpapieren vollzogenen Gebarungen. 

3) Auch Budgetgebarung genannt. 

Gebarung bei Bundesdienststellen 

Wirksame Gebarung 

r---------------~---I 

Haushalts(Budget)gebarung 0) I 
I 
I 
I 
I 

Personal
aufwand 

Sach
aufwand 

Einnahmen 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

L ________ , ~--------~ 
.,/ 

Im Bundesvoranschlag enthalten 

Wertpapier
gebarung 

Ausgaben 

Einnahmen 

Anlehensgebarung 

Aus aben 

Einnahmen 

Im Bundesrechnungsabsfhluß nachgeWiesen 

4) Entspricht der Gebarung der Bestands- und Erfolgsverrechnung. 

Unwirksame Gebarung 4) 

I 
Durchlaufende Gebarung 

Ge!dgebarung 

Ausgaben 

Einnahmen 

Wertpapier
gebarung 

Ausgaben 

Einnahmen 

5) Entspricht der Gebarung der voranschlagswirksamen Verrechnung. 
5a) Bis einschließlich Bundesvoranschlag 1977 Trennung in ordentliche und außerordentliche Gebarung. 

Nähere Einzelheiten siehe Seite 332. 
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·332 Gebarung und Gliederung - Haushaltshinweis 

Daneben gibt es nach den österreichischen 
Haushaltsvorschriften noch ellle sogenannte 
A n I ~ h e n s g e bar u n g, in der Anleihe
erlöse und ähnliche, in Sondergesetzen festgelegte 
Gebarungen verrechnet werden, die aber keinen 
Gegenstand der Veranschlagung bildet. Im Bun
desrechnungsabschluß scheint hingegen die An
lehensgebarung auf. 

BisZUiIll BundesvoralltSchla,g 1977 war die 
. Haushaltsge!barung getrennt .in or.denclliche und 
außerol"dentLiche Gebarung. Diese traditionelle 
Glietderung war .im Sinne der seinel'zeitigen Auf
faiSsung, daß nur einma:Lige oder betragSi111äßig 
den n'OrmaIen Wirtschaftsrahmen ubersteigende 
Vorhalben aus Kreditopel'aüonen finanziert wer
den dudten, während .in der onden1:Iich,en Ge
bammg der jähr1icheBudgetauSigieich aus laufen
den Einnahmen zu 'erfolgen hätte, begriindet. 
Die verstärkte HeranZiiehung des B'udgets zu 
konjunk1!urpoI.it;isch,en Zwecken, der Umfang der 
Vel'mögenswertebeschaffung 1m Rahmen der 
ol1dentlichen Gebarung sowie die neueren 
national·en und innernat;ionailen Erkenntnisse der 
Frnanzwis;senschaft bedingten jedoch, ,daß die 
sein.erzei t;igen Kriterien ,für die Veranschl,agung 
von Ausgalben und Einnahmen .in der außer-

. ondentlichen . Gebarung völlig .in den Hinter
gl'und traten. DeshaLb wel'den ah dem Jahre 1978 
die gesamten AusgaJben und Einnahmen des 
Bundes inder ordentLichen Gebarung verrechnet. 

GI i ed er u n g des B und es v 0' r a n
schlages 
Gliederung des Bundesvoranschlages 
bis 1966 . .. 

Das Verwaltungsentlastungsgesetz, BGBl. 
Nr. 277/1925, sah im Artikel 6 Punkt II vor, 

-B oe 

! u 

-& 
..0 

Ansatzbezeichnung ".l il 

} 1"8 ~ ~ 
..0 

il ~ 

" ~ 
~ 

:il :2 i;: ~ " <: 

I~) Ansatz j 

Haushalt 

Entsprechend der Gliederung des Bundesvor
anschlages wird jedem Ansatz ,des Bundesvor
alltSchbges eine der nachstehend angefriihrten Zu
or,dnunlgsZiiffern vonuslgestellt: 

6) Siehe Seite 330. 
7) Weitere grundsätzliche Ausführungen siehe 

"Leitfaden für den Ansatz- und Kontenplan des 
Bundes, I.. Teil", in "Kontenpläne für Gebietskörper
~chaften (KOG)", herausgegeben vom Bundesministe-

daß die Ausgaben und Einnahmen des Bundes
voranschlages unter genauer Anlehnung an die 
jeweilige Gliederung der Verwaltung in fort
laufend numerierten Gruppen, Kapiteln, Titeln, 
Paragraphen und allenfalls weiter erforderlichen 
Unterteilungen übersichtlich zu ordnen sind. 
Im Laufe der Jahre zeigte es sich, daß diese in
stitutionelle Gliederung nicht ausreicht, die Lei
stungen und Aufgaben der öffentlichen Hand 
übersichtlich darzulegen . 

Neugliederung 
ab Bundesvoranschlag 1967 

Bei den Vorarbeiten für die Neuordnung des 
Bundeshaushaltsrechtes 6) wurde die Erkenntnis 
gewonnen, daß auch die Verrechnung des Bun
des neu zu gestalten wäre. 

Der Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen be
dingte, daß der Plan für die finanzgesetzlichen 
Ansätze des Bundesvoranschlages (Ansatzplan) 
und der Kontenplan für die Untergliederung der 
einzelnen finanzgesetzlichen Ansätze nach einem 
dekadisch numerierten System erstellt werden 
mußte . 

Die finanzgesetzliche Ansatz-Gliederung des 
Bundesvoranschlages 1967 ist bereits nach dem 
neuen, dekadisch numerierten Ansatzplan vorge
nommen wOl'den. Der neue Kontenplan (derzeit: 
Postenverzeichnis benannt) hat bei der Erstel
lung des Budgetentwurfes 1968 BerüCksichtigung 
gefunden. 

Zum nachstehenden Schema der Bundesvoran
schlag-Gliederung nach dem neuen Ansatzplan 
ist zu bemerken 7): 

Laufende Ausgaben bzw. 
Einnahmen 

Vennögens-

Personal- I Sach- gebarung 

aufwand S) 

Millionen Schilling 

Summe 

Zuord- (Kurz
nungs~ bezeich
zjjfer nung) 

Ausgaben der ordentlichen Gebarung 1 

Einnahmen der ordentlichen Gebarung. 2 

A 

E 

rium für Finanzen, im Verlag der Österreich ischen 
Staatsdruckerei (Neuauflage 1980). 

8) Die Untergliederung in Personal- und Sachauf
wand entfällt bei den Laufenden Einnahmen. 
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Ansatzplanschema - Gebarungsgruppen 333 

Schema des dekadischen nume
r i e r t e n Ans atz pI a n e s 

Der seinerzeitigen Kapitel-Gliederung des 
Bundesvoranschlages entspricht ab 1967 die fol
gende Gliederung: 

Bezeichnung der Gruppen und Kapite1 

o Oberste Organe: 
1 Präsidentschaftskanzlei 

2 Bundesgesetzgebung 
3 Verfassungsgerichtshof 
4 Verwaltungsgerich tshof 
5 Vo1ksanwaltschaft 
6 Rechnungshof 

Innenverwaltung: 
o Bundeskanzleramt mit Dienststellen 
1 Inneres 
2 Unterricht 
3 Kunst 
4 Wissenschaft und Forschung 
5 Soziales 
6 Sozialversicherung 
7 Gesundheit und Umweltschutz 

2 Auswärtige Angelegenheiten: 
o Äußeres 

3 Justizwesen: 
o Justiz 

4 Landesverteidigung: 
o Militärische Angelegenheiten 

5 Finanzen: 
o Finanzverwaltung 
1 Kassenverwaltung 
2 öffentliche Abgaben 
3 Finanzausgleich 
4 Bundesvermögen 
5 Pensionen (Hoheitsverwaltung) 
6 Familienlastena usgleich 
7 Staatsvertrag 
9 Finanzschuld 

Gebarungsgruppc 

Personalausgaben: 

o = Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen), 
Personalaufwand ......................... . 

Sachausgaben: 

2 
3 
4 

Anlagen (Gesetzliche Verpflichtungen) ....... . 
Anlagen (Ermessensausgaben) ............... . 
Förderungsausgaben 
(Gesetzliche Verpflichtungen) ............... . 

& "8 0. 'E. e ~ Bezeichnung der Gruppen und Kapitel 

" :.c: 

6 Wirtschaft : 

0 Land- und Forstwirtschaft· 

2 Preisausgleiche 

3 ,Handel, Gewerbe, Industrie 

4 Bauten und Technik 

5 Verkehr 

7 Bundesbetriebe: 

0 Staatsdruckerei 

1 Bundestheater 

4 Glücksspiele (Monopol) 

5 Branntwein (Monopol) 

6 Hauptmünzamt 

7 österreichische Bundesforste 

8 Post- und Telegraphenverwaltung 

9 österreichische Bundesbahnen 

Die übrigen Dekaden der finanzgesetzlichen 
Ansätze, d. s. Titel, Paragraphen und Unterteilun: 
gen, dienen der weiteren Aufgliederung der Aus-. 
gaben und Einnahmen. 

Finanzwirtschaftliche Gliede
run g seI e me n. te (G e bar u ng s
g r u p p e n) 

Dekade "Unterteilung" 

Die Reihung der Ausgaben und Einnahmen 
einer Institution wird im wesentlichen durch die 
5. Dekade des Ansatzplanes, das ist die Unter-' 
teilung, gesteu~rt. 

Bei den Ausgabenansätzen ist die 5. Dekade 
finanzwirtschaftlichen Gliederungselementen, das 
sind die Gebarungsgruppen, vorbehalten, deren 
Kennzeichnung wie folgt vorzunehmen ist: 

Standardtext im Ansatzplan. ~Q keine spez~lIe 
Ansaubezeicbnung vorliegt 

Kurzbc
zekhnung 

Personalaufwand ...................... A/G-P. 

Anlagen (Gesetzliche Verpflichtungen) .... An/G 
Anlagen ............................ '. .. An 

Förderungsausgaben 
(Gesetzliche Verpflichtungen) .......... F/G 
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334 Gebarungsgruppen Einnahmenansätze - Gesetz!iche Verpflichtungen 
und Ermessensausgaben 

Gebarungsgtuppe 

5 Förderungsausgaben - Darlehen 
(Ermessensausgaben) ....................... . 
Förderungsausgaben - Zuschuß 
(Ermessensausgaben) ........................ . 

6 

7 Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen), 
Sachaufwand .............................. . 

8 Aufwendungen - Laufende Gebarung 
(Ermessensausgaben) ....................... . 
Aufwendungen - Vermögensgebarung 
(Gesetzliche Verpflichtungen) ................ . 

9 

Standardtext im Ansatzp1an, wenn keine spezielle 
Ans'atzbezeichnung vorliegt 

Kurzbe
.z;eichaung 

Förderungsausgaben (D) ................ F-D 

Förderungsausgaben .................... F 

Aufwendungen 
(Gesetzliche Verpflidltungen) .......... A/G-S 

Aufw~ndungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. A 

Aufwendungen (V) 
(Gesetzliche Verpflichtungen) ••.••• . . •• A/G-V 

Bei den Einnahmenansätzen ist die 5. Dekade für folgende Kennzeichnungen re~erviert: 

o 
1 

2 
3 9) 

4 
5 
6 

}~:~~~~~~)de~e .. ~~~~~~~e.~ . ~~~~e~.~~ ...... . 
}~:bea~!~;)n~e.~e .. ~i.~~~~~e.~ .(~~~~~.g~~~~ .... : 

}sonstige Einnahmen (Laufende Einnahmen) 

~ }sonStige Einnahmen (Vermögensgebarung) 
9 9

) 

Als "A nl a gen" sind die Ausgaben be
zeichnet, durch die im Vermögen des Bundes 
eine Umschichtung von Geldwerten in Sach
werte eintritt. Ausgenommen sind die sogenann
ten "geringwertigen Wirtschaftsgüter" (Ver
mögenswerte, deren Einzelanschaffurtgswert ohne 
Rücksicht auf die Lebensdauer höchstens 2000 S 
beträgt), die bei den Aufwendungen mitveran
schlagt werden. Ersatzanschaffungen sind auch bei 
den, Anlagenansätzen zu verrechnen 10). 

Unter "F ö r der u n g sau s gab e n" sind 
Ausgaben des Bundes für Gelddirlehen, Annui-

9) Nur Darlehensrückzahlungen. 
10) Die Betragssumme aller Anlagen-Ansätze ist nicht 

identisch mit den Zugängen im Vermögen des Bundes. 
über die Knderungen im Vermögen des Bundes 
geben gesonderte Aufschreibungen Aufschluß. 

11) Ob es sich um Ausgaben für die Finanzierung 
von Investitionen Dritter (I n v e s t i ti 0 n s f ö r d e
run g) oder ob es sich um sonstige Förderungsaus
gaben (F ö r der u n g s Z u wen dun gen) handelt, 
ist aus den Kontenplan-Kennziffern (=Post-Nummern 
in den Posten verzeichnissen der Teilhefte) ersichtlich. 

Nicht zu den Förderungsausgaben, sondern zu den 
Aufwendungen zählen Sozialleistungen und Entschädi
gungszahlungen, wenn sie folgende Vorausseq:ungen 
erfüllen: 

S 0 z i a 11 eis tun gen sollen auf Grund der sie 
regelnden Rechtsvorschriften unmittelbar Einkom
mensverbesserungen der Empfänger bewirken und die 
Befriedigung von deren Individualbedürfnissen er
möglichen, wobei die Verwendung dieser Geldzuwen
dungen keiner rechtlichen Beschränkung oder rechtlich 
normierten Kontrolle unterworfen wird. 

E n t s c h ä d i gun g s z a h I u n gen gewähren den 
Empfängern Schadenersatz für vermögensrechtliche 
Nachteile, die durch staatliches Handeln oder durch 
vom Staat zu vertretende Geschehnisse bedingt sind, 
wobei bezüglich der Verwendung der Entschädigungs
beträge dieselben Voraussetzungen wie bei den Sozial
leistungen gegeben sein müssen. 

Standardtext im Ansatzplan, wenn keine spezielle 
Apsatzbezeicbnung vorliegt 

Zweckgebundene Einnahmen 

Kurzbe
zeichnung 

ZL 

Zweckgebundene Einnahmen (V) ........ ZV 

Laufende Einnahm'en ...... . . . . . . . . . . .. L 

Einnahmen (V) ........................ V 

täten-, Zinsen- und Kreditkostenzuschüsse sowie 
sonstige Geldzuwendungen, die der Bund einer 
physischen oder juristischen Person aus Bundes
mitteln für eine förderungswürdige bereits er
brachte oder beabsichtige Leistung gewährt, ohne 
dafür unmittelbar eine angemessene, geldwerte 
Gegenleistung zu erhalten, veranschlagt 11). 

Unter "A u f wen dun gen" sind alle Aus
gaben veranschlagt, soweit sie keine Ausgaben für 
Anlagen oder Förderungen darstellen. 

Bis einschließlich 1973 waren die Aufwendun
gen bei zwei Gebarungsgruppen veranschlagt 
gewesen, und zwar bei den Ansätzen "Verwal
tungsaufwand" und "Aufwandskredite". Für die 
Zusammenlegung war maßgeblich, daß eine ge
naue Trennung dieser beiden Ausgaben-Gruppen, 
die beide Aufwendungen zum Inhalt hatten, nicht 
immer möglich war. 

Eine kapitelweise Aufgliederung des gesamten 
Sachaufwandes nach Gebarungsgruppen enthält 
die Beilage I c des Bundesfinanzgesetzes. 

Gesetzliche Verpflichtungen 
und Ermessensaus,gaben 

Bei den Gebarungsgruppen sind jeweils die 
Ausgaben auf Grund gesetzlicher Verpflichtungen 
gesondert von den übrigen Ausgaben veran
schlagt. Als "G e set z I ich e Ver p f I i c,h
tun gen" sind die Ausgaben veranschlagt, 
die sich a>uf Anspruche gründen, die dem Grunde 
und der Höhe nach in einem Gesetz S'O eindeutig 
festgelegt sind, daß weder ihre Begründung noch 
ihre Höhe im Rahmen ,der Gesetzesdurchführung 
von dem hiefür zuständigen Organ der Bundes
verwaltung beeinflußbar ist. Beiträge auf Grund 
zwischenstaatlicher Vereinbarungen OId'er an 
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Aufgabenbereiche (Funktionelle Gliederung) 335 

int:ernationale Institutionen, weiters Ausgaben Kenn
ziffer 

Kurzbe
zeichnung 

aus der Zahlung von öffentlichen .A:bga1ben, von 21 
Zinsen und Ti'lgungen aus dem FinaIliZschulden- 22 
d~enst und von Personalaufwendungen gemäß 23 
§ 11 Abs. 2 Lit. hund c BHV sinJd den "Gesetz~ 32 
lüchen Verpflichtungen" gleichgesetzt. 33 

Einzelne Aufgabenbereiche 

Gesundheit .... ,................. Gh 
Soziale Wohlfahrt ............... SW 
Wohnungsbau ................... Wb 
Straßen ...... , .... '" ........... St 
Sonstiger Verkehr ................ Vk 

Ausgaben, die auf Grund gesetzlicher Er- 34 
mächtigungen erfolgen, sind als Ermessensaus- 35 
gaben dargestellt, da für deren Genehmigung 
bzw. für deren Höhe das Ermessen des zuständi- 36 
gen Ressorts ausschlaggebend ist. Zu den Ermes
sensausgaben zählen daher insbesondere Ausgaben, 37 
die auf Grund des gesetzlich festgelegten A uf- 38 
gabenbereiches einer Bundesbehörde anfallen, für 

Land- und Forstwirtschaft ......... Lf 
Energiewirtschaft (Elektrizitäts-, 

Gas- und Wasserwirtschaft) ...... En 
Industrie und Gewerbe (einschließ-

lich Bergbau) .................. IG 
öffentliche Dienstleistungen ....... öD 
Private Dienstleistungen (einschließ-

lich Handel) ................... PD 
die aber eine zwingende Leistungsverpflichtung 41 
der Höhe nach durch materielle Bestimmungen 42 
eines eigenen Bundesgesetzes nicht gegeben ist. 43 

Landesverteidigung ... , ........... Lv 
Staats- und Rechtssicherheit ....•.. SR 
übrige Hoheitsverwaltung ........ Hv 

Fun k t ion eil e GI i e d er u n g (A u f~ 
gab e n b e r eie h e) 

Die institutionelle Gliederung ist für einen 
öffentlichen Haushaltsplan notwendig, weil sie 
jene Gliederung ergibt, die dem Verfügungs- und 
Verantwortungsbereich der Organe der öffentlich
rechtlichen Körperschaft entspricht. Diese institu
tionelle Gliederung reicht aber nicht aus, die Auf
gabenzwecke und Leistungen der öffentlichen 
Hand übersichtlich darzustellen. Aus diesem 
Grunde werden die Ausgaben und Einnahmen 
des Bundesvoranschlages nach funktionellen Ge
sichtspunkten aufgegliedert bzw. Aufgaben-
bereichskennziffern zugeordnet. . 

Auf der Ausgabenseite richtet sich die funk
tionelle Zuordnung nach dem mit einer Ausgabe 
verfolgten Zweck, wie z. B. erzieherische, kul
turelle, soziale verschiedene wirtschaftliche 
Zwecke. Wenn dieses Kriterium für Zuordnungs
zwecke nicht ausreicht, ist als weiteres Kriterium 
die Wirkung beim Empfänger der staatlichen Lei
stung in die überlegung einzubeziehen. 

Bei der funktionellen Zuordnung der Einnah
men ist entscheidend, für welche funktionellen 
Bereiche Einnahmen aufgebracht werden oder 
gewidmet sind, bzw. von welchen Bereichen 
die Einnahmen zufließen. In der Regel werden 
die im Zusammenhang mit der Tätigkeit eines 
Organs anfallenden Einnahmen, soweit letztere 
keine besondere Zweckwidmung aufweisen, zu 
dem Aufgabenbereich zählen, dem die Ausgaben 
des Organs zugeordnet sind. 

Die funktionelle Gliederung wurde in An
lehnung an ein von der UNO empfohlenes 
Schema geschaffen und entspricht mit den nach
folgend aufgezeigten 17 Aufgabenbereichen auch 
den internationalen Erfordernissen. 
Kenn~ Kurzbe-
ziffer Einzelne Aufgabenbereiche zeichnung 

11 Erziehung und Unterricht ......... EU 
12 Forschung und Wissenschaft ........ FW 
13 Kunst .................... " .... Kn 
14 Kultus .......... ,., .. , .......... KI 

Die im Bundesvoranschlag, der Anlage I zum 
Bundesfinanzgesetz, ausgewiesene Aufgaben
bereich-Kennziffer ist kein Bestandteil der finanz
gesetzlichen Ansatz-Kennziffer (siehe auch 
Art. VII Abs. 4 des Bundesfinanzgesetzes). 

Zu den einzelnen Aufgabenbereichen ist zu 
bemerken: 

Grundsätzliches 
Ausgaben eines Aufgabenbereiches können sein 

die unmittelbaren Ausgaben für Hoheits- und 
Betriebsverwaltungen des Bundes, ferner Zahlun
gen an Gebietskörperschaften, andere Rechts
träger öffentlichen Rechtes, sonstige juristische 
Personen und physische Personen, wobei es sich 
bei diesen Zahlungen um Darlehen, Zuschüsse 
und sonstige Transferzahlungen, überweisungen, 
Abgangsdeckungen, Kapitalsbeteiligungen, An
teilserwerbungen an Unternehmungen u. ähnl. 
handeln kann. 

Der Aufwand der für die einzelnen Aufgahen
bereiche tätig werdenden Bundesbehörden ist 
jeweils als Aufwand dieser Bereiche dargestellt. _ 

Jedenfalls -sind auch bei den einzelnen Auf
gabenbereichen einzubeziehen die Ausgaben für 
die mit den ausgewiesenen Aufgabengebieten in 
Zusammenhang stehenden Einrichtungen, Ak
tionen und sonstigen Maßnahmen, wie z. B. auch 
,die baulicher Natur. 

Für die Einnahmen gelten diese und die nach
folgenden Ausführungen sinngemäß. 

Erziehung und Unterricht 
Der Ben~ich "Erziehung und Unterricht" (EU) 

umfaßt das Schulwesen (ausgenommen die Uni
versitäten, wissenschaftliche Anstalten und Kunst
hochschulen), die Volksbildung, d[e, außerschuli
sche Jugenderziehung~ sowie die außerschulische 
Leibeserziehung. 

Forschung und Wissenschaft 
Zum Aufgabenbereich "Forschung und Wissen

schaft" (FW) zählen alle Ausgaben für die Wissen~ 
schaft, die wissenschaftliche Lehre und die For-
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sdmng (vornehmlich für wissenschaftliche U~i
versitäten, wissenschaftLiche Anstalten und WIS
senschaftliche B~bliotheken). 

Kunst 
Zum Bereich "Kunst" (Kn) zählen die Aus

gaben in aUen Kunstbereichen einschließlid: der 
Kunsthochschulen; außer.dem gehören zu dIesem 
Bereich Ausgaben für Museen und Sammlungen, 
Denkmalschutz und Denkmalpflege, Verlags
wesen und urheberrechtliche Angelegenheiten, 
Rundfunk und Fernsehen, Schall- und Tonträger 
sowie kulturelle Auslandbeziehungen. 

KuHus 

Dem Aufgabel1bereich "Kultus" (KI) sind die 
Ausgaben zuzurechnen, die. an Kirchen und Reli
gionsgesellschaften geleistet werden. 

Gesundheit 

Dem Aufgabenbereich "Gesundheit" (Gh) ge
hören alle Ausgaben an, die der Vorbeugung 
gegen Krankheiten und zur Erhaltung der Ge
sundheit dienen. 

Nicht einzubeziehen sind Ausgaben für veteri
närmedizinische Angelegenheiten sowie Dienst
geberbeiträge zur Krankenversicherung. 

Jedenfalls zählen hiezu Ausgaben des Bundes 
für die gesetzliche Krankenversicherung, indi
viduelle Gesundheitsdienste und spezielle Ge
sundhei tsprogramme. 

Soziale Wohlfahrt 
Der Bereich "Soziale Wohlfahrt" (SW) umfaßt 

alle Ausgaben zur Milderung von physischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Notlagen von Ein
zelpersonen; soweit diese Ausgaben nicht den 
Aufgabenbereichen Gesundheit und Wohnungs
bau zuzuzählen sind. 

Nicht inbegriffen sind Ausgaben des Bundes 
für die gesetzliche Krankenversicherung und 
Dienstgeberbeiträge zur Sozialversicherung, die 
als Lohnbestandteile anzusehen sind und daher 
gemeinsam mit dem jeweiligen Bedienstetenauf
wand zur Darstellung gelangen. 

Inbegriffen sind die Leistungen des Bundes zur 
Sozialversicherung, die Aufwendungen aus der 
Arbeitslosenversicherung und für sonstige sozial
politische Maßnahmen (u. a. audl gewisse Preis
stützungen), ferner Ausgaben für Soldaten- und 
Kriegsopferversorgung, Jugendfürsorge und 
familienpolitische Maßnahmen, Hilfe für chro
nische bzw. unheilbar Erkankte sowie sonstige 
Wohlfahrtseinrichtungen. 

Wohnungsbau 

Zum Aufgabenbereich "Wohnungsbau"(Wb) 
zählen die Ausgaben für Wöhnungsbauten und 
die Wohnungsfürsorge, insbesondere aber die 
Förderung des Wohnungsbaues und des Sied
lungswesens. 

Straßen 

Dem Aufgabenbereich "Straßen" (St) sind alle 
Ausgaben für den Ausbau und die Erhaltung. der 
Bundesstraßen samt Brüd~en und zugehöngen 
Objekten sowie Ausgaben des Bundes für son
stige straßenverkehrsfördernde Maßnahmen zu
geordnet. 

Sonstiger Verkehr 

Im Aufgabenbereich "Sonstiger Verkehr" (Vk) 
sind erfaßt alle Ausgaben des Bundes aus sonsti
gen Verkehrseinridltungen und verkehrsfördern
den Maßnahmen, wozu insbesondere die Aus
gaben des Bundes für Eisenbahnen, schiffbare 
Wasserwege, Luftfahrt sowie Post- und Fern
meldeeinrichtungen gerechnet werden. 

Land- und Forstwirtschaft 

Der Bereich "Land- und Forstwirtschaft" (Li) 
umfaßt die Ausgaben des Bundes aus seiner eige
nen wirtschaftlichen Tätigkeit und aus wirt
schaftsfördernden Maßnahmen, soweit beide den 
Sektor Land- und Forstwirtschaft betreffen. 
Neben Ausgaben für die Produktionssteigerung 
und den Schutz der Larid- und Forstwirtschaft 
zählen zu diesem Aufgabenbereich insbesondere 
auch einschlägige Preisausgleichszahlungen. 

Jedenfalls sind auch einzubeziehen Ausgaben 
für Jagd und Fischerei, veterinärmedizinische 
Angelegenheiten, landwirtschaftliche Güterwege, 
Elektrifizierung und Nutzwasserversorgung land
wirtschaftlicher Anwesen, weiters Aufwendungen 
für den landwirtschaftlichen Wasserbau sowie für 
die Hochwasser- und Lawinenverbauung. 

Energiewirtschaft 

Dem Aufgabenbereich "Energiewirtschaft" (En)· 
sind alle Ausgaben des Bundes für Zwe~e der 
Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwirtschaft ein
schließlich der Versorgung mit Wärme und 
Dampf hinzuzurechnen. Der Aufwand hydro-

. elektrischer Bauten ist hier auch nachzuweisen, 
selbst wenn diese durch Hochwasserschutz und 
Bewässerung unmittelbar der Landwirtschaft 
nützen. 

Nicht einzubeziehen sind Ausgaben für die 
Wasserversorgung~ die beim Aufgabenbereich 
"öffentliche Dienstleistungen" auszuweisen sind. 

Industrie und Gewerbe (einschI. Bergbau) 

Im Aufgabenbereich "Industrie und Gewerbe" 
(einschließlich Bergbau) tIG) werden die Aus
gaben des Bundes aus seiner eigenen wirtschaft
lichen Tätigkeit und aus wirtschaftsfördernden 
Maßnahmen, soweit beide diesen Sektor betref
fen, zusammengefaßt. 

Jedenfalls zählen Ausgaben für das Patent
wesen und für das Zlivilwirtschaftliche Rechts
wesen zu diesem Bereich. 

Soweit Ausgaben für Kohlenbergbaue sowie 
für die Erdöl- und Erdgasindustrie in diesem Be-
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reich anfallen, ist deren Summe anmerkungsweise für den Aufwand für die Pensionsparteien der 
auszuwe1sen. Hoheitsverwaltung des Bundes. . 

Offentliche Dienstleistungen 

Zum Aufgabenbereich "öffentliche Dienst
leistungen" (öD) zählen Einrichtungen wie Ge
bäude-, Parkanlagen-, Tiergarten- und Bäderver
waltungen u. ähnl. oder Dienste, die Bereiche wie 
Wasserversorgung, Kanalisation und andere sani
täre Dienste betreffen. 

Private Dienstleistungen 

Dem Bereich "Private Dienstleistungen" (ein
schließlich Handel) (PD) werden Ausgaben für 
Fremdenverkehr, Handels- und Finanztätigkeit 
und sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen zu
gerechnet. 

Nicht einzubeziehen ist in diesen Aufgaben
bereich die Gebarung der Heilbäder, die, zum 
Bereich Gesundheit gehören. 

Landesverteidigung 
Der Aufgabenbereich "Landesverteidigung" 

(Lv) umfaßt alle laufenden und Kapital-Ausgaben 
für militärische Streitkräfte und Verteidigungs
behörden sowie für zivile Verteidigungsausgaben 
(z. B. Ziviilis1chrutz) und die w~r,oslchra;f\ichre MoJbiJI,i
sierung in Notzeiten. 

Staats- und Rechtssicherheit 

Im Aufgabenbereich "Staats- und Redmsicher
heit" (SR) gehngen zur Nachweisung die Aus
gaben aus sämtlichen polizeilichen Tätigkeiten 
und aus dem Gerichtswesen einschließlich des 
Gefängniswesens und der sonstigen Justizeinrich
tungen. 

Nicht einzubeziehen sind die Ausgaben für 
das zivilwirtschaftliche Rechtswesen, die dem Be
reiche Industrie und Gewerbe zuzurechnen sind. 

Übrige Hoheitsverwaltung 

Der Aufgabenbereich "übrige Hoheitsverwal
tung" (Hv) umfaßt die Ausgaben 
für den Bundespräsidenten, die Organe der Ge

setzgebung, die obersten Vollzugs- und Kon
trollorgane (z. B. Bundesministerien, Landes
regierungen, Rechnungshof), 

für die Finanzverwaltung, die Führung der aus
wärtigen Angelegenheiten, die Nachrichten
dienste und ähnliche allgemeine Dienste, ins
besondere der Wirtsd1aftsverwaltung, wie z.B. 
Eich- und Vermessungswesen, . 

für Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleiches, 
soweit es sich nicht um zweckgewidmete Mittel 
für bestimmte Bereiche handelt, 

für den Schuldendienst des Bundes, ' 
für Auslandshilfe und andere Auslandstransfers, 

wozu insbesondere auch die Beiträge an inter
nationale Organisationen zählen, 

für Entschädigungen auf Grund des Staatsver
trages und 

Die Ausgaben aus der Errichtung und Erhal
ning von Bundesbauten, aus dem Erwerb von 
Liegenschaften durch den Bund sind gleichfalls in 
diesem Bereich nachzuweisen, wenn die Zugehö
rigkeit zu einem anderen Aufgabenbereich nicht 
eindeutig aus der An~atzgliederung, das sind die 
finanzgesetzlichen Ansätze, hervorgeht und die 
Untergliederung eines finanzgesetzlichen Ansatzes 
in verschiedene Aufgabenbereiche besondere 
Schwierigkeiten bereitet. 

Nicht einzubeziehen ist der Aufwand für das 
Verteidigungsministerium, der zum Bereich Lan
desverteidigung zählt. 

Übersichten 
Eine Aufgliederung der Gesamtausgaben und 

-einnahmen des Bundesvoranschlages 1981 nach 
finanzwirtschaftlichen Gesichtspunkten einer
seits 12) und funktionellen Gesichtspunkten ander
seits sowie deren Kombinierung enthalten die 
Anlagen I c und 11 ades Bundesfinanzgesetzes. 
Gleichartige Aufgliederungen hinsichtlich der 
Ausgaben und Einnahmen der einzelnen Kapitel 
den entsprechenden Teilheften. 
des Bundesvoranschlages 1981 befinden sich in 

Laufende Gebarung und Ve~ 
möge n s g e b a run g 

Laufende Einnahmen und Ausgaben sind solche, 
die endgültig das Vermögen des Bundes ver
mehren oder vermindern (vermögensändernd), 
Einnahmen und Ausgaben der Vermögens
gebarung solche, die die Zusammensetzung des 
Vermögens des Bundes beeinflussen (vermögens-, 
umschichtend) 13). 

Neu e r K 0 n t e n p I a n für die B u n
des ver wal tun gab 1968 13 a) 

Die finanzgesetzlichen Ansätze des Bundesvor
anschlages (siehe Absdmitt "Gliederung des Bun
desvoranschlages") sind auf Grund haushalts
rechtlicher Bestimmungen in Posten unterzu
gliedern. Für das im Bundeshaushaltsrecht vor
gesehene Postenschema wurde für Zwecke der 
elektronischen Budgendatenverarheiturug ein Kon
tenplan erstellt, der Konten für die im Sinne des 
Bundeshaushaltsrechtes zu bildenden Voran
schlagsposten beinhaltet. 

über die Systematik des Kontenplanes des 
Bundes und der Postengliederung des Bundesvor-

12) Siehe Seite 333. ',. 
13) In der volkswirtschaftlichen Aufgliederu~.g ist 

die Vermögensgebarung vom Standpunkt der oster
reichischen Volkswirtschaft gesehen; Ausgaben des Bun
des zur "Investitionsförderung" zählen daher vom 
Standpunkt des Bundesvermögens gesehen, zu den 
laufenden Ausgaben, 'vom Standpunkt der öster
reichischen Volkswirtschaft gesehen zu der Ver
mögensgebarung. 

13 a) Siehe Fußnote 7) auf Seite 332. 
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anschlages sowie über 
zwischen Kontenplan, 
Posten verzeichnis gibt 
stellung Aufschluß: 

die Zusammenhänge Darüber hinaus ist es den Ressorts vorbehalten, 
Postengliederung und im Rahmen des im Kontenplan vorgesehenen 

Kontenplan 

die nachfolgende Dar- Kontensystems und unter Heranziehung weite
rer Post-Untergliederungen die Postengliederung 
finanzgesetzlicher Ansätze zu verfeinern und di'! 
Numerierung von Bauvorhaben oder sonstig~n 
Vorhaben bzw. Maßnahmen durchzuführen. Konq:n-Klasse (Kl) = erste Stelle 

der vierstelligen Konto-Kennziffer 0 ••• 14) 

Konten-Unterklasse (Ukl) = zweite 
Stelle der vierstelligen Konto-Kenn-
ziffer ....... " ... " ............. • 0 •• 
Konten-Gruppe (Gru) = dritte 
Stelle der vierstelligen Konto
Kennziffer .................... •• 0. 
Konten-Stelle (St) = vierte Stelle 
der vierstelligen Konto-Kennziffer ... 0 
Konto-Kennziffer = Konto (K) .. 0000 ••• 

Für den Fall, daß die verfeinerte bzw. zusätz
liche Postenaufgliederung kein Gegenstand der 
Veranschlagung oder sonstiger· haushalts recht
licher Bestimmungen sein soll, sind Post-Unter
gliederungen zu verwenden, die an der wert
höchsten Stelle mit der Ziffer 9 beginnen (Post
Untergliederungen 901 bis 999). 

Konten-Untergliederung (Ugl) '" •••• 000 Auf g I i e der un g der B und e s g e-
--- --.- b Ä.. ... arungnachKriteriendervolks-

Posten gliederung I wir t s c h a f t ] ich enG e sam t r e c h-
Post-Nummer der Voranschlagspost nun g 
(VP) J 
Post-Untergliederung (UgI) ____ J Die institutionelle Gliederung der Ausgaben 

P 'ch . und Einnahmen des Bundes ist eine unerläßliche 
ostenverzel ms N d' k' . d B d fi '1 . otwen Ig eit Je es un es nanzgesetzes, wel 
DIe zusammen!assende ?arstellung aller Vo\"- sie jene Gliederung ergibt, die dem Verfügun s-

anschlagsposten emes Kapitels des Bundesvoran-I u d Ve t t be'ch d V ltu g " 
chi

' . . n ran wor ungs rel er erwa ngs-_ 
s ages wird Postenverzelchms genannt. stellen des Bundes entspricht. 

Kontenplan 
Der Kontenplan berücksichtigt die Gliederung 

des öKW-Kontenrahmens 15) sowie haushalts
wirtschaftliche, betriebswirtschaftliche und volks
wirtschaftliche Gesichtspunkte und gestattet die 
Erstellung einer Vermögensrechnung des Bundes. 

Postengliederung 
Die Ausgaben und Einnahmen der finanzge

setzlichen Ansätze s i n d zum i n des t nach 
den im Kontenplan vorgesehenen Kontenart;!n 
(Verwendungszwecken) unter Zuhilfenahme vier
stelliger Post-Nummern bzw. zusätzlicher drei
stell iger Post-Untergliederungen aufzugliedern. 
Den im Kontenplan ausgewiesenen vierstelligen 
Konto-Kennziffern und dreisteIligen Konto
KennzifFernuntergliederungen dürfen nur Aus
gaben bzw. Einnahmen zugeordnet werden, die 
den Kontenarten (Verwendungszwecken) dieser 
Gliederungselemente entsprechen. 

14) Aus den Kontenklassen ist die" laufende Ge
barung und die Vermögensgebarung wie folgt er
sichtlich: Ausgaben Einnahmen 

Kontenklassl! 

Laufende Gebarung ............ 4-7 8 
Vermögensgebarung ............ 0-3 0-3 
15) Österreichisches Kuratorium für Wirtschaftlich-

keit (öKW): Der Einheitskontenrahmen für die 
österreichische . Wirtschaft. öK W -Veröffentlichung 
Nr. 24, österreichischer Gewerbeverlag, Wien 1. Neu
fassung im "Österreichischen Einheitskontenrahmen", 
herausgegeben 1975 durch das Österreichische Zentrum 
für Wirtschaftlichkeit und Produktivität (öPWZ), 
1014 Wien, Hohenstaufengasse 3. 

Die Ausgaben und Einnahmen des Bundes 
stehen aber auch in einer Beziehung zur ge
samten Volkswirtschaft. Es muß daher die Ge
barung des Bundeshaushaltes auch so aufbereitet 
sein, daß die einzelnen Gebarungselemente in die 
volkswirtschaftliche Gesamtrechnung Osterreichs 
eingearbeitet werden können. Dies geschieht 
einerseits durch entsprechende Bezeichnung der 
Ansätze und ander·erseits durch den für die 
Posten gliederung der finanzgesetzlichen Ansätz·e 
maßgeblichen Kontenplan. Hiebei wird auf die in 
der internationalen Statistik gebräuchlichen Be
griffsbestimmungen Bedacht g,enommen. 

Nähere Einzelheiten über diese in der Konten
plan-Gliederung bereits berücksichtigte ökono
mische Gliederung können den nachfolgenden 
Ausführungen entnommen werden: 

In der Aufgliederung des Bundesvoranschlages 
nach Kriterien der volkswirtschaftlichen Gesamt
rechnung (ökonomische Gliederung) werden die 
Ausgaben und Einnahmen zunächst in zwei 
große Bereiche geteilt: lau f end e Aus g a- . 
ben und Ein nah m e n einerseits und Aus
gaben und Einnahmen der Ver m ö gen s g e
bar u n g anderseits. 

Bei dieser Aufgliederung in laufende Gebarung 
und Vermögensgebarung sind, da diese Kriterien 
in den Haushalten und Wirtschaftsbereichen der 
gesamten österreichischen Volkswirtschaft An-
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wendung finden müssen, die Auswirkungen a~f Ausgaben für Güter 
das österreichische Volksvermögen maßgeblich 16). und Dienstleistungen 

In der volkswirtschaftlichen Aufgliederung Die. lau f end e n A u !s gab e n für 
des Bundesvoranschlages werden als laufende G ü t e run d Die n s t lei s tun gen um
Ausgaben und Einnahmen diejenigen Bundes- fassen vor allem den Personal- und Sachaufwand 
gelbarungen ausgewiesen, d~e die Höhe des Bun- des Bundes aus der B~friedigung von Gemein
desvermögens vermind~.rn oder vermehren, aber schaftsbedürfnissen (Offentliche Sicherheit, 
beim Empfänger (d. s. Dritte bei Bundesaus- Rechtspflege, Soziale Sicherheit, Erziehung, Lan
gaben, der Bund selbst bei Bundeseirin,ahmen) desverteidigung usw.). Zu dieser Gruppe von 
nicht widmungsgemäß Investitionszwecken die- Ausgaben gehören die Bezüge der aktiven Be
nen oder als Vermö,genszuwachs betrachtet wer- diensteten sowie alle Ausgaben für Sachgüter und 
den. Im Sinne der internationalen Gepflogen- Dienstleistungen (einschließlich solcher für In
heit zählt die gesamte Gebarung der Landesver- standhaltung), die von der übrigen Wirtschaft 
teidigung (einschließlich der Ausgaben für die bezogen werden; der Gegenwert für die' in 
Heeresbauten) zu den laufenden Ausgaben. Gütern abgegoltenen Löhne und Gehälter (z. B. 

Der Vermögensgebarung werden alle Aus- Deputate) wäre hier auch nachzuweisen. Dies 
gaben und Einnahmen zugerechnet, die entweder ist derzeit nicht möglich, da die Gegenwerte 
nur die Zusammensetzung des Bundesvermögens dieser Güter auf Grund der Vorschriften des 
beeinflussen oder im Falle der Beeinflussung der österreichischen Haushaltsrechtes nicht in die 
Höhe des Bundesvermögens beim Empfänger Bundesverrechnurig einbezogen werden. Bei der 
(d. s. Dritte bei Bundesausgaben, der Bund selbst Ermittlung der Lohn- und Gehaltssumme in der 
bei Bundeseinnahmen) widmungsgemäß Investi- volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung werden 
tionszwecken dienen bzw. als Vermögenszuwachs derzmt die Bruttopensionen abzüglich Pensions
betrachtetwerden. beiträge der pragmatisierten Bediensteten der 

Hoheitsverwaltung dem effektiven Aufwand für 
aktive Bedienstete hinz,~gezählt; um diesen Betrag 
würde sich der Aktivitätsaufwand erhöhen, wenn 
hirusichtlich der Pensionsansprüche ,der pragmati
schen Bediensteten das Versicherungsprinz,ip zur 
Anwendung gelangen würde. Ein gleichhoher Be
trag wird selbstverständlich von den Pensionen 
in der zweiten Gruppe "Transferzahlungen" in 
Abzug gebracht .. 

Ausgaben 

I. Hauptgruppe 

Bei den lau f end e n Aus gab e n 
(I. Hauptgruppe) sind entsprechend ihren ver
schiedenen Funktionen drei Gruppen zu unter
scheiden: Laufende Ausgaben für Güter und 
Dienstleistungen, laufende Transferzahlungen 
und Aufwendungen im Zusammenhang mit der 
wirtschaftlichen Tätigkeit des Bundes. 

Der ersten Gruppe gehören Ausgaben an, für 
die der Bund eine Gegenleistung in Form von 
Sachgütern und Dienstleistungeri - letztere ins
besondere von seiten seiner Bediensteten - er
hält (zweiseitige Transaktionen). Der zweiten 
Gruppe gehören an Zuwendungen des Bundes an 
andere öffentliche Körperschaften, Unterneh
mungen, private Haushalte und an das Ausland, 
die den Empfängern ohne unmittelbare Gegen
leistung zufließen (einseitige Transaktionen). Die 
dritte Gruppe umfaßt Aufwendungen, die dem 
Bund aus seiner wirtschaftlichen Tätigkeit (z. B. 
Aufnahme von Kapital) in Form von: Zinsen 
erwachsen sowie die laufenden Abgänge der Bun
desbettiebe. 

16) Für die im Bundesvoranschlag selbst vorgesehene 
Gliederung in laufende Gebarung und Vermögens
gebarung ist hingegen die Auswirkung auf das Bun
desvermögen maßgeblich. Die Zuordnung einer Aus
gabe oder Einnahme zur laufenden Gebarung oder 
zur Vermögensgebarung ist daher in der volkswirt
schaftlichen Gesamtrec:hnung und im Bundesvoran
schlag nicht immer gleich; z. B. zählen Ausgaben des 
Bundes zur "Investitionsförderung" vom Standpunkt 
'des Bundesvermögens gesehen zu den laufenden A us
gaben, vom Standpunkt der österreichischen Volks
wirtschaft gesehen zu der Vermögensgebarung. 

Ausgaben für Anschaffungen von dauerhaften 
Sachgütern (Anlagegütern) werden jedoch ebenso 
wie die Kosten 'für größere Instandsetzungen 
der Vermögenswerte des Bundes in der Ver
mögensgebarung unter Bruttoinvestitionen aus
gewiesen. Die Amortisation dauerhafter Sach
güter (Abschreibungen), die grundsätzlich ebenso 
Kosten der Verwaltung darstellt wie der Einsatz 
von Dienstleistungen oder der Verbrauch nicht 
dauerhafter Güter, wird in der ökonomischen 
Aufgliederung des Bundesvoranschlages . nicht 
berücksichtigt, da Abschreibungen kein Gegen
stand der Bundesverrechnung sind. 

Die laufenden Ausgaben für Güter- und 
Dienstleistungen entsprechen dem Teil des ge
samten Güter- und Leistungsvolumens, der für 
die Befriedigung von Gemeinschaftsbedürfnissen 
verwendet wird (öffentlicher Verbrauch); das 
übrige Güter- und Leistungsvolumen steht für 
den privaten Verbrauch sowie für Investitionen 
des Staates und der Privatwirtschaft zur Ver
fügung. 

Laufende Transferzahlungen 

Im Gegensatz zu den Ausgaben der ersten 
Gruppe erhält der Bund durch die 1 auf end e n 
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T r ans f erz a h I u n gen zumindest in der wirtschaftet werden kann (Konsumkredite). Da 
laufenden Rechnungsperiode keine unmittelbare nach der österreichischen Praxis Erlöse aus 
Gegenleistung. Durch sie stellt der Bund anderen Schuldaufnahmen in erster Linie zur Finanzie
Bereichen Geld zur Verfügung und gibt den rung von Investitionen herangezogen werden, 
Letztempfängern die Möglichkeit, ihrerseits eine wurde hiefür eine eigene Position geschaffen .. 
höher·e Nachfrage nach Gütern und Leistungen 
zu entfalten. Der überwiegende Teil fließt priva
ten Haushalten in Form von Pensionen, Renten 
und anderen Unterstützungsbeträgen zu. Der 
zweitgrößte Anteil der Transferzahlungen wird 
an andere öffentliche Haushalte weitergeleitet. 
Als solche Zahlungen werden die Beträge erfaßt, 
die bei den Trägern öffentlichen Rechtes (Län
der, Gemeinden, Sozialversicherungsträgern, 
Kammern, Fonds usw.) haushaltsmäßig in Ein
nahme verrechnet werden (ohne Finanzausgleichs
zahlungen auf dem Abgabensektor). 

In die zweite Gruppe wären auch Transfers 
in Form von "fiktiven" Zinsenzuschüssen einzu
beziehen, d. s. die Unterschiedsbeträge zwischen 
den veranschlagten Zinsenbeträgen aus unver
zinslichen oder niedrig verzinslichen Bundesdar
lehen und den fiktiven Zinsenbeträgen, die bei 
Anrechnung der bankenüblichen Zinsen für die 
vorerwähnten Bundesdarlehen eingehen müßten. 
Falls solche Ausgaben zur Darstellung gelangten, 
müßten gleichhohe Gegenposten bei den "Ein
nahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit" als "im
putierte Zinsen" ausgewiesen werden. Da fiktive 
Beträge nicht Gegenstand der Budgetierung und 
daher auch nicht der Verrechnung im Bundes
haushalt sind, können in der ökonomischen Auf
gliederung des Bundesvoranschlages auch diese 
Unterschiedsbeträge nicht ausgewiesen werden. 

Eine Sonderstellung unter den Transfer
zahlungen nehmen .die Preisausgleiche . em. 

11. Hauptgruppe 

Die Aus gab end e r Ver mö gen s
ge bar u n g (IL Hauptgruppe) umfassen fol
gende zwei Gruppen: Ausgaben; die nur die 
Zusammensetzung des Bundesvermögens beein
flussen, und Ausgaben, die bei Dritten insbeson
dere durch Investitionsfinanzierung einen Ver
mögenszuwachs bewirken. Der ersten Gruppe 
gehören an die Ausgaben für den Erwerb von 
beweglichem Sachanlagenvermögen, Liegen
schaftsvermögen, Wertpapieren und Beteiligun
gen, für die Gewährung von Darlehen, für die 
Anlage von Rücklagen und für die Tilgung von 
Schulden (Veränderung des Geldbestandes einer
seits und eines anderen Aktiva- bzw. eines 
Passivabestandes anderseits). Die zweite Gruppe 
umfaßt die Kapitaltransfers, d~ s. überweisungen 
des Bundes, die ausdrücklich für Investitions
zwecke bestimmt sind und vom Empfänger wid
mungsgemäß verwendet werden müssen, ferner 
Zahlungen, wenn sie vom Empfänger nicht dem 
laufenden Einkommen zugerechnet, sondern als 
Vermögenszuwachs betrachtet werden. Auch bei 
der zweiten Gruppe liegt eine Vermögens
umschichtung vor, aber nicht wie bei der ersten 
Gruppe im Bundesvermögen, sondern im Ver
mögen der österreichischen Volkswirtschaft 
(Verminderung des Geldbestandes beim Bund 
und Zuwachs im Vermögensbestand bei Dritten). 

Diese erhöhen zwar nicht unmittelbar die Vermögensumschichtungen 
Geldeinkommen, bewirken aber durch die 
damit finanzierten Marktinterventionsmaßnah
men zugunsten der landwirtschaftlichen Leitpro
dukte eine Stabilisierung bzw. Steigerung der 
landwirtschaftlichen Einkommen. 

Alle diese Transferzahlungen bilden zusam
men mit den .von privaten Haushalten zu zah
lenden öffentlichen Abgaben ein kompliziertes 
System von Geldströmen, die hauptsächlich der 
Neuverteilung der privaten Einkommen dieiwn. 

Aufwendungen 
aus wirtschaftlicher Tätigkeit 

Als Auf wen dun gen i m Z usa m
menhang mit der wirtschaftlichen 
T ä t i g k e i t des B und e s fallen die Zinsen 
für die Staatsschuld (Finanzschuld) sowie die lau
fenden Abgänge der Bundesbetriebe an. 

In der internationalen Statistik werden in der 
Regel Zinsen für die Staatsschuld nicht als Ent
gelt für Leistungen (überlassung von Kapital), 
sondern als Transferzahlungen aufgefaßt, weil 
viele Staaten Kredite für Zwecke aufnehmen, aus 
denen der Zinsendienst nicht unmittelbar er-

Bei der ersten Position der Ver m ö gen s
ums chi c h tun gen "Erwerb von beweg
lichem Sad1anlagevermögen" wären neben den 
Ausgaben für die Amchaffung bzw. die Her
stellung von neuen Sachgütern und für größere 
Instandsetzungen von Vermögenswerten des 
Bundes (Bruttoinvestitionen) auch die Ausgaben 
für den Erwerb von bestehendem, d. i. gebrauch
tem Sachanlagevermögen auszuweisen. Letztere 
werden derzeit nicht gesondert verrechnet, so 
daß :;ie auch nicht gesondert erfaßbar sind. Zu 
den Bruttoinvestitionen zählen derzeit alle Wirt- . 
schafts güter, deren EinzelansChaffungswert ohne 
Rücksicht auf die Lebensdauer mehr als 2.000 
Schilling beträgt. Bezüglich der Abschreibungen 
siehe Abschnitt "Ausgaben für Güter- und 
Dienstleistungen", 2. Absatz. 

Bei der Position "Erwerb von Liegenschaft.en" 
werden die Ausgaben für Grund und Boden ge
trennt von den Ausgaben für die Bauwerke und 
den Ausgaben für eventuelle mit einer Liegen
schaft in Zusammenhang stehende aktivierungs
pflichtige Rechte dargestellt. 
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Unter "Erwerb von Wertpapieren und Be- Im privatwirtschaftlichen Bereich der Bundes
teiligungen" sind Ausgaben für den Erwerb von verwaltung gelangen zwar eher marktwirt
Wertpapieren und Beteiligungen des Anlage- sdlaftliche· Grundsätze zur Anwendung, die 
und des Umlaufvermögens, u~ zw. getrennt, er- Preise sind aber trotzdem nicht immer kosten-
faßt. . deckend. 

Als "Darlehen" sind die Ausgaben aus der 
Gewährung von Bundesdarlehen, u. zw. die zur 
Finanzierung von Investitionen Dritter und auch 
die nicht unmittelbar für Investitionen bestimm
ten, ausgewIesen. 

In Höhe der "Zuführungen .an Rücklagen", die 
nicht in Anspruch genommene Beträge von be
stimmten Ausgabenansätzen und Reste zweck
gebundener Einnahmen zur Voraussetzung 
haben, werden von ,den aUgemeinen Geldbestän
den Teile für die Rücklagen abgesondert. 

Für die Ausgaben zur "Tilgung von Schul
den" ist kennzeichnend, daß sie im Bundesver
mögen Aktiva (Geldbestände) und Passiva 
(Schuldverpflichtungen) vermindern und bei 
den Dritten weder Einkommen noch Vermögen 
schaffen, sondern nur eine Verschiebung in der 
Zusammensetzung des Vermögens bewirken. 

Kapitaltransfers 
Auch bei den Kap i tal t r ans fe r s erhält 

der Bund wie bei den laufenden Transfers keine 
unmittelbare Gegenleistung. Im wesentlichen 
werden durch die Kapitaltransfers Investitionen 
der Wirtschaft finanziert. 

Als Kapitaltransfers, die von den Empfängern 
nicht dem laufenden Einkommen zugerechnet, 
sondern als Vermögenszuwachs betrachtet wer
den, sind insbesondere die der Republik öster
reich durch den Staatsvertrag auferlegten Ent
schädigungszahlungen verschiedenster Art zu er
wähnen. 

Einnahmen 

111. Haupt:gruppe 

Die lau f end e n Ein nah m endes Bun
des sind nach den gleichen Gesichtspunkten ge
gliedert wie die laufenden Ausgaben: Laufende 
Einnahmen für Güter und Dienstleistungen, 
laufende Transfereinnahmen und Einnahmen aus 
wirtschaftlich,er Tätigkeit. 

Von den gesamten laufenden Ausgaben des 
Bundes entfällt ein gutes Drittel auf den Auf
wand für Güter und Dienstleistungen (öffent
licher Verbrauch) und etwas mehr als die Hälfte 
auf Transferzahlungen. Die laufenden Einnah
men hingegen hestehen fast nur aus Transfer
zahlungen, u. zw. überwiegend aus öffentlichen 
Abgaben, für die der Bund keine unmittelbare 
Gegenleistung erbringt. Es liegt nämlich im 
Wesen der öffentlichen Verwaltung, daß diese 
im hoheitsrechtlichen Bereich grundsätzlich die 
Kostendeckung für die von ihr benötigten Güter 
und Dienstleistungen nicht im M~uktverkehr, 
sondern im Wege von Zwangsbeiträgen findet. 

Einnahmen für Güter 
und Dienstleistungen 

Die Einnahmen der Verwaltung für ihre Lei
stungen (z. B. Eichungen, Landkartenverkauf) 
auf Grund der aufgezeigten Grundsätze werden 
in der Gruppe Ein nah m e n für G ü t e r 
und Die n st lei s tun gen erfaßt. Sie be
tragen nur einen geringen Teil der laufenden 
Ausgaben des Bundes für Güter und Dienst
leistungen. 

In dieser Gruppe wären auch I!.0ch Einnahmen
Beträge in der Höhe auszuweisen, die den Selbst
kosten der von Bundesdienststellen selbsterstell
ten Anlagen entsprächen; falls solche Einnahmen 
zur Darstellung gelangten, müßten gleichhohe 
Gegenposten bei den Bruttoinvestitionen ausge
wiesen werden. In übereinstimmung mit den 
Bestimmungen des Bundes-Verfassungsgesetzes, 
wonach Ausgaben und Einnahmen zu veran
schlagen sind, sind jedoch die durch die Selbst
erstellung von Anlagen und Ersatzteilen an-, 
fallenden verschiedenen Kosten auf den Konten 
der entsprechenden Kostenarten zu verrechnen. 
Die Erfassung der Selbstkosten selbsterstellter An
lagen des Bundes aus den einzelnen Kostenkonten 
wird derzeit nicht durchgeführt. 

Laufende Transfereinnahmen 

Die lau f end e n T r ans f e r ein n a h
m e'n sind fast zur Gänze nur Einnahmen 
aus den öffentlichen Abgaben des Bundes. Die 
übrigen Transfers stammen zum größten Teil 
von öffentlichen Haushalten. Im übrigen gilt das 
bei den laufenden Transferausgaben grundsätz
lich Gesagte sinngemäß auch, für die laufenden 
T ransferein~ahmen. 

Zu den Transfers aus öffentlichen Abgaben 
gehören nicht nur die im, Bundesvoranschlag 
beim Kapitel "öfferitliche Abgaben" ausgewie
senen Beträge, sondern auch sonstige bei anderen 
Kapiteln ausgewiesene Abgaben, wie z. B.Ar
beitslosenversicherungsbeiträg.e, Dienstgeberbei
träge zum' Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 
und Importausgleichsbeträge. Die Einteilung der 
Abgaben in direkte und indirekte ist weitgehend 
konventionell. Im allgemeinen nimmt man an, 
daß die direkten Abgaben das verfügbare Geld
einkommen der privaten Haushalte und die un
verteilten Gewinne von Kapitalgesellschaften 
schmälern, während die indirekten Abgaben die 
Marktpreise der Güter und Leistungen erhöhen, 
und auf diese Weise das Realeinkommen ver
mindern. 

Für verschiedene wünschenswerte Aufgliede
rungen der Einnahmen aus öffentlichen Abga-
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ben, wIe z. B. die der direkten Abgaben nach 
Einnahmen aus unselbständiger Tätigkeit, auS 
selbständiger Tätigkeit und aus Unternehmens
tätigkeit von Kapitalgesellschaften oder die der 
Arbeitslosenversicherungsbeiträge nach Einnah
men von Arbeitnehmern bzw. Arbeitgebern, 
sind derzeit in der Bundesverrechnung nicht die 
Voraussetzungen gegeben. ' 

Von den sonstigen Transfereinnahmen en t
fällt der größte Teil auf Beiträge von Gebiets
körperschaften zu Verwaltungsaufwendungen 
des Bundes. 

Einnahmen aus wirtschaftlicher 
Tätigkeit 

Als Ein nah m e n i m Z usa m m e n
h a n g mit der. wir t s c h a f t I ich e n T ä
ti g k e i t bezieht der Bund u. a. Einkünfte aus 
seiner Tätigkeit als Unternehmer '(z. B. Be
triebsüberschüsse der finanziell integrierten Bun
desbetriebe), aus der Verleihung von Kapital 
(Darlehen, Beteiligungen, Wertpapiere) und aus 
verschiedenen öffentlichen Rechten (Münzprä
gung, Schürfrechte). Diese Erträge des Bundes 
sind Leistungseinkommen und als solche Bestand
teile des Volkseinkommens. 

IV. Hauptgruppe 

Die Ein nah m end e r Ver m ö gen s
ge bar u n g (IV. Hauptgruppe) umfassen die
selben Gruppen wie die Ausgaben der Ver
mögensgebarung (U. Hauptgruppe). Das über 
diese Gruppen und die zugehörigen Ausgaben 
grundsätzlich Gesagte gilt sinngemäß auch für die 
Einni\hmen der VermÖgensgebarung. 

Vermögensumschichtungen 

Zur Gruppe Ver m ö gen sums chi c h
tun gen gehören Einnahmen aus dem Verkauf 
von bestehendem Sac.~anlagevermögen, von Lie
genschaften, Wertpapieren und Beteiligungen, aus 
Darlehensrückzahlungen, aus der Auflösung von 
Rücklagen und aus der Aufnahme von Schulden. 
Die Einbeziehung von Einnahmen aus dem Ver
kauf von Sachanlagen setzt voraus, daß die Aus
gaben für den Ankauf bzw. die Herstellung die
ser Anlagen der Vermögensgebarung zugeordnet 
worden waren. 

Kapitaltransfers 

Kap i tal t r ans f erz a h I u n gen an den 
Bund erfolgen nur' im geringen Umfang. Sie 
dienen nicht so sehr der Investitionsfinanzierung, 
sondern sind als Vermögenszuwachs anzusehen. 

B e tri e b s ä h n 1 ich e Ein ci c h t u n-
gen (Ver wal tun g s z w e i g e) 

Betriebsähnliche Verwaltungszweige sind Ein
richtungen zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben. 

Sie werden wie Betriebe geführt, unterscheiden 
sich von diesen aber dadurch, daß eine Einnah
mengewinnung nur insoweit erfolgt, als dadurch 
die öffentliche Aufgabenerfüllung nicht beein
tr~chtigt wird. 

Die Gebarung der betriebsähnlichen Ein
richtungen wird von der übrigen Gebarung ge
trennt bei den einzelnen Kapiteln, und zwar in 
der Regel in eigenen finanzgesetzlichen Ansätzen 
gesondert ausgewiesen. In Beilagen zu diesen 
finanzgesetzlichen Ansätzen werden in den Teil
heften die Ausgaben und Einnahmen der ein
zelnen betriebsähnlichen Einrichtungen weiter 
aufgegliedert. 

Vor hab e n, der enD u r c h f ü h run g 
die Ans ätz e des B und e s vor a n
schlages durch mehrere Jahre 
oder in einem zukünftigen Fi
nanzjahr belastet 
Dber mehrere Jahre 
sich erstreckende Vorhaben 

Bei allen Vorhaben, für die Bundesmittel be
reitgestellt werden und die sich über mehrere 
Jahre erstre~en, ist im Bundesvoranschlag jeweils 
nur jener Teilbetrag zu veransdJlagen, der zur 
Ausführung der für das Voranschlagsjahr in Aus
sicht genommenen Arbeiten oder Anschaffungen 
erforderlich ist bzw. auf Grund rechtsverbind
licher Verpflichtungen aus einem solchen Vor
haben auf das Voranschlagsjahr entfällt. Zur Ge
winnung eines überblickes über die Gesamt
kosten und die auf die einzelnen Budget jahre ent
fallenden Teilerfordernisse solcher Vorhaben so
wie über die Beiträge Dritter (Gebietskörper
schaften, Personengemeinschaften oder andere 
Personen) zu diesen, sind allen Teilheften zum 
Bundesvoranschlag entsprechende übersichten 
angeschlossen. ' 

Einzelvorhaben wurden wie im Vorjahre in 
den Teilheften bei eigenen finanzgesetzlichen An
sätzen oder Verrechnungsposten gesondert ver
;lnschlagt. 

Das Bundesfinanzgesetz sieht vor, ,daß nicht in 
Anspruch genommene Teile der für bundes
eigene oder bundesgeförderte lhuvorhaben ver
anlagten Ausgabenbeträge am Jahresende einer 
Baurücklage zwecks Verwendung im nächstfol
genden VerwiJ.ltungsj,ahr zugeführt werden kön
nen. 

Ein einziges zukünftiges Finanzjahr 
belastende Vorhaben 

Vorhaben, deren Kosten auf Grund langer Lie
ferfristen oder sonstiger Umstände erst ein ein
ziges zukünftiges Finanzjahr belasten werden, 
sind ebenfalls in die den Teilhdten angeschlosse
nen übersichten über Vorhaben, deren Durch
führung die Ansätze des Bundesvoranschlages 
durch mehrere Jahre belasten, aufzunehmen. 
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Z w eck g e b u n cl e neu n cl z w eck g e- c) mit Zustimmung des Bundesministers für 
w i cl met e Ein nah m e n Finanzen Ausgabenansätze des Sachauf

Zweckgebundene Einnahmen sind solche, die 
aufgrund eines Bundesgesetzes (Sondergesetz oder 
Bundesfinanzgesetz) nur für bestimmte Zwecke 
zu verwenden sind. So ist z. B. der Ertrag der 
Bundesmineralölsteuer gemäß § 4 des Bundes
mineralölsteuergesetzes 1966, BGBl. Nr. 67, zur 
Bedeckung der Erfordernisse des Ausbaues und 
der Erhaltung der Bundesstraßen (Autobahnen 
und andere Bundesstraßen) zu verwenden. 

Zweckgewidmete Einnahmen sind solche, aus 
deren Vereinnahmung sich unmittelbar durch 
Vertrag oder letztwillige Verfügung die Ver
pflichtung zu einer bestimmten Ausgabe ergibt, 
wobei diese Verpflichtung von den Organen der 
Bundesverwaltung einseitig nicht abänderbar ist. 
Hiezu zählen z. B. Schenkungen unter bestimm
ten Verwendungsauflagen oder Stiftungen. Nicht 
zu den zweckgewidmeten Einnahmen zählen 
jedenfalls z. B. (pauschale) Kostenbeiträge und 
Kostenersätze für Verwaltungsleistungen (pri'vat
wirtschaftliche Leistungen oder Leistungen der 
Hoheitsverwaltung) oder (allgemeine) Einnahmen 
aus Lieferungen und Leistungen. 

Das Bundesfinanzgesetz sie4t vor, daß nicht 
in Anspruch genommene Teile der zweckgebun
denen und zweckgewidmeten Einnahmenein
gänge am Jahresende einer Rücklage zwecks Ver
wendung in nachfolgenden Finanzjahren zuge
führt werden können. 

Wirtschaftsführung 
clesbetriebe 

cl er Bun-

Die kaufmännische Tätigkeit der Bundes
betriebe erfordert eine entsprechende Beweglich
keit im Budgetvollzug, wobei aber auch die In
teressen des gesamten Bundeshaushaltes sowie die 
Haushaltsvorschriften des Bundes zu beachten 
sind. Nachfolgende Maßnahmen ermöglichen eine 
größere wirtschaftliche und finanzielle Beweglich
keit der Bundesbetriebe : 

1. Bestimmungen im Bundesfinanzgesetz, wo
nach 

a) der Bundesminister für Finanzen er'mäch
tigt wird, den Bundesbetrieben auf deren 
Antrag die Verwendung von Mehreinnah
men für im Bundesvoranschlag vorgesehene 
betriebsnotwendige Investitionen zu be
willigen; 

b) der Bundesminister für Finanzen verpflich
tet ist zuzustimmen, daß Mehreinnahmen 
eines Bundesbetriebes zur Bedeckung der 
damit verbundenen Mehraufwendungen 
herangezogen werden; 

wandes der einzelnen Bundesbetriebe inso-· 
weit gegenseitig deckungsfähig sind, als 
der Mehrbedarf (überschreitungsbetrag) 
bei einem finanzgesetzlichen Ansatz nicht 
mehr als 25 v. H. des vorhergesehenen 
Ausgabenbetrages beträgt; 

d) der Bundesminister für Finanzen ermäch
tigt ist, einem finanzielien Ausgleich 
zwischen den Ausgabenansätzen des Per
sonalaufwandes und des- Sachaufwandes 
bei einem Bundesbetrieb zuzustimmen, 
wenn sich die Notwendigkeit ergibt, durch 
eigene Bedienstete zu -erbringende Leistun
gen -im Wege einer Auftragsvergebung 
d~rchzuführen oder anstelle einer Auf
tragsvergabe die Arbeiten durch eigellc 
Bedienstete erbringen zu lassen. Die über
schreitungsermächtigung ist mit 25 v. H. 
,ler Ansatzsumme begrenzt. 

2. Bestimmung im Bundesfinanzgesetz, wonach 
in Höhe der nicht in Anspruch genommenen 
Teile der Ausgabenansätze für Anlagen eme 
Rücklage gebildet werden kann. 

3. Ermächtigung der Betriebe zur Vornahme 
finanzieller Ausgleiche innerhalb der Monats
zuweisungen für den Sachaufwand ohne Ein
holung der Zustimmung des Bundesministeriums 
für Finanzen. 

4. Ermächtigung zur Übertragung nichtverc 
brauchter Ausgabenbeträge eines Monats auf den 
folgenden Monat gegen nachträgliche Mitteilung 
an das Bundesministerium für Finanzen. 

Allgemeines 

Bruttoprinzip 

Die Ausgaben und Einnahmen des Bundes sind 
ungekürzt, das ist mit dem Gesamtbruttobetrage, 
veranschlagt. Bei Kapitel 52 "tHfentliche Ab
gaben" sind die den Ländern, den Gemeinden 
und der 'Stadt Wien zukommenden Ertragsan
teile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben 
sowie weitere auf Grund gesetzlicher Bestim
mungen an Gebietskörperschaften, öffentliche 
Fonds und Kammern zu überweisende Anteile 
öffentlicher Abgaben abgesetzt, so daß in der 
Schlußsumme des Kapitels 52 nur der dem Bunde 
verbleibende Ertrag der öffentlichen Abgaben 
aufscheint. 

Bezüglich weiterer Absetzungen von Ausgaben 
auf der Einnahmenseite des Budgets bzw. von 
Einnahmen auf der Ausgabenseite siehe die 
Ausführungen auf Seite 282 und 283. 
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VergleichsziRern 

Den Ziffern derfinanzgesetzlichen Ansätze 
des Bundesvoranschlages 1981 sind zur Ermög
lichung eines ziffernmäßigen Vergleiches in einer 
eigenen Spalte die vergleichbaren Ziffernansätze 
des Bundesvoranschlages 1980 und die Erfolgs
z:ffern des Jahres 1979 beigefügt. 

Ebenso sind in den sogenannten "Teilheften", 
in denen die finanzgesetzlichen Ansätze des Bun
desvoranschlages nach Posten aufgegliedert wer
den, bei den einzelnen Verrechnungspostel'! die 
gleichen Vergleichsziffern ausgewiesen. 

Dienststellen mit einem ständigen und um
fangreichen Auslandszahlungsverkehr dürfen mit 
Zustimmung des Bundesministeriums für Finan
zen Fremdwährungskonten bei der OeNB oder 
beiemer ausländischen Kreditunternehmung 
eröffnen. 

In, Zahlung genommene oder dem Bund 
anheimgefallene Valuten (ausländische Münzen 
oder Banknoten) sind, soweit sie nicht für Aus
zahlungen erforderlich sind, für Rechnung des 
Girokontos oder Postscheckkontos der empfangs
bereci}tigten Dienststelle einzuwechseln. 

Teilhefte 

Die Teilhefte sind nicht Bestandtf!ile 
Bundesfinanzgesetzes. 

AusländIsche Münzen, die mangels Konver
tierbarkeit von einer Kreditunternehmung nicht 

des entgegengenommen werden, sind an das Öster
reichische HauptmünzaJmt zur Einlösung zum 
Metallwert abzuführen. 

Au s la n cl s z a h I u n g sv e r ke h r 

Der Bundesvoranschlag ist in Schilling er
stellt. Soweit Zahlungen in ausländischen Zah
lungsmitteln geleistet werden, ist zu beachten: 

Veranschlagung 

Ausgaben und Einnahmen des Bundes, die in 
ausländischer Währung zu leisten sind, sind im 
allgemeinen mit den .jeweils geltenden Kassen
werten und einschließlich der voraussichtlichen 
Spesen zu veranschlagen, da im Zeitpunkt der 
Veranschlagung die voraussichtlichen Kurswerte 
zur Zeit des Gebarungsvollzuges nicht bekannt 
sind. 

Zahlungsverkehr und Verrechnung 

Auslandszahlungen der Bundesdiensbstellen 
sinid aus Gründen .der Wirtschaftlichkeit, Zweck
mäßigkeit und Sparsamkeit sowie unter Bedacht
nahme auf § 42 Abs. 3 des Nationalbankgesetzes 
1955, BGB!. Nr. 184, über die Oesterreichische 
Nationalbank (OeNB) durchzuführen, soweit im 
folgenden nicht anderes bestimmt ist. Insbeson
dere w~rden zu diesem Zweck den anweisenden 
Stellen des Bundes (ausgenommen die Österrei
chischen Bundeshahnen) Subkonten zum zentra
len Gtrokonto ,des Bundesministeriums für Fi
nanzen bei der OeNB zugewiesen. Wiederkeh
rende Zahlungen und Barzahlungen nachdem 
Ausland düden wie bisher im Wege der öster~ 
reichischen Postsparka,sse (öPSK) zu Lasten der 
Postschecksubkonten der anweisenden Stellendes 
Bundes. zum zentralen Postscheckkonto des Bun
desministeriums für Finanzen veranlaßt werden. 
Gleiches gilt für Auslandszahlungen nachgeord
neter kassenfUhrender Dienststellen:, soweit diese 
aus triftigen Gründen ausnahmsweise auch zur 
Durchführung solcher Zahlungen im Einzelfall 
oder genereU ermächtigt ~ind. 

Zahlungen nach ,dem Ausland sind im Zeit
punkt der Auftragserteilung an die OeNB bzw. 
apSK zunächst mit dem Kassenwert - oder 
wenn die Zahlung in inländischer Währung ge
schuldet wird, mit dem SchiHingwert - auf dem 
entsprechenden Sachkonto und nach Abrechnung 
durch die OeNB bzw. öPSK mit dem angelaste
ten Gesamtbetrag (zuzüglich Spesen) auf ·dem 
ursprünglichen Sachkonto zu ver·rechnen. In 
jenen Fällen, in denen z. B. aus verrechnungs
technischen Gründen ,die Voranschlagspost, unter 
der die Ausgabe oder Einnahme verrechnet wird, 
nicht mit dem' Spesenbetrag belastet werden 
darf, ist dieser zu Lasten der Voranschlagspost 
"Geldverkehrsspesen" zu verrechnen. 

Ausländische Münzen, die ffi:lnge1s Konver
tierbarkeit an das österreichische Hauptmünz
amt abgeführt werden, sind mit ihrem Kassen
wert in Empfang und anläßlich ihrer Abfuhr 
als Kursverlust in Ausgabe zu verrechnen. 

Die Verrechnung der Kosten des An- oder 
V,erkaufes von Valuten hat zu dem von der Kre
ditunternehmung ermittelten Schilling-Gegenwert 
zu erfolgen. Die weibere Gebarung mit den an
gekauften Valuten hat in der betreffenden 
Fremdwährung, die Nachweisung zum Kassen
wert zu erfolgen. 

Sonderregelungen im Auslandszmlungsverkehr 
bedürfen der Zustimmung des Bundesministe
rium~ für Finanzen (siehe Rundschreiben des 
Bundesministeriums ffÜr Finanzen vom 26. Sep
tember 1975, Z. 240.500-VII/3/75; VV - 11/1, 
Seite 65 f.). Der Zahlungsverkehr, die Verrech
nung sowie dilie Limitanrechnung bei der Aus
landsanleihegebarung wel'den entsprechend den 
tatsächlichen wirtsch:lftlichen Gegebenheiten 
durchgeführt. In rder Regel wird ilür in auslän
discher Währung eingegangene Finanzschulden 

. der von der jeweiligen Kreditunternehmung in 
Rechnung gestellte Kurswert henngezogen. 

Arbeits(Amts)behelf zum Bundeslinanz;esetz 22* 
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Auslandszahlungsverkehr 345 

Kassenwerte für die 
Veranschlagung für das Jahr 1981 

Schilling 

100 Libanesische Pfund ............. : ... '. . . 380·00 
Die Zahlungen in ausländischer Währung sind 

nach dem Rundschreiben des Bundesministeriums 
für Finanzen vom 18. Dezember 1979,Z. 14 0100! 
16-V!2!79, AöFV Nr. 314 vom 31. Dezember 
1979 (sowie der am 25. Jänner 19S0 mit 
2.14 0100/1-V!2/S0, AOFV Nr. 35 vom 1. Feber 
1980 und der am 1. Feber 19S0 mit 2.14 0100! 
3-V/2/80, AOFVNr. 37 vom 5. Feber 19S0 und 
der am 25. Feber 1980 mit 2.14 0100/4-V/2/S0, 
AOFV Nr. 55 vom 1. März 1980 erfolgten Ab
änderungen) mit nachstehenden Kassenwerten 
veranschlagt 14): 

100 Liberianische Dollar .. . . . . . . . . . . . . . . .. 1.260·00 
100 Liberation Kip(Laos) ................. 315'00 
100 Libysche Dinar ... ;.................... 4.200·00 
100' Luxemburgische Francs......... . . . . . . . . 44'50 
100 Malaysische Ringgit .• . .... .. . .. . ... . . . . ,570,00 
100 Malawi Kwacha ....................... 1.520'00 
100 Mark der Deutschen Demokratischen Rep. . 716'00 
100 Marokkanische Dirham .... ,........... 330·00 
100 Mexikanische Pesos ... '................ 55·00 
100 Mongolische Tugrug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450·00 
100 Neuseeländische Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200'00 
100 Niederländische Antillen-Gulden ........ 750'00 
100 Nigerianische Naira... . . .. .. .... .. . .. .. 2.150'00 
100 Nikaragua Cordoba ... , ............. ;.. 125·00 
100 Nordkoreanische Won ..... '" . ....... . 750'00 

100 Afghani ............................. . 
100 Ägyptische Pfund .................... . 
100 Albanische Lek ....................... . 
100 Aigerische Dinar ............... " ..... . 
100 Angolanische Kwanza ................ . 
100' Argentinische Pesos ................... . 
100 Äthiopische Birr ...................... . 
100 Australische Dollar ................... . 
100 Bahama Dollar ........... , .........•.. 
100 Barbados-Dollar .................... . 
100 Belgisehe Francs. , .......... , ......... . 
100 Bermuda Dollar ......... ' ...........•. 
100 Bolivianische Pesos ....... , ............ . 
100 Botswana-Pulas ..................... '" 
100 Brasilianische Cruzeiros ............ , ... . 
100 Bulgarische Lewa .............. " ., ... . 
100 Burmesische Kyat ....... , ............. . 
100 CFP-Francs (Französ. Polynesien) ...... . 
100 Chilenische Pesos .. , . ' ................ . 
100 Chinesische Ren-Min-Bi ............... . 
100 Costa Rica Colon ................... . 
100 Dänische Kronen., ......... , ........ . 
100 Deutsche Mark. , ..................... . 
100 Dominikanisehe Pesos ........ , ........ , 
100 Ekuadorianische Sucres ............... . 
100 EI Salvador Colon ....... , ............ . 
100 Finnische Mark ...................... . 
100 Francs der ,afrik. Währungsunion (CFA) . 
100 Französische Francs ................... . 
100 Ghanesische Cedi ..................... . 
100 Griechische Drachmen ................ . 
100 Guatemaltekische Quetzal ............. . 
100 Holländische Gulden .................. . 
100 Honduras Lempira .............. , ..... . 
100 Hongkong Dollar .................... . 
100 Indische Rupien ............. , ........ . 
100 Indonesische Rupiahs ................. . 
100 Irakisehe Dinar ....................... . 
100 Iranische Rial. ........................ . 
100 Irische Pfund ................. ' ....... . 
100 Isländische Kronen .... , .. , ........... . 
100 Israelische Shekel 15) ....••••.•••.....••• 

100 Italienische Lire, ...................... . 
100 Jamaica Dollar ........................ . 
100 Japanische Yen ....... " .............. . 
100 Jordanische Dinar ..................... . 
100, Jugoslawische Dinar ... " ............. . 
100 Kanadische Dollar .... , ............... . 
100 Kenia-Shilling ........................ . 
100 Kolumbianische Pesos ................. . 
100 Kubanische Pesos .................... . 
100 Kuwait Dinar ........... ' ............. . 
100 Leones (Sierra Leone) ................ . 

14) Stand 1. März 1980. 
15) Neue Währungsbezeichnung. 

,23 Arbeits(Amts)behel! zum Bundesfinanzgesetz 

100 Norwegische Kronen .................. 257·00 
100 Pakistanische Rupien .. , ............ '" . 130·00 

Schilling 

30·00 100 Paraguayische Guarani. . . . . . . . . . . . . . . . . 9·50 
1.800·00 100 Peruanisehe Soles .................. ,... 5'10 

200'00 100 Pfund-Sterling, ...... " ..... ,.,........ 2.830·00 
330'00 100 Philippinische Pesos ............ " .... ", 170'00 
44'00 100 Polnische Zloty ...................... ; . 42·00 

0·75 100 Portugiesische Escudos .......•......... 26·30 
600·00 100 Rhodesische Dollar. , ...... , . . . . . . . . . . .. 1.800·00' 

1.380'00 100 Riyal (Saudi-Arabien) ...•.. '............ 370'00 
1.260'00 100 Rumänische Lei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110·00 

620'00 100 Schwedische Kronen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300·00 
44·50 100 Schweizer Franken. . . . . . . . .. . . . . . ... . . . 760·00 

1260'00 100 Seychellen Rupien .................... , 210·00' 
50'00 100 Singapur Dollar ....................... 580'00 

1.500'00 100 Sowjetrussische Rubel, . . . . .. . . . . . . . . . .. 2.000·00 
28·50 100 Spanische Peseten.. . ........... '...... 18'80 

1.500'00 100 Sri Lanka Rupien (Ceylon) . . . . . . . . . . . . . 80'00 
190'00 100 Sudanesische Pfund ................ " '" 2.550'00 
17'00 100 Südafrikanische Rand .................. 1.510·00 
43'00 100 Südkoreanische Won .................. 2'15 

830'00 100 Syrische Pfund........................ 320·00 
150'00 100 Tansania-Shilling .............. , ..... , . . 150'00 
234·00 100 Thailändische Bahts .................. '. 61·00 
716·00 100 Trinidad und Tobago Dollar.. . . . . . . . . . . 520'00 

1.260·00 100 Tschechoslowakische Kronen ..... ' .... ,. 124·00 
47·00 100 Tunesische Dinar .................. ;. .3.100'00 

500'00 100 Türkische Pfund .. ~ .............. , " ,. 17'50 
337'00 100 UAE Dirham (Ver. Arab. Emirate) ..... 330'00 

6'10 100 Uganda-Shilling ....................... 165'00 
307·00 100 Ungarische Forint ......•........ ,.... 61·00 
450'00 100 Uruguayische Pesos ..... ' ..... , .... , . . . . 150'00 
33'00 100 US-Dollar .................. , ... , .. ,.. 1.260·00 

1.260'00 100 Venezolanische Bolivars. ... .. . . . . . .. .. . 290·00 
652'00 100 Vietnam-Dong ....................... 580'00 
630·00 100 Zaire................................. 615'00 
252'00 100 Zambische Kwacha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600'00 
155'00 100 Zypern-Pfund. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . ... 3.600·00 

2'00 
4.200,00 

17·50 
2.650,00 

3'20 
320·00 

1'55 
700·00 

5'20 
4.200·00 

64·00 
1.070·00 

170·00 
30·00 

1.730·00 
4.500'00 
1.200'00 

Zollwertkurse 

Als Umr,echruun,gskrurse zur ErmittLung des 201,1-
wertes sowie zur Berechnung der Umsatzsteuer 
(Einfuhrumsatzsteuer), der Verkehrsteuern und 
von in ausländischen Währungen ausgedrückten 
Versicherungsprämien werden allmonatlich auf 
Grund des § 4 Abs. 8 und des § 5 Abs. 6 
des Umsatzsteuergesetzes 1972, BGBl. Nr. 223, 
§ 10 Wertzollgesetz 1980, BGBl. Nr. 221, und § 5 
A bs. 5 Versicherungssteuergesetz 1953, BGBl. 
Nr. 133, jeweils zum Monatsersten und bei 
größeren Kursschwankungen fallweise auch wäh
rend des .Monats für bestimmte ausländische 
Währungen .z 0 11 wer t kur s e festgesetzt. 

Zu 460 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 497 von 542

www.parlament.gv.at



346 
Auslandszahlungsverkehr 

Zollentrichtungskurse 

Das Bundesministerium für Finanzen setzt fer
ner für bestimmte ausländische Währungen Um
rechnungskurse zur Ermittlung der in Schilling 
ausgedrückten Zollschuld und für die Barsicher
stellung fest (Z 0 11 e n tri c h tun g s kur se). 

Konsulargebühren 

Auf Grund des § 8 Abs. 1 des Konsulargebüh
rengesetzes 1967, BGBL Nr. 380, werden vom 
Bundesministerium für Finanzen im Einverneh
men mit dem Bundesministeriu~ für Auswärtige 
Angelegenheiten zum Zwecke der Entrichtung 
der Konsulargebühren und des Ersatzes von Bar
auslagen U m r e c h nun g s kur s e festgesetzt. 

Verlautbarung 

Die Zollwertkurse und die Umrechnungskurse 
für Konsulargebühren werden jeweils im "Amts
blatt zur Wiener Zeitung" sowie im "Amtsblatt 

/ 

der österreichischen Finanzverwaltung", die Kas
senwerte und die Zollentrichtungskurse hingegen 
nur im "Amtsblat:t der österreichischen Finanz
verwalt.ung" verlautbart. 

Barabhebungskurse 

Für die Abhebung der Auslandszulagen gemäß 
§ 21 GG 1956 an bestimmten Dienstorten sind 
folgende Barabhebungskurse (Umrechnungskurse 
für die Auslandsbesoldung) festgesetzt: 

100 Bulgarisme Lewa ................... . 
100 Polnisme Zloty ................... . 
100 Rurnänisme Lei ................... . 
100 Tschechoslowakisme Kronen ......... . 
100 Russische Rubel .................... . 
100 Ungarisme Forint ................. . 

Schilling 

900'00 
17'00 
70'00 
75'00 

700'00 
55'00 

An den übrigen Dienstorten gelten für die 
Abhebung der Auslandszulagen die jeweils fest
gesetzten Kassenwerte. 
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VII. Aufwendungen des Bundes für soziale Wohlfahrt 

1. Ausgaben für Zwecke der 
"Sozialen Wohlfahrt" 

Der Anteil der Ausgaben für Zwecke der so
zialen Sicherheit - gemessen am Bruttoinlands
produkt - ist in österreich im Vergleich zu 
anderen Staaten überdurchschnittlich hoch. 

Die Ausgaben des Bundes für den Aufgabenbe
reich "Soziale W ohlfahtt" haben im Jahre 1980 
67.961·5 Millionen Schilling und damit fast 
30% der wirksamen Ausgaben im Sinne der 
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung erreicht. 

Damit stellt die "Soziale Wohlfahrt'! unter den 
17 Aufgabenbereichen, die im Rahmen des Bun
deshaushaltes unterschieden werden können, den 
höchstdotierten Sektor dar. 

über 90% des Aufwandes für die "Soziale 
Wohlfahrt" oilden "Gesetzliche Verpflichtun" 
gen", die wesentlich zur Starrheit 1) der Bundes
gebarung beitragen. Innerhalb der Gruppe der 
"Gesetzlichen Verpflichtungen" zeigen die Aus
gaben für die "Soziale Wohlfahrt" eine steigende 
Tendenz. 

2. Verteilung der Aufwendungen 

Die Transferzahlungen an private Haushalt·~ 
und an Körperschaften des öffentlichen Rechtes 
sowie Preisstützungen beanspruchen den weitaus 
größten Teil der für den Aufogaben'bereich "So
ziale Wohlfahrt" vorgesehenen finanziellen Mittel. 
Doch werden die Preisstützungen in diesem Ab
schnitt nicht weiter behandelt. 

Die bedeutendsten Ausgabenpositionen für 
Zwecke der "Sozialen Wohlfahrt" entfallen im 
einzelnen auf die Leistungen des Bundes zur 
Sozialversicherung (einschließlich Ausgleichszu
lagen), auf den Familienlastenausgleich, auf die 
Leistungen für die Kriegsopfer- und Heeresver
sorgung sowie auf die Aufwendungen für die 
Arbeitslosenversicherung und arbeitsmarktpoliti
schen Maßnahmen im Sinne des Arbeitsmarkt
förderungsgesetzes. Diese Reihenfolge ist seit 
mehreren Jahren unverändert geblieben. 

Der Bundesvoranschlag 1980 zeigte in der Auf
gliederung nach volkswirtschaftlichen Kriterien 
bezüglich der Ausgaben für den Aufgabenbereich 
"Soziale Wohlfahrt'" folgende Verteilung der 
Ausgaben: 

a) Laufende Ausgaben für 
Güter und Dienstleistun-
gen ........ . 

b) Laufende Transferzah
. lungen: 
Zuwendungen an private 

Haushalte .... 

1) Siehe Seite 277. 

Mill. S 

3.202'9 

38.262'8 

FamilienpoIitische 
Beihilfen ..• 

Kriegsopfer- und 
Heeresversorgung . 

Arbeitslosen versiche-
rung ..... 

Krankenversicherung 
Sonstige Zuwendungen . 

Zuwendungen an Körper
schaften des öffentlichen 
Rechtes ..... . 
Leistungen des Bundes 

zurSozialversicherung 
überweisungen an 

Gebietskörperschaften 
überweisungen an 

Kammern 
Vergütungen an den 

Ausgleichstaxfonds . 
überweisungen an den 

Flüchtlingsfonds der 
UN ...... . 

,überweisung an den 
Reservefonds nach dem 
AlVG ...... . 

Laufende Zuwendungen 
an die Wimchaft . . 
Schlechtwetterentschädi

gung im Baugewerbe 
Sonstige Zuwendungen 

Sonstige Beihilfen und 
Unterstützungen . . . 

'Laufende Transfers ins-
gesamt ...... . 

c) Ausgaben der Verrnögens-
gebarung ..... . 
Gesamtaufwendungen für 

Zwecke der "Sozialen 
Wohlfahrt" . 

3. Finanzierung 

Mill. S 

25.873'5 

5.320'9 

4.791 '7 
130'0 

2.276'7 

24.881'2 

24.756'2 

22'4 

52'0 

1'5 

15'0 

34'1 

792'3 

343'5 
448'8 

720'0 

67.859'2 

102'3 

67.961'5 

Nur die Ausgaben im Rahmen des Familien
lastenausgleiches, der Arbeitslosenversicherung 
und der Maßnahmen des Arbeitsmarktförde
rungsgese1tzes sowie der Schledltwetterentschädi-, 
gung im Baugewerbe werden. überwiegend aus 
eigenen, zweckgebundenen Einnahmen finanziert. 
In diesen Ausgabenbereichen tritt der Bund not
falls in Vorlage, indem er Vorschüsse zur 
Deckung der gesetzlich festgelegten Aufwendun
gen zur Verfügung stellt. Diese Vorschüsse 
müssen, soweit sie nicht im laufenden Jahr durch 
zweckgebundene Einnahmen abgedeckt sind, aus 
den überschüssen der vorhergegangenen oder fol
genden Jahre zurückerstattet werden. 

Der Reservefonds für Familienbeihilfen, dem 
die überschüsse des Ausgleichsfonds für Fami
lienbeihilfen zufließen, wies Ende 1979 ein Ver
mögen von 127 Milliarden Schilling aus. Davon 
sind 3'4 Milliarden Schilling eine Forderung 
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348 Aufwendungen des Bundes für soziale Wohlfahrt 

des - .eigene Rechtspersönlichkeit besitzenden -
Reservefonds rur Familienheihilf.engeg,en cl·en 
Bund; 9'3 Milliarden Schilling erliegen auf einem 
Konto bei der österreichischen Postsparkasse. 

Die finanzielle Bedeckung für die übrigen Aus
gabenbereiche der "Sozialen Wohlfahrt" muß aus 
den allgemeinen Einnahmen des Bundeshaushaltes 
gefunden werden. Deren Entwicklung ist daher 
für eine allfällige Aufstockung der Ausgaben für 
die "Soziale Wohlfahrt" von ausschlaggebender 
Bedeutung. . 

In den kommenden Jahren werden, bedingt 
durch die steigenden Bundeszuschüsse zur Pen
sionsversicherung, die Aufwendungen flir das 
Kapitel "Sozialversicherung" sowohl absolut als 
auch relativ im Rahmen des Bundeshaushaltes am 
stärksten zunehmen und damit auch den Groß
teil der Mehreinnahmen des Bundes für sich be
anspruchen. 

4. Die Aufwendungen im einzelnen 

4.1 Beiträge des Bundes zur Sozialversicherung 

4.11 Allgemeines 

Auf dem Gebiet der Sozialversicherung haben 
die B;undesbeiträge und die Ersätze der Aus
gleichszulagen in der Pensionsversicherung das 
stärkste Gewicht. Die Finanzierung aller Aus
gaben in der gesamten Pension.sversicherung er
f.olgte Ibis ZU1l11 J alhre 19l7etwa zu einem Drittel 
durch Mittel ,des Bundes un,d zu zwei Drittel 
durch Beiträg.e der Vers,icherten. 

Durch das Sozialversicherungs-Kn,decungs-
gesetz 1977 wurde ab dem Jahre 1978 
der Bundeshaurshalt hinsichtlich der BuncLesbei
träge entwtet. Durch die Einführung eines 
Zw;atzbeitrages in der P.ensionsv.ersicherung de.r 
Unselbständigen in der Höhe von 2 v. H. der 
B-eitragsgrundlage und durch eine Beitragssatz
erhöhung von lU/o-Punkt ,in den Pensionsver
sicherungen der Selbständigen erhöhten sich ab 
dem Jahre 1978 rue Beiträge der Versicherten. 
Außerdem erhielt die Pensionsversicherung der 
Unselbstänrugen zur Abgeltung der erhöhten 
Aufwendungen hinsichtlich der Anr.echn'llng von 
Ersatzzeiten wegen Al"beitislosigkeit einen Anteil 
der BeitJräge zur Arbeitslosenversicherung, 

Durch alle diese Maßnahmen ve;minderte sich 
der Anteil der Ges'amtlbelastung des Bundes 
durch die Pensionsversicherung awf zirka ein 
Viertel der 'Gesamtaufwendungen in der Pen
sionsversicherung einschließlich des Aufwandes 
für Ausgleichszulagen. 

Eine weite~e Entlastung fwr den Bundeshaus
halt brachte für das Jahr 1979 das Sozialrechts
Knderungsgesetz 1 978 ~ In diesem Jahr leistete die 
A111g'emeine Unfallversicherungsanstalt einen Bei
trag von 300 MrUionen Schilling zur Pensions-

versicherung, außerdem wurden 210/0 der Kranken
versicherungsbeiträge an die Pens'ionsversicherung 
überwiesen. Durch .die Verlängerung des Finanz
ausgleiches zwischen .der Pensionsversicherungs
anstalt der Angestellte.tl! und der Pensionsversiche
rungsanstalt der Arbeiter wurde ebenfalls eine 
Verminderung der Bundesbelastung bewirkt. 

Die Entlastungen für den Bundeshaushalt wur
den auch im Jahre, 1980 durch finanzielle Maß
nahmen der 34, Novelle zum ASVG, der 2. No
velle zum GSVG und der ,2. Novelle zum BSVG 
fortgeführt, Der Zusatzbeitrag in der Pensions
versicherung der Unselbständigen wurde um 1% -

Punkt auf 3 v. H. der Beitragsgrundlage, die Bei
tragssätze in den Pensionsversicherungen der 
Selbständigen um O'5 0/o-Punkte erhöht. Die All
gemeine Unfallversicherungsanstalt leistete einen 
Beitrag von 300 Millionen Schilling zur Pensions
versicherung, die Sozialversicherungsanstalt der 
Bauern hatte insgesamt einen Betrag von 
350 Millionen Schilling aus Mitteln der Kranken
und Unfallversicherung an die Pensionsversiche
rung zu überweisen. Die Umschichtung von 2% 
der Krankenversicherungsbeiträge an die Pen
s10nsversicherung wurde auch Ifürdas J ah~ 1980 
aufrecht erhalten, Zusätzlich wurden 300 Millio
nen Schilling aus Mitteln der Krankenversiche
rung der Pensionsversicherung zugeführt. Da
durch wird der Anteil der Gesamtbelastung des 
Bundes durch die Pensionsversicherung im Jahre 
1980 auf zirka 22'5% der Gesamtaufwendungen 
in der Pensions versicherung einschließlich des 
Aufwandes für Ausgleichszulagen weiter sinken. 

Die Aufwendungen der Pensionsversicherung 
sind in den letzten Jahren stark angestiegen. 
Diese Entwicklung war zum Teil durch demo
graphische Faktoren und Leistul1gsverbesserun
gen, überwiegend aber durch die starke Erhö
hung der Pensioneninfolge der Anpassung nach 
dem Pensionsanpassungsgesetz, BGBL Nr. 96/ 
1965, bedingt. Diese Anpassung der' Pensionen 
wurde durch zwei Novellen zum ASVG erheblich 
verbessert. Die 30. Novelle zum ASVG, BGBL 
Nr. 23/1974, verkürzte unter anderem den Zeit
raum bis zur erstmaligen Anpassung einer neu 
zuerkannten Pension um ein volles Jahr, die bis 
dahin schon zuerkannten Pensionen wurden zu
sätzlich zur normalen Anpassung am 1. Juli 1974 
und 1. Juli 1975 um je 3% erhöht. 

4.12 Statistische Daten zur Pensionsversiche
rung 

Die folgenden übersichten geben einen über
blick über die Entwicklung der Zahl und der 
durchschnittlichen Höhe ider Pensionen in den 
letzten Jahren. Weitere Ta!be1len geben Auskunft 
rUber die ZaM der Pflichtversichertcn in der 
gesamten P.ensionsversicherung sowie ü!berdie 
Entwicklung ·des Durchschnittseinkommens, der 
durchschnittlichen ß.eitrags,grundlage, ,der Höchst
beitragsgrundlage und ·dJer BeitrargssätlZe in der 
Pensionsversicherung .der Unse~bstäD!dj.gen. 
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1975 ................... . 
1976 ................... . 
1977 ................... . 
1978 ................... . 
1979 ................... . 

Zahl der Pensionen 1) 

Alters
pensionen 

Pensionen 
wegen geminderter Witwen-

Arbeitsfähigkeit pensionen 
(Erwetbsunfähigkeit) 

a) Durchschnittlicher Stand 

I. Pensions versicherung der Arbeiter, 
312.278 193.704 243.542 
317.457 191.705 246.989 
319.636 189.941 249.759 
320.356 188.163 251.749 
321.669 188.211 253.923 

II. Pensions versicherung der Angestellten 
1975 .................... 132.459 37.492 87.778 
1976 ............. . . . . . . . 139.728 37.773 89.427 
1977 . . . .. .. . . .. .. . . .. . . . 146.051 38.227 90.599 
1978 .................... 152.420 38.861 91.668 
1979 .................... 159.618 39.734 92.554 

III. Knappschaftliche Pensions versicherung 
1975 ................... . 7.277 8.557 12.101 
1976 ................... . 7.280 8.309 12.068 
1977 ................... . 7.991 8.218 12.108 
1978 ................... . 8.951 8.201 12.152 
1979 ................... . 8.946 8.254 12.176 

W'aisen
pensionen 

45.368 
46.383 
46.965 
47.318 
47.377 

9.:372 
10.011 
10.483 
10.915 
11.248 

1.877 
1.808 
1.757 
1.649 
1.534 

IV. Pensionsversicherung der Selbständigen in der gewerbl. Wirtschaft 
1975 ..................... 65.124 15.509 37.976 5.541 
1976 ..................... 66.938 16.066 39.131 5.838 
1977 .................... 67.776 16.352 39.720 5.866 
1978 .................... 67.965 16.705 40.246 5.876 
1979 .................... 68.806 16.976 40.890 5.823 

1975 ................... . 
1976 ................... . 
1977 ................... . 
1978 ................... . 
1979 .' .................. . 

1975 ................... . 
1976 ................... . 
1977 ................... . 
1978 ................... . 
1979 ................... . 

1975 ................... . 
1976 ................... . 
1977 ................... . 
1978 ................... . 
1979 ................... . 

V. Pensionsversicherung der Bauern 
84.674 27.525 40.949 
83.250 30.854 41.601 
82.261 33.829 41.993 
82.412 36.724 42.490 
80:316 39.331 42.932 

VI. Gesamte Pensionsversicherung 
601.812 282.787 422.346 
614.653' 284.707 ' 429.216' 
623.715 286.567 434.179 
632.104 288.654 438.305 
,639.355 292.506 442.475 

b) Jährliche Veränderung in Prozent 

I. Pensionsversicherung der Arbeiter 

+2'5 
+1·7 
+0·7 
+0·2 
+0·4 

-2·0 
-1·0 
-0'9 
-0'9 
+0·0 

+1·5 
+1·4 
+1-1 
+0'8 
+0·9 

10.827 
10.974 
10.860 
10.711 
10.506 

72.985 
75.014 
75.931 
76.469 
76.488 

+2·2 
+2·2 
+1'3 
+0·8 
+0·1 

Alle 
Pensionen 

349 

794.892 
802.534 
806.301 
807.586 
811.180 

267.101 
276.939 
285.360 
293.864 
303.154 

29.812 
29.465 
30.074 
30.953 
30.910 

124.150 ' 
127.973 
129.714 
130.792 
132.495 

163.975 
166.679 " 
168.943 " 
172.337 
173.085 

1,379.930 
1,403.590 
1,420.392 
1,435.532 
1,450.824 

+1-1 
+1·0 
+0'5 
+0·2 ' 
+0·4 

1) Bis zum Jahre 1976 wurden die Übergangspensionen in der Pensionsversicherung der Bauern als Zu
schußrenten gewährt. 
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1975 .................................... 
1976 ...................................... 
1977 ................................. 
1978 ............................ 
1979 .......................... 

1975 ................... . 
1976 ................... . 
1977 ........ , .......... . 
1978 ................... . 
1979 .' .................. . 

Alters
pensionen 

Pensionen 
wegen geminderter 

Arbejtsfihigkeit 
(ErwerbSWlfäbigkeit) 

Witwen
pensionen 

II. Pensionsversicherung der Angestellten 

+5·7 -0·5 +2·0 
+5·5 +0·7 +1·9 
+4·5 +1·2 +1'3 
+4·4 +1·7 +1·2 
+4·7 +2·2 +1·0 

III. Knappschaftliche Pensionsversicherung 

+ 2·1 
+ 0·0 
+ 9'8 
+12'0 
- 0·1 

-3·1 
-2·9 
-1'1 
-0'2 
+0·6 

+0·8 
-0·3 
+0'3 
+0·4 
+0·2 

Waisen
pensionen 

+5·0 
+6·8 
+4'7 
+4'1 
+3·1 

-3'5 
-3'7 
-2'8 
-6'1 
-7·() 

IV. Pensionsversicherung der Selbständigen in der gewerb!. Wirtschaft 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

,1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

.............................. +3·5 +4·3 +3·1 +6·8 

....................... " .... +2·8 +3·6 +3·0 +5·4 

............................ +1'3" +1'8 +1'5 +0'5 

.............................. +0'3 +2'2 +1·3 +0'2 

........................ +1·2 +1'6 +1·6 -0·9 

V. Pensionsversicherung der Bauern 

........................... -0·8 +13·1 +2·1 +2·8 

......................... -1'7 +12·1, +1·6 +1'4 

..................... -1'2 + 9'6 +0'9 -1'0 

.... , .................... +0·2 + 8·6 +1·2 -1'4 

.... ~ ..................... -2·5 + 7·1 +1·0 -1·9 

I 

VI. Gesamte Pensionsversicherung 

........................... +2·8 -0·2 +1·8 +2·8 

.......................... +2·1 +0·7 +1·6 +2'8 

.................... +1'5 +0·7 +1·2 +1'2 

.................... +1'3 +0·7 +1·0 +0·7 

.................... +2·6 +1·3 +1·0 +0·0 

Durchschnittliche Höhe der Pensionen 1) 

Alters
pensionen 

Pensionen wegen 
geminderter 

Arbeitsfahigkeit 

I. Pensionsversicherung der Arbeiter 

Witwen-
pensionen 

Schilling 

a) Pensionen ohne Anspruch auf Ausgleichszulage 

. . .. . ... .... . . .... . . . . .. . 3.193 2.474 1.748 
1.978 
2.145 
2.329 
2.516 

... .. . . .. ... . . . . .... ~ ... . . . . 3.561 2.760 

...... ... . ... . . .... ., . .. . . ... 3.814 2.976 

..... . . . .. ... . . ... . . . . 4.079 3.213 

...... ......... . " . . . . . . ... " . 4.368 3.459 

Alle 
Pensionen 

+3·5 
+3·7 
+3·0 
+3'0 
+3·2 

-0·3 
-1·2 
+2'1 
+2'9 
-0'1 

+3·6 
+3·1 
+1·4 
+0·8 
+1·3 

+2·3 
+1·6 
+1·4 
+2·0 
+0·4 

+1·9 
+1·7 
+1·2 
+1-1 
+1·1 

Waisen
pensionen 

677 
763 
832 
905 
977 

1) Durchschnittspension im Juli des j~weiligen Jahres einschließlich . aller Zuschüsse jedoch ohne 
Wohnungsbeihilfe und ohne Familienbeihilfe. 
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Pensionen wegen Witwen-
geminderter pensionen 

ArJ>eitsfähigkeit 

Alters-
pen!'i.ioaen 

Schilling 

351 

Waisen
pensionen 

b) Pensionen mit Anspruch auf Ausgleichszulage (Pension und Ausgleichszulage) 
1975 ................................ 2.464 2.681 2.433 1.001 
1976 ................................ 2.766 3.010 2.723 1.128 
1977 ................................ 3.048 3.332 3.010 1.267 
1978 ................................ 3.338 3.665 3.310 1.412 
1979 ................................ 3.597 3.948 3.564 1.549 

U. Pensionsversicherung der Angestellten 

a) Pensionen ohne Anspruch auf Ausgleichszulage 
1975 ...................... '. ... .. .. .. 4.770 3.451 2.635 1.031 
1976 ................................ 5.320 3.854 2.975 1.151 
1977 ................................ 5.711 4.140 3.227 1.245 
1978 ................................ 6.132 4.440 3.493 1.348 
1979 ................................ 6.579 4.733 3.758 1.448 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

b) 'Pensionen mit Anspruch auf Ausgleichszulage (Pension und Ausgleichszulage) 
................................ 2.345 2.645 2.475 1.160 
................................ 2.658 2.958 2.780 1.300 
................................ 2.928 3.288 3.072 1.457 
................................ 3.197 3.617 3.371 1.613 
. .... ..... . .... . . .... .. ......... 3.453 3.900 3.639 1.752 

Ill. Knappschaftliche Pensionsversicherung 

a) Pensionen ohne Anspruch auf Ausgleichszulage 
1975 ................................ 5.677 3.885 2.638 1.048 
1976 ................................ 6.348 4.373 2.984 1.183 
1977 ................................ 6.826 4.789 3.257 1.307 
1978 ................................ 7.352 5.223 3.563 1.434 
1979 ................................ 7.872 5.694 3.863 1.565 

b) Pensionen mit Anspruch auf Ausgleichszulage (Pension und Ausgleichszulage) 

1975 ................................ 3.234 3.291 2.518 1.341 
1976 ................................ 3.571 3.669 2.848 1.553 
1917 ................................ 3.809 4.018 3.177 1.807 
1978 ................................ 4.015 4.368 3.527 2.025 
1979 ................................ 4.232 4.716 3.810 2.272 

IV. Pensionsversicherung der Selbständigen in der gewerbl. Wirtschaft 
a) Pensionen ohne Anspruch auf Ausgleichszulage 

Alters- Erwerbs- Witwen- Waisen-
Übergangs- Übergsngs- Übergongs-

pensionen unfahigkeits- pensionen pensionen 
alters- witwen- waisen .. 

pensionen pensionen pensionen pensionen 

Schilling 

1975 ......... 3.254 2.623 1.930 667 2.232 1.378 1.219 
1976 ......... 3.736 2.910 2.211 729 2.520 1.543 1.612 
1977 ......... 4.088 3.128 2.452 ' 815 2.944 1.807 2.012 
1978 ......... 4.466 3.371 2.721 912 3.366 2.104 2.719 
1979 ......... 4.899 3.607 2.954 998 3.639 2.254 3.444 

b) Pensionen mit Anspruch auf Ausgleichszulage (Pension und Ausgleichszulage) 
1975 ..... '" . 2.562 2.584 2.212 889 2.380 2.213 1.985 
1976 ......... 2.856 2.871 2.459 965 2.634 2.465 2.256 
1977 ......... 3.089 3.081 2.657 1.076 2.832 2.663 2.524 
1978 .,. . . . . . . 3.334 3.304 2.868 1.203 3.036 2.8762.786 
1979 . . . . . . . . . 3.566 3.528 3.068 1.338 3.232 3.067 3.028 
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1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Aufwendungen des Bundes für soziale Wohlfahrt 

Al Erwerb" W' Wa,',en- übergangs-
ters- unfahi keits- It:ven- pensionen alters-

pensionen pensi~nen pensionen pensionen 1) 

Schilling 

V. Pensionsversicherung der Bauern 

übergangs
erwerbs

unfahigkeits
pensionen 1) 

a) Pensionen ohne Anspruch auf Ausgleichszulage 

· ............ , 2.366 1.963 1.520 503 847 798 
· ............. 2.642 2.244 1.738 549 957 888 
· ............ , 2.852 2.413 1.902 603 1.400 1.185 
· ............ , 3.123 2.537 2.047 653 1.815 1.501 
· ............ , 3.347 2.670 2.217 706 2.215 1.821 

übergang'· 
witwen

pensionen 1) 

713 
808 

1.092 
1.493 
1.884 

übergang.
waisen

pensionen 1) 

325 
396 
568 
822 

1.078 

b) Pensionen mit Anspruch auf Ausgleichszulage (Pension und Ausgleichszulage) 

1975 .............. 2.069 2.160 1.668 619 1.736 1.753 1.568 999 
1976 .............. 2.301 2.417 1.890 698 1.980 1.983 1.816 1.227 
1977 .............. 2.493 2.614 2.057 763 2.556 2.499 2.204 1.474 
1978 .............. 2.724 2.819 2.272 825 3.023 2.942 2.584 1.778 
1979 .............. 2.944 3.028 2.466 914 3.295 3.194 2.867 1.989 

Zahl der Pilichtversicherten 2) 

I. Pensionsversicherung der Arbeiter 
Veränderung 

Anzahl absolut in % 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

1,344.050 
1,340.850 
1,361.550 
1,351.950 
1,344.200 

-43.150 
- 3.200 
+20.700 
- 9.600 
- 7.750 

II. Pensionsversicherung der Angestellten 

1975 ....................................... 940.700 +37.800 
1976 ....................................... 966.700 +26.000 
1977 ....................................... 991.450 +24.750 
1978 ....................................... 1,014.550 +23.100 
1979 ....................................... 1,033.200 +18.650 

III. Knappschaftliche Pensionsversicherung 

1975, ...... , ............................ , ... . 18.600 
1976 ....................................... 17.650 
1977 ......................... ,.. ............ 17.100 
1978 ....................................... 16.400 
1979 ....................................... 15.800 

350 
950 
550 
700 
600 

-3·11 
-0·24 
+1·54 
-0·71 
-0·57 

+4·19 
+2·76 
+2'56 
+2·33 
+1·84 

-1·85 
-5·11 
-3·12 
-4·09 
-3·66 

IV. Pensionsversicherung der Selbständigen in der gewerb!. Wirtschaft 3) 

1975 ...................................... . 
1976 ......... ' ............ ' ................. . 
1977 .... ; ................................. . 
1978 ...................................... . 
1979 ......... ',' ........................... . 

179.450 
177.300 
175.200 
173.900 
175.675 

V. Pensionsversicherung der Bauern 

1975 ....................................... 214.650 
1976 ....................................... 208.500 
1977 ............................... ; ...... .- 200.600 
1978 .. '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193.500 
1979 ....................................... 188.400 

1) Bis 1976: Zuschußrenten. 
2) Im Jahresdurchschnitt. 
3) Ab 1979 ~ einschließlich der freiberuflich selbständig Erwerbstätigen. 

- 2.650 
- 2.150 
- 2.100 
- 1.300 
+ 1.775 

- 6.550 
- 6.150 
- 7.900 
- 7.100. 
- 5.100 

-1·46 
:-1·20 
-1-18 
-0·74 
+1·02 

-2·96 
-2·87 
-3·79 
-3·54 
-2·64 
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VI. Gesamte Pensionsversicherung 

Anzahl 
Veränderung 

absolut in % 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

.............. "0 ......................... . 

2,697.450 
2,711.000 
2,745.900 
2,750.300 
2,757.275 

-14.900 
+13.550 
+34.900 
+ 4.400 
+ 6.975 

Durchschnittseinkommen und Beitragsgrundlagen ' 
in der Pensionsversicherung der Unselbständigen 

-0·55 
+0·50 
+1·29 
+0·16 
+0·25 

Durchschnittliches Monatseinkommen 1) 
Durchschnittliche monatHche Beitragsgrundlage Z) 

in der 
der Pens. vers. d. Pens.vers. d. 

Arheiter Angestellten Arbeiter Angestellten 
Sehilling 

1975 .................... 6.530 8.740 7.100 8.966 
1976 ..................... 7.070 9.600 7.773 9.821 
1977 
1978 
1979 

.................... 7.710 10.400 8.467 10.845 

.................... 8.210 3) 11.030 3) 9.076 11.805 

•••••• 0 •• • ••• • ••• •• •• 8.660 3) 11.570 3) 9.621 12.672 

Entwicklung der Höchstbeitragsgrundlage und der Beitragssätze 
in der Pensionsversicherung der Arbeiter und Angestellten 

I. Pensionsversicherung der Arbeiter 

Knappseh. 
Peos.vers. 

10.822 
11.800 
12.686 
13.513 
14.766 

monatliche Höchst. 
beitrag.grundlage 

Sehilling 

Beiträge in % der Beitragsgrundlage 
Dienstgeber Dienstne1unei' zusammen 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

11.700 
13.200 
15.000 
16.800 
18.600 
19.500 
20.400 

8·75 
8·75 
8·75 
8·75 
8·75 
8·75 
8·75 

H. Pensionsversicherung der Angestellten 
1975 ................................ 11.700 8·50 
1976 ................................ 13.200 8·50 
1977 ................................ 15.000 8·75 
1978 ................................ 16.800 8·75 
1979 ................................ 18.600 8·75 
1980 ................................ 19.500 8·75 
1981 ................................ 20.400 8·75 

8·75 17·50 
8·75 17·50 
8·75 17·50 
8·75 17·50 
8·75 17·50 
8·75 17·50 
8·75 17·50 

8·50 17-00 
8·50 17·00 
8·75 17·50 
8·75 17·50 
8·75 17·50 
8·75 17·50 
8·75 17·50 

Ab dem Jahre 1978 ist außerdem ein Zusatzbeitrag in Höhe von 2 v. H. der Beitragsgrund
lage Zu entrichten, er erhöht sich im Jahre 1980 auf 3 v. H. und im Jahre 1981 auf 3'6 v. H. ' 
der Beitrags grundlage. 

4.13 Anpassung der Pensionen 
In verschiedenen Novellen zum ASVG und 

später auch zum GSPVG war der Versuch unter
nommen worden, durch eine pauschale und spä
ter durch eine individuelle Aufwertung der Pen
sionen der wirtschaftlichen Entwicklung Rech
nung zu tra,gen und damit möglichst alle Pen-

sionen, ungeachtet des Zeitpunktes ihres Anfalles, 
dem Lohn- und Gehaltsniveau eines bestimmten 
Jahres anzupassen. 

Ab dem Jahre 1966 wurde im Zusammenhang 
mit der Einführung der Pensions dynamik eine 
Neuregelung in Form des Pensionsanpassungs
gesetzes, BGBL Nr. 96/1965, getroffen. 

1) Durchschnittliche Beitragsgrundlage um die über die Höchstbeitragsgrundlage hinausgehenden Beträge be
richtigt (ohne Sonderzahlungen). 

") Einschließlich aliquoter Sonderzahlungen. 
3) Vorläufige Zahlen. 
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Durch dieses Gesetz wurden die bisher nur 
fallweisen Nachziehungen der laufenden Geld
leistungen aus der Pensions- und Unfallversiche
rung durch ein System regelmässiger Anpassung 
ersetzt. 

Auf Grund eines Gutachtens des Beirates für 
die Renten- und Pensionsanpassun'g beim Bun
desministerium für soziale Verwaltung muß bis 
zum 30. September eines jeden Jahres eine Ent
scheidung darüber getroffen werden, welcher 
Faktor für die jährliche Pensionsanpassung 
herangezogen werden soll. Der Beirat orientiert 
s:ch dabei an der Richtzahl, die für jedes Kalen
derjahr aus den durchschnittlichen Beitqgsgrund
lagen der Versicherten errechnet wird. Er hat 
bei der Erstellung seines Gutachtens auf die 
volkswirtschaftliche Lage und deren Entwick
limg sowie auf die Änderung des Verhältnisses 
der Zahl der in der Pensionsversicherung Pflicht
versicherten zur Zahl der Pensionen Bedacht zu 
nehmen. Dabei steht dem Beirat eine vom Bun
desministerium für soziale Verwaltung vorge
legte Berechnung über die voraussic,:htliche Ge
barung der Träger der Pensionsversicherung für 
die folgenden fünf Jahre zur Verfügung. Die 
Festsetzung des jeweiligen Anpassungsfaktors 
erfolgt durch Verordnung des Bundesministers 
für soziale Verwaltung. 

Die Anpassungsfaktoren waren seit Beginn 
der Pensionsdynamik im Jahre 1966 immer mit 
den Richtzahlen ident. Die Entwicklung dieser 
beiden Größen seit 1966 zeigt die folgende über
sicht. 

Richtzahl und Anpassungsfaktor 
für das Jahr 1966 ............... . 

1967 ............... . 
1968 .............. .. 
1969 ............... . 
1970 ............... . 
1971 .............. .. 
1972 ............... . 
1973 .............. .. 
1974 ............... . 
1975 .............. .. 
1976 ............... . 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

1'070 
1'081 
1'064 
1'071 
1'054 
1'071 
1'074 
1'090 
1'104 
1'102 
1'115 
1'070 
1'069 
1'065 
1'056 
1'051 

Die Wirkung der Anpassung auf liie Höhe 
der einzelnen Pensionen veranschaulicht die fOoI
gende übersicht. Den Erhöhungen durch die An
passung wurden die Steigerungen des Index der 
Verbraucherpreise gegenübergestellt. 

Eine PensiOon von 2.000S im Jahre 1965 erhöhte sich seither 

im Jahre, 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

....................................... 
\ 

1973 ...................................... . 
1/1974 1) .........•........•............•.•.. 

VII/1974 2) ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1/1975 3) .•••••.•••..••••...•..••••.•.••..... 

VII/1975 2) ................................ . 
1976 4) •••••.••••••.•••••••••••••••••••••••• 

1977 ...................................... . 
1978 
1979 
1980 
1981 

1) Erhöhung um 10'40/0. 
!) Erhöhung um 3'0% • 

3) Erhöhung um 10'20/0. 
4) Erhöhung am 1. Jänner 1976 um 11'5%. 
5) Schätzwerte. 

auf 
in Schilling 

2.140·00 
2.313·30 
2.461·40 
2.636,20 

2.778·60 
2.975·90 
3.196·10 
3.483·70 
3.846'00 
3.961·40 
4.365,50 
4.496·50 
5.013·60 
5.364·60 
5.734'80 
6.107'60 
6.449'60 
6.778'50 

Jährliche Steigerung 
der Pension des VPI 1966 (1976) 

in Prozent 

7·0 2·2 
8·1 4·0 
6·4 2·8 
7·1 3·1 
5·4 4·4 
7·1 4·7 
7·4 6·3 
9'0 7·6 

} 12·1 9·5 

} 13·5 8·4 

13-1 7·3 
7·0 5·5 
6·9 3·6 
6'5 3'7 
5'6 6'3 5) 

5'1 6'0 5) 
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4.14 Bundesbeiträge 

Die Grundsätze, nach denen die Errec..~nung 
der Bundesbeiträge zur Pensionsversicherung er
folgt ist, waren nach Kriegsende vielen Ande
rungen unterworfen. Eine ausführliche Darstel
lung dieser Anderungen ist im Arbeitsbehelf zum 
Bundesfinanzgesetz 1977 1. Teil, Abschnitt C. 
Sonstiges (Punkt VII. 4.11) enthalten. Die der
zeit geltende Regelung für die Berechnung der 
Bundesbeiträge geht auf die 29. Novelle zum 
ASVG, die 21. Novelle zum GSPVG und die 
2. Novelle zum B-PVG zurück und setzt ab dem 
.J ahre 1973 die Bundesbeiträge in der Pensions
versicherung sowohl der Unselbständigen als 
auch der Selbständigen in Form einer Ausfall
haftung mit einem Mehrertrag. von 1'5°/0 der 
Gesamtausgaben fest. Mit 1. Jän'ner 1979 trat für 
die Pensions.versicherungen der Selbständigen an 
die Stelle des GSPVG und des B-PVG das GSVG 
und BSVG. In diese Bunde~gesetze wurde die 
Regelung über den Bundesbeitra,g zur Pensions
versicherung unverändert übernommen. In den 
Jahren 1978 bis 1981 wird die Ausfallhaftung 
mit einem Mehrertrag von 0'5°/0 der Gesamt
aus,ga,ben beschränkt. 

Ein Teil dieses Bundesbeitrages ist nach dem 
GSPVG (ah 1979: GSVG) aus dem Au~kommen 

an Gewerbesteuer mit einem Betr.ag in der Höhe 
der Pflichtbeiträge zu leisten. Nach dem B-PVG 
(ab 1979: BSVG) ist ein Teil des Bundesbeitrages 
ebenfalls mit einem Betrag in der Höhe der 
Pflichtbei~räg,e zu leisten, wofür vor allem das 
Aufkommen an Abgabe von land- und forstwi:rt
sch.aftlichen Betrieben zu verwenden ist. 

Zur Krankenversicherung der Bauern leistet 
der Bund einen Beitra,g in der Höhe der Summe 
der eingezahlten Versicherungsbeiträge, ausge
nommer, die Beiträge zur Krankenversicherung 
der Pensionisten. 

Zur landwirtschaftlichen Unfallversicherung 
leistet der Bund einen Beitrag in der Höhe eines 
Drittels der eingezahlten Versicherungsbeiu:äge. 

Die nachstehende übersicht gibt Auskunft 
über die Entwicklung der Bundesbeiträge in der 
Pensi~nsversicherung in den letzten Jahren. 

ZusätzEch zu den Bundesbeiträgen: in den Pen· 
sionsyer:;icherungen der Selbständigen überw,eist 
der Bund ab dem Jahre 1978 diesen Pensi-onsver
sichemngen gemäß § 12 Abs. 3 des Wohnungsbei
hilfengesetzes den Restibetrag, der nach dein Er~ 
satz der Aufwendungen für Wohnungsbeihilfen 
und ,nach Abzug der Einhebungsvergütung von 
den Eingängen an Sonderbeiträgen nach dem 
Wohnungsbeihilfengesetz verbleibt. 

Bundesbeiträge in der Pensionsversicherung 1) 
nach dem' 

ASVG GSVG (GSPVG) BSVG (B.PVG) 

Betrag jährliche Betrag jährliche Betrag jährliche 

in Mill. S Steigerung in Mill. S 
Steigerung in MUI.S 

Steigerung 
in% in 0/0 in 0/0 

1975 .................... 11.400·1 52·0 3.076·8 35·4 2.359,2 29·1 
1976 ................. : .. 12.045·7 5·7 3.611·9 17·4 2.834·9 20·2 
1977 .................... 13.406'4 11·3 4.135'3 14·5 3.590'9· 26'7 
1978 .................... 8.845·8 -34·0 4.318·8 4·4 4.141,0 15'3 
1979 .................... 9.308'3 5'2 4.644'1 7'5 4.604'6 11'2 

Bundesbeiträge in der gesamten Pensionsversicherung 1) 

Betrag in MUl. S 
jährliche SteigerUng 

in % 

1975 ............. . 
1976 ............. . 
1977 ............. . 
1978 ............. . 
1979 ............. . 

4.15 Ausgleichszulagen 

Erreicht das Gesamteinkommen (Pension und 
übrige Einkünfte) eines Pensionisten nicht eine 
gewiss·e Höhe (Richtsatz), >So erhält der Pens.io
nist eine Ausgleichszulage in der Höhe des Un
terschiedsbetrages zwischen seinem Gesamtein
kommen und dem Richtsatz. Er hat damit auf 
jeden Fall ein Einkommen in der Höhe des 
Richtsatzes garantiert . 

16.836·1 
18.492·5 
21.132'6 
17.305'6 
18.557-(1 

45·1 
9·8 

14'3 
-18·1 

7'2 

Die Richtsätze sind im letzten Jahrzehnt 
mehrere Male über die normale Anpassung der 
Pensionen hinaus erhöht worden. Die Ent
wicklung der Mindestpension (Richtsatz) für 
Alleinstehende und Verheiratete seit 1966 zeigt 
die nachstehende übersicht. Gegenübergestellt 
wurden die Steigerungen des Pensionisteninclex 
1966 bzw. 1976. 

. 1) 1979 Erfolg, Vorjahre Bundesrechnungsabschluß; ab 1978 inklusive der überweisungen nach § 12 
Abs. 3 WB-Gesetz. 
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Richtsätze für Ausgleichszulagenempfänger 

Richtsatz jährliche Richtsatz jährliche jährliche 
für für Steigerung des 

Alleinstehende Steigerung Verheiratete 
Steigerung Pensionisteninda 1966 

in Schilling in% in Schilling in % (1976) in % 

VIl/1965 ................. 915 1.265 
1966 .................... 979 7·0 1.354 7·0 2·6 
1967 ..................... 1.068 9·1 1.483 9·5 5·8 
1968 .................... 1.136 6·4 1.578 6·4 3·3 
1969 .................... 1.217 7·1 1.690 7·1 3·4 
1/1970 .................. 1.283 

7'5 
1.782 

} 7·5 5·0 VIlj1970 1) ............... 1.333 1.851 
1/1971 .................. 1.428 

13·0 
1.983 

} 13·0 5·4 VIl/1971 2) ............... 1.528 2.122 
1972 .................... 1.641 11·0 2.279 11·0 6·9 
1973 .................... 1.800 9·7 2.575 13·0 7·8 
1/1974 3) ." ............... 2.000 

12·8 
2.861 

} 12·8 8·5 VIl/1974 ') ............... 2.060 2.947 
1/1975 5) ................ 2.285 

14·3 
3.270 

114.3 9·1 VII/1975 ') ............... 2.354 3.368 
1976 6) .................. 2.625 13-2 3.755 13·1 8·0 
1977 .................... 2.860 9·0 4.090 8·9 6·0 
1978 .................... 3.092 8·1 4.422 8·1 3'7 
1979 .................... 3.308 7'0 4.731 .7'0 3'7 
1980 .................... 3.493 5'6 4.996 5'6 6'2 7) 

1981 ..................... 3.703 6'0 5.316 6'4 6'0 7) 

Die Kostentragung für ·die Ausgleichszulagen 
nach dem ASVG, GSPVG (ab 1979: GSVG) und 

.dem B-PVG (ah 1979': BSVG) hat der Bund 
gegenuhe1r den LändeI:n durch § 2 FAG 1%7 
bzw. 19'73 hzw. 1979 übernommen. 

Die folgende übersicht zeigt die Entwicklung 
der Ersätze .für die Ausgleichszulagen durch den 
Bund in den letzten Jahren. 

Ausgleichszulagenersätze in der Pensionsversicherung 8) 

nach dem 
ASVG GSVG (GSPVG) . BSVG (B-PVG) 

Betrag jährliche Betrag jährliche Betrag jährliche 

in Mill.S Steigerung in Mill. S Steigerung in Mill.S Steigerung 
in% in % in % 

1975 .................... 2.475·3 11·5· 722·0 10·0 923·9 4·7 

1976 .................... 2.697·0 9·0 891·5 23·5 1.140'8 23'5 

1977 .................... 2.872'4 6'5 804'4 - 9'8 1.241'8 8'9 

1978 .................... 3.030·5 5·5 821·3 2·1 1.366'9 10'1 

1979 .................... 3.146,3 3·8 830'8 1·2 1.474'6 7·9 

Ausgleichszulagenersätze in der gesamten Pensionsversicherung 8) 

1) Erhöhung um 50 S. 
2) Erhöhung um 100 S. 
3) Erhöhung um 11'1%. 
') Erhöhung um n:flIo. 

1975 ............. . 
1976 ............. . 
1977 ............. . 
1978 ............. . 
1979 ............. . 

Betrag in Mill. S 

4.121,2 
4.729·3 
4.918'6 
5.218'7 
5.451·7 

jährliche Steigerung 
in% 

9·6 
14·8 

4'0 
6·1 
4·5 

5) Erhöhung um 10'90/0. 
8) Erhöhung am 1. Jänner 1976 um 11'5%. 
7) Schätzwerte. . 
8) 1979 Erfolg, Vorjahre Bundesrechnungsabschluß, 
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4.i6 Zusammenfassung 

Durch die Bundeszuschüsse ist sichergestellt, 
daß nicht nur die Kaufkraft der Pem~ionen er
halten bleibt, sondern daß .die P.enSlionsbezieher 
am steigenden Lebensstandard angemessen teil
nehmen. 

4.2 Familienlastenausgleich 

Der Nationalrat hat den ersten Schritt zur 
Anbahnung eines allgemeinen Familienlastenaus
gleiches mit der Beschlußfassung am 15. De
zember 1954 über das Bundesgesetz betreffend 
die Herbeiführung eines Familienlastenaus
gleiches durch Gewährung von Beihilfen zur 
Familienförderung und betreffend die Abände
rung des Kinderbeihilfengesetzes (Familien
lastenausgleichsgesetz), BGBl. Nr. 18/1955, ge
tan, nachdem bereits seit 1950 Kinderbeihilfen 
für die unselbständig Erwerbstätigen gewährt 
wurden. 

Durch das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, 
BGBl. Nr. 376, wurde die gesamte Materie des 
Lastenausgleichsrechtes neu' geordnet. Dieses 
Bundesgesetz wurde seit seinem Inkrafttreten 
(1. Jänner 1968) mehrmals, zuletzt durch das 
Bundesgesetz BGBl. Nr. 269/1980, geändert. 

Für das Jahr 1981 sind vorgesehen: 
Die Gewährung von Fami'lienlbeihilfen in Höhe 

der n:ebenstehenden Monatssätze, 
die Gewährung einer Geburtenbeihilfe ·anläß

lichder Geoort und des 1. Geburtstages eines 
Kiimdes, 

die Gewährung von Schulfahrtbeihilfen, 
die Finanzierung der Schülerfreifahrten und 

die Finanzierung von Schulbüchern, 
eine Beitragsleistung zum Aufwand für das 

Karenzurlaubsgeld, 
die Leistung eines Kostenanteiles für die 

Untersuchungen nach dem Mutter-Kind-Paß, 
die Zahlung von Vorschüssen auf den gesetz-

lichen Unterhalt, . 

Beitragsleistung zur Schülerunfallversicherung, 
die .Finanzierung der Aufw.endungen für den 

Entbindungsbeitragund Teilersatz der Aufwen
dungen für das Wochengeld, 

die Gewährung von Abgeltungsbetr~en für 
ersatzlos weggefallene Kinderabsetzbeträge. 

Die Familienbeihilfe beträgt ab 1. Jänner 1981 
für jedes Kind monatlich 1 000 S; sie erhöht sich 
für jedes Kind ab Beginn des Kalenderjahres, in 
dem das Kind das 10. Lebensjahr vollendet hat, 
um monatlich 50 S. 

Für ein behindertes Kind erhöht sich die 
FamilienbeihiJlfe um monatlich 1100 S. 

Die Geburtenbeihilfe besteht aus zwei von
einander unabhängigen Teilen. Die Geburtenbei
hilfe wird unmittelbar nach der Geburt des 
Kindes' gewährt und beträgt entweder 2000 S 

oder 8000 S. Der Betrag von 8000 S wird ge
währt, wenn sich die Mutter während der 
Schwangerschaft den ärztlichen Untersuchungen 
nach dem Mutter-Kind-Paß unterzogen hat, das 
Kind die erste Lebenswoche vollendet hat und 
ärztlich untersucht wurde. Sind diese besonderen 
Voraussetzungen nicht gegeben, beträgt die Ge
burtenbeihilfe für jedes lebend- oder totgebo
rene Kind nur 2000 S. 

Eine weitere Geburtenbeihilfe wird nach Voll
endung des ersten Lebensjahres des Kindes ge
währt und beträgt 8000 S. Voraussetzung für die 
Gewährung ist, ·daß das Kind im ersten Lebens
jahr den ,im MuttJer-IGnd-Paß f,est@e1egten 
ärztlichen Untersuchungen unterzogen wurde. 

Die Kosten für die im Mutter-Kind-Paß fest-' 
gelegten ärztlichen Untersuchungen der Schwan
geren und der Kinder werden zu zwei Dritteln 
vom Ausgleichsfonds für FamilienbeihiI.fen und 
zu einem Drittel von den Trägern der gesetz
lichen Krankenvenich,erung getragen. 

Schulfahrtbeihilfe wird für Kinder gewährt, 
die eine öffentliche oder eine mit öffentlichkeits
recht ausgestattete Schule im Inland, eine gleich
artige Schule im grenznahen Gebiet im Ausland, 
eine im Krankenpflegegesetz geregelte Schule 
oder eine Bundeshebammenlehranstalt besuchen, 
wenn der Schulweg mindestens. 3 km lang ist. 
Die Höhe der pauschalierten Schulfahrtbeihilfe 
richtet sich nach der Entfernung zwischen Woh
nung und Schule bzw.· Zweitunterkunft des 
Schülers am Schulort. Schulfahrtbeihilfe wird 
nur gewährt, wenn der Schüler keine Möglich
keit einer Schülerfreifahrt hat. 

Der Bundesminister für Finanzen ist ermäch
tigt, Verträge ilberdie ;S,efÖr1derung von 
SchJüJ.ern sowahl im LimenVler.kehr als auch 
im Gelegenhei~erkehr allwuschließen sowie den 
Gemeinden und Schulerhaltern die ihnen durch 
die SchülerbefÖr1derung entstehenden Kosten zu 
ersetzen (Scl1Jiiller~reiifahrten). Der Fahrpfleis bzw. 
Fahrpreisersatz wird aus dem Ausgleichsfonds 
für Familienbeihilfen geleistet. Der Ausgleichs
fonds für Familienbeihilfen ersetzt ab dem Jahr 
1981 den österreichischen Bundesbahnen den 
Einnahmenausfall durch die gegenüber dem Re
geltarif ermäßigten Schülertarife bei Durchfüh
rung der Schülerfreifahrten im Eisenbahnverkehr 
bis zu 50 v. H. des Regeltarifes. 

Ab dem Schuljahr 1972/73 werden Schülern, 
die eine öffentliche oder mit dem öffentlichkeits
recht ausgestattete Pflicht schule, mittlere oder 
höhere Schule im Inland als ordentliche Schüler 
besuchen, die für den Unterricht notwendigen 
Schulbücher unentgeltlich zur Verfügung gestellt. 
Die Schulbücher gehen in das Eigentum der 
Schüler über. 

Inden ,ersten acht Schulstufen (umfassend die 
Volks-, Haupt- und Sonderschulen sowie die 

Zu 460 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 509 von 542

www.parlament.gv.at



358 
Aufwendungen des Bundes für soziale Wohlfahrt 

Unterstufe der allgemeinbildende~ höheren gerichten ausgezahlt und diesen aus dem Aus-
I Schulen) werden die Schulbücher von den Schul- gleichsfonds für Familienbflihilfen ers.etzt. 

erhaltern (Schulen) gesammelt angeschafft und 
zur Bezahlung den Schulen Schulbuchanweisun
gen zur Verfügung gestellt, die wie die Schul
buchgutscheine vom Buchhändler bei der Oster
reichischen Postsparkasse zu Lasten des Aus
gleichsfolllds für Familienbeihilfenabgerechnet 
werden. Die Schulbu<;hanweisung.en können auch 
auf 10 oder 25 Exemplare eines Titels lauten 
und bewirken dadurch eine Einsparung an Gut
scheinen von mehr als 50 v. H. 

Ab der 9. Schulstufe sind die Schulbücher von 
den Schulerhaltern durch Ausfolgung der vom 
Bundesministerium . für F·inanzen a,ufgelegten 

Der Beitr~g zur Schülerunfallversicherung ist 
in Höhe von 30 Millionen Schilling aus Mitteln 
des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen . der 
Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt zu zah
len. 

Die Aufwendungen für den Entbindungsbei
trag und 50 v. H. der Aufwendungen für das 
Wochengeld sind den Trägern der gesetzlichen 
Krankenversicherung aus Mittel~ des Ausgleichs
fonds für Familienbeihilfen zu ersetzen, Die 
halben Aufwendungen für das Wochengeld wer
den ab 1981 auch für Arbeitslose ersetzt. 

Schulbuchgutscheine, die jeweils auf ein bestimm- österreichische Staatsbürg,er, denen im Jahre 
tes Buch lauten und von den Schülern oder Er- 1978 nach den bisher geltenden Bestimmungen 
ziehungsberechtigten beim Buchh~ndler gegen ein des EinkommensteuergflSetzes 1972 für ein Kind 
verlag,sneues SchulbuCh eingelöst werden können, ein Kinderabsetzbetrag zu gewähren gewes,en 
zur Verfügung zu stellen, wäre, erhalten, wenn für dieses Kind keine Fa-

Die Buchhändler rechnen die eingelösten An- milienbeihilfe (Aus.gleichszahlung) gewährt wird; 
weisung,en und Gutscheine im Wege der öster- für jeden Monat des Jahres 1978, in dem die 
reichischen Postsparkasse zu Lasten des Ausgleichs- genannten Voraussetzungen vorliegen, eine be
fonds für Familienbeih,ilfen ab, wobei sie einen sondere Beihilfe in Höhe VÜiIl 350 S für 'jedes 
Preisnachlaß von 4 bis 10 v. H, gewähren, wenn Kind. Im Jahre 1981 wird noch mit restlichen 
der gesamte ,Schulbuchumsatz eines Schuljahres Anweisungen gerechnet. Im allgemeinen wurden 
250,000 S übersteigt. Die Höhe des Preisnachlasses die Anträge bereits 1979 und 1980 erledigt. 

iso! von der Höhe des Schulbuchumsatzles aibhän- Die Dberschüsseaus der jährlichen Gebarung 
pg. des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe~ sind 

In bestimmten Fällen können die Schul- dem Reservefonds für Familienbeihilfen zu über
erhalter von den Finanzlandesdirektionen auch weisen, d~r eigene Rechtspersönlichkeitbesitzt. 
zur Anschaffung der Schulbücher zu Lasten des Dadurch wird die Trennung der Mittel des 
Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen ermächtigt Reservefonds vom Bundesvermögen ermöglicht 
werden. und gewährleistet, 

Der Beitrag zum Karenzurlaubsgeld, der aus Diese Mittel sind für die Deckung allfälliger 
Mitteln des Ausgleichsfonds für Familien- Abgänge aus der laufenden Gebarung des Aus-
beihilfen seit 1. April 1974 an die Arbeitslosen- gl~ichsfonds bestimmt, ' 
versicherung zu leisten ist, beträgt 25 v, H. des 
Gesamtaufwandes des KarenzurlaubsgeJdes (Bar
leistung einschließlich der hierauf entfallenden 
Krankenversicherungsbeiträge) nach dem Arbeits
losenversicherungsgesetz BGBl. NI", 199/1958 i. 
d. F. des Bundesgesetzes BGBl. Nr., 179/1974. 

Die Vorschüsse auf den gesetzlichen Unterhalt 
nach dem Unterhaltsvorschußgesetz, BGBl. 
NI". 250/1976, werden von den Oberlandes-

Als Abgeltung für ,den Wegfall der Kinder
absetzbeträge und deren Ersatz durch höhere 
Familierubeihilfen werden vom Aufkommen an 
Einkommen- und Lohnsteuer im Jahre 1981 
7.232 Millionen Schilling (davon entfaUen auf 
cLie veranlagte Einkommensteuer 1.808 Millionen 
Schilling und 5.424 Millionen Schilling auf die 
Lohnsteuer) dem Ausgleichsfonds für Familien
beihilfen zugewiesen. 

Übersicht über die Gebarung des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen seit 1972: 

Ausgaben Einnahmen Oberschuß (+) 
Millionen Schilling 

Abgang (-) 

1972 9,387'1 10.392'6 + 1.005'5 
1973 10.696'4 12.105'9 + 1.409'5 
1974 11.883'9 14,273'4 + 2.389'5, 
1975 14,86'1'3 15.751'2 + 889'9 
1976 15.894'5 17.309'5 + 1.415'0 
1977 18,347'3 19,289'4 + 942'1 
1978 26,511'5 25.543'5 + 968'0 
1979 28.321'4 27,099'6 1.221'8 
1980 (Bu'ndes~o~a~schl~gi .. 29,177'2 27.961'9 1.215'3 
1981 (Bundesvoranschlag) 31.337'7 28,250'7 3.087'0 
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Der Reservefonds erreichte am 31. Dezember 
1979 ein Gesamtvermögen von insgesamt 
12.723'1 Millionen Schilling. Dieses Gesamtver
mögen besteht aus: 

a) einer Forderung an den Bund in Höhe von 
3.401'4 Millionen Schilling (Überschüsse aus 
der Gebarung des Ausgleichsfonds für 
Familienbeihilfen der Jahre 1952 bis 1970), 

b) einem Guthaben auf einem Kündigungsgeld
konto bei der tlsterreichischen Postsparkasse 
im Betrag von 9.3157 Millionen Schilling. 

Die Einna-hmen des Fonds werden im Jahre 
1981 - unter Berücksichtigung einer beahsich
ti.gten Senkung des Diens'tgeber-Beitragssatzcs 
von 5 ,auf 4'5% - rund 28.2507 Millionen 
Schilling betragen. Für Leistungen aus Fondsmit
teln im Rahmen ,des Familienlastenausgleiches 
sind im. Jahre 1981 insgesamt voraussichtlich 
31.3377 Millionen Schilling erforderlich, daher 
wurde eine Entnahme aus dem Reservefönds in 
Höhe von 3.087 Millionen Schilling veranschlagt. 

4.3 Kriegsopfer- und Heeresversorgung, Opfer
fürsorge und Kleinrentnerentschädigung 

Den Aufwand für diese Bereiche der sozialen 
Wohlfahrt trägt ausschließlich der Bund. In der 
Kriegsopfer- und Heeresversorgung überwiegen 
die Kosten der Rentenversorgung für Beschä
digte und Hinterbliebene bei weitem die Kosten 
der anderen Versorgungsleistungen (Heilfürsorge, 
orthopädische Versorgung, berufliche Aus
bildung). Die Kriegsopferrenten werden im glei
chen Umfang wie die Pensionen nach dem ASVG 
jährlich aufgewertet und nehmen daher von Jahr 
zu Jahr höhere Budgetmittel in Anspruch. Der 
Anpassungsfaktor 1981 beträgt so wie in der 
Pensionsversicherung nach dem ASVG 1'051 
(1967: 1'081, 1968: -1'064, 1969: 1'071,1970: 
1'054, 1971: 1'071, 1972: 1'074, 1973: 1'090, 
1974: 1'104, 1975: 1'102, 1976: 1"115, 1977: 
1'070, 1978: 1'069, 1979: 1'065, 1980: 1'056). 

Die Zahl der Rentenempfänger ist seit vielen 
J ahreh rückläufig; dieser Rückgang liegt, nach
dem der größte Teil der Waisen aus der Versor
gung ausgeschieden ist, derzeit bei 37% jährlich. 
Am 1. Juli 1980 standen 190.230 Versorgungs
berechtigte (93.373 Beschädigte, 79.932 Witwen, 
2.941 Waisen, 13.984 Eltern) im Rentenbezug 
gegenüber 197.522 am 1. Juli 1979. 

Auch die Rentenleistungen in der Heeresver
sorgung und Opferfürsorge sind in die Renten
dynamik einbezogen. Die Gesamtzahl der An
spruchsberechtigten nach dem Heeresversor
gungsgesetz betrug am 1. Juli 1980 861 Personen, 
und zwar 741 Beschädigte, 30 Witwen, 49 Waisen 
und 41 Eltern, gegenüber 806 Personen am 
1. Juli 1979. 

-Am 1. Juli 1980 standen 5.329 Personen im 
Bezuge einer Opfer- oder Hinterbliebenenrente 
gegenüber 5.569 Personen am 1. Juli 1979. . 

Auch die Rentenleistungen in der Kleinrentner
entschädigung werden jährlich erhöht. 1) Die 
Zahl der Empfänger einer Klei,n:rente ruimmt 
wegen des hohen Alters di'es,es Pensonenkpcises 
ständig ab. Am 1. Juli 1980 bezogen 149 Per
sonen eine Kleinren,te gegenüber 193 Personen 
am 1. Juli i 979. 

4.4 Hilfeleistungen an Opfer von Verbrechen 

Den Aufwand für die Hilfeleistungen an Opfer 
von Verbrechen trägt der Bund. Es überwiegen 
die Kosten der. Ersatzleistungen gegenüber 
jenen der Heilfürsorge, der orthopädischen Ver
sorgung, der Rehabilitation und der sonstigen 
Leistungen. 

Am 1. Juli 1980 bezogen 65 Personen 
(18 Opfer und 47 Hinterbliebene) eine laufende 
Geldleistun'g gemäß § 2 gegenüber 58 Personen 
am 1. Juli 1979. 

1) Siehe BGBl. Nr. 535/1979. 
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360 Die Finanzschuld des Bundes und deren Struktur 

VIII a. Die Finanzschuld des Bundes und deren Struktur 

Über die Finanzschuld des Bundes wird im 
Amtsbehelf zu den jeweiligen Bundesfinanz
gesetzen seit. dem Jahre 1967 berichtet, wobei 
der erste Bericht im Amtsbehelf zum Bundes
finanzgesetz 1967 die Schuldengebarung des 
Bundes im Zeitraum von 1949 bis 1965 behandelt. 

Die internationale Wirtschaftsentwicklung im 
Berichtsjahr 1979 war gegenüber der Entwicklung 
im Jahr 1978 durch ein etwas stärkeres Wirt
schaftswachstum gekennzeichnet. In den euro
päischen OECD-Ländern war eine durchschnitt
liche Zunahme des Brutto-Inlandsproduktes um 
3% gegenüber einer Zunahme im Vorjahr von 
2,5% zu verzeichnen. Der Konjunktursanstieg 
reichte jedoch nicht aus, die Beschäftigungs
probleme der OECD-Länder zu mildern. 

Ungünstig beeinflußt wurde das insgesamt 
bessere Bild durch die im Juli 1979 einsetzende 
Eskalation der Rohölpreise, die im Zusammen
wirken mit dem Ansteigen anderer Rohstoff
preise, mit zum Teil überhöhten Lohnsteige
rungen und wachsenden Finanzierungserforder
nissen der öffentlichen Wirtschaft zu einer er
heblichen Inflationsbeschleunigung beitrug. Im 
Durchschnitt aller OECD-Länder ergab ,sich eine 
Inflationsrate um rund 8·5%. 

Im positiven Sinne heben sich die für Öster
reich vorliegenden volkswirtschaftlichen Global
daten des Jahres 1979 ab. Der Wirtschaft des 
Landes gelang es, unter Ausnützung der von der 
Bundesregierung im Einvernehmen mit der 
Oesterreichischen Nationalbank getroffenen kre
dit-, währungs- und preispolitischen Maßnahmen, 
die für das Jahr 1979 konjunkturell gesetzten 
Erwartungen deutlich zu übertreffen. Mit einer 
Zunahme des Brutto-Inlandsproduktes von real 
5% wurde einerseits der vorerwähnte Durch
schnittszuwachs im europäischen OECD-Bereich 
von 3% erheblich übertroffen und andererseits die 
Aufrechterhaltung der V oIIbeschäftigung , bei 
einem weiteren Rückgang der Arbeitslosenquote 
auf 2% im Jahresdurchschnitt gesichert. Als be
sonderer Erfolg ist aber die international be
merkenswert niedrige Verbraucherpreissteigerung 
von 3,7% im Jahresdurc~schnitt anzusehen. 

Zusammenfassend kann das Jahr 1979 als ein 
für die österreichische Wirtschaft erfolgreiches 
Jahr anges,ehen werden. Bei einer Bewertung der 
wirtschaftspolitischen Größen wie Sozialprodukt, 
Handelsbilanz, Investitionen, Arbeitslosigkeit 
und Inflation ergibt sich für Österreich der 
zweite Platz hinter dem Wirtschaftsgiganten Japan. 
In diesem Zusammenhang sind vor allem die 
um rund 17% gestiegenen Exporte österreichi
scher Erzeugnisse zu erwähnen. 

In Übereinstimmung 'der von der Bundesre
gierung im Einvernehmen mit der Oesterreichi
sehen Nationalbank verfolgten Wirtschaftspo
litik war es notwendig, die BudgetersteIIung für 
1979 restriktiv zu handhaben, um das angestrebte 
Ziel eines verringerten Nettodefizits' unter gleich
zeitiger Aufrechterhaltung der Vollbeschäftigung 
und Stabilität zu erreichen. Unter der Annahme 
eines nominellen Wachstums des Brutto-National
produkts von 6,5% wurde der Bundesvoran
schlag 1979 strukturell so erstellt, daß sich bei 
einem mit rund 49· 7 Milliarden Schilling ver
anschlagten Bruttoabgang unter Berücksichtigung 
vorgegebener Finanzschuldentilgungen ein Netto
defizit von rund 31·2 Milliarden Schilling er
geben sollte. 

Unter Berücksichtigung der für 1979 progno
stizierten ausreichenden Liquiditätsversorgung 
im Inland hat der Staatsschuldenausschuß der 
Österreichischen Postsparkasse mit 16. Novem
ber 1978 empfohlen, die Finanzierung des ver
anschlagten Gesamtgebarungsabganges 1979 vor
wiegend über den inländischen Kapitalmarkt vor
zunehmen und das Volumen der Auslandskredit
aufnahmen, in Anbetracht der langfristigen Be
lastung künftiger Zahlungsbilanzen durch Zinsen
zahlungen an das Ausland, deutlich unter dem 
Volumen des Jahres 1978 (13,1 Milliarden Schil
ling) zu halten. Diese Empfehlung wurde unter 
Berücksichtigung der sich im ersten Quartal 
1979 - nicht zuletzt auf Grund der für die Ge
schäftstätigkeit der, österreichischen Kreditunter
nehmungen maßgeblichen neuen wirtschafts- und 
währungspolitischen Rahmenbedingungen - er
gebenden Geld- und Kapitalmarktlage vom 
Staatsschuldenausschuß mit 4. April 1979 wieder
holt. 

Arl>eits(Amts)beheli zum Bundesfinan.gesetz 23" 
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Zu diesen und für die Funktionsfähigkeit des 
inländischen Geld- und Kapitalmarktes maß
geblichen Rahmenbedingungen sind in erster 
Linie die mit 1. März 1979 in Kraft getretenen 
Bundesgesetze über das Kreditwesen (KWG 
1979 - BGBl. Nr. 63), über die Ordnung des 
Sparkassenwesens (Sparkassengesetz - BGBl. 
Ni. 64) und über die Ausgabe von Schuldver
schreibungen (Wertpapier-Emissionsgesetz 
BGBl. Nr. 65) zu zählen. 

Mit diesen Gesetzen wurden nicht nur bis zu 
diesem Zeitpunkt geltende rechtsgültige Bestim
mungen seinerzeitiger deutscher Reichsgesetze 
oder Rechtsnormen abgelöst, sondern soll auch 
sichergestellt sein, daß der Kreditapparat im In
teresse einer Stabilität der österreichischen V olks
wirtschaft seinen Aufgaben und Funktionen ge
recht werden kann. Von besonderer Bedeutung 
für den Bund in seiner Eigenschaft als Kredit
nehmer ist hingegen das Wertpapier-Emissions
gesetz, durch slessen Bestimmungen in erster 
Linie die Sicherung der Funktionsfähigkeit des 
Marktes für festverzinsliche und marktgängige 
Wertpapiere (Kapitalmarkt) gewährleistet sein 
soll. Zur Beratung des mit der Vollziehung dieses 
Gesetzes betrauten Bundesministers für Finanzen 
normiert das Gesetz die Bildung eines Kapital
marktausschusses aus Vertretern der Kreditwirt
schaft. Unter Zuziehung von Vertretern der 
Oesterreichischen Nationalbank und des Bundes
ministeriums für Finanzen hat dieser Ausschuß 
die Aufgabe, zu den Entwicklungstendenzen auf 
dem Kapitalmarkt und dessen Aufnahmefähigkeit 
Stellung zu nehmen und praxis nahe Entschei
dungsgrundlagen zu erstellen. Da dem Nominal
zinssatz für Anleihen (Kapitalmarktzinssatz) auch 
eine besondere Bedeutung als Bestimmungsfaktor 
im Zusammenhang mit der Zinsbildung für Ein
lagen bei Kreditunternehmungen ("Eckzinssatz" 
bzw. "Habenzinsabkommen") gemäß § 20 des 
Kreditwesengesetzes zukommt, werden bei der 
Erstellung der vorgenannten Entscheidungs
grundlagen neben der Sekundärmarktrendite 
auch das Volumen der inländischen Ersparnis
bildung, die inländische Liquiditätslage und die 
Geldmarktentwicklung sowie die allgemeine Kon
junkturlage, die Inflationsrate im Hinblick auf 
eine angemessene Realverzinsung, die Zahlungs
bilanzentwicklung und nicht zuletzt die' Zins
entwicklung auf internationalen Kapitalmärkten, 
insbesondere aber die Entwicklung in der Bundes
republik Deutschland und der Schweiz, zu berück
sichtigen sein. Dieser Zielsetzung entsprechend 
hat sich der nach Inkrafttreten des Wertpapier
Emissionsgesetzes rekonstituierte Kapitalmarkt
ausschuß in sechs Sitzungen mit der jeweils ge
gebenen aktuellen Lage befaßt und seine Über
legungen in Form von Gutachten und Empfeh
lungen dem Bundesminister für Finanzen be
kanntgegeben. 

24 Arbeits(Amts)behel! zum Bundesfinanzgesetz 

Es war daher möglich, den im ersten Viertel 
des Jahre~ 1979 ,aufgetretenen Veränderungen 
der Marktlage Rechnung zu tragen und den 
Nominalzinssatz den Marktgegebenheiten an
zupassen sowie in bezug auf die Inflationsrate 
für alle Anlegergruppen eine anhaltend hohe 
Realverzinsung in Höhe von rund 4% beizu
behalten. Da es im Zuge der Neuordnung der 
Habenzinsen für Einlagen zu einer erheblichen 
Umschichtung nicht nur innerhalb der Einlagen
kategorien, sondern auch zu massiven Veranla
gungen in höherverzinslichen Wertpapieren ge
kommen ist, konnte trotz erheblicher Ausweitung 
des Emissionsvolumens eine schrittweise Re
duktion der Nominalverzinsung bis auf 7,25% 
vorgenommen werden. 

Die sich gegen Ende des zweiten Quartals, 
nicht zuletzt durch steigende Zinserträge für 
vergleichbare Auslandsveranlagungen, abzeich7 
nende Liquiditätsverknappung im' Inland be
dingte vorerst eine Emissionspause. Der weiter
hin anhaltend steigenden Tendenz der Zinssatze 
auf den internationalen Kapitalmärkten mußte 
schließlich mit Juli durch Erhöhung des inländi
schen Anleihezinssatzes auf 8% Rechnung ge
tragen werden. Dieser Zinssatz konnte bis 
Jahresende gehalten werden. 

Diese Entwicklung spiegelt sich deutlich im 
Emissionsvolumen der einzelnen Jahresviertel 
wider. 

Mrd. S Nominalzinssatz 

1. Viertel: 18·015 7,50% und 7·25% 
2. Viertel: 8·930 7,25% 
3. Viertel: 13-325 8 % 
4. Viertel: 12·915 8 % 
Summe 1979: 53·185, hievon 11·555 Milliar~ 

den Schilling Bundes-
obligationen 

Insgesamt wurden im Jahre 1979 von 27 Emit
tenten 58 Einmalemissionen (hievon 52 An
leihen) verteilt auf 106 Tranchen (hievon 14 Tran
chen. Bundesobligationen) im Gesamtausmaß 
von 53·19 Milliarden Schilling emittic:;rt (1978: 42 
Anleihen mit 42·92 Milliarden Schilling), somit 
gegenüber 1978 eine Erhöhung um 10·27 Milliar
den Schilling oder 23,9%. Unter Berticksichtigung 
der planmäßigen Tilgungen ergibt sich für 1979 
eine Nettobeanspruchung von rund 36·8 Milliar
den Schilling gegenüber 31·3 Milliarden Schilling 
im Jahre 1978. 

Vom Bruttoemissionsvolumen entfielen 26·255 
Milliarden Schilling oder 49-4% auf den Bund, 
3·150 Milliarden Schilling auf Gebietskörper
schaften, 1·6 Milliarden Schilling auf öffentlich
rechtliche Fonds und 1·6 Milliarden Schilling auf 
Sondergesellschaften des Bundes. Von Kredit
unternehmungen wurden Nominale 18·13 Milliar-
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362 Die Finanzsmuld des Bundes und deren Struktur 

den Schilling oder 34·1 % emittiert. Zu erwähnen I Bundesfina,nzgesetz 1979 veranschlagten Geba
sind noch 1·250 Milliarden Schilling, die von aus- rungsabganges in Höhe von rund 49.736,9 Millio
ländischen Emittenten auf dem österreichischen nen Schilling. Darüber hinaus waren noch die 
Kapitalmarkt begeben wurden. 

Wie bereits erwähnt, war die Ausstattung der 
zum Kauf angebotenen Anleihen im wesentlichen 
einheitlich, doch erscheint die Einrichtung von 
Rückkaufsfonds im Hinblick auf eine dadurch 
gewährleistete Kurspflege bemerkenswert. Von 
der im neuen Kreditweseng~setz für Kreditunter
nehmungen gegebenen Möglichkeit zur Schaffung 
von nachrangigem Kapital in Form von nach
rangigen Schuldverschreibungen (§ 12 Abs. 8 
KWG) hat vorerst nur eine Kreditunternehmung 
Gebrauch gemacht. 

Neben der Emission von Anleihen hat die 
ebenfalls im Zusammenhang mit dem neuen 
Kreditwesengesetz und dem Habenzinsabkom
men stehende Ausgabe von Kassenobligitionen 
der Kreditunternehmungen um brutto 28·53 
Milliarden Schilling zu einer erheblichen Aus
weitung des Angebots an festverzinslichen Wert
papieren geführt. Aber auch der Absatz von 
Pfandbriefen und Kommunalschuldverschrei
bungen konnte von brutto rund 12 Milliarden 
Schilling im Jahre 1978 auf rund 14·9 Milliarden 
Schilling im Berichtsjahr gesteigert werden. Sohin 
ergeben die im Jahre 1979 auf dem inländischen 
Kapitalmarkt getätigten Bruttoemissionen fest
verzinslicher Wertpapiere einen nominellen Re
kordbetrag in Höhe von rund 97·88 Milliarden 
Schilling gegenüber rund 63·64 Milliarden Schil
ling im Vergleichsjahr 1978. Nach Abzug der 
ebenfalls erheblich gestiegenen Tilgungen ver
bleibt eine Nettobeanspruchung des Renten
marktes in Höhe von rund 68·21 Milliarden 
Schilling nach 46·21 Milliarden Schilling im Vor
jahr. 

Das Bruttoemissionsvolumen der 52 Anleihen 
(ohne Bundesobligationen) in Höhe von 41·630 
Milliarden Schilling konnte mit 21·123 Milliar
den Schilling (50,7%) bei der Bankenkundschaft 
und mit 20'507 Milliarden Schilling (49,3%) bei 
den Kreditunternehmungen untergebracht wer
den. Wenngleich die Zeichnungen der Banken
kundschaft nominell um 3·287 Milliarden Schil
ling über dem Vorjahrsergebnis gelegen sind, 
ging der prozentmäßige Anteil von 52·9% auf 
50,7% des gesamten Ausgabenominales zurück. 
Aus dieser Entwicklung kann gesch'lossen wer
den, daß das Anlegerverhalten wohl kaum durch 
die schrittweise Abschaffung der steuerlichen Be
günstigung des Wertpapiererwerbs nachhaltig 
beeinflußt wurde, sondern eher durch ein zins
bewußtes Verhalten der Bank{:nkundschaft. 

Die vorstehend dargelegte Lage auf dem in
ländischen Kapitalmarkt war Voraussetzung für 
die Überlegungen zur Finanzierung des im 

'durch die Bundesfinanzgesetz-Novellen 1979, 
BGBl. Nr. 84 und 301, dem Bundesminister für 
Finanzen erteilten Er~ächtigungen zur Aufnahme 
von Finanzschulden bis zu einem Betrag von rund 
3.936'2 Millionen Schilling gemäß Art. III 
Abs. 3 a und gemäß Art. VIII ades BFG 1979 
bis zu einem Betrag von 700 Millionen Schilling 
zu finanzieren. Dieses Gesamtlimit im Betrag 
von 54.373·1 Millionen Schilling .wurde durch 
Kreditoperationen im Gegenwert von 51.910·7 
Millionen Schilling ausgenützt. Außerhalb der 
Budgetfinanzierung . wurden im Sinne des Über
einkommens mit der Oesterreichischen National
bank zur Einlösung von Schatzscheinen zu gun
sten der Internationalen Entwicklungsorganisa
tion (IDA) (BGBl. Nr. 51/1963) rund 114·3 Millio
nen Schilling aufgenommen. Die Gesamtauf
nahme von 52.025 Millionen Schilling verteilt 
sich mit rund 81·1 % auf in Schillingwährung auf
genommene Gelder und mit 1&,9% auf Kredit
aufnahmen in Fremdwährungen. 

Von den im Jahre 1979 in inländischer Währung 
aufgenommenen Finanzschulden entfielen 32.345 
Millionen Schilling (das sind 76·7%) auf Schuld
aufnahmen in titrierter Form. Durch die Ausgabe 
von Bundesanleihen und Bundesobligationen 
ergab sich unter Berücksichtigung der für solche 
Wertpapiere im Jahr 1979 getätigten Tilgungs
zahlungen (12.974'6 Millionen Schilling) eine 
Nettobeanspruchung des Kapitalmarktes in Höhe 
von 18.517,4 Millionen Schilling. 

Der nominelle Gegenwert der in Fremdwäh
rungen durchgeführten Kreditoperationen -
darunter erstmals eine auf dem japanischen Ka
pitalmarkt begebene Yen-Anleihe - betrug 
9.852·7 Millionen Schilling, wovon 5.335,3 Millio
nen Schilling, das si,nd 54·2% auf Aufnahmen 
in titrierter Form entfielen. 

Unter Berücksichtigung der vom Staatsschul
denausschuß hinsichtlich der Budgetfinanzierung 
gegebenen Empfehlungen und auf Grund der 
ständigen Beobachtung' internationaler' Finanz
märkte und deren Zinstendenzen war es möglich, 
die im Jahre 1979 erforderlichen Kreditopera -
tionen sowohl auf die jahreszeitlich unterschied
lich hohen Erfordernisse als auch auf die einer
seits im Inland. gegebene Liquiditätslage und 
andrerseits sich im Ausland abzuzeichnende Ent
wicklung der Kapitalmarktzinssätze abzustim
men. So konnten bis Juli 1979 bereits mehr als 
vier Fünftel der in fremden Währungen ge
planten Schuldaufnahmen zu Zinssätzen getätigt 
werden, die erheblich unter den gegen Jahresende 
gegebenen Zin~sätzen gelegen sind. 
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1. Kreditoperationen im Jahre 1979 In ,inländischer Währung aufgenommene 

Die vom Bund im Jahre 1979 durchgeführten Finanzschulden: 
Kreditoperationen waren Mill.S 

a) durch den im Art. I des Bundes
finanzgesetzes für das Jahr 1979 
(BGBl. Nr. 1) im Grundbudget 
präliminierten Gesamtgebarungs-
abgang von rund ........ : .... . 

b) durch die mit den Bundesfinanz
gesetznovellen 1979 (BGBl. Nr. 
84 und 301) beschlossene Ermäch
tigung zur Durchführung von 
Kreditoperationen zur Bedeckung 
einer Erhöhung des Gesamtgeba
rungsabganges (Art. IU Abs. 3 a) 
bis zu ........ ; .. , ........... . 
sowie 

c) durch die im Art. VIU ades 
Bundesfinanzgesetzes 1979 einge
räumte Ermächtigung zur Auf
nahme von Finanzschulden bis zu. 

MilL S 

49.736·894 

3.936·203 

700·000 
somit bis zu einem Betrag von ... 54.373·097 
bestimmt gewesen. 

1.1 Die dem Bundesminister für 
Fi'nanzen über diesen Betrag er
teilten Ermächtigungen zur Auf
nahme von Finanzschulden wur
den wie folgt ausgenützt: 

a) Grundbudget 1979 (Art. VIII 
Abs. 1 Z. 1) .................. 49.682·727 

b) Bundesfinanzgesetznovellen 1979 
(Art. UI Abs. 3 a) . . . . . . . . . . . .. 2.095,000 

c) Art. VIII a BFG 1979 ..... ,... 133'000 
somit insgesamt durch ·Kredit-
operation in Höhe von. . . . . . . .. 51.910·727 

Die über 51.910·727 Millionen Schilling durch
geführten Kreditoperationen verteilen sich 

Mill. S 

A) auf Schuldaufnahmen in inlän-
discher Währung. . . . . . . . . . . . .. 42.058·000 
hievon Mil!. s 
a) Art.VIIIAbs. 1 Z. 1 39.830·000 
b) Art. III Abs. 3 a .. 2.095'000 
c) Art. VIII a ......... 133·000 

B) auf Schuldaufnahmen in auslän
discher Währung im Gegenwert 
von ......................... . 
hievon Milt s 
a) Art. VIII Abs. 1 Z. 1 9.852·729 
b) Art. I!I Abs. 3 a . 
c) Art. VIII a ...... . 

9.852·729 

6 Anleihen in 12 Tranchen 
und zwar mit 
15jähriger Laufzeit 
10jähriger Laufzeit 
8jähriger Laufzeit 

Milt S 

6.457·500 
6.117·500 

2.125·000 

14.700·000 

Bundesobligationen in 15 Tranchen. 11.555·000 
und zwar mit Mill. s 
9%jähriger Laufzeit .. 355'000 
lOjähriger Laufzeit ... 3.215·000 
lljähriger Laufzeit ... 765·000 
11 Yzjähriger Laufzeit. 530·000 
12jähriger Laufzeit ... 3.825·000 
12Yzjähriger Laufzeit . 1.180·000 
13jähriger Laufzeit ... 1.685·000 

Bundesschatzscheine . . . . . . . . . . . . . .. 6.090·000 

in 8 Serien, und zwar mit Mill. S 

3jähriger Endlaufzeit .. 2.695,000 
4Yzjähriger Endlaufzeit 3.395·000 

Bankendarlehen in 12 Tranchen '" 
und zwar mit 
2jähriger Laufzeit 
3jähriger Laufzeit 
4jähriger Laufzeit 
5jähriger Laufzeit 
6jähriger Laufzeit 
12jähriger Laufzeit ... 
14Yzjähriger Laufzeit . 
15jähriger Laufzeit 
17jähriger Laufzeit 
20jähriger Laufzeit 
22jähriger Laufzeit 
25jähriger Laufzeit 

Mill. S 

14·100 
71·400 
39·800 
3·000 
4·700 

1.255·000 

1.295·000 
2.355·bOO 

900·000 
870·000 
100·000 
500·000 

Versicherungsdarlehen in 3 Tranchen 

7.408·000 

und 3 Typen .................... 2.250·000 
und zwar mit Mill. s 
10jähriger Laufzeit . '.' 281·500 
15jähriger Laufzeit (3+12) 80·500 
15jähriger Laufzeit (5 + 10) 1.888·000 

Kredite von Gebietskörperschaften . 55·000 

Summe der in inländischer Wäh-
rung aufgenommenen Finanz-
schulden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 42.058·000 

In ausländischer Währung aufgenommene 
Finanzschulden: Mill. S 

Im Jahre 1979 wurde nur eine auf 
dem japanischen Kapitalmarkt be
gebene Anleihe zur öffentlichen 
Zeichnung im Gegenwert von... 1.158·120 
aufgelegt (Laufzeit 10 Jahre). 
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364 Die Finanzschuld des Bundes llnd deren Struktur 

Im Wege von Privatplazierungen wurden auf- b) BGBl. Nr. 74/1959. 
genommen: 

DM-Schuldverschreibungen im Ge-
genwert von .. , ... '.' .......... . 
und zwar mit 
5jähriger Laufzeit ... . 
8jähriger Laufzeit ... . 
10jähriger Laufzeit .. . 

Mill. S 

359·315 
359·315 
624·971 

Schweizer Franken-Schuldverschrei-

Mill. S 

1.343·601 

Betrifft: Beitragsleistungen der Republik Öster
reich bei internationalen Finanzinstituionen in 
Gold und Fremdwährungen. Der Finanz
minister ist ermächtigt, dIe in Gold und 
Fremdwährung zu leistenden Beiträge von 
der Oesterreichischen Nationalbank im Kredit
wege aufzunehmen. 

Im Jahre 1979 wurde die Oesterreichische 
Nationalbank nicht in Anspruch genommen. 

bungen im Gegenwert von ..... . 2.833.600 c) BGBl. Nr. 224/1972, Artikel XI. 

und zwar mit 
5jähriger Laufzeit 
6jähriger Laufzeit 
7jähriger Laufzeit 
8jähriger Laufzeit 

Weiters wurden 

Mill. s 
811·700 
403·400 

1.215·100 
403·400 

2 auf DM lautende Kommerzbank-
kredite im Gegenwert von ..... . 
und 

2 auf Schweizer Franken lautende 
Kredite im Gegenwert von 
aufgenommen. 

Summe der in ausländischen Wäh
rungen aufgenommenen Finanz-

3.381'718 

1.135·689 

Zur Zwischenfinanzierung der Vorratsent
lastung ist der Finanzminister ermächtigt, 
Anleihen, Darlehen und sonstige Kreditope
rationen bei in- und ausländischen Gläubigern 
bis zu einem Gesamtbetrag von 10 Milliarden 
Schilling aufzunehmen. Die Schuldverpflich
tungen aus den nach obigem Bundesgesetz 
dl;lrchgeführten Kreditoperationen sind gemäß 
Bundesgesetz vom 31. 3. 1977, BGBl. Nr. 143, 
ab 1977 dem Kapitel 59 "Finanzschuld" des 
jeweiligen Bundesvo.ranschlages zuzurechnen. 

Im Jahre 1973 wurden 2"74%ige Bundes
schatzscheine im Betrage von 4.000·00 Millio
nen Schilling begeben, wovon weitere 200·00 
Millionen Schilling im Jahre 1979 getilgt und 
3.200·00 Millionen Schilling prolongiert wur
den. 

schulden ....................... . 9.852'728 d) Artikel VIII Absatz 1 Ziffer 3 lit. a Bundes

1.2 Kreditermächtigung zur vorübergehen
den Kassenstärkung 

Die im Artikel VIII Absatz 1 Ziffer 2 des 
Bundesfinanzgesetzes 1979 eingeräumte Ermäch
tigung, zur vorübergehenden Kassenstärkung 
kurzfristige Verpflichtungen bis zu einem Betrag 
von 15 Milliarden Schilling einzugehen, wurde 
lediglich bis zu einem Betrag von 3.200 Millionen 
Schilling in Anspruch genommen. Diese kurz
fristigen Verpflichtungen wurden im Laufe des 
Jahres 1979 getilgt, sodaß sie den Finanzschulden
stand nicht beeinflußten. 

finanzgesetz 1979 (Ermächtigung zu Prolonga
tionen). 

Von dieser Ermächtigung wurde im Jahre 
1979 für die Prolongation von Nominale 
474·339 Millionen Schilling 2"74% Bundes
schatzscheine Gebrauch gemacht. 

e) Artikel VIII Absatz 1 Ziffer 3 lit. b Bundes
. finanzgesetz 1979 (Ermächtigung zu Konver
sionen). 

Von dieser Ermächtigung wurde im Jahre 
1979 im Ausmaß von insgesamt 8.898·195 
Millionen Schilling Gebrauch gemacht. 

1.3 Sonstige Kreditermächtigungen 

a) BGBl. Nr. 51/1963 in der Fassung 
Nr. 109/1964. 

1.4 Sonstige Gebarungen, die eine Verände
BGBl. rung des Schuldenstandes bewirken können 

Betrifft: Beitragsleistungen der Republik Öster
reich bei internationalen Finanzinstitutionen 
im Zusammenhang mit der Einlösung von 
Bundesschatzscheinen. In dem Ausmaße, als 
die zur Sicherstellung begebenen Bundes
schatzscheine eingelöst werden müssen, ist 
der Finanzminister ermächtigt, Kredite bei 
der Oesterreichischen Nationalbank . aufzu
nehmen. 

Im Jahre 1979 wurde die Oesterreichische 

Es sind dies Einnahmen des Bundes, die auf 
Grund sondergesetzlicher Bestimmungen für die 
Tilgung der Bundesschuld an die Oesterreichische 
Nationalbank herangezogen werden können. 

a) Abfuhren gemäß dem Währungsschutzgesetz 
(BGBl. Nr. 250/1947) 

b) Einnahmen aus der Vermägenszuwachsabgabe 
(BGBl. Nr. 165/1948) 

c) Einnahmen aus der Vermögensabgabe (BGBI. 
Nr. 166/1948) 

Nationalbank mit 1.14·254 Millionen Schilling d) Einnahmen aus der Einmaligen Sühneabgabe 
in Anspruch genommen. (BGBl. Nr. 25/1947) 
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Die Finanzsmuld des Bundes und deren Struktur 365 

1.5 Den Gesamtaufnahmen (in in
und ausländischer Währung) ein
schließlich Schuld an die Oester
reichische Nationalbank (jedoch 
ohne Kassenstärkungsoperationen) 
in Höhe von .................. . 
sind buchmäßige Schulderhö
hungen bei den Schulden in aus-

Mill. S Die Entwicklung der Finanzschuld des Bundes 
im Jahre 1979 ist nachstehend dargestellt: . 

2. Gesamtübersicht über Struktur und Ent-
52.025,082 wicklung der Finanzschuld des Bundes im 

Jahre 1979 

ländischer Währung infolge Kurs
veränderungen im Gegenwert von. + 
zuzurechnen. 

Die nichtfällige Finanzschuld betrug 
46.942 zum 31. 12. 1978: 

Mill. S Mill. S 

Buchmäßige Schuldverminde-
rungen ergaben sich durch Kurs
veränderungen im Gegenwert von. -2.333·685 
Schuldverminderungen durch 

inländische 
Währung .. 139.141·504 (69'9%) 

ausländische 
Währung 

Fälligstellung (Tilgung) (Gegenwert) 60.025·505 (30,1%) 199.167,009 
Mil!. S 

zum 31. 12. 1979: 

14.069·226 Mill. S 

inländische 

inländische 
Währung ..... 
ausländische 
Währung 
(Gegenwert) 3.936·882 somit -18.006·108 

. Währung .. 167:244·633 (72-43%) 
ausländische 

. Währung 
sind abzurechnen, sodaß sich im 
Jahre 1979 eine Netto-Neuverschul-

(Gegenwert) 63.654·607 (27,57%) 230.899·240 

dung in Höhe von ..... , ...... . 
ergibt. 

31.732·231 sie hat sich somit im Jahr 1979 um .. 31.732·231 
(15,93%) erhöht. 

Vergleich des Standes der Finanzschuld zum 31. 12. 1978 mit dem Stand 31. 12. 1979 

A. Finanzschuld in inländischer Währung 

Stand Kurswertänderung 
31. 12. 1978 Aufnahme Erhöhung Verminderung 

Millionen Schilling 

Anleihen ................ 47.748·6 14.700·0 
Bundesobligationen a' •••• 42.007·1 11.555·0 
Bundes-Schatzscheine ..... 24.160·3 6.090.0 1) 

Versicherungs darlehen .... 6:507·5 2.250·0 
Bankendarlehen .......... 14.365,1 7.408·0 
Sonstige Kredite und 

Darlehen ............. 845·8 55·0 
Notenbankschuld ......... 3.507·1 114·3 

Summe ................. 139.141·5 42.172.3 1) 

B. G~genwert der Finanzschuld in ausländischen Währungen 

a) Schuld vor 1938 .. , . . . 48·0 1-1 0·8 

b) Schuld ab 1945 

Anleihen ............... . 
Schuldverschreibungen .. . 
Schatzwechsel. ..... ., .... . 
Darlehen und Kredite ... . 

11.093·3 
18.905·4 
1.018·6 

28.960·2 

1.158·1 
4.177.2 2) 

6·8 
18·8 

4.517.4 3) 20·3 

660·6 
749·2 
10·7 

912·4 

2.333·7 

Stand 
Tilgung 31. 12. 1979 

4.683·3 57.765·3 
3.054·3 50.507·8 ' 
5.237'0 1) 25.013-3 

116·9 8.640·6 
330·7 21.442·4 

156·1 744·7 
490·9 3.130·5 

14.069.2 1) 167.244·6 

17·3 31·0 

324·5 11.273·1 
795,3 2) 21.556·9 
376·8 631-1 

2.423.0 3) 30.162·5 

63.654·6 3.936.9 3) Summe. . . . . .. . . . . . . . . .. 60.025·5 9.852'7 3) '47·0 
~--------------~------------------------~----~--Gesamtsumme .......... ,199.167·0 52.025'0 4) 47·0 2.333·7 18~006·14) 230.899·2 

Hiezu Konversionen: 1) 8.297'0 Mill. S 
2) 135'8 Mill. S 
3) 465'4 Mill. S 

Konversionssurnme: 4) 8:898'2 Mill.· S 
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366 Die Finanzschuld des Bundes und deren Struktur 

2.1 Finanzsc~uld in inländischer Währung 

Die Finanzschuld in inländischer Mill. S 

Währung hat sich gegenüber Ende 

1978 von ..................... : .. 
um ............................. . 
auf ............................ . 
Ende 1979 erhöht (Zunahme: 20·2%). 

Die Erhöhung stellt einen Nettoc 
betrag dar, der sich aus Schulder
hähungen (Inland-Budgetfinanzierung 
von 42.058·0 Millionen Schilling und 
sonstigen Schuldaufnahmen von 114·3 
Millionen Schilling) von zusammen. 
und Schuldtilgungen von ......... . 
ergibL 

139.141·5 
28.103,1 

167.244,6 

42.172,3 
14.069·2 

A. Schuldaufnahme in inländischer Währung 

a) Gemäß Art. VIII Abs. 1 Z. 1: 

1. Investitionsanleihe 1979-94/1 
(März) 

Zinssatz: 7·25% (Jahreskupon) 
Ausgabekurs: 99·75% 
Laufzeit: 15 Jahre 
Tilgung: 1980-1994 zum Nenn

wert 
Rendite: 7·29515% 
Begebungsnominale 

2. Investitionsanleihe 1979 -87/2 
(März) 

Zinssatz: 7·25% (Jahres kupon) 
Ausgabekurs: 99·70% 
Laufzeit: 8 Jahre 
Tilgung: 1987 zum Nennwert 
Rendite: 7,30083% 
Begebu~gsnominale .......... . 

3. Investitionsanleihe 1979-94/3 
(April) 

Zinssatz: 7·25% (Jahreskupon) 
Ausgabekurs: 100% 
Laufzeit: 15 Jahre 
Tilgung: 1980-1994 zum Nenn

wert 
Rendite: 7·25% 
Begebungsnominale 

4. Investitionsanleihe 
(April) 

1979-89/4 

Zinssatz: 7,25% (Jahreskupon) 
Ausgabekurs : 100% 
Laufzeit: JO Jahre 
Tilgung: 1985-1989 zum Nenn-

wert 
Rendite: 7·25% 
Begebungsnominale 

Mi/I. S 

1.875·000 

2.125~000 

1.644·000 

1.856·000 

5. Investitionsanleihe 1979-94/5 
(August) 

Zinssatz: 8% (Jahreskupon) 
Ausgabekurs: 100% 
Laufzeit: 15 Jahre 
Tilgung: 1980-1994 zum Nenn

wert 
Rendite: 8% 
13ege bungsnominale 

6. Investitionsanleihe 1979-89/6 
(August) 

Zillssatz: 8% (Jahreskupon) 
Ausgabekurs: 100% 
Laufzeit: 10 Jahre 
Tilgung: 1985-1989 zum Nenn-

wert 
Rendite: 8% 
Begebungsnominale 

7. Investitionsanleihe 
(September) 

1979-94/7 

Zinssatz: 8% (Jahreskupon) 
Ausgabekurs: 100% 
Laufzeit: 15 Jahre 
Tilgung: 1980-1984 zum Nenn-

wert 
Rendite: 8% 
Begebungsnominale 

8. Investitionsanleihe 1979-89/8 
(September) 

Zin~satz: 8% (Jahreskupon) 
_Ausgabekurs : 100% 
Laufzeit: 10Jahre 
Tilgung: 1985-1989 zum Nenn

wert 
Rendite: 8% 
Begebungsnominale 

.9. Investitionsanleihe 
(Oktober) 

1979-94/9 

Zinssatz: 8% (Jahreskupon) 
Ausgabekurs : 100% 
Laufzeit: 15 Jahre 
Tilgung: 1980-1994 zum Nenn

wert 
Rendite: 8% 
l3egebungsnominale .......... . 

10. Inyestitionsanleihe 1979-89/10 
(Oktober) 

Zinssatz: 8% (Jahreskupon) 
Au.sgabekurs: 100% 
Laufzeit: 10 Jahre 
Tilgung: 1985-1989 zum Nenn

wert 
Rendite: 8% 
Begebungsnonlinrue 

Mill. S 

919·500 

879·000 

1.121·000 

772·500 

1.227·500 
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Die Finanzschuld des Bundes und deren Struktur 367 

11. Investitionsanleihe 1979-94/11 Mill. s 17. Bundesobligationen 1979-89/5 
(November) 

MiI!. S 

(Mai) 
Zinssatz: 8% (Jahreskupon) Zinssatz: 7,25% (Jahreskupon) 
Ausgabekurs: 100% Ausgabekurs : 100% 
Laufzeit: 15 Jahre Laufzeit: 10 Jahre 
Tilgung: 1980-1994 zum Nenn- Tilgung: 1983-1989 zum Nenn-

wert wert 
Rendite: 8% Rendite: 7·25% 
Begebungsnominale ........... 367·500 Begebungsnominale . .......... 215·000 

12. Investitionsanleihe 1979-89/12 18. Bundesobligationen 1979-91/6 

(November) (Mai) 

. Zinssatz: 8% (Jahreskupon) Zinssatz: 7,25% (Jahreskupon) 

Ausgabekurs : 100% Ausga bekurs: 99'70% 

Laufzeit: 10 Jahre Laufzeit: 11 Jahre 

Tilgung: 1985-1989 zum Nenn- Tilgung: 1985-1991 zum Nenn-

wert wert 

Rendite: 8% Rendite: 7,29716% 

Begebungsnominale .......... . 832·500 Begebungsnominale ........... 765·000 

13. Bundesobligationen 1979-89/1 
19_ Bundesobligationen 1979-89/7 

(Februar) (Juli) 

Zinssatz: 7-50% (Jahreskupon) Zinssatz: 8% (Jahreskupon) 

Ausgabekurs : 100% Ausgabekurs: 100% . 

Laufzeit: 10 Jahre Laufzeit: 10 Jahre 

Tilgung: 1983-1989 zum Nenn- Tilgung: 1983-1989 zum Nenn-

wert wert 

Rendite: 7·50% Rendite: 8% 

Begebungsnominale .......... . 365·000 Begebungsnominale ........... 1.585·000 

14_ Bundesobligationen 1979-91/2 
20_ Bundesobligationen 1979-91/8 

(Februar) (Juli) 

Zinssatz: 7'50% (Jahreskupon) Zinssatz: 8% (Jahreskupon) 

Ausgabekurs: 99·10% Ausgabekurs : 99·80% 

Laufzeit: 12 Jahre Laufzeit: 12 Jahre 

Tilgung: 1984---':1991 zum Nenn- Tilgung: 1985-1991 zum Nenn-

wert wert 

Rendite: 7·65035% Rendite: 8,03245% 

Begebungsnominale .......... . 2.150,000 Begebungsnominale ........... 520·000 

15. Bundesobligationen 1979-89/3 21. Bundesobligationen 1979-92/9 

(Februar) (Juli) 

Zinssatz: 7-25% (Jahreskupon) Zinssatz: 8% (Jahreskupon) 

Ausgabekurs: 99-50% Ausgabekurs: 99·55% 

Laufzeit: 10 Jahre Laufzeit: 13 Jahre 

Tilgung: 1983-1989 zum Nenn- Tilgung: 1985-1992 zum Nenn-

wert wert 

Rendite: 7-34539% Rendite: 8-07066% 

Bege bungsnomina1e. ...... ' ..... 915·000 Begebungsnominale . .......... 1.095-000 

16_ Bundesobligationen 1979-91/4 22. Bundesobligationen 1979-89/10 
(Februar) (September) 

Zinssatz: 7-25% (Jahreskupon) Zinssat21: 8% (Jahreskupon) 
Ausga~ekurs: 98,50% Ausgabekurs: 99-50% 
Laufzeit: 12 Jahre Laufzeit: 10 Jahre 
Tilgung: 1984-1991 zum Nenn- 'tilgung: 1983-1989!zum Nenn-

wert wert 
Rendite: 7,49902% Rendite: 8,09800% 
Begebungsnominale ........... 1.155·000 Begebungsnominale 135-000 . .......... 
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368 Die Finanzschuld des Bundes und deren Struktur 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

Bundesobligationen 1979-92/11 
(September) 

Zinssatz: 8% (Jahreskupon) 
Ausgabekurs : 99,00% 
Laufzeit: 13 Jahre 
Tilgung: 1985-1992 zum Nenn

wert 
Rendite: 8·15762% 
Begebungsnominale .......... . 

Bundesobligationen 1979-89/12 
(November) 

Zinssatz: 8% (Jahreskupon) 
Ausgabekurs : 99·50% 
Laufzeit: 9Y2 Jahre 
Tilgung: 1983-1989 zum Nenn

wert 
Rendite: 8·11954% _ 
Begebungsnominale 

Bundesobligationen 1979-91/13 
(November) 

Zinssatz: 8% (Jahreskupon) 
Ausgabekurs: 99·25% ' 
Laufzeit: 11 Y2 Jahre 
Tilgung: 1985-1991 zum Nenn

wert 
Rendite: 8,14010% 
Begebungsnominale 

Bundesschatzscheine 
(Konditionen jeweils für die 

ersten 18 Monate) 

Serie 15-VII-80 (Jänner) 
Zinssatz: 7·25 % (zahlbar am 

Ende der Laufzeit) 
Ausgabekurs : 99·75% 
Gesamtlaufzeit: zweimal 18 Mo

nate 
Rendite: 7·27% 
Bege bUllgsn ominale 

Serie 15-VII-80 a (Jänner) 
Zinssatz: 7,25% (zahlbar am 

Ende der Laufzeit) 
Ausgabekurs: 99,75% 
Gesamtlaufzeit: dreimal 18 Mo

nate 
Rendite: 7·27% 
Begebungsnominale 

28. Serie 15-XII-80 (Juni) 
Zinssatz: 7% (zahlbar am 

Ende der Laufzeit) 
Ausgabekurs : 99,75% 
Gesamtlaufzeit : zweimal 18 Mo

nate 
Rendite: 7·02% 
Begebungsnominale 

Mil!. s 29. Serie 15-XII-80 a (Juni) 

590·000 

355·000 

530·000 

1.210·000 

1.285·000 

30'. 

31. 

32. 

Zinssatz: 7% (zahlbar am 
Ende der Laufzeit) 

Ausgabekurs : 99·75% 
Gesamtlaufzeit: dreimal 18 Mo

nate 
Rendite: 7,02%' 
Begebungsnominale 

Serie 15-1II-81 (September) 
Zinssatz: 7·75% (zahlbar am 

Ende der Laufzeit) 
Ausgabekurs :,99' 75% 
Rendite: 7,77% 
Begebungsnominale .......... . 

Serie 15-1I1-81 a (September) 
Zinssatz: 7·75% (zahlbar am 

Ende der Laufzeit) 
Ausgabekurs : 99,75% 
Rendite: 7,77% 
Begebungsnon jnale .......... . 

BankendarIehen '..979/1 (Februar) 
Zinssatz: 7,75% (jährlich) 
Zuzählungskufs: 98·50% 
Laufzeit: 15 1 ahre 
Tilgung: 1985 -1994 
Rendite: 7,9706% 
Nominale ........ : ....... , ... . 

33. Bankendarlehen 1979/II (Februar) 
Zinssatz: 7,75% (jährlich) 
,Zuzählungskurs : 99·00% 
Laufzeit: 12 Jahre 
Tilgung: 1984-1991 
Rendite: 7,9189% 

, Nominale .................... . 

34. Bankendarlehen 1979/1II (Mai) 
Zinssatz: 7,75% (jährlich) 
Zuzählungskurs: 100% 
Laufzeit: 20 Jahre 
Tilgung: 1985 -1999 
Rendite: 7·75% 
Nominale .................... . 

35. Bankendarlehen 1979/1V (April) 
Zinssatz: 7,50% (jährlich) 
Zuzählungskurs: 99·25% 
Laufzeit: 12 Jahre 
Tilgung: 1984-1991 
Rendite: 7·6252% ' 
Nominale .... ~ ............... . 

36. Bankendarlehen 1979/V (April) 
Zinssatz: 7,50% (jährlich) 
Zuzählungskurs: 98·75% 
Laufzeit: 15 Jahre 
Tilgung: 1985-1994 
Rendite: 7,6812% 

460·000 Nominale .................... . 

MilJ. S 

500·000 

825·000 

895·000 

1.355·000 

700·000 

870·000 

555·000 

375·000 
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37. Bankendarlehen 1979jV1 (April) 
Zinssatz: 7·50% (jährlich) 
Zuzählungskurs: 98·15% 
Laufzeit: 17 Jahre 
Tilgung: 1986-1996 
Rendite: 7·7471% 
Nominale .................... . 

38. Bankendarlehen 1979jVII 
(August) 

Zinssatz: 8% (jährlich) 
Zuzählungskurs: 98% 
Laufzeit: 25 Jahre 
Tilgung: 1985-2004 
Rendite: 8·2441% 
Nominale .................... . 

39. Bankendarlehen 1979jVIII 
(September) 

Zinssatz: 8% (jährlich) 
Zuzählungskurs: 98,50% 
Laufzeit: 15 Jahre 
Tilgung: 1985-1994 
Rendite: 8,2232% 
Nominale .................... . 

40. a) Bankendarlehen 1979j1X 
(Oktober) 

Ausgabe A 
Zinssatz: 8% (jährlich) 
Zuzählungskurs: 99,10% 
Laufzeit: 22 Jahre 
Tilgung: 1985-2001 
Rendite: 8,3659% 
Nominale .................... . 

40. b) Bankendarlehen 1979j1X 
(Oktober) 

Ausgabe B 
Zinssatz: 8% (jährlich) 
Zuzählungskurs: 98,75% 
Laufzeit: 25 Jahre 
Tilgung: 1985-2004 
Rendite: 8·4041 % 
Nominale .................... . 

41. 'Banken darlehen 1979jX 
(Oktober) 

Zinssatz: 8% (jährlich) 
Zuzählungskurs: 98,50% 
Laufzeit: 1412 Jahre 
Tilgung: 1985 -1994 
Rendite: 8·2233% 
Nominale .................... . 

42. Versicherungstreuhanddarlehen 
1979 j1 (März) 

Type A 
Zinssatz: 7·50% (jährlich) 
Zuzählungskurs: 99·50% 

Mill. S 

900·000 

150·000 

625·000 

100·000 

350·000 

1.295·000 

Laufzeit: 10 Jahre 
Tilgung: 1985-1989 
Rendite: 7,58623%' 
Nominale .................... . 

Type B 

Zinssatz: 7,50% (jährlich) 
Zuzählungskurs: 99% 
Laufzeit: 15 Jahre 
Tilgung: 1983-1994 
Rendite: 7·65703% 
Nominale .................... . 

Type C 

Zinssatz: 7,50% (jährlich) 
Zuzählungskurs: 98·25% 
Laufzeit: 15 Jahre 
Tilgung: 1985-1994 
Rendite: 7·75463% 
Nominale ................. ; .. . 

43. Versicherungstreuhanddarlehert 
1979jII (Juli, August, Sep
tember) 

Type A 

Zinssatz: 8% (jährlich) 
Zuzählungskurs: 99·60% 
Laufzeit: 10 Jahre 
Tilgung: 1985-1989 
Rendite: 8,07028% 
Nominale .................... . 

Type B 

Zinssatz: 8% (jährlich) 
Zuzählungskurs: 99·25% 
Laufzeit: 15 Jahre 
Tilgung: 1983-1994 
Rendite: 8,12031% 
Nominale .................... . 

Type C 

Zinssatz: 8% (jährlich) 
Zuzählul,1gskurs: 98·50% 
Laufzeit: 15 Jahre 
Tilgung: 1985-1994 
Rendite: 8·22324% 
Nominale .................... . 

44. Versicherungstreuhanddarlehen 
1979jIII 

Type A 

Zinssatz: 8% (jährlich) 
Zuzählungskurs: 99,60% 
Laufzeit: 1 ° Jahre 
Tilgung: 1985-1989 
Rendite: 8,07028% 
Nominale .................... . 

369 

Mill. S 

150~ÖOO 

30·500 

569·500 

100·000 

50·000 

850·000 

31·500 
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370 Die Finanzschulddes Bundes und deren Struktur 

Type C 

Zinssatz: 8% (jährlich) 
Zuzählungskurs: 98,50% 
Laufzeit: 15 Jahre 
Tilgung: 1985-1994 
Rendite: 8·22324% 
Nominale ..................... . 

45. Kredite von Gebietskörper
schaften (Vorfinanzierung von 
Schul- und Bundesstraßen
bauten) 
Zinssatz: 4,20% -4·50% (jähr-

lich) 
Zuzählungskurs: 100% 
Laufzeiten: verschieden bis 1998 
Rendite: 4·20%-~·50% 
Nominale ..................... . 

MUl. S 

468·500 

55·000 ----
Art. VIII Abs. 1 Z. 1 Summe ... 39.830·000 

b) Gemäß Art. III Abs. 3 a 

1. Bundesobligationen 1979-92/14 
(November) 

Zinssatz: 8% (Jahr\!skupon) 
Ausgabekurs: 99,00% 
Laufzeit: 12Yz Jahre 
Tilgung: 1985-1992 zum Nenn

wert 
Rendite: 8,17623% 
Begebungsnominale 

2. Bundesschatzscheine 
Serie 15-VI-81 (Dezember) 
Zinssatz: 7,75% (zahlbar am 

Ende der Laufzeit) 
Aus gabekurs : 99'75% 
Gesamtlaufzeit : zweimal 18 Mo

nate 
Rendite: 7,77% 
Begebungsnominale 

3. Serie 15-VI-81 a (Dezember) 
Zinssatz: 7,75% (zahlbar am 

Ende der Laufzeit) 
Ausgabekurs: 99·75% 
Gesamtlaufzeit: dreimal 18 Mo-

nate 
Rendite: 7,77% 
Begebungsnominale 

Art. Irr Abs. 3 a 

c) Gemäß Art. VIII a 

Summe ... 

1. Bankendarlehen 1979/XI 
(Dezember) 

Zinssatz: 8% 
Zuzählungskurs: 100% 
Laufzeit: 6 Jahre 

1.180·000 

200·000 

715·000 

2.095·000 

Tilgung: 1981-1985 in 5 ver
schieden hohen Jahresraten 

Rendite: 8% 
Begebungsnominale .......... . 

Art. VIII a Summe .. . 

Die Finanzschuld in inländischer 
Währung bestand Ende 1979 aus 
titrierten Schulden im Betrage von .. 
hievon Mill. s 

Anleihen ............ 57.765·3 
Bundesschatzscheine .. 25.013·~ 
Bundes0bligationen ... 50.507·8 

und nicht titrierten Schulden 
im Betrage von. . . . . . 33.958·2 

hievon 
Bundesschuld an die 

Oesterreichische 
Nationalbank . . . . . . . 3.130·5 

Versicherungsdarlehen . 8.640·6 
Bankendarlehen ...... 21.442·4 
Sonstige Buchschulden 744·7 

6.374·4 Millionen Schilling sind als 
Sonderschulden (deren Aufnahme 
einem anderen Zweck als dem der 
HaushaItsfinanzierung diente) und 
160.870·2 Millionen Schilling sind als 
kommerzielle Inlandschulden (Schul
den, die zur Finanzierung der Budget
abgänge aufgenommen wurden) zu 
bezeichnen. 

Zu den Sonderschulden gehären : 
a) Restforderungen gern. § 14 WSchG 
b) Die Bundesschuld an die Oester

reichische Nationalbank (gemäß 
BGBL Nr. 122/1964, 51/1963, 74/ 
1969 und 382/1973) ........... . 

c ) Zwischenfinanzierung der V orrats
entlastung (:ßGBl. Nr. 224/1972) .. 

Entwicklung der Finanzschuld in 
scher Währung seit 1966 

MilL S 

133·000 

133·000 

133.286·4 

43·9 

3.130·5 

3.200·0 

inländi-

Anteil an der in 

Höhe in 
gesamten "10 des 

Ende Finanzscbuld Brutto-
Mill. S des Bundes Inlands-

ia"lo produktes 

1966 ........ 25.596·62 87·43 9·57 
1967 ........ 27.378·69 79·18 9·67 
1968 ........ 27.970·10 70·21 9·24 
1969 ........ 30.842·27 70·73 9·29 
1970 ........ 33.582'28 71·34 9·05 
1971 ........ 34.715'22 74·10 8·41 
1972 ........ 39.553·96 79·33 8·42 
1973 ........ 47.232·26 83·97 8·85 
1974 ........ 47.855·38 77·94 7·76 
1975 ........ 68.304·99 68·06 10·44 
1976 ........ 98.824·45 73·87 13·56 
1977 ........ 117.154,47 71-18 14·82 
1978 ........ 139.141'50 69·86 16·51 
1979 ........ 167.244,63 72·43 18·24 
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Die Finanzschuld des Bundes und deren Struktllr 

Konversionen' 

Im Jahre 1979 wurden Bundesschatzscheine 
in Höhe von 8.297·0 Millionen Schilling konver
tiert .. Hiebei konnte neben der Hinausschiebung 
von Tilgungsfristen eine Senkung der Nominal
zinssätze von 8% bis zu.7% erreicht werden. 

2.2 Finanzschuld in ausländischen Währungen 

Der Schilling-Gegenwert der in 
ausländischen Währungen eingegan
genen Finanzschuld betrug Ende 1978 
wovon auf die vor 1938 eingegangene 
Schuld' 48·0 Millionen Schilling und 
auf die seit 1945 eingegangene Schuld 
59.977,5 Millionen Schilling entfielen. 

Im Jahre 1979 hat sich der Schil
ling-Gegenwert der in ausländischen 
Währungen aufgenommenen Finanz
schulden 
um (6·05%) ..................... . 
auf ............................ . 
erhöht, wovon auf die bis 1938 auf
genommenen Schulden 31·0 Millionen 
Schilling und auf die nach 1945 auf
genommenen Schulden 63.623·6 Mil
lionen Schilling entfielen. 

Die Netto-Schulderhöhung ergibt 
sich aus 
Schuldtilgungen im Gegenwert 

Mil!.. S 

60.025·5 

3.629·1 
63.654·6 

3. DM-Schuldverschreibungen 
1979/II (September) 

1. Tranche 
Zinssatz: 6·75% (Jahreskupon) 
Ausgabekurs: 99·50% 
Laufzeit: 5 Jahre 
Tilgung: 1984 zum Nennwert 
Rendite: 6·87153% 
Gegenwert (Nominale 50·000 Mil-

lionen DM) ............... . 

2. Tranche 
Zinssatz: 7·00% (Jahreskupon) 
Ausgabekurs : 99,50% 
Laufzeit: 8 Jahre 
Tilgung: .1987 zum Nennwert 
Rendite: 7·08401 % 
Gegenwert (Nominale 50·000 Mil-

lionen DM) ............... . 

3. Tranche 
Zinssatz: 7,25% (Jahreskupon) 
Ausgabekurs : 100% 
Laufzeit: 10 Jahre 
Tilgung: 1989 zum Nennwert 
Rendite: 7·25% 
Gegenwert (Nominale 50·000 Mil-

lionen DM) ............... . 

4. DM-Kommerzbankkredit 
1979/1 (Mai) 

von .......................... . 
und Netto-Kursgewinnen von ..... . 

3.936·9 
2.286·7 / 

Zinssatz: variabel mit 0·375% 
über LIBOR (für 3 bzw. <5 Mo
nate) für die ersten 5 Jahre bzw. 
0,50%· über LIBOR für die 
zweiten 5 Jahre 

und Schuldaufnahmen im Gegenwert 
von .......................... . 9.852,7 

B. Schuldaufnahmen 
Währungen 

in ausländischen 

a) Gemäß Art. VIII Abs. 1 Z. 1 

1. Yen-Anleihe 1979 (April) 
Zinssatz: 7·20% ,(Halbjahres-' 

kupon) 
Ausgabekurs : 99,70% 
Laufzeit: 10 Jahre 
Tilgung: 1985-1989 zum Nenn-

wert 
Rendite: 7,251% 
Gegenwert (Nominale 18.000 Mil-

lionen Yen) ............... . 

2. DM-Schuldverschreibungen 
1979/1 (Jänner) 

Zinssatz: 6,25% (Jahreskupon) 
Ausgabekurs: 99·75% 
Laufzeit: 10 Jahre 
Tilgung: 1984-1989 zum Nenn

wert 
Rendite: 6,29097% 
Gegenwert (Nominale 36·337 Mil-

lionen DM) ............... . 

MD!. S 

1.158·120 

265'657 

Zuzählungskurs: 99,75% 
Laufzeit: 10 Jahre 
Tilgung: 1985-1989 
Gegenwert (Nominale 60·000 Mil-

lionen DM) ............... . 

5. DM-Kommerzbankkredit 
1979/II (Juni) 

Zinssatz: variabel mit 0,375% 
über LIBOR für die ersten 
5 Jahre bzw. 0,50% über LI
BOR für die zweiten 5 Jahre 

Zuzählungskurs: 99,75% 
Laufzeit: 10 Jahre 
Tilgung: 1985-1989 
Gegenwert (Nominale 400·000 

Millionen DM) ............ . 

6. Schweizer Franken-Schuldver-
schreibungen 1979/1 (Februar) 

1. Tranche 
Zinssatz: 3·00% (jährlich) 
Ausgabekurs: 100% 
Laufzeit: 6 Jahre 

371 

Mill. S 

359·315 

359·315 

359·315 

441·198 

2.940,520 
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372 Die Finanzsmuld des Bundes und deren Struktur 

Tilgung: 1985 
Rendite: 3·00% 
Gegenwert (Nominale 50·000 Mil-

lionen sfrs) ................ . 

2. Tranche 
Zinssatz: 3·125% (jährlich) 
Ausgabekurs : 100% 
Laufzeit: 7 Jahre 
Tilgung: 1986 
Rendite: 3,125% 
Gegenwert (Nominale 50·000 Mil-

lionen sfrs) ................ . 

3. Tranche 
Zinssatz: 3,250% (jährlich) 
Ausgabekurs : 100% 
Laufzeit: 8 Jahre 
Tilgung: 1987 
Rendite: 3·25% 
Gegenwert (Nominale 50·000 Mil-

lionen sfrs) ................ . 

7. Schweizer Franken-Schuldver-
schreibungen 1979/II (Juli) 

Zinssatz: 4'375% (jährlich) 
Ausgabekurs : 100% 
Laufzeit: 5 Jahre 
Tilgung: 1984 
Rendite: 4·375% 
Gegenwert (Nominale 100·000 

Millionen sfrs) ............. . 

8. Schweizer Franken-Schuldver-
schreibungen 1979/II1 (J uIi) 

Zinssatz: 4,375% (jährlich) 
Ausgabekurs: 100·25% . 
Laufzeit: 7 Jahre 
Tilgung: 1986 
Rendite: 4,33283% 
Gegenwert (Nominale 100·000 

Millionen sfrs) ............. . 

9. Schweizer Franken-Kredit 
1979/1 (Februar) 

1. Tranche 
Zinssatz: 3,375% (jährlich) 
Zuzählungskurs: 100% 
Laufzeit: 8 Jahre 
Tilgung: 1987 
Rendite: 3,375% 
Gegenwert (Nominale 23·302 Mil-

lionen sfrs) ................ . 

2. Tranche 
Zinssatz: 3·50% (jährlich) 
Zuzählungskurs: 100% 
Laufzeit: 9 Jahre 
Tilgung: 1988 

MiIl. S 

403·400 

403·400 

403·400 

811·700 

811·700 

Rendite: 3,50% 
Gegenwert (Nominale 10·000 Mil-

lionen sfrs) ................ . 

3. Tranche 
Zinssatz: 3·675% (jährlich) 

. Zuzählungskurs: 100% 
Laufzeit: 10 Jahre 
Tilgung: 1989 
Rendite: 3,675% 
Gegenwert (Nominale 10·000 Mil-

lionen sfrs) ,' ............... . 

10. Schweizer Franken-Kredit 
1979/II (Oktober) 

Zinssatz :4·25% (jährlich) 
Zuzählungskurs: 95,50% 
Laufzeit: maximal 10 Jahre 
Tilgung: spätestens 1989 
Rendite: 4·8279% 
Gegenwert (Nominale 100·000 

Millionen sfrs) ............. . 

Art. VIII Abs. 1 Z. 1 Summe .. . 

Von den Schulden in ausländischen 
Währungen per Ende 1979 entfielen 

Milt s' 

81·310 

81·310 

783·600 

9.852·729 

auf titrierte Schulden. . . . . . . . . . . . . . 33.492·2 
hievon MiIl. S 

Anleihen (öffentliche und 
nicht öffentli!;he) '" 32.861-1 

Schatzwechselkredite " 631·1 
und nicht titrierte Schulden (haupt-
sächlich Schuldscheindarlehen) . . . . . . 30.162·4 

252·8 Millionen Schilling der Schuld 
in ausländischen Währungen sind als 
Sonderschuld und 63.401·8 Millionen 
Schilling als kommerzielle Schulden 
zu bezeichnen. 

Zu den Sonderschulden gehören: 
2 Eximbankkredite von zusammen 239·5 

Sie wurden seinerzeit aus dem Erlös 
der US-Oberschußgüterimporte dem 
Bund zur Weitergabe an die öster-
reichische Wirtschaft gewährt. Die 
Weitergabe an die österreichische Wirt-
schaft erfolgte gemeinsam mit den 
ERP-Krediten als sogenannte SAC 
(Surplus Agricultural Commodities)-
Kredite. . 

Darlehen der Bundesrepublik 
Deutschland gemäß BGBL Nr. 283/ 
1962............................. 13·3 

Die Finanzschuld in ausländischen 
Währungen per Ende 1979 gliedert 
sich in folgende Fremdwährungsbe
träge: 

272·04 Millionen US-DolIar, 
4.432·31 Millionen D-Mark, 
2.836·04 Millionen Schweizer Franken, 
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Die Finanzschuld de~ Bundes und deren Struktur 373 

70.3·07 Millionen Holländische Gulden, 
0.·60. Millionen Pfund Sterling, 
0.·60. Millionen Schwedische Kronen, 
0.·0.5 Millionen Französische Franken, 

1.0.0.0.·63 Millionen Belgisehe Franken, 
2·0.1 Millionen Peseten, 

11·60. Millioneq Tschechoslowakisehe Kro
nen (alt) und 

18,0.0.0·0.0. Millionen Yen 

Entwicklung der Finanzschuld in auslän
dischen Währungen seit 1966 

Anteil an der in °/0 des 

Ende 
Höhe in gesamten Brutto-
MiIl. S Finanzschuld Inlands-

des Bundes in % produktes 

1966 ....... '. 3.680·26 12·57 1·37 
1967 ........ 7.20.0.·0.4 20.·82 2·54 
1968 ........ 11.870·78 29·79' 3·92 
1969 ........ 12.761,58 29·27 3·94 
1970. ........ 13.489·35 28·66 3·63 
1971. ....... 12.131'99 25·90. 2·94 
1972 ........ 10..30.3'72 20.·67 2·20. 
1973 ........ 9.0.19·12 16·03 1·69 
1974 ........ 13.539·60. 22·0.6 2·19 
1975 ........ 32.0.62·24 31·94 4~9o. 

1976 ........ 34.957·99 26·13 4·79 
1977 ........ 47.426·54 28·82 6·0.0. 
1978 ........ 60..0.25·50. 30.·14 7·12 
1979 ........ 63.654·61 27·57 6·94 

Konversionen 

Im Jahre 1979 wurden Auslandschuldver
pflichtungen in Höhe von 44·3 Millionen US
Dollar (Gegenwert 60.1·2 Millionen Schilling) 
konvertiert. 

Im Interesse der Verminderung des Wäh
rungsrisikos und der Zins belastung künftiger 
Zahlungsbilanzen sowie zur Hinausschiebung 
der Tilgungsfristen konnten durch ständige Be
obachtung des Zinsgefälles auf den internatio
nalen Kapitalmärkten und Ausnützung vertrag
lich vereinbarter Rückzahlungsmöglichkeiten we
sentliche Verbesserungen durch Umschuldung 
hochverzinslicher US-Dollar-Schuldverpflichtun
gen erzielt werden. 

Im einzelnen wurden konvertiert: 
10.%% US- $ -Schuldverschreibungen 1975/1 (34·3 

Millionen US- $) in 
6%% DM-Schuldverschreibungen 1979/1 (Til
gung 1984-1989) 

US- $ -Kommerzbankkredit 1974/II 
variabler Zinssatz zuletzt 12Y2% 

(10. Millionen US- $) 
in sfrs-Kredit 1979/1 
Zinssatz je nach Laufzeit 

31/ 8%, 3Y2% und 35
/ 8% 

Tilgung 1987, 1988 und 1989 

3. Zusammenfassende Daten der Gesamtschuld 

3.1 Entwicklung im Jahre 1979 
Stand Ende 

Erhöhung Verminderung 
Stand Ende 

1978 1979 
MiIl. S Milt. S MiIl. S Mill. S 

( 

Finanzschuld in inländischer Währung 139.141·5 42.172·3 14.0.69·2 167.244·6 

ausländischer Währung (Gegenwert) .... 60..0.25·5 9.899·7 6.270.·6 63.654·6 

Gesamtsumme ... 199.167·0. 52.0.72·0. 20..339,8 230..899·2 

3.2 Schuldarten Ende 1979 
inJändische ausländische Summe 
Währung Währung (Gegenwert) 

MiIl. S %' Mill. S '% Mill. S %, 

a) Titrierte Schulden: 
Anleihen (öffentliche) 57.765·3 34·5 11.30.4·1 17·7 69.0.69·4 29·9 
Schuldverschreibungen 21.556·9 33·9 21.556·9 9·3 
Bundesobligationen ... 50..50.7·8 30.·2' 50..50.7·8· 21·9 
Bundesschatzscheine ... 25.0.13-3 15·0. 25.0.13-3 10·8 
Schatzwechselkredite ... 631·1 1·0. 631-1 0.·3 

b) Nicht titrierte Schulden: 
Notenbankschuld ...... 3.130.·5 1·9 3.130.·5 1·4 
Versicherungsdarlehen . 8.640.·6 5·2 8.640.·6 3·7 
Bankendarlehen ....... 21.442·4 12·8 29.90.9·7 47·0. 51.352·1 22·3 
sonstige Kredite und 

Darlehen ........... 744·7 0.·4 252·8 0.·4 997·5 0.·4 

Gesamtsumme ... 167.244·6 10.0.·0. 63.654·6 10.0.·0. 230..899·2 10.0.·0. 
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374 Die Finanzschuld des Bundes und deren Struktur 

3.3 Entwicklung der Gesamtschuld seit 1966 

Fremd-
in % des 

Schilling- Summe Btutto-
Ende währWlg % währung % (Gegenwert) Inlands-

Mill. S (Gegenwert) Mill. S produktes 
Mill. S 

1966 .................... 25.596·62 87·43 3.680·26 12·57 29.276,88 10·94 
1967 ..................... 27.378·69 79·18 7.200·04 20·82 34.578·73 12·21 
1968 .................... 27.970·10 70·21 11.870·78 29·79 39.840,88 13-16 
1969 .................... 30.842·27 70·73 12.761·58 29·27 43.603·85 13·14 

. 1970 .................... 33.582·28 71·.34 13.4.89·35 28·66 47.071·63 12·68 
1971 .................... 34.715·22 74·10 12.131·99 25·90 46.847·21. 11·35 
1972 ........ _ ........... 39.553·96 79·33 10.303·72 20·67 49.857·68 10·62 
1973 .................... 47.232.·26 83·97 9.019·12 16·03 56.251·38 10·54 
1974 .................... 47.855·38 77·94 13.539·60 22·06 61.394·98 9·95 
1975 .................... 68.304,99 68·06 32.062·24 31·94 100.367·23 15·34 
1976 ........ _ ........... 98.824·45 73·87 34.957·99 26·13 133.782·44 18·36 

1977 .................... 117.154-47 71·18 47.426·54 28·82 164.581·01 20·82 

1978 .................... 139.141·50 69·86 . 60.025·50 30·14 199.167·00 23·63 

1979 .................... 167.244·63· 72·43 63.654·61 27·57 230.899·24 25·18 
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4. Die einzelnen Finanzschulden seit 1969 1
) 

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
Schuldgattung 

Nenn- bzw. Kurswert in Millionen Schilling 

Finanzschulden vor 1938 (Ausland) 
4%%-lnternationale Bundesanleihe der Repu-

blik Österreich 1930 ..................... 83'8 77'7 70'1 61'8 46'3 - 40'8 34'5 25'4 
Schuld an die Garantiestaaten der Bundesanleihen 

1933 und 1934 ............................ 72'0 6.4'0 56'0 48'0 40'0 32'0 24'0 16'0 
4 % %-Garantierte ästerreichische Konversions-

anleihe 1934 .................. , ......... 222'2 208'5 189'5 164'1 125'0 108'4 90'6 63'5 

Finanzschulden seit 1945 (Ausland) 
5%%-Dollar-Anleihe 1958 ., ..... , .......... 215'9 162'1 100'8 49'0 - - - . -
5%-Schweizer Franken-Anleihe 1961 , ..•.•.... 299'0 300'0 305'0 304'0 298'0 320'0 335'0 -
6%-Dollar-Anleihe 1964 ....... ; .... , ... , ... 464'8 433'8 37N 332'6 250'8 219'0 200'9 165'1 
6%%-Dollar-Anleihe 1967 .................. , 580'9 580'9 495'6 434'3 322'0 275'6 246'4 196'0 
7%-Deutsche Mark-Anleihe 1968 ....... , ... 710'0 710'0 730'0 725'0 665'1 569'6 498'4 429'0 
61 / a%-Deutsche Mark-Anleihe 1969 .. , . , . " .. 852'0 852'0 876'0 870'0 886'8 854'4 761'8 672'1 
61/ I %-Schweizer Franken-Anleihe 1971, ... ,. - - 366'0 364'8 357'6 384'0 402'0 426'0 
9%-Deutsche Mark-Anleihe 1975/1 .. , , . , . , .. - - - - - - ,712'0 715'0 
8%%-Deutsche Mark-Anleihe 1975/11 .... , ... - - - - - - 712'0 715'0 
9%-Dollar-Anleihe 1975 ......... ,., ..... ,' .. - - - - - - 930'0 860'0 
73/ 4%-Schweizer Franken-Anleihe 1975 ...... - - - - - - 536'0 568'0 
73 /.°/o-Deutsche Mark-Anleihe 1976 ..... , .... - - - - - - - 715'0 
8,/.o/.-DoUar-Anleihe 1976 ................. - - - - - - - 860'0 
5%, %-Schweizer Franken-Anleihe 1977 ...... - - - - - - - -
6%%-Deutsche Mark-Anleihe 1977 ........ ,. - - - - - - - -
7,8%- und 85/s%-Dollar-AnleiheI977 (A+B) - - - - - - - -
7%%-Hollandgulden-Anleihe 1977 .......... - - - - - - -
5%%-Deutsche Mark-Anleihe 1978., ........ - - - - - - - -
3%%-Schweizer Franken-Anleihe 1978 ...... - - - - - - - -
7'2%-Yen-Anleihe 1979 .................... - - - - - - - -
8Y4%-Deutsche Mark-Anleihe 1980 ......... - - - - - - - -
51/ 2%-Schweizer Franken-Anleihe 1980/1 .... - - - - - - - -
53/ s%-Schweizer Franken-Anleihe 1980/I1 .... - - - - - - - -

Schuldverschreibungen: 

9%%-Deutsche Mark - 1974/1 .... , .... , .. - - - -' - 534'0 534·0 536'3 
9%%-Deutscbe Mark - 1974jII ........ , .. - - - - - 356'0 356'0 357'5 
9%%-Deutsche Mark -1974/III .,." .... - - - - - 356'0 356'0 357'5 
9%%-Deutscbe Mark - 1975/l .. , ......... - - - - - - 712'0 715'0 

.9%-Deutscbe Mark - 19751II ............ ; . - - - - - - 356'0 357'5 
8% %-Deutsche Mark - 1975/I11 ..... , ... - - - - - - 356'0 357'5 
8%%-Deutsche Mark-,-1975/IV ... ".,., - - - - - - 356'0 357'5 
8%, %-Deutsche Mark -1975/V ....... , .. - - - - - - 498'4 500'5 
9%-Scbweizer Franken - 19751/ : ... "", ., .. - - - - - - ß35'O 355'0 
9%-Schweizer Franken - 19751II ... , .. ".,'. - - - - - - 335'0 355'0 

Fußnoten siehe Seite 387. 

1977 1978 

20'7 10'3 

8'0 -
49'2 37'7 

- -
- -

13N 97'0 
152'8 103'7 
355'0 293'6 
575'1 499'2 
432'0 496'7 
710'0 734'1 
710'0 660'7 
800'0 673'4 
576'0 662'3 
710'0 734'1 
752'0 592'6 
576'0 662'3 

1,065'0 1,101'2 
1.600'0 1,346'8 

504'0 506'5 
- 1.101'2 
- 827'9 
- -
- -
- -
- -

532'5 550'6 
355'0 367'1 
355'0 367'1 
710'0 734'1 
355'0 367'1 
355'0 367'1 
355'0 

I 
367'1 

497'0 513'9 
360'0 

I 
-

360'0 -

1979 

4'8 

-

26'2 

-
-
74'9 
73'0 

216'4 
396'7 
471'6 
721'2 
577'0 
624'0 
628'8 
721'2 
511'7 
628'8 

1,081'8 
1.248'1 

490'4 
1.081'8 

786'0 
939'6 

-
-
-

I 
-

360'6 
360'6 
721'2 
360'6 
270'5 
288'5 
504'9 
-
-

1980 

4 
3 
2 
6 
2 
9 
6 

3 
3 
9 
o 
3 
4 
6 
9 
4 

4 
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Schuldgattung 

9%-Schweizer Franken - 1975/IJI ........... 
9%-Schweizer Franken-1975/IV. ........... 
8%%-Schweizer Franken - 1975/V ......... 
8%-Schweizer Franken - 1975/VI ......... ... 
101/,%-Do//ar -1975// . .................. 
9"/8%-Dollar -1975/II ..... , ............ 
9 Y4 % -Hollandgulden - 1975/1 . , , ......... 
8 Y4 %-Hollandgulden -1975/II ........... 
9Y2% und 9ö/ 8%-Belgische Franken -1975 
68/,o/.-Schweizer Franken -1976/1 ........ 
53/,%-Schweizer Franken-1976/II ....... 
7%-Deutsche Mark -1977/1 ............. 
6%%-Deutsche Mark -1977/11; .......... 
6%-Deutsche Mark -1977/III ........... 
53/,%-Deutsche Mark - 1977/IV ......... 
5%-Schweizer Franken -1977/1 .......... 
5%-Schweizer Franken -1977/II ......... 
41/.%-Schweizer Franken - 1977/II1 , ..... 
71/. %-Hollandgulden - 1977 ............. 
5Y2%-Deutsche Mark-1978/I ............. 
5%%-Deutsche Mark..., 1978/II ............. 
4%,%-Schweizer Franken-,-1978/1 .......... 
4%,%-Schweizer Franken-1978/II ......... 
4%-Schweizer Franken-1978/II1 .......... 
4%-Schweizer Franken-1978/IV .......... 
41/.%-Schweizer Franken-1978/V ......... 
3Y4%-Schweizer Franken-1978/VI ...... 
6Y4%-Deutsche Mark-1979/1 ., ... , ..... 
63/.%-, 7%- und 71/,%-Deutsche Mark-

1979/II ............................... 
3%-, 31/.%- und 3Y4%-Schweizer Fran-

ken-1979/I ......................... 
43/ 8%-Schweizer Franken - 1979/II ....... 
4"/s%-Schweizer Franken - 1979/III ...... 
8%, %-Deutsche Mark-Schuldverschreibun-

gen 1980/1 ........................... 
7% %-Deutsche Mark-Schuldverschreibun-

gen 1980/II ..... _ .................... 
51/8%-,51/.%- und 53/ S

O/ 0- Schweizer Fran-
ken-1980/I .......................... 

61/sO/ o-Schweizer Franken-1980/II ........ 
_ 63/.% und 7% -Schweizer Franken-1980/III 

Schatzschein- und Schatzwechsel-Kredite: 
6%%-Dollar-1967/IV ................. 
6%%-Dollar-1967/V .................. 
6Y2%-Schweizer-1967/III ................ 

Fußnoten siehe Seite 387. 

1969 1970 1971 

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

, - -

- - -
- - -
- - -

258'2 - -
129'1 - -
119'6 120'0 122'0 

1972 1973 1974 1975 1976 

Nenn- bzw. Kurswert in Millionen Schilling 

- - - 335'0 355'0 
- - - 335'0 355'0 
- - - 335'0 355'0 
- - - 335'0 355'0 
- - - 744'0 688'0 
- - - 930'0 860'0 
- - - 515'3 502'5 
- - - 480'9 469'() 
- - - 474'0 470'0 
- - - - 532'5 
- - - - 710'0 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

- - - - -

- - - - -
- - - - -
- - - - -

- - - - -
- - - - -
- - - - -

1977 1978 1979 

360'0 - -
360'0 - -
360'0 414'0 393'0 -
360'0 - -
640'0 538'7 -
800'0 6711'4 624'1 
504'0 506'5 490'4 
470'4 472'8 457'7 
470'0 464'0 443'4 
540'0 620'9 589'5 
720'0 827'9 786'0 
710'0 734'1 721'2 
355'0 367'1 360'6 
710'0 734'1 721'2 
710'0 734'1 721'2 
720'0 827'9 786'0 
720'0 827'9 786'0 
720'0 827'9 786'0 
504'0 506'5 490'4 
- 734'1 721'2 
- 734'1 721'2 
- 413'9 393'0 
- 413'9 393'0 
- 413'9 393'0 
- 413'9 393'0 
- 413'9 393'0 
- 1,655'8 1,572'0 
- - 721'2 

- - 1,081'8 

- - 1.179'0 
- - 786'0 
- - 786'0 

- - -
- - -

- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -

1980 

-
-
-
-
-

3) 629' 
3) 486' 
3) 453' 
3) .333' 
S) 577' 
3) 770' 
3) 710' 
3) 355-
") 710' 
3) 710' 
3) 770' 
~) 770-
S) 770' 
3) 486' 
3) 710' 
3) 710' 
3) 385' 
3) 385' 
3) 385' 
3) 385-
3) 385' 
") 1.540-
3) 710' 

3) 1.066-

3) 1.155-
3) 770-
3) 770' 

3) 1.061' 

3) 707-

3) 770-
3) 1,540' 
3) 385' 

-. 
"' 

-

o 
o 
6 
o 
8 
4 
9 
4 
9 
9 
4 
4 
4 
o 
9 
9 
2 
2 
2 
2 
2 
8 
9 
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4 
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Schuldgattung 

6%%-Scbweizer-1967/1V .. , ... , ........ . 
6%%-Schweizer-1967/Y ....... , ........ , 
6%'16- .t!nd 7%-Deutscbe Mark -1968/1 ... , 
6%%-DeutscheMark -:- 1968jIJ ' ....... , .. 
6%%-Deutsebe Mark-1968jIIJ ........ . 
61/.%-DelltJche Mark......, 1968/1V ...... ' ., 
,611.%-Deutsche ,Mark -1%9/1, ......... . 
61/.%-Deutsche Mark.- 1969/Il " ........ . 
61/.%,De1;ltsche Mark ;..-,.1969/III ..•.... " 
61/.%~Scqweizer~ 1969/1 .....•.......... , 
63/.%-Sehweizer,--':' 1969jII ......... .... ,. 
Schweizer - 1969 '.' ........•............ ' 
7'/,%-Ho//andgulden - 1969 .............. , . 
9%%-Dollar . .f970 ....................... . 
7%-Schiveizer Franken 197/' '" .: .... , ... _ . 

3% (4%}-Kreditc' der E"p~rt-Impo,rt-Bank: 
,. Kredit ., ....... c .•••••• ; ••• : •• , •.••.•• 

2 .. Kredit ....... , ...... ,.; _ . , , ... ; .... , 
3. Kredit .......... ; .... < ............... .. 

47f8%~Scbweizer Regierllngskredit 1957 .... _. ' .. 
5~% (6%)-US-Kredit~ 196(/1/: .. ,.,., .... : 
Da~lehen der Bundesrepublik Deutschland 1961 

US-Kr;dite 1962(iI . " .' ......... " ....•...... 

Kommerzbabk-Krediteund Rbllover-Kredite:') 

Dollar,- .t 967/1jl . ..................... . 
Dollar---, 1967jlV ...................... 'I 
Dol/ar-1968/1, ....................... .. 
Dollar- 1968/Il". ' .... ''- ....... , ... , ... . 
J)oIlar- 1968/Ill .. , ........ ,., .. , ..... , 
72/.% S,hweiZer-1969/1 ................ . 
7'/.% Sebll·eizer - lfi69/II , .............. . 
105/ 16%-Do//ar--.1970jl ................ . 
Dollar-1970/Il .. ... :. '." .... '" ......... . 
93/.%-Dofla.r -1970/111 ................ . 
9%%-Dollar-1970/IV ......... : ....... . 
9%%-Dollar -:-1970/V ........ .......... . 
Dollar - 1970/VI .................... .. 
Dollar -,--1971/1 .. , ........... , .......... .. 
Dollar - 1971jII ...................... . 
Dollar-1971/III .................... .. 
Dollar-:- 1971/IV ' .................... . 
Dollar"':" 1972, .... : ....... '" .......... . 
DnllarcRahmen...,.. 1972 ' ................... . 

, Dollar-1974/1 .:., ...... ; ...... ,:.', ... ' .. , 
Dollar - 1974/11., " ... , ....... , .... , .. , 

Fußnoten siehe Seite 387. 

1969 1970 I 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

149'5 
149'5 
710'0 
390'5 
355'0 
127'8 
710'0 
177'5 
142'0 
215'3 
179'4 
258'2 
257'8 

22'5 
358'8 
238'2 
100'6 

f\4'9 
337'8 

129'1 
258'2 

2.582'0 
322'8 
516'4 

0'3 

710'0 
390'5 
355'0 
127'8 
710'0 
177'5 
142'0 
216'0 
180'0 
259'1 
257'8 
258'2 

19'2 
354'9 
236'0 

68'9 

60'1 
226~7 

258'2 

2,582'0 
322'8 
518'1 

0'3 
129'1 
903'7 
129'1 
129'1 
129'1 
129'1 

...,. 

697'2 
361'3 
328'5 
131'4 
730'0 
182'5 
146'0 
219'6 
183'0 
263'4 
259'6 
240'0 
488'0 

14'5 
325'7 
217'1 
35'9 

58'3 
97'5 

300'0 
526'8 

0'3 
120'0 
840'0 
120'0 
120'0 
120'0 
120'0 
240'0 
360'0 
360'0 
240'0 

659'8 
319'0 
290'0 
65'2 

725'0 
181'2. 
145'0 
218'9 
182'4 
171'3 
207'8 

486'4 

10'3 
309'1 
206'4 

52'5 

525'0 
0'3 

115'5 

115'5 
231'0 
346'5 
346'5 
231'0 
808'5 

Nenn- bzw. J<urswert in Millionen Schilling 

639'2 
284'5 
258'7 

739'0 
184'8 
147'8 
214'6 
178'8 

78'5 
129'1 

476'8 

5'3 
250'2 
167'4 

47'8 

514'7 
0'3 

95'0 

190'0 
285'0 
285'0 
190'0 
665'0 

454'6 
.235'0 
213'6 

712'0 
178'0 
142'4 

512'0 

·1'8 
236'0 
158'4 

40'6 

91'2 

182:5 
273'8 
273'8 
182'5 
638'7 
456'2 

2,098'8 
182'5 

289'4 
195'8 
178'0 

712'0 
178'0 
142'4 

536'0 

235'8 
158'6 

35'1 

186'0 
279'0 
139'5 

93'0 

128'7 
157'3 
143'0 

715'0 
178'8 
143'0 

213'3 
143'8 

29'S 

651'0 602'0 
465'0 344'0 

2,139'0 '1.978'0 
186'0 172'0 

95'9 
117'1 
106'5 

710'0 
177'5 
142'0 

193'6 
130'8 

2,n 

160'0 
1:840'0 

160'0 

.66'1 
80'8 
,73'4 

550'6 
137~6 
110'1 

158'6 
107'5 

19'2 

134'6 

'.-:-:" 

32'5 
39'7 
3.6'1 

360.'6 1,3) 
.\10'1 ~) 

, 72'1 3) 

142'6 J3) 
96'9 I 3) 

13'3 I 3) 

17'7'7 
,·44'4 
'35'5 

139'0 
94'8 

9'0 

'" ... .. 
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1969 1970 1971 1972 ,1973 1'174 1975 1976 
· Sdtuldgattung 

Nenn- hzw. Kurswert in Millionen Schilling -

93/,%-Dollar - 1974//11 ... ; ............. - - - - - 365'0 372'0 344'0 
98/,%-Do!!ar- 1974/W ................. - - - - - 456'2 465'0 430'0 
111 / s%-Dollar - 1974/V ................. - - - - - 365'0 372'0 344'0 
Do!!ar-1975 ........................... - - - - - 5,580'0 5.160'0 
83/.%-Schweizer Franken -1974 ......... - - - - - 256'0 268'0 284'0 
Deutsche Mark - 1977 ' ... , .... , ......... - - - - - - - -
Schweizer Franken -1978 ,.,' ... , ........ - - - - - - -
Deutsche Mark - 1979// ... , ....... , ...... - - - - - - - -
Deutsche Mark -:- 1979/II (A und B) ...... - - - - - - - -
Schweizer Franken-Tranche. , . , .. , . , . , .... - - - - - - ' .- -
Deutsche Mark -1980/1. .... , ...... , .. , .. - - - - - - - -
Schweizer Franken-Tranche. , ........... , , - - - - - - -
Deutsche Mark -1980/II .. , . , . , ..... , . , , . - - - - - - - -
Schweizer Franken-Tranche. , ............. - - - - - - -
Schweizer Franken -' 1980/1 (A und B) ..... - - - - - - - -
Sch"",eizer Franken --1980/11 ............. - - - - - - - -
9% %-Deutsche Mark-Kredit 1974 .......... - - - - - 783'2 783'2 786'5 
9~%-Deutsche Mark-Kredit 1975/1 , ., ., ., - - - - - - 356'0 357'5 
91/,%-Deutsche Mark-Kredit 1975/II",., .. - - - - - - 712'0 715'0 
91/,%-Deutsche Mark-Kredit 1975/IlI .... , .. - - - - - - 356'0 357'5 
9%%, 91s/ zo%-DeutscheMarkKredit 1975/IV - - - - - - 1,068'0 1.072'5 
89/ 1o%-Deutsche Mark-Kredit 1975/V .. ,. - - - - - 356'0 357'5 
83 /,%-Hollandgulden-Kredit 1975 ......... - - - - - - 412'2 402'0 
8%%-Deutsche Mark-Kredit 1976/1., .. , .. - - , - - - - 357'5 
S%%-Deutsche Mark-Kredit 1976/II ., .... - - - - - - - 1,144'0 
Deuts·che Mark-Kredit 1976/III , . , .. , " ... - - - - - - - 357'5 
53 /,%_,51 /s%-und 61/ S %-SchweizerFranken-

Kredit 1976 ...... ,., ..... ,., .......... - - - - - - - 710'0 
81/, %-Hollandgulden-Kredit 1976 ......... - - - - - - - 502'5 
7'46%-Deutsche Mark-Kredit 1977/1 ...... - - - - - - - -
6'9%-und6'8%-DeutscheMark-KreditI977/II - - - - - - - -
7'15%-Deutsche Mark-Kredit 1977/IlI .... - - - - - - - -
6%-Deutsche Mark-Kredit 1977/1V , .. , ... - - - - - - - -
6%-Deutsche Mark-Kredit 1977/V , , , . , ... - - - - - - -
5s/s%-Schweizer Franken-Kredit 1977 ",. - - - - - - - -
6%-Deutsche Mark-Darlehen 1978/1., ... , . , , - - - - - - - -
5%%-Deutsche Mark-Darlehen 1978/II ..... , - - - - - - - -
6%-Deutsche Mark-Darlehen 1978/III , .. , , .. - - - - - - - -
6'3%-Deutsche ,Mark-Kredit 1978/1 ......... - - - - - - - -

_ 6'3%-Deutsche Mark-Kredit 1978/11 ." ..... - - - - - - - -
5'6%-Deutsche Mark-Kredit 1978/III ."" .. - - - - - - - -
6'915%-Deutsche Mark-Kredit 1978/IV (1. und 

2. Tr.)., .. ,.,., ........... , ... , ... , ... , - - - - ~ - - -
6-915%-Deutsche Mark-Kredit 1978/V • __ . _ . - - - - - - - -
78/a%-Deutsche Mark-Kredit 1978/VI . _ ... - - - - - - - -
78/a%-Deutsche Mark-Kredit 1978/VII ' .. _ - - - - - - - -
78/.%-Deutsche Mark-Kredit 1978/VIII . _. - .- - - - - - -

Fußnoten siehe Seite 387 

1977 1978 1979 

320'0 269'4 -
400'0 336'7 -
320'0 269'3 -

4.800'0 - -
288'0 331'2 235'8 
710'0 734'1 721'2 
- 2,421'6 2.299'1 
- - 432'7 
- - 28,84'9 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

781'0 513'9 216'4 
.355'0 367'1 360'6 
710'0 734'1 -
355'0 367'1 -

1.065'0 1,101'2 1.081'8 
355'0 367'1 360'6 
366'9 295'8 215'8 
355'0 367'1 360'6 

1,136'0 1.174'6 1,154'0 
355'0 367'1 360'6 

720'0 827'9 786'0 
504'0 506'5 490'4 
355'0 367'1 360'6 

2.130'0 2,202'4 2.163'7 
710'0 734'1 721'2 
710'0 734'1 721'2 
710'0 734'1 721'2 
360'0 413'9 393'0 

367'1 360'6 
- 370'4 364'0 
- '(34'1 721'2 
- 367'1 360'6 - 367'1 360'6 
- 73'4 72'1 

- 1,468'2 1,442'5 
- 367'1 360'6 
- 367'1 360'6 
- 367'1 360-6 
- 256'9 252'4 

1980 

-
-
-
-

8) 154' 
-

8) 2,253' 
-

3) 2,559' 
3) 282' 
3) 568' 
3) 141' 
S) 1.066' 
~ 353' 
3) 2,850' 
S) 424' 

-
S) 355' 

-
-

3) 1,066' 
3) 355' 
3) 143' 
8) 351)' 
3) 853' 
3) 305' 

3) 770' 
3) . 486' 
8) 355' 
8) 2.132' 
8) 710' 
3) 710' 
8) 710' 
3) 385' 
3) 355' 
3) 358' 
3) 710' 
3) 355' 
3) 355' 
3) 71' 

3) 1;421-
3) 355' 
8) 355' 
8) 355' 
8) 248' 
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Schuldgattung 

67/ 8%- und 7'7%-Deutsche Mark-Kredit 
1978/IX ............................. . 

46/ 8%-Schweizer Franken-Kredit 1978/1 .... . 
4Y4, %-Schweizer Franken-Kredit 1978/II ..... 1 
4%%-Schweizer Franken-Kredit 1978/III ... . 

48
/ 8%- und 4%%-Schweizer Franken-Kredit 

, 1978/IV ................................. . 
4Y4,%-Schweizer Franken-Kredit 1978{V ..... " 
4%%-Schweizer Franken-Kredit 1978{VI , .. ", 
4%%-Schweizer Franken-Kredit 1978/VII"" .. 
41

/ 8%-, 4~%- und 48/ 8%-Schweizer Franken 
Kredit 1978{VIII ., ...... "".".".".", 

33/ 8%_, 3,5%- und 36/ 8%-Schweizer Franken-
Kredit 1979/1 , ... ,.".,., .. , ........... . 

41/ 4%-Schweizer Franken-Kredit 1979/II .... . 
77

/ 8%-Hollandgulden-Kredit 1978{1 ...... , ... . 
75/ 8%-Hollandgulden-Kredit 1978/II. , ........ . 
7%%-Deutsche Mark-Darlehen 1980 ....... . 
5% %_Schweizer Franken-Darlehen 1980 .... . 

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

Nenn- bzw. Kurswert in Millionen Schilling 

1977 1978 

256'9 
370'4 
518'5 
827'9 

413'9 
413'9 
827'9 
827'9 

413'9 

1,013'0 
1,013'0 

Sonstige Schuldaufnahmen 1980 ........... . 

Auslandschulden (Summe) ... /-12-.-76-1-'6-113.489'3 112.132'0 110,303"7 19,019'1 1~.539'6 32,062'2 34,958'0 47,426'5 60,025'5 
------1·--

Finanzschulden seit 1945 (Inland) 

5%-Aujbauanleihe 1949 ... , ........ , .. , ..... . 
Anteil des Bundes an der 5%- und 7%-Energie-

anleihe 1953 (Schuld des Bundes an die Österreichl~ 
sche Elektrizitätswirtschajts A. G.), ......... . 

2%-Kredit der Oesterreichischen National-
bank I") ....................... , .... , .. 

2%-Kredit der Oesterreichischen National-
bank II 7) ............................ .. 

2%-Bundesschuld an die Oesterreicbische 
Nationalbank ................... , ...... . 

3%-Rekonstruktionsschuldverschreibungen . ... , ..•. , . 
6%%-Investitionsan/eihe 1956 .......... , ... ". 
6%%-Salzbur/!,er Festspielhaus-Anleihe .. " . .• ,. 
7%- Verkehrsanleihe 1957 .. ,., ...... , ...... ,. 
7%-lnvestitionsanleihe 1958{1 (A+B) .• , .••.. 
6%-Trtfferanleihe 1958 ..................... . 
7%-lnvestitionsanleihe 1958{11 , .... , ........ . 
7%-Bundesanleihe 1959 ..... ; ......... ,., ... . 
6%-Bundesanleihe 1959 .................... . 
61/ 4 %-Bundesanleihe 1959 .. , ........... ,., .. . 
7%-Bundesanleihe 1960 ...... , ............. . 
Baukredit der Tauernkraftwerke A, G. 

Fußnoten siehe .seite .387: 

99'7 

66'5 

530'9 

1.636'2 

3.031'5 
149'0 

80'0 
10'5 
52'5 

195'0 
40'0 

180'0 
1.200'0 

600'0 
750'0 

14'9 

81'7 

5W1 

530'9 

1.661'3 

2,880'3 
108'4 

40'0 
7'0 

35'0 
145'0 

30'0 
135'0 

1.080'0 

480'0 
625'0 
11'7 

62'7 

51'7 

66'9 

323'7 

2,695'0 
107'9 

3'5 
17'5 
95'0 
20'0 
90'0 

960'0 

360'0 
500'0 

9'5 

42'8 

50'3 

66'9 

495'6 

2,620'1 
90'2 

45'0 
10'0 
45'0 

840'0 

240'0 
. 375'0 

6'3 

21'9 

41'9 

51'3 

495'2 

2,485'0 
72'6 

720'0 

120'0 
250'0 

3'2 

37'1 

51'3 

639'7 

2,406'1 
54'9 

600'0 

125'0 

27'8 

51'3 

766'6 

2,201'9 
37'3 

480'0 

20'1 

51'3 

910'9 

1.883'3 
19'6 

300'0 

10'8 

51'3 

1.048'5 

1.571'7 
1'9' 

246'0 

51'3 

1,236'8 

1,219'0 

120'0 

1979 

252'4 
351'6 
492'3 
786'0 

393'0 
393'0 
786'0 
786'0 

393'0 

471'6 
786'0 
980'8 
980'8 

63,654'6 

51'3 

1.341'2 

788'0 

1980 

3) 248'8 
3) 344'7 
3) 482'5 
3) 770'4 

S) 385'2 
3) 385'2 
3) 770'4 
3) 770'4 

3) 385'2 

3) 462'2 
770'4 

3) 972'0 
3) 972'0 
3) 708'3 
3) 383'1 
3) 

1°)71. 785'6 

6) 51'3 

6) 1,418'5 

5) 307'1 

Vl 
or 
5-
(l. 

~ 
>"!j 

5' 
~ 
N 

~ 
E: 
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6' 

6 

6 

6 
6 

6 
7 
6 
7 

Schuldgattung 

'iro/~r Straßenbaukredit 1968 8) ., •••••••••••. 

%-Bundesanleihe 1961 ; ... , ........... ;.; .... 
1utobahnkredite, verschiedener Versicberungs-
.lIIsstalten .... ,. ............................ 
%-Bundesanleibe 1962 .......•............. 
%%-Schnellbahnanleihe 1962 ................. 
%-Bundesobligationen 1962 ................ , 
%%-Bundesanleihe 1963 ...................... 
Y2%~Bundesanleihe 1963 (A+B) •..•......•... 
Y4%-Bundesobligationen 1963 ................ 
Y4%-Darlehen der Verbundgesellschaft 1963 
%-Bundesanleihe 1964 ...................... 
%-Konversionsanleihe 1964 •................ , 
%-Bundesanleihe 1964/Il .................... 
)arlehen für 'bahneigene Wohnhausanlagen: 
. Darlehen des Wohnhauswiederaufbaufonds 
Durlehen der Gemeinde Wien .•............. 
%~Bundesanleihe 1965 ...................... 
%-Buizdesanleihe 1965/ II ............ : ...... 
%-Bundesanleihe 1966 .................... 
%-Bundesanleihe 1966/II ................. 
% %-Datlehen der Versicherungsanstalten 
1966 ....................... ' ..... ' ., .. ' 

%-Investitionsanleihe 1967 ................ 
%%-Darlehen der Versicherungsanstalten 
1967 ............................... ' ... ' .. 

%-Investilionsanleihe 1967//1 .... , ........... 
Y2%-Investitionsanleihe 1968 (A+B) ....... 
%%-Darlehen der Versicherungsanstalten 
1968 ................................... 

chnellbahnkredit 1968 ................... 
'!.%-Darlehen bei der Girozentrale 1968 ..... 
l/.%-Investitionsanleihe 1969 (A+A/2) ...... 
l/.%-Investitionsanleihe 1969 - Ausgabe 
B+C ' ..............•................... 

'/.%-Darlehcn der Versicherungsanstalten 
1969 ........ , ...... , .................... 

chnellbahnkredit der Gemeinde Wien 1969 .. 
%%-Darlehen der Girozentrale 1969 ......... 
% % -Darlehen der Ersten Osterreichischen -S par-
earse 1969 ............................... 

%-Darlehen des Landes Kärnten·- Wohn-
bauförderung .............. "; ...... ' .... .-. 

%%-Darlehen der Girozentrale 1969/II ...... 
%-Investitionsanleihe 1970 (A) .. ; .. '. , ..... 
14 %-Investitionsanleihe 1970 (B) .............. 
%- und 68h%-Itrvestitionsanleihe' 1970JII ... 
(A+B) .................................. 

Fußnqten siehe S,eit\! 387. 

1969 

, 

23'5 
.350'0 

298'6 
504'0 . 

25'0 
200'0 
690'0 
937'5 
210'0 
144'0 

1.083'3 
800'0 
833'3 

113'0 
2'6 

1.375'0 
733'4 
800'0 
600'0 

154'9 
693'3 

218'6 
909'1 
913'3 

307'4 
87'5 
50'0 

1.289'0 

411'0 

322'0 
12'0 
50'0 

50'0 

2'6 
200'0 

-
-

. :--- . 

1970 1971 1972 

25'0 18'7 12'5 
300'0 250'0 200'0 

244'1 210'8 162'5 
456'0 408'0 360'0 
- - -

160'0 120'0 80'0 
630'0 570'0 510'0 
833'3 729'2 625'0 
175'0 140'0 105'0 
138'0 132'0 126'0 
975'0 866'7 758'4 
700'0 600'0 500'0 
749'9 666'7 583'4 

115'8 113'4 112'8 
2'2 1'9 1'6 

1.250'0 1.125'0 .1.000'0 
666'7 599'9 533'2 
733'4 666'7 600'0 
550'0 500'0 450'0 

134'6 114'3 94'0 
640'0 586'7 533'4 

217'6 190'4 163'3 
818'2 727'3 636'4 
826'7 740'0 653'3 

307'4 300'4 263'9 
83'1 78'7 74'3 
50'0 41'6 33'2 

1.244'0 1.204 .. 0 1.204'0 

383'6 356'2 328'8 

322'0 322'0 302'1 
73'0 69'4 65'7 
50'0 45'8 37'4 

50'0 45'8 37'4 

4'6 4'7 4'7 
175'0 150'0 125'0 
370'0 345'4 320'7 
630'0 620'0 620'0 

1.000'0 975'9 951'8 

1973 1974 1975 1976 

Nenn- bzw. Kurswert in Millionen Schilling -

6'3 - - -
150'0 100'0 50'0 -

70'6 37'3 12'9 0'8 
288'0 216'0 144'0 72'0 
- - - -
40'0 - - -

450'0 360'0 270'0 180'0 
520'8 416'6 312'5 208'3 

70'0 35'0 - -
120'0 1l4'0 108'0 102'0 
650'0 541'7 433'4 325'0 
400'0 300'0 200'0 100'0 
500'0 416'7 333'4 250'0 

111'1 109'3 101'5 105'8 
1'3 1'0 0'6 0'3 

875'0 749'9 625'1 500'0 
466'6 399'9 333'3 266'6 
533'4 466'8 400'1 333'5 
400'0 350'0 300'0 250'0 

73'7 513'4 33'1 2'7 
480'0 426'7 373'4 320'0 

136'1 109'0 81'8 8'3 
545'5 454'6 363'7 272'8 
566'7 480'0 393'4 306'6 

227'3 190'8 154'2 15'3 
70'0 65'6 61'3 56'9 
24'8 16'4 8'0 -

1.203'3 1.199'3 969'8 727'3 

301'4 274'0 246'6 219'2 

262'1 222'2 182'3 18'8 
62'1 58'4 54'7 51'1 
29'0 20'6 12'2 3'8 

29'0 20'6 12'2 3'8 

4'6 4'6 4'5 4'5 
100'0 75'0 50'0 25'0 
296'0 271'4 246'7 222'0 
520'0 415'0 310'0 205'0 

821'3 690'8 560'2 429'7 

1977 1978 

- -

-' 
- -
- -
- -
- -
90'0 -

104'2 -
- -
96'0 90'0 

216'7 108'3 
- -

166'7 83'3 

104'0 102'3 
- -

375'0 250'0 
200'0 133'3 
266'8 200'2 
200'0 150'0 

2'2 1'6 
266'6 213'3 

6'5 5'2 
181'8 90'9 
220'0 133'3 

12'4 9'7 
52'5 48'1 
- -

484'7 243'8 

191'8 164'4 

15'7 12'7 
47'4 43'8 
- -

- -
4'4 4'4 

- -
197'4 172'7 
105'0 -
299~2 168'7 

1979 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
81'0 5) 
-
-
-

100'5 6) 
-

125'0 
66'7 

133'3 5) 
100'0 5) 

1'1 5) 
160'0 6) 

3'9 6) 
-

106'6 5) 

7'7 5) 
43'8 5) 
-
-

137'0 6) 

10'0 6) 
40'2 5) 
-

-

4'3 6) 
-

148'0 6) 

-
144'6 6) 

1980 

-
-

-
-
-
-
-
-
-
72'(] 
-
-
-

98'E 
-
-
-
66'€ 
50'( 

0'5 
106'"/ 

2'€ 
-
80'( 

5'"/ 
39'4 
-
-

109'€ 

, 7tE 
36'E 
-
-
4'E 

-
123'E 
-

120'5 

~ 
00· 
0-

'(h ... .. 
::s 
p.. 

e. ... ... 
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Schuldgattung 

7%-HWSF-AnleiheI961 : ..............•.•• 
7%-Hlf7.IF-Anleihe 1962 ......... : ......... . 
6%%-HWSF-A,,!eih. 1963 .....•.......... 
6% %-Darlehen der Versicherungsanstalten 1970 .. 
7%-Darlehen der Versicherungsanstalten 1970 
7%%-Darlehen der Girozentrale 1970 ....... . 
7%-Darlehen der Genossenschaftlichen Zentral-

bank A. G. 1970 ..................... . 
50 10- Kredit des Landes Tirol (I nntal-Autobahn) . 
7%-Investitionsanleihe 1971 (A) ............ . 
6%%-lnvestitionsanleihe 1971 (B+BI2) ..... . 
7%-lnvestitionsartleihe 1971 (A/2) .......... . 
7%- und 6% %-Investitionsanleihe 1971 

(A/3+B/3) ............................ . 
6% %-Darlehcn der Versicherungsanstalten 1971 
7%-Darlehen der Versicherungsanstalten 1971. 
7%-Darlehen der Girozentrale 1971 .:.: ... ' .. 
Schnellbahnkredit der Gemeinde Wien 1971 .. 
4%-Kredit der Österreichischen Apothekerkammer 

(Chemisch-Pharmazeutisches Institut) ....... . 
6 % % -H ochschulkredil Klagenfurt 1971 

(Bank für Kärnten) .................... . 
6%%-Hochschulkredit Klagenfurt 1971 

(Kärntner Sparkaue) .................... . 
6%%-Hochschulkredit Klagenfurt 1971 

(Kärntner Landes-Hypothekenanstalt) ... ' ... . 
7%%-Darlehen der Girozentrale 197111 .. ...... . 
7%%-Darlehen der Girozentrale 1971/11 ........ . 
3%-Schulbaukredit der Gemeinde Wien .... . 
6%%-Bundesobligationen 1972 ............ . 
7%- und 6%%-Investitionsanleihe 1972 (A+B) 
7%- und 6% %-Investitionsanleihe 1972/II 

(A+B) ...................... : ...... _ .. . 
7%- und 6%%-Investitionsanleihe 1972/II1 

(A+ß) ................................ . 
6% %-Darlehen der Versicherungsanstalten 1972 
7%-Darlehen der Versicherungsanstalten 1972 
3%-Kredit . der. Zentra/sparkasse der Gemeinde 

Wien für Fernsprech-S onderftnanzierung - Wien 
6%%-Darlehen der Österreichischen Postspar-

kasse 1972 ............................. . 
6% %-Darlehen der Oberöstetreichischen Lan-

deshypothekenbank 1972 ................ . 
3%-Kredit der Oberösterreichischen Landes'?)po

. thekenansta/t für Fernsprech-Sonderftnanzie-
rU/lg :-:- Oberösterreich ...... , ............. . 

3%-Kredit der Landesregierung Niederösterreich für 
Fernsprech-Sonderftnanzierung ~ Niederösterreich 

Fußnoten siehe Seite 387, 

1969 1970 

60'0 
120'0 
180'0 
230'5 

61)'5 
200'0 

70'0 
362'0 

1971 

60'0 
120'0 
230'5 

65'5 
200'0 

70'0 
362'0 
240'0 

1.095'0 
165'0 

1.100'0 
259'0 
92'9 

100'0 
80'0 

5'0 

5'0 

5'0 

5'0 
100'0 
100'0 

68'7 

1972 

60'0 
230'5 

65'5 
200'0 

70'0 
362'0 
224'0 

1.095'0 
154'0 

1.073'5 
259'0 
92'9 

100'0 
118'4 

" 5'0 

5'0 

5'0 

5'0 . 
100'0 
100'0 
40'0 

1.000'0 
1.200'0 

800'0 

1.000'0 
346'0 
201'4 

82'0 

200'0 

40'0 

33'3. 

56'0 

1973 1974 1975 1976 

, Nenn- bzw. Kurswert in MiJHonen SchiIiing 

230'5 
65'5 

134'0 

47'0 
241'0 
208'0 

1.091'9 
143'0 

1.022'4 
259'0 
92'9 

100'0 
111'8 

5'0 

5'0 

5'0 

5'0 
100'0 
100'0 
120'0 

1,000'0 
1.133'1 

762'8 

960'6 
346'0 
201'4 

82'0 

200'0 

40'0 

33'3 

65'0 

197'6 
60'0 
68'0 

24'0 
241'0 
192'0 

1.088'6 
132'0 

986'4 
259'0 
92'9 

100'0 
105'3 

100'0 
100'0 
200'0 

1.000'0 
1.°Z8'2 

712'9 

917'2 
346'0 
201'4 

54'7 

200'0 

40'0 

20'7 

43'3 

164'8 
54'6 

121'0 
176'0 
870'9 
121'0 

819'5 
222'0 
85'2 
86'0 
98'7 

75'0 
75'0 

171'4 
1.000'0 
1,042'5 

680'8 

871'5 
346'0 
201'4 

27'3 

200'0 

37'7 

7'2 

21'7 

-'--

4'6 
15'8 

160'0 
652'8 
110'0 

656'9 
21'8 
13'8 
72'0 
92'1 

50'0 
50'0 

142'9 
857'0 
880'5 

663'2 

747'8 
51'7 
11'0 

32'9 

1977 

3'4 
14'0 

144'0 
435'0 

99'0 

501'9 
17'4 
12'4 
58'0 
85'5 

25'0 
25'0 

114'3 
714'0 
718'8 

568'9 

624'0 
43'6 
10'0 

27'8 

1978 

2'3 
12'3 

128'0 
217'5 
88'0 

343'2 
13'1 
11'1 
44'0 
78'9 

85'7 
571'0 
554'9 

472'6 

501'5 
35'4 

9'0 

22'3 

1979 

1'2 
10'5 

112'0 

77'0 

185'5 
8'7 
9'7 

30'0 
72'4 

57'2 
428'0 
388'8 

376'6 

378'2 
27'3 
8'0 

16'5 

5) 

5) 

5) 

5) 
5) 
5) 
5) 
5) 

5) 
5) 
5) 

5) 

5) 
5) 
5) 

5) 

1980 

8'8 

96'0 

66'0 

159'0 
4'4 
8'3 

16'0 
65'8 

28'6 
285'0 
225'4 

280'8 

255'2 
19'2 

7'0 

10'2 

Vl ... .. ::s 
c. 
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Schuldgattung 

7%%-Darlehen der Girozentrale 1972 .... ; .. 
6%%_BundesobligaJionen 1972/II ............ . 
3%-Kredit der l-!Ypothekenbank des Landes Vor-

ar/berg fiir Fernsprech-Sonderfinanzierung -
Vorarlberg ............................. . 

3 %-Kredit _ der Osterreichisthe Investitionskredit 
A. C.für Fernsprech-Sonderfinanziet'l'mg- Tiro! 

6%%-Bundesobligationen 1973 ........•. ; .•... 
7%-und 68/. %-Investitionsanleihe 1973 (A+B) 
7%- und 63

/. %"lnvestitionsanleihe 1973/II 
(A+B) ...................... , ......... . 

7%- und 63/4%-Investitionsanleihe 1973/II1 
(A+B) ................................ . 

7%-Darlehen der Versicherungsanstalten 1973// .. 
63/. %cDarlehen der Versicherungsanstalten 

1973/11. ......... , ............ '" ....... . 
6%%-Darlehen der Versicherung.ransta!ten 1973/ 

111 ... ............. ; .................. . 
4%-Darlehen des Landes Niederösterreich für 

Bundessportzentrum Südstadt ............ . 
Kredit der Draukraftwerke A. C, für: den Ambau 

der Katichberg-Bundesstraße .. , .. , ......... . 
4%-Kredit der Oesterreichischen National-

bank 1973 ................. , ... " ."" ... , 
7'9% Sonderfinanzierung für ÖBB-Investi-

tionen , .. , ..................... , ... , , .. 
Bundesschatzscheine 9) .................... . 
Restforderungen gemäß §14 WSchG ....... . 
7%- und 6s/4%-Investitionsanleihe 1974 (A+B) 
8' /2%-Investitionsanleihe 1974 (A+B) ...... . 
8%-Darlehen der Versicherungsanstalten 1974// 
8%-Darlehen der Versicherungsanstalten 

1974/II .............. , ........... ,., .. . 
63/« %-Darlehen der Versicherungsanstalten 

1974/III ............................... . 
3%~Kredit für Fernsprech-Sonderfinanzierung 

Steiermark ( LHB) .................... ,. 
3%-Kredit für Fernsprech-Sonderfinanzierung 

Steiermark (Sparkasse) ........... , ...... . 
3%-Kredit für Fernsprech-Sonderjinanzierung 

Steiermark (CZB) ..................... ,. 
4%-Schulbaukredit Mödling . . , .............. ,. 
4%-Kredit für Fernsprech-Sonderfinanzierung Ober-

ösJerreich 1975 ....... , .••...••. ".,.",., 
4%-Schulbaukredit der Gern. Wien 1975 ... . 
.8%%-Investitionsanleihe 1975 (A+B) ,., ... . 
8 % %-Investitionsanleihe 1975/S ... , .. , .. , .. . 
8%%-Investitionsanleihe 1975/11 (A+B) 

Fußnoten siehe Seite 387., 

1969 

6,763'7 
48'0 

1970 

~,251'7 
48'0 

1971 I 1972 

10,137'7 
47'9 

100'0 
1,000'0 

14'0 

20'0 

150'0 
10,801~7 

47'7 

, 1973 1974 1975 1976 1977 

Nenn- bzw. Kurswert in Millionen Schilling 

100'0 
1,000'0 

14'0 

20'0 
1,000'0 
1,500'0 

800'0 

1,000'0 
59'0 

240'5 

100'3 

45'0 

6'0 

500'0 

150'0 
16,071'7 

47'4 

100'0 
1.000'0 

9'3 

13'3 
1,000'0 
1.375'3 

763'7 

901'4 
59'0 

240'5 

100'3 

90'0 

4'0 

1,000'0 

150'0 
16,939'7 

47'4 
900'0 
800'0 

50'0 

118'8 

21'5 

1a 

11'1 

.11'1 

100'0 
1,000'0 

4'7 

6'7 
666'7 

1,351'5 

751'6 

802'8 
59'0 

240'5 

100'2 

77'0 

1,000'0 

150'0 
22,746'7 

46'3 
885'2 
710'5 
50'0 

118'7 

21'5 

8'2 

8'7 

7'9 
9'0 

50'0 
10'5 

800'0 
800'0 

1,000'0 

85'7 
666'7 

333'3 
1.331'1 

640'3 

704'2 

56'6 

8'0 

64'0 

1.000'0 

131'3 
24,919'0 

45'6 
768'2 
621'0 

47'0 

9'5 

5'1 

6'1 

4'7 
34'0 

50'0 
10'5 

693'0 
700'0 
894'2 

71'4 
333'3 

1,093'5 

529'1 

605'6 

47'8 

8'0 

51'0 

1.000'0 

112'5 
23,336'0 

44'4 
651'2 
531'5 

43'6 

9'5 

1'8 

3'2 

1'5 
27'5 

41'0 
10'5 

586'0 
600'0 
788'5 

1978 

57'1 

855'2 

417'9 

507'2 

39'1 

38'0 

1.000'0 

93'7 
24.160'3 

44'4 
535'2 
442'0 . 

36'9 

9'5 

21'5 
9'0 

479'0 
500'0 
682'8 

1979 

42'8 

618'4 

306'6 

408'6 

30'3 

25'0 

950'0 

75'0 
.,25,013'3 

43'9 
418'0 
352'3 

30'0 

7'5 
372'0 
400'0 
577'1 

1980 

5) 28'5 

5) 381'1 

5)195'3 

6) 310'0 

5) 21'5 

6) 12'0 

5) 850'0 

5) 56'3 
6)28,112'3 
6) 43'4 
6) 301'1 
6) 262'3 

6) 23'3 

6) 6'0 
6) 297'2 
5) 300'0 
5) 471'4 
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Schuldgattung 
, "-\-1969, I 

Nenn- bzw. Kurswert in Millionen Schilling 

1975 1971 1972 1973 1974 1976 1970 

8%%-Investitionsanleihe 1975/III (A+B) .... - - - - - - 800'0 716'5 
8%%-lilvestitionsanleihe 1975/S/II .. ,.,., ... - - - - - - 800'0 720'0 
4%-K redit für Fernspmh-S onderftnanzierung S teier-

mark 1975 •.............. , ............... - - - - - - 11'1 9'6 
81/2 %-Bundesobligationen 1975, " ... ' ...... " - - - - - - 3.000'0 3.000'0 
81/ S %-Bundesobligationen 1975/II .. , ..... '. - - - - - - 1.129'0 1.129'0 
8%%-Bundesobligationen 1975/III . ' .... , ... , .. - - - - - - 2.110'0 2.110'0 
81/ S %-Investitionsanleihe 1975/S/III ......... - - - - - - 2.920'0 2.920'0 
81/ 2 %-Investitionsanleihe 1975/IV .. , ....... - - - - - - 780'0 780'0 
8%%-Bundesobligali~nen 1975/IV ., .. ;, ...... - - - - - - 820'0 820'0 
81/ 2 %-Bundesobligationen 1975/V •....... '.' - - - - - - 200'0 186'7 
81/ 2 %-Bundesobligationen 1975/VI .. , ...... , - - - - - - 400'0 400'0 
8%%-Investitionsanleihe 1975/V (A+B) ..... - - - - - - 800'0 788'0 
9'/8 %-Darlehen der Wiener Landeshypothe-

100'0 100'0 kenbank 1975,., ....... "."., .......... - - - - - -
91/ 4 %-Bankendarlehen 1975 .. ,.'".,.,., .. - - - - - - 1.760'0 1.760'0 
9Y4%-Bankendarlehen 1975/II., ...... , ....... - - - - - - 200'0 200'0 
8%%-Buildesobligationen 1976 ., .......... , - - - - - - - 950'0 
8%%-Bundesobligationen 1976/II ..... , .. " . - - - - - - - 1.441'0 
8%%-Bundesobligationen 1976/III .. , ....... - - - - - - - 1.590'0 
8%%-Bundesobligationen 1976/IV ... ' ...... - - - - - - - 2,285'0 
8%%-Investitionsanleihe 1976/S, ..... , .... ,. - - - - - - - 3,000'0 
8%%-Investitionsanleihe 1976 (A+B) ......• - - - - - - - 1.500'0 
8%-Bundesobligationen 1976/V , . , .. , .... , .. - - - - - - - 1.185'0 
8%-Bundesobligationen 1976/VI ......... , .. - - - - - - ~ 1.945'0 
8%-Investitionsanleihe 1976/S/II .. , .... , .. ,. - - - - - - - 2,000'0 
8%-Bundesobligationen 1976/VII ........ ' .. - - - - - - - 1.225'0 
8%cBundesobligationen 1976/VIII , ....... ,. - ,- - - - - - 1.845'0 
8%-Bundesobligationen 1976/IX ...... , .... , - - - - - ...,. 150'0 
8%-Bundesobligatiönen 1976/X', ......... , .. - -' - - - - - 543'0 
8%-Bundesobligationen 19761XI .", .. , ..... - - - - - - - 617'0 
8%"Investitionsanleihe 1976/II (A+B) ., .... - - - - - - - 1.500'0 
Konversionsdarlehen 1976" ..... , ........ ,. - - - - - - - 1.809'7 
9 114 %-Bankendarlehen 197_6 , ..... , ..... " .. - - - - - - - 550'0 
V ersicherurigstreuhanddarlehen 1976,.,." ... ,- - - - - - - 1.000'0 
8%%-Bankendarlehen 1976/II ... , .... , . .- ... - - - - - - - 1.010'0 
8'169%-Konversionsdarlehen der PSK .1976, , - - - - - - - 185'7 
8%%-Bankendarlehen 1976/II1 ' ............ - - - - - - - 1.460'0 
8%%-Bankendarlehen 1976/IV ,.,., ........ - - - - - - - 100'0, 
8}2%-Bankendarlehen 1976/V ...... , .. "". - - - - - - - 390'0 
8%-Investitionsanleihe 1976/S/III (A+B) , . , . - - - - - - - 2,000'0 
8%clnvestitionsanleihe 1976/S/IV (A+B) , " . - - - - - - - 1.000'0 
4'2 % -Fernsprech-Sonderfinanzierung Nieder-

österreich 1976 .. , .. , . , , . , , '" .......... - - - - --,. - - 40'0 
8N i!%-Bankendarlehen 1976/VI .... , .. " ... - - - - - - ,,-- 1.920'0 
Versicherungstreuhanddarlehen 1976/II .. , .. ,' - - - - - - - 1.000'0 
8%-Bundesobligationen 1976/XII .. " .. ", , . - - - - - - - 350'0 -
8%-Bundesobligatiorien 1976/XIII. , . " ; ..... - - - - - - - 445'0 

Fußnoten siehe Seite3~]. 

1977 1978 

633'0 549'5 
640'0 560'0 

-6'6 3'4 
3.000'0 3.000'0 
1.129'0 1.129'0 
2.110'0 2.110'0 
2.920'0 2,920'0 

780'0 780'0 
820'0 820'0 
173'4 160'1 
400'0 343'0 
776'0 764'0 

100'0 96'0 
1.760'0 1.760'0 

200'0 200'0 
950'0 950'0 

1.441'0 1.441'0 
1.590'0 1.590'0 
2.285'0 2.285'0 
3.000'0 3.000'0 
1.443'7 1,387'4 
1.185'0 1.185'0 
1.945'0 1.945'0 
2.000'0 2.000'0 
1.225'0 1.225'0 
1.845'0 1.845'0 

150'0 150'0 
543'0 543'0 
617'0 617'0 

1.440'2 1.380'4 
1.809'7 1.809'7 

550'0 550'0 
1.000'0 1.00.0'0 
1.010'0 1.010'0 

185'7 185'7 
1,460'0 1.460'0 

100'0 100'0 
390'0 390'0 

1,960'0 1,920'0 
956'9 913'8 

56'7 ,63'3 
1.920'0 1.920'0 
1,000'0 1.000'0 

350'0 350'0 
445'0 445'.0 

1979 1980 

466'0 6) 382'0 
480'0 6) 400'0 

- -
2.000'0 6) 1.000'0 

753'0 6) 376'0 
1.055'0 -
2.502'8 6) 2.085'7 

668'5 5) 557'0 
410'0 -
146'8 6) 133'0 
286'0 6) 228'0 
663'4 5) 562'8 

91'5 5) 86'6 
1.760'0 5) 1.760'0 

100'0 -
950'0 5) 475'0 

1.441'0 6) 961'0 
1,590'0 5)' 795'0 
2.285'0 5) 1,520'0 
3.000'0 6) 3.000'0 
1.331'1 5) 1,274'8 
1,185'0 5) 1.185'0 
1.945'0 6) 1.945'0 
2.000'0 6) 2.000'0 
1.225'0 6) 1.225'0 
1.845'0 5) 1.845'0 

150'0 5) 150'0 
543'0 5) 543'0 
617'0 6) 617'0 

1.320'6 5) 1,260'8 
1.809'7 5) 1.547'7 

550'0 5) 550'0 
932'3 6) 797'0 

1.010'0 5) 1.010'0 
185'7 5) 171'4 

1.460'0 5) 1.460'0 
100'0 6) 100'0 
390'0 5) 390'0 

1.880'0 5) 1.840'0 
870'7 5) 827'6 

30'0 6) 10'0 
1.728'0 6) 1.536'0 
1,000'0 6) 1,000'0 

350'0 6) 262'5 
,445'0" ' ,6) 356'0 
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Schuldgattung 

Fußnoten siehe Seite.387. 

1969 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
--
--
-
-
-

-
-
-
-

-
-

-

-

-

-. 

-
-
-
-
-
-

-. -. 
., 

I 1970 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-_. 
-
-. 
-. 
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-

-

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

,. 

1971 1972 I 

- -
- -
- -
- -
- -
- -. 
- -
- -
- , - I - -
- -
-. -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-- -
- --
- -
- .-

- -

- -
- -
- -
- -

- -
- -

- -

-

- -
- -

- -

-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
~.-: . , 

1973 1974 1975 1976 

Nenn- bzw. Kurswen in Millionen Schilling 

- - - 55'0 
- - - 150'.0 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - . , 

- - -. 
- - - -
- - - -
- - -
- - - -. 
- -- - '-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - .. 
- - - -
- - - . 
- ~ • -;-:---< 

- - - -
- - - -
- - - -

- - - -
- - - .'-
- - -
- - - -

, . 
- - ,-. -

- ~, 
~. 

.- - - -. 

- - - .. -

- -, 
- - ~ .. -

- -- - .. 

: " 
- - ---: ! -
- - - -
- - ..." --77-i i 

- - . , "'7-, . 

- - - -- . " . . --~ .-._. - -- ... 
,,- - .. ," -

- - -., 

1977 1978 

50'0 50'0 
150'0 150'0 

2.000'0 1.921'0 
1.500'0 1.429'2 

820'0 820'0 
1.705'.0 1.705'0 

205'0 205'0 
,680'0 680'0. 
1.500'0 1.430'0 
1.000'0 958'5 
.240'0 .240'0 

3.223:0 3,223'0 
20'0 20'0 

1.640'0 1.640'0 
1.500'0 1.468'4 
1.500'0 1.462'0 

150'0 150'0 
1.200'0 1.200'0 
1.000'0 ,957'6 

500'0 489'6 
- 1.500'0 
- 1.430'0 
- 1.830'0 
, 

2.000'0 -
- 575'0 
- 1.830'0 

1.500'0 

, -, 1.500'0 
- 1.605'0 

- 2.000'0 

2,000'0 

,~ 2,000:0. 
- , 1.950'0 

.. 
- -. 

. , 
- _. 
- -
- ~ ;~ 

-t" -:-.' . 
- -.. ' --- -
- -

1979 

50'0 
150'0 

1.842'0 
1.358'4 

820'0 
1.705'0 

205'0 
680'0 

1.360'0 
917'0 
240'0 

3,223'0 
20'0 

1.640'0 . 
1.436'8 
1.424'0 

150'0. 
1.200'0 

915'2 
479'2 

1.449'7 
1.430'0 
~.8ilO·Q 

. " , 

1.933'7 
575'0 

1.830'0 
1.458'9 

1.445'8 
1.605'0 

1.923'6 

1.922'2 

1.923~t 
1;950'0 

4.000'0 

3,500'0 
365'0 

2.150iO 
915'0 

1.155'0 
215'0 . 
765'0 

1980 

6) 37'5 
6) 120'0 
6) 1.763'0 
6) 1,28.7'6 
6) .820'0 
6) 1.705'0 
S) 205'0 
6) 680'0 
6) 1.290'0 
6) 875'Ö 
6) 240'0 
6) 3,223'0 
5) 20'0 
5) 1.640'0 
5) 1.405'2 
5) 1.386'0 
6) 150'0 
6) 1,050'0 
6) 872'8 
6) 468'8 
6) 1.399'4 
6) 1.430'.0 
~) 1...,30-0 

6) 1.867'4 
6) 575'0 
6) 1.830'0 
5) 1.417'8 

6) ~.391'6 
6) 1.605~O 

6) 1.847'2 

~) 1.843'9 

5) 1.846'8 
5) 1.950'0 

5) 3.875'0 

5) 3.390'4, 
5) 365'0 
5) 2.150'0 
5) 915:0 
5) 1.155'0 

'5) 215'0 
5) . 765'0 
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Schuldgattung 

8 % % -Versicherungs treuhand darlehen 1977/1 
8%%-Bankendarlehen 1977 ............... . 
8%%-Bankendarlehen 1977/II ............. , 
8Y2%-Bankendarlehen 1977/lI1 ............ . 
4,2% -Bundesstraßen-Vorfinanzierung 

Burgenland ..... , . . . . . . . . . .. . ......... ' 
91/ 2%-Bankendarlehen 1977/1V (A+B) ..... . 
9Y4,%-Bankendarlehen 1978 ................. . 
8,75%- und 9%-Versicherungstreuhanddarlehen 

1978/1 .................................. . 
8%-Bankendarlehen 1978/II ................. . 
Schulbaukredit der Gemeinde Wien 1978 ...... . 
7* %-Bankendarlehen 1978/II1 .............. . 
7*%-Bankendarlehen 1978/1V ............ . 
8%-Bankendarlehen 1978/V ............... . 
7* %-Versicherungstreuhanddarlehen 1978/II 
7*%-Bankendarlehen 1979 ............... . 
7*%-Bankendarlehen 1979/II ............. . 
7*%-Bankendarlehen 1979/II1 ............ . 
7%%-Bankendarlehen 1979/1V' .. ;.:.; ..... . 
7%%-Bankendarlehen 1979/V .............. 1. 

7%%-Bankendarlehen;.1979/VI ... ',' .... '.' ... 
7 % % -Versicherungs treuhand darlehen 1979/1 .. 
8%-Bankendarlehen 1979/V1I ...... , ....... . 
8%-Versicllerungstibihanddarlehen 1979/II .. . 
8%-Bundesobligatiönen1979-89/7 ... : ...... . 
8%-Bundesobligationen 1979"91/8 .......... . 
8%-Bundesobligaiiörien1979c92/9 .......... . 
8%-1nvestitio'nsanleihe 1979-94/5 und 1979-89/6 
8%-Investitionsanleihe 1979-94/7 und1979-89/8 
8%-1nvdtitionsanleihe1979-94J9' und .' 

... 1979"89/10 ........ ' .. , ........ ;.:: ...... : : 
8%clnvestitionsanleihe 1979"94/11'und 
,,1979-89/12' .... : ........... ~ ..... :.; .. ; .. : .. 
8%-Bundesobligationen' 1979-89/10 .. ; ....... . 
8%-Buridesobligationen1979"92/11 ......... . 
8%-Bundes6bligatiörien 1979-89/12 ......... ~ . 
8%-Bunaesobligatioheii 1979-91/13 ..... :: .. . 
8%-Bundesdbligationen 1979-92/14 .......... . 
8%-Versiche'rlingsi:reuhanddarlehen 1979/1II .. 
8%-Bankehdadehen 1979/V1U ... , .. ; ....... . 
81/äo'-Bankehdarlehen 1979/1X ~ ... , ....... . 
8%-Bankerida'rlehen1979/X ... ; .... .' ...... . 
8%-Bankeri'darlehen 1979jXI. .............. . 
8%c1nvestitibrisiuileihe' 1980~9511 und'· 

.19S0-c-:c90j2, .•..... , ... , '.' '.: ',' ....•.. :.' • '. '.' .. 
8%-1nvestitionsanleihe 1980-95/3 und 

1980-86/4 ... :: ...• : .. : ................. . 

Fußnoten siehe Seite 387. 

1969 I 1970 

'~ . I' 

-= 

I 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

Nenn- bzw. Kurswert in Millionen Schilling' 

i I I I 

I,' .~ " I' ":-" I: 1 . 1 

~ . ' I·.·.· 

--

1977 1978 1979 

1.500'0 1.500'0 1.500'0 
150'0 150'0 150'0 

1.750'0 1.750'0 1.750'0 
650'0 650'0 650'0 

48'0 109'2 119'0 
570'0 570'0 570'0 

230'0 230'0 

500'0 500'0 
1.195'0 1.195'0 

10'0 45'0 
1.150'0 1.150'0 

725'0 725'0 
150'0 150'0 
500'0 500'0 

1.355'0 
700'0 
870'0 

~ ,1 '~. '1 555'0· 
375'0 

' ., . 900'0, 
:750'0 
150'0· 

1.000'0 
1.585'0 

520'0 
1.095'0 

I 2.000'0 
2.000'0 

, 2.000'0 

1.200'0 
135'0 
590'0 
355'0 
530'0 

1.180'0 
500'0 
625'0 
450'0 

'1.295'0 
133'0 

I, 

·.1 

1980 

5) 1.500'0 
6) 150'0 
5) 1.750'0 
5) 650'0 

5) 109'0 
5) 570'0 
6) 230'0 

6) 1'00'0 
6) 1.195'0 
6) 95'0 
6) 1.150'0 
6) 725'0 
6) 150'0 
6) 500'0 
5) 1.355'0 
6) 700'0 
6) 870'0 
5) . 555'0 
6) 375'0 
'Y '.900'0 . 
5r . 750'0 
5) ·150'0 
6) '1.000'0 
5) 1.585'0 
5) 520'0 
5) 1.095'0 
5) 1.938'1 
5) 1.941'4 

5) 1.948'5 

5) 1'175'5 
5) . '135'0 
5) 590'0 
5) 355'0 
5) 530'0 
5) 1.180'0 
5) '000'0 
5) 625'0 
5) 450'0 
5) 1.295'0 
5) .133'0 

2 .• 000'0 

2.000'0 
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Schuldgattung I 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976. 1977 1978 

. Nenn- bzw. Kurswert in Millionen Scbilling 

Yz%~Investitionsanleihe 1980-95/5 und 
. 1980-88/6 .............................. - - - - - - - - - -
%-Investitionsanleihe 1980-95/7 und 
. 1980-9218 .............................. - - - - - - - - - -
%-Irivestitionsanleihe 1980--':";95/9 und 
1980-92/10 . ~ . ; ........................ - - - - - - - - - -

%-Bundesobligationen 1980-90/1 ......... - - - - - - - - - -
%-Btindesobligationen 1980--.:..;92/2 ......... - - - - - - - - - -
1/8%-Bundesobligationen 1980-85/3 ....... - - - - - - - - - -
1(8%-Bundesobligationen 1980-86(4 ....... - - - - - - - - - -
3/8%-Bundesobligationen 1980-90(5 ....... - - - - - - - - - -
1/8%-Bundesobligationen 1980--.:..;g5(6 ....... - - - - - - - - - -
l/s%-Bundesobligationen 1980-86/7 ........ - - - - - - - - - -
3/s%-Bundesobligationen 1980-90/8 ....... - - - - - - - - - -
Yz%- und 95/ s%-Versicherungstreuhanddar-
lehen 1980/1 ............•.... , ........... - - - - - - - - - -

%%-Bankendarlehen 1980 ........•....... - - - - - - - - - -
%%-Bankendarlehen 1980/II .............. - - - - - - - - - -
3/s%-Bankendarlehen 1980/III ............. - - - - - - - - - -
3/s%-Bankendarlehen 1980/IV ............. - - - - - - - - - -

S onstige Schuldaufnahmen 1980 ............ : .. - - - - - - - - - -
11) 11) 12) 11) 11) - 11) 11) 

Inlandschulden (Summe) ... 30.842'3 33.582'3 34.715'2 39.553'9 47.232'2 47.855'4 68.305'0 98.824'4 117.154'5 139.141'5 

Gesamtsumme ... 43.603'9 47,071'6 46,847'2 49.857'6 56,251'3 61.395'0 100.367'2 133,782'4 164,581'0 199.i67·0 

-

, 
. . . . 

-.. 

Fußnoten siehe Seite 387. 

1979 1980 

-. 3.000'0 

- 3.000'0 

- 1.500'0 
- 330'0 
- 410'0 
- 50'0 
- 400'0 
- 1.920'0 
- 150'0 
- 20'0 
- 150'0 

- 750'0 
- 215'0 
.- 420'0 
- 125'0 
- 50'0 
- ")lU47'5 

11) 11) 
167.244'6 189.602'0 

18) 
230.899'2 261,387'6 
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Stand der Fi'nanzschulden (1969 bis 1980) 387 

Fußnoten Zu Seiten 375 bis 386: 

1) 1969 bis 1978 laut Bundesrechnungsabschluß, 1979 laut Erfolg, 1980 Schätzung auf Grund der im BVA 
1981 angenommenen Kurswerte. Finanzschulden der Jahre 1937 sowie 1945 bis 1956 siehe Erläuterungen 
zum Bundesfinanzgesetz 1958, Seite 32 bis 35, der Jahre 1957 bis 1966 siehe Erläuterungen zum Bundesfinanz
gesetz 1968, Seite 322 bis 326, der Jahre 1967 und 1968 siehe Amtsbehelf zum Bundesfinanzgesetz 1978, Seite 372 bis 383. 

2) Schuldendienstaufwand verrechnet bei Titel 590. 
3) Schuldendienstaufwand verrechnet bei Titel 591. 
4) Zinsfuß variabel, wenn nicht gesondert angeführt. 
5) Schuldendienstaufwand verrechnet bei Titel 592. 
6) Kredit für Beitragsleistungen det Republik Österreich bei internationalen Finanzinstitutionen. 
7) Kredit zur Einlösung der zugunsten internationaler Finanzinstitutionen begebenen Bundesschatzscheine. 
8) Bis zum Jahre 1970 als "Baukredit der Tauernkraftwerke A.G. 1968" veranschlagt gewesen. 
9) Jeweils am 31. Dezember begebene Bundesschatzscheine: . 

Gesetzliche Grundlage, Begebungszweck 

BGBI. Nr. 1/1968, 1/1969, 1/1970, 1/1971, . 
1/1972, 1/1973, 1/1974, 1/1975, 1/1976, 

1979 1980 
Nominale Schilling 

1/1977,1/1978,1/1979; 1/1980: Bedeckung des Budgetabganges .. 25.013,339.000 '28.112,339.000 (verzinslich) 

10) Durch Kurswertänderungen können sich die Schilling-Gegenwerte der Fremdwährungsheträge noch ändern. 

11) Einschließlich 3.400 Millionen Schilling Schuldaufnahmen im Zusammenhang mit der Einführung der Mehr
wertsteuer für die Vorratsentlastung (Ermächtigungslimit gemäß Art. XI des Bundesgesetzes über die Einführung 
des Umsatzsteuergesetzes 1972, BGBL Nt. 224). 

12) Unter Berücksichtigung der Feststellungen laut BGBI. Nt. 377/1976. 

13) Geschätzt Anfang Oktober 1980. 
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388 Haftongsübernahmen des Bundes 

VIIIb. Die Haftungsübernahmell des Bundes 

Im Rahmen der FÖrderungsaufgaben des Bun
des haben die Bundeshaftungeri mit d~r En~
wicklung der'österreichischen Wirtsduft . vor
nehmlich auf dem Gebiete der Investitionsfinari
zierung und auf dem Gebiete der Exportförde
rung zunehmend an Bedeutung erlangt. 

Während auf dem Gebiete der Investitions
finanzierung die Bundeshaftung der Sicherstei· 
lung der Kreditgeschäfte und dadurch überhaupt 
der Aufbringung von Fremdmlt:tel flir die öster
reichische Wirtschaft dient (Bürge und Zahler
haftung § 1357ABGB.), wird auf dem Gebiete 
. der Exportförderung die Haftung in erster Linie 
in Form von Garantien übernommen, die als 
selbständige Verträge den besonderen B'edürf
nissen bei Exportgeschäften entsprechen (§ 1 
Ausfuhrförderungsgesetz 1964 in der Fassung 
des :Bundesgesetzes vom 3. Juni 1980, BGBl. 
Nr. 267, im Zusammenhalt mit § 3 Ahs. 1 Aus
fuhrförderungsverordnung 1977 vom 20. April 
1977, BGBL Nr. 282). 

Zur Erleichterung der Finanzierung dieser Ge
schäfte können auch Haftungen nach dieser Be
stimmung in Form von Wedtselbürgschaften im 
Sinne des § 1357 ABGB. oder in Form von 
Garantien gemäß Ausfuhrfinanzierungsförde
rungsgesetz 1967 in der Fassung des Bundes
gesetzes vom 3. Juni 1980, BGlBl. Nr. 268, 
übernommen werden. 

Ausfallshaftungen ~§ 1346 ABGB.) wurden vor 
allem im Zuge der Umschuldung ehemaliger 
USIA-Betriebe und für Betriebsmittelkredite 
dieser Betriebe übernommen, um ihre Weiter
führung nach übernahme durch den Bund zu 
gewährleisten. Weiters wurden Ausfallshaftungen 
für Investitionskredite der Land- und Forstwirt
schaft, im Rahmen der Prämiensparförderung 
(Anschlußkredite), zur Förderung der Errichtung 
von Zollfreizonen sowie für Kredite im Rahmen 
des Entwicklungs- und Erneuerungsfonds über
nommen. 

Entschädigungsbürgschaften (§ 1348 ABGB) 
werden gemäß dem Garantiegesetz 1977 (BGBI. 
Nr. 296, in der Fassung BGBI. Nr. 102/1979) 
gegenüber der Finanzierungsgarantie-Ges.m.b.H. 
für von dieser verbürgte Investitions- und Be
triebsmittelkredite und Kredite und Beteiligun
gen zur Verbesserung der Finanzierungsstruktur , 
sowie gemäß dem OIAG-Anleihegesetz (BGBI. 
Nr. 295/1975, in der Fassung BGBI. Nr. 83/1979) 
für von der öIAG verbürgte Investitionskredite 
an ihre Tochter- und Enkelunternehmungen 
übernommen. 

Gesetzliche Ermächtigungen 

Die ÜbernahIll~ der Bundeshaftmng fällt in 
die alleinig~ Zuständigkeit des Finanzministers. 
der iedochhiefür entsprechend gesetzliche Er 
mächtigungen ... benötigt, die in den jeweiligen 
Buri·desfinanz:ges.etzen 'oder in Sond'ergesetzen aus
gesprochen werden. 

Wiederaufbau der österreich ischen Wirtschaft 

Für den' Wiederaufbau der österreichischen 
Wirtschaft waren vor allem die Auslandsanleihe
gesetze, BGBI. Nr. 154/1946, zuletzt in der Fas
sung des BGBI. Nr. 47/1958,BGBL Nr. 239/ 
1958, in der Fasrung desBGBl. Nr. 66/1959 und 
BGBl. Nr. 74/1962 sowie das Bundesgesetz, be
treffend die Haftung gegenüber der Oester
reichischen Nationalbank im Zusammenhang mit 
der Finanzierung von Investitionen der ERP
Hilfe (BGBl. Nr. 101/1949) von außerordent
licher Bedeutung. 

Im Rahmen der drei Auslandanleihegesetze 
wurden Haftungen im Gegenwert von rund 
7.000 Millionen Schilling, hauptsächlich für Aus
land anleihen und Darlehen der Elektrizitätswirt
schaft und der verstaatlichten Industrie, sowie 
für Textilimp~rte in den ersten Nachkriegs
jahren übernommen. 

Auf Grund des Gesetzes betreffend die Haf
tung gegenüber der Oesterreichischen National
bank wurden rund 9.000 Millionen Sdlilling mit 
Bundeshaftungen besichert. Es handelte sidl hier . 
um die Aufbaukredite an die österreichische Wirt
schaft, die im Rahmen der ERP-Hilfe bis zum 
Jahre 1952 und nachher im Rahmen der Rück
flußgebarungen dieses Kreditblocks vergeben 
wurden. Mit dem Übergang des' ERP-Sonder
vermögens an den ERP-Fonds im Jahre 1962 
erloschen diese Bundeshaftungen mit einem da
maligen Haftungsstand von rund 6.200 Millionen 
Schilling. 

EI e ktrizi tätswi rtschaft 

Von weiterer Bedeutung waren und sind die 
Energieanleihegesetze, die mit Ausnahme der 
Jahre 1954, 1956, 1971, 1974,1976,1977 und 1980 
seit ·dem Jahre 1953 regelmäßig heschlos~en wer
den und der Elektrizitätswirt'sch'aft die not
wendigen Kapitalaufbrin~ngen im In- und Aus
lande ermöglichen (Inland rund 39.564'6 Mil
lionen Schilling und Ausland rund 19.425'3 Mil
lionen Schilling); mit den Haftungen auf Grund 
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Haftungsübernahmendes Bundes 389 

der Auslandanleihegesetze wtl,rd,en für dieElek~, 
trizitätswirtschaftBul1Ideshaftungen von" rund 
64.515'8 Millionen Schilling über.nommen. 

Lond- und ForstWirtsc~oft 
'Seit dem Jahre-1959 werden in den . Bundes

finanzgesetzen Haftungsermächtigungen für In
vestitionskredite der Land- und Forstwirtschaft 
erteilt und his Ende 1978 Haftungen von rund 
6.375 Millionen Schilling übernommen. pa bei 
diesen Aktione.n die Bundeshaftung nur für 
50 bis 60°/0 (ab 1. Jänner 1968 nur für 50°/0), der 
Kreditbeträge übernommen wird, wurde prak~ 
tisch das Doppelte des Haftungsbetrages für land
und forstwirtschaftlic;he Investitionen mobilisiert. 

Bauwirtschaft 
Für 'den Wohnbau, u. 'zw.hauptsächlich für 

Anlei.hen der b~idenWohnbaufonds, wurden auf 
Grund finanzgesetzlicher Ermächtigungen Bun
deshaftungen von 2.794 Millionen Schilling über
nommen. 

DerStraßenbau wurde a~f Grund von Sonder
gesetzen mit 53.261 Millionen Schilling durch 
Bundeshaftungen .geförderc ' 

Für Anleihen des Wasserwirtschaftsfonds zur 
Errichtung und Erwei~er\mg von WasserversQr
gungs- und Kanalisationsanlagen wurde auf 
Grund von finanzgesetzlichen Ermächtigungen 
die Bundeshaftung fÜf 7.150 Millionen Schilling 
übernommen. 

Export 
Für die Sicherung österreichisch'cr Exporteure 

gegen Exportrisken bildeten die Ausfuhrförde
rungsgese,tze und ihre Novellen die gesetzliche 
Grundlage, u. Zw. BGBL Nr. 149/1950, 119/1953, 
182/1954. 145/1957, 278/1960, 200/1964, 90/1965, 
195/1967, 192/1969,186/1970, 65/1972,415/1974, 
392/1975, 152/1976, 157/1977,i18/1~78,667/1978, 
und 267/1980. Der Haftungsrahmen von ur
sp;ünglich 500 Millionen Schilling nach dem Aus
fuhrförderu.ngsgesetz 1949 mußte, - der wirt
schaftlichen Entwicklung auf ,dem Exportsektor 
Rechnung tragend - auf nunmehr 250.000 Millio
nen Schilling nach der Ausfuhrförderungsgesetz
novelle 1980 erhöht werden. Der Haftungsrahmen 
begrenzt jeweils den ausstehenden Haftungsstand. 
Nach Maßgabe yon Kreditrückzahlimgen und 
durch Erlöschen von Haftungsverpflichtungen 
können neue Haftungen bis zum Höchstrahmen 
wieder iibernommen werden. D;es~ Revolvierung 
erklärt es, daß bisher insgesamt 162.005 Mil
lionen Schilling an Haftungen für die Export
förderung übernommen werden konnten, ob
wohl der Hochstrahmen ,derzeit 250.000 Mil
lionen Schi11ing beträgt. Da' bei der Exportför
denmg Haftungen in der Regel einen Selb~tbe
halt des Exporteurs vorsehen, der bis 50il/o des 
Fakturenbetrages ausmachen kann, wurden tat
sä,chlich Expor,tgesc;:häfte innoc;:h größerem Um
fang" gefördert, als die obgenannten, Haftungs
summen betragen., 

Durch, das Ausfuhdinan~ierungsförderungsge-
1967 in Ider Fassunlg' des Bundesgesetzes 

vom 3. Juni 1980, BGBI. Nr. 268, wurde der 
Bundesminister für Finanzen' ermächtigt, für 
die Aufnahme' vOn' Krediten in titrierter und 
nicht titrierter Form, soweit deren' Erlös zur 
Finanzierung von Ausful)rgeschäften 'östef
reichischer Exp'orteure vexwendet' wird; die 
Haftung' zu übernehmen. 

A~fd~m gesetzlich festgelegten Haftungsrah
men von,J25 Mllliarden Schilling sind 100/0 Kurs7 
risken VOl;n Kapi'talbetrageinzurechnen. 

Der Bundesminister für 'Finanzen ist ferner 
ermächtigt, bis 75 Milliarden SchilLing ,die Be
schaffungskostendurch Zuschüsse zu vermindern. 

Bis Ende Dezember 1979 wurden Haftungs
zusagen yon insgesamt 75.521,190.500'30 Schil
ling erteilt. 

Hievon entfallen auf Tra~s~ktionen in frem
der Währ.ung 66.031 Millionen Schilling,auf 
solche in österreichischer Währung 9.495 Millio
nen ,Schilling. 

Gesamtüberbllck 
In den Erläuterungen zum Titel 547 ,,,Haf

tungsübernahmen des Bundes" auf den Seiten 146 
bis 151 des Arbeits- bzw. Amtsbehelfes zum Bun
desfinanzgesetz 1980, sind ,die gesetzlichen, Grund
lagen für die derzeit bestehenden Bundeshaftun
gen einzeln angeführt. 

Bis einschließlich Ende 1979 wurden Bundes, 
haftungen von rund 714.845 Millionen Schilling 
übernommen. ' 

Die Rechnungsabschlüsse der Jahre 
bis einschließlich 1979 weisen Inan
spruchnahmen des Bundes aus über
llommenen Haftungen von zu-

Mill. S 

sammen ..................... ' ... rund 6.947 
aus, denen Einnahmen aus Haftungs-
entgelten (nur bei der Ausfuhrför-
derung und nach clemGarantiegesetz) 
und Rückzahlungen von Regreß
forderungen tim Betrage von .....• rund 4;560. 
entgegenstehen. Die Netto-Belastung , 
des Bundes betrug .......... '. . . .. rund2.387 
somit nur rundO'330f0 der bisher 
übernommenen Kapitalshaftungen, 
wobei zu bemerken ist, daß der 
,größte Teil der Haftungsinanspruch-
nahmen nadl dem Ausfuhr.förde~ 
rungsgesetz durch die eingehobenen' 
Haftungsentgelteabgedeckt wird. 

Hpftungsobligo 
In der folgenden Tabelle wird das Haftungs'· 

obligo des Bundes zu Ende der Jahre ab 1948 
aufgezeigt" wie es sich jeweils' aus den. Jüftungs· 
übernahmen abzüglich der' erfolgten, Tilgungen 
::rgab: 

Zu 460 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 541 von 542

www.parlament.gv.at



390 Haftungsübernahmen des Bundes (1948 bis 1979) - Stand der Bundeshaftungen 
. (Ende 1979) 

Entwicklung des Haftungsohligos des Bundes 1) 2) 

Stand der 
davon entfallen auf Haftungen 

Stand der 
davoD. entfallen auf Haltungen 

in in 
Jahr Haftungen Fremdwihrung Schillingwährung Jabr Haftungen Fremdwährung ScbiUingwährung 

i n Millionen Scbil.1ing in Milllonen Schilling 

1948 ...... 106 106 1964 ...... 16.9~9 5.617 11.362 
1949 ...... 330 330 1965 ...... 19.985 5.677 14.308 
1950 ...... 2.789 264 2.525 1966 ...... 22.774 6.292 16.482 
1951 ...... 4.976 436 4.540 1967 ...... 29.977 8.383 21.594 
1952 ...... 5.282 153 5.129 1968 ...... 33.319 ,9.852 23.467 
1953 ...... 6.116 483 5.633 1969 ...... 38.931 10.940 27.991 
1954 ...... 7.024 439 6.585 1970 ...... 43.296 10.778 32.518 
1955 ...... 8.573 356 8.217 1971 ...... 49.506 11.112 38.394 
1956 ...... 10.279 1.126 9.153 1972 ...... 55.051 12.156 42.895 
1957 ...... 12.050 1.434 10.616 1973 ...... 62.738 11.786 50.952 
1958 ...... 14.803 3.631 11.172 1974 ...... 74.348 15.704 58.644 
1959 ...... 16.917 4.424 12.493 1975 ...... 104.084 21.310 82.774 
1960 ...... 19.063 4.223 14.840 1976 ...... 140.610 26.251 114.359 
1961 ...... 20.409 4.575 15.834 1977 ...... 176.734 38.038 138.696 
1962 ...... 15.970 5.028 10.943 1978 ..... '. 219.373 48.865 170.508 
1963 ...... 16.949 5.513 11.436 1979 3) .... 269.603 53.846 215.757 

Stand der Haftungen des Bundes Ende 1979 1) 9) 

Stand per 31, 12. 1979 

Elektrizitätswirtschaft : 
a) Weltbank kredite ................. , ..... . 
b) Sonstige Auslandskredite ...........•.... 
c) Auslandanleihen ....................... . 
d) Energieanleihen (Inland) ................ . 
e) Sonstige Inlandkredite .................. . 

133'89 
2.983'73 
6.710'01 

12.023'75 
1.810'21 

Mill. S 

Ausfuhrförderungsgesetz ........................................... -
Ausfuhrfinanzierungsförderungs gesetz ................................ . 
Garantiegesetz 1955 ............................................... . 
Agrarinvestitionskredite ........................................... . 
Verstaatlichte Unternehmungen (ohne E-Wirtschaft) .................. . 
Unternehmen, an denen der- Bund bete.iligt ist: 

a) ·Straßenbau ............................ . 
b) AUA-Kredit ............................ . 
c) Sonstiges ........................ ~ ..... . 

22.682'11 
158'43 

3.293'98 

Anleihen der Wohnbaufonds ...................................... . 
Anleihen des Wasserwirtschaftsfonds ................................ . 
Sonstige Kredite: 

a) Zollfrei zonen' ................... , ...... . 
b) Prämiensparen ........................ .. 
c) Finanzierungsgarantie Ges; m. b. H. 

(EE-Fonds) .......................... . 
d) Bäuerlicher Besitzstruktur-Fonds ......... . 
e) Atomhaftpflichtgesetz ............ : ..... . 
f) Ausstellungsgut ........................ . 
g) Erdöllagerges. m. b. fI. . ................ . 

18'50 
38'46 

1.857'59 
70'97 

130'00 
17'88 

1.208-92 

23.661'59 

162.004'79 
40.936;31 

3'00 
1.628'98 
6.775'21 

26.134'52 

170'75 
4.945'51 

3.342-32 

GesamtsuPlme ... __ . _ .. ____ . _ ........ __ . 269.602'98 
~----------------

1) In der Regel wird die Bundeshaftung auch für die Zinsen und Kosten übernommen; das tatsiichliche 
Haftungsobligo ist und ,war daher um diese nur schwer abschätzbaren jeweiligen Nebenkosten höher, als 
in der Tabelle aufgezeigt wird. 

") Kapitalbeträge. 
3) Neben diesen vom Bundesminister für Finam:en aufgrund gesetzlicher Ermächtigungen, übernommenen 

Haftungen haftet der Bund gemäß § 1 Abs. 2 des Postsparkassengesetzes 1969, BGBl. Nr. 458, für die Verbindlich
keiten der Österreichischen Postsparkasse. Diese betrugen zum 31. Dezember 1979 57.772'57 Millionen Schilling. 
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